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3. Zusammenfassung der Verhandlungen 

02.024 Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 
Botschaft vom 8. März 2002 zum Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer (BBI 2002 
3709) 

Ausgangslage 
Hauptinhalt des vorliegenden Gesetzesentwurfs ist die Regelung der Zulassung und des Aufenthalts 
von erwerbstätigen und nicht erwerbstätigen Ausländerinnen und Ausländern, die nicht aus EU- oder 
EFTA-Staaten stammen (Drittstaatsangehörige) und die nicht zum Asylbereich gehören. Ebenfalls 
geregelt wird ihr Familiennachzug und die Integrationsförderung. 
Die vorgeschlagene verbesserte Rechtsstellung und die administrativen Vereinfachungen sollen 
insbesondere die Integration der anwesenden Ausländerinnen und Ausländer erleichtern, die 
Verfahren fQr Arbeitgeber und Behörden verkürzen sowie eine einheitliche Anwendung des Gesetzes 
sicherstellen. 
Der Gesetzesentwurf ist hinsichtlich der Rechte und Pflichten der Ausländerinnen und Ausländer sowie 
der notwendigen zusätzlichen Massnahmen zur Missbrauchsbekämpfung und zum Schutz der 
öffentlichen Sicherheit und Ordnung ausgewogen. 
Die Neuerungen sind zeitgemäss, sachlich begründet und nehmen zu einem grossen Teil die bereits 
bestehende Praxis auf. 

A. Zulassung von erwerbstätigen Drlttstaatsangehßrigen (duales Zulassungssystem) 
Das wichtigste Element des Gesetzesentwurfs bilden die Bestimmungen Ober die Zulassung von 
erwerbstätigen Drittstaatsangehörigen. Die Zulassung und die Anwesenheitsregelung von Angehörigen 
der Mitgliedstaaten der EU richtet sich fast ausschliesslich nach dem bilateralen Abkommen mit der 
EG und ihren Mitgliedstaaten Ober die Freizügigkeit (FreizOgigkeitsabkommen). Dieses Abkommen 
wird auf die EFTA-Staaten ausgedehnt. Nach einer Übergangsfrist sind im Rahmen dieses 
Abkommens keine Beschränkungen bei der Zulassung zum Arbeitsmarkt mehr möglich. 
Die Zulassung von Drittstaatsangehörigen wird demgegenüber im Gesetzesentwurf eingeschränkt auf 
dringend benötigte und gut qualifizierte Arbeitskräfte (duales Zulassungssystem). Diese vom 
Bundesrat im Grundsatz bereits seit 1991 verfolgte Politik wird nun auf Gesetzesstufe geregelt und 
insbesondere durch die Umschreibung der notwendigen persönlichen Zulassungsvoraussetzungen 
präzisiert. 
Aufgrund der Erfahrungen der letzten Jahre ist es angezeigt, die Zulassung auf erwerbstätige 
Drittstaatsangehörige zu beschränken, deren langfristige berufliche und soziale Integration gesichert 
erscheint. Ausnahmen von den strengen Zulassungsvorschriften sind insbesondere beim 
Familiennachzug, aus wichtigen humanitären Gründen sowie für Ausbildungsaufenthalte möglich. 
Eine Lockerung der Zulassungsvorschriften für erwerbstätige Drittstaatsangehörige kann erst geprQft 
werden, wenn die Auswirkungen des Freizügigkeitsabkommens bekannt sind und die Möglichkeiten 
der Rekrutierung von beruflich weniger qualifizierten Personen innerhalb der EU- und der EFTA
Staaten zu fairen Lohn- und Arbeitsbedingungen tatsächlich ausgeschöpft sind. 

B. Verbesserung der Rechtsstellung und der Integration 
Die Situation der rechtmä.ssig und dauerhaft anwesenden Ausländerinnen und Ausländer soll 
verbessert werden. Daraus ergibt sich eine wesentliche Straffung der heute teilweise etwas 
schwerfälligen Bewilligungsverfahren, was auch einem gesamtwirtschaftlichen Interesse der Schweiz 
entspricht. 
Nach der Überwindung einer hohen «Einstiegshürde» beim Zulassungsverfahren ist - auch in 
Anlehnung an das Freizügigkeitsabkommen - unter bestimmten Voraussetzungen eine erhöhte 
Mobilität vorgesehen (insbesondere Erleichterungen beim Kantons-, Berufs- und Stellenwechsel und 
die Möglichkeit des Familiennachzugs bei Kurzaufenthaltern und Studierenden). 
Die Integration rechtmässig und längerfristig anwesender Ausländerinnen und Ausländer soll gefördert 
werden. Neben den nun im Gesetzesentwurf enthaltenen Grundsätzen der Integrationspolitik sollen die 
Förderungsmassnahmen auf Bundesebene weitergeführt werden. Zu diesen gehören eine verbesserte 
Koordination der lntegrationsmassnahmen und die Zusammenarbeit mit den Kantonen. Die Bedeutung 
der Integrationsbereitschaft, die bei den Ausländerinnen und Ausländern vorhanden sein muss, wird 
betont. 

C. Missbrauchsbekämpfung, Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung 
Die auch in anderen Ländern festgestellten Umgehungen und Missbräuche des Ausländerrechts durch 
eine Minderheit der Ausländerinnen und Ausländer erfordern neue Massnahmen. Dies gilt 
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insbesondere in den Bereichen des Schlepperwesens und der Schwarzarbeit sowie beim 
Familiennachzug. Gegen Personen, welche die öffentliche Sicherheit und Ordnung verletzt haben oder 
gefährden oder die innere und äussere Sicherheit der Schweiz gefährden, sollen auch weiterhin griffige 
Entfernungs- und Femhaltemassnahmen möglich sein. 

Verhandlungen 
05.05.2004 NR Eintretensdebatte und Beginn der artikelweise Beratung. 
07.05.2004 NR Fortsetzung der Beratung in der nächsten Sommersession. 
16.06.2004 NR Beschluss abweichend vom Entwurf des Bundesrates. 
17.03.2005 SR Abweichend. 
28.09.2005 NR Abweichend. 
01.12.2005 SR Abweichend. 
07.12.2005 NR Abweichend. 
12.12.2005 SR Zustimmung. 
16.12.2005 NR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (106:66) 
16.12.2005 SR Das Bundesgesetz wird in der Schlussabstimmung angenommen. (33:8) 

Der Nationalrat verschärfte das Gesetz, fOr das Bundesrat Christoph Blocher zu Handen des 
Ständerates eine restriktivere Version ankündigte, bereits in verschiedenen Punkten. 
So sprach sich die grosse Kammer mit 92 zu 82 Stimmen fOr einen Artikel aus, der die 
Vorbereitungshaft, während der die Behörden über das weitere Vorgehen entscheiden, auf höchstens 
sechs statt drei Monate festsetzt. Des Weiteren nahm der Rat mit 92 zu 91 Stimmen einen Antrag von 
Philipp Müller (RL, AG) an, der die Ausschaffungshaft nach Vorliegen eines vollstreckbaren 
Entscheides um 40 Tage verlängert. 
Im Kapitel über die vorläufige Aufnahme beschloss der Nationalrat, dem Antrag seiner Kommission zu 
folgen und die neuen Vorschläge des Bundesrates abzuwarten. Der Antrag der Ratsllnken, welcher 
verlangte, dass vorläufig aufgenommene Personen nach vier Jahren Aufenthalt Anspruch auf eine 
Aufenthaltsbewilligung haben, wurde abgelehnt. 
Darüber hinaus nahm die grosse Kammer gegen den Willen der Ratslinken, die diese Massnahme für 
fragwürdig hielt, eine Bestimmung an, die von den Zivilstandsbeamtinnen und -beamten verlangt, 
keine Trauung vorzunehmen, wenn der Verdacht auf eine Scheinehe besteht. Solche Ehen sollen für 
ungültig erklärt werden. 
Überdies sollen an den Flughäfen schärfere Kontrollen durchgeführt werden. Fluggesellschaften, die 
Passagiere ohne Identitätspapiere transportieren, werden mit einer Busse von bis zu 5'000 Franken tor 
jede beförderte Person bestraft. Auch Schlepper sollen härter angefasst werden. Auf Antrag der 
Mehrheit seiner Kommission und entgegen jenem von Bundesrat Christoph Blocher nahm der 
Nationalrat in die Vorlage auf, dass Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche ihre Sorgfaltspflicht 
gegenüber ausländischen Mitarbeitenden mindestens zweimal verletzen, für ein bis fünf Jahre von der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen werden können. 
Auf Antrag seiner Kommission beschloss der Nationalrat, dass die Erteilung einer 
Aufenthaltsbewilligung an den Besuch eines Integrationskurses geknüpft werden kann. Dabei werden 
die Integrationsprojekte gegen den Willen der Rechtskonservativen weiterhin durch den Bund 
finanziert. 
Eine starke Minderheit sprach sich gegen die Einführung des in ihren Augen diskriminierenden dualen 
Zulassungssystems aus. Dieser Minderheit entgegnete der Kommissionssprecher Serge Beck (AL, 
VD), dass ein solches System angesichts der exponentiellen Zunahme der Migrantinnen und 
Migranten aus armen Ländern unabdingbar sei. Die grosse Kammer stimmte dem dualen System 
schliesslich mit 1 OB zu 65 Stimmen zu, erweiterte aber mit der Annahme des Antrags vom Martin 
Bäumle (G, ZH) den Kreis der Ausländerinnen und Ausländer, die rechtlich besser gestellt sind, um die 
Personen, die in der Schweiz ein Hochschulstudium abgeschlossen haben. Ebenfalls angenommen 
wurde ein Antrag von Ernst Schibli (V, ZH), der verlangt, dass dem Bedarf an unqualifizierten 
Arbeitskräften in der Landwirtschaft, im Tourismus und in der Baubranche Rechnung getragen wird. 
Ein Antrag von Pierre Triponez (AL, BE) der die Wiedereinführung des Saisonnlerstatuts verlangte, 
wurde von der Mehrheit bestehend aus der Aatsllnken, der FDP sowie der CVP abgelehnt. 
Nach 30-stündigen Beratungen passierte das Gesetz mit 64 zu 48 Stimmen bei 55 Enthaltungen. 
Dieses Abstimmungsresultat wie auch die mehr als 200 Änderungsanträge reflektieren die 
Unzufriedenheit des rot-grünen Lagers, das keine Lockerung der Bestimmungen erreichen konnte, 
und der Aechtskonservativen, die ein restriktiveres Gesetz gewünscht hätten. Die mit dem Ergebnis 
unzufriedene FDP enthielt sich der Stimme, so dass einzig die CVP- und die EVP-EDU-Fraktion sowie 
einige Sozialdemokraten für die Vorlage stimmten. 
Der Ständerat trat, der Kommissionsmehrheit folgend, ohne Gegenstimme auf die Vorlage ein. 
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Die Linke wehrte sich ohne Erfolg gegen die von Bundesrat, Nationalrat und Kommissionsmehrheit 
gewünschten Verschärfungen. 
Die kleine Kammer bekräftigte das Prinzip des dualen Zulassungssystems für ausländische 
Arbeitskräfte. Vorrang soll Angehörigen der EU- und der EFTA-Staaten gegeben werden. 
Drittstaatsangehörige sollen nur zugelassen werden, wenn es sich um qualifizierte Arbeitskräfte 
handelt, insbesondere Hochschulabsolventen, die ihr Studium in der Schweiz abgeschlossen haben. 
Der Rat lehnte die automatische Erteilung der Niederlassungsbewilligung für Ausländerinnen und 
Ausländer, die seit mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben, mit 18 zu 14 Stimmen ab, weil er 
hier, im Gegensatz zur Ratslinken, keine festen Regeln schaffen wollte. Das bürgerliche Lager wollte 
sicherstellen, dass keine Bewilligung ohne gründliche Prüfung durch die kantonalen Behörden 
ausgestellt wird. 
Eingeschränkt wurden auch die Bedingungen des Familiennachzugs. Die Mehrheit der Kommission 
wollte keine Automatismen für den Nachzug von Ehegatten und Kindern. Aus Integrationsgründen 
senkte der Rat die Altersgrenze, ab der eine Niederlassungsbewilligung im Rahmen des 
Familiennachzugs möglich ist, von 14 auf 12 Jahre. 
Wie von der Kommissionsmehrheit beantragt, sprach sich der Ständerat dagegen aus, den Status von 
Papierlosen, die seit über vier Jahren in der Schweiz leben, neu zu regeln und lehnte einen 
entsprechenden Minderheitsantrag mit 26 zu 9 Stimmen ab. 
Anders als der Nationalrat wollte der Ständerat kein neues Saisonnierstatut (Art. 23 Abs. 1) einführen, 
indem nicht qualifizierten Arbeitskräften aus Nicht-EU-Ländern Aufenthaltsbewilligungen für sechs 
Monate erteilt werden. Er folgte mit 18 zu 9 Stimmen dem Vorschlag des Bundesrates. 
Wie der Nationalrat legte auch der Ständerat bei der Niederlassungsbewilligung mehr Gewicht auf das 
Integrationskriterium. So können die Behörden von Ausländerinnen und Ausländern verlangen, an 
Sprach- und Integrationskursen teilzunehmen. 
Der Rat stimmte einem Antrag von Erika Forster (AL, SG) zu, wonach Zwangsheiraten mit Gefängnis 
zwischen sechs Monaten und fünf Jahren bestraft werden. 
In Bezug auf Scheinheiraten, auf die Erhebung biometrischer Daten zur Identifizierung von Ausländern 
sowie auf den Austausch von Personendaten zwischen schweizerischen und ausländischen Behörden 
folgte der Ständerat der grossen Kammer und stimmte den verschärften Bestimmungen zu. In der 
Gesamtabstimmung wurde das Gesetz mit 31 zu 8 Stimmen bei 2 Enthaltungen angenommen. 
Der Nationalrat folgte im Wesentlichen den Beschlüssen des Ständerates, insbesondere was die 
Aufenthaltsbewilligung für Personen aus Nicht-EU-Ländern anbelangt. 
Mit 95 zu 84 Stimmen sprach sich der Rat dafür aus, dass Ausländerinnen und Ausländern, die seit 
mindestens zehn Jahren in der Schweiz leben, nicht mehr automatisch eine Niederlassungsbewilligung 
erteilt wird. Das rot-grüne Lager und Bundesrat Christoph Blocher setzten sich vergeblich gegen diese 
Regelung ein, die in ihren Augen zu Willkür führt. 
Zudem verschärfte die grosse Kammer die Bedingungen für den Familiennachzug. So sollen 
ausländische Ehegatten und Kinder unter 18 Jahren von Schweizerinnen und Schweizern nur noch 
Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit diesen zusammenwohnen. Die Mehrheit 
sah somit keine Notwendigkeit, mit einem unabhängigen Aufenthaltsrecht den Opfern ehelicher Gewalt 
Rechnung zu tragen. 
Mit 89 zu 75 Stimmen verwarf der Nationalrat den Rechtsanspruch auf Familiennachzug bei 
Ausländerinnen und Ausländern mit Aufenthaltsbewilligung. 
In der Frage der Erteilung der Niederlassungsbewilligung an Kinder im Rahmen des Familiennachzugs 
folgte die grosse Kammer ebenfalls dem Ständerat und setzte die Altersgrenze für Kinder, die 
langfristig aufenthaltsberechtigt sind, von 14 auf 12 Jahre herab. Auch die Kinder der ausländischen 
Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern sind von dieser im Namen der Integration eingeführten 
Regelung betroffen. 
Schliesslich lehnte der Rat mit 115 zu 67 Stimmen einen Minderheitsantrag ab, der ein neues 
Saisonnierstatut einführen wollte, indem er verlangte, dass unqualifizierten Arbeitskräften aus Nicht
EU-Ländem eine Kurzaufenthaltsbewilligung erteilt werden kann. 
Bei den Sans-papiers sprach sich die Mehrheit des Nationalrates gegen den in erster Lesung 
gefassten Beschluss aus und lehnte nun eine Regelung ab, die vorsieht, dass Legalisierungsgesuche 
von Personen, die sich seit mehr als vier Jahren illegal in der Schweiz aufhalten, vertieft zu prüfen 
sind. 
Was die Zwangsheiraten anbelangt, folgte die grosse Kammer nicht dem Entwurf des Ständerates, 
wonach diese Heiraten mit Gefängnis zwischen sechs Monaten und fünf Jahren bestraft werden. Der 
Nationalrat verabschiedete hingegen ein Postulat, welches die Überprüfung der straf- und zivilrechtlich 
möglichen Sanktionen gegen Zwangsheiraten verlangt. 
Die weiteren Differenzen betreffen die Änderungen, die vorgeschlagen wurden, um den im Rahmen 
der Teilrevision des Asylgesetzes (siehe Geschäft 02.060) gefassten Beschlüssen Rechnung zu 
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tragen, d.h. die Artikel 30a, 46, 70a, 70b, 71, 74a, 74b, 75, n, 78, 79, 80, 81, 82, 95, 102g, 105,107, 
108 und 113. 
In der Differenzbereinigung schloss sich der Ständerat bei den meisten Artikeln diskussionslos der 
grossen Kammer an. Er hielt jedoch an den Kommissionsanträgen zu den Artikeln 78 Absatz 4 und 
120 Absatz 2 Ziffer 1 fest. Diese Artikel regeln die Voraussetzungen für eine Wegweisung. 
Der Nationalrat beschloss gegen eine Kommissionsminderheit, die sich der Fassung des Ständerates 
anschliessen wollte, bei Artikel 78 Absatz 4 an seiner Version festzuhalten. 
Der Ständerat schloss sich schliesslich diskussionslos der Fassung des Nationalrates an. 
Die Grünen, sowie das Forum für die Integration der Migrantinnen und Migranten (FIMM) kündigten ein 
Referendum gegen dieses Gesetz an. 
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3. Condense des deliberations 

02.024 Loi sur les etrangers 
Message du 8 mars 2002 concemant la loi sur les etrangers (FF 2002 3469) 

Situation Initiale 
Le projet de loi reglemente principalement l'admission et le sejour des ressortissants des Etats non
membres de l'UE ou de l'AELE (Etatstiers), qu'il s'agisse d'un sejour avec ou sans activite lucrative, 
dont le statut n'est pas regi par la legislation sur l'asile. Le droit au regroupement familial et 
l'encouragement de leur integration sont egalement traites dans ce projet. 
L'amelioration du statut juridique et la simplification des procedures administratives proposees visent a 
facillter l'integration des etrangers sejoumant en Suisse, a ecourter les procedures pour les 
employeurs et las autorites et a. assurer une application uniformisee de la loi. 
Les droits et les devoirs des etrangers ainsi qua las mesures supplementaires indispensables a la lutte 
contre les abus et a la sauvegarde de la securite et de l'ordre publics sont reglementes dans le projet 
de loi de maniere appropriee. Las nouvelles dispositions sont modernes, dQment fondees et 
reprennent dans une large mesure la pratique actuelle. 

A. Admission des ressortissants d'Etats tlers en vue de l'exercice d'une activite Jucrative (systeme 
binaire d'admission). 
Les dispositions afferentes a l'admission de ressortissants d'Etats tiers en vue de l'exercice d'une 
activite lucrative constituent !'essential du projet de loi. L'admission et le sejour des ressortissants des 
Etats membres de l'UE sont regis presque exclusivement par l'accord bilateral avec la CE et ses Etats 
membres sur la libre circulation des personnes. Cet accord s'etend egalement aux Etats membres de 
l'AELE. Apres la periode transitoire, las personnes dont le statut est regi par cet accord ne seront plus 
soumises a aucune limitation en matiere d'admission sur le marche du travail. 
En revanche, l'admission des ressortissants d'Etats tiers est limitee aux travailleurs qualifies qui sont 
indispensables (systeme binaire d'admission). Definie deja en 1991 par le Conseil federal quant a. son 
principe, cette politique sera desormais consacree dans une loi. En outre, las qualifications 
personnelles requises en matiere d'admission y seront precisees. 
Les experiences reallsees ces demieres annees ont montre qu'il etait indique de limiter l'admission 
des ressortissants d'Etats tiers en vue de l'exercice d'une activite lucrative aux travailleurs susceptibles 
de s'integrer durablement aux plans professionnel et social. Des derogations a ces prescriptions 
strictes d'admission sont possibles en particulier lors de l'admission en vue du regroupement familial, 
d'un sejour de formation ou pour des raisons humanitaires majeures. 
L'opportunite d'un assouplissement des prescriptions d'admission relatives aux ressortissants des 
Etatstiers an vue de l'exercice d'une activite lucrative ne sera examinee qua lorsque les effets de 
l'application de l'accord sur la libre circulation seront connus et qua les possibilites de recrutement de 
travailleurs peu qualifies dans les Etats membres de l'UE ou de l'AELE - a des conditions de 
remuneration et de travail correctes-seront effectivement epuisees. 

B. Amelioration du statut Juridique et de l'integratlon 
Le projet ameliore la situation des etrangers qui sejoument legalement et durablement dans notre 
pays. II s'ensuit une simplification considerable des procedures, actuellement un peu lentes, ce qui est 
aussi dans l'inter~t de l'economie suisse. Apres avoir franchi las obstacles de la procedure 
d'admission, las etrangers beneficieront a certaines conditions - egalement par attraction de l'accord 
bilateral sur la libre circulation des personnes - d'une plus grande mobilite (avant tout simplification 
des procedures lors du changement de canton, de profession ou d'emploi et acces au regroupement 
familial pour las titulaires d'une autorisation de courte duree et las etudiants). 
II y a lieu d'encourager l'integration des etrangers dont le sejour est legal et durable. Outre las 
principes de politique d'integration contenus dans le projet de loi, las mesures d'encouragement 
adoptees jusqu'ici a l'echelon federal seront poursuivies. II s'agit notamment d'ameliorer la 
coordination des programmes d'integration de m~me qua la collaboratlon avec las cantons. L'accent 
est mis sur l'importance de la volonte manifestee par las etrangers de s'integrer. 

C. Lutte contre /es abus et sauvegarde de Ja securite et de /'ordre publics 
Las infractions et las abus commis, egalement dans d'autres pays, par une minorite d'etrangers 
requierent la mise an place de nouvelles mesures. Tel est notamment le cas des filieres de passeurs, 
du travail au noir et des abus du regroupement tamilial. Par consequent, il Importe qua les autorites 
competentes puissent prononcer des mesures d'eloignement adequates a l'encontre des personnes 
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qui ont enfreint ou menacent la securite et !'ordre publics ou qui representent une menace pour la 
securite interieure ou exterieure de la Suisse. 

Dellberatlons 
05.05.2004 CN 
07.05.2004 CN 
16.06.2004 CN 
17.03.2005 CE 
28.09.2005 CN 
01.12.2005 CE 
07.12.2005 CN 
12.12.2005 CE 
16.12.2005 CN 
16.12.2005 CE 

Entree en matiere et debut de la discussion par article. 
Suite des deliberations durant la prochaine session d'ete. 
Decision modifiant le projet du Conseil federal. 
Divergences. 
Divergences. 
Divergences. 
Divergences. 
Adhesion. 
La loi est adoptee en votation finale. (106:66) 
La loi est adoptee en votation finale. (33:8) 

En attendant le durcissement annonce par le Conseiller federal Christoph Blocher en vue du debat au 
Conseil des Etats, le Conseil national a durcl la loi sur plusieurs points. 
Ainsi dans le domaine des mesures de contrainte, le national a adopte par 92 voix contre 82 l'article 
qui fixe a six mois la duree de la detention en « phase preparatoire » et qui pennet aux autorites de 
decider du sort des clandestins. Par 92 voix contre 91, il a egalement adopte une proposition de 
Philipp MOller (AL, AG) qui prolonge de 40 jours la detention d'un etranger dont la decision de renvoi a 
ete prise. 
Dans le domaine de l'admission provisoire, le Conseil a adopte le projet defendu par sa commisslon 
en attendant las nouvelles propositions du Conseil federal. La proposition de la gauche qui voulait 
pennettre l'octroi d'un permis de sejour apres quatre ans a ete rejetee. 
La Chambre basse a egalement adopte, contre l'avis de la gauche qui juge cette mesure arbitraire, un 
article qul exige des officiers de l'etat civil qu'ils refusent de celebrer un mariage qu'ils considerent 
comme une unlon de complaisance. Las mariages blancs pourront ~tre annules. 
Le dispositif de contröle dans les aeroports a egalement ete renforce. Les compagnles aeriennes qui 
transportent des passagers sans papiers rlsquent une amende allant jusqu'a 5000 francs par cas. Les 
activites de passeurs seront punies plus durement. Suivant la majorite de sa commission, et contre la 
posltion du Conseiller federal Christoph Blocher, le Conseil national a introduit la possibilite de 
sanctionner les employeurs qui auront manque deux fois a leur devoir de diligence a l'egard de 
collaborateurs etrangers par une exclusion desdits employeurs des appels d'offres publics pendant 
une periode de un a cinq ans. 
Suivant sa commisslon, le National a introdult la possibilite de n'octroyer une autorisation de sejour 
qu'en cas de participation a un cours d'integration. Dans cette optique, les projets d'integration 
continueront a Atre finances par la Contederation, contre l'avis de la droite dure. 
Repondant a l'opposltion d'une forte minorite concemant l'introductlon du systeme binaire d'admission, 
considere comme discriminatoire, le rapporteur de la commission, Serge Beck (RL, VD) a souligne 
que ce systeme s'avere indispensable face a la progression exponentielle des migrations en 
provenance des pays pauvres. La Chambre basse a accepte ce principe par 108 voix contre 65. Mais 
il a elargi le cercle des travailleurs priorltaires a tous les etrangers qui ont fait l'universite en Suisse en 
approuvant une proposition de Martin Bäumle (G, ZH). Le Conseil a egalement adopte une proposition 
d'Ernst Schibli (V, ZH) qui vise a prendre en consideration les besoins an forces de travail peu qualifies 
pour las secteurs de l'agrlculture, du tourisme et de la construction. Une proposition de Pierre Trlponez 
(RL, BE) de reintrodulre le statut de saisonnier a ete retusee par une coalitlon issue de la gauche, du 
PRO et du PDC. 
Apres 30 heures de debat, la loi a ete adoptee, au vote sur l'ensemble, par 64 voix contre 48 et 55 
abstentions. Ce resultat, couple au plus de 200 amendements deposes, reflete le mecontentement du 
camp rose-vert, qui n'a obtenu aucun assouplissement, et de la droite dure, qui exigeait plus de 
restrictions. Las radicaux insatisfaits du resultat se sont abstenus. Seul les groupes PDC, PEV/UDF et 
une partie des socialistes ont apporte leur soutient a cette loi. 
Suivant la majorite de sa commission, le Conseil des Etats est entre en matiere sans opposition sur 
le projet de loi. 
Les voix de la gauche n'ont pas suffi a contrer le durcissement introdult par le Conseil federal, le 
Conseil national et la majorite de la commission. 
La Chambre haute a consacre le principe du systeme binaire d'admission des travailleurs etrangers. 
Priorite sera donnee aux ressortissants de l'UE et de l'AELE. Seuls les travailleurs 
extracommunautaires qualifies, notamment les universltaires ayant accompli leurs etudes dans notre 
pays, pourront Atre admis. 
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L'octroi automatique du permis d'etablissement aux etrangers vivant depuis au moins dix ans a ete 
supprime par 18 voix contre 14. Le Conseil n'a pas voulu fixer de regles claires, contre l'avls de la 
gauche. Le camp bourgeois a voulu s'assurer qu'aucune autorisation ne sera delivree sans examen 
approfondi de la part des autorites cantonales. 
Les conditions du regroupement familial ont egalement ete restreintes. La majorite de la commission 
ne veut pas d'un automatisme au droit de regroupement pour les conjoints et les enfants. Pour des 
raisons d'integration, le conseil a abaisse de 14 a 12 ans le seuil donnant droit a un permis de longue 
duree dans le cadre du regroupement familial. 
Suivant la majorite de sa commission, la Chambre haute n'a pas voulu ouvrir la porte a une 
regularlsation des sans-papiers vivant depuis plus de quatre ans en Suisse. Elle a rejete une 
proposition de minorite allant dans ce sens par 26 volx contre 9. 
Le Conseil des Etats, contrairement au Conseil national, n'a pas voulu reintroduire un nouveau statut 
de saisonnier (art. 23, al.1) en accordant des autorisations de sejour de 6 mois a la main d'oouvre non 
qualifiee issue de pays hors Union europeenne. II a suivi le projet du Conseil federal par 18 voix contre 
9. 
Comme le Conseil national, la Chambre Haute a renforce le poids du critere de l'integration pour 
l'octroi des autorisations d'etablissement. Ainsi les autorites pourront exiger des etrangers qu'ils 
participent a un cours de langue et d'integration. 
Le Conseil a approuve une proposition d'Erika Forster (RL, SG), qui vise a punir la pratique des 
mariages forces d'une peine de prison de 6 mois a cinq ans. 
Le Conseil des Etats a suivi la Chambre bassa en adoptant les propositions de durcissement en 
matiere de mariages blancs, celles concemant la saisie des donnees biometriques pour etablir 
l'identite d'un etranger ainsi la norme permettant autorites suisses de transmettre des donnees 
personnelles aux autorites etrangeres. Au vote d'ensemble, la loi a ete adoptee par 31 voix contre 8 et 
2 abstentions. 
Le Consell national a enterine, pour l'essentiel, les decisions du Conseil des Etats, notamment en ce 
qui conceme le sejour des migrants venant de pays hors de l'Union europeenne. 
Par 95 voix contre 84, le Conseil a accepte la suppression de l'octroi automatique d'une autorisation 
d'etablissement aux etrangers vivant depuis au moins dix ans en Suisse. Le camp rose-vert et le 
Conseiller federal Christoph Blocher se sont eleves en vain contre l'arbitraire de cette reglementation. 
Le Conseil a egalement restreint les conditions du regroupement familial, ainsi le conjoint etranger d'un 
ressortissant suisse et ses enfants de moins de 18 ans n'auront droit a un permis de sejour que s'ils 
habitent avec lui. La majorite n'a pas voulu tenir compte du cas des femmes victimes de violence 
conjugale. 
Par 89 voix contre 75, la Chambre du peuple n'a pas voulu d'un automatisme dans le droit 
d'etablissement de la famille d'un etranger au benefice d'une autorisation de sejour. 
Le Conseil a egalement suiVi la Chambre haute pour ce qui conceme le sejour des enfants en fixant a 
12 ans, au lieu de 14 la limite donnant droit a un permis de longue duree dans le cadre du 
regroupement familiale. Les enfants du conjoint etranger d'un citoyen sulsse seront egalement 
concemes par cette reglementation, prise au nom de l'integration. 
Par 115 voix contre 67, le National a finalement renonce a reintroduire un nouveau statut de saisonnier 
en rejetant une proposition de minorite visant a accorder des autorisations de courte duree a la main 
d'oouvre non qualifiee issue des pays hors de l'Union europeenne. 
En ce qui concerne les sans-papiers, la majorite du Conseil est revenu sur sa premiere decision et n'a 
plus voulu d'une reglementation obligeant a un examen approfondi taute demande de regularisation 
venant de personnes sejournant illegalement en Suisse depuis plus de quatre ans. 
Concemant les marlages forces, le National n'a pas voulu du projet de la Chambre haute, qui avait 
prevu des sanctions allant de six rnols a cinq ans demprisonnement. II a par contre adopte un postulat 
demandant d'examiner les possibilltes de sanctions penales et civiles contre ces mariages forces. 
Les autres divergences concernent les modifications proposees pour repondre aux decisions prises 
dans le cadre des modifications de la loi sur l'asile (voir objet 02.060), soit les articles 30a, 46, 70a, 
70b, 71, 74a, 74b, 75, 77, 78, 79,80,81,82,95, 102g, 105,107, 108,et113. 
En procedure d'elimination des divergences, le Conseil des Etats s'est rallie a la Chambre bassa sur 
la plupart des articles, sans discussion. Mais il a maintenu les propositions de sa commission 
concemant les articles 78, al. 4 et 120, al. 2 ch.1, articles qui reglent les conditions de renvoi. 
Le Conseil national a, pour sa part, maintenu sa position concemant l'art. 78 al.4 contre l'avis d'une 
minorite de sa commission qui voulait se rallier a la Chambre haute. 
Cette decision a ete finalement adoptee par le Conseil des Etats sans discussion. 
Un referendum contre cette loi a ete annonce par et les Verts et le Forum pour l'integration des 
migrantes et migrants {FIMM). 
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Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzar, Tillmanns) 
Nichteintreten 
Schriftliche Begründung 
Das Gesetz sieht ein duales System im Bereich der Zulas
sung und der Anwesenheitsregelung von Zugewanderten in 
der Schweiz vor. Es fördert mit seiner Zulassungsregelung 
den Braln-Drain In den Herkunftsländern. Es ist ein Abwehr
und Polizeigesetz und baut die Zwangsmassnahmen im 
Asylrecht massiv aus. Das Ausländer-, das Asylrecht und 
die Integrationspolitik werden vermischt. 

Antrag Vanek 
N ichtelntreten 
Schriftliche Begründung 
Dieses Gesetz ist eine Ausnahmeregelung, ein Anti-Auslän
dergesetz. Es teilt die Welt in zwei Zonen, in zwei Katego
rien, in Ausländer und Nichtausländer. Es ist ein rassisti
sches Gesetz, das von einem Binärmodell ausgeht und sich 
kaum von dem Dreikreisemodell unterscheidet, das als ein 
Verstoss gegen das übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung von 1965 erklärt wurde. 
Dieses Gesetz diskriminiert die Ausländerinnen und Auslän
der faktisch nach ihrer Herkunft und nach ihrer Gesell
schaftsschicht, für diejenigen, die aus dem aussereuropäi
schen Raum kommen. Es macht die Willkür zur Regel. Es 
trägt den demographischen und wirtschaftlichen Bedürfnis
sen der Schweiz nicht Rechnung und ist nur ein Instrument 
zur Schaffung von Papierlosen. 

Antrag der Minderheit I 
(Bilhlmann, Aeppli Wartmann, Gross Andreas, Hubmann, 
Janiak, Leutenegger Oberholzar, Tillmanns, Vermot) 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, ein Gesetz auszuarbeiten, welches keine 
Unterschiede in der Rechtsstellung der Ausländerinnen und 
Ausländer macht, welche rechtrnässig in der Schweiz sind, 
unabhängig davon, ob sie aus einem EU- oder aus einem 
Drittstaat kommen. 

Antrag der Minderheit II 
(Leutenegger Oberholzar, Bühlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janiak, Tillmanns) 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit folgendem Auftrag zur Überarbeitung: 
1. Der geschätzte quantitative Zuwanderungsbedarf der 
Schweiz Ist aufgrund der demographischen und der prognos
tizierten wirtschaftlichen Entwicklung der Schweiz zu klären 
und bei der Revision der Ausländergesetzgebung zu berück
sichtigen, dies Insbesondere auch in Bezug auf die erforder
lichen Massnahmen: 
- zur wirtschaftlichen Eingliederung der Zuwandernden; 
- zur gesellschaftlichen Integration; 
- im Schul- und Berufsbildungssystem; 
- bei der Siedlungs- und Wohnraumpolitik. 
2. Die Gesetzgebungsarbeiten sind zudem so lange zurück
zustellen, bis die Auswirkungen des Freizügigkeitsabkom
mens (freier Personenverkehr) mit der Europäischen Ge
meinschaft und deren Mitgliedstaaten (mit Ausdehnung auf 
die Efta-Staaten) zuverlässig abgeschätzt werden können. 
Dabei sind auch die Auswirkungen einer Osterweiterung der 
EU auf die Schweiz zu berücksichtigen. 

Antrag Hess Bernhard 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit folgenden Auflagen: 
Die Zahl der in einem Jahr einwandernden Personen, ein
schliesslich derjenigen, die ein Asylgesuch stellen oder de
ren Wegweisung weder möglich, zulässig noch zumutbar ist, 
darf nicht höher sein als die der Im Vorjahr ausgewanderten 
Personen. Nicht mitgezählt werden: 
a. Auslandschweizerinnen und Auslandschweizer; 
b. Personen, die sich mit einer Kurzaufenthaltsbewilllgung 
weniger als zwölf Monate In der Schweiz aufhalten; 

c. Angehörige von Staaten, mit welchen die Schweiz Ab
kommen über den freien Personenverkehr abgeschlossen 
hat; 
d. Angehörige diplomatischer und konsularischer Dienste 
sowie internationaler Organisationen. 
Vorbehalten bleiben zwingende Bestimmungen des Völker
rechts. 

Antrag Huguenin 
Rückweisung an den Bundesrat 
mit dem Auftrag, ein Migrationsgesetz unter Berücksichti
gung folgender Grundsätze auszuarbeiten: 
- das langfristige Ziel ist die Freizügigkeit aller Einwanderin
nen und Einwanderer; 
- Kern des Gesetzes blldet eine aktive Integrationspolitik, 
die sich an alle ausländischen Personen wendet und den Er
werb der politischen Rechte beinhaltet; 
- alle in der Schweiz wohnenden Personen werden gleich 
behandelt; 
- die internationalen übereinkommen werden eingehalten, 
besonders das Uno-übereinkommen Ober den Schutz der 
Rechte aller Wanderarbeitnehmer und Ihrer Familien und 
das Uno-übereinkommen zur Beseitigung jeder Form von 
Diskriminierung der Frau; 
- die Ausländer- und Entwicklungshilfepolitik wirkt den wirt
schaftlichen und sozialen Ungleichheiten auf der Welt und 
den politischen Ursachen von Zwangsmigrationen entgegen; 
- Regelung der Papierlosen, welche das geltende Anag und 
das Dreikreisemodell mit sich bringen. 

Antrag Wasserfallen 
Rückweisung an die Kommission 
Das neue Ausländergesetz gilt für Personen aus Drittstaaten 
und ist deshalb strenger auszugestalten als für Personen 
aus EU- und Efta-Staaten. Dies ist jedoch in einigen Berei
chen bei der präsentierten Vorlage nicht der Fall. Das Ge
setz ist wie folgt zu überarbeiten (Aufzählung der wesent
lichsten Punkte): 
- Keine Rechtsansprüche, sondern Kann-Formulierungen, 
beispielsweise bei der Niederlassungs- oder Aufenthaltsbe
willigung, beim Scheitern einer Ehe usw. Anlehnung an das 
geltende Recht; 
- Grenzgängerregelung wie geltendes Recht; 
- Famlllennachzug restriktiver; 
- Verlängerung der Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft; 
- Strengere Sanktionen, z. B. bei nicht kooperationswilligen 
oder dellnquierenden Personen. 
Schriftliche Begründung 
Das Ausländergesetz wird politisch sehr kontrovers beurteilt. 
Aufgrund der vorliegenden Gesetzesvorlage ist mit sehr vie
len Einzelanträgen zu rechnen. Das führte wohl Ende der 
Wintersession zur Ankündigung durch den Nationalratsprä
sidenten, die Debatte in der Kategorie IV zu führen. Gemäss 
Pressemitteilungen schlägt die CVP ebenfalls die Kategorie 
IV vor. Damit erhalten die Antragsteller von Einzelanträgen 
keine Gelegenheit zur Wortmeldung, sondern haben ihre 
Anträge schriftlich zu begründen. 
Eine restriktivere Haltung im Vergleich zur Vorlage des Bun
desrates kommt jedoch in den Minderheitsanträgen nicht zum 
Ausdruck und geht damit ohne Einzelanträge in der Debatte 
unter. Das widerspricht elementaren Regeln unserer Demo
kratie. Zudem hat der Nationalrat schon Ober viel unwesentli
chere Dinge, als dies eine neue Ausländerregelung darstelit, 
unendlich lange debattiert. Ohne eine umfassende Debatte 
leidet aber eine gute Gesetzgebung. Das darf sich der Natio
nalrat nicht leisten. Die Kommission und nicht der Rat soll 
sich vorerst aber eingehender mit den verschiedenen Ansich
ten befassen und entsprechende Vorschläge unterbreiten. 

Antrag der Fraktion der Schweizerischen Volkspartei 
Rückweisung an die Kommission 
zur Beratung der eingegangenen Einzelanträge. 
Schriftliche Begründung 
Zur Totalrevision des Ausländergesetzes ging eine Vielzahl 
von Einzelanträgen ein. Das mit den Wahlen neu gebildete 
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Parlament ist offensichtlich mit der von der Kommission be
ratenen Vorlage nicht glOcklich und will verbessern. Die Ver
besserungsvorschläge bringen verschiedene neue Aspekte 
in die Beratung ein und können im Rahmen der Plenarsit
zung nicht in adäquater Form behandelt werden. Allein die 
Kommission ist hier das richtige Gremium, um die Korrektur
vorschläge zu diskutieren und abzuwägen. Eine ROckwei• 
sung an die Kommission drängt sich daher auf. 

Proposition de /a majorite 
Entrer en matiare 

Proposition de la minorite 
(Vermot, BOhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Leuten• 
egger Oberholzer, Tillmanns) 
Ne pas entrer en matlere 
Deve/oppement par ecrit 
La lol prevoit un systeme binaire en ce qui concerne l'admis• 
slon et la reglementation de la presence des migrants en 
Suisse. Par son regime d'autorisation, eile encourage la fulte 
des cerveaux des pays d'origlne. II s'agit d'une lol policiere 
purement defensive qui vise a renforcer massivement les 
mesures de coercition dans le droit d'asile. En outre, le pro
jet fait ramalgame entre le droit des etrangers, le droit d'asile 
et la politique d'integration. 

Proposition Vanek 
Ne pas entrer en matiere 
Developpement par ecrit 
Cette lol est une lol d'exceptlon, dlrlgee contre les etrangers. 
Elle divlse le monde et les etrangers en deux zones, en deux 
categories, et 11 s'agit d'une lol raciste, basee sur un modele 
binaire a peine different du modele des trois cercles, declare 
contralre a la Convention internationale sur l'eliminatlon de 
toutes les formes de dlscrlmination raclale de 1965. Cette lol 
discrlmine de fait les etrangers selon leur provenance, et se
lon leur couche sociale, pour ceux qui provlennent de l'es
pace extra-europeen; eile fait de l'arbitraire la regle. Elle ne 
tlent pas compte des besolns demographiques et econo
miques de la Suisse, et n'est qu'une machine a fabriquer 
des sans-paplers. 

Proposition de la minorite I 
(BOhlmann, Aeppli Wartmann, Gross Andreas, Hubmann, 
Janiak, Leutenegger Oberholzer, Tlllmanns, Vermot) 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat d'elaborer une lol n'etablissant pas de dis
tinctlon quant au statut juridique des etrangers resident de 
maniere legale en Suisse, qu'ils soient origlnaires d'un Etat 
de l'UE ou d'un Etat tiers. 

Proposition de 1a minorite II 
(Leutenegger Oberholzer, BOhlmann, Gross Andreas, Hub
mann, Janlak, Tillmanns) 
Renvol au Conseil federal 
avec mandat de reviser le projet en fonctlon des points sui
vants: 
1. II convient d'evaluer quantltativement les besolns de la 
Suisse en matiere d'immigration compte tenu de l'evolution 
demographique et des previslons en matiere de developpe
ment economlque et d'en tenlr compte dans la revlslon de la 
leglslation sur les etrangers; doivent egalement Atre en
globees dans ce contexte les mesures necessaires: 
- a l'integration economique des lmmigrants; 
- a leur Integration sociale; 
- a leur adaptation au systeme d'education et de formation 
professionnelle; 
- a la politique en matiere de logement et d'habitat. 
2. Les travaux de legislatlon doivent &tre ajournes jusqu'a ce 
que les effets de l'accord sur la libre circulatlon des per
sonnes avec la Communaute europeenne et ses Etats mem
bres (avec extenslon aux Etats de l'AELE) pulssent ätre 
evalues de manlere flable. II convient a cet egard de consi-
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derer les repercussions sur la Suisse de l'extension de l'UE 
vers l'Est. 

Proposition Hess Bernhard 
Renvoi au Conseil federal 
Celui-ci est charge d'observer les points suivants: 
Le nombre de personnes Immigrant en Sulsse, y compris 
celles qui deposent une demande d'asile ou celles dont le 
renvoi n'est pas possible, pas licite ou ne peut &tre raisonna
blement exige, ne doit pas exceder le nombre de personnes 
qui ont emigre l'annee precedente. Ne sont pas inclus: 
a. les Sulsses de l'etranger; 
b. les personnes resident en Sulsse depuls moins de douze 
mois au benefice d'une autorisation de courte duree; 
c. les ressortissants d'Etats avec lesquels la Sulsse a conclu 
un accord de libre circulation des personnes; 
d. les membres de services dlplomatiques et consulaires 
ainsi qua d'organisatlons internationales. 
Sont reservees les disposltlons contralgnantes du droit Inter
national. 

Proposition Huguenin 
Renvoi au Conseil federal 
avec mandat d'elaborer une loi sur la mlgration prenant en 
compte les principes suivants: 
- objectlf a long terme d'une libre clrculation pour l'ensemble 
des mlgrants; 

ue active d'integration au coeur de la loi, s'adressant 
a mble des etrangers et lntegrant l'obtention des drolts 
politiques; 
- egalite de traltement entre toutes les personnes residant 
en Suisse; 
- respect des conventions internationales, en particulier cel
les de l'ONU sur le respect des droits de tous (es travailleurs 
migrants et des membres de leur famllle et sur l'elimination 
de toute forme de discrimination des femmes; 
- politlque etrangere et d'aide au developpement visant a 
combattre les inegalites economiques et soclales dans le 
monde et les causes politiques de mlgrations forcees; 
- regularisation des sans-pepiers fabriques par la LSEE ~ 
tuelle et per la politique des trois cercles. 

Proposition Wasserfallen 
Renvol a la commlssion 
Etant donne que la nouvelle lol sur les etrangers s'applique 
aux ressortissants d'Etats tiers, eile doit &tre plus strlcte que 
les textes s'appllquant aux ressortlssants de l'UE ou de 
l'AELE. Or, dans le projet presente, ceci n'est pas le cas 
pour certalns domaines. La loi dolt donc &tre revue sur les 
polnts suivants: 
- remplacement des droits par des dlsposltlons tormulees 
de manlere potestatlve, par exemple concernant l'autorisa
tion de sejour et d'etabllssement, la dissolution du marlage, 
etc. Regime s'appuyant sur le droit en vigueur; 
- regime des frontallers: maintien du droit actuel; 
- reglme plus restrlctlf du regroupement familial; 
- extenslon de la detention pour preparatlon et pour renvoi; 
- sanclions plus severes, par exemple a J'encontre des per-
sonnes recalcitrantes ou ayant commis des delits. 
Developpement par ecrit 
La loi sur les etrangers est politiquement tres controversee. 
Comme un nombre eleve de propositions individuelles est at
tendu, le president du Conseil national a annonce que le 
debat auralt lieu en categorie IV; selon un communlque de 
presse, le PDC propose egalement cette solution. Obliges de 
presenter leur developpement par ecrit, les auteurs de propo
sitions n'auront donc pas la possibilite de prendre la perole. 
Le desir de proposer des regles plus restrictlves par rapport 
au projet du Conseil federal ne peut donc guere s'exprlmer 
dans le debat; le seul moyen conslste donc a deposer des 
propositions individuelles. Cette maniere contredit les regles 
fondamentales de la democratie. De plus, en comparalson, 
le Conseil national a deja longuement debattu d'objets blen 
plus insignifiants qu'un nouveau regime en matlere d'etran
gers. La qualite d'une lol est fonction d'un bon debat de fond. 
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Le Conseil national ne peut pas se permettre de negligence a 
cet egard. C'est d'abord a la commission, et non au conseil, 
de s'atteler a un examen approfondi des differents points de 
vue et de soumettre les propositions qui s'imposent. 

Proposition du groupe de /'Union democratique du Centre 
Renvoi a la commission 
pour examen des diverses propositions individuelles ayant 
ete deposees. 
Developpement par ecrit 
Dans le cadre de la revision totale de la loi sur les etrangers, 
de nombreuses propositions individuelles ont ete deposees. 
Le nouveau Parlament lssu des elections de l'an dernier 
n'est vislblement pas satisfait du projet que la commission a 
examine, et il souhaite donc y apporter des ameliorations. 
Les propositions d'amelioration amenent un certain nombre 
de nouveaux aspects dans le debat, et la session planiere 
n'offre pas le cadre ideal permettant leur examen. La com
mission constitue en l'occurrence le seul organe pertinent 
pour debattre de ces propositions de modification et les sou
peser. Un renvoi a la commission s'impose donc. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass die Eintretensdebatte in Kategorie II mit 
einer Gesamtredezeit von 140 Minuten stattfinden wird. Ich 
wünsche Ihnen Durchhaltevermögen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Vom Asylge
setz geht es lückenlos über ins Ausländergesetz. Diese Un
terscheidung ist wichtig, und diese Debatte wird ebenso 
wichtig sein wie die Diskussionen zum Ausländergesetz. Sie 
wissen, dass das Bundesgesetz über Aufenthalt und Nieder
lassung der Ausländer aus dem Jahr 1931 stammt. 1982 
scheiterte ein neues Gesetz ganz knapp In der Volksabstim
mung. 1998 setzte der Bundesrat erneut eine Experten
gruppe ein, mit dem Auftrag einer Totalrevision. Er tat dies 
aus folgenden Gründen: 
1. Eine Revision ist nötig, weil wichtige Bestimmungen des 
Ausländergesetzes in Verordnungen des Bundesrates ent
halten sind, was heute allgemein als Legitimationsmangel 
betrachtet wird. 
2. Migration ist je länger, je mehr ejne Querschnittsaufgabe. 
Der Arbeitsmarkt, asylrechtiiche Uberiegungen, demogra
phische Elemente, entwicklungspolitische Gründe und die 
Aussenpolitik spielen eine wesentliche Rolle. Migration hat 
sich auch zu einem weltweiten Phänomen entwikkeit, von 
dem Europa und die USA besonders betroffen sind. 
3. In den vergangenen Jahren hat sich zunehmend gezeigt, 
dass die Zuwanderung in die Schweiz mit dem heutigen Ge
setz nur ungenügend gesteuert werden kann. Per August 
2003 betrug der Ausländeranteil 20 Prozent. Er hat innert ei
nem Jahr um 25 832 Personen zugenommen und ist auf 
1,462 Millionen Personen gestiegen. Faktum ist, dass das 
heutige Anag - etwa mit dem SaisonnierstaM und dem 
Rechtsanspruch auf Umwandlung in eine Aufenthaltsbewilli
gung nach vier Saisons sowie dem Famiiiennachzug - mehr 
Probleme als Lösungen geschaffen hat. Im Schnitt reisen 
rund 42 Prozent der Ausländerinnen und Ausländer via Fa
miliennachzug ein und nur 25,2 Prozent mit kontingentierter 
Erwerbstätigkeit, wobei die Zahl der EU-/Efta-Angehörigen 
rund 56 Prozent beträgt. 
4. Immer wieder wurde im laufe der Jahrzehnte versucht, 
mit Initiativen Begrenzungen einzuführen, letztmals mit der 
18-Prozent-lnitiative. Sie wissen, dass die Stimmbevölke
rung diese abgelehnt hat, wenn auch nur knapp. Die heute 
voriiegende Gesetzesvorlage ist daher auch eine Antwort an 
die Bevölkerung, um bestehende Unzufriedenheiten aufzu
nehmen. 
5. Schliesslich ist eine Revision notwendig, weil wir mit dem 
Freizügigkeitsabkommen mit der EU für die Staatsbürgerin
nen und Staatsbürger aus diesen Ländern den freien Zu
gang zur Schweiz vereinbart haben. Mit der EU und den 
Efta-Staaten herrscht Personenfreizügigkeit. Somit hat sich 
auch das Potenzial an Arbeitskräften für unser Land verzig-

facht. Unklar ist noch, wie sich das auswirken wird, insbe
sondere auch mit den zehn Staaten, die nun seit dem 1. Mai 
2004 EU-Mitglieder sind. Sie wissen, hier sind die Verhand
lungen noch offen. Aber klar ist, dass mit einer Erweiterung 
der Personenfreizügigkeit auf die EU-Oststaaten ein weiterer 
Markt an potenziellen Arbeitskräften, aber auch ein Millio
nenmarkt an Menschen, die auf unserem Arbeitsmarkt Stel
len besetzen können und eventuell zu niedrigeren Löhnen 
arbeiten, entsteht; so besteht denn auch eine Angst vor ei
nem starken Zustrom solcher Arbeitskräfte. 
Dieses Gesetz regelt denn auch die Zuwanderung aus den 
so genannten Drittstaaten. Die Zuwanderung steht In einem 
Spannungsfeld zwischen Niederlassungsfreiheit, persönli
cher Freiheit, einem Bedarf an ausländischen Arbeitskräf
ten seitens der Wirtschaft, gesellschaftlicher Akzeptanz, 
Schwierigkeiten bei der Integration, der Kleinheit unseres 
Landes und einer Angst vor Überfremdung. Das ist ein 
Spannungsfeld, das gross ist und sich nicht so einfach lösen 
lässt, vielmehr ist es hochkomplex. Die einen finden, es 
habe bereits zu viele Ausländerinnen und Ausländer in un
serem Land, andere wollen vielen Menschen die freie Wahl 
von Wohn- und Arbeitsort ermöglichen und sie an unserem 
Wohlstand teilhaben lassen. Ausländer werden trotzdem von 
vielen Bürgerinnen und Bürgern als Bedrohung angesehen; 
vor allem bei Jugendlichen ist eine Tendenz zu Abwehr und 
gar Ablehnung festzustellen. 
Tatsache ist, dass rund eine Million der ausländischen Per
sonen heute eine Niederlassungsbewiliigung besitzen, sie 
leben also seit Jahren in unserem Land. Jeder dritte Schwei
zer heiratete 2001 eine Frau ohne Schweizer Pass und jede 
siebte Schweizerin einen Mann ohne Schweizer Pass; rund 
ein Drittel aller Ehen ist heute blnational. Ein Viertel unseres 
Arbeitsvolumens - das muss Immer wieder betont werden -
wird von ausländischen Erwerbstätigen bewältigt Ange
sichts des Geburtenrückgangs und der demographischen 
Entwicklung wird tendenziell in Europa ein Kampf um die 
qualifizierten Arbeitskräfte erwartet. 
Die SPK hat zu diesem komplexen Thema zahlreiche 
Hearings mit Experten, speziell betroffenen Branchen, Mi
grationsorganisationen, kantonalen Fremdenpolizeien durch
geführt und hat dabei auch die Internationale Situation 
berücksichtigt. Klar ist: Die Schweiz hat zurzeit eine hohe Ar
beitslosigkeit, aber angesichts der Demographie und der 
Tatsache, dass immer weniger Kinder geboren werden, wird 
sich in ein paar Jahren ein klarer Bedarf an Arbeitskräften 
abzeichnen. Können wir diese abdecken mit den EU-Staats
angehörigen? Wollen wir das überhaupt, und soll bei uns ar
beiten und leben können, wer will? Das sind die zentralen 
Fragen dieser Vorlage. 
Die überwiegende Mehrheit der Vernehmlassungsteilneh
mer sowie die Kommission sind mit dem Bundesrat zur Auf
fassung gelangt, dass die Zulassung von Arbeitskräften von 
ausserhalb der EU und der Efta begrenzt werden muss. Das 
vorliegende Konzept verfolgt daher ein duales System. Nur 
wenn keine geeigneten Arbeitskräfte in der Schweiz und aus 
EU- und Efta-Ländern gefunden werden, können Bewilligun
gen erteilt werden, und zwar an Führungskräfte, Spezialis
ten oder andere qualifizierte Arbeitskräfte aus Drittstaaten. 
Saisonale oder Branchenbedürfnisse spielen dabei keine 
Rolle; es zählt das längerfristige gesamtwirtschaftliche Inter
esse der Schweiz. Dabei wollen wir an der grundsätzlichen 
Unterscheidung zwischen Kurz- und Daueraufenthaltern 
festhalten. Neu sollen Drittstaatenangehörige für befristete 
Aufenthalte - mit oder ohne Erwerbstätigkeit - bis zu einem 
Jahr eine einheitliche Kurzaufenthaltsbewilligung erhalten. 
Ohne dass ein Rechtsanspruch besteht, wird eine Verlänge
rung dieser Bewilligung für insgesamt zwei Jahre möglich 
sein. Daneben gibt es die zeitlich befristete, aber in der Re
gel verlängerbare Aufenthaltsbewilligung für Aufenthalte von 
mehr als einem Jahr. Nach einem Aufenthalt von fünf Jahren 
soll hingegen ein gesetzlicher Anspruch auf Verlängerung 
der Bewilligung eingeführt werden, sofern keine Widerrufs
gründe gegeben sind. 
Die Niederlassungsbewilligung schliesslich gilt wie bis anhin 
unbefristet und ohne Bedingungen. Neu sollen Ausländerin-
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nen und Ausländer einen gesetzlich geschützten Anspruch 
auf Erteilung der Niederlassungsbewllligung erhalten, wenn 
sie sich zehn Jahre lang ordnungsgemäss mit einer Bewilli
gung in der Schweiz aufgehalten haben. Das wird umstritten 
sein. Bei einer erfolgreichen Integration kann die Niederlas
sungsbewilligung bereits nach fünf Jahren Aufenthalt erteilt 
werden. 
Neuerungen gibt es in einem zweiten Bereich, beim Famili
ennachzug. Sinn und Zweck desselben ist, das Familienle
ben in der Schweiz zu ermöglichen. Wie bereits gesagt, ist 
dies einer der wichtigsten Zulassungsgründe. Darunter fal
len auch ausländische Ehegatten von Schweizer Bürgerin
nen und Bürgern; die Zahl der blnationalen Ehen hat. wie ich 
ausgeführt habe, klar zugenommen. Die heutige Regelung, 
wonach etwa Saisonniers, Kurzaufenthalter, Stagiaires und 
Studierende keine Möglichkait zum Familiennachzug haben, 
wurde wegen der damit verbundenen Trennung der Familie 
oft kritisiert. Gerade Im Bereich der Aus- und Weiterbildung 
stösst das auf Unverständnis, da viele Nachbarstaaten eine 
grosszügigere Praxis kennen. Gerade hoch qualHizierte Ar
beitskräfte oder Auszubildende sind oft nur bereit, vorüber
gehend erwerbstätig zu sein, wenn sie ihre Familie mitneh
men können. Bundesrat und Kommission schlagen Ihnen 
daher vor, dass auch Personen mit einer KurzaufenthaJts.. 
bewilligung die Möglichkeit zum Nachzug der Familie - ohne 
Rechtsanspruch - erhalten. 
Neu wird Im Gesetz auch geregelt, dass der Familiennach
zug grundsätzlich innert f0nf Jahren zu erfolgen hat. Das 
macht Sinn, weisen doch Studien klar nach, dass gerade 
das soziale Umfeld wesentlich zu einer Integration dieser 
Familienangehörigen beiträgt. Bel Kindern ist es ebenso er
wiesen, dass deren Integration umso erfolgreicher Ist, je frü
her sie erfolgt. 
Umstritten Ist die EinfOhrung des Kriteriums des Zusammen
wohnens. Um Härtefälle zu vermeiden, Ist vorgesehen, dass 
das Aufenthaltsrecht der Ehegatten und der Kinder auch 
nach Auflösung der Ehe oder der gemeinsamen Wohnung 
weiter besteht, wenn wichtige persönliche Gründe einen 
weiteren Aufenthalt In der Schweiz erforderlich machen. 
Diese Lösung entspricht weitgehend dem vom Nationalrat 
gutgeheissenen Vorschlag zur parlamentarischen Initiative 
Goll 96.461, «Rechte für Migrantinnen ... 
Ein Kernelement der Vorlage bildet zudem die Förderung 
der Integration Zugewanderter. Die Integration wird erstmals 
gesetzlich verankert, und es wird Ihr damit ein Stellenwert 
zugemessen. Auch das hat die Kommission klar befürwortet 
Im letzten Teil der Vorlage schliessllch werden Bestim
mungen im Bereich der Missbrauchsbekämpfung und zum 
Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ordnung revidiert. 
Es ist eine Minderheit der Ausländerinnen und Ausländer, 
welche das Gesetz zu umgehen versuchen oder sich 
missbräuchlich verhalten. Aber es sind Fälle, die vor allem 
unsere Bevölkerung bewegen und in einem Rechtsstaat 
nicht einfach toleriert werden dürfen. Das gilt insbesondere 
für die Bereiche Schlepperwesen, Schwarzarbeit und Famlli
ennachzug. Konsequenter bekämpft werden mit der Vorlage 
namentlich die illegale Ein- und Ausreise und die Schlepper
kriminalltät, auch Im Hinblick auf eine gute Zusammenarbeit 
mit unseren Nachbarstaaten. 
Bundesrat und Kommission wollen daher Bestimmungen im 
Bereich Scheinehe erlassen, wollen härtere Strafen für Ar• 
beltgeber einführen, welche illegal Anwesende beschäfti
gen, wollen den Widerruf einer Bewilligung bei wiederholter 
oder massiver Straffälligkeit verstärken, und es soll ein 
neuer Haftgrund eingeführt werden: Mit diesem soll die Mög
lichkeit geschaffen werden, dass Ausländerinnen und Aus
länder in Ausschaffungshaft genommen werden können, 
wenn sie die festgesetzte Ausreisefrist nicht einhalten, die 
Ausschaffung vollziehbar Ist und die Behörde die Reisepa
piere selber beschafft hat. Neu soll auch die Täuschung der 
Behörden im Bewilligungsverfahren unter Strafe gestellt wer
den. Gesuchstellende Personen sollen wahrheitsgetreue 
Angaben machen. Dieser Mitwirkungspflicht kommt im 
neuen Ausländerrecht eine zentrale Bedeutung zu. Die rich
tige Anwendung und die Wirksamkeit all dieser Zwangs-
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massnahmen werden kontrovers beurteilt. Sie werden zu 
zahlreichen Anträgen hier im Plenum den politischen Ent
scheid zu fällen haben. 
zusammenfassend Ist festzustellen, dass dieses neue Ge
setz klare Verbesserungen gegenüber dem Status quo 
bringt: Die zuwanderung kenn besser gesteuert werden, die 
Rechtsstellung der Zugewanderten wird verbessert und de
ren Integration gefördert. Aber es wird auch dem Miss
brauch konsequenter ein Riegel vorgeschoben als bisher; es 
wird also mehr Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung angestrebt Zuwanderung kann man weder mit offenen 
Taren noch mit verschlossenen Taren regeln. Es Ist nach 
Ansicht der Kommission wichtig, dass wir die gesamtwirt
schaftlichen Interessen in den Vordergrund stellen und ent
sprechend flexibel legiferieren. 
F0r die Nichteintretensanträge hat die Kommissionsmehrheit 
kein Verständnis. Sie zementieren den Status quo, und den 
findet niemand gut; er ist zu verbessern. Wir sind ein Parla
ment, und die Debatten Ober die Richtung dieser Vorlage 
sind hier zu führen; es Ist hier zu entscheiden. Die vielen An
träge, die vorliegen, ändern daran nichts. Das hat ja auch 
bereits die Debatte zum Asylgesetz genügend gezeigt 
Ich bitte Sie daher namens der Kommissionsmehrheit, die 
Debatte zu führen. Dafür sind wir gewählt Das ist unsere 
Aufgabe. Nichteintraten bedeutet Status quo, und das kann 
nach den diversen Volksentscheiden und den bekannten 
Problemen niemand wirklich unterstützen, der Volksvertreter 
sein will. Nichteintreten ist daher keine adäquate Handlung. 
Die Kommissionsmehrheit lehnt das ab und empfiehlt Ihnen 
klar Eintraten auf die Vorlage. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: ractuelle legis
lation sur les etrangers date de 1931 et te besoln de sa nwl
sion se falt ressentir depuis plusieurs decennies. Les 
conditions fondamentales des mouvements migratoires ont 
en effet profondement change, en partlculier en fonction des 
developpaments dans les domaines de l'information et de la 
mobillte. 
II convlent de rappeler qu'avant ta Deuxiame Guerre mon
diale, les informations et les deplacements de voyageurs au 
nlveau lntercontlnental etaient parclmonieux et ne tou• 
chaient que des mlnorit~ souvent prlvileglees de la popula
tlon. La migration, en particulier intercontinentale, relevait 
plus du depart vers l'lnconnu et de l'aventure que du choix 
d'une destinatlon sur la base de connaissances obJectlves. 
A la fin des annees 1970, le Conseil federal et les Chambres 
ont ressenti Je besoin, face a l'evolution des conditlons-ca
dres, d'elaborer une reforme globale de la legislatlon, qui a 
ete refusee de justesse par le peuple en 1982. 
Nous sommes forc~ de constater que de tout temps, 
l'homme a ete apeure et angoisse par l'intrusion de ce qu'H 
ne connait pas dans son environnement habituel. Cela a 
souvent conduit au developpement de reactions de rejet par
fois violentes et a la projection sur l'etranger de la responsa
bilite des difficultes rencontrees par la communaute. Dans le 
passe, les etrangers sont souvent devenus des boucs emis
saires et notre epoque n'echappe pas a cette facilite dange
reuse. II n'est cependant pas admissible que dans une 
communaute democratique comme la Suisse se develop
pant, a une epoque ou !'Information objective est a la portee 
de la quasi-totalite des citoyens, des reflexes de rejet et de 
discriminatlon semblables a ceux de l'epoque obscure de 
l'I nquisition. 
C'est cette qualite et cette densite de l'informatlon qui ren
dent tout aussi inadmissible la „pratique» d'un angellsme 
qul consisterait a ne pas vouloir voir l'evolutlon au cours des 
decennies de l'ampleur et de la nature des flux migratoires. 
Nous devons prendre conscience que les ecarts de develop
pement entre les deux hemisphares engendrent une emlgra
tion massive pour fuir la pauvrete, emigration qui, a long 
terme, n'est positive nl pour les pays en developpement, ni 
pour les pays developp~. les pays d'orlgine perdant sou
vent leur potential Je plus dynamique. Au president algerien 
Houari Boumediene qui affirmalt: «Notre meilleure arme 
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face a l'Europe, c'est Je ventre de nos femmes», nous avons 
ä repondre par une politlque migratoire mesuree, qui doit 
Atre source d'un renforcement socioeconomique pour l'en
semble des pays et qui dolt Atre completee par un effort 
constant d'aide au developpement. 
C'est en cherchant a degager ces elements objectifs et a s'y 
referer que la commlssion a examine, au cours de travaux 
etales sur pras d'un an et demi, les tenants et les aboutis
sants du present projet. Ces travaux se sont deroules paral
lelement a la revision de la lol sur l'asile et ont donne lieu a 
une vingtaine d'auditions de representants des milieux lmpll
ques dans la politique migratoire ou qui y ont un interAt, de 
m&me qu'a des auditions de representants d'autorites can
tonales d'executlon, d'experts economiques ou juridiques, 
de representants de branches professionnelles - syndicats 
ou employeurs -, de porte-parole d'assoclations actlves 
dans le domaine des migrations, etc. La commission a pris 
connalssance en outre d'un corapport de la Commlssion de 
l'economle et des redevances. 
II est indispensable, en ouverture de ce debat, de situer 
dans un contexte general l'lmpact des flux mlgratoires pour 
notre pays. Depuls 1947, la population de notre pays a 
passe de 4,5 a 7,2 milllons d'habitants. Sur cette augmenta
tion, presque 2 millions sont directement des migrants ou 
des descendants de telles personnes. Sans cette Immigra
tion, notre pays compteralt envlron 5,2 millions de residents. 
Un Suisse sur trols est migrant ou descendant de la 
deuxleme ou trolsleme generation d'un etranger precedem
ment installe dans notre pays. Si pres de 20 pour cent 
d'etrangers vlvent en Suisse, 10 pour cent de la populatlon 
ont obtenu la naturallsatlon et 3 a 4 pour cent sont des des
cendants de parents naturallses. 
En comparalson Internationale, notre pays est l'un de ceux 
qui a accuellll le plus de migrants depuis la Seconde Guerre 
mondiale. En general, l'lntegratlon de ceux-ci a ete bonne en 
raison de facteurs determlnants comme le systeme de for
matlon scolalre et professionnelle, l'lntegratlon dans le mar
che du travail et la dispersion de l'habitat dans le terrltoire. 
On doit sans deute encore ajouter a ces facteurs d'integra
tion l'armee de milice, facteur integrant pour les naturalises 
et leurs descendants. 
Au plan demographique, notre pays, comme la majorlte des 
pays industrialises de l'hemisphere nord, est a un tournant 
de son evolutlon. GrAce aux immigrants, notre pays appar
tient encore aux pays qul ont une croissance de la popula
tion. C'est en effet leur arrivee qui compense 1a diminutlon 
des naissances et freine l'«eroslon» de la natallte, permet
tant a la Suisse de connattre encore, contrairement a l'Alle
magne ou a la Suade, un excedent de nalssances par 
rapport aux deces. 
Les projections de !'Office federai de la statistlque, dans un 
scenarlo median, prevoient un accroissement de la popula
tlon jusqu'aux environs de 2030 avec une populatlon appro
chant las 7,5 mlllions d'habltants, puis une regression sur les 
trois decennles sulvantes, ramenant notre pays ä envlron 
7 milllons d'habltants vers 2060. Les perspectives lndiquent 
qua le phenomene de reduction globale de la demographie 
sera nettement ralenti par la population etrangere presenta 
dans notre pays, qui continuera de crottre, en particulier 
celle provenant de pays extraeuropeens. L:aliongement de la 
duree de la via confirmera le vielllissement de la population, 
avec une perspective d'un quart de la population äge de 
65 ans et plus an 2035. Le mAme phenomene lalsse entre
voir une dlminution de la part de la population active a partir 
de 2015, entrainant pour celle-ci des charges accrues -
nous avons evoque ces problemes dans le domalne des as
surances sociales. Chacune de ces projections demographi
ques fait apparattre l'influence positive de l'immlgration pour 
contrer le vieillissement de la population. 
Au plan economique, le professeur Sheldon de l'Unlversite 
de Bäle met an evldence que la part des beneficlalres de 
l'assurance-ch0mage titulaires d'autorisations annuelles ou 
de permis de sejour a crü depuis les annees 1970 de 20 a 
50 pour cent. Cette situation s'explique princlpalement par le 
bas niveau de quallflcation de la population immigrante qui a 

vu son statut de saisonnier transforme an autorisation de se
jour. Ces carences de formation pejorent la mobilite profes
sionnelle et, globalement, handicapent le developpement 
technologique de notre economie. L:etude reconnatt un be
soln de main-d'oeuvre non qualifiee, mais dans une molndre 
mesure qua par Je passe. Elle souligne egalement qua le 
taux de cotisatlon unique a l'assurance-chOmage pour tou
tes les branches econotniques n'incite pas celles d'entre el• 
las qui recourent le plus a la maln•d'oeuvre non qualifiee ä 
faire preuve de mesure dans le domaine de Ja recherche 
d'lmmigrants. Las charges sociales qui par Ja sulte decou
lent du manque de capaclte d'adaptatlon de ces travailleurs 
pesent sur 1a sltuation de l'ensemble de notre economie. 
Au plan polltique, notre pays a pratique des la fin de Ja Se
conde Guerre mondiale une polltique d'admission liberale, 
cecl jusqu'en 1963. La perceptlon de sejours limltes dans le 
temps prevalalt alors dans l'ensemble de la population. Des 
le milieu des annees 1960, ie gouvernement limlta par voie 
d'ordonnance la proportlon d'etrangers dans les entreprises. 
En 1970, le Conseil federal introduisit une limitation generale 
du nombre des etrangers deslrant exercer une activlte lucra
tive dans notre pays. La crlse economique des annees 1970 
ramena la proportion des etrangers de 16,8 pour cent en 
1974 ä 14,1 pour cent en 1979. Apres le rejet par le peuple 
de la nouvelle loi sur les etrangers an 1982, le gouverne
ment inscrivit dans l'ordonnance pertinente les polnts non 
contestes de cette revision rejetee. La haute conjoncture 
des annees 1980 crea un nouvel appel de main-d'oeuvre 
etrangere. C'est en 1991 qua le Conseil federal orienta sa 
polltlque vers un systeme de cercles, privlleglant l'admission 
d'etrangers en provenance de !'Union europeenne et de 
l'AELE, et restreignant les admisslons d'autres ressortis
sants aux personnes particulierement qualifiees. 
Entre 1965 et 1995, las demons ancestraux sont ressortis a 
sept reprlsas, sous forme d'inltlatlves populalres s'opposant 
a la surpopulatlon etrangere. Slx de ces initiatives- et II con
vlent de le rappeler au debut de ce debat - ont ete rejetees 
par le peuple et une retlree. La demiere initiative, deposee 
an 1999, visalt a redulre ä 18 pour cent la populatlon etran
gere residant en Suisse. Elle tut refusee par presque deux 
tiers du peuple et par tous les cantons. 
Ces elements contextuels et leurs perspectives d'evolution 
ont ete las bases de l'analyse du Conseil federal pour l'ela
boration de son message et du projet de lol qua nous debat
tons. II ast fondamental de rappeler qua la lol sur las 
etrangers regle essentiellement les condltlons d'admisslon, 
de sejour et d'etabllssement des etrangers qul ne vlennent 
nl de !'Union europeenne nl de l'AELE. La reglme d'lmmlgra• 
tlon des ressortissants de ca cercle de pays est regle sur la 
base des accords bllateraux, en partlculier de l'Accord sur la 
llbre clrculatlon des personnes, entre en vlgueur an 2002, 
alnsl que des dispositions transitolres y relatives. Les nego
ciatlons actuelles avec !'Union europeenne devralent vral
semblablement aboutlr a la reprise des mAmes condltions
cadres a l'egard des nouveaux membres de l'Union. La dua
lite des regles d'admlssion, retenue comme prlncipe de base 
par le Conseil federai, se traduit egalement par deux regl
mes legaux differents, solt d'une part la loi que nous debat
tons, et d'autre part les accords bilateraux avec !'Union 
europeenne et I' AELE. 
La groupe d'experts mandate par le Conseil federal entre 
1996 et 1998 invlta notre executlf a renoncer pour des dlffi
cultes juridlques, legislatives et politiques a l'elaboration 
d'une seule loi-cadre traltant de l'asile et de 1a mlgration an 
vue de l'exercice d'une actlvite lucratlve. La Commisslon des 
institutions polltlques s'est egalement penchee sur l'archi
tecture legislative et approuve la position du gouvernement 
quant au maintien de deux Jois distlnctes. Elle a cependant 
traite las revisions de ces deux textes an parallele, de ma
nlere a maintanir tout au lang des debats une apprehension 
globale de la problematique des migratlons. 
Les polnts forts du projet sont les sulvants: 
1. le renforcement de la legitlmite de la leglslatlon sur las 
etrangers: le fait que le «cadrage de cette activite» ait ete 
developpe au cours des dernleres decennies au nlveau des 
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ordonnances prlve les regles actuelles d'une legitimite de
mocratlque dans un domaine de grande importance pour 
notre economie et de grande sensibilite pour la population; 
2. l'lnscriptlon du systeme binaire d'admisslon au niveau de 
la loi, soit d'un acces privilegie pour les ressortissants de 
l'Unlon europeenne et de l'AELE, et des exigences de quali
flcation et de volonte d'lntegration particulleres pour les res
sortissants d'autres Etats; 
3. la necessite d'apports positifs pour l'economie du pays 
comme critere d'admission pour las ressortissants d'Etats 
tlers: dans ce domaine, le Conseil federal a renonce a un 
systeme d'evaluatlon a polnts Juge trop rigide et limitatlf au 
plan du pouvoir d'appreciation des autorites. La commission 
se rallie a cette faqon de voir; 
4. l'amelioration du staM jurldique des etrangers qui sejour
nent legalement et durablement dans notre pays: en particu
lier, il s'agit de leur accorder une plus grande mobilite 
geographlque et professionnelle et un acces elargi au re
groupement familial; 
5. l'encouragement a l'integratlon par l'inscrlption des princl
pes au nlveau de la loi et une meilleure coordinatlon des 
programmes en collaboratlon avec les cantons; 
6. le renforcement de la lutte contre las abus, en particulier 
contre las filieres de passeurs, le travail au noir et las abus 
dans le domalne du regroupement famllial, de mAme qua 
l'introduction de mesures d'elolgnement a l'encontre des 
personnes qui menacent la securite et !'ordre public, ainsi 
que l'ancrage de la detention en vue de refoulement. 
En ce qui conceme les debats dans notre commission, le 
debat d'entree en matiere s'est deroule apres les nombreu
ses auditions requlses qui ont permis a la commission de 
s'immerger dans une vision globale de la problematique ml
gratolre pour notre pays. De nombreuses references et com
paraisons internationales ont egalement ete evoquees. Une 
forte mlnorite s'est elevee contre le systeme binalre d'admis
sion qui presente un aspect discrimlnatolre a l'egard des 
ressortlssants extra-europeens. Une telle solutlon ne peut 
apparaitre que comme transitoire, eu egard a la globalisa
tion des echanges economlques. La majorlte de la commls
slon la juge cependant indispensable face a la progression 
exponentielle des migratlons en provenance des pays pau
vres. Elle soutient l'ancrage dans la loi du systeme binaire 
d'admission tout en ayant lntroduit a titre transltoire une cer
taine permeabilite pour des permis de courte duree a l'egard 
des ressortlssants des nouveaux pays membres de !'Union 
europeenne, ceci jusqu'ä la plelne application a leur egard 
de l'Accord sur 1a libre circulation des personnes. 
La commission a apporte des modificatlons au projet du 
Conseil federal dans le sens d'un assoupllssement pour las 
dispositions suivantes: eile a supprlme la cohabitatlon 
comme condition d'octroi d'une autorlsatlon de se]our aux 
membres etrangers de la famille d'un ressortissant suisse; 
alle a reconnu 1a violence conjugale comme motlf personnel 
majeur qui justifie, apres un divorce, 1a poursuita du sejour 
en Suisse pour un conjoint d'orlgine etrangere; eile a voue 
une attentlon partlcullere a l'examen des demandes de de
rogation au reglme d'admlssion presentees par des etran
gers sejournant lllegalement dans notre pays depuis plus de 
quatre ans - c'est la problematique des sans-paplers. 
A !'inverse, la commisslon a modifle le texte dans le sens 
d'un durcissement pour les polnts suivants: eile a lntroduit la 
posslblllte de n'octroyer une autorlsation de sejour ou de 
courte duree qu'en cas de participation a un cours d'integra
tlon; eile a introduit egalement la possiblllte de sanctionner 
les employeurs qui auront manque deux fois a leur devoir de 
diligence a. l'egard de collaborateurs etrangers par une ex
cluslon desdits employeurs des appels d'offres publics pen
dant une periode de un a clnq ans. Nous aurons l'occasion, 
dans la discussion par artlcle, d'examiner les differentes mo
difications apportees par la commission. 
En ce qui conceme les propositions de non-entree en ma
tiere ou de renvoi: votre commlsslon a prls le temps d'examl
ner avec soin le projet du Conseil federal et l'a replace dans 
son contexte general. Elle a repondu aux demandes de ses 
membres concemant les audltions, nombreuses, des mi-
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Heux Interesses, et alle a ecoute avec attention leurs diffe
rents points de vue. Elle a largement debattu du systeme 
binaire d'admission et la majorite s'est persuadee que, mal
gre des lnconvenients reconnus, la Suisse ne peut faire ca• 
valier seul en Europa dans ce domaine et contrevenlr aux 
accords bilateraux. Elle s'est par ailleurs persuadee que, 
face a l'explosion du nombre des mlgrants provenant de l'he
mlsphere sud, des mesures restrictives dolvent Atre prises 
dans l'lnterAt general des partenalres internationaux et de 
leurs populations respectlves. 
La majorite considere qu'il a ete largement tenu compte des 
elements souleves par la proposltion de renvoi de minorite II 
(Leutenegger Oberholzer) au Conseil federal: les parame
tres demographiques ont ete solgneusement examlnes sur 
la base des etudes menees par !'Office federal de la statisti
que; les aspects de !'Integration economique et soclale des 
immigrants ont ete largement debattus et sont inscrits dans 
plusieurs articles de loi; il n'appartient pas, par contre, au nl
veau legislatif de regler les details d'execution concernant le 
systeme d'education ou de logement, d'autant plus que les 
competences y relatives sont du domaine des cantons. La 
majorlte s'oppose par ailleurs au renvoi de l'examen de la 
nouvelle legislation jusqu'a la plelne appllcation de l'Accord 
sur la libre circulation des personnes, cecl d'autant plus que 
les accords bilateraux seront vraisemblablement etendus en 
la forme aux nouveaux membres de l'Union europeenne. 
II n'est pas souhaltable que notre pays regule sa politique 
mlgratoire pendant les sept prochalnes annees sur 1a base 
des competences generales deleguees par le droit actuel au 
seul gouvernement. l.'.acuite des problemes mlgratolres et la 
hausse contlnue de leur nombre necessltent que ce champ 
de l'actlvite publlque sott regule par une loi democratique
ment mlse en place. II appartient des lors au Parlament d'as
sumer aujourd'hui ses responsabllites dans le domalne de la 
politique mlgratolre. C'est ce qu'a falt la commlssion en en
trant en matiere sur le projet, par 15 voix contre 7. 
Au nom de 1a majorite de la commisslon, j'lnvlte le consell a 
entrer en mattere. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Das bisherige schwei
zerische Ausländergesetz sei alles andere als ein Prunk
stück helvetischer Gesetzgebung, urteilt der anerkannte und 
unverdächtige StaatsrechUer Professor Daniel Thürer; er be
tont gleichzeitig, dass die Art und Welse, wie ein Staat seine 
Ausländerinnen und Ausländer behandle, ein Gradmesser 
seiner rechtsstaatlichen Kultur sei. 
Leider Ist auch der Ihnen vorliegende Gesetzentwurf für ein 
neues so genanntes Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen 
und Ausländer kein Prunkstück rechtsstaatlicher Gesetzge
bung. Es ist weder menschenfreundlich noch systematisch, 
einigermassen überzeugend oder widerspruchsfrei. Diesel
ben Zuschreibungen, die Thürer zur Charakterisierung des 
bisherigen Gesetzes verwendet hat, sind leider auch für das 
neue Gesetz kennzeichnend. Es atmet den Geist der ver
meintlich notwendigen Oberfremdungsabwehr. Das Gesetz 
will aber auch alle weniger qualifizierten Arbeitskräfte aus so 
genannten Drittstaaten von unserem Arbeitsmarkt fern hal
ten. Dies stellt unserem Rechtsstaat kein gutes Zeugnis aus. 
Schon die Bezeichnung als «Ausländergesetz» ist verfehlt. 
Zum einen zielt es am Regelungsgegenstand vorbei: EU
und Efta-Bürgerlnnen und -Bürger werden vom Gesetz nur 
marginal betroffen, dagegen werden auch Schweizerinnen 
und Schweizer mit Familienangehörigen ausländischer Na
tionalität vom so genannten Ausländergesetz erfasst. Zum 
anderen Ist das Gesetz einer anachronistischen Abwehrhal
tung gegenüber Ausländern und Ausländerinnen verhaftet 
Statt im neuen Gesetz etwa eine Charte der Rechte von 
Ausländerinnen und Ausländern zu verankern und damit 
eine seit je von Ausgrenzung bedrohte Gruppe als Men
schen mit sozialen Bedürfnissen, Wünschen und Fähigkei
ten anzuerkennen, werden nach Gegenstand und Geltungs
bereich des Gesetzes bereits ab Artikel 3 die ersten Schran
ken gegen die blasse Einreise ausländischer Personen in 
die Schweiz errichtet. Im Kapitel - mit der Überschrift «Be-
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willigungs- und Meldepflicht» - wird ein Katalog von Ver
pflichtungen nach erfolgter Einreise formuliert. Wenig später 
folgt eine Auflistung der restriktiven so genannten Zulas
sungsvoraussetzung. 
Mit einer Vielzahl von Instrumenten zur so sehr beschwore
nen Missbrauchsbekämpfung sowie von neuen Haftgründen 
und Straftatbeständen erklärt das Gesetz schliesslich den 
Ausländerinnen und Ausländern überdeuUich den Tarif. Dies 
gibt dem Gesetz sein besonderes polizeiliches, d. h. auf Ge
fahrenabwehr gerichtetes Gepräge - von einer nur halbwegs 
vermittelten Offenheit gegenüber Migrantinnen und Migran
ten, gar von einem Willkommensgruss an Menschen, auf die 
wir in Zukunft mehr denn je angewiesen sein werden, keine 
Rede. Das Gesetz ist vielmehr ein Text voller Drohungen 
und rigider Verhaltensvorschriften. 
Die Abkürzung AuG steht tar «Ausgrenzungsgesetz .. , ge
richtet gegen so genannte Drittausländer, die Migrantinnen 
und Migranten von ausserhalb der EU. Mit diesem Gesetz 
wird ein drastisches Zweiklassenrecht für Personen aus EU
Ländern bzw. nur sehr begrenzt erwünschte Personen aus 
Drittstaaten sanktioniert. Aber auch bei den Angehörigen 
von Drittstaaten wird diskriminierend zwischen erwünschten 
Eliten und unerwünschten Normalsterblichen unterschieden. 
«Roslnenpikkerei statt kosmopolitischer Offenheit», kann 
man zu dieser entwicklungspolitischen Bedenklichkeit sa
gen. Aber auch Im Bereich des Famlllennachzugs werden 
zahlreiche Rechtsungleichheiten geschaffen, für die jede 
sachliche Rechtfertigung fehlt. 
Insgesamt ist das Gesetz eine von Grund auf falsch konzi
pierte, dem überholten Abwehrdenken verhaftete und gleich
zeitig demographiebllnde Fehlleistung. 
Ich beantrage deshalb Nichteintreten. 
Mit einigen gezielten Korrekturen am bisherigen Gesetz las
sen sich dessen offenkundigste Schwächen beheben. 
Gleichzeltig vermelden wir aber auch, eine fehlgerichtete 
Abschottungspolitik demokratisch zu legitimieren und auf 
Jahre hinaus festzulegen. Datar haben Bundesrat und Kom
mission die Möglichkeit, neu zu beginnen und ein Einwande
rungs- und Migrationsgesetz zu entwerfen, das auf der Höhe 
der Zeit Ist 

Bühlmann ~eile (G, LU): Nach dieser «Monsterdebatte„ 
Ober das Asylgesetz bitte Ich Sie im Namen der grünen 
Fraktion, das AuG mit einem klaren Auftrag an den Bundes• 
rat zurückzuweisen, mit dem Auftrag nämlich, ein Gesetz 
vorzulegen, das EU-Angehörige und Angehörige von so ge
nannten Drittstaaten, die In der Schweiz regulär zugelassen 
sind, rechUlch gleichstellt. 
Bei der Zulassung zum schweizerischen Arbeitsmarkt kön
nen wir Grünen ja noch nachvollziehen, dass ein duales 
System angewendet wird, dass also entschieden wird, je 
nachdem, ob eine Person aus der EU stammt oder nicht. 
Schliesslich hat die Schweiz mit den EU-Staaten ein FreizO
gigkeitsabkommen abgeschlossen, das Gegenrecht bietet, 
was bei Drittstaaten ja nicht der Fall ist. Ober die Kriterien 
der Zulassung allerdings besteht noch kein Konsens; da 
werden wir ja, falls wir eintreten, noch heftig darüber streiten, 
und wie die bisherige Diskussion Ober das AuG gezeigt hat, 
wird es eine schwierige Auseinandersetzung. 
Ohne Tücken Ist eine Ungleichstellung auch bei der Zulas
sung nicht - vor allem, wenn die Messlatte für Drittstaaten
angehörige so hoch angesetzt wird, wie es der Bundesrat 
vorschlägt. Eine Folge dieses dualen Systems kann dann 
nämlich sein, dass Einwanderungswilllge aus Nicht-EU-Län
dern, welche die zu hohen Hürden des AuG fQr die Zulas
sung nicht erfüllen, den Weg ilber ein Asylgesuch oder die 
Illegalität wählen, um sich die Tür in die Schweiz zu öffnen. 
Wir wissen, wie es dann wieder töntl Und all die daraus 
resultierenden negaUven Konsequenzen, sowohl was die 
Rechtsstellung der Leute betrifft wie auch ihren Ruf, den sie 
dann in der Schweiz haben - das kennen wir ja, wir haben 
das gerade in den letzten Tagen über uns ergehen lassen 
müssen. 

Aber Oberhaupt nicht einzusehen ist, wieso Personen dann, 
wenn sie regulär zugelassen sind, wenn sie also eine Ar
beitsbewilligung haben, rechtlich unterschiedlich gestellt sein 
sollen, je nachdem, ob sie aus der EU kommen oder nicht. 
Filr EU-Staatsangehörige wird Ober das Freizilgigkeitsab
kommen in vielen Bereichen ein Rechtsanspruch auf Gleich
stellung mit uns Schweizerinnen und Schweizern gewährt, 
zum Beispiel bei der geographischen, beruflichen Mobilität, 
bei gleichen Arbeitsbedingungen, beim selbstständigen Er• 
werb, beim Famlliennachzug usw. Wenn Sie die Liste wollen, 
können Sie sie bei mir einsehen: Ich habe eine Liste des 
Bundesamtes zur Verfügung, die zeigt, wo die Unterschiede 
liegen. Bei EU-Angehörigen gelten Zulassungen unabhän• 
glg davon, ob eine Person politisch, sozial oder sprachlich 
erfolgreich integriert Ist oder nicht. 
Ganz anders Ist aber die Optik beim neuen Ausländerge
setz, welches ja vor allem für Nicht-EU-Angehörige gilt Die 
Gleichbehandlung ist nicht gegeben, weder bei der Mobilität 
noch beim Famlllennachzug. Zulassung und Aufenthalt wer
den von einer Reihe von Bedingungen, von beruflicher Qua
lifikation, Anpassungsfähigkeit - was immer das helsst -, 
Sprachkenntnissen usw., abhängig gemacht, welche Zuwan• 
dernde aus einem Nicht-EU-Land unter Beweis stellen müs
sen. Da das duale System zwei Kategorien von Zuwandern
den schafft, wird sich die ausländische Bevölkerung in der 
Wahrnehmung der Schweizerinnen und Schweizer zweltel• 
len. Das wird negative Auswirkungen auf Nicht-EU-Angehö
rige haben, dies nicht nur für die neu einwandernden, son
dern auch für solche, die seit Jahren hier leben und arbeiten. 
Ich denke an die Gruppe der aus der Türkei und aus den 
Nachfolgestaaten des ehemaligen Jugoslawien Zugewan• 
derten. Da Leute aus Drittstaaten gegenüber EU-Angehör!• 
gen schlechter gestellt werden, fühlen sie sich zu Recht be
nachteiligt, und es besteht die Gefahr, dass sie von den 
Einheimischen als Ausländerinnen und Ausländer zweiter 
Klasse wahrgenommen und behandelt werden. 
Diese Kritik teilt die grüne Fraktion mit einer ganzen Reihe 
von Institutionen aus dem kirchlichen bzw. gewerkschaftll• 
chen Umfeld, die uns angeschrieben haben. Auch drei ekl
genössische Expertenkommissionen, die ja schllesslich da 
sind, um den Bundesrat zu beraten, haben sich in diesem 
Sinne verlauten lassen, nämlich die Eidgenössische Kom• 
mission für Kinder- und Jugendfragen, die Eidgenössische 
Ausländerkommission und die Eidgenössische Kommission 
gegen Rassismus. 
Zum Schluss noch ein paar allgemelne Gedanken zum 
neuen Ausländergesetz: Es ist weit davon entfernt, ein zeit
gemässes Instrument der schweizerischen Mlgratlonspolitlk 
zu sein. Es atmet - wie das Frau Verrnot gesagt hat - den al
ten Geist der Überfremdungsangst, obwohl die Schweiz es
senziell auf Einwanderung angewiesen ist; das haben der 
Kommissionssprecher und die Kommissionssprecherin ge
sagt Ich repetiere nur eine der genannten Zahlen: Ein Vier
tel des in der Schweiz geleisteten Arbeitsvolumens wird von 
Leuten ohne Schweizer Pass geleistet, und - das muss man 
auch einmal sagen - ein Viertel der AHV-Beiträge wird von 
Ihnen entrichtet. 
Das Gesetz, das hier vorliegt, ist voller bevormundender Pa
ragraphen und voller Vorschriften, wie denn die Leute hier zu 
leben haben. Die grüne Fraktion möchte ein Gesetz, das 
Eingewanderte so behandelt, wie wir gerne behandelt wür• 
den. Diese Vorlage entspricht dem in weiten Teilen nicht 
Deshalb wollen wir die Vorlage an den Bundesrat zurück
weisen. Wir denken, dass es endlich an der Zeit wäre, offizl
ell dazu zu stehen, dass wir ein Einwanderungsland sind, 
und aufzuhören, die Eingewanderten nach erster, zweiter 
oder dritter Ausländergeneration durchzunummerieren. Man 
könnte sich da an einem Einwanderungsland wie Australien 
ein Beispiel nehmen. Die sagen: Australier der ersten, zwei
ten und dritten Generation. Das wäre ein Paradigmenwech
sel, ein Blickwechsel, ein anderer Fokus auf die Frage, der 
aber viel, viel mehr als nur eine verbale Änderung bedeuten 
würde. 
Ich bitte Sie, meinem Minderheitsantrag auf Rückweisung zu 
folgen. 

Bulletin offlclel de l'Assemb~ fedEirale 



5 
5. Mai2004 641 Nationalrat 02.024 

Vanek Pierre h GE): Pour notre groupe «A gauche toutel», 
cette loi sur las etrangers, c'est le raclsme et la xenophobie 
d'Etat devenus lols en Suisse. Le tex1e propose legalise en 
effet Ja dlscrimlnation des «etrangers», qualificatif desormals 
reserve a tous ceux qul ne sont pas ressortlssants d'un pays 
du "Premier cercle», membre de l'Union europeenne ou de 
l'AELE. 
C'est cette distinction que rejetait la Commission federale 
contre le racisme dans sa prise de position sur le systeme 
binaire d'admission de la politlque des etrangers en Suisse, 
publiee le 2 mal 2003. Elle evrivalt ceci: «L:inegalite de tralte
ment concemant le sejour en Suisse de ressortissants de 
l'Unlon europeenne et de ressortissants d'Etats tiers et qui 
tauche la famille, les enfants, la llberte d'etabllssement, l'ac
ces au marche du travall, l'expulsion, entre autres, porte at
telnte a l'interdiction de discrimlner enoncee dans les 
conventions sur las droits de l'homme.» 
Dans son analyse de la LEtr, cette mAme Commission fede
rale contre le raclsme mettait en garde les deputes, c'est•a• 
dire nous, appeles a examiner ce projet, sur les effets de ce 
systeme blnaire d'admlssion en lndiquant qua cette pollti
que-la etalt une source dlrecte de xenophobie et de racisme 
au sein de notre population. 
Dans le mAme sens, dans son trolsleme rapport sur la 
Sulsse adopte a fln juln demier, la Commlssion europeenne 
contre le racisme et l'intolerance du Conseil de l'Europe indi• 
quait: «Le systeme blnaire risque d'exacerber les prejuges a 
l'encontre des etrangers couverts par la LEtr.» En outre, 
mals c'est une parenthese, elle exhortait les autorttes «a 
reaglr fermement contre les manifestatlons de raclsme ou de 
xenophoble, qu'elles emalllent le discours de certains hom
mes ou partis politiques» - sulvez mon regardl - «ou blen 
qu'elles deteignent sur ta conduite de certains fonctionnai• 
res». Pour ce qui est de la pertinence de cette mise en 
garde-la, les pleines pages racistes et xenophobes publiees 
par l'UDC a la veille des elections nationales sont la pour de
montrer que cette mise en garde est parfaitement perti• 
nente. 
La Commission europeenne contre le racisme et l'intole
rance mettait en outre le dolgt sur une evidence. «L:entree 
en vlgueur de la nouvelle loi sur les etrangers qut reserve 
l'entree et le sejour en Suisse en princlpe aux personnes 
hautement quallfiees, risque d'accroitre le nombre d'etran
gers travalllant lllegalement, dans la mesure ou les lois du 
marche du travail font que des emplols modestes et mal re
muneres disponibles sont exerces par des non-ressortis
sants.» 
La politlque incarnee par cette lol contre les etrangers, qui 
discrimine les etrangers en fonction de leur origine natio
nale, fabriquera en effet toujours plus de sans-papiers. Elle 
introduit egalement des disposltions liberticides portant des 
atteintes graves a la liberte personnelle ainsl qu'aux droits 
fondamentaux lnscrits dans la Constitution federale, tels no
tamment que le drolt au mariage, ta protection de la sphere 
privtie ou le droit d'obtenir de l'alde dans des situations de 
detresse. 
Cette loi s'inscrit dans la tradltion de la politique xenophobe 
de la Suisse officielle. Alors a qui profite le crime? A ceux qul 
ont interAt a diviser les travailleuses et les travailleurs de ce 
pays, a les opposer les uns aux autres, a ceux qul ont inttirAt 
a avolr une main-d'oeuvre taillable et corveable a mercl. Eh 
bien, nous nous opposons a cette politiquel Hier, des centai
nes de manifestants dans les rues de differentes villes de 
Suisse etaient la pour dire non a cette loi sur les etrangers et 
pour nous demander de la rejeter. Je vous dis la mAme 
chose du haut de cette tribune. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Es ist so, wie 
Frau Bühlmann gesagt hat: Die Schweiz ist ein Einwande
rungsland, ob wir es wahrhaben wollen oder nicht. Unser 
Land krankt seit Jahren an «Magerwachstum». Alle Bundes
ratsparteien haben sich dafür ausgesprochen, dass Wachs• 
tum eines der Ziele unseres Landes sein muss. 
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Die ausländische Wohnbevölkerung leistet seit je einen 
wichtigen wirtschaftlichen und kulturellen Beitrag zur Ent• 
wicklung der Schweiz. Wir haben alle ein Interesse, auch ein 
wirtschaftliches Interesse, dass die Migrations- und Einwan
derungspolitik nicht von Fremdenfeindlichkeit und Angst ge
prägt ist, sondern von rationalen Kriterien und dass wir es 
endlich schaffen, ganz nüchtern aus den Fehlern der Ver
gangenheit zu lernen, auch in wirtschaftspolitischer Hinsicht: 
Eine gute Ausländerinnenpolitik löst die richtigen wirtschaftli· 
chen Impulse aus, bei uns wie auch im Ausland. Das heisst, 
wir dürfen keinen Brain-Drain aus Entwicklungsländern för
dern, und für die Schweiz müssen wir slcherstellen, dass wir 
nicht wiederum mit Lohndumping ein Breitenwachstum mit 
tiefer Arbeitsproduktivität auslösen und mit der Zementie
rung von Strukturen die Wachstumsverluste von morgen or
ganisieren. 
Eine gute Ausländerinnenpolitik fördert den sozialen und ge
sellschaftlichen Zusammenhalt und den sozialen Frieden. 
Das ist eine der wesentlichen Standortqualitäten unseres 
Landes. Dazu braucht es Akzeptanz der zuwandernden Be
völkerung, die Verhinderung von Lohndruck und von Armut 
durch prekäre Arbeitsverhältnisse. 
Eine gute Ausländerinnenpolitik achtet auch darauf, dass die 
fundamentalen Rechte unseres Rechtsstaates wie Men
schenwürde, Verhinderung von Diskriminierung, Förderung 
von Familie und Kindern für alle Menschen gelten, tar 
Schweizer und für Ausländerinnen, für EU-Bürgerinnen und 
für Angehörige von Drittstaaten. 
Eine gute Ausländerinnenpolitik, die auch wirtschaftlich 
funktioniert, Ist effizient, transparent und hält das Ermessen 
der Behörden in möglichst engen Grenzen. 
Das vorliegende Gesetz vermag all diesen Anforderungen 
nicht zu genügen. Es Ist nicht ansatzweise in eine umfas. 
sende Migrationspolitik eingebettet. Es ist ein engstirniges 
Polizeigesetz, das statt mit wirtschaftlichen Vorgaben mit 
Kontingenten steuert. Mit der Schaffung von zahlreichen 
neuen Kategorien von Ausländerinnen und Ausländern 
schaffen wir nicht nur neue Diskriminierungen, sondern vor 
allem auch lntransparenz. Die Einführung eines Kurzaufent
halterstatus ist ein Rückfall in Zeiten, die wir längst überwun
den haben müssten. Wir wiederholen damit die Fehler der 
wirtschaftlichen Entwicklung der Siebzlgerjahre. Die wirt
schaftlich unerwOnschten Folgen sind Ihnen bekannt: 
Wachstumsverluste, Strukturzementierung, von den sozia
len Missständen nicht zu reden. 
Mit der Elite-Immigration handeln wir uns neue politische 
Probleme ein. Sie missachtet demographische Trends. Statt 
mit Mindestlöhnen und Gesamtarbeitsverträgen operiert man 
mit Qualifikationen als Zulassungskriterium. Das helsst, es 
wird ein pofizeiliches Kriterium verwendet, anstatt dass der 
Markt und eine Marktregulierung ins Zentrum gesetzt wür
den. Das ist - das wissen Sie auch - auch entwicklungspoli
tisch falsch. Damit setzen wir uns einmal mehr dem Vorwurf 
der Roslnenpickerel aus. Mit dem dualen System mit unter
schiedlichen Regelungen für die Immigration aus der EU 
und die Immigration aus anderen Staaten schaffen wir neue 
Diskriminierungen, schaffen wir neue Barrieren für die Inte
gration und erhöhen wir auch die Gefahr des illegalen Auf
enthaltes. 
Das Gesetz missachtet neue demographische Erkenntnisse, 
es reguliert, ohne die Folgen der EU-Erweiterung zur Kennt· 
nis zu nehmen und ohne die Folgen tar den schweizerischen 
Arbeitsmarkt zu beachten. Das Gesetz reguliert unter Miss
achtung neuer Erkenntnisse in Bezug auf die Integrationspo
litik. 
Damit wird das Gesetz den Anforderungen an eine gute 
Ausländerinnen- und Ausländerpolltik nicht gerecht. Wir lö
sen damit falsche wirtschaftliche Impulse aus. Statt Wachs
tumsimpulse auszulösen, organisieren wir damit die Ab
schottung und die Fremdenfeindlichkeit. 
Weisen Sie das Gesetz, wenn Sie schon darauf eintreten, 
wenigstens an den Bundesrat zurück, und lösen Sie den von 
Frau BOhlmann geforderten Paradigmenwechsel aus: Er ist 
nötig, vor allem auch dann, wenn wir wirtschaftlich endlich 
wieder auf Vorderfrau kommen wollen. 
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Hess Bernhard h BE): Seit den legendären Schwarzen
bach-Initiativen hat der Bundesrat ununterbrochen verspro
chen und beteuert, den Ausländerbestand zu stabilisieren -
mit dem Resultat, dass trotz Rezession und hoher Arbeits
losigkeit zwischen Anfang 1990 und Ende 2002 über eineln
viertel MIiiionen neu eingereiste Ausländer eine Aufenthalts· 
bewilligung erhalten haben. Noch im Jahr 1984 stammten 
rund 80 Prozent der in der Schweiz lebenden Ausländer 
aus einem EG· oder Efta-Staat. Ende 2002 waren es noch 
56,4 Prozent aus EU- oder Efta-Staaten. Dagegen ist der 
Anteil von Ausländern aus ganz fremden Kulturkreisen dra• 
matisch angestiegen. Mit 20,3 Prozent Ausländern sind wir 
einsame Spitze: Der Durchschnitt Im alten Europa betrug 
rund 5 Prozent; In der neuen EU der 25 Länder werden es 
wohl sogar nur noch 3 bis 4 Prozent Ausländerinnen und 
Ausländer sein. 
Diesen Rekord verdanken wir vor allem dem Bundesrat, der 
Ende der Siebzigerjahre einen grossen Fehler machte: Als 
nicht genügend Arbeitskräfte in Italien, Spanien und Portu
gal gewonnen werden konnten, dehnte er das Saisonnier• 
statut auf das ehemalige Tito-Jugoslawien und die Türkei 
aus. Dies und der nachfolgende Familiennachzug sowie 
zwei Konflikte auf dem Balkan mit Flüchtlingswellen führten 
zum heutigen Zustand. Deshalb warne Ich davor, dass wir 
Jetzt wieder ein Salsonnierstatut einfahren, mit dem Ziel, auf 
Tabakplantagen oder In Landwirtschaftsbetrieben unquali
fizierte Bllllgstarbeltskräfte auszunutzen und so das Loh
ndumping zu fördern. 
Seit Ende der Neunzlgerjahre wurden zudem in grossem 
Ausmass auch Bewilligungen ausserhalb unseres Konti
nents nach Afrike, Asien, Mittel- und Südamerika erteilt - mit 
dramatischen Folgen: Zwischen 1983 und 2002 vervier
fachte sich die Zuwanderung aus Asien, Mittel- und Süd
amerika und Afrika. Schuld daran sind jedoch nicht die 
Ausländer, sondern ist die politische Kaste aller Regierungs
parteien, die es kurzfristig mit ihren Beschlüssen zuliess, 
dass möglichst viele billige Arbeitskräfte in unser Land ge
holt wurden. Dabei wurde nicht beachtet, dass diese beruf• 
lieh schlecht oder gar nicht qualifizierten Arbeitskräfte 
letztlich weniger Wertschöpfung generieren, das heisst we
niger Arbeitsleistung erbringen, als sie am Schluss, wenn 
man eine Gesamtbilanz zieht, kosten. 
Was will mein Rückweisungsantrag? Nach meinen Vorstel
lungen darf die Zahl der in einem Jahr einwandernden Per
sonen einschliesslich derjenigen, die ein Asylgesuch stellen 
oder deren Wegweisung weder möglich, zulässig noch zu
mutbar ist, nicht grösser sein als die der Im Vorjahr ausge
wanderten Personen. Dabei werden Auslandschweizer, 
Kurzaufenthalter sowie Angehörige diplomatischer und kon
sularischer Dienste nicht mitgezählt. 
Aufgrund des PersonenfreizOgigkeitsabkomrnens mit der EU 
kann bekanntlich die Immigration aus den EU-Staaten nicht 
mehr gesteuert werden. Die vorliegende Idee basiert auf ei
nem einfachen Mechanismus. Seit eine Ausländerstatistik 
geführt wird, hat es immer eine freiwillige Auswanderung ge
geben. Im Jahr 2002 umfasste diese 49 697 Personen. Im 
gleichen Jahr wanderten Jedoch 101 876 Menschen In unser 
dicht besiedeltes Land ein. Dies ergab einen Nettozuwachs 
von rund 52 000 Personen. Der Wanderungssaldo war in 
den letzten Jahren also nie bei null, sondern pendelte sich 
Im letzten Jahrzehnt bei Jährlich rund 40 000 neuen Bewoh
nern ein. Das entspricht übrigens etwa der Grössenordnung 
einer Stadt wie Langenthal. Bel konsequenter Anwendung 
bewirkt mein Modell eine Stabilisierung und längerfristig den 
Abbau der ausländischen Wohnbevölkerung. Es Ist ein griffi
ges Instrument. um die kulturfremde Zuwanderung endlich 
zu unterbinden, und verdient somit Ihre tatkräftige Unterstot• 
zung. 
Bel gleich bleibender Entwicklung der Masseneinwanderung 
befürchte ich für unser Land, fOr unser Volk und für das ge
sellschaftliche Zusammenleben grosse, beinahe unüber
windbare Probleme. Die Spannungen zwischen der einhei
mischen, mitteleuropäisch geprägten Noch-Mehrheit und 
den grossmehrheitlich aussereuropäischen Zuwanderern 

werden massiv zunehmen. Bereits jetzt müssen wir In Lyon 
und In Strassburg beobachten, wie sich Jugendliche meist 
nord- und schwarzafrikanlscher Herkunft verhalten, die 
keine Zukunftsperspektiven erhalten. Ich prophezeie auch 
hier schon bald Rassenunruhen und Krawalle wie in unse
rem westlichen Nachbarland Frankreich. Wenn wir nicht 
rasch der ungebremsten Einwanderung aus oft ganz frem
den Kulturkreisen einen Riegel vorschieben, hinterlassen wir 
unseren Kindern und Kindeskindern ein multikulturelles 
Chaos, das - wenn Oberhaupt - nur noch sehr schwer in 
Ordnung gebracht werden kann. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur Hess, vous savez que 
je ne suls pas d'accord avec vos theses de couleur sombre. 
Est-ce que vous pouvez me dlre quel economiste connu 
vous a servi de reference pour pouvoir dire cette contre-ve
rlte que les ouvrlers lmmigres en Suisse coOtent plus qu'ils 
n'apportent economlquement a notre pays? 

Hess Bernhard (-. BE): Das Problem Ist natürlich, dass -
vor allem im letzten Jahrzehnt - der Anteil der ausländi
schen Bevölkerung Immer wenjger in den Arbeitsprozess 
eingeschlossen wurde; das steht natürlich auch im Zusam
menhang mit dem Famlliennachzug. Die Berechnung sagt 
auch aus, dass zum Beispiel Im Bereich der Migration, die 
wir jetzt haben, Immer mehr Menschen vom Arbeitsmarkt 
verdrängt werden: Auf diese Diskussion mag Ich mich also 
gar nicht einlassen. 

Huguenln Marianne {-. VD): J'almerals tout d'abord annon
cer mes interäts dans ce debat. Je suis orlginaire d'un can
ton, celui de Neuchätel, qui a octroye en 1848 le drolt de 
vote sur le plan communal aux etrangers, en remerclement 
de leur contrlbutlon active a la revolution neuchäteloise. Je 
suis conselllere municipale d'une ville de 18 000 habltants, 
dont une majorite de mlgrantes et de mlgrants, venus des 
pays de l'Union europeenne, mais aussi du monde entier. 
J'al ete 17 ans medecin generallste dans cette vllle, fal pu 
constater a quel point notre legislation sur les etrangers 
pese sur la vie des humains. 
Cette loi est censee remplacer, modemlser, 1a loi federale 
sur le sejour et l'etabllssement des etrangers (LSEE). Trois 
quarts de siecle apres l'adoptlon de cette demiere, c'est le 
mäme esprit qui l'habite, celui de la peur des etrangers.1 etat 
d'esprit incarne par cette vieille theorie de l'«Uber
fremdung»: peur de la surpopulation etrangere - comme 
c'est le cas pour mon preopinant -, peur surtout de l'altera• 
tion excessive de l'identlte nationale. C'est la une traductlon 
rendant mleux compte de la composante raciste de ceux qui 
ont mis ce concept au coeur de la polltique des etrangers en 
Suisse, et qui ont falt de cette politlque une lutte contre les 
communlstes, les juifs, les etrangers, «inasslmilables, inde
slrables, ressortlssants de pays qul n'ont pas les ldees euro
peennes, apatrides, ceux qui n'ont pas de paplers natlo
naux». Ces termes datent des annees 1930 et 1940. Nous 
les avons entendus, pratlquement lnchanges, lcl mime, ces 
jours. lls proviennent des mämes milieux, des partls natlona
listes au service de Madame Metzler - c'est la raison de no
tre manque d'enthousiasme un certain 10 decembre 2003. 
lls sont alnsl dans la drolte ligne de ce raclsme d'Etat, qui a 
marque la Suisse du XXe slecle, et dans lequel nous restons 
desesperement englues. 
Voyez-vous, Monsieur Blocher, je vais vous etonner, vous 
qul vous referez souvent a une Sulsse anclenne: Je prefere 
pour ma part a cette Suisse frileuse et nationaliste du 
XXe siecle la Sulsse ouverte au monde du XIXe slecle. 
Ouverte au monde, puisque ses pauvres partaient pour sur
vivre. Parce que c'etalt un pays d'emlgration ensuite, com
ptant un demi-million d'etrangers en 1914 - II fallalt bien deja 
des bras pour construire les grands chantiers ferroviaires, le 
Gothard ou le Simplon. Compare a cette loi contemporaine, 
c'est un souffle d'air frais qui nous vient de cette Sulsse du 
tout debut du XXe siecle. Avant la Premittre Guerre mon
diale, la liberte de deplacement et d'etablissernent y etalt 
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grande. De 1876 a 1920, la naturalisation ätaft possible 
apres deux ans de säjour. 
La peur de la Revolution bolchevique, la greve de 1918 vont 
modifier ce climat. 1917 volt la creation d'un Office central 
de pollce des etrangers, puls le Conseil federal porte a six 
ans le delai pour la naturallsation. En 1925 sera lntroduit 
dans la Constltutlon un nouvel article permettant l'expulslon 
d'un etranger. Un homme a marque cette politlque, Monsieur 
Heinrich Rothmund, chef de la Police des etrangers en 
1917, toujours la en 1954, definissant une polltique restric
tive visant a faire que le plus petit nombre possible de tra
vailleurs etrangers parviennent a l'etablissement - tout faire 
pour que ces travallleurs etrangers ne se fixent pas en 
Suisse de maniere durable. C'est l'esprit de la loi d'au
jourd'hui. 
Finalement, Monsieur Blocher, vous-mäme, Madame Metz
ler qui vous a precede ainsi que le Conseil federal, vous en 
ätes toujours a faire la mäme politique. Or nous n'avons pas 
besoin, dans ce pays, en 2004, d'un clone de Monsieur 
Rothmund, chef de la Police des etrangers. Nous avons be
soin de ministres courageux, ouverts sur l'avenir, suffisam
ment conflants dans les valeurs de ce pays pour ne pas 
avoir peur des autres. Nous avons besoin aussi de femmes 
et d'hommes politiques suffisamment honnätes pour ne pas 
faire de la peur de l'etranger leur fonds de commerce pollti
que, pour ne pas faire des etrangers les boucs emissalres 
de la crise economique, culturelle et sociale que traverse le 
modele social que vous däfendez, celui du capitallsme mon
dialise qui jette ou maintlent dans la misere des milllons 
d'ätres humains. 
Les migrations sont toujours douloureuses, elles ne sont pas 
des choix legers, des voyages de touristes. Nul ätre humain 
ne quitte sans autre son pays, sa culture, sa famille. Mais 
nous sommes dans un monde ou les violences, les inegali
tes poussent les humains a traverser les frontleres, comme 
les marchandlses, comme l'argent. La loi sur les etrangers 
ne falt que remettre un mur, constituä d'ailleurs de fa~n tres 
paradoxale par les pays de l'Europe dont la majorite de cette 
assembläe ne veut pas. Vous voulez vous cacher au milieu 
de cette Europe, blen a l'abri de tous ces pays sars, ne lais
sant du reste du monde penetrer chez nous que ceux qui ont 
des portefeullles bien garnls, des cerveaux universitaires, ou 
alors, hypocrltement, celles qui sont les plus exploltees, tri
butalres des mafias que la Sulsse ne se donne pas les 
moyens de combattre, les danseuses de cabaret et autres 
artistes condamnees a un permis L sans avenir, enchaTnees 
a leurs scenes de Cabaret. 
Le groupe «A gauche toutel» ne veut pas d'une lol sur les 
etrangers qul sent la naphtallne et qui n'a mäme pas l'ex
cuse de dater de 1931. Notre pays a besoln d'une loi gene
rale sur les mlgrations, d'une loi pour une soclete qui a pris 
acte que les murs reels avec des miradors ou les murs admi
nistratifs ne peuvent empächer le deplacement des ätres 
humains. A terme, seul l'objectif d'une libre circulation des 
humains est realiste, et seule l'est aussi l'egalite des drolts 
entre ces mämes humains, afin qu'ils soient des partenaires 
a part entlere. Nous avons besoin d'une loi qul prenne en 
compte la richesse des migrants, au lieu d'en voir la charge 
seulement. Sans eux, ce pays ne tourneralt pas; 11s ont be
soin de la Suisse, mais la Suisse a besoln d'eux. 
Nous avons besoln d'une politique active d'integration, vue 
non pas comme une adaptation aux normes, mais comme 
une demarche reciproque. Nous devrions investlr dans l'inte
gratlon, nous donner les moyens de former et d'informer. 
La gauche, contrairement a ce que pensent et disent cer
tains, n'est pas «pour» les migrations. Elle ne falt que cons
tater que l'economie et la vlolence les provoquent. 
Nous aimerlons flnalement que les autorit~ de ce pays re
gularlsent enfln le sejour des sans-papiers. 
Pour toutes ces raisons, parce que nous avons pour la 
Sulsse l'ambltlon de pouvoir concilier migratlons et egallte 
des droits, que nous voulons pouvolr regarder dans les yeux 
nos collegues et amis venus du monde entier, que nous vou
lons &tre flers d'ätre Suisses, que nous aimons ce pays, 
comme l'aiment d'allleurs ces fernmes et ces hommes venus 
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d'allleurs, nous vous lnvitons, avec nous, a renvoyer cette loi 
sur les etrangers, cette LEtr, cette lettre, cette «Brief»: nous 
vous invitons a 1a renvoyer a son expedlteurl 

Wasserfallen Kurt (RL, BE): Ich möchte Ihnen die Rückwei
sung an die Kommission beliebt machen, und dies aus fol
genden fünf Gründen: 
1. In meiner schriftlichen Begründung habe Ich einige we
sentliche Punkte aufgeführt, die noch einmal in der Kommis
sion und nicht hier Im Rat vertieft beraten werden massen. 
In der Zahl von 133 Einzelanträgen - Ich hoffe, ich habe 
richtig gezählt - kommt diese Notwendigkeit auch zum 
Ausdruck. Zudem haben wir wiederum zahlreiche Minder
heitsanträge. Wir müssen uns auch bewusst sein, dass die
ses Gesetz nur für Ausländerinnen und Ausländer gilt, die 
nicht aus dem EU-/Efta-Raum stammen. Der Geltungsbe
reich in Artikel 2 ist sehr wichtig. Wie ich aber in den Bera
tungen bzw. in den Diskussionen im Vorfeld faststellen 
musste, ist das lange nicht Oberall bekannt und im Bewusst
sein. 
2. Mir scheint wichtig, dass die brisanten und zum Teil auch 
heiklen Fragen in Ruhe beraten werden sollen. Es geht vor 
allem um die folgenden Punkte, die mir als wichtig erschei
nen: Die vorgeschlagenen Rechtsansprüche gehen zu weit; 
der Famlliennachzug ist zu grosszügig; die Haftdauern sind 
zu kurz; die Sanktionen für nicht kooperatlonswillige und de
llnqulerende Personen sind zu verschärfen. 
3. Wir haben es jetzt beim Asylgesetz erlebt - ich habe 
vorhin Kommissionssprecher Engelberger gefragt, es waren 
17 Stunden-, und wir werden es jetzt beim Ausländergesetz 
noch verstärkt erleben: 133 Einzelanträge und sehr viele 
Minderheitsanträge - ich habe sie nicht einmal gezählt-. die 
erst noch in alle politischen Richtungen zielen, sprechen 
eine deutliche Sprache. Das Ausländergesetz ist nicht reif 
für den Rat. Sonst haben wir wieder eine Kommissionssit
zung mit zweihundert Personen und einem Bundesrat. Das 
kann und darf nicht die Zukunft der Beratungen hier im Na
tionalrat sein, sonst geraten wir mit unserer Arbeit noch wei
ter in Verzug und legen uns selber lahm. 
4. Wir sind gehalten, hier im Rat seriöse Gesetzesberatun
gen zu machen, selbst wenn wir Erstrat sind. Wir haben aber 
bei der Beratung des Asylgesetzes gesehen, dass bei vielen 
Abstimmungen und Begründungen sehr viele Unsicherhei
ten vorhanden waren. Viele Begründungen von Kommission 
und Bundesrat fehlten mir, keine einzige wurde vom Bundes
rat zu den Einzelanträgen gegeben. Wir haben abgestimmt, 
ohne uns vielleicht über alles im Klaren zu sein. Vielfach 
hiess es dann, der Ständerat könne da noch einmal Ober die 
Bücher gehen. Genau dasselbe Prozedere steht uns hier 
bevor, wenn wir die Vorlage nicht zurückweisen bzw. wenn 
wir darauf eintreten, nur noch In einer gesteigerten Form. 
5. Und nun der letzte und für mich wichtigste Punkt: Wir ha
ben das Asylgesetz - Ich habe es gesagt - mit zahlreichen 
Unsicherheiten fertig beraten. Das Asylgesetz Ist aber eng 
mit dem Ausländergesetz verknüpft. Daher habe ich Ja beim 
Eintreten auf das Asylgesetz auch davon gesprochen, dass 
man eigentlich ein umfassendes Migrationsgesetz hätte vor
legen müssen. Das war nicht der Fall, und das können wir im 
jetzigen Zeltpunkt der Beratungen wohl auch kaum mehr än
dern. Ich stelle deshalb die Frage an Sie, vor allem an die 
Kommissionssprecherinnen und Kommissionssprecher bzw. 
an den Bundesrat: Wissen Sie, welchen Einfluss all diese 
BeschlOsse, die wir Im Asylgesetz gefasst haben, auf das 
Ausländergesetz haben? Wenn Sie das wissen, dann erklä
ren Sie bitte hier vorne In allen Einzelheiten, welche Auswir
kungen das genau hat. Wir würden also ein Gesetz zum Tell 
im luftleeren Raum beraten und dem Ständerat wiederum 
ein Flickwerk hinterlassen. Das kann es nicht sein. 
Ich bitte Sie daher, die Kommission In Anbetracht der Be
schlüsse des Nationalrates zum Asylgesetz und im Wissen 
um den Inhalt der 133 Einzelanträge damit zu beauftragen, 
eine weitere Beratung durchzuführen und uns vertiefte Vor
schläge zu unterbreiten. Wir können dann hier eine bessere 
Debatte durchführen. 
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Das Gleiche will die SVP. Ich bitte Sie, auch diesen Rückwei
sungsantrag der SVP-Fraktlon zu unterstützen. 

Baader Caspar (V, BL): Die SVP-Fraktion ist für Eintreten 
auf diese Vorlage, beantragt Ihnen aber, diese an die Kom
mission zurückzuweisen. Im Unterschied zur Kommissions
sprecherin, Frau Kollegin Leuthard, bin ich klar der Meinung, 
dass es eine Zumutung für uns alle hier im Saal ist, dieses 
«Buch» von Anträgen im Detail zu beraten. Das ist eine 
Kommissionsberatung und keine Plenumsberatung, das ist 
eines Millzparlamentes nicht würdig. 
Es sind 133 Einzelanträge und 83 Minderheitsanträge, also 
mehr als 210 Anträge. Wenn wir darauf eintreten, bedeutet 
dies, dass wir uns nicht nur diese Session mit diesem Ge
schäft befassen, sondern wahrscheinlich auch noch wäh
rend eines guten Teils der Sommersession. Wir verlangen 
daher, dass die Sache an die Kommission zurückgeht und 
dass all diese Anträge Im Rahmen der Kommission beraten 
werden. Wir sind auch davon überzeugt, dass es der Kom
mission In der neuen Zusammensetzung gelingt, wesentli
che Anliegen aus diesen Anträgen ins Gesetz zu integrieren. 
Auch für uns braucht es Inhaltliche Korrekturen. 
Zum Rückwelsungsan allen stellen wir Inhaltlich 
keine Differenz fest W ns auch mit der dort ge-
nannten Stossrichtung ror die OberprOfung einverstanden 
erklären. Diese beiden Rückweisungsanträge ergänzen sich 
deshalb, sie stehen einander nicht gegenüber. Hingegen 
lehnen wir die Anträge auf Rückweisung an den Bundesrat 
klar ab. Der Bundesrat hat seine Hausaufgabe gemacht Er 
hat seinen Entwurf vorgelegt. Die Ober 210 Änderungsan
träge stammen ja von Parlamentarierinnen und Parlamenta
riern, und es ist deshalb an uns, diese Im Rahmen der 
Kommission zu bereinigen. Es ist nicht Sache des Bundes
rates, diese Anträge zu bereinigen. 
Ich bitte Sie daher, sowohl dem Rückweisungsantrag Was• 
serfallen als auch dem Rückweisungsantrag der SVP-Frak
tion zuzustimmen und die Anträge auf Rückweisung an den 
Bundesrat abzulehnen. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Die SP-Fraktion 
kann beim Ausländergesetz - im Gegensatz zur Revision 
des Asylgesetzes - keine Verbesserungen gegenüber der 
heutigen Situation entdecken. Im Gegenteil: Das ~esetz ist 
geprägt von einer Abwehrhaltung gegenüber der Uberfrem
dung. Es ist in vielen Punkten diskriminierend; es ist eher ein 
Sonderpolizeirecht, ausgerichtet gegen Jene Ausländerinnen 
und Ausländer, die nicht aus dem EU-Raum stammen und 
keine verwandtschaftlichen Verbindungen zu Schweizer 
oder EU-Bürgerinnen und -Bürgern haben. Nachdem die EU 
am vergangenen Samstag auf 25 Länder vergrössert wurde 
und die bilateralen Abkommen I die Personenfreizügigkeit 
garantieren, betrifft dieses Gesetz nur noch einen kleinen 
Tell der Ausländerinnen und Ausländer. Daher sind die vor
gesehenen einschränkenden Regelungen erst recht unver
ständlich. 
Wir sind mit diesem Gesetz auf dem Weg, die Fehler der 
Sechziger- und Siebzigerjahre zu wiederholen. Mit der 
vorgesehenen Kurzaufenthaltsbewilligung kreieren wir ein 
neues Saisonnierstatut und übernehmen damit alle Mängel, 
die schon das alte hatte; dieses hat uns in der Schweiz wäh
rend Jahrzehnten eine schwierige Situation auf dem Arbeits
markt beschert Allerdings Ist dieses neue Saisonnierstatut 
wesentlich schlimmer als das abgeschaffte: Es gibt keinen 
automatischen Zugang zu einem Niederlassungsrecht; es 
gibt kein Recht auf Familiennachzug und kein Recht auf 
Wechsel des Arbeitgebers. Dies sind wesentliche Hinder
nisse für einen erfolgreichen Integrationsprozess. Daher 
sind auch die Integrationsorganisationen der Ansicht, dass 
auf dieses Gesetz nicht eingetreten werden soll oder dass 
wesentliche Verbesserungen erreicht werden müssen. 
Völlig inakzeptabel ist tar uns das duale Zulassungssystem. 
Die Kriterien «Herkunft» und «Qualifikation» sind diskrimi
nierend. Es fragt sich sogar, ob sie nicht verfassungswidrig 
sind - das gilt insbesondere tor die Kriterien der Quallflka-

tlon -; es gibt Experten, die dies durchaus so sehen. Das 
duale System ist auch nicht an unseren Arbeitsmarkt ange
passt und daher ökonomisch falsch. Wir brauchen ja bei uns 
ausländische Arbeitskräfte, die auch einfachste Arbeiten er
ledigen. Diese werden wir so nicht bekommen. Auf der an
deren Seite soll aber gerade für die Landwirtschaft eine 
Ausnahme gemacht werden. So wünscht der Bauernver
band - Sie haben das Papier mit seinen Anliegen eben er• 
halten -, dass auch Hilfskräfte ausserhalb des EU-/Efta
Raumes rekrutiert werden können. Dies zeigt auch die Un
ausgegorenheit des Gesetzes. 
Ein hoch entwickeltes Land wie die Schweiz muss daran in
teressiert sein, die Migrations- und die Zusammenarbeitspo· 
litik mit weniger entwickelten Ländern gemeinsam zu sehen, 
zu koordinieren. Das Kriterium der Qualifikation widerspricht 
dieser Überzeugung. Aus den Ländern des zweiten Kreises 
sollen beruflich hoch qualifizierte Personen angelockt wer
den. In deren Herkunftsländern, in denen diese Menschen Ja 
ausgebildet wurden, bleiben Ausbildungsausgaben und we
niger Qualifizierte zurOck. Die Schweiz kann doch nicht Pro• 
fiteurin dieses Brain-Dralns sein und diesen Effekt bewusst 
verstärken wollen! 
Neben dem neuen Saisonnlerstatut, genannt Kurzaufent
haltsbewilligung, und dem dualen Zulassungssystem Ist tar 
die SP auch die Regelung des Famlliennachzuges und der 
«sans-paplers» Inakzeptabel bzw. ungen0gend. Ein weiterer 
wichtiger Punkt ist für uns die Regelung der Aufenthaltsbe
willigung In Artikel 32 Absatz 4. Wir erwarten einen starken 
Schutz vor Willkür und eine Regelung, die prekäre Aufent
haltsbewilligungen für Menschen verhindert, die bereits seit 
Jahren bei uns leben. Die SP Schweiz hat an ihrem Partei
tag 2002 zur Migrationspolitik betont, dass bei der Aufent
haltsbewilligung für Ausländerinnen und Ausländer nicht nur 
an die Arbeitssuchenden Bedingungen gestellt werden sol
len, sondern vor allem auch an die Arbeitgeber. Dies fehlt im 
vorliegenden Gesetz fast völlig. 
Im Namen der SP-Fraktion möchte ich mich dagegen ver
wahren, dass all Jene, die auf dieses Gesetz nicht eintreten 
wollen, Ihre Aufgabe als Volksvertreterinnen und Volksver
treter nicht wahrnehmen, wie dies die Kommissionsspreche
rin unterstellt hat. Unsere Fraktion - das wissen Sie sehr 
wohl, Frau Leuthard - kämpft für das Wohl unseres Landes 
und der Menschen bei uns. Gerade aus dieser Verantwor
tung heraus werden wir auf dieses Gesetz nicht eintreten. 

Baader Caspar (V, BL): Wie Ich Ihnen vorhin gesagt habe, 
will die SVP-Fraktion die Vorlege an die Kommission zurück
weisen. Ich habe auch erwähnt, dass es Inhaltliche Korrektu
ren braucht. F0r uns ist beispielsweise der Famlliennachzug 
zu liberal geregelt. Wir lehnen die neu Ins Gesetz aufgenom
menen Unterstützungen des Bundes für die Integration ab. 
Das Ist schon wieder ein Beispiel für eine neue Bundesauf
gabe mit entsprechender Kostenfolge. Es geht hier um eine 
finanzpolitische Verantwortung, die Sie wahrzunehmen ha
ben. So bekommen wir das Wachstum der Bundesausgaben 
sicher nicht In den Griff. Inakzeptabel ist tor uns auch die 
Härtefallregel bei den «sans-papiers». Schliesslich ist es tar 
uns wichtig, dass wir eine klare, und zwar restriktive Rege
lung für Kurzaufenthalter haben, die als Erntehelferinnen 
und -heiter In der Landwirtschaft oder in Saisonstellen im 
Gastgewerbe eingesetzt werden. Das muss möglich sein. 
Gestatten Sie mir aber In diesem Zusammenhang noch ei
nige Bemerkungen zu meinem Antrag zu Artikel 49: Dort 
geht es um die Frage, nach wie vielen Ehejahren Im Falle ei
ner Scheidung ein Anspruch auf Erteilung einer Aufenthalts
bewilligung besteht. Die Mehrheit der Kommission will, dass 
dies bereits nach drei Ehejahren der Fall sein soll. Drei Jahre 
sind viel zu kurz. Eine derart kurze Frist öffnet nämlich 
Scheinehen T0r und Tor. Denn damit hat jede Ausländerin 
und jeder Ausländer, die oder der eine Ehe mit einem 
Schweizer oder einer Schweizerin eingegangen Ist, von An
fang an eine Garantie, in der Schweiz zu bleiben. Diese 
Dreijahresfrist ist wirkungslos. 
Ich erzähle Ihnen warum: Vom Moment der Trennung an 
kann nämlich der eine Ehegatte gegen den Willen des ande-
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ran erst nach zweijähriger Wartefrist eine Scheidung erzwin
gen. Das haben Sie vor noch nicht allzu langer Zelt hier im 
Saal beschlossen; diese Regelung tritt Mitte dieses Jahres 
in Kraft. Nach Ablauf dieser zweijährigen Wartefrist braucht 
der Ausländer oder die Ausländerin nur noch eine Kampf
scheidung anzustreben, und dann dauert das Verfahren mit 
Bestimmtheit länger als ein Jahr. Damit ist das Erfordernis 
der Dreijahresfrist erfüllt, auch wenn diese eheliche Gemein
schaft von Anfang an gar nicht funktioniert hat. 
Ich bitte Sie daher, unbedingt meinem Antrag auf Ausdeh
nung dieser Frist auf fünf Jahre zuzustimmen. Andere Län
der sind da noch viel strenger. In Dänemark beispielsweise 
müssen die Ehepartner unterschiedlicher Nationalität nach 
der Heirat während sieben Jahren - früher waren es fünf, 
das ist verschärft worden - jährlich einmal gemeinsam bei 
der Behörde vorsprechen, um zu zeigen und auch zu bestä
tigen, dass sie noch zusammenleben. So weit wollen wir 
nicht gehen, aber wir wollen, dass diese Frist auf fünf Jahre 
verlängert wird, damit nicht einfach von Anfang an ein 
Rechtsanspruch auf Niederlassung in unserem Land be
steht. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, einzutreten, die Vorlage an die 
Kommission zurückzuweisen und, wenn dieser Rückwei
sungsantrag nicht durchkommt, dann mindestens bei Arti
kel 49 meinen Antrag zu unterstützen. 

Müller Gerl (G, AG): Dieses AuG kann ins Auge gehen. Mi
gration ist für die Grünen zunächst einmal nicht ein Problem, 
sondern eine Normalität, mit der die Schweiz lebt und auch 
in Zukunft leben wird. Die Grünen wehren sich dagegen, 
dass die so genannte Ausländerinnenfrage immer wieder 
hochgespielt wird, um zweifelhafte Süppchen zu kochen. Wir 
erinnern Sie daran, dass die Bundesverfassung - Artikel 8 -
ganz klar sagt, dass niemand in diesem Land wegen seiner 
Herkunft diskriminiert werden darf. Ich möchte mich auf die 
andere Politik konzentrieren, die möglich ist, und damit auch 
das Nichteintreten unterstützen, wie es vorhin gesagt wor
den ist. 
Betrachten wir die Migration einmal ganz nüchtern: Es ist ein 
Faktum, dass sich auf dieser Erde die Menschen von ten
denziell geburtenstarken Regionen in tendenziell geburten
schwache Regionen verschieben. Zum Beispiel schloss der 
Kanton Freiburg Verträge mit Brasilien ab, um dort seine -
so stand es geschrieben - Sozialfälle zu platzieren; damals 
waren das grosse Familien. Zugegeben, das ist 130 Jahre 
her. Es ist ein Faktum, dass eine Gesellschaft sich weiterent
wickelt und zusätzlich neue Leute aufnimmt. Migration ist 
also ein Phänomen, das sich dann stark ausprägt, wenn das 
soziale Gefälle gross ist und vor allem wenn es nahe ist. 
Wenn man sieht, wie man auf der anderen Seite des 
Flusses lebt, ergibt sich eine starke Tendenz, dass man 
dorthin gehen möchte. Migration gibt es, gab es und wird es 
Immer und überall geben. Migration ist also ein aNaturge
setz ... 
Bleibt die Frage, wie wir damit umgehen. Das Gleiche gilt 
beim Regen: Wenn es regnet, spannen wir einen Schirm 
auf - wenn die Sonne scheint, tun wir das auch. Migra
tion kann positiv oder negativ erlebt werden. Wir können die 
Migration behindern, wir können unser altes Anag nehmen 
und es den Leuten möglichst schwer machen. Wir können 
dem ausgebildeten Coiffeur sagen, er solle auf dem Bau ar
beiten, und der ausgebildeten Verkäuferin, sie solle als Hilfs
schwester ins Spital gehen; das war die bisherige, traditio
nelle Politik der Schweiz. Damit meinen wir den heimischen 
Arbeitsmarkt zu schützen. Die Leute werden krank, invalid, 
was die Kosten hochschnellen lässt. 
Ich schlage vor, dass wir integrieren, auf dass sich die Leute 
möglichst früh selbstständig bewegen können und fürsor
geunabhängig bleiben. Heute reissen wir die Einwandererfa
milien auseinander, machen Familiennachzug und lassen 
dann nach und nach die Kinder in die Schweiz einreisen. 
Das steigert die Einschulungskosten. Eine neue Politik hat 
einen· ressourcenorientierten Ansatz. Er geht davon aus, 
dass Menschen kommen, die auch etwas mitbringen. Das 
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sollten wir fördern und nicht mit einem x-seltigen Gesetz be
hindern. Migration müssen wir aber auch zum gesamtgesell
schaftlichen Anliegen machen, nicht zu einem polizeilichen 
Anliegen. Das bedeutet eine Förderung der Familien, der 
Klassen, der Gemeinden, der Regionen. 
Genau dies kommt auch den Schweizerinnen und Schwei
zern zugute. Das sehen Sie in all den Städten, in denen ak
tive Quartierentwicklung gemacht wird. Wir müssen den 
sorgfältigen Umgang mit der Differenz pflegen. Wir müssen 
die Menschen so annehmen, wie sie sind, und wir dürfen sie 
nicht kategorisieren, dürfen nicht irgendwelche künstliche, 
vereinbarte Grenzen machen. Eine zukunftsgerichtete und 
visionäre Migrationspolitik ist keine aPflästerlipolitik». 
Im Aargauer Grassen Rat hat der Bauernverbandspräsident 
einmal gesagt, er stehe dazu, dass die Bauern Papierlose 
anstellen würden. Er hat uns aber auch klar gemacht, dass 
wir die Preise für die landwirtschaftlichen Produkte nicht be
zahlen könnten, wenn das nicht so wäre. Ich sage dies ein
fach als Hinweis, dass es auch sehr praktisch ist, solche 
Gesetze zu machen. 
Wir müssen emanzipatorisch denken, so haben wir es im 
Verlaufe der letzten Jahrhunderte auch gemacht. Wir haben 
die Leute, die in diesem Land lebten, ständig ermächtigt und 
nicht diskriminiert. Eine kleine Anekdote aus dem Kanton 
Aargau: Vor 200 Jahren, nach der Gründung des Kantons 
Aargau, war jeder Mann - die Frauen waren damals noch 
diskriminiert - stimmberechtigt, sobald er ein Jahr in einer 
Gemeinde gewohnt hatte. Der Kanton Aargau hat sich 
prächtig entwikkeit und ist aufgestiegen. 
Die Bevölkerungsstruktur ist eine Struktur, die sich verän
dert. Eine Struktur, die sich verändert, kann man beeinflus
sen, man kann sie auch positiv beeinflussen. Das zeigte 
auch eine Untersuchung mit dem folgenden Resultat: Wenn 
man verärgert ist, wie das heute im Zusammenhang mit die
sem Gesetz der Fall ist, zementieren sich die Vorurteile. Wer 
also heute mit Gewalt, mit Hass, mit Zorn auf die Migration 
reagiert, bestätigt gemäss dieser Untersuchung seine Vorur
teile. 
Ich bitte Sie also sehr, auf diese Vorlage nicht einzutreten. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion ist für Eintreten 
auf das Ausländergesetz und lehnt die Rückweisungsan
träge ab. 
Das Gesetz entspricht in wesentlichen Teilen den Grundsät
zen der CVP in der Ausländerpolitik: Man muss die Zuwan
derung steuern, den Missbrauch bekämpfen und die Inte
gration fördern. Für uns ist das Gesetz so, wie es aus der 
Kommissionsberatung herausgekommen ist, eine brauch
bare Diskussionsbasis, die noch genügend ausgewogen ist, 
um den Bedürfnissen der Schweiz, der Ausländer und der 
Wirtschaft zu entsprechen. 
Wir haben Handlungsbedarf. Das wird von den meisten Par
teien nicht bestritten. Rund 1,5 Millionen Menschen unserer 
Bevölkerung sind ausländische Menschen. Rund ein Drittel 
aller Ehen sind binational. Ein Viertel des Arbeitsvolumens 
wird von Ausländern erbracht. Trotzdem werden Ausländer 
von manchen Bürgerinnen und Bürgern als Bedrohung an
gesehen; vor allem bei Jugendlichen ist eine Tendenz zu Ab
wehr oder Ablehnung festzustellen. Einwanderung muss für 
die Politik ein Thema sein. Die Politik hat sich mit den Phä
nomenen der internationalen Migration auseinander zu set
zen. Aber wie soll man sich damit auseinander setzen? Zum 
Vorteil der eigenen Partei oder mit Blick auf das Ganze? In
dem man die Probleme thematisiert, ohne Lösungen zu su
chen? Indem man die Probleme sogar überbetont, um eine 
apokalyptische «Realität» darzustellen, damit man dann 
selbst als Messias, der die Welt rettet, herabsteigen kann? 
Ich denke, unsere Aufgabe kann nicht ernsthaft darin beste
hen. Es ist die Aufgabe des Parlamentes, Gesetze zu ma
chen - das ist eine Banalität. In der Ausländerfrage müssen 
wir auch Gesetze machen, auch wenn wir wissen, dass nicht 
alles über den Gesetzesweg lösbar ist. Es ist für die CVP
Fraktion die falsche Konsequenz, sich der Gesetzesarbeit 
mit Nichteintreten oder Rückweisung der Vorlage zu verwei-
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gern. Denn das geht an unserem Auftrag, mit Gesetzen Lö
sungen auszuarbeiten, vorbei. 
Es Ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, dass man bei 
einer derart komplexen Materie nicht in allen Belangen Ei
nigkeit herstellen kann. Aber das Ist eine völlig normale Si
tuation. Wer hier zurückweist oder nicht eintritt, hat eine 
ganz bestimmte, zu radikale Vorstellung, was zum Thema 
«Ausländer» gemacht werden sollte: entweder radikal aus
schliessen oder radikal Integrieren. Beides hilft der realen 
Situation der Schweizerinnen und Schweizer, der Auslände
rinnen und Ausländer nicht. Es nützt nichts, wenn man die 
Augen vor dem Missbrauch verschliesst Das Fremde ist in
teressant und bereichernd, aber man kann nicht ausklam
mern, dass wir nicht einfach alle, die einreisen wollen, 
aufnehmen und integrieren und dass wir nicht einfach allen 
Arbeit geben können; das ist eine Banalität, die aber 
Konsequenzen fordert, die alles andere als banal sind, wenn 
man glaubwürdig bleiben will. Die Versprechen Im Zusam
menhang mit der 1 B-Prozent-lnltiative, dass man die 
Einwanderung begrenzen müsse und werde, sind einzuhal
ten. 
Das vorliegende Gesetz regelt die Einwanderung für Auslän
der, die nicht aus EU- oder Efta-Staaten sind. Es Ist keines
wegs so inhuman, wie die eine Seite behauptet, und keines
wegs so Ineffizient und zahnlos, wie die andere Seite meint. 
Es ist ein guter Ansatz, den man jetzt beraten sollte. Es geht 
noch in den Ständerat; dort kommen vermutlich ein paar An
träge oder Änderungen hinzu. Man muss dann In der Diffe
renzbereinigung schauen, dass am Ende ein Gesetz da ist, 
das der Schweiz würdig ist - einer weltoffenen Schweiz, die 
aber Weltoffenheit nicht mit völliger Permissivität verwech
selt. 
Das Gesetz löst nicht alle Probleme, aber es löst mehr, als 
eine Rückweisung oder gar ein Nichteintreten lösen würde. 
Beides wäre eine Zeitverzögerung, und dies bei einer The
matik, bei der alle Parteien versprachen und versprechen, 
sie hätten die richtigen Rezepte. Selbst das Gurten-Mani
fest, das bei einem Tell der SP ja durchaus mehrheitsfähig 
Ist, spricht davon, man müsse Zuwanderung steuern. Das 
macht man mit guten Gesetzen und mit einem vernünftigen 
Vollzug und nicht nur mit guten Worten. 
Wenn wir die Vorlage jetzt zurückweisen oder nicht darauf 
eintreten, dann nehmen wir als Politiker unseren Auftrag 
nicht wahr: den Auftrag, Gesetze zu schaffen, die das betref
fen, was unser Volk beschäftigt und wofür es von uns Lösun
gen erwartet - Lösungen, die wir auch umsetzen In 
anwendbare, realistische und pragmatische Gesetze. Ge
rade wenn es so dramatisch ist, wie die eine Seite behaup
tet, gerade wenn wir - was angeblich der Fall ist -
ccOberflutet» werden, gerade wenn die Ausländerpolitik die 
Menschenrechte nicht mehr beachtet, wie die andere Seite 
behauptet, ist es nicht die Aufgabe der Politik, noch mehr 
Emotionen zu schüren, sondern dann sollte die Politik umso 
sachlicher agieren. 
Wenn wir die Vorlage zurückweisen oder nicht darauf eintre
ten, denn drücken wir uns vor unserer ureigenen Aufgabe, 
dem Suchen und Finden von Kompromissen, die nicht faule 
Kompromisse sind, sondern echte Lösungen. Politik Ist das 
mühsame Bohren in harten Brettern mit Geduld und Augen
mass. Zeigen Sie, dass Sie das nötige Augenmass haben, 
um sachlich zu bleiben und um Lösungen zu ringen, statt die 
Vorlage zurückzuweisen. Das Ergebnis einer Rückweisung 
wäre mit grösster Wahrschelnllchkelt kein besseres Gesetz, 
sondern eine Verschlimmbesserung, hinter der keine Mehr
heit mehr stehen könnte. Zeigen Sie, dass Sie von der zu
nehmenden Polarisierung der Schweiz nicht profitieren 
wollen, sondern dass Sie den Auftrag wahrnehmen, den lh· 
nen das Volk gegeben hat: Probleme, die das Volk beschäfti
gen, zu lösen und nicht daraus Profit zu schlagen, Indem 
man Missstände benennt, ohne zu sagen, wie man sie be
heben möchte. 
Wir haben Probleme beim Missbrauch; wir stehen vor wirt
schaftlichen und demographischen Herausforderungen, die 
auch mit Ausländern zu tun haben und die mit Ihnen zusam
men zu bewältigen sind. Gerade wenn die Schweiz vor 

Schwierigkeiten steht, Ist es nötig, dass wir nicht spalten, 
sondern integrieren, dass wir nicht ausgrenzen, sondern be
grenzen, dass wir nicht polemisieren, sondern diskutieren 
und dass wir nicht verschieben, sondern entscheiden. Die 
Politik muss sich dieser Herausforderung stellen. 
Die CVP setzt sich dafür ein, dass in diesem Gesetz drei 
Säulen der Ausländerpolitik ausgebaut werden: die Begren
zung der Zuwanderung, die Bekämpfung des Missbrauchs 
und die Integration der Ausländer in unsere Gesellschaft. 
Die Verantwortung fOr die drei Säulen liegt nicht nur beim 
Staat, sondern auch bei den Ausländern, besonders die Ver
antwortung für die Integration. Wir mQssen unsere Werte 
selbstbewusst erhalten. Weltoffenheit und Integration bedeu
ten nicht, alles gutzuheissen, nur weil es von aussen kommt. 
Konsequenz beim Missbrauch ist nur dann wirklich konse
quent und gerecht, wenn damit einerseits die Ausländer, an• 
derselts aber auch die Wirtschaft, die ausländische Arbeits
kräfte braucht, In die Pflicht genommen werden. Wer nur den 
Missbrauch sieht, Ist auf dem einen Auge blind, wer nur lnte• 
grieren möchte, auf dem anderen. Zum Augenmass, zur 
pragmatischen Lösung braucht es beide Augen, den ganzen 
Kopf, das Herz und vor allem eine ausreichende parlamenta
rische Mehrheit. 
In diesem Sinne will die CVP-Fraktlon auf das Gesetz eintre
ten und lehnt die Rückweisungsanträge ab. 

MOller Philipp (RL, AG): Von einer eidgenössischen Auslän
derpolitik werde nur geredet, es gebe sie aber nicht. Der das 
sagte, Ist der verdiente frühere «Nzz„.Journallst Max Fren
kel. Dieser Satz sagt bereits, was hier unsere Aufgabe ist: 
Wir müssen eine überzeugende eidgenössische Ausländer
politik formulieren, welche den legitimen Interessen unseres 
Landes entspricht. Das Ausländergesetz ist so auszugestel• 
ten, dass es In den eidgenössischen Räten und In der Volks
abstimmung, die allenfalls kommt, mehrheitsfähig ist. 
Erinnern wir uns daran, dass eine Totalrevision des Auslän
dergesetzes im Juni 1982 In einem Referendum vom Volk 
abgelehnt worden ist. Dies sollte nicht wieder passieren. Der 
Zeltgeist macht uns unsere Arbeit nicht gerade leichter, hat 
doch der Hang zur politischen Korrektheit dazu geführt, dass 
man gerade Im Bereich der Ausländerpolitik gewisse Dinge 
In unserem Land nur noch hinter vorgehaltener Hand oder 
gar nicht zu sagen wagt, dass man peinlichst genau auf die 
Wortwahl - oder neudeutsch: auf das «wordlng» - zu achten 
hat, dass man seine Prinzipien vergisst und aus Angst, als 
fremdenfeindlich oder gar rassistisch zu gelten, lieber 
schwelgt. Es liegt nun an uns, einen gemeinsamen Nenner 
zu suchen und diesen In ein neues Bundesgesetz Ober die 
Ausländerinnen und Ausländer zu «verpackan». Es ist 
höchste Zelt, hier zu verwalten, haben wir doch für die in der 
Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländer ein Ge
setz, welches selbst bei mehrmallgem Hinausschieben des 
«Rentenalters» schon lange in den Ruhestand geschickt 
werden müsste. Das alte Gesetz stammt aus dem Jahre 
1931 und wurde durch nicht weniger als ein Dutzend Verord
nungen und BundesbeschlQsse ergänzt. 
Die Arbeit kann aber nur gelingen, wenn wir uns des mlgrati
onspolitlschen Umfeldes, in dem wir stehen, bewusst sind. 
Wie die meisten westlichen Staaten steht auch die Schweiz 
seit längerer Zeit unter einem stetig zunehmenden Einwan
derungsdruck. Waren frOher die Einwanderer vor allem von 
uns selber Im Ausland rekrutierte Arbeitskräfte und resul
tierte später daraus der Famlllennachzug, so sind die heuti
gen potenziellen Einwanderer kaum mehr In derart einfache 
Kategorien einzuteilen. Immer mehr verwischt die Grenze 
zwischen der Einwanderung Ober den Asylbereich und der 
Einwanderung Ober den übrigen, heute noch vom alten Aus
ländergesetz, vom Anag, geregelten Bereich. Davon zeugt 
auch die Tatsache, dass die meisten Vollzugsbestimmun
gen, die vor allem den Asylbereich betreffen, sowohl Im alten 
Ausländergesetz wie auch Im neuen AuG-Entwurf verankert 
sind. 
Jahr für Jahr wandern durchschnittlich rund 100 000 Men
schen neu in die Schweiz ein und erhalten eine Jahres-
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aufenthalts- oder eine Niederlassungsbewilligung. Entgegen 
der landläufigen Meinung kommen nur wenige, nicht einmal 
1 o Prozent von ihnen, über den Asylbereich zu uns. Deutlich 
angestiegen ist der Familiennachzug, der mittlerweile einen 
Anteil von über 40 Prozent erreicht hat, während der Anteil 
der erwerbstätigen Einwanderer stetig sinkt und mittlerweile 
auf deutlich weniger als 40 Prozent geschrumpft ist. 
Heute ist die Schweiz faktisch ein Einwanderungsland, ob
wohl dies weder ein Staatsziel noch politische Absicht 
war. Gemessen an der Gesamtbevölkerung weisen wir die 
höchste jährliche Einwanderungsquote aller OECD-Staaten 
aus. Aufgrund dieser extrem hohen Einwanderungsquote 
hat die schweizerische Gesamtbevölkerung seit 1990 um 
rund 700 000 Menschen zugenommen. Das schweizerische 
Mittelland gehört heute zu den weltweit am dichtesten besie
delten Gebieten. 
Wenn wir heute trotz dieser starken ZUnahme der Gesamt
bevölkerung von Überalterung, von Demographiefalle, von 
Problemen bei der Altersvorsorge und von fehlendem Wirt· 
schaftswachstum sprechen, so zeigt das auf, dass bei unse
rer bisher praktizierten Migrationspolitik einiges falsch 
gelaufen ist. Insbesondere haben wir bis anhin zu wenig 
ausgeprägt auf die berufliche Qualifikation der im Ausland 
rekrutierten Arbeitskräfte geschaut. Wir haben es unterlas
sen, dafür zu sorgen, dass der Nachzug von Kindern von in 
der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Ausländern nicht 
schon in Jungen Jahren erfolgt, was uns einerseits lntegrati• 
onsschwierigkeiten gebracht hat und was andererseits dazu 
geführt hat, dass trotz der rekordhohen Zahl von Einwande
rern unsere Gesellschaft unaufhörlich auf eine Überalterung 
zusteuert. 
Im vorliegenden Gesetzentwurf steht der hehre Grundsatz, 
dass bei der Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern 
der demographischen Entwicklung der Schweiz Rechnung 
getragen werden solle. Machen wir uns aber nichts vor: Dies 
ist nun wirklich nicht mehr als toter Buchstabe. Das Gesetz 
regelt nicht die Zulassung aus den EU· und Efta-Staaten; es 
kann nicht die Einwanderung beeinflussen, welche über das 
übergeordnete Völkerrecht - sprich: die anerkannten FIOcht
linge - erfolgt. Es hat nur einen sehr begrenzten Einfluss auf 
den Famillennachzug, wenn wir laufend Arbeitskräfte Im 
Ausland rekrutieren. Was uns bleibt, ist ein über dieses Ge
setz steuerbarer Restanteil von weniger als einem Viertel 
der gesamten jährlichen Einwanderung. Steuernd eingreifen 
können wir folglich nur noch im Bereich der Zahl und der be
ruflichen Qualifikation der einwandernden Arbeitskräfte aus 
Nicht-EU- und Nicht-Efta-Staaten. Hier sollten wir die Fehler 
der Vergangenheit nicht wiederholen. 
Die Schweiz wird also In Zukunft auf ein gesundes Mass an 
Einwanderung angewiesen sein. Die reine Zahl der im Aus
land rekrutierten Erwerbstätigen ist aber von sekundärer Be
deutung im Vergleich zum Stellenwert, der der importierten 
Wertschöpfungsquote zukommen muss. Der Grundgedanke 
des vorliegenden Gesetzentwurfes liegt daher richtigerweise 
nicht bei einer durch Quoten oder Prozentanteile gesteuer
ten Einwanderung, sondern bei den Zulassungskriterien. So 
ist der Entscheid über die Erteilung einer Aufenthaltsbewilli
gung vor allem an die berufliche Qualifikation und die Inte
grationsbereitschaft der Einwanderer zu koppeln. 
Es gilt aber, in diesem Gesetz mehr als nur die Zulassung 
von Einwanderern zu regeln. Es geht nicht zuletzt auch um 
die Regelung des Zusammenlebens der schweizerischen 
mit der ausländischen Wohnbevölkerung. Hier sind wir ganz 
besonders gefordert, hier werden auch die Meinungen am 
meisten auseinander gehen. Die FDP-Fraktion hat hierzu 
klare Vorstellungen und hat entsprechende Elnzelanträge 
eingereicht. Es genügt nicht, ein Gesetz zu schreiben, des• 
sen Vollzug dem Prinzip Hoffnung übergeben wird und das 
die Migrationsbehörden vor unlösbare Probleme stellt. Der 
politische Wille, der in diesem Gesetz verankert wird, muss 
auch praktikabel sein und Im Sinne des Gesetzgebers um
gesetzt werden können. 
Die FDP-Fraktion Ist für Eintreten auf den vorliegenden Ge
setzentwurf. Dass wir zahlreiche Anträge für die Detailbera
tung eingereicht haben, macht deutlich, dass die Freisinni-
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gen ein überzeugendes Ausländergesetz für die heutige und 
die absehbare Wirklichkeit schaffen wollen. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.00 Uhr 
La seance est /evee s 13 h oo 
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Donu Walter (E, BE): Erlauben Sie mir zwei Vorbemerkun
gen: Mit der ersten Vorbemerkung - die Pressetrlb0ne Ist 
nicht mehr ganz leer - wollte ich auf eine einmalige Gele
genheit für die Presse hinweisen. Mit der Behandlung dieser 
beiden Gesetze kann man nämlich einmal deutlich zeigen, 
dass es zwei verschiedene Gesetze gibt und dass nicht alle 
Ausländer Asylbewerber sind. Das könnte doch In den Me• 
dien jetzt einmal deutlich dargestellt werden. 
Die zweite Vorbemerkung: Migration Ist Tatsache. Kaum hat
ten wir über die 18-Prozent-lnitlative abgestimmt, war es die 
Schweizer Wirtschaft, die nach weiteren ausländischen Ar· 
beitskräften rief. Bei einem Wirtschaftswachstum, wie wir es 
anstreben, verlangt unsere Demographie nach weiteren aus
ländischen Arbeitskräften, die einwandern. Die bisherige Ge
setzgebung trägt FrOchte; die Saisonniers sind Inzwischen 
aufgenommen, und sie können ihre Familien nachziehen. Es 
ist allerdings Interessant und wenig bekannt, dass z. B. Im 
Jahr 2001 die meisten Einwanderer aus Deutschland ka
men. Deutschland hatte einen positiven Wanderungssaldo 
von 7834 Personen. Nach Deutschland folgten Sri Lanka, 
Jugoslawien, Mazedonien und - schon an fünfter Stelle -
Frankreich. Diese Tatsachen korrigieren schon ganz wesent
lich ein BIid, wie es unsere Bevölkerung hat. 
Es ist sechs Jahre her, dass der Bundesrat eine Experten
kommission mit der Revision des Anag beauftragte. Wir ha
ben Inzwischen die bilateralen Verträge abgewartet. Wenn 
wir so weitermachen wollen, dann können wir auch die «Bi
lateralen II• abwarten, wir können eine weitere Abstimmung 
über den EU-Beitritt abwarten, und wir werden nie ein revi
diertes Ausländergesetz haben. Ich stelle fest Eigentlich 
wollen wir ja alle eine Revision des Ausländergesetzes. Aber 
nicht alle wollen die gleiche Revision. Ich stelle weiter fest, 
dass die EU- und die Efta-Staaten uns ein duales Migrati
onssystem vorgeben. Wir können das nicht ändern. 
Die Kommission hat nun Lösungsvorschläge zur Rechtsstel
lung der Ausländer erarbeitet. Sie hat die Administration ver
bessert. Sie hat die Verfahren verkOrzt. Sie hat die 
Integration verbessert, und sie ist Missbräuchen entgegen
getreten. Das Resultat haben Sie auf Ihrer Fahne. Aber die
ses Resultat finden die Unken und die Rechten nun nicht 
ideal. Die einen wollen verhindern, die anderen wollen ver
schärfen. 
Welches ist nun die Position der EVP/EDU-Fraktion? Wir be
antragen Ihnen, jetzt einzutreten und alle RQckwelsungsan
träge abzulehnen. Wir wollen die Revision nicht auf die 
lange Bank schieben. Wir wollen die Probleme lösen. Wir 

wollen den Missbräuchen wehren, z. B. im Schlepperwesen, 
bei der Schwarzarbeit - hier bitte auch mit dem Schwarzar
beitsgesetz vorwärts machen! Aber auch beim Menschen
handel wollen wir eingreifen. Wir wollen die Integration der 
Ausländer bei uns optimieren, und wir müssen auch für die 
«sans-papiers» eine Lösung finden, allerdings nach unserer 
Auffassung keine Globallösung. 
Die Positionen sind bezogen. Wir sind Erstrat. Wie beim 
Asylgesetz können für Problemzonen noch vertiefte Abklä
rungen erfolgen und Entwürfa verfasst werden. Zahlreiche 
Einzelanträge können in Kategorie IV ökonomisch behandelt 
werden. Eine Rückweisung verzögert nur und produziert üb
rigens weitere Minderheitsanträge; diese können dann nicht 
in Kategorie IV behandelt werden. 
Die gegenseitigen Abhängigkeiten zwischen Asylgesetz und 
Ausländergesetz können jetzt, wo das Thema warm ist, am 
besten behandelt werden. Jetzt sind wir dran; krempeln wir 
die Armei hoch, machen wir unsere Hausaufgaben. Wer Lö
sungen will, der muss den Problemen Ins Auge sehen. 
Deshalb: Treten Sie ein, und lehnen Sie alle Rückweisungs
anträge ab. 

Levrat Christian (S, FR): Ce pays a besoin d'une loi sur les 
migratlons, et ce dans les meilleurs delals, parce que la 
Sulsse est et restera un pays d'immigratlon, une Immigration 
dont nous avons besoln et dont nous profltons largement. 
Or, loln d'offrlr une conception Intelligible de la migratlon, le 
projet de lol que nous debattons est pour fessentiel un bri
colage de mesures repressives a la coherence douteuse. 
Cette loi ne repond pas aux vraies questlons. Une etude re
cente du Forum suisse pour l'etude des migrations et de la 
populatlon montre que les salalres des personnes immi
grees sont Interieurs a ceux des Sulsses et des Sulssesses. 
II est apparu en partlculier que les permls de courte duree et 
1a precarite des droits de sejour ont eu un effet negatlf sur 
les salalres. Ainsi est-11 aujourd'hul demontre que le salaire 
moyen d'un salsonnier a l'epoque etalt de 13,6 pour cent In
terieur a celul d'un Suisse occupe dans le meme emploi. 
Une autre recherche nous montre que les sans-papiers ga
gnent en moyenne 1200 francs par mois. 
On pourralt attendre de la loi qu'elle regle ce probleme, 
qu'elle mette un terme aux pratlques d'exploltatlon, aux pra
tlques de dumplng social auquel nous asslstons, et ce dans 
l'lnteret des personnes immigrees, comme dans celul de 
l'economle de ce pays. II n'en est rlen malheureusement. 
Pire encore, cette loi aggrave le probleme, entratnera une 
augmentatlon du nombre de sans-papiers et une multiplica• 
tion des statuts precalres, notamment par l'lntroductlon des 
permls de courte duree. Ces permis, d'une valldite d'un an, 
prolongeables pour une duree totale de 24 mois, n'autorl
sent pas, ou qu'exceptionnellement, un changement d'em
ployeur et n'accordent pas de drolt au regroupement famllial. 
Ces permls vont tavoriser une rotatlon constante des ml
grants et une exploltatlon d'hommes et de femmes qui n'ont 
d'autre choix que d'accepter ce qu'on leur propose aux 
condltlons auxquelles on le leur propose. La reglementatlon 
partlculiere qui est proposee pour l'agriculture ne fera qu'ag• 
graver les choses de ce point de vue-la. 
Ces permls nous renvolent a l'lmage des salsonniers, nous 
replacent quelques dizaines d'annees en arrlere et temol
gnent d'une mentalite qul veut que les etrangers solent 
avant tout des bras et n'aient ni visage, ni famille, ni atta
ches. Tous les travailleurs actifs en Suisse, quel que soit le 
permis de travall qul leur est accorde, dolvent etre autorises 
a faire venir leur famille sans autre difficulte. 
Plut6t que d'eliminer les discriminations existantes, cette lol 
va en creer de nouvelles; plut6t que de renforcer le contröle 
des conditlons de travail et de remuneratlon, cette lol va 
creer une presslon a la baisse sur les salalres. 
Parce que la commisslon nous propose dans les faits de 
reintroduire un statut proche de celui des saisonniers d'an
tan, parce que le systeme binalre d'admission est discrlml
natoire dans son fondement meme, je vous lnvlte, au nom 
du groupe sociallste, a ne pas entrer en matlere sur ce projet 
deloi. 
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Dunant Jean Henri (V, BS): Kollege Baader hat die Stel
lungnahme der SVP-Fraktion klar dargelegt. Herr Weyeneth 
wird dessen Ausführungen noch ergänzen. Ich möchte hier, 
In dieser etwas erweiterten ccKommissionssltzung», nur kurz 
auf zwei Punkte des unbefriedigenden Gesetzentwurfes ein
gehen. 
Der eine Punkt betrifft den Widerruf der Verfügungen. Hier 
müsste unbedingt eine Verurteilung wegen Drogendelikten 
als zusätzlicher Grund angefügt werden. Eine wesentliche 
Anzahl von Verstössen Im Drogenbereich erfolgt durch aus
ländische Staatsangehörige. Es genügt, wenn Sie zu irgend
einer Tageszeit, aber ohne Scheuklappen, durch die Berner 
Lauben gehen. Diese Delikte sollen daher ausdrücklich zum 
Widerruf der Verfügung führen können. 
Der zweite Punkt betrifft Artikel 76, also die Haftbedingun
gen. Die Vorschriften für die Mindestanforderungen an die 
Haftbedingungen mit geeigneten Räumlichkeiten stellen 
eine zusätzliche Auflage für die Vollzugsbehörden dar, die 
angesichts der angespannten Finanzlage der meisten Kan
tone unzumutbar ist. Zudem ist die Unterscheidung zwi
schen Ausschaffungshaft und anderen Haftarten nicht 
evident. Dieser Artikel sollte also gestrichen werden. 

Flurl Kurt (AL, SO): Den Gesetzentwurf hat die FDP-Frak
tion mit den folgenden Zielsetzungen bearbeitet: 
1. Gegenüber dem geltenden Recht sind die Rechtsansprü
che nicht auszudehnen. 
2. Die Vernehmlassungsantworten der Kantone sind ver
stärkt zu berücksichtigen. 
3. Der Vollzug und die Missbrauchsbekämpfung sind zu ver
bessern. 
4. Im Bereich des Nachzuges von Kindern wird ein verbes
serter Anreiz vorgeschlagen, der gewährleistet, dass Kinder 
von in der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Auslän• 
dern aus integrativen Gründen möglichst frühzeitig In die 
Schweiz nachgezogen werden. 
5. In verschiedenen Punkten Ist die Praktikabilität zu verbes
sern. 
1. Zu den Rechtsansprüchen: Die gegenüber dem heute 
geltenden Recht neu aufgenommenen Rechtsansprüche 
schränken den Ermessenssplelraum der Behörden erheb
lich ein. So ist beispielsweise neu vorgesehen, einen An
spruch auf Erteilung einer Niederiassungsbewilligung nach 
einer gewissen Aufenthaltsdauer einzuführen. Auch soll neu 
für Jahresaufenthalter ein Anspruch auf Famlllennachzug 
verankert werden. Diese neuen Rechtsansprüche akzeptiert 
die FDP-Fraktion nicht. 
2. Zu den Vernehmlassungsantworten der Kantone: In vie
len für die zukünftige Zulassungspolitik sehr zentralen Berei
chen sind die im Rahmen der Vernehmlassung erhobenen 
Forderungen einer Mehrheit der Kantone übergangen wor
den. Dies trifft beispielsweise zu für das Erfordernis des Zu
sammenwohnens von Familien beim Anspruch auf Familien
nachzug oder für den Rechtsanspruch auf Famlliennachzug 
von Jahresaufenthaltem. Auch bei der Missbrauchsbekämp
fung erwartet eine Mehrheit der Kantone griffigere Massnah
men. 
3. Zur Vollzugsverbesserung und Missbrauchsbekämpfung: 
Die den Vollzugsbehörden längst bekannten Missbräuche 
mit steigenden Fallzahlen werden Im Gesetzentwurf nicht 
angegangen. Ein neues Ausländergesetz hat sich nicht nur 
an der politischen Zielsetzung zu orientieren, sondern es 
muss von den Vollzugsorganen auch umgesetzt werden 
können. Dabei Ist zu beachten, dass den Behörden nicht ein 
unverhältnismässiger Aufwand aufgeladen wird. Es sind ih• 
nen Instrumente In die Hand zu geben, welche gewährleis
ten, dass das Gesetz nicht toter Buchstabe bleibt 
4. Zum Familiennachzug: Um Kinder, welche über den Fami
liennachzug in die Schweiz einreisen, möglichst gut integrie
ren und die Chancen für ihre Ausbildung verbessern zu 
können, muss erreicht werden, dass sie in einem möglichst 
jungen Alter nachgezogen werden. Es ist also ein Integrati
onsanreiz zu schaffen, damit die Kinder mindestens die 
Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz absolvie-
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ren können. Dies kann aber nicht mit einem Malussystem er
reicht werden, da Artikel 8 EMRK und die dazugehörige 
Rechtsprechung den Nachzug von Kindern bis zum 18. Al
tersjahr schützen. Ein möglichst früher Nachzug kann nur 
Ober ein Bonussystem, also über eine rechtliche Besserstel
lung als Anreiz, gefördert werden. Dies ist möglich, wenn 
man nachgezogenen Kindern mit einem Höchstalter von 
z. B. zwölf Jahren oder nach Absolvierung von fünf Schul
jahren in der Schweiz nicht eine Aufenthaltsbewilligung, son
dern direkt eine Niederlassungsbewilligung erteilt. Damit 
wird unter dem Aspekt von Artikel 8 EMRK die gesamte Fa
milie in Bezug auf ihr Recht auf Anwesenheit besser gestellt. 
was einen nicht zu unterschätzenden Anreiz darstellt. 
Die von der Kommission vorgeschlagene Lösung Ist unge
nügend; so ist doch ausgerechnet beim Famlllennachzug 
der zahlenmässig am stärksten Ins Gewicht fallenden Jah
resaufenthalter kein Anreiz für einen möglichst frühen Nach
zug der Kinder enthalten. Die in Artikel 46 enthaltenen 
Nachzugsfrlsten sind in Bezug auf Artikel 43, also für den 
Famillennachzug von Jahresaufenthaltern, ungenügend. 
5. Verbesserung der Praktikabilität: Neben einem Verbesse
rungsvorschlag zum Bewilligungs- und Anmeldeverfahren 
schlagen wir Ihnen vor, dass Ausländerinnen und Ausländer, 
bei denen der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht mög
lich oder nicht zulässig oder unzumutbar Ist. unter bestimm
ten Voraussetzungen in ein Rückführungszentrum eingewie
sen werden können. Sie ersehen das im Antrag Müller 
Philipp für einen neuen Artikel 74a. Wie wir bereits bei der 
Beratung des Asylgesetzes wiederholt gehört haben, harrt 
das Problem des nicht vollziehbaren Vollzugs dringend einer 
Lösung. Was für das Asylverfahren gilt, gilt auch für das Aus
länderverfahren. Mit derartigen ROckführungszentren lägen 
wir durchaus auch im europäischen Trend. Belgien und ei
nige deutsche Bundesländer kennen so genannte Ausreise
zentren, andere Länder wie Holland, Dänemark, Schweden 
und Grossbrltannien kennen die Ausschaffungshaft ohne 
~eitliche Begrenzung. In unserem Land beschäftigen sich im 
Ubrlgen diverse Kantone mit dieser Frage. Mit dieser Be
gründung unterstützt die FDP-Fraktion den Antrag Müller 
Philipp für einen neuen Artikel 74a. 
Wir bitten Sie deshalb, den aus unseren Reihen stammen
den Einzelanträgen zuzustimmen, soweit sie In das ge
nannte fünfglledrige Konzept passen. Wir bitten Sie gleich
zeitig, auf die Vorlage einzutreten. Wir unterstützen weder 
Nichteintretens- noch ROckweisungsanträge. 

Leuenberger Ueli (G, GE): C'est la premiere fois que des 
mesures precises en faveur, et malheureusement aussi tres 
fortement contre les etrangers, vont flgurer dans un texte le
gislatif, puisque la loi federale sur le sejour et l'etablissement 
des etrangers de 1931 etait une lol-cadre. Le danger princi
pal du present projet de loi est de faire enteriner par notre 
Parle'!lent la politique discriminatoire basee sur le concept 
de l'«Uberfremdung», l'emprise de J'etranger, une Ideologie 
en vigueur dans notre pays depuis le debut du X.Xe siecle. 
Rappelons que ce theme eher a l'UDC et au coeur d'autres 
parlementaires bourgeois a ete vehlcule des les annees 
1920 par nos gouvernements. Le Conseil federal en 1924 
parle deja du risque d'envahissement par les etrangers. En 
1948, II se fellclte des bons resultats de l'application de la lol 
sur le sejour et l'etablissement des etrangers, qul a permis 
d'ccecarter le danger d'Atre envahi par les etrangers». Et je 
pense qu'il s'agissait a ce moment principalement des Juifs 
et des Tsiganes. 
En 1963, le Departement federal de justice et pollce met en 
garde afin qu'on n'admetta pas de saisonniers portugais 
dont il juge l'assimilatlon ccdifficlle, sl ce n'est pratlquement 
impossible». Par contre, des 1965, le Conseil federal conclut 
un accord avec la Yougoslavie pour recruter de plus en plus 
d'immlgres de cette region, principalement du Kosovo et de 
Macedoine. 
Faut-il rappeler que l'introduction de la polltlque des trois 
cercles, appliquee des 1991, a exclu des dizaines de milliers 
de travailleurs de l'ex-Yougoslavie, en les rejetent dans la 
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zone non traditionnelle de recrutement de la main-d'oeuvre 
etrangere, selon la terminologie barbare employee dans l'or
donnance. En 1994, le conseiller federal Arnold Koller parle 
de l'«enchevAtrement culturel» apropos des etrangers. 
Malgre cette alimentation constante de la peur des etran
gers, les Suisses ont refuse !'initiative populaire dite «des 18 
pour cent», tout comme ils ont rejete regulierement toutes 
les initiatives xenophobes et racistes. C'est une injure vis-a
vis des electeurs et electrices progressistes suisses d'affir
mer, comme le fait l'UDC, que cette initiative a ete refusee 
moyennant les futures restrictions que contiendrait Ja loi sur 
les etrangers (LEtr). 
Sans compter le nombre de donnees approximatives sur 
lesquelles s'appuie l'UDC - et malheureusement de plus en 
plus de parlementalres qui disent appartenlr au centre -
pour denoncer les mariages blancs, la crlminalite des etran
gers, les abus en matlere du drolt d'asile, la LEtr viole cer
tains principes constitutlonnels. C'est une lapalissade de 
dlre: «Est etrangere toute personne qui n'est pas suisse.» 
Mais la definition que donne le Conseil federal dans son 
message, selon laquelle la notion d'etranger se rapporte 
principalement aux personnes qui ne sont ressortissantes ni 
d'Etats de l'Union europeenne ni de l'AELE, cree un sys
teme binaire: europeens et non europeens, qui viole le prin
cipe constitutionnel d'egalite de traitement defini a l'article B 
de Ja Constitution. La Commission federale contre le ra
cisme a d'ailleurs pris position en mai 2003 contre ce sys
teme, de mAme que le canton de Geneve, dont je suis fier 
d'Atre l'un des elus, et qui, par ailleurs, a la plus forte propor
tlon d'etrangers, pres de 40 pour cent. Le fait d'accepter uni
quement des personnes qualifiees hors de l'Europe commu
nautaire viole egalement le principe de non-discriminatlon 
selon l'article 8 alinea 2 de la Constitution. 
La loi ne regle par ailleurs en rien Je probleme des sans-sta
tuts, des sans-papiers, qui sont une realite du monde econo
mique et social suisse. Elle ne repond pas aux besoins de 
certaines PME et aux besoins de l'economie domestique. II 
est hasardeux, comme le font certains milieux patronaux, 
de penser que nous n'avons plus besoin de cette main
d'oeuvre puisque nous pourrons faire appei aux nouveaux 
ressortissants de l'Union europeenne. II est inhumaln de 
maintenir les sans-papiers dans cette precarite totale. 
Je vous demande, par consequent, de renvoyer ce texte au 
Conseil federal, avec le mandat d'elaborer une loi n'etablis
sant pas de distinction quant au statut jurldique des etran
gers et residant de maniere legale en Suisse, qu'ils soient 
originaires d'un Etat de l'Union europeenne ou d'un Etat 
tiers. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Ich trage heute ein entsprechend 
beschriftetes T-Shirt als Zeichen der Verbundenheit mit der 
ausländischen Bevölkerung in unserem Land, als Zeichen 
der Verbundenheit mit den Secondas und Secondos und ih
ren Kindern, aber auch mit den Migrantinnen und Migranten 
der ersten Generation. Es sind meine Nachbarinnen und 
Nachbarn, meine Kolleginnen und Kollegen, Freundinnen 
und Bekannte, meine SchOlerinnen und Schaler, ihre Eltern 
und Geschwister. Es ist die serbische Krankenpflegerin, die 
mich liebevoll betreute, als ich vor Jahren nach einer Opera
tion nachts einen Kreislaufzusammenbruch hatte. Es sind 
die Angestellten im Restaurant, in den Fabrikhallen, auf dem 
Bau. Sie alle haben unserem Land zu Wohlstand und Anse
hen verholfen. Ohne sie wOrde unsere Wirtschaft, unsere 
Gesellschaft nicht mehr funktionieren. Ohne sie geht nichts. 
Sie machen einen FOnftel unserer Bevölkerung und etwa 
28 Prozent der Erwerbstätigen aus. 
Der Gesetzentwurf, den wir heute diskutieren, betrifft sie 
alle. Er betrifft aber auch die Schweizerinnen und Schweizer, 
die mit einer Ausländerin oder einem Ausländer verheiratet 
sind. 
Der Begriff «Ausländerinnen und Ausländer» wird Obrlgens 
im Gesetz nirgends definiert. Sind es die Touristinnen und 
Touristen, welche die Schweiz besuchen? Sind es die Per
sonen, die sich längere Zeit in der Schweiz aufhalten oder 

im Tessin ihren Lebensabend verbringen? Sind es unsere 
Mitbewohnerinnen und Mitbewohner, die seit zehn, zwanzig, 
dreissig oder mehr Jahren bei uns leben und arbeiten? Sind 
es die Personen, die hier geboren und aufgewachsen sind, 
also gar nie eingewandert sind, oder sind es die neu Zuge
wanderten? Das Einzige, was all diesen Menschen gemein
sam ist, ist Folgendes: Sie haben keinen roten Pass, und sie 
haben keine politischen Rechte. Obwohl sie einen FOnftel 
unserer Bevölkerung ausmachen, haben sie nichts zu sa
gen. 
Der vorliegende Gesetzentwurf macht keine Freude. Er ist 
weder systematisch noch sprachlich eine Meisterleistung. 
Man hat den Eindruck, dass einfach das Anag von 1931 
Obernommen und etwas aktualisiert wurde. Das neue AuG 
liest sich wie ein Polizeigesetz, das von Beamten für Beamte 
geschrieben wurde. Es erstaunt nicht, dass der Gesetzent
wurf bei den Einwohnerinnen und Einwohnern der Schweiz, 
die keinen Schweizer Pass haben, grosses Befremden und 
Verunsicherung ausgelöst hat. Sie sind bestOrzt Ober diesen 
Gesetzentwurf. Sie wurden weder angefragt noch einbezo
gen bei der Ausarbeitung dieses Gesetzes, das sie direkt 
betreffen wird. 
Auch wir sind unglOcklich Ober diesen Gesetzentwurf. Er ist 
geprägt von einer Abwehrhaltung und von einem tiefen Miss
trauen gegenOber den Migrantinnen und Migranten. Es ist 
sowohl der Geist dieses Gesetzes wie auch die Sprache, die 
befremden. Die Terminologie ist oft verletzend. Es ist ein Ge
setz aus einer anderen Zeit. Es schafft Diskriminierungen 
und Ungerechtigkeiten, die wir nicht akzeptieren können. Es 
berOckslchtlgt die Realität der Migrantinnen und Migranten 
nicht, zum Beispiel beim Familiennachzug. Es schlägt Mass
nahmen vor, die absurd sind, wie zum Beispiel, dass Zi
vilstandsbeamte beurteilen mOssen, ob zwei Heiratswilllge 
eine Scheinehe eingehen wollen oder nicht. 
Unsere Mitbewohnerinnen und Mitbewohner ohne Schwei
zer Pass verdienen Besseres. Die SP-Fraktion wird diesen 
Gesetzentwurf deshalb an den Bundesrat zurOckweisen. 

Perrln Yvan (V, NE): La loi actuelle sur le sejour et l'etablis
sement des etrangers date de 1931. La necessite de la met
tre a jour est incontestee, et l'UDC l'a plus d'une fois 
souligne. Mais de quelle loi sur les etrangers avons-nous be
soin? La population suisse demande une loi sur les etran
gers adaptee aux besoins et capacites de notre pays. En 
d'autres termes, nous devons mettre en place une loi con
forme aux besoins economiques de notre pays et a la vo
lonte polltique des citoyennes et des cltoyens. Volla la seule 
maniere d'assurer a long terme la prosperlte de la popula
tion, de toute ia populationl 
La nouvelle loi doit donc imposer des regles clalres, qui doi
vent Atre respectees, et dont ie non-respect dolt entrainer 
des consequences rigoureuses. Par contre, nous n'avons 
certainement pas besoin d'une loi qui ouvre les frontleres de 
la Suisse, en sacrlfiant a l'illusion d'une societe multlcultu
relle. Celui qui ouvre toutes grandes les portes de sa maison 
ne doit pas s'etonner de recevoir chez lui egalement des hO
tes indesirables, et quand le mal est fait, il est trop tard pour 
tenter de refermer les portes. Avec I' Accord sur la libre circu
lation des personnes conclu avec l'Union europeenne, la 
Suisse a deja tres largement ouvert ses portes. Elle est ac
tuellement encore dans la phase du contingentement, mais 
les consequences de cet accord apres l'elargissement de 
l'UE a l'Est sont encore difficiles a evaluer. II est donc 
d'autant plus important de limiter l'admlssion dans les do
maines ou nous disposons encore d'une marge de manoeu
vre, solt ceux qui concernent ies ressortissants de pays non 
membres de l'UE. 
La ioi en vigueur a ete modifiee ponctuellement au fil des 
ans. Elle presente de ce falt des incoherences et surtout de 
grosses lacunes. II taut evlter de refaire les mAmes erreurs 
que dans le passe. 30 pour cent de l'immigration s'effectue 
aujourd'hui deja de maniere lncontrOlee, par Je biais du re
groupement famiiiai. II s'aglt la d'une consequence de la po
litique migratoire incoherente de ces dernieres annees. 
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Sous le pretexte de faire de la politique economique, on a en 
realite fait de la politique de migration. Le curieux statut de 
saisonnier est un bon exemple de cette lncoherence. 
D'un cöte, on a instaure fort judicieusement un permis de 
travail de courte duree, adapte aux saisons oü il y a une 
forte demande de main-d'oeuvre; de l'autre cöte, on a mis 
en place un mecanisme de prolongation de l'autorisation de 
sejour qui a declenche une Immigration automatique. Nous 
savons aujourd'hui que c'etait une erreur. Nonobstant ce 
constat, nous sommes en train de commettre la mime er
reur en autorisant le regroupement familial pour les person
nes au benefice d'une autorisation de travail de courte 
duree. 
Le möme constat vaut pour la foule d'exceptions et de pre
tendus cas de rlgueur admis par le projet de loi qui nous est 
soumis. Plus nous creons de cas partlculiers et de catego
ries, plus nous courons le risque que les regles et mecanis
mes de reglage mis en place soient contournes. Les regles 
definissant l'attribution d'une autorisation de sejour doivent 
Atre valables partout, et pour tous. Les cas de rlgueur con
cernent tout au plus le droit d'asile ou le droit penal. t.:arti
cle 30, qui deroge aux regles d'admission sous pretexte de 
proteger des personnes d'Atre exploitees dans leur activite 
professionnelle, ne sert flnalement personne. Le trafic 
d'Atres humains se produira de toute maniere. Pire, ces cri
minels auront möme un argument de plus, puisqu'ils pour
ront promettre a leurs vlctimes qu'elles recevront de toute 
maniere une autorisatlon de sejour en Suisse. La traite 
d'Atres humains doit itre combattue par la justice et la po
llce, tout comme les bandes de passeurs. En tant qu'agent 
de police, je sals fort bien que !'Etat ne met plus assez de 
moyens a disposition a cet effet. Reste que l'action policiere 
est le seul moyen de combattre efficacement la crimlnalite. 
La meilleure maniere de proteger les vlctlmes est d'empA
cher qu'll y ait des vlctlmes. La lutte contre la criminallte doit 
aussi comprendre des sanctions severes, comme par exem
ple une lnterdiction d'entrer en Suisse ou, plus exactement. 
une interdictlon illimitee d'entrer en Suisse. 
Un individu qul a perdu son droit de se]our en Suisse parce 
qu'il a commis un acte criminel ne dolt pas avolr la possibilite 
de revenlr en Suisse quelques mois ou quelques annees 
plus tard. Une interdictlon de sejour n'est pas prononcee 
pour une peccadille. II s'agit toujours d'un delit grave dont il 
taut eviter 1a repetltion. Le risque de recidive de ces crimi
nels ne doit pas Atre sous-estime. Dans tous les artlcles de 
cette loi, il s'agit de sauvegarder la marge de manoeuvre de 
la Suisse et de mettre en place des regles et Instruments de 
sanctlon clairs et efficaces pour empAcher autant qua possi
ble les abus. Volla la seule maniere de repondre aux atten
tes de la population. 

Viecher Daniel (G, ZH): Ich knOpfe an meine AusfQhrungen 
beim Eintreten auf das Asylgesetz an. Die Schweiz ist ein 
Einwanderungsland. Ich glaube, das haben alle anerkannt, 
dass es heute so ist. Die einen meinen, morgen sei es nicht 
mehr so. Ich denke, dass es vergebliche LiebesmOh Ist, da
von auszugehen. 
Nun ist es ja auch so, dass unser System der sozialen Si
cherheit auf Erwerbsarbeit aufbaut. DiesbezOgllch werden 
unzählige demographische Studien veröffentlicht. Das Haupt• 
problem in diesem Land wird sein, genügend Erwerbsarbeit 
und genagend Erwerbsarbeiterinnen und Erwerbsarbeiter zu 
haben, die tatsächlich das System der sozialen Sicherheit fi
nanzieren werden. Schon allein aus dieser Optik sind wir 
meiner Meinung nach durchaus auf kontrollierte Zu- und 
Einwanderung angewiesen. Wir brauchen endlich statt dem 
Verlesen gut gemeinter Schulaufsätze einen Paradigma
wechsel, der auf einem Einwanderungsgesetz aufbaut, das 
einerseits die Zulassung regelt und andererseits rechtsglei
che, nichtdiskriminatorische Voraussetzungen des Bleibe
rechtes verankert. 
Da kommen wir genau zum Hauptkritikpunkt des vorliegen
den Entwurfes. Der vorliegende Entwurf ist mit Bezug auf die 
Zulassungsbestimmungen diskriminatorisch, weil er eine un-
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zulässige Unterscheidung zwischen EU-BQrgerinnen und 
-BOrgern und Nicht-EU-Angehörigen trifft. Er Ist im doppelten 
Sinne diskriminatorisch, weil er bei den Angehörigen von 
Nicht-EU-Mitgliedstaaten eine Unterscheidung macht zwi
schen Kadern - also Angehörigen einer Elite, des Manage
ments oder wie immer Sie dem sagen wollen - und so 
genannt normalen Menschen, die hierher kommen, weil sie 
eine Erwerbsarbeit aufnehmen wollen. 
Ich muss Ihnen Folgendes sagen: Dieses System der Diffe
renzierung nach solchen Gesichtspunkten WOrde im Falle ei
nes internationalen Fussballklubs gerichtlich nicht ge
schützt. Wenn ein internationaler Fussballklub, sei das der 
FC Basel, der FC Barcelona oder wer auch immer, ein Statut 
festschreiben warde, bei dem mit Bezug auf die Spielbe
rechtigung zwischen EU- und Nicht-EU-Ausländern unter
schieden wOrde, hätte das - das ist die elnhelli.9e Meinung 
von Juristinnen und Juristen - bei gerichtlicher Uberprüfung 
keine Chance. Genau dieses Prinzip der Nichtdiskriminie
rung mOsste auch mit Bezug auf unser System der Zulas
sung Einkehr finden. Ich plädiere für einen Paradlgmawech• 
sei, der mit Bezug auf die Einwanderung darauf abstellt, ob 
jemand hier Arbeit findet und eine Erwerbsarbeitsstelle 
nachweisen kann, unabhängig vom Herkunftsland, unab
hängig davon, woher Jemand kommt. Das wäre ein Befrei
ungsschlag, der auch weite Teile der ganzen Asyldiskussion 
nicht einfach auflösen, aber entkrampfen und entlasten 
könnte. 
Zum zweiten plädieren wir für das System der Nichtdiskrimi
nierung mit Bezug auf das Bleiberecht jener, die hier sind 
und hier bleiben werden. Es ist mit dem Diskriminierungsver
bot - Qbrigens auch mit dem Gebot der Rechtsgleichheit -
nicht vereinbar, dass mit Bezug auf Familiennachzug unter
schiedliche Bedingungen an EU- und an Nicht-EU-Angehö
rige gestellt werden. Auch diesbezOglich Ist dieses Gesetz 
fern rechtlich zulässiger Anknüpfungspunkte. Das neue Sal
sonnierstatut, das da plötzlich daherkommt, ist natürlich ein 
Affront gegenOber dem Diskurs, bei dem man In den letzten 
Jahren eigentlich gemeint hat, es herrsche hierüber Kon
sens. Das Salsonnierstatut Ist und bleibt ein Sklavenstatut. 
Das Saisonnierstatut öffnet lediglich Billiglohnarbeitern TOr 
und Tor und nützt sie ohne jede gesicherte Rechtsstellung 
aus. Dies hat in einem solchen Gesetz nichts zu suchen. 
Integration und Nichtdiskriminierung: Das sind die auslän
derpolitischen Richtlinien der Zukunft. 

Huguenln Marianne h VD): Nous parlons d'une loi fede
rale «suroo les etrangers. Une minorlte de la commission vou
dralt l'appeler loi federale „pour» les etrangers. Monsieur 
Darbellay propose le titre de lol federale sur l'immlgration et 
l'integration des etrangers. En theorie pure, il est effective-
ment correct de legiferer pour et non pas sur, mais on ne 
change pas une loi par son titre. 
Cette loi n'est pas une loi pour les etrangers, mais une loi 
contre les etrangers. Le defile des titres des articles le mon
tre sans commentalre: mesures d'eloignement, renvol ordi
naire, renvoi a l'aeroport, interdlctlon d'entree, extinctlon de 
l'autorisation, revocation de l'autorisation, expulsion, perqul
sitlon, mesures de contrainte, assignation d'un lieu de resi
dence, sanctions administratives, etc. Je pourrais - helasl -
contlnuer longtemps; je ne sais pas rapper, mais je crols 
qu'un groupe de rap pourrait sans autre s'emparer de ce 
douloureux contre-inventaire a la Prevert. 
Cent vingt-deux artlcles de loi, la plupart dans le style decrit 
ci•dessus. Articles de loi qui multlplient las dlscriminations 
selon l'origine, la quallfication, le titre de sejour, les moyens 
financiers. Artlcles de loi qui continuent a ne volr dans les 
etrangers que leur force de travail, soumlse etroitement aux 
besoins de l'economie. Artlcles de loi limltant Je regrou
pement familial, le soumettant a des condltlons qui peuvent 
le rendre Impossible. Artlcles de lol llbertlcldes, autorisant 
juste - sans rirel - le choix d'un Ueu de residence a !'Inte
rieur d'un canton, mals exlgeant des detenteurs d'un permis 
de courte duree et de sejour qu'ils demandent l'autorisation 
pour en changer; multipllant las dlspositlons penales et les 
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sanctions administratives severes; redoublant de mesures 
de securite, de refoulement; introdulsant des mesures de 
contrainte - ce qui est emblematlque: rappelons que leur 
compatlblllte, tant au regard de la Constitution federale qu'a 
celte de la Convention europeenne de sauvegarde des 
drolts de l'homme, raste pour le moins douteuse. 
Articles de loi aussl qul exigent la perfection des etrangers, 
ne leur laissant aucun drolt a l'erreur, a l'echec. Articles de 
loi qui laissent la porte ouverte a l'arbltraire en conferant au 
pouvoir adminlstratif une extr6me llberte d'appreclation. Les 
nombreux termes flous, imprecis, indeflnls, vagues ont deja 
ete enumeres ici. Perdus au milieu de ces artlcles restrictHs, 
on trouve quelques artlcles sur l'integration. On s'attend ä 
respirer quelque peu, mais deception: quelques mesures 
sans grand engagement pour le Conseil federal, limltant l'ln• 
tegratlon aux etrangers dont le sejour est legal et durable 
alors qu'elles devralent s'adresser a tous, sans exception, 
des leur arrlvee en Sulsse. 
Nous sommes, avec cette loi, en presence d'une loi restric• 
tive, repressive, d'une lol speciale sur les etrangers. Nous 
aurions blen voulu qua ce solt une loi pour, mais c'est vrai
ment une loi contre qua nous avons sous les yeux, plus 
d'ailleurs un reglement de police qu'une loi. Avec cette loi-la, 
nous devrons continuer de mendier des exceptlons, de justi
fier des permis. II est humiliant pour les etrangers, comme 
pour les Sulsses, qu'il faille dans ce pays engager des de
marches administratives complexes, payer des avocats, faire 
des recours pour des choses qui semblent evidentes, qui 
font partle de la vie: obtenlr un statut legal pour cette famllle 
d'unlversltalres equatoriens qui falt depuis dix ans la vals
selle et le manage dans nos cuislnes et dont l'enfant ne icl 
est premier de sa classe; faire de multiples demarches, re
cours, petltions, campagnes de presse pour que de jeunes 
Chillens, nes en Suisse et y ayant effectue toute leur scola• 
rite, ayant dO suivre leurs parents en tant que mineurs au 
Chili, puissent revenir a l'äge de 24, 25 ans en Suisse, qui 
est pour eux leur pays; aller jusqu'au Tribunal federal pour 
permettre le retour en Sulsse d'un parent äge, rentre avec 
sa femme dans son pays d'orlgine, devenu veuf et qui veut 
rejoindre sa fille unlque; expliquer a un unlversltaire de Ma
cedolne qua la venue de sa mere veuve, dont tous las en
fants sont blen Integres an Suisse, sera un long parcours du 
combattant, m6me s'il s'engage a la prendre totalement en 
charge financierement; repondre a un couple Italien d'une 
cinquantaine d'annees, sans enfant, que leur Intention de 
s'occuper de la Jeune latino-americaine sans papiers tra
vaillant dans un cafe et de son enfant sans pere, dont ils se 
considerent deja comme les grands-parents, ne sera pas si 
facile. Pardonnez-mol cette longue enumeratlon, inusitee an 
ces lieux. On pourrait - Mlasl - l'allonger indefiniment. 
Dans cet hemicycle, nous sommes nombreux, de tous bords 
partois, a nous retrouver confrontes a ces hlstoires de vie. 
Nous en avons assez d'avoir honte de volr les gens se heur
ter a un mur. La loi qui est presentee le rehausse et le rend 
encore plus infranchissable, tout en menageant hypocrlte
ment des trous pour entrer, car, si j' ose dire, l'agrlculture 
manque de bras, n'est-ce pas, Messieurs de l'UDC, vous qui 
voulez reintroduire un sejour salsonnler, sans drolts, a des 
condltions encore plus restrlctlves qu'a l'epoque? Les sai
sonniers Italiens, espagnols, portugais, yougoslaves qui ont 
pu peu a peu obtenir un permls stable ne le pourralent plus 
avec cette lol. 
Le groupe «A gauche toutel» ne veut pas de cette loi contre 
les etrangers. Si vous entrez en matiere, nous invitons la 
majorite des membres de ce Parlament qui sont favorables a 
l'entree en matiere a avoir le courage de leurs opinlons et a 
nommer cette loi comme alle doit l'Atre. 

Freyslnger Oskar (V, VS): En l'etat, le projet de lol sur Jes 
etrangers souffre d'une tare congenltale tenant a sa philoso
phie. On sent en effet qu'II a ete co119u par des gens qui 
avaient a l'esprit l'actuelle loi sur le sejour et l'etablissement 
des etrangers qui s'appliqualt a tous las etrangers, alors qua 
le nouveau projet de loi, lui, ne s'appliquera qu'aux person-

nes etrangeres qui ne beneficieront pas de l'Accord sur la 
libre circulation des personnes. 
Dans ce sens, on comprend mal les largesses d'un pro
Jet qul, notamment dans le domalne du regroupement fami
llal, accorde de trop nombreux drolts a des gens non euro
peens - il faut le rappeler-dont il faudralt limiter la presence 
plus strictement qu'aujourd'hul en raison de leurs frequentes 
dlfflcultes ou de leur absence de volonte d'integration, et 
suite au contrat de libre circulation conclu avec les Euro
peens. 
Cette questlon est d'autant plus lmportante qua le regroupe
ment famlllal represente la premlere cause d'augmentatlon 
de la population residente provenant de pays non tradltlon
nels, et que c'est au sein de cette categorie d'etrangers qua 
l'integration est la plus difficile. II convlent donc de Hmlter au 
maximum las droits des etrangers dans ce domaine et d'lm
poser aux candidats au regroupement familial les m6mes 
conditions - surtout d'integration - qua celles que l'on lmpo
serait au titulaire initial de l'autorisation de sejour et d'eta
blissement. Je proposerai donc des amendements allant 
dans ce sens. 
Un deuxleme element qui me tient a coeur, c'est l'exigence 
d'une acceptation par les etrangers des fondements de no
tra Etat tels qua la neutralite confessionnelle - je ne parle 
sciemment pas lci de la7cltel-, la dignite de la femme ou en• 
core le respect des drolts de l'enfant. Ceci est important, 
surtout face a la tentative de certains milieux islamlstes de 
creer des ghettos culturels et religleux en Occident, a l'inte
rleur desquels la loi civile du pays hOte est ecartee au nom 
de la charia. Des exemples eloquents existent deja en Espa
gne - a Grenada, par exemple - ainsl qua dans certalns fau
bourgs de grandes villes fran9aises ou anglalses. Or, un Etat 
de drolt tel que le nOtre ne saurait tolerer le chätiment corpo
rel des femmes, l'excision ou encore la boucherie halal. Pour 
cette raison, des priorftes dolvent 6tre clalrement fixees, puls 
fermement maintenues entre las criteres de type soclal ou 
culturel et les criteres economiques. A cet egard, il est dan
gereux d'accorder un poids trop grand aux besoins de l'eco
nomie, alors que l'exemple de la France demontre qua c'est 
tout un pays, aujourd'hui, qul pale socialement la facture 
d'une Immigration maghreblne - donc lslamlque - de masse 
qui, en son temps, avait servi les objectifs a courte we de 
l'industrie automobile. 
C'est dire qua les criteres d'lntegration sociale et culturelle 
doivent primer sur les seuls besolns de l'economie. C'est 
dans cet esprlt qua j'al depose certalns amendements con
cernant des points precis a corriger. D'autre part, II me sem
ble totalement contradlctoire d'accorder aux enfants, möme 
lorsqu'ils sulvent leurs parents dans le cadre du regroupe
ment familial, une autorisation de sejour plus etendue que 
celle accordee aux parents. Cela n'a pas de sens et nous 
amene a demander de tracer l'article 41 alinea 4 qul pro
pose cette mesure lncomprehenslble. 
A l'article 42 allnea 3, je demande de balsser l'äge pour l'oc
troi d'une autorlsatlon d'etabllssement de 14 a 6 ans, äge 
correspondant au debut de la scolarlsatlon. En effet, le fait 
d'accorder une autorisation d'etabllssement llee a celle des 
parents a seulement un sens pendant qua la responsabilfte 
pour les enfants est entlerement dans las malns des pa
rents. Pour les enfants de plus de 6 ans, je propose de sui
vre la vole habituelle passant par l'autorlsatlon de sejour a 
l'autorlsatlon d'etabllssement 
Quant a l'artlcle 44 accordant une autorlsatlon de courte du
ree au conjolnt et aux enfants d'un tltulalre d'une autorisa
tlon de courte duree, je propose de le tracer. Car pour des 
sejours d'une annee, deux dans des cas exceptlonnels, le 
regroupement famillal semble totalement abusif. Cela pose 
partlculierement probleme au nlveau de l'lnsertion scolalre 
pour un laps de temps si court. Le defi culturel et l'lmplica
tlon financiere d'une teile autorisatlon depasse le cadre du 
raisonnable. 
Finalement, a l'artlcle 46, je demande qua le delai pour une 
demande de regroupement farnilial soit ramene de cinq ans 
a une annee. II est evident que plus le delal pour Ja de
mande de regroupement familial est court, plus les chances 
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pour une Integration rapide et reussle des membres suivants 
de la famille sont grandes, en particulier en ce qul concerne 
las enfants; plus on tarde dans ce domaine, plus l'integration 
devient problematique. 
Je terminerai ce bref aperqu par la constatation qu'une lol 
qul suscite autant d'amendements en plenum que celle qui 
nous est soumise aujourd'hui n'est vralsemblablement pas 
encore mare. Si le Parlament entre en matiere et qu'aucun 
renvoi n'est decide, ce sera le plenum qui aura ä effectuer le 
travail d'elagage qul eat normalement du se faire en com• 
mlsslon. Tout cela n'augure rien de bon quant ä la qualite fi
nale de cette revision. 
J'aimerais aussi adresser une petite remarque ä Monsieur 
Vanek, suite ä ses Insultes inacceptables contre l'UDC et 
l'un de ses conseillers federaux: je lul conseille d'aller appre
cier l'ouverture marxiste-leniniste des frontieres chez Kirn 
Jong-11 en Coree du Nord, une reusslte ä ce qu'il parait, les 
rldeaux de fer et autres goulags n'exigeant pas en effet de 
legiferer dans le domaine de l'immigration, sauf pour les fous 
et les masochistes, evldemmentl 

Sommaruga Carlo (S, GE): L.:histolre de ta politique mlgra
toire de ta Sulsse est malheureusement l'histoire d'une dis• 
crimlnation perslstante et permanente ä l'egard de millions 
de femmes et d'hommes qui, pourtant, d'une maniere ou 
d'une autre, participent et ont particlpe ä l'essor economi• 
qua, social et culturel de Ja Suisse. Cette polltlque s'est con• 
cretisee en de multiples mesures discriminatoires et 
vexatoires, dont la liste serait tant fastidieuse qua peu relul
sante pour notre pays. Toutefois, las mesures les plus lntole
rables ont ete notamment - mais pas seulement, et il 
convient de le souligner - le statut de saisonnier, la politique 
du recrutement basee sur le modele des trols cercles, ou en
core las mesures de contrainte ä l'egard des etrangers. 
L.:hlstolre de la polltlque a l'egard des etrangers, c'est aussi 
l'hlstoire du discours politlque populiste, fonde sur l'axiome 
fondamentalement faux de l'«überfremdung» permanente, 
destine ä creer un terreau populaire d'lntolerance et ä diabo
liser l'etranger. La demonstration nous en a ete falte tout ä 
!'heure par Monsieur Freyslnger. Considerer l'etranger 
comme un element economique depourvu de dimension hu
malne, affective et famlliale: las aberrations du statut de sai
sonnler nous rappellent cette situation-lä. 
La stigmatlsatlon de l'etranger, en utilisant notamment main· 
tenant la problematlque de l'lslamlsme, comme d'ailleurs 
celle des refugies, en considerant l'etranger comme un in
trus dans le corps soclal, a ete l'objectif et le resultat de 
campagnes halneuses de forces politiques xenophobes, no
tamment de l'UDC. Toutefois le peuple suisse - et II convient 
de le soullgner et de le rappeler - a rejete ä six reprises des 
initiatives populaires xenophobes. C'est lmportant, vraiment, 
de s'en souvenir, ce qui ne semble pas Mre enregistre par 
tous les orateurs. 
Mais j'aimerals revenir sur l'aspect plus juridique de ce projet 
de loi. Un evenement important a eu lieu dans notre pays: 
l'adoptlon par le Parlament et per le peuple d'une nouvelle 
Constitution. L.:adoptlon de la nouvelle Constitution aurait ete 
l'occasion de repenser et de proposer, au moment de refon• 
dre la loi sur le sejour et l'etabllssement des etrangers, vieille 
de plus de septante ans, un texte fonde sur las principes et 
las valeurs inscrits dans notre charte fondamentale. Cela n'a 
pas ete le cas dans la demarche qu'a entreprise le Conseil 
federal, et semble encore moins Atre le dessein de la majo
rite de ce Parlament 
Si le projet de loi qul nous est soumls abandonne la politique 
discriminatoire du recrutement basee sur le modele des trois 
cercles, eile le remplace par le systeme d'admlsslon binalre. 
Ce concept est manlfestement segregatlonniste, des lors 
qu'il soumet las etrangers ä des regimes Juridiques distincts 
en fonction de leur pays d'orlgine et de leur formation, volre 
de leurs qualifications. 
De falt, le nouveau regime est un regime d'exceptlon, une loi 
speciale derogeant au droit normal et ordinalre s'appliquant 
aux ressortissants de !'Union europeenne et de l'AELE. Las 
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ressortissants des Etats tlers, ceux qu'il convlent simple
ment d'appeler quasiment le «tlers etat», comme c'etait le 
cas en 1789, se voient ainsi appliquer des mesures restric• 
tives et discriminatolres. Qui plus est, les ressortissants de 
ces Etats sont en plus selectionnes selon leur formatlon et 
l'acces a cette formation. Cela signifie l'lntroduction d'un re
gime d'exception pour la majorite des personnes concer
nees par la loi sur las etrangers. Nous le savons tous - ne 
felgnons pas l'lgnorance - les flux migratoires concernent 
aujourd'hui de moins en moins les pays europeens et de 
l'AELE, voire las pays de l'Europe de l'Est, mais de plus en 
plus las ressortissants des pays du Sud. Ce sont eux que vi• 
sent las discriminatlons prevues et contenues dans cette lol. 
C'est l'introduction d'une politique de privileges pour las per
sonnes ayant acces ä une formation de haut niveau dans les 
pays du Sud. 
Mais qui sont•lls, ces hommes et ces femmes - mais surtout 
ces hommes - issus des elites des pays non europeens? 
L.:absence de systemes d'education performants et d'acces 
pour l'ensemble de la populatlon des pays du Sud ä un sys
teme educatif fait en sorte qu'on «particlpe• en fait ä une se
lection sociale et financiere et, flnalement, qu'on privllegie 
une minorite de nantls du Sud. C'est le mepris ä l'egard des 
sans-voix du Sud. Et ce sont en fait aussi las ml/Jmes sans
voix qu'on retrouvera ici, mais cette fois-cl sans papiers, 
alors ml/Jme qu'ils ont un emploi. 
Permettez-moi de revenir sur notre Constitution. II est fonda• 
mental de rappeler qua cette Constitution qui date de 1999, 
adoptee par le Parlament, a integre, au chapitre «Droits fon• 
damentaux», non seulement le drolt a la via, ä la protectlon 
de la sphere privee ou ä 1a liberte economique et syndicale, 
mais aussi le prlncipe essential de l'egalite de traitement. Le 
texte de l'alinea 1 de l'article 8 de la Constltutlon est court et 
limpide, mais II est universal: "Tous las &tres humains sont 
egaux devant la lol.» L.:alinea 2 du ml/Jme article nous dit: 
„Nul ne doit subir de discrlmination du fait notamment de 
son origine, de sa race, de son sexe, de son äge, de sa lan
gue, de sa situation soclale ...... 
Ces prlnclpes, qui sont universels et integres dans diverses 
conventions internationales, doivent fonder notre ordre Jurldi• 
qua, donc egalement le drolt des etrangers - l'on ne saurait 
s'y derober. Au moment de refondre la loi federale sur le se
jour et l'etabllssement des etrangers, ces principes dolvent 
Atre respectes, tant par le Conseil federal qua par notre Par
lament. Une conception formelle des droits fondamentaux et 
un principe d'egalite sans portee materielle, sans contrainte 
pour le legislateur, c'est un affaiblissement general de notre 
democratie. 
C'est pour ces motifs notamment qua le groupe socialiste 
vous invlte a ne pas entrer en matlere. 

Freyslnger Oskar (V, VS): Monsieur Sommaruga, est-ce qua 
vous Ates d'accord si j'affirme qu'un Etat souverain a le droit 
de determiner souverainement sa politique d'immigration et 
de definlr les crlteres sur lesquels celle-ci est fondee? 

Sommaruga Carlo (S, GE): Monsieur Freysinger, un Etat est 
effectivement souverain, mais il y a des prlncipes fondamen
taux de vie en societe. Ce sont las droits ä 1a vie, au respect 
de la dignite, et, finalement, ä l'egalite. Ceux-ci sont univer
sels et doivent Atre appliques partout, et notre ordre Juridi
que ne peut pas y deroger. 

Amstutz Adrian (Y, BE): Ich spreche zum Bereich Informati
onspflicht der öffentlichen Stellen und zu den Strafbestim
mungen. 
Wenn man den vorliegenden Entwurf des Ausländergeset
zes anschaut, hat man den Eindruck, es gehe weniger um 
die Regelung des Aufenthaltes von Ausländerinnen und 
Ausländern in unserem Land als vielmehr darum, wie viele 
neue Stellen im Migrationsbereich geschaffen werden sol• 
len. Wenn wir tatsächlich wollten, dass die Informations
pflicht von unseren Behörden so wahrgenommen würde, 
könnten wir künftig eine weitere Kolonne von Kommunikati-



22 
02.024 Conseil national 654 5 mai2004 

onsbeauftragten und Übersetzern beschäftigen, und das will 
die SVP sicher nicht. Ganz zu schweigen von den Personen, 
die die Koordination zur Verhinderung von Doppelspurigkei
ten Obernehmen müssten, wenn tatsächlich Bund, Kantone 
und Gemeinden gemeinsam als Verantwortliche genannt 
worden. Hier soll nach dem Motto der «organisierten Unver
antwortlichkeit" eine weitere teure bürokratische Leerlauf
maschine installiert werden. 
Der Artikel ist - wie das ganze Kapitel zur Integration - ein 
typisches Beispiel dafür, dass heute bei kleinen Problemen 
immer gleich nach dem Staat gerufen wird. Seit Jahren hel
fen die Ausländervereine vor Ort motiviert, kostengünstig 
und wirkungsvoll denjenigen Personen, die wirklich Informa
tion zur Integration wünschen. Meist sind es denn auch ge
rade die Ausländerinnen und Ausländer, die sich ihre 
Informationen aus eigenem Interesse so selber beschaffen. 
Sie sind denn auch bestens informiert. Ein wesentlicher Teil 
der ausländischen Bevölkerung aber will gar keine Informa
tion. Sicher ist jedenfalls, dass sich solche Informationen 
nicht staatlich verordnet einhämmern lassen. Es ist daher 
völlig verkehrt, dieses Ansinnen so Ins Gesetz aufzunehmen 
und unserer Verwaltung damit eine Pflicht aufzuerlegen, die 
sie ohnehin nicht erfüllen kann. Hier sind Freiheit und Eigen
verantwortung gefragt, denn Sie können auch mit einer Flut 
von Information niemanden «zwangslntegrieren». 
Ein weiteres Problem der Vorlage ist die geplante Aufwei
chung der Strafmassnahmen in den Artikeln 111, 114 und 
115. Es mag im Trend der Zelt liegen, alles mit Geldstrafen 
einfacher regeln zu wollen. Das funktioniert aber nicht, ins
besondere dann nicht, wenn die Bussen vielfach sowieso 
nicht bezahlt werden. Es gibt keinen Grund, hier von der 
Praxis abzuweichen - und schon gar nicht Richtung Aufwei
chung. Wenn schon, müssen die Strafen verschärft werden, 
damit sie auf alle Fälle abschreckend wirken. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Le groupe socialiste refu
sera l'entree en matiere sur la loi federale sur les etrangers. 
En effet, nous ne pouvons accepter une loi qui intbgre la po
litique actuelle des deux cercles. Faire le tri entre bons et 
mauvais travailleurs ou travailleuses: quelle pretentlonl Per
mettre uniquement aux personnes hautement qualifiees ve
nant d'ailleurs que de l'Europe est un non-sens, etant donne 
que notre economie a besoin de personnes qui font nos me
nages, qui construisent nos maisons, qui nettoient nos höpi
taux ou qul plantent nos legumes. 
En fermant les yeux devant cette realite, vous creez un re
servoir de sans-papiers exploltables et a la merci de patrons 
depourvus de scrupules. Cela arrange peut-Atre des person
nes ici parce que cela perrnet a certains de proflter de condi
tions de travail non contrölees. Mais cet etat de fait permet 
egalement de contlnuer a proflter d'une situation malsaine 
pour faire le lit «electoral» d'un certaln parti, car je suis per
suadee que le jour ou nous aurons resolu les problemes lies 
a l'immigratlon, vous n'aurez plus de terreau pour vos cam
pagnes xenophobes. 
Pour nous, il est important de recevoir correctement les tra
vailleuses et travailleurs actifs dans notre pays. Cela passe 
par l'octroi d'un permis pour toute personne au benefice 
d'un emploi, quelle que seit sa provenance. Cela passe ega
lement par des conditions d'accueil dignes, impliquant de ne 
pas traiter les travailleuses et travailleurs comme de simples 
pions, mais comme des personnes ayant certains droits im
prescriptibles, notamment le fait de pouvoir vivre avec son 
conjoint et ses enfants et de voir respectes les droits fonda
mentaux de sa famille, comme par exemple l'acces aux 
soins et aux formatlons. Cela passe aussi par une reelle po
litlque de l'integration tournee vers l'avenlr, qui ne peut croi
tre sur un fond de peur et de mefiance que vous installez par 
vos discours popullstes. En lieu et place d'une loi sur les 
etrangers, on devralt proposer une lol sur ou pour l'immigra
tion et l'integration. En effet, les termes de national et 
d'etranger ou d'etrangere ne sont plus adaptes a notre 
monde globalise et a notre societe de mobllite. 
Pour le groupe socialiste, la loi sur les etrangers (LEtr) s'ins
crit dans une politique de racisme de l'Etat. En effet, la majo-

rite de la commission affirme que l'identite helvetique est et 
doit Atre fondee sur la peur de l'autre. Elle tient pour acquis 
que la population suisse apprehende la «surpopulatlon 
etrangere». Voyons cela de plus pres. Le 9 mars 1993, !'As
semblee federale a approuve l'adhesion de la Suisse a la 
Convention internationale de l'ONU sur l'elimination de tou
tes les formes de discrimination raciale. Mais eile avait for
mule une reserve sur l'admission des etrangers sur le 
marche du travall. Si la Suisse n'avait pas emis cette re
serve, elle se serait engagee a ne se livrer a aucun acte ni 
aucune pratique de discrimination raciale contre des person
nes ou groupes de personnes ou contre des institutions. En 
admettant cette reserve, le Conseil federal et !'Assemblee 
federale reconnaissent explicitement l'existence d'un llen en
tre la politlque des etrangers et la discrimlnation raciale. 
Pour le groupe socialiste, cette lol est dlgne de « Tintln au 
Congo», en remettant au goOt du jour la politique de «la bar
que est pleine». C'est lndigne d'un pays democratlque. Et 
c'est oublier que la Suisse aussi a ete un pays d'emigratlon II 
n'y a pas sl longtemps que c;a. II ne sert a rien de regretter 
les effets de la politlque des annees sombres de la 
Deuxieme Guerre mondiale, si l'on appllque aujourd'hui les 
mAmes principes: multipllcation des obstacles administratifs 
a l'octroi de visas, au regroupement familial ou au sejour 
pour etudes, renforcement de verrous policiers et douaniers, 
ainsi qu'atteinte au droit au mariage, structurent cette legis
lation. De ce fait, la LEtr fabriquera toujours plus de sans-pa
piers, donc des sans-drolts. 
La poiitique binaire des admissions et discriminatlons est 
inegalltaire par rapport a l'origlne nationale et sociale. Nous 
avons de forts doutes sur la compatibllite de cette revision 
avec notre loi fondamentaie. En effet, notre Constitution, 
dans son article 8, stlpule clairement l'interdiction de discri
miner en fonction de l'origine sociale. Or, trier les personnes 
seien leur statut social et/ou leur formatlon revient a discrimi
ner seien la sltuation sociale. 
Nous voyons donc que les categories professlonnelles supe
rleures seront ies blenvenues et les artistes de cabaret tole
rees, sans deute en fonction de leurs capacites profession
nelles - a vous de juger, Messieurs! Par contre, rien n'est 
prevu pour les travailleuses et travailleurs des secteurs 
comme l'agriculture, l'economle domestlque, l'hötellerie, la 
restauration, le nettoyage industriel, pourtant demandeurs 
de main-d'oeuvre. Si, j'ai oublie quelque chosel On a oublie 
le staM saisonnier pour le remplacer par une nouvelle forme 
d'esclavage: l'autorisation de courte duree d'une annee au 
plus. Une majorlte de la commission s'est mAme declaree 
favorable a la mise en place d'un statut encore plus precaire, 
de tres courte duree et fermant la porte a toute possibillte de 
regroupement familial. Vous voulez vous assurer d'une 
maln-d'oeuvre corveable et malleable a merci. C'est lndigne 
d'un Etat riche comme la Suissel Un statut montre du dolgt 
parce que contraire aux droits fondamentaux sera ainsi rem
place par un autre encore pirel 
«Sans nous, rien ne va plusl» disent les lmmigres qul nous 
permettent de vivre dans ce pays. 
Vous adopterez cette loi sans nous: nous refuserons donc 
l'entree en matiere. 

Hutter Jasmin (V, SG): Das Ausländergesetz hat vor allem 
zwei Aspekte, welche fOr die Bevölkerung wichtig sind: zum 
einen die Zulassungsvoraussetzungen und zum anderen die 
Massnahmen bei Verstössen gegen unsere Gesetze bezie
hungsweise Vollzugsregelungen. Denn eigentlich ist es ja 
so, dass wir das Gesetz vor allem dann brauchen, wenn es 
um Personen geht, die sich nicht an unsere Gesetze gehal
ten haben und deshalb ausgewiesen werden müssen. 
Das heisst nicht, dass alle Ausländer kriminell sind oder alle 
Kriminellen Ausländer. Aber leider zeigt die Statistik halt 
doch, dass der Anteil an Ausländern In unseren Gefängnis
sen Oberproportional hoch ist: 70 Prozent der Insassen sind 
ausländische Insassen. Von linker Seite wird dann einge
wendet, das seien aber nicht Ausländer mit einer Aufent
haltsbewilligung In der Schweiz. Das ist teilweise schon 
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richtig, aber das macht es umso wichtiger, dass mit dem 
Ausländergesetz eine Basis geschaffen wird, um gerade in 
diesen Fällen Illegale Aufenthalter nach dem Vollzug wieder 
wegweisen zu können. Dann stehen wir nämlich oft vor dem 
gleichen Problem wie im Asylwesen. Wohin wollen Sie eine 
Person wegweisen, wenn Sie nicht wissen, woher sie kommt 
oder um wen es sich überhaupt handelt? Das ist es dann, 
was Vollzugsbeamte und auch die Bevölkerung zur Weiss
glut treibt. Wir brauchen ein Gesetz, das es unserer Behörde 
ermöglicht, ihre Arbeit so zu tun, wie man es von ihr erwar
tet. 
Kernelement des Polizeivollzugs sind eigentlich die 1995 
eingeführten Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht, die 
wir schon im Rahmen der Debatte zum Asylgesetz behan
delt haben. Hier zeigen sich auch die Überschneidungen 
zwischen Asyl- und Ausländergesetz. Eigentlich müssten 
alle Regelungen in einem Gesetz zusammengefasst wer
den. Das entspräche eher der Realität. Aber ich will mich für 
den Anfang einmal damit begnügen, die Vorlagen zu bera
ten, die vor dem 19. Oktober 2003 entstanden sind. 
Mit meinem Antrag nehme Ich die Anliegen auf, wie sie von 
unseren Behörden geschildert werden. Es ist wichtig, dass 
Haft auch dann angeordnet werden kann, wenn Indizien da
für bestehen, dass die angegebene Identität falsch oder ver
fälscht ist, aber auch, wenn andere berechtigte Zweifel an 
der Identität bestehen. Dies soll insbesondere dann gelten, 
wenn ausländische Personen nicht innert einer angemesse
nen Frist Reisepapiere oder andere heimatliche Dokumente 
abgeben können. Auch eine Verweigerung der Mitwirkung 
bei der Papierbeschaffung soll einen Haftgrund darstellen. 
Ansonsten können sich die Personen ohne weiteres der 
Wegweisung entziehen und sofort untertauchen, und das 
wollen wir wohl alle nicht - hoffe ich einmal. 
Falls Sie eintreten, bitte ich Sie um die UnterstOtzung der 
Anträge aus der SVP-Fraktion. So können Sie nämlich dafür 
sorgen, dass unseren Vollzugsbeamten und auch unserer 
Bevölkerung nicht der Kragen platzt. 

Meyer Therese (C, FR): Le groupe democrate-chretien en
tre en matiere sur le projet de loi federale sur les etrangers 
et rejette toutes les propositions de renvoi. 
En 1992, une motion de notre ancienne collegue democrate
chretienne, Rosemarie Simmen, demandalt deja au Conseil 
federal d'elaborer une loi sur les migrations en general, qui 
aurait dQ «chapeauter» tous les problemes lies a l'asile et a 
la politique migratoire en general. C'est dire si le besoin 
d'agir existe. 
En raison de difflcultes juridiques, le Conseil federal a opte 
pour une revision partielle de la loi sur l'asile, que nous 
avons faite ces jours derniers, et un nouveau projet de loi sur 
les etrangers. Ce projet de loi reglemente principalement 
l'admission et le sejour des ressortlssants des Etats non 
membres de !'Union europeenne ou de l'AELE, donc d'Etats 
tiers, qu'il s'agisse d'un sejour avec ou sans activite lucra
tive, dont le statut n'est pas regi par la leglslation sur l'asile. 
Cette lol regle aussi le regroupement familial et l'encourage
ment a l'integration des personnes etrangeres qui resteront 
dans notre pays. 
Le nouveau statut juridlque et Ja simplification des procedu
res administratives visent aussl a ecourter les procedures et 
a faciliter la täche des employeurs. D'autre part, les proble
mes generes par une attitude non conforme des employeurs 
envers les personnes etrangeres qu'lls emploient ou le com
portement inadequat des etrangers eux-mAmes font l'objet, 
dans cette lol, de dispositions plus claires et plus severes 
pour lutter contre les abus et sauvegarder !'ordre public et la 
securite. 
Le groupe democrate-chretien soutient en regle generale la 
majorite. Comme aujourd'hui, j'entends beaucoup crier d'un 
cöte et de l'autre, cela veut peut-Atre dire que Je projet tau
che assez juste. 
Depuis toujours, Ja population etrangere contribue fortement 
a la prosperite de notre pays. Elle constitue aussi une ri
chesse culturelle et elle est une composante pour assurer 
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l'equilibre demographique mis en peril par notre faible nata
lite. Le devoir de Ja Confederation est de trouver un statut 
normal pour les personnes et de l'adapter aux besoins pour 
qu'il ne sott pas contre-productif pour tout le monde, pour 
les etrangers eux-m€1mes, en les «aspirant» massivement 
quand les besoins sont eleves, sans penser au lendemain -
et nous avons vecu des periodes de chömage ou ces per
sonnes n'avaient pas de chance de reconversion -, et aussi 
pour la population, qui doit faire face a ces situations, humai
nement et financierement. 
Le groupe democrate-chretien soutient donc Je systeme bi
naire qui est tres decrie aujourd'hul, mais ce dernier peut 
eviter justement ces consequences douloureuses. Le 
groupe democrate-chretien table, dans sa majorite, plus sur 
l'elargissement des accords bilateraux aux nouveaux pays 
membres de !'Union europeenne, pour elargir les regions de 
recrutement et permettre a leurs ressortissants qui desirent 
venir travailler chez nous de pouvoir le faire dans de bonnes 
conditions, que sur des autorisatlons saisonnieres qul ont la 
sympathie de quelques personnes proches du secteur de 
l'agriculture. 
Le groupe democrate-chretien soutient bien sar l'ameliora
tion du statut juridique, qui amene une slmpliflcation des pro
cedures, et salue l'ancrage dans la loi des mesures 
d'integration des personnes etrangeres qul restent et qui 
doivent pouvoir se famlliariser avec nos langues et nos usa
ges: une Suisse ouverte, evolutive, doit rester quand m€1me 
Ja Suisse et donner aussi la possibilite a ces gens de se 
familiariser avec nos usages. Nous saluons specialement 
l'article 53 alinea 4, qui tient compte expressement «des be
soins particuliers des femmes, des enfants et des adoles
cents». 
Le groupe democrate-chretlen est aussl favorable au regrou
pement familial, qul est posslble pour tous les tltulaires 
d'autorisations de sejour, et il est favorable a ce qu'il seit de
mande apres qu'on a beneficie d'un permis de sejour pen
dant cinq ans. Le regroupement familial est d'ailleurs sou
vent vecteur d'integration. 
Enfin, le groupe democrate-chretien soutient les mesures de 
lutte contre le travail au noir, synonyme souvent d'exploita
tion, et de lutte pour Ja sauvegarde de la securite et de !'or
dre publics qui permettent par exemple de refuser le 
renouvellement du permis en cas de forfait grave. Une politi
que de migration reussie est une politique qui releve les de
fis economiques, qui favorise l'integration et le respect de 
ceux qui resteront dans notre pays, pour le bien de toute la 
populatlon. 

Daguet Andre (S, BE): Ich möchte Ihnen den Antrag auf 
Nichteintreten noch einmal deutlich begründen, und zwar 
deshalb, weil das neue Ausländergesetz wirklich keine 
Grundlage für die neue Ausländerpolitik ist. Die Stossrlch
tung des Gesetzes ist sehr klar: Von ausserhalb der EU 
sollen nur noch hoch qualifizierte Arbeitnehmerinnen und 
-nehmer Zugang zum Arbeitsmarkt haben. Das sind Zulas
sungskriterien, die wir so nicht akzeptieren können. Inner
halb der Schweiz - und das ist das Schllmme an diesem 
Gesetz, wie es jetzt hier im Parlament vorliegt - werden 
Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger rechtlich zusätzlich dis
kriminiert. Das ist absolut unnötig. Diese «lnlanddiskrlmlnie
rung» der Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger kommt u. a. 
beim Famlllennachzug zum Ausdruck. Fazit des vorliegen
den Gesetzes: Mit den bilateralen Abkommen haben wir die 
Grenzen der Schweiz für EU-Bürgerinnen und -Bürger geöff
net - und das ist gut so -, für Migrantinnen und Migranten 
aus der restlichen Welt werden die Grenzen umso dichter 
gemacht, die Eingangshürden werden erhöht, die Sanktio
nen massiv verschärft. Das ist aus unserer Sicht so nicht ak
zeptabel. 
Schauen wir ein paar wichtige Elemente des Gesetzes an, 
so, wie es hier vorliegt. Wir haben das Salsonnierstatut zwar 
abgeschafft, dafür führen wir aber neu das Kurzaufenthalter
statut ein: ein Arbeitsvertrag für die Dauer von zwölf Mona
ten, verlängerbar bis auf 24 Monate; nach einem angemes-
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senen Unterbruch ist wiederum eine neue Bewilligung mOg
lich, ohne Recht auf einen Wechsel der Stelle oder des Ar
beitsplatzes und ohne Familiennachzug. 
Oder noch schlimmer: Nun haben wir das Saisonnierstatut 
abgeschafft, führen aber doch wieder ein Saisonnierstatut 
ein, Indem wir aus den zehn neuen EU-Ländern jetzt plötz• 
lieh Landarbeiter filr ein halbes Jahr anwerben können, ohne 
dass die Möglichkeit eines Famlliennachzuges oder eines 
Stellenwechsels bestünde. 
Und jetzt auch noch zur Frage der «sans-paplers»: Wenn ich 
dieses Gesetz lese, so sehe Ich, dass es zwar eine Bestim
mung gibt, die gut tönt. Aber wenn wir den gesamten Me
chanismus dieses Gesetzes anschauen, müssen wir sagen, 
dass es noch mehr «sans-papiers» in dieses Land bringen 
wird, ohne dass wir das Problem gut und richtig lösen kön
nen. Erschreckend ist die Logik dieses Gesetzes: noch mehr 
Fremdenpolizei, mehr Zwangsmassnahmen, mehr Diskrlmi• 
nierung, leichter Widerruf von Aufenthaltsbewilligungen, 
formlose Wegweisung, härtere Strafen und Bussen. Das 
kann nun wirklich nicht die Richtung sein, die wir in einem 
neuen Ausländer- oder Migrantinnengesetz einschlagen 
wollen. 
Was bedeutet dieses Gesetz? Es ist nichts anderes als eine 
Ohrfeige für 40 Prozent der in der Schweiz lebenden Migran
ten und Migrantinnen. Es ist nichts anderes als die Fortset
zung einer Ausländerpolitik der BIiiigiöhne, der Tiefstlöhne 
und der alten Rezepte, und - deshalb ist es schade, dass 
die Reihen zu meiner Rechten so leer sind - es ist nichts an
deres als ein eigentliches SVP-Konzept der Ausländerpolitik. 
«Etwas diskriminierend, aber schonungslos wirtschaftlich 
profitieren», das ist die Logik der Ausländerpolitik der SVP -
bis hinein in die FDP, die hier lelder auch nicht versammelt 
ist und die jetzt dieses Gesetz so fortschreiben will: billige 
Arbeitskräfte in der Landwirtschaft, billige Arbeitskräfte 
durch Kurzaufenthalter, ohne klare und strange Kontrollen 
der Löhne und Arbeitsbedingungen durch Gesamtarbeits
verträge, Al(gemeinverbindlicherklärungen und Mindest
löhne. 
Das Ist das, was real hier vorliegt, also nichts anderes als 
eine SVP- und eine bürgerliche Ausländerpolitik, die wir so 
nicht akzeptieren können. Stattdessen hätten wir jetzt über
legen massen, wie eine künftige Ausländerinnen- und Ml
grantenpolitik aussehen könnte, die auf den Prinzipien der 
Integration und der Nichtdiskriminierung beruht In die Zu
kunft blickend - Im beiderseitigen Interesse -. auf der Basis 
von Lohn- und Arbeitsbedingungen, die diesen Namen ver
dienen und die dafür sorgen, dass alle, die in diesem Land 
leben, hier gut leben können. 
Weil das nicht so ist, sagen wir: Nichteintreten auf dieses 
Gesetz. Ich möchte Ihnen dies Im Namen der SP-Fraktion 
beantragen. 

Christen Yves (RL, VD): L:economle globalisee facilltant les 
echanges des biens, des services et des personnes condult 
petit a petit a une societe multlculturelle, qu'on le veuille ou 
non. Cela n'emp&:he aucunement l'existence des nations et 
le maintien des identites. Monsieur Perrln parle de l'illusion 
d'une socil~te multiculturelle. Ne vous faltes-vous pas vous
mAme l'illuslon que la Suisse pourralt continuer de pratiquer, 
comme aux temps anciens, des incurslons en commervant 
avec le monde entier tout en se retirant solt dans sa forte
resse, soit dans son chalet? Voyonsl Votre vlslon est obso
lete! 
Ce qui compte aujourd'hui, et ceux qui gagnent aujourd'hui, 
ce sont des equlpes lnterculturelles, des equipes Internatio
nales qui s'etablissent a Beme, a Neuchätei, a Zurlch ou a 
Bombay, la ou souffle l'esprlt, la ou les differentes intelligen
ces se retrouvent et ou les faQons de penser sont differen
tes. II faut donc conslderer comme une chance de vlvre dans 
un pays ou une personne sur clnq est un etranger dans le 
sens de la nationallte. Nous devons saisir cette chance en 
creant un cllmat de comprehenslon reciproque entre com
munautes. La loi que nous traitons en constitue un element 
essential. Cette lol, tout comme la loi sur l'aslle, necessite 
donc de la mesure et le sens de la concordance. 

La groupe radical-liberal an appelle donc a ces valeurs politi
ques qul ont fait que notre pays a vecu les vagues migratoi• 
res apres la Deuxieme Guerre mondiale avec serenite et a 
su en tirer profit. Le. rapporteur de langue franyaise a rap• 
pele dans son excellent rapport qu'un Suisse sur trois est 
migrant ou descendant de migrant et que notre pays en a 
accuellll le plus en comparalson intematlonale dans 1a 
deuxieme moltle du XXe slecle. II a rappele aussl tous les 
demons qul nourrlssent la crainte de l'autre, de celui qul 
n'est pas dans sa propre communaute, qul est etrange, donc 
lncomprehensible. 
Notre pays peut donc se feliclter d'avoir, en cette perlode de 
crolssance et de prosperite, eu une capacite Integrative hors 
du commun. Oui, en deplt des nombreuses Initiatives vlsant 
la surpopulatlon etrangere, ou peut-Atre - j'ose le dlre -
gräce a elle, notre pays a ete exemplalre. Notre systeme po
lltique a permis que l'on ose, au cours des decennies, au 
sommet des vagues d'emlgratlon, se poser la questlon tres 
clairement y a-t-11 surpopulatlon - «Überfremdung» - dans 
les falts ou dans la perceptlon de la population? C'est ainsi 
que nous avons chaque fois - souvent de peu, II est vrai -
repondu non a. cette question, ce qul nous a permis de tenir 
compte du debat pubilc et du resuitat des votes pour amelio
rer an fln de compte la stetut des etrangers, leur Integration, 
et par la, un accueii et une attitude favorables a leur egard 
de la part de notre population. Tout s'est passe comme si les 
initiatives avaient servl de soupapes de securite lorsque 1a 
presslon montalt trop fort. 
Si l'on examlne la demiere, celle de la limitation a 18 pour 
cent, elle a ete rejetee par environ deux tiers de la popula
tion. L'.inltlant est aujourd'hui dans les rangs radlcaux. II est 
devenu un specialiste des problemes migratolres. II a mis, 
comma on dit dans notre canton, de l'eau dans son vin, et il 
a permls que l'on aborde, au groupe radical-liberal, le sujet 
avec une certaine llberte d'expresslon et sans populisme. 
Cette approche objectlve des radlcaux a debouche, en ce 
qul concerne l'aslle, sur un projet qui nous semble equlllbre, 
oCI le respect des drolts de l'homme et des conventlons inter
nationales, en partlculler celle sur les refugies, n'a jamais 
ete fondamentalement remis en questlon, comme etalt tante 
de te faire le groupe de l'UDC, sans que pour autant l'on alt 
cede aux «slrimes angellquea» de la gauche. 
La tot sur les etrangers, separee a juste titre de la lol sur 
l'asile, dolt donc Atra abordee avec le mAme esprit. Cette loi 
n'est pas tres ambltleuse, certes, mais peut-ella l'Atre, alors 
qu'aucune polltique mlgratolre ne peut Atre menee avec un 
Etat seul? C'est donc la polltique europeenne en matiere de 
libre circutation des personnes qui constitue l'essentiel des 
disposltions prevues. Notre pays, qui a besoin de l'immigra
tlon pour corrlger, mAme legerement, son desequllibre de
mographique, devra puiser essentiellement dans ce premler 
cercle pour couvrir ses besoins de renouvellement demogra• 
phique et pour faire fonctlonner la societe ces prochaines 
decennies. 
La loi fixe la recours aux etrangers du deuxieme cercle, hors 
Europe, en fonction de crlteres speciflques, selon las be
soins de l'economie, en partlculler pour avoir du personnel 
forme au niveau superieur. Pour cette categorie de person
nea, et mAme pour obtenlr des autorisations de courte du
ree, il y aura Heu d'assouplir le reglme des autorlsations de 
regroupement familial, car nous aurons besoln, pour l'econo
mie, pour la formatlon universltalre et pour la recherche, de 
specialistes, qui ne se deplacent pas sans leur famllla. 
Si !'Europa elargie repond aux espoirs de reequilibrage so
cioeconomique, viendra rapldement le moment oCI Polonais 
et Slovaquas, pour ne clter que ces deux pays, n'auront plus 
beaucoup d'interAt a sa deplacer a l'Ouest. II a fallu vlngt ou 
trente ans aux Italiens, aux Espagnols et aux Portugals pour 
cesser d'Atre des pays d'emigration; comblen de temps fau
dra-t-11 aux dix nouveaux pays de l'Union europeanne? En 
quoi faudra-t-il revoir notre polltlque qul prevolt un systeme 
d'admlsslon blnaira? Faudra-t-11 s'ouvrlr davantage aux pays 
europeens? C'ast difficila a dlre. En attendant, cette loi de
vralt regler la politlqua migratolre de ces prochalnes decen
nies. 
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Qu'on le veuille ou non, nous devons maintenant nous adap
ter et accueillir ces etrangers, comme je l'ai dit en pream
bule, avec enthousiasme, parce qu'ils contribueront encore ä 
notre prosperite dans les annees a venir. Un long chemin 
nous attend encore, evidemment, avec les accords bilate
raux, les anclens et les nouveaux, parce que d'eux dependra 
aussi le succes de notre politique mlgratoire et la justification 
möme de cette loi. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Vorbemerkung: Ich stelle fest, 
dass wir zur Regelung des vorübergehenden oder dauern
den Aufenthaltes von Ausländern In diesem Land eine Ge
setzesvorlage erarbeitet haben, die in etwa gleich viele 
Artikel enthält wie das Radio- und Fernsehgesetz und des• 
sen Regelungen - immerhin eine bemerkenswerte Tatsa
che. 
Frau Leuthard hat In ihrer Vorstellung der Vorlage geschil
dert, dass vonseiten der Kommissionsmehrheit wenig Ver
ständnis besteht für die Gründe der Linken für das Nichtein
treten. Die SVP-Fraktion teilt diese Meinung der Kommis
sionssprecherin. Die SVP-Fraktion stellt sich auch hinter die 
Kommissionsmehrheit, wenn Frau Leuthard betont, dass in 
dieser Vorlage die Berücksichtigung von gesamtwirtschaftli
chen Interessen der Schweiz im Vordergrund steht Sie fügt 
da noch hinzu: und der gesamtgesellschaftlichen Interessen 
der Schweiz. 
Wenn nun die Linke unter dem Trtel der fehlenden kosmopo
litischen Offenheit der Vorlage, wie es Frau Vermot geschil
dert hat, zu einem ganz anderen Resultat kommt und hier 
glaubt, anhand von relativen Details Ihre Haltung begründen 
zu können, dann erlaube ich mir, hier an dieser Stelle Herrn 
Philipp MOller zu zitieren, der auf die Vorlage des Jahres 
1982 aufmerksam gemacht hat. Ich erinnere Sie an die Tat
sache, dass im Rahmen der bilateralen Verträge zum Perso
nenverkehrsabkommen 2008 ein Referendum ansteht, das 
dann unwahrscheinlich grosse Folgen auf die gesamtwirt
schaftlichen und gesamtgesellschaftlichen Interessen haben 
könnte. Der Richtungsstreit ist hier im Rahmen dieses Nlcht
eintretensantrages zu klären. 
Wir mOssen schon etwas aufpassen, wenn wir die Diskus
sion von heute mit de~enigen der beiden letzten Tage ver
gleichen. Wir sind drauf und dran, Gesetze zu machen, die 
sehr unterschiedliche Ausgangslagen präsentieren. Der eine 
braucht die Abklärung, ob die Stelle nicht durch einen An
wärter aus dem Inland oder der EU besetzt werden kann, 
um dann eine Bewilligung zu erhalten, um mit jemandem ei
nen Arbeitsvertrag einzugehen, und der andere soll offenbar 
mit dem Ruf «Asyll Asyl!» an der Grenze nach drei Monaten 
In etwa die gleichen Bedingungen vorfinden. Das erstaunt 
mich. Es erstaunt mich auch, wenn Ich daran denke, was 
man gestern, Frau Leutenegger Oberhoizer, in Bezug auf 
die humanitäre Aufnahme gesagt hat, und dass man nun 
heute feststellt, das Gesetz belasse der Verwaltung einen 
viel zu grossen Ermessensspielraum. Ich glaube, der Er
messensspielraum, den Sie gestern geschaffen haben, 
Obertrifft denjenigen in diesem Gesetz bei weitem, wo der 
vierjährige Aufenthalt das einzige messbare Kriterium ist 
Wie gesagt, Herr Müller hat an die Revision von 1982 erin
nert, und wir tun gut daran, wenn wir uns daran erinnern. 
Nun noch zur Frage der Integration. Integration setzt immer 
voraus, dass man selber daran Interessiert ist, weil man die 
Absicht hat, längere Zelt hier zu bleiben. Ich erinnere an die 
Aufgabenteilung In dieser Beziehung, wie man sie mit dem 
neuen Finanzausgleich geschaffen hat, und frage mich, ob 
wir sie mit dieser Bundeslösung bezOglich lntegrationsmass
nahmen nicht gerade wieder «durchkreuzen»: Die Integrati
onsmöglichkeiten sind doch vor allem am Wohnort zu finden 
und nicht in einer Plakat-Aktion mit dubiosem Inhalt auf ge
samtschweizerischer Ebene. Sind sie nicht an der Berufs
und Arbeitsstätte zu finden? Sind die Instrumente dazu nicht 
Instrumente der Bildung, der Kultur und des Sports, die -
abgesehen von der Sportschule in Magglingen - nicht auf 
Bundesebene angesiedelt sind? 
Wir begrOssen lntegrationsmassnahmen, aber dort, wo sie 
wirksam sind. Es ist ja bezeichnend, dass der Kanton Bern -
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sonst nicht gerade wegen seiner besonderen Schnelligkeit 
gerahmt - die Stelle, die tor die Umsetzung dieser Bundes
massnahme vorausgesetzt wird, bereits geschaffen hat. Die 
Person, die diese Stelle übernommen hat, bekundet in einer 
Radiosendung, dass es ihre Aufgabe sei, beim Bund mög
lichst viel Geld abzuholen: Sie spricht nicht von Projekten 
und nicht von Zielen, sondern vom Abholen von Geld. Das 
ermuntert uns dann schon nicht gerade, bei diesen Möglich
keiten mitzuziehen. 
Wir lehnen den Antrag auf Nichteintreten ab, den Antrag auf 
ROckweisung hat Ihnen der Fraktionschef begründet. 
Jetzt hole ich noch kurz zu einer persönlichen Erklärung 
aus, die nichts mit dem Vorangegangenen zu tun hat. Herr 
Deguet, Herr Vischer - er ist im Moment abwesend-, ich bin 
einer derjenigen, die von Zeit zu Zeit Saisonniers beschäftigt 
haben. Erstens sind daraus Freundschaften entstanden, die 
Ober zwanzig Jahre halten. zweitens bin Ich nicht so sicher, 
Herr Daguet und Herr Vischer, ob es Ihnen in Ihrer beruf• 
lichen Tätigkeit immer gelingt, Ihren Mitgliedern und Be
schützten innerhalb von neun Monaten eine Vermögenszu
nahme zwischen 12 000 und 15 000 Franken zu verschaf
fen. Ich sage nur das. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Es gibt nicht viele Aufgaben, 
welche die Politik zu meistern hat, die wohl so schwierig sind 
wie das Ausländerrecht und die damit verbundene Einwan
derungspolitik. Diese Eintretensdebatte beweist das einmal 
mehr. Letztendlich steht aber die Politik - wer denn sonst? -
in der Verantwortung, auch diesen heiklen Bereich zu re
geln. Wir können uns nicht davor drücken. Die Debatte zum 
Asylgesetz hat gezeigt, dass wir durchaus in der Lage sind -
sogar mit einem grossen Vorsprung auf die Marschtabelle, 
die das BOro erstellt hat -. komplexe Geschäfte auch wirk
lich Ober die Runden zu bringen. 
Unsere Gesellschalt und vor allem die Wirtschaft haben sich 
im Verlauf der letzten Jahrzehnte darauf eingestellt, dass 
sich der Anteil der ausländischen Bevölkerung auf einen 
FOnftel der zirka sieben Millionen Einwohner der Schweiz 
beläuft. Dieser Anteil ist auch im internationalen Vergleich 
sehr hoch. Das haben selbst massgebende Mitglieder der 
SP festgestellt, als sie vor drei ,lahren das Gurten-Manifest 
verabschiedet haben und darin auch Bezug auf dieses Zah
lenverhältnis zwischen ausländischer und Schweizer Bevöl
kerung genommen haben. 
Breiteste Kreise aus Gesellschaft, Wirtschaft und Politik sind 
sich der Notwendigkeit bewusst, dass wir eine Ausländer
und Einwanderungspolitik zu definieren haben, die eben den 
Erwartungen der Wirtschaft, der Gesellschaft und auch un
serer Kultur entspricht und dementsprechend auch vom 
Schweizer Volk mitgetragen wird. 
Weil der Anteil der anwesenden Ausländerinnen und Aus
länder so hoch ist, kommt dem Gesetz eine umso höhere 
Bedeutung zu. Das vorliegende Regelwerk nimmt denn 
auch Korrekturen vor in den vielen Bereichen, die in der Ver
gangenheit vermehrt zu Diskussionen Anlass gaben. Ich 
denke beispielsweise an die Schwarzarbeit - kein Ruhmes
blatt tor die Schweizer Wirtschaft-, an den Drogenhandel 
oder an die grosse Anzahl von „sans-papiers». Ich denke an 
die neu formulierten Ansprüche einzelner Wirtschaftszweige 
oder an die Forderung nach vermehrter Integration, welche 
eine Aufgabe beider Selten darstellt; Herr Weyeneth hat vor
hin darauf hingewiesen und erklärt, wo sie in erster Linie zu 
erfolgen hat. Ich denke auch an die unerfreulichen Zahlen 
bei der Zunahme der Kriminalität und schllesslich - das ist 
wichtig - an die Forderungen der Kantone. Sie sind Ja mit 
der Anschlussgesetzgebung und dann mit dem Vollzug be
schäftigt. Die Kantone stellen an den Bundesgesetzgeber 
die Forderung, einen Erlass zu verabschieden, der den heu
tigen Zuständen auch Rechnung trägt. 
Eine ROckweisung oder gar ein Nichteintreten lösen das 
Problem nicht. Die CVP-Fraktlon wird In der Detailberatung 
mithelfen, ein zeitgerechtes Ausländergesetz zu erarbeiten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir haben In den letzten Ta
gen das Asylgesetz beraten, und jetzt sind wir beim Auslän-
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dergesetz. In der bisherigen Diskussion scheint man zu 
verkennen, dass diese beiden Gesetze -zwar In einem Zu
sammenhang stehen, aber verschiedene Zielrichtungen ha
ben; sie haben verschiedene Zwecke. Im Asylbereich geht 
es um eine humanitäre Verpflichtung, nämlich dass man je
mandem, der an Leib und Leben bedroht Ist, Schutz bietet. 
Das ist der Ausgangspunkt. 
Beim Ausländergesetz geht es um etwas anderes, und es 
soll auch transparent gesagt und offen gelegt werden - es 
ist auch gar nichts Unanständiges dabei -: Es geht um wirt
schaftliche Interessen der Schweiz. Es geht darum, festzule
gen, wer in diesem Land arbeiten können soll und wer nicht. 
Das ist nichts Unanständiges, das machen alle Staaten. 
Eine Wirtschaft braucht Arbeitskräfte, es ist ihr Recht, diese 
Arbeitskräfte zu beschaffen, und wir haben ein Gesetz, das 
das regelt. 
Diese beiden Dinge sind auseinander zu halten, sonst 
kommt man natOrlich dauernd in Konflikt. Natorllch hängen 
die beiden Dinge miteinander zusammen, weil es ja bei bei
den Vorlagen um Ausländer geht, aber das Asylgesetz ist an 
sich ein Spezialgesetz eines Migrationsgesetzes, wenn Sie 
so wollen, und dort steht die humanitäre Verpflichtung im 
Vordergrund. Ich spreche jetzt zum Ausländergesetz. Beim 
Ausländergesetz geht es um die Regelung der Zulassungs
politik. 
Es ist hier einiges aufgebrochen, das zeigt sich an den 
Nichteintretensanträgen und an den Anträgen auf ROckwel
sung an den Bundesrat. Es gibt verschiedene Mögllchkelten, 
das zu lösen. Ich habe gehört, man wolle einen Paradigma
wechsel und damit etwas ganz anderes, als was wir hier 
jetzt vorschlagen. Nur weiss ich nicht, was Sie wollen. 
Es widerstrebt mir natürlich auch, dass wir ein Gesetz ma
chen müssen mit so vielen Bewilllgungen, Verboten und Re
gelungen zu Einreise, Nichteinreise, Farnlllennachzug, 
Dauer usw. Sie sehen: Ich spreche von einem Polizeigesetz. 
Dieses duale Zulassungssystem wurde nicht mit diesem Ge
setz geboren, es wurde in den letzten -zwanzig Jahren auf• 
gestellt, und - das sage ich vor allem den Parteien zur 
Linken - es wurde auch von Ihnen mitgetragen. Das ist jetzt 
das System, das der Bundesrat und die Mehrheit der Kom
mission vorschlagen. Wenn Sie das nicht wollen - dafOr 
habe ich Verständnis - und sagen, ja, der Paradlgmawech
sel bestehe darin, dass wir alle Länder auf der Welt den EU
Ländern und den Ländern, die gemäss Vertrag eine Perso
nenfreizOgigkelt haben, gleichstellen, muss Ich Sie fragen: 
Wollen Sie das, sind Sie bereit, die Konsequenzen auf sich 
zu nehmen? Das ist doch die Gretchenfrage. 
Das ist fOr die schweizerische Geschichte an sich nichts 
Neues, das haben wir schon frOher gehabt. Die Schweiz hat 
während -zwanzig Jahren gesagt Wer aus dem Ausland hier 
arbeiten will, der bekommt eine Arbeitsbewilligung und kann 
einreisen. Dann sind die schwerwiegenden Folgen gekom
men, und dann hat man das geändert. Die Folgen sind mit 
dem Ausbau des Sozialstaates schwerwiegender geworden. 
Ich frage Sie: Wollen Sie jedem, der ganzen Welt, eine Ar
beitsbewilligung geben? Sind Sie bereit, wie bei den EU
BOrgern auch die Zulassung zum Sozialsystem zu gewähr
leisten, mit einer hohen Arbeitslosigkeit als Folge- das mOs
sen Sie In Kauf nehmen -, mit der Reduktion der Löhne Im 
Land, die unweigerlich ist, und einer Verschlechterung des 
Lebensstandards? Wenn das jemand von Ihnen in seinem 
Idealismus sagt - er soll es tun -, dann stehen Sie dazu. 
Aber zu dem Problem können Sie auch nicht stehen. 
Darum hat auch Jeder, der von Paradlgmawechsel gespro
chen hat, dort aufgehört, wo es beginnt Sie mussten näm
lich sagen, unter welchen Bedingungen Sie diesen Para
digmawechsel wollen. Herr Vischer, Sie sagten, man solle 
alle zulassen, die hier arbeiten wollen, das sei einfacher und 
besser und dann habe man eine gerechte Ordnung und alle 
seien gleichgestellt. Von den Folgen der Zulassung aber ha
ben Sie nichts gesagt. Es wäre vielleicht möglich, alle zuzu
lassen, aber dann mOssten Sie das mit den EU-BOrgern 
auch tun und sagen, während den ersten zwei Jahren seien 
die Leute, namentlich bei Arbeitslosigkeit, von den Sozialleis
tungen ausgeschlossen. Sonst haben Sie natürlich die Ein-

wanderung In ein Sozialsystem. Ich achte das, wenn Sie das 
wollen; aber das wollen Sie nicht, darum sprechen Sie auch 
nicht darOber. 
Herr Daguet, Sie sprachen ja vom Gleichen. Ihre Schlussbe
merkung war interessant. Ich habe Immer gewartet, dass 
Sie sagen worden, was wir hätten tun sollen. Sie sagten 
dann, man hätte bei dieser Kommissionsarbeit Oberlegen 
sollen, wie wir dies anders gestalten könnten. 1982 wurde 
die Revision dieses Gesetzes abgelehnt. 22 Jahre hatten wir 
Zeit, um zu Oberlegen, wie man das anders gestalten 
könnte. Niemand hatte eine fruchtbare Idee. Dieses duale 
System ist das einzige Fruchtbare oder Unfruchtbare, das 
auf dem Tisch liegt Bei allem anderen mQssen Sie die Kon
sequenzen auf den Tisch legen. Wenn sich das Schweizer
volk und Sie dazu bekennen worden, dann wäre das ein 
Thema, aber das werden Sie nicht, wenn Sie die Konse
quenzen sehen. 
Wenn Sie eine Gleichstellung wollten, hätten Sie sich das 
auch bei den FrelzOglgkeitsverträgen mit der EU Oberlegen 
mOssen. Nicht nur von bOrgerlicher, auch von Ihrer Seite 
sind ganz klare Regeln aufgestellt worden, wie man das tun 
kann, damit es nicht schwerwiegende Folgen hat fOr den 
schweizerischen Arbeitsmarkt, für die Arbeitslosigkeit, für 
die Wohlfahrt usw. 
Ich bitte Sie, die Sache zu Ende zu denken. Ich glaube, wir 
tun gut daran, an diesem dualen Zulassungssystem festzu
halten. Sie nehmen In Kauf, dass Ausländer von ausserhalb 
der Europäischen Union schlechter gestellt sind. Die Über
gangsfristen, auch mit den neuen EU-Staaten, wenn wir Jetzt 
die Personenfreizügigkeit auf die neuen Staaten ausdehnen, 
werden etwa 2011 abgelaufen sein. Wir haben dann noch 
die Klausel, dess wir das noch bis 2014 machen könnten, 
wenn die Einwanderung sehr stark ansteigen WOrde, also 
10 Prozent höher läge als In den drei Jahren vorher. 2014 
sind die Personen aus der Europäischen Union den Schwei
zern In Bezug auf den Arbeitsmarkt gleichgestellt. Ihre Gret
chenfrage ist, ob Sie das auf die ganze Welt ausdehnen 
wollen. Wenn Sie das nicht wollen, dann kommen Sie zu ei
ner Sonderregelung fOr alle anderen von ausserhalb der EU. 
Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, das zu ordnen, zu 
regulieren. Hier liegt ein System vor, nämlich ein System, 
das vom Bedürfnis des Arbeitsmarktes ausgeht. Das ist der 
Grundsatz. Das Ist kein falscher Ansatzpunkt: Das, von dem 
man glaubt, dass die Wirtschaft es braucht, wird dann bewil· 
llgt, und das andere eben nicht. Man legt Wert auf eine be
sondere Qualifikation, die als regulierender Faktor dient 
Denn man wlll verhindern, dass die Schweiz dank billigen 
Arbaltskräften eine Industrie bekommt, welche eigentlich 
nicht fOr den schweizerischen lndustrleplatz geeignet Ist, der 
ohne Rohstoffe Ist, der keinen Binnenmarkt hat, der nicht fOr 
Billigprodukte geeignet ist; das will man an sich nicht. Das ist 
ein wirtschaftspolitischer Entscheid, den kann man guthels
sen oder nicht, aber es ist mindestens ein limitierender Fak
tor. 
Wenn Sie den ablehnen, dann mossen Sie sagen, was dann 
Ihr limitierender Faktor ist, oder Sie akzeptieren einen unllml
tlerenden Faktor. Aber dann ergeben sich grosse und schwer
wiegende soziale Folgen. Das sind die beiden Systeme. 
Man muss eigentlich gar nicht so leidenschaftlich Ober diese 
Systeme sprechen; es sind einfach zwei verschiedene Sys
teme mit verschiedenen Folgen. Ob Sie das eine oder das 
andere wollen, das mOssen Sie entscheiden. Aber sprechen 
Sie sich nicht wie die linke Ratsseite fOr ein System aus, das 
eigentlich praktikabel und gut aussieht, bei dem aber die 
Folgen überhaupt nicht erwähnt werden und die Beseitigung 
der Folgen einfach auf der Seite gelassen wird. 
Jetzt geht es darum, dass wir die jetzige Situation an
schauen und schauen, welche Rechtsstellung Ausländer 
nach der Zulassung haben. Wir reden nur noch von denjeni
gen, die nicht aus der Europäischen Union kommen, denn 
die FreizOgigkeitsabkommen sind wie das Asylgesetz eine 
Sonderregelung Im Ausländerbereich und sind von diesem 
Gesetz praktisch nicht mehr betroffen, nach der Übergangs
frist sowieso nicht. Eine Verbesserung, wenn Sie so wollen, 
oder eine Änderung gegenOber der jetzigen Situation ist, 
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dass rechtliche und bürokratische Hindernisse beim Berufs-, 
Stellen- und Kantonswechsel abgebaut werden. Das bedeu
tet für die Ausländer eine grössere Mobilität. Das ist für die 
Ausländer, aber natürlich auch für die Arbeitgeber eine Ver
besserung der Situation. Die wird hier neu eingeführt. 
Dann sind der Famillennachzug für Jahresaufenthalter und 
die entsprechenden Bestimmungen neu geregelt. Dann be
steht nach zehn Jahren ein Anspruch auf eine Nlederlas
sungsbewilllgung. Es ist hier also sehr vieles geklärt worden, 
und es ist sogar festgehalten worden, dass diese Frist bei 
guter Integration auf fünf Jahre verkürzt wird. Dann werden 
die Grundsätze der Integrationspolitik festgelegt. Es geht ja 
hier um Leute, die lange bleiben. Hier macht Integration na
türlich einen Sinn - und dort das Erlernen der Landesspra
che und die neu geschaffene Vorschrift, wonach die Familie 
innerhalb von fünf Jahren nachgezogen werden muss. Das 
ist nicht eine Auflage; aber um die Integration zu machen, 
kann man nicht zehn oder fünfzehn Jahre warten, sondern 
man muss dafür sorgen, dass die Familien relativ rasch inte
griert werden. 
Nun, das sind die Regelungen für die Bewilligungen. Wenn 
ich die heutige Ausländerregelung sehe, wie sie in meinem 
Amt lmes gllt, gleichzeitig aber natürlich auch im Asylbe
reich, dann muss Ich Ihnen sagen: Angesichts dessen, dass 
wir über eine Million Ausländer in der Schweiz haben, funk
tioniert unsere Ausländerpolitik, was die Bewilligungen und 
das Bewilligungsverfahren anbelangt, im Wesentlichen ei
gentlich gut und befriedigend. Wir müssen hier also nicht 
sehr viel ändern. Natürlich gibt es aber immer Einzelfälle, in 
denen es nur schlecht funktioniert. 
Wo liegt das Hauptproblem? Es ist so - auf die nicht gelös
ten Probleme sind wir auch bei der Asylpolitik gestossen -, 
es ist bei den Kantonen, bei den Gemeinden und bei den 
Bundesämtern so. Es geht um die Probleme der Illegalen 
Migration. Überall sind die Klagen darüber riesig, ich habe 
das erfahren. Ich höre eigentlich Ober die anderen Dinge 
keine Klagen, nur darüber. 
Es ist interessant, wenn man hier in die Tiefe geht Es liegt 
natürlich am Grund der Illegalität, weil es im Halbdunkeln 
stattfindet; es ist schwer zu fassen. Es ist zahlenmässlg, ur
sachenmässig schwer zu fassen, die Folgen sind schwer zu 
fassen. Daran arbeiten wir. Ich habe Ende Februar einen ers
ten Bericht bekommen, der mich nicht befriedigt hat. weil er 
viel zu wenig fassbar Ist. Vielleicht sehen wir Ende Mai in ei
nem zweiten Bericht klarer, bei dem wir die Kantone auch 
einbezogen haben. Aber dieses Problem muss fassbar ge
macht werden, sonst kann man das nicht lösen. Es beste
hen auch Lücken, und es besteht auch in der Handhabung 
eine grosse Unsicherheit. Es nützt nichts, das Problem zu 
verdrängen - das tun die einen - oder, wie die anderen, dar
Ober zu klagen, ohne zu wissen, was das Problem eigentlich 
Ist. 
Nach einer vorläufigen Einschätzung ist es eine Tatsache, 
dass eine überdurchschnittlich hohe Quote an Straftaten in 
diesem Problembereich festzustellen ist. Das helsst nicht, 
dass die Ausländer an sich krimineller sind als die Schweizer, 
aber es sind relativ viele Ausländer, die eben kommen und 
hier kriminell sind; das muss man immer wieder sehen. Also 
müssen wir mit dem Zugang etwas tun; namentlich der Dro
genhandel - Kokainhandel usw. - ist zu 90 Prozent in sol
chen Händen. Das muss beseitigt werden. Da kann man mir 
sagen, was man will - wie etwa: .. Sonst warden es andere 
tun!» Es ist ein Problem, und gegen dieses Problem müssen 
wir gewappnet sein, auch im strafrechtlichen Bereich. 
Eine weitere Folge der illegalen Migration ist die Schwarz
arbeit. Dies ist am schwersten festzustellen, weil sich 
diese Immigranten nämlich tadellos verhalten, sie geraten 
auch mit den Strafverfolgungsbehörden nicht in Konflikt. Es 
Ist so - das haben wir gestern schon bei der Arbeitsbewilli
gung für Asylanten besprochen -: Die Schweiz ist ein star
ker Sog für Leute, die hier arbeiten möchten. Das merken 
wir auch bei Rückführungsabkommen. Viele Länder sagen: 
Wir wollen Zugang zum Arbeitsmarkt, dann machen wir es. 
Sie sehen also, das ist ein starker Sog, und das führt natür
lich entsprechend auch zu Schwarzarbeit 
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Dann wird das Ausländerrecht umgangen, Sie kennen die 
Klagen: Erschleichung von Bewilligungen bei Visaverfahren, 
Touristenvisa, die man ablaufen lässt, Scheinehen. Letzte
res ist ein viel beklagtes Problem, man kann hier keinen Be
weis vorlegen. Es ist ja klar, am Schluss kann man nicht 
beweisen, ob einer zum Schein heiratet oder nicht Das ist 
auch bei Schweizern so, es gibt auch bei Schweizern sol
che, die zum Schein heiraten, ja natürlich: Sie heiraten viel
leicht nicht wegen der Nationalität, sondern aus anderen 
Gründen, vielleicht des Reichtums oder anderer Dinge we
gen. Das ist also ein schwieriges Gebiet. Sie dürfen die Au
gen deswegen aber nicht verschliessen. Dass also Geld 
bezahlt wird für eine Heirat - das sind Missbräuche, die wir 
zu unterbinden haben. Dieses Gesetz versucht, das zu ma
chen. 
Natürlich, wenn wir alle zulassen und allen eine Arbeitsbe
willigung geben würden, hätten wir diese Probleme nicht, 
das ist immer so. Das ist aber auch im kriminellen Bereich 
so, wenn Sie alles zulassen würden. Sie sehen das bei den 
Drogen: Sie können sie freigeben, dann haben Sie keine Kri
minalität mehr. Aber Sie müssen entscheiden, ob Sie das 
wollen oder nicht. 
Ich werde dann bei den einzelnen Kapiteln auf die Stellung
nahme des Bundesrates zu sprechen kommen. Ich habe 
den Nichteintretensantrag insofern verstanden, als dass Sie 
ein völlig anderes System wollen. Ich würde dieses System 
gerne anschauen; aber ich kenne es nicht. Wir können es 
darum natürlich nicht gutheissen; wir wissen nur, dass Sie 
das, was hier vorgeschlagen wird, nicht wollen. 
Alle Länder mit der EU gleichzustellen, als System für die 
ganze Welt, das heisst: Personenfreizügigkeit. Das muss ich 
ablehnen, weil wir die schwerwiegenden sozialen, wirt
schaftlichen und anderen Folgen nicht tragen können. Das 
ist auch nicht der Wille des Souveräns. 
Sie stellen einen Antrag auf ROckweisung an den Bundesrat. 
Wenn Ich die Auflagen sehe, ist das zwecklos. Der Bundes
rat wird Ihnen nie eine Lösung vorschlagen, die nicht das 
duale System betrifft. Das Ist eindeutig. Auch wenn Sie die 
Vorlage zurückweisen, wird wieder das Gleiche kommen. 
Sie müssten dann wahrscheinlich hier Im Saal ein neues 
Konzept einbringen, das Konzept beschliessen und den 
Bundesrat beauftragen, dieses Konzept zu befolgen. 
Dann liegt ein Antrag auf Rückweisung an die Kommission 
vor. Soweit Ich verstanden habe, erfolgt dieser Antrag aus 
prozessökonomlschen Gründen. Dafür habe ich grosses Ver
ständnis. Denn allein die Tatsache, dass hier so viele Einzel
anträge und an die 200 Minderheitsanträge vorliegen - ich 
habe das noch nie erlebt und war doch 24 Jahre lang Im Na• 
tionalrat -, zeigt natürlich, dass es hier viele nicht ausdisku
tierte Fragen gibt. Natürlich kann man jetzt alle Einzel
anträge schnell ablehnen. Es ist immer einfach, etwas abzu• 
lehnen: Ich schaue auf das Ende und nicht auf den Anfang. 
Mir sind eigentlich Anträge, die in den Kommissionen aus
diskutiert werden, lieber als abgeschmetterte Anträge. Sie 
werden einfach abgeschmettert, aber sie sind trotzdem noch 
da. 
Als Bundesrat hätte Ich lieber eine Rückweisung der Vorlage 
an die Kommission, damit Ober alle Anträge neu beraten 
werden kann, sodass dann im «Gremium der 200» eine we
sentlich bessere und entspanntere Situation möglich wäre. 
Ich muss aber dieses prozessökonomische Vorgehen Ihrem 
Rat überlassen. Selbstverständlich bin ich auch bereit, an 
dieser ccerweiterten Kommissionssitzung» mit 200 Anträgen 
mitzumachen. 
Ich bitte Sie also, einzutreten und die Rückweisung an den 
Bundesrat abzulehnen. Für eine ROckweisung an die Kom
mission habe ich viel Verständnis. Im anderen Fall werden 
wir versuchen, das mit Ihnen zu beraten. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Sie haben zu Beginn Ihrer Aus
führungen gesagt, die Linke sei quasi schuld an einem dua
len System. Das massen Sie schon noch erklären. Wenn 
mich mein historisches Gedächtnis nicht täuscht, war es der 
Bundesrat, der Mitte der Neunzigerjahre das Dreikrelsemo-
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dell gebracht hat, damals mit der Absicht, dass keine neuen 
Personen aus dem Balkan mehr rekrutiert werden dürfen. 
Nur dank heftigem Protest, gerade der Linken,' wurde das 
Dreikrelsemodell dann abgeschafft. Jetzt haben wir, seit es 
das PersonenfreizOgigkeltsabkommen mit der EU gibt, die
ses duale System. Da müssen Sie schon noch sagen, wo 
Sie die Schuld der Unken an diesem dualen System sehen -
ausser Sie meinen, dass wir dafür gekämpft haben, dass es 
dieses Freizügigkeitsabkommen gibt. Ich weiss nicht, ob Sie 
das gemeint haben. Das müssen Sie ausdeutschen. 
Sie haben sich eigentlich nicht auf den Inhalt meines Rück
weisungsantrages bezogen. In meinem Rückweisungsan
trag helsst es deutlich, dass ich ein nichtduales System 
verlange fOr die Leute, die da sind. In meinem Antrag helsst 
es nicht, dass ich "die ganze Welt» zu gleichen Bedingun
gen in die Schweiz kommen lassen will. Das werden wir 
nachher bei der Frage der Zulassung behandeln. (Zwischen
ruf des Präsidenten: Frau Bühlmann, darf Ich Sie um Ihre 
Frage bitten?) Ich verlange eine Gleichstellung der regulär 
Aufgenommenen. Dazu haben Sie nichts gesagt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Das Wort «Schuld» habe ich 
nicht in den Mund genommen, Frau BOhlmann, das mache 
Ich nicht so schnell. Ich argumentiere nicht gerne mit morali
schen Begriffen. Ich habe Ihnen gesagt, wir hätten in den 
letzten zwanzig Jahren dieses System gewählt und da wäre 
Zeit gewesen, ein anderes System auf den Tisch zu legen 
und zu sagen: Jetzt verfolgen wir das mit diesen und jenen 
Folgen. Das duale System ist selbstverständlich eine Folge 
des Freizügigkeltsabkommens mit der Europäischen Union. 
Dort ist der Einbruch passiert. Vorher haben wir, was die Be
willigungen anbelangt, die ganze Welt gleich behandelt, ob 
das europäische oder andere Staaten gewesen sind. Jetzt 
haben wir aber dieses Freizüglgkeitsabkommen geschaffen, 
jetzt gilt halt für ausserhalb der EU eine andere Regelung, 
früher war es nur ausserhalb der Schweiz. 
Sie haben weiter gesagt, Sie hätten einen Antrag auf ein 
nlchtduales System gestelH: Das ist das, was ich Ihnen 
sage; Sie lehnen dieses System ab. Sagen Sie: Welches Sys
tem verfolgen Sie dann mit aller Konsequenz und mit allen 
Folgen? Diejenigen, die es am schärfsten gesagt haben, 
Herr Vlscher und Herr Daguet, haben aufgehört, als sie hät
ten beginnen sollen. Ich sehe kein besseres System, und 
darum kann ich auch dem Bundesrat nicht beantragen, ein 
neues System zu wählen. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Herr Bundesrat, nachdem Sie als 
Mitglied einer Kollegialbehörde voll zugunsten der SVP ge
sprochen haben, möchte Ich Ihnen zwei Fragen stellen. 
Erstens haben Sie gesagt, die Ausländerkriminalität sei sehr 
hoch, und dann haben Sie wörtlich gesagt, es seien viele 
Ausländer, die hierher kommen und hier kriminell sind. Fin
den Sie es nicht auch stossend, wenn Sie permanent von 
der Ausländerkriminalität reden und damit auch die Leute 
meinen, die schon zwanzig, dreissig Jahre bei uns leben 
und sich noch nie etwas zuschulden kommen liessen? 
Zweitens, zur Schwarzarbeit: Sie haben gesagt, die Schweiz 
habe eine starke Sogwirkung für die Schwarzarbeiter. Wie 
viel tragen die Arbeitgeber zu diesem Problem bei? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Frau Hubmann, ich habe hier 
die Meinung des Bundesrates vertreten. Es tut mir Leid, 
dass sie in Bezug auf das duale System auch der Meinung 
der SVP entspricht, aber ich muss mich jetzt nicht auch noch 
distanzieren, wenn es einen übereinstimmenden Punkt gibt. 
Wenn Sie das nicht bemerkt haben, kann ich nichts dafür. 
Der Bundesrat schlägt Ihnen diese Fassung vor; der Bun
desrat hat hier das duale System vorgeschlagen; der Bun
desrat ist der Meinung, hier müssten Regelungen aufgestellt 
werden; der Bundesrat ist der Meinung, dass es nicht gehe, 
die anderen Ausländer mit den EU-Bürgern gleichzustellen. 
Und die Schweizerische Volkspartei unterstützt das, wie ich 
heute gehört habe. 
Ich habe Ihnen die Abklärungen der Kantone zu ihren 
Hauptproblemen weitergegeben. Sie müssen sehen: Es 

nützt nichts, wenn wir hier in einem geschützten Rahmen -
in diesem Saal ohne Fenster - diese Probleme behandeln, 
aber diejenigen, die „unten» täglich damit zu tun haben, ein
fach ausser Acht lassen. Ich habe Ihnen die Hauptpunkte, 
die beanstandet werden, dargelegt; einer der Hauptpunkte, 
die von den Kantonen beanstandet werden, ist die hohe Kri
minalitätsrate der Ausländer, Insbesondere bei den lllagal 
Eingewanderten. Das habe ich Ihnen gesagt, und dazu 
stehe ich: Es ist so. Ich habe nicht gesagt, dass alle Auslän• 
der kriminell seien, das Ist ja auch nicht wahr. Ich habe sogar 
gesagt, dass ich auch glaube, dass die Ausländer nicht kri
mineller seien als die Schweizer. Aber In der Schweiz ist die 
Ausländerkriminalität relativ hoch. Das zeigt sich auch in ge
schlossenen Gefängnisanstalten - das ist die Realität. Dort 
sind bis zu 90 Prozent Ausländer. Das müssen wir doch ein
fach aussprechen, um das Problem lösen zu können. Sie 
können es verdrängen - ich nicht. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Gut, dass wir nicht weit genug den
ken - lassen wir das stehen. Das ist Ihre Behauptung. Es 
denkt jeder, so weit er kann. Das stimmt. Jetzt aber meine 
Frage: Sind Sie nicht für das duale System, weil Sie nicht 
wollen, dass es bezüglich der Zusammensetzung der Aus
länderinnen und Ausländer einen zu grossen Anteil von 
Menschen gäbe, die aus nlchtabendländlschen Kulturen kä
men? Wären Sie für eine Aufhebung des dualen Systems, 
wenn es im Bereich der sozlalversicherungsrechtlichen Fol
gen möglicherweise eine gewisse Modifizierung im Verhält
nis zu dem gäbe, was gegenQber den EU-Bürgerinnen und 
-Burgern gilt? Wären Sie dann dafOr? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss jetzt aufpassen, 
sonst sagt mir einer, ich rede nicht für das Kolleglalltätssys
tem. Ich sage Ihnen meine persönliche Meinung; jene des 
Bundesrates kenne ich nicht. Ich selber habe Immer gesagt, 
eine Möglichkeit wäre die Zulassung gemäss den wirtschaft
lichen Bedürfnissen, das heisst, wer eine Arbeitsbewilligung 
will, kenn eine bekommen. Aber Sie müssen ein Moratorium 
im sozialen Bereich machen - Ich habe von zwei Jahren ge
sprochen -, sonst haben Sie eine Unterlaufung des Sozial
systems. Ob der Bundesrat dazu bereit wäre, weiss Ich 
nicht. Es Ist mOssig, ihn zu fragen oder ihm das vorzulegen, 
denn er bekennt sich Jetzt zu diesem dualen System. Da 
sind natürlich die Sozialleistungen relativ grosszOglg, aber 
sie haben einen beschränkten Radius. Das müssen Sie se
hen. 
Herr Vischer, wenn Sie Gleichstellung des restlichen Auslan
des mit der Europäischen Union wollen, die jetzt die Freizü
gigkeit abgeschlossen hat, würde das helssen: weltweit -
weltweltl - Freizügigkeit. Da kann ich die Folgen nicht tra
gen. Sie sagen, es denke jeder, so weit er könne. Bei Ihrem 
Votum habe Ich das GefOhl gehabt, Sie könnten nicht sehr 
weit denken. (Unruhe) 

Daguet Andre {S, BE): Ich habe keine Lust, Ihnen Jetzt noch 
eine Frage zu stellen, Sie fallen sowieso jeweils aus Ihrer 
Rolle als Bundesrat heraus, aber Ich habe eine Feststellung: 
Sie werfen uns vor, wir worden einen Paradigmawechsel for
dern, aber wir würden nicht weiterdenken. Ich sage Ihnen 
schon, was unser Ansatz für das Ausländergesetz und eine 
andere Migranten- und Ausländerpolitik ist: Wir sagen, die 
Grundlage für eine Einwanderungspolitik ist die Kontrolle der 
Arbeits- und Lohnbedingungen, basierend auf Gesamtar
beitsverträgen. Wenn man von der Obsession der Einwan
derung in diese Schweiz etwas wegkommt, unter der Bedin
gung, dass wir die Arbeits- und Lohnbedingungen auch 
kontrollieren, dann haben wir einen gut regulierten Markt, 
der die Voraussetzungen für eine vernünftige Einwanderung 
In die Schweiz schafft. Das Ist unsere Grundlage dafür. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Ich gebe aus 
der Sicht der Kommissionsmehrheit nochmals ein paar Stel
lungnahmen zu Voten und Fragen ab, die hier gefallen bzw. 
gestellt worden sind. 
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Zuerst zu den Nichteintretensanträgen der Minderheit Ver
mot und von Herrn Vanek: Sie kritisieren beide das duale 
System, Sie haben jetzt einiges darOber gehört Tatsache 
ist, wenn Sie Migration begrenzen wollen, dann brauchen 
Sie Kriterien, und jedes Kriterium wirkt natürlich aus
schliessend, stellt eine Grenze dar, und wenn Sie das nega
tiv ausdrOcken wollen, können Sie sagen, dass das 
diskrimlnatorisch ist. Es ist aber falsch, zu sagen, dass damit 
das Internationale übereinkommen zur Beseitigung jeder 
Form von Rassendiskriminierung verletzt würde; ich sage 
das auch an die Adresse von Frau Roth-Bernasconi. Ich ver
weise Sie auch auf die Botschaft, Seite 3744: Gemäss die
sem Internationalen übereinkommen ist es den Staaten 
freigestellt, «die eigenen und die ausländischen Staatsange
hörigen unterschiedlich zu behandeln» (Ziff. 1.3.4.2.3). Das 
ist dort freigestellt, und das duale System, das die Schweiz 
bei der Zulassungs.politik anwendet, steht deshalb nicht im 
Widerspruch zum übereinkommen. Deshalb ist es falsch, zu 
behaupten, das sei diskriminatorisch. Die EU macht übri
gens nichts anderes. Auch sie kennt ein duales System. 
Auch sie geht Richtung Begrenzung der Einwanderung, und 
zwar, wie Sie wissen, teils viel massiver, als das die Schweiz 
vorsieht. 
Wenn Sie eine Politik der völlig offenen Türen möchten, 
dann wäre auch ein solches System nicht gerechter. Es 
könnten nur Menschen mit genügend Finanzen aus ihren 
Ländern ausreisen. Arme hätten in der Regel keine Chan
cen und würden eben auch nicht gleich behandelt 
Die Beschränkung der Zulassung hat überdies auch etwas 
mit der lntegratlonspolitik zu tun. Eine gute Integration kön
nen Sie nur leisten, wenn auch die Zahl der zu Integrieren
den beschränkt ist. Das belegen zahlreiche Studien, die ich 
hier nicht zitieren möchte. 
Zu den Rückweisungsanträgen: Wir haben Anträge auf 
Rückweisung an den Bundesrat In der Kommission lagen 
insgesamt sechs Rückweisungsanträge vor, auch mit unter
schiedlichen Anliegen. Sie wurden allesamt mit rund 15 zu 
8 Stimmen abgelehnt. 
Zu den Anträgen auf Rückweisung an die Kommission habe 
ich noch zwei Bemerkungen: 
Zum einen weist die SVP-Fraktlon die Vorlage zurOck, mit 
der BegrOndung, wir müssten nochmals eine Kommissions
sitzung abhalten; es gebe zu viele Anträge zu behandeln. 
Dazu muss ich Ihnen schon sagen, meine Herren: Weshalb 
haben Sie diese Anträge nicht in der Kommission einge
reicht? Sie waren dort sehr stark vertreten, Sie sind ja die 
grösste Fraktion. Von der SVP-Fraktlon kommen jetzt 
13 Minderheits- und 34 Einzelanträge; ich habe sie noch ein
mal gezählt. Wenn Sie behaupten, das sei zu viel, können 
Sie diese Anträge zurOckzlehen - sonst hätten Sie sie, wie 
das üblich ist, durch Ihre Vertreter in der Kommission behan
deln lassen müssen. 
Zum anderen möchte auch Herr Wasserfallen eine Rückwei
sung an die Kommission. Auch bei ihm habe ich kein Ver
ständnis; die Rückweisung muss Ich auch hier als taktisches 
Manöver ansehen. Seitens der FDP-Fraktion !legen bisher 
53 Anträge vor - also auch hier die gleiche Rüge wie an die 
SVP-Fraktion. In der Kommission war die FDP-Fraktion 
selbstverständlich auch vertreten; da haben Sie also Ihre 
Aufgabe nicht wahrgenommen. Im Übrigen sind die Anträge 
von Kollege Wasserfallen materiell ja auch gestellt worden, 
also kann unser Rat selbstverständlich den politischen Ent
scheid fällen; Sie können ein Anliegen dort Inhaltlich unter
stützen, wo es zur Diskussion steht. 
Zu den Ausserungen von Frau Hubmann: Es ist richtig, dass 
nirgends definiert ist, was ein Ausländer oder eine Auslände
rin ist Aber in Artikel 20 des Gesetzes ist festgehalten, was 
Inländer sind. E contrario ergibt sich aus dieser Bestim
mung, was Ausländer sind, nämlich alle, die nicht Inländer 
sind. Jeder Staat hat übrigens solche Kriterien. Auch wir 
sind Irgendwo, an einem anderen Ort, Ausländerinnen oder 
Ausländer; das ist etwas Normales. 
Zu den diversen Behauptungen oder Fragen, das Gesetz sei 
diskriminierend - die einen haben gesagt, die Zulassung 
gehe zu weit; die anderen haben gesagt, sie gehe viel zu 
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wenig weit -: In der Kommission hatten wir einen Mitbericht 
der WAK. Die WAK hat ganz klar gesagt, dass diese Vorlage 
nicht primär rechtspolitisch, sondern wirtschaftspolitisch an
zugehen sei. Der Arbeitsmarkt ist ganz entscheidend. Der 
Arbeitsmarkt sagt eben nicht, dass wir einen Bedarf an vie
len unqualifizierten Arbeitskräften haben, sondern der Ar
beitsmarkt sagt, dass wir einen Bedarf an qualifizierten 
Arbeitskräften haben. Wenn man die Grenzen f0r unqualifi
zierte Arbeitskräfte öffnet, dann verstärkt sich der Lohn
druck, dann wird die Zeit fOr die notwendige Behebung von 
Strukturschwächen gewisser Branchen, etwa der Landwirt
schaft, verlängert. Die WAK hat speziell darauf hingewiesen 
und lehnt daher zu Recht auch die Einführung eines neuen 
Saisonnierstatuts ab. 
Professor Sheldon als ein weiterer Experte, den die Kom
mission angehört hat, sagt, dass das Problem nicht das tie
fere Niveau sei, sondern die Struktur. Der Anteil Ausländer 
am Arbeitslosenbestand hat sich seit den Siebzigerjahren 
verdoppelt, obwohl der Anteil an der Erwerbsbevölkerung 
unverändert blieb. Das sind Fakten. Nledrigqualifizierte wer
den leider überdurchschnittlich häufig arbeitslos und bleiben 
auch überdurchschnittlich lange ohne Stelle. 
Auch eine Studie der Professoren Münz und Ulrich hat der 
Kommission bei der Erarbeitung der Vorlage gedient. Diese 
Studie weist vor allem darauf hin, dass ohne weitere Zuwan• 
derung die Zahl der Menschen im Haupterwerbsalter in der 
Schweiz schrumpfen wird. Sie alle wissen, dass wir weniger 
Kinder haben, und auch eine ambitiöse Familienpolitik kann 
diese Entwicklung nicht stoppen. Die Schweiz ist in der Zu
kunft auf Migration angewiesen. 
Kollege Amstutz hat gesagt, das Gesetz weiche die Strafen 
auf. Da sind Sie nicht ganz richtig orientiert. Der von Ihnen 
zitierte Artikel 111 Absatz 3 bewirkt im Vergleich zum heuti
gen, geltenden Recht das Gegenteil. Wir erhöhen dort die 
Freiheitsstrafe auf bis zu fünf Jahre, und wir nehmen z. B. 
auch die Unternehmer, die Arbeitgeber, In die Pflicht. Ich 
gehe davon aus, dass Sie als Arbeitgeber auch der Meinung 
sind, dass als Arbeitgeber Schwarzarbeit zu begünstigen 
oder Leute illegal zu beschäftigen nicht als Kavaliersdelikt 
gelten soll. Hier sagt das Gesetz eben, dass wir überall, wo 
Missbrauch ist - sei es bei den Ausländern und Ausländerin
nen, sei es beim Arbeitgeber, sei es anderswo -, Rechts
staatlichkeit und härtere Sanktionen wollen. 
Zum Schluss noch zu Herrn Daguet: Auch Sie bekämpfen 
das duale System. Sie sagen, die Zulassungseinschränkun
gen seien nicht akzeptabel. Ist es aber nicht wldersprOchlich, 
wenn Sie dann auch bei der Osterweiterung Vorbehalte ha
ben und fOr den Schutz der inländischen Arbeitnehmer zu
sätzliche flankierende Massnahmen fordern? Die Kommis
sion hat sich mit diesem Problem beschäftigt. Die Kommis
sion will keine Billiglohn-Arbeiter. Deshalb sagt die Mehrheit 
klar, dass man sich ausserhalb des EU-/Efta-Raumes auf 
qualifizierte Arbeitskräfte konzentrieren will, weil eben ge
rade das eine sozialpolitisch wichtige Komponente Ist und 
auch den Zuzug von Saisonniers verhindert. Hier sind wir 
wie Sie der Meinung, dass diese Entwicklung In der Vergan
genheit schlecht war. 
Ich bitte Sie daher namens der Kommissionsmehrheit noch
mals, alle R0ckwelsungsanträge abzulehnen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Je tlens ä le dire 
en preambule - comme je l'ai fait dans ma premiere Inter
vention sur l'entree en matiere - idealement, tant le systeme 
binaire que la selection en fonction de qualifications ou de 
specialisations, sont mauvais. Simplement, nous sommes 
confrontes ä la realite, et nous ne pouvons pas mettre en 
place un systeme ideal parce que nous en savons las con
sequences au niveau de la structure socioeconomlque de 
notre pays. Chacun de nous ne manquera pas, comme Ma
dame Vermot l'a fait, de citer tel ou tel expert ou teile Institu
tion ou commission qul crltlquera i'un ou l'autre des articles 
du projet ou des choix de la commission ou du Conseil fede
ral. Mais ce qu'il nous appartient de faire ici en plenum, c'est 
une appreciation d'ensemble de tous les parametres re-
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cueillis par las statistiques, par les auditions, et d'en faire 
des arbitrages, d'en faire une recherche de l'equilibre. On 
parle de systeme a deux vitesses avec l'lntroduction du sys
teme binaire: certes, Madame Bühlmann le soulignait- mais 
personne ne veut reconnaitre, a gauche plus particuliere
ment, alors qua vous avez tous milite pour l'adhesion a 
!'Union europeenne, et vous militez encore -, qua l'adhesion 
a l'Unlon europeenne, c'est entrer dans un systeme binaire. 
Et je n'al pas entendu vos objections a cet egard. Car 
!'Union europeenne pratique un systeme pour las pays ad
herents dans le cadre migratoire, et un autre systeme - sans 
doute plus rigide qua celui qua nous allons mettre en place 
si vous soutenez ce projet de loi - a l'egard des pays tiers. 
Donc, finalement, tout le monde pratique un systeme bi
naire, et l'on ne peut pas n'avancer ces objections-la qu'a 
propos du systeme legislatif qui est prevu pour notre pays. 
Nous avons entendu tout a l'heure une reference a l'Austra
lie. Attention: danger, Madame Bühlmannl Je ne sais pas si 
vous connaissez la procedure d'immigration en Australie. Je 
peux vous en parler de maniere tres claire, puisque j'ai un 
ami qul va partir au mois de juin en tant qu'emlgrant. Ce sont 
plus de trois ans de procedure, d'auditions, de cours de lan
gue avec certificat de connaissances linguistiques reconnu 
au plan international, la traduction en anglais de tous las di
plömes obtenus - qui a d0 ätre falte a ses frais - et en plus 
100 000 francs de depöt pour pouvoir s'installer dans le 
pays. Eh bien, si c'est le regime qua nous souhaitons instau
rer pour la Suisse, je pense qu'il n'y aura pas beaucoup 
d'opposition a droite pour qua nous puissions proceder de la 
sorte. Mais cela n'est pas souhaitable. Soyons realistes et 
souscrivons a un certain equilibre propose dans le projet qui 
vous est soumis par la commission. 
On a entendu aussi de la part de Madame Leutenegger 
Oberholzar qua cette loi etait aveugle et sourde. Eh bien, 
Madame, je suis desole, mais vous l'Ates sans doute aussl, 
de ne pas vouloir voir et entendre le bon tiers de la popula
tion qui, dans las conditions actuelles, a beaucoup de peine 
et n'arrive pas a Atre suffisamment ouvert et a integrer les 
etrangers. Alors, imaginez bien qua ce bon tiers pourrait 
sans doute se transformer en majorite si l'on suivait las pro
posltions de gauche pour une ouverture illimitee. 
Monsieur Hass deplorait las soldes mlgratoires positifs. 
Nous serions dans une situation socioeconomique bien plus 
difficile si nous n'avions pas profite des exces dans la demo
graphie qui sont dus a l'arrivee de migrants. Nous l'avons 
souligne a l'occasion du debat tout a l'heure, il est essential 
qua nous ayons pu profiter de cette migration pour maintenir 
un equilibre demographique, et nous en avons besoin egale
ment pour l'equilibre de nos assurances sociales. 
Monsieur Levrat nous a expose - ou plutöt ressasse - l'an
cien permis de saisonnier en ce qui concerne las permis de 
tres courte duree, reserves dans une perlode transitoire, 
ainsi qua le prevoit la commission, aux ressortissants des 
nouveaux Etats de l'UE. 
L:autorisation qui est prevue la n'a rien a voir avec l'ancien 
permis de saisonnierl II ne taut pas qu'une etroitesse d'esprit 
empAche de voir qu'il y a d'une part des activites de certai
nes branches professionnelles qui sont tres limitees, qui 
sont purement saisonnieres, au vrai sens etymologique du 
terme, et qu'il y a aussi - et ~ c'est sans doute aussi impor
tant -, dans les pays qui sont las nouveaux adherents a !'Eu
ropa et aussi dans d'autres pays, des gens qui souhaitent 
rester integres chez eux, mais qui ont besoin, pour de cour
tes durees; de venir chez nous pour avoir un apport financier 
supplementaire qui leur permette de consolider et de deve
lopper leur situatlon dans leur propre pays d'orlgine. Ce sont 
ces gens-la qua vise l'introduction d'une autorlsation de tres 
courte duree. 
Monsieur Daguet nous a parle tout a !'heure de continuation 
de la politlque des bas salalres. A nouveau, le rapproche
ment qua l'on defend a gauche avec !'Union europeenne 
nous met en pleine concurrence. Las blocages salariaux qua 
nous avons dans un certain nombre de legislations nous 
conduisent simplement a diminuer la part de biens de con
sommation qui sont produits dans notre pays, en faveur des 

importations. Et Monsieur Daguet, qul entend contröler las 
niveaux salariaux, ne peut pas contröler las volumes d'lm
portation des biens de consommatlon. Aujourd'hui, ce ne 
sont plus simplement des biens de consommation - j'ai pu le 
voir dans ma commune -, ce sont des maisons entieres qua 
l'on importe d'Allemagne et maintenant mäme d'Espagne: 
maisons prefabriquees - et maintenant plus loin qua las tra
ditionnelles maisons prefabriquees, on prefabrique egale
ment las sous-sols, et l'entrepreneur local ne fait plus qua 
couler un radier. Voila las problemes auxquels nous sommes 
confrontes par las accords economiques et par la llbre circu
lation des marchandisesl Donc, nos nlveaux salariaux sont 
forcement remis en questlon par l'arrivee de migrants, mais 
pas plus qua dans le cadre de la concurrence. 
J'aimerais dire encore un mot a Monsieur Weyeneth qui 
comparait tout a !'heure cette loi a la loi federale sur la radio 
et la television. Monsieur Weyeneth, dans la definitlon des 
ordres de priorite d'action de l'Etat, auxquels vous ätes atta
che, je tiens a vous dire qu'on pourrait parfaitement - et je 
ferai peut-ätre plaisir a quelques-uns de mes collegues de 
groupe - se passer demain d'une loi sur la radio et la televi
sion sans qua notre pays solt completement bouleverse. Je 
doute par contre qu'il en soit de mäme de la possibilite de se 
passer d'une loi pour regler l'immigration dans ce pays. Je 
crois qu'il y a la des sensibilites quant aux priorltes a relever. 
Quant a ceux, Messieurs Wasserfallen et Baader, qui sou
haitent un renvoi a la commission, j'ai envie de leur dire: 
«Soyons serieuxl» Soyons serieux, Monsieur Baader. Je me 
suis oppose avec vehemence en commission a ce qua nous 
traitions, sur proposition de commissaires membres du 
groupe de l'UDC, las deux lois - la loi sur l'asile et la loi sur 
las etrangers - en parallele. Simplement, Mesdames et 
Messieurs las membres du groupe de l'UDC, vous avez 
echoue dans une tentative de faire obstruction au debat le
gislatlf - vous ne souhaitiez en effet qu'une chose, c'est 
qu'en traitant las deux objets en parallele, aucun n'arrive a 
terme avant la fin de la legislature -, et la commisslon a heu
reusement fait preuve de suffisamment de dynamisme pour 
faire avancer ces projets et las achever, en ce qui concerne 
las travaux de commission, avant la fin de la leglslature. 
Alors, y a-t-11 aujourd'hui une nouvelle UDC depuls le 19 oc
tobre 2003? Est-ce qua celle-cl n'a pas ete suffisamment re
presentee en commission pour pouvoir debattre et represen
ter finalement las options qu'elle entendait defendre dans la 
legislation sur las etrangers? Je ne le crois pas. Ceux qui ont 
depose des dizalnes de propositions Individuelles sont mal
heureusement, II taut le reconnaitre, des collegues qui sont 
frustres de ne pas avoir pu participer au debat, mals ~ n'est 
pas en tenant compte de ce type d'elements qua nous de
vons renvoyer le dossler a la commisslon. 
La commission a etudie avec suffisamment d'attention, suffi
samment d'lnformations, le projet qul nous est presente 
aujourd'hui, et je crois qua nous avons a entrer en matiere et 
a debattre en plenum l'ensemble de ces articles. 
Je vous rassure tout de suite, las rapporteurs n'entendent 
pas traiter longuement chacune des propositions individuel
les qui ont ete deposees, non pas qua la problematique n'ait 
pas ete debattue en commission, mais simplement parce 
qua nous avons, dans las decisions qua nous avons prises, 
integre un certain nombre de ces elements et nous en avons 
rejete d'autres. 
Je vous invite donc a entrer en matlere et a traiter ce projet 
de loi article par article. C'est la qua nous avons a assumer 
nos responsabilites de membres de ce Parlament. J'alme
rais aussi, dans ce domaine-la, qua l'on n'oublie pas l'aspect 
bicameral, qui est un avantage, et qui permettra a chacune 
des deux chambres de se prononcer a nouveau sur un cer
tain nombre d'elements qui pourraient ne pas ätre eclaircis 
de maniere satisfaisante. 
Je vous invite, au nom de la commisslon, a entrer en ma
tiere, a refuser toutes las propositions de renvol, et a traiter 
cet objet dans la discussion article par article. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Monsieur Back, vous avez 
dit qua la gauche etait en contradiction avec elle-mäme, 

Bulletin offlcfel de l'Assemblm! f6<16rale 



3..t 
5. Mai2004 663 Nationalrat 02.024 

dans la mesure ou, d'une part, dans ce projet, eile combat le 
systeme blnaire d'admisslon et ou, d'autre part, elle est favo
rable a l'adheslon de la Suisse a !'Union europeenne, entlte 
qul a un systeme qui va dans le m&me sens. Ne pensez
vous pas qu'il y a deux differences fondamentales entre les 
deux situations? En premier lieu, d'un cöte, ll y a un pays de 
7 millions d'habitants et, de l'autre, un ensemble de pays qui 
groupe plus de 450 millions d'habitants; on ne peut pas for
cement pratiquer la m&me politique migratoire dans les deux 
situatlons. En second lieu, depuis 1957, l'Union n'a cesse de 
s'elarglr, ce qui amene aussi de nouveaux problemes, alors 
que la Sulsse, a mon sens, ne s'est pas elargie depuis belle 
lurette, a moins que j'ale rate une guerrel 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Monsieur Renn
wald, je crois que Ja population de chacune des deux entites 
n'a aucune importance dans ce debat. Les pressions mlgra
toires de l'exterieur vers !'Interieur sont identiques a l'egard 
de l'Union europeenne comme a l'egard de la Suisse, parce 
que les grands phenomt!lnes migratoires, dont nous ne 
voyons actuellement que les premisses, le debut, ne sont 
pas des migrations a l'echelle continentale, mais a l'echelle 
lntercontinentale. C'est cela que nous devons avoir a l'esprit 
lorsque nous traitons une nouvelle legislation qul doit durer 
pour les prochaines decennies. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Gestatten Sie mir vor den 
Abstimmungen noch eine Bemerkung, die nicht als Empfeh
lung gelten soll, sondern als eine Bemerkung vonseiten des 
Präsidiums: Ich hätte durchaus Verständnis für eine formelle 
Rückweisung an die Kommission. Wir haben das auch im 
Büro sehr intensiv diskutiert. Denken Sie an Artikel wie z. B. 
Artikel 2a, der dann bei Artikel 16 behandelt werden soll, 
oder an Artikel 2b, der bei den Artikeln 51 und 52 behandelt 
werden soll, oder an Artikel 20, der bei Artikel 23 behandelt 
werden soll - dann werden Sie verstehen, dass es hier auch 
für das Präsidium nicht einfach sein wird, die Übersicht zu 
behalten. Ich ersuche Sie deshalb bereits zum Voraus um 
Nachsicht, wenn auch von dieser Warte aus einmal ein Feh
ler passieren könnte. 
Ich gebe Ihnen folgendes Abstimmungsverfahren bekannt 
Wir stimmen zuerst über die Nichteintretensanträge (Minder
heit Vermot, Einzelantrag Vanek) ab. Anschllessend stim
men wir Ober die vier Anträge betreffend Rückweisung an 
den Bundesrat ab. Ich gehe davon aus, dass die Anträge der 
Minderheit 1, der Minderheit II sowie der Antrag Huguenln 
einander ergänzen, sodass sie einander nicht gegenOberge
stellt werden müssen. - Sie sind damit einverstanden. 
Anschliessend stimmen wir Ober die Anträge betreffend 
Rückweisung an die Kommission ab: Antrag Wasserfallen 
und Antrag der SVP-Fraktion. Diese Anträge, sollten sie 
beide angenommen werden, ergänzen sich und werden ein
ander nicht gegenübergestellt Sollte ein Antrag betreffend 
Rückweisung an den Bundesrat erfolgreich sein und ebenso 
ein Antrag betreffend Rückweisung an die Kommission, wür
den diese beiden Anträge einander gegenObergestellt. - Ich 
stelle fest, dass Sie mit diesem Verfahren einverstanden 
sind. 
Wenn Sie Nichteintreten beschliessen, gabe ich Ihnen sofort 
das Programm für morgen bekannt. (Heiterkeit) 

Abstimmung - Vote 
Für Eintreten .••. 115 Stimmen 
Dagegen .•.• 51 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen Ober die An
träge betreffend Rückweisung an den Bundesrat ab. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 57 Stimmen 
Dagegen ...• 112 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
FOr den Antrag der Minderheit II ••.. 53 Stimmen 
Dagegen .•.• 112 Stimmen 
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Dritte Abstimmung - Trolsleme vote 
FOr den Antrag Hess Bernhard .... 3 Stimmen 
Dagegen .... 163 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag Huguenin .... 46 Stimmen 
Dagegen .... 113 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Bilanz: Alle Anträge be
treffend Rückweisung an den Bundesrat sind abgelehnt wor
den. 
Wir stimmen nun über die Anträge betreffend Rückweisung 
an die Kommission ab. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
Für den Antrag Wasserfallen .... 58 Stimmen 
Dagegen •..• 113 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der SVP-Fraktion •••• 60 Stimmen 
Dagegen .... 112 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Sie sind auf das Gesetz 
eingetreten und haben sämtliche ROckweisungsanträge ab
gelehnt. Damit kommen wir zur Detailberatung. 

Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federale sur les etrangers 

Detailberatung - Dlscussion par artfcle 

THel 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Donze, Eberhard, 
Janiak, Leutenegger Oberheizer, Leuthard, Tillmanns. Ver
mot) 
Bundesgesetz für die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Antrag Huguenin 
Bundesgesetz gegen die Ausländerinnen und Ausländer 

Antrag Darbellay 
Bundesgesetz über die Einwanderung und Integration von 
Ausländerinnen und Ausländern 
Schriftliche Begründung 
In einer globallslerten Welt, die immer mehr zusammen
rückt, müssen wir unseren Bedarf nach der ausländischen 
Bevölkerung anerkennen. Einer von vier Erwerbstätigen in 
der Schweiz kommt aus dem Ausland. Diese Tatsache sollte 
sich auch im Titel des Gesetzes niederschlagen. Missbräu
che müssen zwar aktiv bekämpft werden, aber wir können 
nicht In einem Angstgefühl verharren. Wir müssen gegen
über den Personen, die in die Schweiz kommen, eine unver
klärte, aber positive Haltung annehmen. Die Integration der 
regulär In der Schweiz lebenden Ausländerinnen und Aus
länder bildet den Kern dieses Gesetzes, was auch in seinem 
Titel zum Ausdruck kommen soll. 

Tttre 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja mlnorite 
(Hubmann, Aeppll Wartmann, BOhlmann, Donze, Eberhard, 
Janiak, Leutenegger Oberheizer, Leuthard, Tillmanns, Ver
mot) 
Loi federale pour les etrangers (LEtr) 

Proposition Huguenin 
Loi federale contre les etrangers 
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Proposition Darbellay 
Loi sur l'immigration et l'integration des etrangers 
Developpement par ecrit 
Dans un monde globalise oCI les distances ont tendance a 
s'estomper, iJ importe de reconnartre notre besoin de la po
pulation etrangere. Un actif sur quatre dans notre pays est 
de nationalite etrangere. Cette realite devrait trouver une tra
duction dans le nom donne a cette loi. S'II convient de com
battre activement les abus, nous ne saurlons nous complaire 
dans le sentiment de peur. La Suisse dolt adopter une atti
tude positive mais sans angelisme vis-a-vis des personnes 
qui viennent en Suisse. L:integration des etrangers vivant en 
Suisse en situation reguliere constitue un caractere essen
tiel de cette loi. II convient de le souligner dans la denomina
tion de la loi. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Ich beantrage Ihnen, den Trtel des 
Gesetzes zu ändern: Es soll nicht ein Bundesgesetz «Ober» 
die Ausländerinnen und Ausländer sein, sondern ein Bun
desgesetz «für„ die Ausländerinnen und Ausländer. Der Ti
tel, den der Bundesrat vorschlägt, zeigt bereits den 
fehlenden Respekt der Gesetzesredaktoren gegenüber den 
Ausländerinnen und Ausländern, wie er Im ganzen Gesetz 
zum Ausdruck kommt Der Trtel «Bundesgesetz Ober die 
Ausländerinnen und Ausländer» klingt wie «Zollgesetz Ober 
die zu deklarierenden Waren» oder wie «Gesetz Ober Inves
titionshilfen für Berggebiete». Man hat nicht den Eindruck, 
dass von Menschen die Rede ist - wie man vorher bei den 
Voten gewisser Herren auch nicht den Eindruck hatte, dass 
sie von Menschen redeten. 
Die Sprache sagt sehr viel Ober die Haltung aus, die dahinter 
steckt. Mein Antrag hat ein wenig symbolischen Charakter. 
Eigentlich sollten wir erst am Schluss der Beratungen dar
über abstimmen, denn das Gesetz enthält weitere lieblose 
Begriffe, welche verletzend sind: Wörter wie «Zulassung» im 
4. Kapitel suggerieren die Idee, dass wir die Herrschaften 
sind, die es zulassen, dass Leute zu uns kommen. Herr Bun
desrat Blocher hat sich vorhin wieder genau in diesem Sinn 
ausgedrückt: Wenn die Wirtschaft Arbeitskräfte braucht, 
dann können wir Leute «zulassen». In Artikel 29 steht sogar, 
dass Ausländerinnen und Ausländer zu medizinischer Be
handlung zugelassen werden können. Wichtig ist, gemäss 
der Kommission, dass die Wiederausreise gesichert ist Wei
ter ist von «Entfernungsmassnahmen», von «Ausschaffung» 
die Rede. Das sind Wörter, die an die Flüchtlingspolitik des 
Zweiten Weltkrieges erinnern. Eine solche Sprache ist nicht 
mehr zeitgemäss, und sie steht in krassem Gegensatz zu 
unserer heutigen Realität. (Unruhe) 
1~ den Hearings haben u~s die Experten aufgezeigt, dass 
die demographische Entwicklung der schweizerischen Be
völkerung dazu führt, dass wir in Zukunft auf die Zuwande
rung von jungen Migrantinnen und Migranten existenziell 
angewiesen sein werden. Wir werden auf sie angewiesen 
sein, nicht nur um die demographische Entwicklung aufzu
fangen, sondern auch um die Bedürfnisse der Wirtschaft, 
des Gesundheitswesens und der Altenpflege abzudecken 
und um unsere Sozialwerke zu sichern. Im Hinblick auf 
diese unsere Bedürfnisse mOsste dieses Gesetz - auch das 
sagte uns ein Experte - einen etwas einladenderen Charak
ter haben. Es mOsste zum Beispiel einen Katalog der Grund
rechte der hier lebenden Migrantinnen und Migranten 
enthalten. Vor allem aber - und das ist meine Meinung -
mOsste es so formuliert sein, dass wir uns nicht schämen 
müssen, wenn wir es lesen! 
Vor wenigen Jahren haben wir unsere Bundesverfassung 
systematisch und sprachlich den heutigen Anforderungen 
angepasst. Das ist uns gelungen. Es ist eine Freude, unsere 
Bundesverfassung zu lesen. Das ist vor allem das Verdienst 
des EJPD, das die Revision mit grosser Sorgfalt vorbereitet 
hat. Die Verwaltung hat gezeigt, wozu sie fähig Ist. Beim 
AuG trifft das leider nicht zu. Es ist keine Meisterleistung, 
weder systematisch noch sprachlich. Das beginnt bereits 
beimTrtel. 
Unterdessen habe ich den Antrag Darbellay gelesen. Ich 
finde ihn gut und ziehe deshalb meinen Minderheitsantrag 

zugunsten des Antrages Darbellay zurück. Denn wir machen 
hier ein Gesetz fOr die Zukunft. Ich denke, der Trtel, den Herr 
Darbellay vorschlägt, wäre ein guter Trtel. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Ich kenn Ihnen mittei
len, dass Herr Darbellay seinen Antrag zurückgezogen hat. 
(Unruhe) 

Hubmann Vrenl (S, ZH): In diesem Fall erhalte ich meinen 
Antrag aufrecht, und Ich bitte Sie, ihm zuzustimmen. 

Huguenln Marianne h VD): Madame Hubmann, comme 
Monsieur Darbellay a retire son amendement, est-ce que 
vous ne voulez pas retirer le vötre egalement en taveur du 
mien? Vous avez combattu avec moi tous les aspects nega
tifs de cette loi. Vous les avez nommes, vous les avez cites. 
Vous savez bien qu'un titre ne fait pas une loi. Vouloir appe
ler cette loi «loi pour les etrangers», c'est creer de tausses il
lusions. Ne voulez-vous pas retirer votre amendement en 
faveur de celul qul prevoit le titre «Loi contre les etrangers», 
de celui qui ose nommer cette loi pour ce qu'elle est? 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Madame Huguenin, je ne suls pas 
präte a retirer ma proposition, parce que j'ai l'espoir qu'il y 
aura des changements dans cette loi. A la fin des debats, je 
reviendrai peut-l!ltre sur ma propositlon. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die Grenzen meiner Welt sind die 
Grenzen meiner Sprache. Und wir haben es hier offenbar 
schon beim Titel mit einer ziemlich ausführlichen Diskussion 
zu tun, die ich nicht noch verlängern möchte. An sich haben 
wir über diese Frage nicht eingehend diskutiert und deshalb 
Stimmfreigabe beschlossen, nicht weil uns diese Frage egal 
wäre, aber wir halten sie auch nicht fOr so bedeutend. 
Wir glauben aber auch, dass sich das Ausländergesetz be
zOglich der Sprache nicht sehr zu schämen braucht So ha
ben wir z.B. In Artikel 2 Grundsätze der Integration, auf die 
wir grossen Wert legen. An sich lautete der uraprOngllche 
Vorschlag «Bundesgesetz für Ausländer». Es hat dann Ein
wände der Bundeskanzlei gegeben. Ich persönlich halte 
«für» auch besser, denn es drückt etwas Positives aus und 
wir regeln ja nicht etwas Ober Personen, sondern wir r~geln 
Ober die Zulassung, Ober die Integration, Ober den Miss
brauch gewisse Dinge. Rechtsdogmatisch sei das, haben 
die Juristen eingewandt, nicht Obllch, aber das scheint mir 
ein vergleichbar geringer Einwand. Man kann aus dieser 
Frage auch keine Prinzipienfrage machen. Entscheidend ist 
für uns bei einem Gesetz weniger, wie es helsst sondern 
was drinsteht. Gerade wenn aber die Etikette ~icht eine 
wahnsinnige Relevanz hat, könnte man meinen, es könnten 
alle zustimmen, dass es ein Gesetz afOr» Ausländer und 
nicht «Ober» Ausländer ist aFür» helsst ja nicht nur «zuguns
ten von», sondern es heisst auch «jemanden betreffend». 
Wie gesagt, das ist keine Prinzipienfrage, sondern eher eine 
symbolische Frage - obwohl auch symbolische Fragen 
manchmal wichtig sind. 
Zum Antrag Huguenin: Ich habe grosses Verständnis dafür. 
Da Frau Huguenin mit dem Gesetz nicht einverstanden ist 
ist der Trtel aus Ihrer. Sicht natOrlich nichts anderes als kon~ 
sequent. Aber lch möchte um Verständnis bitten, dass wir in 
dieser Frage, wie man dann auch bei der Beratung sehen 
wird, eine etwas andere Sichtweise haben. 

Blocher Christoph, Bundesrat Das Gesetz hless ursprüng
lich «Bundesgesetz für Ausländerinnen und Ausländer». 
Das Gesetz musste dann in die Redaktlonsstuben gegeben 
werden, an das Bundesamt tor Justiz, die Bundeskanzlei 
usw. Aus rechtssystematischen Gründen muss es «Ober» 
heissen. Ich nehme das so zur Kenntnis und beantrage Ih
nen, den Titel des Entwurfes des Bundesrates zu Obemeh
men. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Mehrheit und 
Bundesrat - Sie haben es gelesen -- sprechen von einem 
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«Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer», 
während die Minderheit Hubmann ein «Bundesgesetz für die 
Ausländerinnen und Ausländer» vorsieht. Es ist keine inhalt
liche Differenz, sondern eine stilistische Frage. Die Mehrheit 
hat sich der rechtsdogmatisch üblichen Version und nicht 
dem positiven Ansatz angeschlossen; die Kommission hat 
sich mit Stichentscheid des Präsidenten für die Version des 
Bundesrates entschieden. 
Der Antrag von Frau Huguenin lag in der Kommission nicht 
vor. Ich nehme an, er ist auch eher zynisch gemeint. Des
halb kann Ich namens der Kommission dazu keine Stellung 
nehmen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 
Für den Antrag Huguenin ..•. 12 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 47 Stimmen 

Ingress 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Preambule 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Bortoluzzi 
•... und Ausländern in der Schweiz. (Rest streichen) 
Schriftliche Begründung 
Die Aufgabe des Bundes und damit der Zweck der Geset
zesvorlage liegen in der Regelung der Zulassung und des 
Aufenthaltes der Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz. Die Integration liegt dagegen primär bei der aus
ländischen Bevölkerung selber sowie bei den Gemeinden 
und allenfalls den Kantonen und soll dort den unterschiedli
chen BedOrfnissen entsprechend geregelt werden. Die Situ
ierung im Bundesgesetz ist daher nicht sachgerecht 

Art.1 
Proposition de 1a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Bortoluzzi 
.... et le regroupement familial. (Biffer le raste) 
Developpement par ecrit 
La täche de la Confederation - et par consequent l'objet du 
projet de loi - consiste ll reglementer l'admission et le sejour 
des etrangers en Suisse. Par contre, !'Integration est en pre
mier lieu du ressort de la population etrangere elle-m6me, 
des communes et eventuellement des cantons, et c'est ll 
ces niveaux-ci qu'II convient d'adopter des reglementetions 
correspondant aux divers besoins. Placer le volet de l'inte
gration dans une lol federale ne parait donc pas pertinent. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commisslon: Je vous invite 
tres fermement a rejeter la proposltion Bortoluzzi. En effet. 
tout au long des travaux de la commission, la majorite de 
cell&-el a voutu cet effort dans le domalne de l'lntegratlon. 
Nous ne sommes plus dans la vlslon d'un röle des etrangers 
qui sont parmi nous pour deployer une activite lucrative, 
dans une optique purement economique. C'est d'ailleurs un 
reproche qu'on peut faire a Monsieur le conseiller federal, 
lorsqu'il a falt tout a !'heure des distinctions entre la loi sur 
l'asile et la loi sur las etrangers. Cette legislation doit amener 
une autre vision. C'est non seulement l'aspect economique, 
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mais aussi l'aspect de structure sociale de notre pays qul est 
an jeu, en particulier eu egard a la sltuation demographique. 
L'.integration est un aspect essential: nous voulons, nous 
souhaltons qua las etrangers qui veulent s'installer durabl&
ment et exercer une activlte lucrative dans notre pays soient 
integres. II est logique que cela figure a l'article 1. 
Je vous invite donc a rejeter la proposltion Bortoluzzi. 

Abstimmung - Vota 
FOr den Antrag der Kommission .••. 84 Stimmen 
FOr den Antrag Bortoluzzi .... 39 Stimmen 

Art.2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Vanek 
Streichen 

Art.2 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Vanek 
Biffer 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Dieser Antrag 
von Herrn Vanek lag in der Kommission nicht vor. Es ist ja 
ein ganzer Katalog von Streichungsanträgen: Er will den 
Geltungsbereich streichen, den Grundsatz der Zulassung, 
die Begrenzung usw. Wenn Sie also diesem Konzept zustim
men WOrden, würde natOrlich das ganze Konzept der Kom
mission, der Mehrheit, Ober den Haufen geworfen. Die 
BegrOndung von Herrn Vanek fehlt Ich nehme an, das hat 
mit seinem Nichteintretensantrag zu tun, weil er ja generell 
das duale Zulassungssystem ablehnt 
Ich kann Ihnen da nur seitens der Kommission empfehlen, 
das abzulehnen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich frage Herrn Vanek 
an, ob er auch der Meinung ist, dass die folgende Abstim
mung tor sämtliche seiner Strelchungsanträge gelten soll. 
Es handelt sich ja um ein Konzept. - Herr Vanek ist einver
standen. Diese Abstimmung gilt also für die Artikel 2, 16 
Absätze 1 und 3, 19, 20, 23, 31 und 44. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 92 Stimmen 
FOr den Antrag Vanek .... 31 Stimmen 

1 bis. Kapitel Titel 
Antrag der Kommission 
Grundsätze der Zulassung und der Integration 

Chapltre 1 bis tltre 
Proposition de la commlsslon 
Principes de l'admisslon et de l'lntegration 

Angenommen -Adopte 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich beantrage Ihnen, 
Artikel 2a zusammen mit Artikel 16 und Artikel 2b zusam
men mit den Artikeln 51 und 52 zu behandeln. - Sie sind da
mit einverstanden. 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Schlüer 
Abs. 1 Bst. b 
b. mOssen ihren Lebensunterhalt nachweisbar aus eigener 
Kraft bestreiten können; 
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Schriftliche Begründung 
Die Aussage, die notwendigen finanziellen Mittel zu besit
zen, bietet keine Gewähr, dass diese Mittel tatsächlich vor
handen sind und auch für den Lebensunterhalt verwendet 
werden. Der Artikel ist daher konkreter zu fassen, um die an
gestrebte Wirkung zu erzielen. 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 1 Bst. c 
c .•... der Schweiz darstellen; insbesondere dürfen sie nicht 
im In- oder Ausland zu Freiheitsstrafen oder erheblichen 
Geldstrafen verurteilt worden sein oder verdächtigt werden, 
einer kriminellen Organisation gemäss Artikel 260ter des 
Schweizerischen strafgesetzbuches anzugehören; und 
Schriftllche Begründung 
Der Begriff «Gefahr für die öffentliche Sicherheit und Ord
nung» _ist zu allgemein gehalten. Mit einer nicht abschlies
senden Aufzählung, wann eine solche Gefahr anzunehmen 
ist, lässt sich der Begriff konkretisieren. Damit soll auch -: 
aber nicht nur - zum Ausdruck gebracht werden, dass be1 
der Prüfung der Einreisevoraussetzungen künftig ein stren
gerer Massstab als heute angelegt werden muss. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 Bst. c 
c. dürfen keine Gefahr für die innere und äussere öffentliche 
Sicherheit und Ordnung .... 
Abs.5 
Bei Epidemiengefahr kann der Grenzsanitätsdienst den Ge
sundheitszustand der Einzuwandernden prüfen und allfällige 
Massnahmen gegen die Krankheitserreger ergreifen. 
Bei Personen aus Kontinenten mit hoher Aids-Rate sind HIV/ 
Aids- oder Hepatitis-Gesundheitstests zwingend. 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1 Buchstabe c: In den Artikeln 63 bis 67 wird 
ebenfalls die Formulierung «innere und äussere» Sicherheit 
verwendet, was präziser ist als die bisherige Umschreibu~g. 
Zu Absatz 5: Die epidemienhafte Ausbreitung von HIV/Ards 
ist insbesondere in Schwarzafrika und teilweise auch bereits 
in Asien und den GUS-Staaten beängstigend. Um die 
Krankheitserreger auch hierzulande wirksam zu bekämpfen, 
sind Gesundheitstests unumgänglich. 

Art. 3 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Sch/Der 
Al. 1 Jet. b 
b. prouver qu'il est en mesure de pourvoir a son existence 
par ses propres moyens; 
Oeveloppement par ecrit . . . 
Declarer qu'on dispose des moyens fmanc1ers necessa1res 
n'offre aucune garantie quant a l'existence reelle de ces 
derniers, et rien ne garantit non plus que ces moyens se_ron~ 
effectivement utilises pour pourvoir a l'existence de celur qu1 
pretend en disposer. II convient d_onc de do,nner ~n~ for
mulation plus concrete a cet art1cle afin d obtemr I effet 
escompte. 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 /et. c 
c ...•. de la Suisse. En particulier, il ne doit ni avoir ete con
damne, dans son pays ou a l'etranger, a d~s peines priva~ 
tives de liberte ou ade tres fortes amendes m Atre soupyonne 
d'appartenir a une organisation criminelle, conformement a 
l'article 26oter du Code penal suisse; et 
Developpement par ecrit 
La notion de «menace pour la securite et !'ordre publics» est 
trop generale. Une enumeration non exhaustive des situa
tions dans lesquelles la securite et !'ordre publics sont 
menaces la rend plus concrete. En outre, cette mesure per
met d'expliquer - mais pas uniquement - qu'a l'avenir, un 
critere plus strict doit ätre applique lors de l'examen des con
dltions d'entree. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 Jet. c 
c. ne representer aucune menace pour la securite et l'ordre 
publics interieurs et exterieurs ni pour .••. 
Al. 5 
En cas de danger d'epidemie, le Service sanitaire de fron
tiere peut examiner l'etat de sante des personnes entrant en 
Suisse et, le cas echeant, prendre les mesures contre les 
agents pathogenes. 
Des examens pour detecter le HJV/sida ou l'hepatite sont 
obligatoires pour les personnes originaires de continents 
connaissant un taux de propagatlon eleve du sida 
Oeveloppement par ecrit 
Concernant l'alinea 1 lettre c: Les artlcles 63 a 67 contien
nent egalement la formulation «securite interieure et ex
terieure», d'une plus grande precision que le libelle actuel. 
Concernant l'alinea 5: La propagation - semblable a une 
epidemie - de certaines maladies, notamment du HIV/sida, 
est inquietante, surtout en Afrique noire et aussi en Asie 
ainsi que dans les Etats de la CE( (ex-URSS). Pour lutter 
contre les agents pathogenes chez nous il est indispensable 
d'effectuer des tests de sante. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: ll taut se rappe
ler qu'a cet artlcle 3, nous definlssons les condltions d'en
tree en generai. II n'y a donc pas lleu de durcir celles-ci 
excessivement, en partlculier parce qu'elles s'appliquent 
egaiement aux gens qui rentrent avec un visa touristlque ou 
mäme sans vlsa. 
Je vous invite a ne pas suivre ies propositlons qui concer
nent cet artlcie. En particulier, imaginez que si nous suivlons 
Monsieur Schiüer, nous devrions vraisemblablement intro
duire un contröle des changes, de maniere a contröler, a 
l'entree dans le pays, que les etrangers qui viennent, par 
exemple en tant que touristes, sans vouloir developper une 
activite lucrative, soient obllges de fournir la preuve de leur 
capacite a s'assumer dans ce pays. Concernant ces condi
tions d'entree qui, je le repete, sont generales et s'appli
quent a tous les types de sejour, nous n'avons pas a durcir 
les contröles dans ce domaine-la. Si l'un ou l'autre des 
auteurs de proposltions souhaite le faire en vlsant une cate
gorie partlcullere d'immigrants, II y aurait lieu de ie faire. 
Je vous invite donc a soutenir la proposition de la commis
sion. 
En ce qui concerne la proposition Müller Philipp, on a les 
mAmes difficultes concernant les condamnatlons anterieu
res eventuelles. Est-ce que nous allons demander aux tou
ristes de presenter leur casier judlciaire a l'entree dans notre 
pays? Cela n'est pas raisonnable, et Je vous lnvite donc a en 
rester au texte qui a ete retenu par la commission. 

SchlOer Ulrich (V, ZH): Herr Back, ich möchte Sie Felgen
des fragen: Wenn Sie über die Arbeitsbedingungen spre
chen - haben Sie überhaupt realisiert, dass sich dieser 
Antrag mit Integrationsfragen befasst, nicht mit Arbeitsbedin
gungen? 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlsslon: Nous parlons, 
Monsieur Schiüer, de votre proposition no 60 a l'articie 3. 
Votre proposltion demande que l'etranger prouve - y com
pris s'il est un touriste au benefice d'un visa de trols mols -
«qu'il est en mesure de pourvolr a son existence par ses 
propres moyens». Alors, je ne comprends pas tres bien le 
sens de votre remarque. 

Abs. 1-4-AJ. 1-4 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission •••. 98 Stimmen 
Für den Antrag Schiüer ..•. 34 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp .... 50 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bernhard .•.. 26 Stimmen 
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Dritte Abstimmung - Trofsieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 89 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 42 Stimmen 

Abs. 5-AI. 5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 28 Stimmen 
Dagegen .... 110 Stimmen 

Art. 4 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Janiak, Leuten
egger Oberholzer, Tillmanns, Vermot) 
Abs. 1bis 
Angehörige von in der Schweiz wohnhaften Personen mit 
Aufenthaltsbewilligung haben, wenn die Voraussetzungen 
von Artikel 3 erfüllt sind, einen Anspruch auf die Erteilung ei
nes Visums zu Besuchszwecken. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, 
Hubmann, Janiak, Tillmanns) 
Abs.2 
.... für einen bewilligungsfreien Aufenthalt erlässt das Bun
desamt für Ausländerfragen eine Verfügung. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, 
Hubmann, Janiak, Tillmanns, Vermot) 
Abs.3 
.. .. Sicherheit verlangt werden. Der Bundesrat regelt insbe
sondere deren Höhe. 

Art. 4 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federai 

Proposition de la minorite 
(Hubmann, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Janiak, Leuten
egger Oberholzer, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1bis 
Les proches parents de personnes domiciliees en Suisse et 
disposant d'une autorisation de sejour sont en droit - si les 
condltlons visees a l'article 3 sont remplies - de se faire at
tribuer un visa de vlsite. 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, 
Hubmann, Janiak, Tillmanns) 
A/.2 
Lorsque l'etablissement du visa pour un sejour non soumis a 
autorisation est refuse, l'Office federal des etrangers rend 
une decision. 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, 
Hubmann, Janiak, Tillmanns, Vermot) 
Al. 3 
.... de retour. Le Conseil federal en fixe notamment le mon
tant. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Dieser Artikel ist sehr wichtig, vor 
allem für binationale Ehen, von denen wir in der Schweiz 
sehr viele haben. Ihre Zahl hat stark zugenommen: Im Jahr 
2002 waren 32 Prozent der Eheschliessungen binational. 
Fast jeder dritte Schweizer Mann heiratet eine ausländische 
Frau, und jede siebte Schweizerin heiratet einen ausländi
schen Mann. im Jahr 2000 lebten in der Schweiz 119 117 
schweizerisch-ausländische Paare. 
Wie wir alle feiern auch diese Leute hie und da ein Familien
fest. Dazu werden auch die Angehörigen des ausländischen 
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Partners oder der ausländischen Partnerin eingeladen. Das 
ist kein Problem bei EU-Bürgerinnen und -Bürgern, aber es 
kommt leider immer wieder vor, dass Angehörige aus 
Drittstaaten kein Visum erhalten, obwohl sie alle erforderli
chen Bedingungen erfüllen. Die Begründung für die Ableh
nung der Einreisebewilligung war in einem konkreten Fall, 
den ich kenne, dass der jüngere Bruder eines mit einer 
Schweizerin verheirateten Iraners auch in der Schweiz blei
ben könnte. Deshalb wollte man ihn nicht einreisen lassen. 
Erst aufgrund meiner persönlichen Intervention bei der 
Schweizer Botschaft erhielten dieser Iraner und seine Eltern 
ein Visum für den Besuch seines Bruders und ihres Sohnes. 
Da die Erteilung eines Visums offenbar, wie Sie sehen, von 
Zufällen und guten Beziehungen abhängt, ist es nötig, dass 
wir eine klare gesetzliche Grundlage schaffen, die für alle 
gilt. Wer die erforderlichen Bedingungen für einen Besuch 
erfüllt, soll ein Visum zu Besuchszwecken erhalten. Aus 
Gründen der Gleichstellung soll das auch für Angehörige 
von Ausländerinnen und Ausländern gelten, die in der 
Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung haben. 
Ich bitte Sie, meinen Minderheitsantrag zu unterstützen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Mit dem Antrag 
der Minderheit zu Absatz 2 wird verlangt, dass die Verweige
rung eines Visums in Verfügungsform erlassen wird. Eigent
lich dünkt mich das eine Selbstverständlichkeit, denn die 
Verweigerung des Visums ist ganz klar eine individuell-kon
krete Anordnung, das heisst, materiell ist es eine Verfügung. 
Folglich ist die Verweigerung auch in der Form einer Verfü
gung zu erlassen; das heisst zugleich auch, dass sie staats
rechtlich korrekt, mit einer Begründung und einer Rechtsmit
telbelehrung, zu erlassen Ist. Das ist das, was wir hier 
wollen. Wir wollen keine Unsicherheiten schaffen; wir wollen 
den betroffenen Personen auch klar aufzeigen, was für ei
nen Rechtsweg sie beschreiten können. 
Ich frage mich auch, weshalb Sie die Gebührenpflicht expli
zit hier hineingenommen haben. Was ist der Unterschied 
zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (VwVG), 
d. h. zur Gebührenpflicht, die Sie auf der Rechtsgrundlage 
des VwVG bereits haben? Das konnte mir nicht abschlies
send erläutert werden. 
Herr Blocher, ich möchte Sie noch an Ihren Kreuzzug gegen 
die zunehmende Tendenz, immer mehr Staatseinnahmen 
über Gebühren zu generieren, erinnern. Ich hoffe, dass Sie 
sich auch als Bundesrat daran erinnern, dass wir in Bezug 
auf die Gebühren eine möglichst zurückhaltende Praxis ha
ben sollten. Ich bitte Sie deshalb, hier diese explizite Gebüh
renpflicht zu streichen. Das heisst immer noch, dass die 
Gebühren aufgrund des VwVG erhoben werden können. 
Zu Absatz 3: Hier verlangen wir, dass der Bundesrat In Be
zug auf die Kaution klar festlegt, was die Kriterien der Erhe
bung sind und wie hoch die Kaution ist. Ich denke, diese 
Verordnungskompetenz braucht es. Wir erwarten auch, dass 
die Ausführungsgesetzgebung erlassen wird. Falls Sie mir 
das hier zusichern können, werde ich den Minderheitsantrag 
zu Absatz 3 zurückziehen. 

Sommaruga Carlo (S, GE): Le groupe socialiste vous invite 
a appuyer, naturellement, les trois amendements de mino
rlte. Pourquoi? Tout simplement pour permettre aux person
nes etrangeres qui resident en Suisse de pouvoir jouir du 
droit fondamental d'entretenir des relations avec la famille 
qui reside a l'etranger. Les oratrices precedentes vous l'ont 
explique tout a l'heure, ii y a en Suisse des familles comple
tes d'orlgine etrangere, mais egalement des tarnllles qui sont 
binationales et qui ont a l'etranger une part importante de 
leur famille, a savoir les parents; c;.:a peut Atre egalement des 
enfants, voire des filleuls et d'autres personnes. II apparait 
important de permettre a toutes ces personnes, comme 
nous le permettons finalement aux residents, aux Suisses, 
d'avoir ces relations familiales, de pouvoir avoir une vle har
monieuse. Et je tiens a preciser ici qu'II ne s'agit pas du tout 
de ia question du regroupement familial. II s'agit simplement 
de visas pour permettre a des membres de ia famille proche 
de venir en Suisse rendre visite. 
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II est vrai qu'il semblerait - c'est une evidence, on ne peut 
m&me plus parler au conditlonnel - qu'il y alt une volonte de 
durcissement de la lol sur les etrangers au sein de ce Parla
ment Toutefois, je pense qu'il y a des espaces dans les
quels vous pouvez faire preuve d'une certalne humanite. Et 
la, il y a la possibillte de l'exprlmer. II y a cette posslbilite de 
permettre a des famllles de se reunir par une procedure 
d'octroi de visa qul soit plus facile dans des cas particuliers. 
II ne s'agit pas de l'octroi d'un droit automatique au vlsa, car 
il convlendrait finalement de remplir les condltlons d'entree 
telles que definies a l'article 3. Cependant, il s'aglt de donner 
une possibillte d'obtenir ce visa de maniere plus facile, c'est
a-dire d'eviter l'arbitralre des declslons. 
Je vous invlte donc a soutenir la proposltion de mlnorlte 
Hubmann. 
En ce qul conceme les deux autres amendements, les pro
positlons de la minorlte Leutenegger Oberholzer, II convlent 
de preclser qu'il s'agit simplement de modalltes pour eviter 
l'arbltralre. D'une part, II appara1t lmportant que dans le ca
dre de cette nouvelle lol, que l'on veut &tre complete, l'on 
puisse donner la possibillte de connaitre les motHs du refus 
d'un visa, et d'autre part, que les exigences financieres ne 
solent finalement pas laissees a la simple appreciatlon d'un 
fonctlonnaire cantonal ou d'une ambassade, mals qu'elles 
soient reglementees d'une maniere centralisee. 
Je vous invlte a soutenir les trols propositions de minorite. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion und 
die SVP-Fraktion unterstOtzen den Antrag der Mehrheit. 

MQller Philipp (RL, AG): Ich spreche hier zuerst zum Min
derheitsantrag Hubmann fOr einen zusätzlichen Absatz 1bis. 
Die FDP-Fraktion lehnt den Rechtsanspruch auf ein Visum 
ab. Es ist Sache der schweizerischen Behörden, einen Vi
sumantrag zu prüfen und danlber zu entscheiden. Rechts
ansprOche belassen den zuständigen Behörden keinen 
Ermessensspielraum mehr In unklaren Fällen. Das könnte 
dann zutreffen, wenn die vorgelegten Papiere nicht komplett 
oder zweifelhaft sind. Dieser Antrag mutet angesichts der 
vielfältigen Bedrohungssituation Im In- und Ausland gera
dezu grobfahrlässig an. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag Hubmann abzulehnen. 
Im Weiteren zum Minderheitsantrag Leutenegger Oberhol
zer zu Absatz 2: Wenn man für die Verweigerung eines Vi
sums den Rechtsweg öffnet - was Im Quervergleich mit 
anderen Staaten eigentlich schon relativ grotesk wirkt -, soll 
man auch eine kostendeckende Gebühr verlangen können. 
Es dürfte zumutbar sein, dass bei jemandem, dessen Ge
such für ein Visum abgelehnt worden Ist und der eine Verfü• 
gung verlangt, eine GebOhr erhoben wird. Die FDP-Fraktion 
lehnt die Bringschuld der Schweiz In dieser Frage ab. Fra
gen Sie Obrigens bei Gelegenheit Herrn Bundesrat Blocher, 
mit welchen Beschwerden sich seine Juristen im Beschwer
dedienst des EJPD am wenigsten gern herumschlagen. 
Lehnen Sie bitte auch den Minderheitsantrag Leutenegger 
Oberholzer zu Absatz 2 ab. 
Zum Minderheitsantrag Leutenegger Oberholzer betreffend 
Absatz 3: Angesichts der sehr unterschiedlichen Sachver
halte, die sich bei Vlsumgesuchen naturgemäss ergeben, 
ist eine einheitliche GebOhrenregelung wenig sachdienlich. 
Die FDP-Fraktion lehnt diesen Minderheitsantrag ebenfalls 
ab. Vom Bundesrat wären allenfalls die selbstverständlich 
kostendeckend auszugestaltenden Mindestansätze festzu
legen - wenn schon. 
Lehnen Sie bitte auch diesen Minderheitsantrag Leuten• 
egger Oberholzer zu Absatz 3 ab! 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zuerst zum Antrag der Min
derheit Hubmann: Frau Hubmann möchte, dass Angehörige 
von in der Schweiz wohnhaften Personen, welche aus vi• 
sumpflichtigen Staaten stammen, automatisch ein Visum zu 
Besuchszwecken bekommen. 
Wir bitten Sie, das abzulehnen. Das gibt einfach einen 
Rechtsanspruch tar Angehörige. Auch für Angehörige haben 

Sie bei Herkunft aus visumpflichtlgen Staaten diese Prüfung 
vorzunehmen. Es würde Wieder ein Tor öffnen, damit Leute 
ohne Visum einreisen können. Es ist bedauerlich, aber das 
muss gesagt werden. Es gibt eine Ausnahme: Ehegatten 
und minderjährige Kinder können einen Aufenthaltsan
spruch geltend machen, wenn Ihre Angehörigen ein Aufent
haltsrecht In der Schweiz besitzen und wenn gegen sie 
nichts vorliegt. In diesen Fällen besteht auch ein entspre
chendes Recht auf Erteilung eines Visums. Der Antrag der 
Minderheit Hubmann in dieser generellen Form geht zu weit. 
Nun zu den Anträgen der Minderheit Leutenegger Oberhol· 
zer, zuerst zu jenem zu Absatz 2: In Absatz 2 wird von der 
Mehrheit und vom Bundesrat festgelegt, dass bei einer Ver
weigerung eines Visums für einen bewilligungsfrelen Aufent• 
halt der Bundesrat - d. h., es ist das Bundesamt für Aus
länderfragen - auf Verlangen eine gebührenpflichtige Verf\1-
gung vorlegt; nicht In Jedem Fall, es Ist auch nicht In jedem 
Fall nötig, aber dort, wo es verlangt wird. 
Der Antrag der Minderheit Leutenegger Oberholzer verlangt 
nun, dass das Bundesamt bei einer Verweigerung eines Vi
sums für einen bewllligungsfreien Aufenthalt In jedem Fall 
eine Verfügung vorlegt; Ober die Gebührenpflicht sagt die 
Minderheit nichts. Zunächst ist festzuhalten, dass das vom 
Bundesrat In seinem Entwurf vorgeschlagene Verfahren be
reits heute In einer Verordnung festgelegt und rechtlich ab
gestOtzt ist. Frau Leutenegger Oberholzer, ich habe mich 
gegen GebOhren gewehrt, die keine gesetzliche Grundlage 
haben und zu denen keine Verordnung besteht. Hier gibt es 
beides. Das Im Entwurf enthaltene Verfahren hat sich auch 
in der heutigen Praxis bewährt: Jeder Gesuchsteller erhält 
regelmässlg ein ausfOhrllches Informationsblatt In der eige
nen Sprache, das Ober das Gesuchsverfahren genau orien
tiert. Es ist darin also alles angegeben. 
Eine Verfügung In allen abgelehnten Fällen würde zu einem 
unverhältnismässigen bürokratischen Aufwand fahren; es 
würde nämlich auch in jenen Fällen, in denen der Gesuch
steller gar keine Verfl1gung will, eine Verfl1gung erlassen. 
Das sollten wir nicht machen: einem Gesuchsteller noch 
eine VerfOgung geben, wenn er gar keine will. Die Gebühr, 
die heute für eine Verfl1gung verlangt wird, beträgt 55 Fran
ken und entspricht der VisumgebOhr. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Leutenegger Ober
holzer abzulehnen, denn er ist eine Generalisierung. Der 
Antrag der Mehrheit bzw. die Fassung des Bundesrates ist 
also richtig und rechtlich sauber abgestOtzl Ich glaube, es 
Ist eine praktikable Lösung, dass man nicht Jedem Gesuch
steiler eine VerfQgung gibt. Man sollte nicht generell Verfl1• 
gungen erlassen, ohne dass der Gesuchsteller eine Verfl1-
gung will. 
Zu Absatz 3: Dort verlangt die Mehrheit, dass zur Deckung 
von allfälligen Betreuungs- und Rückreisekosten eine befris
tete Garantieerklärung, der Abschluss einer Versicherung, 
die Hinterlegung einer Kaution oder andere Sicherheiten 
verlangt werden können. Die Minderheit Leutenegger Ober
holzer beantragt den Zusatz: «Der Bundesrat regelt insbe
sondere deren Höhe.• Ich kann Ihnen versichern, dass das 
nicht notwendig ist. Die Sicherheit, die bereits heute verlangt 
wird, ist in einer Verordnung festgelegt, nämlich in der Ver
ordnung Ober Einreise und Anmeldung von Ausländerinnen 
und Ausländern. Es ist also alles genau geregelt; sogar die 
Garantieerklärung ist festgehalten. Die Aufgabe des Bun
desrates, AusfOhrungsverordnungen zu erlassen, muss nicht 
bei jedem Artikel erwähnt werden; Ausführungsverordnun
gen gehören zur normalen gesetzgeberischen Tätigkeit. 
Ich bitte Sie, die beiden Anträge der Minderheit Leutenegger 
Oberholzer abzulehnen, wenn sie sie nicht zurOckzieht. 
Dass sie das tut, nehme Ich nach meinen ausgezeichneten 
Ausführungen eigentlich an. (Heiterkeit) 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Bundesrat Blocher, 
ich kann Ihnen sagen, dass Sie Frau Leutenegger Oberhol
zer zu 50 Prozent überzeugt haben: Sie zieht den Minder• 
heitsantrag zu Absatz 3 zurOck. (Heiterkeit) 
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Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Monsieur le con
seiller federal, j'al l'impertinence de prendre la parole briave
ment apres vous, j'espere que vous me le pardonnerez. 
En ce qui concerne la minorite Hubmann ä l'alinea 1 bis, je 
crois effectivement que les personnes visees par Madame 
Hubmann doivent Eitre soumises aux mames criteres que les 
autres personnes qui souhaitent obtenir un visa. Les excep
tions actuelles au niveau du droit sont basees sur le droit in
ternational. C'est l'article 8 de la Convention europeenne 
des drolts de l'homme qui limite ces exceptions au conjolnt 
et aux enfants mineurs qui obtiennent a ce moment une faci
lite pour rejoindre le parent qul organiserait une f&te de fa
mllle. Elarglr le cercle des ayants droit, avec un regime 
privilegie pour l'ensemble de la famille proche, est une ex
tansion trop importante et qui va creer des difficultes en ter
mes d'iminigration. II faut Atre conscient que, en fonction de 
la situation dans les pays de provenance de certaines per
sonnes qui resident dans notre pays, chaque f€ste de famille 
pourrait etre une occasion d'immigration illegale. Je crois 
aussi qu'il y a lleu de tenlr compte du fait que, lorsqu'on sort 
de la famllle tres etroite au sens de l'article 8 de la Conven
tion europeenne des droits de l'homme, c'est-ä-dire conjoint 
et enfants, il devient tres difficile dans certalns pays de con
tröler 1a validite des documents de famllle. Tous les pays 
n'ont pas un etat civil qui fonctionne comme le nötre. Je vous 
invite donc ä refuser cette minorite Hubmann. 
En ce qui conceme la minorite Leutanegger Oberholzer ä 
l'alinea 2, je crois que lä aussi, face au nombre de deman
des de visas qui sont refuses. actuel!ement, en particulier 
dans un certain nombre de pays du tiers monde, II est nor
mal qua l'on matte en place une procedure de refus simpli
fiee, sans pour autant priver les demandeurs de faire valoir 
leurs droits, c'est-a-dire d'obtenir, mais moyennant une parti
cipation aux coats, une declslon individuelle motivee qui, le 
cas echeant, leur permet de deposer un recours et de faire 
valolr l'ensemble de leurs droits. C'est pour ces raisons-la, 
pour des raisons de simpllfication administrative, sans pour 
autant priver les personnes qul le souhaitent d'exercer leurs 
drolts proceduraux, que je vous lnvite ä refuser la minorite 
Leutenegger Oberholzar a l'allnea 2. 

Huguenln Marianne (-, VD): Monsieur Back, j'ai une ques
tion ä vous poser. II se pourrait qua votre fils ou votre fille 
adulte se marie dans un pays etranger. Ce sont des choses 
qui sont frequentes. Ce peut &tre aux Etats-Unis, en Austra
lie, en Afrique ou en Asie. Est-ce qua vous ne trouveriez pas 
normal de pouvoir sans autre assister au manage de votre 
11ls ou de votre fille? SI oui, comment pouvez-vous denier ce 
droit ä des gens qul vivent chez nous? 

Beck Serge (AL, VD), pour la commission: Madame Hu
guenln, je trouverais normal de pouvoir me rendre au ma
nage de mon fils, le cas echeant, ä l'autre bout du monde, 
mais je crois que je me soumettrais aussi volontiers aux exi
gences du pays qui pourrait, par exemple, me demander une 
garantie financiere pour Atre sQr qua je n'entends pas emi
grer dans ce pays-la. II est normal que, dans ce domaine, II y 
alt un certain nombre de mesures. II ne s'agit pas ici d'em
p€scher les personnes visees, c'est-a-dire les proches pa
rents, de venir an Suisse; II s'aglt cependant de tes soumet
tre a une procedure de visa ordinaire valable pour les autres 
ressortissants de leur pays et qui sera bien entendu examl
nee en tenant compte des liens de famille. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur le rapporteur, ne pensez
vous pas qua la theorie est belle, mais qua la pratique a la 
via dure, et que la plupart des gens, par exemple avec votre 
hypothese d'une sorrime a payer, qui voudraient assez beni
gnement faire un deplacement pour un mariage ou tout 
autre cause de ce genre, seraient de facto dans l'impossibi
lite de le faire? 

Beck Serge (RL, VD), pour la commisslon: Je ne le crois 
pas, et je vous rappelle qu'un certain nombre d'etablisse-
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ments, en particulier las assurances, peuvent apporter une 
garantle au cas ou une personne n'aurait pas les moyens 
d'en foumir une elle-m€sme. Cela peut Atre par exemple la 
compagnie d'assurances aupres de laquelle la personne qui 
souhaite faire venir des proches parents est assuree. Des 
solutions pratiques existent donc, et je ne crois pas qua l'on 
matte en place une forme de visa censitaire. 

Abs. 1 bis - Al. 1 bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 
Dagegen .... 83 Stimmen 

Abs. 2--AI. 2 

Abstimmung-- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 87 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Abs. 3 --Al. 3 

Prialdent (Binder Max, Präsident): Der Minderheitsantrag 
Leutenegger Oberholzar zu Absatz 3 wurde zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposition de la majorite 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen --Adopte 

Art.& 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
•••• Personen werden an der Grenze kontrolliert. 
Abs.2 
•... Verfügung. Der Austander oder die Ausländerin wird auf 
diese Möglichkeit aufmerksam gemacht. 

Antrag der Minderheit 
(Janiak, Aeppll Wartmann, Bühlmann, Hubmann, Leuten
egger Oberholzar, Tlllmanns, Vermot) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Wird die Einreise verweigert, erlässt das Bundesamt auf 
Verlangen eine gebührenpflichtige VerfQgung. Der Auslän
der oder die Ausländerin kann auf diese Möglichkeit auf
merksam gemacht werden. 

Antrag Wasserfallen 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Bis heute konnten Grenzbeamte Personen, die illegal über 
die grüne Grenze einreisen wollten oder gegen die eine Ein
reisesperre bestand, formlos zurückweisen. Die Möglichkeit, 
auf der Stelle eine formelle Verfügung zu verlangen, birgt 
das Risiko, dass auf diesem Wege eine neue Art eines 
«asylrechtlichen Verfahrens» eingeführt wird. Es ist davon 
auszugehen, dass dieser Weg zu einer hohen Einwande
rung fahren und zu einem erheblichen administrativen und 
rechtlichen Aufwand (Beschwerdeweg) führen wird. Vor 
Erlass der VerfQgung hätte der Zollbeamte zudem nicht 
bloss das rechtliche Gehör zu gewähren - was alleine schon 
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fast unüberwindbare sprachliche Schwierigkeiten entstehen 
lässt -, es müsste auch Ober die aufschiebende Wirkung 
entschieden werden. Die formlose Zurückweisung ist unbe
dingt beizubehalten (vgl. dazu auch Antrag Wasserfallen zu 
Art. 63). 

Art. 6 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
.... de Suisse sont contrölees a la frontiere. 
Al. 2 
.... d'un emolument. L:etranger concerne sera rendu attentif 
a cette possibillte. 

Proposition de la minorite 
(Janiak, Aeppli Wartmann, BOhlmann, Hubmann, Leuten
egger Oberholzar, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
Al.2 
Lorsque l'entree en Suisse est refusee, l'office rend, sur de
mande, une decision contre paiement d'un emolument. 
i.:etranger concerne peut Atre rendu attentif a cette possibi
llte. 

Proposition Wasserfallen 
Al. 2 
Bitter 
Developpement par ecrit 
Jusqu'a malntenant, les gardes-frontlere pouvaient refouler 
sans autre forme de proces les personnes qui tentaient 
d'entrer illegalement en Suisse par la ccfrontiere verte» ou 
contre lesquelles avait ete prononcee une lnterdiction d'en
tree. La possibilite qui est offerte de demander immediate
ment une decision officielle comporte en soi le risque de 
creer ainsi un nouveau type de procedure d'asile. II est fort 
probable que cette possibilite va conduire et a une forte 
immigration et a une augmentation substantielle de la 
charge administrative et juridique (voie de recours). En 
outre, avant que la declsion ne soit rendue, l'agent des 
douanes devrait garantir le droit d'Atre entendu - ce qui ris
que d'ailleurs de conduire a des difficultes linguistiques 
quasi insurmontables -, mals il conviendrait aussi qu'une 
decision soit prise concernant l'effet suspensif. Le refoule
ment sans autre forme de proces doit absolument Atre con
serve (sur ce point, voir egalement la proposition Wasser
fallen concernant l'art. 63). 

Janlak Claude (S, BL): Der Beschluss der Mehrheit und das 
damit ausgesendete Signal, nämlich zu verlangen, dass alle 
ein- und ausreisenden Personen an der Grenze kontrolliert 
werden sollen, hat seine Wirkung nicht verfehlt. Ich hätte mir 
nicht träumen lassen, dass sich das, was ich bei der Bera
tung dieses Artikels als denkbares Szenario für die Region 
Basel dargestellt habe, schneller bewahrheiten würde, als 
ich es mir vorstellen konnte. Man muss sich nicht darüber 
wundern, dass wir im Alltag mit allen Konsequenzen als 
Schengen-Aussengrenze behandelt werden, wenn wir unse
rerseits das Prinzip bestätigen, wonach alle an der Grenze 
kontrolliert werden sollen. 
Ich sage Ihnen, was ich damals In der Kommission ausge
führt habe - das darf ich. Wir reden hier Ober das Ausländer
gesetz und nicht Ober das Asylgesetz, und wir reden aus der 
Warte eines Landes, das mitten in Europa liegt und von Län
dern umgeben ist, die untereinander die Grenzkontrolle ab
geschafft haben. Ich komme aus einer Grenzregion, die 
einen enormen Grenzverkehr hat. Jeden Tag kommt eine 
grosse Anzahl Grenzgänger zu uns herein. Uns ist auch die 
Freiheit sehr wichtig, selbst die Grenze überqueren zu kön
nen. Die Vorschrift, dass Grenzübertritte zwingend zu kon
trollieren sind, gibt einfach nicht die Realität wieder. FOr eine 
Grenzregion wie die Nordwestschweiz ist das Signal der 

Kommissionsmehrheit verheerend. Es nervt die Menschen, 
die zu Stosszeiten Stunden im Stau verlieren - übrigens 
auch diejenigen, die die Grenze gar nicht Obersehreiten wol
len, aber die Folgen dieser Politik zu sparen bekommen. 
Sie alle wissen, dass lediglich die Formulierung des Bundes
rates die Realität wiedergibt. Der Antrag der Mehrheit wurde 
von der damaligen Kollegin Maya Lalive d'Epinay mit dem 
Willen zur Kontrolle deklariert - ganz klar. Ich habe das Pro
tokoll noch einmal gelesen. Man will also die Kontrolle als 
Prinzip. Das ist genau das, was die Bundesdeutschen dann 
wortwörtlich genommen haben. Die gleichen Leute, die so 
argumentierten, haben am lautesten aufgeschrien, als un
sere nördlichen Nachbarn dieses Prinzip, das ja für die 
Schengen-Aussengrenzen gilt, zum Nennwert nahmen. 
Wenn man auf gutnachbarliche Beziehungen baut, muss 
man sich so verhalten, wie man es von den Nachbarn auch 
erwartet. Mit der Kann-Vorschrift, wie sie der Bundesrat vor
sieht, ist es ohne weiteres möglich, diejenigen Personen
und Zollkontrollen durchzuführen, die der jeweiligen Strate
gie der Behörden entsprechen. Bereits heute sind fliegende 
Kontrollen die Regel. Wenn Sie in Basel wohnen und bei
spielsweise ins Ausland essen gehen und heimkommen, 
dann müssen Sie an der Grenze nicht den Pass zeigen, son
dern Sie werden dann fliegend kontrolliert. 
Bezüglich der unerwünschten Einwanderung werden wir oh
nehin erst dann Ober griffige Instrumentarien vertagen, wenn 
wir ans Schengener Informationssystem angeschlossen 
sind. 
Legiferieren Sie also bitte nicht zum Ärger aller Schweizerin
nen und Schweizer, für die der kleine Grenzverkehr schon 
heute zum Alltag gehört, und folgen Sie der Minderheit und 
dem Bundesrat. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Auch diese Frage ist grundsätzllch 
keine Prinzipienfrage. Im Prinzip ist eigentlich allen klar, 
dass das nicht lückenlos passiert, wenn man sagt: ccDie 
Grenzen werden kontrolliert.» Genauso ist ebenfalls klar, 
dass es Ermessensspielraum gibt, wenn man sagt: «Die 
Grenzen können kontrolliert werden.» Aus unserer Sicht un
terstützen wir deshalb den Minderheitsantrag, gerade auf
grund der von Herrn Janiak erwähnten Anliegen. 

Vennot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Wir unterstützen den 
Antrag Janlak. Ein- und ausreisende Personen «können» an 
der Grenze kontrolliert werden, sagt der Bundesrat. Die 
Mehrheit macht daraus eine Verpflichtung: Personen ccwer
den» kontrolliert. 
Ich bin sehr oft zwischen Strassburg, Paris, Deutschland 
usw. unterwegs. Kontrolliert werde ich als Fremde kaum. 
Wahrscheinlich nicht, weil ich einen besonders Vertrauen er
weckenden Eindruck mache, sondern weil es einfach nie
mandem einfällt, mich als Fremde ab der Schweizer Grenze 
zu kontrollieren, abgesehen von einigen zufälligen Stichpro
ben. Die Schweizer Grenze wird täglich von rund 800 000 
Menschen überquert, von Schweizerinnen und Ausländerin
nen. Die Ausländerinnen müssen kontrolliert werden: Das 
steht, wenn wir der Mehrheit zustimmen, im Gesetz. Wer tut 
das, und wer bezahlt das? Um diese Kontrolle zu gewährleis
ten, müssen wir Tausende von Polizisten haben, die Grenz
wacht aufstocken, das Militär an die Grenze stellen: Nur so 
kann eine durchgehende Kontrolle gewährleistet werden. 
Wer zahlt das? Wer macht das? 
Es ist sinnlos, im Zeitalter der Mobilität in Europa zu einem 
solchen Mittel greifen zu wollen. Die Minderheit Janiak will 
die Quizfrage «Wer zahlt das? Wer tut das?» beantworten, 
was vernünftig ist, und die Variante des Bundesrates mit der 
Kann-Bestimmung wieder aufnehmen. 
Ich bitte Sie, die Minderheit zu unterstützen. Alles andere 
macht keinen Sinn. Im Gegenteil, wir machen uns lächerlich, 
und vielleicht finden sich ja Nachahmer: Die deutsche 
Grenze wurde ja auch schon sehr gut bewacht, was nicht 
wenige hier geärgert hat. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Unterschied zwischen 
der Fassung der Mehrheit und jener des Bundesrates, an 
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der wir festhalten, ist nicht so gross, wie das hier jetzt darge
stellt wird. Es heisst ja bei der Mehrheit und auch beim Bun
desrat nicht, dass jede einzelne ein- und ausreisende 
Person an der Grenze kontrolliert werden muss. Wenn es 
heisst, ein- und ausreisende Personen werden kontrolliert 
oder können kontrolliert werden, ist das das, was heute ge
tan wird: Stichproben: Man konzentriert sich bei der Einreise 
auf die Personen, die verdächtig sind. Wenn gesagt wird, es 
werden nur 3 Prozent der Personen kontrolliert: Es werden 
eben diese 3 Prozent kontrolliert, die einem wichtig erschei
nen. Ob Sie hier also der Mehrheit oder dem Bundesrat zu
stimmen, ist nicht so entscheidend. 
Wir haben an sich lieber, wenn Sie dem Bundesrat zustim
men, vor allem nachdem ich jetzt gemerkt habe, wie das ge
wisse Gegner des Mehrheitsantrages auslegen, also sowohl 
Herr Janiak wie jetzt auch die zweite Sprecherin der SP· 
Fraktion, die meint, da mosse dann jede einzelne Person 
kontrolliert werden. Das ist also weder beim Mehrheitsantrag 
noch beim bundesrätlichen Antrag der Fall. Die Kontrolle ei
ner Grenze kann auf verschiedene Weise vorgenommen 
werden. Der extreme Fall ist, jede einzelne Person zu kon
trollieren, sogar mit Abstempeln des Passes usw., oder es 
kann f0r jede Person eine Untersuchung erfolgen; es geht 
bis zum freien Durchgang, dass 1, 2, 3 oder 5 Prozent kon
trolliert werden, dass man Stichproben macht - das sind al
les Kontrollen von Personen an der Grenze. 
Damit keine Missverständnisse entstehen: Ich bitte Sie, dem 
Bundesrat zuzustimmen, das wäre also der Antrag der Min
derheit Janiak. Aber wenn Sie dann der Mehrheit zustim
men, dann bitte Ich Sie, zu Protokoll zu nehmen, dass nicht 
jede einzelne Person kontrolliert werden wird; das war auch 
nicht die Meinung der Antragsteller. 
Wir haben in Absatz 2 noch eine DHferenz zwischen der 
Kommission des Nationalrates und dem Bundesral Der 
Bundesrat schlägt Ihnen In Absatz 2 vor: «Wird die Einreise 
verweigert, erlässt das Bundesamt auf Verlangen eine ge
b0hrenpfllchtige Vertagung.» Das ist der gleiche Sachverhalt 
wie vorher. Ich bitte Sie, dabei zu bleiben: Wir sollten keine 
Vertagungen erlassen, die einer nicht wlll und die natürlich 
immer kosten - auch tor denjenigen, der sie willl 
Dann wird dort gesagt, dass das Begehren unmittelbar nach 
der Verweigerung der Einreise zu stellen ist. Die Kommis
sion des Nationalrates hat dann noch hlnzugetogt: «Der 
Ausländer oder die Ausländerin wird auf diese Möglichkeit 
aufmerksam gemacht.» Dagegen haben wir selbstverständ
lich nichts einzuwenden. Aber sie hat den Satz weggelas
sen, wonach das Begehren ccunmittelbar nach der Verweige
rung der Einreise zu stellen» isl Sind Sie der Meinung, man 
könnte dann immer informieren und sagen: "Du musst es 
gerade jetzt machen .. ? Wir hätten eigentlich lieber eine ge
setzliche Grundlage. Sie müssen sehen: Gesetzliche Grund
lagen ergeben nachher nicht Beschwerden, dass man also 
sagt: Ja, man hat mir zwar an der Grenze gesagt, das an der 
Grenze zu machen, aber es gibt keine gesetzliche Grund• 
lage. 
Ich schlage Ihnen, damit Sie Ihren Satz drin haben, folgende 
Formulierung vor: ccDer Ausländer oder die Ausländerin wird 
auf diese Möglichkeit aufmerksam gemacht» Ich bitte Sie 
dann, den Satz, den der Bundesrat formuliert hat, zu belas• 
sen bzw. die Formulierung so zu nehmen, wie sie ist, und 
den Satz gemäss Entwurf des Bundesrates beizufügen. Sie 
sollten die gesetzlichen Grundlagen, wonach es an der 
Grenze geschieht, aufnehmen. Sie müssen sich einmal 
überlegen, dass es zu einem unverhältnismässigen Aufwand 
wird, wenn das nicht dort passiert: Stellen Sie sich vor, es 
reist einer zurOck, er will keine Verfügung, und er will nach 
einer Woche oder nach vierzehn Tagen doch noch eine Ver
tagung. Das müssen Sie dann grenzüberschreitend ma
chen. 
Ich bitte Sie, den Satz gemäss Entwurf des Bundesrates zu 
belassen. Ihren Satz, nämlich dass man darauf aufmerksam 
macht, können Sie auch belassen, weil er es Ihnen wert ist. 

Leuthard Doris (C, AG), tor die Kommission: In Artikel 6 
geht es um die Grenzkontrollen. Im Gegensatz zu Bundesrat 
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und Minderheit Janiak hat sich die Mehrheit der Kommission 
in Bezug auf die Kontrollen tor eine straffere Formulierung 
ausgesprochen. F0r die Mehrheit der Kommission gilt eben 
die Kontrolle als das normale, das üblicherweise anzuwen
dende Prinzip: Ein- und ausreisende Personen ccwerden an 
der Grenze kontrolliert» und nicht «können an der Grenze 
kontrolliert werden... Es gibt in der Schweiz täglich rund 
700 000 Grenzübertritte, und selbstverständlich kann nur 
eine stichprobenweise Kontrolle erfolgen; das ist auch die 
klare Meinung der Mehrheit. Es macht auch materiell keinen 
Sinn, alle Personen einer Kontrolle zu unterziehen. Aber es 
ist ein Unterschied, ob man das nur tun kann oder ob es ein 
Grundsatz sein soll. Beiden Seiten Ist klar, dass beim Voll• 
zug der Kontrollen den Behörden ein grosser Ermessens
spielraum zusteht und dass dieser natürlich auch von den an 
der Grenze vorhandenen Ressourcen abhängt. 
Die SPK hat sich mit 11 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung fOr 
die Mehrheitsfassung entschieden. 
Zum Antrag Wasserfallen und zum Antrag Hess Bernhard: 
Beide Anträge lagen in der Kommission so nicht vor. In Be
zug auf den Antrag Wasserfallen möchte ich nur auf Mi
kel 15 hinweisen, wo wir auch regeln wollen, dass jemand 
ausserhalb der Schweiz warten muss, solange er keine 
Bewilligung hat Insofern braucht es eben gar keine auf
schiebende Wirkung. Herr Hess Bernhard beantragt für den 
zweiten Satz von Absatz 2 eine Kann-Formulierung. Das 
wäre wohl in der Handhabung problematlsch. Entweder man 
macht aufmerksam oder nicht. Da alle Leute gleich behan
delt werden, müsste das auch konsequent tor alle gleich ge
handhabt werden. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Kommissionsmehrheit zuzu• 
stimmen und die weiteren Anträge abzulehnen. 

Dupraz John (RL, GE): J'habite un canton frontalier oiJ 
40 000 personnes vlennent travalller tous les Jours. La pro
position de la majolti de la commission lmpose de contr61er 
toutes les personnes qui traversent la frontiere, lorsqu'elles 
rentrent et lorsqu'elles sortent. Alors, combien de douaniers 
supplementaires la majorlte de la commission a-t-elle prevu 
d'engager pour contrOler ces personnes? Avec quel budget 
allez-vous les payer? Combien de temps ces gens pourront
ils travailler, entre le temps Oll ils sont contröles a la frontiere 
en venant et celui Oll ils sont contröles le solr en rentrant? 
Ne croyez-vous pas que votre proposltion est irrealiste, et 
qu'il taut accepter celle de la minorlte? 

Leuthard Doris (C, AG), fOr die Kommission: Herr Dupraz, 
wie schon der Bundesrat ausgefOhrt hat und wie ich soeben 
ausgeführt habe, meint auch die Mehrheit selbstverständlich 
nicht jede einzelne Person, sondern der Grundsatz Ist die 
Kontrolle als Prinzip. Auch die Mehrheit geht davon aus, 
dass das selbstverständlich nur stichprobenweise möglich 
isl Sie haben vollkommen Recht Bei dieser Menge von 
Grenzübertritten wäre es völlig unrealistisch, wenn man jede 
einzelne Person kontrollieren müsste. Die Formulierung ge
mäss Kommissionsmehrheit geht vom Grundsatz aus: Kon
trolle, aber im Ermessen der Behörden stichprobenweise. 
Das war die Meinung der Mehrheit, die ich hier vertreten 
muss. 

Wasserfallen Kurt (RL, BE): Ich möchte von Ihnen schon 
genau wissen - von mir aus gesehen hat das mit Artikel 15 
Oberhaupt nichts zu tun-, wie das heute genau Ist. Ich gehe 
nämlich davon aus, dass heute Personen formlos zurOckge
wiesen werden können, und hier müssen Sie sie noch dar
auf aufmerksam machen, dass sie etwas beantragen 
können. Danach kommt ein rechtsstaatliches Verfahren. Das 
ist meiner Ansicht nach eine ganz gewaltige Änderung im 
Vorgehen. Sie m0ssen mir dann noch erklären, wie das an 
der Grenze funktionieren soll, wenn ein Grenzbeamter zu je
mandem sagt, er könne nicht einreisen. Dann müssen Sie 
hinterher dieses Prozedere machen, und die Person soll im 
Ausland bleiben. Die Frage ist ganz konkret: Ist das eine An
derung der heutigen Praxis, ja oder nein? 
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Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Herr Wasser
fallen, wie ich schon gesagt habe, lag Ihr Antrag der Kom
mission nicht vor. Ich kann daher nur auf die Änderung, die 
Bundesrat und Mehrheit vorschlagen, verweisen. Man kann 
neu - neul - auf Verlangen eine Verfügung erhalten. Das ist 
die Gewährleistung der Rechtskontrolle und in diesem Sinne 
natürlich auch eine Ausweitung möglicher Verfahren. Das ist 
so. Es sind Verfügungen, die verlangt werden können. Das 
ist so. Aber es ist nicht so, dass dann jedes Mal ein Ent
scheid über die aufschiebende Wirkung gefällt werden müs
ste. Da gehe ich davon aus, dass das analog zu Artikel 15 
erfolgen würde. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlssion: Si je peux me 
perrnettre d'enchainer sur les propos de ma collegue, Mon
sieur Wasserfallen: ou vous avez tort, c'est quand vous pre
voyez que cet elargissement donne la possibilite a une 
immigration illegale, parce que la demande d'une decision 
ne donne pas droit, dans l'attente de cette decision, a rentrer 
et a sejoumer en Suisse. Nous n'avons donc pas ce pro
bleme. C'est la raison pour laquelle je vous invite a rejeter la 
proposition Wasserfallen. 
En ce qui concerne la proposition Hess Bernhard qui dit 
qu'on peut rendre les personnes attentives a la possibilite 
d'obtenir une decislon, de deux choses l'une: ou on signifie, 
et on le signifie systematiquement a toutes les personnes, 
ou on juge que c'est superflu, mals il n'y a pas place pour de 
l'arbitralre et de l'appreciation dans ce domaine. 
Maintenant, j'aimerals revenlr sur la position de la majorite 
de la commisslon. C'est bei et bien le princlpe du contröle 
que la majorite de la commission a voulu inscrlre dans la loi. 
Je le repete: le prlncipe du contröle. C'est bei et bien les or
donnances qui regleront quelles sont les modalites d'execu
tion sur un principe du contröle, execute soit par sondage, 
soit par echantillonnage, dans les differentes situations. 
Je suis surpris de l'intervention de Monsieur Dupraz, prove
nant par ailleurs d'un canton qui ne cesse de se plaindre que 
les frontieres sont trop permeables et trop permeables a la 
criminalite. Effectivement, il y a lieu, et c'est une des täches 
fondarnentales de l'Etat, d'assumer la securite, et il y a lieu, 
dans un certaln nombre de regions sans doute, d'intensifier 
une systematique de contröles sans pour autant que l'on 
exige que chaque personne soit indlviduellement contrölee. 
Je dirai que les problemes constates, que ce soit dans la re
glon genevolse ou dans celle de la Cöte vaudolse qui est 
toute proche ou dans d'autres regions geographiques, sont 
plutöt dus au fait que l'on a completement renonce a occu
per certains postes frontiere. Et ceux qui participent a l'immi
gration illegale, ou les crimlnels, connaissent parfaitement 
les dispositifs actuels et utilisent ces frontieres qui sont de
venues des frontieres passoires. 
Nous avons pu nous rendre compte de la pression de ces 
flux migratoires. Le but de cette loi, c'est de lutter contre les 
migrations illegales. La aussi, mAme si cela peut coOter des 
sous - Monsieur Dupraz a raison -, l'Etat doit assumer ces 
täches fondamentales dans le domalne de la securite et de 
la justice avant tout autre chose. Nous avons la des priorites 
a fixer. 
Monsieur Janiak nous disait tout a l'heure que nous ne som
mes pas dans la loi sur l'asile. Certes, mais nous sommes 
dans une disposition qui parle bien des personnes, quel que 
soit leur statut futur, et qui parle du contröle de l'entree de 
toutes les personnes, quelle que soit la legislation dont alles 
releveront par la suite. C'est la raison pour laquelle II y a lieu 
de prendre une decislon de principe. Beaucoup ont fait des 
paralleles avec l'Union europeenne: eh bien, nous ne som
mes pas dans l'Union europeenne, et elle nous le fait bien 
sentir. Donc, tant que nous ne serons pas dans runion euro
peenne, nous ne pourrons pas alleger nos dispositifs de 
contröle a la frontiere sous peine d'avoir de gros problemes. 
En ce qui concerne l'immigration, nous avons vu avec l'ltalie 
comment cela se passerait si nous nous etlons contentes 
d'alleger tres rapidement le dispositif de contröle aux frontle
res, en ce qui concerne l'immigration par la frontiere verte. 

Je vous invlte donc a rejeter la proposition de minorite Ja
niak et a suivre la majorite de votre commission. II est bien 
entendu qu'a l'egard de l'etranger qul aurait ete rendu atten
tif a la possibilite de recours, j'imagine que son refoulement 
sera mentionne dans un rapport etabli par les gardes-fron
tiere et que cela ne posera pas de problemes par la suite si 
celul-ci ouvre une procedure dlx ou qulnze Jours apres. L.:ad
ministration pourra parfaitement repondre sur les raisons du 
refus. 

Kohler Plerre (C, JU): Je rejolns quand mAme la preoccu
pation de mon collegue genevois, Monsieur Dupraz. Je ne 
sais pas si on perle le mAme franr;:als, mais lorsque dans la 
loi on dit: «les personnes qui entrent en Suisse ou sortent de 
Suisse» - cela peut Atre des etrangers ou des Suisses -
«sont contrölees a la frontiere», pour moi - et nos fonction
naires douaniers vont faire ce travail - on va contröler tout le 
monde. C'est simplement le bon sens de la loi. Je crois qu'il 
n'y a aucun douanier qui a le Bulletin officiel de nos debats 
ici pour dire: «Oui, mais on nous a dit qu'il ne fallait eventuel
lement pas les contrOler.» Lorsqu'on dit qu'on peut contrOler, 
c'est a la libre appreciation de l'autorite que sont les doua
niers, et je me demande si nous avons la mAme lecture fran
Qaise de ce texte. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Monsieur Kah
ler, au-dela de la lecture franQaise et de tous les Jours, il y 
a les interpretations juridlques. Je vous rappelle que de
puis tres longtemps - et cela figure encore dans la Constitu
tion -, nous avons une disposition qui dlt que tous les 
citoyens suisses sont astreints au service militaire, et pour
tant j'en connais un certain nombre qul n'ont pas effectue 
leurs obligations militaires. 
En l'occurrence, c'est bei et bien le principe que nous inscri
vons, au nom de la majorite, dans cette dispositlon, et !'Inter
pretation qui fera foi sera celle de nos debats, en 
l'occurrence c'est un prlncipe de contröle. II appartient au 
Conseil federal, par ie biais des mesures d'execution, de 
fixer les modalltes qui suivent ce princlpe de contröle. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 104 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 33 Stimmen 

Abs.2-Al.2 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 127 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 4 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 20 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der zweite Satz im Ent
wurf des Bundesrates wird ohne Abstimmung beigefügt. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le d~bat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 19.00 Uhr 
La s~nce estlev~e a 19 h oo 
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Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.2 
.... erforderlich. Diese ist vor der Einreise in die Schweiz bei 
der am vorgesehenen Wohnort zuständigen Behörde zu be
antragen. 
Schriftliche Begründung 
Bei längeren Aufenthalten ohne Erwerbstätigkeit sollte künf
tig das Gesuch um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung 
bereits vor anreise in die Schweiz bei der zuständigen Be
hörde eingereicht werden müssen. In der Praxis kommt es 
nämlich immer wieder vor, dass ein Ausländer im Rentenal
ter als Tourist einreist, sich bei Verwandten aufhält, sich 
Reiseunfähigkeit attestieren lässt und dann ein Übersied
lungsgesuch gemäss Artikel 34 oder 36 BVO stellt Artikel 11 
Absatz 3 der Verordnung Ober Einreise und Anmeldung 
von Ausländerinnen und Ausländern vom 14. Januar 1998 
(VEA; SA 142.211), der besagt, dass die Ausländerin oder 
der Ausländer an den im Visum festgelegten Reise- und Auf
enthaltszweck gebunden ist, wird In solchen Fällen umgan
gen. 
In diesem Zusammenhang ist auch auf Artikel 15 Absatz 1 
AuG hinzuweisen, wo der Bundesrat die Problematik er
kannt hat («Ausländerinnen und Ausländer, die fOr einen 
vorObergehenden Aufenthalt rechtmässlg eingereist sind 
und die nachträglich eine Bewilligung tar einen dauerhaften 
Aufenthalt beantragen, heben den Entscheid Im Ausland ab
zuwarten ... ). 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben zudem elf Kantone 
darauf aufmerksam gemacht, dass die Bewilligung vor der 
Einreise eingeholt werden sollte. 

Art. 8 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Philipp 
Al.2 
.... autorisatlon. II doit la solliclter, avant son entree en 
Suisse, aupres de l'autorite competente du lieu de residence 
envisage. 
Developpement par tfcrit 
t:etranger qui entend prolonger son sejour sans exercer 
d'activite lucrative devrait, a l'avenlr, solliclter une autorisa
tion de sejour aupres de l'autorlte competente avant son en
tree en Sulsse. En effet, II est frequent qu"un etranger ayant 
l'äge de 1a retraite entre en tant que tourlste dans notre 
pays, qu'il y sejoume chez des parents, qu'il se fasse etablir 
un certlficat attestant son incapacite de voyager et qu'il de
pose, ensuite, une demande de domiciliatlon conformement 
A l'article 34 ou 36 de l'ordonnance limitant le nombre des 
etrangers (OLE). En procedant de la sorte, II contourne l'ar
ticle 11 alinea 3 de l'ordonnance du 14 janvier 1998 con
cernant l'entree et la declaration d'arrivee des etrangers 
(OEArr; AS 142.211) qul stlpule que l'etranger est lie par les 
lndlcatlons qul figurent dans son vlsa concemant le but de 
son voyage et de son sejour. 
Dans ce contexte, II convient de mentlonner l'article 15 all
nea 1 LEtr dans lequel la Confederation reconnatt cette pro
blematique ( «t:etranger entre legalement en Suisse pour un 
sejour temporaire, mais qul depose ulterieurement une de
mande d'autorisation de sejour durable, doit attendre la deci
sion a J'etranger.»). 
Dans le cadre de la consultatlon, onze cantons ont, en outre, 
attire l'attention sur le fait que l'autorisation doit Atre deman
dee avant l'entree en Suisse. 

Back Serge (RL, VD), pour la commission: Au nom de la 
commission, je vous invite a rejeter la propositlon MOller Phi
lipp. Comme dans un article precedent que nous avons de
battu hier, cette dlspositlon s'appliquerait aussi au sejour 
sans activlte lucratlve. Je crois qu'il ne serait pas logique 
d'appliquer dans ce cas les exigences que nous propose 
Monsieur MOller. 
VoilA la ralson pour laquelle, au nom de la commission, je 
vous invite A reJeter cette propositlon. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Müller Philipp .... 70 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 28 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont sdoptees 

Art. 9 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Bei unselbstständiger Erwerbstätigkeit ist die Bewilligung 
von der Arbeitgeberin oder vom Arbeitgeber zu beantragen. 

Art. 9 
Proposition de 1s commlssion 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseß federal 
Al.3 
En cas d'activite salariee, c'est remployeur qul falt 1a de
mande d'autorisation. 

Angenommen -Adopte 

Art.10 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.11 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... vorlegen. Der Bundesrat bestimmt die Ausnahmen und 
die anerkannten Ausweispapiere. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller Philipp 
Abs.3 
Die Anmeldung darf erst erfolgen, wenn alle von der zustän
digen Behörde bezeichneten, für die Bewilligungserteilung 
notwendigen Dokumente vorliegen. 
Schrlftllche Begründung 
Der sich anmeldende Ausländer Ist verpflichtet, verschie
dene Dokumente vorzulegen. Behördliche Handlungen mit 
weit reichenden Rechtswirkungen, wie die Anmeldung bei 
der Einwohnerkontrolle, sollten aber erst vorgenommen wer
den dOrfen, wenn - eigentlich eine rechtliche Selbstver
ständlichkeit - sämtliche dafür benötigten Dokumente effek
tiv vorliegen. 
Sachdienlich ist hier der Hinweis auf die Artikel 4 und 20ff. 
des Bundesgesetzes Ober die Zuständigkeit für die Unter
stOtzung Bedürftiger vom 24. Juni 1977 (Zuständigkeltsge
setz; ZUG) betreffend BegrOndung des UnterstOtzungs
wohnsitzes. 
Damit die zuständige Behörde nicht im Nachhinein den feh
lenden Dokumenten «nachrennen» muss, ist die mit Absatz 3 
vorgeschlagene Regelung In das AuG aufzunehmen. 
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Art.11 
Proposition de Ja commlssion 
Al. 1 
.... Le Conseil federal designe les exceptions et las pieces 
de legitimation reconnues. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Philipp 
A/.3 
t.:etranger n'est autorise ä declarer son arrivee qu'une fois 
en possesslon de tous les documents designes par l'autorite 
competente comme etant necessaires ä l'octroi de l'autori
sation de sejour. 
Developpement par ecrit 
t.:etranger qui dectare son arrivee est tenu de produire dif
ferente documents. Toutefois, il ne devrait Atre autorise a. ac
complir des actes officiets de portee juridique etendue, tels 
que la declaration aupres du contrOle de l'habitant, qu'une 
fols tous les documenta necessaires reunis, ce qui est une 
evldence d'un point de vue juridique. 
A cet egard, il est pertinent de mentlonner tes artlcles 4 et 
20ss. de la loi du 24 juln 19n sur la competence en matiere 
d'assistance des personnes dans le besoin (loi federale en 
mattere d'assistance, LAS) relatifs a la constitution du domi
cile d'assistance. 
La disposition proposee ä l'alinea 3 doit Atre lntegree a. la 
LEtr afin que l'autorite competente ne soit pas contrainte de 
reclamer, apres coup, las documents manquants. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Bei Artikel 11 
haben wir gegenüber heute eine Änderung, indem zum Bei
s I neu auf das Vorlegen eines Strafregisterauszuges ver-

wird. Es liegt neu im Ermessen der Behörde, Im Ein
zelfall dieses oder andere Dokumente zu verlangen. Wichtig 
ist hier zudem der Hinweis auf Artikel 85, wo die Mitwlr
kungspflicht der Betroffenen festgehalten wird; bei Verlet
zung derselben bestehen auch SanktionsmOgllchkeiten. 
Selbstverständlich sind die Betroffenen verpflichtet, die Do
kumente zu beschaffen und vorzulegen. Die Kommission hat 
gegenüber der Version Bundesrat den letzten Satz deshalb 
präzisiert. Der Bundesrat hat die Kompetenz, Ausnahmen 
zu erlassen, und er soll auf Verordnungsstufe auch definie
ren, welches die anerkennten Ausweispapiere sind. 
Herr Müller Philipp verlangt mit seinem Antrag einen neuen 
Absatz 3. Dieser lag der Kommission nicht vor. Meines Er
achtens ist es auch eher eine Formalle. Eine Anmeldung ist 
natürlich in jedem Verfahren vorerst nötig, damit man über
haupt feststellen kann, welche Dokumente fehlen respektive 
ob die Anmeldung vollständig oder unvollständig ist, und da
mit man bei unvollständig vorhandenen Dokumenten eventu
ell eben Nichteintreten beschliessen oder elne Nachbesse
rung verlangen kann. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag Müller Philipp abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Müller Philipp •••. 63 Stimmen 
Dagegen .... 55 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.12-14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.15 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Janiak, Marty Källn, 
Tillmanns, Vermot) 
Abs. 1 
.... dauerhaften Aufenthalt beantragen, können den Ent
scheid in der Schweiz abwarten. 
Abs.2 
Streichen 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 
Straichen 
Schriftliche Begründung 
Absatz 2 ist rein spekulativ ("voraussichtlich») abgefasst: 
Wie kann die zuständige Behörde erkennen, dass die Vor
aussetzungen für einen dauerhaften Aufenthalt zu einem 
späteren Zeitpunkt vielleicht einmal erfüllt sein dürften? 
Spekulative Elemente haben in einem Gesetz nichts zu su
chen. Diese Bestimmung ist deswegen ersatzlos zu strei
chen: Die bundesrätliche Lösung ist im Übrigen völlig un
tauglich, wenn gefälschte Dokumente eingereicht werden. 
Zudem wird mit Absatz 2 die in Absatz 1 aufgegriffene Pro
blematik wieder unterhöhlt ("Ausländerinnen und Ausländer 
die für einen vorübergehenden Aufenthalt rechtmässig ein: 
gereist sind und die nachträglich eine Bewilligung für einen 
dauerhaften Aufenthalt beantragen, haben den Entscheid im 
Ausland abzuwarten.»). 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich zudem 15 Kan
tone für schärfere Einreisevoraussetzungen ausgesprochen 
und verlangt, dass der Ausländer den Entscheid grundsätz
lich im Ausland abzuwarten hal 

Eventualantrag Vermot 
(falls Art. 15 gemäss Mehrheit/Bundesrat angenommen wird 
und nachdem Art. 30 Abs. 1 bis ebenfalls angenommen 
wurde) 
Abs.2 
Werden die Zulassungsvoraussetzungen voraussichtlich er
füllt oder Ist ein Gesuch gestützt auf Artikel 30 Absatz 1 bis 
zu prOfen, Ist der Aufenthalt während des Verfahrens gestat
tet. 
Schriftliche Begründung 
Anstelle der bundesrätlichen Kann-Formulierung ist ein Ver
bleiberecht verbindlich zu gewähren, sofern die Zulassungs
voraussetzungen voraussichtlich erfüllt sind. Die kantonale 
Behörde entscheidet bereits nach Ermessen, ob Letzteres 
der Fall ist. Wird dies aber bejaht, d. h., sind die Zulassungs
voraussetzungen voraussichtlich erfüllt, ist nicht einzusehen 
weshalb die Behörde frei sein sollte, einem Gesuchstelle~ 
nach Gutdünken den Aufenthalt während des pendenten 
Gesuches zu verweigern. Ein solcher zusätzlicher Ermes
sensspielraum führte unweigerlich zu kantonal unterschiedli
chen Praktiken, was rechtsstaatlich unbedingt zu vermeiden 
ist. 
A_usserd~m Ist ~rgänzend festzuhalten, dass «sans-pa
p1ers», die die zeitlichen Voraussetzungen für eine Regulari
sierung gestützt auf Artikel 30 Absatz 1 bis erfüllen bis zum 
rechtskräftigen Entscheid Ober ihr Gesuch auch dableiben 
~Orfen. Dies soll dabei schon dann gelten, wenn ein Regula
nslerungsgesuch gestützt auf Artikel 30 Absatz 1 bis gestellt 
wurde, und nicht erst, wenn das Gesuch «voraussichtlich 
gutgeheissen» wird. Ein solcher Vorausentscheld ist nämlich 
nicht leicht zu fällen, lässt sich doch auch gemäss der Auf
fassung des Gesetzgebers erst nach vertiefter Prüfung fest
stellen, ob ein Härtefall vorliegt oder nicht. Soll die 
Verwaltung das Ergebnis der vertieften Prüfung gleichsam 
vorwegnehmen, wird sie offensichtlich überfordert. 
Die beantragte Ergänzung von Artikel 15 Absatz 2 AuG Ist 
auch deshalb unerlässlich, weil andernfalls regularisierungs
willige „sans-paplers» davon abgeschreckt würden sich ei
ner behördlichen Prüfung zu unterziehen. Haben s~ nämlich 
eine Wegweisung während des pendenten Verfahrens zu 
gew~rtigen, werden sie sich hOten, ein Gesuch zu stellen. 
Damit würde der Status als ccsans-papiers» gleichsam fest
geschrieben und damit ein Zustand fortgesetzt, den wir mit 
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Zustimmung zu Artikel 30 Absatz 1bis soeben als uner
wOnscht sanktioniert haben. 

Art.15 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Janiak, Marty Källn, 
Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 
.... demande d'autorisation de sejour durable, peut attendre 
1a decision en Suisse. 
Al.2 
Biffer 

Proposition MOi/er Philipp 
Al.2 
Biffer 
Developpement par ecrit 
t.:alinea 2 repose sur des elements purement speculatifs («il 
semble avere»). En effet, comment l'autorlte competente 
pourralt-elle savoir que les conditions pour un sejour durable 
seralent susceptibles d'€1tre remplies ulterieurement? 
Les elements speculatlfs n'ont pas leur place dans une loi. 
C'est pourquol II convient de bitter cette dispositlon sans la 
remplacer par une autre. S'agissant de la solution proposee 
par le Conseil federal, eile est inappropriee lorsque 
l'etranger depose des documents falsifies. L:allnea 2 relegue 
au second plan Ja problematlque soulevee a l'alinea 1 
(«t.:etranger entre legalement en Suisse pour un sejour tem
poraire, mals qul depose ulterleurement une demande d'au
torisation de sejour durable, dolt attendre la decislon a 
l'etranger.»). 
En outre, dans le cadre de la consultatlon, 15 cantons se 
sont prononces en faveur d'un durcissement des conditions 
d'entree et ont demande que l'etranger attende la decision a 
l'etranger. 

Proposition subsidiaire Vermot 
(au cas ou l'art. 15 selon majorlte/Conseil federal seralt 
adopte et au cas Oll, par Ja suite, l'art. 30 al. 1 bis le seralt 
egalement) 
Al.2 
L:etranger est autorise a sejoumer en Sulsse durant la 
procedure, lorsqu'il semble avere que les condltions d'ad
mission seront remplles ou lorsqu'il y a Heu d'examiner une 
demande deposee en vertu de l'artlcle 30 alinea 1 bis. 
Developpement par ecrlt 
La formulatlon potestative prevue dans le projet du Conseil 
federal doit Otre supprlmee au profit d'une formulatlon pre
voyant que l'etranger beneficle systematiquement d'un droit 
de sejour dans la mesure Oll II rempllt a priori les conditions 
d'admlssion. Ce demier polnt, c'est-a-dire la questlon de sa
volr sl ces condltlons sont effectivement remplles, est du res
sort de l'autorlte cantonale qul dlspose en la matlere d'une 
marge d'appreclaUon. En outre, II serait lncomprehenslble 
que l'autorlte cantonale, apres avolr esUme que ces condl
tions sont remplies, pulsse a sa gulse retuser au· requerant le 
droit de sejoumer en Suisse tant que sa demande est pen
dante. Le fait d'introduire une marge d'appreciation supple
mentaire se traduirait inevitablement par des differences de 
pratiques en fonction des cantons, ce qul irait a l'encontre 
des prlncipes qul reglssent un Etat de drolt. 
Par ailleurs, II convient de garantir que les sans-paplers rem
plissant les condltlons de duree permettant de proceder a 
une regularisation conformement a l'article 30 alinea 1 bis 
soient autorises a rester en Suisse tant que leur demande 
n'a pas falt l'objet d'une decision definitive. Cette garantie 
doit itre effective a partir du moment oll la demande de re
gularisation conformement a l'article 30 alinea 1 bis est de
posee et non uniquement a partir du moment Oll la demande 
est «provisoirement acceptee». De fait, d'une part, une teile 
decision provisoire est difficile a prendre puisque le leglsla
teur lui-mime considere que seul un examen approfondi 

permet de savoir si le cas concerne constitue ou non un cas 
de rigueur, et d'autre part, II est difficile d'exiger de l'admlnls
tration qu'elle anUcipe le resultat de cet examen approfondi, 
dans la mesure ou cela excederait manlfestement ses com
petences. 
Par ailleurs, la presente modlficatlon vise a completer l'ar
ticle 15 alinea 2 pour eviter que les sans-papiers desireux de 
regulariser leur situation soient dissuades de se soumettre a 
une procedure administrative. En effet, s'ils cralgnent de 
faire l'objet d'un renvoi pendant la procedure, ils se garde
ront de deposer une demande de regularisation. En l'ab
sence d'une modificatlon de cet alinea, le statut de sans
papiers serait donc maintenu, ce qui auralt pour effet de 
perenniser une situation a laquelle nous avons souhalte re
medieren adoptant l'article 30 alinea 1 bis. 

BQhlmann Cecile (G, LU): In Artikel 15 geht es um die Re
gelung des Aufenthaltes, wenn man regulär in die Schweiz 
einreist und einen Antrag auf Aufenthalt stellt: Es geht um 
die Frage, wo man den Entscheid, ob man bleiben kann oder 
nicht, abwarten kann - oder muss. 
Der Bundesrat schlägt vor, dass man den Entscheid Ober die 
Aufenthaltsbewilligung im Ausland abwarten muss, macht 
dann allerdings in Absatz 2 eine Einschränkung, dass man 
eventuell, unter bestimmten Bedingungen, das Verfahren In 
der Schweiz abwarten kann. 
Ich schlage Ihnen einen anderen Modus vor, bei dem man 
den Entscheid, ob man bleiben kann oder nicht, in der 
Schweiz abwarten kann. Ich gebe Ihnen ein Beispiel: Ein Va
ter mit einer regulären Aufenthaltsbewilligung arbeitet in der 
Schweiz, wird von seiner Familie besucht Er stellt Antrag 

. auf Famlllennachzug. Hier finde Ich es eine Schikane, wenn 
die Leute ausreisen müssen, bis dieser Famlliennachzug be
willigt ist Ich denke, es ist sinnvoller, wenn sie den Ent
scheid in der Schweiz abwarten können. Das Ist der Sinn 
meines Minderheitsantrages. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
statzt den Antrag der Mehrheit. 

Flurl Kurt (AL, SO): Die FDP-Fraktion beantragt Ihnen, den 
Minderheitsantrag BOhlmann zu den Absätzen 1 und 2 abzu
lehnen. 
Bel Absatz 1 sind wir der Meinung, dass die Formulierung 
gemäss Minderheit BOhlmann geradezu zu Missbrauch ein
lädt Es liegt auf der Hand, dass ein Abwarten des Entschei
des in der Schweiz dazu fQhren wird, dass alle möglichen 
Rechtsmittel ergriffen werden, um den Verbleib In der 
Schweiz zu verlängern. 
Was Absatz 2 betrifft, sind auch wir der Auffassung, er 
~önne gestrichen werden. Wir sind allerdings aus anderen 
Uberlegungen dieser Ansicht: Mit dem Begriff «voraussicht
lich» ist Absatz 2 rein spekulaUv. Wie kann die zuständige 
Behörde erkennen, dass die Voraussetzungen für einen 
dauerhaften Aufenthalt zu einem späteren Zeitpunkt viel
leicht einmal erfüllt sein werden? Spekulative Elemente 
haben in einem Gesetz nichts zu suchen; deswegen ist 
diese Bestimmung zu streichen. In diesem Sinn möchten wir 
den Minderheitsantrag BOhlmann zu Absatz 2 also unterstat
zen - Ich habe mich einleitend falsch ausgedrückt. Entschul
dlgungl 
Die bundesrätllche Lösung ist aus unserer Sicht untauglich, 
wenn gefälschte Dokumente eingereicht werden. Zudem 
wird mit Absatz 2 die in Absatz 1 vorgesehene Lösung der 
Problematik wieder unterhöhlt. 
Streichen Sie also bitte Absatz 2 gemäss Einzelantrag Nr. 6, 
wo Sie die BegrOndung finden. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Die EVP/EDU-Fraktion 
unterstützt den Antrag der Mehrheit. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Bis jetzt durfte eine ausländische 
Person, die rechtmässig eingereist war und in der Schweiz 
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ein Gesuch für einen Daueraufenthalt stellte, bis zum rechts
kräftigen Entscheid über die Erteilung der Bewilligung in der 
Schweiz bleiben. Dies ist in Artikel 1 der Vollzugsverordnung 
zum Anag festgelegt, und das gilt seit siebzig Jahren. Diese 
Regel soll nun zur Ausnahme werden. Weshalb das so ist, 
wird in der Botschaft des Bundesrates nicht erklärt. Begrün
den lässt sich dies auch kaum anders als mit einem grund
sätzlichen Abwehrreflex. Während EU-Bürgerinnen und 
-Bürger jederzeit ohne Bewilligung in die Schweiz einreisen 
und hier bis zu einem Jahr zur Stellensuche bleiben können, 
soll es so genannten Drittstaatenangehörigen verwehrt sein, 
den Entscheid über ein Gesuch hier abzuwarten. Dies ist 
auch dann der Fall, wenn für die Schweiz damit keinerlei 
Kosten verbunden sind. 
Das ist eine diskriminierende Behandlung, die absolut unnö
tig ist. Gesuchsteller aus möglicherweise weit entfernten 
Drittstaaten werden auf eigene Kosten In ihr Herkunftsland 
zurückgeschickt. Nach einigen Monaten wird ihnen dann 
doch eine Aufenthaltsbewilligung erteilt. Viel sinnvoller wäre 
es, wenn die Betroffenen wie bisher den Entscheid in der 
Schweiz abwarten könnten. Diese neu vorgeschlagene Re
gel könnte nämlich die Leute auch dazu veranlassen, vor
übergehend unterzutauchen, und das liegt nicht in unserem 
Interesse. Wenn Sie der Fassung des Bundesrates zustim
men, wird dies jedoch sicher der Fall sein. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag Bühlmann zu 
unterstützen und andernfalls die Mehrheitsfassung durch 
den Eventualantrag Vermot Nr. 48 zu ergänzen. 

Vlscher Daniel {G, ZH): Ich beantrage Ihnen dringend, dem 
Antrag der Minderheit BOhlmann zuzustimmen. Die 
vorgeschlagene Regelung, auch der Status quo, ist nicht nur 
schikanös, sondern sie ist auch lebensfremd. Das ist eine 
Regelung, die geradezu an Absurdität grenzt, und sie führt 
auch dazu, dass etwas formell durchgezogen wird, was 
in der Realität meistens gar nicht aufrechterhalten 
werden kann. Dies führt dann zu einem ccSchwebezu
stand», indem gewisse Verfahren durchgeführt werden, bei 
denen man gar nicht welss, wo sich die betreffende Person 
effektiv aufhält- und dies nur, damit dem Prinzip nachgelebt 
werden kann. 
Ich plädiere für klare rechtliche Situationen. Alles andere als 
der Antrag der Minderheit Bühlmann bedeutet die Aufrecht
erhaltung einer schikanösen Schimäre. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei diesem Artikel bitte ich 
Sie, bei Absatz 1 den Minderheitsantrag abzulehnen. 
Sie müssen sich im Klaren sein, dass Sie natürlich Tür und 
Tor öffnen, wenn Sie dieses Erfordernis streichen. Es geht ja 
darum, dass jemand z. B. mit einem Besuchervisum einreist 
und dann sagt: ccSo, jetzt bin ich in der Schweiz, und ich bin 
rechtmässlg eingereist» - was auch stimmt. Aber dass er 
ein Anrecht bekommt, sämtliche Verfahren von der Schweiz 
aus durchzuführen, Ist für ihn dann einfach eine Möglichkeit, 
um während der manchmal sehr langen Verfahrenszeit in 
der Schweiz zu bleiben. 
Damit aber keine Härtefälle passieren, ist Absatz 2 hier ein
gefügt worden: «Werden die Zulassungsvoraussetzungen 
voraussichtlich erfüllt .... » Jetzt ist hier gesagt worden, das 
könne man gar nicht sagen. Es gibt aber Fälle, in denen re
lativ rasch zu sehen ist: Da werden die Voraussetzungen er
füllt. Ich erinnere daran, dass diese Ausnahme z. B. dort, wo 
ein Recht auf den Nachzug des Ehegatten, der Familie usw. 
besteht, gemäss Absatz 2 zugelassen wird. Das scheint mir 
sinnvoll zu sein. Es wäre dann in diesen offensichtlichen Fäl
len auch stossend, wenn Sie sagten: Er ist rechtmässig ein
gereist, er wird rechtmässig hier bleiben, und die Verfahren 
z. B. für den Ehegatten muss diese Person dann vom Aus
land aus einreichen. Das macht keinen Sinn. 
Natürlich muss es sich - diese Befürchtung ist ja von der 
FDP-Fraktion vorgetragen worden - um offensichtliche Fälle 
handeln. Der Ermessensspielraum für die Behörden ist also 
nicht allzu gross. Das Votum hat mich aber bewogen zu 
überlegen, dass man das «offensichtlich„ vielleicht dann in 
der ständerätlichen Beratung noch einbauen muss. Aber es 
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ist auch nichts anderes gemeint und wird auch so gehand
habt. 
Ich bitte Sie also, stimmen Sie dem Entwurf des Bundesra
tes und dem Antrag der Mehrheit zu, sowohl bei Absatz 1 als 
auch bei Absatz 2. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: En tant que rap
porteur, Je vous invite a soutenir la majorlte de la commis
sion dans son choix, qui est equilibre. 
Je crois qu'il y a d'abord lieu, a l'alinea 1, de maintenir le 
principe de Ja sortie apres un sejour qui est determlne des le 
debut comme un sejour temporaire. Je le dis particuliere
ment a l'attention de Monsieur Vlscher: la transparence est 
de dire qu'un sejour temporalre a une duree llmitee dans le 
temps. C'est un contrat, finalement, entre las deux parties: 
celui qui beneflcie de cette autorlsation llmitee dans le temps 
et l'Etat qui l'accueille, en l'occurrence la Suisse. Donc, il 
faut maintenir ce principe de sortie: c'est la concretisation de 
la duree de sejour limitee. 
Ensuite, naturellement, II s'agit de ne pas soutenlr la propo
sition Müller Philipp et de permettre aux autorites cantonales 
d'apprecier la situation dans un certain nombre de cas parti
culiers. Je ne vous citerai que le cas d'un doctorant, le cas 
echeant venant d'un autre contlnent, un Australien - pour
quoi pas? - qui a sejourne dans notre pays pour une duree 
limitee et qui voit, par exemple, l'unlversite dans laquelle il 
poursuit son travail lul proposer un semestre supplemen
taire: vous n'allez pas demander a cette personne de retour
ner dans son pays dans l'attente d'une decision de prolon
gatlon de son sejourl 
C'est la ralson pour laquelle je vous invlte donc i1 soutenir la 
proposition de la majorite, qui offre une solution equilibree: 
d'une part, eile pose le princlpe qu'ä l'issue d'un sejour qui a 
ete determine au depart comme temporaire, on doit sortir, 
d'autre part, dans un certaln nombre de cas, les cantons ont 
une marge d'appreciation. Je crois que c'est lä aussi faire 
preuve de federallsme et je tiens a rappeler, a Monsieur 
Müller en particulier, que les cantons sont parfaitement equi
pes et qu'ils sont les premiers competents dans tout ce qui 
conceme les mesures d'execution. Laissons donc aux auto
rites de proximite, qui sont au front, une marge d'apprecia• 
tion. On ne peut pes faire de legislatlon trop rigide, sans quoi 
celle-la devient tres rapldement inapplicable. 
Je vous invlte donc a soutanir la majorite. 
Je tiens encore a rappeler que neuf cantons, dont tous les 
plus peuples, alnsl que tous les grands partls sauf l'UDC et 
le Parti radical-democratique, qul avait mis un leger bemol, 
ont accepte J'article tel que propose iors de la procedure de 
consultation. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.• 100 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.• 100 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 62 Stimmen 

Prilsldent (Binder Max, Präsident): Über den Eventualan
trag Vermot zu Absatz 2 werden wir erst abstimmen, wenn 
Artikal 30 Absatz 1 bis entschieden ist. 

Art.16 
Antrag der Mehrheit 
Den ganzen Artikel streichen (vgl. Art. 2a) 

Antrag der Minderheit I 
(Fehr Hans, Glur, Joder, Lustenberger, Scherer Marcel, 
Schibli, Tschuppert, Weyeneth) 
Abs. 1 
.... erfolgt im Interesse der Gesamtwirtschafl (Rest des Ab
satzes streichen) 
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Antrag der Minderheit II 
(Weyeneth, Beck, Fehr Hans, Glur, Jeder, Lustenberger, 
Scherer Marcel, Schibll, Tschuppert) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans, Glur, Jeder, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Abs.2 
..•. können ebenfalls zugelassen werden, wenn völkerrechtli
che Verpflichtungen dies erfordern. 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans, Glur, Jeder, Scherer Marcel, Schibli) 
Abs.3 
.... wird dem Stabilislerungszlel bezüglich Ausländeranteil 
Rechnung getragen. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 
Die Zulassung von erwerbstätigen Ausländerinnen und Aus
ländern erfolgt Im Interesse des Gesamtwohls der Schweiz 
und der gesamten Wirtschaft .... 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Eine einseitige Betrachtungsweise, nur auf die wirtschaftli
chen Bedürfnisse ausgerichtet, ist stossend. 

Antrag Vanek 
Abs. 1, 3 
Streichen 

Art.16 
Proposition de Ja majorltt§ 
Bitter tout l'article (volr art. 2a) 

Proposition de Ja minorltt§ I 
(Fehr Hans, Glur, Jeder, Lustenberger, Scherer Marcel, 
Schibli, Tschuppert, Weyeneth) 
Al. 1 
.... de l'economie suisse. (Bitter le reste de l'alinea) 

Proposition de Ja minorltt§ II 
(Weyeneth, Beck, Fehr Hans, Glur, Jeder, Lustenberger, 
Scherer Marcel, Schibli, Tschuppert) 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorltt§ 
(Fehr Hans, Glur, Jeder, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Al. 2 
Les etrangers peuvent egalement Atre admis lorsque des 
engagements relevant du droit international l'exigent. 

Proposition de Ja mlnorite 
(Fehr Hans, Glur, Jeder, Scherer Marcel, Schibli) 
Al. 3 
Lors de l'admisslon des etrangers, l'objectlf de stabilisatlon 
du pourcentage des etrangers est pris en consideration. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
l..'.admission des etrangers en vue de l'exercice d'une actlvite 
lucratlve doit servir le bien general et les interAts de l'econo
mie de la Suisse .... 
A/.2 
Bitter 
Deve/oppement par ecrit 
Une vision unilaterale - focalisee sur les besoins econo
miques - ne peut Atre acceptee. 

Proposition Vanek 
Al. 1, 3 
Biffer 

Art. 2a 
Antrag der Mehrheit 
Titel 
Zulassung 
(Wortlaut von Art. 16 gemäss SPK-NR, wird dort gestri
chen) 
Abs. 1 
Die Zulassung von erwerbstätigen Ausländerinnen und Aus
ländern erfolgt im Interesse der Gesamtwirtschaft; aus
schlaggebend sind die Chancen für eine nachhaltige Inte
gration in den schweizerischen Arbeitsmarkt und das soziale 
und gesellschaftliche Umfeld. Die kulturellen und wissen
schaftlichen Bedürfnisse der Schweiz werden angemessen 
berücksichtigt. 
Abs.2 
Ausländerinnen und Ausländer werden ebenfalls zuge
lassen, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre 
Gründe oder die Vereinigung der Familie es erfordern. 
Abs.3 
Bei der Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern wird 
der demographischen, sozialen und gesellschaftlichen Ent
wicklung der Schweiz Rechnung getragen. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 
Die Zulassung von erwerbstätigen Ausländerinnen und Aus
ländern erfolgt im Interesse des Gesamtwohles der Schweiz 
und der gesamten Wirtschaft .... 
Schriftliche Begründung 
Die vorgeschlagene Formulierung ist zu stark auf die rein 
wirtschaftlichen Bedürfnisse in der Ausländerpolitik fokus
siert Das Gesamtwohl der Gemeinschaft Schweiz muss Je
doch vor materiellen Interessen stehen. 

Antrag Stamm 
Abs.2 
Ausländerinnen und Ausländer können ebenfalls zugelassen 
werden, wenn völkerrechtliche Verpflichtungen .... 
Schriftliche Begründung 
Die Schweiz kann sich auf Gesetzesstufe nicht verpflichten, 
unter den genannten Voraussetzungen Immer und In jedem 
Fall Personen zuzulassen. Mit einer Kann-Formulierung wird 
der notwendige Spielraum geschaffen, um nötigenfalls von 
der Grundregel abzuweichen, wenn staatspolitische Überle
gungen dies erfordern. 

Antrag Freysinger 
Abs.4 
Die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern erfolgt 
unter der Voraussetzung, dass diese die Grundsätze der 
schweizerischen Rechtsordnung anerkennen und akzeptie
ren. 
Schriftliche Begründung 
Das Gesetz dient als rechtliche Grundlage zur Zulassung 
von Ausländerinnen und Ausländern aus Nicht-EU-Staaten. 
Dabei kann die Anerkennung der schweizerischen Rechts
ordnung nicht a priori vorausgesetzt werden, zumal die 
Schweiz bisher keinen eigentlichen Migrationsvertrag kennt. 
Der Passus bringt die notwendige Präzisierung auf Geset
zesstufe, unter welchen Voraussetzungen die Schweiz Aus
länderinnen und Ausländer zulässt. 

Art2a 
Proposition de Ja majorlte 
Titre 
Admission 
(le tibelle de l'art. 16 seien CIP-CN est bitte a l'art. 16) 
Al. 1 
l..'.admission des etrangers en vue de l'exerclce d'une activite 
lucratlve doit servir les interAts de l'economie suisse; les 
chances d'une integration durable sur te marche du travail 
suisse et dans l'environnement social et socletal sont deter
minantes. Les besoins culturels et scientifiques de la Suisse 
sont pris en consideration de maniere approprlee. 
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Al. 2 
Les etrangers sont egalement admls lorsque des motifs hu
manitaires ou des engagements relevant du drolt Internatio
nal l'exigent ou que l'unlte de la famitle en depend. 
Al. 3 
Lors de l'admission des etrangers, l'evolution sociodemogra
phique de la Suisse est prise en consideration. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
L:admission des etrangers en vue de l'exerciee d'une activite 
lucrative dolt servir le blen general et les lnteräts de l'econo
mie de la Suisse ...• 
Developpement par ecrit 
La formulation proposee focalise trop sur les besoins econo
miques purs; or, dans la politique en matiere d'etrangers, le 
blen general de la Sulsse dolt primer sur des interAts ma
teriels. 

Proposition Stamm 
Al.2 
Les etrangers peuvent egalement Atre admis lorsque des 
motifs humanitaires .... 
Developpement par ecrit 
La Suisse ne peut pas s'engager dans le cadre d'une loi a 
admettre automatlquement des personnes dllls lors que les 
conditions prevues sont remplies. Une formulation potesta
tive pennet de degager la marge de manoeuvre necessaire 
afin de pouvolr s'ecarter de Ja regle generale si des consi
derations d'ordre politique l'exigent. 

Proposition Freysinger 
Al.4 
Les etrangers sont admis a condltlon qu'ils reconnaissent et 
acceptent les principes de l'ordre juridique suisse. 
Developpement par ecrlt 
La loi sert de base legale a l'admission des etrangers qul ne 
sont pas ressortissants d'un Etat de l'UE. Or, il n'est pas 
posslble de postuler a priori la reconnaissance de l'ordre ju
ridique sulsse, d'autant que la Sulsse ne dispose pas encore 
veritablement d'une «conventlon sur les mlgrations». La 
phrase proposee apporte les precisions qui s'imposent a 
l'echelon de la lol, en indiquant a quelles condltlons la 
Suisse admet des etrangers. 

Fehr Hans (V. ZH): Das Kapitel über die Zulassungsvoraus
setzungen ist eines der entscheidendsten Kapitel und eine 
der entscheidendsten Welchenstellungen In diesem Auslän
dergesetz. Hier können und müssen Sie Zeichen setzen und 
Klarheit schaffen; hier geht es um die Marschrichtung. 
Die Minderheit I beantragt, lediglich den ersten Satz von Ar
tikel 16 Absatz 1 stehen zu lassen. Dieser sagt klar, worum 
es geht Es geht darum, dass die Zulassung von erwerbstäti
gen Ausländern im Interesse der Gesamtwirtschaft erfolgen 
soll. Es Ist gefährlich, wenn Sie die zusätzlichen Sätze ste
hen lassen: Erstens wird dort gesagt, ausschlaggebend 
seien die beruflichen und gesellschaftlichen Integrations
chancen. Es geht doch nicht um Integrationschancen, son
dern um die berufliche Qualifikation. zweitens wird dort 
gesagt, es gehe auch darum, kulturelle und wissenschaftli
che Bedürfnisse zu berücksichtigen. Diese Formulierung 
muss weg. «Wissenschaftliche Bedürfnisse» könnten wir 
stehen lassen. Aber von «kulturellen Bedllrfnissen» hat in 
diesem Saal doch jeder eine andere Vorstellung. Diese zu
sätzlichen Sätze sind nicht zweckdienlich. Wir bitten Sie, mit 
diesem Minderheitsantrag Klarheit zu schaffen. Es geht bei 
den Zulassungsvoraussetzungen um nichts anderes als um 
die Interessen der Gesamtwirtschaft. 
Ich bitte Sie, diesem Antrag zuzustimmen. Sonst ist auch die 
Gefahr gross, dass Sie eine Vermischung von Ausländer
und Asylpolitik vornehmen. In der Ausländerpolitik - da sind 
wir uns wohl einig - geht es nicht um Leute, die FIOchtllngs
eigenschaften haben. Es geht ausschliesslich um die Frage: 
Wer soll in die Schweiz kommen und hier arbeiten, zu wel-
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chen Bedingungen und für welche BedOrfnisse? Das ist hier 
zu regeln; das Ist nichts Unmoralisches, sondern das ist die 
Logik. Ich bitte Sie, keine Vermischung vorzunehmen. Wir 
haben in den letzten Jahren - statistisch eindeutig feststell
bar - eine vermehrte Zuwanderung zum Sozialsystem. Wir 
wollen aber eine Zuwanderung zum Arbeitsmarkt Das be
rllcksichtigt der Antrag der Minderheit 1. Ich bitte Sie deshalb 
um Zustimmung. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Ich habe es gestern schon 
kurz erwähnt: Wir lehnen die Ausweitung, welche die Kom
missionsmehrheit in Artikel 2a vorgenommen hat, ab. Ich 
habe Ihnen gestern gesagt, dass wir uns in erster Linie nach 
den Bedürfnissen der Wirtschaft zu richten haben. Wir 
gehen darin einig, dass es auch gesellschaftliche und bil
dungspolitische BedOrfnlsse gibt, die bezüglich der Auslän
derfrage geregelt werden mllssen. Diese Ausweitung, wie 
sie die Kommissionsmehrheit In Artikel 2a vorgeschlagen 
hat, lehnen wir aber ab. Deshalb beantragen wir Ihnen, an 
der Fassung festzuhalten, wie sie der Bundesrat dem Parla
ment beantragt, ob dies jetzt in Artikel 2a oder in Artikel 16 
aufgeführt wird: Wir haben nichts dagegen, wenn diese 
Grundsätze bereits in Artikel 2a erscheinen. 
Die Minderheit II beantragt Ihnen also, an der Umschreibung 
gemäss Entwurf des Bundesrates, wie sie in Artikel 16 Ab
satz 1 festgeschrieben ist, festzuhalten. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Je me permets de rappeler 
quelques elements concernant l'incoherence de la politique 
en matiere de migratlon en Suisse. En 1991, Juste avant 
l'eclatement de la guerre dans les Balkans, le Consell fede
ral a justifie son autorisation de faire appel a la main
d'oeuvre yougoslave, en soulignant que ce pays faisalt par
tle de «ceux ou les valeurs culturelles, religieuses et sociales 
correspondent aux nötres». Quatre mois plus tard, la You
goslavie etalt recalee dans le troisieme cercle. En 1992, le 
Conseil federal, pour justifier la politique des trois cercles, 
avanyait l'argument selon lequel les populations qui ne sont 
pas d'origine europeenne sont inassimilables et rejetees 
dans le troisieme cercle, car «elles sont originalres de pays 
ou les conditions sociales, culturelles, religieuses, politiques 
ou economiques sont fondamentalement differentes. La poli
tique suisse en matiere d'admlssion a l'egard des personnes 
exeryant une activite lucrative est donc fondee sur le prin
cipe selon lequel les particularltes ethnlques et natlonales 
des personnes venant de certains pays rendent en general 
plus difflcile leur Integration dans notre societe.» J'al clte en 
substance le message du 2 mars 1992 relatif a l'adhesion de 
la Suisse a la Convention internationale de 1965 sur rellml
nation de toutes las formes de discrimination raciale 
(92.029}. 
Ces deux citations montrent bien que la capaclte supposee 
des etrangers et etrangeres a s'integrer ne repose sur aucun 
crltere objectif, mais bien unlquement sur les besoins suppo
ses de notre economle, et je rappelle ce que j'ai dit hier con
cernant l'immlgration portugaise au debut des annees 1960, 
a savoir qu'on estlmalt qu'elle ne pourrait pas s'integrer lci 
en Sulsse. 
Le systeme des trols cercles a falt l'objet de vives critlques 
pour discrlmlnation. II n'est plus question dans la LEtr de 
surpopulation etrangere. Le Conseil federal se garde bien 
de mentionner des concepts comme «l'enchev&trement cul
turel». Avec le systeme binalre propose, nous ne sommes 
pas trl1ls loin des trois cercles. En effet, relevaient du 
deuxieme cercle essentlellement les cadres qualifles ou les 
speciallstes, lesquels sont toujours autorises a se rendre en 
Suisse. 
Et II est assez etonnant de llre le communtque de la Com
mission des institutions politlques, apres la clöture des tra
vaux, concernant cette loi. II exprime le point de vue de la 
majorite de droite, qui etait tres clair. «La Commission des 
institutlons politiques constate l'utilM de legiferer dans ce 
domaine qui englobe la problematlque des besoins de la 
Suisse en immigrants, de la pression exercee par ces mou-
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vements de mlgration et des apprehensions suscitees par 
une surpopulatlon etrangere .•.• Elle salue aussi la mise au 
polnt de regles efflcaces pour endiguer les flux migratolres 
et pour parvenir ä attenuer les craintes d'une trop forte pous
see de l'emprise etrangere ... 
Or, entre 1965 et 1995, les six initiatives populaires qui s'op
posaient ä la surpopulation etrangere ont toutes ete reje
tees. II est choquant de voir les partis de droite passer 
comme chat sur bralse sur la volonte de plus de la moitie 
des electeurs et electrices et d'utiliser constamment les 
peurs de la populatlon pour justifier leurs propositions discri
mlnatoires. 
Ce que propose la minorite Fehr Hans, en demandant que 
soft fait mention dans la lol de l'objectif de stabilisation du 
pourcentage des etrangers ä l'alinea 3, est une mesure dis
criminatoire et nous appelons ä la rejeter. Nous demandons 
en revanche que les criteres des motits humanitaires et du 
regroupement tamilial ä l'alinea 2 soient maintenus. 

Christen Yves (RL, VD): II s'agit ici du principe des condi
tions d'admission. Elles flgurent dans le depliant ä l'article 
16. La majorite de la commission prevoit de les reporter ä 
l'article 2a. 
Pour ces condltions d'admission, le projet du Conseil federal 
prevoit trols alineas: a l'alinea 1 - premiere condltion -. II 
faut servir d'abord l'interAt de l'economle, il faut que les 
chances d'integration professionnelle solent les mellleures, 
et puls les besoins culturels et scientiflques sont pris en con
sidllration de maniere approprlee. A l'allnea 2, le Conseil fe
deral propose aussl que des etrangers puissent Atre admls 
pour des motifs humanitaires ou relevant du droit Internatio
nal, ou pour assurer l'unite de la famille. A l'alinea 3, enfln, il 
tient compte de l'evolution sociodemographique. 
Chacun de ces trois alineas s'accompagne d'une proposi
tion de minorite. A l'alinea 1, II s'agit de savoir quelle est la 
condition la plus importante, l'economie, le soclal ou le cultu
rel. Le Conseil federal et la majorite de la commission pen
chent pour l'economie avec, accessoirement, des interAts 
pour la culture et la science. Dans sa proposltion de minorl
tll l, Monsieur Fehr propose de n'en rester qu'ä l'economie 
et de blffer le reste. Monsieur Weyeneth, dans sa proposition 
de mlnorite II, propose d'en rester a la version du Conseil fe
deral, avec laquelle on pourrait vivre; mais la majorite de la 
commission ajoute un element d'integration durable. Je crois 
qu'elle a raison, parce qu'elle souhaite ainsi demontrer que 
ceux qul sont admis doivent des lors durablement s'lntegrer 
dans notre pays. C'est une notion qui sous-tend toute cette 
loi. 
Des lors, le groupe radical-liberal vous propose de suivre la 
majorite de la commission ä l'alinea 1. 
En ce qui conceme l'alinea 2, II y a une proposition de mi
norite Fehr Hans. II s'agit du probleme des motlfs humanital
res ou des engagements relevant du droit international. 
Cette minoritll propose la formule potestative. lci, nous som
mes d'accord, nous voulons des condltlons clalres. t:UDC 
elle-mAme a toujours dit, ä propos de ces formules potesta
tlves - quand Monsieur Lustenberger est venu en commis
sion defendre sa proposltion, eile a etll rejetee - qu'elle 
voulait qu'on puisse appllquer clairement les conditlons de 
cette lol. Nous rejetons cette formule potestatlve. II s'agit 
d'elements relevant du droit International et c'est tout II est 
vral que le drolt international peut comprendre aussi des mo
tifs humanitaires et II peut comprendre aussi le regroupe
ment familial, pulsque c'est la Convention europeenne des 
drolts de l'homme qul prevoit dans son article 8 que la fa
mille peut Atre regroupee ou dolt Otre regroupee, mAme. 
Mais pour cet alinea 2, le groupe radical-liberal vous pro
pose d'en rester ä la formule de la commission et du Conseil 
federaL 
A l'alinea 3, le Conseil federal et la commission proposent 
de tenir compte du developpement sociodemographique. La 
minorite Fehr Hans propose la formule „robjectif de stabili
sation du pourcentage des etrangers». C'est en quelque 
sorte un retour ä !'Initiative des quotas. Le princlpe de la loi 
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est de dire que, dans le deuxieme cercle, nous admettons 
un certain nombre de travailleurs - pour l'economie, pour la 
recherche scientifique, eventuellement pour des lntllrOts cul
turels. Nous voulons bien les Integrer, mais l'objectif n'est 
pas de maitriser l'evolutlon demographique. S'il devait y 
avoir une vague d'lmmlgrants du deuxleme cercle, il est evi
dent que Je Conseil federal prendralt des dispositions. Mais 
ce n'est pas le but de la lol. 
C'est la raison pour laquelle le groupe radlcal-liberal vous 
propose de refuser cette minorite et d'en rester a la verslon 
du Conseil federal et de la commission. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich spreche zuerst zu 
Artikel 16 Absatz 1, gegen die Minderheit 1 (Fehr Hans). Herr 
Fehr will ja In bekannter Manier herausstreichen, was bei Ar
tikel 16 Absatz 1 das Leben Irgendwie auch noch llebens
oder lebenswert macht. Er will Ausländerinnen und Auslän
der nur dann zulassen, wenn dies Im Interesse der Gesamt
wirtschaft notwendig ist - Punktl Die Mehrheit verweist je
doch darauf, dass zwar die Interessen der Gesamtwirtschaft 
eine Rolle spielen - das Ist richtig, wir behandeln das Aus
ländergesetz -, dass jedoch auch die sozialen, kulturellen 
und wissenschaftlichen Bad0rfnisse und Aspekte beigezo
gen werden m0ssen, wenn es darum geht, Ausländerinnen 
und Ausländer aufzunehmen. Es geht doch nicht an, dass 
wir Menschen zu blossen wirtschaftlichen Subjekten redu
zieren. Menschen haben Bed0rfnlsse, Träume, W0nsche; 
sie wollen Perspektiven haben und nicht einfach nur gedul
det werden. 
Wir bekämpfen auch die Minderheit II (Weyeneth), die ein
fach wie der Bundesrat die kulturellen und wirtschaftlichen 
BedQrfnisse der Schweiz angemessen berucksichtigen will. 
Wir schllessen uns beim ganzen Artikel der Mehrheit an. 
Artikel 16 Absatz 2 ist noch weit gravierender: Gemäss Ent
wurf des Bundesrates werden Ausländerinnen und Auslän
der zugelassen, wenn «völkerrechtliche Verpflichtungen, 
humanitäre Grunde oder die Vereinigung der Familie es er
fordern». Diesen verbindlichen Rechtsanspruch will die Min
derheit Fehr Hans in eine Kann-Bestimmung abändern. Dies 
würde heissen, dass es den kantonalen Behörden selbst 
dann anheim gestellt wäre, eine Bewilligung zu verweigern, 
wenn völkerrechtliche Verpflichtungen, humanitäre Grunde 
oder zwingende familiäre Erfordernisse die Bewilligungser
teilung gebieten. Eine solche Entscheidungsfreiheit für Be
hörden darf es nicht geben! 
Welche Konsequenzen die Ausstattung der Fremdenpolizei
behörden mit einer entsprechenden Machtfülle hat, haben 
uns Praktiker des Fremdenpolizeirechtes In den letzten Jah
ren und Jahrzehnten efndrucklich vor Augen geführt: Die 
Folgen dieser fremdenpollzeillchen Machtfülle sind Behör
denwlllka r, unverständliche kantonale Ungleichbehandlun
gen und zahlreiche stossende Praktiken einzelner Fremden
polizeibehörden. Es darf nicht sein, dass kantonale Zufällig
keiten Schicksale von Menschen existenziell bestimmen. Es 
ist auch gar nicht einzusehen, weshalb man den Kantonen 
einen Ermessensspielraum für die Zulassung oder Nichtzu
lassung einer Person einräumen soll, wenn einmal feststeht, 
dass 0bergeordnetes Recht, d. h. völkerrechtliche Verpflich
tungen, humanitäre Grunde oder der Grundsatz der Famlli• 
enelnheit die Erteilung der Bewilligung gebieten. 
Zu denken Ist z. B. an Personen, die aufgrund des R0ck
schiebeverbots der Folterkonvention weder In ihr Herkunfts
land noch in einen Drittstaat zuruckkehren können. Zu 
denken ist aber auch an unbescholtene Personen, deren Fa
mllienangehörige allesamt in der Schweiz leben und die Im 
Herkunftsland keine Beziehungen mehr haben. Unter diesen 
Voraussetzungen Ist ein fremdenpollzeiliches Ermessen 
über Erteilung oder Nichterteilung einer Bewilligung absolut 
fehl am Platz. Zu beurteilen, ob entsprechende Vorausset
zungen erfüllt sind, Ist schon Ermessensspielraum genug. 
Nun noch zur Minderheit Fehr Hans zu Absatz 3 von Arti
kel 16: In diesen Absatz will Herr Fehr dann auch noch 
gleich die 18-Prozent-lnltiative von Herrn M0ller kopieren -
M0ller/Fehr Hans, ein «rechtspoiitisches» Zwillingspaar -, 
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indem er nämlich will, dass dem Stabilisierungsziel be
züglich des Ausländeranteils Rechnung getragen wird. Die 
18-Prozent-lnitiative, Herr Fahr, wurde durch die Bevölke
rung abgelehnt; die Bevölkerung hält nichts von Prozent
zahlen. Gestern wollten Sie schon die SVP-Missbrauchs
lnitlative ins Asylgesetz schreiben lassen, heute die 18-Pro
zent-lnitiative der FDP ins Ausländergesetz. Sind das hier 
die neuen Gepflogenheiten? Man verliert Abstimmungen in 
der Bevölkerung und bringt hinterrücks, unter dem 11tel Sta
bilisierung, diese unsinnige Idee wieder ins Gesetz. 
Wir lehnen diesen Antrag der Minderheit Fehr Hans naf.Qrlich 
ab. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion untersf.Qtzt bei 
Artikel 16 die Anträge der Kommissionsmehrheit. Es geht 
hier um Grundsätze, und es Ist aus unserer Sicht zudem 
richtig, dass man sie vorne im Gesetz, in Artikel 2a, hinein
nimmt. Es ist aus unserer Sicht auch richtig, dass man nicht 
nur die Interessen der Gesamtwirtschaft erwähnt, sondern 
auch berufliche und gesellschaftliche Integrationschancen 
dazunimmt, obwohl ich gestehen muss, dass dieser Begriff 
etwas schwammig ist. Aber auch der Begriff «Gesamtwirt
schaft» ist relativ unpräzis. Es gibt Partikularinteressen ein
zelner Branchen, und das können andere als gesamtwirt
schaftliche Interessen sein. Aber wenn wir Grundsätze 
hineinnehmen, dann müssen wir sagen, dass uns nicht nur 
die berufliche Integration, sondern auch die Wertvorstellun
gen und unsere Lebensart wichtig sind. Es geht ja hier auch 
darum, dass die Integration nicht nur Sache des Staates ist, 
sondern vor allem auch Sache der Ausländer, die sich hier 
ansiedeln wollen; und deshalb Ist es auch sinnvoll. Es gibt 
auch keine Erklärungen zum Begriff «Gesamtwirtschaft», 
sondern zusätzliche Grundsätze, die den Begriff «Integra
tion» etwas präzisieren sollen. 
Zu Absatz 2 muss man schon sagen: Wenn man das Völker
recht als Grundsatz anerkennt, was wohl für alle selbstver
ständlich ist, dann sollte man das auch als Grundsatz 
postulieren. Zudem Ist in Absatz 2 auch formuliert. welche 
Bedingungen fOr die Zulassung nötig sind. Das ist also kein 
absoluter Grundsatz, sondern ein rechtlich gebundener 
Grundsatz. 
Zu Absatz 3 hat die Vorrednerin schon erwähnt, dass das 
Stabilisierungsziel Im Sinne einer Quote vom Volk abgelehnt 
wurde, aber die Formulierung «demographische und soziale 
Entwicklung„ entspricht ja auch dem, dass man Einwande
rung steuern möchte. Auch für uns ist klar, dass Einwande
rung sinnvoll begrenzt werden muss. Die Formulierung der 
Kommissionsmehrheit, dass man demographische und so
ziale Kriterien berücksichtigt, ist eine genauere Umsetzung 
des Volkswillens und deshalb auch mehrheitsfähiger. 
Deshalb unterstützt die CVP-Fraktion die Anträge der Kom
missionsmehrheit. 

Donze Walter (E, BE): Unsere Fraktion vertritt die Haltung 
der Mehrheit. Wir wenden uns gegen die Minderheit 1 (Fehr 
Hans) wie auch gegen die Minderheit II (Weyeneth). Wir dür
fen nicht mit einer Optik ans Ausländergesetz herangehen, 
als wäre Jeder Ausländer, der bei uns um Aufenthalt nach
sucht, ein Missbraucher. Die Anliegen der Wirtschaft unter
stützen wir, aber dies sind nicht die ausschliessllchen 
Kriterien für den Aufenthalt von Ausländern bei uns. Es gibt 
auch Familienschicksale, es gibt Verwandtschaften, es gibt 
Ausländerehen, und hier wollen wir kein Spiessrutenlaufen, 
sondern ganz normale Voraussetzungen. 
Wir sind der Auffassung, die Kommissionsmehrheit liege 
richtig. Sie hat das Gesamtwohl des Landes und seiner Ge
sellschaft im Fokus. Sie setzt gute Leitplanken, und gerade 
unter kulturellen Interessen verstehen wir auch, dass die 
schweizerische Eigenart und Kultur erhalten bleibt. Die Kom
mission regelt nun diese Bestimmungen in den Artikeln 2, 2a 
und 2b, und deshalb können wir Artikel 16 streichen. 
Den Antrag Stamm halten wir für unnötig. Er macht eigent
lich keinen Sinn. Den beiden Anträgen Hess Bernhard zle• 
hen wir die Variante der Kommissionsmehrheit vor. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Die ganze Sache wird jetzt 
durch die neue Ordnung, die Sie geschaffen haben, etwas 
auseinander gerissen. Ich glaube, Sie sollten mindestens 
wegen der Denkweise - damit klar ist, um was es geht - bei 
den Artikeln 16 bis 30 bleiben. Wenn Sie jetzt zu den Arti
keln 2a und 2b hüpfen, relssen Sie ein Konzept auseinander. 
Wir sind nicht dagegen, dass Sie das Gesetz neu ordnen, 
aber für die Diskussion Ist es natürlich ausserordentlich be
schwerlich. Ich habe gemerkt, dass es von den Rednern hier 
am Pult nicht überall verstanden worden ist. Auch Artikel 2b 
wird jetzt hier hineingezogen, aber Artikel 2b betrifft das Pro
blem der Integration, das in den Artikeln 51ft. behandelt wird. 
Ich möchte darum hier über die Zulassungsvoraussetzungen 
sprechen und das in einen Gesamtzusammenhang stellen, 
sonst wird das Ganze unübersichtlich. 
Das duale Zulassungssystem, welches die Kommission 
übernommen hat, sieht Voraussetzungen fOr die Zulassung 
zur Erwerbstätigkeit vor. Artikel 2a - nach dem früheren 
Konzept Artikel 16 - umschreibt das nur generell. Ich 
komme am Schluss darauf zu sprechen. Aber es gibt hier 
Artikel, die das spezifizieren und sagen, was getan wird, um 
die Integrationsziele zu erreichen, und die Zulassungsvor
aussetzungen näher umschreiben. Es wird gesagt, was ge
tan wird, um das vom Bundesrat immer wieder erklärte 
Stabilisierungsziel zu erreichen, oder womit man es zu errei
chen glaubt. 
Zunächst einmal: Es werden - es geht ja hier um die aus
sereuropäischen Staaten -- jährliche Höchstzahlen für die 
Bewilligungen vorgeschrieben, nämlich gemäss Artikel 19; 
dieser gehört dazu. Es ist also nicht eine freie Möglichkeit. 
Die jährlichen Höchstzahlen für die Bewilligungen sind die 
Quoten, die wir eigentlich früher gegenüber allen Ländern, 
auch den europäischen, hatten und die wir gegenüber den 
europäischen während der Übergangsfristen auch jetzt noch 
haben. Sie bringen die kantonalen Behörden dazu, mit der 
Bewilligungserteilung haushälterisch umzugehen. In der Re
gel wird ja dann geprüft, bevor man die Bewilligung erteilt, 
ob alles gemacht worden ist, um die Leute im entsprechen• 
den Umfeld, d. h. In der Schweiz - odar neu gemäss Freizü
gigkeltsabkommen in der EU - zu rekrutieren. 
Dann gibt es den Vorrang der Inländer und der Angehörigen 
der EU- und der Efta-Staaten. Das steht in Artikel 20. Diese 
Bestimmung soll der Bekämpfung der Arbeitslosigkeit in der 
Schweiz dienen. 
Die Quote soll eine Begrenztheit bringen; das Ist eine Anleh
nung an das Ziel der Stabilisierung. Artikel 20 mit dem Vor
rang der Inländer - die Bürger der EU• und der Efta-Staaten 
gelten auch als Inländer, wenn die Übergangsfristen einmal 
abgelaufen sind - soll also ein Mittel zur Bekämpfung der Ar
beitslosigkeit sein. Die Schweiz hat dieses System ja In den 
letzten drelssig Jahren gehabt und Ist damit im Vergleich zu 
ausländischen Staaten gut gefahren. Wir müssen aufpas
sen, dass wir jetzt nicht alles über Bord werfen, was sich ei
gentlich bewährt hat. 
Dann haben wir ein drittes Instrument, das ist Artikel 21 -
das Ist jetzt alles unter Artikel 2a zu subsumieren!--: Von ei
ner Kontrolle der Lohn- und Arbeitsbedingungen erhofft man 
sich, dass sie einem Lohndumping entgegenwirkt. Mit Artikel 
23 wird dann die berufliche Quallflketlon einbezogen; das ist 
ein neues Element. Das geht in die langfristige Integration. 
Man hat festgestellt, dass sich die beruflich Qualifizierten 
wesentlich leichter Integrieren lassen als die beruflich nicht 
Qualifizierten und die grosse Masse der Ungelernten. Das 
wird ja von gewisser Seite auch kritisiert Es führe zu einem 
«Austrocknen„ anderer Staaten, well man quasi die lntelli
genzija abziehe. Ich glaube, das Ist übertrieben, aber wenn 
es zu einer Masseneinwanderung käme, wenn man ganz 
Europa oder Amerika dazunähme, dann könnte das viel
leicht ein Argument sein. 
Dann wird in Artikel 24 ein weiteres Element vorgeschrie
ben, nämlich eine angemessene Wohnung. Damit will man 
verhindern, dass wir eine freie Zuwanderung haben und 
dass die Leute dann keine Wohnung haben. Das ist natorlich 
auch ein Integrationselement und ein soziales Element. 
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Schliesslich gibt es Ausnahmen bei den_ Zulassungsvoraus
setzungen. Das sind die humanitären Uberlegungen. Aus
nahmen sind auch für den wirtschaftlichen und kulturellen 
Austausch möglich. Das Ist für jene Fälle, in denen selbst 
der Begriff der Gesamtwirtschaft nicht mehr genagt. 
Die Mehrheit hat diesen Artikel im Sinne des Bundesrates 
zwar neu gefasst; ob er aber eine Verbesserung darstellt, 
bezweifle Ich. Ich muss Ihnen sagen: Sie haben das Gleiche 
geschrieben, nur anders. Wenn Sie sagen, der Inhalt sei der 
gleiche wie der in der Fassung des Bundesrates, dann kann 
Ich mich damit einverstanden erklären, aber eine Verbesse
rung ist es nicht. 
Ich bitte Sie, auch zu beachten: Es geht um Gesetzgebung. 
Je grösser Sie den Spielraum machen und je umfassender 
und je schwammiger Sie die Formulierungen machen, desto 
weiter enttarnen Sie sich natQrllch auch vom Rechtsstaat. 
Wo Sie Ermessen haben, haben Sie Immer auch Ermessen 
Im positiven Sinn des einen und Ermessen Im negativen 
Sinn des anderen. Das Ist etwas gefährlich. 
Es sind reichlich schwammige Begriffe gewählt worden, al
lerdings auch schon im Entwurf des Bundesrates. Die von 
der Mehrheit vorgeschlagene Lockerung des Zulassungs
systems werden wir In den folgenden Artikeln ansehen, Ich 
werde dort darauf eingehen. Auf jeden Fall kann ich bereits 
jetzt sagen: Der Versuch, hier das Salsonnlerstatut wieder 
einzuführen, wird vom Bundesrat klar abgelehnt. Das hat 
aber mit den Kurzaufenthalten nichts zu tun; das ist gestern 
hier vermischt worden. Bewilligungen für sechsmonatige 
Kurzaufenthalte sind keine Saisonnlerbewllllgungen, das ist 
kein Saisonnlerstatut. Das Salsonnlerstatut war tor Leute, 
die während mehrerer ,lahre Bewilligungen fOr Kurzaufent
halte bekommen hatten; diese wurden dann umgewandelt. 
Das hat also mit der vorgeschlagenen Kurzaufenthaltsbewil
ligung, wie sie auch bei den „Bilateralen 1» übernommen 
wird, nichts zu tun. Dagegen werden wir uns zur Wehr set
zen. Wenn das Konzept aufgeweicht wird, dann sind auch 
die Stabllislerungszlele, dann sind auch die Integrationsziele 
nicht mehr erreichbar, dann sind die Bedürfnisse der Wirt
schaft nicht mehr erfüllbar, dann sind die sozialen Folgen 
nicht mehr tragbar. 
Jetzt konkret zu Artlkal 2a, der Artikel 18 entspricht. Ich 
spreche nicht zu Artikel 2b, dieser Ist der Ersatz der Arti
kel 51ft. Das Ist etwas anderes, den können wir erst dort be
handeln, sonst vermischen wir Dinge. 
Zu Artikel 2a sage Ich nochmals: Die Formulierung des Bun
desrates ist die präzisere. Die Kommissionsmehrheit sagt, 
sie wolle Inhaltlich nichts ändern. Wir gehen also nicht auf 
die Barrikade, aber wir bleiben bei der Formulierung des 
Bundesrates, die - das sehen Sie schon an der Länge des 
Artikels - einfach die bessere und konsequentere Fassung 
darstellt, vor allem auch fOr die Auslegung. Wenn Sie aber 
der Kommissionsmehrheit folgen, ist zuhanden des Amtli· 
chen Bulletins festgehalten, dass Sie inhaltlich nichts ande
res als die Fassung des Bundesrates beschlossen haben. 
Ich bitte Sie, hier der bundesrätlichen Fassung zuzustim
men. 

Fehr Hans (V, ZH): Erlauben Sie mir eine Replik in Bezug 
auf den Minderheitsantrag zu Absatz 3: Frau Vermot scheint 
sich auf mich oder meine Politik einschlessen zu wollen, al
lerdings eher glücklos. 
Zur Sache: Es geht hier In keiner Weise darum, dass wir der 
18-Prozent-lnltlative nachtrauern. Wir akzeptieren, dass 
diese Initiative mit ihrer Rechenschlebermethode wahr
schelnlfch kein sehr glückliches Instrument war und dass 
das Volk dazu Nein gesagt hat. Aber wir beziehen uns dar
auf, dass sich der Bundesrat - Herr Koller, Frau Metzler, 
aber auch schon Ihre Vorgänger - immer klar zum so ge
nannten Stabilisierungsziel in der Ausländerpolitik bekannt 
hat. Darum wollen wir dieses Stabilisierungsziel hier als 
klare Zielsetzung einbauen. Seit Ober zwanzig Jahren wird a 
la Bundesrat «stabilisiert». Die Realität sieht so aus: Wir hat
ten vor zwanzig Jahren in der Schweiz einen Ausländeranteil 
von 900 ooo Leuten. Die so genannte Stabilisierung wirkte 

sich so aus, dass wir jetzt einen um 60 Prozent höheren 
Ausländeranteil haben, d. h. 1,5 Millionen Ausländer( 
Das Stabilisierungsziel soll mit intelligenten Massnahmen 
erreicht werden, und das wollen wir hier Im Grundsatz veran
kern. 
Ich bitte Sie, dem Minderheitsantrag zu Absatz 3 zuzustim
men. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Es wurde mehr
fach zu Recht darauf hingewiesen, dass es sich hier um ei
nen Grundsatzartikel dieses Gesetzes handelt, um die 
Zielgebung, wie wir die Zulassung Inskünftig regeln wollen. 
Sie haben gesehen, dass gegenüber den heutigen Geset• 
zen neu die gesamtwirtschaftlichen Interessen im Vorder
grund stehen. ..Gesamtwirtschaftliche Interessen» ist ein 
unbestimmter Gesetzesbegriff, der nicht abschllessend und 
auch nicht immer gleich definiert werden kann. Der Bundes
rat wie auch die Kommission haben versucht, das noch aus
zudeutschen. Sie sehen, dass die Mehrheit der Kommission 
das gegenOber der Version des Bundesrates mit den Hin
weisen auf die Integrationschancen und auf das soziale und 
gesellschaftliche Umfeld präzisiert hat. 
Herr Bundesrat, es war Ihre Verwaltung, die der Kommission 
diesen Verbesserungsvorschlag vorgelegt hat. Denn die Ver
sion des Bundesrates hat effektiv in der Kommission zu 
noch mehr Fragen geführt. Deshalb ist die Formulierung der 
Mehrheit der Kommission so, wie sie jetzt vorliegt, klar eine 
Verbesserung und Konkretisierung gegenüber der Version 
des Bundesrates. Wir wollen damit auch zum Ausdruck brin
gen, dass mit dem neuen Konzept eben weder kurzfristige 
Wirtschaftsinteressen gefördert noch spezielle Branchen 
oder Regionen berOcksichtigt werden sollen. Im Mittelpunkt 
muss immer das gesamtwirtschaftliche Interesse, ein nach
haltiges und nicht ein kurzfristiges Ziel stehen. Wir wollen 
mit der Zulassungspolitik weder Strukturerhaltung Ober we
niger qualifizierte Arbeitskräfte und tiefe löhnen betreiben 
noch Partikularlnteressen innerhalb der Wirtschaft unterstüt
zen. 
Deshalb bitte ich Sie, bei Absatz 1 die Version der Mehrheit 
der Kommission zu unterstützen. 
Die Minderheit 1 (Fehr Hans) will im Absatz 1 den letzten 
Satz streichen. Nach Ansicht der Mehrheit Ist das falsch, 
weil mit dem Hinweis auf die Integrationschancen zum Aus
druck kommt, dass es nicht nur rein um wirtschaftliche Inte
ressen geht - Zulassungspolitik hat sehr viel mit lntegrations
polltlk zu tun. Das sind Ziele dieser Revision. Das muss in 
der Formulierung des Gesetzes auch zum Ausdruck kom
men. Die Mehrheit will daher den Artikal so belassen. Die 
Kommission hat das mit 16 zu 4 Stimmen so bestimmt. 
Bei Absatz 2 haben wir die Minderheit Fahr Hans, welche 
die Zulassung aus humanitären GrOnden oder zum Zwecke 
der Famllienverelnlgung streichen will. Das würde die bishe• 
rige Tradition der Schweiz unterlaufen. Wir hatten die Dis
kussion auch Im Rahmen des Asylgesetzes und stellten fest, 
dass es Fälle von humanitären Aufnahmen gibt. Die brau
chen selbstverständlich eine Rechtsgrundlage. Wenn Sie In 
Absatz 2 der Minderheit Fehr Hans folgen würden, würde die 
Rechtsgrundlage fehlen, und man könnte humanitäre Auf
nahmen nicht mehr zulassen. Die Kommission hat diesen 
Antrag mit 15 zu 6 stimmen klar abgelehnt. Er Ist auch abzu
lehnen, weil er- wie Herr Christen zu Recht betont hat - bei 
den völkerrechtlichen Verträgen von einer Kann-Formulie
rung ausgeht. Wenn man völkerrechtliche Pflichten hat, 
dann hat man Pflichten. Verträge und Pflichten sind einzu
halten, Herr Fehr. Man kann dann nicht sagen: Man kann 
dann noch, oder man hat Ermessen. Verträge sind einzuhal
ten; Verpflichtungen hat die Schweiz zu erfüllen. Deshalb 
kann man hier nicht mit einer Kann-Formulierung operieren. 
Bei Absatz 3 haben wir ebenfalls eine Minderheit Fehr Hans. 
Die Kommission hat auch hier den Hinweis auf die 18-Pro
zent-lnltiative diskutiert. Es ist so, dass Bundesrat und Kom
missionsmehrheit mit dem neuen Zulassungssystem das 
Ziel einer Stabillsierung des Ausländeranteils verfolgen, aber 
es gibt dafür weder eine Definition noch eine Zahl. Wie wir 
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auch zum Ausdruck bringen, braucht es natürlich auch Flexi
bilität für die Bedürfnisse der Gesamtwirtschaft. Es wäre 
also verfehlt, hier die Vorstellung zu haben, dass man von ei
ner Grenze ausgeht. Auch die Umsetzung, die Handhabung 
des Antrages der Minderheit Fehr Hans, wäre schwierig. Die 
Kommission hat diesen Antrag daher mit 13 zu 5 Stimmen 
bei 2 Enthaltungen abgelehnt. 
Der Antrag Hess Bernhard will in Absatz 1 noch das Ge• 
samtwohl einfügen. Es scheint mir hier sehr schwierig zu 
sein, zu definieren, was denn das Gesamtwohl ist Die Kom
mission hat in Absatz 1 den Ansatz gewählt, zu den gesamt
wirtschaftlichen Interessen eine Definition zu geben. Inhalt
lich kommt das dem, was Herr Hass meint, wohl sehr nahe. 
Ich bitte Sie daher, diese Formulierung zu unterstützen und 
den Antrag Hess Bernhard abzulehnen. 
Zu klären haben Sie noch die Positionierung: Sie haben ge
hört, dass die Kommissionsmehrheit einen Artikel 2a schaf
fen und vorziehen möchte. Das hat folgende Gründe: Wir 
sind der Auffassung, dass der Gesetzgeber zu Beginn eines 
Gesetzes auch sagen sollte, was die Ziele sind, die die Ge
setzgebung verfolgt, was der Zweck einer Vorlage ist. Mit der 
Positionierung dieser grundsätzlichen Zulassungsvorschrift 
zu Beginn des Gesetzes bringen wir das zum Ausdruck. Es 
wird so leichter lesbar, und somit würden am Anfang des 
Gesetzes die Prinzipien und Grundsätze verankert werden. 
Nachher, im 3. und 4. Kapitel, kommen dann die Präzisie
rungen und Einzelheiten, die regeln, wie diese Zulassung 
konkret aussieht. 
Ich bitte Sie daher, auch der Neupositionierung in Artikel 2a 
zuzustimmen. Wie ich den Voten entnommen habe, hat bis
her niemand dagegen opponiert. 

Fehr Hans r,t, ZH): Frau Leuthard, wir haben es vorhin alle 
gehört: Sie bekennen sich ausdrücklich zum Stabilisierungs
ziel, das anzustreben sei. Warum schreiben Sie dann dieses 
Stabilisierungsziel nicht ins Gesetz hinein? Wir wollen ja 
keine Zahl, wir wollen genau das, was Sie selber sagen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Herr Fahr, Ich 
habe mich nicht zu einem Stabilisierungsziel in Ihrer Version 
bekannt Die Kommission hat klar zum Ausdruck gebracht, 
dass die Fehler der Vergangenheit mit diesem Zulassungs
system selbstverständlich nicht wiederholt werden dürfen, 
das heisst vor allem Fehler im Bereich der Saisonniers, des 
Famiiiennachzuges, der nachweislich zu einem hohen Zu
strom In die Schweiz geführt hat. Hier wollen wir stabilisie
ren, aber immer im Sinne der Gesamtwirtschaft, und das 
helsst inskünftig: Wenn die Wirtschaft einen Bedarf nach Ar• 
beltskräften hat und diesen decken will, dann Ist dem Folge 
zu geben. Diesem Bedarf Ist nicht mit einer Stabilisierung im 
Sinne einer Festsetzung von Quoten, Zahlen, Prozenten 
Rechnung zu tragen. Das will die Kommissionsmehrheit klar 
nicht 

Blocher Christoph, Bundesrat Die Kommissionssprecherin 
hat gesagt, die Fassung der Mehrheit sei die Fassung 
der Verwaltung. Ich bitte Sie - das ist eine generelle Be
merkung -, In dieser Angelegenheit die Verantwortlichkeiten 
nicht zu vermischen. Wenn Mitglieder der Verwallung in ei
ner Kommission sitzen und die Kommission der Verwaltung 
einen Auftrag gibt, etwas zu formulieren, ist das deswegen 
weder die Meinung der Verwaltung noch die Meinung des 
Bundesrates. Ich merke, dass diese Vermischungen auch zu 
getrennten Verantwortlichkeiten führen. Und wo keine Ver
antwortlichkeiten wahrgenommen werden, dort passiert es 
eben. Es Ist mir lleber, wenn gesagt wird, wer die Verantwor
tung für diesen Artikel trägt. Ich bitte Sie, das zu beachten. 
Der Bundesrat hat in seiner Fassung In Artikel 16 Absatz 3 
gesagt: «Bei der Zulassung von Ausländerinnen und Auslän
dern wird der demographischen und sozialen Entwicklung 
der Schweiz Rechnung getragen.» Das ist doch - auch bei 
aller Schwammigkeit - noch einigermassen fassbar. Die 
Kommissionsmehrheit fügt zusätzlich die «gesellschaftliche 
Entwicklung» ein. Ich bitte Sie, dies zu beachten: Es hat 
gute Gründe dafür, dass der Bundesrat sagt, jetzt gebt ihr 
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noch ein weiteres Argument - was heisst das, bei der Zulas
sung «der gesellschaftlichen Entwicklung» Rechnung zu tra
gen? Das ist die Schwierigkeit. 
Ich nehme aber gerne zur Kenntnis und sage das nochmals: 
Die Mehrheit sagt, in ihrer Version werde inhaltlich nichts an
deres gesagt als in jener des Bundesrates, es sei nur anders 
formuliert. Wenn das so ist, gehe Ich mit den Materialien ei
nig. Wenn wir uns der Mehrheit anschllessen und sie nicht 
aktiv bekämpfen, dann nur unter dieser Voraussetzung. Ich 
finde die Fassung des Bundesrates präziser; das ist auch 
die Meinung der Verwaltung. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Nur kurz zu dem, was die Vermi
schung der Verantwortlichkeiten angeht Ich gehe davon 
aus, dass der Bundesrat sich Implizit der Sicht der Kommis
sionsmehrheit anschliesst, wenn der Bundesrat in einer 
Kommissionssitzung anwesend ist und die Verwaltung dann 
von der Kommission einen Auftrag erhält und der Bundesrat 
sich in der Kommissionssitzung nicht gegen die neue For
mulierung wehrt und nicht an seiner eigenen Fassung fest
hält Damit wird das zu einem gemeinsamen Anliegen. 

Back Serge (RL, VD), pour la commlsslon: J'almerals tout 
d'abord vous lnviter a sortir de cette querelle entre les oom
misslons et le Conseil federal. Je crois que nous avons be
soin las uns des autres, chacun devant assumer ses 
responsabilites. A partir du moment ou un texte est depose 
par la commission, mAme s'il a ete redlge sur la base d'infor
matlons ou d'une proposition de l'adminlstration, c'est la 
commission qul doit en assumer la paternlte. 
Votre commission s'est largement penchee sur las prlncipes 
d'admlsslon, et donc sur les objectifs de la presente leglsla
tion. C'est pour cette raison qu'elle a choisi de faire figurer 
ces elements-cadres a l'article 2a plutOt qu'a farticle 16. 
En ce qui concerne l'«architecture» de la loi, la volonte de la 
commission est de faire figurer, ainsi que vous l'a dit Ma
dame Leuthard, las principes de base en täte de la loi, ce qui 
rend l'approche de celle-cl beaucoup plus comprehenslble, 
et les articles relatlfs a la mise an oeuvre de chacun de ces 
principes, alnsl que las a prevus le Conseil fecleral, dans des 
chapitres qui sont specifiques, plus en avant dans la legisla
tion. 
En ce qui concerne la signHlcation des artlcles, je dois affir
mer lcl qu'il n'y a pas de difference sur le fond entre le projet 
du Conseil federal et la proposition de la majorite de la com
mission. C'est au niveau de la «mise en forme» de cette si
gnlflcation que la majorite de la commisslon a trouve sa 
formulatlon plus heureuse et plus precise. 
En ce qui concerne justement le fond de cet article 16, Je 
crois qu'il est primordial qu'au-dela des besoins de l'econo
mie - et c'est un des aspects fondamentaux de cette nou
velle legislatlon -, le cadrage de l'immigratlon soit realise sur 
la base des facuites d'lntegration dans notre societe, et nous 
le developpons tout au long de cette lol. 
SI les besoins de l'economie doivent rester determinants, je 
crols neanmoins qua l'octroi d'autorisations en vue de l'exer
cice d'une activite lucrative doit egalement servir a couvrlr 
d'autres besolns: les besoins cuiturels et sclentlflques, ainsi 
que le Conseil federal les a inscrlts a l'artlcle 16 alinai 1 de 
son projet - et cela a ete repris par la majorite de la commls
sion a l'article 2a -, ne sauraient €ttre negllges. Notre cadre 
de via n'est pas fait uniquement de biens materiels et de 
biens de consommatlon, la recherche scientlflque est cardi
nale pour notre prosperite economique. II convient, par 
exemple, de ne pas renvoyer des doctorants arrivant en fin 
de cursus sous le pretexte qu'lls viennent de pays exterieurs 
a l'Europe et qu'ils ne sont pas engages dans l'economle. 
En ce qui concerne las propositions de minorite, II convlent 
de rejeter la propositlon de la mlnorite 1 (Fehr Hans) a l'arti
cle 16 alinea 1. Cette proposltion est un retour a une an
cienne vision de la politique mlgratolre que nous ne voulons 
plus. C'est en quelque sorte une proposltlon «monomania• 
que» qui ne prend en conslderation qua les interäts econo
miques. II y a donc Heu, ainsl que je l'al dit, de reconnanre la 
globalite des besolns de la communaute et, donc, l'apport 
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potentiel de l'lmmigration dans ses differentes dimensions. 
On a evoque aussi les preoccupations demographiques lors 
du debat d'entree en matiere. C'est par 15 voix contre 5 que 
la commlssion a choisi de maintenir quant au fond le con
tenu propose par le Conseil tederal et de ne pas revenir ä 
une verslon purement economique de l'immigration, ce qui 
seralt totalement en opposition avec l'esprlt de la nouvelle 
lol. 
La minorite II (Weyeneth) estime que Ja formulatlon du Con
seil federal a l'artlcle 16 allnea 1 est satisfaisante, mais la 
majorlte a modlfie legerement les termes du texte, je le re
pete, sans apporter de modifications significatives quant au 
fond. II reste pour la Commission de redaction a reexaminer, 
en tout cas dans le texte fram;ais, le mot «socletal». Si vous 
ouvrez votre dlctlonnaire, vous verrez qu'entre «social» et 
«societal», il n'y a pas grande dlfference. 
A l'alinea 2, la minorlte Fehr Hans veut supprimer l'admis
sion pour raisons humanltalres ou, plus grave, la necessite 
d'unlte de la famille. C'est tres fermement, par 15 voix contre 
6, que Ja commlsslon a repousse ce durcissement qul est to
talement inapproprie. 
A l'allnea 3, la mlnorlte Fahr Hans veut relntroduire un objec
tlf de stablllsation de la population etrangere qul a ete refuse 
ä malntes reprises, et encore recemment dans le cadre de 
l'initlative populaire des 18 pour cent. Nous n'avons effecti
vement pas a reintroduire au nfveau du Parlament quelque 
chose dont le peuple ne veut pas. 
Enfin, par 13 voix contre 5 et 2 abstentlons, la majorite s'op
pose donc a cette minorite Fehr Hans. Monsieur Fahr nous a 
parle de mesures intelligentes dans le doma/ne de la stabili
satlon de la populatlon etrangere. C'est avec plaislr que je 
vous rappelle que notre Parlament en a pris quelques-unes 
en adoptant des procedures de naturalisation facilitee pour 
les etrangers des deuxleme et troisieme generatlons. Vous 
voyez, Monsieur Fehr, que nous sommes aussl preoccupes 
par ces elements-la. 

Prlaldent (Binder Max, Präsident): Die folgende Abstim
mung gilt in Bezug auf den Antrag Hass Bernhard auch für 
die Artikel 17 und 18. Der Antrag Vanek wurde bereits erle
digt. 

M.16Abs.1;2aAbs.1-Art.1Bal.1;2aal.1 

Erste Abstimmung- Premier vote 
FQr den Antrag der Minderheit 1 .... 80 Stimmen 
FQr den Antrag Hess Bernhard .... 13 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Fllr den Antrag der Minderheit II .... 138 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 32 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
FQr den Antrag der Mehrheit .... 113 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 61 stimmen 

Art. 1 B Abs. 2; 2a Abs. 2 -Art. 16 al. 2; 2a a/. 2 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 46 Stimmen 
Für den Antrag Stamm .... 45 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 120 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 52 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 132 stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 40 Stimmen 

Art. 1 B Abs. 3; 2a Abs. 3 - M. 16 a/. 3; 2a al. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 120 stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 53 Stimmen 

Art. 2a Abs. 4 -Art. 2a al. 4 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Freyslnger .... 49 Stimmen 
Dagegen .... 120 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres d/sposltions sont adoptees 

Präsident (Binder Max, Präsident): Sie haben in diesen Ab
stimmungen durchwegs den Anträgen der Mehrheit zuge
stimmt. Ich frage Sie an: Sind Sie damit einverstanden, dass 
damit Artikel 16 zu Artikel 2a wird? - Es gibt keine Opposi
tion; Sie sind damit einverstanden. 

Art. 17 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Tschuppert, Back, Eberhard, Fahr Hans, Glur, Joder, Lus
tenberger, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Bst. a 
a . .... entspricht; bedeutende wirtschaftliche Interessen ein-

. zelner Branchen und Regionen werden angemessen be
rücksichtigt; 

Antrag Hess Bernhard 
Bst.a 
a. dies dem Gesamtwohl der Schweiz und den gesamten 
wirtschaftlichen Interessen entspricht; 
Schriftliche BegrOndung 
Eine einseitige Betrachtungsweise, nur auf die wirtschaftli
chen Bedürfnisse ausgerichtet, ist stossend. 

Art.17 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du Conseil federat 

Proposition de la minorite 
(Tschuppert, Beck, Eberhard, Fehr Hans, Glur, Joder, Lus
tenberger, Scherer Marcel, Schibli, Weyeneth) 
Let.a 
a ..... du pays; les intertts economiques reconnus de cer
tains secteurs et de certaines reglons seront pris en compte 
de maniere appropriee; 

Proposition Hess Bernhard 
Let. a 
a. si cela sert le blen general et les intertts de l'economie de 
Ja Suisse; 
Developpement par ecrit 
Une vislon unilaterale - focalisee sur les besoins econo
miques - ne peut 1/itre acceptee. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Bel der Zulassung von un
selbstständig erwerbenden Ausländerinnen und Ausländern 
gilt es, ausser auf das gesamtwirtschaftliche und - das prä
zisiere Ich hier klar - 0bergelagerte Interesse auch noch auf 
Branchen und Regionen Rücksicht zu nehmen. Das ent
spricht einem eidgenössischen Grundsatz, der auf dem Ge
danken des Föderalismus, der Subsidiarität und auch der 
Rücksichtnahme gegenüber Minderheiten aufbaut. Die Be
fürchtungen gewisser Branchen und Regionen sind eben 
durchaus real: nämlich Ihre Befürchtungen, sie würden mit 
der Formulierung gemäss Kommissionsmehrheit mit Ihren 
Anliegen gewissermassen unter die Räder kommen. Die Er
gänzung In Artikel 17 - das halte Ich ausdrllcklich fest - prä
judiziert den Minderheitsantrag für Artikel 31a, dieses neue 
Sa/sonnlerstatut, nicht. Sie sehen auch, dass nicht alle, die 
Artikel 31 a als Minderheit vertreten und unterschrieben ha
ben, auch die Minderheit Tschuppert unterstützten - oder 
andersherum: Die Minderheit Tschuppert hat eine grössere 
Akzeptanz und regelt das nur im Grundsatz, ohne dabei ein 
neues Salsonnierstatut zu fordern und zu stipulieren. 

Bulletln ofllclel de I' Assembltle flkl6rale 
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Lehnen Sie diese offene Formulierung der Minderheit 
Tschuppert nicht ab, sondern geben Sie ein Bekenntnis zu 
den Branchen und den Regionen, die heute schon, in die
sem wirtschaftlich schwierigen Umfeld, sehr zu kämpfen ha
ben! 

Fasel Hugo (G, FR): Herr Lustenberger, können Sie in lh• 
rem Antrag noch erklären, welche Branchen Sie meinen und 
welche Regionen Sie anvisieren? 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Herr Fasel, es sind sicher 
nicht die Regionen, in denen Ballungszentren sind. Es sind 
sicher auch nicht jene Branchen, die florieren und die auf 
ausländische Spezialisten zwar angewiesen sind, aber bei 
denen es aufgrund der wirtschaftlichen Lage durchaus auch 
vertretbar ist, wenn sie zugunsten der anderen Branchen, 
zugunsten der Not leidenden Regionen vielleicht manchmal 
einen Schritt zurück machen. Wenn Sie mich jetzt fragen, 
welche Branchen ich meine: Es ist durchaus die Landwirt
schaft, es ist durchaus das Gastgewerbe, es ist das Bauge
werbe. 
Ihre Frage ist berechtigt, und ich habe sie jetzt präzise be
antwortet. 

Müller Philipp (RL, AG): Wir sind jetzt in der Phase, wo es 
um Grundzüge dieses Gesetzes geht, nämlich um die Zulas
sungskriterien. Sie wissen, dieses Gesetzesdogma beinhal
tet keine Quoten, keine Prozentzahlen; es geht um den 
Grundsatz, wer mit welcher beruflichen Qualifikation in die 
Schweiz einreisen können soll und wer nicht. Wer soll, wenn 
er nicht erwerbstätig ist, in die Schweiz einreisen können, 
mit welcher Integrationsvoraussetzung usw.? Artikel 17 U
tera a mit der Ergänzung, wie sie der Minderheitsantrag 
Tschuppert hier verlangt, ist ein erster Pnlfstein fOr die Kon
sequenz des Gesetzes betreffs dieser beruflichen Zulas
sungskriterien. Wir machten lange Jahre den Fehler - das 
wissen Sie alle hier drin -, dass wir zu viele Arbeitskräfte re
krutierten, die zu schlecht qualifiziert waren und fOr die wir 
heute noch bezahlen müssen, weil sie nämlich die Ersten 
sind, die dann anschliessend auf der Strasse stehen, wenn 
bei uns die geringste wirtschaftliche Krise einfährt. 
Ich bitte Sie dringend, das gesamte Konzept des Gesetzes 
nicht mit diesem Beginn hier schon aufzuweichen, indem 
Sie Jetzt sozusagen schleichend die Kriterien verwässern 
und dann in späteren Artikeln das konsequent so durchzie
hen. Es werden noch viele derartige Anträge zur Diskussion 
stehen, und es kann nicht sein, dass wir die Fehler der Ver
gangenheit wiederholen. Sie wissen genau, dass wir den 
freien Personenverkehr mit der Europäischen Union haben. 
Wir können da Leute rekrutieren. Ich bin mir auch bewusst, 
dass wir nicht alle Leute dort holen können, die wir brau
chen. Sie wissen aber auch, dass am 1. Mai 2004 zehn 
neue Staaten in die EU eingetreten sind, in denen es immer 
noch sehr hohe Arbeitslosenraten gibt, in denen es immer 
noch sehr viele Leute gibt, die nicht gut qualifiziert sind. 
In diesem Zusammenhang möchte ich einfach auch grund
sätzlich daran erinnern, dass wir mit Artikel 121 Absatz 5 so
zusagen den freien Personenverkehr mit den zehn Ost
staaten, die am 1. Mai in die EU eingetreten sind, vorwegge
nommen haben. Wir werden diesen Artikel 121 dann unter• 
stützen. Die FDP-Fraktion wird dahinter stehen. Aber hier in 
Artikel 17 darf das Grundkonzept des Gesetzes - die Zulas
sungskriterien, bei Erwerbstätigen an gewisse Qualiflkati
onskriterien gebunden -- nicht schon das erste Mal aufge
weicht werden. 
Ich bitte Sie wirklich, diesen Antrag auf Ergänzung von Arti
kel 17 Litera a abzulehnen und konsequent nicht mehr dem 
Quoten- und Prozentgedanken verhaftet zu sein, sondern 
dem Kriterium der Zulassungskriterien Im Bereich der beruf
lichen Qualifikation Beachtung zu schenken und bei Nichter
werbstätigen den Integrationsvoraussetzungen Beachtung 
zu schenken. Dies als ganz grundsätzliche Bemerkung. 
Lehnen Sie daher bitte die Ergänzung von Artikel 17 Litera a 
ab. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Messmer Werner (AL, TG): Lieber Kollege Müller, ich hätte 
gerne einen Ratschlag von Ihnen: Woher sollen wir - wenn 
wir sie zum Beispiel auf dem Bau brauchen - jene Leute ho
len, die bereit sind, bei jedem Wetter die einfachsten Arbei• 
ten Im Dreck zu verrichten, wenn wir diese Leute im EU
Raum nicht finden? 

Müller Philipp (RL, AG): Mein lieber Kollege aus der glei
chen Fraktion, ich möchte daran erinnern, dass wir in die
sem Land Ober 160 000 Arbeitslose haben. Ich habe mir die 
Statistik angeschaut: Ungefähr die Hälfte der Leute Ist ganz 
schlecht qualifiziert, ein Drittel Ist höher qualifiziert, ein Drit
tel Ist sehr gut qualifiziert. Jetzt werden Sie mir entgegenhal· 
ten: Die Leute wollen ja nicht arbeiten, die können wir nicht 
brauchen. Die Diskussion kann doch nicht so geführt wer
den. Wenn wir 160 000 arbeitslose Leute Im Land haben 
und 220 000 Menschen eine Stelle suchen, dann können wir 
doch nicht einfach uns auf dem billigen ausländischen Ar• 
beitsmarkt bedienen und den Druck im Inland auf jene, die 
eben nicht arbeiten wollen, obwohl Stellen da sind, nicht er
höhen! 
Sie melden einen Bedarf an und wollen in der Rekrutie
rungspolitik den Kreis ausdehnen, ausserhalb der EU und 
der Efta, mit einer Aufweichung der Zulassungskriterien. 
Wenn Sie diesen Bedarf voraussetzen, denn bitte ich doch, 
den Druck bei den bestehenden Arbeitslosen zu erhöhen 
und da anzusetzen. Es kann nicht sein, dass wir hier Zehn
tausende von Menschen sozusagen als Arbeitslose pflegen, 
die ja angeblich nicht arbeiten wollen; es kann nicht sein, 
dass wir gleichzeitig den bequemen Weg gehen - das ha
ben wir ja jetzt jahrzehntelang gemacht - und uns im Aus
land einfach mit billigen neuen Arbeitskräften eindecken. 
Das fahrt zu nichts anderem, als dass wir eines Tages noch 
mehr Arbeitslose haben werden, weil eben auch diese Leute 
bei der geringsten Krise wieder auf der Strasse stehen wer
den. Dann werden Sie wieder sagen: Wir haben wieder Ar
beitslose, die nicht arbeiten wollen; wir können Sie wieder 
nicht brauchen. Sie werden wieder Anträge stellen, damit wir 
noch mehr unqualifizierte Leute aus aller Herren Ländern in 
die Schweiz holen können. Eine derartige Politik Ist nicht Im 
Gesamtinteresse, Im wirtschaftlichen Gesamtinteresse die
ses Landes. Ich bitte Sie energisch, diese Politik nicht wei
terzuverfolgen. 
Im Übrigen möchte Ich noch darauf hinweisen, dass der Ar
beitgeberverband diese Politik mittlerweile auch nicht mehr 
unterstützt. 

Müller Geri (G, AG): Erstaunlicherweise ist die Zlelrichtung 
meines Aargauer Kollegen die gleiche wie diejenige der grü
nen Fraktion. Wir unterstützen auch die Mehrheit, aber ich 
möchte trotzdem auf etwas hinweisen: Die Voten, die Sie 
vorhin hörten, hatten herzlich wenig mit einer Ausländerin
nen- oder Ausländerpolitik zu tun; Kollege Fasel hat darauf 
hingewiesen. Es geht hier eigentlich um eine Wlrtschaitspo
lltik, es geht um eine Regionalpolitik, es geht um Standespo
litik, es geht um Landwirtschaftspolitik, die wir über das 
Ausländerinnengesetz abwickeln wollen. Die Probleme sind 
an einem anderen Ort. 
Wenn die Frage von Herrn Messmer so gestellt wird, wie er 
es vorher gemacht hat - ein Ratschlag: Herr Messmer, viel
leicht müssen die Arbeitsbedingungen auf dem Bau auch 
verbessert werden, damit die Leute dort integriert werden 
können. Wir haben uns gestern lange darüber unterhalten, 
wie wir die Asylsuchenden bei der Arbeit nicht berücksichti
gen wollen. Wir geben daf0r sehr viel Geld aus, indem wir ih
nen den Zugang zum Arbeitsmarkt verunmöglichen. Warum 
arbeitet man nicht mit diesen Leuten? 
Vergessen Sie nicht Jeder und jede, der oder die in der 
Schweiz war, nimmt aus der Schweiz auch sehr viel an 
Ideen, an Impressionen usw. mit. Grundsätzlich Ist es ein 
guter Gedanke, aber wenn Sie dann hinterher wieder kom
men und sagen: Nach diesen paar Monaten haben die In der 
Schweiz dann wieder nichts zu suchen, dann Ist es eine 
Ausnützung der Situation dieser Leute, und das darf auf kei-
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nen Fall unterstützt werden. Das wäre dann wirklich eine 
Qual, ihnen den Speck durch den Mund zu ziehen. 
Ich bitte Sie also sehr, den Antrag der Mehrheit anzuneh
men. Er ist für uns immer noch das kleinere Übel. Sie sehen: 
Man versucht, etwas zu regulieren, was eigentlich unglaub
lich schwer zu machen ist. Aber das ist halt cjie Architektur 
dieses Gesetzes. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Herr Müller, Sie haben von der Ver
besserung der Arbeitsbedingungen auf dem Bau gespro
chen. Ich möchte Sie fragen, wie Sie die Arbeitsbedingun
gen auf dem Bau verbessern wollen, wenn die einfachsten 
und auch dreckigsten Arbeiten doch auch gemacht werden 
müssen. Wie wollen Sie die Arbeitsbedingungen verbes
sern? 

Müller Geri (G, AG): Wenn Sie die letzten Wochen betrach
ten, die Demonstration anschauen, die die Handwerker und 
Handwerkerinnen auf dem Bau durchgeführt haben, dann ist 
das eigentlich die Antwort auf Ihre Frage. Einerseits ist es 
klar: Die Tätigkeit in Bauberufen führt bei den Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmern zu früherer Krankheit. Dagegen 
müsste etwas gemacht werden. Andererseits sind die Löhne 
nicht in dem Bereich, der für diese schwierige Arbeit effektiv 
g~rechtfertigt wäre. Das würde selbstverständlich dazu füh
ren, dass das Bauen verteuert würde; da gebe ich Ihnen 
Recht. Aber wir können ja nicht immer weiter an der Spar
schraube drehen. Gewisse Auslagen müssen gemacht wer
den. Die Mitarbeitenden müssen dabei berücksichtigt 
werden. 

Messmer Werner (RL, TG): Herr Müller, ist Ihnen bewusst, 
dass es in der Schweiz keine andere Branche gibt, die einen 
so modernen Landesmantelvertrag hat? Es gibt keine Bran
che, die die Frühpensionierung ab 60 Jahren eingeführt hat. 
Es gibt keine Branche, die ihre Arbeitnehmer derart schützt 
und die derart viel Ferien, Freizeit, Vergütungen und Ent
schädigungen wegen der Arbeitsbedingungen auf dem Bau 
gibt. Sie sprechen hier davon, man müsse die Arbeitsbedin
gungen auf dem Bau verbessern. Ich empfehle Ihnen, doch 
einmal eine Woche zu mir in den Betrieb zu kommen. Ich 
weise Sie dann jener Baustelle und jener Arbeit zu, von der 
Sie jetzt sagen, sie sei so leicht zu erledigen. 

Walter Hansjörg (V, TG): Die SVP-Fraktion unterstützt den 
Antrag der Minderheit zu Artikel 17. Es wurde hier schon vie
les gesagt; ich ergänze: Auch Branchen und Regionen, die 
auf die Rekrutierung von weniger quallflzierten Arbeitskräf
ten angewiesen sind - wie Gastgewerbe, Gesundheitswe
sen, Baugewerbe, Landwirtschaft und Gartenbau -, haben 
das Recht auf eine nachhaltige Zukunft, auf eine nachhaltige 
Wirtschaft. Diese Branchen erfüllen gerade in den ländli
chen Regionen In einem hohen Masse einen gesamtwirt
schaftlichen Auftrag, eine gesamtwirtschaftliche Aufgabe. 
Deshalb bitte ich Sie, dies im Text entsprechend zu ergän
zen. 
Wir mOssen In diesem Land nach wie vor eine Gleichberech
tigung haben zwischen dem Primärsektor, der fOr die Versor
gung entscheidend ist, dem Sekundärsektor, welcher für die 
Entwicklung des Landes entscheidend ist, und dem tertiären 
Sektor. Ich frage Sie: Wo haben wir heute am meisten Ar
beitslose? Es ist im dritten Sektor, weil dort zurzeit ebenfalls 
eine Restrukturierung stattfindet. 
Was bedeutet Qualifikation? FOr mich Ist auch noch Fleiss 
eine Qualifikation - und nicht nur die Unterscheidung der Ar
beit zwischen Handarbeit und BOrojob. Ich bin überzeugt, 
dass in Zukunft jeder Sektor seinen Strukturwandel durch
machen wird. Wir haben vorhin gehört, was im Baugewerbe 
abläuft. · 
Ich bitte Sie also, hier dem Antrag der Minderheit zuzustim
men, weil es wichtig ist, dass die Zuteilung nicht alleine nach 
der Qualifikation - der angeblichen Qualifikation - vorge
nommen werden kann. 
Zu Herrn Fasel möchte ich sagen: Vielleicht sind wir einmal 
froh, wenn auch in ländliche Regionen noch etwas frisches 

Blut hineinfliesst, damit diese Regionen erhalten werden 
können. 
Ich bitte Sie also, dieser Zusatzformulierung zuzustimmen. 
Nachher sind die Zuteilungskriterien nämlich so gegeben, 
dass auf gesamtwirtschaftliche Interessen des Landes 
ROcksicht genommen werden kann. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich bin sehr einverstanden, dass es 
um "frisches Blut» geht, aber Sie sollten Ihren Gedanken 
einfach zu Ende denken, Herr Walter. Wenn Sie es mir nicht 
glauben: In diesem Punkt gibt es noch eine Berührung mit 
dem Votum von Herrn MOller. Wollen Sie wirklich die uralten 
Fehler wiederholen? Wenn Sie sagen, dass Sie für be
stimmte Regionen zusätzliche Leute wollen - ich habe vor
her Herrn Lustenberger gefragt, wen er will bzw. wo er je
manden wolle -, dann mOssen Sie zusätzlich eine 
Zwangsmassnahme beschliessen, wie wir sie früher hatten: 
dass jemand z. B. nur im Freiburger Oberland arbeiten darf 
und sonst nirgends. So mOssen Sie - ich meine, das sind ja 
Restriktionen - die Leute mit Zwangsmassnahmen dort be
halten. Wir haben ja mit dem Saisonnierstatut genau diese 
Erfahrungen gemacht dass wir nämlich das «frische .Blut», 
wie Sie sagen - deshalb wollte ich Intervenieren-, nicht be
halten könnenl Zwei ,lahre später sind diese "Saisonniers» 
nämlich in einer anderen Region, weil sie an einem anderen 
Ort einen besseren Job gefunden haben. Schauen Sie doch 
die Erfahrungen an, die wir in den Siebziger- und Achtziger
jahren gemacht haben und die wir nicht wiederholen dOrfen. 
Ich bin auch Unterzeichner des Gesamtarbeitsvertrages 
vonseiten von Travail Suisse und Syna, den Herr Messmer 
erwähnt hat. Ich sage gern ein Wort dazu. Wenn Sie nie
manden finden fOr eine Aufgabe, dann nehmen Sie den 
Markt ernst. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Fasel, es handelt 
sich um eine kurze persönliche Erklärung, die bezüglich 
Kürze schon längstens vorbei wäre. 

_Fasel Hugo (G, FR): Ich werde diese Zeit bei meinen späte
ren Interventionen einsparen. 
Nur zu Herrn Messmer: Lassen Sie den Markt spielen. 
Wenn Sie keine Informatiker finden, lassen Sie auch den 
Markt spielen. Sie erhöhen den Lohn, dann finden Sie die 
Leute. 

Walter Hansjörg (V, TG): Herr Fasel hat mir die Frage ge
stellt, ob wir die gleichen Fehler machen wollen. Wir tun das 
sicher nicht mit dieser Zusatzbestimmung, denn sie regelt 
einfach die Zulassungsbedingungen, und die Zulassungsbe
dingungen werden nachher festgestellt. Sie gehen jetzt da
von aus, dass Im tertiären Sektor alles offen ist. Ich sage 
Ihnen, auch dort kann es Arbeitslose geben, auch dort kann 
es Schicksale geben. Wir mOssen die Arbeitskräfte dort ein
setzen, wo Bedarf besteht, wo es Im gesamtwirtschaftlichen 
Interesse des Landes liegt. 
Deshalb bitte ich Sie um Zustimmung zum Minderheitsan
trag. 

Daguet Andre (S, BE): Ich möchte diesen Minderheitsan
trag auch heftigst bekämpfen. Ich bin erstaunt Herr Walter 
hat jetzt die Haltung der SVP-Fraktion dargelegt. Er hat vom 
Baugewerbe gesprochen, von der Landwirtschaft aber nicht. 
Es ist ja nicht untypisch, dass er die Landwirtschaft ausge
klammert hat. Es ist doch klar: Wir wollen keine Sonderbe
stimmungen fOr Sonderbranchen. Das Ziel, um das es den 
Befürwortern dieses Minderheitsantrages geht, ist ganz klar: 
Es geht ihnen darum, unter diesen Voraussetzungen wieder 
unqualifizierte Arbeitskräfte in die Schweiz zu holen und da
mit auch Druck auf die Löhne zu machen. 
Herr Walter und Herr Messmer, ich bin selbstverständlich 
damit einverstanden, dass der Landesmantelvertrag des 
Baugewerbes ein guter Vertrag ist, das ist klar. Aber Sie wis
sen, wie er in der Praxis ausgehöhlt wird. Deshalb lehnen 
wir diese Zusatzformulierung ab. Wenn wir die Branchen 
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dann beurteilen - man kann es ja relativ gut einschätzen -, 
geht es vor allem um das Baugewerbe, um das Gastge
werbe und auch um die Landwirtschaft. Ich möchte fragen, 
wie es Herr Fasel Ja bereits getan hat: Wollen wir nochmals 
die Erfahrungen machen, die wir in den letzten zwanzig Jah
ren gemacht haben? Wenn wir das nicht wollen, dann müs
sen wir zu diesem Minderheitsantrag Nein sagen. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, diesen Minderheitsantrag ab
zulehnen. 

Müller Walter (AL, SG): Ich bin im Grundsatz mit meinem 
Kollegen Philipp Müller einverstanden. Trotzdem werde ich 
mit Uberzeugung für den Minderheitsantrag Tschuppert 
stimmen. Ich will Ihnen auch sagen warum: Für mich ist das 
ganz klar auch eine Frage der Gleichberechtlgung. Da er
staunt es mich schon, dass die Sozialdemokratie, die sonst 
Immer auf Gleichberechtigung pocht, das hier nicht so se
hen will. Der erste, der zweite und der dritte Sektor müssen 
hier gleichberechtigt behandelt werden. Ich bin einverstan
den, dass das Primat der einheimischen Arbeitskräfte gilt. 
Aber wenn diese nicht zu den Bedingungen der in dieser 
Branche übllchen Gesamtarbeitsverträge oder Normalar
beitsverträge zu finden sind, dann müssen der erste, der 
zweite und der dritte Sektor die gleich langen Spiesse ha
ben. Das ist grundsätzlich eine Frage der Gleichberechti
gung. Ich möchte Sie auch daran erinnern: Wenn für den 
dritten Sektor ein Informatiker zu uns kommt und arbeitslos 
wird, dann kostet er sehr viel Geld und wesentlich mehr als 
jemand aus dem ersten Sektor. 
Daher möchte Ich Sie bitten, dieser Gleichberechtigung zu
zustimmen. 

Bezzola Duri (AL, GA): Ich möchte kurz Stellung nehmen. 
Es Ist zum Gastgewerbe und zum Tourismus zu wenig ge
sagt worden. Es geht bei Artikel 17 um die Zulassung von 
ausländischen Arbeitskräften. Es geht nicht in erster Linie 
um bllllge Arbeitskräfte. Denn Sie alle wissen, es bestehen 
Gesamtarbeitsverträge, für alle gültige Minimallöhne. Man 
kann also nicht zu beliebig günstigen Bedingungen ausländi
sche Arbeitskräfte in die Schweiz nehmen. Das muss an die
ser Stelle erwähnt werden. 
Herr Fasel, wenn Sie auch wollen, dass die Arbeitskräfteei
ner Region zugeteilt werden und dort bleiben sollen, dann 
müssten eigentlich auch die Arbeitslosen verpflichtet wer
den, eine Arbeit in den angestammten Region anzunehmen. 
Sagen Sie einmal einem qualifizierten arbeitslosen Mitarbei
ter In Basel, er müsse Im Gastgewerbe in Arosa eine Stelle 
antreten - ein unmögllches Unterfangen. 
Es geht hier um genügend Arbeitskräfte auch für Branchen, 
die nicht auf qualffizierte Arbeitskräfte angewiesen sind. Wir 
müssen Voraussetzungen schaffen, zugunsten des Wirt
schaftsstandortes Schweiz, zugunsten eines Wirtschafts
wachstums. Auch weniger privilegierte Branchen müssen 
Ober genügend Arbeitskräfte verfügen können. Darum geht 
es, und um nichts anderes. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich welss nicht, ob die Diffe
renz so bedeutend Ist, wie Sie sie hier darstellen. Erstens 
muss ich Folgendes sagen - Sie werden Ja dann noch zu 
diesem Artikel kommen -: Wir haben in diesem Gesetz eine 
privilegierte Behandlung der einheimischen Arbeitskräfte, 
wobei das nicht nur die Schweiz, sondern neu eben dann 
ganz Europa, also die EU- und Efta-Staaten, betrifft. Das gilt 
also ohnehin. 
Mit diesem Artikel 17- das Ist natürlich schon bei Artikel 2a 
zu sehen - geben Sie den Bewilllgungsbehörden eine aus
serordentlich grosse Verantwortung, nämlich zu entschei
den, was im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegt. Ich bitte 
Sie zu berücksichtigen, dass das keine einfache Geschichte 
ist. Es gibt natürlich Leute, die wissen, wie die Gesamtwirt
schaft aussehen müsste. Es gibt eine liberale Auffassung -
diese vertrete ich eher -, dass man sagt, der Staat kann 
nicht entscheiden, was lm gesamtwirtschaftlichen Interesse 
liegt. Wenn Jemand In einer Branche ein Unternehmen hat, 
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das er betreibt und das auf dem Markt besteht, dann Hegt 
das im gesamtwirtschaftlichen Interesse. 
Nun ist auch den Mlnderheltsantragstellern Recht zu geben: 
Es gibt keine Wirtschaft, keine Industrie, bei der man nicht 
auch weniger quallfizlerte Leute braucht Sie können keine 
Wirtschaft in Gang halten, auch wenn sie noch so automatl• 
siert ist, ohne dass Sie am Schluss nicht auch weniger quali
fizierte Leute brauchen - auch wenn das alle gerne 
möchten. Ich bitte Sie, das zu berücksichtigen. Es Ist auch 
ein Glück, dass es das gibt, auch für die einheimischen Ar
beitskräfte. Es gibt nämlich Leute, die nicht fähig sind, hö
here berufliche Quallfikatlonen zu erreichen, und diese 
sollen In Ihrem Land auch Arbeit finden. Ich bitte Sie, das zu 
beachten, das ist das Problem der ganzen Rationalisierung. 
Ich möchte mich für diese Leute jetzt auch etwas wehren, 
wenn hier so gesagt wird, wer eine weniger qualiflzlerte Ar
beit habe, der sei ohnehin in einer Branche tätig, die nicht 
von gesamtwirtschaftlichem Interesse sei. Es ist etwas theo
retisch, hier die Gesamtwirtschaft in den Köpfen ordnen zu 
wollen, weil man glaubt, nur Leute, die studiert und beson
dere berufliche Quallfikatlonen hätten, würden in einem ge
samtwirtschaftlichen Interesse Hegen, während die anderen 
eine «quantite negligeable» seien. 
Wir glauben Folgendes, das muss Ich Ihnen sagen, so legen 
wir es auch aus: Wenn diese Branchen, die Im Minderheits
antrag erwähnt werden, keine Arbeitskräfte in der Schweiz 
und im EU-Raum finden, haben sie selbstverständlich ein 
Bedürfnis, das zu befriedigen Ist. Es kann nur nicht so sein, 
dass man die gesamtwirtschaftlichen Interessen, weil Sie 
Jetzt einmal diesen Auftrag geben, dann einfach ganz ver
gisst. Eine ganz sektorielle Auffassung wäre hier nicht mög
lich. Darum glauben wir, dass die Bedürfnisse, die bedeu
tenden wlrtschaftllchen Interessen einzelner Branchen und 
Regionen, angemessen berücksichtigt werden. Soweit sie 
dem gesamtwirtschaftlichen Interesse und dem gesamtwirt
schaftlichen Ziel nicht widersprechen, Ist das auch bei der 
Annahme des Mehrheitsantrages gegeben. Ich welss nicht, 
ob der Unterschied so gewaltig Ist, wie man hier annimmt. 
Ich möchte Ihnen sagen: Nehmen Sie den gesamten Ge
sundheitsbereich, für den wir sehr viele Bewilligungen aus
sprechen müssen. Dort gibt es nicht nur Ärzte und gut 
ausgebildete Krankenschwestern, sondern dort gibt es sehr 
viele Arbeitskräfte, die nicht zu finden wären, wenn nicht sol
che Bewllligungen ausgesprochen würden. Das sind jetzt 
staatliche oder mehrheitlich staatliche Bereiche, aber so ist 
es auch In anderen wirtschaftlichen Bereichen. 
Wenn Sie der Mehrheit zustimmen, helsst das, dass es Im 
gesamtwirtschaftlichen Interesse liegen muss. Aber die be
deutenden wirtschaftlichen Interessen einzelner Branchen 
und Regionen !legen natOrlich auch Im gesamtwirtschaftli
chen Interesse. Darum Ist es für uns nicht von so entschei• 
dender Bedeutung, ob nun der Antrag der Minderheit oder 
der Antrag der Mehrheit durchgeht. Denjenigen, die sagen, 
man sollte das an die Frage der Arbeitslosenrate binden -
wie das Ja Philipp Müller gesagt hat-, möchte Ich sagen: Da 
müssen Sie die «Zumutbarkett» bei der Arbeitslosenversi
cherung massiv ändern. Dann Ist eben jede Arbeit anzuneh
men, die zur Verfügung steht. Sie können die «Zumut
barkelt" nicht so hoch ansetzen. Es nützt diesen Branchen 
nichts, zu sagen, es gebe 160 000 Arbeitslose, wenn für 
diese Branchen die „zumutbarkelt» nicht gegeben ist. Für 
die Bewilligungsbehörden kann es nicht sein, dass man bei 
Ablehnung dieses Minderheitsantrages bezüglich all dieser 
Branchen, die Leute brauchen und sie auf dem schweizeri
schen Markt oder auf dem EU-Markt nicht finden, sagt: «Ja, 
der braucht eine besonders grosse berufliche Qualifikation.» 
Das war auch nicht die Meinung der Mehrheit bei Artikel 17. 

BDhlmann Ceclle (G, LU): Herr Blocher, wenn Ich Ihnen 
Jetzt genau zugehört habe, haben Sie eigentlich gegen das 
bisher verteidigte Konzept des Bundesrates geredet. Sie ha
ben gesagt, es könne Arbeiten geben, die billlg seien, die 
nicht so grosse Quallflkatlonen erforderten, die aber ge
macht werden müssten und tar die man vielleicht keine 
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Leute aus der EU und der Schweiz finden könne. In Arti
kel 23 - bundesrätliche Version - helsst es aber, es könnten 
nur noch Aufenthaltsbewilllgungen zur Ausübung einer Tä
tigkeit an «Führungskräfte, Spezialisten und andere qualifi
zierte Arbeitskräfte» gegeben werden. Das ist doch jetzt ein 
Widerspruch zu dem, was Sie gesagt haben. Was gilt jetzt 
als Meinung des Bundesrates? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht jetzt um Artikel 17. 
Wir kommen dann später, bei den Kurzaufenthaltern usw., 
noch auf diese Diskussion. Sie müssen immer die Frage 
stellen, ob etwas im gesamtwirtschaftlichen Interesse liegt. 
Was machen Sie, Frau Bühlmann, wenn im Gesundheitswe
sen keine Leute aus der Schweiz, aus dem EU-Raum oder 
aus dem Efta-Raum zur VerfOgung stehen? Das wird In den 
nächsten Jahren nicht der Fall sein, namentlich wegen der 
neuen Staaten. Aber wenn das eintritt, das muss ich Ihnen 
sagen, dann wird man nicht darum herumkommen, diese Ar
beitskräfte zu bewilligen. Wir können nicht das Gesundheits
wesen stilllegen. Ich werde bei Artikel 23 dann darüber spre
chen. Wir kommen dann nochmals darauf zurück. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Sie haben hier 
effektiv einen Teil der Diskussion vorweggenommen, die bei 
den Artikeln 23, 30 und 31 zu fahren ist. Hier geht es nur um 
den Grundsatz; nachher geht es um die persönlichen Quali
fikationen, d. h. darum, ob Sie Unqualifizierte auch auf dem 
Arbeitsmarkt zulassen wollen. Im Bereich der Artikel 30 und 
31 liegen Anträge zu saisonalen und Kurzaufenthaltsbewilli
gungen vor. Das möchte Ich betonen; deshalb erfolgen un
sere Ausführungen für die Kommission zu all diesen Pro
blemen - Landwirtschaft, Baugewerbe, Gastgewerbe - dort, 
wo es dann effektiv um die Entscheide geht 
Heute haben wir Artikel 8 der Vollzugsverordnung zum 
Anag, wo gesagt wird: «Bei der Beurteilung von 
Bewilllgungsgesuchen sind die geistigen und wirtschaftli
chen Interessen des Landes, der Grad der Überfremdung 
und die Lage des Arbeitsmarktes zu berücksichtigen.» Das 
wollen wir nun mit den agesamtwirtschaftlichen Interessen 
unseres Landes» ersetzen. Es geht um die allgemeine 
Voraussetzung der Zulassung. Wie richtig gesagt wurde, 
liegt es dann im Bereich des Ermessens der Behörden. Es 
ist eine offene Formulierung, die der Bundesrat und die 
Mehrheit der Kommission gewählt haben. Selbstverständlich 
umfasst das auch eine Arbeitsmarktkomponente, also Insbe
sondere die Arbeitslosigkeit; selbstverständlich sind dabei 
auch regionale Bedürfnisse oder bedeutende Industrien 
zu berücksichtigen. Wenn Sie nach der Version der Min
derheit das so betonen, dann müssen Sie aber auch definie
ren, was ubedeutende wirtschaftliche Interessen» sind. 
Orientiert sich das am Bruttoinlandprodukt, orientiert sich 
das an der Zahl der Arbeitskräfte? Wir sind in der Kommis
sion zum Schluss gekommen, dass diese Begriffe zu ver
meiden sind. 
Inhaltlich meint die Mehrheit der Kommission nichts anderes 
als die Minderheit. Selbstverständlich sind wir dafür, dass re
gionale Bedürfnisse berücksichtigt werden, aber es muss 
immer im Interesse der Gesamtwirtschaft liegen. Wir haben 
z. B. bei der Arbeitslosigkeit - Sie wissen das - regional VOI· 
llg unterschiedliche Zahlen, aber die Zulassungsbehörde 
kann dort nicht Rücksicht nehmen; sie muss das Gesamtin
teresse im Auge behalten. Deshalb ist das bei der Minder
heit Tschuppert überbetont Das möchten wir nicht. 
Wie zu Recht gesagt wurde, ist auch zu berücksichtigen, 
dass wir mit dieser Vorlage die Mobilität wesentlich erwei
tern. Wenn heute jemand eine Bewilligung erhält, ist diese 
auf den Kanton zugeschnitten; er kann nicht einfach ausser
kantonal arbeiten gehen. Diese Vorlage hier wird gerade bei 
eher unterqualifizierten Menschen auch die Mobilität fördern 
und eine gewisse Flexlbllltät lm Arbeitsmarkt zulassen. Das 
ist hier zu berücksichtigen. 
Die Mehrheit empfiehlt Ihnen daher - der Entscheid kam in 
der Kommission mit 11 zu 10 Stimmen zustande -, ihrem 
Antrag zu folgen. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag Hass Bern
hard wurde bereits bei Artikel 16 abgelehnt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... n Stimmen 

Art.18 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 Bst. a 
a. dies dem Gesamtwohl der Schweiz und den gesamten 
wirtschaftlichen Interessen entspricht; 
Schriftliche Begründung 
Eine einseitige Betrachtungsweise, nur auf die wirtschaftli
chen Bedürfnisse ausgerichtet, ist stossend. 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.2 
Ausländerinnen und Ausländer mit einer Kurzaufenthaltsbe
willigung können für einen konkreten, zeitlich begrenzten 
Auftrag zur Ausübung einer selbstständlgen Erwerbstätigkeit 
zugelassen werden, wenn: 
a. dies dem gesamtwirtschaftlichen Interesse entspricht; 
b. die Voraussetzungen nach Artikel 19 und 23 erfüllt sind. 
Schriftliche Begründung 
Grundsätzlich ist die Ausübung einer selbstständigen Er
werbstätigkeit an betriebliche und finanzielle Voraussetzun
gen geknüpft, wie dies in Absatz 1 Buchstabe b umschrie
ben ist. Selbstständige Erwerbstätigkeiten sind demnach in 
aller Regel auf eine längere Dauer ausgerichtet 
Es sind aber Fälle denkbar, in denen Selbstständigerwer
bende filr einzelne Aufträge zugezogen werden mllssen und 
demnach eine Kurzaufenthaltsbewilligung absolut ausrei
chend ist. Dies sollte jedoch grundsätzlich die Ausnahme 
bleiben. 
Belspleiswelse bei einem amerikanischen Anwalt, der filr ei
nen Prozess oder ein Schiedsverfahren sich einige Zelt In 
der Schweiz aufhalten muss. 
Es könnte einen Wirtschaftsprüfer oder Controller betreffen, 
der früher Im Angestelltenverhältnis tätig war, sich nun 
selbstständig gemacht hat und auf dessen Spezialwissen 
man nicht verzichten kann. 
Denkbar Ist auch eine Kurzaufenthaltertätigkelt eines 
Metallurgen, der regelmässig für eine kurze Zelt eine bera
tende Tätigkeit bei einer Firma ausübt, sich aber nicht an
stellen lassen will, weil er Im Ausland Selbstständigerwer• 
bender ist. 

Art.18 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 Jet. a 
a. si cela sert le bien general et les interAts de l'economle de 
1a Suisse; 
Developpement per ecrit 
Une vision unilaterale „ focalls~ sur les besoins econo
miques „ ne peut Atre accept~. 

Proposition MD/ler Philipp 
AJ.2 
L:etranger titulaire d'une autorisatlon de sejour de courte du
r~ peut Atre admis pour un mandat concret et limlte dans le 
temps en vue d'exercer une actlvite lucrative independante 
sl: 
a. iedit mandat correspond a. l'lnterAt de l'economie ge
nerale; 
b. las conditions enumerees aux artlcles 19 et 23 sont rem
plles. 
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Deve/oppement per ecrit 
Comme l'alinea 1 lettre b le pnkise, l'exerclce d'une actlvite 
lucrative independante est, en principe, llee a 1a reunion des 
conditlons financieres et a l'aptitude de l'entreprise planifiee 
a fonctionner. En regle generale, l'exercice d'une telle acti
vite s'etend donc sur une longue periode. 
Toutefois, il est possible d'imaginer qua las services d'un in• 
dependant soient requls pour l'execution de mandats isoles 
et que, par consequent, l'etablissement d'une autorisation 
de courte duree solt amplement suffisant. II s'agirait la d'une 
mesure exceptionnelle. 
Elle pourralt, par exemple, Atre appliquee a un avocat ameri
cain qui doit sejourner en Suisse pour un proces ou une 
procedure d'arbitrage. 
Elle pourrait aussi concemer un expert comptable ou un 
contrOleur de gestion, devenu lndependant apres avoir eu un 
statut d'employe, dont las connalssances speclalisees sont 
indispensables. 
L:application d'une telle mesure est egalement envisageable 
dans le cas d'un metallurglste qul, pendant une courte pe
riode, exerce regulierement une actlvite de consell aupres 
d'une entreprlse mais ne souhaite pas qu'elle l'engage car II 
travaille en independant a l'etranger. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. Der Antrag Hess Bernhard wurde be
reits bei Artikel 16 abgelehnt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 51 Stimmen 

Art.19 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.... die Kantone und die Sozialpartner an. 
Abs.2, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Gross Andreas, Bühlmann, Hubmann, Janiak, Marty Källn, 
Tillmanns, Vermot) 
Abs.1 
.... zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit begrenzen, wenn 
die volkswirtschaftlichen oder gesellschaftlichen Entwicklun
gen in der Schweiz oder in einem Herkunftsland dies ge
bieten. Er hört vorgänglg die Kantone und die Sozialpartner 
an. 

Antrag der Minderheit 
(Lallve d'Epinay, Engelberger, Tschuppert, Vallendar) 
Abs.4 
Personen im Rahmen innerbetrieblicher Transfers von Ka• 
derangehörlgen und Spezialisten International tätiger Unter• 
nehmen sind den Höchstzahlen nicht unterstellt. Der Bun
desrat regelt die Rahmenbedingungen und legt das Verfah• 
ran fest. 

Antrag Vanek 
Streichen 

Art.19 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
.... II entend les cantons et las partenaires sociaux au 
prealable. 
Al.2,3 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(Gross Andreas, Bühlmann, Hubmann, Janiak, Marty Kälin, 
Tillmanns, Vermot) 
Al.1 
.... en vue de l'exercice d'une activite lucrative, lorsque l'evo
lution de la situation economique et sociale de la Suisse ou 
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d'un pays de provenance l'lmpose. II entend las cantons et 
las partenaires sociaux au prealable. 

Proposition de la minorite 
(Lalive d'Epinay, Engelberger, Tschuppert. Vallender) 
Al.4 
Le personnel d'encadrement et les specialistes d'une entre
prise active sur le plan international, qui sont transferes au 
sein de la mAme entreprise, ne sont pas compris dans le 
nombre maximum. Le Conseil federal regle las condltions
cadres et etablit la procedure ä leur sujet. 

Proposition Vanek 
Bitter 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Lalive d'Epinay ist zurilckgezogen worden. Der Antrag 
Vanek wurde bereits bei Artikel 2 abgelehnt. 

Gross Andreas (S, ZH): Dieser Minderheitsantrag ist der 
kleine Versuch, das einzulösen, was Herr Bundesrat Blocher 
gestern von uns erwartet hat, nämlich aufzuzeigen, in wel
che Richtung denn die Alternative gehe. Es ist nicht „cfie„ 
Alternative, aber es Ist ein Beitrag dazu: Bei der Beschrän• 
kung, bei den Begrenzungsmassnahmen, müssen nicht nur 
die eigenen unmittelbaren volkswirtschaftlichen Interessen 
berQcksichtlgt.werden, sondern es muss auch die Lage, die 
Situation In anderen Ländern, aus denen die betreffenden 
Menschen kommen, berücksichtigt werden. Denn es geht 
darum, nicht nur einseitige, enge, kurzfristige, nationale In
teressen zu sehen, sondern den Blickwinkel fürs Ganze 
nicht zu verlieren, auch Ober das neue Europa hinaus. Ich 
denke - und das scheint mir ganz wichtig zu sein, wenn wir 
daran erinnern, was Herr Bundesrat Blocher gestern gesagt 
hat -: Wenn Wir so rechtzeitig das Blickfeld öffnen und län· 
gerfristig denken, werden wir letztlich auch Im nationalen In
teresse handeln. Es ist also kein Gegensatz zwischen 
nationalen und anderen Interessen, sondern es Ist eine un
terschiedliche Gewichtung mittelfristiger und längerfristiger 
Perspektiven. Wer rechtzeitig an die anderen denkt, vertei
digt langfristig die eigenen Interessen besser, in dem Sinne, 
dass er langfristig seine eigenen Interessen besser vertritt, 
wenn er rechtzeitig auch an die anderen denkt. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Je ne vois pas d'un tres 
bon oeil l'ancrage d'autorisations de courte duree dans ce 
projet, car on en revient a l'lnnommable statut de saisonnler, 
pour ne pas dire a un statut plre qua celul du salsonnier. 
Je note toutefois qu'a l'article 19, la majorite de la commis
sion a fait un pas dans la bonne directlon, an donnant aussi 
aux partenalres sociaux la possibllite d'Otre entendus lors
que le Conseil federal a !'Intention de limlter le nombre 
d'autorisatlons initiales de courte duree et celui des autori
sations de sejour initiales octroyees en we de l'exercice 
d'une activite lucrative. 
Je remarque aussi qua Ja minorite de la commisslon, emme-
nee par Monsieur Gross Andreas, fait un pas supplemen
taire dans Ja bonne dlrection en proposant que cette 
limltation se fasse en fonctlon de l'evolution de la situatlon 
economique et sociale de 1a Suisse ou d'un pays de prove
nance. Cette adjonction permettra en effet de mleux tenir 
compte des problemes economiques et sociaux du moment, 
notamment en terme d'emploi, aussi bien en Sulsse qu'il 
l'etranger. Ce falsant, on favorlsera ainsi une meilleure r~u
lation des flux migratoires, dans l'interOt aussi bien de ceux 
qui vivent an Suisse que de ceux qui souhaitent s'y installer. 
Car une telle regulation, non seulement economlque, mais 
aussi sociale, constitue l'une des conditions necessaires a la 
mise en place d'un climat aussl harmonieux qua possible 
entre ceux qui sont deja etablis en Suisse, qu'ils soient Suis
ses ou immlgres, et les nouveaux migrants. 
Pour toutes ces ralsons, je vous propose de soutenir la pro
posltlon de minorite Gross Andreas. 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion und 
die FDP-Fraktion unterstützen den Antrag der Mehrheit. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich kann Herrn Gross unterstützen. 
Er hat gesagt: Was sind die Alternativen? Das war ja die 
grosse Frage von Herrn Bundesrat Blocher. Er meint ja, nur 
er habe solche respektive das Gesetz sei sie. Aber es gibt 
eben eine andere Ausrichtung der Ausländerpolitik, die mög
lich Ist. Das hier ist ein kleiner Antrag für eine ein bisschen 
andere Stossrichtung, der auch eine andere Gewichtung 
macht, sodass nicht nur die inländischen wirtschaftlichen In
teressen Berücksichtigung finden, sondern auch die wirt
schaftlichen Interessen des Herkunftslandes. Das ergibt 
natürlich eine andere Güterabwägung, und das ergibt auch 
eine sinnvolle gesamtheitliche Ausländerpolitik. Sie können 
nicht nur immer, wie das elgentllch heute im Diskurs durch
scheint, Herr Bundesrat, auf die wirtschaftlichen Ad-hoc
Interessen dieses Landes abstellen. Sie meinen, gewisser
massen fluktuierend die Zahl einpendeln zu können. Das 
geht In der Realität nicht, sondern Sie müssen mittelfristige, 
nachhaltige Prognosen machen. Ich denke, dass der Min
derheitsantrag Gross Andreas In diese Richtung geht. 
Ich ersuche Sie, diesen zu unterstützen. Er ist ein kleiner 
Schritt, aber - immerhin - In eine ein bisschen andere Aus
richtung einer Ausländerpolitik, die eine sinnvolle Öffnung, 
durchaus auch im Interesse unseres Arbeitsmarktes, ermög
licht. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Vlscher, das ist keine 
Alternative zur dualen Theorie, die wir hier haben. Sie haben 
gestern von einem Paradigmawechsel gesprochen; davon 
kann hier nicht die Rede sein. 
Ich bitte Sie, die Minderheit abzulehnen. Sie bauen jetzt im
mer mehr Kriterien für die Bewilligungsbehörden ein. Ich 
bitte Sie nochmals: Wenn Sie glauben, Sie können mit der 
Zulassungsbewilligung für Ausländer erstens die Gesamt
wirtschaft steuern, zweitens Entwicklungshilfe betreiben, ge
sellschaftliche und soziale Entwicklungen In anderen Län
dern beeinflussen - Sie wollen dlie Zulassungsbewilligung 
nur für qualifizierte Leute -, dann überfordern Sie die ganze 
Bewilligungspraxis im Ausländerbereich. Sie haben vorhin 
die „gesamtwirtschaftlichen Interessen» und «die sozialen 
Interessen der Schweiz» eingebaut, die zu berOckslchtigen 
sind. Da sollen jetzt auch noch die volkswirtschaftliche und 
gesellschaftliche Entwicklung sogar des Herkunftslandes mit 
einbezogen werden. Ich muss Ihnen sagen: Das ist eine 
Überforderung. Sie konzentrieren jetzt sämtliche Entwick
lungs- und Wirtschaftsprobleme der Schweiz und jetzt hier 
auch noch der Welt auf eine einzige Sache, nämlich darauf: 
Was sind die Kriterien bei der Zulassung von ausländischen 
Arbeitskräften? Das geht nicht. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 19 dem Bundesrat oder der 
Mehrheit- mit der Mehrheitsfassung können wir uns einver
standen erklären - zuzustimmen und den Minderheitsantrag 
abzulehnen. Sonst ist es eine Überforderung: Sie müssen 
sich einmal vorstellen, der Einzelne, der Arbeitskräfte 
bewilligt, muss auch noch die gesellschaftliche und volks
wirtschaftliche Entwicklung in den Herkunftsländern berOck
slchtigenl Da öffnen Sie auch der Willkür Tür und Tor. 
Bleiben Sie auf der Erde, und bleiben Sie bei dem, was wir 
elnlgermassen Oberblicken können. Schon im eigenen Land 
sind das gesamtwirtschaftliche und das soziale und erst 
noch das gesellschaftliche Wohl zu berücksichtigen; das ist 
eine sehr grosse Aufgabe, die Sie da den einzelnen Behör
den zumuten. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Minderheit Lalive 
d'Epinay wurde von Herrn Engelberger soeben wieder auf
genommen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Conformement 
a la proposition du corapport de la Commission de l'econo
mie et des redevances, qui nous a guides tout au long de 
nos travaux, la commlssion a juge opportun d'integrer las 

partenaires sociaux dans l'appreciatlon de la situation an 
cas de necessite de limlter las autorisations. 
Par contre, eile n'a pas juge opportun de fixer des contln
gents bases sur la situation socloeconomique ou le develop
pement des pays d'origine des mlgrants. D'ailleurs, il y a lieu 
de relever las difficultes sur le plan pratique. Est-ce qu'II faut 
tenir compte du pays d'origlne? Est-ce qu'il faut tenir compte 
du pays de provenance? Quelle etalt le cas echeant la sltua
tion professionnelle de la personne dans le pays de prove
nance? Nous lntroduisons la, alnsi qua l'a dit Monsieur le 
conseiller federal, un certain nombre de crlteres qul sont 
compliques a appliquer et qul alourdlssent tres serieuse
ment la procedure. 
Mals plus encore, Ja commlsslon est attachl§e au dyna
misme des echanges professlonnels. Elle est persuadee 
qua c'est un instrument de developpement dans une globali
sation qul entraine de plus en plus une moblltte des cadres, 
et qu'il seralt totalement Illegitime, pour des raisons d'appre
ciation de situatlon dans un pays, d'emp&cher l'un ou l'autre 
des cadres en provenance de ca pays de travalller pendant 
une certaine duree dans notre pays. Je crols que nous han
dicaperlons la les posslbilltes de developpement pour les 
pays partenaires. 
Je vous invlte donc a vous en tenir au projet du Conseil fede
ral ameliore par la majorlte de la commission. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich beantrage Ihnen, 
zuerst Ober Absatz 1 abzustimmen und dann die Diskussion 
Ober Absatz 4 zu führen. - Sie sind damit einverstanden. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Engelberger Eduard (RL, NW): Ich beantrage die Eintoh
rung eines neuen Absatzes. «Personen Im Rahmen innerbe
trieblicher Transfers von Kaderangehörigen und Spezialisten 
International tätiger Unternehmen» sollen demgemäss nicht 
den Höchstzahlen unterstellt sein. Der Bundesrat muss das 
entsprechende Verfahren und die Rahmenbedingungen fest
legen. 
Die Schweiz ist auf hier ansässige multinationale Unterneh
men angewiesen. Sie stellen einen relevanten Wirtschafts
faktor dar. Damit sich diese Unternehmen fllr den Standort 
Schweiz entscheiden können, Ist die Frage nach dem Erhalt 
von Arbeitsbewilligungen im Rahmen der Kadertransfers von 
grösster Wichtigkeit. Unsere Nachbarländer haben diesbe
zOglich massive Erleichterungen eingeführt. Im Rahmen der 
Gats-Verhandlungen betreffend die Dienstleistungsfreiheit 
fordern wir die genau gleichen Massnahmen. 
Der Minderheitsantrag Ist auch ein wichtiges Anliegen der 
Branche. Betroffen davon sind grosse ausländische Unter
nehmen in künftigen Schlüsselindustrien wie beispielsweise 
den Life Sciences. Es handelt sich dabei nicht um Tausende 
von Personen, sondern allerhöchstens um ein paar Hundert. 
FOr die Unternehmen ist es jedoch wichtig, zu wissen, dass 
sie diese Personen ohne grossen administrativen Aufwand 
transferieren können. 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, der Minderheit Lallve d'Epinay 
zuzustimmen. 

Stamm Luzi (V, AG): Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag 
Lalive d'Epinay, soeben vertreten durch Herrn Kollege En
gelberger, zu unterstützen. 
Die SVP-Fraktlon hat ja wahrlich nicht die Philosophie, dass 
jedermann einfach In die Schweiz einwandern darf. Aber wir 
haben das konsequente Ziel, diejenige Einwanderung zuzu
lassen, die dem Land wirtschaftlich, die dem Arbeitsstandort 
Schweiz, die dem Wirtschaftsstandort Schweiz etwas bringt. 
Hier reden wir ja von Kaderangehörlgen. Man kann als Bei-
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spiel eine internationale Firma nehmen, die sagt, wir brau
chen nicht nur Schweizer, wir brauchen nicht nur Mitglieder 
aus der Europäischen Union, sondern jetzt wollen wir bei
spielsweise jemanden aus Japan in unsere Geschäftsleitung 
holen. Es ist nicht akzeptabel, dass ausgerechnet diese 
Leute hier grosse bürokratische Hindernisse haben oder 
dass diese Leute sogar nicht hereingebracht werden kön
nen. Das Ist eine Art von Einwanderung, die sicher nicht 
schädlich ist. Das ist etwas, hinter dem auch unsere Partei 
stehen kann. 
Deshalb bitte ich Sie, diesem Minderheitsantrag Lalive d'Epi
nay zuzustimmen. 

Müller Philipp (RL, AG): Ich möchte darauf hinweisen, dass 
es beim Minderheitsantrag Lalive d'Epinay nicht um den 
Grundsatz geht, dass Kadertransfer zulässig ist. Dieser 
Grundsatz steht in Artikel 23 und sinngemäss in Artikel 30. 
Es geht hier einzig und allein um die Frage, ob diese Leute 
in einer Kann-Bestimmung Höchstzahlen, Begrenzungszah
len, unterstellt werden sollen. Ich erinnere in diesem Zusam
menhang daran, dass wir das General Agreement on Trade 
in Services unterschrieben haben, in dem der Grundsatz 
des Kadertransfers als staatsvertragllche Vereinbarung auch 
enthalten ist. Es geht also nicht um den materiellen Ent
scheid, ob wir Kadertransfer zulassen wollen oder nicht, das 
ist klar; eine Minderheit der FDP-Fraktion ist voll dafür. 
Es wäre unsinnig, wenn der Bundesrat bei der Festlegung 
von Höchstzahlen - wenn er das Oberhaupt tut - den Kader
transfer in die Höchstzahlen hineinnehmen und diesen somit 
begrenzen würde. Das kenn er nicht tun; aus staatsvertragli
chen Gründen hätte er damit Schwierigkeiten. Dieser Min
derheitsantrag macht schlicht und einfach keinen Sinn. Er ist 
überflüssig. Sie können ihn aufnehmen, es ändert nichts. 
Sie können ihn weglassen, es ändert nichts. Aber wenn wir 
das Gesetz schlanker machen wollen, können Sie auf derar
tige Einschübe, die selbstverständlich sind, glattweg verzich
ten. 
Ich möchte auch noch betonen, dass die Quelle dieses Vor
stosses der Arbeitgeberverband war, der diesen Antrag 
heute nicht mehr unterstützt. Es sei Ihnen Oberlassen, ob 
Sie das Gesetz mit etwas anreichern wollen, das eigentlich 
bereits selbstverständlich ist. 

Maltre Jean-Phllippe (C, GE): Le groupe democrate-chre
tlen soutient la propositlon de mlnorlte Lalive d'Epinay. 
Le probleme est le suivant: la question n'est pas, contraire
ment a ce qu'a dit notre collegue Philipp Müller, de savoir sl 
les cadres en rotation dans une entreprise multlnatlonale 
sont soumis a autorisation ou non; la question n'est pas la. 
La question est de savoir si ces cadres font partie des con
tlngents cantonaux, c'est-a-dlre sont soumis aux mesures 
de limitation ou non. Et la est toute la dHference. 
J'aimerais vous dire ici, par experience en tant qu'ancien 
chef du departement de l'economie publique d'un canton qui 
est concerne par les entreprises multinationales, quasi vous 
n'adoptez pas la proposltlon de mlnorite Lalive d'Epinay, 
cela signiffe que les cadres d'entreprises multinationales, qui 
sont transferes d'un site a l'autre de la m§me entreprise, font 
partie des contingents cantonaux. Quelle en est la conse
quence? Cela signifie tout simplement que dans des can
tons qui ont de tres nombreux emplois, qui dependent des 
multinationales - les cantons de Geneve, de Zurich, de 
Vaud, de Bäle et d'Argovie sont concernes, pour prendre 
quelques exemples -. vous n'avez plus suffisamment d'auto
risations dans votre contlngent cantonal a dispositlon pour 
las entreprises multinationales. Et cela a une double conse
quence: cela pejore l'emploi ou la qualite du site pour les en
treprises multinationales, c'est clalr; et la consequence 
supplementaire, c'est que vous n'avez plus d'autorisatlons a 
dispositlon en suffisance pour las PME qui, alles, ont besoin 
de qualificatlons, en l'occurrence, qu'on ne trouverait pas sur 
le marche de l'Unlon europeenne ou de l'AELE. 
C'est donc un probleme de gestion des contlngents absolu
ment central pour les cantons qui ont des entreprises multi-
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nationales. Dans ce sens, la proposition de la mlnorite est 
absolument juste, et toute l'interpretation qui a ete donnee 
par notre collegue Philipp Müller est completement erronee, 
eile est hors sujet! La sujet n'est pas de savoir si ces cadres 
sont autorises ou non, la question est de savoir si ces autori
sations font oui ou non partie des contingents cantonaux. 
Si vous rejetez la proposition de mlnorite Lalive d'Epinay, 9a 
signifie que ces cadres font partle des contingents canto
naux, 9a signifie que les cantons qui ont des entreprises 
multinationales sur leur territoire seraient completement 
etrangles dans la gestion de leurs contlngents cantonaux. 
Voila les raisons pour lesquelles la proposltion de minorite 
reprise par notre collegue Eduard Engelberger est absolu
ment juste, et qu'il taut la soutenir. 

Gysln Remo (S, BS): Für einmal darf Ich Im Namen der SP
Fraktion Herrn Müller Recht geben: Die Ausführungen von 
Herrn Engelberger und jene des Vorredners sind ein biss
chen einseitig und verschoben. Worum geht es? 
Auch wir stehen hinter der Möglichkeit, die den internationa
len Unternehmen gegeben sein soll, das Kader mit Sicher
heit und mit grosser Flexibilität auszutauschen. Das gehört 
zum multinationalen Arbeiten In unserer globallsierten Welt. 
Das heisst aber nicht, dass die Kantone keine Kontrollen ha
ben sollen, dass sie nicht mehr Stellung nehmen können, 
dass sie keine Prioritäten setzen sollen. Hier braucht es also 
«checks and balances» auf der öffentlichen Seite. 
Es braucht auch die Kontrolle Innerhalb der Unternehmen. 
Es macht keinen Sinn, einfach einen Freipass zu geben und 
ohne weiteres hier die Schleusen zu öffnen. In unserer Ar
beitsmarktlage müssen auch die Unternehmen Prioritäten 
setzen. Der Begriff «Kader» geht sehr weit, er ist ver
schwommen. Bel aller Liebe zu multinationalen Unterneh
men, zur internationalen Wirtschaft, sehe auch ich als 
Basler also die Notwendigkeit des oberen Kaders und der 
Spezialisten: Da muss ein Austausch stattfinden können. 
Das heisst aber nicht, dass jede Art von Priorltätensetzung 
und Kontrolle wegfallen soll. Das ist ein falscher Ansatz. Hier 
hat Herr Müller für einmal Recht. 
Ich bitte Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen und der 
Mehrheit zu folgen. 

Trlponez Pierre (RL, BE): Herr Kollege Gysin, wir haben ja 
beide ein bisschen Erfahrung In dieser Problematik. Ich 
muss jetzt also schon klarstellen, dass Herr Maltre vorhin 
völlig Recht hatte. Wenn man dieser Minderheit zustimmt, 
dann heisst das natürlich, dass Personen, welche im Rah
men innerbetrieblicher Mutationen - es geht hier um Füh
rungskräfte - ausgewechselt werden, bei diesen kantonalen 
Kontingenten bzw. Höchstzahlen, die festgelegt sind, nicht 
zählen. Alle übrigen Kontrollmechanismen bleiben ja; es 
geht um die Kontingente. Ich glaube, es gilt hier eine klare 
Flexibilität, die man geben will - so verstehe Ich das -. und 
die ist natürlich sinnvoll. Denn sonst müssen Sie bei der 
Kontingentvergabe streiten und zwischen jemandem, der In 
dieser Höchstzahl vielleicht nicht mehr Platz hat, und einem, 
dem Sie ja selber auch diese Rotation ermöglichen wollen, 
entscheiden. 
Meine Frage: Ist es richtig, dass Sie, wenn Sie hier dieser 
Minderheit nicht zustimmen, die Transfermöglichkeiten sol
cher internationalen Betriebe verkleinern? Das wollen Sie 
doch eigentlich nicht. 

Gysln Remo (S, BS): Schauen Sie die heutige Praxis der 
Kantone an, etwa das Beispiel von Basel-Stadt - das kenne 
ich aus eigener Anschauung. Wenn der Kanton sich für die 
Flexibilität einsetzt, und das tut er normalerweise, dann wer
den die Bewilligungen, und das wissen die Unternehmen, 
ohne weiteres erteilt. Aber die Behörde soll Stellung nehmen 
können, und das Unternehmen soll wissen, dass es mit die
ser Bewilligung auch eine Kontingentseinheit besetzt. Das 
gibt Intern ein «Checks and balances»-System. Wenn Sie 
ein Kontingent wollen, wenn Sie der Logik der Kontingente 
folgen - und das haben Sie alle hier im Saal gemacht -, 
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dann ist es richtig, wenn wir hier der Mehrheit folgen, sonst 
macht die Logik der Kontingente keinen Sinn. Sie weichen 
sonst das Konzept an einem Punkt auf. 
Sie erreichen das Ziel der Flexibilität für die nationalen Un
ternehmen, wenn Sie der Mehrheit folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich staune etwas über diese 
Diskussion, denn in der Kommission waren wahrscheinlich 
nur wenige Kommissionsmltglleder bei der Minderheit, weil 
die Kommissionsmitglieder damals Absatz 4 ganz gelesen 
hatten. Heute haben Sie einfach einen Teil des vorgeschla
genen Absatzes unterschlagen. 
Erstens geht es nicht nur um «Kaderangehörige», sondern 
auch um den noch schwammigeren Begriff «Spezialisten». 
zweitens schaffen Sie hier eine Sonderregelung für die so 
genannt international tätigen Unternehmen. Ich muss Ihnen 
sagen: Bis zum 31. Dezember des letzten Jahres kam auch 
ich aus einem solchen Unternehmen, und Ich hätte mich 
über diese Ausnahme gefreut Aber Ich muss Ihnen auch sa
gen, dass diese Ausnahme nicht gerechtfertigt Ist Ich kann 
wirklich nicht verstehen, dass man diese International täti
gen Unternehmen in einem wichtigen Bereich einfach gene
rell ausnehmen will. «Kader» ist ein sehr weit gehender 
Begriff. Je moderner die Wirtschaft wird, desto weniger 
Leute hat es unterhalb des Kaders. Es hat immer mehr Ka
der, und In amerikanischen Firmen hat praktisch jeder eine 
Visitenkarte als Kaderangestellter. Das ist ein sehr weit ge
fasster Begriff. «Spezialist» ist ein noch offenerer Begriff. 
Wie Ist dann die Regelung? 
Dieser Absatz 4 Ist ungerechtfertigt, weil bereits heute Vor
aussetzungen fOr eine erleichterte und vereinfachte Zulas
sung des Kadertransfers bestehen. Diese geiten aber nicht 
nur für International tätige Unternehmen, denn wir haben in 
der Schweiz auch national tätige Unternehmen, die das 
brauchen, und wir müssen aufpassen, dass wir nicht einfach 
die International tätigen Unternehmen - was Immer man 
darunter verstehen mag - bevorzugt Dabei ist vor allem der 
Vorrang der Inländer ausgenommen; Artikel 7 Absatz 5 der 
Verordnung Ober die Begrenzung der Zahl der Ausländer 
sagt das ganz klar, und wir haben keinerlei Probleme mit sol
chen Transfers. Ich habe die Zahlen der letzten zwei Jahre 
unter dem geltenden Recht angeschaut: Die Kontingente 
sind bei weitem nicht ausgeschöpft. Das Ist also nicht das 
Problem. 
Aber hier geht es um eine nicht ganz gerechtfertigte Katego
rie. Ist ein Unternehmen International tätig, wenn es ein 
schweizerisches Unternehmen ist, aber z. B. vier oder fünf 
Verkaufsgesellschaften in der Welt hat? Gibt Ihm das die 
Möglichkeit, Spezialisten und Kaderleute zu transferieren? 
Sie wissen, wie man das macht, auch ich habe damit Erfah
rung: Sie können in Japan Leute einstellen und sie dann 
transferieren, obwohl sie sonst die Bewilligung nicht bekä
men. Und damit nehmen Sie sie aus dem EU-Kontingent 
heraus. Also ich kenne den Grund tar diese Sonderstellung 
nicht. In der Kommission waren die Mehrheitsverhältnisse 
anders. 
Ich habe heute gehört, dass Sie so tun, als gehe es nur um 
das alleroberste Kader, als gehe es da quasi darum, Verwal
tungsratspräsidenten, CEO und CFO zu verschieben. Das 
ist ja nicht in diesem Absatz, das steht jetzt wirkllch nicht 
drin - es tut mir Leid -, sondern das hier geht wesentlich 
weiter. Ich bitte Sie, diesen Minderheitsantrag abzulehnen, 
so sympathisch er mir natürlich wäre. Aber ich weiss nicht, 
wie ich eine solche Sonderstellung hier vertreten könnte. 
Dem Anliegen wird auch In Artikel 30, den Sie ja noch bera
ten werden, Rechnung getragen. Danach kenn der Bundes
rat für den Internationalen wirtschaftlichen Austausch - das 
gilt dann aber nicht nur für das Kriterium des international 
tätigen Unternehmens, sondern für das Gesamte, fOr den 
internationalen Austausch - eben besondere Zulassungs
voraussetzungen festlegen. Das ist doch viel gerechter. 
Ich würde nichts sagen, wenn das heute nicht möglich wäre. 
Aber ich muss Ihnen sagen: Mit den heutigen Kontingenten, 
nach den heutigen Regelungen, ist das alles möglich, und 

Ich kenne keinen international tätigen Unternehmer, welcher 
rechtmässig eine solche Verschiebung machen will, der Pro
bleme damit hat. Alle diese Bed0rfnisse werden befriedigt. 
Machen Sie aber die Tore auf, auch für Dinge, die natürlich 
die entsprechenden Bestimmungen unterlaufen, dann muss 
ich mich Im Interesse der Konsistenz dieses Gesetzes weh• 
ren. Es hat jemand gesagt, es sei auch vom Gats her nicht 
möglich. Das ist mit dem Gats abgestimmt Übrigens, die 
meisten Staaten haben hier Vorbehalte und Höchstzahlen in 
den Gats.Verträgen drin, und so auch die Schweiz. 
Ich bitte Sie, hier im Sinne der Konsistenz der Mehrheit zu
zustimmen, und bitte diejenigen, die jetzt fOr die Minderheit 
gesprochen haben und geglaubt haben, es gehe hier nur um 
die oberste Kaderstufe, doch den vorgeschlagenen Absatz 4 
nochmals zu lesen. Fraglich ist der Begriff «international tä• 
tige Unternehmen», fraglich ist der Begriff «Kader» allge
mein, und fraglich ist der Begriff «Speziallsten». So öffnen 
wir Tür und Tor, und Sie schaffen Sonderkategorien tar be
stimmte Unternehmen, und das kann ich nicht verstehen. 

Rlme Jean-Fran90ls (V. FR): Monsieur le conselller federal, 
si je partage votre polnt de vue sur la definltion des cadres, 
Je dois quand m&me vous dire que, dans un canton comme 
celui de Fribourg, qul a connu un fort developpement econo
mique ces dernieres annlles et ou l'on a du faire venir des 
entreprises internationales, on a quand m&me du prornettre 
a ces gens-la qu'ils obtiendraient des pennls de travail, no
tamment pour leurs dirigeants. Et comme notre canton avait 
tres peu de permls de travall, pulsque la repartitlon avalt llte 
falte II y a fort longtemps, l'octroi de ces permls de travall aux 
entreprises internationales s'est fait en partie au dlltrlment 
des PME. Alors, qu'est-ce que vous proposez? Est-ce que 
vous proposez de changer la repartitlon lntercantonale, 
peut-&tre, de ces autorisations? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir haben keine Kenntnisse 
darüber, dass In den letzten zwei Jahren nicht genügend 
Leute hätten angestellt werden können. Allerdings ist auch 
zu sagen, dass es Internationale Unternehmen gibt, die bis 
zum Hilfsarbeiter alles Leute aus den eigenen Ländern mit
nehmen möchten, und zwar auch deshalb, weil sie billige 
Arbeitskräfte haben wollen. Dann unterlaufen sie die ent
sprechenden Bestimmungen. Aber Sie haben Recht: Man 
müsste einmal prüfen, ob man das übertragen könnte, wenn 
ein Kanton vielleicht wegen einer Ausnahmebedingung sein 
Kontingent in einem Jahr ausschöpft. Ich nehme das mit 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Monsieur le conseiller f&
deral, je vous al ecoute avec beaucoup d'attentlon. Ne trou
vez-vous pas que ce que vous venez de dlre dllmontre que 
cette loi est une aberration? Vous avez dit qu'on ne peut pas 
diffllrencier les cadres des spllclallstes. Dans la loi, on eher
ehe a differencier les personnes qualifilles des personnes 
non qualifilles. Ne pensez-vous pas, par exemple, que, pour 
servlr dans un bistrot, il taut avolr certaines quallflcations 
que ni vous ni moi n'avons, parce que nous ne saurions pas 
le faire? 

Blocher Christoph, Bundesrat Sie haben Recht Wir werden 
bei Artikel 23 darüber sprechen müssen; wir haben es vorhin 
schon bei Artikel 2a getan. Was Ist eine qualifizierte Arbeits
kraft? Ich habe das Beispiel genannt: Was machen Sie, 
wenn Sie beispielsweise im ganzen europäischen Raum 
keine Hilfsschwester für ein Spital finden? Sie finden nie
manden mit dieser Quallfiketlon. Das Ist für mich der Begriff 
der Qualifikation. Die rein theoretische Grösse der Schulbil
dung ist meines Erachtens nicht ausschlaggebend. Aber wir 
werden bei Artikel 23 darüber reden. Wenn das abstrakt ge
nommen wird, dann werden Sie nicht durchkommen. Sie 
werden auch sehen, dass der Druck vom Arbeitsmarkt nach• 
her so stark sein wird, dass es nicht funktioniert. Ich gebe Ih
nen Recht. Darum sage ich, dass wir ein Gesetz mit 
ausserordentlich schwammigen Begriffen haben. Das Ist et
was gefährlich. Aber ich würde dann gerne mit Ihnen bei Ar-

Bulletin offlclel de l'Assembllkl fädlffllle 



6. Mai2004 

tikel 23 darOber sprechen; dort geht es um die Qualifikation. 
Hier geht es ja um Spezialisten und Kader. Ich wQrde für sie 
nicht noch einen Sonderartikel mit diesen unsicheren Begrif
fen schaffen. Sie benachteiligen schweizerische Firmen, 
wenn Sie eine Sonderregelung treffen. Man wird am Schluss 
«Kaderstellen» bis zuunterst machen. 

Slmoneschl-Cortesl Chiara {C, Tl): Signor Consigliere fe. 
derale - mi permetto di parlare la mia lingua -, lei e un im
prenditore e ha sempre detto ehe la Svizzera deve essere un 
Paese competltivo. Penso ehe con la sua industria lei lo sia 
stato. Naila promozione economica I cantoni hanno cercato 
di rendere competitivo il Paese e creare posti di lavoro fa
cendo venire delle ditte dall'estero a insediarsi nel nostro 
Paese. Queste ditte talvolta hanno pero bisogno dei quadri 
polche questi quadrl girano da una ditta all'altra. Ora, lei sta 
praticamente parlando come se ci fossero degll interessi dl
vergenti tra le ditte svizzere e le ditte straniere, mentre nol 
dobbiamo lavorare tutti per rendere competitivo il nostro 
Paese, per creare dei posti di lavoro. Con la sua regolarnenta
zione, cloe non approvando questo capoverso, lei in fondo 
va contro una politlca economica per ia competitivita. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es Ist das Gegenteil der 
Fall: Sie schaffen fOr eine kleine Kategorie eine Sonderrege
lung. Wir brauchen doch für alle Unternehmen wettbewerbs
fähige Systeme. Sie haben jetzt wieder nur vom Kader 
gesprochen; die Spezialisten lassen Sie bei dieser Bestim
mung ganz weg. Damit schaffen Sie fQr diese kleine Katego
rie Sonderrechte gegenQber anderen. Ich sage nochmals: 
FOr kein International tätiges Unternehmen, für kein Unter
nehmen, das von ausserhalb des EU-Bereiches kommt - für 
die anderen gilt diese Regelung ja nicht, die fallen ja nach
her unter die lnlandregelung -, also auch für kein amerikani
sches Unternehmen, gibt es Schwierigkeiten beim Transfer 
dieser Leute, weil wir eine generelle Regelung fOr den Inter
nationalen Austausch haben. Es Ist mir auch bekannt - und 
da kann ich jetzt auch aus der Praxis schöpfen -: Wir muss
ten auch viele Spezialisten und Kaderleute aus Japan, aus 
China, aus Taiwan, aus Amerika transferieren. Dazu braucht 
es dann aber eben eine Sonderbewilligung. Sie Ist im Kon
tingent eingeschlossen. Aber es gab keine schwerwiegen
den Probleme. Ich sage nochmals: Sie schaffen hier mit drei 
unbestimmten Begriffen - International tätige Unternehmen, 
Kader, Spezialisten - Rechte, die von der gesamtwirtschaft
lichen Entwicklung her gesehen nicht notwendig sind, die 
aber für andere grosse Nachteile schaffen. 

Maltre Jean-Philippe (C, GE): Monsieur le conselller fede
ral, vous avez dit tout a l'heure que pour les cadres des 
entreprises multinationales, les contingents cantonaux suf
fisaient, et vous avez critique la definltion de la proposltion 
de minorite Lalive d'Epinay. Je suls d'accord avec vous, 
la formulation de cette disposition devrait itre retravalllee, et 
c'est notamment ce qua pourralt faire le Conseil des Etats. 
Mals, sur votre crltique fondamentale qui consiste a dire que 
las contingents cantonaux suffisent, f en arrive a ma ques
tion: est-ce que vous avez connaissance de la pratique ac
tuelle? Actuellement, lorsque, par exemple, vous avez une 
entreprise multinationale qui vient s'etablir dans notre pays 
et qui transfere pour cela un grand nombre de cadres, ce 
sont les contingents de la Confederatlon qui sont mis a dls
posltion. Ce sont des autorlsations de la Confederation, ce 
ne sont pas des autorisations sur des contlngents canto
naux. Et dans ce sens-la, la minorite Lalive d'Epinay ne falt 
rlen d'autre que de clarlfler une pratique actuelle qui est une 
pratique absolument necessaire. Sinon, vous etranglez les 
cantons concernes. Avez-vous connalssance de cette prati
que? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Nein. Ich muss Ihnen sagen, 
dass ich mir alle Kontingente aller Kantone in den letzten 
zwei Jahren habe unterbreiten lassen. Wir haben es nir
gends ausgeschöpft. Ich kann Ihnen nur das sagen. Aber ich 
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nehme das gerne auf, und wenn Sie mir einen aktuellen Fall 
unter der heutigen Praxis zeigen können - das ist ein neues 
Gesetz-, dann werde ich das gerne anschauen. Im Moment 
besteht Oberhaupt keine Gefahr, dass es so ist, ausser es 
hätte jemand den Begriff «Kader» natQrlich ad libitum nach 
unten ausgedehnt; das gibt es natQrlich auch. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich zitiere Ihnen wieder 
einmal die Regelung des Instruments der Zwischenfrage In 
Artikel 42 des Geschäftsreglementes des Nationalrates: 
«Jedes Ratsmitglied und die Vertreterin oder der Vertreter 
des Bundesrates können am Schluss eines Votums der 
Rednerin oder dem Redner zu einem bestimmten Punkt der 
Ausführungen eine kurze und präzise Zwischenfrage stellen; 
inhaltliche Ausführungen und eine BegrOndung sind nicht 
zulässig.» Das Ist Ihr Reglement. Bitte halten Sie sich in den 
nächsten Diskussionen daran. Ich danke Ihnen. 

Beck Serge (AL, VD), pour la commlssion: Monsieur Maltre, 
dans sa premiere Intervention, avalt parfaitement situe tes 
enjeux de ce debat, enjeux desquels nous nous sommes un 
peu «elolgnes» au cours des differente echanges qui ont 
suivi. II s'agit simplement de savoir, non pas selon quelle 
procedure d'autorlsatlon les cadres de societes lntematlona• 
les peuvent venir dans notre pays, mais si le nombre de ces 
personnes est comptabilise dans les contingents qui sont 
fixes a l'article 19 par le Conseil federal. 
Dans ce domalne, c'est finalement par 10 volx contre 4 et 
6 abstentions que la commlssion a rejete la proposltlon La
live d'Epinay. Elle a obtenu en effet l'assurance - que Je 
Conseil federal vient de relterer - qua, dans le cas de l'lm
plantatlon de societes multinationales, et si cela posait pro
bleme - ce qui semble n'avoir jamais ete le cas -, le Conseil 
federal recourrait a l'article 30 alinea 1 tattre g. Rappelons 
que l'article 30 prevoit a son alinea 1 qu'il est possible de 
deroger aux conditions d'admlssion des articles 17 a 29. 
Cela signifie qu'II est posslble de deroger a l'artlcle 19, aux 
princlpes mames des contlngents etablls. Et la lettre g dit: 
« .... pour simplifier les echanges internationaux dans les do
maines economlque, scfentifique et culturel.» C'est a cette 
lettre g de l'artlcle 30 alinea 1 que le Conseil federal recour
ralt en cas de besoln pour ne pas entraver, par le systeme 
des contingents, l'implantation de socletes multinationales 
dans notre pays. 
C'est pour ces raisons qua la commission a suivl le Conseil 
federal et a rejete la propositlon Lalive d'Epinay par 1 O volx 
contre 4 et 6 abstentions. Nous vous invitons a en faire de 
mame, d'autant plus que Monsieur le conselller federal s'est 
reengage a utillser avec intelligence les posslbilites de dero
gation sl un tel cas d'entrave a l'lmplantatlon du siege d'une 
societe multinationale devalt se produire dans notre pays. 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich habe vorhin nicht die ge
nauen Zahlen fOr die letzten zwei Jahre gehabt, und Herr 
Maitre hat ein Anrecht auf die Antwort. Die Praxis ist die, 
dass die Kantone am Anfang des Jahres ein Kontingent von 
50 Prozent des Gesamtkontingentes für diese Kaderange
hörlgen erhalten. 50 Prozent werden als Zusatzkontingent 
zurückbehalten, damit ein Kanton, der sein Kontingent Qber
schreitet, Anteile aus diesem Zusatzkontingent erhalten 
kann. Von diesen Zusatzkontingenten haben in den letzten 
zwei Jahren insbesondere der Kanton Zürich und der Kan
ton Genf Gabrauch gemacht. Beide haben die Zusatzkonlln• 
gente bekommen, und zwar so viele, wie sie brauchten, 
ohne dass das Gesamtkontingent Oberschritten wurde. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Minderheit •••• 37 Stimmen 
Dagegen ...• 110 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 
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Art. 20 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Ausländerinnen und Ausländer können zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit nur z~gelassen werden, wenn nachgewie
sen wird, dass keine geeigneten inländischen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer oder Angehörigen von Staaten, mit 
denen ein Freizügigkeltsabkommen abgeschlossen wurde, 
gefunden werden können (in Zusammenhang mit Art. 121 
Abs. 5). 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Beck, Bühlmann, Garbani, Leutenegger Oberholzer, Maury 
Pasquier, Tillmanns) 
Abs. 1 
.... wenn nachgewiesen wird, dass keine geeigneten inländi
schen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer gefunden wer
den können. 
Abs.3 
Vorrang haben Angehörige der EU- und der Efta-Mitgiied
staaten. 
Abs.4 
Die Zulassungen von Angehörigen von Staaten ausserhalb 
der EU und der Efta werden jedes Jahr auf mindestens ei
nen Zehntel der Zulassungen von Angehörigen der EU- und 
der Efta-Mitgliedstaaten beschränkt. 

Antrag der Minderheit II 
(Bühimann, Leutenegger Oberholzer, Maury Pasquier, Tiil
manns) 
Abs. 2Bst. d 
d. vorläufig Aufgenommene. 

Antrag der Minderheit III 
(Vermot, Bühimann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Kälin, Sommaruga Simonetta) 
Abs.3 
Der Bundesrat darf durch Verordnung den inländischen Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern Personen gleichstel
len, die beweisen können, in der Schweiz während mindes
tens sieben Jahren regelmässig gelebt zu haben, sofern die 
Voraussetzungen für die Anwendung des Sanierungsverfah
rens von Artikel 11 0 Absatz 5 erfüllt sind. 

Antrag der Minderheit IV 
(Garbani, Bühlmann, Leutenegger Oberholzer, Maury Pas
quier, Tillmanns) 
Den ganzen Artikel streichen (vgl. Art. 23) 

Antrag Vanek 
Streichen 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 
Ausländerinnen und Ausländer können zur Ausübung einer 
Erwerbstätigkeit nur zugelassen werden, wenn nachgewie
sen wird, dass keine geeigneten inländischen Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer gefunden werden können. 
Schriftliche Begründung 
Eine explizite Erwähnung der Arbeitnehmer aus dem EU
und Efta-Raum ist überflüssig. 

Antrag Markwa/der Bär 
Abs. 2 Bst. e 
e. Personen, die in der Schweiz ein Universitätsstudium, ein 
Doktorat oder eine vergleichbare höhere Ausbildung erfolg
reich abgeschlossen haben. 

Antrag Bäum/e 
Abs. 2 Bst. e 
e. Personen, die in der Schweiz ein Hochschulstudium, ein 
Doktorat oder eine vergleichbare höhere Ausbildung erfolg
reich abgeschlossen haben. 

Schriftliche Begründung 
Die Zulassung von gut qualifizierten Arbeitskräften auch von 
ausserhalb des EU-/Efta-Raumes ist vor allem auch im Inter
esse der Schweizer Wirtschaft. Ausländische Studentinnen 
und Studenten werden heute auf Kosten der Schweiz aus
gebildet, aber nach Abschluss des Studiums wie Ersteinrei
sende behandelt. Ihnen fehlt nach Abschluss des Studiums 
die Erfahrung als Spezialisten, welche im geltenden Recht 
als Voraussetzung für eine Aufenthaltsbewilligung gilt. Damit 
werden aber sprachlich und gesellschaftlich gut Integrierte 
und qualifizierte Arbeitskräfte wie Naturwissenschatter, In
genieure, Informatiker usw. mit hoher Flexibilität schlecht ge
stellt, und Leute mit Potenzial für die Schweiz werden so fast 
zur Ausreise genötigt. 
Die beantragte Formulierung soll diesen stossenden Status 
ändern und Personen mit abgeschlossenem Studium Inlän
dischen Arbeitskräften gleichstellen. 

Art. 20 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1 
.... ressortissant d'un Etat avec lequel a ete conclu un ac
cord sur la libre circulation des personnes correspondant au 
profil requis n'a pu iltre trouve. (En relation avec l'art. 121 
al. 5) 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite I 
(Beck, Bühlmann, Garbani, Leutenegger Oberhoizer, Maury 
Pasquier, Tillmanns) 
Al. 1 
..•. en Suisse correspondant au profil requis n'a pu iltre 
trouve. 
A/.3 
La priorite sera accordee aux ressortissants de l'UE et de 
l'AELE. 
Al. 4 
Les admissions de ressortissants des pays exterieurs au 
cercle definl a l'alinea 3 seront limltees chaque annee au mi
nimum au dixieme de celles accordees aux ressortissants 
des pays membres de ce cercle. 

Proposition de Ja minorlte II 
(Bühlmann, Leutenegger Oberholzer, Maury Pasquier, ·nn
manns) 
Al. 2 Jet. d 
d. les personnes admises a titre provisoire. 

Proposition de Ja minorite III 
(Vermot, B0hlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Kälin, Sommaruga Simonetta) 
Al. 3 
Le Conseil federal est habilite a assimiler, par vole d'ordon
nance, aux travailieurs suisses les etrangers pouvant prou
ver avoir vecu regullerement en Suisse durant au moins sept 
ans, dans la mesure ou les conditions vlsees a l'article 110 
alinea 5 concernant Je recours a la procedure de regularisa
tion sont remplies. 

Proposition de Ja minorite IV 
(Garbanl, B0hlmann, Leutenegger Oberholzer, Maury Pas
quier, Tillmanns) 
Bitter tout l'article (voir art. 23) 

Proposition Vanek 
Bitter 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
L.:etranger ne peut iltre admis en vue de l'exercice d'une 
activite lucrative que s'il est demontre qu'aucun travail
leur en Suisse correspondant au profil requis n'a pu iltre 
trouve. 
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Developpament par ecrit 
II est inutile de mentionner expressement les travailleurs res
sortissant de l'UE ou de 1' AELE. 

Proposition Markwalder Bär 
Al. 2/et. e 
e. les titulaires d'un diplöme universitaire (y compris d'un 
doctorat) sanctionnant des etudes superieures faites en 
Suisse alnsi que les personnes ayant suivl et acheve une 
formation superieure comparable en Suisse. 

Proposition Bäumte 
Al. 2/et. e 
e. les titulalres d'un diplöme universltaire (y comprls d'un 
doctorat) sanctlonnant des etudes superieures faltes en 
Sulsse ainsi que les personnes ayant suivi et acheve une 
formation superleure comparable en Suisse. 
Developpement par ecrit 
L:admission d'une main-d'oeuvre hautement quallfiee pro
venant d'un espace autre que celui de l'UE/AELE cor
respond aussi et surtout aux interAts de l'economle suisse. 
Les etudiants etrangers qui suivent aujourd'hui une forma
tion financee par la Suisse seront traltes, apres l'obtention 
de leur diplöme, comme des personnes entrant pour la pre
miere fois en Suisse. A l'issue de leur formation superieure, 
l'experlence requise pour la qualification de specialiste leur 
manquera alors mAme que cette derniere constitue une con
dltlon prealable a l'obtention d'une autorisation de sejour 
d'apres le drolt en vigueur. Une main-d'oeuvre a la fois hau
tement quallfiee (des sclentlfiques, des Ingenieurs, des lnfor
maticiens, etc.), bien integres en ce qui concerne la langue 
et la societe, disposant d'une grande flexibilite et represen• 
tant un potential pour la Suisse se trouve ainsi placee dans 
une situatlon defavorable et se trouve quaslment contralnte 
de quitter le pays. 
La formulation proposee dolt permettre de modifier ce statut 
choquant et de mettre les personnes ayant acheve leurs etu• 
des sur un pied d'egalite avec la maln-d'oeuvre suisse. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Bei Artikel 20 geht es darum, 
wer Vorrang hat, auf dem schweizerischen Arbeitsmarkt be
schäftigt zu werden. Es ist etwas kompliziert. Die Minderheit 
IV (Garbani), die ich unterstütze und die mir am liebsten ist, 
möchte Artikel 20 streichen und das weiter hinten in Artikel 
23 regeln. Dort sind wir dann mitten In der Debatte darüber, 
wer kommen darf, was fOr Voraussetzungen die Leute erfOl-
len mOssen. Da kommen dann die ganzen Fragen nach der 
Qualifikation und nach dem Bedarf des schweizerischen Ar
beitsmarktes. Das wäre mir grundsätzlich am liebsten: Arti
kel 20 streichen. 
Für den Fall, dass er aber drinbleibt. gibt es Vorschläge, den 
Artikel abzuschwächen. Der Vorschlag des Bundesrates be
sagt, dass Ausländerinnen und Ausländer nur zugelassen 
werden können, wenn nachgewiesen werden kann, dass 
keine inländischen - das heisst einheimischen - Arbeits• 
kräfte und keine Leute aus dem EU-Raum auf dem Arbeits
markt zu finden sind. Man muss wissen: Dank dem FreizQ
gigkeitsabkommen mit der EU, das jetzt dann bald zwei 
Jahre in Kraft ist, gelten ab Juni dieses Jahres auch EU-An
gehörige als Inländer und mOssen gleich behandelt werden; 
selbstverständlich gilt Gegenrecht fQr die Schweizer. 
Herr Beck möchte mit seinem Antrag der Minderheit I zu Ab
satz 1 diese Ausweitung auf EU-Angehörige nicht machen, 
sondern alle Ausländer gleich behandeln; das wäre quasi 
eine kleine Aufweichung des dualen Systems. Eine Klam
merbemerkung: Ich fürchte aber, dass das mit der EU-Frei
zOgigkeit inkompatibel ist. Aber von der Idee her Ist es 
richtig, es entspricht auch der Idee, kein duales System ha• 
ben zu wollen. 
Dann kommt mein Antrag der Minderheit II zu Absatz 2. Dort 
ist aufgezählt, In welcher Reihenfolge die Leute zum Arbeits
markt zugelassen werden. Ich möchte hier eine Ergänzung, 
und zwar möchte Ich, dass auch Leute mit dem Status der 
vorläufig Aufgenommenen Vorrang vor neu Zugereisten aus 
dem Ausland haben. 
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Ich muss etwas zu diesen vorläufig Aufgenommenen sagen: 
Wir haben ja im Asylgesetz geregelt, dass es eine Kategorie 
unter ihnen gibt, die humanitär aufgenommen werden, wenn 
sie seit vier Jahren in der Schweiz sind, eben gerade auch 
unter dem Gesichtspunkt der Integration. Die Leute mit vor
läufiger Aufnahme leben also mit einem Rechtstitel in der 
Schweiz; sie haben die Berechtigung, hier zu sein, wenn 
auch provisorisch. Es ist doch nicht sinnvoll, diesen Leuten 
nicht Vorrang vor Leuten zu geben, die man neu im Ausland 
rekrutiert In der Botschaft - die muss Ich schnell zitieren -
steht auf Seite 3781 : «Keinen Vorrang auf dem Arbeitsmarkt 
können dagegen die Personen aus dem Asylbereich bean
spruchen.» Das ist nicht einsichtig, und deshalb schlage ich 
vor, diesen Buchstaben d einzufügen, weil die Leute phy
sisch in der Schweiz präsent sind, hier leben und es viel ge
scheiter Ist, sie zur Beschäftigung zuzulassen, als neue 
Leute aus dem Ausland zu holen. Das ist der Sinn des An
trages der Minderheit II. 
Dann möchte ich noch etwas zu den Identischen Anträgen 
Markwalder Bär und Bäumle sagen, die Sie in Ihren Unterla
gen haben: die Einzelanträge Nr. 102 und 104. Die möchten 
da noch einen neuen Buchstaben e in Absatz 2 einfügen, 
wonach auch Ausländerinnen, Ausländer, die an Schweizer 
Hochschulen und Universitäten studiert haben, Vorrang vor 
Leuten haben, die neu aus dem Ausland kommen. Das 
macht absolut Sinn. Man muss wissen: Schweizer Universi
täten sind ausserordentlich attraktiv fQr ausländische Studie
rende. Wir haben offansichtlich einen guten Ruf. 17 Prozent 
der Studierenden in der Schweiz sind ausländisch. Wenn 
man auf die Stufe Dissertationen, Doktorate, schaut und 
wenn man in die Zukunft schaut - mit dem Bologna-Modell 
für den Master-, wird das natOrlich vor allem auch für den 
Master zutreffen: Es gibt heute schon Universitäten, wo bis 
zur Hälfte der Dissertierenden Ausländerinnen, Ausländer 
sind. Jetzt macht es doch kalnen Sinn - das ist eine ver
schleuderte Ressource, wenn man das auch ökonomisch 
begrOnden möchte -, diese Leute auf dem schweizerischen 
Arbeitsmarkt nicht vorrangig zuzulassen, vor Leuten, die neu 
aus dem Ausland kommen. Das Ist zu Absatz 2 zu sagen. 
Nun zur Minderheit 1 (Back) zu Absatz 4. Da nimmt Herr 
Beck mit den 10 Prozent, die noch ausserhalb der EU rekru
tiert werden können, noch eine kleine Öffnung vor, macht 
also - gegen das duale System - quasi noch einmal ein klei
nes TOrchen auf. Deshalb habe ich ihn unterstützt. Ich ver
trete den Antrag jetzt in seinem Auftrag, weil er als 
Kommissionssprecher nicht dafür eintreten kann. 
Ich welss nicht, ob Sie mir folgen konnten; es ist eine kompli
zierte Materie. Ich habe versucht, sie zu erklären. Noch ein
mal: Grundsätzlich mOsste diese Frage eigentlich bei der 
persönlichen Voraussetzung - bei Artikel 23 - geregelt wer
den. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit III ist zurOckgezogen worden. Ebenfalls wurden die An
träge Markwalder Bär und Hess Bernhard zurückgezogen. 

Garbanl Valerie (S, NE): Comme vient de le dire Madame 
BOhlmann, les decisions que nous prendrons a l'article 20 
sont etroitement liees aux decisions que nous prendrons a 
l'artlcle 23. 
Qui peut travalller en Sulsse, y vlvre, y partager la vie de sa 
population? Je propose, avec ma proposltlon de minorlte IV. 
de supprimer le systeme binalre d'admlssion au proffl d'un 
autre concept que je developperai dans le cadre de l'exa
men de l'article 23. Ma proposltion de biffer l'article 20 ne 
dolt absolument pas Atre comprise comme la volonte d'intro
duire une libre circulation totale, une ouverture lllimltee. Ma 
proposltion contient des restrlctions, mais, i1 la dlfference du 
projet du Conseil federal et de la verslon de la majorite de la 
commission, je souhaite que ce soit aux employeurs de sa
tisfaire a des conditions, et non aux travailleurs de satisfaire 
i1 des criteres d'admisslon. Dans un article paru dans un 
quotidian romand aujourd'hui, j'ai constate que Monsieur 
Xavier Comtesse d' Avenir Suisse etalt egalement d'avls qu'II 
fallait «temperer» ie systeme des cercles de recrutement. 
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C'est en 1998 que le systeme blnalre, avec la limltatlon en 
raison des qualifications professionnelles, a ete introduit. 
Auparavant, c'etalt le systeme des trois cercles, en fonction 
de Ja nationalite, qui predominait. Mais aucun de ces syste• 
mes ne convainc puisque le nombre des sans-paplers, des 
clandestins qul exercent une activite lucrative en Suisse, est 
estime aujourd'hui a 150 000 personnes au minimum. Cela 
prouve, si besoin est, qu'il y a une offre pour la main
d'oeuvre non quarlfiee. MAme avec l'elargissement a l'Est de 
l'Union europeenne, ce besoin de maln-d'oeuvre ne sera 
pas couvert, en particulier parce que les ressortissants des 
pays de l'Est chercheront des emplois moyennement quali
fles dans l'hötellerie et dans la restauratlon. En revanche, lls 
ne postuleront pas comme ouvriers dans des entreprises de 
nettoyage, comme femmes de menage, comme aides-sol• 
gnants, tous emplois non qualifles. 
II taut donc conferer un statut legal a celles et ceux qul conti
nueront, a l'avenlr, a occuper des emplols non qualifies. Ma 
proposltion vise donc a instaurer une egalite de traitement 
entre les travailleurs indigenes, les ressortissants des pays 
avec lesquels la Suisse a conclu des accords de libre circu
lation et le raste du monde. Je veux que l'on supprlme la 
classification. Mais Je veux aussi surtout couper J'herbe sous 
les pieds a ceux qul continuent de faire l'amalgame avec les 
faux refugies, car refugies economlques. Je veux elargir les 
conditlons d'admlssion au marche du travall pour que les mi
grants economiques qul n'ont aucune perspective d'obtenir 
une autorisation de sejour en Sulsse, en raison des criteres 
tres restrlctlfs de la loi federale sur les etrangers, nl d'en ob
tenlr davantage avec la lol sur l'asile, pulssent avoir un autre 
cholx que celul de la vole de la clandestlnite. 
Comme je l'al releve, ce sont les employeurs - et Je vous in
vlte a rellre ce que Je propose a l'artlcle 23 - qul dolvent sa
tlsfaire a des conditions. Pourquol dis-je que la suppression 
du systeme blnaire ne conduira absolument pas a une libre 
circulatlon totale, a une ouverture illimitee? C'est parce que 
ces employeurs, devant satlsfaire a des conditlons quand 
mime assez drastiques - comme respecter les conventlons 
collectives de travall, offrir des cours de langue, offrir des 
Instruments de formation contlnue - se tourneront dans leur 
recherche de main-d'oeuvre evidemment d'abord aupres du 
premler cercle - Suisses, lndigenes et ressortissants des 
pays de !'Union europeenne et de l'AELE -, et c'est seule
ment s'ils ne trouvent pas de maln-d'oeuvre dans ce premler 
cercle qu'ils se tourneront alors vers le raste du monde, 
pulsque employer de la main-d'oeuvre venant du raste du 
monde sera pour eux assez problematlque, sera beaucoup 
moins faclle qu'aujourd'hui, dans la mesure ou aujourd'hui 
ces travailleurs du raste du monde sont employes au noir. 
Et surtout, pour reprendre le debat sur le precedent article, 
ma propositlon a le marlte de supprimer en fait la notlon de 
cadres, de speclalistes ou de travailleurs qualifies, notlon 
qui, comme Monsieur Je conseiller federal Blocher l'a dit, est 
particulierement floue et malheureuse, et qul est su)ette a de 
nombreuses Interpretations. 
Finalement, votez ma proposltion de minorite IV a l'article 
20, en ne perdant pas de vue que le concept developpe se 
trouve a l'article 23. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Eigentlich hätte 
ich lieber nach der Abstimmung zu Artikel 20 gesprochen. 
Denn wenn Sie dem Antrag der Minderheit IV (Garbanl) fol
gen, dann erübrigt sich auch mein Zusatzantrag. 
Wenn Sie an Artikel 20 festhalten, dann würde das Ja Vor
rang der inländischen Arbeitskräfte heissen. Damit wäre die 
ZUiassung von Drittstaatenangehörigen nur mögllch, wenn 
keine inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer 
oder Angehörigen von EU- oder Efta-Staaten gefunden wer
den könnten. Ich beantrage Ihnen, sollten Sie an Artikel 20 
festhalten, dass Sie dann bei der Zulassung auch die Sozial• 
partner mit einbeziehen. Wie man der Botschaft entnehmen 
kann, Ist der Nachweis, dass Sie keine geeigneten Angehö
rigen von EU- oder Efta-Staaten finden, sehr schwierig und 
mit sehr viel Ermessen verbunden. Es ist umso wichtiger, 

dass man die Sozialpartner in den Entscheidungsfindungs
prozess mit einbezieht, das heisst die Gewerkschaften auf 
der einen Seite und die Arbeitgeberorganisationen auf der 
anderen Seite. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass in Genf bereits eine ent
sprechende Einrichtung, eine entsprechende tripartite Kom
mission, besteht, und das funktioniert bestens. Ich möchte 
auch daran erinnern, dass im Vernehmlassungsverfahren in 
einem der Vorentwarte vorgesehen war, dass alle Kantone 
gehalten würden, eine entsprechende tripartite Kommission 
fest zu institutionalisieren. 
Die Argumentation, die man mir in der Kommission entge
gengebracht hat, war, dass man dies den Kantonen überlas
sen solle. Das ist falsch. Man sollte hier die Kantone 
verpflichten - wie man es auch bei den bilateralen Verträgen 
gemacht hat -, solche Anhörungen der Sozialpartner fest zu 
Institutionalisieren. Damit haben Sie auch die beste Gewähr 
dator, dass nicht etwa ein Sozialdumping stattfindet. Das 
schützt nicht nur die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer, 
das schützt auch die Arbeitgeber und die Unternehmer
schaft. Sie sorgen damit für gleich lange Spiesse, und Sie 
sorgen dafür, dass der Nachweis nicht allein im behördli
chen Ermessen liegt, sondern dass dies .auch sozlalpolltlsch 
abgesichert ist. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Ich schlage Ihnen vor, 
dass wir nun auch gleichzeitig die Anträge der Minderheiten 
zu Artikel 23 begründen lassen. Es besteht ja ein innerer zu. 
sammenhang in Bezug auf das ganze Konzept Wir würden 
die Abstimmungen aber absatzweise zuerst zu Artikel 20 
und dann zu Artikel 23 durchführen. - Sie sind nicht damit 
einverstanden. 
Nach Rücksprache mit den Fraktionssprechern Ist entschie
den: Wir diskutieren und entscheiden zuerst Artikel 20, dann 
Artikel 21, dann Artikel 22 und dann Artikel 23. 

Rennwald Jean-Claude (S, JU): Le groupe soclallste vous 
lnvite ä soutenlr la propositlon de minorite IV (Garbani). 
L:article 20, avec l'artlcle 23, constitue des elt\ments-cles de 
ce pro)et, qul transforment ce texte en une lol de segrega
tion. Ce texte revlent en effet a creer une Immigration a deux 
vitesses, avec d'une part les ressortissants des pays euro
peens, et d'autre part les mlgrants du raste du monde. Mals 
il y a encore plus grave, dans le sens que si ce systeme etalt 
mis en oeuvre, la prlncipale consequence seralt de faire 
augmenter encore le nombre des travallleurs clandestlns et 
des sans-paplers. C'est peut-Atre ce que souhaitent certalns 
elus bourgeois - en particuller de l'UDC - qul peuvent fort 
blen s'accommoder d'une forte Immigration clandestlne, 
dans laquelle ils trouveront une main-d'oeuvre a bon mar
che. Or, le reglement du probleme de l'lmmigratlon passe 
avant tout par des condltlons de travall decentes et des sa
[aires corrects. Si l'on realise ces objectlfs, on aura regle 
80 pour cent des problemes poses par la presence d'une 
forte populatlon migrante dans ce pays. 
J'ajoute brlevement. pour lalsser un peu de temps ä Ma
dame Roth-Bernasconl, que les travallleurs de ce pays ne 
sont pas xenophobes par nature, et que ce n'est pas la cou
leur de la peau des migrants qui est a l'orlglne des reactions 
antietrangers, mais les pratiques de certains employeurs. Et 
je ne vals vous citer qu'un exemple: dans le district de Por
rentruy - c'est dans le Jura -, II y a une entreprlse dirigee 
par de veritables negrlers, la FLASA, qui a ete denoncee par 
notre syndicat. la FTMH, et qui vlent de se faire condamner 
pour la deuxieme fois, parce qu'elle a offert a des frontalie
res et a des frontaliers des salaires Interieurs a ceux qu'elle 
avalt annonces au Service cantonal de l'emploi. 
Eh bien, c'est en se donnant les moyens, les armes et les 
Instruments pour combattre de telles pratlques que nous 
parviendrons a regler la question de l'immigratlon, et non 
pas en creant des discriminations. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): J'lnterviens sur la propo
sition de la mlnorite II (B0hlmann) a l'allnea 2 lettre d qul 

Bulletin ofllclel de r Assembllle ftkferale 



.kc) 
6. Mal2004 697 Nationalrat 02.024 

veut que les personnes admises provisoirement en Suisse 
puissent avoir une priorlte sur le marche du travail. Nous sa
vons que l'integratlon de la population etrangere dans cet 
environnement soclal passe par l'acoos au marche du tra
vail, entre autres, car une personne etrangere qui trouve un 
emploi et qui peut se rendre utile a la collectivite respectera 
d'autant plus les us et coutumes de notre pays. Voilä pour
quoi la mobilite professionnelle et geographique des migran
tes et migrants admls en Suisse est fondamentale. 
Une des lacunes importantes de ce projet de loi, sl l'on n'ac
cepte pas la proposition de Ja mlnorlte IV (Garbani), est 
qu'une partle des personnes admises en Suisse ne benefi
cient pas du statut de travailleuses ou travallleurs nationaux, 
et n'ont donc pas la priorite sur des personnes nouvellement 
arrivees. La minorite II se propose de pallier cela en ajoutant 
la lettre d a l'alinea 2 de cet article 20. 
L:interdiction de travaiHer pour cette categorle de personnes 
est a la fois une aberration economique et une contralnte so
ciale aux effets pervers. Premierement, elle ne repond pas 
aux besoins en forces de travail de l'economie suisse et falt 
peut-~tre aussi qu'il y a plus de sans-papiers. Oeuxieme
ment, en permettant aux etrangers beneflciant d'un titre de 
sejour provisolre de s'inserer dans le marche du travall, la 
proposition de minorite II permet de repondre aux besoins 
economiques, mais aussi au besoin de promouvolr une poli
tique d'integration qui garantit la cohesion sociale. 
C'est pour toutes ces ralsons que je vous prie de bien vouloir 
accepter la propositlon de la minorite II (BOhlmann). 

Milller Philipp (RL, AG): Ich spreche zuerst zu Absatz 1, 
zum Antrag der Minderheit 1 (Back). Mit der Konnexbestim
mung, Artikel 121 Absatz 5 der Übergangsbestimmungen, 
wird ein Teil des freien Personenverkehrs mit den zehn 
neuen EU-Staaten, die seit dem 1. Mal dabei sind, Im Be
reich der Erwerbstätigen praktisch vorweggenommen. Es ist 
daher nicht einzusehen, warum zusätzlich zu diesen Rekru
tierungsmöglichkeiten der Kreis noch weiter gezogen wer
den soll. Die FDP steht hinter diesem Zweikreisemodell, 
welches sich als Grundsatz wie ein roter Faden durch dieses 
Gesetz zieht Aus diesem Grund lehnt die Fraktion der FDP 
den Antrag der Minderheit 1 (Beck) ab. 
Zum Antrag der Minderheit II (BOhlmann) fOr eine zusätzli
che Litera d: Es kann nicht sein, dass wir vorläufig Aufge
nommene Personen mit Niederlassungsbewilligung oder 
Schweizerinnen und Schweizern gleichstallen. Man darf 
nicht vergessen, vorläufig Aufgenommene haben immer 
noch einen provisorischen Status. Seit gestern oder vorge
stern heissen sie eigentlich provisorisch Aufgenommene -
davon gehe ich provisorisch mal aus -; später helssen sie 
dann vielleicht humanitär Aufgenommene. Solange diese 
Menschen mit einem provisorischen Status hier leben, mit 
einer Kann-Bestimmung aber arbeiten dürfen, wenn es die 
Arbeitsmarktsituation zulässt, wäre eine Gleichstellung mit 
Niedergelassenen und Schweizern völlig verfehlt und auch 
nicht im Sinne der Zielsetzung des Instituts der vorläufigen 
Aufnahme. 
Zum Antrag der Minderheit 1 (Beck) für einen zusätzlichen 
Absatz 3: Diesen Vorrang der Angehörigen von EU- und 
Efta-Staaten brauchen wir nicht, er ist In Absatz 1 bereits 
postuliert. Wozu also noch einmal eine derartige Ergän
zung? Das Ist völlig unnötig, das kann man weglassen, das 
brauchen wir nicht. 
Zum Antrag der Minderheit 1 (Beck) für einen zusätzlichen 
Absatz 4: Die Kommissionsversion des gesamten Artikels 20 
regelt die Zulassung von Arbeitskräften aus Drlttataaten um
fassend und genOgend. Sowohl eine Ausdehnung als auch 
eine Einschränkung durch Quoten, In diesem Fall von einem 
Zehntel, wird von der FDP-Fraktion ganz klar abgelehnt. Zu
dem ist eine derartige Bestimmung nur schwerlich mit den 
Artikeln 17 und 18 in Einklang zu bringen, in denen die Zu
lassung unter der Voraussetzung das wirtschaftlichen Ge
samtinteresses postuliert wird. 
Lehnen Sie also bitte auch diesen Minderheitsantrag für ei
nen neuen Absatz 4 ab. 
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Zum Antrag der Minderheit III (Vermot) filr einen zusätzli
chen Absatz 3: Die Minderheit III will hier nichts anderes als 
die globale Legalisierung von während zehn Jahren illegal In 
der Schweiz lebenden Personen. (Zwischenruf des Präsi
denten: Der Antrag der Minderheit III ist seit längerer Zeit zu
riJckgezogenl) 
Ich werde also zu Artikel 20 Ober den Vorrang und zum An
trag der Minderheit IV (Garbani) sprechen, er ist nicht zu
rückgezogen worden. Der Antrag der Minderheit IV will 
nichts anderes als die Aufhebung des dualen Zulassungssys
tems. Ich möchte bei dieser Gelegenheit wirklich nochmals 
daran erinnern, dass wir im Mal 2000 Ober das Dossier 
des freien Personenverkehrs abgestimmt haben - es gab 
67 Prozent Jastlmmen filr den freien Personenverkehr -, 
was nichts anderes bedeutet als das duale Zulassungssys
tem. Die ganze EU hat dieses duale Zulassungssystem. Ich 
denke, wenn gerade die Kreise, die einen EU-Beitritt propa
gieren, derartige Anträge bringen, dann passt das nicht zu
sammen. 
Zu Artikel 20a, «Die Zulassung erfolgt nach Anhörung der 
Sozialpartner»: Die FDP-Fraktion lehnt auch diesen Minder
heitsantrag ganz klar ab! 
Ich bitte Sie, dies abenfalls zu tun. 

P11ster Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion befürwortet den 
Artikel in der Fassung der Mehrheit. Nach unserer Auffas
sung ist die abgestufte Lösung, die der Bundesrat vor
schlägt, richtig. Grundsätzlich ist diese Regelung auch noch 
nicht besonders neu, sondern sie wird jetzt erst elnmal Ins 
Ausländergesetz aufgenommen. Ins Auge des Sturms wer
den wir vermutlich erst bei Artikel 23 kommen. 
Zum Antrag der Minderheit II: Wir betrachten diesen Antrag 
nicht als unbedingt nötig, denn die Bedingung dafOr, er
werbstätig werden zu können, ist die Aufenthaltsbewilligung; 
dies Ist in Absatz 2 eigentlich geregelt. Wenn der vorläufig 
Aufgenommene eine Aufenthaltsbewilligung erhält, kann er 
unter Umständen auch zur Erwerbstätigkeit berechtigt sein. 
Zum Antrag der Minderheit 1: Er verbindet eigentlich die lm
migrationspolitlk wieder mit einer Quotenregelung für den 
EU- und Efta-Raum. Ich bin auch der Meinung, dass man 
diesem Antrag nicht folgen sollte. Eine erhöhte Quote aus 
EU- und Efta-Ländern hätte eine erhöhte Zahl aus anderen 
Ländern zur Folge. Ich bin nicht ganz sicher, ob dies auch im 
Sinne des Antragstellers ist. Der Grundsatz, dass man keine 
Rekrutierung von Angehörigen aus Drittstaaten betreibt, so
lange es in der Schweiz in den entsprechenden Branchen 
Arbeitslose gibt, ist richtig. Zur Erinnerung: Unter den Ar
beitslosen in der Schweiz sind etwa 40 Prozent Ausländer; 
auch das muss man etwas berücksichtigen. 
Zum Antrag der Minderheit V: Die Einbindung der Sozial
partner wurde in Artikel 19 eingebracht; sie ist unseres Er
achtens hier nicht nötig. 
Etwas offen bin ich persönlich gegenOber dem Antrag 
Bäumte bezügllch der Regelung für Studenten aus Drittstaa
ten. Einerseits könnte man sagen, Leute, die ein Studium 
hier abgeschlossen haben, können via Arbeltsbewilllgung 
auch Arbeit bekommen; anderseits ist es offenbar stossend, 
dass wir hier Leute ausbilden und diese hoch qualifizierten 
Leute dann an Länder In Europa oder an die USA verlieren. 
Die Frage, ob man das im Sinne des Antragstellers hier re
geln soll oder ob man es nicht schon In Artikel 23 geregelt 
hat, Ist für mich noch offen. Es macht für mich durchaus 
Sinn, diese Lösung hier beim Vorrang der Inländer zu defi
nieren. Ich unterstOtze diesen Antrag, mit der Bedingung, 
dass der Ständerat noch einmal schaut, wie man dieses 
Problem am richtigen Ort lösen kann. 

Milller Geri (G, AG): Ich möchte mich nicht wiederholen, die 
Ausführungen von Cecile BOhlmann zu den einzelnen Min
derheitsanträgen waren ausführlich. Ich möchte noch einmal 
zur Grundsatzfrage zurückkehren: eine schlanke Gesetzge
bung - dort regulieren, wo es nötig Ist. Dieser Artikel Ist un
nötig. Der schweizerische Arbeitsmarkt hat sich geöffnet und 
wird sich demnächst - Im Rahmen der gesamten EU - noch 
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weiter öffnen. Die ganze Frage, wie der Arbeitsmarkt gere
gelt wird, ist bereits Obergeordnet geregelt. 
Vorhin haben wir uns bei den einzelnen Artikeln damit aus
einander gesetzt, wer hier arbeiten darf und wer nicht, und 
hier sind wir jetzt wieder im Begriff, die Sache einzuengen. 
Wenn es also so sein sollte, dass man eine Bestimmung vor
sehen und eine Aussage daniber machen möchte, wer alles 
hier arbeiten darf, dann sind die Granen ganz klar der Mei
nung, dass man die Bestimmung öffnen sollte für all jene 
Leute, die eben schon in der Schweiz sind, die Schweiz ken
nen und meistens eben auch die Sprache besser beherr
schen als jene, die neu einreisen mOssen. In dem Sinne sind 
auch die Offnungen, die Kollege Serge Beck vorgeschlagen 
hat, zu unterstützen; in dem Sinne ist das Gesetz so zu ge
stalten, dass es eigentlich eine Freiheit gibt und nicht eine 
weitere Einengung, die auch für die Arbeitgebenden schwie
rig ist und unübersichtlich wird. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Der Präsident hat vor kurzer 
Zeit auf das Ratsreglement verwiesen. Sie haben sich ent
schlossen, eine Kommissionssitzung durchzuführen, und 
müssen halt deshalb wahrscheinlich in dieser Diskussion 
auch gewisse Regeln der Kommissionssitzung befolgen. 
Das als Vorbemerkung. 
Unter den Unterzeichnern dieser zahlreichen Anträge zu Ar
tikel 20 finden Sie keine Mitglieder unserer Fraktion, und es 
wird Sie deshalb nicht Oberraschen, wenn ich Ihnen mitteile, 
dass wir in allen Teilen die Kommissionsmehrheit unterstat
zen. 
Eine Abweichung davon möchte Ich hier bekannt geben. 
Das betrifft die Anträge Bäumle bzw. Markwalder Bär. Wir 
halten auch dafür, dass wir Leuten, die auf unsere Kosten -
wir haben ja mit der Bildungsoffensive den ausländischen 
Studenten zahlreiche zusätzliche Möglichkeiten zur Finan
zierung eines Studiums im Inland geschaffen, und unsere 
Studenten im Ausland finanzieren wir ja auch - studiert ha
ben, auch die Möglichkeit geben, das erworbene Wissen 
hier anzuwenden. 
In diesem Sinne möchte ich die Stellungnahme der SVP
Fraktion bekannt gegeben haben. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Artikel 20 ist tatsächlich 
schwierig und jetzt etwas unübersichtlich; das wäre vielleicht 
in der Kommission zu bereinigen gewesen. Ich versuche hier 
mal, von unserer Seite her Klarheit zu schaffen. 
Der Entwurf des Bundesrates und der Antrag der Mehrheit 
sind deckungsgleich; da gibt es keine Differenzen. Der Bun
desrat schreibt ccAngehörige der EU- und der Efta-Mitglied
staaten»; Sie ersetzen das mit ccStaaten, mit denen ein 
FreizOgigkeitsabkommen abgeschlossen wurde». Wir haben 
zurzeit keine anderen Abkommen als jene mit den EU- und 
den Efta-Staaten; aber wenn Sie das so umschreiben wol
len, dann können wir mit dem Antrag der Mehrheit gut leben. 
Wir unterstatzen die Mehrheit, damit es hier etwas einfacher 
wird. 
Zu den verschiedenen Minderheitsanträgen: 
Der Antrag der Minderheit 1 (Beck) enthält eigentlich nur zu 
Absatz 4 etwas Besonderes: aDie Zulassungen von Ange
hörigen von Staaten ausserhalb der EU und der Efta werden 
jedes Jahr auf mindestens einen Zehntel der Zulassungen 
von Angehörigen der EU- und der Efta-Mitgliedstaaten be
schränkt.» Hier Ist- mindestens in der deutschen Fassung -
mit ccmindestens» und «beschränkt» etwas Widerspnichli
ches enthalten. Die Meinung ist, dass die von ausserhalb 
dieser Staaten Zugelassenen mindestens einen Zehntel um
fassen mOssen. Es dOrfen auch mehr sein, aber es muss 
mindestens ein Zehntel sein. 
Das ist eine etwas fragwürdige Praxis. Gemeint Ist auf zehn 
Deutsche ein Chinese. Ob wir ihn brauchen oder nicht, das 
ist dann natOrllch die Frage. Nach den heutigen Regelungen 
im Arbeitsmarkt ist das nicht so problematisch, weil wir diese 
10 Prozent heute Obersehreiten. Aber Sie mQssen sehen: 
Der afreie Personenverkehr» mit der Europäischen Union ist 
noch nicht ein freier Personenverkehr; wir sind noch in den 

Anfangsjahren, mit Kontingenten, mit Teilzulassungen. 
Wenn der Personenverkehr dann ganz frei ist und Sie sa
gen, mindestens zusätzlich noch 10 Prozent, ist das meines 
Erachtens eine fragwürdige Bestimmung. Wir lehnen sie ab, 
denn die Fassung der Mehrheit ist konsistenter. 
Zum Antrag der Minderheit IV (Garbanl): Sie nimmt ein ganz 
anderes System. Sie sagt, die Arbeitskräfte sollen generell 
eingestellt werden können - dafür habe Ich grosse Sympa
thien -, aber sie macht eine Einschränkung bei den Arbeit
gebern. Sie sagt, die Arbeitgeber mOssen punkto Löhne, 
punkto Ausbildungsstätten gewisse Qualifikationen erfOllen. 
Wenn sie diese erfüllen, können sie Arbeitskräfte aus der 
ganzen Welt nehmen. Das ist ein anderes Konzept; das ist 
eigentlich das Konzept - wie ich bemerkt habe -, das am 
ehesten eine Alternative zum dualen System bietet. Aber 
Sie haben jetzt gestern natarlich das duale System be
schlossen. Wenn wir das hier jetzt wieder einbauen, dann 
haben wir eine Ausnahme, die meines Erachtens nicht gut 
ist. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit IV (Garbani) abzu
lehnen. Er geht jetzt zu einem anderen Konzept Ober, und 
nachdem Sie gestern für das duale System gestimmt haben, 
macht das keinen Sinn mehr. 
Zum Antrag der Minderheit II (BOhlmann): Soviel ich gese
hen habe, will die Minderheit II die vorläufig Aufgenomme
nen als Arbeitnehmer gelten lassen. Ich bitte Sie, den Antrag 
der Minderheit II (BOhlmann) abzulehnen, wenn es schon 
mit den Beschlüssen zum Asylrecht von gestern konsistent 
sein soll. Denn es wOrde nicht alle vorläufig Aufgenomme
nen, sondern nur die humanitär Aufgenommenen betreffen, 
wenn man bei der Regelung bleibt, dass sie auch arbeiten 
können. 
Zum Antrag der Minderheit V (Leutenegger Oberholzer): Es 
ist also nicht einzusehen, warum es In Ergänzung zu Arti
kel 20 auch noch eine Anhörung der Sozialpartner braucht 
(Art. 20a). Hier geht es nämlich um ganz klare Dinge. In Arti
kel 20 Absatz 1 steht: ccAusländerinnen und Ausländer kön
nen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit nur zugelassen 
werden, wenn nachgewiesen wird, dass keine geeigneten 
Inländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer oder An
gehörigen der EU- und der Efta-Mltglledstaaten gefunden 
werden können.» Es natzt nichts, wenn Sie die Sozialpartner 
anhören. 
In Artikel 20 Absatz 2 steht: ccAls inländische Arbeitnehme
rinnen und Arbeitnehmer gelten: a Schweizerinnen und 
Schweizer» - das ist auch objektiv feststellbar, da braucht 
man auch niemanden anzuhören-, ccb. Personen mit einer 
Niederlassungsbewilligung» - das ist auch klar auf dem 
Tisch; es natzt nichts, jemanden anzuhören -, ac. Personen 
mit einer Aufenthaitsbewilllgung, die zur Ausübung einer Er
werbstätigkeit berechtigt.» Das sind alles klare Begriffe, die 
nicht vom Ermessen abhängig sind. 
Frau Leutenegger Oberholzer denkt: Wie kann man bewei
sen, dass in der EU keine geeigneten Leute da sind? Wir ha
ben das jahrelang mit Arbeitskräften aus der Schweiz getan. 
Es muss gegenüber den Behörden ein Nachweis daniber er
bracht werden, in welchen Staaten man welche Leute ge
sucht hat. Wenn das als genügend erachtet wird, dann wird 
die Bewilligung erteilt, wenn es ungenügend ist, wird sie 
nicht erteilt. 
Ich bitte Sie, auch diesen Antrag abzulehnen. Damit bleiben 
Sie bei allen Absätzen bei der Mehrheit. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Bundesrat 
Blocher, Sie haben gleichsam unterstellt, das sei alles fix 
und fest zementiert und völlig klar, es bestehe in Bezug auf 
die Abklärung, ob Im Inland oder im EU-Raum Arbeitskräfte 
verfügbar seien, gar kein Ermessensspielraum. In der Kom
mission wurde bereits festgehalten, dass hier ein grosser Er
messensspielraum besteht. In der Botschaft steht - das zu 
Ihrer Information-: aEin eigentlicher Nachweis, dass keine 
Rekrutierungsmöglichkeit im EU-/Efta-Raum besteht, kann 
kaum erbracht werden.» Folgllch ist es klar: Wir haben hier 
einen Ermessensentscheid, der zusammen mit den Sozial
partnern gefällt werden muss. 
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Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Die ganze 
Frage des lnländervorrangs besteht natOrlich bereits heute. 
Heute ist das allerdings auf Verordnungsstufe geregelt, in 
Artikel 7 der Verordnung Ober die Begrenzung der Zahl der 
Ausländer (BVO), mit einer ganzseitigen, komplexen Lö· 
sung. Im neuen Gesetz wird das vereinfacht und vor allem 
auf Gesetzesstufe geregelt. Inhaltlich aber unterscheidet 
sich die Stossrichtung des lnländervorrangs von der Rege
lung im heutigen Gesetz nicht wesentlich. 
Tatsache ist, wir haben derzeit rund 160 000 Arbeitslose, wir 
haben etwa 60 000 Asylsuchende, die arbeiten dOrfen, und 
wir haben viele Stellensuchende, Ausgesteuerte oder solche 
Menschen, die neu In den Arbeitsmarkt eintreten möchten; 
um diese geht es hier auch. Von den Arbeitslosen, das 
wurde auch mehrfach korrekt erwähnt, sind rund 43 Prozent 
Ausländerinnen und Ausländer. In diesem Artikel halten wir 
an der bisherigen Praxis fest, dass man die vorhandenen Ar
beitskräfte Im Inland berOcksichtigt, bevor man neue Zulas
sungen bewilligt. Man lässt also nach wie vor den lnländer
vorrang bestehen. 
Im Konzept der Minderheit 1 (Beck) gilt der lnländervorrang 
auch, dann wird aber in Absatz 3 explizit der Vorrang von 
EU- und Efta-Staatsangehörigen aufgezählt. Das ist unnötig, 
da ja mit der EU bekanntlich Personenfrelzugigkeit besteht, 
und zwar auf Gegenseitigkeit. Wichtig am Konzept Beck ist 
sodann Absatz 4. Hier hat die Kommission ihre grössten 
Vorbehalte. Wie schon der Bundesrat zu Recht darauf hin
gewiesen hat, geht es hier um eine Fixierung der 10-Pro
zent-Regel, und diese Koppelung ist äusserst problematisch. 
Wenn also viele Italiener und Spanier in die Schweiz einrei
sen, dann mOsste auch ein BedOrfnis nach mehr Arbeitskräf
ten aus Russland oder Australien bestehen, und es mOssten 
mehr zugelassen werden. Das ist unlogisch, das hat keinen 
wirtschaftlichen und auch keinen konkreten Zusammen
hang. Zudem kann dies natOrlich auch absolut entgegen den 
gesamtwirtschaftlichen Interessen sein. Wir brauchen hier in 
diesem Gesetz keine Quoten bei der Zulassung, sondern 
Regeln, die sich vor allem an den gesamtwirtschaftlichen 
BedOrfnissen orientieren. Die SPK hat daher das Konzept 
Beck mit 15 zu 6 Stimmen klar abgelehnt. 
Die Minderheit II (BOhlmann) will in Absetz 2 auch die vor
läufig Aufgenommenen den Inländern gleichstellen. Auch 
diesen Antrag hat die SPK mit 15 zu 5 stimmen bei 1 Ent
haltung abgelehnt, nicht weil wir inhaltlich völlig anderer Mei
nung wären, sondern weil diese Frage im Asylgesetz zu 
lösen ist, das ja eben hier beraten wurde. Wir wissen derzeit 
noch nicht, wie diese Diskussionen ausgehen werden und 
welche Rechte vorläufig aufgenommene Personen in der 
Schweiz haben werden. Wenn sich das Konzept des Bun
desrates im Asylgesetz durchsetzt und wenn der Status der 
humanitär Aufgenommenen geschaffen wird, so ist eine 
Gleichsetzung mit den Inländern sicher richtig. Diese Leute 
können Ober Jahre nicht zurOck In ihre Heimat, und daher 
sollen sie voll arbeitsberechtlgt sein. Aber es ist richtig, 
zuerst den Ausgang der Beratungen zum Asylgesetz abzu
warten und dann hier entsprechend die Adaption vorzuneh
men. 
In Bezug auf den Antrag der Minderheit IV (Garbanl) wurde 
zu Recht erwähnt, dass Frau Garbani natOrlich ein vollkom
men anderes Konzept verfolgt. Sie will, dass Zulassungen 
an den Arbeitgeber geknOpft werden; wenn dieser gewisse 
Voraussetzungen erfüllt kann er grundsätzlich die Zulas
sung von ausländischen Arbeitskräften beantragen. Die 
Mehrheit der Kommission lehnt das klar ab und hält am ln
ländervorrang fest. Bei der Zulassung muss der aktuelle Be
stand hier in der Schweiz eine Rolle spielen, auch die 
aktuelle Arbeitslosigkeit ist eine wichtige Komponente der 
Zulassungspolitik - und eben nicht nur die Arbeitgeberseite. 
WOrde man dem Konzept Garbanl folgen, so wäre ein wichti
ges Steuerungselement In diesem Gesetz für den Zuzug 
neuer Arbeitskräfte verloren. Die Kommission hat diesen An
trag mit 15 zu 5 Stimmen bei 1 Enthaltung abgelehnt. Wir 
werden die Abstimmung Ober dieses Konzept aber bei Arti
kel 23 durchführen, weil es dort um den Grundsatzentscheid 
Ober die persönlichen Voraussetzungen der Zulassung geht. 
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Bel der Minderheit V (Leutenegger Oberholzar) geht es um 
das Anhörungsrecht der Sozialpartner. Dieser Rat hat in Ar
tikel 19 Absatz 1 gemäss dem Antrag der Kommissions
mehrheit beschlossen, dass die Anhörung der Sozialpartner 
bei der Festsetzung der Kontingente, des jährlichen Totals, 
Sinn macht Es macht aber wenig Sinn, auch bei der Frage 
des lnländervorrangs Anhörungen vorzunehmen. Herr Bun
desrat Blocher hat es vorhin richtig erklärt: Es ist schwierig 
zu sagen, wie viele Inländer hier sind und ob es einen Be
darf an ausländischen Arbeitskräften gibt; das sind schwie
rige Ermessensentscheide. Darum geht es hier aber nicht. 
Wer Inländer ist, wer dazugehört, das Ist klar definiert; dazu 
braucht es die Anhörung der Sozialpartner nicht. Die Kom
mission hat daher diesen Antrag mit 16 zu 5 Stimmen deut
lich abgelehnt. 
Zum Antrag Bäumle: Dieser Antrag lag in der Kommission 
nicht vor. Wir können daher unsererseits die Folgen dieses 
Antrages nicht abschätzen. Er spricht aber ein Problem an, 
das in der Kommission diskutiert wurde. Es ist so, dass es 
im Interesse der Schweiz liegt, dass ausländische Studen
ten und Professoren hier bleiben, wenn wir sie ausgebildet 
haben. Das ist aber vor allem eine Frage der Zulassung re
spektive der Verlängerung einer Bewilligung. Ich verweise 
hier auf Artikel 23, Persönliche Voraussetzungen, wo in Ab
satz 3 Litera b speziell auf die wissenschaftlichen BedOrf
nisse hingewiesen wird und wo die Kommission Regelungen 
getroffen hat. Schwierig wäre wahrscheinlich auch die Um
setzung dieses Antrages. Man müsste ja fast eine Liste füh
ren, wer alles hier in der Schweiz studiert hat, damit die 
Behörde auch abschätzen könnte, ob diese lnländerbevor
zugung ausgeschöpft Ist oder nicht. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Frau Leuthard, habe ich richtig 
gehört. haben Sie als Argument gegen meinen Antrag zu 
Absatz 2 Buchstabe d gesagt, die vorläufig Aufgenommenen 
seien auch zu denen zu zählen, die schon auf dem Schwei
zer Arbeitsmarkt seien? Das wären In der Schweiz die 
200 000 Arbeitslosen und 60 000 Asylsuchende. Ist Ihnen 
bekannt, dass In dieser zweiten Zahl alle vorläufig Aufge
nommenen und die Personen, deren Gesuch in erster oder 
zweiter Instanz hängig ist, sowie Kinder von Asylsuchenden 
enthalten sind? Das sind ja dann nicht 60 000 Personen auf 
Arbeitssuche, sondern viel weniger. Habe Ich Sie da falsch 
verstanden? 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Dies sind die 
offiziellen Zahlen seitens der Verwaltung, die In der Kommis
sion vorgelegen sind. Wesentlich Ist bei dieser neuen Kon
zeption, dass wir ja jetzt Im neuen Asylgesetz neu defi
nieren: Welche Rechte haben vorläufig Aufgenommene? 
Welche Rechte haben humanitär Aufgenommene? Wenn 
die Konzeption des Bundesrates sich durchsetzt, sind nach 
meiner Auffassung selbstverständlich alle Rechte humanitär 
Aufgenommener den Rechten von Inländern gleich; bei den 
vorläufig Aufgenommenen muss der politische Entscheid 
noch fallen. Dann ist dieses Gesetz anzupassen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Zurückgezogen wurden 
die Anträge der Minderheit III, Markwalder Bär und Hass 
Bernhard. Der Antrag Vanek wurde bereits erledigt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit II •.•. 72 Stimmen 
Dagegen .... 97 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag Bäumle .... 115 Stimmen 
Dagegen .... 54 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Trolsleme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 108 stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 65 stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Die Abstimmung Ober 
den Streichungsantrag der Minderheit IV erfolgt erst nach 
der Bereinigung von Artikel 23. 

Art. 20a 
Antrag der Minderheit V 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, Hubmann, lill
manns, Vermot) 
Die Zulassung erfolgt nach Anhörung der Sozialpartner. 

Art.20a 
Proposition de la mlnorlte V 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, Hubmann, lill
manns, Vermot) 
L'.admission a Heu apres auditlon des partenalres sociaux. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit V .... 65 Stimmen 
Dagegen .... 107 Stimmen 

Art. 21 
Antrag der Mehrheit 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit I 
(Schibli, Glur, Joder, Scherer Marcel) 
.... eingehalten werden. MltberOckslchtigt werden die bran
chenspezifischen Gegebenheiten, damit die Wettbewerbs
und Konkurrenzfähigkeit gewährleistet bleiben. 

Antrag der Minderheit II 
(Marty Kälin, BOhlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hub
mann, Sommaruga Slmonetta, lillmanns, Vermot) 
Abs. 1 
.... Lohn- und Arbeitsbedingungen, Insbesondere Gesamtar
beitsverträge, eingehalten werden. 
Abs.2 
Die Einhaltung der orts- und berufsQblichen Arbeitsbedin
gungen muss auch bei Stellenwechsel und Verlängerung 
der Aufenthaltsbewilligung nachgewiesen werden. 

Art. 21 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorlte I 
(Schlbli, Glur, Joder, Scherer Marcel) 
.... du lieu. Afin que la competitivite et la capacite de concur
rence soient garantles, les realltes propres a la branche se
ront aussi prises en consideration. 

Proposition de /a mlnorlte II 
(Marty Kälin, BOhlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hub
mann, Sommaruga Simonetta, lillmanns, Vermot) 
Al. 1 
t:etranger .... du lieu, precisees notamment dans les conven
tions collectives de travail. 
Al.2 
Le respect des conditions de remuneratlon et de travall usu
elles de la branche et du lieu doit etre atteste en cas de 
changement d'emplol ou de prolongation de l'autorisation de 
sejour. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Neben den orts- und berufsOblichen 
Lohn• und Arbeitsbedingungen müssen meiner Meinung 
nach auch branchenspezifische Gegebenheiten in diesem 
Gesetz berücksichtigt werden. Wettbewerbs- und Konkur
renzfähigkeit müssen gegeben sein. Es nützt nämlich nichts, 
wenn auf der einen Seite die berufsübllchen Lohn- und Ar
beitsbedingungen vollumfänglich ausgeschöpft werden und 
auf der anderen Seite ein Betrieb - oder Betriebe - durch 
diese Auflegen, die hier gemacht werden, nicht mehr existie
ren kann. Die Landwirtschaft, das Baugewerbe, das Gastge
werbe sind Minderheiten, die für ihre bedeutenden Leistun-

gen tor unsere Volkswirtschaft Verbesserungen Im Gesetz 
haben müssen. Bei der Landwirtschaft sind es gerade die 
Globalisierung und. der Abbau, die existenzbedrohende Pro
bleme für diese standortgebundenen Wirtschaftsbereiche 
bringen. Unser wichtigstes Produktionspotenzial in der Land
wirtschaft ist der Boden. Dieser lässt es heute leider noch 
nicht zu, dass wir im Frühjahr Stricknadeln anpflanzen und 
im Herbst dann Stemmeisen ernten. 
Ich bitte Sie deshalb im Interesse einer langfristigen Siche
rung eines hohen Lebensstandards und zur Sicherung einer 
Produktion tar qualitativ hochwertige Nahrungsmittel Im In
land, der Minderheit I zuzustimmen. 

Fasel Hugo (G, FR): Herr Schlbll, Sie haben jetzt schon 
Praktikantenlösungen. Können Sie sagen, was Sie noch 
mehr wollen ausser diesen Praktikantenlösungen, die mit 
dem heutigen Gesetz jetzt schon realisiert werden? 

Schlbll Ernst (V, ZH): Praktikanten, haben Sie gesagt? Wis
sen Sie, Herr Fasel, Praktikanten sind die eine Seite. 
Praktikanten sind Leute, die In der Ausbildung sind und die 
nicht voll und ganz Im Berufsleben eingesetzt werden 
können, weil sie sich eben auch noch theoretisch weiterbil
den mOssen. Das ist der Untarschled zu einer Arbeitskraft, 
Herr Fasel, die hier erwerbstätig ist, um einen Tell ihres 
Einkommens Im laufe eines Jahres erwirtschaften zu kön
nen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Mit Artikel 21 
soll sichergestellt werden, dass die inländischen und die 
ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vor 
Lohn- und Sozialdumping geschützt werden. Diese Bestim
mung Ist sehr wichtig, und ich finde es auch richtig, dass der 
Bundesrat mit seiner Vorgabe mal einen Mindeststandard 
setzt. Mit dem Antrag der Minderheit 1 (Schibli), der unbe
dingt abzulehnen Ist, würde gerade dieser Sozialschutz auf. 
geweicht. Zusätzlich würde damit Hand geboten, dass 
mittels Sozialdumping auf dem Buckel von Arbeitnehmerin
nen und Arbeitnehmern ein Wettbewerb stattfände, was 
auch nicht im Interesse des Gewerbes sein kann. 
Wir möchten nun diesen Sozialschutz Insoweit noch aus
dehnen, als wir festhalten, dass Insbesondere die Gesamt
arbeitsverträge einzuhalten sind. Mit den Gesamtarbeitsver
trägen haben wir meist auch eine Mindestlohnvorgabe und 
damit vor allem eine klare Barriere gegen unten, die nicht 
unterschritten werden darf. Wie ist das jetzt In der Praxis? 
Wir haben ja bereits heute in der Verordnung Ober die Be
grenzung der Zahl der Ausländer (BVO) die Vorgabe, dass 
diese Orts- und BerufsOblichkelt überprüft werden muss. Ich 
muss sagen: In meiner Praxis - ich arbeite nebenbei an ei
nem Gericht - musste ich des Öfteren feststellen, dass ge
rade diese Orts- und Berufsüblichkeit oder auch die Einhal
tung von Gesamtarbeitsverträgen nicht Oberpratt wird. Umso 
wichtiger Ist es, das jetzt ins Gesetz zu schreiben und Insbe
sondere auch festzuhalten - wie das bereits heute eine Vor
schrift wäre-, dass das auch bei einem Stellenwechsel der 
Fall ist. Denn gerade bei einem Stellenwechsel sind Arbeit
nehmerinnen und Arbeitnehmer aus dem Ausland beson
ders darauf angewiesen, dass sie wieder eine Stelle bekom
men. Sie sind dem Lohndruck In einem ganz besonderen 
Masse ausgesetzt, da sie, wenn sie keine Stelle mehr ha
ben, auch ihre Bewilligung verlieren. 
Ich bitte Sie also: Halten Sie an der Bestimmung fest, dass 
die Orts- und BerufsQbllchkeit auch bei einem Stellenwech
sel überprüft werden muss, wie das heute bereits der Fall 
wäre, aber nicht durchgesetzt wird. 

Christen Yves (RL, VD): A l'article 21, II s'agit des condi
tlons de remuneratlon et de travall. S'aglssant de la minorite 1 
(Schibll), c'est une disposition qul a deja ete discutee large
ment dans le cadre des conditions d'admission de l'erticle 16, 
respectivement de l'artlcle 2a. Cette propositlon est la suite 
logique des propositions faites, permettant a des branches 
particulieres comme l'agriculture, comme la restauration ou 
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la construction d'avoir recours a une main-d'oeuvre de 
courte duree hors de !'Union europeenne. La, on revient 
avec des conditlons de remuneration et de travail. II est clair 
que, si l'on devait tenlr compte de la capaclte concurrentlelle 
specifique de ces branches-la, II faudrait admettre la propo
sition de minorite 1. Mais comme nous l'avons refusee dans 
le cadre des conditions, je vous invlte au nom d'une majorite 
du groupe radical-liberal a y renoncer. 
En ce qui concerne la minorite II (Marty Kälin) a l'alinea 1, 
Madame Marty Källn lntroduit une condition qui aurait trait 
aux conventions collectives de travail. II y aurait Heu de preci
ser dans ces conventions les conditions de remuneration. 
lci, II s'agirait d'un cas exceptionnel ou l'on inscrit dans la loi 
sur les etrangers des disposltlons concernant la lol sur le tra
vail. II pourrait y avolr aussi une discrimination par rapport 
aux Sulsses. 
Pour l'alinea 2, le respect des condltions de remuneration 
devrait Atre atteste en cas de changement d'emplol. C'est 
une disposition assez handicapante pour les employeurs. 
Lorsque le travailleur arrive en Suisse et qu'on doit contröler 
les conditions de remuneration qu'il obtlent. II se peut tres 
blen qu'il se fasse reengager par la suite et a des conditions 
differentes. C'est la mAme chose pour un employe suisse. 
La aussl, nous considerons qu'il y aurait en quelque sorte 
une dlscrimlnation entre les travallleurs etrangers qui repon
dent a cette loi et les travallleurs suisses. 
C'est la ralson pour laquelle le groupe radlcal-liberal vous 
propose de refuser cette mlnorite II (Marty Källn) aux ali
neas 1 et 2. 

Priisldent (Binder Max, Präsident): Die CVP-Frak.tion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Daguet Andre (S, BE): Ich möchte erstens einmal diese 
Minderheit 1 (Schlbli) klar bekämpfen. Herr Schlbll, es ist 
doch klar, dass Sie klagen und jammern, Sie hätten beson
dere Bedingungen und seien darauf angewiesen. Ich meine, 
das ist nichts Neues; das haben wir immer so gehört. Aber 
mit diesem Antrag der Minderheit 1, meine Ich, relativieren 
Sie doch den wichtigsten Ansatz, dass man die orts- und 
branchenObllchen Lohn- und Arbeitsbedingungen berück
sichtigen muss. Das relativieren Sie mit diesem Hinweis auf 
die «Wettbewerbs- und Konkurrenzfähigkeit». Wenn Sie das 
so einfahren, dann wird jede Branche und wird jeder Unter
nehmer geltend machen, dass er in einer so schwierigen Si
tuation Ist. Wir wissen auch aus den Lohnverhandlungen, 
was uns die Unternehmer sagen, wieso sie nichts mehr zu
sätzlich bezahlen können. In dem Sinne möchte Ich die Min
derheit 1 (Schibli) im Namen der SP-Frak.tion klar bekämp
fen. 
Ich möchte insbesondere auf eines hinweisen: Wenn wir das 
volkswirtschaftlich betrachten, brauchen wir eine gute Regu
lierung. Die wichtigste Regulierung ist, dass wir kontrollierte 
Lohn- und Arbeitsbedingungen als Basis haben. Deshalb 
unterstützen wir ja diese Minderheit II (Marty Källn), die das 
noch etwas ausgefeilter, also noch etwas spezifischer, ha
ben will, indem sie auch die Gesamtarbeitsverträge erwähnt 
Ich kann Ihnen sagen: Wenn Sie die Gewerbevertreter in 
diesem Land fragen, dann sind sie bei der heutigen wirt
schaftlichen Öffnung sehr froh, dass man Verträge unter 
Sozialpartnern abschliessen kann, die fOr eine Branche 
GOltigkait haben, die auch allgemein verbindlich erklärt wer
den können und worin Mindestlöhne verankert werden. 
Wenn Sie die Gewerbevertreter und auch die Gewerbe
verbände in den verschiedenen Branchen fragen, sind sie 
sehr froh, dass wir diese Gesamtarbeitsverträge pushen. Ich 
nehme an, selbst Herr Triponez könnte mir vielleicht bestä
tigen, dass dies auch Im Interesse des Gewerbes und Im In
teresse der Volkswirtschaft liegt. 
In dem Sinne ist klar: Lehnen Sie den Antrag der Minder
heit 1 (Schibli) ab, genehmigen Sie den Antrag der Minder
heit II (Marty Kälin), auch mit dem Zusatz gemäss Absatz 2, 
wonach diese Bedingungen •auch bei Stellenwechsel und 
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung» gelten sollen. 
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Trlponez Pierre (RL, BE): Herr Kollege, nachdem Sie mich 
schon mit Namen genannt haben, frage ich Sie: Haben 
Sie festgestellt, dass in Absatz 1, so, wie er von der Min
derheit II beantragt wird, eben nicht auf die Allgemeinver
bindlichkeit hingewiesen wird? Wenn dort gestanden hätte -
aber es wäre dann nicht nötig, das Oberhaupt explizit zu er
wähnen -, auch die allgemein verbindlichen Gesamtarbeits
verträge müssten natürlich berücksichtigt werden, dann 
hätte das Gewerbe durchaus zustimmen können. Aber Sie 
wissen auch, dass es Gesamtarbeitsverträge gibt, die nicht 
allgemein verbindlich sind. Das ist gerade die Freiheit der 
Arbeitnehmer und der Arbeitgeber. Das ist der Grund, wes
halb ich Ihnen leider nicht zustimmen kann. 
Ich empfehle sehr, der Mehrheit zu folgen. 

Daguet Andre (S, BE): Gut, Herr Triponez, ich bedaure sehr, 
dass Sie mir nicht zustimmen können. Nach vielen Gesprä
chen mit vielen Gewerbeverantwortlichen hätte ich gesagt, 
dass Sie eigentlich fast hätten sagen müssen, Sie stünden 
hinter dieser Minderheit II. Aber ich welss, dass Sie da etwas 
Vorsicht walten lassen wollen. 
Das ändert jedoch nichts daran, dass der Antrag der Minder
heit II natürlich besser Ist als die Lösung der Mehrheit und si
cher hundertmal besser als der Antrag der Minderheit II 

Scherer Marcel (V, ZG): Ich bin natarllch genau anderer 
Meinung als mein Vorredner. FQr Pflanzen- und Erntearbei
ten in der Landwirtschaft - wir haben gehört, auch fQr Arbei
ten Im Gastgewerbe wie auch Im Baugewerbe - braucht es 
flexiblere Lösungen, braucht es branchenorientlerte Lohn
und Arbeitsbedingungen. Von diesem Artikel ausgeschlos
sen sind Obrlgens Personen mit Niederlassungsbewilllgun
gen und auch solche mit Aufenthaltsbewilligungen; das ist in 
Artikel 20 geregelt. Hier geht es um die Kurzaufenthaiter, wie 
das Herr Bundesrat Blocher bereits erklärt hat. Nicht wahr, 
Herr Daguet, es ist erstaunlich, wie gagensätzllch die Forde
rungen auch sein können? Man will möglichst schnell in die 
EU mit tiefen Preisen und Kosten, aber mit schweizerisch 
zementierten Mindestlöhnen. Da beisst sich natürlich die 
Katze selber in den Schwanz. Wir brauchen diese Flexibilität 
also fOr die Konkurrenzfähigkeit. 
Stimmen Sie der Minderheit 1 (Schlbli) zu. 

BOhlmann Ceclle (G, LU): Herr Scherer, haben Sie den Text 
vor sich? Artikel 21 ist allgemein, er gilt nicht nur fQr Kurzar
beiter; Arbeiter mit Jahresbewilligungen und Niedergelas
sene sind nicht ausgenommen. Er umfasst alle. Ich muss 
gar keine Frage stellen; ich muss es richtig stellen. Es 
stimmt nicht, was Sie gesagt haben. 

Scherer Marcel (V, ZG): Sie stellen keine Frage, aber Sie 
haben gesehen, dass die Niederlassungsbewllligung bereits 
in Artikel 20 geregelt ist. 

Cuche Fernand (G, NE): J'almerals brievement m'exprimer 
en qualite de paysan a temps partial sur la propositlon de la 
minorite 1 (Schibll). Une fois de plus, on est en face d'une de
fense professlonnelle paysanne qui n'arrive pas a s'autorlser 
des revendicatlons tout a fait legitimes sur les prix a la pro
duction. Je trouve passablement desagreable d'entendre de 
nouveau des interventions a cette tribune dans le sens: 
aNous sommes la branche faible de l'economie, nous ne 
sommes pas competitifs.» Et ia seule reponse que l'on 
trouve, c'est de s'appuyer sur le malllon encore plus faible 
de la chaine, a savoir nos collaborateurs et nos collaboratri
ces dans les exploitatlons. 
Mes chers collegues paysans, revelllez-vous et aliez nego
cler des prix remunerateurs a 1a productlon, afin qu'on 
puisse payer des prlx corrects a nos collaborateurs et a nos 
collaboratrices! MAme dans l'interAt de la consommation in• 
digene de produits, si nos collaborateurs peuvent avolr un 
pouvoir d'achat ameliore, ils auront aussi la possibilite de 
mleux honorer nos produits. Je trouve un peu fatigant de volr 
qu'on revient ici en parent pauvre, alors qu'on a un pouvoir 
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de negociation sur les prix a. la production qu'on n'exerce 
pas, et je le regrette. 

Schlbll Ernst (V. ZH): Herr Cuche, Sie haben vorher das 
Hohelied der besseren Preise gesungen. Sie haben in den 
letzten Wochen und Monaten in den Zeitungen die Diskus
sionen darOber, mit welchen Preisen in der EU die Arbeits
kräfte schlussendlich entlöhnt werden, sicher auch verfolgt. 
Sie haben gesehen, wie mit den Menschen dort umgesprun
gen wird, unter welchen Bedingungen Waren produziert 
werden, die nachher vielleicht sogar in der Schweiz geges
sen werden. Wie stellen Sie sich zu einer solchen Produkti
onsmethode, wie sie die EU jetzt anwendet? 

Cuche Fernand (G, NE): Mals la logique voudrait que l'on 
condamne les conditlons de travall qui sevissent, par exem
ple dans le cas des productions de frults et de legumes en 
Andalousiel Et je serais heureux que l'ensemble du monde 
paysan suisse condamne ces pratiques, condamne ce re
tour a. l'esclavagel 
Avec votre proposition, vous vous approchez de cette sltua
tion existante aujourd'hui dans les serres en Andalouslel 
Avec des collaborateurs en Suisse qui seront payes des 
clopinettes! Unlssons-nous au niveau suisse et europeen, 
pour revendiquer des prix et des conditions de vie accepta
bles et equitables pour nos coflaborateursl Volla le sens de 
la demarche au sein de l'Union europeenne - et nous som
mes nombreux au sein de !'Union europeenne, paysannes 
et paysans, a. faire cette revendication, parce que nous refu
sons d'engager des gens au regime de l'esclavage. 

Fattebert Jean (V. VD): Cher collegue paysan, vous con
damnez avec mol les conditions de travail qui regnent en An
dalousie. Est-ce qu'en n'acceptant pas de mettre sur pled un 
statut pour ces gens-la. - et ce qu'lls gagnent chez nous re
presente un pouvoir d'achat remarquable dans leur pays -, 
vous ne les condamnez pas a. aller justement travailler en 
Andalousie? Est-ce que c'est QS votre fa90n de condamner 
le travail en Andalousie? 

Cuche Fernand (G, NE): Je crois qu'entre les conditlons en 
Andalousie et les contrats collectifs de travail ou les contrats 
types cantonaux, il y a quand mAme une difference, avec un 
gouvemement qui permet d'avoir un certain nombre de con
trOles, pour autant que l'on alt la volonte politlque d'exercer 
ces contröles. Mais sur le fond, ce que vous ne comprenez 
pas - j'allals dire: eher collegue -, c'est qu'on dolt tirer l'en
semble du secteur vers le haut. Ce n'est pas en restant 
crispe sur des statuts devalorisants de nos collaborateurs 
qu'on va arriver a. avoir une remuneration convenable pour 
l'ensemble des exploitations. Faltes l'effort de cette reflexlon 
et allez dans le sens d'une augmentation des prix a. la pro
duction. C'est la seule reponse que je peux donner. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich möchte zuerst einmal zwei, drei 
Dinge präsentieren, die nicht Politik sind, die keine Stellung
nahme darstellen, sondern die ganz einfach beschreiben, 
wie die Situation jetzt ist Ich nehme da ein Papier zur Hand, 
das wir im Rahmen einer anderen Sitzung behandeln, das 
vom Bauernverband verfasst wurde. Ich komme damit auf 
die Situation der Praktikanten zurück. Ein Praktikant, der 
ganz gezielt in die Schweiz geholt wird, bekommt 2300 Fran
ken, 900 Franken werden filr Kost und Logis abgezogen; das 
ergibt einen Bruttolohn von 1400 Franken. Davon werden 
selbstverständlich und korrekterweise die notwendigen Ab
züge gemacht In diesem Papier des Bauernverbandes steht 
kein Satz über Irgendeine theoretische zusätzliche Ausbil
dung. Das Ist reine Erfindung. 
Wir haben heute Morgen und gestem von Hans Fehr von 
der SVP gehört, sie wollten verhindern, dass Ausländer ins 
Sozialnetz der Schweiz kämen. Ich kämpfe nach der Logik: 
Wer da Ist, Ist ernst zu nehmen und ein vollwertiger Bürger; 
filr ihn gelten die gleichen Rechte wie für alle anderen! 
Wenn ich nun dieses Papier lese - das ist jetzt wieder Reali-

tät, Fakt, und keine Erfindung -, steht da als Anweisung an 
die Bauern: Wenn du dann schon einen Praktikanten 
nimmst, dann gehe mit Ihm direkt zur Gemeinde, damit er 
gleich die Prämienverbilligung der Krankenkasse beantra
gen kann. 
Ich muss Ihnen sagen: Das Ist Doppelbödigkeit, das Ist Ver
logenheit! Das erfinde Ich nicht; wer das Papier will, kann es 
selbstverständlich kopieren. Ich bleibe dabei: Das ist Verlo
genheit! Das muss klargestellt werden. 
Zu den orts- und berufs0bllchen Löhnen: Das steht heute im 
Gesetz. Wir haben damit konkrete Erfahrungen gemacht. 
Wenn man hier unter die notwendigen berufs- und bran• 
chenüblichen Löhne gehen will, helsst das nichts anderes 
als Wettbewerbsverzerrung. Deshalb haben auch in der 
Kommission einige Bauern opponiert, weil sich Familienbe
triebe das dann nicht leisten können. Es dient der Struktur• 
erhaltung, das ist das Schlimmste daran. Es steht in einem 
früheren Artikel, den wir soeben beschlossen haben: Es 
geht um das gesamtwirtschaftliche Interesse. Denn woran 
kein Interesse besteht, ist Strukturerhaltung, Indem man 
Dumpinglöhne zahlen kann. Das Ist Strukturerhaltung, das 
ist volkswirtschaftlich schädlich, darüber gibt es genügend 
Wissen, welches in den vergangenen zwanzig Jahren ge
sammelt worden Ist 
Eine kurze Schlussbemerkung, weil ich dem Präsidenten 
noch etwas Zeit «zurückgeben" will, da ich letztes Mal etwas 
zu viel davon gebraucht habe: Wir wissen auch, dass dies 
der Ort ist, an dem wir Ausländerfeindlichkeit produzieren, 
wenn wir Leute dem Lohndumping aussetzen, denn andere 
haben Angst davor, dass dann auch ihre Löhne massiv unter 
Druck geraten. Das ist die Quelle der Ausländerfeindlichkeit. 
Entscheiden Sie selber, ob Sie den Antrag der Minderheit 1 
(Schibli) unterstatzen wollen. 

Walter Hansjörg (V. TG): Geschätzter Herr Fasel, bezüglich 
Praktikanten muss Ich Ihnen sagen, dass diese eine Ausbil
dung geniessen können. Ausbildungen werden angeboten. 
Sie werden von den Praktikanten zum Teil nicht besucht, 
aber sie werden in den landwirtschaftlichen Schulen ange
boten. 
Zu Netto- und Bruttolohn: Es Ist klar, dass die Auszahlung 
von 900 Franken nach den Abzogen ein Nettolohn Ist. Steu
em und Sozialabgaben sind abgezogen. Die Leute verdie
nen einen verhältnismässlg guten Lohn, denn sie haben den 
Lebensunterhalt damit bezahlt: Sie bekommen volle Kost 
und volles Logis und können das ganze Geld nach Hause 
nehmen. Diese Angriffe weise ich zurück. 

lnelchen Otto (RL, LU): Herr Daguet, ist Ihnen als einem, 
der filr den Werk- und Arbeitsplatz Schweiz und für die Wett
bewerbsfähigkeit der Schweiz kämpft, bekannt dass ausge
rechnet In den EU-Staaten Deutschland und Österreich ein 
Kurzarbeitsstatut herrscht, wonach man Mitarbeiter gegen 
Kost und Logis und zu Löhnen, die in Ihren Lindem gelten, 
einstellen kann? Das ist EU-kompatibel und wird in Deutsch
land und Österreich In der Hotellerie und in der Landwirt
schaft angewendet. Glauben Sie wirklich, dass wir konkur
renzfähig sein können, wenn Sie genau In die gegenteilige 
Richtung und viel weiter als das EU-Recht gehen? 

Müller Walter (RL, SG): Herr Kollege Fasel, ich empfinde 
Ihre Anschuldigungen und Ihre Angriffe als ungeheuerlich 
und deplatziert Ich bin einer, der seit Jahren Praktikantinnen 
im Haushalt hat, weil wir eine behinderte Tochter haben. 
Diese werden gut entschädigt, und sie haben, wenn sie zu
rückgehen, Erspamisse; da können Sie jeden Vergleich mit 
anderen Berufen und anderen Praktikantinnen ziehen. Ich 
kann sagen, ich kenne auch die Verhältnisse in den Schu
len - speziell in den heilpädagogischen Schulen-, die Prak
tikantinnen zu wesentlich tieferen Löhnen beschäftigen. Of. 
fenbar ist es dort kein Problem, sondern nur in der Land
wirtschaft. Ich frage einmal: Sind Sie bereit, filr 900 Franken 
im Monat eine Person vollständig zu verpflegen, ihr Unter
kunft und Familienanschluss zu bieten? Sie können jede ein-
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zeine unserer Praktikantinnen fragen: Sie haben sehr viel 
bei uns gelernt und gehen auch in die Schule. Ich weise das 
also in aller Form zurOck. Das ist ungeheuerlich, was Sie 
hier erzählen. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich staune nur, dass es Aufregung 
auslöst, wenn man aus Papieren zitiert. Ich habe hier nur 
vorgelesen, was hier drinsteht. Wenn Ihnen das Probleme 
macht, dann ändern Sie esl Ich habe nur gesagt, was Sie 
gegenwärtig laufend machen. Ich habe nichts gegen behin
derte Kinder. Nein, ich sage, was im Vertrag steht. Jemand 
sagt: Da wird noch weitergebildet. Davon steht ja hier gar 
nichts drin. Fakten hier vorzutragen, das muss noch möglich 
sein. Wenn Sie sich darüber aufregen, na ja, dann ist es Ihr 
Problem. 

Scherer Marcel (V, ZG): Herr Fasel, haben Sie das Papier 
auch wirklich bis zum Ende gelesen? Ich habe heute einen 
solchen Praktikanten. Er muss bis zum 31. Mai wieder ge
hen - genau vier Monate nach seiner Einreise. Das ist gere
gelt. 

Fasel Hugo (G, FR): Ich habe das Papier von A bis Z gele
sen, ich habe es auch verifiziert. Ich gehöre nicht zu denen, 
die einfach oberflächlich zitieren, wenn sie solche Dinge in 
der Hand haben, sondern ich lese sie genau. Wenn Sie das 
Papier nicht haben, kann ich es Ihnen ausleihen: Es gibt 
eine Kopiermaschine. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es Ist ja eigentlich ein Vorteil 
dieses Verfahrens: Jetzt kann auch die Bevölkerung an einer 
öffentlichen Kommissionssitzung teilnehmen; das Ist jetzt 
der Vorteil! 
Wir m0ssen sehen, worum es eigentlich geht. Zuerst einmal 
zu den Praktikanten: Ich muss Ihnen sagen, dass tor die 
Praktikanten, die aufgrund einer Bewilligung fOr bis zu 18 Mo
naten zugelassen werden - zurzeit sind es 1600 -. erstens 
die Weiterbildungsmöglichkeit gegeben sein muss und zwei
tens Minimallöhne vorgeschrieben sind. Es Ist also nicht so, 
dass Irgendjemand eine Bewilligung als Praktikant erhält, ob
wohl er kein Praktikant ist. Das ist hier zu erwähnen. Dann: 
Bis zu vier Monaten sind die Kantone zuständig. Diese ge
hen nach den gleichen Richtlinien vor. Nicht jeder Kanton hat 
hier die gleiche Praxis; das Ist natorllch auch etwas von den 
Kantonen abhängig. Es ist also nicht wahr, dass jeder jeman
den einstellen und sagen kann, das sei ein Praktikant. «Prak• 
tlkant» Ist ein Begriff, der mit einer bestimmten Bewilligungs
voraussetzung verbunden Ist. 
Ich komme zu Artikel 21; Ich bitte Sie zu beachten, dass die 
Formulierung «orts- und berufs0bliche Lohn- und Arbeitsbe
dingungen» schon heute ein Begriff ist und dass das eine 
ausserordentlich komplexe Angelegenheit ist Was Ist orts-
0blich, und was ist berufsüblich? Mit wem vergleichen Sie 
am Ort? Ich kann da wieder aus meiner früheren Tätigkeit 
schöpfen und sagen: In einem Kanton, wo es nicht viele in
ternational tätige Unternehmen hat, kamen von Gewerbe
seite Immer die Vorwürfe, das Lohnniveau sei zu hoch, weil 
dasjenige in einem international tätigen Unternehmen ein 
anderes sei, auch bei ähnlichen oder gleichen Berufen. 
Da kommt eine Behörde nicht darum herum, die Branchen 
mit einzubeziehen; das ist gar nicht anders möglich, weil es 
keinen allgemeinen Begriff gibt Ganz abenteuerlich wird es 
dann, wenn Sie die öffentlichen Angestellten mit einbezie
hen. Im Raume Bern können Sie nicht die Anstellungen 
beim Bund und die bei den Gewerbebetrieben vergleichen, 
das ist ein so grosser Unterschied. Sie kommen also auch 
hier nicht darum herum, bei der Ortsübllchkeit und der Be
rufsüblichkeit die branchenspezifischen Gegebenheiten ein
zubeziehen. Herr Daguet, wenn man sagt, die Branche 
werde gar nicht berOckslchtlgt - das kann man nicht, weil es 
eine Tatsache Ist, dass In verschiedenen Branchen auch für 
gleiche Berufe verschiedene Lohn- und Arbeitsbedingungen 
herrschen. 
Wir wollen betreffend die Orts- und Berufsüblichkeit bei der 
Fassung der Mehrheit bleiben. Aber wir dürfen es auch nicht 
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übertreiben. Der Antrag der Minderheit II (Marty Kälin) über• 
treibt jetzt. Sie müssen sehen, dass es natürlich nur für be
stimmte Berufsgattungen Gesamtarbeitsverträge gibt, einige 
haben gar keinen. Sie sind natorlich vom freien Personen
verkehr auch betroffen. Wir müssen uns Ja keinen Sand in 
die Augen streuen. Es ist selbstverständlich, dass die Parso
nenfreizügigkelt In ganz Europa das Lohnniveau in einem 
Land, wie wir es haben, drückt. Das müssen wir einfach sa
gen, das ist Angebot und Nachfrage. Es ist nicht anders 
möglich, vor allem wenn Sie dann auch die Konkurrenzfähig
keit gewährleisten müssen. Es geht nicht anders. Aber die 
Orts- und Berufsüblichkeiten der Löhne werden auf die 
Länge dann sinken. Das ist der Preis. Es wird natOrlich auch 
solche Unternehmen geben - das Ist auch zu sehen, wenn 
die Löhne sinken -, die in den letzten Jahren keine Chance 
hatten, weil das Lohnniveau zu hoch war. Sie mussten sich 
spezialisieren. Dazu zähle ich den Grossteil der Textilindu
strie. Die Gefahr ist gross, dass diese Struktur wieder ent
steht. Wir sollten das nicht noch fördern. Ich glaube, mit dem 
Antrag der Mehrheit finden wir einen Weg, um aus diesem 
Dilemma zu kommen. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit II (Marty Kälin) zu 
Absatz 2, gemäss dem die Einhaltung der orts- und berufs
üblichen Arbeitsbedingungen auch bei Stellenwechsel und 
Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nachgewiesen wer
den soll, abzulehnen. Sie müssen sehen, dass diese Be
weisverfahren eine relativ mühselige Angelegenheit sind, 
weil sie zu schwierig sind. Wir haben das beim Mietrecht ge
sehen, wenn Sie die Marktmiete beweisen müssen usw. 
Wenn Sie bei den Löhnen die Marktoblichkeit, die Ortsüb
lichkeit und die Berufsüblichkelt nachweisen müssen, dann 
ist das ein langwieriges Verfahren. Meines Erachtens ist das 
auch nicht nötig. Denn wer bereits hier Ist, wenn er die Stelle 
wechselt, wenn er die Aufenthaltsbewilligung verlängert, hat 
bereits Kenntnisse des Landes und ist natürlich nicht mehr 
gleich ausgewiesen wie jemand, der jetzt In Polen und spä
ter in Russland einen Vertrag unterschreiben muss und 
keine Ahnung von der Berufs- und Ortsübllchkeit hat. 
Sie sollten den Antrag der Minderheit II (Marty Källn) ableh
nen und hier die Fassung der Mehrheit übernehmen. 
Die Minderheit 1 (Schibl0 kann ich beruhigen: Die Branchen 
werden bei der Fassung der Mehrheit nicht ganz ausser 
Acht gelassen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Bundesrat, 
nachdem Sie jetzt in epischer Länge erklärt haben, es sei 
nicht möglich, bei einem Stellenwechsel die Orts- und Be
rufs0blichkelt zu kontrollieren, frage ich Sie: Wie machen Sie 
das jetzt? Heute Ist das gesetzliche Vorschrift; und meine 
Feststellung ist es, dass das nicht gemacht wird, dass es 
auch bei den ersten Bewilligungen nur In einem absolut 
unzureichenden Mass erfolgt Deswegen meine Frage: Wie 
sichern Sie in Zukunft, dass diese Orts- und Berufs0blichkeit 
bei der Erstbewilligung eingehalten wird? Und zweitens: Wie 
handhaben Sie das heute beim Stellenwechsel? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Die Orts- und Berufsüblich
kelt wird an vielen Orten bereits heute abgeklärt Ich sagte 
einfach, wie schwierig und langwierig das Verfahren Ist. -
Jetzt will ich aufhören, damit Sie mir nicht wieder epische 
Länge vorwerfen. (Heiterkeit) 

Beck Serge (AL, VD), pour la commlsslon: J'al beaucoup de 
peine a comprendre pourquoi nous avons participe a un si 
grand debat a l'article 21. En effet, le llbelle de la proposltion 
de la minorite 1 (Schibli) est parfaitement incorpore dans l'ar
tlcle 21 tel qu'II est presente par le Conseil federal. Lors
qu'on dit: ccl'etranger ne peut Atre admis en vue de l'exercice 
d'une actlvlte lucratiw qu'aux condltlons de remuneratlon et 
de travall usuelles de la branche et du lieu», on a tout dit. II 
n'y a rlen de plus a rajouter. Certes, Monsieur Schibli s'ex
prlme au nom d'une branche qui est soumise a forte compe
titMte, mais cette forte competltivlte fait evoluer les condi
tions de travail usuelles. C'est bei et bien un refiet de la 
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situatlon de la branche qu'on prend sous la denominatlon de 
«conditlons de travail usuelles de la branche». Donc, on a eu 
un debat a mon avis d'une ampleur beaucoup trop grande. 
La commlssion vous propose, par 16 volx contre 4 et 1 abs
tention, de rejeter la minoritlt I parce que celle-ci est com
prlse dans le texte proposlt par le Conseil fltderal. 
En ce qui concerne la minoritlt II (Marty Källn), la commis
sion vous propose aussi de la rejeter par 14 volx contre 8. 
Elle se rallle au point de vue du Conseil fltdltral qui estime 
qu'il n'y a pas lieu d'inscrire, dans la loi sur les lttrangers, 
des dispositions contraignantes qui relevant de la lltgislation 
sur le travall. Une teUe solution partlculiere pour les lttran
gers seuls pourrait deboucher sur l'introduction de discrimi
natlons a l'encontre des travallleurs sulsses. Est-ce qu'un 
travallleur tttranger devra, chaque fois qu'il change d'emplol, 
fournir une attestatlon de salaire, alors que dans le mäme 
cas, le travallleur suisse, lui, ne pourralt pas en faire autant 
et ouvrir un certain nombre de revendications? 
Mais surtout, je vous rappelle quels sont les buts principaux 
de cette loi: c'est de permettre une plus grande mobllltlt pour 
la maln-d'uvre lttrangere une fols qu'elle a lttlt admise selon 
des condltlons clalrement determlnltes dans notre pays. Et 
chaque fols que l'on rajoute des dttmarches du type de cel
les que veut rajouter la minorite II, nous entravons cette mo
billte, nous alourdissons les conditions qui permettent aux 
personnes etrangeres de changer d'emploi. 
En ce qui conceme le respect des conventlons, je crois qu'a 
chaque fols que nous inscrivons le systeme des conventions 
dans l'une ou l'autre loi, nous affaibllssons son aspect d'ac
cord entre partenaires llbrement choisis. Les conventions 
doivent Mre mlses en place librement, entre partenaires, 
comme Monsieur Triponez ra tres justement releve tout a 
l'heure. II y a d'ailleurs un certain nombre de conventions -
heureusement, de mon point de vue - qui n'ont pas force 
obllgatolre. J'en viens la aux propos de Monsieur Daguet et 
de Monsieur Fasel: ne nous trompons pasl II y a deux me
thodes pour faire du dumplng salarial: dans las conditions 
d'engagement du personnel - qu'il soit d'ailleurs sulsse ou 
etranger; mals l'autre methode de dumplng salarlal, beau
coup plus developpee - Je l'ai deja dit a l'occasion du debat 
d'entree an matlere -, c'est de developper l'lmportation des 
blens de consommation dans notre pays et de cesser la pro
ductlon de ceux-cl - donc de mettre des gens au chOmage. 
Volla la forme la plus dangereuse de dumping salariall Et je 
n'entends pas beaucoup d'avis de la part de la gauche sur 
cette forme-la. 
Je sors peut-ätre un petit peu de mon röle de rapporteur, 
mals comme je suls encore agrlculteur a temps tres partlel, 
j'adresse encore un dernier mot a Monsieur Fasel: vous 
avez des lectures selectlves, parce que vous aurlez pu aussl 
nous lire la page du rapport annuel de l'Office federal de 
l'agrlculture, qui demontre qua les agriculteurs qul emploient 
les gens que vous avez cites tout a l'heure ont un salaire 
moyen Interieur a 3000 francs, voire proche de 2500 francs 
par mois, dans les regions de montagne: alors je vous invite 
a changer de lectures et parfois a citer a cette tribune 
d'autres chiffres, qui soutiennent un peu moins vos theses, 
ou qui amenent dans tous les cas un autre eclairage. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 99 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 65 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 117 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 .... 50 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort Hlr eine Erklä
rung noch zu Artikel 21 hat Herr Bundesrat Blocher. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es tut mir Leid, dass wir das 
erst jetzt festgestellt haben. Ich merke jetzt nach dem Hin
weis von Herrn Daguet, warum wir diese Diskussion geführt 
haben und warum bei der Minderheit 1 (Schibll) nur Deutsch-
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schweizer unterschrieben haben. Der deutsche und der 
französische Text stimmen nicht Oberein. Auf Französisch 
heisst es «conditions ..•. de travall usuelles de la branche», 
während die Branche im deutschen Text nicht erwähnt Ist. Im 
Ständerat, das kann Ich Ihnen versichern, werden wir die 
beiden Fassungen In Übereinstimmung bringen. 

Art. 22 
Antrag der Mehrheit 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Kälin, Sommaruga Simonetta, Tlllmanns) 
Tttel 
Schaffung von Aus- und WelterbildungsmOgllchkeiten 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Erteilung von Bewilligungen zur AusObung einer Er
werbstätigkeit kann mit der Auflage verbunden werden, dass 
der Arbeitgeber Integrations- und Weiterblldungsmassnah
men ermöglicht. 

Antrag Hess Bernhard 
Die Erteilung von Bewilligungen zur AusObung einer Er
werbstätigkeit kann mit der Auflage zur Schaffung von Aus
bildungsplätzen und lntegratlonsmassnahmen durch den 
Arbeitgeber verbunden werden. (Rest streichen) 
Schriftliche BegrDndung 
lntegrationsmassnahmen werden In diesem Gesetz - zu 
Recht - gross geschrieben. Wenn Arbeitgeber Arbeitneh
mer, oft aus ganz fremden Kulturkreisen, als BIiiigarbeits
kräfte rekrutieren, sollen sie auch einen Teil der Integration 
mitfinanzieren. 

Art. 22 
Proposition de Ja majorits 
Bitter 

Proposition de 1a minorlte 
(Vermot, BOhlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Källn, Sommaruga Simonetta, Tlllmanns) 
Tltre 
Creation d'offres de formation et de formation contlnue 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
t:octrol d'une autorisation an vue de l'exerclce d'une actlvlte 
lucrative peut en outre ätre assortl de l'obllgation, pour l'em
ployeur, de proposer des mesures d'lntegration et de forma
tlon continue. 

Proposition Hess Bernhard 
t:octroi d'une autorisation en vue de l'exercice d'une activite 
lucratlve peut &tre assortl de l'obllgatlon, pour l'employeur, 
de creer des places de formation et de proposer des mesu
res d'integration. (Bitter le raste) 
Devefoppement par ecrit 
C'est a Juste titre que la presente lol accorde une grande im
portance aux mesures d'integration. Si les employeurs re
crutent comme maln-d'oeuvre bon marche des personnes 
provenant souvent d'un environnement culturel tres different, 
il est normal qu'ils participent au financement d'une partie 
de leur Integration. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht um Artikel 22, 
um die Schaffung von Ausbildungsplätzen. Ich möchte auf 
der einen Seite den Trtel ändern, nämlich In «Schaffung 
von Aus- und Weiterbildungsmöglichkeiten». Bei Absatz 1 
möchte ich die Fassung des Bundesrates beibehalten, tage 
jedoch einen neuen Absatz 2 hinzu, denn Ich finde, dass 
Ausbildungsplätze fOr Jugendliche und für Erwachsene 
wichtig und unumgänglich sind. Es ist nicht so, dass nur Ju-
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gendliche Ausbildungsplätze brauchen - auch Erwachsene 
brauchen sie. Vor allem trifft es häufig Frauen, auch auslän
dische Frauen, die nach ihrer Familienarbeit wieder beruflich 
einsteigen möchten. Sie sollen in den Genuss von Ausbil
dungsmöglichkeiten kommen können, um ihre berufliche 
und finanzielle Situation zu verbessern. 
Zum neuen Absatz 2: Aus- und Weiterbildung sind eine der 
wichtigsten Quellen für Fortschritt und persönliche Kompe
tenz. Die Idee des lebenslangen Lernens steht dahinter. Sie 
wird hin und wieder pervertiert, aber es ist trotzdem etwas, 
was besonders wichtig ist. Wer sich nicht weiterbildet, hat 
sich aus dem Berufsleben verabschiedet. Die Chancen für 
Menschen, die sich nicht weiterbilden, sinken denn auch in 
der Berufswelt. Das kommt sehr viel häufiger vor, als wir es 
uns vorstellen. Das gilt natarlich auch für Ausländerinnen 
und Ausländer, die in die Schweiz kommen, um zu arbeiten. 
Man kann nicht einfach ihre Fähigkeiten nutzen, ohne bei ih
nen einen Wissenszuwachs zu unterstützen. Viele Arbeitge
ber unterstatzen ihre Mitarbeitenden leider viel zu wenig 
oder überhaupt nicht. Darum ist es wichtig, die Bewilligung 
zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit mit Auflagen zu verbin
den. Die Arbeitnehmer und die Arbeitnehmerinnen sollen an 
Integrations- und Welterbildungsmassnahmen teilnehmen 
können. Die Arbeitgeber sollen dies ermöglichen, mit Zelt, 
aber auch mit Finanzen und internen Weiterbildungsangebo
ten. 
Die Schweiz ist ein Bildungsland; Bildung ist die wichtigste 
Ressource. Wir müssen diese auch ausländischen Mitarbei
terinnen und Mitarbeitern anbieten. Dafür haben wir die 
Kompetenz. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag auf einen zusätzlichen Absatz 2 
zuzustimmen. 

Trlponez Pierre (RL, BE): Ich hätte folgende Frage an Sie: 
Interessanterweise lese ich in Ihrem Antrag nichts vom Aus
länder und vom Arbeitnehmer. Ihre Begründung war doch 
die, dass die Ausländerinnen und Ausländer eigentlich auch 
etwas lernen sollten. Wäre es nicht ein bisschen ausgegli
chener gewesen - ich kann Ihren Antrag aber nicht unter
statzen -, wenn Sie hier eine Pflicht des Ausländers statuiert 
hätten, sich aus- und weiterzubilden? 

Vermot•Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es ist klar, dass sich 
auch Ausländer und Ausländerinnen bemühen müssen, 
aber es geht vor allem darum, dass die Arbeitgeberinnen 
und die Arbeitgeber dies als ihre Aufgabe ansehen. Die Ar
beitgeberinnen und die Arbeitgeber dürfen nicht einfach die 
Kompetenzen und die Fähigkeiten der Arbeitnehmerinnen 
und der Arbeitnehmer ausnützen, ohne in sie zu investieren. 
Das ist die Richtung, die Ich in meinem Antrag hier aufzeige. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Notre economie et son 
marche du travall ont trop souvent vu dans la main-d'oeuvre 
etrangere une entlte corveable a souhait sans entrevoir les 
rlchesses et les avantages d'une politlque d'lntegratlon ba
see sur le developpement individual et la formation contlnue 
des forces de travall etrangeres. En effet, une Integration 
reussie se construit sur la reciprocite et l'echange de bons 
procedes, si les etrangeres et les etrangers acceptent les 
emplois dont, souvent, les cltoyennes et les citoyens suisses 
ne veulent plus, s'ils repondent aux besoins des entreprises 
en main-d'oeuvre non formee.11 est normal que les societes 
qui beneficient de leurs forces de travail apportent des me
sures afin de valoriser les richesses economique et humaine 
de leurs employes. En partlclpant a la mise en place d'une 
politique de formation professionnelle et continue, de recy
clage et de pertectionnement des travailleuses et travailleurs 
etrangers, les entreprises suisses redonneraient un sens et 
dynamiseraient l'integratlon et la motivatlon de la population 
etrangere sejournant en Suisse. En sulvant les recomman
datlons de la minorite Vermot, le Conseil national donnera 
un message fort aux entreprises et aux ressortissantes et 
ressortissants etrangers en faveur de la professionnalisation 
constante des travailleuses et des travailleurs de ce pays. Et 
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il soutiendra alnsi aussl la lutte contre la pauperisation so
cioeconomique de la population etrangere. En effet, une so• 
eiste qui ne se forme pas en continu est une societe qui 
s'appauvrit. En proposant aux entreprises d'octroyer des 
plans de formatlon continue, on peut lutter efficacement con
tre le phenomene grandissant des «working poor» dans ce 
pays. Le developpement inquietant de la pauvrete chez les 
travailleuses et les travailleurs etrangers et suisses ne peut 
laisser indlfferents les elus de ce Parlament. 
Voila pourquoi je recommande d'accepter, au nom du 
groupe socialiste, les propositions de la minorite Vermot. 

Flurl Kurt (RL, SO): Auch wenn wir Verständnis haben für 
die Anliegen der Minderheit- Integrationswirkung als Stich
wort -, sind wir doch gegen die Auflage der Schaffung von 
Ausbildungsplätzen. Eine solche Auflage kann sich nämlich 
kontraproduktiv auswirken, da Stellen nicht besetzt werden 
könnten, weil dies mit der Pflicht zur Schaffung von Ausbil
dungsplätzen verbunden Ist, für die wiederum keine Möglich
keit vorhanden ist. Die Besetzung einer Stelle könnte sich 
durch eine derartige Pflicht so teuer gestalten, dass davon 
eben abgesehen würde. 
Man darf nicht ausser Acht lassen, dass die Schaffung von 
Ausbildungsplätzen auch das Zurverfügungstellen einer ent
sprechenden Infrastruktur erforderlich macht, welche zur er
warteten Wertschöpfung des zusätzlichen Arbeitsplatzes in 
einem Missverhältnis stehen kann. Der grösste Anreiz zur 
Schaffung von Ausbildungsplätzen entsteht immer noch 
durch eine florierende Wirtschaft, die aber gerade durch sol
che gesetzliche Pflichten infrage gestellt wird. Das gilt insbe
sondere für die kleinen und mittleren Unternehmen, welche 
ja in der Schweiz eine speziell grosse und bedeutende Rolle 
spielen. 
Zurzeit spricht alles In seltener wirtschaftspolitischer EinmQ
tigkeit davon, das Wirtschaftswachstum sei zu fördern; aber 
mit jeder weiteren derartigen Auflage schaffen wir negative 
Investitionsanreize. Deshalb lehnen wir den Minderheitsan
trag ab und bitten Sie, das ebenfalls zu tun, d. h., Artikel 22 
zu streichen. 
Wir lehnen aber ebenfalls Absatz 2 ab. Wir haben nämlich 
davon auszugehen, dass das Gesetz die Zulassung von Ar
beitskräften aus Drittstaaten nur dann bewilßgt, wenn dies im 
wirtschaftlichen Gesamtinteresse liegt. Deswegen werden ja 
die Integrationsleistungen aufgeteilt, wie das in Artikel 54 
vorgesehen ist. Zudem wird das Anliegen des vorliegenden 
Minderheitsantrages in Artikel 52 Absatz 2bls weitestgehend 
umgesetzt; dies allerdings mit der Einschränkung - welche 
wir für richtig erachten -, dass nicht allein der Arbeitgeber 
fOr die Kosten aufzukommen hat. Wir lehnen deshalb auch 
in dieser Beziehung den Minderheitsantrag ab. 
Mit denselben Begründungen lehnen wir auch den Antrag 
Hess Bernhard ab. 

Fasel Hugo (G, FR): Namens der grünen Fraktion bean• 
trage ich Ihnen, dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 
Es geht hier um die Integration. Wenn man die Integration 
will - und wenn Ich die Eintretensdebatte verfolgt habe, sehe 
Ich, dass sie eigenUich alle wollen -, dann sollte man nicht 
nur fordern und verlangen, sondern man sollte auch konkret 
etwas für die Integration tun. Wenn wir die Arbeitslosigkeit 
analysieren, dann sehen wir sehr wohl, dass die ausländi
schen Arbeitnehmenden davon wesentlich überproportional 
betroffen sind. Wenn wir nach den Gründen fragen, Ist das 
Bild ebenfalls klar und deutlich, nämlich: mangelnde Sprach
kenntnisse, zu wenig Kenntnis des Arbeitsmarktes, zu wenig 
Wissen Ober das Funktionieren unserer gesellschaftlichen 
Mechanismen, bedeutsamer Nachholbedarf im Bereich der 
Weiterbildung. 
In Artikel 22 will man nun gerade diese Ursachen konkret 
angehen und an eine Bewilligung auch die Bedingung von 
lntegratlonsmassnahmen knüpfen. Im marktwirtschaftlichen 
Sinne Ist es Ja nur konsequent und logisch, denn es ist die 
Anwendung des Verursacherprinzips. lntegratlonsmassnah
men sind nicht gratis, es sei denn. man will Extemalitäten 
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produzieren und - wie es so schön heisst - die Kosten der 
Gesellschaft überlassen. 
Wenn wir also lntegrationsmassnahmen ergreifen, ist das 
auch volkswirtschaftlich äusserst sinnvoll: Sie stärken die 
Wettbewerbsfähigkeit und machen die ausländischen Arbeit
nehmenden arbeitsmarktfähig - so, wie es heute immer wie
der gefordert wird. Wir stehen heute auch nicht mit leeren 
Händen da, denn wir wissen relativ viel darüber, was in sol
chen Integrationsprogrammen stehen könnte. Wir haben 
auch Untersuchungen durchgeführt, und zwar nicht Untersu
chungen abstrakter Art, sondern wir haben fortschrittliche 
Betriebe dazu befragt, was sie heute schon tun, um Dinge 
vorschlagen zu können, die heute in der Praxis eigentlich 
schon vorhanden sind. Ich nenne nur zwei, drei Beispiele, 
um Ihnen auch noch eine Vorstellung vom Gehalt des Arti
kels zu vermitteln: 
1. Wir haben auf diese Weise festgestellt, dass viele Integra
tionsprobleme am Arbeitsplatz - um es darauf zu fokussie
ren - damit zu tun haben, dass die Leute kein Pflichtenheft 
bekommen, wenn sie zu arbeiten beginnen. Sie kennen ei
gentlich ihre Aufgabe nicht genau. Was sonst übllch ist, wird 
hier ausgelassen, und daraus entstehen dann meistens rela
tiv viele Probleme am Arbeitsplatz. 
2. Wir haben festgestellt - auch bei den Regionalen Arbeits
vermittlungszentren (RAV) und bei den Betrieben -, dass 
Leute, die keine Stelle finden, meistens über Jahre hinweg 
kein Arbeitszeugnis erhalten haben. Das heisst, wenn je
mand eine solche Person anstellen möchte, hat er keine Ah
nung, wer sie eigentlich ist. Es gibt keinen früheren 
Arbeitgeber, der beschrieben hätte, was diese Person ge
macht hat, was sie konnte und was sie nicht konnte. Auch 
hier gilt: Es wäre äusserst sinnvoll, nur schon in einem lnte
gratlonsprogramm festzuhalten, dass jeder - was eigentlich 
normal wäre - am Schluss eines Arbeitsverhältnisses auch 
ein Arbeitszeugnis bekommt, mit einem Beschrieb, was eine 
Person gemacht hat und ob sie sich mehr oder weniger da
für geeignet hat. 
Solche ganz elementare Dinge könnte man mit einem sol
chen einfachen Artikel realisieren. Und ich finde, wir könnten 
das nicht nur tun, sondern es wäre wirklich an der Zeit und 
zeitgemäss, das zu tun und hier sicherzustellen, was in vie
len an und für sich fortschrittlichen Betrieben schon stattfin
det. 
Ich habe noch einen Wunsch an den Präsidenten: Ich bean
trage, dass man über Absatz 2 getrennt abstimmt. 

Flurl Kurt (RL, SO): Herr Fasel, sind Sie nicht auch der Auf
fassung, dass Ihr Anliegen im 7. Kapitel besser unterge
bracht wäre, wo in den Artikeln 52 und 54 sowohl Integra
tionskurse vorgesehen sind - genau, wie es die Fassung der 
Minderheit will - und wo in Artikel 54 erst noch die Kosten
frage geregelt ist? 

Fasel Hugo (G, FR): Ich kann des jetzt nicht spontan be
urteilen, ich müsste es nachlesen. Wenn Sie sagen, Sie 
seien mit dem Anliegen einverstanden und Sie und Ihre 
Fraktion würden dann dort mithelfen, dann könnte das ja 
eine Lösung sein. Aber sonst wäre es eine rhetorische 
Frage gewesen. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion unterstützt 
mehrheitlich den Antrag der Mehrheit auf Streichen dieses 
Artikels. 
Der Grundgedanke - das hat Herr Fasel vorher klar ge
sagt -, dass ein Unternehmer sich an den Kosten zur Inte
gration beteiligen muss oder kann, Ist auf den ersten Blick 
sinnvoll. Aber manchmal ist das Gegenteil von «gut» einfach 
«gut gemeint». Man geht hier von der falschen Annahme 
aus, dass es in jedem Fall nur aus Opportunitätsgründen für 
einen Unternehmer von Vorteil ist, dass er ausländische Ar
beitskräfte einstellt. Man unterstellt damit dem Unternehmer 
eigentlich eine Lohndumping-Absicht, die es mit lntegrati
onsmassnahmen zu korrigieren gälte. Die Realität ist doch 
meistens so, dass der Unternehmer im inländischen Arbeits-

markt keine Leute findet, die diese Arbeit machen wollen 
oder machen können. Würde er Schweizerinnen oder 
Schweizer finden, würde er sie nehmen. Das ist auch der 
Grund, warum Quoten-Initiativen an sich falsch sind, denn 
sie greifen in einen Markt ein. 
Die Kosten für Weiterbildung in diesem Bereich sind nicht 
beziffert und auch nicht abschätzbar. Sie verteuern den Ar
beitsplatz Schweiz. Die Unternehmen können wechseln, un
ter Umständen ins Ausland, die KMU können das nicht und 
bleiben hier und verteuern die Arbeitsplätze. Auf der ande
ren Seite muss man auch Folgendes sehen: Schon die Tat
sache, dass man Arbeit gibt, ist eine der besten 
Integrationsmassnahmen. Es kann nicht sein, dass wir hier 
über das Ausländergesetz eine Ausbildungspflicht für Unter
nehmen einführen, besonders nicht für die KMU. 
Die von Travail Suisse Ins Spiel gebrachte und in dieser De
batte bisher nicht erwähnte Fondslösung überzeugt mich 
persönlich auch nicht, denn letztendlich verteuert auch dies 
den Standort Schweiz. Die einzig sinnvolle Massnahme wä
ren Steuererleichterungen für Arbeitgeber, die im Bereich 
der Integration Anstrengungen machen. Aber auch das ist 
nicht im Ausländergesetz lösbar. Deshalb ist die Mehrheit 
der CVP-Fraktlon für Streichen dieses Artikels. Zudem -
Herr Fluri hat schon darauf hingewiesen - wird in späteren 
Artikeln, vor allem in Artikel 53, ganz klar gesagt, dass Inte
gration eine Sache nicht nur der Unternehmer, sondern aller 
Sozialpartner ist, vor allem aber derjenigen, die sich hier in
tegrieren wollen und müssen. 
Deshalb bitte ich Sie, dem Antrag der Mehrheit auf Strei
chung zuzustimmen. 

Huguenln Marianne (-, VD): J'almerais soutenir au nom du 
groupe «A gauche toutel» l'amendement de Ia minorite Ver
mot, introduisant a I'article 22 allnea 2 I'obligation pour l'em
ployeur de proposer des mesures d'Integration et de 
formation continue. 
On constate en effet que certaines branches de notre Indus
trie ont utilise et use des travailleurs, qu'elles sont a l'epoque 
allees chercher a l'etranger, et qu'elles n'ont pas formes. Je 
pense par exemple a l'industrie textile. Ces entreprises sont 
allees chercher elles-mAmes les etrangers jusqu'en Espa
gne, jusqu'en ltalie, jusqu'au Portugal, jusqu'en Turquie. El
les leur ont facilite les demarches pour venir en Suisse, pour 
obtenir des papiers, des autorisations, pour trouver des lo
gements. Elles les ont fait travailler des annees durant dans 
un contexte ou il n'y avait souvent que des travallleurs etran
gers, donc ou l'apprentlssage de la langue par exemple 
n'etait pas facilite. Elles ont souvent propose des salalres 
tras bas, et au fond alles ont rejete ces travailleurs sur le 
marche 20 a 30 ans plus tard, travailleurs dont on a a nou
veau utilise les bras et la force de travall. Finalement, on Ies 
a jetes comme des dechets sur le marche, a cause de ces 
entreprises qui delocalisent et vont profiter de conditlons de 
travail plus favorables ailleurs, en Pologne ou en China et qui 
Iaissent finalement les frais de la formation de ces tra
vailleurs a la charge de la collectivite. En effet, ces person
nes se retrouvent par exemple au chömage et on doit 
constater effectlvement 20 ou 30 ans apras qu'elles n'ont 
pas eu de formation, pas mAme certaines fois d'appren
tissage de la langue, par exemple pour des femmes qui de
vaient s'occuper de leur manage en plus de leur travail. 
Donc je crois que cet article permettrait a des entreprises 
qui ont fait cet effort de pouvoir ~neficier en contrepartie 
d'une aide pour donner des cours. Par exemple, on se rend 
campte que des cours de langue devralent Atre donnes sur 
le lleu de l'entreprise, pendant les heures de travail. Ce se
rait ainsi la meilleure fa1,on pour que des travailleurs et des 
travailleuses puissent beneficier de ces mesures d'integra
tion, et il devrait y avoir un partenariat avec une entreprise 
qui accepterait que le cours alt lieu pendant les heures de 
travail, et qui pourrait beneficier aussi de mesures d'integra
tion pour payer des enseignants. Je crois qu'ainsi on rendrait 
beaucoup plus fortes et beaucoup plus effectives des mesu
res d'integration utiles pour l'ensemble de la societe. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Nachdem mir mitgeteilt wor
den ist, dass in der Kommission der Bundesrat und die Ver
waltung nicht mehr am Entwurf festgehalten haben -
zugunsten des Antrages der Mehrheit-. fühle ich mich auch 
nicht verpflichtet, den Entwurf zu vertreten, worüber ich nicht 
unglücklich bin. 
Der Minderheitsantrag, vor allem Absatz 2, ist natürlich umso 
mehr abzulehnen. Sie müssen Folgendes sehen: Wenn Sie 
die Erteilung der Bewilligung erstens von den Ausbildungs
plätzen abhängig machen, zweitens von der Integration und 
drittens von den Weiterbildungsmassnahmen, dann - das 
muss ich Ihnen sagen - bin ich als Bundesrat wahrscheinlich 
doch noch glOcklicher denn als Unternehmer. 

Leuthard Doris (C, AG), fQr die Kommission: Die Mehrheit 
will bei Artikel 22 den Entwurf des Bundesrates gänzlich 
streichen, wie Sie auf der Fahne sehen. 
Der Bundesrat - ebenso die Minderheit Vermot - will ja die 
Möglichkeit schaffen, mit der Erteilung einer Bewilligung als 
Auflage die Schaffung von Ausbildungsplätzen zu verbinden. 
Das Grundanliegen findet auch die Kommission richtig: Ein 
Arbeitgeber soll mehr Verantwortung übernehmen, wenn er 
schon einen Antrag stellt fQr den Zuzug einer ausländischen 
Arbeitskraft. Die Frage ist, wie diese Verantwortung ausse
hen soll. Wir haben in der Kommission nach verschiedenen 
Ideen gesucht und sind zum Schluss gekommen, dass die 
Verknüpfung der Schaffung von Ausbildungsplätzen mit der 
Erteilung der Bewilligung die falsche Lösung ist. 
Klar Ist, dass es derzeit leider zu wenig Ausbildungsplätze 
hat. Entsprechend sind viele Lehrstellensuchende arbelts
und stellenlos, und das Ist eine Misere; sie ist zu beheben, 
aber, nach Ansicht der Mehrheit der Kommission, eben nicht 
mit dem Ausländergesetz. Wenn ein Bedarf nach ausländi
schen Arbeitskräften besteht, so fehlen im Inland Ja dleselbi· 
gen. Also sollten wir uns bemühen, den Bedarf mit dem 
einheimischen Markt selber abdecken zu können. Dazu sind 
Investitionen in die Bildung nötig. Auf der anderen Seite stel
len wir fest, dass es sich die Arbeitgeber manchmal leicht 
machen und eine Bewilligung beantragen, dass diese Ar
beitskräfte dann bei der kleinsten Schwierigkeit aber oft wie
der entlassen werden. Dann hat sich natarlich die 
Volkswirtschaft um das Problem zu kümmern. Mehr Engage
ment wäre also zweifellos richtig, aber nicht hier Im Auslän• 
dergesetz. Wir haben z. B. bei der Integration in den Arti
keln 51ft. Ansätze dazu gefunden. Die Kommission hat sich 
dabei Insbesondere auch auf einen Mitbericht der WAK ab
gestatzt, der auch zum selben Schluss gekommen ist, 
wonach die Verknüpfung von Bewilligung und Ausbildung 
problematisch ist. Die Kann-Formulierung wäre auch schwie
rig in der Anwendung; wir müssen die Verantwortung der Ar
beitgeber auf anderem Wege stärken. Gott sei Dank gibt es 
ja immer viele KMU-Vertreter, die auch auf freiwilliger Basis 
Ausbildungsplätze schaffen. 
Der Streichungsantrag hat sich daher gegenüber dem An
trag der Minderheit Vermot mit 14 zu 8 Stimmen bei 1 Ent
haltung durchgesetzt. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Hess Bern
hard ist zurückgezogen worden. 

Abs. 1-AI. 1 

Abstimmung - Vota 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Abs. 2-A/. 2 

Abstimmung- Vota 
Far den Antrag der Minderheit •..• 60 Stimmen 
Dagegen .... 102 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Bundesgesetz Ober die Auslinderlnnen und Auslinder 
Lol fcklerale sur lea etrangers 

Art. 23 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
.... die berufliche und soziale Anpassungsfähigkeit .... In den 
schweizerischen Arbeitsmarkt und das gesellschaftliche 
Umfeld erwarten lassen. 

Antrag der Minderheit I 
(Garbani, B0hlmann, Leutenegger Oberholzar, Maury Pas
quler, Tillmanns) 
Titel 
Voraussetzungen fOr die Beschäftigung von ausländischen 
Arbeitskräften 
Abs. 1 
Bewilligungen zur Beschäftigung von ausländischen Arbeits
kräften werden an Arbeitgeber erteilt, welche die Vorausset
zungen nach Absatz 2 erfüllen. 
Abs.2 
Die zuständige Behörde definiert und 0berprOft periodisch 
die Voraussetzungen fOr die Arbeitgeber. Sie betreffen na
mentlich: 
a die Einhaltung von Lohn- und Arbeitsbedingungen ge
mäss Gesamtarbeitsvertrag oder den In der Branche 0bli
chen Bedingungen; 
b. die Gewährleistung des Spracherwerbes; 
c. das Angebot von Weiterbildungsmöglichkeiten. 
Abs.3 
Streichen 

Antrag der Minderheit II 
(Schibli, Beck, Fahr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Weyeneth) 
Abs. 1 
.... Spezialisten und andere fOr spezifische Arbeiten benö
tigte Arbeitskräfte erteilt werden. 

Antrag der Minderheit III 
(B0hlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzar, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Abs. 1 
.... einer Erwerbstätigkeit können an Ausländerinnen und 
Ausländer erteilt werden, die über die Zusicherung auf einen 
Arbeitsplatz verfügen. 
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Antrag der Minderheit IV 
(lillmanns, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzar, Vermot) 
Den ganzen Artikel streichen 

Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Back, Fahr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli) 
Abs. 3Bst. f 
f. Hilfskräfte, bei denen in einzelnen Branchen ein dringen
der Bedarf nachgewiesen ist und deren Rekrutierung weder 
in der Schweiz noch im EU/Efta-Raum möglich Ist. Die Re
krutierung beschränkt sich auf diejenigen Linder, mit wel
chen die Schweiz Stagiaireabkommen abgeschlossen hat. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 

Antrag Darbellay 
Abs.1 
Streichen 
Schrift/lche Begründung 
Die heutige Praxis, nur qualifizierten Arbeitskräften und Ka
derleuten - zuweilen auch Nachtclubtänzerinnen - die Ein
wanderung zu gewähren, ist weder machbar noch realis
tisch. Die Angehörigen nicht qualifizierter Erwerbszweige 
werden weiterhin illegal art?eiten, was ja nicht das ange
strebte Ziel sein kann. Das Ubel der Schwarzarbeit wird da
durch verstärkt werden. Wichtig ist, dass alle Wirtschafts
bereiche, einschllesslich einiger Berufe, die keiner besonde
ren Qualifikation bedürfen (im Gastgewerbe, in der Landwirt
schaft, in Spitälern usw.), berOcksichtlgt werden. Zahlreiche 
Bestimmungen ermöglichen es, den Wirtschaftsbed0rfnls
sen Rechnung zu tragen. Die hier eingeführte Qualifikations
nuance Ist 0berflüssig. 

Antrag Trlponez 
Abs. 3Bst. f 
f. Arbeitskräfte, welche die Voraussetzungen gemäss Ab
satz 1 nicht erf0llen, bei denen in einzelnen Branchen ein 
dringender Bedarf nachgewiesen ist und deren Rekrutierung 
weder In der Schweiz noch im EU/Efta-Raum möglich Ist. 
Die Rekrutierung beschränkt sich auf diejenigen Linder, mit 
welchen die Schweiz Stagiaireabkommen abgeschlossen 
hat. Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. 
Schriftliche Begründung 
Mit meinem Einzelantrag bezwecke ich eine Präzisierung 
des Antrages der Minderheit Weyeneth. Mit dieser Minder
heit bin ich der Auffassung, dass das Gesetz die Möglichkeit 
schaffen muss, In beschränktem und kontrolliertem Umfang 
nötigenfalls auch weniger oder nichtqualHizlerte Arbeits
kräfte aus dem Nicht-EU/Efta-Raum zu rekrutieren. Deshalb 
unterstütze ich im Prinzip die Minderheit Der Begriff «Hilfs
kräfte» ist aber zu restriktiv und zudem despektierlich. Meine 
vorgeschlagene Formulierung «Arbeitskräfte, welche die 
Voraussetzungen gemäss Absatz 1 nicht erfüllen» schafft 
die notwendige Klarheit und Präzisierung. 

Antrag Bäumle 
Abs. 3Bst. g 
g. Personen, die in der Schweiz ein Hochschulstudium, ein 
Doktorat oder eine vergleichbare höhere Ausbildung erfolg
reich abgeschlossen haben. 
Schriftliche Begründung 
Die Zulassung von gut qualHlzlerten Arbeitskräften auch von 
ausserhalb des EU/Efta-Raumes ist vor allem auch im Inter
esse der Schweizer Wirtschaft. Ausländische Studenten und 
Studentinnen werden heute auf Kosten der Schweiz ausge
bildet, aber nach Abschluss des Studiums wie Ersteinrei
sende behandelt. Ihnen fehlt nach Abschluss des Studiums 
die Erfahrung als Spezialisten, welche im geltenden Recht 
als Voraussetzung fOr eine Aufenthaltsbewilligung gilt. Damit 
werden aber sprachlich und gesellschaftlich gut integrierte 
und qualifizierte Arbeitskräfte wie Naturwissenschatter, In
genieure, Informatiker usw. mit hoher Flexibilität schlecht ge
stellt, und Leute mit Potenzial fOr die Schweiz werden so fast 
zur Ausreise genötigt. 
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Die beantragte Formulierung soll diesen stossenden Status 
ändern und Personen mit abgeschlossenem Studium inlän
dischen Arbeitskräften gleichstellen. 

Antrag Markwalder Bär 
Abs. 3Bstg 
g. Personen, die in der Schweiz ein Universitätsstudium, ein 
Doktorat oder eine vergleichbare höhere Ausbildung erfolg
reich abgeschlossen haben. 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 4 
Bei der Umwandlung einer Kurzaufenthaltsbewilligung in 
eine Aufenthaltsbewilligung gelangt Artikel 23 Absatz 2 sinn
gemäss zur Anwendung. 
Schriftliche Begründung 
In Artikel 23 Absatz 2 werden die persönlichen Vor
aussetzungen, die bei der Erteilung einer Aufenthaltsbewilli
gung verlangt werden, aufgefQhrt. Im Gegensatz zu Absatz 
1 werden die Kurzaufenthalter in Absatz 2 nicht mehr er
wähnt. 
Es erscheint zwar auf den ersten Blick einleuchtend, dass 
man die Anforderungen an Ausländer, die sich nur für eine 
befristete Zelt in der Schweiz aufhalten wollen, nicht gleich 
hoch ansetzt wie für solche, die dauerhaft hier bleiben wer
den. Dennoch sollten sich auch Kurzaufenthalter während 
ihres Aufenthaltes an die Verhältnisse In der Schweiz anpas
sen müssen. da Kurzaufenthaltsbewilligungen bis auf zwei 
Jahre verlängert und die Kurzaufenthalter ihre Familien 
nachziehen können, insbesondere aber, weil in den meisten 
Fällen die Umwandlung der Kurzaufenthaltsbewilligung in 
eine Jahresaufenthaltsbewilllgung frQher oder später erfol
gen wird. 
Um das Integrationskonzept nicht zu durchlöchern, muss die 
Bestimmung dahin gehend ergänzt werden, dass Kurzauf. 
enthalter im Zeltpunkt der Umwandlung von der Kurz- in eine 
Jahresaufenthaltsbewilligung die gleichen integrativen Vor
aussetzungen erfüllen müssen, die bei sofortiger Erteilung 
einer Aufenthaltsbewilligung gelten. 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben acht Kantone ver
langt, dass auch Personen dieser Kategorie Ober lntegrati• 
onsfähigkelt verfügen müssen. 

Antrag Vanek 
Streichen 

Art.23 
Proposition de Ja majorlte 
A/.1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
.... professionnelle et sociale, les .... et societal. 

Proposition de 1a minorite / 
(Garbani, BOhlmann, Leutenegger Oberholzer, Maury Pas
quier, 11llmanns) 
Titre 
Conditions ä remplir pour l'emploi de travailleurs iitrangers 
Al. 1 
Les autorisations permettant remploi de travailleurs etran
gers sont octroyees aux employeurs qui remplissent les con
dltions visees a l'alinea 2. 
A/.2 
L.:administration competente definit les condltlons que 
doivent remplir les employeurs et procede a des contröles 
reguliers. Ces condltions concernent notamment: 
a. le respect des conditions de travail et des condltions sala
riales conformement a la convention collective concernee ou 
aux conditions habituellement en vigueur dans le secteur 
concerne; 
b. la mise a disposition des moyens voulus en vue de l'acqui
sition des competences linguistiques requises; 
c. les offres de formation continue. 
Al. 3 
Biffer 
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Proposition de Ja mlnorlte II 
(Sohibli, Beck, Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Weyeneth) 
Al. 1 
Sauls des cadres, des specialistes et la maln-d'oeuvre 
necessaire a l'accomplissement de täches speciflques peu
vent obtenlr .... 

Proposition de /a minorlte /1/ 
(Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 
L'.etranger ayant un poste de travail assure peut obtenir une 
autorisation de courte duree ou de sejour. 

Proposition de /a minorite IV 
(llllmanns, BOhlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger 
Oberholzer, Vermot) 
Biffer tout l'article 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Weyeneth, Back, Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli) 
Al. 3 let. f 
f. la main-d'oeuvre non quallfiee dont certains secteurs ont 
un besoin avere et urgent, et qui est introuvable en Sulsse 
comme dans l'espace UE/AELE. Le recrutement se limite 
aux pays avec lesquels la Suisse a conclu des accords rela
tifs a l'echange de stagiaires. Le Conseil federal fixe les mo
dalites. 

Proposition Darbe/Jay 
Al. 1 
Bitter 
Developpement par ecrit 
La pratique actuelle qui offre l'lmmlgratlon uniquement aux 
personnes qualifiees et aux cadres - parfois aux danseuses 
de cabaret- n'est ni praticable, ni realiste. Les travallleurs et 
travailleuses des professions non quallfiees continueront 
leur besogne dans la clandestinite, ce qui ne saurait Eitre 
l'objectif recherche. Le fleau du travall au noir s'en trouverait 
renforcii. II Importe de tenir compte des besoins de tous les 
secteurs de l'economie, y compris certalnes professlons qul 
requierent des qualifications moindres (tourisme, agrl
culture, hclpitaux, etc.). De nombreuses dispositlons per
mettent de tenlr compte des besoins de l'economie. La 
nuance introduite ici au travers de Ja quallfication est super
flue. 

Proposition Triponez 
Al. 3/et f 
f. la maln-d'oeuvre qui ne remplit pas les conditions visees a 
l'alinea 1 et dont certains secteurs ont un besoin avere et ur
gent, et qul est introuvable en Suisse comme dans l'espace 
UE/AELE. Le recrutement se limite aux pays avec lesquels 
la Suisse a conclu des accords relatifs a l'echange de sta
glaires. Le Conseil federal fixe les modalltes. 
Deve/oppement par ecrit 
La presente proposltion a pour objet de preclser Ja proposi
tion de la minorite Weyeneth. A l'instar des auteurs de cette 
propositlon, j'estlme en effet que la loi doit prevolr la possibi
lite de recruter en dehors de l'espace UE/AELE de la maln
d'oeuvre peu ou non qualifiee en cas de besoin imperatif et 
dans des proportions strictement contrOlees. L.:ajout de l'ex
pression „qul ne remplit pas les condltions visees a l'ali
nea 1„ vise a preclser et a clarifier le texte de la propositlon 
de minorite. 

Proposition Bäum/e 
Al. 3 Jet. g 
g. des personnes qul possedent un diplöme universitaire (y 
comprls un doctorat) sanctionnant des etudes superieures 
faltes en Suisse ou des personnes ayant suivi et acheve 
une formation superleure comparable en Sulsse. 
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Developpement par ecrit 
L.:admission d'une main-cl'oeuvre hautement qualifiee pro
venant d'un espace autre que celui de l'UE/AELE corres
pond aussi et surtout aux interAts de l'economie suisse. Les 
etudiants etrangers qui suivent aujourd'hui une formation 
financee par la Suisse seront traites, apres l'obtention de 
leur diplöme, comme des personnes entrant pour la pre
miere fois en Suisse. A l'issue de leur formation superieure, 
l'experience requise pour la qualification de specialiste leur 
manquera alors mAme que cette derniere constitue une con
dition prealable a l'obtention d'une autorisation de sejour 
d'apres le droit en vigueur. Une main-d'oeuvre a la fois hau
tement qualifiee (des scientifiques, des Ingenieurs, des infor
maticiens, etc.), bien integree en ce qui concerne la langue 
et la societe, disposant d'une grande flexibilite et represen
tant un potential pour la Suisse se trouve ainsi placee dans 
une situation defavorable et est quasiment contrainte de 
quitter le pays. 
La formulation proposee doit permettre de modifler ce statut 
choquant et de mettre les personnes ayant acheve leurs etu
des sur un pied d'egalite avec la main-d'oeuvre suisse. 

Proposition Markwalder Bär 
Al. 3 Jet. g 
g. des personnes qui possedent un dlplöme universitaire (y 
compris un doctorat) sanctionnant des etudes superleures 
faites en Sulsse ou des personnes ayant suivi et acheve une 
formation superieure comparable en Sulsse. 

Proposition Müller Philipp 
Al. 4 
En cas de transformation d'une autorisatlon de courte duree 
en une autorisatlon de sejour, l'article 23 alinea 2 s'applique 
par analogie. 
Developpement par ecrit 
L.:article 23 alinea 2 enumere les qualifications personnelles 
necessalres a l'obtention d'une autorisation de sejour. Con
trairement a l'alinea 1, l'alinea 2 ne mentionne plus les auto
risations de courte duree. 
A premiere vue, il semble qu'on n'attache pas la mAme im
portance aux exigences posees aux etrangers souhaitant 
sejourner en Suisse pour une duree limitee qu'a celles po
sees aux etrangers entendant sejourner durablement dans 
notre pays. Toutefois, les titulaires d'une autorisation de 
courte duree doivent, pendant leur sejour, s'adapter aux 
conditions de vie en Suisse etant donne que leur autorisa
tion peut Atre prorogee deux ans au maxlmum, qu'elle auto
rise le regroupement familial et, surtout, qu'elle sera töt ou 
tard transformee en autorisation annuelle de sejour. 
Aussl cette disposltion doit-elle Atre completee afin de ne 
pas mettre a mal le concept d'integration. Elle devra preciser 
que le titulalre d'une autorisation de courte duree doit, au 
moment de la transformation de cette autorlsation en une 
autorisatlon annuelle de sejour, rempllr les mAmes condi
tions d'lntegration que celles requises lors de l'octroi imme
diat d'une autorlsatlon de sejour. 
Dans le cadre de la consultation, huit cantons ont demande 
que les titulaires d'une autorisation de courte duree posse
dent des capacites d'integration. 

Proposition Vanek 
Biffer 

Garbanl Valerie (S, NE): Monsieur le conseiller federal, je 
crois que, lorsque vous avez declare ce matin qu'on avait ac
cepte le systeme binaire d'admission en rejetant les proposi
tlons de non-entree en matiere, vous n'avlez pas raison. La 
loi s'applique ccau reste du monde", et c'est effectivement a 
l'article 20 que se trouvent les dispositions relatives au sys
teme binaire. 
Que veulent en fait le Conseil federal et la majorlte de la 
commission avec leurs criteres d'admission des ressortis
sants qui viennent du reste du monde, criteres fondes sur 
les qualificatlons professionnelles? Salon les termes du 

message (eh. 1.2.3.1, p. 3484), ils veulent eviter une vague 
d'immigration de main-d'oeuvre peu qualifiee, qui presente
rait des problemes d'integration et qui serait susceptible de 
provoquer un dumping salarial par l'acceptation de mauvai
ses conditions de travail et de salaire. Tous ces criteres sont 
cumulatifs. 
Le concept d'admission au marche du travail du Conseil fe
deral et de la majorite de la commission ne permettra pas du 
tout de concretiser leurs objectifs. Au contraire, ainsi que je 
l'ai deja developpe dans le debat sur l'article 20, l'offre de 
main-d'oeuvre pas ou peu qualifiee subsistera et cette main
d'oeuvre continuera de venlr, mais dans un contexte de clan
destinite, solt de travail au nolr, lequel est une voie royale 
pour que les employeurs pratiquent le dumping salarial. 
Avec ma proposition de minorite 1, les objectifs du Conseil 
federal et de la majorlte de la commission seraient effectlve
ment et reellement concretises. Ce ne seraient plus les em
ployes, mais les employeurs, qul devraient remplir des 
conditions pour employer de la main-d'oeuvre du raste du 
monde. Ces conditions seraient les suivantes: le respect des 
conditlons de travail et salarlales, la mise a disposition de 
moyens en vue de l'acquisition de competences linguisti
ques et la mise a disposition d'offres de formation contlnue -
cette question d'offres de formation contlnue n'est pas la 
mAme chose que ce qul figure a l'article 22: l'article 22 se li
mite en effet a des «places de formation», alors que moi, je 
parle de la migration d'adultes. 
Comme les migrants ne seront plus discrimines quant a l'ac
ces au marche du travail, comme ils auront la possibilite 
d'avoir un statut legal, ils ne seront donc plus une maln
d'oeuvre a la merci du travail au noir, donc du dumping sala
rial, d'autant que leurs conditions de travail seront contrölees 
regulierement. II s'agit dans les falts d'une appllcation d'of
flce du pendant des mesures d'accompagnement a la libre 
circulation des personnes. Le premler objectif de lutte contre 
le dumping salarlal du Conseil federal est donc realise avec 
ma proposition de minorlte 1. 
Quant a l'exigence d'instruments a fournir par l'employeur 
pour l'acquisition de l'une de nos langues nationales, eile sa
tisfait aux criteres d'integratlon voulus par le Conseil federal. 
Quant a l'offre de formation continue, elle permet de ne pas 
reiterer les erreurs commises avec les migrants d'origine Ita
lienne et espagnole, maln-d'oeuvre peu qualifiee, qui s'est 
retrouvee la premlere au chömage lors de la crise economi
que des annees 1973-1975. Elle permet donc d'evlter que 
les migrants se retrouvent les premiers a Atre sans emplol, 
et donc egalement de satisfaire a l'un des criteres voulus par 
le Conseil federal. Elle permet egalement de sortir de l'epi
neuse questlon - Monsieur le conselller federal, vous l'avez 
admls ce matin: qu'est-ce qu'un cadre? qu'est-ce qu'un spe
cialiste? qu'est-ce qu'un travallleur qualifie? Elle perrnet 
d'eviter une abondante jurisprudence du Tribunal federal. Et 
flnalement, comme je l'al dit, mais je le repete parce que 
c'est tres important, dans les faits, la priorlte des travailleurs 
suisses, des mlgrants etablis et des ressortissants de pays 
avec lesquels la Suisse a conclu des accords sur la libre clr
culation sera maintenue. 
En effet, les conditions imposees aux employeurs pour en
gager des travailleurs du raste du monde les ameneront 
d'abord a recruter dans le premler cercle car, en cas de re
crutement dans le reste du monde, ils devront non seule
ment respecter les conventions collectives, mais aussi offrir 
des instruments de formation et d'acquisition des competen
ces linguistiques. Je repete: dans les faits, il ne s'agit nulle
ment d'introduire la libre circulation des personnes; II y a une 
limitation. 
Ma proposition de minorite I permettra de resoudre le pro
bleme de la migration clandestine, au contraire du projet du 
Conseil federal, qui est une fabrlque de sans-papiers, et eile 
permettra enfin de mettre un terme au discours «faux refu
gies, refugies economiques». Elle permettra aussi de satis
faire les paysans, les milieux viticoles, les producteurs de 
tabac, pulsqu'ils auront la possibllite d'engager cette main
d'oeuvre, mais on evitera de reintrodulre le statut de saison
nier. 
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Schlbll Ernst (V, ZH): Bei diesem Artikel geht es nun um die 
Frage, was ein Spezialist oder eine Führungskraft im prakti• 
sehen Sinne ist. Die Ansichten gehen, wie wir bei der Dis
kussion zu Artikel 19 gesehen haben, meilenweit aus
einander. Die schulische Ausbildung kann hier nicht als allei• 
niges Bewertungs- und Entscheidungskriterium herbeigezo
gen werden. Auch Angestellte mit einer einfachen schu
lischen Ausbildung können als Spezialisten, ja sogar als 
Führungskräfte In entsprechenden Branchen hervorragende 
Arbeit leisten und sind deshalb auch notwendige und sehr 
geschätzte Arbeitskräfte. Es braucht deshalb die Ergänzung 
meiner Minderheit II in Artikel 23 Absatz 1, sonst werden 
ganze Berufsbereiche von einer marktwirtschaftlichen, der 
Volkswirtschaft dienenden Weiterentwicklung stark behin
dert oder gar ausgeschlossen. 
Ich bitte Sie, den Antrag meiner Minderheit II zu unterstüt• 
zen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit IV (Tillmanns) und der Antrag Darbellay sind zurückge
zogen. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Jetzt kommen wir zum ganz har
ten Kern dieses Gesetzes. Artikel 23 Ist jener Artikel, der bei 
den Migrantenorganisatlonen, in den gewerkschaftlichen 
und kirchlichen Milieus am meisten Widerspruch hervorge
rufen hat und der absolut abgelehnt wird. 
Wenn ich die ganze Debatte, die wir bis jetzt geführt haben, 
rekapituliere, zeigt mir das auch, wie untauglich dieser Arti
kel ist. Er will nämlich die Zulassung von ausserhalb der EU 
kommender Personen regeln; darum geht es. Denn für EU
Angehörige regelt das FreizOgigkeitsabkommen, dass sie 
kommen können, ohne diese Bedingungen zu erfüllen. Wir 
sprechen jetzt also von Leuten, die von ausserhalb des EU
Raumes kommen; wir sprechen davon, was für Vorausset
zungen sie erfüllen müssen, um zum schweizerischen Ar
beitsmarkt zugelassen zu werden. 
Ich denke an die ganze Debatte von heute Morgen im Zu
sammenhang mit dem Antrag Lalive d'Eplnay. Es ging um 
Kader, Spezialisten - ich habe noch die Worte von Herrn 
Bundesrat Blocher Im Ohr - und darum, wie schwierig es 
sei, «Spezialisten» zu definieren; dass dann alle zu Spezia
listen würden, sobald man jemanden irgendwie wolle. Ich 
habe jetzt von Herrn Schibli gehört, dass er befürchtet, dass 
Branchen mit Bedarf an unqualifizierten Arbeitskräften - ich 
nehme an, er denkt an die Landwirtschaft - keine Leute ha
ben werden. Ich denke an Herrn Weyeneth, der nach mir be
gründen wird, warum er Hilfskräfte von ausserhalb der EU 
will. Also: Diese ganze Diskussion zeigt doch, wie untauglich 
Artikel 23 Absatz 1, so, wie er da steht, ist Es helsst, Ar
beitsbewilligungen für von ausserhalb der EU kommende 
Leute könnten «nur an Führungskräfte, Spezialisten und an
dere qualifizierte Arbeitskräfte erteilt werden». 
Ich mache Ihnen einen viel einfacheren Vorschlag, weil ich 
welss, dass wir für Arbeitssegmente des schweizerischen 
Arbeitsmarktes, in denen nicht so hohe Ansprüche gestellt 
werden, auch nicht so gut qualifizierte Leute brauchen. Sie 
haben das jetzt gehört. Das sind Bereiche, In denen heute 
auch «sans-papiers» tätig sind, Laute von ausserhalb der 
EU. Wir brauchen also ganz offensichtlich solche Leute. Ich 
mache Ihnen jetzt einen Vorschlag, der das Problem viel ein
facher löst als diese untaugliche Bestimmung: Ich sage, es 
können jene Leute für eine Erwerbstätigkeit in die Schweiz 
kommen, die Ober die Zusicherung für einen Arbeitsplatz 
verfügen. Damit hören all diese Fragen - wer ist qualifiziert, 
wer ist nicht qualifiziert, wer ist ein Spezialist, wer ist keine 
Spezialistin? - auf. All diese unseligen Kriterien, von denen 
wir in der heutigen Debatte gehört haben, sind untaugllch, 
unpraktikabel und widersprechen offensichtlich den realen 
Interessen verschiedanster Branchen in der Schweiz. 
Mein Antrag zu Artikel 23 Absatz 1 ist simpel, vernOnftig und 
richtet sich nach den Bedürfnissen, auch In Bezug auf das, 
was wir in der schweizerischen Wirtschaft brauchen. Des
halb schlage ich Ihnen diesen Absatz als Alternative zum 
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Entwurf der Kommission vor. Wir erledigen damit viele Flie
gen auf einen Schlag. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): L.:article 23 est 
peut-Atre le plus emblematique de cette loi. La volonte de 
n'ouvrir la porte qu'aux cadres et aux travailleurs qualifies, 
c'est peut-Atre ce qu'on pourrait appeler la consecration de 
l'egoisme eclaire. En fait, toute la loi n'est coni;ue que pour 
nousl Nos besoins, notre economie, notre prosperite, nos 
valeurs, notre identlte, nos peurs; que cela convienne ou 
non au reste du monde, ce n'est pas notre problemel 
Alnsi, souveralnement, nous pretendons trier entre tous les 
candidats a l'lmmigratlon ceux qui nous conviennent les 
quallfies, les jeunes, les instrutts, les dociles, les stables. II 
n'y aura probablement - et i;a, c'est un probleme impor
tant - pas beaucoup de femmes parmi eux; car celles-ci ne 
sont generalement pas des cadres et elles ne beneficient 
pas de hautes qualificatlons. Ou alors, ces hautes quallflca
tions ne sont pas reconnues. Des enquAtes montrent que 
beaucoup de femmes diplOmees viennent de l'etranger chez 
nous, mals souvent, celles qui ont des diplOmes nettolent 
des bureaux, les infirmieres sont fllles de salle dans les hOpi
taux, et d'autres sont embrigadees dans les filieres de 1a 
prostitution. 
Avec cet article, on slgne une double discrlmination: celle a 
l'egard des travallleurs peu qualifies ou autrement qualifies, 
en provenance des pays du Sud ou de l'Est et qui auralent 
vraiment besoin de trouver chez nous de mellleures condl
tions de vie; et une discriminatlon a l'egard des femmes, 
dont beaucoup continueront a venlr s'occuper de nos en
fants et de nos maisons, mais clandestinement et sans sta
tut. Ces dlspositions constltueront probablement les bases 
d'une veritable uslne a sans-papiers. 
En plus, cette conception duale elitalre de 1a migration s'ac
compagne d'une curieuse representation de l'integration, 
puisque cet article donne a penser que les categories socia
les les plus favorisees sont aussi les mleux pourvues en ca
pacites d'adaptation. Or, rien n'est moins sOrl Car il y a des 
cadres hautement qualffies qui ne parlent rien d'autre que 
l'anglais, qui se melangent peu a la populatlon locale, qui 
envoient leurs enfants dans des ecoles privees pour etran
gers, alors que les ouvriers etrangers, eux, sont au milieu du 
peuple: ils vont au stade de football, aux fAtes populalres, et 
leurs enfants vont dans les ecoles publiques. A cela s'ajoute 
que cette selection des meilleures qualificatlons professlon
nelles peut s'averer desastreuse pour les pays d'origine qui 
perdent ainsl leurs meilleurs cerveaux. 
Mals II y a un autre probleme, c'est que cette politique vou
lue par le Conseil federal ne satlsfalt pas tous les secteurs 
de l'economie. Celle-cl a aussl besoin de maln-d'oeuvre 
moins quallflee - pour l'agriculture, la restauratlon, le travall 
domestlque, 1a construction, on en a beaucoup parle. C'est 
pourquoi des propositions mal inspirees nous offrent un 
mauvals remake du statut de salsonnler. II vaudralt mieux 
admettre, sans toutes ces contorsions, que nous devons 
ouvrir la porte aux qualifies comme aux moins quallfles, a 
ceux d'a cOte comme a ceux d'ailleurs. 
II faudrait aussl sortlr du modele elitalre selon lequel certalns 
sont invltes a s'etablir durablement alors que d'autres doi
vent deguerplr au plus vite apres avoir fini leur travall. Pour 
cela, une seule solution realiste s'impose: accepter ceux qui 
ont un emplol et a qui les employeurs garantissent des con
ditions de travail conformes aux conventlons, comme le de
mandent les minorites 1 (Garbani) et III (BOhlmann). 
En concluslon, je dirai encore qu'a notre epoque de grande 
mobilite, ou les marchandises et les capitaux circulent libre
ment a travers le monde, la rigidite dont nous faisons preuve 
en ce qui concerne la clrculation des personnes est totale
ment anachronique. Pour ma part, je suis tout a fait convain
cue que si les conditions d'entree dans notre pays n'etaient 
pas aussi difficiles, les migrants n'hesiteraient pas a repartir, 
a aller, a venir, en fonction de leurs desirs, de leurs projets 11-
brement construits et des conditions de vie et de travail d'ici 
et de la-bas. 
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C'est dans ces conditions que je vous demande de soutenir 
les propositions de minorite I et III. 

Fattebert Jean (V, VD): Chere collegue, vous dites que 
nous travaillons pour nous, uniquement pour nous. Vous di
tes d'autre part qu'en prenant des gens de qualite, des intel
lectuels d'elite, nous saignons un peu !es pays en question. 
C'est un peu vrai. Alors, est-ce que vous vous engagez, tout 
a !'heure, a l'article 30a, a prevoir des autorisations pour une 
courte duree en faveur d'etudiants qui viennent chez nous, 
qui apprennent la langue, qui financent leurs etudes et qul 
ensuite pourront rentrer chez eux avec leur bagage? 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Je n'aurai pas 
besoin de soutenir cette disposition a l'article 30a, puisque je 
soutiens deja maintenant la minorite 1 (Garbani) et la mino
rite III (BOhlmann), qui vont exactement dans ce sens-la; 
c'est-a-dlre d'accepter des personnes qui ont un travail et qul 
obtiendront par consequent un permis, que ce soit de courte 
ou de plus longue duree, renouvelable le cas echeant. 

Freyslnger Oskar (V, VS): Madame Menetrey, vous sem
blez vous etonner que le Parlament sulsse s'occupe des 
craintes, des problemes et des interAts du peuple suisse. 
Alors, si le Parlament suisse ne s'occupait plus de cela, quel 
autre parlement au monde le ferait-11? 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Je ne dls pas 
que le Parlament suisse ne doit pas s'occuper de ces pro
pres interAts, blen entendu, mais je trouve dommage qu'il ne 
s'occupe que de ces interAts. Nous vivons dans un monde 
globalise, il y a vraiment beaucoup de problemes dans les re
lations entre le Nord et le Sud. Je pense que ce serait aussi 
dans notre propre intel'At de se dire que les flux migratolres 
qul viennent chez nous ne doivent pas seulement Atre re
pousses; qu'on ne doit pas non plus restreindre l'alde au de-
veloppement dans les pays d'origine des migrants, pour leur 
permettre aussi de rester chez eux; et que, l'un dans l'autre, 
les migrants qui viennent chez nous constituent un apport, 
une richesse et finalement quelque chose de tres positif, et 
non pas une menace contre laquelle on doit se defendre. 

Müller Philipp (RL, AG): Zum Antrag der Minderheit 1 (Gar
bani) zu Absatz 1: Mit dieser Formulierung wird der Grund
gedanke des Gesetzentwurfes, wonach sich die Zulassung 
von Arbeitskräften nach bestimmten Qualifikationsbegrlffen 
zu orientieren hat, unterlaufen. Der vorliegende Minderheits
antrag steht Im klaren Widerspruch zu dem in Grundsätzen 
des Gesetzentwurfes enthaltenen Leitfaden der Zulassung 
Ober die Qualifikationskrlterlen. 
Lehnen Sie diesen Antrag bitte ab. 
Zum Antrag der Minderheit II (Schibll) zu Absatz 1: Es ist 
schwierig zu definieren, was «andere tar spezifische Arbei
ten benötigte Arbeitskräfte» sind. Wir unterstützen diese 
Formulierung nicht, sie unterläuft die Qualifikationskriterien, 
die Anforderungen an die berufliche Qualifikation von zuge
lassenen ausländischen Arbeitskräften. 
Lehnen Sie bitte auch diesen Antrag ab. 
Zum Antrag der Minderheit III (Bühlmann), ebenfalls zu Ab
satz 1 : Eine derartige, wie von der Minderheit III vorgeschla
gene Formulierung käme zumindest bei der Zulassung von 
Arbeitskräften dem mit der EU ausgehandelten freien Perso
nenverkehr in etwa gleich. Auch die FDP-Fraktion lehnt die
ses Ansinnen ab. 
Zum Antrag der Minderheit 1 (Garbani) zu Absatz 2: Die ge
forderte Überpratung basiert auf dem in Absatz 1 der Min
derheit I formulierten falschen Ansatz, welcher dem Grund
gedanken des Gesetzentwurfes, wonach sich die Zulassung 
von Arbeitskräften an bestimmten Qualifikationsbegriffen zu 
orientieren hat, zuwiderläuft. 
zum Antrag der Minderheit 1 (Garbani) zu Absatz 3: Die 
Streichung von Absatz 3 ist wenig arbeitnehmerfreundlich 
und der Schaffung von Arbeitsplätzen zuwiderlaufend. 
Lehnen Sie bitte auch diesen Antrag ab. 

Zum Antrag der Minderheit Weyeneth für die Einsetzung ei
nes zusätzlichen Buchstaben f bei Absatz 3: Hier haben wir 
es mit dem Grundgedanken des Gesetzes zu tun, nämlich 
der Qualifikation, der in Zukunft noch möglichen Rekrutie
rung von Arbeitskräften im Ausland. Wenn wir hier «Hilfs
kräfte» schreiben, dann ist das ein krasser Widerspruch zu 
dem Gedanken der Stagiaire-Abkommen. Stagiaires sind 
Personen, die zwischen 18 und 35 Jahren alt sind, die eine 
berufliche Ausbildung oder ein Studium abgeschlossen ha
ben und die im Partnerstaat ihre beruflichen und sprachli
chen Kenntnisse vertiefen wollen. Sie müssen deshalb in 
ihrem erlernten Beruf beschäftigt werden. Gemäss Minder
heitsantrag Weyeneth sollen aber zusätzlich in Drittstaaten 
«Hilfskräfte» rekrutiert werden können. Dies lässt sich mit 
der Natur und dem Sinn der Stagiaire-Abkommen wohl 
kaum vereinbaren. 
Stagiaire-Abkommen bestehen übrigens mit folgenden 
Ländern: Australien, Argentinien, Belgien, Bulgarien, Däne
mark, Finnland, Frankreich, Grossbritannien, Irland, Ka
nada, Luxemburg, Monaco, Neuseeland, den Niederlanden, 
Norwegen, Österreich, Polen, Portugal, Rumänien, Rus
sland, Schweden, Slowakei, Spanien, Südafrika, Tsche
chien, Ungarn, USA und die Philippinen. Ich habe diese 
Länder bewusst aufgezählt. Sie sehen, es sind entweder 
Länder, die zur EU gehören - mit denen wir ohnehin den 
freien Personenverkehr haben -, oder es sind Staaten, aus 
denen wir nie und nimmer Hilfskräfte rekrutieren können. 
Oder können Sie sich vorstellen, dass aus Kanada, Monaco 
oder Neuseeland Hilfskräfte in die Schweiz zum Arbeiten 
kommen? 
In diesem Sinne bitte Ich Sie, den Antrag der Minderheit 
Weyeneth ebenfalls abzulehnen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Ich denke auch, 
wie es Frau Menetrey-Savary bereits gesagt hat, dass dieser 
Artikel tatsächlich der entlarvendste Artikel dieses neuen 
AuG ist. Er zementiert eine Elitemigration; er Ist diskriminie
rend gegenüber Frauen und Wenigerqualifizierten, gegen
über Leuten, die nicht die Chance zu einer guten Ausbildung 
hatten; er fördert den Braindrain; er ist vor allem eines, näm
lich unehrlich; er gibt vor - mit schwammigen Begriffen-, wir 
könnten genau definieren, was Qualifikationen seien, und er 
ist noch ein Weiteres: Er Ist wirtschafts- und wachstums
feindlich, denn er missachtet ganz krass die effektiven Be
dürfnisse der schweizerischen Volkswirtschaft, Herr Bun
desrat Blocher. Zum Schluss ermöglicht er durch die Hinter
tür tatsächlich die Zuwanderung von unqualifizierten Arbeits
kräften, die dann aber ohne jegliche Rechte und möglichst 
noch ohne Bewilligung hier in diesem Land arbeiten würden. 
Die Minderheiten 1 (Garbani) und III (BOhlmann) skizzieren 
alternative Konzepte der Einwanderungspolitik. Sie führen 
weg von der pollzeistaatlichen Regelung zu einer marktori
entierten Bestimmung; sie tahren weg vom dualen Konzept 
zu einer Marktbestimmung, der aber soziale Leitplanken ge
setzt werden; sie führen weg von einer Elitemigration, die 
tatsächlich nur eine vorgegebene Ist, zu einer ehrlichen Mi
grationspolitik, die sagt: Die Schweiz braucht Arbeitskräfte, 
und zwar ganz verschiedenster Art; sie steht auch dazu und 
sorgt dafür, dass diese Leute hier anständige Arbeitsbedin
gungen haben, dass sie hier integriert werden können, und 
sichert auch die politischen Rahmenbedingungen. 
Herr Blocher, Sie haben heute Morgen gesagt, man dürfe in 
der Gesetzgebung nicht mit schwammigen Begriffen operie
ren, das sei gefährlich. Wir sind auch dieser Ansicht, Herr 
Bundesrat. Können Sie mir sagen, was «berufliche Anpas
sungsfähigkeit» helsst? Können Sie mir sagen, was Sprach
kenntnisse sind, die zur Qualifikation erforderlich sind? Ist 
das vielleicht Chinesisch kombiniert mit Englisch? Oder ist 
es vielleicht eine Landessprache wie Romanisch? Oder wie 
qualifizieren Sie die Sprachkenntnis eines qualifizierten 
Chemikers von Novartis, der nicht Deutsch spricht, der die 
Kinder in eine internationale Schule schickt, in der nur Fran
zösisch oder Englisch unterrichtet wird? Wie qualifizieren 
Sie das Alter, was ist ein adäquates Alter für die soziale lnte-
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gration? Ist es z. B. das Alter unserer neuen Bundesräte? 
Ich weiss es nicht. Oder muss man jung sein? Vielleicht 
mOssen vor allem die Frauen jung sein. Wie messen Sie die 
Fähigkeit zur sozialen Integration? Ich bitte Sie, Herr Bun
desrat Blocher - Sie haben vor unbestimmten, schwammi
gen Rechtsbegriffen gewarnt. Wir nehmen Sie heute 
Nachmittag beim Wort. 
Können Sie mir auch erklären, was der Unterschied zwi
schen der Qualifikation in Absatz 1 und der «beruflichen 
Qualifikation» in Absatz 2 oder den «besonderen beruflichen 
Kenntnissen» in Absatz 3 ist? Wo muss ich die immer wieder 
zitierte «dental hygienist» einordnen? Was ist mit dem noto
risch erwähnten Elefantenpfleger oder dem spezialisierten 
Wissenschafter? Was sind Qualifikationen? Seien wir doch 
ehrlich, geben wir es zu: Sie gehen hier von einem Konzept 
aus, das Sie nicht einmal ansatzweise definieren können. 
Sie meinen damit einfach eines: Sie wollen Leute hier, die 
eine hoch qualifizierte Ausbildung haben, oder vielleicht sol
che, die noch eine LOkka auf dem Arbeitsmarkt füllen kön
nen. 
Sie lügen sich dabei selber etwas in die Tasche. Die Anträge 
vonseiten des Gewerbes und der Landwirtschaft zeigen das. 
Wir brauchen in der Schweiz nicht nur hoch und super quali
fizierte Eliten, wir brauchen auch ganz normal ausgebildete 
Arbeitskräfte, und die mOssen hier integriert werden können. 
Sonst worden Sie alle demographischen Entwicklungen und 
Prognosen missachten. Diesen Eindruck hatte ich bereits in 
der Kommission. 
Mit dem alternativen Konzept stellen Sie zwei Dinge sicher, 
nämlich erstens, dass der Arbeitsmarkt bestimmt, was wir 
brauchen, und zweitens, dass die sozialen Kosten der Inte
gration nicht der Gesellschaft und den Steuerzahlerinnen 
und steuerzahlern, sondern den Arbeitgeberinnen und Ar
beitgebern aufgebürdet werden. Es Ist genau das Konzept, 
wie es Frau Garbani vorschlägt. Wir wollen kein Sozialdum
ping - deswegen werden die Arbeitsbedingungen definiert-, 
und wir wollen, dass die Kosten der Integration und die Kos
ten für Sprachkurse und die Weiterbildung von den Unter
nehmungen finanziert werden. Dann haben Sie das, was der 
schweizerischen Volkswirtschaft dient, das können Sie der 
schweizerischen Bevölkerung sehr gut erklären, und Sie ha• 
ben das, was auch den Nicht-EU-Staaten am meisten nOtzt, 
den Ländern, denen wir mit der Elitemigration nur Schaden 
zufügen. 
Ich bitte Sie, folgen Sie den Anträgen der Minderheit III 
(BOhlmann) und der Minderheit 1 (Garbani), und tun Sie da
mit den Schritt zu einer ehrlichen Einwanderungspolitik der 
Schweiz. 

Stamm Luzl (V, AG): Ist die Bemerkung «Ober einen Ar
beitsplatz verfügen» gemäss Minderheit III mit oder ohne 
Selbstständigerwerbende gemeint? 

Leutenegger Oberholzar Susanne (S, BL): Ich würde sa
gen, dass wir das im Einzelnen klar definieren müssten, 
aber es wäre mit den Selbstständigerwerbenden. Im An
schluss an die Regelung bei den bilateralen Verträgen und 
in Anbetracht der Tatsache, dass wir von der dualen Politik 
wegkommen wollen, ist es klar mit den Selbstständigerwer• 
benden. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich entschuldige mich 
bei Herrn Weyeneth. Ich habe vergessen, ihn den Antrag 
der Minderheit zu Absatz 3 Buchstabe f begründen zu las
sen. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Herr Präsident, Sie gestatten, 
dass ich vorab, vor der Begründung meines Minderheitsan
trages, noch eine Bemerkung mache bzw. Frau Bühlmann 
eine Frage zu ihrem Antrag stelle. Frau BOhlmann, wenn Sie 
zuhören könnten, möchte ich Sie etwas fragen: Sie spre
chen hier von einer Zusicherung eines Arbeitsplatzes, die 
Voraussetzung zur Einreise und zur Aufnahme der Arbeitstä
tigkeit ist. Wenn ich Sie richtig verstanden habe, ist das das 
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einzige Kriterium. Wenn der Arbeitsplatz verloren geht, kehrt 
der ausländische Arbeitnehmer wieder zurück. Ist das Ihre 
Meinung? Das ist also Ihre Meinung. Zur Klärung hätte ich 
gerne, dass Sie das dann beantworten worden. 
Nun zu Absatz 3 Buchstabe f, den ich hier mit einer Minder
heit vorgeschlagen habe. Er wurde ja schon kommentiert, 
und ich kann deshalb auch gleich die Antworten zur Kom
mentierung von Herrn MOller geben, der sich erkundigt hat, 
mit welchen Ländern Stagiaire-Abkommen bestehen. Ich 
muss hier feststellen, dass der Ausdruck «Hilfskräfte» hier 
aufgenommen werden musste aufgrund der Angaben der 
Verwaltung in der Kommission. Ich wollte nicht diesen Be
griff, sondern ich wollte, dass Leute aus jenen Staaten ge
nau die Möglichkeit haben, wie sie die jungen Schweizer -
und ganz besonders die jungen Schweizer Bauern - auch 
haben, die für ein halbes Jahr für ein Arbeitspraktikum nach 
Amerika gehen können. Das Ist möglich aufgrund der Sta
giaire-Abkommen, und wenn der Arbeitsplatz verloren geht, 
muss der junge Schweizer wieder aus Amerika in die 
Schweiz zurückkehren. Ich finde, dass wir gegenüber den 
anderen Staaten ausserhalb der EU, die Ober eine landwirt
schaftliche Berufslehre und entsprechende Ausbildungsstät
ten verfügen - und darum habe ich die Stagialre-Abkommen 
mit eingeschlossen, Herr Müller! -, das bieten, was sie auch 
uns bieten. 
Es geht In diesem Antrag unter Buchstabe f nur um das. Der 
Antrag der Minderheit II (Schibli) spricht etwas anderes an. 
Wenn er dasselbe betreffen würde, hätten wir nicht diese 
beiden Anträge einbringen müssen. Ich will während oder 
nach der landwirtschaftlichen Ausbildung Leute hier haben. 
Es sind qualifizierte Leute und nicht HIifskräfte. Nach dem, 
was Herr Bundesrat Blocher heute Morgen gesagt hat - es 
war etwas ganz anderes, als wir letztes Jahr in der Kommis
sion gehört haben - und anhand der Hllfspflegerln im Spital 
ausgedeutscht hat, kann ich sagen: Wenn das so ist - und 
das hören wir dann nach dem Kommentar, nach der stel
lungnahme des Bundesrates offensichtlich noch einmal; zu
mindest hat er es angekündigt-, dann kann ich ohne ZWelfel 
meinen Antrag zugunsten des Antrages Triponez Nr. 44 zu
rückziehen, der genau den gleichen Text hat, der aber nicht 
von Hilfskräften, sondern von Arbeitskräften spricht. 
Ich behalte mir das Im Anschluss an die Ausführungen des 
Bundesrates vor. Aber ich möchte doch, dass man erkennt 
und zur Kenntnis nimmt, dass Buchstabe f nicht einfach eine 
Wiederholung des Antrages der Minderheit II (Schibli) ist, 
sondern dass er sich durch die Erwähnung der Stagiaire-Ab
kommen ganz klar auf ausgebildete Mitarbeiter bezieht. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion schliesst sich 
den Anträgen der Kommissionsmehrheit an. Es geht hier um 
die Grundsatzfrage, ob man die Einwanderung steuern will 
und wie. Die CVP-Fraktion schliesst sich dem Grundgedan
ken des Bundesrates an, aus Nicht-EU- und Nlcht-Efta
Staaten ausschliesslich oder vornehmlich qualifizierte Ar• 
beitskräfte zuzulassen. Die diversen Minderheitsanträge 
wollen diesen Grundsatz ändern, Indem die Qualifikation 
kein Kriterium mehr oder nur In Ausnahmen eines sein soll. 
Wir lehnen eine Wiederaufnahme des Saisonnlerstatuts ab, 
weil unserer Meinung nach damit Probleme wieder zuneh
men, die wir nicht wollen. Trotzdem ist es klar, dass für be
stimmte Branchen die Notwendigkeit besteht, dass Bewilli
gungen für Kurzaufenthalte auch an so genannt Weniger
qualifizierte vergeben werden können. Aber diese sollen vor
nehmlich aus dem EU-Raum kommen; das Ist mit der 
erweiterten EU immerhin ein Raum von 85 Millionen Arbeits
kräften. Diese Kurzaufenthalterregelung hat den Vorteil, den 
Bedürfnissen der Branchen entgegenzukommen und keine 
Öffnung auf Märkte ausserhalb der EU zu beinhalten. Es ist 
eben nicht ganz egal, wer kommt, sondern es sollen die 
kommen, die die besten Integrationschancen haben. 
Bundesrat Blocher hat In der Eintretensdebatte richtig ge
sagt, dass die Steuerung der Zuwanderung aus Sicht der 
Schweiz wirtschaftlichen Kriterien folgen muss und dass 
daran nichts Ehrenrühriges ist, Im Gegenteil. Denn nur de-
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nen gegenüber, denen wir Arbeit geben können, sind wir ei
gentlich sozial. 
Die CVP-Fraktlon ist zusammen mit der FDP-Fraktion in der 
Kommission klar für das Konzept des Bundesrates gewesen. 
Der EU- und Efta-Raum ist gross genug, auch für weniger 
qualifizierte Arbeitskräfte. Es braucht daher bei Drittstaaten 
eine Einschränkung auf Kader. Es macht keinen Sinn, die
ses Grundprinzip bereits hier verwässern zu wollen. Seit den 
Slebzigerjahren hat sich der Anteil der Ausländer an den Ar
beitslosen verdoppelt. Der Grund Ist eine verfehlte Zulas
sungspolitik, die man nicht wiederholen sollte. Gerade im 
Abstimmungskampf um die 1 8-Prozent-lnitiatlve wurde im
mer klar gesagt, dass man die Zuwanderung in die Schweiz 
einschränken und besser steuern soll. Dieses Versprechen 
ist einzuhalten. Die Tatsache, dass der seinerzeitige Initiant, 
mein Vorredner Philipp Müller, dieses Konzept hier nun auch 
unterstützt, zeigt, dass es kein leeres Versprechen ist, son
dern dass es mit diesem Konzept umgesetzt wird, ohne 
dass man die humanitären Aspekte verdrängt. 
In Artikel 30 sind sehr viele Ausnahmen für persönliche Här
tefälle vorgesehen. Sie sind ein genauso wichtiger Bestand
teil wie hier Artikel 23. Das Konzept des Bundesrates ist 
richtig. 
Die CVP-Fraktion unterstützt die Mehrheit der Kommission. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bel Artikel 23 bricht jetzt das 
wieder auf, was wir bei der Behandlung dieses Ausländerge
setzes ganz am Anfang diskutiert haben. Folgerichtig Ist, 
dass zum Beispiel der Antrag der Minderheit 1 (Garbani) und 
auch der Antrag der Minderheit !II (BOhlmann) - auch die 
Minderheit IV (Tillmanns) gehört dazu - mit einem anderen 
Konzept fahren. Es Ist erfreulich, dass dort eigentlich auch 
ein Konzept, mindestens halb fertig gedacht, zum Ausdruck 
kommt. Ich verhehle Ihnen nicht, dass Ich persönlich, Frau 
BOhlmann und Frau Garbani, für dieses Konzept allergrösste 
Sympathien habe. Nur muss man es dann noch zu Ende 
denken. Es ist natürlich viel einfacher, zu sagen, dass jeder, 
der in der Schweiz einen Arbeitsplatz findet, Ihn auch be
kommen soll. Das Bedürfnis der Wirtschaft ist dabei aus
schlaggebend, und die Wirtschaft wird niemanden anstellen, 
den sie nicht braucht. Das ganze Bewilligungsverfahren und 
das alles wOrde hinfällig. 
Nur müssen Sie sehen, dass das fQr die Schweiz nicht neu 
ist. Wir haben das bis In die Zwanzigerjahre auch gehabt. 
Wir haben natürlich namentlich mit der Zunahme der sozia
len Sicherheit unhaltbare Zustände bekommen. Darum ist 
man immer mehr von dieser Praxis abgewichen. Man hat 
dann die Priorität der Inländer festgelegt, man hat die Quo
ten gemacht. Ich erinnere an die Schwarzenbach-Initiative. 
Dort hat der Bundesrat vor der Abstimmung, damit die Initia
tive abgelehnt wird, eine Ausländerregelung mit Quoten und 
Grenzen gemacht. Dieses System hat bis zur FreizOglgkeits
regelung gehalten. Wenn Sie das also machen wollen, müs
sen Sie namentlich im Bereich der Arbeitslosenversicherung 
und der Invalidenversicherung Quarantänen von zwei bis 
drei Jahren einbauen, sonst haben Sie eine Einwanderung. 
Aber vom System her Ist das ein anderes Konzept als das 
duale System. 
Aber wir haben das am Anfang diskutiert, und wir sind beim 
dualen System geblieben. Jetzt müssen Sie helt den Mut ha
ben, zu beschreiben, wen Sie dann - neben jenen, die als 
inländische Arbeitnehmer gelten - wollen, und «Inland» sind 
nach Ablauf der Karenzfristen die ganze Europäische Union 
und die Efta-Staaten: Diese werden ausländerrechtllch ge
sehen zum Inland. Ob das gut oder schlecht ist. hätten Sie 
damals beurteilen müssen. 
Aus diesem Grunde sind auch die Minderheiten 1 (Garbani), 
III (BOhlmann) und IV (Tillmanns) abzulehnen; sie beruhen 
auf einem anderen Konzept Sie sollten den Mut haben, dort 
Nein zu sagen, und Ich bitte Sie, das ernst zu nehmen. Wir 
haben heute schon Missstände im lnvalidenversicherungs
bereich - das kann ich Ihnen als ehemaliger Unternehmer 
sagen - aufgrund jener, die mit ordentlichen Arbeitsbewilli
gungen oder sogar mit einer Qualifikation kommen und die, 
sobald sie ein Anrecht auf diese Leistungen haben, auch 

viele dieser Leistungen beziehen. Sie sind auch darauf spe
zialisiert. Es gibt keinen Grund, davor die Augen zu ver
schliessen. 
Nun zur Fassung von Artikel 23, die der Bundesrat und die 
Kommissionsmehrheit vorlegen. Wir gehen bei ihr davon 
aus, dass wir sagen: Wir wollen Kurzaufenthalts- und Aufent
haltsbewilligungen zur Ausübung der Erwerbstätigkeit, aber 
wir wollen eben nicht beliebig viele. Statt Quoten festzule
gen, versucht man etwas anderes. Wir haben ja noch Quo
ten ausserhalb, nicht wahr, aber innerhalb dieser Quoten will 
man so genannte Führungskräfte, Spezialisten und andere 
qualifizierte Arbeitskräfte. Das kommt aus der Erfahrung, 
dass wir unter den Ausländern relativ viele Arbeitslose ha
ben, die unqualifiziert sind. 
Jetzt kommt das andere Problem: Warum suchen andere 
dann - wie es im Antrag der Minderheit II (Schibll) zum Aus
druck kommt - Leute und bekommen sie nicht, obwohl es 
viele Unqualifizierte gibt, die arbeitslos sind? Da muss ich 
Ihnen sagen, das liegt an zwei Dingen: Sie haben bei der Ar
beitslosenversicherung eine kleine Mobilität und eine zu 
kleine Zumutbarkelt. Darum haben wir beides, wir haben ar
beitslose Unqualifizierte, und wir haben solche, die Unquali
fizierte suchen. Beides stimmt nicht Obereln, aber das muss 
man bei der Arbeitslosenversicherung lösen. Ich war ja im 
Rat, wo ich mich dafür einsetzte, dass man hier diese stren
gen Erfordernisse nicht schafft, well es eben zu diesen Miss
ständen führt. 
Aber Absatz 1, wie Ihn der Bundesrat vorlegt und die Mehr
heit unterstützt, geht darauf aus, dass man hier etwas Aus
wahl betreibt und nicht jede unqualifizierte Arbeitskraft aus 
diesen Bereichen zuwandern lässt. Ich glaube auch, dass 
am Anfang, namentlich jetzt mit den zehn neuen EU-Staa
ten, das Problem, das die Minderheit II (Schibli) zum Aus
druck bringt, relativ klein ist. Denn dort wird es noch relativ 
lange Zeit Arbeitskräfte, auch unqualifizierte Arbeitskräfte, 
haben, die auf den europäischen Markt stossen - darüber 
mOssen Sie sich im Klaren sein -, einfach weil die Arbeitslo• 
sigkeit dort ausserordentlich hoch Ist. 
Nun ist die Frage gestellt worden, was denn Führungskräfte, 
Spezialisten und andere qualifizierte Arbeitskräfte sind. Frau 
Leutenegger Oberholzer, ich habe es heute Morgen schon 
gesagt, Sie können es hier noch zehnmal erwähnen: Das 
sind keine ganz klaren Begriffe. Der Begriff «FOhrungs
kräfte» Ist vielleicht noch am ehesten fassbar. Auch der Be
griff «Spezialisten» Ist relativ gut fassbar: Spezialisten sind 
schwer ersetzbare, besondere Arbeitskräfte. Beim Begriff 
«andere qualifizierte Arbeitskräfte» Ist es so, dass er Man
gelerscheinungen auf dem Arbeitsmarkt bezeichnet. Ich 
sage Ihnen, was heute unter solchen Personen verstanden 
wird, bei denen ein Mangel herrscht: Informatiker, Biochemi
ker, Spezialitätenköche - Sie sehen: Mangelware, also hat 
man den Koch zum Spezialisten erklärt; es ist gar nicht an
ders möglich, er wäre keiner, wenn man Ihn finden würde -, 
Monteure, Personalleiter, Eishockeyspieler - ich sage Ihnen 
einfach, was heute darunter fällt-, Trainer und in den letzten 
Jahren Operationsschwestern. Vorher waren Operations
schwestern keine Spezialistinnen, keine qualifizierten Ar
beitskräfte, weil sie zu finden waren. Als man sie nicht mehr 
fand, musste man sie dazu erklären. Aber das Ist natQrllch 
eine gewisse Barriere, die eingebaut ist, damit hier nicht 
ganz aufgemacht wird. 
In Absetz 2 hat die Mehrheit neue Umschreibungen ge
macht. Die Fassung des Bundesrates lautet «Bel der Ertei
lung von Aufenthaltsbewilligungen müssen zusätzlich die 
berufliche Quallflkatlon, die berufliche Anpassungsfähigkeit, 
die Sprachkenntnisse und das Alter eine nachhaltige Inte
gration in den schweizerischen Arbeitsmarkt und das soziale 
Umfeld erwarten lassen.» Die Mehrheit hat es dann neu um
schrieben: Bei ihr heisst es nicht «die berufliche Anpas
sungsfähigkeit», sondern «die berufliche und soziale Anpas
sungsfähigkeit». Ich sage Ihnen, was heute darunter ver
standen wird, ich nehme es aus der Praxis: Zur beruflichen 
Qualifikation gehören die Ausbildung, die berufliche Erfah
rung und die Ausübung der besonderen Tätigkeit, fOr die 
man eine Person sucht. Das wird dann beurteilt - Immer nur 
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für den Fall, dass man eine solche Person In der Schweiz, in 
der EU und in der Efta nicht findet. Unter der beruflichen An
passungsfähigkeit wird die Mobilität verstanden. Ist jemand 
beruflich anpassungsfähig, das heisst, wenn er eine be
stimmte Stelle an einem bestimmten Ort in der Schweiz an
nimmt, ist er dann genQgend flexibel, mobil und anpas
sungsfähig, um dort wieder eine Stelle zu suchen, wenn er 
arbeitslos wird? Darum sind auch die Sprachkenntnisse von 
Bedeutung. Nun sind nicht bei jedem Unternehmen die glei
chen Sprachkenntnisse gefragt. Frau Leutenegger Oberhol
zar, Sie haben nach dem Rätoromanischen gefragt. Ich 
finde, in Domat/Ems, wo Sie ja herkommen - darum sind Sie 
mir ja so sympathisch -, ist das natorlich eine viel grössere 
und wichtigere Frage als in Bem. Das ist ja klar. Es ist für ei
nen Verwaltungsratspräsidenten eines amerikanischen Un
ternehmens in der Schweiz nicht unbedingt erlorderlich, 
dass er Deutsch lernt, ehe er einreist. Es ist ein Unterschied, 
ob jemand für ein Jahr oder fQr zehn Jahre kommt. Das gibt 
den Bewilligungsbehörden einen Beurteilungsspielraum. Ich 
sage nicht, das seien tolle gesetzliche Formulierungen, aber 
es sind natQrlich Formulierungen, die die Richtung anzeigen 
und die den Behörden einen gewissen Spielraum lassen. 
Sie haben auch gefragt: Was Ist eine nachhaltige Integra
tion? Ich kann Ihnen das auch nicht sagen - Sie sprechen 
immer von Integration. Es kommt darauf an, wie sehr Sie je
manden integrieren wollen. Ich persönlich bin nicht ein gros
ser Freund dieser lntegrationsmassnahmen. Wenn einer 
sich integrieren will, soll er, und wenn er nicht will, muss er 
nicht. Ich kenne Italienische Familien, die seit vierzig Jahren 
in der Schweiz sind, die Kinder waren in der Schule, sie ken• 
nen die Mundart - die Eltern können noch kein Wort 
Deutsch, sie leben unter sich. Das ist Oberhaupt kein Pro
blem, für niemanden. Wenn jemand sich nicht integrieren 
will, muss das nicht krampfhaft getan werden. Es gibt dabei 
auch keine Probleme mit Schweizern. Aber Sie wollen die 
Integration aufnehmen, bei den Artikeln 51 ff. werden Sie das 
sehen. Da mQssen Sie schon an dieses Kriterium denken. 
Wir finden die Formulierungen der Mehrheit natürlich nicht 
klarer, aber sie bringt auch die "soziale Anpassungsfähig
keit» hinein, das heisst, man schaut nicht nur auf die berufli
che Vermittlung, sondern auch, ob sich einer in der Um
gebung integrieren kann, In der er lebt Das hat man viel
leicht auch anzuschauen. Wenn Ich einen Einwohner von 
Nordchina betrachte, hat er es sicher schwerer, sich in der 
Schweiz zu Integrieren, von der Lebensmentalität her, als 
zum Beispiel jemand aus dem europäischen Umfeld. Das ist 
hier gemeint. Wie kann er sich sozial anpassen? Ich gebe 
Ihnen Recht: Das sind alles persönliche Beurteilungen, und 
für denjenigen, der das machen muss, ist dies nicht schön. 
Es gibt viele Möglichkeiten für Fehlleistungen und Fehlent
scheide. Aber wenn Sie hier diese Einschränkung für aus
serhalb der EU liegende Länder machen wollen, kommen 
Sie nicht darum herum. Ich glaube, dass wir - weil wir ja 
jetzt bei dieser dualen Theorie bleiben - die Fassung der 
Mehrheit unterstützen sollten. Wir schllessen uns also der 
Mehrheit an; Sie sehen, die Unterschiede betreffen ja Klei
nigkeiten. 
Zum Antrag der Minderheit Weyeneth: Ich glaube, es liegt 
hier ein Missverständnis vor. 
Staglaires, auch fQr die Landwirtschaft, sind heute aus einer 
grossen Zahl von Staaten erhältlich. Aber hier wird gesagt, 
dass man aus Ländern, aus denen man generell Stagiaires 
haben könnte, eben auch Hilfskräfte rekrutieren könnte. Was 
sind das fOr Länder? Wir haben für folgende Länder Sta
giaire-Abkommen: Argentinien, Australien, Bulgarien, Ka
nada, Monaco, Neuseeland, die Philippinen, Polen, Rumä
nien, Russland, die Slowakische Republik. Südafrika, die 
Tschechische Republik, Ungarn, die Vereinigten Staaten 
von Amerika. Sie sehen, das Ist ein weites Feld. Also, Stagi
aires sind aus diesen Ländern zu erhalten, auch wenn Sie 
diesen Minderheitsantrag ablehnen. Hier geht es um Hilfs
kräfte aus diesen Staaten. Damit unterlaufen Sie natürlich 
die Absät-ze 1 bis 3 von Artikel 23. 
Darum muss auch dieser Minderheitsantrag abgelehnt wer• 
den. 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Müller Walter (RL, SG): Herr Bundesrat Blocher, Sie haben 
jetzt sehr umfangreich zu umschreiben versucht, was eine 
qualifizierte Arbeitskraft ist. Ich möchte Ihnen jetzt eine kon
krete Frage an einem konkreten Beispiel stellen: Ist die Ar
beit einer Bäuerin eine qualifizierte Arbeit, Ist sie damit eine 
qualifizierte Arbeitskraft - ja oder nein? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich weiss es nicht, ich kann 
es Ihnen nicht sagen. Sie können mich auch fragen, ob ein 
Informatiker eine qualifizierte Arbeitskraft ist oder nicht. Es 
kommt darauf an, wie der Arbeitsmarkt aussieht. Es kommt 
darauf an, was fOr ein Ausbildungserfordernis an diese 
Bäuerin gestellt wird - das ist kein klarer Begriff, nicht wahr-, 
was fQr eine Ausbildung Sie damit verknüpfen, ob sie spe
zialisiert ist und ob Sie diese Arbeitskraft im europäischen 
Umfeld finden. 
Das ist wie mit einer Krankenschwester generell. Sie müs
sen immer wissen, für welchen spezifischen Teil man sie 
braucht und was die Erlordernisse sind. Dann kommen die 
berufliche Anpassungsfähigkeit, die Sprachkenntnisse usw. 
Ich muss das den Behörden überlassen, die diese Bezeich
nungen verwenden. 

Trlponez Pierre (RL, BE): Herr Bundesrat, Ich beziehe mich 
vor allem auf den Minderheitsantrag Weyeneth zu Absatz 3 
Buchstabe f. Ich habe ja einen Einzelantrag eingereicht und 
dort das Wort «Hilfskräfte„ durch «Arbeitskräfte„ ersetzt. 
Nun meine Frage: Ist es richtig, dass es im Falle einer Ableh
nung meines Antrages - wenn dieser Artikel, wie ich ihn be
antrage, nicht so angenommen würde - dann keine saubere 
Rechtsbasis geben würde, um z. B. eine Kanadierin, die sich 
auf einen Hotelbetrieb in Kanada vorbereitet, hier einsetzen 
zu können? Könnte man eine japanische Verkäuferin nicht in 
einem Fremdenverkehrszentrum einsetzen, wo das eben 
notwendig wäre? Könnte man einen Neuseeländer, der sich 
in der Landwirtschaft weiterbilden will, nicht einsetzen? 
Mir ist aufgefallen, dass die Stagiaire-Abkommen nirgends in 
diesem Gesetz erwähnt sind. Im ganzen Gesetz habe Ich 
das nicht gefunden; hier ist der einzige Ort. Wir haben ja -
wie Sie selber sagen - dreissig solcher Abkommen. Wäre es 
nicht sinnvoll, dass man hier auf die vor allem für junge Men
schen sehr interessante Möglichkeit der Stagiaire-Abkom
men hinweist? Sie haben sich zu meinem Antrag nicht 
geäussert. Weshalb wäre das nicht ein sinnvoller Antrag? 

Blocher Christoph, Bundesrat 1. Also ich muss Ihnen sa• 
gen, man könnte noch darüber sprechen, ob man die Sta
gialres ins Gesetz aufnehmen will, wir haben ja Staglaire
Abkommen. Mit Ihrem Antrag für einen Buchstaben f bei Ab
satz 3 verlangen Sie aber nicht Stagialres, weder Sie noch 
Herr Weyeneth. Herr Weyeneth verlangt «Hilfskräfte», Sie 
verlangen «Arbeitskräfte» und sprechen von „Ländern, mit 
welchen die Schweiz Staglaire-Abkommen» hat. Das helsst 
aber nicht, dass das dann Stagiaires sind. Stagialre-Abkom
men haben wir, und Sie haben auch das Recht. Stagiaires 
zu haben. Ob es hier eingeführt werden sollte: Da bin ich 
jetzt überfragt; ich muss abklären, auf welchen gesetzlichen 
Grundlagen diese Abkommen grOnden. 
2. Zu Ihrer Frage in Bezug auf die Kanadierin, die sich eine 
gewisse Zeit in einem Hotel in der Schweiz ausbilden lassen 
will, um dann wieder nach Kanada zurückzukehren: Das ha
ben wir auch, das haben wir heute Morgen schon behandelt. 
Leute, die eine gewisse Zeit für Ausbildung und Arbeit In die 
Schweiz kommen - bei Aufenthalten bis 18 Monate ist die 
Ausbildung notwendig -, sind die so genannten Praktikan
ten. Das ist möglich, davon haben wir heute 1600 aus die
sen Ländern. Das ist hier also auch nicht gemeint. Auch 
Aufenthalte bis vier Monate sind möglich; für diese Fälle ge
ben die Kantone die Bewilligungen. Aber die Praktikanten 
gehen nach Ablauf der Frist alle wieder zurück, der Sinn ih• 
res Aufenthaltes ist die Ausbildung. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Monsieur le conselller fe
deral, si je vous al bien compris, vous avez defini les person-
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nes quallfiees comme etant des personnes dont l'economie 
a besoin. Or, nous avons des milliers de personnes dans ce 
pays qui travaillent, dans l'economie domestique, dans l'hO
tellerie, dans l'agriculture, mais qui n'ont pas de statut legal: 
les sans-papiers. Est-ce que vous seriez d'accord de les le
galiser parce que notre economie en a besoin? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Jetzt müssen wir aufpassen, 
jetzt kommen wir In die Diskussion über die Illegal Anwesen
den, und bei den illegal Anwesenden hat es solche, die aus 
dem Asylbereich stammen. Dort müssen Sie von Fall zu Fall 
überlegen, ob sie die so genannte Arbeitserlaubnis haben 
oder nicht. Wenn sie keine Arbeitserlaubnis haben, dann 
können sie sich auch bei Mangel an Arbeitskräften nicht in
tegrieren. Es ist aber so, das haben Sie gestern gehört, dass 
von den so genannt vorläufig Aufgenommenen - wo es auch 
solche hat, die ohne Papiere gekommen sind - viele eine 
Aufenthaltsbewilligung von den Kantonen erhalten haben, 
damit sie hier arbeiten können. Was nicht geht, ist, dass 
Leute ohne Papiere und mit einem Arbeitsverbot arbeiten. 
Das ist Schwarzarbeit. Jetzt muss ich Ihnen allerdings sa
gen, dass ich festgestellt habe - das ist auch mit unserem 
Datenschutz so -, dass es Leute gibt, die einen AHV-Aus
wels haben. Es werden AHV-Belträge bezahlt, und im 
Flüchtlingsbereich figurieren sie als Papierlose. Wir dürfen 
das nicht wissen, weil es die Datenschutzgesetzgebung so 
verlangt. Aber das sind Missstände und Ausnahmen. Gene
rell kann man das nicht so bearbeiten. 

Garbanl Valerie (S, NE): Je voulals encore apporter une pre
cision quant a ma proposltlon de mlnorlte 1. II est vrai que la 
base, c'est le contrat de travail, donc ce sont les regles du 
marche, les regles de l'offre qui s'appllquent. Mais ma pro
position maintient les mesures de limltation de l'article 19, 
c'est-a-dire qu'elle malntient la possibilite pour le Conseil fe
deral de limiter les autorisations de sejour Initiales en vue 
d'exercer une activite lucrative. Cette precislon s'adresse a 
celles et ceux qul craindraient un afflux masslf de personnes 
du reste du monde. 
Comme je l'ai dit dans mon Intervention, Je respecte avec 
ma proposition de minorite les objectlfs voulus par le Conseil 
federal dans son message, mais j'admets, Monsieur le con
selller federal, que le concept n'est pas abouti. Que se 
passe-t-11 avec les personnes qul sont sans emplol? On 
pourrait tres bien reprendre la legislatlon relative aux ac
cords bilateraux, reprendre exactement la m'3me reflexion 
pour les personnes qui se trouvent au chOmage, et, quant a 
la formation, je crois qu'on parle aussi d'integration dans 
cette loi. Ma proposition de minorite permettrait au moins 
d'avoir des propositions d'integration ciblees, de savoir ou 
vont les credits destines a l'integration. On pourrait imaginer 
que ce ne solent pas uniquement les employeurs qui finan
cent des mesures d'integration, mals que la Confederation y 
particlpe egalement. 
Je vous demande de soutenir ma proposition de minorite 1, 
car j'observe que les propositions de mlnorlte II (SchiblQ et 
Weyeneth lntrodulsent encore d'autres derogations que cel
les prevues a l'alinea 3, ce qui signifle qu'effectlvement, le 
concept initial est lui aussl mal pense ou pas pense jusqu'au 
bout. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte darauf nicht 
mehr antworten. Wenn Sie bei diesem Konzept bleiben, 
dann ist das richtig, aber wir haben jetzt ein anderes Kon
zept. 
Ich möchte Herrn Triponez noch eine Antwort geben: Ich war 
bei der Frage, worauf sich das Stagiaire-Abkommen ab
stützt, im Moment überfragt. Es stützt sich auf Artikel 95 
Buchstabe e des Ausländergesetzes: «die berufliche Aus
und Weiterbildung (Staglalre-Abkommen)». 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Herr Bundesrat, Sie haben 
vorhin das Beispiel erwähnt, wonach es tatsächlich so sein 
soll, dass sich in der Schweiz so genannte «sans-papiers» 

aufhalten, die einen AHV-Ausweis besitzen; aufgrund des 
Datenschutzgesetzes müsse die Bundesverwaltung diese 
immer noch als „sans-papiers» führen. Das ist ein Miss
stand! Sind Sie bereit, dem Parlament eine entsprechende 
Gesetzesvorlage zu unterbreiten, die diesen Missstand be· 
hebt? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie müssen wissen: An sich 
ist das nicht erlaubt. Die Frage ist nicht, ob es erlaubt ist 
oder nicht. Sie brauchen keine Vorlage. Die Frage ist, ob Sie 
es herausfinden dürfen oder nicht. Da müssen Sie dann das 
Datenschutzgesetz ändern. Das möchte ich Ihnen Obertas
sen, denn ich habe das Datenschutzgesetz nicht so ge
macht. Ich war damals noch Parlamentarier, ich war auf der 
anderen Seite. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Was ich Ihnen angekündigt 
habe, mOchte ich jetzt vollziehen. Ich machte meinen Min• 
derheitsantrag zugunsten des Antrages Trlponez zurückzie
hen. ich tue dies mit folgender Erklärung: Hier handelt es 
sich nicht um Spezialisten, Fachkräfte und Kaderieute, weil 
sie sich in Ausbildung befinden. Nach den jüngsten Angaben 
von Herrn Blocher zu Artikel 95 Obertasse ich es Herrn Tri
ponez, ob er seinen Antrag aufrechterhalten will. 
Ich ziehe meinen Minderheitsantrag zugunsten des Antra
ges Triponez zurück. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Die Reihen lichten sich, auch ich 
ziehe meinen Antrag zurück - die Reihen der Anträge lich
ten sich, nicht die der Leute im Saal, die sind schon gelich
tet. 
Mein Antrag hatte die gleiche Konzeption wie jener der Min
derheit 1 (Garbani). Bei Absatz 2 wäre ich sowieso mit Frau 
Garbani einverstanden. Sie geht vom Konzept aus, dass 
vom Arbeitgeber ausgehend Bewilligungen erteilt werden. 
Sie schlägt ja auch eine Trteländerung vor: «Voraussetzun
gen für die Beschäftigung von ausländischen Arbeitskräf· 
ten». Sinngemäss sind unsere beiden Anträge identisch. 
Deshalb ziehe ich meinen Minderheitsantrag zurück, weil sie 
sich In der Abstimmung gegenübergestanden wären. Das 
macht keinen Sinn. 
Dann bin ich Herrn Weyeneth noch eine Antwort wegen der 
Arbeitslosen schuldig. Sie wissen, dass wir Grünen ein Kon
zept haben, das kein duales System will, sondern dass alle 
Leute, wenn sie einmal zugelassen sind, auf dem Arbeits
markt gleich behandelt werden. Das helsst, dass ab 2007 
ELI-Bürgerinnen und -BQrger auf dem Arbeitsmarkt Schwei
zerinnen und Schweizern gleichgestellt sind. Dies mit der 
Bedingung, dass man auch Anspruch auf Arbeitslosenleis
tungen hat, nachdem man zwalf Monate ununterbrochen ge
arbeitet und Arbeitslosenbeiträge bezahlt hat. Das ist unser 
Konzept: keine unterschiedliche Behandlung von EU-Bür
gern und -Bürgerinnen und solchen von ausserhalb der EU. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Es ist für Sie 
bezOgilch Abstimmung Jetzt tatsächlich ein bisschen leichter 
geworden, und das macht es auch für uns noch einfacher. 
Artikel 23, das haben Sie gemerkt, ist ein umstrittener Arti
kel. Aber er ist effektiv ein Grundsatzartikel dieser Vorlage. 
Es geht nämlich um die Frage, ob als persönliche Vorausset
zung für die Zulassung in die Schweiz eben diese Qualifizie
rung, diese Spezialisierung, eingeführt werden soll. Vorerst 
machte Ich schon daran erinnern: Das Ist keine absolute 
Neuerung, denn seit 1991, als man vom Dreikrelsemodeil 
wegkam, haben wir die Regelung, nach der primär Arbeits
kräfte aus EU/Efta-Staaten zugelassen werden und eben 
erst dann gut qualifizierte Arbeitskräfte von ausserhalb. 
1998 wurde das in der Begrenzungsverordnung ausdrück
lich so eingeführt, seither arbeitet die Behörde danach. 
Entsprechend gibt es in der Praxis natürlich auch Erfah
rungswerte zur Frage, was jetzt Qualifikationen sind und wie 
diese ausiegungsbedOrftigen Wörter dann effektiv anzuwen
den sind. Man hat keine schlechten Erfahrungen damit ge
macht. 
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Vorausschicken möchte ich noch einmal: Seit Jahren hören 
wir ja nun, dass die Einführung von Saisonnierbewilligungen 
zu Problemen geführt hat. Hier habe ich auch heute keine 
anderen Aussagen gehört. Es ist ja ein wesentliches Merk• 
mal dieser Vorlage, dass man jetzt eben konsequent dieses 
duale System einführen möchte. Ich möchte auch nochmals 
daran erinnern, wie die Zuwanderung heute wirklich aus
sieht - ich habe das beim Eintreten schon gesagt-: 25 Pro
zent der Zuwanderung kommt Ober die kontingentierte 
Erwerbstätigkeit herein - nur 25 Prozent! Davon ist erst noch 
mehr als die Hälfte aus den EUIEfta-staaten. Weitaus der 
grösste Teil kommt via Familiennachzug in die Schweiz, und 
gerade dort findet sich eben ein grosser Anteil an wenig 
oder niedrig qualifizierten Personen. 
Die Kommission hat sich ausführlich mit diesem Konzept be
fasst, und ich möchte auch nochmals auf den Bericht der 
WAK hinweisen, die nach langen Diskussionen ebenfalls 
zum Schluss gekommen ist, dass aus Sicht des Arbeits
marktes die Beschränkung auf Qualifizierte das richtige Ele
ment ist. Auch die Wissenschafter, die beigezogen worden 
sind, haben uns sehr dazu geraten, uns darauf zu fokussie
ren. Es geht nicht nur um die Qualität, es geht vor allem 
auch um die struktur unseres Arbeitsplatzes. Die Technik 
und die Möglichkeiten haben sich gewandelt; jedermann 
weiss heute, dass es zunehmend schwierig wird, Arbeiten 
für so genannte Hilfskräfte zu finden - Arbeiten, ffir die es 
eben keine besonderen Begabungen braucht. Das ist so, 
und deshalb ist es unter dem Gesichtspunkt der struktur 
richtig, dass wir uns vor allem auf die Qualifizierten konzen
trieren. 
Wir haben uns gefragt, ob Bedarf In die Richtungen besteht, 
die die Anträge Triponez und der Minderheit II (Schlbli) an
visieren. Hierzu folgende Angaben: Im Bereich der Land
wirtschaft fehlen eingehende arbeitsmarktßche Bedarfsana
lysen. Für die ganze Branche beträgt der Ausländeranteil 
derzeit rund 1 o Prozent. Tatsache ist, dass in diesem Be
reich viele Arbeiten saisonal anfallen. Rekrutierungsbemü
hungen bestehen vor allem in Portugal und Spanien. Der 
Schweizerische Bauernverband hat in der Kommission den 
Bedarf auf rund 5000 bis 6000 Arbeitskräfte aus so genann
ten Drittstaaten geschätzt, vor allem für Erntaarbeiten. Nach 
Ansicht der Mehrheit der Kommission kann dieser Bedarf 
abgedeckt werden, sei es mit den Stagiaire-Programmen, 
sei es mit den Praktikanten-Programmen. Im Jahr 2002 wa
ren 3500 Personen in solchen Programmen, mit Aufenthal
ten von bis zu vier Monaten. Der grösste Teil dieser Perso
nen stammte aus Polen. 
Wir haben das Gesundheitswesen. Dort arbeiten rund 
30 Prozent ausländische Mitarbeiter, und wir wurden zum 
Beispiel von H+, der Spitalvereinigung, auf schwierige Situa
tionen vor allem im Operationsbereich und in der Intensiv
pflege hingewiesen. Dort besteht nach wie vor ein Bedarf. 
Aber dort handelt es sich zu einem grossen Teil um be
stimmte Fähigkeiten und Quailflkationen von Personen. 
Diese Gruppe sollte mit der Formulierung, wie sie Bundesrat 
und Mehrheit vorschlagen, abgedeckt sein. 
Zum Gastgewerbe: Auch dies Ist ein traditionell stark von 
ausländischen Arbeitskräften abhängiger Sektor. Allerdings 
gibt es dort derzeit rund 15 000 arbeitslose Personen. Hier 
wird man nach Ansicht der Mehrheit auch nach wie vor im 
EU-Raum ffindlg werden, erst recht natürlich nach der Ost
erweiterung. 
Das lmes kommt in einem Bericht vom 1. Mal des vergange
nen Jahres zum Schluss, dass mit den erwähnten Möglich
keiten der Personenfreizügigkeit eben kein Bedarf nach 
einer Aufweichung der Generalregel besteht, dass es für die 
Schweiz genügend Möglichkeiten mit Niedrigquallfizierten 
aus der EU gibt, und das hat uns klar zu diesem Konzept ge
führt. 
Zum Anliegen von Frau Garbani habe ich mich schon einmal 
bei Artikel 19 geäussert. Ich möchte nochmals betonen: 
Diese Bestimmung würde ohne das Merkmal der Qualifika
tion eine klare Öffnung des Arbeitsmarktes bedeuten, und 
das eben ohne Steuerungselement. Die Minderheit II 
(Schibli) geht vom Grundsatz her in dieselbe Richtung - das 
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habe ich auch schon einmal gesagt -: Man will den Grund• 
satz aufweichen, indem neben Qualifizierten auch noch «für 
spezlfJSChe Arbeiten benötigte Arbeitskräfte„ zugelassen 
werden sollen. Das lässt Unklarheit darüber zu, was denn 
«spezifische Arbeiten» sein sollen. Vor allem würde dafür 
der Kreis wieder auf Unqualifizierte ausgedehnt. Die Kom
mission hat das mit 10 zu 7 Stimmen bei 6 Enthaltungen ab
gelehnt. 
Ich bitte Sie daher, die Minderheitsanträge und den Antrag 
Triponez abzulehnen und in dieser Linie der Mehrheit und 
dem Bundesrat zu folgen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Pour cet article 
important, je crois que nous devons proceder a un examen 
approfondl. 
L'.article 23 fonde, alnsl qu'on l'a dit, le deuxieme critere d'ad
mlsslon, au-dela de la provenance geographique: le crltere 
de qualificatlon. Cet aspect peut paraitre elitalre dans sa vo
lonte de cibler des cadres, des specialistes ou d'autres tra
vailleurs quallfles, mals il n'est pas aussi rigide qu'il n'y 
paraft. II vlse a admettre dans notre pays des personnes 
particulierement formees et performantes au niveau profes
slonnel, mais, et II convient de le relever tres clairement, II ne 
pese heureusement pas des exigences de type academique 
ou de type equivalence HES, qui seralent la un veritable 
ecremage qul empAcheralt les gens ne dlsposant pas d'une 
formatlon superleure de venlr dans notre pays. 
Je crois qu'il y a d'allleurs un certaln nombre d'exemples qui 
nous ont ete donnes dans la pratlque du droit actuel et qul 
ont ete cites en reference. C'est notamment le cas des mi
neurs sud-africains engages dans le percement des galerles 
des transversales alpines. Cela peut 6tre aussi le cas, clte 
par l'admlnlstratlon, des gan;ons de piste nord-africains du 
cirque Knie. C'est donc aussi cette vision d'exigences 
professionnelles non artiflciellement ou mame subjective
ment elevees qui est soutenue par la majorite de la commis• 
sion. 
Mais surtout, et II convient d'lnslster la-dessus, ya n'est pas 
par pretention ou par mepris pour les personnes qul 
n'auraient pas de bonne formation professionnelle que la 
majorite de la commission, comme le Conseil federal, arri
vent a ce choix, c'est bei et blen en tenant compte de l'exp&
rience qui a ete faite apres l'applicatlon durant plus de trols 
decennles du statut de saisonnier. Aujourd'hui en effet, nous 
pouvons lire les consequences a terme de cette politique 
d'immigration importante de maln-d'oeuvre non qualiflee: le 
professeur Sheldon de !'Institut de recherche sur le marche 
du travall et l'economie industrielle de l'Universlte de Bäle 
nous a tres clalrement montre dans son expose que la part 
des chömeurs beneficiaires ou d'un permis annuel ou d'un 
permis d'etablissement a passe, depuls les annees 1970, de 
20 a 50 pour cent, alors mime que leur proportion dans la 
part de la population active est restee aux environs de 
18 pour cent. C'est suite a ce phenomene-la que nous avons 
a reaglr et a viser une main-d'oeuvre qui est mleux quallflee, 
une maln-d'oeuvre qui, par consequent, est plus mobile et a 
davantage de capacite d'adaptation. 
En ce qui conceme la minorite 1 (GarbanQ, qui entend faire 
dependre les criteres d'admlssion de la quallte de l'em
ployeur et non de celle de l'employe migrant, en particulier 
des conditlons determinees dans les conventlons collec
tiVes, en matlere d'offres de formation llngulstique et de for
matlon continue, nous avons deja debattu ce matin de 
l'article 22 et refuse ces dispositions. Cette lol ne doit pas 
devenir une loi de planiflcation de l'activlte des entreprises, 
qui pejore les capacites concurrentlelles de celles-cl. II taut 
encore relever que ceci ne signifle pas d'allleurs que les pa
trons d'entreprises ne se preoccupent pas de formation. lls 
ont tout lnterfit a ce que leur main-d'oeuvre seit bien formee 
et efficlente dans ses täches et les assoclatlons profession
nelles assument leurs obligatlons dans ce domaine, il con
vient de le rappeler. 
En ce qui concerne la minorite II (Schibli) concemant les tä
ches speciflques: nous avons, pour ce qui est des täches 
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vraiment specialisees, dans Je meme article, a l'alinea 3, la 
lettre c qul mentionne «des personnes possedant des con
naissances ou des capacites professionnelles particulieres». 
C'est bei et bien dans ce domaine-la que nous allons pou
volr recourlr a des personnes pour des täches qul sont vrai
ment des täches partlculieres; donc tel que propose, le texte 
de cet article de lol repond deja au souci de la mlnorite II -
sa proposltion a ete refusee par la commlsslon, par 1 o volx 
contre 7. 
En ce qui concerne la proposltion relative a la lettre f, qui est 
devenue maintenant la proposltlon Triponez, puisque la pro
position de mlnorlte Weyeneth a ete retiree en faveur de la 
proposition Triponez, elle a ete rejetee en commlssion, par 
10 volx contre 7 et 7 abstentions, bien qu'elle alt ete egale
ment soutenue par une forte mlnorlte des membres de la 
commisslon au niveau de son concept. Mals notre commis
sion a voulu maintenir des exigences concernant la forma
tion et les qualifications, et elle n'a pas voulu entrouvrir cette 
porte. 
En ce qui conceme les stagialres, il y a lieu de completer la 
reference qui a ete donnee tout a l'heure par Monsieur le 
conseiller federal. Les accords sur l'echange de stagiaires 
sont certes mentionnes a l'article 95 alinea 1 lettre e. Je ne 
suis pas juriste, mals, a ma connaissance, cette seule refe
rence ne parmettra pas a la Confederatlon, dans le cadre de 
conventlons internationales, de deroger au droit. Par contre, 
cette derogatlon au drolt, tel que celul-cl sera adopte par no
tre chambre, sera vraisemblablement basee sur l'artlcle 30 
alinea 1 lettre g qui prevolt qu'il est possible de deroger aux 
condltlons d'admisslon «pour simpllfler les echanges inter
nationaux dans les domaines economique, scientifique et 
culturel». A partir de la, en «utilisant» l'article 95 alinea 1 
lettre e, 11 y aura la posslbillte, comme dans la sltuation 
actuelle, de mettre en oeuvre les accords lnternatlonaux 
pertinents et de faire venlr des stagiaires dans nos entreprl
ses. 

Prlaldent (Binder Max, Präsident): Herr Darbellay erklärt, 
dass er seinen Antrag zugunsten des Antrages Triponez zu
nlckzieht Ebenfalls zunlckgezogen sind die Anträge der 
Minderheit III (Bühlmann), der Minderheit IV (Tillmanns) und 
der Minderheit Weyeneth. Der Antrag Vanek entfällt auf
grund der Abstimmung zu Artikel 2. 

Abs. 1-AI. 1 

Erste Abstimmung- Premier vote 

Abs.4-AI. 4 

Abstimmung- Vote ;/83 
(namentlich - nomlnatit Beilage - Annexe 02.02 
Für den Antrag Müller Philipp .... 43 Stimmen 
Dagegen .... 122 Stim1J1en / • ,~ o r"'\.-1 
F,;~ ,Sei~e. t.X)\~ fCl..;r-~ 
1'J'bnge Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltlons sont adoptees 

Art. 24 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... über eine bedarfsgerechte Wohnung verfügen. 
Abs.2 
Streichen 

Art. 24 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... d'un logement approprle a ses besoins. 
Al.2 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 25 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppll Wartmann, BOhlmann, 
Garbani, Gross Andreas, Hubmann, Tillmanns, Vermot} 
Abs. 1 Bst. a 
a. sie in einem Nachbarstaat Ober ein dauerhaftes Aufent
haltsrecht verfügen; 

Art. 26 
Proposition de la majorlte 
Adherer au projet du Conseil fed6ral 

Proposition de la minorlte 
(Leutenegger Oberholzer, Aeppli Wartmann, BOhlmann, 
Garbani, Gross Andreas, Hubmann, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 let. a 
a. s'il dispose d'un drolt de sejour durable dans un Etat 
voisin; 

<namentljch - nominatif: Beilage - Annexe 02,024ll84) Leutenegger Oberholzer Susanne (S BL): In Artikel 25 wird 
Für den Antrag der M!nderhe!t 11 .... 86 S!immen die Zulassung von Grenzgängerlnne~ und Grenzgängern, 
FOt ~~~e•tJ .... 64. Stimmen .ß..18 die als Nicht-EU-Ausländerinnen und -Ausländer in den 

-61. . . / c...:;:)11 fG~ Nachbarländern leben, geregelt. In Absatz 1 Litera a wird 
Zweite bstimmung - Deux1eme vote bestimmt dass sie dann als Grenzgängerinnen und Grenz-
(namentnch - nominatif; Bejfage - Annexe 02.024/785) gänger ~ugelassen werden wenn sie in einem unserer 
FOr den Antrag der Minderheit II .... 79 Stimmen Nachbarstaaten ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht haben. 
Für den Antrag der Mef\rhelt .7. 75 StirtJmen ~ 10 Ich beantrage Ihnen mit der Kommissionsminderheit, dass 
Si~ ~lC. ~" ~ ..;::)-1 .Jman die Vorschrift, wonach diese Personen seit mindestens 1 

- ..J - sechs Monaten In der Grenzzone gewohnt haben müssen, 
Abs. 3 Bst. f-AI. 3 let. f streicht. Es ist für mich absolut unverständlich, wieso wir hier 

noch eine Vorschrift Ober die Aufenthaltsdauer Im Grenzge
Abstimmung - Vote „ biet machen. Ich denke, im Zeitalter der zunehmenden Mo-
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 02.024~ bllltät der Leute ist es absolut unsinnig, wenn wir d!rartige 
Für den Antrag Triponez .... 74 Stimmen Mobilltätselnschränkungsvorschriften machen. Im übrigen 
Dagegen .... 90 StimrQyn ·· / • ~ ist es _nicht unser~ Sache, sondern Sache der Nachbarstaa-

.S" S ,=:eite,. ~ ~-__,ten,d1eszureguheren. ~e. ----- Ich bitte Sie also, diese Einschränkung des sechsmonatigen 
Abs. 3 Bst. g -Al. 3 /et. g Mindestaufenthaltes zu streichen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Bäumle zu 
Absatz 3 Buchstabe g wurde in Artikel 20 Absatz 2 Buch
stabe e angenommen. Diese Abstimmung gilt auch hier. 

Angenommen gemäss Antrag Bäumle/Markwalder Bär 
Adopte selon la proposition Bäumle/Markwalder Bär 

Präsident (Binder Max, Präsident}: Die CVP-Fraktlon unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag 
abzulehnen. Die Mobilität in Ehren, aber mit der Formulie• 
rung gemäss Minderheitsantrag würde das Grenzgängersta-

Bullelin offlclel de r Assemblee f6derale 
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tut zu Makulatur. Unabhängig vom Wohnort des Angehöri
gen eines Drittstaates, der in einem Nachbarstaat lebt, und 
unabhängig von der Dauer des Aufenthaltes In einem Nach
barstaat könnte sich der Nicht-EU/Efta-B0rger In der 
Schweiz als Grenzgänger anbieten. 
Wir bitten Sie deshalb, den Minderheitsantrag abzulehnen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Fluri, ha
ben Sie zur Kenntnis genommen, dass ich nicht eine Regu
lierung «unabhängig vom Wohnort» will? Mein Antrag lautet 
dahin gehend, dass der Grenzgänger oder die Grenzgänge
rin Ober ein dauerhaftes Aufenthaltsrecht verfügen muss. 
Was ist denn das anderes als ein Wohnort? Haben Sie das 
zur Kenntnis genommen? Das ist meine Frage. 

Flurl Kurt (AL. SO): Nach Ihrer Formulierung genügt der 
Aufenthalt in einem Nachbarstaat. aber weder die zeltliche 
Begrenzung noch die Grenzzone ist In Ihrem Antrag enthal
ten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich glaube, wir müssen wie
der sehen, um welches Gesetz es hier geht. Wenn die Frei
zügigkeitsabkommen funktionieren, geht es nur noch um 
Leute, die von ausserhalb der Europäischen Union kommen. 
Diese Leute kommen gar nicht mehr aus Staaten, an die wir 
grenzen. Sie müssen sehen, dass wir in Bezug auf die 
Grenzgänger mit der Europäischen Union Abkommen ge
schlossen haben. Ein Grenzgänger ist danach einer, der ein
mal In der Woche nach Hause geht; das Ist ein Grenzgän
ger - gleichgültig, wo er dann wohnt Es Ist auch nicht auf 
die Grenzregion fixiert. Die vorliegende Bestimmung kann 
nur noch für diejenigen ausserhalb der Grenzregion gelten. 
Darum ist der Artikel In der Fassung des Bundesrates ein lo
gischer Artikel, er Ist aber ohne praktische Bedeutung. Ich 
glaube nicht, dass es nachher viele Grenzgänger aus Ge
bieten ausserhalb der Europäischen Union gibt. 
Wir bitten Sie, bei der Fassung des Bundesrates zu bleiben. 
Der Wohnort und nicht der dauerhafte Aufenthaltsort ist dort 
entscheidend. 

Beck Serge (AL, VD), pour la commission: Actuellement. no
tra pays campte environ 150 000 frontaliers qui viennent 
quotidiennement travalller chez nous. Sur ces 150 000, envi
ron 700 sont des ressortlssants d'Etats tiers, d'Etats extra
europeens, d'Etats extra-Union europeenne, mais qul resi
dent tout a fait legalement dans les Etats voisins de l'Union 
europeenne et qui viennent travalller chez nous. 
Bien, sür, Madame Leutenegger, nous pouvons totalement 
!gnorer ce qui se passe au-dela de nos frontleres, mals dans 
le cadre des accords internationaux sur le trafic trontalier, 
les Etats voislns nous ont tres clairement demande - Ma
dame Metzler, ex-conseillere federale, nous l'a dit en com
mission - qu'une teile disposition figure pour limiter l'arrivee 
dans les zones trontieres de ressortissants d'Etats tlers qui 
sejoument legalement dans les pays voislns de la Suisse. 
C'est clair que si l'on liberalise slmplement cette dispositlon, 
II y aura un effet d'attractlvite qui va faire que les citoyens ex
tra-europeens qui resident dans les pays volsins de la 
Suisse auront tendance lt venlr s'etablir dans la zone fron
tiere et qu'il y aura une pression trop forte. C'est donc ä la 
demande des pays·partenaires et dans le cadre des accords 
internationaux sur le trafic frontaller que nos voisins ont de
mande qu'une teile disposition flgure dans la loi. 
C'est la ralson pour laquelle la commission vous propose, 
par 12 voix contre 8, de ne pas suivre la minorite Leuteneg
ger Oberheizer. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Nur damit es 
klar Ist - ich denke, Herr Beck hat jetzt zur Klärung beigetra
gen -: Es geht hier um Nicht-EU-Bürgerinnen und -Bürger, 
die in einem Nachbarland wohnen, also in einem EU-Land. 
Ich möchte nur die Bestimmung streichen, wonach sie sechs 
Monate da gewohnt haben müssen. Herr Beck, !eh korrigiere 
nicht Sie, sondern nur die Aussagen des Bundesrates von 
vorhin. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Wenn Sie das streichen, 
führt das natürlich dazu, dass Leute, die keine Arbeitsbewilli
gung bekommen, von ausserhalb In einen Nachbarstaat zie
hen und dort vom ersten Tag an als Grenzgänger leben, um 
in der Schweiz Arbeit zu bekommen. Das kann doch nicht 
der Sinn dieser Grenzgängerregelung seinl Darum diese 
Barriere der sechs Monate. Das ist nicht eine Frage von rich
tig oder falsch, sondern des politischen Willens. 
Ich bitte Sie, bei der Fassung des Bundesrates zu bleiben. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlssion: Madame Leuten
egger, je n'ai fait que parler des m&mes gens que vousl J'al 
cite leur nombre - actuellement 700 -, j'ai cite les inconve
nients que cela pouvait representer pour les pays voisins, et 
c'est bien la ralson pour laquelle lls nous demandent de 
prendre ce genre de disposition. Mais II est bien entendu 
qu'il ne s'agit pas la de ressortlssants de !'Union euro
peenne, mais de ressortissants extra-Union europeenne, qui 
resident legalement dans les pays de !'Union europeenne, 
en partlculler dans les pays qui sont nos voislns. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 87 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Art. 26 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adoptfl 

Art. 27 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 

b. eine bedarfsgerechte Unterkunft zur Vertagung steht; 

d. Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Gina, Beck, Donze, Eberhard, Engelberger, Lalive d'Epinay, 
Lustenberger, Tschuppert, Vallendar) 
Abs. 1 Bst. d 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller Philipp 
Abs.1 

c. die notwendigen finanziellen Mittel vorhanden sind und 
diese für die Dauer des gesamten Aufenthaltes ausreichen. 
Die zuständige Behörde kann vor Erteilung der 
Bewilligung die Leistung einer angemessenen Sicherheit 
verlangen; 
d. die Wiederausreise gesichert erscheint, wobei dieser 
Nachweis von der Ausländerin oder vom Ausländer zu er
bringen Ist 
Schriftliche BegrOndung 
Zu Buchstabe c: Der Nachweis genügender finanzieller Mit
tel ist im Gesuchsverfahren relativ einfach zu erbringen. Da
mit ist, wie die Praxis zeigt, aber nicht garantiert, dass diese 
Mittel während des Aufenthaltes nach wie vor vorhanden 
sind. 
In der Praxis kommt es im Übrigen häufig vor, dass Irgend
wann einmal Stellenantrittsgesuche eingereicht werden. So
fern diese Oberhaupt bewltligungsfähig sind, verzögert sich 
selbstredend die Studiendauer, was mit dem Erfordernis der 
gesicherten Wiederausreise je länger, desto weniger in Ein
klang gebracht werden kann. 
Missbräuche treten in diesem Zusammenhang häufig auch 
mit Sprachschulen auf, wenn die Aufenthalte von «Pseudo-



es 
02.024 Conseil national 720 6 mai2004 

schOlern» durch irgendwelche Ferienbekanntschaften finan
ziert werden. Sind diese «PseudoschOler„ einmal da, sind 
weitere Probleme vorprogrammiert. Die angestrebte Siche
rung des Lebensunterhaltes kann lediglich dadurch erreicht 
werden, dass die zuständige Behörde eine angemessene 
Sicherheit verlangen kann. 
Zu Buchstabe d: Der Gesetzgeber muss kOnftig mehr Ge
wicht aulf di1e g,esh:he1rte Wiederausreise legen. Der entspre
chende Meh ltsentrag auf Streichen des Erfordernisses 
der gesicherten Wiederausreise wäre aufgrund der Erfah
rungen in der Praxis fatal. 
Es muss Immer wieder festgestellt werden, dass gewisse 
Missbräuche bestehen. Es erfolgen beispielsweise Ein
schreibungen in Sprach- oder Hotelfachschulen. Das Ziel ist 
aber nicht die Ausbildung, sondern der Aufenthalt in der 
Schweiz unter Umgehung der Zulassungsvorschriften oder 
die Aufnahme einer Erwerbstätigkeit. 
Dieser Sachverhalt Ist anlässlich der Kommissionssitzung 
von der Verwaltung bestätigt worden. Zudem sollte Sinn und 
Zweck einer Aus- oder Weiterbildung in der Schweiz ja sein, 
die erworbenen Fähigkeiten im Herkunftsland anwenden zu 
können. Die Abwanderung bzw. die NichtrOckkehr von quali
fizierten Menschen darf gesetzlich nicht noch begOnstigt 
werden, also kein Brain-Drain. 
Schaler und Studenten, namentlich aus Ländern mit 
Im Vergleich zur Schweiz geringerem Lebensstandard, 
sollten daher - im Sinne einer Beweislastumkehr - den 
Nachweis erbringen mOssen, dass ihre Wiederausreise 
gesichert ist. 

Art.27 
Proposition de la majorite 
Al. 1 

b ..... d'un logement approprie a ses besoins; 

d. Biffer 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja mlnorite 
(Clna, Back, Donze, Eberhard, Engelberger, Lalive d'Eplnay, 
Lustenberger, Tschuppert, Vallendar) 
Al. 1 Jet. d 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Philipp 
Al.1 

c. s'II dispose des moyens financiers necessalres, et si ces 
derniers suffisent pour toute la duree du sejour. Avant d'oc
troyer l'autorlsation, l'autorlte competenta peut exiger de 
l'etranger qu'il fournisse des sOretes sufflsantes; 
d. s'il parait assure qu'il quittera la Suisse; il incombe a 
l'etranger d'en apporter la preuve. 
Developpement par ecrit 
Let. c: Dans le cadre de la procedure, l'etranger peut assez 
facilement prouver qu'il dispose des moyens financiers 
necessalres, mais, comme la pratique en temoigne, II n'est 
pas garanti qu'II possede toujours ces ressources finan
cieres pendant son sejour. 
En effet, II est frequent que l'etranger fasse, un jour ou 
l'autre, des demandes d'emploi. Dans la mesure ou une au
torisatlon est generalement necessalre pour travalller, la du
ree des etudes est naturellement prolongee. Plus le temps 
passe, moins cette situation est en accord avec l'exlgence 
selon laquelle II doit ötre assure qua l'etranger qulttera notre 
pays. 
De tels abus sont souvent constates dans les ecoles de 
langues lorsque le sejour des «pseudo-etudiants» est fi
nance par des personnes qu'lls ont connues en vacances. 
S'ils entrent en Suisse, d'autres problemes apparaftront, 
c'est certaln. Nous pourrons Atre assures que l'etranger sub
vlent a ses besoins unlquement si l'autorite competente peut 
exlger qu'il fournlsse des sOretes suffisantes. 

Let. d: A l'avenlr, le leglslateur devra attacher plus d'im
portance au fait qu'il dolt paraltre assure qua l'etranger quit
tera la Sulsse. La majorlte souhalteralt que cette disposi
tion soit biffee, ca qui serait fatal en pratique, comme las en
seignements tires le prouvent. 
Certains abus existent, nous en faisons toujours le constat. 
Cltons, par exemple, les lnscriptions dans des ecoles de 
langues ou d'hötellerie. Dans de tels cas, le but des etran
gers est non pas de se former mais de sejourner an Suisse 
an contoumant las prescriptions d'admlssion sur le territoire 
ou d'exercer une activlte lucrative. 
L:admlnlstration a confirme cet etat de fait a l'occasion de la 
seance de la commission. En outre, l'etranger qui vient se 
former ou se perfectionner en Sulsse devralt avolr pour ob
jectif de rentrer dans son pays d'origine afin de pouvoir 
mettre en pratique las competences qu'II a acquises chez 
nous. La loi ne doit pas favorlser la fuite des cerveaux. 
Les eleves et las etudlants originaires d'un pays ou le nlveau 
de vie est plus faible qu'en Suisse, dolvent prouver - au 
sens d'un renversement du fardeau de la preuve - qu'il est 
assure qu'lls quitteront notre pays. 

Priisldent (Binder Max, Präsident): Der Minderheitsantrag 
Clna Ist zurückgezogen worden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei Artikel 27 Absatz 1 
Buchstabe b können wir uns der Mehrheit anschllessen: 
"bedarfsgerechte Unterkunft», so lautet einfach der andere 
Begriff. 
Buchstabe d - "die Wlederausrelse gesichert erscheint» -
haben Sie gestrichen. Sie mOssen sehen, es geht hier um 
Bewilligungen für Leute, die zwecks Aus- und Weiterbildung 
einreisen. Es ist eine Tatsache, dass oft auch Leute unter 
dem Trtel der Aus- und Weiterbildung einreisen, um nachher 
nicht mehr zurückzukehren. Darum haben wir diesen Buch
staben d. Man muss schon bei der Einreise dafür sorgen, 
dass die Wiederausrelse gesichert erscheint, damit man 
mehr Gewähr hat, dass das nicht einfach umgangen wird. 
Wir möchten an Buchstabe d festhalten, wie das auch die 
Minderheit Cina mit Ihrem Antrag, der jetzt zurückgezogen 
worden ist, wollte. Ich welss nicht, ob Herr Clna den Antrag 
zurückgezogen hat, weil der Bundesrat festhalten will. Wir 
möchten also, dass dieser Punkt hier nicht gestrichen wird. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Nur kurz: Die 
Kommission het ja bei Litera d Streichung beschlossen. Es 
ist so, dass effektiv Leute vor allem aus Asien bei uns Hotel
fachschulen besuchen, und bei denen Ist die Ausreise mehr
heitlich gewährlelstat. Es gibt Leute, die nicht wieder 
ausreisen, aber wir haben uns In der Kommission dann ge
fragt Wie wollen wir das sicherstellen? Verlangen wir dann 
schon den Nachweis eines Flugtickets, verlangen wir die fi. 
nanzielle Bestätigung, dass genügend Geld für eine Aus
reise vorhanden ist? Das ist in der Praxis sehr schwierig 
durchführbar. Die finanziellen Mittel - darin sind wir uns ja 
einig - müssen vorhanden sein. Sie müssen natürlich auch 
vorhanden sein für die Einreise und den Aufenthalt. Das Ist 
fOr uns das praktikabelste Kriterium. Das weiter gehende 
Kriterium der Sicherung der Wlederausrelse schien der 
Mehrheit als im Vollzug nicht praktikabel. 
Der Antrag MOller Philipp lag so In der Kommission nicht vor. 
Bel Litera c will er im Ansatz nichts anderes als das, was 
Bundesrat und Kommission wollen. Er präzisiert ein biss
chen, sonst stelle Ich hier inhaltlich keine grosse Differenz 
fest, ausser dass er noch die Sicherheit dafür möchte. Das 
ist natOrlich schwierig; eine Bankgarantie oder ein Scheck 
als Sicherheit ist meines Erachtens wieder In der Praxis 
schwierig zu handhaben. Bel Litera d verlangt er zusätzlich 
den Nachweis fQr die Wiederausreise. Das Gesetz verankert 
ja sowieso die Mitwirkungspflicht. Die Mitwirkungspflicht be
sagt natOrllch, dass der Gesuchsteller immer verpflichtet ist, 
das Notwendige gegenOber den Behörden zu veranlassen. 
Aus unserer Sicht kann dieser Antrag daher abgelehnt wer
den. 
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Abs. 1 Bst. c - Al. 1 /et. c 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 
FOr den Antrag Müller Philipp .... 66 Stimmen 

Abs. 1 Bst d - Al. 1 /et. d 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 81 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp u.. 67 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 77 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 77 Stimmen 

Mit Stichentscheid des Präsidenten 
wird der Antrag des Bundesrates angenommen 
Avec 1a voix preponderante du president 
la proposition du Conseil federa/ est adoptee 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositlons sont adoptees 

Art. 28 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 29 
Antrag der Kommission 
.... zugelassen werden. Die Finanzierung und Wlederaus
reise müssen gesichert sein. (Rest streichen) 

Art.29 
Proposition de /a commlssion 
L.:etranger peut Atre admls en vue d'un traitement medical. 
Le financement et le depart de Sulsse dolvent Atre garantis. 
(Bitter le reste) 

Angenommen - Adopte 

Art. 30 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 

g ..... Austausch sowie die berufliche Weiterbildung zu er
leichtern; 
gbis. Au-pair-Angestellten, die von einer anerkannten Orga
nisation vermittelt werden, einen Weiterbildungsaufenthalt in 
der Schweiz zu ermöglichen; 

Abs. 1bls 
Bewilligungsgesuche nach Absatz 1 Buchstabe b von Aus
länderinnen und Ausländern, die sich seit mehr als vier Jah
ren rechtswidrig In der Schweiz aufhalten, werden unter 
Berücksichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse 
und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in das Herkunftsland 
vertieft geprOft. 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Garbani, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns) 
Abs.1 
Von den Zulassungsvoraussetzungen (Art. 17 bis 29) wird 
abgewichen, um: 

e. den Aufenthalt von Opfern und Zeugen und Zeuginnen 
von Menschenhandel zu regeln; 
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k. Personen, die Opfer von Ausbeutung und Gewalt gewor
den sind, die Anwesenheit während einem strafrechtlichen 
Verfahren und/oder zur Einforderung ihrer zivilrechtlichen 
Ansprüche zu ermöglichen; 
1. den Aufenthalt von Personen, die Opfer von Gewalt in Part
nerschaft und Ehe geworden sind, zu gewährleisten. 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Aeppli Wartmann, Bühlmann, Garbanl, Leuten
egger Oberholzar, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Abs.2 
.... Verfahren. Dabei kann er auch die Kriterien zur Auf
nahme von Gruppen aufstellen. 

Antrag MDl/er Philipp 
Abs.1 

e. den Aufenthalt von Opfern und aussagebereiten, wichti
gen Zeugen und Zeuginnen von Menschenhandel zu regeln; 

h. die Wiederzulassung von Ausländerinnen und Auslän
dern, die im Besitz einer Aufenthalts- oder Nlederlassungs
bewilllgung waren, zu erleichtern. Bedingung fQr die Wieder
zulassung Ist, dass bereits ausbezahlte Freizüglgkeitsleis
tungen bzw. Pensionskassengelder vor der Wiedereinreise 
vollumfänglich auf ein FreizOgigkeitskonto oder in die Vorsor
geeinrichtung der neuen Arbeitgeberin oder des neuen Ar
beitgebers elnbezahlt sind. Diese Regelung gilt sinngemäss 
auch beim Familiennachzug; 

Schriftliche Begründung 
Zu Buchstabe e: Der Minderheitsantrag, der auch den Zeu
ginnen und Zeugen von Menschenhandel ein Aufenthalts
recht einräumen will, Ist zu unterstützen. Durch Aussagen 
wichtiger Zeugen kann die Bekämpfung von Menschenhan
del auch im internationalen Umfeld effizienter erfolgen. 
Erforderlich ist aber, die Aufenthaltsregelung von der Aussa
gebereitschaft wichtiger und aussagebereiter Zeugen ab
hängig zu machen. Nur so können so genannte Trittbrett
fahrer, d. h. Personen, die nur vorgeben, Zeugen zu sein, 
ausgeschlossen werden. 
Zu Buchstabe h (entsprechend Art. 60, Erlöschen der Bewil
ligung): Um die Zweckenttremdung von Freizügigkeitsleis
tungen In Zukunft verhindern zu können - z. B. Hausbau Im 
Herkunftsland, Anschaffung von Autos usw. -, darf die In Ar
tikel 30 Absatz 1 Buchstabe h vorgesehene Wiederzulas
sung nur dann möglich sein, wenn die Ausländer in so
zlalversicherungsrechtlicher Hinsicht wieder den gleichen 
Status erlangen können wie vor der Ausreise. 
Bereits ausbezahlte Freizüglgkeitslelstungen müssen daher 
auf ein FreizOglgkeitskonto oder gegebenenfalls an die Vor
sorgeeinrichtung der neuen Arbeitgeberin oder des neuen 
Arbeitgebers einbezahlt werden. Mit einer solchen Lösung 
wird ebenfalls die Gefahr einer künftigen Sozialhilfeabhän
gigkeit nach der Pensionierung erheblich reduziert. 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich bei der Stel
lungnahme zu Artikel 60 mehrere Kantone dahin gehend ge
äussert, dass die Problematik der Pensionskassengelder 
bezüglich missbräuchlicher Verwendung durch Ausreise und 
Wiedereinreise gelöst werden muss. Eine Regelung dieser 
Frage drängt sich daher auch hier auf. 

Antrag Miesch 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Mit den Ausnahmeklauseln werden die Zulassungskriterien 
unterhöhlt und WlllkOr und Missbrauch Tür und Tor geöffnet. 

Eventualantrag Perrln 
(falls der Antrag Mlesch abgelehnt wird) 
Abs. 1 Bst. d 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Das Erteilen von Aufenthaltsgenehmigungen trägt nichts 
zum Schutz vor Ausbeutung bei. Vielmehr muss es Ziel sein, 



~ 
02.024 Conseil national 722 6 mal 2004 

Ausbeutung durch Kontrollmassnahmen zu verhindern. Die 
Schaffung von Ausnahmeklauseln schafft dagegen zusätzli
chen Raum für die missbräuchliche Ausnutzung des Auslän
dergesetzes durch die organisierte Kriminalität. 

Art.30 
Proposition de /a ma/orlte 
Al. 1 

g ..... et culturel ainsi que le perfectionnement profession
nel; 
gbis. pour permettre aux personnes au pair placees par une 
organisation reconnue d'effectuer un sejour de perfectionne
ment en Suisse; 

Al. 1bis 
Les demandes d'autortsation vlsees a l'alinea 1 lettre b, de
posees par des etrangers qui sejournent iHegalement en 
Suisse depuis plus de quatre ans, seront examinees de ma
niere approfondie compte tenu de l'lntegration, de la situa
tlon familiale et de l'exiglbllite d'un retour dans leur pays 
d'origine. 
Al.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Vermot, Aeppli Wartmann, BQhlmann, Garbani, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Marty Källn, Tillmanns) 
Al. 1 
II est deroge aux conditlons d'admission (art. 17 a 29): 

e. en reglementant le sejour de victlmes et de temoins de la 
traite d'Eitres humalns; 

k. en permettant aux personnes qul sont devenues vlctlmes 
de l'exploitation et de la violence d'Atre presentes pendant 
une procedure penale et/ou pour faire valolr leurs droits cl
vils; 
1. pour garantlr le sejour de personnes qul sont devenues 
victimes de violence dans leur pertenariat ou leur couple. 

Proposition de la minorlte 
(Hubmann, Aeppli Wartmann, BQhlmann, Garbani, Leuten
egger Oberholzer, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al.2 
.... procedure. Dans ce cadre, il peut definir des criteres 
d'admlssion valables pour des groupes. 

Proposition MDl/er Philipp 
Al. 1 

e. en reglementant Je sejour de victlmes de la traite d'Eitres 
humains ainsi que celui de temoins importants prEits a depo
ser; 

h. pour faciliter la readmission en Suisse d'etrangers qul ont 
ete tltulalres d'une autorlsation de sejour ou d'etablissement. 
lls ne peuvent Eitre readmis que si les prestations de libre 
passage et les cotisations a la calsse de pension dont lls se 
sont deja acquittes sont versees entlerement sur un compte 
de libre passage ou a l'lnstitutlon de prevoyance du nouvel 
employeur, et ce avant leur retour en Suisse. Cette regle 
s'appllque, par analogie, au regroupement familial; 

Developpement par ecrit 
Let. e: II convient de soutenir la demande de la minorite vi
sant a ce que les temoins de la tralte d'Eitres humains obtien
nent egalement un drolt de sejour. En effet, leur temoignage 
peut aider a lutter, plus efficacement et a l'echelle internatio
nale egalement, contre la traite d'Eitres humains. 
Toutefois, II est necessaire que la reglementation du sejour 
soit llee a la disposition a temoigner de temoins importants. 
Seule cette mesure permettra d'exclure les profiteurs, a sa
voir les personnes qui pretendent uniquement avoir ete te
moins de ladite traite. 

Let. h (conformement a l'art. 60, Extinctlon des autorisa
tions): Afin d'eviter qu'a l'avenir, les prestatlons de llbre pas
sage ne soient detoumees de leur but premier, par exemple 
pour construire une maison dans le pays d'orlgine, s'acheter 
une voiture, etc., il ne dolt Eitre possible de readmettre les 
etrangers conformement a l'article 30 alinea 1 lettre h que si 
ceux-ci obtiennent, du point de vue du drolt des assurances 
sociales, le mEime statut qu'avant leur depart. 
C'est pourquol les prestations de libre passage dont les 
etrangers se sont deja acquittes doivent Eitre versees sur un 
compte de libre passage ou, le cas echeant, a l'institution de 
prevoyance du nouvel employeur. En outre, cette mesure re
duit sensiblement le risque que la personne se retrouve de
pendante de l'aide sociale apres la retraite. 
Dans le cadre de la consultation, plusieurs cantons s'exprl
mant sur l'article 60 ont demande a ce que soit resotue la 
problematique des abus d'utillsation des cotisations a 1a 
calsse de pension commis par u n etranger qui qultte la 
Suisse et y revient. Par consequent, il Importe de regler 
cette question. 

Proposition Miesch 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Les clauses derogatoires sapent la legitimite des crlteres 
d'admission et ouvrent la porte aux abus et a l'arbitralre. 

Proposition subs/diaire Peffin 
(au cas ou la proposition Miesch serait rejetee) 
Al. 1 /et. d 
Biffer 
Developpement par ecrit 
L'.octroi d'autortsations de sejour ne constitue en rien une 
protectlon contre l'exploitation. II convlent blen plut0t de 
l'empEicher gräce a des mecanismes de contrOle. L:elabora
tlon de clauses derogatoires cree par contre un flou juridlque 
dont la criminalite organisee se servira pour abuser de la lol 
sur les etrangers. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht um die Ab
weichung von den Zulassungsvoraussetzungen. Ich rede 
zum Antrag der Minderheit bei Absatz 1 Buchstabe e. Es 
geht um Menschenhandel. Menschenhandel ist ein Verbre
chen, das durch die Globalisierung Besorgnis erregende 
Ausmasse annimmt. Frauen- und Menschenhandel ist übri
gens eines der lukrativsten Verbrechen neben Drogen-, Or
gan- und Waffenhandel. Zu den Ursachen gehören Armut, 
Arbeitslosigkeit, mangelnde schulische Bildung und die Dis
kriminierung der Geschlechter In den Herkunftsländern der 
Opfer. Auf der anderen Seite steht die grosse Nachfrage 
nach billigen und ungelernten Arbeitskräften und Immer 
neuen exotischen Frauen für die Prostitution und die Erotik
branche in unseren Ländern. Konsumenten der Opfer sind 
westliche Männer. 
In der Schweiz gibt es jährlich zwischen 1500 und 3000 Op
fer von Menschenhandel. Das krasse Missverhältnis zwi
schen Anzeigequoten - es gibt ungefähr 30 Anzeigen pro 
Jahr In der Schweiz - und der geschätzten Zahl von Opfern 
ist In erster Linie darauf zurückzuführen, dass nur sehr we
nige Opfer als Zeuginnen aussagen wollen. Da junge Frauen 
oft hierher verschleppt oder mit falschen Versprechen von 
Arbeitsplätzen und guten Stellen hierher gelockt werden, 
sind die meisten ohne Aufenthaltspapiere und verstossen 
damit gegen das Ausländergesetz. Sie werden bei Kontrol
len, etwa Im Sexgewerbe, wfe Täterinnen verhaftet und ab
geschoben. Es kommen also gar keine Klagen zustande, 
weil gar keine Zeit dafür bleibt 
Das können wir jetzt ändern. In Artikel 30 kann jetzt, wie das 
die Mehrheit auch will, der Aufenthalt von Opfern von Men
schenhandel geregelt werden. Ich möchte jedoch, dass nicht 
nur der Aufenthalt der Opfer, sondern auch jener von Opfern 
und Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel geregelt 
wird. 
Opfer von Menschenhandel sind auch die Cabarettänzerin
nen, wenn sie zur Prostitution gezwungen werden. Dar Auf-
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enthalt wird an ein mögliches Strafverfahren gekoppelt. Das 
macht die Situation schwieriger, denn oft sind Frauen erst 
nach längerer Zeit überhaupt fähig, als Klägerinnen und 
Zeuginnen aufzutreten. Im Augenblick laufen in Zürich und 
Berlin mehrere Menschenhandelsprozesse, anhand deren 
die Schwierigkeiten, Frauen zu Zeuginnenaussagen zu be
wegen, deutlich werden. Das ist logisch, denn die Frauen 
befürchten nach ihrer Rückkehr oder auch in der Schweiz 
massive Drohungen. Ihre Sicherheit ist, wenn sie ihre Peini
ger «verraten», nicht mehr gewährleistet. Daher brauchen 
Frauen Schutz als Opfer und eben auch als Zeuginnen. 
Ich beantrage Ihnen also die Ergänzung des bundesrätli
chen Entwurfes. 
Ich bin auch der Meinung, dass der Schutz von Opfern und 
Zeuginnen ein Rechtsanspruch ist. Die Leiden dieser 
Frauen sind unglaublich, ich habe hier mehrere konkrete Ge
schichten verfolgt. Es sind immer traumatisierende Ereig
nisse, von denen sich die Frauen - oft sind es auch Min
derjährige - kaum erholen können. Daher möchte ich, dass 
wir den ersten Absatz - «von den Zulassungsvoraussetzun
gen .... wird abgewichen» - verändern und da einen Rechts
anspruch einbringen. 
Ich möchte nochmals auf die Definition des Menschenhan
dels In der Botschaft auf Seite 79 hinweisen, die besagt, 
dass kein Menschenhandel vorliege, «wenn die Vermittlung 
im Einverständnis mit der betroffenen Person erfolgt, oder 
bei Personen, die für die illegale Einreise die Hilfe eines 
Schleppers beanspruchen». Das Bundesgericht verfolgt 
eine ganz andere Praxis und sagt, dass keine Freiwilligkeit 
besteht, wenn von ökonomischer Not und von Zwang ausge
gangen werden muss, die die Frauen in die Abhängigkeit 
von Schmugglern oder Händlern treiben. Das Uno-Protokoll 
gegen organisierte Kriminalität sowie die zwei Zusatzproto
kolle gegen Menschenhandel und Menschenschmuggel ma
chen deutlich, dass Menschenhandel und Menschen
schmuggel sehr oft ineinander greifen. 
Ich bitte Sie, Buchstabe k zuzustimmen. Hier geht es darum, 
den Opfern von Ausbeutung und Gewalt, die zum Verfahren 
zugelassen werden sollen, eine Aufenthaltsbewilligung zu 
geben. Die Schweiz geht hier nicht neue Wege; in Italien, 
Belgien, Österreich, Deutschland und Frankreich werden 
Opfer und Zeuginnen von Menschenhandel bereits heute 
geschützt. 
Zu Buchstabe 1: Es Ist sinnvoll und richtig, den Aufenthalt in 
der Schweiz auch Personen zu gewähren, die Opfer von Ge
walt in Partnerschaften sind, sei es wegen Gerichtsverfah
ren, sei es wegen Gefährdung im Herkunftsland. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Wie Sie auf der Fahne sehen, geht 
es in Absatz 1 bis um eine weitere Kategorie von Personen, 
die von dieser Bedingung ausgenommen werden oder, wie 
es heisst, bei denen «von den Zulassungsvoraussetzun
gen .... abgewichen» werden kann. Es sind die «sans-pa
piers», die sich seit mehr als vier Jahren in der Schweiz auf
halten. Diese Leute sind da, sie haben ihren Arbeitsplatz, 
ihre Kinder gehen zur Schule, und sie sind häufig sehr gut 
integriert. Mit dieser Bestimmung soll ihr Fall Jeweils geprüft 
und wenn möglich auch legalisiert werden können, wie das 
bereits geschieht. Frau alt Bundesrätin Metzler hat uns von 
verschiedenen Fällen erzählt, bei denen das bereits heute 
so gemacht wird. 
Der Minderheitsantrag Hubmann zu Absatz 2 hat folgende 
Bewandtnis: Ich nehme eine Anregung von Herrn Professor 
Walter Kälin auf. Mit dieser Anregung soll die Effizienz ge
steigert werden. Herr Professor Kälin hat vorgeschlagen, 
dass der Bundesrat genaue Kriterien aufstellt. Die Kantone 
können so problemlos prOfen, ob die Leute diese Kriterien 
erfüllen, z. B. ob sie auf eigene Kosten Ihre Existenz bestrei
ten können, ob sie integriert sind, ob sie arbeiten, wie sie le
ben. Der Bundesrat müsste diese Kriterien im Einzelfall 
aufstellen. So könnten diese Menschen auch gruppenweise 
aufgenommen werden, und das wäre eine viel effizientere 
Geschichte. Damit wOrde auch sichergestellt, dass gleiche 
Fälle überall gleich behandelt werden. Das muss auch in un
serem Interesse sein. 

Amtliches BulleUn der Bundesversammlung 

Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag Hubmann zu 
unterstützen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Deux elements 
retiennent toute l'attention du groupe des Verts a l'article 30: 
ce sont les lettres e, k et I de l'alinea 1 selon la version de la 
minorlte, concernant les victimes et les temoins de la traite 
des etres humains ainsi que les victimes de violence; et par 
ailleurs l'alinea 1 bis selon la version de la majorite, concer
nant les sans-papiers. 
S'il est un domaine ou l'hypocrisie regne en matiere d'immi
gration, et qu'on «couvre» generalement d'un silence pudi
que, c'est bien celui des perrnis L pour danseuses de 
cabaret. Un certain nombre d'entre alles peuvent etre consi
derees comme des victimes de la traite des etres humalns. 
Le recent rapport d'un groupe de travail de l'admlnlstration 
montre que cette triste realite existe aussi chez nous. Ma
dame Vermot vient d'en parler, je reprends ses chiffres en 
franc;ais. II semble que l'on compte chez nous entre 1500 et 
3000 vlctimes chaque annee. Beaucoup de femmes sont at
tirees en Suisse par diverses promesses de contrats, notarn
ment justement en tant que danseuses de cabaret. II arrive, 
helasl qu'elles se trouvent completement piegees, papiers 
d'identite confisques, qu'elles soient exploitees, contraintes 
de se prostituer, parfois violees ou sequestrees. Mals tres 
peu d'entre alles portent plainte, soit parce qu'elles subis
sent des pressions et des menaces des proxenetes, soit 
parce qu'elles sont elles-memes en infraction avec la lol sur 
le sejour et l'etablissement des etrangers et qu'elles crai
gnent d'etres expulsees. En se manifestant, alles risquent 
egalement de perdre leurs moyens de subsistance et de ne 
plus pouvoir rembourser leurs dettes qui sont parfois impor
tantes. C'est pourquoi on ne compte que trente plaintes de
posees entre 1996 et 2001 , et pas plus de sept con
damnatlons. 
II est donc essential d'assurer aux victimes et aux temoins 
une protection qui leur permette de sortir du silence. C'est 
important d'englober les temoins et pas seulement les victi
mes, contrairement au projet du Conseil federal, car ces vlc
tlmes hesitent souvent a assumer seules la charge 
emotionnelle d'une procedure penale. Elles ont aussi de la 
peine a se faire entendre s'il n'y a pas de temoins. 
Compte tenu des problemes considerables que peut avoir 
une femme qui a dO se prostituer pour se reintegrer dans 
son pays d'origine, on devrait meme leur reconnaitre un droit 
a une protection durable et a une autorisation de sejour. Les 
dispositions prevues a l'article 30 alinea 1, qui ne prevoit 
qu'un regime d'exception, sont vraiment le minimum de ce 
qu'on peut souhaiter. La Commission des affaires juridiques 
a d'ailleurs depose une motion dans ce sens. L:association 
«Fleur de pave», ainsi que toute une serie d'associations qui 
sont ccproches» des milieux de la prostitution et de la traite 
des femmes, demandent aussi, pour les personnes concer
nees, ce droit a une autorisation de sejour, par une lettre qui 
vous a ete distribuee ce matin. 
Quant a l'alinea 1 bis propose par la majorite concernant les 
etrangers qui sejournent illegalement en Suisse, il ne fait 
qu'entrouvrir une toute petite porte pour quelques regulari
sations au compte-gouttes. Depuis decembre 2001, on sait 
que la politique d'examen au cas par cas n'a permis de re
gulariser qu'un miilier de personnes sur quelque 150 000 a 
300 000 sans-papiers. De plus, 90 pour cent des demandes 
provenaient de cinq cantons seulement. C'est absolument 
derisoire. 
Je n'ai pas le temps d'entrer dans le detail de ces situations, 
mais ce que je voudrais dire, c'est que c'est absolument im
pressionnant de constater comment une politlque, qui s'af
fiche officiellement dans toute sa rigueur defensive et toute 
son obsession du contröle, peut en meme temps «se vider 
par en dessous», si j'ose dire. C'est une politique qui secrete 
un monde souterrain, un monde de l'ombre ou des etres hu
mains prives de droits vivent dans la precarite et la peur. II 
nous parait impensable qu'on puisse songer a construire un 
edifice si on le laisse sans base. Et la base, ce sont des mi-



92 
02.024 Conseil national 724 6mai2004 

grants que des flux inarrätables amenent jusqu'a la forte
resse Europa, et dont certains employeurs profltent sans 
etat d'äme. Quelqu'un a dit: .. si on ne fait pas la guerre a la 
pauvrete, II faudra faire la guerre aux pauvres.» A man avls, 
l'exploitation et la chasse aux sans-papiers est un episode 
de la guerre qu'on feit aux pauvres. 
C'est pour ces raisons qua le groupe des Verts vous recom
mande d'adopter l'allnea 1 bis et las propositions de minorite 
concernant las mesures en faveur des femmes victimes de 
la traite des ätres humains. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stOtzt den Antrag der Mehrheit. 

Flurl Kurt (RL, SO): Die FDP-Fraktion äussert sich zu den 
beiden Minderheitsanträgen wie folgt: Den Minderheitsan
trag Vermot zu Absatz 1, Einleitungssatz, lehnen wir ab, weil 
die Behörden bei im Gesetz nicht detailliert umschriebenen 
Einzelfällen einen gewissen Ermessensspielraum brauchen. 
Von der imperativen Umsetzung der Abweichungen von den 
Zulassungsvoraussetzungen gemäss Minderheitsantrag Ist 
unseres Erachtens abzusehen. 
Hingegen unterstOtzen wir den Minderheitsantrag Vermot 
bei Absatz 1 Litera e. Damit ist auch gesagt, dass Herr M0l
ler seinen entsprechenden Einzelantrag Nr. 9 bez0glich Li
tera e zurückgezogen hat. Die Stossrichtung des Minder
heitsantrages Vermot ist bei Litera e richtig. Er will auch den 
Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel ein Aufent
haltsrecht einräumen, das Ist unseres Erachtens zu unter
stOtzen. Durch Aussagen wichtiger Zeugen kann die Be
kämpfung des Menschenhandels auch Im internationalen 
Umfeld effizienter erfolgen. Hingegen gehen wir davon aus, 
dass die Umschreibung der Zeugenqualität In den Ausfüh
rungsbestimmungen sinngemäss zum nun zurückgezoge
nen Antrag Müller Philipp bezüglich Litera e erfolgen könnte. 
Also unterstOtzen wir hier den Minderheitsantrag Vermot. 
Wir unterstützen Ihn aber nicht bei Litera k. Der Minderheits
antrag Vermot verlangt in Litera k ein Aufenthaltsrecht Dies
bezüglich benötigt dieser Kreis unseres Erachtens keine 
Aufenthaltsbewilligung, sondern hier Ist der Weg Ober die Vi
saerteilu ng zu gehen. 
Ebenfalls lehnen wir den Minderheitsantrag Vermot zu Litera 1 
ab, mit folgender Begründung: Dieser Minderheitsantrag 
kommt einer massiven Ausdehnung des Flüchtllngsbegriffs 
gemäss Artikel 3 Asylgesetz gleich. Man stelle sich vor, wel
che Folgen die vom Minderheitsantrag Vermot gew0nschte 
Gesetzesbestimmung hätte. Streitereien in Ehe und Partner
schaft rund um die Welt würden den vorliegenden Gesetz
entwurf ad absurdum führen, wenn dieser Sachverhalt zu ei
ner praktisch voraussetzungslosen Zulassung führen w0rde. 
Die Migrationsbehörden wären insofern zu bedauern, als sie 
bei der Anwendung dieser Bestimmung vor unlösbaren Be
weisproblemen stehen würden. Ein gleichzeitiger Zugang 
zur Aufenthaltsbewilligung wäre bei gegenseitiger Abspra
che der Ehepartner kaum zu verhindern. Deswegen lehnen 
wir diesbezüglich den Minderheitsantrag Vermot ab. 
Den Minderheitsantrag Hubmann zu Absatz 2 lehnen wir 
ebenfalls ab. Hier liegt eine Vermischung von Asyl- und Aus
länderpolitik vor. Eine derartige Bestimmung, wie sie die 
Minderheit Hubmann will, gehört nicht hierher. Im Asylge
setz, Artikel 56, Ist die gruppenweise Aufnahme eingehend 
geregelt. 
Wenn der Einzelantrag Müller Philipp zu Absatz 1 Litera e 
zurückgezogen Ist, so gilt das nicht für Litera h. Wir haben 
damit auch gleich gesagt, dass wir den Einzelantrag Mlesch 
Nr. 61 ablehnen. Hingegen können wir den Einzelantrag Per
rin Nr. 62 unterstatzen. 

Aeachbacher Ruedl (E, ZH): Herr Flurl, Sie wollen bei Ab
satz 1 Buchstabe e dem Minderheitsantrag Vermot folgen. 
Das ist die Bestimmung, die vorsieht, dass Zeuginnen einer 
Straftat ein Aufenthaltsrecht bekommen. Für mich stellt sich 
die Frage: F0r wie lange soll dieser Aufenthalt bewilligt sein? 
Soll er bewilligt sein, bis die Zeuginnen einvernommen sind, 

beispielsweise durch den Untersuchungsrichter? Oder soll 
dieser Aufenthalt so lange dauern, wie die betreffenden Per
sonen in der Schweiz anwesend sein wollen? Das ist wahr
scheinlich ein grosser Unterschied. Was stellen Sie sich vor, 
was dann tatsächlich geschehen wird, wenn wir diese Be
stimmung nach dem Minderheitsantrag Vermot so in das 
Gesetz schreiben? 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir suchen mit unserer Unterstützung 
dieses Minderheitsantrages Vermot einen Weg, um den Op
fern zu helfen. Hier haben wir die beiden Anträge. Wir fin
den, der Minderheitsantrag Vermot sei eine HIife für diese 
Opfer. Wie weit die Zeuginnen und Zeugen geschützt wer
den können, ist eine Sache der Ausführungsbestimmungen. 
Ich gehe davon aus, dass mindestens während des Strafver
fahrens dieser Aufenthalt zugesichert werden könnte. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr Fluri, Ist Ihnen bewusst, dass 
Sie eine Vermischung von Ausländer- und Asylgesetz ma
chen? Sie haben bezüglich der Litera k und der Litera I und 
bezüglich meines Minderheitsantrages gesagt, das seien al
les FI0chtiinge, die dann kämen, und es seien solche, die zu 
Hause Gewalt erlebt hätten und die dann alle bei uns leben 
möchten. Es geht Oberhaupt nicht um Flüchtlinge, es geht 
nur um Leute, die sich bereits In der Schweiz aufhalten und 
diese Probleme haben, die sich zum Beispiel nach Gewalt in 
der Familie trennen. Bel meinem Minderheitsantrag geht es 
um Leute, die seit vier Jahren hier als "sans-papiers» leben. 
Es sind keine Flachtlinge, es sind «sans-paplers». Das sind 
verschiedene Personenkategorien. Ist Ihnen das bewusst? 

Flurl Kurt (RL, SO): Das Ist mir bewusst Der Unterschied 
liegt darin, dass Sie etwas wollen, was unseres Erachtens 
bereits in Artikel 56 des Asylgesetzes geregelt ist Der Min
derheitsantrag Vermot zu Litera I würde hingegen einen 
neuen Tatbestand schaffen. 

Goll Christine (S, ZH): Bei Artikel 30 kann das Parlament 
unter Beweis stellen, dass es Ihm mit der Bekämpfung des 
Menschenhandels tatsächlich ernst Ist. Über die Parteigren
zen hinweg herrscht Einigkeit darüber, dass Menschenhan
del ein schweres Verbrechen ist. Die meisten von Ihnen 
wissen auch, dass es sich bei den Opfern von Menschen
handel in den allermeisten Fällen um Frauen und Kinder 
handelt. Sie wissen auch, dass diese Personen - zum Tell 
auch bei uns in der Schweiz - Ihr Dasein unter unwOrdigen 
Lebensbedingungen fristen massen. Sie wissen auch, dass 
Menschenhandel für Frauen In vielen Fällen In der Prostitu
tion endet. Ebenfalls bekannt sein dürfte, dass skrupellose 
Profiteure damit ein lukratives Geschäft machen. Experten 
und Expertinnen schätzen, dass weltweit mit dem Men
schenhandel weitaus grössere Gewinne gemacht werden 
als mit dem illegalen Drogenhandel; das ist vielleicht nicht 
allen von Ihnen bewusst, aber auch eine Tatsache. 
Was macht es so schwierig, Menschenhandel zu bekämp
fen? Es Ist vor allem der illegale oder «illegalislerte» Aufent
halt dieser Menschen, die dann z. B. auch bei uns in der 
Schweiz leben. Sie sind nicht nur Gewalt und Ausbeutung 
ausgesetzt, sondern es kann vor allem auch ein Druckmittel 
gegen sie eingesetzt werden. Dieses Druckmittel helsst: 
„Du hast zu schweigen, weil es klar ist, dass wir dich sonst 
bei den Fremdenpolizeibehörden anzeigen können und dass 
du aufgrund deines Hlegallsierten Aufenthaltsstatus dann 
eben auch Sanktionen zu befürchten hast» 
Wenn Sie in Artikel 30 jetzt nur die Opfer von Menschenhan
del berücksichtigen wollen, wie es auch der Bundesrat vor
schlägt, wenn Sie nicht bereit sind, auch die Zeuginnen und 
Zeugen von Menschenhandel, die bereit sind, gegen solche 
Verbrechen auszusagen, In Schutz zu nehmen, dann setzen 
Sie diese Menschen weiteren Gefahren aus und verhindern, 
dass sie sich Oberhaupt getrauen, Anzeige zu erstatten. 
Letztlich fahrt das dann sogar dazu, dass Sie den Men
schenhandel buchstäblich fördern. 
Sie haben alle einen Brief vom Evangelischen Frauenbund 
erhalten. Sie sehen hier auch die Zahlen aufgrund verschle-
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dener Recherchen, die von Fachorganisationen gemacht 
wurden. Wenn man die Jahre 1996 bis 2001 anschaut, dann 
sind pro Jahr Im Durchschnitt 30 Anzeigen wegen Men
schenhandel erfolgt; pro Jahr sind im Durchschnitt nur 7 Ver
urteilungen wegen Menschenhandel erfolgt, und das, 
obwohl wir aufgrund der Fakten des Bundesamtes fOr Polizei 
wissen, dass auch hier in der Schweiz bis zu 3000 Opfer von 
Menschenhandel leben. 
Herr MOller Phlllpp hat begriffen, dass wir als Parlament tat
sächlich In der Lage sind, aktiv Menschenhandel zu be
kämpfen. Das ist auch der Grund, weshalb er seinen Einzel
antrag zu Buchstabe e - nur zu Buchstabe e - zurückgezo
gen hat zugunsten des Minderheitsantrages Vermot. Herr 
Fluri hat vorhin auch im Namen der FDP-Fraktion ausge
führt, weshalb sie diese Minderheit zu Buchstabe e unter
stotzt. Es geht tatsächlich darum, dass wir hier bei Buch
stabe e, wenn wir die Zeuginnen und Zeugen mit einschlies
sen und nicht nur die Opfer erwähnen, tatsächlich aktiv 
Menschenhandel bekämpfen bzw. in diesem Ausländerge
setz dazu beitragen können, dass tatsächlich etwas unter
nommen wird und dass diejenigen, die aussagen und sich 
getrauen, Anzeige zu erstatten, nicht Repressionen ausge
setzt sind. 
Ich möchte Sie also Insbesondere bitten, hier bei Buchstabe 
e in Artikel 30 Absatz 1 für einen ausreichenden Zeugen
schutz zu sorgen. 

Donze Walter (E, BE): Dieser so genannte « Tänzerinnenar
tikel» gibt uns einiges zu denken, und ich möchte zu Beginn 
nochmals die Grundhaltung der EVP/EDU-Fraktion festhal
ten: Wir sind für ein straffes Regime in der Ausländerzulas
sung, wir wollen aber auch, dass die MenschenwOrde in 
allen Fällen gewährleistet Ist und dass die Behörde deshalb 
auch Spielraum für Härtefälle hat. Hier im Falle von Men
schenhandel, Gewaltanwendung und Missbrauch muss 
ganz klar der unwOrdigen Behandlung von illegal anwesen
den Personen ein Riegel vorgeschoben werden, und wir su
chen deshalb nach einer Lösung, die die betroffenen Leute 
wirklich aussagebereit macht. 
Zu dieser Aussagebereitschaft gehört, dass ihr Status be
kannt Ist Nun haben wir mit den Buchstaben d und e, wo wir 
den Antrag der Minderheit Vermot unterstOtzen können, wo
nach auch Zeuginnen und Zeugen von Menschenhandel 
vorübergehend zugelassen sind, ein Instrument In diese 
Richtung. Was aber nicht geklärt ist, Ist der Aufenthalt nach 
Abschluss des Verfahrens. Ist gewährleistet, dass diese 
Leute dann eine HärtefallOberpratung bekommen? Oder 
führt Buchstabe I nachher so weit, dass wir Im Voraus ein 
Aufenthaltsrecht versprechen, quasi ein Gegengeschäft ma
chen: «Wenn du aussagebereit bist, darfst du auf jeden Fall 
bleiben?» Da haben wir eine Schwierigkeit. 
Wir können den Antrag der Minderheit Vermot bei Buch
stabe e unterstotzen, nicht aber bei den Buchstaben k und 1. 
Vielleicht könnte uns Herr Bundesrat Blocher noch eine Aus
kunft Ober diesen Status nach Abschluss des Verfahrens ge
ben. 

Blocher Christoph, Bundesrat Bei Artikel 30, mit Aus
nahme von Absatz 1 bis, untersttltzt der Bundesrat die Mehr
heit. Der Bundesrat kann sich der Minderheit nicht an
schllessen, auch nicht bei Absatz 1 Buchstabe e. Was die 
Opfer anbelangt, ist das richtig, da schliessen wir uns an. 
Die Opfer von Menschenhandel sind aber jetzt schon in 
Buchstabe e aufgeführt. Hingegen sind wir nicht damit ein
verstanden, dass auch Zeugen und Zeuginnen von Men
schenhandel aufgeführt werden. Sie mOssen sich darüber 
im Klaren sein: Da kann sich jeder, der illegal hier ist, einfach 
zum Zeugen erklären. Wer nicht Opfer Ist und nicht betroffen 
ist, kann sich als Zeuge oder als Zeugin bezeichnen, dann 
bleibt er hier. 
Wir bitten Sie, das abzulehnen. 
Zum Problem bei Absatz 1bis: Das ist zwar ein Absatz, der 
von der Mehrheit gut gemeint ist; damit wäre einfach ins Ge
setz geschrieben, was wir heute tun. Aber Ich muss Sie 
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daran erinnern: Sie sollten keine Rechtsansprüche ins Ge
setz nehmen, nur weil man es jetzt so macht. Vor allem gibt 
es hier nur den Rechtsanspruch, dass etwas vertieft geprüft 
wird. Da muss ich Ihnen sagen, da öffnen Sie mit Rechtsan
sprüchen Tür und Tor. Was ist vertieft, was ist vertieft geprOft 
worden? Während der Auseinandersetzung, ob etwas wr
tieft geprüft wird, kann einer natorlich hier bleiben. Bewilli
gungsgesuche für Leute, die sich seit mehr als vier Jahren 
rechtswidrig in der Schweiz aufhalten, werden unter BerOck
sichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und 
der Zumutbarkeit einer Rückkehr in das Herkunftsland ver
tieft geprüft. Das Ist heute so. Das Ist die Weisung, die heute 
wörtlich so besteht. Das ist eine Weisung der zuständigen 
Ämter und gibt den Leuten keinen Rechtsanspruch. Man 
kann nicht gestOtzt darauf klagen, um dann einfach in der 
Schweiz zu bleiben. 
Wir bitten Sie, diesen Absatz 1 bis, der zwar gilt, als gesetzli
chen Rechtsanspruch abzulehnen. 
Sie mOssen sehen: Wir haben keine guten Erfahrungen da
mit gemacht, für alles einen Rechtsanspruch zu gewähren; 
das führt zu Rechtsauseinandersetzungen, das lädt natOr
lich dazu ein. Was Ist eine vertiefte Prüfung? Da können Sie 
bis zur letzten Instanz streiten, ob sie vertieft genug ist oder 
nicht. Es geht hier um illegale Fälle, um Leute, die seit mehr 
als vier Jahren rechtswidrig hier sind. Wir bitten Sie, ihnen 
nicht am Schluss, nach vier Jahren, noch einen Rechtsan
spruch auf eine vertiefte Prüfung zu geben, ob sie da blei
ben sollen oder nicht. Wir bitten Sie, das abzulehnen. 
Die übrigen Minderheitsanträge lehnen wir aus den besag
ten Gründen ab. Am ehesten wäre noch Buchstabe e zu dis
kutieren. Aber die Opfer sind dort schon drin, und mit den 
Zeuginnen und Zeugen werden Sie wieder TOren öffnen für 
Leute, die nicht Opfer und nicht betroffen sind; das lehnen 
wir ab. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr Bundesrat, Sie haben vorhin 
von Frau Goll die Zahlen gehört, in wie vielen Fällen von 
Menschenhandel in der Schweiz Anklage erhoben wird und 
wie wenige Verurteilungen möglich sind. Ist Ihnen bewusst -
hier stOtze ich mich auf die Aussagen eines Richters In Zü
rich -, dass man den Menschenhandel nachweisen muss, 
um die Menschenhändler verurteilen zu können? Ist Ihnen 
bewusst, dass diese Nachweise nicht erbracht werden kön
nen, weil die Zeuginnen - in der Regel sind es Frauen - aus 
fremdenpollzelllchen Granden bereits ausgeschafft worden 
sind? Ist Ihnen auch bewusst, dass Sie mit Ihrer Haltung, die 
Sie eben dargelegt haben, den Menschenhändlern einen 
grossen Dienst erweisen? 

Blocher Christoph, Bundesrat Nein, das Ist nicht so. Was 
Leute angeht, die vorher per Menschenhandel In die 
Schweiz gekommen sind, ausgeschafft worden sind und nun 
nicht mehr hier sind, da haben Sie natOrllch Recht. Aber das 
wissen wir vorher nicht. 
Opfer oder Betroffene sind hier bereits ausgenommen. Sie 
eröffnen einfach die Möglichkeit für weitere Zeugen, auch 
wenn sie nicht betroffen und wenn sie nicht Opfer sind, und 
darum ist Litera e abzulehnen. Menschenhandel Ist eine kri· 
minelle Tat. Sie ist nicht Immer leicht feststellbar. Es wird nur 
jemand verurteilt, dem Sie es nachweisen können. Da ha
ben Sie Recht. Der Menschenhandel ist ausserordentllch 
schwierig nachzuweisen. Sehr oft hört er auch an der 
Schweizer Grenze auf. Das Ist wie mit den Schleppern. 
Zum Minderheitsantrag Hubmann, ganze Gruppen aufzu
nehmen: Das habe ich vorhin gar nicht erwähnt. Da muss 
ich Ihnen sagen: Machen Sie das nicht! Wir sehen heute die 
Missbräuche, wo die Kantone nicht gehandelt haben. Diese 
Leute warten einfach, bis diese vier Jahre vorbei sind, und 
wollen dann eine gruppenmässige Integration. Das Ist nicht 
recht gegenüber den Kantonen, die gehandelt haben. 
Darum lehnen wir den Minderheitsantrag Hubmann ab. Das 
hat nichts mit dem Menschenhandel zu tun. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich möchte zuerst 
noch etwas zu Bundesrat Blocher sagen: Wenn wir einen 
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Prozess haben, brauchen wir die Opfer und die Zeuginnen. 
Zeuginnen und Opfer werden aber häufig ausgeschafft. Man 
sagt ihnen sogar - wir hatten solche Fälle -, sie könnten 
dann zum Zeitpunkt des Prozesses wieder zurückkommen. 
Das Ist natorllch Unsinn. Niemand kommt zur0ck, denn die 
Leute haben nicht das Geld und nicht die Möglichkeit zu
rückzukommen. Sie haben auch Angst vor einer Rückkehr. 
Es ist wichtig, dass wir In Buchstabe e nicht nur die Opfer, 
sondern auch die Zeuginnen schützen. Es wird nie Zeugin
nen in HOiie und FOiie geben! Es gibt ein Strafverfahren ge
gen Menschenhändler; hier braucht es Zeuginnen. Wer 
nichts zu sagen hat, wird ausgeschlossen. Wir lauten also 
nicht Gefahr, eine Unmenge von Zeuginnen zu produzieren. 
Ich bin aber gekommen, um den Antrag der Minderheit zu 
den Buchstaben k und I von Absatz 1 zurückzuziehen. Ich 
arbeite mit Organisationen, die sich mit Opfern von Frauen
handel befassen, und ich weiss, wie wichtig es ist, dass die 
Opfer und die Zeuginnen während des Prozesses hier sind -
der Bundesrat soll das Weitere regeln. Nur mit Prozessen 
und entsprechenden Zeugenaussagen können wir einen 
Beitrag gegen das organisierte Verbrechen leisten. 
Ich ziehe auch meinen Antrag in Bezug auf die ZUiassungs
voraussetzungen zurück und bin mit dem Text aVon den Zu
lassungsvoraussetzungen kann abgewichen werden» - statt 
« •••• wird abgewichen» - ungern einverstanden (Abs. 1 ). 
Ich finde es wichtig, dass wir dem Minderheitsantrag zu 
Buchstabe e zustimmen. Wir leisten damit einen Beitrag ge
gen das organisierte Verbrechen. 
Ich bedanke mich noch bei Philipp Müller, dass er seinen 
Antrag zugunsten meines Antrages zurückgezogen hat. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commisslon: Lorsque l'on met 
sous toit une leglslatlon comme cette nouvelle lol sur las 
etrangers et qua l'on se fixe au depart des objectifs quant 
aux princlpes, II feut examlner avec particullerement d'atten
tlon las dlsposltions qul prevolent des derogatlons aux prln
cipes du droit qua nous avons voulu mettre an place. C'est 
donc avec beaucoup d'attentlon qu'il taut examlner l'enume
ration des cas pour lesquels II y a des derogatlons possibles 
aux conditlons d'admisslon - c'est l'enumeratlon qui se 
trouve a l'artlcle 30. 
La commission a examine ces points avec beaucoup d'at
tention parce qu'elle ne tlent pas a ce qua, dans le cadre de 
cet article, nous vldions finalement la loi de sa substance. 
Qui aime bien chätle bien: j'ai envle de dire a mes collegues 
du groupe radical-liberal qua rien ne sert, tout au long du de
bat sur ca projet de loi, de degager un certain nombre de po
sltions assez fermes pour soutenir las prlnclpes de la loi, et 
puls tout a coup, dans un article qui prevoit las derogations, 
ouvrir des portes toutes grandes pour permettre finalement 
d'octroyer des autorisatlons de sejour sous n'importe quel 
pretexte. La commission a donc examine tres attentivement 
ces condltions: eile a ajoute, conformement a une demande 
de la CER - unanime dans son rapport - le perfectlonne
ment professlonnel a la lettre g; alle a egalement introduit 
une lettre gbis pour regler le staM du personnel au pair, car 
c'etalt une lacune dans le cadre de ca droit. 
En ca qui concerne la proposition de la minorite Vermot, 
c'est par 17 voix contre 8 qua la commission a ete convain
cue par las assurances de l'admlnistratlon qua ca serait bei 
et bien l'applicatlon de la tattre b qul, lorsque des personnes 
devraient pouvoir rester dans l'attente d'une procedure, per
mettralt de preserver las droits de sejour pour las temoins 
eventuels. 
Las personnes qui soutiennent la minorlte Vermot n'ont falt 
qua vous decrire des situations de victimes. Alors, expli
quez-moi comment, dans des reseaux tels qua caux qui ont 
ete evoques, qul sont ceux de la prostitution, des personnes 
peuvent ötre temoins sans fltre victimes? Soyons serieux: 
dans ces reseaux-la, tout le monde est vlctlme, toutes las 
femmes qui sont prises dans ces reseaux sont des victimes, 
et on ne peut pas jouer sur las mots an dlsant qu'II taut ega
lement qua las temoins puissent sejourner dans notre pays. 
Est-ce que cela signlfie qu'a partir du moment oCI une de cas 

personnes entame une procedure - et est donc reconnue 
comme victime -, l'ensemble des participantes ou des 
autres victimes du reseau peuvent rester? Cela n'est pas 
tres serieux. 
Nous traitons presentement la loi sur las etrangers. SI nous 
voulons eliminer las reseaux de la prostltution qul, comme 
l'a dit Madame Goll, font des ravages considerables et gene
rent des montants flnanclers d'origlne crlminelle tres impor
tants, c'est dans le cadre de procedures penales, d'une 
volonte determinee au niveau de l'actlon de la police, des tri
bunaux, du ministere public, qua nous avons a le manifester, 
et non pas par le biais de la loi sur las etrangers, an ouvrant 
des possibilites de sejour trop faciles et sans limites. 
La commission, je le repete, a rejete cette disposition, soute
nue par la mlnorlte Vermot, par 17 voix contre 8. 
En ce qui conceme la propositlon Müller Philipp relative aux 
prestations de libre passage, la commlssion vous invlte ega
lement a la rejeter. 
II n'y a pas de raison qua nous ayons une situation de discrl
mination entre ce qui se passe avec les citoyens sulsses et 
ca qui se passe avec las cltoyens etrangers qul ont au une 
activlte dans notre pays pendant une periode determlnee. Si 
un Sulsse decide de retirer son avoir de pension et de se 
mettre a son compte, on ne lui demande pas, s'II fait fallllte 
au bout de deux ans, de reconstituer son avoir dans la 
caisse de penslon. Une teile mesure a l'egard des etrangers 
est d'autant plus inacceptable qua las caisses de pension 
n'en supportent aucune consequence flnanclere, dans la 
mesure oCI une personne qui revient s'etablir dans notre 
pays repart a zero au nlveau de son avoir de pension. 
En ca qui conceme la proposltion de mlnorite Hubmann, la 
aussl nous ouvrons des portes qua la commlsslon n'a pas 
voulu ouvrir. La commlssion estime qua las derogations aux 
condltions d'admission doivent ötre examinees lndividuelle
ment. au maximum au niveau d'une famille au sens etroit du 
terme, mals an aucun cas nous ne pouvons accepter qua 
l'on deroge aux condltlons d'admission pour des groupes 
d'lndivldus. Ce serait ouvrlr la porte a tous las derapages 
dans ce domaine et, encore une fois, nous vlderions de leur 
sens las disposltlons qua nous avons adoptees jusqu'a 
maintenant. 
La commlssion a aborde de front la sltuation des sans-pa
piers. Elle a introduit l'alinea 1 bis dans ca but, mais toujours 
an prevoyant une examen lndlvlduel de la sltuatlon des per
sonnes qui se seront spontanement annoncees, c'est-a-dire 
qui auront depose une demande de regularisation de leur 
sejour Illegal, a condition qu'ellas solent en Suisse depuis 
plus de quatre ans. Vous voyez donc que la commisslon a 
mis an place une solution mesuree pour cette problematique 
des sans-papiers, avec recours a l'examen lndlvlduel. 
Je vous lnvlte donc a sulvre la majorlte de la commlsslon, de 
maniere a ne pas vlder la loi de sa substance et a ne pas 
prevoir des derogatlons beaucoup trop largas. 

Recordon Luc (G, VD): Monsieur le rapporteur, ne vous 
est-il pas venu a l'esprit qu'a titre de temoins qul peuvent 
avolr des problemes de permis de sejour, ou de police des 
etrangers en general, II y a les proches, las parents, ceux qul 
sont des amis, qui soutiennent las vlctlmes ou ceux qul sont 
carrement de conseil pour alles? Pour ces personnes, 
mime si ce n'est pas extrömement frequent, dans las cas is
sus de la pratlque, II est loin d'&tra lnutlle, mime sl leur nom
bre est falble, qu'elles aient le type de protection qul est 
proposee par la mlnorlte Vermot. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlssion: Je le repete, 
Monsieur Recordon, II y va de l'interöt publlc d'avoir des 
procedures penales, si l'on a la volonte d'eradlquer las re
seaux de prostitution et de traite des fltres humalns. II y va 
de l'inter&t public, comme la lettre b le prevolt, de voir abou
tir ces procedures. Pour cela, bien entendu, il faut qua las 
temolns puissent sejourner dans notre pays a certalnes 
condltions. Je le repete, c'est le sens de la lettre b de l'arti• 
cle 30 alinea 1. 
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Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Vermot zum Einleitungssatz sowie zu den Buchstaben k 
und I von Absatz 1 ist zurOckgezogen worden. Der Antrag 
Müller Philipp zu Absatz 1 Buchstabe e ist ebenfalls zurück
gezogen worden. 

Abs. 1 Bst. d -Al. 1 /et. d 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 
Für den Eventualantrag Perrin .... 68 Stimmen 

Abs. 1 Bst. e -Al. 1 /et. e 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .•.• 86 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 

Abs. 1 Bst. h - Al. 1 /et. h 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 84 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 78 Stimmen 

Abs. 1 bis -Al. 1 bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 82 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .•.• 81 Stimmen 

Abs. 2-Al.2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Nun stellen wir den so 
bereinigten Artikel 30 gegen den Strelchungsantrag Miesch. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
Für den Antrag Miesch .... 42 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adopttfes 

Art. 15 Abs. 2-Art. 15 al. 2 

Präsident (Binder Max, Präsident): Da der Antrag der Mehr• 
heit in Absatz 1 bis obsiegt hat, kommt nun der Eventualan
trag Vermot zu Artikel 15 Absatz 2 zur Abstimmung. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Eventualantrag Vermot .... 70 Stimmen 

Art. 30a 
Antrag der Minderheit 
(Beck, Donze, Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli, Weyeneth) 
Titel 
Saisonbewilligung 
Abs. 1 
Die Saisonbewilligung wird für eine Dauer von höchstens 
sechs Monaten erteilt. 
Abs.2 
Sie wird filr eine Erwerbstätigkeit In einem Wirtschaftsbe
reich erteilt, dessen Tätigkeit saisonbedingten Schwankun
gen unterworfen Ist. 
Abs.3 
Sie kann nicht verlängert werden und gibt keinen Anspruch 
auf Familiennachzug. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Abs.4 
Eine neue Saisonbewilligung kann derselben Person erst 
nach einem Unterbruch des Aufenthaltes in der Schweiz von 
mindestens acht Monaten erteilt werden. 

Antrag Ruey 
Abs. 1 
.... von höchstens vier Monaten erteilt. 

Art. 30a 
Proposition de /a minorite 
(Beck, Donze, Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibll, Weyeneth) 
Titre 
Autorisation salsonniere 
Al. 1 
L'.autorlsation saisonniere est octroyee pour un sejour ne 
depassant pas six mois. 
Al.2 
Elle est octroyee pour l'exercice d'une actlvite lucratlve dans 
un secteur soumis aux fluctuations saisonnleres d'actlvite. 
Al. 3 
Elle n'est pas prolongeable et ne donne pas droit au regrou
pement familial. 
Al.4 
Une nouvelle autorlsatlon saisonniere ne peut itre octroyee 
au mAme beneficialre qu'apres une interruption de sejour en 
Suisse d'au moins huit mols. 

Proposition Ruey 
Al. 1 
.... ne depassant pas quatre mols. 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.4 
Die Kurzaufenthaltsbewilligung kann nur nach einem sechs
monatigen Unterbruch des Aufenthaltes in der Schweiz er
neuert werden. 
Schriftliche BegriJndung 
Die Formulierung «angemessener Unterbruch» ist zu unprä
zis und schwammig. 

Antrag Matter Philipp 
Abs.4 
Die Kurzaufenthaltsbewilligung kann nur nach einem sechs
monatigen Unterbruch des Aufenthaltes in der Schweiz er
neut erteilt werden. Eine Neuerteilung ohne Unterbruch ist 
möglich, wenn es sich um eine jährlich wiederkehrende Tä
tigkeit von maximal sechs Monaten Dauer handelt 
Schriftliche BegriJndung 
Der Begriff «angemessen» lässt einen zu grossen Ermes
sensspielraum offen. Aus GrOnden der Rechtssicherheit und 
-gleichheit ist •angemessen» durch eine konkrete Sperr
frist - sechs Monate - bei der Zulassung zu ersetzen. Zu
dem sollen «Kettenarbeitsverträge», welche die ordentlichen 
Zulassungsvorschriften umgehen, verhindert werden. 
Zur Problematik der Zirkusangestellten, die sich alljährlich 
während rund zehn Monaten in der Schweiz aufhalten, lässt 
sich auf Artikel 60 Absatz 2 verweisen, der besagt, dass eine 
Aufenthaltsbewilligung erst nach sechs Monaten erlischt. 
Somit ist klar, dass die erstmalige Aufenthaltsregelung bei 
solchen Fällen zulasten des Kontingentes gehen soll, im Fol
gejahr durch die Erneuerung der Aufenthaltsbewilligung -
unter BerOckslchtigung von Artikel 60 Absatz 2 - indessen 
kein Kontingent mehr belastet werden muss. 
Gemäss geltendem Recht - Artikel 26 Absätze 1 und 2 der 
Begrenzungsverordnung - dürfen Bewilllgungen für Kurzauf
enthalter erst nach einjährigem Unterbruch ein weiteres Mal 
erteilt werden. Ausnahmen sind Insbesondere möglich, 
wenn es sich um eine jährlich wiederkehrende Tätigkeit han
delt. 
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Mit dem letzten Satz von Absatz 4 soll bisheriges, bewährtes 
Recht übernommen, gleichzeitig aber konkretisiert werden. 
Damit besteht beispielsweise weiterhin die Möglichkeit, ei
nem technischen Inspektor - Ober mehrere Jahre - seine 
Kontrolltätigkeit mit einer Kurzaufenthaltsbewilligung zu er
möglichen. Auch die technische Wartung von AKW durch 
ausländisches Fachpersonal wird mit den vorgeschlagenen 
Änderungen weiterhin ermöglicht. 
Zudem hat die FDP Im Rahmen der Vernehmlassung klar 
ausgesagt: •Dauerarbeitsverhältnisse in Form von Kettenar
beitsverträgen werden nicht mehr toleriert» (im Kommentar 
zu Art. 34 Abs. 3, Version Vernehmlassungsentwurf). Weiter 
haben zwölf Kantone verlangt. dass die Definition und die 
Dauer des Unterbruches im Gesetz aufzunehmen seien. 

Antrag Vanek 
Streichen 

Art.31 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
Al.4 
Une nouvelle autorlsation de courte duree ne peut Atre oc
troyee qu'apres une Interruption de six mois du sejour en 
Suisse. 
Developpement par ecrlt 
L.:adject/f •approprie» est une designatlon trop lmprecise et 
•elastique» pour deslgner la duree de l'interruptlon du se
jour. 

Proposition MOi/er Philipp 
Al.4 
Une nouvelle autorlsatlon de courte duree ne peut Atre oc
troyee qu'apres une Interruption du sejour en Suisse d'une 
duree de six mols. Elle peut Atre renouvelee sans que le se
jour soit interrompu s'il s'aglt d'une actlvite periodique d'une 
duree maximale de six mois. 
Developpement par ecrit 
La notion d'•appropriee» lalsse une liberte d'appreciatlon 
bien trop grande. Pour des raisons d'egalite et de securite ju
ridiques, cette notlon doit Atre remplacee, lors de l'admis
slon, per un delal d'attente concret- six mois. Par ailleurs, 
nous devons lutter contre les «contrats de travail en chaine» 
qui contoument les dispositions d'admlssion ordlnalres. 
S'agissant de la problematlque des employes de cirque qui 
sejournent chaque annee environ dix mois en Sulsse, il con
vlent de se referer a l'article 60 allnee 2 qui precise qu'une 
autorisatlon de sejour prend fln apres six mois. II est donc 
evident que, dans de tels cas, les premilllres autorlsatlons 
dolvent Mre prises sur le contlngent. L.:annee sulvante, elles 
sont renouvelees sur la base de l'artlcle 60 alinea 2 sans 
qu'il ne soft plus necessalre de toucher au contlngent. 
Conformement a l'article 26 allneas 1 et 2 de l'ordonnance li· 
mltant le nombre des etrangers, les autorlsatlons pour des 
sejours de courte duree ne peuvent Atre accordees une nou
velle fois qu'apres une Interruption d'une annee. Des excep
tions sont posslbles notamment lorsqu'il s'agit d'une actlvite 
perlodlque. 
La derniere phrase de l'allnea 4 lndique qua le droit eprouve 
jusqu'icl dolt non seulement Atre repris mais qu'il dolt egaie
ment Atre concretise. Alnsl, per exemple, un lnspecteur tech
nique pourra contlnuer d'exercer, pendent plusieurs annees, 
son act/vite de contröle avec une autorlsatlon de courte du
ree. De mAme, les modificatlons proposees permettront tou
jours a du personnel qualifie etranger d'assurer l'entretien 
technique des centrales nucleeires. 
Dans le cadre de la consultation, le PRD a, en outre, clalre
ment mentionne que las rapports de travail durables etablis 
sous la forme de contrats de travail an chaine ne sont plus 
toleres (cf. commentalre relatif a l'art. 34 al. 3 du projet mis 
an consultation). Par allleurs, douze cantons ont demande 
que la deflnltlon et la duree de !'Interruption soient lnscrites 
dans la loi. 

Proposition Vanek 
Bitter 

Art. 31a 
Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Back, Fahr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli) 
Titel 
Echter saisonaler Aufenthalt 
Abs. 1 
Die saisonale Aufenthaltsbewilligung wird für befristete Auf. 
enthalte bis zu höchstens sechs Monaten erteilt. 
Abs.2 
Sie wird für einen bestimmten Aufenthaltszweck erteilt und 
kann mit weiteren Bedingungen verbunden werden. 
Abs.3 
Die saisonale Aufenthaltsbewilligung kann nur nach einem 
Unterbruch des Aufenthaltes In der Schweiz von mindestens 
sechs Monaten neu erteilt werden. 

Art. 31a 
Proposition de Ja minorite 
(Weyeneth, Beck, Fahr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli) 
Tltre 
Sejour saisonnier 
Al. 1 
L'.autorlsation saisonniere est octroyee pour des sejours de 
duree limltee da six mois au plus. 
Al.2 
Elle est octroyee pour un sejour dont le but est determine et 
peut Atre assortle d'autres condltlons. 
Al.3 
l!autorisatlon de sejour salsonniere ne peut Atre octroyee 
qu'apres une Interruption du sejour en Suisse d'une duree 
de six mois au molns. 

Art.121 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 3,4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Die Fristen nach Artikel 46 Absatz 1 beginnen mit .... 
Abs.6 
An erwerbstätige Angehörige der am 1. Mal 2004 der EU 
beigetretenen Staaten können In Abweichung von Artikel 23 
Kurzaufenthaltsbewilligungen erteilt werden, sofern in ein• 
zeinen Branchen ein ausgewiesener Bedarf besteht. Inner
halb von zwölf Monaten kann einmal eine Bewilligung von 
höchstens sechs Monaten erteilt werden; der Famlllennach
zug ist ausgeschlossen. Diese Regelung gilt bis zum Ent
scheid über die Ausdehnung des Abkommens vom 21. Juni 
1999 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft ei
nerseits und der Europäischen Gemeinschaft sowie ihren 
Mitgliedstaaten andererseits Ober die Freizügigkeit auf diese 
Staaten. (In Zusammenhang mit Art. 20 Abs. 1 gemäss 
Wortlaut SPK-NR) 
Abs.6 
Mit dem Inkrafttreten des Bundesgesetzes vom 20. Juni 
2003 Ober das Informationssystem tar den Ausländer- und 
den Asylbereich werden die Artikel 103 und 104 aufgeho
ben. 

Antrag der Minderheit I 
(Back, Aeppll Wartmann, BOhlmann, Donze) 
Abs.6 
.•.. Bewilligung von höchstens vier Monaten •••• 

Antrag der Minderheit II 
(Vermot. Aeppll Wartmann, BOhlmann, Garbani, Hubmann, 
MartyKälin) 
Abs.6 
Streichen 
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Art.121 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Les delais prevus a l'article 46 alinea 1 commencent a courir 

Al. 5 
En derogation a l'article 23, des autorisations de courte du• 
ree peuvent &tre octroyees aux travailleurs ressortissants 
d'Etats dont l'adhesion a l'UE est prevue au 1er mai 2004, 
dans la mesure ou II est avere qu'un besoin existe dans un 
secteur economique donne. II ne sera octroye qu'une seule 
autorisation en l'espace de douze mois, d'une duree maxi• 
male de slx mols; le regroupement familial est exclu. Cette 
regle s'appllque Jursqu'a 1a decision d'etendre aux Etats sus• 
mentlonnes l'Accord du 21 Juin 1999 sur la llbre circulatlon 
conclu entre la Confederation suisse, d'une part, et la Com• 
munaute europeenne ainsi que ses Etats membres, d'autre 
part. (En relatlon avec l'art. 20 al. 1 , libelle selon CIP-CN) 
Al. 6 
Avec l'entrea en vigueur de la loi federale du 20 juin 2003 
sur le systeme d'lnformation commun aux domaines des 
etrangers et de l'aslle, les articles 103 et 104 sont abroges. 

Proposition de la mlnorite I 
(Beck, Aeppli Wartmann, Buhlmann, Donze) 
Al. 5 
.... d'une durea maximale de quatre mois; le .... 

Proposition de Ja minorite II 
(Vermot, Aeppll Wartmann, Bllhlmann, Garbani, Hubmann, 
Marty Kälin) 
Al. 5 
Bitter 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Wir behandeln die Arti• 
kel 30a, 31, 31 a und 121 zusammen. - Sie sind damit ein• 
verstanden. 

Donze Walter (E, BE): Ich begrllnde den Antrag der Minder• 
helt Beck zu Artikel 30a, weil Herr Beck Berichterstatter der 
Kommission ist. Der Antrag steht in Kontrast zum Antrag der 
Minderheit Weyeneth zu Artikel 31a. Es ist fllr uns nicht so 
wichtig, wo die Massnahme genau steht Wir wollen, wie 
Herr Weyeneth, eine Bewilligungsdauer von sechs Monaten, 
dann aber einen Unterbruch von acht und nicht sechs Mona• 
ten. Weshalb? Wir wollen Kurzaufenthalter, aber nicht Sai
sonniers, die Jedes Jahr wiederkommen. Wer nur sechs 
Monate unterbrechen muss, kann jedes Jahr wiederkom• 
men; wer acht Monate zu Hause ist, bleibt dort verwurzelt 
und integriert. Diese Leute sollen sich nicht bei uns integrie• 
ren, sie sollen nicht hier bleiben oder hier bleiben wollen, 
sondern wir übernehmen sie und geben ihnen die Gelegen• 
helt, hier für eine befristete Zeit zu arbeiten und zu verdie
nen. Sie sollen also vom Arbeitsmarkt der Schweiz nach 
unserem Bedarf profitieren können. Sie sollen sich aber 
nicht niederlassen; sie sollen bei uns nicht zu Arbeitslosen 
werden. Sie haben auch nicht Anspruch auf den Nachzug ih• 
rer Familie. Sie sollen zu Hause verwurzelt sein. Deshalb fin• 
den wir, es ist besser, einen Unterbruch von acht Monaten 
zu legiferieren. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Ich gehe natürlich auf das Vo• 
turn von Herrn Donze ein und muss Ihnen sagen, Herr 
Donze: Ein Erntehelfer hält sich vier Monate In der Schweiz 
auf, und Sie sagen, höchstens sechs. Sie sehen, diese Wir• 
kung, die Sie da erläutert haben, kriegen Sie nicht hin. Wenn 
er vier Monate bei der Ernte hilft und acht Monate zu Hause 
ist, kommt er wieder am 1. Juli. Verstehen Sie? Das ist ge
nau, warum ich diesen anderen Minderheitsantrag gestellt 
habe. Wir wollen nicht hier oder der Öffentlichkeit gegenOber 
etwas vorstellen, was nicht ist Verstehen Sie? Alle Kriterien 
sind dieselben, mit Ausnahme der Frage des Unterbruchs. 
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Darum sind wir lieber ehrlich und sagen, wie die Situation 
ist. Ich teile Ihre Auffassung, dass es keine Rolle spielt, In 
welchem Artikel der Antrag untergebracht ist, aber es gibt 
eine Differenz, die der Glaubwürdigkeit dient. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau Buhlmann begrün• 
det den Antrag der Minderheit l zu Artikel 121. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Grundsätzlich wollen die Grllnen 
diese Übergangsbestimmung Oberhaupt nicht - damit das 
klar ist. Es war eine Wahl zwischen Pest und Cholera: Will 
man für die neuen Staaten der EU ein SaisonnlerstaM? Wir 
wollen selbstverständlich möglichst bald das Freizllgigkelts· 
abkommen fllr diese Staaten, damit sie gleiche Rechte ha• 
ben wie die anderen Mitglieder der EU. Die Minderheit 1 
(Beck) wollte mindestens, dass man diese Salsonnlerbewilll· 
gungen nicht für sechs, sondern lediglich für vier Monate er• 
teilt, damit nicht langen Aufenthalten ohne gute Rechtsstel• 
lung Tllr und Tor geöffnet wird. Entscheidend ist bei diesem 
Status Ja, dass keine Familiennachzüge möglich sind. Wenn 
schon keine Familiennachzüge möglich sind - anders als fllr 
jene Personen, die dem Frelzügigkeltsabkommen unterstellt 
sind -, dann sollen diese Fristen möglichst kurz sein. 

Vennot-Nlangold Ruth-Gaby (S, BE): Wir unterstOtzen die 
Meinung des Bundesrates. Diese Regelung gilt so lange, bis 
die FreizOglgkeltsabkommen auch mit den neuen EU-staa• 
ten abgeschlossen sind. Wir teilen hier die Meinung des 
Bundesrates. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir lehnen den Minderheitsantrag zu 
Artikel 30a ab. Wir können zum Teil auch auf unsere heuti
gen Ausführungen zu Artikel 17 und unser dortiges Stimm• 
verhalten verweisen. In Artikel 31 wird die Mögllchkelt fllr 
Kurzaufenthalt;!lbewllligungen geschaffen, und in Artikel 121 
Absatz 5 der Ubergangsbestimmungen wird den Bedürfnis
sen, Beschäftigungsspitzen zu brechen, nachgekommen. 
Deshalb ist eine derartige Forderung für uns nicht akzep
tabel und nicht nötig. Die schweizerische Emlgratlonsge
schichte mit dem SaisonnlerstaM hat uns gelehrt, dass wir 
diesen Fehler nicht wiederholen dllrten. Dasselbe gllt für den 
Minderheitsantrag zu Artikel 31a. Auch wenn In beiden Min• 
derheltsanträgen kein Umwandlungsmechanismus und kein 
Famillennachzug vorgesehen sind, wie das bei der altrechtll• 
chen Saisonnierbewilligung noch Usus war, lehnen wir beide 
Minderheitsanträge ab. 

Müller Philipp (RL, AG): Nachdem der Antrag der Minder• 
heit II (Schiblij zu Artikel 23 soeben - vor ein paar Minuten 
oder vielleicht auch länger- vom Plenum angenommen wor• 
den ist und damit ein Grundpfeiler der beruflichen Qualifika• 
tion bei der Zulassung von Erwerbstätigen angesägt worden 
ist, "!ird sich die FDP-Fraktion gegen Artikel 121 Absatz 5 
der Ubergangsbestimmungen aussprechen. Wir wollen hier 
konsequenterweise nicht noch eine zusätzliche Aufweichung 
der Zulassungskriterien. 
Ich bitte Sie, dies ebenfalls nicht zu tun. 

Daguet Andre (S, BE): Ich mache es kurz und nehme zu 
den Artikeln 30a und 31 a, zu den Minderheitsanträgen Beck 
und Weyeneth, Stellung: Es geht bei diesen Minderheitsan
trägen um nichts anderes als um die Wiedereinführung ei• 
nes SaisonnierstaMs, mit dem wir genug Erfahrung ge
macht haben und das wir abschaffen wollten. Und jetzt soll 
es einfach wieder auf diesem Weg eingeführt werden, mit 
dem ganz klaren Ziel, saisonal für maximal sechs Monate 
qualifizierte oder unqualifizierte Leute zu rekrutieren, ohne 
Ihnen Irgendwelche Rechte zu geben: weder Familiennach• 
zug noch Umwandlungsmöglichkeit noch Stellenwechsel. 
Es Ist klar, wir haben doch kein Interesse, jetzt wiederum 
das Saisonnierstetut aufzuwärmen. Was soll das? Aber es 
ist klar, man will neu ins Ausländergesetz wieder eine Be
stimmung hineinnehmen, die all das wieder möglich machen 
soll, was wir eigentlich abschaffen wollten. 



.9e> 
02.024 Conseil national 730 6mai2004 

Deshalb beantragen wir Ihnen klipp und klar, beide Minder
heitsanträge, sowohl den Antrag der Minderheit Beck zu Ar· 
tlkel 30a wie auch den Antrag der Minderheit Weyeneth zu 
Artikel 31 a, klar abzulehnen. Das ist keine Basis für dieses 
neue Gesetz. Ich muss vielleicht noch Folgendes hinzufO. 
gen: Wenn wir in Zukunft - und da haben wir alle ein Inter
esse daran - einigermassen geordnete Verhältnisse haben 
wollen, auch in diesen etwas saisonal ausgerichteten Bran
chenbereichen, dann haben wir alle ein Interesse daran, auf 
diese beiden Minderheitsanträge zu verzichten. 
Deshalb bitte ich Sie um Ablehnung dieser Anträge. 

Fattebert Jean (V, VD): Monsieur Daguet, a l'instar de quel
ques autres collegues, confondez-vous volontairement ou 
involontalrement les dispositions sur le sejour saisonnier 
avec le statut de saisonnier? Vous savez bien que le statut 
de saisonnier, c'etait neuf mois et pas un jour de moins, tan
dis que la c'est un maximum qui permet a des etudiants de 
venir deux mols ou trols mois, selon leurs dispositions. 

Daguet Andre (S, BE): Je suis tres conscient que la leglsla
tlon prevoyait neuf mols et que maintenant II s'agit de six 
mols. Mals II est clalr que cette autorlsation a la fonction d'un 
statut de salsonnier puisqu'elle depend egalement de la si
tuatlon economique d'une branche dont l'actlvite est saison
nlere. Je crois qu'on se retrouve dans le mime cas qu'avec 
l'espece de statut qu'on avait jusqu'a maintenant avec neuf 
mols, et que c'est Ja mAme histolre qui se repete. 
C'est pourquoi je vous demande vralment de rejeter les pro• 
positions de mlnorlte Beck et Weyeneth. 

Walter Hansjörg (V, TG): Ich spreche zu Artikel 121. Dieser 
Artikel 121 ist für die bäuerliche Branche ein sehr wichtiger 
Artikel; man kann sagen: Das ist der Schicksalsartikel die
ses Gesetzes. Ich finde, wir können hier eine saubere Rege
lung treffen zwischen der jetzigen Lösung und der späteren 
Handhabung der bilateralen Abkommen mit der EU. Das 
dQrfen wir hier nicht vergessen; das Ist auch die Rechtferti
gung dafür, dass wir hier auf diese sechs Monate gehen. 
Das ist eine Anpassung an diese Staaten - und an keine an
deren Staaten. Mit den «Bilateralen II» wird ja die Freizügig
keit stufenweise eingeführt. 
Deshalb bitte ich Sie, bei Artikel 121, wie die SVP-Fraktlon, 
der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 

Schlbll Ernst (V. ZH): Dieser neue Artikel 31a Ist für Spezi
albetriebe in der Landwirtschaft und für das Bau- und Gast
gewerbe ein sehr zentrales Anliegen, um in sehr 
arbeitsintensiven Zeiten die Arbeitsspitzen zu brechen. Nur 
mit Kurzaufenthaltern können die anfallenden Arbeiten ter
mingerecht und qualitätsbewusst ausgeführt werden. Es 
braucht dazu Menschen, die den entsprechenden Betrieben 
helfen, die volkswirtschaftliche Verantwortung wirtschaftlich 
zu erfüllen. Es Ist darum für mich, für uns unverständlich, 
dass sich viele Politikerinnen und Politiker gegen diese Re
gelungen wehren, obwohl auch sie günstig, qualitäts- und 
umweltbewusst leben und einkaufen wollen. 
Ich bitte Sie, die Minderheit Weyeneth zu unterstützen. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Nachdem bei Artikel 23 die Min
derheit II (Schibll) obsiegt hat, ist eine Öffnung erfolgt, und 
zwar hat man die Kurzaufenthaltsbewilligungen auf spezifi
sche Arbeiten ausgedehnt, also auf die Arbeitskräfte, die sie 
ausführen. Man Ist für die Kurzaufenthaltsbewilligungen vom 
Grundsatz abgekommen, dass diese nur für qualifizierte Ar
beitnehmer gelten. Man hat sie jetzt auf verschiedene an
dere Arbeitnehmer ausgedehnt. Weil dieser neue Grundsatz 
obsiegt hat, muss man in logischer Kons~qu_!ilnz auch sa
gen, dass die Ausnahmeregelung oder die Ubergangsbe
stimmung, wie sie In Artikel 121 Absatz 5 formuliert Ist, nicht 
mehr notwendig Ist. Man kann auf sie verzichten. Aus die
sem Grunde wird die CVP-Fraktion hier dem Entwurf des 
Bundesrates zustimmen, d. h. die Minderheit Vermot unter
stützen und festlegen, dass man auf diese Übergangsbe
stimmung verzichten kann. 

Lang Josef (G, ZG): Wie Andre Daguet gesagt hat, geht es 
hier tatsächlich um die Wiedereinführung des Salsonniersta
tuts, und zwar um ein Saisonnlerstatut, das noch schlimmer 
ist als das altbekannte. Wir lehnen deshalb den Antrag der 
Minderheit Back zu Artikel 30a, Jenen der Minderheit Weye
neth zu Artikel 31 a, aber auch den Mehrheitsantrag zu Arti
kel 121 entschieden ab. 
Gegen die Einführung eines neuen Saisonnierstatuts gibt es 
humanistische Grunde, es gibt auch ökonomische Grunde. 
Ober die ökonomischen Grunde wurde heute schon sehr viel 
gesprochen. Es Ist nicht die Aufgabe eines Gesetzes, Tief
lohnbranchen zu heHen, Tieflohnbranchen zu bleiben. Das 
humanistische Argument hat Max Frisch seinerzeit auf den 
Punkt gebracht: «Man hat Arbeitskräfte gerufen, und es ka
men Menschen.» Die vorgeschlagene Saisonbewilligung und 
der saisonale Aufenthalt wollen die Arbeitskraft, aber nicht 
den Menschen, der In der Regel Angehörige hat Eine Studie 
hat kürzlich ergeben, dass die folgenden Kategorien von Ar
beitskräften bei gleichen Voraussetzungen am wenigsten 
verdienen: Die Leute, die aus Osteuropa kommen, verdienen 
minus 26 Prozent, und die, die aus Afrika kommen, minus 
42 Prozent. Genau auf diese zielen die erwähnten Anträge. 
In diesem Saal hat es vor gut zwei Jahren über diese Fragen 
eine Diskussion gegeben, und zwar aufgrund zweier parta
mentarischer Initiativen von zwei Waadtländer Kollegen. Kol
lega Chiffelle verlangte die Aufhebung des Arbeitsverbotes 
für Asylsuchende. Damit hätten Leute, die hier anwesend 
und arbeitswillig sind, arbeiten können. Aufgrund «des be· 
solns av,res dans les secteurs du tourlsme, de la restaura
tion, de l'hötellerle ou de l'agriculture en particulier» ver
langte Kollege Beck mit seiner parlamentarischen Initiative 
«un vrai permls de salsonnier». Er hat aber den Vorstoss 
Chiffelle abgelehnt, obwohl dieser geholfen hätte, die er• 
wähnten Probleme zu lindern. Man wollte eben Arbeitskräfte 
und nicht Menschen. 
Ich möchte zitieren, was damals die Kommissionsspreche
rin, die freisinnige Frau Vallendar, gesagt hat. Sie hat gegen 
den Vorstoss Back gesagt, das führe zu einer Zunahme der 
"sans-papiers», das führe «verständlicherweise zum Ver
such der Beschäftigten, Ihre Familien nachkommen zu las
sen». Weiter hat sie gesagt, man solle auch Debatten, wenn 
sie sich wiederholten, in Erinnerung rufen. «Des Weiteren Ist 
nicht geklärt, wer die Verantwortung fOr angemessene Ar
beits- und Wohnbedingungen Obernehmen wird. So verlo
ckend es aus betriebswirtschaftlicher Sicht Ist, Menschen 
aus Ländern mit tieferen LohnansprQchen ins Land zu ho
len, darf darOber nicht die sozialpolitische Verantwortung 
ausgeblendet werden, die wir dann Obernehmen müssen. 
Wer Arbeitskräfte holt, darf nicht vergessen, dass Arbeits
kräfte Menschen sind, für die wir soziale Verantwortung 
übernehmen messen. Alles andere Ist unethlsch.» Das alles 
hat Frau Vallendar gesagt Weiter hat sie gesagt: «Noch et
was: Diejenigen, die jetzt so laut rufen, dass man Leute aus 
Nordafrika und dem Osten herrufen soll, sind die Ersten, die 
Initiativen ergreifen, wenn es darum geht, mit den uner
wanschten Zuwanderungen aus anderen Staaten Politik zu 
machen.» Dem ist eigentlich nichts beizufügen. 
Ich möchte einfach kurz Herrn Kollega Weyeneth antworten, 
der gestern auf 25-jährige Freundschaften mit ehemaligen 
Saisonniers hingewiesen hat Ich zweifle nicht an diesen 
Freundschaften. Ich möchte einfach darauf hinweisen, dass 
Freundschaften mit ehemaligen Saisonniers, Freundschaf
ten, die In diesem Land gelebt werden, aufgrund dieser An
träge nicht mehr möglich wären, weil das alte Saison
nlerstatut es Immerhin möglich machte, Aufenthalter In die
sem Land zu werden. 
Der Minderheitsantrag Weyeneth zu Artikel 44a, der auch in 
dieses Paket hineingehört, verlangt: «Personen mit saisona
len Kurzaufenthaltsbewilligungen gemäss Art. 31a können 
ihre Familie nicht nachziehen.» Das tönt nicht sehr freund
schaftlich. 
Zu Artikel 121: Das Wichtigste wurde bereits gesagt. Wir 
lehnen den Antrag der Mehrheit ab, weil er den Famillen
nachzug ausschliesst. 
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Unterstützen Sie bitte die Minderheit II (Vermot) und damit 
den Bundesrat. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist jetzt mehrmals gesagt 
worden: «Wir unterstützen den Bundesrat.» Ich habe Ihnen 
bei der Einführung gesagt: Der Bundesrat hat beschlossen, 
dass bei Artikel 121 die Mehrheit zu unterstützen ist. Wes
halb? Diejenigen, die das jetzt bekämpfen, müssen wissen, 
dass sie damit die Abkommen der «Bilateralen 1„ mit den 
neuen EU-Staaten bekämpfen, denn dort sind wir verpflich
tet, diese Kurzaufenthalter zu Obernehmen. Wahrscheinlich 
wird Artikel 121 gar nicht in Kraft treten, sofern eben das bi
laterale Abkommen frQher kommt - dies einfach, damit Sie 
sehen, wie die Dinge zusammenhängen. 
Ich glaube, wir sollten etwas Ordnung hineinbringen. Es 
hängen miteinander zusammen: Artikel 23 Absatz 1, den wir 
beschlossen haben - nicht die Fassung des Bundesrates -, 
und es hängen damit zusammen Artikel 30a, 31a und 121. 
Worum geht es dort? 
In Artikel 23 haben Sie beschlossen, dass Aufenthaltsbewilli
gungen für Spezialisten und andere für spezifische Arbeiten 
benötigte Arbeitskräfte erteilt werden. Dann geht es um 
Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligungen - also um 
beides - fQr Personen aus aussereuropäischen Staaten, aus 
ausserhalb liegenden Staaten, die also nicht von der heuti
gen und von der kOnftlgen PersonenfreizQgigkeit betroffen 
sind. 
In Artikel 30a geht es nicht um das Saisonnlerstatut, obwohl 
dort «Saisonbewilligung» steht. Beim Saisonnlerstatut han
delte es sich zwar zunächst um ein Statut für Kurzaufenthal
ter - nicht für vier oder sechs, sondern für neun Monate -, 
und nach einer gewissen Zeit ging es um eine Umwandlung 
der Arbeitsbewilligung und um den Famillennachzug. Das ist 
hier nicht gegeben. 
Bei Artikel 30a und Artikel 31a geht es um Kurzaufenthalter, 
aber in beiden Fällen um Arbeitsmärkte, die ausserhalb der 
europäischen Staaten liegen; es geht also nicht um EU
Märkte, denn das Gesetz gilt Ja gar nicht für dieses Gebiet 
Bei der Übergangsbestimmung In Artikel 121 hingegen geht 
es um Kurzaufenthalter aus den zehn neuen EU-Staaten. 
Da muss ich Ihnen sagen, die Forderung der Europäischen 
Union lautete, dass wir den zehn Staaten die Freizügigkeit 
vollumfängllch gewähren. Das haben wir nicht tun müssen, 
weil fast alle Staaten in den ersten sieben Jahren hier Si
cherheiten eingebaut haben. Aber für die ersten Jahre ist 
vorgeschrieben, dass wir In einem gewissen Rahmen Kurz
aufenthalter übernehmen mOssen, sonst bekommen wir 
diese Verträge nicht. Diese sind ja nicht fertig ausgehandelt, 
aber in dieser Beziehung können wir keine Konzessionen 
mehr machen, wenn wir sie dann abschllessen. 
Darum unterstützt der Bundesrat Artikel 121 als Übergangs
bestimmung. Ich möchte Ihnen meine Auffassung dazu sa
gen. Wenn Sie bei Artikel 23 solche Bewilligungen be
schliessen für Personen aus Ländern ausserhalb von 
Europa, ist es doch viel gescheiter, wenn Sie sagen: Nein, 
bei Artikel 121 verbarrikadieren wir, aus den zehn neuen 
EU-Ländern wollen wir keine. Wenn Sie nämlich Personen 
aus den zehn neuen Ländern zulassen, wird das gar nicht 
aktuell, was Sie heute mit dem Antrag der Minderheit II 
(Schibli) bei Artikel 23 beschlossen haben, weil Sie genü
gend solche Kurzaufenthalter aus den zehn neuen Ländern 
bekommen werden. Diese müssen wir ohnehin überneh
men, wenn wir den Vertrag unterschreiben. 
Herr Cina hat gesagt, er unterstütze den Bundesrat, Frau 
Vermot unterstützt Ihn; aber der Bundesrat stimmt der Mehr
heit zu, Herr Cina, nicht der Ausnahme! 
Ich bitte Sie, wenn Sie jetzt hier nicht den Fehler machen 
wollen, für Länder ausserhalb Europas zu sehr zu öffnen, 
der Mehrheit zuzustimmen - das Ist die Logik-, aber die Ar
tikel 30a und 31a abzulehnen. 

Clna Jean-Michel (C, VS): Nur kurz zur Präzisierung: Die 
Minderheit II (Vermot) entspricht der ursprünglichen Fassung 
des Bundesrates. Durch die Tatsache, dass bei Artikel 23 der 
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Antrag der Minderheit II (Schibli) durchgekommen Ist, wurden 
die Grundvoraussetzungen für Artikel 121 Absatz 5 verän
dert, weil der Antrag der Minderheit II (Schibli) eine Ausdeh
nung der Kurzaufenthalter auf nicht qualifizierte Arbeitneh
mer bewirkt hat. Somit hat Artikel 121 Absatz 5 keine 
Berechtigung mehr für sich. Da der Bundesrat nun aber auf 
die Lösung der Kommission eingeschwenkt ist, jetzt jedoch 
der Antrag der Minderheit II (Schibli) durchgekommen Ist, be
harre Ich auf der ursprünglichen Fassung des Bundesrates. 
In diesem Sinne unterstützen wir bei Artikel 121 Absatz 5 die 
Minderheit II (Vermot); das zur Präzisierung. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen, 
warum der ursprüngliche Antrag des Bundesrates nicht der 
Mehrheit entsprach: weil man nicht gewusst hat, was die Be
dingungen der «Bilateralen I» sind, als man das Ausländer
gesetz gemacht hat. Der angenommene Antrag der Minder
heit II (Schibli) betrifft ausserhalb der EU liegende Staaten. 
Artikel 121 betrifft innerhalb der EU liegende Staaten, und 
darum sollten Sie bei Artikel 121 der Mehrheit zustimmen. 
Es ist doch besser, wenn wir dort konsistent sind. 

Weyeneth Hermann (V, BE): Ich halte das, was Herr Cina 
soeben geboten hat, für eine Reaktion schlechter Verlierer. 
Sie kombinieren nun eine Abmachung, die sich ergibt und 
die der Bundesrat - aufgrund der Verhandlungen mit der 
EU - nachträglich In die Kommission eingebracht hat, mit ei
ner Ausnahmeregelung, die ger nicht die Leute aus der EU 
und die EU-Verträge betrifft. Der Antrag der Minderheit II 
(Schiblij hat mit den Übergangsbestimmungen In Artikel 121 
gar keinen Zusammenhang. Wenn Sie das nicht einsehen, 
negieren Sie einfach den Verhandlungsstand mit der EU. 
Wenn Sie glauben, es sei eine Lösung, da jetzt die belei
digte Leberwurst zu spielen und einen solchen Antrag einzu
bringen, dann mag das Ihrem Gemüt entsprechen, eber 
sicher nicht der Sache. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Ich glaube, je 
länger die Diskussionen andauern, desto verwlrrlicher wird 
es in diesem Saal. Nochmals zur Ausgangslage: Es ist na
türlich so, in Artikel 23 heben Sie ein wesentliches Konzept, 
das Bundesrat und Mehrheit bis anhin vertreten heben, ver• 
ändert oder aufgeweicht. Das Konzept sah am Anfang ja 
vor: erstens duales System und zweitens gegenüber Nicht
EU/Efta-Staaten Beschränkung auf qualifizierte, speziali-
slerte Arbeitskräfte. Das zweite Prinzip heben Sie mit dem 
Entscheid für die Minderheit II (Schibli) klar aufgeweicht, in
dem Sie dort entschieden haben: Die BewiUigung, also die 
Zulassung, erhalten nicht nur Spezialisten und Qualifizierte, 
sondern alle Personen bzw. Arbeitskräfte, die für irgendwel
che spezifischen Arbeiten benötigt werden. Das haben Sie 
so beschlossen. Also Ist eben bei der Qualifikation, bei den 
persönlichen Voraussetzungen, in Artikel 23 eine Verbreite
rung entstanden, weil Sie neu auch unqualifizierte Arbeits
kräfta zulassen wollen. 
Die Mehrheit hat In Ihrem Konzept als Ausnahme von die
sem Artikel 23 diesen Artikel 121 Absatz 5 geschaffen. Sie 
hat gesagt Bis es zur Ausdehnung des PersonenfreizOgig
keitsabkommens auf die EU-Osterweiterungssteaten kommt, 
gibt es einen gewissen Bedarf an Unqualifizierten, und bis 
zum Inkrafttreten dieser Ausdehnung sind wir bereit, gemäss 
diesem Absatz 5 eine Kurzaufenthaltsbewilligung einzufüh
ren, für sechs Monate und ohne Familiennachzug. Das war 
das Konzept der Mehrheit. Das bezog sich natürlich auf eine 
restriktive Regelung in Artikel 23, restriktiv im Sinne: nur 
Qualifizierte. Mit Ihrem Beschluss haben Sie dieses Konzept 
natürlich völlig verändert, und dieses Konzept bezieht sich 
darauf - Sie lesen das -: «bis zum Entscheid über die Aus
dehnung des Abkommens». Es spielt überhaupt keine Rolle, 
ob diese Ausdehnung In fünf, sechs, sieben, acht, neun Jah
ren in Kraft tritt. Das wissen wir alle nicht, weil die Ergeb
nisse dieser Verhandlungen nicht vorliegen, weil wir die 
Übergangsfristen nicht kennen, weil wir die Einzelheiten 
nicht kennen, wie die «Bilateralen I» mit der PersonenfrelzQ-
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gigkeit schlussendlich dann auf die Osterweiterungsstaaten 
ausgedehnt werden. 
Deshalb ist das Mehrheitskonzept, so, wie es hier vorliegt, 
durch Ihren Entscheid bei Artikel 23 natürlich grundlegend 
infrage gestellt. Bei den Artikeln 30a und 31 a war die Mehr· 
helt der Kommission ganz klar gegen diese Einführung. Wir 
haben uns jetzt schon mehrmals darüber ausgesprochen, 
dass in der Vergangenheit mit den Saisonbewilligungen 
grosse Probleme geherrscht haben, dass die Bewilligungen 
nicht nur auf die Qualität, sondern eben auch auf die Anzahl 
der Zugewanderten einen grossen Einfluss hatten. Alle ha
ben das in der Vernehmlassung kritisiert und daher das bun
desrätliche Konzept unterstützt: Man sagt da, es gebe Kurz
aufenthaltsbewilligungen, die bis zu einem Jahr ausgespro
chen werden. Selbstverständlich ist es möglich, Im Rahmen 
der Kurzaufenthaltsbewilligungen Zulassungen für Aufent
halte von vier, sechs oder acht Monaten zu erteilen. Ein Jahr 
ist die Maximaldauer. Also sind die meisten Fälle von kurz
fristigen und nur monatelangen Arbeitseinsätzen mit dem 
Projekt Kurzaufenthaltsbewilligung natürlich abgedeckt. 
Der Unterschied zwischen dem Konzept Beck und dem Kon
zept Weyeneth liegt effektiv einerseits In der Dauer der sai
sonalen Bewllllgung und andererseits beim Unterbruch. Wie 
gesagt, die Mehrheit der Kommission lehnt Oberhaupt die 
WiedereinfOhrung einer saisonalen Bewilligung ab. 
Ich bitte Sie, wenigstens hier dem Konzept Kurzaufenthalts
bewilligungen zu folgen und beide Minderheiten abzulehnen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Je suls desole, 
je ne peux pas partager le point de we de ma collegue rap
porteur. C'est de la libre Interpretation de dire qua, parce 
qu'un amendement a ete accepte a un endroit, l'ensemble 
d'un concept de la commission est remis en question. Pour 
cela, il faudrait au minimum reunir la commission pour 
qu'elle puisse se prononcer. Nous ne savons mAme pas 
quelle est !'Interpretation qui est donnee a l'accomplisse
ment de täches specifiques a la suite de l'adoption de la pro
position de la minorite Schibli a l'article 23 allnea 1. 
Pour ma part, et quels que soient les amendements qul ont 
ete adoptes auparavant, parce que je pourrais avoir la mAme 
reaction a l'egard de la proposition de la mlnorite Vermot qui 
a ete adoptee tout a l'heure, je continue a. defendre la propo
sitlon qui a ete debattue an commission. Cette propositlon a 
l'article 121, a. laquelle le Conseil federal s'est rallle, tend a 
introduire un alinea 5 afin d'accorder des permis de courte 
duree pour faire venir de la maln-d'oeuvre des pays nouvel
lement entres dans !'Union europeenne. C'est c;a la position 
qui a ete decidee an commission; le raste tlent plutOt de la li
bre interpretation. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Das Wort fQr einen RQck
kommensantrag hat Herr Donze. 

Donze Walter (E, BE): Sie haben nun miterlebt. welche Kon
fusion durch ein zufälliges Abstimmungsergebnis von heute 
entstanden Ist. Bel Artikel 23 haben wir der Minderheit II 
(Schibll) mit 79 zu 75 Stimmen bei 10 Enthaltungen zuge
stimmt. Ich behaupte, dass nicht alle Mitglieder dieses Rates 
sich der Tragweite dieses Beschlusses bewusst waren, näm
lich dass wir mit der Bewilligung von Kurzaufenthaltern Ober 
den EU-/Efta-Raum hinausgehen. Ich möchte deshalb zur 
Klärung bezüglich der Artikel 30a, 31, 31a und 121, dass wir 
nochmals bei vollem Bewusstsein Qber Artikel 23 abstimmen 
können. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Rückkommensantrag zuzu
stimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich gehe natürlich 
schon davon aus, dass wir alle bei vollem Bewusstsein sind. 
(Heiterkeit) 

Schlbll Ernst (V, ZH): Ich bitte Sie, den Rückkommensan
trag Donze abzulehnen. Meine Begründung ist folgende: Wir 
haben Jetzt entschieden; das Geschäft wird nachher im 

Zweitrat, im Ständerat, behandelt, und wenn es dann eine 
Differenz gibt, können wir bei der zweiten Beratung des Ge
setzes noch einmal hierüber sprechen. Aber Jetzt möchte ich 
Sie bitten, nicht auf Artikel 23 zurückzukommen, sondern 
eben Qber die Artikel 30a, 31, 31 a und 121 zu befinden. 

Abstimmung - Vote 
Für den Ordnungsantrag Donze .... 71 Stimmen 
Dagegen .... 81 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen nun Qber 
die Artikel 30a, 31, 31a und 121 ab. 

Art. 30a 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Minderheit •... 63 Stimmen 
Für den Antrag Ruey .•.. 41 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Dewcieme Vote 
(namentlich - nomlnatlf: Beilage - Annexe 02.024/802) 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

~~3&~ / ua« po~ ~:2 
Art. 31 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Vanek ent• 
fällt aufgrund der Abstimmung zu Artikel 2. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FQr den Antrag Müller Philipp .•.. 123 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bernhard .••. 3 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Dewcleme vote 
FQr den Antrag Müller Philipp .... 81 Stimmen 
Far den Antrag der Kommission .... 77 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres disposltfons sont adoptees 

Art. 31a 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nominattt; Beßaae - Annexe 02,024/805) 
FQr den Antrag der Minderheit •••• 60 Stimmen 
~apeg.en .... i§. Sti!:'lmen o n o 

l5ieli.,.__.,e,,.,. ~- I c.lO« ~ ~~ 
Art. 121 . 

Erste Abstimmung - Premier vote 
(namentnch - nominatif: Benage - Annexe 02.024/810) 
FQr den Antrag der Mehrheit •... 88 Stimmen 
~ra~,:r~eit bo:6 Stimmen ,S!:2 
Zweite Abstimmung- Dewc/eme vote flCI~ l\ 
(namentlich - nomjnatif: Beilage - Annexe 02.024/s11) 
Für den Antrag der Minderhett II •.•. 94 Stimmen 
~~tra~/ .. 64 ~Immen 

~mmungenangeno!-::: ~ SQ!S 
Les autres dispositlons sont adoptees 

Art. 32 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
...• werden, wenn keine Wlderrufsgründe nach Artikel 61 vor
liegen. 
Abs.4, 5 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzar, Aeppll Wartrnann, Bühlmann, 
Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, lillmanns, Vermot) 
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Abs. 3bis 
Bei Wegfall des Aufenthaltsrechtes Infolge dauernder Ar
beitsunfähigkeit (Invalidität) besteht nach einem zweijähri
gen Aufenthalt ein Verbleiberecht. 

Antrag der Minderheit 
(Gross Andreas, BQhlmann, Garbani, Hubmann, Leuten
egger Oberhotzer, Tillmanns, Vermot) 
Abs.4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Eventualantrag Amstutz 
(falls der Antrag der Minderheit zu Abs. 4 angenommen 
wird) 
Abs. 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Schriftliche Begründung 
Falls Absatz 4 Ober den Anspruch auf Verlängerung nach ei
ner Fünfjahresfrist nicht gestrichen wird, hat Absatz 5 zu ver
blefben, da vorübergehende Aufenthalte, namentlich zu 
Ausbildungszwecken, nicht den ordentlichen Aufenthalten 
zur Erwerbstätigkeit oder im Rahmen des Familiennachzu
ges gleichzusetzen sind. 

Art.32 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 3 
.... prolongee s'il n'existe aucun motif de resiliation au sens 
de l'article 61. 
Al.4, 5 
Bitter 

Proposition de la minorlte 
(Leutenegger Oberhoizer, Aeppli Wartmann, Bühlmann, 
Garbani, Grass Andreas, Hubmann, Tillmanns. Vermot) 
Al. 3bls 
Apres un sejour de deux ans, l'etranger qui, du fait d'une in· 
capaclte de travail permanente (invalidite), ne peut plus pre
tendre a une autorisation de sejour, peut se voir octroyer le 
droit de demeurer en Suisse. 

Proposition de 1a mlnorlte 
(Gross Andreas, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leuten
egger Oberhoizer, Tillmanns, Vermot) 
Al. 4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition subsidiaire Amstutz 
(au cas oiJ la proposltion de mlnorite concemant l'al. 4 serait 
adoptee) 
A/.5 
Adherer au projet du Conseil federal 
Developpement par ecrlt 
Si l'alinea 4 concernant le droit a une prolongation apres un 
sejour de clnq ans n'est pas biffe, l'alinea 5 devra Atre con
serve, etant donne que les sejours temporaires effectues 
notamment ä des fins de formation ne doivent pas Atre mis 
sur un pied d'egalite avec les sejours ordinaires en vue 
d'exercer une actlvite lucrative ou dans le cadre du regrou
pement familial. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Aufenthalts
bewilligung wird an einen Aufenthaltszweck gekoppelt. Ist es 
die Erwerbsarbeit, so hat das zur Folge, dass jemand, der 
zum Beispiel einen Arbeitsunfall erleidet und dadurch Invalid 
wird, sein Bleiberecht grundsätzlich verliert. Das kann dazu 
führen, dass eine Person das Land verlassen muss. In der 
Kommission wurde bei der Debatte darauf hingewiesen -
das steht auch In der Botschaft-, dass bei Personen, die In
valid geworden sind, allenfalls eine Regelung über die Här
tefallklausel möglich Ist. Das helsst, die Kantone können ei
nem Verblelberecht zustimmen. 
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Ich beantrage Ihnen nun, dass auch für Drittstaatenangehö
rige - wie das auch im Freizüglgkeitsabkommen mit der EU 
der Fall ist - ein Verbleiberecht immer dann garantiert ist, 
wenn der Aufenthaltszweck der Erwerbsarbeit aufgrund von 
Invalidität dahinfällt. Herr Lang hat vorhin das Zitat gebracht: 
«Wir riefen Arbeitskräfte, und es kamen Menschen.» Ich 
denke, das gilt nirgends so typisch wie bei dieser Frage. Ich 
finde es absolut unmenschlich und ungerecht, wenn jemand, 
der zum Beispiel aufgrund eines Arbeitsunfalls seine Ge
sundheit verliert, nachher noch gezwungen wird, unser Land 
zu verlassen. Marc Spescha hat in einem Buch die Situation 
so beschrieben: Er hat gesagt, das sei das «Drama des 'er
füllten Aufenthaltszweckes'». Das heisst, mit der Invalidität 
Ist der Aufenthaltszweck erfüllt, und man schickt die Person 
weg. Das kann keine Regelung sein, die ein Staat mit einer 
humanitären Tradition für richtig befindet. Wir können uns 
auch nicht auf die Kompetenz der Kantone verlassen, denn 
es gibt Kantone, die hier mit äusserster Härte reagieren und 
die auch in solchen Fällen das Verbleiberecht verneinen. 
Ich bitte Sie: Sichern Sie mit der Zustimmung zum Antrag 
der Kommissionsminderheit zu Absatz 3bis, dass die Perso
nen, die aufgrund dauernder Arbeitsunfähigkeit ihre Er• 
werbsfähigkelt verlieren, trotzdem hier In unserem Land 
bleiben können, und zwar Immer dann, wenh sie mindestens 
zwei Jahre in unserem Land waren. 
Das hat auch einen ganz praktischen Grund. Bevor sie ihre 
lnvaliditätsanerkennung bekommen, müssen sie ein Jahr 
Wartefrist durchlaufen. Es kann nicht sein, dass diese War
tefrist im Ausland durchlaufen werden muss, auch aus 
praktischen Gründen. Denn während dieser Zeit müssen 
solche Personen alle medizinischen Untersuchungen Ober 
sich ergehen lassen, und das würde ja heissen, dass je
mand aus dem Ausland immer hierher reisen muss, damit 
man überhaupt eine saubere lnvalidltätsabklärung vorneh
men kann. 
Ich bitte Sie, stimmen Sie aus praktischen und auch aus hu
manitären Erwägungen dem Antrag der Kommissionsmin
derheit zu Absatz 3bis zu. 

Gross Andreas (S, ZH): Eine Minderheit der Kommission 
fand es schade, dass hier In Absatz 4 ein Ansatz des Bun
desrates - in alter Zusammensetzung - gestrichen worden 
ist, nämlich dass diejenigen, die fünf Jahre lang mit einer 
Jahresaufenthaltsbewilligung hier sein konnten, die hier ar• 
belteten und sich nichts zuschulden kommen liessen, eine 
Bewilligung für einen längeren Aufenthalt bekommen. Der 
Katalog in Artikel 61, was man alles schlecht machen 
könnte, um dieses Recht zu verwirken, ist lang. Diese Bewil
ligung fördert einerseits die Integration; das ist eine der logi
schen Säulen der Reformidee des Bundesrates in alter 
Zusammensetzung, die. wir aufrechterhalten möchten. Auf 
der anderen Seite müssen wir uns einfach bewusst sein, 
dass wir diese Arbeitskräfte In den nächsten zwanzig Jahren 
brauchen. Wir würden sie bekommen, wenn wir jenen, die 
sich fünf Jahre als Arbeitskräfte bewährt haben, einen Dau
eraufenthalt zugestehen würden. 
In dem Sinne bitte ich Sie - wenn ich es deutlich sagen 
dürfte -, sich nicht vom Wahffieber des letzten Jahres und 
der •Erosion der Mitte nach rechts» anstecken zu lassen, 
sondern die Intention des Bundesrates in alter Zusammen
setzung, der auch nicht sehr revolutionär war, In dieser be
scheidenen Hinsicht aufrechtzuerhalten. 

Gross Jost (S, TG): Ich bitte Sie, die Minderheiten Leuten
egger Oberholzar und Gross Andreas zu unterstützen. 
Es wurde von der Minderheitssprecherin, von Frau Leuten
egger Oberholzer, schon gesagt, dass bei Invalidität zwin
gende Bestimmungen zum Schutz besonders verletzlicher 
Personen für diesen bedingten Rechtsanspruch auf Verlän• 
gerung der Aufenthaltsbewilligung sprechen. Ich denke, es 
geht hier auch um den Grundrechtsstatus dieser Personen, 
die Menschenwürde, die persönliche Integrität, vor allem 
aber auch um das Grundrecht auf HIHe in Notlagen gemäss 
Artikel 12 der Bundesverfassung. Das ist ja ein Menschen-
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recht, das durchaus auch ausländische Staatsangehörige in 
Anspruch nehmen können. Oder mit anderen Worten: Wenn 
eine solche Person einer solchen Nothilfe bedürfte, einer 
medizinischen Nothilfe, dann könnte sie gar nicht weggewie
sen werden. 
Frau Leutenegger Oberholzar hat es aber schon angetönt, 
dass hier auch sozialversicherungsrechtllche Gründe dafür 
sprechen, dass diese Personen In der Schweiz bleiben dür
fen, dass es während der Dauer der Abklärung der Invalidität 
sinnvoll Ist - auch Im Sinne der Immer wieder beschworenen 
Missbrauchsbekämpfung-, wenn diese Personen hier In der 
Schweiz eben diese Abklärungen der Invalidität vornehmen 
lassen können, aber auch allfällige berufliche oder medizini
sche Massnahmen abklären lassen können. 
Nun wäre ich eigentlich froh, Herr Bundesrat Blocher - ich 
möchte Sie jetzt direkt ansprechen -: Ich stelle bez0glich 
des sozialversicherungsrechtlichen Leistungsstatus eine ge
wisse Doppelbödlgkeit fest. Einerseits haben Sie, Herr Bun
desrat Blocher, laut über eine liberalere lmmigrationsrege
lung nachgedacht. aber nur unter Abkoppelung vom System 
der sozialversicherungsrechtlichen Leistungen in einer ers
ten Phase. Auf der anderen Seite hat Herr Fasel aufgezeigt, 
dass Arbeitgeber landwirtschaftlicher Praktikanten diese ge
zielt in das System der Prämienverbilligung des KVG hinein
lenken. Man nutzt also einerseits das System, und gleichzei
tig spricht man von Missbrauch sozialversicherungsrecht
licher Leistung durch ausländische Erwerbstätige. Das ist 
meines Erachtens scheinheilig. 
Aber wir sollten jetzt In der Logik des bestehenden Systems 
denken und argumentieren, und da gibt es sehr gute sozial
versicherungsrechtliche Gründe dafür, dass solche Perso
nen ihre Leistungen wegen Invalidität in der Schweiz 
beziehen und auch der entsprechenden sozialversiche
rungsrechtlichen Kontrolle in der Schweiz unterliegen. Herr 
Blocher, ich bitte Sie, gerade zu diesem Aspekt, zu diesem 
Punkt, vielleicht auch etwas zu sagen und dazu Stellung zu 
nehmen: Es ist sinnvoll, dass solche Personen in der 
Schweiz bleiben, eben auch wegen der Missbrauchskon
trolle. 
Ich bitte, auch den Antrag der Minderheit Gross Andreas an
zunehmen; das Ist Ja ursprünglich ein bundesrätllcher An
trag. Hier verdichtet sich gewlssermassen ein Ermessens
tatbestand nach fünf Jahren Aufenthalt zu einem Recht unter 
Vorbehalt der Widerrufsgründe nach Artikel 61. Das wäre 
ein echter Schritt zur Integration bewährter und unbeschol
tener ausländischer Erwerbstätiger. Diese grössere Rechts
und Arbeitsplatzsicherheit. die wir diesen langjährigen Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmern In der Schweiz ver
schaffen, ist auch - davon bin ich vollends überzeugt - ein 
Vorteil für den Arbeits· und Wirtschaftsstandort Schweiz. 
Aus diesen Gründen bitte ich Sie, beiden Mlnderheitsanträ• 
gen zuzustimmen. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktlon unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Engelberger Eduard (RL, NW): Was Herr Gross Jost ge
sagt hat. wollen wir auch, und wir sind 0berzeugt, dass das 
auch mit der Fassung der Mehrheit möglich Ist, denn das 
Eintreten einer Invalidität Ist nicht per se ein Wegweisungs
grund. In Artikel 30 Absatz 1 Litera b sind bei den Ausnah• 
men zu den Zulassungsvoraussetzungen auch die schwer
wiegenden persönlichen Härtefälle geregelt, und ich glaube, 
wir sprechen mit der vorliegenden Kategorie eben von 
schwerwiegenden persönlichen Härtefällen. Zudem sind der 
Widerruf von Verfügungen in Artikel 61 und der Widerruf von 
Nlederlassungsbewilllgungen in Artikel 62 lediglich mit einer 
Kann-Bestimmung geregelt Aufgrund dieser Bestimmun
gen - zusammen mit dem In Artikel 91 enthaltenen Grund
satz zur Ermessensausübung - erübrigt sich eine weitere 
gesetzliche Präzisierung für das Verblelberecht Im Sinne 
des Antrages der Minderheit Leutenegger Oberholzer. 
In diesem Sinne empfehle Ich Ihnen, diesen Minderheitsan
trag abzulehnen und der Mehrheit zuzustimmen. 

Ich spreche jetzt auch zum Antrag der Minderheit Gross An
dreas zu Absatz 4. Ich bitte Sie, auch bei Absatz 4 der Mehr
heit zuzustimmen. Mit einem gesetzlich festgeschriebenen 
Rechtsanspruch auf Verlängerung einer Jahresaufenthalts
bewilligung wird der Integrationsgedanke unterlaufen. Inte
grationswille und Integrationsbereitschaft sollen auch bei 
einer Verlängerung einer Aufenthaltsbewilligung eine Vor
aussetzung bleiben. Dies wäre aber bei einem von vornher
ein feststehenden Anspruch auf Verlängerung nach fünf 
Jahren nicht mehr der Fall. Zudem wird in Artikel 33 Ab
satz 2 Litera a der Erhalt der Niederlassungsbewllligung 
nach fünfjährigem Aufenthalt mit einer Aufenthaltsbewllli· 
gung ermögllcht. Der vorliegende Minderheitsantrag 
schränkt zudem den noch verbleibenden Ermessenssplel· 
raum der Migrationsbehörden weiter ein. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zu folgen und den Minder
heitsantrag Gross Andreas abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Herr Grass, Sie folgen dem 
Entwurf des Bundesrates; dazu kann ich nichts sagen. Ich 
kann Ihnen lediglich sagen, dass in der Kommission der 
Bundesrat anscheinend der Fassung der Mehrheit zuge
stimmt hat. weil In Absatz 3 der Vorbehalt auf Artikel 61 
übernommen worden ist Das ist die Haltung des damaligen 
Bundesrates. Ich habe sie nicht infrage gestellt, weil meine 
Stellungnahme natürlich grundsätzlich auf den bundesrätli• 
chen Anträgen beruht. Ich habe jene Dinge neu in den Bun
desrat getragen, von denen ich gefunden habe, sie seien 
unbedingt notwendig. Hier habe ich das nicht gefunden. 
Darum stimmen wir hier der Mehrheit zu. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: L.:autorlsation de 
sejour est accordee dans un but determine. En cas de chan
gement de situation - et c'est le cas sl une personne devient 
Invalide-, il y a lieu que les autorites reexamlnent la situa
tlon. II n'est pas posslble d'avoir un renouvellement automa
tique d'une autorisation de sejour si les motifs du sejour ont 
change. A relever qu'a contrario, l'autorisation d'etabllsse
ment n'est pas soumise ä cette condition, et c'est mime sa 
caracterlstique. 
En ce qui concerne les cas d'lnvalidlte, qui sont evoques par 
Madame Leutenegger Oberholzer, une prolongatlon du se
Jour peut parfaitement Atre accordee. On a eu l'impresslon 
tout ä l'heure que des qu'une personne devenalt invalide, on 
allalt l'expulser. Non! Une prolongatlon du sejour peut Atre 
accordee en derogeant aux condltions d'admisslon, selon 
l'article 33 alinea 3. 
Je vous invite donc ä rejeter la propositlon de la minorite 
Leutenegger Oberholzer, comme l'a falt la commlsslon par 
12 volx contre 8 et 1 abstentlon. 
Concernant la proposltion de la mlnorite Gross Andreas, 1a 
commission a choisi d'en rester au systll!me actuel, avec 1a 
posslbilite d'accorder une prolongatlon, mals sans creer un 
drolt. Monsieur Gross, cette posslbillte d'obtenlr une autorl
sation d'etablissement existe ä l'artlcle 33 alinea 4: l'autori
sation d'etablissement «peut Atre octroyee au terme d'un 
sejour ininterrompu de clnq ans au titre d'une autorisatlon de 
sejour lorsque l'etranger s'est bien integre en Sulsse, en 
particulier lorsqu'II a de bonnes connalssances d'une langue 
nationale ... J'al presque envle de vous dlre que cette dlspo
sition est plus genereuse que celle que vous voulez relntro
duire, parce qu'elle ne deduit pas les periodes d'etudes. 
Comme la commisslon, qul a prls sa declslon par 14 voix 
contre 8, je vous invite ä bitter les alineas 4 et 5 de l'arti
cle 32, donc ä rejeter la proposition de la minorite Grass An
dreas. Comme je vous le disais, la transformation en autori
sation d'etablissement est dejä reglee ä l'article 33 alinea 4, 
dans une forme flnalement plus genereuse que celle souhai
tee par Monsieur Gross. 

Abs. 3bis -Al. 3bis 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit •.•• 62 Stimmen 
Dagegen .•.. 91 Stimmen 
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Abs. 4-AI. 4 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 58 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Damit entfällt der Even
tualantrag Amstutz. 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art. 33 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-3, 5 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Nach einem ununterbrochenen Aufenthalt mit einer Aufent• 
haltsbewilligung während der letzten fünf Jahre kann bei er
folgreicher Integration die Niederlassungsbewilligung erteilt 
werden, namentlich wenn die betroffene Person über gute 
Kenntnisse einer Landessprache verfügt. 

Antrag Wobmann 
Abs.2 
Ausländerinnen und Ausländern kann eine Niederlassungs
bewilligung erteilt werden, wenn: 

Schriftliche Begründung 
Die Schweiz kann sich auf Gesetzesstufe nicht verpflichten, 
unter den genannten Voraussetzungen immer und in jedem 
Fall eine Niederlassungsbewilligung zu erteilen. Mit einer 
Kann-Formulierung wird der notwendige Spielraum geschaf
fen, um nötigenfalls von der Grundregel abzuweichen, wenn 
staatspolitische Überlegungen dies erfordem. 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 
Ausländerinnen und Ausländern kann die Nlederlassungs
bewilligung erteilt werden, wenn: 

Abs.3 
Streichen 
Abs. 4 
Die zuständige Behörde prüft namentlich die schulische, be
rufliche und gesellschaftliche lntegratlon sowie die Kennt
nisse einer Landessprache. Die Migrations-, Schul- und Ein
bürgerungsbehörden arbeiten diesbezüglich eng zusam
men. Die zuständige Behörde prOft namentlich, ob Wider
rufsgrOnde nach Artikel 61 vorliegen; entsprechende An
sprüche erlöschen, sofern dies der Fall ist. Diese Regelung 
gilt sinngemäss auch bei der Erteilung der Niederlassungs• 
bewilligung im Rahmen des Familiennachzuges. 
Abs.5 
VorObergehende Aufenthalte, namentlich zur Aus- und Wei
terbildung (Art. 27), werden an den ununterbrochenen Auf
enthalt in den letzten fünf Jahren nach Absatz 2 Buchstabe a 
nicht angerechnet 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 2: Im Gegensatz zum heutigen Recht soll hier 
neu ein Anspruch verankert werden, was aus den 
nachfolgenden GrOnden abzulehnen ist: Der Anspruch auf 
eine Niederlassungsbewilllgung nur aufgrund einer gewis
sen Anwesenheitsdauer ist abzulehnen. Die Niederlas
sungsbewilligung ist als Ausdruck der Integration in der 
Schweiz zu verstehen, weshalb den materiellen PrOfungs
voraussetzungen bei der Gewährung mehr Bedeutung zuzu
messen ist. 
Sodann ist nicht einzusehen, weshalb - unter gewissen Vor
aussetzungen - allen Ausländern ein Anspruch auf die Nie
derlassungsbewilligung eingeräumt werden soll. Gerade 
Ausländer, die strafrechtlich wenig auffällig sind, sich aber 
dennoch nicht an die gattende Ordnung halten und heute 
keinen Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilli
gung geltend machen können, lassen sich mit der Verweige-
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rung der Niederlassungsbewilligung nicht selten zu einem 
besseren Verhalten bewegen. 
Es ist nicht einzusehen, den Grundsatz der Reziprozität in 
diesem Bereich aufzugeben und auf das Gegenrecht für 
Schweizer in jenen Staaten, die mit der Schweiz - noch -
keine Niederlassungsvereinbarung abgeschlossen haben, 
zu verzichten. 
In diesem Zusammenhang ist es sinnvoll, darauf hinzuwei
sen, dass die Schweiz bereits mit verschiedenen Staaten 
wie zum Beispiel Belgien, Deutschland, Dänemark, Frank
reich, Griechenland, Italien, Liechtenstein, den Niederlan
den, Portugal, Spanien und Osterreich Niederlassungsver
einbarungen (der Unterschied zwischen Niederlassungsver
trägen und Niederlassungsvereinbarungen besteht darin, 
dass bel Niederlassungsverelnbarungen ein Anspruch auf 
Erteilung einer Niederlassungsbewilligung begründet wird; 
der Vorteil bei den Nlederlassungsverträgen besteht heute 
namentlich darin, dass die Betroffenen geographische Mobl· 
lität erhalten, somit zum Beispiel Anspruch auf Kantons
wechsel erhalten) abgeschlossen hat, die gegenseitig einen 
Anspruch auf Erteilung einer Niederlassungsbewilligung ein• 
räumen (IMES, Weisungen, Anhang 011.12). Es ist daher 
Drittstaaten unbenommen, mit der Schweiz in Kontakt zu 
treten und für ihre Staatsbürger in der Schweiz eine Besser• 
stellung beim Aufenthaltsstatus anzustreben, sofern gleich
zeitig Gegenrecht gehalten wird. In Absatz 2 Ist daher der 
Begriff «Anspruch» zu streichen und durch eine Kann-For
mulierung zu ersetzen. 
Die FDP hat im Übrigen schon bei der Kategorie der Aufent
haltsbewilligungen In der Vernehmlassung darauf hingewie
sen, dass die Einräumung eines Rechtsanspruches mit Blick 
auf das Ziel der Stabilisierung der Ausländerzahlen nicht un
problematisch sein kann (im Kommentar zu Art. 35 Abs. 5, 
Version Vemehmlassungsentwurf, der von der SPK gestri
chen wurde). Slnngemäss Ist dieser Einwand auch hier zu 
hören. Weiter hat sich die FDP bei der Kategorie der Nie
derfassungsbewilligungen dagegen ausgesprochen, dass 
schon allein das Vorweisen einer gewissen Anwesenheits
dauer zu einem Rechtsanspruch führt. 
Zudem haben im Rahmen der Vernehmlassung 13 Kantone 
einen Rechtsanspruch abgelehnt oder zumindest grosse 
Vorbehalte geäussert. Selbst die CVP hat sich explizit gegen 
einen Rechtsanspruch ausgesprochen. 
Zu Absatz 3: Mit dieser Regelung ist eine Flut von Gesuchen 
zu erwarten, da jeder Ausländer ohne Niederlassungsbewil
ligung überzeugt sein wird, bei Ihm lägen wichtige GrOnde 
im Sinne des Gesetzes vor. 
Zu Absatz 4: Da Integrationswille vorausgesetzt wird, Ist 
nicht einzusehen, warum überhaupt eine vorzeitige Erteilung 
der Niederlassungsbewilllgung gesetzlich verankert werden 
soll. Hinzu kommt, dass der Begriff «erfolgreiche Integra
tion» zu schwammig Ist Auch hier gilt - wie schon bei Arti• 
kel 33 Absatz 2 (Anspruch auf die Niederlassungsbewilli• 
gung) -, dass der Grundsatz der Reziprozität nicht aufzu
geben ist 
Vorgeschlagen wird neu, in Absatz 4 das Prüfungsprogramm 
betreffend erfolgreiche Integration festzulegen. Um mög
lichst einen gesamtschweizerisch einheitlichen Standard zu 
erreichen, ist erforderlich, dass der Bundesrat die Elnzelhel• 
ten regelt und die Kriterien definiert. 
Zudem sollte nicht nur die Dauer des Aufenthaltes in der 
Schweiz, sondern auch die während des Aufenthaltes er• 
folgte Integration dafür entscheidend sein, ob eine unbefris
tete Anwesenheitsbewilligung erteilt wird. Mit Blick auf die 
daraus folgenden RechtsansprOche für die im Ausland woh• 
nenden Familienangehörigen ist weiter zu verlangen, dass 
auch bei diesen Personen gute Integrationschancen beste
hen. Auf diesen wesentlichen Punkt hat die FDP bereits Im 
Rahmen der Vernehmlassung ausdrOcklich hingewiesen (im 
Kommentar zu Art. 36 Abs. 3, Version Vernehmlassungsent
wurf). 
Da auch für ordentliche Einb0rgerungen der Grad der Inte
gration geprüft werden muss, Ist es sinnvoll und nötig, dass 
der Informations- und Datenaustausch zwischen den Migra• 
tions- und Einbürgerungsbehörden Intensiviert wird. Doppel-
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spurigkeiten bei der Abklärung der Integrationsleistungen 
sind zu vermeiden. Als gesetzlicher Auftrag ist daher zu for
mulieren, dass die Migrations- und Einbürgerungsbehörden 
eng zusammenarbeiten. 
Die Schulbehörden müssen ausdrücklich erwähnt werden. 
Sie sind gesetzlich zu verpflichten, bei der Informa
tionsbeschaffung bzw. -vermittlung betreffend Integration 
aktiv mitzuarbeiten. Wenn dies nicht gesetzlich verankert 
wird, werden sich viele Schulleitungen nicht kooperativ ver
halten. 
Die Formulierung von Absatz 4 korrespondiert mit dem Posi
tionspapier «Migrationspolitik» der FDP unter der Rubrik 
Auswahl der Zuwandernden. 
Zu Absatz 5: Da Absatz 4 in der bundesrätlichen Fassung zu 
strelchen ist, muss Absatz 5 entsprechend angepasst wer
den. 

Art. 33 
Proposition de Ja commission 
Al. 1-3, 5 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
...• de sejour portant sur les cinq dernieres annees, lorsque 
l'etranger .... 

Proposition Wobmann 
Al. 2 
L.:etranger peut avoir droit a une autorisation d'etablisse
ment: 

Developpement par ecrlt 
La Sulsse ne peut pas s'engager dans le cadre d'une loi a 
octroyer automatiquement une autorlsatlon d'etablissement 
des lors que les conditions prevues sont remplies. Une 
formulatlon potestatlve permet de degager la marge de 
manoeuvre necessalre afin de pouvoir s'ecarter de la 
regle generale sl des considerations d'ordre politlque l'exi
gent. 

Proposition Müller Philipp 
Al.2 
L.:autorisation d'etabllssement peut Otre octroyee a l'etran
ger: 

Al. 3 
Biffer 
Al.4 
L.:autorite competente verlfie notamment que l'etranger est 
Integre en Suisse sur le plan scolaire, professionnel et social 
et qu'il connait une langue nationale. A cet effet, les autori
tes competentes en matiere de migration et de naturalisation 
ainsi que les autorltes scolalres travalllent en etroite co
operation. L.:autorite competente contröle en particulier s'il 
m<iste des motifs de revocation au sens de l'artlcle 61. Si tel 
est le cas, les droits de l'etranger d'obtenlr une autorisation 
d'etablissement s'etelgnent. Cette regle s'applique par ana
logie a l'octroi d'une autorisatlon d'etablissement dans le 
cadre du regroupement familial. 
Al.5 
Les sejours temporaires effectues notamment a des flns de 
formation ou de petfectlonnement (art. 27) ne sont pas pris 
en campte dans le sejour ininterrompu de cinq ans prevu a 
l'alinea 2 lettre a. 
Developpement par ecrft 
Concernant l'alinea 2: contrairement a ce que prevoit le drolt 
actuel, il est questlon d'ancrer ici un nouveau drolt; or les 
motifs suivants plaldent en faveur de son rejet. 
II taut refuser que le drolt a une autorisatlon d'etablissement 
soit accorde unlquement sur la base d'une certaine duree de 
presence en Sulsse. Pulsque ladlte autorlsation dolt ätre 
comprlse comme l'expresslon d'une Integration en Suisse, il 
faut accorder davantage d'importance aux condltions materi
elles que l'etranger doit remplir pour son octroi. 
II ne serait pas comprehensible que - sous certaines condi
tlons - tous les etrangers aient d'emblee droit a une auto-
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risatlon d'etablissement. La systeme actuel qui prevoit la 
posslbilite de refuser le permis d'etablissement, permet sou
vent d'amener preclsement ceux des etrangers qui ne se 
tiennent pas aux regles de !'ordre etabll tout en n'etant pas 
les auteurs d'infractlons graves, ä changer de comportement 
par le fait que le permis d'etabllssement peut leur &tra re
fuse. 
II n'est pas acceptable non plus de renoncer dans ce do
malne au principe de reclproclte; on devralt alors renoncer a 
ca qu'un ressortissant suisse resldant dans un pays etran
ger qui n'a pas encore d'accord d'etabllssement avec la 
Suisse pulsse s'y etablir. On rappellera ä ce sujet que la 
Suisse a deja conclu des accords de reclprocite avec dif
ferents pays tels que la Belglque, l'Allemagne, le Danemark, 
la France, la Grace, l'ltalie, le Liechtenstein, les Pays-Bas, le 
Portugal, l'Espagne et l'Autriche (difference entre tralte 
d'etablissement et accord d'etablissement: dans le deuxieme 
cas, ie drolt a un permis d'etablissement dolt ätre motive; un 
avantage du premler est que l'etranger concerne Joult de la 
mobilite geographique, donc II peut par exemple changer de 
canton), accords qui, en contrepartle, donnent droit a l'octroi 
de l'autorisation d'etablissement (cf. IMES instructlons, an
nexes 011.12). II est donc loisible a des Etats tlers d'entrer 
en contact avec la Suisse et de demander un mellleur statut 
pour leurs ressortlssants en Suisse pour autant que la reci
proclte solt accordee. Pour ces motifs, II faut blffer la notlon 
de drolt au permis d'etabllssement a l'alinea 2 et y inserer 
une formulation potestatlve. 
Le PRD a deja signale au cours de la procedure de consul
tation, s'agissant des categories de permis de sejour, que le 
fait de prevoir un tel drolt n'etalt pas sans poser de probleme 
dans la perspective de la stabilisation du nombre d'etrangers 
(dans le commentalre sur l'art. 35 al. 5, version soumlse a ta 
consultatlon, bitte par la CIP). L.:argument quant au fond 
marlte d'&tre rappele icl. Le PRD a egalement emis un avls 
defavorable a la possibillte d'octroyer un permis d'etabllsse
ment uniquement sur la base de la preuve d'une certalne 
duree de residence. 
En outre, pendant la consultatlon, trelze cantons ont rejete le 
drolt, ou du moins ils ont emls de fortes reserves. M&me le 
PDC s'est opposee de manlere explicite a ce drolt. 
Concernant l'alinea 3: cette regle risque de declencher un 
flot de demandes, car chaque etranger sans permls d'eta
blissement sera convalncu de pouvoir lnvoquer d'lmportants 
motifs selon la lol. 
Concernant l'alinea 4: comme la volonte de s'lntegrer est 
une condltion prelimlnaire, il n'est pas comprehenslbie qu'un 
octrol anticipe du permls d'etablissement solt prevu par la 
lol. De plus, 1a notion d'lntegratlon «reussle» est trop flaue. 
En outre, II taut lcl egalement que le prlnclpe de la recipro
clte ne soit pas abandonne (cf. aussi l'art. 33 al. 2). 
Une nouveaute est l'instauration, a l'allnea 4, d'un pro
gramme d'examen pour contrOler la reussite de l'integratlon. 
Pour garantir que les normes solent uniformes pour toute la 
Suisse il taut que le Conseil federal definisse les details et 
les criteres. 
De plus, ce n'est pas seulement la duree du sejour qui doit 
compter, mais le degre d'integration pendant cette perlode 
de resldence. II taut aussl prendre en consideration les droits 
qu'ont les membres de la famille residant encore a l'etran
ger: on doit pouvolr egalement exlger de ces personnes de 
bonnes chances de s'integrer. Le PRD a deja souligne ces 
polnts dans le cadre de la consultation (dans le commentalre 
concernant l'art. 36 al. 3 du projet mis en consultation). 
Puisque le degre d'lntegration doit ätre examlne m&me pour 
les naturallsatlons ordinalres, II est opportun et necessalre 
que l'echange de donnees d'lnformations entre les autorites 
responsables des migrations et des naturallsations soit in
tenslfle, etant entendu que toute redondance dolt &tre evl
tee. Le texte de loi dolt donc faire etat de la necesslte pour 
ces autorites de cooperer etroltemenl 
Les autorites scolalres dolvent Otre mentlonnees expresse
ment: elles doivent Otre obligees par la loi a participer active
ment a l'acquisltlon et a la transmission des Informations 
concernant l'lntegratlon. En l'absence d'une dlsposltlon dans 
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la loi, les directlons des ecoles n'offrlront pas leur coopera
tion. 
La formulation de l'alinea 4 correspond au «papier» sur Ja 
politique de migration du PRD sous la rubrique «Selection 
des lmmigrants». 
Concernant l'alinea 5: comme l'alinea 4 doit Atre bitte du 
pro]et du Conseil federal, l'alinea 5 doit Atre adapte en con
sequence. 

Leuthard Doris (C, AG), fOr die Kommission: Bei Artikel 33 
geht es um die Niederfassungsbewilligung, also um jenen 
Rechtsstatus, der am meisten Qualitäten aufweist und den 
besten Status darstellt. Der Bundesrat und die Mehrheit ha
ben sich klar fOr eine Besserstellung gegenüber heute aus
gesprochen, indem man neu Anspruch auf eine Nieder
lassungsbewilligung hat, wenn man sich mindestens zehn 
Jahre hier aufhält und im Einzelfall keine Wlderrufsgründe 
vorliegen. Das war in der Kommission völlig unbestritten. 
Die Anträge Wobmann und Müller Philipp lagen der Kom
mission nicht vor. Sie verlangen im Gegensatz zum An• 
spruch eine Kann-Formulierung. Dieses Anliegen lag in der 
Kommission nicht vor. Wir haben uns unbestrittenermassen 
fOr den Rechtsanspruch ausgesprochen, weil es hier um 
Niederlassungsbewilligungen fOr Leute geht, die zehn Jahre 
oder länger hier in der Schweiz gelebt haben. 

Abs. 3-5 -Al. 3-5 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 91 Stimmen 
Für den Antrag MOller Philipp .... 63 Stimmen 

Abs. 2-Al. 2 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 85 Stimmen 
FOr den Antrag Müller PhlllppJWobmann .... 68 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlspositions sont adoptees 

Art. 34 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Wasserfallen 
Abs.2 
Personen mit einer Grenzgängerbewllllgung müssen minde
stens einmal täglich an ihren Wohnort .•.. 
Schriftliche Begründung 
Dieser Artikel entspricht den Vorschriften der bilateralen Ver
träge. Es stellt sich die Frage, ob Drittausländern nun zwin
gend, und gerade bei den Grenzgängern, die Gleichstellung 
mit den EU-Staatsangehörigen gegeben werden soll. Heute 
betrifft dies rund 700 Personen. Bei einer Lockerung auf 
«wöchentlich» kann eine Flut von Gesuchen die Folge sein, 
was nicht Im Interesse der Schweiz ist. 

Art. 34 
Proposition de 1s commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Wasserfallen 
Al.2 
Le titulalre doit regagner au molns une fols par Jour son lieu 
de resldence a l'etranger .... 
D/Jveloppement par krit 
Cet article correspond aux regles des accords bilateraux. La 
question qui se pose est de savoir sl, precisement dans le 
cas des frontallers, les ressortissants d'Etats-tlers dolvent 
obligatolrement Atre mls sur un pled d'egalite avec ceux de 
l'UE. 700 personnes seraient concernees aujourd'hui. Si la 
dlsposition est assouplie pour que le deplacement requis ne 
solt qu'hebdomadaire, le nombre de demandes pourrait aug-
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menter considerablement, ce qui ne serait pas dans l'lnterAt 
de la Suisse. 

Back Serge (AL, VD), pour la commission: Monsieur Was
serfallen, par sa proposition, souhaite que le ratour au Heu 
de residence ä l'etranger soit exlge chaque Jour au lieu d'une 
fois par semaine. II craint en effet qu'il y ait une Invasion de 
frontaliers en provenance d'Etats tiers. Cela n'est pas possi
ble pulsque nous avons fait alluslon tout ä l'heure aux ac
cords internationaux dans le domalne du trafic frontalier. Je 
tiens a preciser que la zone frontaliere, dans laquelle doivent 
Atre domlcilies les travailleurs qul pretendent au statut de 
frontalier, est strictement limitee - soit ä 10 kilometres pour 
la France, a 20 kllometres pour l'ltalle et un certain nombre 
de districts pour l'Allemagne. II n'est donc pas possible qu'il 
y ait une Invasion de travallleurs frontallers, dans la mesure 
ou ceux-ci doivent Atre domicilies dans une zone geographi
quement proche de nos frontieres, qui est strictement delimi
tee dans le cadre des accords internationaux pertinents. 
C'est la ralson pour laquelle je vous invlte, au nom de la 
commission, a soutenir le projet du Conseil federal et ä re]e
ter la propositlon Wasserfallen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 106 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 26 Stimmen 

Art. 35 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 36 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
••.• wenn sie nicht erwerbslos sind und .... 
Schriftlicha Begründung 
Die gängige Bezeichnung für arbeitslos ist heute meines 
Wissens erwerbslos. 

Antrag MOller Phillpp 
Abs.2 
Personen mit einer Aufenthaltsbewilligung kann der Kan
tonswechsel bewilligt werden, wenn sie nicht arbeitslos sind 
und keine Widerrufsgründe nach Artikel 61 vorliegen. 
Schriftliche Begründung 
Im Gegensatz zum heutigen Recht soll hier neu ein An
spruch verankert werden, was aus den nachfolgenden Grün• 
den abzulehnen ist: Es besteht kein Anlass, Jahresaufent
haltem einen Anspruch auf den Kantonswechsel einzuräu
men. Indem man Ihnen nun ebenfalls generell Ansprüche 
gewähren will, werden sie den niedergelassenen Auslän
dern weitgehend gleichgestellt. 
Die Grenzen zwischen den beiden Bewilligungstypen wer
den verwischt. Konsequent zu Ende gedacht, mOsste der in 
der bisherigen Praxis bewährte Dualismus der beiden Auf
enthaltstitel beseitigt werden. Erhalten Jahresaufenthalter ei
nen Anspruch auf Kantonswechsel, so kann dieser gegen
über von Sozialhilfe abhängigen Ausländerinnen oder Aus
ländern kaum mehr verweigert werden. Es besteht die Ge
fahr des interkantonalen «Sozialhilfetourismus•. Absatz 2 ist 
daher als Kann-Bestimmung zu formulieren. 
Zudem hat die FDP im Rahmen der Vernehmlassung dles
bezOgllch Vorbehalte angebracht und verlangt, dass Kan
tonswechsel die Integration nicht beeinträchtigen dürfen (im 
Kommentar zu Art. 39 Abs. 3, Version Vernehmlassungsent
wurf). Durch den Wegfall des Rechtsanspruches ist dieser 
Problematik ebenfalls Rechnung getragen. 
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Ar1.36 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 
.... s'il n'est pas sans activite lucrative et .... 
Developpement par ecrit 
La designation usuelle pour «chömage» est, ä ma connais
sance «sans activite lucrative» (ou, "sans emploi et sans re
venu» ). 

Proposition MOi/er Philipp 
A/.2 
Le titulaire d'une autorlsation de sejour peut Mre autorise a 
changer de canton s'II n'est pas au chOmage et qu'il n'existe 
aucun motif de revocation au sens de l'article 61. 
Developpement par ecrlt 
L:allnea 2 confere aux etrangers un nouveau drolt qul ne fl• 
gure pas dans le droit actuel et qu'il convlent de rejeter, car il 
n'existe aucune raison de donner aux personnes ayant une 
autorlsation annuelle de sejour le droit de changer de can
ton. Si un tel droit leur est egalement accorde, lls seront as
slmiles, dans une large mesure, aux titufaires d'une autorlsa
tion d'etabllssement. 
Les frontieres existant entre les deux types d'autorisations 
disparaitront. II convlent de reflechlr en toute connalssance 
de cause ä la suppression du duallsme de ces deux titres de 
sejour, garantl par la pratique en vlgueur. SI Jes titulaires 
d'une autorlsation annuelle de sejour obtiennent Je droit de 
changer de canton, II ne sera guere posslble de le refuser 
aux etrangers dependant de l'aide sociale. O'ou le danger 
de voir se developper le «tourisme intercantonal de l'alde 
sociale». En consequence, l'alinea 2 doit Mre formule 
comme une disposition potestative. 
Dans le cadre de la consultation, le PRO a, en outre, emis 
des reserves a ce sujet et exige qua le changement de can
ton ne nuise en aucun cas a l'integration de l'etranger (cf 
commentalre relatff a l'art. 39 ar. 3 du projet mls en consulta: 
tion). La suppresslon d'une pretentlon a un droit tient egale
ment compte de cette problematlque. 

Leuthard Doris (C, AG), fOr die Kommission: Bel Artikel 38 
fOhren wir gegenüber dem heutigen Recht eine gewisse Mo
bilität ein, Indem In Absatz 2 neu ein Anspruch auf den Kan
tonswechsel stipuliert wird. Heute ist die Bewilligung fOr 
Aufenthalte beschränkt auf den Kanton, in dem eine Person 
di~e Bewilligung erhalten hat Das hat sich negativ ausge
wirkt; es behindert die Mobilität. und in der Berufswelt Ist es 
heute oft so, dass dann im Laute der Jahre eine Arbeitsstelle 
gewechselt wird. Deshalb sind Bundesrat und Kommission 
klar fOr einen Anspruch auf den Kantonswechsel. 
Herr Müller möchte auch hier eine Kann-Formulierung ha
ben. Das wOrde natürlich einen BOrokratieaufwand mit sich 
bringen und wOrde eben nicht im Sinne der Konzeptände
rung der Mobilität stehen. 
Bei Herrn Hess sehe ich lediglich darin eine Änderung, dass 
er «erwerbslos» statt «arbeitslos» einfOgen möchte. Das Ist 
meines Erachtens eine Aufgabe tor die Redaktionskommis
sion. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 136 Stimmen 
FOr den Antrag Hess Bernhard .•.. 9 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Kommission ••.. 90 Stimmen 
FOr den Antrag Müller Philipp .... 61 Stimmen 

An.37-39 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Stamm 
Abs.3 
Der Ausweis fOr Personen mit Niederlassungsbewilligung 
wird fOr fünf Jahre ausgestellt. 
Schriftliche BegrOndung 
Der ZUsa~ «zur Kontrolle» Ist irrefOhrend, Impliziert er doch, 
dass es sich bei der Frist von fOnf Jahren lediglich um eine 
bllrokratlsche Schikane handelt. Die Niederlassungsbewllll
gun~ kann jedoch, genau wie andere Bewllllgungstltel, unter 
gewissen yoraussetzungen widerrufen werden. Somit be
darl es keiner Unterscheidung bzw. Spezifizierung zur Be
zeichnung der FOnfjahresfrlst. 

Art. 40 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Stamm 
Al. 3 
Le titre de sejour du tltulalre d'une autorisatlon d'etablisse-
ment est remis pour une duree de cinq ans. 
Deve/oppement par ecrtt 
Le debut de la phrase «A des flns de contrOle» est trompeur 
car II impllque que le delai de clnq ans a ete retenu e~ 
fonction de conslderations bureaucratiques unlquement Or 
a l'instar des autres titres de sejour, l'autorlsation d'etablls: 
~ment peut faire l'objet d'une revocation dans les condi• 
tI?ns prevues en 1~ _matiere. II n'est donc pas necessalre 
d apporter des precIS1ons concernant ce delai de clnq ans. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission ••.. 108 Stimmen 
FOr den Antrag Stamm ..•. 40 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident); Wir stehen jetzt vor Arti
kel 41. Ich kann Ihnen bereits ankllndigen, dass fllr diesen 
Artlkal 16 Abstimmungen nötig sein werden. Ich beantrage 
Ihnen deshalb, hier die Sitzung zu unterbrechen. 

Die Beratung dieses Geschättes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est intenompu 

Schluss der Sitzung um 19.00 Uhr 
La seance est /evee a 19 h 00 

BuUetln offlclel de l'AIMrnbl6e fdd!Srale 
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Bundesgesetz Ober die Aualänderlnnen und Ausländer 
Lol federale sur les etrangers 

Art. 41 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.... haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Auf. 
enthaltsbewilligung. (Rest streichen) 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Gross Andreas, Leutenegger Ober
holzer, Tillmanns, Vermot) 
Abs. 1a 
Ausländische Ehegatten von Schweizerinnen und Schwei
zern haben Anspruch auf eine fünfjährige Daueraufenthalts
bewilligung. 
Abs.2 

a. die Verwandten In absteigender Linie ..•. 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, llllmanns, Vermot) 
Abs.3 
Nach einem ordnungsgemässen Aufenthalt von zwei Jahren 
haben die Ehegatten Anspruch auf die Erteilung der Nleder
lassungsbewllligung. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Till
manns) 
Abs.4 
Kinder unter 21 Jahren •••. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

;:· der Ehegatte und die Verwandten in absteigender Linie, 
die unter 16 Jahre alt sind .... 
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schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1: Ein Familienverbund macht nur dann Sinn, wenn 
auch im Verbund zusammen gelebt wird. 
Zu Absatz 2: Jugendliche Ober 16 Jahren, ohne Sprach
kenntnisse, können sich in unsere Gemeinschaft nur noch 
sehr schlecht integrieren und finden oft nur ganz schwer -
oder gar nicht - eine Lehrstelle. 

Antrag Vermot 
Titel 
Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern 
sowie von Personen mit Niederfassungsbewilligung 
Abs. 1 
Ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und 
Schweizern sowie von Personen mit Niederlassungsbewilli
gung haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der 
Aufenthaltsbewilligung. 
Schriftliche Begründung 
Postullert wird eine Gleichstellung von Schweizer Bürgern 
und Bürgerinnen und Niedergelassenen mit EU-Bürgern und 
-Bürgerinnen. Die ursprüngliche Fassung von Artikel 41 be
zweckte eine Gleichstellung von Schweizern und Schweize. 
rinnen mit EU-Bürgern und -Bürgerinnen. Es Ist nicht ein
zusehen, warum Niedergelassene In der Schweiz schlechter 
gestellt sein sollen als z. B. Kurzaufenthalter aus der EU. 
Niedergelassene sind nämlich nach dem bisherigen auslän
derrechtllchen Rechtsverständnis Einheimische ohne Schwei
zer Pass. Gemäss der bisherigen Konzeption des Familien
nachzugs, namentlich Artikel 42 AuG, wäre Niedergelasse
nen verwehrt, Verwandte in aufsteigender Linie nachzuzie
hen. Ein entsprechendes Recht steht aber beispielsweise 
Kurzaufenthaltern und Kurzaufenthalterinnen aus der EU 
ohne weiteres zu. Eine solche Ungleichbehandlung ist sach
lich in keiner Welse zu rechtfertigen. Nicht einzusehen Ist 
auch, weshalb Familienangehörige von Niedergelassenen, 
anders als solche von Schweizerinnen und Schweizern und 
von EU-Bürgern und -Bürgerinnen, nur dann einen An
spruch auf Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewil
ligung haben sollen, wenn sie mit der nachziehenden 
Person zusammenleben. Auch für diese Einschränkung der 
Lebensgestaltungsfreiheit für Ehepartner von Niederge
lassenen aus Drittstaaten ist kein sachlicher Grund erslcht
llch. 

Antrag Janiak 
Abs.2 

a. der Ehepartner, registrierte glelchgeschleohtllche Partner 
und nlchteheliche Lebenspartner sowie eigene Verwandte 
und diejenigen der Partner in absteigender Linie, die unter 
21 Jahre alt sind oder denen Unterhalt gewährt wird. 

Schrlft/iche Begründung 
Mit dieser Formulierung werden registrierte gleichge
schlechtliche Partner und nichteheliche Lebenspartner mit 
Ehegatten gleichgestellt Eine solche Gleichstellung resul
tiert aus Artikel 8 der Bundesverfassung und dem Partner
schaftsgesetz, das unser Rat ja bereits mit einer Anpassung 
des geltenden Artikels 17 Anag verabschiedet hat Die 
Gleichstellung gleichgeschlechtlicher Partner Ist jetzt im vor
liegenden Gesetz zu regeln, um nicht ein bereits verabschie
detes Gesetz schon vor dem Inkrafttreten revidieren zu 
müssen. 
Die Berücksichtigung auch von nlchtehelichen Lebenspart
nern entspricht im Übrigen der Richtlinie betreffend das 
Recht auf Familienzusammenführung, die der Rat der Euro
päischen Union am 22. September 2003 erlassen hat Ge
mäss dieser Richtlinie soll nämlich auch nlchtehelichen 
Lebenspartnern von Schweizern und Schweizerinnen oder 
Niedergelassenen, die nachweislich In einer auf Dauer an
gelegten Beziehung leben, der Nachzug analog den Ehe
partnern bewilligt werden. Es ist nicht einzusehen, warum 
nicht auch die Schweiz bei der Neuregelung ihres Auslän
derrechtes die EU-Richtlinie in eigenes Landesrecht über
führen sollte. 
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Wichtiger Hinweis: Gemäss der Formulierung von Artikel 41 
bereits in der Fassung des Bundesrates könnten Familien
angehörige aus Drittstaaten unabhängig von Ihrem aktuellen 
Aufenthaltsort in die Schweiz nachgezogen werden. Obwohl 
der Bundesrat bzw. die Verwaltung Artikel 41 dem Freizüglg
keitsabkommen nachgebildet hatte, weil er eine Gleichstel
lung der Schweizer mit EU-Bürgerinnen beabsichtigte, führ
ten die aktuelle Fassung des Famlllennachzugs und 
selbstverständlich auch mein Abänderungsvorschlag zu ei
ner Besserstellung (!) gegenüber EU-Bürgerinnen und -Bür
gern. Dies resultiert aus der neuern EuGH-Rechtsprechung 
zum Famlliennachzug, der sich das Schweizerische Bun
desgericht mit Bezug auf die Anwendung des Personenfrei
z0gigkeitsabkommens angeschlossen hat (Urteil des Bun
desgerichtes vom 4. November 2003). Danach gilt die 
grossz0gige Regelung des Famlliennachzugs für Famlllen
angehörige aus Drittstaaten nur dann, wenn sich diese in ei
nem EU-Staat aufhalten. Anders ausgedrückt: Die Freizü
gigkeit gemäss Freiz0gigkeitsabkommen gilt nur Innerhalb 
des EU-Binnenraums, nicht aber für den Zuzug in diesen! 
Gemäss dem Revislonsvorschlag Im AuG wären Familienan
gehörige von Schweizern und Schweizerinnen indessen 
auch dann erleichtert nachzugsberechtigt, wenn sie sich in 
einem Drittstaat aufhalten. Aufgrund des Diskriminierungs• 
verbotes gemäss Freiz0gigkeitsabkommen bzw. des An
spruchs auf lnländergleichbehandlung hätte die privilegierte 
Regelung des Famlliennachzugs durch Schweizer und 
Schweizerinnen Reflexwirkungen für EU-Bürger und -Bürge
rinnen. Auch diese könnten ihre Familienangehörigen aus 
aben diesen Drittstaaten nachziehen, d. h. nicht erst dann, 
wenn sie sich bereits rechtmässig oder sogar dauerhaft in 
einem EU-Staat aufhalten. 

Antrag Stamm 
Abs.2 

a .•••. Linie, die unter 18 Jahre alt sind; (Rest des Buchsta• 
bens streichen) 

Schriftliche Begründung 
Das vorgeschlagene Alter von 21 Jahren erscheint Im Kon
text willkürlich, dagegen entspricht das Alter von 18 Jahren 
dem M0ndlgkeitsalter und Ist daher In der Definition der Ver
wandtschaft zu verwenden. 
Mit dem Zusatz der Unterhaltsgewährung wird das formu
lierte Kriterium ausgehöhlt und potenziellem Missbrauch 
Raum gelassen. Er ist daher zu streichen. 

Antrag Freysinger 
Abs.4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Mit dieser Bestimmung wird Kindern und Jugendlichen, auch 
wenn sie ihren Eltern erst im Rahmen des Familiennachzugs 
in die Schweiz folgen, eine längerfrlstlge Aufenthaltsgeneh
migung zugesprochen als dem ausländischen Elternteil. 
Diese Ungleichbehandlung ist schwer erklärbar und daher 
zu streichen. 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.1 
Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren 
von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf 
Erteilung und Verlängerung der Aufenthaitsbewililgung, 
wenn sie mit diesen zusammenwohnen. 
Abs.2 
Streichen 
Abs.3 
Nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Auf
enthalt von fünf Jahren haben die Ehegatten und die Kinder 
Anspruch auf Ertellung der Niederlassungsbewilligung. 
Abs. 4 
Kinder unter 12 Jahren haben Anspruch auf Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung ohne Einhaltung einer fünfjähri
gen Wartefrist. 

Abs.5 
Weiter gehende Ansprüche richten sich nach dem Abkom
men vom 21. Juni 1999 zwischen der Europäischen Ge
meinschaft und ihren Mitgliedstaaten einerseits und der 
Schweizerischen Ei(lgenossenschaft andererseits Ober die 
Freizügigkeit (Frelz0gigkeitsabkommen) oder dem Abkom
men vom 21. Juni 2001 zur Änderung des Übereinkommens 
vom 4. Januar 1960 zur l§rrichtung der Europäischen Frei
handelsassoziation (Efta-Ubereinkommen), sofern die aus
ländischen Familienangehörigen der Schweizerin oder des 
Schweizers zuvor in einem Mitgliedstaat des Freiz0glgkeits
abkommens oder des Efta-Übereinkommens nach nationa
lem Recht eine Anwesenheitsberechtigung erlangt haben. 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1: Zur rechtsgleichen Behandlung von Schwei
zern bzw. der Limitierung des Nachzugsalters für Kinder auf 
18 Jahre: Das Bundesgericht hatte sich am 17. Januar 2003 
mit der Frage auseinander zu setzen, wann sich Schwei
zer auf das FZA berufen können und wann nicht, wenn sie 
Famllienangehörlge aus Drittstaaten nachziehen wollen 
(BGE 129 II 249). Die Kommissionsmehrheit hat dem Urteil 
aus Lausanne in seiner Sitzung vom 24. Oktober 2003 
Rechnung getragen. 
Zwischenzeitlich hatte sich aber das Bundesgericht erneut 
mit Fällen zu befassen, wo argumentiert wurde, dass 
Schweizer schon aus Gründen der Rechtsglelchheit und 
entgegen der Rechtsprechung in BGE 129 11249 beim Fami
liennachzug In den Genuss des FZA kommen müssten. 
Im zur Publikation gelangenden Urteil 2A.91/2003 vom 4. No
vember 2003 gelangte das Bundesgericht unter Hinweis 
auf ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes (EuGH) vom 
23. September 2003 Indessen zum Schluss, dass die Famlll• 
ennachzugsregelung des FZA nur auf Personen zur Anwen
dung gelangen kenn, die zuvor in einem Mitgliedstaat des 
FZA nach dortigem nationalem Recht eine Anwesenheits
berechtigung erlangt haben. 
Das Bundesgericht folgerte daraus, dass eine analoge An· 
wendung der Famlliennachzugsregelung des FZA aus Grün
den der rechtsglelchen Behandlung damit von vornherein 
nur in Fällen In Betracht kommen kann, In denen Schweizer 
ausländische Familienangehörige aus Mitgliedstaaten der 
EG in die Schweiz nachziehen wollen, nicht dagegen In Fäl
len, wo es um den Nachzug eines Familienmitglieds aus ei• 
nem Drittstaat gehe, wofür sich auch In der Schweiz aufent
haltsberechtigte Angehörige aus EG-Staaten nicht auf das 
FZA berufen können. Das Bundesgericht wies In diesem Fall 
die Beschwerde einer Slowakin ab, die mit einem In der 
Schweiz niedergelassenen Italiener verheiratet Ist und die 
ihren aus einer früheren Beziehung stammenden slowaki
schen Sohn nachziehen wollte. 
Diese neueste bundesgerlchtliche Rechtsprechung, welche 
sich derjenigen des EuGH Integral anschliesst, Ist ins AuG 
zu Obernehmen. Da die Integrationsproblematik beim Famili• 
ennachzug von ausländischen Kindern durch Schweizer 
gleich Ist, wie wenn niedergelassene Ausländer Ihre Kinder 
nachziehen, rechtfertigt es sich, bei der Famlllennachzugs
regelung eine identische Lösung zu Implementieren. So wird 
auch dem Rechtsgleichheitsgebot vollumfänglich Nachach
tung verschafft. 
Eine Sonderregelung fOr Schweizer (z.B. durch Konzessio
nen beim Höchstalter) drängt sich nicht auf. Andernfalls 
Würde das Integrationskonzept nicht mehr rechtsglelch ge
handhabt Gestützt wird diese Argumentation auch durch ein 
Rundschreiben des IMES vom 16. Januar 2004. 
Das Bundesgericht hat zwar In seinem Urteil 2A.457/2003 
vom 16. Januar 2004 eine vorübergehende lnländerdiskrlml
nierung beim Famlllennachzug als rechtmässig erachtet. Es 
sei Aufgabe des Parlamentes, diese Unglelchbehandlung zu 
beseitigen, was mit Artikel 41 Absätze 1 bis 5 In der vorge
schlagenen Fassung der Fall Ist. 
Durch die jüngste Rechtsprechung des EuGH und des Bun
desgerichtes Ist diese Unglelchbehandlung aber beseitigt, 
da z. B. auch der in der Schweiz anwesenheltsberechtlgte 
deutsche Staatsangehörige, der seine aus einem Drittstaat 
stammenden Familienangehörigen nachziehen will, wenn 
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diese noch nie in der EG anwesenheltsberechtigt waren, 
gleich wie der Schweizer behandelt wird (vgl. nochmals BGE 
2A.91/2003 vom 4. November 2003, wo das Bundesgericht 
auf die Rechtsprechung des EuGH Bezug nimmt). 
Das Bundesgericht und der EuGH sind sich somit resultat• 
mässig einig, dass das innerstaatliche Familiennachzugs• 
recht nicht durch eine large Auslegung des FZA ausgehöhlt 
werden darf. Eine Veranlassung, Ober die Rechtsprechung 
des EuGH und des Bundesgerichtes hinaus zu leglferleren, 
ist daher nicht gegeben. 
Zum Erfordernis des Zusammenwohnens: Um die Zahl von 
Aufenthaltsehen oder rechtsmissbräuchlich aufrechterhalte
nen schweizerisch-ausländischen Ehen zu minimieren, ist 
das Erfordernis des Zusammenwohnens gemäss bundesrät• 
lichem Entwurf zu belassen. Daher ist in Artikel 48 (Ausnah• 
men vom Zusammenwohnen) wieder der Verweis auf Arti
kel 41 aufzunehmen. 
Für das Erfordernis des Zusammenwohnens haben sich im 
Rahmen der Vernehmlassung zudem zwölf Kantone ausge
sprochen, dagegen waren nur deren vier. 
Zu Absatz 2: Die Definition der Familienangehörigen (Abs. 2 
im bundesrätlichen Entwurf) kann gestrichen werden, da in 
Absatz 5 (neue Fassung) der Verweis auf das FZA und das 
Efta-Übereinkommen gemacht wird. 
In den beiden Abkommen finden sich dann die materiellen 
Voraussetzungen tor den Familiennachzug in auf- und ab
steigender Linie. Die Wiederholung der Definition der Famili
enangehörigen im nationalen Recht erübrigt sich aber ange• 
sichts der derogatorischen - also der gesetzesaufheben
den - Kraft der beiden Abkommen. t;>er Gesetzgeber hat 
bekanntlich ja auch auf eine formelle Ubertohrung des FZA 
In ein Bundesgesetz verzichtet 
Härtefälle bei der Übersiedlung von betagten Eltern oder 
Schwiegereltern können Im Übrigen nach wie vor im Rah
men von Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b und allenfalls 
gestOtzt auf Artikel 8 EMRK (BGE 120 lb 257) geregelt wer
den. 
Zu Absatz 3: Es handelt sich um eine redaktionelle Anpas
sung als Folge von Absatz 1. 
Zu Absatz 4: FOr einen möglichst frühen Nachzug der Kinder 
ist ein Integrationsanreiz zu schaffen, sodass die Kinder 
mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der 
Schweiz absoMeren. Dies kann aber nicht mit einem Malus
system erreicht werden, da Artikel 8 EMRK und die zuge
hörige Rechtsprechung den Nachzug von Kindern bis zum 
18. Altersjahr schOtzen. 
Ein möglichst früher Nachzug kann nur Ober ein Bonussys• 
tem - also eine rechtliche Besserstellung als Anreiz - geför
dert werden. Dies ist möglich, wenn nachgezogenen Kin
dern mit einem Höchstalter von 12 Jahren nicht eine Aufent
halts•, sondern direkt eine Niederlassungsbewilligung erteilt 
wird. Die Integrationschancen werden dadurch erheblich 
verbessert (vgl. zum Beispiel BGE 2A.101/2002 vom 17. Jull 
2002, E. 2.3, wo das Bundesgericht bei 15- und 16-jährigen 
Jugendlichen von erheblichen Integrationsschwierigkeiten 
ausgeht). 
Zudem spielt auch bei der aktuellen Revision des Bürger• 
rechtes die Absolvierung von fünf Jahren der obligatorischen 
Schulbildung in der Schweiz eine zentrale Rolle, was ein Zu
wanderungsalter von 12 Jahren voraussetzt. 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auf Artikel 28a Ab
satz 1 Buchstabe a des revidierten Bürgerrechtsgesetzes 
betreffend die erleichterte Einbürgerung junger Ausländer 
der zweiten Generation und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a 
des revidierten Bürgerrechtsgesetzes betreffend Bürger
rechtserwerb von Ausländern der dritten Generation. 
Auch bei der Beratung des neuen Berufsbildungsgesetzes 
ist deutlich zum Ausdruck gekommen, dass der Nachzug 
von Kindern wenn immer möglich In einem Alter erfolgen 
soll, dass es diesen möglich ist, in die berufliche Grundbil
dung einzusteigen. Dies setzt aber voraus, dass die nachzu
ziehenden Kinder mindestens die Hälfte der obligatorischen 
Schulzeit in der Schweiz verbringen können. Aufgrund die
ser Erkenntnis hat das Parlament im Anhang zum Berufsbil
dungsgesetz einen neuen Artikel 17 Absatz 2bis beschlos-
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sen, der wie folgt lautet: «Hinsichtlich der Bewilligung des 
Nachzugs von ledigen Kindern unter 18 Jahren von Inhabern 
einer Aufenthaltsbewilligung regelt der Bundesrat die notwen
digen Bewilligungsvoraussetzungen, -auflagen und -bedin
gungen in der Weise, dass jedenfalls die berufliche Grundbil
dung dieser Kinder gewährleistet Ist.» 
Das Parlament hat also bereits bei zwei Gesetzeserlassen 
klar und deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Nachzug 
von Kindern möglichst früh erfolgen soll, um die Integrations
chancen erheblich zu verbessern. 
Erwähnenswert ist auch, dass In Deutschland bei der Dis
kussion um ein neues Zuwanderungsgesetz die Regierung 
das Nachzugsalter fOr Kinder auf 12 Jahre festlegen will, 
während die Opposition gar fordert, das Höchstalter für 
nachfolgende Kinder sei auf 1 O Jahre festzusetzen. 
ZU Absatz 5: Gemäss Absatz 1. 

Art. 41 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
...• sa duree de validlte. (Blffer Je raste) 
Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Hubmann, Bühlmann, Gross Andreas, Leutenegger Ober
holzer, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1a 
Le conjoint d'un ressortissant sulsse a drolt a une autorisa• 
tion de sejour valable cinq ans. 
Al.2 

a. les descendants et les ascendants Agas de .... 

Proposition de la minorite 
(Bühlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, Leuten
egger Oberholzer, Tillmanns, Vermot) 
Al. 3 
Apres un sejour legal de deux ans, le conjoint du ressortis
sant sulsse a droit a l'octroi .... 

Proposition de la minorite 
(Vermot, Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Till
manns) 
Al. 4 
Les enfants de moins de 21 ans .... 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil tederal 
Al.2 
Sont conslderes comme membres de la famUle: 
a. le conjoint et ses descendants äges de molns de 16 ans 
ou dont l'entretlen est garantl .... 

Developpement par ecrft 
Concemant l'alinea 1: l'unite famlliale ne peut exister que sl 
tous les membres vivent ensemble. 
Concernant l'alina 2: les jeunes de plus de 16 ans, sans 
connaissances linguistiques, ne peuvent s'integrer que tres 
mal dans notre societe et ne trouvent que difflcilement, voire 
Jamais, une place d'apprentissage. 

Proposition Vermot 
Titre 
Membres etrangers de la famllle d'un ressortlssant sulsse 
ou d'une personne titulaire d'une autorisation d'etablisse
ment 
Al. 1 
Les membres de la famille d'un ressortlssant suisse ou 
d'une personne titulalre d'une autorisation d'etablissement 
ont droit a l'octrol d'une autorisation de sejour et a la prolon
gation de sa duree de validite. 
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Developpement par ecrlt 
II est propose une egalite de traitement entre les ressortis
sants suisses et les personnes etablies en Sulsse, d'une 
part, et les ressortissants de l'UE, d'autre part La version 
initiale de l'article 41 visalt une egalite de traitement entre 
les Suisses et les ressortissants de l'UE. II n'y a aucune rai
son d'accepter que les parsonnes etablies en Suisse soient 
defavorisees par rapport aux ressortlssants de l'UE benefi
ciant par exemple d'une autorisatlon de sejour de courte du
ree. D'apres l'interpretation jurldlque falte jusqu'a ce jour de 
la leglslation sur les etrangers, les personnes etablies en 
Sulsse sont en effet des indigenes ne possedant pas de 
passeport suisse. Conformement a la conception en vigueur 
du regroupement famillal, notamment selon l'article 42 LEtr, 
las personnes etablies en Sulsse n'auraient pas le droit de 
proceder au regroupament famlllal de leurs ascendants. Or, 
un tel drolt est par exemple accorde sans restriction aux res
sortissants de l'UE beneficiant d'une autorisation de sejour 
de courte duree. Cette inegalite de treltement est ab
solument injustlfrable dans les faits. Rien ne justifie non plus 
que las membres de la famllle d'une personne etablle en 
Suisse - contrairement a ceux de la famille d'un Suisse ou 
d'un ressortissant de l'UE -- n'aient droit a l'octroi et a la pro
longation d'une autorisatlon de sejour qu'a condition d'habi• 
ter avec cette personne. Enfin, il n'exlste aucun argument 
justlfiant cette entrave a la liberte des conjoints de person
nes etablies en Suisse et provenant d'Etats tiers. 

Proposition Janlak 
Al. 2 

a le conjoint, le partenaire enregistre de mAme sexe ou 
le concubln du ressortissant sulsse ainsi que ses propres 
descendants et ceux de son partenaire äges de molns de 
21 ans ou dont l'entretlen est garantl. 

Developpement par ecrit 
Gräce a cette formulatlon, les partenalres enregistres et las 
concublns sont mis sur un pied d'egallte avec les epoux. 
Une telle egallte de traltement resulte de l'article 8 de la 
Constltution et de la loi sur le partenariat, que notre consell a 
deja adoptee en modffiant l'article 17 LSEE actuellement en 
vigueur. L:egallte de traitement des partenaires homosexuels 
doit Atre reglee dans la presente lol, afln qu'II ne sott pas 
necessalre de reviser une loi adoptee avant mAme qu'elle 
n'entre en vigueur. 
!.:egale prise en compte des couples non marles correspond 
en outre a la directive concernant le drolt au regroupament 
famillal, qua le Conseil de !'Union europeenne a arrAtee le 
22 septembre 2003. Conformement ä cette dlrective, les 
concublns de Suisses ou de personnes etablies en Suisse 
vivant manHestement en couple dans le cadre d'une relatlon 
durable dolvent pouvoir beneficier du regroupement famillal 
au mime tltre que les epoux. II seralt choquant que la 
Suisse n'integre pas cette dlrective de l'UE dans son droit 
national au moment ou alle s'apprAte a refondre sa legisla
tion sur les etrangers. 
Remarque importante: selon la formulation de l'article 41 
deja contenue dans la verslon du Conseil federal, les mem
bres de la famille provenant d'Etats tiers peuvent beneficler 
du regroupement familial en Sulsse quel que soit leur Heu de 
resldence actuel. Bien que le Conseil federal ou plus exacte
ment l'administration alt redige l'artlcle 41 de fa90n a tenir 
compte de l'Accord sur la libre clrculatlon des personnes, 
car alle avalt l'lntentlon de realiser l'egallte de traltement 
entre las Suisses et las ressortissants de l'UE, la version ac
tuelle du regroupement famillal et bien entendu ma proposi
tion de modlflcation egalement ont condult ä une discrimina
tlon positive (!) a l'egard des ressortissants de l'UE. Cela 
resulte de la jurisprudence la plus recente de la Cour de 
Justlce des Communautes europeennes concernant le re
groupement famillal, a laquelle s'est rallie le Tribunal federal 
sulsse en invoquant l'applicatlon de l'Accord sur la libre 
circulation des personnes Qugement du Tribunal federal du 
4 novembre 2003). Aux termes de celle-ci, la reglementation 
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liberale du regroupament familial ne s'appliquerait aux mem
bres de la famille provenant d'Etats tiers que si ces derniers 
resident dans un Etat de l'UE. Autrement dit: la libre circula
tion visee par l'accord du mime nom ne s'applique qu'a l'in
terleur de l'espace de l'UE mais pas aux personnes qui s'y 
rendentl Conformement a ta proposition de revislon de la 
LEtr, las membres de la famille d'un ressortlssant suisse 
pourraient beneflcier plus facilement du regroupament fami
lial mAme s'lls resident dans un Etat tlers. En raison de l'ln· 
terdiction de discriminer qu'lmplique l'Accord sur la libre cir
culation ou plus precisement le princlpe du traltement 
national, la reglementation liberale du regroupement familial 
proposee icl pourralt avoir un effet reflexe pour les ressortis• 
sants de l'UE: lls pourraient aussi faire venir en Sulsse las 
membres de la famille provenant justement de ces Etats 
tiers, ce qui signlfie qu'ils ne devraient pas attendre tout 
d'abord que ceux-cl resident de maniere legale volre durable 
dans un Etat de l'UE. 

Proposition Stamm 
Al.2 

a ..... äges de moins de 18 ans; (BHfer le raste de la lettre) 

Developpement par ecrlt 
l!äge propose (21 ans) semble arbitraire dans ce contexte; 
l'äge de 18 ans etant quant a lui l'äge de la majorite, II con
vient de l'utiliser dans la definltion de la parente. 
Le passage ccou dont l'entretlen est garanti» dolt Atre biffe, 
etant donne que cette precislon retire son sens au critere re
tenu et ouvre la porte a d'eventuels abus. 

Proposition Freyslnger 
Al.4 
Blffer 
Developpement par ecrit 
Salon cette disposition, les enfants et las Jeunes se volent 
accorder une autorlsatlon de sejour qul est valide plus long
temps que celle du parent etranger, mAme s'lls ne rejoignent 
leurs parents que dans cadre du regroupement famllial. 
Etant difficlle a justlfier, cette lnegalite de traitement doit Atre 
supprfmee. 

Proposition MOller Philipp 
Al. 1 
Le conjoint etranger d'un ressortissant suisse et ses enfants 
celibataires de moins de 18 ans ont drolt a l'octrol d'une au
torlsation de sejour et a la protongatlon de sa duree de vali
dlte, a condition d'hablter avec lui. 
Al.2 
Blffer 
Al.3 
Apres un seJour legal ininterrompu de clnq ans, le conJoint et 
ses enfants ont droit a l'octrol d'une autorisatlon d'etablisse
ment 
Al.4 
Las enfants de moins de 12 ans ont droit a l'octroi d'une au
torlsation d'etabllssement sans que le delai d'attente de cinq 
ans soit observe. 
Al. 5 
l!octroi de drolts plus etendus se fonde sur l'accord du 
21 juin 1999 entre, d'une part la Confederatlon sulsse et, 
d'autre part, la Communaute europeenne et ses Etats mem
bres, sur la llbre circulation des personnes (Accord sur la 11-
bre circulatlon des personnes) ou sur l'accord du 21 juln 
2001 amendant la Conventlon du 4 janvier 1960 lnstltuant 
l'Assoclatlon europeenne de llbre echange (Accord AELE) 
dans la mesure oCI les membres de la famille du ressortis
sant suisse ont obtenu, auparavant, un drolt de resldence 
dans l'un des Etats signataires de l'accord sur la llbre clrcu
lation des personnes ou de l'Accord AELE, conformement 
au drolt en vigueur dans te pays concerne. 
Developpement par ecrlt 
Concernant l'allnea 1: concernant le traltement egal de Suis
ses ou la !Imitation a 18 ans de l'äge des enfants pouvant re-
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joindre leurs parents en Suisse, le Tribunal federal a dQ 
trancher, le 17 Janvler 2003, dans la question de savoir quand 
un suisse pouvalt se prevalolr de l'accord sur la libre circula
tlon des personnes (ci-apres ALCP) lorsqu'II voulalt faire ve
nir les membres de sa famille de pays tiers (ATF 129 II 249). 
La majorlte de la commission a tenu compte de ce jugement 
ä sa seance du 24 octobre 2003. 
Entre-temps, le Tribunal federal a dO se pencher sur d'autres 
cas ou l'argument invoque etalt le suivant: les cltoyens suis
ses doivent pouvolr beneficier de l'ALCP pour de simples 
ralsons d'egalite de traltement, ceci contrairement ä la juris
prudence qul resulte de fallit susnomme. 
Dans le jugement 2A.91/2003 du 4 novembre 2003, le Tnbu
nal federal, se referant a un ]ugement de la Cour euro
peenne de justice, du 23 septembre 2003, est parvenu a la 
conclusion que la reglementatlon du regroupement familial 
prevue par l'ALCP ne pouvalt s'appliquer qu'aux personnes 
qui avaientobtenu auparavantdans un Etat membre de l'ac
cord un droit de residence conforme au drolt prevalant dans 
ce pays. 
Le Tribunal federal en a conclu qu'une appllcation analogue 
du regime du regroupement famillal prevu par l'ALCP ne 
peut entrer en ligne de compte pour des motifs d'egallte que 
dans les cas ou des cltoyens sulsses entendent faire venir 
des membres etrangers de leurs familles de pays membres 
de l'UE, mais non dans les cas ou il s'agit de membres de la 
famille provenant de peys tiers. En l'espece, le Ttibunal 
federal a re]ete la plainte d'une cltoyenne slovaque mariee a 
un Italien etabli en Suisse, qui voulalt faire venir en Suisse 
son fils slovaque issu d'une liaison precedente. 
Cette nouvelle ]urisprudence, qui s'appuie integralement sur 
celle de la Cour europeenne de justice, dolt Otre reprise 
dans la LEtr. Etant donne que la problematlque de !'Integra
tion se pose de la mOme manlere pour le regroupement par 
des suisses de leur famille etrangere que dans les cas ou 
des etrangers etablis font venlr leurs enfants, II se justlfle de 
mettre en oeuvre une polltique en mattere de regroupement 
familial qui solt identique. Le principe de l'egalite est donc re
specte. 
Un regime special pour les suisses (p. ex. des concessions 
en matlere d'äge) ne s'impose pas au risque de creer des in
egalites en mattere d'lntegratlon. Cette argumentation est 
confirmee par une circulalre de l'IMES du 16 janvier 2004. 
Le Tribunal federal a admls, dans son anit 2A.457/2003 du 
16 ]anvier 2004, la legalite d'une discriminatlon provlsoire en 
matiere de regroupement famllial; II est du devolr du Parla
ment d'elimlner cette inegallte en adoptant la propositlon de 
nouvel artlcle 41 allneas 1 ä 5 teile qu'elle est presentee. 
La recente jurisprudence de la Cour europeenne et du Tribu
nal federal supprlme cette lnegalite car, par exemple le res
sortlssant allemand etabli legalement en Suisse qui entend 
faire venir les membres de sa famille provenant d'un pays 
tlers mais n'ayant ]amais eu un drolt de resider dans un pays 
de l'UE, est tralte comme le cltoyen sulsse (cf. encore l'ATF 
2A.91 /2003 du 04.11.2003, ou le TF se refere ä la jurispru
dence de la Cour europeenne). 
Le Tribunal federal et la Cour europeenne parviennent donc 
a la mOme conclusion selon laquelle le drolt de regroupe
ment familial ne peut pas Otre vlde de son contenu par une 
Interpretation trop large de l'ALCP. II n'y a aucune raison de 
legiferer au-delä de la jurisprudence de la Cour europeenne 
et du Tribunal federal. 
Quant ä l'exigence de vlvre sous un mOme tolt: Pour res
treindre les mariages destlnes a obtenir un drolt d'etablis
sement ou les marlages «Suisse-etranger» maintenus de 
maniere abusive, il convient de laisser l'exigence de la coha
bltation telle qu'elle figure dans le projet du Conseil federal. 
C'est pourquol un renvol ä l'artlcle 41 doit figurer dans l'ar
tlcle 48 (exception a l'exigence de la cohabitatlon). Ajoutons 
que, dens la consultatlon, douze cantons ont voulu maintenlr 
cette exigence alors que seulement quatre y etaient oppo
ses. 
Concernant l'alinea 2: la definltlon des membres de la fa
mllle peut Otre blffee pulsque l'alinea 5 (nouvelle version) 
contient une reference ä l'ALCP et ä l'Accord AELE. 
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Ces deux accords contlennent toutes les condltlons mate
rielles concemant la famille en definissant l'ascendance et 
la descendance. La repetitlon d'une definltion dans la legis
latlon nationale ne se justifie pas par le falt que les deux 
accords ont force derogatoire; on salt que le legislateur a 
renonce a transferer de maniere formelle l'ALCP dans une 
loi federale. 
Les cas de rigueur que presente le transfert de parents ou 
beaux-parents äges peuvent tou]ours ötre regles dans le 
cadre de J'artlcle 30 alinea 1 lettre b et, le cas echeant, con
formement a l'article 8 CEDH (ATF 120 lb 257). 
Concemant l'alinea 3: II s'agit d'une adaptation redactlon
nelle decoulant de l'alinea 1. 
Concernant l'alinea 4: une incltation dolt Otre creee en faveur 
d'une Integration aussi rapide que posslble des enfants afin 
que ceux-ci passent au moins la moitle de leur scolarite en 
Suisse. Mais ceci n'est possible que dans certalnes limltes, 
car l'artlcle 8 CEDH et la jurisprudence qui en decoule assu
rent une protection des enfants jusqu'ä l'äge de 18 ans. 
Un regroupement a un äge plus jeune n'est possible que par 
un systeme de «bonus», donc par une amelioration du sta• 
tut juridique comme incltation. Ceci n'est possible que si 
les enfants rejoignant leurs parents beneficient immediate
ment d'une autorisatlon d'etabllssement, et non seulement 
d'un permis de sejour. Les chances d'lntegration sont con
siderablement ameliorees (cf. p. ex. ATF 2A.101/2002 du 
17.07.2002, conslderant 2.3, ou le Tribunal falt etat de dlffi
cultes d'integration conslderables chez les enfants de 15 ä 
16 ans). 
De plus, la revision actuellement en cours du droit de natura
lisation accorde une grande importance a ce que l'enfant 
passe cinq ans de scolarlte obligatoire en Sulsse, ce qui si
gnifie donc une arrlvee ä l'äge de 12 ans. 
Je renvole ä ce sujet ä l'article 28a alinea 1 lettre a de la 
nouvelle loi sur la nationallte concemant la naturalisatlon fa. 
cllltee de jeunes etrangers de la deuxleme generatlon, et a 
l'artlcle 2 allnea 1 lettre a de la mOme lol concemant l'acqui
sltion de la natlonallte pour les etrangers de la troisleme ge
neration. 
II est egalement ressortl de la dlscussion autour de la fol sur 
la formatlon professlonnelle que les enfants devalent pouvolr 
arrlver ä un äge qui leur permette d'entamer la formatlon 
professionnelle de base. Mais cecl suppose que les enfants 
pulssent passer au molns la moltie de leur scolarite obliga
tolre en Suisse. C'est sur la base de cette constatatlon que 
le Parlament a lnsere un nouvel artlcle 17 alinea2bls dans la 
LSEE: «Le Conseil federal fixe les criteres d'octrol et les mo• 
dalites d'applicatlon de l'autorisatlon de sejour accordee au 
tltre du regroupement familial aux enfants celibataires de 
moins de 18 ans dont les parents sont tltulalres d'une autori
sation de sejour, de manlere a garantir dans chaque cas la 
formatlon professionnelle de base de l'enfant.» 
Dans deux textes de loi deja, le Parlament a clairement 
voulu que le regroupement famlllal alt lieu des le plus Jeune 
äge des enfants afin d'augmenter leurs chances d'integra
tlon. 
t:on mentionnera aussl que l'Allemagne connait le mOme 
debat dans le cadre d'un projet de loi sur l'lmmlgration: le 
gouvemement propose que l'äge soit fixe a 12 ans tandis 
que l'opposltion demande möme qu'il soit de 10 ans. 
Concernant l'alinea 5: cf. alinea 1. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Beim Familiennachzug wird es 
jetzt eine grosse Debatte geben. In den letzten Jahren hat 
der Familiennachzug pro Jahr etwa einen Drittel der neu Ein
reisenden ausgemacht. Ich sag's jetzt ein bisschen zynisch: 
Wenn man die Zahl der Ausländer begrenzen will, ohne auf 
Arbeitskräfte zu verzichten, ist das selbstverständlich der 
Hebel, bei dem man ansetzen kann. Aber wir wollen das 
nicht. Und das neue AuG macht hier einen Fortschritt in dem 
Sinn, dass Im Gegensatz zur heutigen Gesetzgebung ein 
Anspruch auf Familiennachzug besteht, wenn bestimmte 
Bedingungen erf01lt sind. 
In der Gegenwart ist es nämlich nicht so; der Familiennach
zug wird von einer Reihe von Kriterien abhängig gemacht. 
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Es gibt einen sehr grossen Ermessensspielraum, wenn es 
darum geht, den Famlliennachzug zu bewilligen oder nicht. 
Es gibt auch unterschiedliche Praxen in den Kantonen. Es 
gibt Kantone, die beim Erteilen von BewilUgungen fQr den 
Familiennachzug restriktiv sind, und es gibt Kantone, die 
fortschrittlicher sind. Ich komme aus einem Kanton, der die 
Kriterien streng anwendet: Das Einkommen wird errechnet, 
die Wohnungsgrösse wird angeschaut. Das fQhrt dann häu
fig zum Ergebnis, dass Familien mit mehreren Kindern keine 
Bewilligung für einen Familiennachzug erhalten - mit dem 
Effekt, dass Väter, die lange in der Schweiz arbeiten und de
nen nie ermöglicht wird, mit ihren Angehörigen zusammen
zuleben, diese nach den Sommerferien manchmal nicht 
mehr nach Hause schicken. Das fOhrt dann dazu, dass Kin
der versteckt werden und illegal anwesend sind. Und das 
bringt die Schulbehörden dann in den Clinch mit den Frem
denpolizeibehörden, weil die Schulbehörden davon ausge
hen, dass das Recht der Kinder auf BIidung Ober der 
Durchsetzung des Fremdenpolizeirechtes steht. 
Das soll im neuen AuG nun verbessert werden. Ein Rechts
anspruch auf Familiennachzug soll statuiert werden. Das Ist 
gut so. Nun gibt es jedoch ein Aber- nämlich die Einschrän
kungen. Darüber werden wir jetzt bei Artikel 41 debattieren. 
Da kommen wir dann auf die Frage des Alters zu sprechen. 
Für EU-Angehörige Ist es selbstverständlich, Ihre Nachkom
men - man kann ja bei 21.Jährigen fast nicht mehr von Kin
dern sprechen - unter 21 Jahren nachzuziehen. Das AuG 
macht hier eine Unterscheidung und setzt die Alterslimite bei 
18 Jahren fest. Das ist einer der Unterschiede, die es wegen 
dem dualen System gibt, das EU-Angehörige anders behan
delt als Nicht-EU-Angehörige, so genannte Drittstaaten
angehörige. Die Frage des Alters wird eine Debatte abset
zen. Das kommt In den folgenden Artikeln, weil es ja dann 
Minderheiten gibt, die beantragen, das Alter der Kinder, die 
Anspruch auf eine Bewilligung haben, noch weiter hinabzu
setzen als auf 18 Jahre. 
Die grüne Fraktion geht davon aus, dass es im Entscheid der 
Eltern liegen soll, wann sie ihre Kinder mitnehmen, und dass 
wir sie in dieser Frage nicht bevormunden sollten. 
Wir gehen davon aus, dass alle Eltern grundsätzlich das Be
ste fQr ihre Kinder wollen. Wenn sie sie in ihrem Herkunfts
land welterschulen wollen oder wenn sie sie in die Schweiz 
mitnehmen wollen, soll das in ihrem Ermessen liegen; es ist 
nicht an uns, ihnen hier Vorschriften zu machen. 
Ober all das werden wir debattieren, aber Ich komme jetzt zu 
meinem Minderheitsantrag, der in Artikel 41 den Absatz 3 
betrifft. Da geht es um den Nachzug von Famlllenangehöri• 
gen, und zwar von Ehepartnern von Einheimischen. Ein Bei
spiel zu diesem Fall: Der Mann ist Schweizer, und er zieht, 
durch Heirat bedingt, eine ausländische Ehefrau In die 
Schweiz nach oder umgekehrt. Wir haben in den letzten Jah
ren von diesen schlimmen Fällen gehört: Bel einer Trennung 
werden die Frauen jeweils aus der Schweiz ausgewiesen. Es 
ist eine alte Geschichte, die wir schon lange zu regeln versu
chen. Die parlamentarische Initiative Goll «Rechte fQr Mi
grantinnen» (96.461) hat ja hier zweimal in diesem Rat eine 
Mehrheit gefunden, und es Ist an uns, jetzt einen weiteren 
Schritt zur Realisierung zu tun; einen kleinen haben wir ge
stern mit der Härtefallregelung in Artikel 30 getan. 
Ich schlage Ihnen vor, dass diese nachgezogenen Ehepart
ner von Einheimischen bereits nach zwei Jahren ordnungs
gemässem Aufenthalt In der Schweiz eine Niederlassungs
bewllligung erhalten, und nicht erst nach fOnf Jahren, wie 
das die Mehrheit der Kommission will. Damit verkürzt man 
diese Zeit der Unsicherheit, und wenn In dieser Zelt eine 
Trennung oder Scheidung erfolgt, dann sind die Ehepartner 
nicht mehr quasi dem Goodwill Ihrer Schweizer Ehegatten 
ausgesetzt und haben nach zwei Jahren ein eigenständiges 
Aufenthaltsrecht. 
Das ist der Sinn und Zweck meines Minderheitsantrages zu 
Absatz 3, und Ich bitte Sie, Ihm zuzustimmen. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Bei meinem Minderheitsantrag ist 
bei der Bereinigung der Fahne ein Absatz weggelassen wor
den. Dieses Versehen wurde vom Kommissionssekretär ja 

nachträglich korrigiert, und wir haben alle eine korrigierte 
Seite 29 erhalten. Es ist diese Fassung, die massgebend ist. 
Mit meinem Minderheitsantrag möchte ich verhindern, dass 
EU-BQrgerinnen und -BQrger in der Schweiz besser gestellt 
sind als Schweizerinnen und Schweizer. Gemäss dem Frei
zOgigkeitsabkommen erhalten Angehörige von EU-BQrgerin
nen und -BOrgern unabhängig von ihrer Staatsangehörigkeit 
eine fQnfjährige Daueraufenthaltsbewilligung, wenn sie in die 
Schweiz kommen. Angehörige von Schweizerinnen und 
Schweizern hingegen müssen ihre Aufenthaltsbewilligung 
jährlich erneuern. Somit stellen wir Schweizerinnen und 
Schweizer schlechter als EU-BOrgerinnen und -Bürger, was 
nicht akzeptabel ist. Zudem verstösst diese Bestimmung ge
gen das Dlskrimlnlerungsverbot In Artikel 8 der Bundesver• 
fassung. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Der Familiennach
zug ist eines der zentralen Themen In diesem Gesetz. Es Ist 
auch ein umstrittenes Thema; die Regelung ist heute im Ge
setz jedoch noch ziemlich unpräzise formuliert. 
Wir haben in drei Artikeln Folgendes geregelt: Artikel 41 be
trifft die ausländischen Familienangehörigen von Schweize• 
rinnen und Schweizern, Artikel 42 die Familienangehörigen 
von Niedergelassenen, und Artikel 43 die Angehörigen von 
Personen mit Aufenthaltsbewilligung. Sachlich begrOndet Ist 
die drastische Ungleichbehandlung von Schweizerinnen und 
Schweizern und EU-Bürgerinnen und EU-BClrgern einerseits 
und Niedergelassenen ohne Schweizer Pass andererseits 
nicht. Ich postuliere daher In meinem Individualantrag eine 
Gleichstellung von Schweizer Bürgerinnen und BOrgern und 
Niedergelassenen mit EU-BQrgerlnnen und EU-Bürgern, 
denn eine solche Lösung scheint mir besser und weniger 
diskriminierend. Die jetzige Fassung von Artikel 41 sieht hin
sichtlich Famlliennachzug die Gleichstellung von Schweizer 
BOrgerlnnen und BOrgern einerseits und EU-Bürgerinnen 
und EU-Bürgern andererseits vor. Es ist nicht einzusehen, 
warum In der Schweiz Niedergelassene schlechter gestellt 
sein sollen als z. B. Kurzaufenthalter aus der EU. Niederge
lassene sind ja nach bisherigem ausländerrechtlichem Ver
ständnis Einheimische ohne Schweizer Pass. Gemäss dem 
bisherigen Konzept des Famlliennachzugs, vor allem in Arti
kel 42, wäre es Niedergelassenen verwehrt, Verwandte in 
aufsteigender Linie nachzuziehen. Ein entsprechendes 
Recht steht aber beispielsweise Kurzaufenthaltem aus der 
EU ohne weiteres zu. Eine solche Ungleichbehandlung ist 
diskriminierend. Es ist auch nicht einsichtig, warum Fami
lienangehörige von Niedergelassenen - anders als solche 
von Schweizerinnen und Schweizern und EU-Bürgerinnen 
und EU-BOrgern - nur dann einen Anspruch auf Verlänge
rung der Aufenthaltsbewilligung haben, wenn sie mit der 
nachziehenden Person zusammenleben. Mit dem Zusam
menleben erbringt man nach diesem Gesetz ja sichtlich den 
Beweis dafQr, dass man eine Familie Ist. Diese Einschrän
kung der Lebensgestaltung tor Ehepartner von Niedergelas
senen ist jedoch ziemlich erstaunlich. Ein sachlicher Grund 
dafür Ist nicht ersichtlich. Ich schlage Ihnen daher eine Än
derung des Konzepts vor, nämlich einen neuen Artikel 41 mit 
dem Titel «Familienangehörige von Schweizerinnen und 
Schweizern sowie von Personen mit Nlederlassungsbewllll
gung». Es geht hier um den Familiennachzug. Die Artikel 41 
und 42 sollen so zusammengezogen werden, dass Artikel 
42 gestrichen werden kann. Das neue Konzept erlaubt eine 
Gleichstellung zwischen Schweizerinnen und Schweizern 
und Niedergelassenen. 
Zu Artikel 41 Absatz 4: «Kinder unter 21 Jahren» bekommen 
eine Niederlassungsbewilligung. Das möchte Ich Ins Gesetz 
geschrieben haben. Es Ist mir schleierhaft, warum ausländi
sche Kinder und Jugendliche von Schweizerinnen und 
Schweizern nur bis zum Alter von 14 Jahren eine Niederlas
sungsbewllligung erhalten sollen. In der EU glit fQr Kinder 
und Jugendliche das 21. Lebensjahr. Es ist sinnvoll, gerade 
erwachsen werdende Jugendliche nicht mit schlechteren 

Bulletin offlclel de l'Asse~ 16derale 



7. Mal 2004 

Bedingungen zu bestrafen, wenn sie in die Schweiz kom
men. Ihre Startmöglichkeiten sind mit einer Niederlassungs
bewllligung doch sehr viel besser. Niemand konnte mir 
bisher überzeugend erklären, warum diese Altersgrenzen 
Oberhaupt bestehen. Ich meine, dass Im Ganzen in den Arti
keln 41, 42 und 43 sehr unterschiedliche Altersgrenzen ver
ankert sind, und ich denke, dass dies dann bei der nächsten 
Beratung bereinigt werden muss. 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Die Anträge Hess Bern
hard, Stamm und Freysinger sind zurückgezogen worden. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): La problematique du re
groupement famillal et de l'unite de la famille est un aspect 
fondamental de la polltlque relative aux migrantes et aux mi
grants, et aussi de la nouvelle loi sur les etrangers. Le droit 
au regroupement familial est limite par plusieurs conditions, 
dont l'«acquisition» d'un logement, la garantie de ne pas re
courir a l'asslstance et le falt de vivre ensemble. Malgre cela, 
le projet de loi sur les etrangers introduit encore des diffe
rences entre les migrants originaires de pays de l'Union 
europeenne, venus en Suisse, qui disposent de meilleures 
conditions et les conjoints etrangers originaires de pays 
extraeuropeens, marles a des citoyennes ou a des citoyens 
suisses. Ces personnes doivent avoir accompli un sejour 
ininterrompu de cinq ans avant d'obtenir une autorisation 
d'etablissement. Pourtant, qui, mieux que le conjoint suisse, 
remplit les trois conditions de logement, de securite flnan
ci6re et de vle commune? Pourquol le conjoint d'un ressor
tissant suisse devrait-il attendre cinq ans, alors que son 
couple est mieux a mime de repondre rapidement et efflca
cement aux exigences du regroupement familial? 
Nous soutenons les minorltes Hubmann et Bühlmann, afin 
de faire cesser le paradoxe de l'lnegalite entre les migrants 
originaires de peys de l'Union europeenne et les migrants 
extraeuropeens maries a des Suisses, mais aussi afin de fa
ciliter !'Integration des conjoints etrangers des ressortissan
tes et des ressortissants suisses. 
De mime, II n'y a pas de raison de dlscriminer les couples 
binationaux pour le regroupement avec leurs enfants. 
Aujourd'hui, les enfants jusqu'a 18 ans ont droit a un permis 
d'etablissement. Vous abaissez cette limite a 14 ans, ce qui 
nous semble trop bas. A 14 ans, un enfant a encore besoin 
de son pere et de sa m6re. Notamment durant l'adoles
cence, la presence des parents est lmportante pour evtter, 
par exemple, qu'ils se detournent du bon chemin. 
Vous avez peur que des jeunes deviennent des crlmlnels. 
N'est-il pas plus dangereux de laisser des jeunes seuls, ici 
ou allleurs, sans la presence de leurs parents, que de de
mander aux parents de prendre leurs responsabilites et de 
s'en occuper? Les parents etrangers, comme vous et moi, 
prennent aussi cette responsablllte au serieux, et si des jeu
nes viennent tardivement en Suisse, ce n'est souvent pas 
par la volonte des parents, mais parce que les condltions de 
vle l'exlgent, ou mime pour des ralsons bureaucratiques 
que les parents ne mattrisent pas. 
Vous ites en general pour un ordre liberal, Mesdames et 
Messieurs de la droite du Parlament, vous vous plalgnez 
souvent du trop de reglementation. Dans ce domaine, nous 
trouvons justement qu'll ne taut pas prescrlre aux parents ce 
qu'lls ont ou qu'ils n'ont pas le drolt de faire avec leurs 
grands enfants. 
Encore une fois, II ne taut pas faire de dlfference entre les 
couples binationaux dont un des partenaires vient d'un pays 
extraeuropeen et les couples dont l'un des conjoints est ori
ginaire de l'Union europeenne, qui a fixe la limite du regrou
pement familial pour les enfants jusqu'a 21 ans. 
Appliquons aux parents binationaux le slogan eher au Parti 
democrate-chretien, «Au centre, l'humalnl», et acceptons 
les proposltions de minorite Hubmann, BOhlmann et Vermot. 

MQller Geri (G, AG): Cecile Bahlmann hat es vorhin ausge
führt: Das 6. Kapitel hat es In sich. Hier findet die Hauptein
wanderung statt. Aber stimmt das wirklich so? Ist es nicht 
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so, dass dieser Artikel auf einer falsch gelaufenen Ge
schichte beruht? Ist es nicht so, dass wir in der Vergangen
heit davon ausgegangen sind, ein junger Mann komme in 
die Schweiz arbeiten und gehe nach getaner Arbeit nach 
Hause, damit sei das Problem erledigt, da die Arbeit fertig 
sei? Die Geschichte hat uns gelehrt, dass die Leute, die In 
der Schweiz sind, länger hier beschäftigt sind; nicht etwa, 
weil sie nicht unbedingt nach Hause zurückkehren wollen, 
sondern weil sie sich bewährt haben, weil sie gezeigt haben, 
dass sie gut arbeiten, weil sie gezeigt haben, dass ihre Ar
beit wichtig und notwendig Ist. 
Die Erfahrung aus Ober hundert Jahren Migration müsste 
uns eigentlich lehren, dass diese Leute auch eine Familie 
hinter sich haben, mit einer Familie hier sind. Diese Erfah
rung wird hier nicht berücksichtigt. Wir fahren fort in der Defi
nition von Familien und der Kombination von Schweizerinnen 
und Schweizern und Ausländern und Ausländerinnen usw. 
Ich habe an einer anderen Stelle schon gesagt: Das Auslän
derinnengesetz Ist eigentlich redundant, weil es hier Dinge 
reguliert, die wir anderswo schon reguliert haben. Sie fangen 
hier an, eine Familie zu definieren, zu definieren, was genau 
eine Familie Ist. Da muss ich Ihnen sagen: Das ist sehr, sehr 
unterschiedllch. Für gewisse Menschen - und da muss man 
nicht unbedingt Ausländerin oder Ausländer sein - gehört die 
Grossmutter zur Familie und spielt eine wichtige Rolle In der 
Familie. Die Ist jetzt hier plötzlich nicht dabei. 
Oder es ist der Onkel, der eine wichtige Rolle spielt und für 
den pubertären Jungen, der Schwierigkeiten macht Viel• 
leicht Ist gerade er die richtige Person, mit der der Junge 
sprechen kenn. Das alles Interessiert uns nicht. Wir versu
chen einfach zu regulieren, damit möglichst wenige von de
nen in die Schweiz kommen. Was das für Konsequenzen 
hat, sehen Sie teilweise dann, wenn Jugendliche Schwierig
keiten bekommen, wenn Jugendliche Identitätsprobleme be
kommen, wenn Jugendliche zwischen zwei Staaten switchen, 
insbesondere - angesichts der Regelung in Artikel 41 -
wenn sie zwischen einer schweizerischen Mutter oder einem 
schweizerischen Vater und einer ausländischen Mutter oder 
einem ausländischen Vater switchen. 
«Familie» ist ein unscharfer Begriff, und wir versuchen hier, 
mit «absteigender Linie», mit Altersangaben, die irgendwie 
willkürlich festgelegt worden sind, zu regulieren. Ich möchte 
Sie an Folgendes erinnern: Wenn schon Zahlen, sollte man 
halt Zahlen nehmen, die international vereinbart worden 
sind, beispielsweise von der Uno. Man könnte hier also 
Dinge ins Argumentarium hineinnehmen, die bereits beste
hen, da muss man nicht irgendwie willkürlich 12, 14 oder 
16 Jahre einsetzen. Wir haben in den vergangenen Jahren 
erfahren, dass die Trennung der Familie für viele Leute ein 
grosses Problem ist. Wir haben in den vergangenen Jahren 
erfahren, dass wir diese Trennungen mit sehr teuren Nach
hiHen wieder gutmachen mussten. Es Ist also eigentlich gar 
nicht sinnvoll, dass man solche Artikel macht. 
Artikel 41 handelt also von der Regelung für ausländische 
Familienangehörige von Schweizerinnen und Schweizern. 
Die grüne Fraktion ist ganz klar der Ansicht, dass man jetzt 
als Minimum einfach diese beiden liberaleren Minderheits
anträge annehmen sollte, damit das, was der Realität ent
spricht, einigermassen ein Gesicht bekommt 
Wir bitten Sie sehr, diese Anträge zu unterstützen. 

Flurl Kurt (RL, SO): Die FDP-Fraktion Ist ebenfalls der Auf
fassung, dass der Familiennachzug der wichtigste Faktor der 
Einwanderung ist. Immerhin geht es Jährlich um 25 000 bis 
30 000 Personen. Wir sind aber anderer Auffassung als 
meine Vorrednerinnen und der Vorredner, Indem wir beab
sichtigen, diese Regelung restriktiver zu fassen. Ober die 
unterschledllchen Philosophien zur Einwanderungspolitik 
zwischen uns und der Ratslinken haben wir Im Rahmen der 
Asylgesetzdebatte und Im Rahmen der Eintretensdebatte 
zum Ausländergesetz schon viel gehört. Ich möchte diese 
Argumentation nicht wiederholen. Aber aus dieser grund
sätzlich anderen Auffassung geht hervor, dass wir sämtliche 
Minderheitsanträge zu Artikel 41 ablehnen möchten, sowohl 
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jenen von Frau Hubmann als auch Jene von Frau BOhlmann 
und Frau Vermot. So gesehen könnten wir die Fassung der 
Kommissionsmehrheit in Ihrer Konzeption unterstützen. 
Wir möchten Ihnen aber vorschlagen, dass wir die ganze 
Frage konzeptionell anders betrachten. Sie wissen, dass 
Kollege Müller Philipp drei Anträge - Nummern 14 bis 16 -
eingereicht hat, die das Konzept auf eine andere Basis stel
len. Wir sind nämlich der Auffassung, es müsse, um Kinder, 
welche Ober den Familiennachzug in die Schweiz einreisen, 
möglichst gut integrieren zu können und die Chancen für 
ihre Ausbildung zu verbessern, erreicht werden, dass sie In 
einem möglichst jungen Alter nachgezogen werden können. 
Es ist also ein Integrationsanreiz zu schaffen, sodass die 
Kinder mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzelt 
in der Schweiz absolvieren können. 
Dies kann nicht mit einem Malussystem erreicht werden, un
ter anderem weil Artikel 8 EMRK und die dazugehörige 
Rechtsprechung den Nachzug von Kindern bis zum 18. Al
tersjahr schatzen. Die Grundregel betreffend das Alter Ist für 
uns 18 Jahre. Ein möglichst früher Nachzug kann aber nur 
Ober ein Bonussystem, also eine rechtliche Besserstellung 
als Anreiz, gefördert werden. Dies ist möglich, wenn nach
gezogenen Kindern mit einem Höchstalter von 12 Jahren 
oder nach Absolvierung von fünf Schuljahren in der Schweiz 
nicht eine Aufenthalts-, sondern direkt eine Nlederlassungs
bewilllgung erteilt wird. Das Alter von 12 Jahren ergibt sich 
aus der Rückrechnung von der Anforderung der fünf Schul-
Jahre. Damit wird unter dem Aspekt von Artikel 8 EMRK die 
ganze Familie anwesenheitsrechtlich besser gestellt, was ei
nen grossen Anreiz darstellt. Im Übrigen kann der hälftige 
Schulbesuch auch bei den Diskussionen um die Revision 
des Bürgerrechtes und des Berufsbildungsgesetzes ange
knüpft werden, wo das Kriterium der hälftigen Dauer des 
Schulbesuchs Oberall ein Thema war. Unser Vorschlag ist 
übrigens auch mit der Rechtsprechung des Europäischen 
Gerichtshofes Im Einklang. 
Insofern ist die von der Kommission vorgeschlagene Lösung 
als Konzeption unseres Erachtens ungenügend. Denn aus
gerechnet beim Famlllennachzug Ist fOr die zahlenmässig 
am stärksten ins Gewicht fallende Bewilllgungskategorle der 
Jahresaufanthalter kein Anreiz für einen möglichst frühzeiti
gen Nachzug der Kinder enthalten. Die In Artikel 46 enthal
tenen Nachzugsfristen sind für Artikel 43, also den Familien
nachzug von Jahresaufenthaltern, ungenügend. 
Wir bitten Sie also, In der Abstimmung Ober den ganzen 
Artikel die Fassung der Kommission durch die Fassung des 
Einzelantrages Nummer 14- mit der Konsequenz der Unter
statzung der Elnzelanträge Nummern 15 und 16- zu erset
zen, mit den Korrekturen In Absatz 1 - Ehegatten und ledige 
Kinder, das Erfordernis des Zusammenwohnens -, mit der 
Streichung von Absatz 2, weil diese Kriterien bereits im Frei
zQglgkeltsabkommen enthalten sind, und mit dem alles ent
scheidenden Absatz 4 mit der von uns gewilnschten und von 
mir skizzierten Frühintegration der Kinder. 
In diesem Sinne bitten wlr Sie um Ablehnung der Minder
heitsanträge und anschliessend um Unterstotzung der Eln
zelanträge MOller Philipp Nummern 14 bis 16 anstelle der 
Kommissionsfassung der Artikel 41 bis 43. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Mit Artikel 41 beginnt hier eine 
weitere eher grundsätzliche Diskussion bis hin zu Artikel 45. 
Die CVP-Fraktion unterstOtzt die Linie des Bundesrates, den 
Famlllennachzug zu ändern. Das neue Alter 14 statt 18 fQr 
eine Niederlassungsbewllllgung Ist In dem Sinne richtig, dass 
Kinder grundsätzlich früh in die Schweiz kommen sollen. 
Eine Familiennachzugsfrist von fünf Jahren ist die Grund
lage für die Lösung eines Problems, nämlich: die Integration 
von Jugendllchen - Je früher, desto besser. So schafft man 
die Möglichkeit, dass sie hier die Schulen durchlaufen, eine 
Lehrstelle finden, Sprachen lernen, sich integrieren. Es Ist 
auch richtig, dass bei den Nicht-EU-Staaten, um die es hier 
geht, andere Bedingungen gestellt werden. Die Reziprozität 
mit den EU-Ländern Ist eigentlich gewährleistet, aber mit 
den anderen Staaten ist sie nicht gegeben, deshalb Ist hier 
eine andere Regelung nötig. 

Zu den Fristen: Man muss jetzt aufpassen, dass man hier 
beim Streichen oder Anpassen von einzelnen Fristen nicht 
eine Kommissionssitzung macht; das gilt eigentlich bis zu 
Artikel 44. Die Kommissionsmehrheit entschied sich fOr eine 
Linie, die den Ausgleich hält zwischen einer Verbesserung 
der Integration und den Forderungen der Wirtschaft, z. B. in 
Artikel 43. Der Ständerat kann die Frage der Altersgrenzen, 
wenn er möchte, dann aufnehmen und grundsätzlich davon 
abweichen. Das braucht zuerst eine Diskussion in der Kom
mission, nicht im Plenum. Deshalb hält die CVP-Fraktion 
hier an der Fassung der Mehrheit fest. 
Zum Einzelantrag Müller Philipp zu Artikel 41, in dem er auf 
eine Rechtsungleichheit aufmerksam macht Hier warten wir 
zuerst auf die Meinung der Kommissionssprecher bzw. des 
Bundesrates und entscheiden dann, ob wir diesen Einzelan
trag allenfalls unterstatzen sollen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Das Problem des Famlllen
nachzugs In Artikel 41ft. ist eigentlich auch ein Tell jener Be
stimmungen, von denen ich lieber gehabt hätte, wenn sie 
noch einmal an die Kommission zurOckgewiesen worden 
wären. Ich habe mich nämlich dazu entschliessen müssen, 
hier keine weiteren Anträge einzubringen; das insbesondere 
auch deshalb, weil seit Ihrer Beratung Bundesgerichtsent
scheide in Bezug auf das Freizügigkeitsabkommen ergan
gen sind, welche eine Neuformulierung von Artikel 41 
erforderlich machen. Wir werden das Im Ständerat ohnehin 
tun. Ich möchte nochmals an das ganze Konzept, das dem 
zugrunde llegt, erinnern und dann auch sagen, wo wir An
passungen brauchen. 
Sinn und Zweck des Familiennachzugs ist es, Ausländerin
nen und Ausländern das Familienleben in der Schweiz zu 
ermöglichen. Heute - das ist anders als früher - ist der 
Famillennachzug der wichtigste Zulassungsgrund. 2003 sind 
beispielsweise 42,8 Prozent aller Zuwanderungen (total 
94 000 Personen), inklusive ausländischer Ehegatten von 
Schweizerinnen und Schweizern, Ober den Famlllennachzug 
erfolgt. Sie sehen also, es Ist ganz wichtig, wie wir diesen 
Teil regeln. 
Im neuen Gesetz ergeben sich - damit wir das einmal im 
Gesamten sehen - folgende Verbesserungen: Wir haben 
auch für Kurzaufenthalter bis zu einem Jahr die Möglichkeit, 
den Aufenthalt bis auf zwei Jahre zu verlängern; dann müs
sen sie die Schweiz verlassen. Auch für solche Kurzaufent
halter sowie für Personen in Ausbildung besteht die 
Möglichkeit, die Familie nachzuziehen; das ist in Artikel 44 
festgelegt. Das ist vor allem deshalb so bestimmt worden, 
weil man bei der Zulassung aus aussereuropälschen Staa
ten dringend hoch qualifizierte Arbeitskräfte benötigt und 
diesen sagt, sie sollen für ein oder zwei Jahre die Familie 
mitnehmen. 
Das geht, weil wir eine eingeschränkte Zuwanderung aus 
aussereuropäischen Gebieten haben. 
zweitens haben Schweizerinnen und Schweizer mit Artikel 41 
grundsätzlich die gleichen grosszügigen Möglichkeiten für 
den Famlllennachzug wie die EU- und Efta-staatsangehöri
gen gemäss dem Freizügigkeitsabkommen. Jetzt muss Ich 
Ihnen sagen: Hier haben Sie eine Differenz zwischen dem 
Bundesrat und der Mehrheit, und diese Differenz ist darauf 
zurückzuführen, dass man bei der Fassung des Bundes
rates das gemeinsame Zusammenleben als Voraussetzung 
genommen hat. Das zu OberprOfen wird eine etwas schwie
rige Angelegenheit sein. Diese Bestimmung Ist aufgenom
men worden - das sehe Ich von der Geschichte her-, weil 
hier die Scheinehen bekämpft werden sollen. Die Mehrheits
fassung hat das ausser Acht gelassen. 
Nun hat das Bundesgericht In der Zwischenzeit eine wesent
liche Restriktion auch In Bezug auf das FrelzOglg
keltsabkommen gewählt. Damit müssen wir auch das Zu
sammenleben mit Schweizerinnen und Schweizern neu Qber
prOfen. Das Bundesgericht hat gesagt: Auch gemäss dem 
Freizügigkeitsabkommen kann es nicht angehen, dass ein 
EU-Bürger, z. B. ein Italiener, der eine Afrikanerin zur Frau 
hat, In die Schweiz einreist und Frau und Kinder mitnimmt -
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was gemäss dem Freiz0glgkeitsabkommen formell möglich 
ist-, wenn seine Frau und seine Kinder nicht bereits im EU
Raum leben. Das kann er gestützt auf das Freizügigkeitsab
kommen nicht tun, sagt das Bundesgericht. Das gibt eine 
Einschränkung, und das hat auch Folgen fOr die Gleichbe
handlung der Schweizerinnen und Schweizer. 
Ich bringe hier keine neuen Vorschläge ein. Ich sage Ihnen 
einfach: Wir werden Artikel 41 In der ständerätlichen Kom
mission überarbeiten müssen. 
Die Freizügigkeitsabkommen sind eben nicht anwendbar, 
wenn Einreisen direkt aus Drittstaaten erfolgen. Darum ist 
hier die Gleichstellung der Schweiz mit der EU problema
tisch. 
Wo liegen weitere Verbesserungen? Aufenthalter haben neu 
unter gewissen Bedingungen, nämlich bei der angemesse
nen Wohnung, genügend finanziellen Mitteln usw., einen An
spruch auf Familiennachzug gemäss Artikel 43. Dann gibt es 
den Weiterbestand des Aufenthaltsrechtes in Härtefällen; 
das Ist in Artikel 49 verankert. Wir m0ssen also die Sachen 
zusammennehmen. Andererseits sind Im Entwurf des Bun
desrates Massnahmen zur Missbrauchsbekämpfung einge
fügt worden: Das Ist eben mal bei Artikel 41 das Erfordernis 
des Zusammenlebens. Das soll eine Lösung gegen die 
Scheinehen sein. Dann gibt es die fünfjährige Frist zur Gel
tendmachung des Familiennachzugs, es gibt die Bedingung 
des Zusammenwohnens der ausländischen Ehegatten von 
Schweizerinnen und Schweizern, und in den Minderheitsan
trägen und Einzelanträgen werden weitere Vorschläge zur 
Missbrauchsbekämpfung eingebracht, z. B. eben die Sen
kung des Alters von 18 auf 14 Jahre. 
Wir bleiben aber bei der Fassung des Bundesrates. Ob Sie 
jetzt den Entwurf des Bundesrates oder dann den Antrag der 
Mehrheit annehmen: Ich kündige Ihnen gleichwohl an, dass 
wir aufgrund der Bundesgerichtsentscheide auf die Bera
tung in der ständerätlichen Kommission hin neue Fassungen 
ausarbeiten werden. Diese können wir jedoch nicht in einen 
Rat einbringen, ohne dass sie in der Kommission beraten 
worden sind. Das habe ich Ihnen anfänglich gesagt. Wir 
bringen keine neuen ausformulierten Anträge in dieses Ple
num, weil das eine Kommissionsberatung mit 200 Mitglie
dern ergäbe. Sie sehen schon den „salat», der gestern ent
standen ist; das wäre unseriös. Wir bleiben bei der Fassung 
des Bundesrates. Wir bitten Sie auch, dem zuzustimmen, 
gleichgültig, ob Sie der Mehrheit oder der bundesrätlichen 
Fassung folgen. Wir müssen uns vorbehaiten, das neu zu 
formulieren. 

Aeachbacher Ruedi (E, ZH): Bezüglich der Artikel 41 bis 43 
überzeugt uns ganz klar, nachdem wir nun die verschiede
nen Anträge und Begründungen genau durchgesehen und 
auch nochmals besprochen haben, das Konzept der FDP
Fraktion bzw. des Einzelantrages Müller Philipp. Der Einzel
antrag M0ller Philipp geht vom grundsätzlichen Konzept der 
Kommission aus, verbessert aber einige Mängel dieses Kon
zeptes - vor allem jenen, dass die Zuwanderung nicht Ober 
diesen Artikel gesteuert werden soll. Deshalb glaube ich, 
dass das Konzept, wie es jetzt mit dem Einzelantrag Müller 
Philipp vorgelegt und von der FDP-Fraktion getragen wird, 
die Leitlinie sein könnte, auf der man weiter aufbauen 
könnte. 
Wir werden daher bei den Artikeln 41 bis 43 im Sinne dieses 
Konzeptes stimmen. 

Back Serge (RL, VD), pour la commisslon: Nous l'avons dit 
lors du debat d'entree en matiere, l'un des objectifs de ce 
projet de loi est l'amelioration du statut juridlque dans le do
maine du regroupement familial. Ce regroupement familial 
est aussi, II convient de le souligner, un element determlnant 
en mattere d'integration, dans la mesure ou un etranger se
journant dans notre pays, alors que son conjoint et ses en
fants sont a l'etranger, aura davantage de difficultes a 
s'integrer dans notre societe. 
Le regroupement familial est aussi l'un des motifs les plus 
importants d'admission, Monsieur le conseiller federal Bio-
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eher l'a dit tout a l'heure, avec envlron 43 pour cent de l'lm
mlgration qui est effactuee a ce titre. Les risques d'abus 
existent, naturellement, dans ce domalne, mals l'enjeu es
sentiel reste l'amenagement d'une procedure qui contribue a 
une mellleure Integration des etrangers. 
En ce qui concerne l'autre regime, celui qui decoule de l'Ac
cord sur 1a libre circulation des personnes, II prevoit des 
droits etendus de regroupement familial: II comprend ce droit 
pour les ascendants et descendants en ligne dlrecte Jusqu'a 
la deuxleme generation, le regroupement des enfants etant 
admis jusqu'a leur 21e annee. Dans la loi qui nous occupe, 
le Conseil federal s'est lnspire de ce droit, sans pour autant 
aller aussi loin pulsque nous parlons lci des ressortissants 
des Etats tiers. 
La commission presente, dans ce domaine-la, une proposl
tion qui est equillbree. Parmi le florllege de proposltions indi
viduelles qui sont faites, nous voyons qu'il y en a qui souhai
tent un regime beaucoup plus largement souple, et d'autres 
un regime beaucoup plus restrictif. 
Et puis l'on decele aussl, parmi ces propositions, certalnes 
qui veulent relnventer la roue. La proposltion Müller Philipp 
par exemple, a l'artlcle 42, propose une mesure particuliere 
avec l'octroi d'un permls d'etabllssement pour les enfants, 
au titre du regroupement famllial, qui auralent molns de 
12 ans. Mais II n'y a pas besoln de relnventer la roue dans 
ce domaine, pulsque ces enfants, dans la mesure ou lls 
viennent sejourner en Sulsse dans le cadre du regroupe
ment familial, sont scolarises dans notre pays et pourront 
beneficler de l'article 33 alinea 4. Cet article stipule que 
l'autorisation d'etablissement „peut Atre octroyee au terme 
d'un sejour ininterrompu de cinq ans au titre d'une autorisa
tion de sejour lorsque l'etranger s'est blen Integre en Suisse, 
en particulier lorsqu'il a de bonnes connaissances d'une lan
gue nationale" -, ce que nous avons toutes (es chances de 
rencontrer lorsqu'il s'aglt d'un enfant qui est arrive dans no
tre peys avant l'äge de 12 ans et qul fait sa scolarlte en 
Suisse puisque ses parents y ont leur domiclle. La solution 
qui vous est proposee par la commlsslon est equilibree; II 
faut avolr 1a vision globale des procedures lorsque l'on en
tend en debattre. 
J'en vlens maintenant a l'article 41 pour autant qu'II soit ne
cessaire d'en debattre, mals, de mon polnt de vue, nous de
vons faire des choix, quitte a ce que ceux-ci soient modHies 
par la suite. Je crols que le Conseil national doit manifester 
un certain nombre de preferences dans ce domaine, qul, le 
cas echeant, pourront inspirer une verslon qul devrait Atre 
modifiee pour les raisons juridiques qu'a evoquees Monsieur 
le conseiller federal Blocher. 
A l'allnu 1, la commlssion a blffe l'exlgence de la cohabita
tion pour les membres etrangers de la famllle d'un ressortis
sant suisse, contre l'avis des cantons qui souhaitaient freiner 
per la les marlages de complalsance. Les ressortissants 
etrangers de l'UE etablls dans notre pays beneficient du 
droit au regroupement sans exigence de vie commune, et la 
commission n'a pas voulu que l'on applique un regime plus 
exigeant pour les membres etrangers de 1a famille d'un res
sortissant suisse. D'ailleurs, en commlssion, le Conseil fede
rai s'est rallie a cette proposltion. 
Je vous invite donc a rejeter les propositions qui vont dans 
un autre sens. 
La commission a rejete la proposition defendue par la mino
rite Hubmann a l'alinea 1 a, avec pour raison principale la vo
lonte de freiner les mariages de complaisance; et le renou
vellement d'autorlsations de sejour permet de verifier que la 
vie conjugale reste une realite en tout cas pendant les cinq 
premieres annees, puisque apres, le conjolnt beneflcie d'un 
permis d'etablissement dans 1a plupart des cas. 
La majorite de 1a commission a adopte l'alinu 2 tel que pro
pose dans le projet du Conseil federal, l'äge maxlmum des 
enfants pouvant beneficier du regroupement etant identique 
a celui figurant dans l'Accord sur la llbre circulatlon des per
sonnes. La proposition que defend la minorite Hubmann a 
ete rejetee en commission, par 13 voix contre 6. 
J'invite les membres du conseil qui ont le depllant de langue 
tranr;alse a bien vouloir le corriger. II y a une erreur a l'alinea 2 
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lettre a: il tauten effet lire «les descendants äges de», et non 
pas ccles descendants et les ascendants». La bonne lecture 
est donc «les descendants äges de moins de 21 ans». 
En ce qui concerne l'alinea 3, la commission, pour eviter la 
aussi les abus dans le domaine des mariages de complai
sance, a rejete la proposition que defend la minorite BOhl
mann, par 13 voix contre 7. 
Quant a l'alinea 4, la majorite de la commission a suivi le 
Conseil federal pour limiter a 14 ans l'äge des enfants d'un 
couple binational qui beneficient d'emblee d'une autorisation 
d'etablissement. Et la, j'aimerais simplement dire a Madame 
Roth-Bernasconi qu'elle nous a presente tout a l'heure une 
caricature de la situation. La question n'est pas de savoir si 
ies enfants peuvent sejourner ou non aupres de leurs pa
rents, mais uniquement de savoir - et c'est une decision ad
ministrative - s'ils sont mis au benefice d'une autorisation de 
sejour ou, d'emblee, des leur arrivee, s'ils obtiennent un per
mis d'etablissement. 
Je vous invite donc a suivre la majorite de la commission. 

Leuthard Doris (C, AG), fOr die Kommission: Wie bereits 
mehrfach betont wurde, Ist der Bereich des Famillennach
zugs ein wichtiger Kernbereich dieser Revision, weil durch 
den Familienzuzug effektiv der grösste Teil der Zuwande
rung in die Schweiz entsteht. Die familiäre Migrationsstra
tegie folgt häufig noch dem klassischen Schema des 
erwerbstätigen Mannes und der Frau, die in den Genuss des 
Familiennachzugs kommt Die Eidgenössische Koordinati
onskommission fOr Familienfragen hat dieses Phänomen un
tersucht und einen Bericht zu Familie und Migration im Jahr 
2002 erstellt, der auch der Kommission vorlag. FOr den ho
hen Grad an Zuwanderung via Familiennachzug spielt aber 
auch eine Rolle, dass die Zahl der binationalen Ehen jährlich 
zunimmt. So heiraten Schweizer in 20 Prozent der Fälle von 
Eheschllessungen eine ausländische Frau, und genau hier, 
in Artikel 41, geht es um solche Fälle. Zu sagen ist auch, 
dass es sich bei knapp 20 Prozent der jährlich In die 
Schweiz einwandernden Personen um Kinder unter 14 Jah
ren handelt. 
Beim Konzept, Ober das Sie bei Artikel 42 abstimmen mOs
sen, gibt es, wie Sie sehen, eine Differenz bei Absatz 1, und 
zwar was das Zusammenwohnen betrifft. Zum Zusammen
wohnen gilt es Folgendes zu sagen: Im heutigen Anag gibt 
es das Kriterium des Zusammenwohnens von Ehegatten 
von ausländischen Familienangehörigen nicht. Wir kennen 
das Kriterium des Zusammenwohnens lediglich Im Bereich 
der Ehegatten von Aufenthaltern und Niedergelassenen. 
Wenn also die Mehrheit der Kommission dieses Kriterium 
gegenüber dem Antrag des Bundesrates gestrichen hat, be
deutet das, dass wir auch in Zukunft an der heutigen gesetz
lichen Grundlage festhalten. 
Die Mehrheit der Kommission hat das nicht einzig aus die
sem Grund getan, sondern eben auch, weil das Kriterium 
des Zusammenwohnens in Freizüglgkeitsabkommen mit den 
EU- und Efta-Staaten ebenfalls nicht erforderlich ist. In der 
Kommission hat sich deshalb damals der Bundesrat eigent
lich dem Antrag auf Streichen angeschlossen. Es ist richtig, 
dass in der Zwischenzeit hier neue Bundesgerichtsurteile 
bestehen. Diese bestehen aber vor allem im Hinblick auf das 
Kriterium, was mit weiteren Familienangehörigen passiert. 
Herr Müller hat in seiner Begründung auf diese neusten Ent
scheide hingewiesen. Diese lagen der Kommission natürlich 
noch nicht vor. Dazu gilt es aber Folgendes zu sagen: Sie 
sehen auf der Fahne bereits beim Antrag der Minderheit 
Hubmann und auch beim Antrag MOller Philipp, dass diese 
von einem anderen Konzept ausgehen. Herr MOller spricht 
nicht mehr von den uFamilienangehörigen», sondern von 
den «Ehegatten» und den ccKindern». Das ist natürlich eine 
Einschränkung gegenOber heute, und es ist auch eine Ein
schränkung gegenüber dem Freizügigkeitsabkommen, das 
nicht nur Ehegatten und Kinder, sondern auch Verwandte 
beider Ehegatten in auf- und absteigender Linie dem 
Rechtsanspruch auf Familiennachzug zufahrt. Das ist ein 
wesentlicher Unterschied. Hier gibt es in der Rechtspre-

chung offene Fragen. Insofern ist es richtig, dass diese Fra
gen auf jeden Fall vom Ständerat nochmals angeschaut 
werden. Das Konzept der Mehrheit geht aber vom heutigen 
Rechtsstatus aus und berOcksichtigt das Freizügigkeitsab
kommen. Es hat daher in Absatz 1 entsprechend das Zu
sammenwohnen gestrichen. 
Die Minderheit Hubmann möchte in Absatz 1 «ausländische 
Ehegatten von Schweizerinnen und Schweizern» wählen. 
Weil wir, Bundesrat und Mehrheit, in unserem Konzept in 
Absatz 1 von «ausländischen Familienangehörigen» spre
chen und dann diese in Absatz 2 definieren, wäre das ein 
anderes Konzept. Die Kommission hat das mit 13 zu 8 Stim
men abgelehnt. 
Die Minderheit Bühimann bei Absatz 3 möchte bereits nach 
einem zweijährigen statt nach einem fünfjährigen Aufenthalt 
den Anspruch auf Niederiassungsbewililgung erteilen. Die 
Mehrheit der Kommission ist der klaren Auffassung, dass die 
fünfjährige Frist angemessen Ist; sie berücksichtigt auch 
eine gewisse Integration und hat den Antrag BOhlmann mit 
11 zu 6 Stimmen bei 2 Enthaltungen abgelehnt 
Noch zur Minderheit Vermot: Sie will das Höchstalter der Kin
der, die nachgezogen werden können, von 14 auf 21 Jahre 
heraufsetzen. Hier ist Frau Vermot Recht zu geben, wenn 
sie sagt, dass Im FreizOgigkeltsabkommen ebenfalls von ei
nem Höchstalter der Kinder von 21 Jahren ausgegangen 
wird. Die Kommission hat das aber nicht Obernommen, weil 
Kinder bei uns ja auch nach dem heutigen Gesetz mit 18 Jah
ren mündig werden und weil man mit dem Alter von 14 Jah
ren berücksichtigen wollte - was auch wieder dem Konzept 
von Herrn Müller entspricht-, dass der ganze Prozess des 
Famillennachzugs und der Integration in sich umso kohären
ter ist, je frOher die Kinder in der Schweiz sind und je frOher 
sie sich hier integrieren. Ich verweise auch auf die Bestim
mungen zum Alter der Kinder: Mit dem Alter 14 bringen wir 
den Wunsch zum Ausdruck, dass Kinder möglichst frOh in 
die Schweiz einreisen und möglichst noch einen Teil der 
Volksschule in der Schweiz absolvieren können. Der Antrag 
Vermot wurde daher mit 13 zu 7 Stimmen abgelehnt. 
ich bitte Sie also, der Version der Mehrheit zu folgen und die 
Minderheitsanträge abzulehnen, im Wissen, dass gewisse 
Fragen aufgrund des neusten Bundesgerichtsurteils offen 
sind. Es sind aber schlussendlich politische Entscheide, die 
wir zu fällen haben, und nicht juristische. 

MOller Philipp (RL, AG): Ich möchte Sie konkret fragen: 
Wollen Sie den Familiennachzug ausländischer Familienan
gehöriger von Schweizerinnen und Schweizern gegenüber 
dem Anspruch auf Famillennachzug von Bürgern von EU
und Efta-Staaten - welche sich, gestützt auf das Freizüglg
keitsabkommen, in der Schweiz aufhalten - ausdehnen? Es 
ist ja so, dass der Europäische Gerichtshof im September 
letzten Jahres in dieser Beziehung ein Urteil gefällt hat, wo
nach der Familiennachzug von Kindern unter 21 Jahren zu
lässig ist, wenn sie vorher in einem Land, welches das 
FreizOgigkeitsabkommen unterschrieben hat, domiziliert wa
ren und eine entsprechende Aufenthaltsbewilligung hatten. 
Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes ist im 
November letzten Jahres vom Bundesgericht Obernommen 
worden. Das lmes hat schnell reagiert und im Januar dieses 
Jahres ein entsprechendes Rundschreiben an die Kantone 
geschickt. Ich möchte Sie fragen: Ist Ihnen der Zusammen
hang zwischen dem Bundesgerichtsurteil, welches das Ur
teil des Europäischen Gerichtshofes integral Obernommen 
hat, und dem Rundschreiben des lmes im Detail bekannt? 

Leuthard Doris (C, AG), fOr die Kommission: Mir persönlich 
als Juristin: Ja. Die Kommission hat ihre Beratungen letztes 
Jahr noch in der alten Zusammensetzung des Parlamentes 
vor den Wahlen abgeschlossen. Wie Sie zu Recht sagen, 
sind diese Entscheide nach der Beratung der Kommission 
gefällt worden. Deshalb konnte die Kommission das entspre
chend nicht berücksichtigen. Was die Kommission auf jeden 
Fall wollte, ist- das ist auch so umgesetzt-, dass Schweize
rinnen und Schweizer mit ausländischen Angehörigen ge-
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genOber Angehörigen von EU- oder Efta-Staaten und durch 
die Auswirkungen des FrelzOglgkeitsabkommens selbstver
ständlich nicht diskriminiert werden dOrfen. Man war sich In 
der Kommission darüber einig, dass keine Ungleichbehand
lung erfolgen darf. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Sie haben gehört, dass die Kom
mission meinen Minderheitsantrag abgelehnt hat, weil eben 
das Konzept ein anderes sei. Ich möchte Sie aber daran er
Innern und nochmals betonen, dass Sie, wenn Sie meinen 
Antrag ablehnen, Schweizerinnen und Schweizer schlechter 
stellen als EU-Bürgerinnen und EU-Bürger in der Schweiz. 
Ich möchte Sie deshalb einladen, meinem Minderheitsan
trag zuzustimmen. Der Ständerat wird dann das Konzept be
reinigen können. 

Titel, Abs. 1 - Tttre, al. 1 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Hess Bern
hard ist zurückgezogen worden. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 11 O Stimmen 
FOr den Antrag Vermot .... 66 Stimmen 

Abs. 1a -Al. 1a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 69 Stimmen 
Dagegen .... 107 Stimmen 

Abs.2-AI. 2 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Stamm Ist 
zurückgezogen worden. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 108 Stimmen 
Für den Antrag Janiak ...• 67 Stimmen 

Zwelle Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 110 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •... 107 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 68 stimmen 

Abs. 4-AI. 4 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Freysinger 
ist zurückgezogen worden. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 

Präsident {Binder Max, Präsident): Nun stellen wir das so 
bereinigte Konzept der Mehrheit gegen das Konzept Müller 
Philipp. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
FOr den Antrag Müller Philipp .... 73 Stimmen 

Art.42 
Antrag der Mehrhell 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Mlnderhell l 
(Schibli, Donze. Glur) 
Abs. 1 
Ausländische Ehegatten und Kinder unter 14 Jahren .... 

Amlllches Bulletin der Bundesversammlung 

Antrag der Minderheit II 
(Vermot, BOhlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Tillmanns) 
Abs.1 
.... haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Auf
enthaltsbewilligung. (Rest streichen) 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BOhlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Tillmanns) 
Abs.2 
Nach einem ordnungsgemässen Aufenthalt von zwei Jahren 
haben die Ehegatten Anspruch auf die Erteilung der Nieder
lassungsbewilligung. 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 
Nach einem ordnungsgemässen und ununterbrochenen Auf. 
enthalt von fünf Jahren haben die Ehegatten und die Kinder 
Anspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewilligung. 
Abs.3 
Kinder unter 12 Jahren haben Anspruch .... 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 2: Im Absatz 1 ist die Frist von fünf Jahren zum 
Erhalt der Niederlassungsbewilligung nur für die Ehegatten 
erwähnt. Gemäss Absatz 3 haben die Kinder unter 14 Jah
ren einen sofortigen Anspruch auf Erteilung der Nlederlas
sungsbewilllgung. 
Es bleibt eine Lücke. Was ist mit Kindern Ober 14 Jahren? 
Sollen diese erst nach zehn Jahren, gemäss Artikel 33 Ab
satz 2 Buchstabe b, die Niederlassung erhalten? Das kann 
wohl kaum sein, nachdem die Ehegatten diese bereits nach 
fünf Jahren erhalten. 
Es muss also auch den älteren Kindern die gleiche Frist für 
das Eintreten des Anspruchs auf die Nlederlassungsbewilli
gung eingeräumt werden. Gemäss Absatz 3 bleibt ja der An
reiz fOr einen frühzeitigen Nachzug der Kinder bestehen. 
Zu Absatz 3: Für einen möglichst frOhen Nachzug der Kinder 
Ist ein Integrationsanreiz zu schaffen, sodass die Kinder 
mindestens die Hälfte der obligatorischen Schulzeit In der 
Schweiz absolvieren. Dies kann aber nicht mit einem Malus
system erreicht werden, da Artikel 8 EMRK und die zu. 
gehörige Rechtsprechung den Nachzug von Kindern bis 
zum 18. Altersjahr schützen. Ein möglichst früher Nachzug 
kann nur Ober ein Bonussystem - also eine rechtliche Bes
serstellung als Anreiz - gefördert werden. 
Dies ist möglich, wenn nachgezogenen Kindern mit einem 
Höchstalter von 12 Jahren nicht eine Aufenthalts-, sondern 
direkt eine Niederlassungsbewilligung erteilt wird. Die Inte
grationschancen werden dadurch erheblich verbessert {vgl. 
zum Beispiel BGE 2A.101/2002 vom 17. Juli 2002, E. 2.3, 
wo das Bundesgericht bei 15- und 1 &-jährigen Jugendlichen 
von erheblichen Integrationsschwierigkeiten ausgeht). 
Zudem spielt auch bei der aktuellen Revision des Bürger
rechtes die Absolvierung von fünf Jahren der obligatorischen 
Schulbildung In der Schweiz eine zentrale Rolle, was ein Zu
wanderungsalter von 12 Jahren voraussetzt. Ich verweise in 
diesem Zusammenhang auf Artikel 28a Absatz 1 Buchstabe a 
des revidierten BOrgerrechtsgesetzes betreffend die erleich
terte Einbürgerung junger Ausländer der zweiten Generation 
und Artikel 2 Absatz 1 Buchstabe a des revidierten Bürger
rechtsgesetzes betreffend BOrgerrechtserwerb von Auslän
dern der dritten Generation. 
Auch bei der Beratung des neuen BerufsbUdungsgesetzes 
ist deutlich zum Ausdruck gekommen, dass der Nachzug 
von Kindern wenn immer möglich in einem Alter erfolgen 
soll, dass es ihnen möglich ist, In die berufliche Grundbil
dung einzusteigen. Dies setzt aber voraus, dass die nachzu
ziehenden Kinder mindestens die Hälfte der obligatorischen 
Schulzeit in der Schweiz verbringen können. Aufgrund die
ser Erkenntnis hat das Parlament im Anhang zum Be
rufsbildungsgesetz einen neuen Artikel 17 Absatz 2bls be
schlossen, der wie folgt lautet 
«Hinsichtlich der Bewilligung des Nachzugs von ledigen 
Kindern unter 18 Jahren von Inhabern einer Aufenthalts-
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bewilllgung regelt der Bundesrat die notwendigen Bewilli
gungsvoraussetzungen, -auflagen und -bedingungen in der 
Welse, dass jedenfalls die berufliche Grundbildung dieser 
Kinder gewährleistet ist.» 

Antrag Freysinger 
Abs.3 
Kinder unter 6 Jahren haben .... 
Schriftliche Begründung 
Kindern aufgrund der Bewilligung ihrer Eltern ebenfalls die 
Niederlassungsbewilligung zu erteilen macht nur Sinn, wenn 
dies bereits in jungen Jahren erfolgt, wenn die Ver
antwortung noch voll in den Händen der Eltern liegt. Daher 
Ist die Altersgrenze für die automatische Erteilung der Nie
derlassungsbewilligung auf 6 Jahre, also das Einschulungs
alter, zu senken. Für die älteren Kinder hat der übliche Weg 
über die Aufenthaltsbewilllgung hin zur Niederlassung zu 
führen. 

Eventualantrag Vennot 
(falls der Antrag Vermot zu Artikel 41 angenommen wird) 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Der Artikel ist überflüssig, da die Rechte der Niedergelasse
nen im Artikel 41 neu entsprechend denjenigen von Schwei
zerinnen und Schweizern geregelt werden. 

Art. 42 
Proposition de la majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la mlnorlte I 
(Schibll, Donze, Glur) 
Al. 1 
.... ses enfants de molns de 14 ans .... 

Proposition de la mlnorite II 
(Vermot, B0hlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Tillmanns) 
Al. 1 
.... sa duree de validite. (Bitter le reste) 

Proposition de la minorlte 
(Vermot, BOhlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, 
Leutenegger Oberholzer, Tillmanns) 
Al.2 
Apres un sejour legal de deux ans, le conjolnt du ressortis
sant suisse a droit a l'octrol d'une autorisatlon d'etabllsse
ment. 

Proposition MIJl/er Philipp 
Al.2 
Apres un sejour legal lnlnterrompu de clnq ans, le conjoint et 
les enfants ont droit a l'octroi d'une autorlsation d'etablisse
ment. 
Al.3 
Les enfants de molns de 12 ans ont droit .... 
Developpement par ecrlt 
Concernant l'alinea 2: en l'etat du projet, le delal de cinq ans 
pour l'octrol d'une autorisation d'etablissement prevu a l'ali
nea 1 vise unlquement le conjoint. Par allleurs, en vertu de 
l'alinea 3, les enfants de molns de 14 ans ont droit automa
tiquement a l'octrol d'une autorisation d'etabllssement. 
II y a donc un vide juridique s'agissant des enfants de plus 
de 14 ans: leur faudra-t-11 attendre dix ans avant d'obtenir 
une autorlsation d'etablissement conformement a l'article 33 
alinea 2 lettre b, alors mime que le conjoint peut, lui, se volr 
ootroyer une telle autorisation apres cinq ans seulement? 
II est donc logique de prevoir un delal identique pour les 
enfants de plus de 14 ans. Au raste, s'aglssant de l'lncitation 
ä faire venir les enfants en Suisse le plus töt possible, eile 
reste prevue ä l'alinea 3. 
Concernant l'alin6a 3: pour que !es enfants puissent bene
flcier le plus töt possible du regroupement familial, II taut 
creer une incitation a !'Integration en leur permettant d'effec-

tuer au moins Ja moltle de 1a scolarite obllgatoire en Suisse. 
Cependant, cet objectif ne peut pas Atre attelnt avec un sys
teme de malus, etant donne que l'article 8 CEDH et la juris
prudence pertinente protegent le regroupement familial des 
enfants Jusqu'a 18 ans. Le regroupement famillal precoce ne 
peut etre encourage que par un systeme de bonus, c'est-a
dire l'acqulsltion d'un mellleur statut Juridique. 
Cela est possible si les enfants äges au maximum de 12 ans 
se voient accorder au tltre du regroupement familial, non pas 
une autorisation de sejour, mais directement une autorisa
tion d'etabllssement. Les chances d'integratlon s'en trou
veraient alnsi conslderablement augmentees (cf. p. ex. ATF 
2A.101/2002 du 17.07.2002, E. 2.3, ou le Tribunal federal falt 
mention des graves difficultes d'lntegration que rencontreral
ent les jeunes de 15 a 16 ans). 
Par ailleurs, l'accomplissement de cinq ans d'ecole obliga
toire en Suisse constitue aussi un element central de l'actu
elle revislon du drolt de 1a nationallte, et suppose que 
l'enfant arrive en Suisse au plus tard a l'äge de ~2 ans. Je 
renvoie a cet egard a l'article 28a alinea 1 lettre a de la lol 
sur la nationalite revisee (naturalisation facllitee des jeunes 
etrangers de deuxleme generation) et a l'artlcle 2 alinea 1 
lettre a de cette mAme loi (acqulsition de la nationalite par 
des etrangers de trolsleme generation). 
Enfln, l'examen de la nouvelle lol sur la formation profas
slonnelle a donne lieu, lui aussl, a une argumentation allant 
dans ce sens: II a ete soullgne que le regroupement familial 
devait concerner des enfants suffisamment jeunes pour 
qu'ils puissent entreprendre une formation professionnelle 
de base. Cela suppose que les enfants concernes aient pu 
accomplir au moins la moitle de la scolarite obligatoire en 
Sulsse. Sur la base de ce constat, le Parlament a adopte un 
nouvel article 17 alinea. 2bis en annexe a la loi sur Ja forma
tion profassionnelle. Cet artlcle est formule comme suit: «Le 
Conseil federal fixe les criteres d'octroi et les modalites d'ap
plication de l'autorisation de sejour accordee au titre du re
groupement famllial aux enfants cellbataires de moins de 
18 ans dont les parents sont tltulalres d'une autorisation de 
sejour, de maniere a garantir dans chaque cas Ja formation 
professionnelle de base de l'enfant.,, 

Proposition Freyslnger 
Al. 3 
Les enfants de molns de 6 ans ont droit .••. 
Developpement par ecrit 
Octroyer une autorisation d'etablissement a des enfants sur 
la base de l'autorisatlon de leurs parents n'a de sens que si 
cette demarche est effectuee alors que les enfants sont en
core petlts, c'est-a-dire a un äge ou les parents portent en
core rentiere responsablllte. C'est la ralson pour laquelle il 
convient d'abaisser a six ans l'äge en dessous duquel l'auto
rlsation d'etabllssement est automatlquement octroyee. Les 
enfants plus äges devront quant a eux l'obtenlr selon la 
procedure habituelle, autrement dit en obtenant dans un 
premler temps une autorisation de sejour et dans un deu
xleme temps seulement une autorisation d'etabllssement. 

Proposition subsidiaire Vermot 
(en cas d'adoption de la proposition Vermot concernant l'ar
ticle 41) 
Bitter 
Developpement par ecrlt 
Cet article est superflu, etant donne que les droits des per
sonnes etablies en Sulsse sont redefinis a l'article 41 confor
mement a ceux des Suisses. 

Art. 43 
Antrag der Mehrheit 

b. eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist; und 

Antrag der Minderheit I 
(Schlbli, Donze, Glur) 
Ausländische Ehegatten und Kinder unter 14 Jahren .... 

BuUetln ofllcJel de !'Assemblee fed~ale 
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Antrag der Minderheit II 
(BOhlmann, Leutenegger Oberholzer, Tillmanns, Vermot) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates, aber: 
...• haben Anspruch auf Erteilung und Verlängerung der Auf
enthaltsbewilligung. (Rest streichen) 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs. 1 
Ausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 Jah
ren von Personen mit Aufenthaltsbewilligung kann eine Auf
enthaltsbewilligung erteilt werden, wenn: 

c. die ganze Famllie nicht auf Sozialhilfe angewiesen ist. Ist 
Sozialhilfe bereits bezogen worden, hat die Ausländerin oder 
der Ausländer nachzuweisen, dass sie oder er sich mit dem 
zuständigen Gemeinwesen Ober eine angemessene Rück
zahlung der bezogenen SozialhiHe geeinigt hat. 
Abs.2 
Nachgezogenen Kindern von Personen mit Aufenthaltsbe
willigung kann vorzeitig die Nlederlassungsbewilligung erteilt 
werden, wenn sie während mindestens fünf Jahren ihre obli
gatorische Schulbildung in der Schweiz erhalten haben. 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz '1: Im Gegensatz zum heutigen Recht soll hier 
neu ein genereller Anspruch verankert werden, was aus den 
nachfolgenden Granden abzulehnen ist: Im Gegensatz zum 
geltenden Recht wird mit Artikel 43 neu nicht nur Schwei
zern und niedergelassenen Ausländern ein Anspruch auf 
Familiennachzug eingeräumt, sondern auch Jahresaufent
haltern. Dies ist mit Nachdruck abzulehnen. 
Ein Anspruch auf Familiennachzug soll nur Personen einge
räumt werden, die sich schon eine längere Zeit in der 
Schweiz aufhalten und von denen angenommen werden 
kann, dass sie sich integriert haben (vgl. Art. 33). Wenn Jah
resaufenthalter einen Anspruch auf Familiennachzug erlan
gen, muss der Familiennachzug ebenfalls bewilligt werden, 
selbst wenn sich die die Familie nachziehende Person erst 
seit kurzem in der Schweiz aufhält und sich hier noch gar 
nicht integriert hat. Ausserdem findet hier eine weit gehende 
Angleichung an die Niederlassungsbewilligung statt. Inso
fern stellt sich auch hier die Frage, weshalb Oberhaupt noch 
zwischen Aufenthalts- und Niederlassungsbewllligung unter
schieden werden soll. 
Im Rahmen der Vernehmlassung hat die FDP darauf hinge
wiesen, dass der Familiennachzug einen der wichtigsten 
Faktoren der Einwanderung darstellt (Im Kommentar zu Arti
kel 46, Version Vernehmlassungsentwurf). Folgerichtig hat 
sie deshalb auch verlangt, dass die Anspruchsvorausset
zungen restriktiver zu formulieren sind. 
Es ist jedoch wenig sinnvoll und der Übersichtlichkeit sowie 
der Praktikabilität abträglich, wenn man den postulierten 
Rechtsanspruch auf Familiennachzug von der Erfüllung un
zähliger Voraussetzungen abhängig macht. Einfacher zu 
handhaben ist in diesem Fall eine Kann-Bestimmung, wel
che den Behörden genOgend Ermessensspielraum zu
spricht und die ohnehin überlasteten Gerichtsinstanzen nicht 
noch zusätzlich fordert. 
Das freie, pfllchtgemässe Ermessen der Behörden wird 
ohnehin durch das Rechtsgleichheitsgebot stark einge
schränkt. Als Beispiel: Wenn der Jahresaufenthaiter B die 
Voraussetzungen für den Familiennachzug erfüllt, muss ihm 
dieser auch bewilligt werden, weil er gleich zu behandeln ist 
wie der Jahresaufenthalter A, dem nach Erfüllung der Vor
aussetzungen der Familiennachzug bereits bewilligt worden 
Ist. 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich elf Kantone 
ausdrücklich gegen die Einräumung eines Rechtsanspruchs 
beim Familiennachzug ausgesprochen. Kein einziger Kan
ton hat dies verlangt. Dies mit dem Argument, dass man da
mit eine der letzten Steuerungsmöglichkeiten der Einwande
rung preisgebe und den etappenweisen Familiennachzug 
ermögliche. 
Es geht hier immerhin um jährlich 25 000 bis 30 000 Perso
nen, die aus Drittstaaten mit dem Einwanderungsgrund «Fa
millennachzug» In die Schweiz einwandern. 
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Im Positionspapier «Migrationspolitik» der FDP steht auf 
Seite '10, dass der Integration Priorität gegenOber einem An
spruch auf Familiennachzug zu geben ist. Diesem Grund
satz kann nur nachgelebt werden, wenn ein einreisender 
Jahresaufenthalter nicht sogleich einen Rechtsanspruch auf 
Familiennachzug geltend machen kann, noch bevor sein In
tegrationswille und seine Integrationsbereitschaft erkennbar 
sind. 
Zu Absatz 2: Integrationsanreize dürfen ebenfalls Jahresauf
enthaltern nicht vorenthalten werden. Beim Nachzug von 
ausländischen Kindern von Niedergelassenen und schwei
zerischen Staatsangehörigen wird die Erteilung der Nieder
lassungsbewllllgung vom Alter von 12 Jahren abhängig ge
macht. 
Bei den Jahresaufenthaltern soll die Erteilung der Niederlas
sungsbewilligung hingegen von einer fün~ährlgen Schulzeit 
in der Schweiz abhängig gemacht werden. Damit wird er
reicht, dass Aufenthalter nicht schon unmittelbar nach Ihrer 
Einreise durch den Nachzug von Kindern eine rechtliche 
Besserstellung erfahren, ohne dass Ihre Integrationsbereit
schaft und ihr Integrationsverhalten ersichtlich sind. 
Es gilt zu berücksichtigen, dass die Erteilung einer Nieder• 
lassungsbewilllgung an das Mitglied einer Famllie auch die 
übrigen Familienmitglieder In einen rechtlich besser gesi
cherten Anwesenheitsstatus OberfOhrt. Dies gilt Insbeson
dere bei Wegweisungen, die bei Niedergelassenen einen 
höheren Massstab erfordern als bei Aufenthaltern. Ich ver
weise In diesem Zusammenhang auf Artikel 52 Absatz 3 und 
Artikel 91. 
Bei der Wahl des AnknQpfungskrlterlums drängt sich auch 
hier auf, die Lösung in der aktuellen Revision des Bürger
rechtsgesetzes heranzuziehen: Dort spielt die Absolvierung 
von fünf Jahren der obligatorischen Schulbfldung in der 
Schweiz eine zentrale Rolle. Ich verweise in diesem Zusam
menhang auf Artikel 28a Absatz 1 Buchstabe a des revidier
ten BOrgerrechtsgesetzes betreffend die erleichterte Elnbar
gerung junger Ausländer der zweiten Generation und Artikel 2 
Absatz '1 Buchstabe a des revidierten BOrgerrechtsgesetzes 
betreffend Bürgerrechtserwerb von Ausländern der dritten 
Generation. 
Der Integrationsanreiz darf aber nicht so weit gehen, dass 
ein Anspruch auf Niederlassungsbewilllgung geschaffen 
wird. Das wäre ohnehin systemwldrlg, würde doch der Un• 
terschied zwischen Niedergelassenen und Jahresaufenthal
tern verwischt bzw. beseitigt 
Nur am Rand sei darauf hingewiesen, dass die Diskussion 
um Anspruch auf vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbe
willigung In diesem Punkt eigentlich von untergeordnetem 
Interesse Ist: Aufgrund der Erfahrungen in der Praxis (vgl. 
Art. 11 Abs. '1 der Vollziehungsverordnung zum Anag, wo 
das bisherige Verhalten des Ausländers vor Erteilung der 
Niederlassungsbewllligung nochmals eingehend zu prüfen 
Ist) ist davon auszugehen, dass bei den Migrationsbehörden 
die Gesuche um vorzeitige Erteilung der Niederlassungsbe
wllligung von schulisch und sozial gut Integrierten Kindern 
schlank durchgehen werden, und zwar im Rahmen des 
freien, pfllchtgemässen Ermessens. 

Antrag Wasserfallen 

c. genügend finanzielle Mittel für den Unterhalt der Gesamt
familie vorhanden sind. Massgebend sind die Skos-Richtll
nien; 
d. ist SozlalhiHe bereits bezogen worden, hat die Auslände
rin oder der Ausländer nachzuweisen, dass sie oder er sich 
mit dem zuständigen Gemeinwesen Ober eine angemes
sene Rückzahlung der bezogenen Sozialhilfe geeinigt hat. 
Schriftliche Begründung 
Zu Buchstabe c: Es handelt sich hier um den Famlllennach
zug. Der hier gestellte Antrag ist eine Klärung und Präzisie
rung des Entwurfes des Bundesrates. Der Antrag des Bun
desrates kann verschieden interpretiert werden. Es ist un
klar, ob nur die ausländischen Ehegatten und ledigen Kinder 
unter 18 Jahren nicht auf die Sozlalhllfe angewiesen sein 
dOrfen oder nur die Ehegatten oder nur die Kinder oder ob 
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die gesamte neu zusammengeführte Familie gemeint ist. 
Gemäss Botschaft Seite 3752 bzw. Seite 3793 zu Artikel 43 
ist offenbar die ganze Familie gemeint, denn es wird Bezug 
genommen auf die gemeinsame Wohnung gemäss Buch
stabe b. Weiter heisst es In der Botschaft Seite 3793: «Bei 
der Beurteilung der notwendigen finanziellen Mittel sollen in 
der Praxis die Skos-Richtlinlen massgebend bleiben. Der 
Familiennachzug darf nicht zum Bezug von Sozialhilfe füh
ren. Das voraussichtliche Einkommen des nachzuziehenden 
Familienangehörigen ist im EinzeHall zu berücksichtigen, 
wenn eine Stelle zugesichert wurde und die Voraussetzun
gen für die Erteilung einer Arbeitsbewilligung erfüllt sind. Die 
Betreuung der Kinder muss in diesem Fall sichergestellt 
sein.» Das Gesetz ist klarer zu formulieren. 
Zu Buchstabe d: Es geht hier um den Familiennachzug. Es 
ist durchaus denkbar, dass an Mitglieder der Familie Sozial
hiHe ausgerichtet wurde, diese neu Jedoch, durch die Ein
wanderung zusätzllcher Famllienmltglieder, wegfällt. Deshalb 
soll durchaus die Frage gestellt werden, ob dieser frühere 
Sozialhilfebezug gerechtfertigt war oder nicht Es soll des
halb durch die zuständige Stelle geprüft werden, ob eine 
Rückerstattung angezeigt ist oder nicht. 

Art. 43 
Proposition de 1a majorite 

b. qu'lls dlsposent d'un logement epproprie a leurs besoins; et 

Proposition de 1a minorite I 
(Schibll, Donze, Glur) 
.•.. ses enfants de moins de 14 ans •••• 

Proposition de 1a mlnorite II 
(Bühlmann, Leutenegger Oberholzer, llilmanns, Vermot) 
Adherer au projet du Conseil federal, mais: 
.... et a sa prolongation. (BHfer le raste) 

Proposition MDl/er Philipp 
Al. 1 
II est posslble d'octroyer une autorisatlon de sejour au con
joint du titulaire d'une autorisation de sejour et a ses enfants 
celibataires de moins de 18 ans a condition: 

c. que l'ensemble de la famille ne depende pas de l'alde so
ciale. SI la famllle a deja eu recours a celle-ci, l'etranger dolt 
prouver qu'il a trouve un accord avec la collectlvite publlque 
competente sur un remboursement approprie des presta
tlons d'aide sociale deja pergues. 
Al.2 
II est possible d'octroyer de maniere anticlpee une autorlsa
tion d'etablissement aux enfants du tltulaire d'une autorisa
tion de sejour venus dans le cadre du regroupement famillal, 
a condltion qu'ils aient accompli au molns clnq ans de scola
rite obligatoire en Suisse. 
Developpement par ecrit 
Concernant l'alinea 1 : l'allnea 1 propose d'lntegrer un nou
veau droit general non prevu par le droit en vigueur, ce qu'II 
convient de rejeter. En effet, contrairement au drolt actuel, 
l'article 43 perrnettra dorenavant non seulement aux Sulsses 
et aux titulaires d'une autorisatlon d'etablissement de bene
ficier du regroupement familial, mais aussl aux etrangers 
possedant une autorisation de sejour d'une annee. 
Seules les personnes qul sejournent depuis longtemps en 
Suisse et que l'on peut considerer comme etant integreas 
(cf. art. 33) dolvent avoir droit au regroupement famillal. Si 
les etrangers tltulaires d'une autorlsation annuelle de sejour 
obtiennent egalement ce droit, le regroupement familial doit 
itre octroye mflme si la famille de la personne concernee 
par le regroupement ne vit que depuis tres peu de temps 
dans notre pays et n'y est pas du tout integree. En outre, 
une telle mesure assimlle dans une large mesure l'autorlsa
tion annuelle de sejour a l'autorisation d'etablissement. 
Dans ce cas, pourquoi devrions-nous encore faire une dis
tlnctlon entre ces deux types d'autorisation? 

Dans le cadre de la consultation, le PRD a attlre l'attention 
sur le fait que le regroupement familiai constitualt l'un des 
principaux facteurs d'immigration (cf. commentaire relatH a 
l'art. 46 du projet mis en consultatlon). C'est pourquoi il a 
egalement exige que les condltlons d'octroi de ce droit 
soient formulees de maniere plus restrlctive. 
Toutefols, II n'est pas judlcieux de faire dependre la preten
tlon au drolt au regroupement familial d'une multltude de 
conditlons. En effet, la clarte et la falsablllte en pätiralent. 
Dans ce cas, une dlsposltlon potestatlve serait plus faclle
ment applicable: elle donnerait aux autorltes une marge 
d'appreciation suffisante et ne necesslterait pas, en plus, 
l'intervention d'instances judiciaires deja surchargees. 
En tout etat de cause, la marge de manoeuvre des autorltes 
est plut0t restrelnte puisqu'elle est bornee par le prlncipe de 
l'egalite devant la loi. Prenons l'exemple d'un etranger titu
lalre d'un permis annuel B qul remplit les conditions d'obten
tion du droit au regroupement familial. En vertu du present 
alinea, il conviendrait de lui accorder ce drolt, au nom de 
l'egalite de traitement avec l'etranger possedant un permis 
annuel A, qul a droit au regroupement familial pulsqu'II rem
plit les conditions requlses. 
Dans le cadre de la consultatlon, onze cantons se sont for
mellement exprlmes contre l'asslmilatlon du regroupement 
familial a un drolt. Aucun canton ne l'a exige. Tous ont 
avance l'argument qu'une teile mesure equivaudrait a aban
donner l'une des demieres possibilltes de gestlon de l'imml
gratlon en permettant un regroupement familial progresslf. 
II faut tout de mflme considerer que chaque annee, pas 
moins de 25 000 a 30 000 personnes provenant d'Etats tiers 
immlgrent en Suisse dans le cadre du regroupement familial. 
L:avis du PRO sur Ja «Politlque de mlgration» indlque a la 
page 1 o qu'II faut accorder la priorlte a !'Integration, ce qul 
suppose que l'etranger titulaire d'une autorisatlon annuelle 
de sejour ne puisse faire valolr un droit au regroupement fa
mlllal qu'une fois qu'II a apporte la preuve qu'il souhalte et 
qu'il peut effectivement s'integrer. 
Concernant l'alinea 2: il ne taut pas non plus priver les titulal
res d'une autorisatlon annuelle de sejour des elements favo
rlsant leur Integration. Les enfants etrangers d'une personne 
ayant une autorlsatlon d'etablissement ou d'un ressortissant 
suisse arrivant en Suisse dans le cadre du regroupement fa
mlllal, doivent Atre äges de 12 ans pour qu'une autorisation 
d'etablissement leur soft delivree. 
En revanche, les enfants d'un titulalre d'une autorisation 
annuelle de sejour dolvent avoir accompli cinq ans de scola
rite en Sulsse pour obtenir une autorlsatlon d'etabllssement. 
Ainsi, l'etranger ne beneficie pas, lmmediatement apres son 
entree dans notre pays, d'un meilleur statut Jurldlque en 
raison du regroupement familial sans avolr apporte au 
prealable la preuve qu'il pouvait et voulalt effectivement s'in
tegrer. 
II Importe de tenlr compte du fait que l'octrol d'une autorisa• 
tlon d'etabllssement a un membre d'une famllle accorde aux 
autres membres un statut de sejour bien plus favorable sur 
le plan juridique. Ce constat est valable notamment en cas 
de renvois. En effet, le renvoi de personnes titulalres d'une 
autorisation d'etablissement est soumis a des crlteres blen 
plus severes que celui des etrangers au benefice d'une au
torlsation de sejour annuelle. Je me permets de renvoyer a 
cet egard a l'article 52 allnea 3 et a l'article 91. 
S'aglssant du crltere de rattachement, il y a lleu de se referer 
a la revision actuelle de la loi sur la nationalite dans laquelle 
l'accomplissement de cinq ans de scolarite obligatoire oc
cupe une place centrale. Je renvoie a cet egard a l'arti
cle 28a alinea 1 lettre a de la loi sur la natlonalite revisee re
latif a la naturalisation facllitee de jeunes etrangers lssus de 
la deuxieme generatlon et a l'article 2 alinea 1 lettre a de la 
loi precitee relatif a l'acquisltion de la nationalite par des 
etrangers issus de la troisieme generatlon. 
Toutefols, les lncltatlons a l'integratlon ne dolvent pas crear 
un droit a une autorisatlon d'etablissement. Cela seralt con
tralre au systeme dans la mesure ou cela reduirait ou suppri
meralt la dlfference qul separe l'autorisatlon de sejour 
annuelle de l'autorisation d'etabllssement. 

BuUetln offlclel de l'Assemblde Md•rele 
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Rappelons par ailleurs que la question touchant le drolt a un 
octroi anticjpe d'une autorisation d'etablissement n'est ici 
que d'un interet subalterne. II ressort des enseignements ti
res de la pratlque (cf. art. 11 al. 1 du reglement d'execution 
de la loi federale sur le sejour et l'etabllssement des etran
gers qui preclse qu'avant de dellvrer a un etranger une auto
risation d'etablissement, l'autorlte examinera de nouveau a 
fond comment il s'est conduit precedemment) que les autori
tes de migration, se fondant sur le libre pouvoir d'apprecia
tion dont elles disposent dans les llmites des prescriptions 
legales, examinent rapidement et avec bienveillance les de
mandes d'octroi anticipe d'une autorisation d'etablissement 
qui concernent les enfants bien integres sur ies plans social 
et scolaire. 

Proposition Wasserfallen 

c. que la famllle dispose de moyens financiers lui permettant 
de subvenir aux besoins de la totallte de ses membres. Sont 
determinantes en l'espece les directives de la Conference 
suisse des instltutions d'action sociale (CSIAS); 
d. lorsqu'une alde sociale a d'ores et deja ete pen;ue, 
l'etranger dolt prouver qu'il a trouve un accord avec la collec
tivite publlque concemee en vue d'un remboursement ap
proprie de ladite aide. 
Developpement per ecrit 
Concernant la lettre c: la disposition concernee regit le re
groupement familial. La presente proposltion a pour objet de 
clarifier et de preciser le texte presente par le Conseil federal 
qui peut donner lieu a diverses interpretatlons. En effet, la 
formulatlon retenue par ce demier, soit ccils .. , ne permet pas 
de savoir qui precisement ne doit pas dependre de l'aide so
ciale: le conjoint etranger et ses enfants celibataires de 
moins de 18 ans, uniquement le conjoint ou unlquement les 
enfants, ou encore l'ensemble de la famllle. Or, a en croire le 
message (cf. p. 3510 et 3550), c'est manHestement l'ensem• 
ble de la famille puisqu'il est fait reference au falt que les 
membres de 1a famille «habltent ensemble .. , donc au loge
ment vise a la lettre b, et qu'il est indique a la page 3550: 
«Dans la pratique, les directives de la CSIAS demeurent de
terminantes pour examiner si la famille dispose de moyens 
financiers suffisants. Le regroupement familial ne dolt pes 
conduire a une dependance de l'alde soclale. On tlendra 
campte, le cas echeant, du revenu probable des membres 
de la famille qui viendraient en Suisse, si un emploi leur a 
ete promis et que les conditions d'octroi d'une autorisation 
de travail sont remplles. Dans un tel cas, la garde des 
enfants doit etre assuree... En consequence, il convient de 
preciser la loi. 
Concernant la lettre d: la encore, la disposition concernee 
regit le regroupement familial. II est en effet concevable que 
certains membres d'une famille beneflclent d'une aide so• 
ciale et que celle-ci leur soit supprimee sulte a l'arrivee de 
nouveaux membres. II s'agit donc de se poser la question de 
savoir si le versement de cette alde soclale etalt vraiment le• 
gitlme ou non. En consequence, II appartlent a l'autorlte 
competente de verHler s'll y a lleu ou non d'en exlger le rem
boursement 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ober die Artikel 42 und 
43 führen wir eine gemeinsame Diskussion. Wir werden 
aber Jeweils einzeln abstimmen. 

Schlbll Ernst CV. ZH): Ledige Kinder von Ausländern mit ei• 
ner Niederlassungsbewilligung sollten nicht erst mit 18 Jah· 
ren in die Schweiz nachgezogen werden, wenn sie wirklich 
in Schweiz kommen sollen. Sie sollten maximal 14 Jahre alt 
sein, dies deshalb, weil diese Jugendlichen meiner Meinung 
nach bis zum Eintritt ins Berufsleben unsere Sprache erler
nen und eine schulische Ausbildung mitbekommen sollten. 
Das sind Dinge, die ihnen die persönliche, gesellschaftliche, 
aber auch berufliche Integration erleichtern. Eine berufliche 
Ausbildung soll ja nach unserer Meinung nicht unmöglich 
sein. Wir sollten mit diesem Antrag verhindern, dass diese 
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jungen Menschen den Anschluss in der Schweiz nicht fin• 
den. Nicht, dass sie sich plötzlich unverstanden vorkommen, 
dass sie soziale Probleme bekommen und allenfalls hohe 
soziale Kosten verursachen. 
Deshalb möchte ich Sie bitten, unserem Minderheitsantrag 
zuzustimmen. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Hier geht es um die 
Niederlassungsbewilligung, um Personen mit Niederlas
sungsbewilligung, um den Famillennachzug. Ich habe vorhin 
gesagt: Niedergelassene sind Schweizer ohne Schweizer 
Pass! Sie sind schon lange hier, sie haben Ihren Beruf, sie 
leben hier, sie haben hier auch ihr Umfeld - Freunde, Arbeit, 
ihr kulturelles und soziales Umfeld. Nun wollen wir, dass die 
ausländischen Ehegatten und Kinder unter 14 Jahren An
spruch haben. Warum Kinder unter 14 Jahren? Es ist Ober
haupt nicht erwiesen, dass die Integration unter 14 ,lahren 
besser vonstatten geht als bei Jugendlichen Im Alter von 
18 Jahren. Das Ist nicht erwiesen! Es gibt Studien darOber, 
dass die Integration auch später möglich Ist, wenn wir gute 
lntegratlonsmög!lchkelten und Massnahmen anbieten. Was 
mich aber ganz besonders stört - neben der Alterslimlte -, 
ist das Kriterium des Zusammenwohnens bei Niedergelas
senen, bei Kindern und Jugendlichen unter 18 Jahren. Bei 
Jemandem Im Alter von 16 oder 17 Jahren ist das Zusam
menwohnen häufig eben nicht mehr der Fall. Es ist auch ein 
Eingriff in die Lebensgestaltung von Leuten. Das Zusam
menwohnen ist häufig nicht mehr der Fall, well Jugendliche 
in die Lehre gehen; und die Lehre kann man vielleicht nicht 
mehr vor der HaustOre machen. Es braucht also Möglichkei
ten, dass wir das aufweichen. Es ist ein unsinniger Satz und 
unsinniger Befehl, ein unsinniger Eingriff in die Lebensge
staltung, wenn wir dieses Zusammenwohnen hier in diesem 
Gesetz wirklich zu einem Grundprinzip erheben. 
Ich möchte Sie bitten, diesen Zusatz zu streichen und mei
nem Antrag zuzustimmen. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Ich möchte einfach noch etwas 
sagen, denn Herr Schlbli hat so kurz gesprochen, dass ich 
ihm die Frage nicht mehr persönlich stellen konnte. Zur Re
gelung mit den 14 Jahren: Wir wollen ja jetzt mit diesem Ge
setz Leute, vor allem qualHizierte Leute - das war ja das 
Ursprungskonzept - von ausserhalb der EU. Wir haben das 
gestern mit Ihrem Antrag ein bisschen aufgeweicht, es sol
len auch weniger qualifizierte Leute kommen können. Aber 
Ich frage mich, ob das wirtschaftsfreundlich ist, wenn Sie 
Leuten, auch hoch qualifizierten, die harte Bedingung stel
len, dass sie Ihre Kinder, wenn sie älter als 14 Jahre sind, 
nicht mehr nachziehen können. Ich muss die Wirtschaftspar
tei, die Freisinnigen, fragen, ob Sie sich gut überlegt haben, 
diesen Antrag zu unterstOtzen. Es könnte ja sein, dass ein 
hoch qualifizierter Manager dann nicht mehr kommen und 
für die Schweizer Wirtschaft arbeiten will, weil man ihm sagt, 
dass er seine 15-jährige Tochter und seinen 16-jährigen 
Sohn nicht mitnehmen darf. Ich frage mich einfach: Was für 
ein unemanzipiertes Menschenbild steckt dahinter, wenn 
man den Leuten solche Vorschriften macht? Wären wir zu
frieden, wenn solche Bedingungen uns betreffen würden? 
Würden wir uns das selber vorschreiben lassen? 
Zu meinem eigenen Antrag, d. h. zu Jenem der Minderheit II 
zu Artikel 43: Da schlage ich Ihnen vor, dass ausländlsche 
Ehegatten und Kinder von Personen mit Aufenthaltsbewilli
gung nachgezogen werden können und einen Anspruch auf 
Erteilung einer Bewilligung haben, und das ohne Einschrän• 
kungen im Bereich des Zusammenlebens. Frau Vermot hat 
es schon gesagt: Immer wollen wir ihnen vorschreiben, wie 
sie zu leben haben, auch was die Wohnungsgrösse anbe
langt. Es gibt Regionen auf der Welt, in denen man daran 
gewöhnt ist, näher zusammenzurücken, als wir das gewohnt 
sind. Wieso schreiben wir den Leuten vor, dass sie so woh
nen müssen wie wir? Das ist auch wieder eine Bevormun
dung. 
Die Formulierung ccwenn sie nicht von Sozialhilfe abhängig 
sind» möchte ich Ihnen auch zu streichen beantragen - be-
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dingungslos. Ausländische Ehegatten und ledige Kinder un
ter 18 Jahren sollen nachgezogen werden können, wenn 
ihre Partner beziehungsweise Eltern regulär In der Schweiz 
arbeiten und Ihre Pflichten erfüllen. Das ist der Inhalt meines 
Antrages. 

Goll Christine (S, ZH): Wenn wir hier alle Bestimmungen im 
Gesetz anschauen, die den Familiennachzug betreffen, 
dann stellen wir fest, dass bereits der Bundesrat eine chaoti
sche Ausgangslage geschaffen hat. Auch die Kommission 
hat keine kohärente Systematik zustande gebracht; das er
staunt hingegen sehr. Es erstaunt deshalb, weil sich unser 
Rat bereits zweimal vertieft über eine Teilrevision des Anag 
gebeugt hat, ursprOngllch ausgelöst durch meine parlamen
tarische Initiative 96.461 für ein eigenständiges Aufenthalts
recht von Migrantinnen. Unser Rat hat sich auch bereits mit 
der Frage der registrierten gleichgeschlechtlichen und nicht
ehelichen Partnerschaft vertieft auseinander gesetzt Des
halb erstaunt es umso mehr, dass hier völlig unkoordinierte 
Bestimmungen In Bezug auf den Famfllennachzug formuliert 
werden. 
Es gibt verschiedene Prinzipien, dne aufgrund der bisherigen 
Arbeiten unseres Rates zu berOcksichtlgen sind: 
Ein erstes wichtiges Prinzip wurde auch bei der Anag-Teil
revislon bestätigt- ausgelöst durch meine parlamentarische 
Initiative -: Das war die partelObergreifende Einsicht, dass 
wir in diesem Bereich keinen willkürlichen Ermessensspiel
raum der kantonalen Fremdenpolizeibehörden wollen. 
Ein zweites Prinzip - auch das haben wir mit der bereits be
handelten Teilrevision zweimal mit deutlichen Mehrheiten 
festgehalten -: Wir wollen keine rechtsunglelche Behand
lung von Migranten und Migrantinnen, egal ob sie mit einem 
Schweizer, einer Schweizerin oder einer Person mit Nieder
lassungs- oder JahresaufenthaltsbewilUgung verheiratet sind. 
Ein drittes Prinzip, das nur schon aufgrund unserer Bundes
verfassung einzuhalten Ist, betrifft das Grundrecht auf Ehe
freiheit, das heisst, wir wollen keine Aushöhlung des 
Grundrechtes auf Ehefreiheit. 
Ein viertes Prinzip: Wir wollen keine Diskriminierung von 
gleichgeschlechtlichen und nicht ehelichen Partnerschaften. 
Auch das ist in unserer Bundesverfassung und im bereits 
behandelten Bundesgesetz über die eingetragene Partner
schaft gleichgeschlechtlicher Paare festgehalten worden. 
Ein fOnftes Prinzip: Wir haben aufgrund der heutigen recht
lichen Ausgangslage auch im neuen Eherecht bereits die 
freie Wohnsitzwahl des Ehepartners, der Ehepartnerin. 
Auch das darf nicht untergraben werden. 
Ein sechstes Prinzip: Latztlich geht es bei dieser Frage des 
Famlliennachzugs auch um die Respektierung der EMRK. 
Der Familiennachzug Ist ein Grundrecht, ein fundamentales 
Menschenrecht, das auch die Schweiz respektieren muss. 
Nun zur Kritik, zu den Bestimmungen zum Familiennachzug, 
die sich in diesen beiden Artikeln 42 und 43 niederschlagen, 
die wir Jetzt behandeln: Die Bestimmungen sind unkoordi
niert, sie sind sogar fahrlässig unpräzis, sie beinhalten auch 
eine sachlich unbegrOndete, drastische Ungleichbehandlung 
von Schweizern und Schweizerinnen und EU-BOrgem und 
-BOrgerinnen auf der einen Seite und von Niedergelassenen 
ohne EU-Pass auf der anderen Seite. Tatsache ist, dass be
reits heute ein Drittel aller Ehen zu den binatlonalen Ehen 
gehören, das heisst, ein Partner oder eine Partnerin ist aus
ländischer Herkunft. Vollständig absurd ist es, wenn wir in 
diesem Zusammenhang mit dem Famlllennachzug die Be
stimmungen im ZGB - Artikel 97, 105 und 109 - anschauen; 
diese haben ja einen direkten Bezug zu dieser Frage des 
Familiennachzugs. Diese neuen Bestimmungen Im neuen 
Ausländergesetz widmen sich dem Kampf gegen so ge
nannte Scheinehen. 
Es ist bereits heute so, dass auch zahlreiche Ehen zwischen 
Schweizern und Schweizerinnen aus wirtschaftlichen, 
steuer-, erb- und versicherungsrechtlichen GrOnden ge
schlossen werden. Mich WOrde es wundernehmen, wie viele 
Ehen in diesem Parlament in diesem Sinne als Scheinehen 
bezeichnet werden könnten. 

Klar Ist, dass der Ständerat bei diesen Bestimmungen zum 
Familiennachzug auf alle Fälle noch einmal über die Bücher 
gehen muss. Klar ist aber auch, dass wir heute Im Sinne ei
ner Schadensminderung am heutigen unkoordinierten Flick
werk, das hier vorliegt, die Minderheiten BOhlmann und 
Vermot unterstOtzen und die Minderheit Schibli ablehnen 
mOssen. Die Anträge der Minderheiten BOhlmann und Ver
mot beinhalten vor allem, dass keine einschränkenden Be
stimmungen im Gesetz aufgenommen werden, betreffen sie 
nun das Zusammenwohnen oder die Frage einer so genannt 
«bedarfsgerechten» Wohnung. Ich frage Sie: Was Ist eine 
«bedarfsgerechten Wohnung? Es geht auch nicht an, Ein
schränkungen in Bezug auf das Beziehen von Sozialhilfe
leistungen vorzunehmen. 
Unterstützen Sie bitte die Minderheiten Vermot und BOhl
mann. 

MQller Geri (G, AG): Liebe Jugendliche auf der TribOne, es 
freut mich besonders, dass Sie die Beratung dieses Artikels 
verfolgen können. Es geht in diesem Artikel im Wesentlichen 
nämlich wirklich um die Jugendlichen. 
Wenn Sie diesen Artikel genau anschauen und sich einmal 
vorstellen, Sie würden das Merkmal «Ausländerinnen und 
Ausländer» herausnehmen, dann ergäbe das eine Regulie
rung, die eine unglaubliche Situation nach sich ziehen 
wOrde. Wenn wir nicht diskriminierend wirken wollen, mQs
sen wir so denken: Was wäre dieses Gesetz ohne das Merk
mal «Ausländerinnen und Ausländer»? 
Es wird beantragt, dass man die Kinder nur In die Schweiz 
einreisen lässt, bis sie 14 Jahre alt sind. Herr Schlbll, bitte 
beantragen Sie das bei den Fremdenpolizeien In den Kanto
nen; sie wissen das nämlich noch nicht und verhindern 
manchmal jahrelang, dass die Kinder nachziehen können. 
Dieser Vorwurf muss dorthin gehen und nicht unbedingt im 
Gesetz seinen Ausdruck finden. Es gibt Kinder und Jugend
liche - ich spreche hier aus Erfahrung, weil Ich mit solchen 
Jugendlichen arbeite -, bei denen es sinnvoll ist, wenn sie 
die Ausbildung noch im Heimatland fertig machen. Dann ha
ben sie wenigstens eine Ausbildung. Kommen sie mit 14 
oder 15 Jahren in die Schweiz, wären sie zwar in Ihrem Hei
matland gut ausgebildet, fangen bei uns aber wieder In der 
Realschule an. Warum? Weil sie die deutsche Sprache nicht 
beherrschen. Wir fangen also schon dort mit einer Segrega
tion an, die Sie Ihren Kindern nie zumuten worden. Wenn 
Sie ins Ausland gehen müssten, worden Sie dafQr sorgen, 
dass Ihr Kind in eine deutsche oder in eine Schweizer 
Schule gehen könnte - vielleicht gibt es für die Westschwei
zerinnen und Westschweizer auch französische Schulen; Ich 
welss es nicht Aber man wOrde versuchen, die Kinder mög
lichst die angefangene Ausbildung fertig machen zu lassen. 
Hier nehmen Sie einfach das Alter 14- das Ist als Kriterium 
völlig haltlos. 
Die Aufenthaltsbewilllgung ror die Kinder - das ist der zweite 
Artikel, den wir Jetzt gleichzeitig beraten - muss sicher sein. 
Ich stelle fest, dass Jugendliche, die In Bezug auf den Auf
enthalt keine sichere Situation haben, bedeutend schlechter 
lernen, sich bedeutend schlechter auf den Beruf vorbereiten 
und bedeutend schlechter mit der Umwelt kooperieren. 
Warum? Sie schwanken ständig hin und her: Bleiben wir 
länger hier, oder mOssen wir nach Hause? 
Ganz dramatisch ist es dann ror Kinder, die zeitweise noch 
Ins Ausland zunJckkehren mQssen, meistens unter fremden
polizeilicher Auflage. Dort Ist es dann sehr, sehr schwierig, 
Identitätsbildung zu machen. Die Artikel 42 und 43 dieses 
Gesetzes mOssten möglichst liberal gestaltet werden, mög
lichst so, dass die Eltern zusammen mit den Kindern eine 
sinnvolle Lösung gestalten könnten, einen sinnvollen berufli
chen Werdegang einleiten könnten, und es sollten nicht 
möglichst vlele Hindernisse eingebaut werden, wie dies In 
diesen Artikeln reguliert ist 
Sie mOssen sich nur einmal Dinge wie die Maslowsche Be
dOrfnispyramide vorstellen: Die geht von der Sicherheit aus. 
Die Sicherheit ist das unterste und erste Bedürfnis, das die 
Leute befriedigt haben wollen. Wenn sie diese Sicherheit 
nicht haben, dann gibt es eine schlechte Entwicklung, egal, 
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ob sie jetzt Ausländerinnen oder Schweizerinnen sind. Si
cherheit ist eine ganz wichtige Grundvoraussetzung für die 
Entwicklung der Menschen, für die Ausbildung der Men
schen und für die Zusammenarbeit in ihrer Umgebung. 
Dann zum Thema Ehepolitik: Ich habe schon diverse Male 
gesagt, dass wir hier eigentlich nicht eine Ausländerinnen
und Ausländerpolitik, sondern Sozialpolitik, Wirtschaftspoli
tik, Landwirtschaftspolitik - ich dachte gestern, wir hätten 
Landwirtschaftsartikel vor uns liegen - machen, und jetzt 
machen wir noch Ehepolitik und regulieren noch die Ehe! 
Sie wissen bestens, dass es zeitweise sehr gut sein kann, 
wenn sich Ehepartnerinnen und Ehepartner eine zeltlang 
«auseinander wohnen». Wieso sollen wir bei den Auslände
rinnen und Ausländern anders regulieren? Sie haben hier 
eine bestimmte Vorstellung, wie ein normales Haus, wie eine 
normale Wohnung aussehen sollte. Es gibt gewisse Schwei
zerinnen und Schweizer, die in einem Chalet wohnen, und 
andere wohnen in einem drelzehnstöckigen Wohnhaus: Was 
Ist denn eigentlich eine normale Behausung? Es sind hier 
also einfach Dinge beschrieben, die Sie uns Schweizerinnen 
und Schweizern nie zumuten warden. 
Dasselbe gilt dann eben auch, wenn man weiter definiert, 
was eine Scheinehe Ist; Christine Goll hat das aufgeworfen. 
Ich lebe in einer Scheinehe: Bei uns scheint die Sonne, seit 
wir miteinander verheiratet sind. Das Ist ein Begriff, den Sie 
nicht definieren können. Viele Ehen müssen aus wirtschaftli• 
chen Gründen geschlossen werden, aus Migrationsgründen, 
aber dann muss man das nicht noch irgendwie negativ be
zeichnen, oder Sie meinen es dann wirklich positiv In dem 
Sinne, dass die Ehe die Sonne scheinen lässt. 
Ich bitte Sie also, bei diesen beiden Artikeln 42 und 43 die li
berale Fassung, welche die Linken und die Grünen vorge
schlagen haben, zu unterstatzen. 

Glur Walter (V, AG): Die SVP-Fraktion beantragt Ihnen, die 
Minderheit 1 (Schlbll) zu unterstützen, und zwar aus folgen
den Gründen: Eltern mit einer Niederlassungsbewilligung 
sollen ihre Kinder mit 14 Jahren und nicht erst mit 18 Jahren 
in die Schweiz nachkommen lassen. Es passiert sehr oft, 
dass die Eltern hier arbeiten und die Kinder bei ihren Gross
eltern im Heimatland lassen, weil dort die Lebensunterhalts
kosten um einiges günstiger sind. Sie tun damit ihren 
Kindern keinen Gefallen. Deshalb stellen wir die Altersfrage 
zur Diskussion. Jugendliche, die Im Alter zwischen 14 und 
18 Jahren In die Schweiz kommen, werden mit Sprach
schwierigkeiten konfrontiert, sie kennen unser Schulsystem 
nicht und haben keine berufliche Ausbildung. Solche Ju
gendlichen sind die Arbeltslosen von morgen. Stellen Sie 
sich vor, wie solche Jugendlichen eine Lehrstelle finden 
könnten. Wenn wir diesen Jungen eine echte Chance geben 
wollen, müssen wir die niedergelassenen Eltern verpflichten, 
die Kinder schneller in die Schweiz nachkommen zu lassen 
und nicht zu warten, bis sie bald 18 Jahre alt sind. Die Kin
der sollen früh in die Schweiz kommen, damit sie hier die 
Schulen durchlaufen, die Sprache erlernen und eine Lehr
stelle finden können. Das ist bei einem Nachzug mit 16 oder 
17 Jahren absolut nicht möglich. Aber es wird von vielen 
ausländischen Eltern extra so gemacht. Es gibt verschie
dene Beispiele: Sie arbeiten 14 Jahre In der Schweiz, haben 
zwei kleine Kinder bei sich, und dann lassen sie den 15-jäh
rigen Sohn und die 17-jährige Tochter nachkommen. Das ist 
schlitzohrig und den Kindern gegenOber fahrlässig. 
Deshalb bitten wir Sie, der Minderheit 1 (Schlbli) In Artikel 42 
Absatz 1 und logischerweise auch in Artikel 43 zuzustim
men. Die Minderheiten Vermot und Bühlmann lehnen wir in 
beiden Artikeln ab. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktlon unter
statzt in den Artikeln 42 und 43 den Antrag der Mehrheit. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir vertreten ebenfalls die Auffassung, 
dass die Mehrheit zu unterstützen sei, stellen dieser dann 
aber den Antrag Müller Philipp, den wir übernehmen, entge
gen. 
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Den Antrag der Minderheit 1 (Schlbli) zu Absatz 1 lehnen wir 
ebenfalls ab, aus zwei Gründen: Schlicht und einfach 
schreibt die EMRK in Artikel 8 das Recht auf die Einheit der 
Familie vor. Sie schützt den Nachzug von Kindern Niederge
lassener bis zu einem Alter von 18 Jahren, und die Formulie
rung gemäss Minderheitsantrag I Ist daher aus rechtlichen 
Gründen unseres Erachtens abzulehnen. Dazu kommen 
noch die Überlegungen, die Frau Bühlmann bereits vorweg
genommen hat. Besten Dank, wir können uns diesen an
schliessen. Besser ist der systematische Aufbau von Arti
kel 42 In der Fassung der Kommission, Absatz 1 Ist daher In 
der Kommissionsfassung zu belassen. Den Anreiz für den 
frühzeitigen Nachzug von Kindern, Herr Glur, finden Sie im 
Antrag Müller Philipp zu Absatz 3, wo wir eben wieder das 
Alter 12 hineinnehmen möchten. 
Die Minderheitsanträge Vermot zu den Absätzen 1 und 2 
lehnen wir ab. Wie bereits bei Artikel 41 gehen wir von einer 
anderen Philosophie aus. Ich möchte nicht wiederholen, was 
wir in der ganzen Woche gehört haben. Immerhin Ist beim 
Antrag der Minderheit Vermot zu Absatz 1 anzufQgen, dass 
es doch darum geht, die Zahl von Aufenthaltsehen oder 
rec:htsmlssbräuchlich aufrechterhaltenen Ehen zu minimie
ren. Deswegen ist das Erfordernis des Zusammenwohnens 
gemäss Bundesrat und Kommissionsmehrheit zu belassen. 
Geri Müller möchte ich antworten, dass wir mit diesem Bun
desgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer auch 
keine Therapie betreiben können, sondern das Schwerge
wicht liegt beim Kriterium der Einheit, welche neben dem 
Zeltablauf den Anknüpfungspunkt bildet zum Anspruch auf 
Erteilung einer bestimmten Bewilligung. 
Beim Minderheitsantrag Vermot zu Absatz 2 sind wir der 
Auffassung, dass sich auch Ehegatten durch Integrationswil
len und -bereltschaft ausweisen sollen. Eine Dauer von 
bloss zwei Jahren Ist hierfür zu kurz. Dazu kommt, dass be
reits mit der Ausschöpfung aller kantonaler und eidgenössi
scher RechtsmHtel bei der Nichtverlängerung der Aufent• 
haltsbewilllgung nach erfolgter Trennung oder Scheidung 
leicht ein bis zwei Jahre verstreichen. Wir ersuchen Sie des
halb um Beibehaltung der fünfjährigen Frist gemäss Kom
missionsmehrheit. 
Absatz 2 wäre dann allerdings im Sinne des Ihnen vorliegen
den Einzelantrages MOller Philipp durch «die Kinder» zu er
gänzen. Absatz 3 wäre zu ergänzen oder zu ändern in dem 
Sinne, dass Kinder unter 12 Jahren auf die Erteilung der 
Niederlassungsbewllllgung Anspruch haben. Die Begrün
dung habe ich bereits im Zusammenhang mit Artikel 41 ge
liefert. 
Ich bitte Sie deshalb, entsprechend abzustimmen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Bei dieser 
Konzeption des Familiennachzugs mOssen wir uns noch
mals vergegenwärtigen, dass es hier um eine Kaskadenab
stufung geht. Wir haben erst die Ehegatten und Kinder von 
Schweizer Bürgerinnen und BOrgern mit den besten Rech
ten, dann die Ehegatten und Kinder von Niedergelassenen 
in Artikel 42, wo es schon weniger Rechte gibt, und je gerin
ger der Aufenthaltsstatus Ist, umso höher sind halt die Anfor
derungen für den Famlliennachzug. Das ist das Konzept. 
Das Ist auch nichts Neues, sondern es entspricht weit
gehend den heutigen Regelungen, wie wir sie im Anag ha
ben. 
Bei Artikel 42 hat sich die Mehrheit vollumfängllch der Kon
zeption des Bundesrates angeschlossen, was die heutige 
Regelung darstellt. Niedergelassene sollen ihre Ehegatten 
und Kinder aus dem Ausland nachziehen lassen können, 
und zwar aben Kinder bis zu 18 Jahren, also bis zum MOn
digkeitsalter. Der Antrag der Minderheit Schibli wie auch der 
Antrag Müller Philipp - die Grenze bei 14 bzw. bei 12 Jahren 
anzusetzen - lagen in der Kommission vor. Wir haben sie 
diskutiert. Den Antrag auf eine Grenze von 14 Jahren haben 
wir mit 9 zu 8 Stimmen und den Antrag auf eine Grenze von 
12 Jahren mit 15 zu 2 Stimmen abgelehnt, und zwar aus fol
genden Gründen: Wir haben einerseits Artikel 8 der Euro
päischen Menschenrechtskonvention, der den Schutz des 
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Privat- und des Familienlebens garantiert. Unter Familie ver
steht man da natürlich vor allem Kinder bis zur Mündigkeit 
und Personen, die in einer engen Beziehung zueinander 
stehen -- In Beziehungen, die auch tatsächlich gelebt wer
den. Wir sind überzeugt, dass hier bereits bei der Niederlas
sung, bei der Aufenthaltsbewilligung und bei der Kurzautent
haitsbewllligung alle Kinder, d. h. alle Kinder bis zum Alter 
von 1 B Jahren, In den Genuss des Familiennachzugs kom
men sollten. Wir steuern hier -- und das ist wesentlich - mit 
der neuen fünQährigen Frist. Wir finden es im Sinne der Fa
milie und auch im Sinne von Artikel B EMRK nicht richtig, 
dass man Kinder denn während eines Zeitraumes von zehn, 
zwanzig Jahren nachreisen lässt, sondern wir wollen die Fa
milie möglichst schnell zusammenführen, egal, wie alt die 
Kinder sind. Das ist unser Konzept mit der fünqährlgen Frist, 
die wir neu einführen möchten. Das halten wir für wesentlich 
praktikabler und sinnvoller als die Steuerung Ober das Alter. 
Zum Antrag der Minderheit II (Vermot) zu Artikel 42 Absatz 
1: Wir haben schon in Artikel 41 auf das Kriterium des Zu
sammenwohnens hingewiesen. Hier ist es eingeführt, weil 
es auch dem Freizügigkeitsabkommen nicht widerspricht. 
Wir erachten es als richtig, dass bei Nledergelassenen das 
Kriterium des Zusammenwohnens grundsätzlich erfüllt sein 
muss. Ich will im Hinblick auf die bereits gelaufene Diskus
sion nicht länger sprechen. 
Beim Antrag der Minderheit Vermot zu Absatz 2 geht es, 
analog zu Artikel 41, wieder um die Frage, wann ein An
spruch auf Niederlassung bestehen soll. In Artikel 41 gehen 
Bundesrat und Kommission von einer fOnQährigen Aufent
haltsdauer aus. Das ziehen wir Im ganzen Konzept so durch. 
Deshalb bitte ich Sie, diesen Antrag der Minderheit Vermot 
abzulehnen. 
Die beiden Minderheitsanträge zu Artikel 43 entsprechen 
denjenigen zu Artikel 42. Ich bitte Sie daher, hier kohärent 
zu legiferieren. · 
Wir haben noch diverse Anträge: In Artikel 43 Absatz 1 
möchte Herr Müller eine Kann-Formulierung einführen. Das 
widerspricht dem Konzept von Bundesrat und Kommission. 
Wir wollen Rechtsansprüche auf Aufenthaltsbewilligungen, 
weil es natürlich keinen Sinn macht, den Famlliennachzug 
zu gewähren, ohne dass man Anspruch auf die Aufenthalts
bewilligung hat. Das ist bereits heute so, und das soll auch 
hier für den Bereich der Aufenthaltsbewilligung gelten. 
Die Kriterien des Zusammenwohnens, der bedarfsgerechten 
Wohnung und der sozialen Sicherheit gelten schon heute, 
Frau Goll. Es besteht zum Kriterium der angemessenen 
oder bedarfsgerechten Wohnung eine jahrzehntelange Pra
xis. Es ist völlig klar, wie das von den Behörden anzuwenden 
ist Es gibt höchstens Auslegungsprobleme zwischen den 
Kantonen, weil nicht Immer dieselben Kriterien angewendet 
werden. Aber es gibt diverse Bundesgerichtsentscheide, die 
das klären und die die Kantone auch binden. 
Es wurde noch etwas zu den gleichgeschlechtlichen Paaren 
gesagt. Hier möchte Ich nur darauf hinweisen, dass das die 
Kommission sehr wohl diskutiert hat. Aber das regeln wir 
eben im Bundesgesetz Ober die eingetragene Partnerschaft 
gleichgeschlechtlicher Paare. Dort spezifizieren wir die 
Rechtsstellung dieser Lebensform und nicht hier Im Auslän
dergesetz. Das wäre der falsche Ort. Das muss im Registrie
rungsgesetz geschehen. 
Zum Antrag Wasserfallen: Er lag in der Kommission so nicht 
vor. Wir möchten am bisherigen Sozialhilfekonzept festhal
ten. 
Deshalb bitte Ich Sie, entsprechend der Mehrheit zu legife
rieren. 

Art. 42 Abs. 1 -Art. 42 al. 1 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.. 99 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit II ••.• 67 Stimmen 

Zweite Abstimmung -- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 110 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit 1 .... 56 Stimmen 

~ 

Art. 42 Abs. 2 -Art. 42 al. 2 

Erste Abstimmung -- Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 92 Stimmen 
FOr den Antrag MOller Philipp ...• 77 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• 101 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 68 Stimmen 

Art. 42 Abs. 3 -- Art. 42 al. 3 

7 mai 2004 

Präsident (Binder Max, Präsident}: Der Antrag Freysinger 
Ist zurOckgezogen worden. 

Abstimmung -- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 86 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... BO Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Eventualantrag Ver
mot zu Artikel 42 entfällt. 

Art. 43 Abs. 1 Bst. c -Art. 43 al. 1 /et. c 

Erste Abstimmung- Premier vote 
FOr den Antrag Müller Philipp .... 80 Stimmen 
FOr den Antrag Wasserfallen .... 9 Stimmen 

Zweite Abstimmung -- Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •••• 90 Stimmen 
FOr den Antrag MOller Philipp .... 81 Stimmen 

Art. 43 Abs. 1 Bst. d - Art. 43 al. 1 let. d 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag Wasserfallen .... 77 Stimmen 
Dagegen •.•• 95 Stimmen 

Art. 43 Abs. 2 -Art. 43 al. 2 

Abstimmung -- Vote 
FOr den Antrag MOller Philipp .... 81 Stimmen 
Dagegen .... 91 Stimmen 

Art. 43 Einleitung -- Art. 43 lntroduction 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 1 OB Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 •••• 61 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
FOr den Antrag Minderheit II .... 63 Stimmen 

Dritte Abstimmung -- Trolsleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag MOller Philipp .... 77 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Las autres dlsposltlons sont adoptees 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich darf heute Herrn Er
win Jutzet und Herrn Christian Waber zum Geburtstag gratu
lieren: Ich wOnsche den beiden Kollegen alles Gute für die 
Zukunft. (Beifall) 

Art. 44 
Antrag der Mehrheit 

b. eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden Ist; und 
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Antrag der Minderheit I 
(Hubmann, Gross Andreas, Janiak, Marty Kälin, Tillmanns, 
Vermot) 
Ausländischen Ehegatten, gleichgeschlechtlichen Lebens
partnern und ledigen Kindern .... 

Antrag der Minderheft II 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Janiak, Marty Kälin, 
Tillmanns, Vermot) 

b. Streichen 

Antrag Hess Bernhard 
.... ledigen Kindern unter 16 Jahren .... 
Schriftliche Begründung 
Je rascher der Familiennachzug und je jünger die Kinder, 
desto besser die Integration. 

Antrag Wasserfallen 

c. genügend finanzielle Mittel für den Unterhalt der Gesamtfa
milie vorhanden sind. Massgebend sind die Skos-Richtlinien; 
d. ist Sozlalhilfe bereits bezogen worden, hat die Auslände
rin oder der Ausländer nachzuweisen, dass sie oder er sich 
mit dem zuständigen Gemeinwesen über eine angemes
sene Rückzahlung der bezogenen Sozialhilfe geeinigt hat. 
Schriftliche Begründung 
Zu Buchstabe c: Es handelt sich hier um den Famlliennach
zug. Der hier gestellte Antrag ist eine Klärung und Präzi
sierung des Antrages des Bundesrates. Der Antrag des 
Bundesrates kann verschieden interpretiert werden. Es ist 
unklar, ob nur die ausländischen Ehegatten und ledigen Kin
der unter 18 Jahren nicht auf die Sozialhilfe angewiesen sein 
dürfen oder nur die Ehegatten oder nur die Kinder oder ob 
die gesamte neu zusammengeführte Familie gemeint ist. 
Gemäss Botschaft Seite 3752 bzw. Seite 3793 zu Artikel 43 
ist offenbar die ganze Familie gemeint, denn es wird Bezug 
genommen auf die gemeinsame Wohnung gemäss Buch
stabe b. Weiter heisst es in der Botschaft Seite 3793: «Bel 
der Beurteilung der notwendigen finanziellen Mittel sollen In 
der Praxis die Skos-RichUinien massgebend bleiben. Der 
Familiennachzug darf nicht zum Bezug von Sozialhilfe füh
ren. Das voraussichtliche Einkommen des nachzuziehenden 
Familienangehörigen ist im Einzelfall zu berücksichtigen, 
wenn eine Stelle zugesichert wurde und die Voraussetzun
gen für die Erteilung einer Arbeitsbewilligung erfüllt sind. Die 
Betreuung der Kinder muss In diesem Fall sichergestellt 
sein.» Das Gesetz Ist klarer zu formulieren. 
Zu Buchstabe d: Es geht hier um den Famlliennachzug. Es 
ist durchaus denkbar, dass an Mitglieder der Familie Sozial
hilfe ausgerichtet wurde, diese neu jedoch, durch die Ein
wanderung zusätzlicher Familienmitglieder, wegfällt. Des
halb soll durchaus die Frage gestellt werden, ob dieser 
frühere Sozialhilfebezug gerechtfertigt war oder nicht. Es 
soll deshalb durch die zuständige Stelle geprüft werden, ob 
eine Rückerstattung angezeigt ist oder nicht. 

Antrag Wasserfallen 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Hier handelt es sich um den Famillennachzug von Ehegatten 
und Kindern bei Personen mit Kurzaufenthaitsbewilligungen. 
Wenn auch hier nun alle Schleusen geöffnet werden, wird 
die Flut der Einwanderung noch grösser. Es ist wirklich nicht 
einzusehen, dass Kurzaufenthaltern, die - wie der Name 
sagt - eben nur kurz In der Schweiz wohnen werden, auch 
noch der Familiennachzug gewährt werden soll. Artikel 44 ist 
ersatzlos zu streichen. 

Antrag Freysinger 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Kurzaufenthaltsbewilligung wird erteilt in der Regel für 
Aufenthalte bis zu einem Jahr erteilt. Eine Verlängerung ist 
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bis maximal zwei Jahre möglich, soll aber die Ausnahme 
sein. Für diese kurze Dauer ist die Bewilligung des Familien
nachzugs unverhältnismässig. Insbesondere die vorüberge
hende Einschulung der Kinder, die nur für die kurze 
Aufenthaltszeit erfolgt, stellt eine sprachliche und kulturelle 
Herausforderung dar, die zusätzlichen finanziellen Aufwand 
für die Betroffenen und die Schweiz bedeutet. 

Antrag Vanek 
Streichen 

Art. 44 
Proposition de la majorfte 

b. qu'ils disposent d'un logement approprie a leurs besoins; 
et 

Proposition de la minorite I 
(Hubmann, Gross Andreas, Janiak, Marty Kälin, Tillmanns, 
Vermot) 
Le conjoint du titulaire d'une autorisation de sejour, son par
tenaire de mflme sexe ainsi que ses enfants .... 

Proposftion de la minorite II 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Janiak, Marty Källn, 
Tillmanns, Vermot) 

b. Bitter 

Proposition Hess Bernhard 
.... ainsi que ses enfants celibataires de moins de 16 ans .... 
Developpement par ecrit 
Plus le regroupement est rapide et plus les enfants sont jeu
nes, meilleure est l'integration. 

Proposition Wasserfallen 

c. que la famllle dispose de moyens financiers lul permettant 
de subvenir aux besolns de la totalite de ses membres. Sont 
determinantes en l'espece las directives de la Conference 
suisse des lnstituUons d'actlon sociale (CSIAS); 
d. lorsqu'une alde sociale a d'ores et deja ete pe~ue, 
l'etranger doit prouver qu'il a trouve un accord avec la collec
tivite publique concernee en vue d'un remboursement ap
proprie de ladite aide. 
Developpement par ecrit 
Concernant Ja lettre c: la disposition concernee regit le re
groupement famllial. La presente propositlon a pour objet de 
clarifier et de preciser le texte presente par le Conseil federal 
qui peut donner lieu a diverses interpretations. En effet, la 
formulation retenue par ce dernier, soit «lls», ne permet pas 
de savoir qui precisement ne doit pas dependre de l'aide so
ciale: le conjoint etranger et ses enfants cellbataires de 
moins de 18 ans, uniquement le conjolnt ou unlquement las 
enfants, ou encore l'ensemble de la famille. Or, a en crolre le 
message (cf. p. 351 O et 3550), c'est manifestement l'ensem
ble de la famille puisqu'il est fait reference au fait que les 
membres de la famille «habitent ensembleo, donc au loge
ment vise a la lettre b, et qu'il est indique a la page 3550 
que: «Dans la pratique, les dlrectives de la Conference 
suisse des instituUons d'actlon sociale (CSIAS) demeurent 
determlnantes pour examiner sl la famllle dlspose de 
moyens financiers suffisants. Le regroupement famllial ne 
doit pas conduire a une dependance de l'aide soclale. On 
tiendra compte, Je cas echeant, du revenu probable des 
membres de la famille qul viendralent en Sulsse, si un em
ploi leur a ete promis et que les conditions d'octroi d'une au
torisation de travail sont remplies. Dans un tel cas, la garde 
des enfants doit Atre assuree.» En consequence, il convient 
de preclser Ja lol. 
Concernant Ja lettre d: la encore, la dlspositlon concernee 
regit le regroupement familial. II est en effet concevable que 
certains membres d'une famille beneflcient d'une aide so-
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ciale et que celle-ci leur soit supprimee sulte ä l'arrivee de 
nouveaux membres. II s'agit donc de se poser la question de 
savoir si le versement de cette aide sociale etait vraiment le
gitime ou non. En consequence, II appartient ä l'autorite 
competente de verifier s'il y a lieu ou non d'en exiger le rem
boursement. 

Proposition Wasserfallen 
Bitter 
Developpement par lcrit 
II est questlon a cet article du regroupement famllial con
cernant le conjoint et les enfants de personnes au benefice 
d'une autorisation de courte duree. lci encore, si on ouvre 
toutes les vannes, le flot d'lmmlgrants ne fera qu'augmenter. 
II n'est pas admisslble que les tltulaires d'autorisations de 
courte duree - appeles a ne resider que peu de temps en 
Sulsse - puissent encore faire venir leur famille. L:article 44 
est a blffer. 

Proposition Freysinger 
Blffer 
Dlveloppement par ecrlt 
L:autorisation de courte duree est generalement octroyee 
pour un sejour de moins d'une annee. Une prolongation est 
possible pour deux annees au plus, mais doit rester l'excep
tion. Le regroupement familial pour une periode si courte est 
disproportionne; la scolarisation des enfants en particuller 
pose un probleme et constitue un defi sur les plans lingui
stique et culturel entrainant tant pour la Sulsse que pour les 
personnes concernees des frais supplementaires. 

Proposition Vanek 
Blffer 

Hubmann Vreni (S, ZH): Ich habe diesen Antrag zu ver
schiedenen Artikeln gestellt, weil Immer nur von Ehegatten 
die Rede ist. Wir haben aber in diesem Rat bereits ein Ge
setz verabschiedet, das Bundesgesetz Ober die eingetra
gene Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare, und des
halb sollten wir sie In diesem Gesetz auch erwähnen. 
Vertreter der Verwaltung haben in der Kommission gesagt, 
das AuG werde ohnehin entsprechend angepasst, wenn das 
Partnerschaftsgesetz in Kraft trete. Wenn Herr Bundesrat 
Blocher hier und Jetzt öffentlich verspricht, dass dem so sein 
wird, bin ich bereit, meinen Antreg zurückzuziehen. 

BOhlmann Cecile (G, W): Ich kann es kurz machen. Es ist 
die gleiche alte Forderung, den Leuten nicht vorzuschreiben, 
in was tar einer Wohnung sie leben müssen, wenn sie ihre 
Familienangehörigen nachziehen. Die Argumente dagegen 
habe ich schon beim vorherigen Artikel angefQhrt. Mein Kol
lege Geri Müller hat sie im Namen der Fraktion ausgeführt; 
ich verzichte auf eine Wiederholung der Argumente. Es geht 
um die Streichung dieses Passus, wonach man die Klausel 
der „bedarfsgerechten Wohnung» filr nachzuziehende An
gehörige von Personen mit Kurzaufenthaltsbewllligung ein
führt. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion stimmt 
dem Antrag der Mehrheit zu. 

Stelner Rudolf (RL, SO): Im Auftrag der FDP-Fraktion bitte 
ich Sie, sowohl den Antrag der Minderheit 1 (Hubmann) wie 
jenen der Minderheit II (Bühimann) abzulehnen. 
Die Minderheit Hubmann wOnscht ja, dass nicht nur aus
ländischen Ehegatten und Kindern unter 18 Jahren eine 
Kurzaufenthaltsbewilligung erteilt werden kann, sondern 
auch gleichgeschlechtlichen Paaren. Sie wissen, dass die 
FDP grundsätzlich gegenüber den Anliegen gleichge
schlechtlicher Paare relativ offen ist. Wir haben aber die Mei
nung, dass dieses Begehren der Minderheit I nun Ober das 
Ziel hlnausschlesst. Wir wissen, dass eine Registrierung der 
gleichgeschlechtlichen Paare noch nicht möglich ist. Es fehlt 
daher jede Möglichkeit einer Überprüfung, wer denn mit 
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wem In welcher Gemeinschaft verbunden ist. Mit dem Antrag 
Hubmann wird so das Risiko geschaffen, dass Kurz
aufenthaltsbewilligungen fQr gleichgeschlechtliche Paare 
missbraucht werden. Diese Möglichkeit muss von vornherein 
bekämpft und unterbunden werden. Wir bitten Sie, den An
trag der Minderheit I abzulehnen, um eben diesen mögli
chen Missbräuchen vorzubeugen. 
Die Minderheit II will das Erfordernis einer bedarfsgerechten 
oder angemessenen Wohnung fQr die Nachgezogenen strei
chen. Wenn schon die Möglichkeit des Familiennachzugs 
auch für Kurzaufenthalter Oberhaupt geschaffen werden soll, 
ist es für uns ein minimales Erfordernis, dass dann eine be
darfsgerechte Wohnung zur Verfügung steht. Gerade jene 
Kreise, die Immer wieder die Integration der Nachgezoge
nen, der Familie, der Kinder postulieren, müssen auf dieses 
Begehren auch eingehen, denn nur mit einer bedarfsgerech
ten Wohnung für die Ehegatten und für die Kinder ist ge
währleistet, dass eine Integration Oberhaupt möglich ist. Wir 
haben die Meinung, dieses Erfordernis müsse unbedingt Im 
Gesetz Aufnahme finden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zu Artikel 44: Auf die Be
griffe «bedarfsgerecht» und «angemessen» komme Ich nicht 
mehr zurück. Da besteht unseres Erachtens kein Unter
schied. 
Zum Antrag der Minderheit 1 (Hubmann): Es Ist tatsächlich 
so, wenn das Gesetz Im Nationalrat verabschiedet ist. Die 
registrierte Partnerschaft wird ja der Ehe gleichgestellt. Das 
wird auch im Anag so geändert und würde dann logischer
weise auch hier angepasst werden. Von diesem Standpunkt 
aus können Sie Ihren Antrag gut zurückziehen. Es passiert 
dann automatisch. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: En ce qul con
cerne la mlnorite 1 (Hubmann), Madame Leuthard a repondu 
tout a l'heure qu'il n'y avait pas Heu de regler ce probleme 
dans cette leglslatlon. La commisslon a donc rejete cette 
proposltlon, par 11 voix contre 6 et avec 2 abstentions. 
En ce qul concerne la mlnorite II (BOhlmann), dans la me
sure oCI nous sommes lci a un article qui doit regler la 
questlon pour les titulaires d'une autorisation de courte du
ree, force est de reconnattre que ces personnes, qul vlen
nent dans notre pays pour une duree llmltee, n'ont pas 
forcement les moyens, le temps ou fa volonte de rechercher 
des logements tout a fait convenables: elles resident parfois 
dans des hötels. Je crois que, si elles entendent beneflcler 
du regroupement, II est loglque que l'on puisse etablir, dans 
le cadre de ces permis de courte duree, qu'elles ont un 
logement leur permettant d'accueillir leur famille dans des 
conditions decentes. La commission a rejete la proposition 
defendue par la mlnorite II (BOhlmann), par 12 voix contre 7. 
En ce qul concerne 1a proposition Wasserfallen, j'aimerals 
vous rendre attentlfs au fait que justement dans le domalne 
de ces seJours de courte duree, nous sommes dans un re
gime qui est largement utillse par les socletes multinationa
les. Ces autorlsatlons de sejour de courte duree sont en 
principe dellvrees pour une annee, renouvelables au maxi
mum pour une annee. SI nous empächons le regroupement 
famllial pour ce personnel tournant, actif dans les societes 
multinationales, nous ne manquerons pas d'avoir des retom
bees economlques negatives pour notre pays. En effet, les 
cadres de ces societes - qui ont des postes tournants sur 
l'ensemble du continent ou de la planete - n'accepteront pas 
de venlr travailler icl six mols, une annee, une annee et de
mle ou Jusqu'a deux ans sans pouvoir beneficier du regrou
pement familial. 
En ce qui concerne la proposition Wasserfallen relativ ä l'as
sise financiere et au remboursement de l'alde soclale, eile 
n'a pas ete debattue en commission, pour ces permls de 
courte duree. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit f (Hubmann) Ist nach der Erklärung von Herrn Bundes
rat Blocher zurückgezogen worden. Der Antrag Wasserfallen 
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zu den Buchstaben c und d ist bereits bei Artikel 43 abge
lehnt worden. Der Antrag Vanek wurde bereits bei Artikel 2 
erledigt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 131 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bernhard .... 14 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit II .... 61 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen/Freysinger .... 52 Stimmen 

Art. 44a 
Antrag der Minderheit 
(Weyeneth, Back, Fehr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli) 
Personen mit saisonalen Kurzaufenthaltsbewilligungen ge
mäss Artikel 31a können ihre Familie nicht nachziehen. 

Art. 44a 
Proposition de la mlnorite 
(Weyeneth, Back, Fahr Hans, Glur, Joder, Scherer Marcel, 
Schibli) 
Les tltulalres d'une autorisation de sejour saisonniere selon 
l'artlcle 31a ne peuvent pas faire venir leur famille. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
hett Weyeneth wurde bereits bei Artikel 31 a abgelehnt. 

Art.45 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de Ja commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 46 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.... werden. Kinder über 14 Jahren müssen innerhalb von 
12 Monaten nachgezogen werden. 
Abs.2 
Diese Fristen beginnen bei Familienangehörigen von: 

Abs.3 
.... geltend gemacht werden. Kinder über 14 Jahren werden 
zum Familiennachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Dormond Marlyse, 
Garbani, Hubmann, Tillmanns, Vermot) 
Den ganzen Artikel streichen 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.1 
.... werden. Kinder über 12 Jahren müssen innerhalb von 
12 Monaten nachgezogen werden. 
Abs.3 
.... Kinder Ober 12 Jahren werden zum Famillennachzug an
gehört, sofern dies erforderlich Ist. 
Schriftliche Begründung 
Je rascher der Familiennachzug und je jünger die Kinder, 
desto besser die Integration. 

Antrag Freysinger 
Abs.1 
Der Anspruch auf Familiennachzug muss innerhalb von 
12 Monaten geltend gemacht werden. 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 
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Schriftliche Begründung 
Je kürzer die Frist zur Geltendmachung des Famlllennach• 
zugs, desto besser die Chancen für eine rasche Eingliede
rung der nachgezogenen Familienmitglieder, namentlich der 
Kinder. 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs. 1 
Das Gesuch auf Familiennachzug muss innerhalb von fünf 
Jahren geltend gemacht werden. Kinder über 12 Jahren 
müssen innerhalb von 12 Monaten nachgezogen werden. 
Abs.3 
Ein nachträglicher Familiennachzug wird nur bewilligt, wenn 
nicht vorhersehbare wichtige familiäre Gründe geltend ge
macht werden. Kinder über 12 Jahren werden zum Familien
nachzug angehört, sofern dies erforderlich ist. 
Schrlftllche Begründung 
Zu Absatz 1: Artikel 46 Absatz 1 ist so zu formulieren, dass -
bezüglich des Wegfalls des Anspruchstatbestandes - die 
Bestimmung auch auf den Famlliennachzug durch Jahres
und Kurzaufenthalter anwendbar wird. In Bezug auf das 
Höchstalter-von 14 Jahren auf 12 Jahre - kann auf die Be
gründung im Artikel 42 Absatz 3 verwiesen werden, wonach 
ein Anreiz für einen möglichst frühzeitigen Nachzug der Kin
der gesetzt werden soll. 
Zu Absatz 3: Die bundesgerichtllche Rechtsprechung zu Ar
tikel 8 EMRK und Artikel 17 Absatz 2 Anag ist mitzuberück• 
sichtigen. Beispiel: BGE 129 II 11 E. 3.4 S. 161.: «Wer, wie 
der Beschwerdegegner, als verwitweter bzw. wiederverhei
rateter Elternteil sein Kind jahrelang im Heimatland in der 
Obhut der Grosseltern oder anderer naher Verwandter lässt, 
hat nach dem Gesagten - gleich wie ein getrennter oder 
geschiedener Elternteil (vgl. Erwägung 3.1.3 und Erwä
gung 3.1.4) - nur dann einen Anspruch auf nacht!'ägllchen 
Familiennachzug, wenn stichhaltige Gründe eine Änderung 
der Betreuungsverhältnisse gebieten, wobei wegen der zu 
erwartenden Integrationsschwierigkeiten an die Stichhaltig
keit dieser Gründe umso höhere Anforderungen zu stellen 
sind, Je älter das Kind ist (vgl. Erwägung. 3.3.2). In diesem 
Zusammenhang ist zwar zu berücksichtigen, dass alters
bedingte Hemmnisse fOr den Verbleib des Kindes bei den 
Grosseltern in manchen Fällen tatsächlich bestehen mögen. 
Es handelt sich dabei aber um Schwierigkeiten, die der emi
grierte Elternteil, der sein Kind - trotz der voraussehbaren 
zeitlichen Schranken einer solchen Lösung - der Obhut der 
Grosseltern Oberlässt, letztlich von Anfang an in Kauf ge
nommen hat. Wer - wie der Beschwerdegegner - In ein an
deres Land Obersiedelt, hat grundsätzlich die sich daraus für 
die Pflege familiärer Beziehungen ergebenden Konsequen
zen zu tragen ... (Urteil 2A.187/2002 vom 6. August 2002, Er
wägung 2.3) 
Die bundesgerlchtllche Rechtsprechung ist ins Gesetz Ober
zuführen: Der nachträgliche Famlliennachzug ist also dahin
gehend einzuschränken, dass nur noch unvorhersehbare, 
wichtige Ereignisse Im Herkunftsland nachträglich vorge
bracht werden können. Namentlich die In der Praxis sehr oft 
vorgebrachte - behauptete - Verschlechterung des Gesund
heitszustandes der Grosseltern ist nicht mehr rechtsgenüg
lich, denn mit einer altersbedingten Verschlechterung muss 
gemeinhin gerechnet werden. Der Elternteil, der das Sorge
oder Obhutsrecht hatte oder nachträglich erlangt hat, konnte 
und durfte eine solche Entwicklung bei seinem Emigrations
entscheid nicht ausser Acht lassen. 

Antrag Thanei 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Zur Vermeidung unerträglicher Diskriminierungen ist Arti
kel 46 unbedingt zu streichen. Ein früher Kindemachzug, so
weit er erwünscht wird, kann durch die Verankerung einer 
niedrigen Nachzugsschwelle, sprich geringer Nachzugsvor
aussetzungen, begünstigt werden. Andererseits sind wir 
auch aus demographischen Gründen gut beraten, wenn wir 
auch Jugendliche in fortgeschrittenerem Alter nachziehen 
lassen, ihnen dabei allerdings nötige Integrationshilfen ge-
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ben. Es sind auch dies Investitionen In unsere eigene Zu
kunft, da auch diese Jugendlichen - mangels eigenen Nach
wuchses - künftige Träger unseres Wohlstandes darstellen. 

Art. 46 
Proposition de la majorite 
Al.1 
.... cinq ans. En ce qui concerne les enfants de plus de 
14 ans, le regroupement doit intervenir dans un delai de 
12 mois. 
Al. 2 
Ces delals commencent a courir: 

Al. 3 
.... des raisons famlliales majeures. Les enfants qui ont 
depasse l'Age de 14 ans sont entendus sur le regroupement 
familial, si besoin est 

Proposition de la minorite 
(Leutenegger Oberholzer, BOhlmann, Dormond Marlyse, 
Garbanl, Hubmann, Tlllmanns, Vermot) 
Bitter tout l'artlcle 

Proposition Hess Bernhard 
Al.1 
.... dans les clnq ans. En ce qui conceme les enfants de plus 
de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un delai de 
12 mois. 
Al.3 
.... des raisons famlliales majeures. Les enfants qui ont 
depasse l'Age de 12 ans sont entendus sur le regoupement 
familial, si besoin est. 
Developpement par ecrit 
Plus le regroupement est rapide et plus les enfants sont jeu
nes, meilleure est !'Integration. 

Proposition Freysinger 
Al. 1 
Le regroupementfamillal doit &tre demande dans les 12 mois. 
Developpement par ecrit 
Plus Je delal requis pour le regroupement famllial est court, 
mellleures sont les chances d'une Integration rapide des 
membres de la famllle, notamment des enfants. 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 
La demande de regroupement familial doit &tre deposee 
dans les clnq ans. En ce qul concerne les enfants de plus 
de 12 ans, le regroupement doit intervenir dans un delai de 
12 mois. 
Al. 3 
Passe ce delai, le regroupement famillal differe n'est auto
rise que pour des raisons famlllales maJeures et imprevisi
bles. Les enfants qul ont depasse l'Age de 12 ans sont 
entendus sur le regroupement famlllal, si besoln est. 
Developpement par ecrit 
Concemant l'alinea 1: il y a Heu de formuler l'artlcle 46 alinea 1 
de telle sorte que, s'agissant de l'extinction du droit con
cerne, la disposltlon solt egalement appllcable au regroupe
ment familial des personnes dont le sejour est de courte 
duree ou d'un an. Quanta la limite d'Age, ramenee de 14 a 
12 ans, Je renvoie au developpement qul accompagne ma 
propositlon de modificatlon de l'article 42 allnea 3, qui in
dique pourquoi II convient de faire venir en Suisse les 
enfants au titre du regroupement familial le plus töt possibie. 
Concernant l'alinea 3: II convlent de tenlr compte de la juris
prudence du Tribunal federal relative a l'artlcle B CEDH et a 
l'article 17 alinea 2 LSEE. Exemple: dans un EunU rendu en 
octobre 2002, le Tribunal federal indique en substance que 
le parent veuf puis remarie, qui a confie des annees durant 
la garde de son enfant aux grands-parents ou a d'autres pro
ches restes dans son pays d'origine, ne paut pretendre a 
une demande de regroupement familial an dehors du delai 
prevu - a l'instar de toute personne separee ou divorcee -
que si des raisons imperatives imposant un changement de 
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garde de l'enfanl II faut toutefols soullgner qu'en raison des 
difflcultes d'integration previsibles, les raisons exlgees 
doivent &tre d'autant plus convaincantes que l'enfant est 
Age. Dans ce contexte, il faut certes tenlr campte du fait que, 
dans certains cas, la questlon de l'Age des grands-parents 
peut &tre un obstacle pour le malntien de l'enfant chez eux. 
Mais il s'agit de difficultes dont etait conscient des Je depart 
le parent qui, en depit des problämes previsibles qua cette 
solution poserait a terme, a choisi d'emigrer et de confier 
son enfant aux grands-parents. Quiconque choisit de quitter 
son pays doit donc assumer les consequences qui en resul
tent sur le plan familial (arr&t 2A.187/2002 du 06.08.2002). 
II s'agit de transposer dans la loi cette jurisprudence du Tri• 
bunal federal, en llmitant le droit au regroupement famillal 
hors delal legal de sorte que seul puisse valoir un cas de 
force majeure et lmprevisible survenu dans le pays d'origlne. 
L'.argument selon lequel l'etat de sante des grands-parents 
s'est pretendument aggrave - argument frequemment avance 
dans ies falts - ne sauralt plus longtemps constituer un argu
ment juridiquement valable, dans 1a mesure ou une aggrava
tion de l'etat de sante due a l'Age est communement 
previsible. Le parent qui avait le droit de garde des enfants 
ou qui l'a obtenu ulterieurement ne pouvait, lorsqu'il a decide 
d'emigrer, ignorer qu'une teile evolution allait necessalre
ment survenir . 

Proposition Thanei 
Bitter 
Deve/oppement par ecrlt 
Si l'on souhalte eviter des dlscriminatlons insupportables, II 
convient en tout etat de cause de bitter l'artlcle 46. II est pos
sible de favorlser le regroupement famllial a un stade pre
coce, dans la mesure ou II est souhalte, en assouplissant les 
condltions prevues en la matiäre. Par ailleurs, nous serions 
egalement blen avlses. pour des ralsons demographlques, 
de faire venlr aussi les jeunes ayant atteint un certain Age, 
en n'oubllant pas toutefois de leur donner les aides a l'inte• 
gratlon s'averant necessaires. Ceci constituerait egalement 
un investlssement pour notre propre avenlr, vu que ces Jeu
nes contrlbueront aussi - en raison de notre propre deflcit 
demographique - a assurer notre prosperlte a l'avenir. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Die Familie soll 
zusammenleben können. Das Ist jetzt rechtlich auch positiv 
geregelt. Dieser richtige und wichtige Grundsatz wird aber 
mit der Frist fOr den Famlliennachzug gleich wieder infrage 
gesteilt. Der Bundesrat will den Famlliennachzug nur inner
halb von fOnf Jahren ermöglichen; die Kommissionsmehrheit 
will die Frist fOr Kinder Ober 14 Jahren auf ein Jahr verkQr
zen, und der Antrag Hess Bernhard will bereits fOr Kinder ab 
12 Jahren nur noch eine einjährige Frist zulassen. 
Ich beantrage Ihnen mit der Kommissionsminderheit, beim 
Famlliennachzug auf jegliche Befristung zu verzichten. 
Warum? Mit der Einführung einer solchen Nachzugsfrlst -
und jetzt bitte ich vor allem die Vertreterinnen und Vertre
ter der SVP, gut zuzuhören - werden die Schweizerinnen 
und aufenthaltsberechtlgten und niederlassungsberechtigten 
Personen aus Drittstaaten gegenüber EU-Bürgerinnen dis
kriminiert. FOr EU-Bürgerinnen, die dem Frelzügigkeltsab
kommen mit der Schweiz unterstehen, gilt keinerlei Nach
zugsfrist. Das heisst, sie können ihre Familienangehörigen 
jederzeit und immer nachziehen. Auch wenn es auf den ers
ten Blick als wünschbar erscheint, dass die Kinder möglichst 
frOh und rasch nachgezogen werden, Ist es keinesfalls er
härtet, dass z. B. ein 11- oder 12-jähriges Kind weniger In
tegrationsprobleme hat als z. B. ein 16..JAhriger nach Schul
abschluss. Zumindest hat er dann eventuell bereits die 
Pubertätskrise Oberwunden und kann sich damit auch leich• 
ter in einem neuen Umfeld zurechtfinden. Die Gleichung „Je 
Alter das Kind, desto schwieriger die lntsgration» ist auf 
keinen Fall wissenschaftlich erhärtet. Auch fahrt die FOnf
jahresfrist zu ungerechten Ergebnissen, indem z. B. bereits 
ein 8-jähriges Kind nicht mehr nachgezogen werden kann, 
wenn die Eltern bereits länger als fOnf Jahre hier In der 
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Schweiz leben. Das ist doch eine absolut unsinnige Befris
tung, fernab von den realen Verhältnissen der Leute. 
Daran ändert im Übrigen auch die Bestimmung in Absatz 3, 
wonach allenfalls Härtefälle geltend gemacht werden kön
nen, nichts. Das führt einfach dazu, dass wir nachher sehr 
mühsame gerichtliche Auseinandersetzungen haben, die 
jahrelang dauern können, und während dieser Zeit muss 
das Kind die Wartefrist im Ausland verbringen. Diese Nach
zugsfrist ist auch völkerrechtlich problematisch. Ich denke, 
sie ist mit Artikel 8 EMRK kaum vereinbar. Weiter ist darauf 
hinzuweisen, dass die Uno-Kinderrechtskonvention damit 
verletzt wird. Denn in Artikel 2 besteht ein klares Diskriminie
rungsverbot, das Sie damit missachten. 
Die Nachzugsfrist ist aber auch aus einem anderen Grund 
verfehlt. Begründet wird sie ja im Wesentlichen damit, dass 
die Kinder möglichst bei den Eltern aufwachsen sollen. Sie 
betrifft aber auch Familienangehörige in aufsteigender Linie. 
Hier entfällt dann eine sachliche Rechtfertigung ganz. Das 
betrifft vor allem Personen, das heisst Angehörige, in 
höherem Alter. Wenn Leute zum Beispiel die Eltern in die 
Schweiz nehmen wollen, weil sie den Lebensabend mit 
ihren Angehörigen verbringen möchten oder vielleicht auch 
weil diese pflegebedürftig sind, können sie das nicht mehr 
tun, wenn sie die Fünfjahresfrist verpasst haben. Hier 
haben Sie keinerlei sachliche Begründung mehr. Auch in 
der Kommissionsberatung wurde dafür kein Grund angege
ben. 
Ich bitte Sie also, diese Nachzugsfrist zu streichen. Ais 
Volksvertreterinnen und Volksvertreter dürfen Sie die eige
nen Staatsangehörigen gegenüber den EU-Bürgerinnen 
nicht diskriminieren. Für die EU-Bürgerinnen gelten die Frei
zügigkeitsrechte gemäss Freizügigkeitsabkommen, und diese 
Rechte müssen Sie im gleichen Mass auch den Schweizer 
Bürgerinnen und Bürgern gewähren. Wenn Sie das Volk ver
treten wollen, dann dürfen Sie unsere Bürgerinnen und Bür
ger nicht diskriminieren. 
Streichen Sie diese Bestimmung, die auch sachlich unbe
gründet ist und zu sozialen Härten führt. Wir werden deswe
gen bei der Abstimmung über die Streichung von Artikel 46 
auch einen Namensaufruf verlangen. 

Müller Philipp (AL, AG): Ich glaube, wir sind uns einig, dass 
Familiennachzug von Kindern, wenn schon, möglichst in jun
gen Jahren geschehen sollte. Ich muss Frau Leutenegger 
Oberholzar energisch widersprechen, wenn sie sagt, das 
spiele bezüglich Integration keine Rolle. Das kann ja nicht 
wahr sein. Es ist doch offensichtlich, dass Kinder, die früh
zeitig in die Schweiz kommen, viel einfacher und mit weniger 
Problemen in unsere Gesellschaftsordnung einzugliedern 
sind. Ich glaube nicht, dass wir uns über diesen absoluten 
Grundsatz weiter unterhalten müssen. Ich erinnere Sie 
daran, dass in diesem Haus im Zusammenhang mit der 
Neuregelung der Einbürgerungsgesetzgebung das Krite
rium, dass fünf Jahre der Schulzeit in der Schweiz verbracht 
wurden, auch mit den Stimmen der SP-Fraktfon als zentrales 
Element aufgenommen worden ist: Es ging damals um den 
Entscheid, wann jemand der zweiten Generation erleichtert 
einzubürgern Ist und wann jemand der dritten Generation 
nach dem Prinzip «ius soli» automatisch einzubürgern ist. 
Man kann jetzt nicht kommen und dieses Prinzip, welches 
ein zentrales Element in diesem Gesetz ist, mit einem sol
chen Antrag wieder pervertieren. Das kann doch einfach 
nicht wahr sein. Das Parlament hat dieses Prinzip aufge
nommen, auch im Rahmen der Berufsbildungsgesetzge
bung, wo man sich klar zur Erkenntnis durchgerungen hat: 
wenn schon Familiennachzug von Kindern, dann bitte so 
früh als möglich. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Leutenegger Oberholzer Susanne (S, BL): Herr Müller, wie 
begründen Sie die Diskriminierung von Schweizerinnen und 
Schweizern gegenüber EU-Bürgerinnen und -Bürgern, und 
wie begründen Sie die Nachzugsfrist in Bezug auf betagte 
Angehörige? 
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Müller Philipp (RL, AG): Frau Leutenegger Oberholzer, hät
ten Sie meinen Antrag zu Artikel 41 inklusive Absatz 4, den 
ich Ihnen einschliesslich Begründung inbrünstig zur ge
nauen Lektüre empfehle, unterstützt, dann wäre diese Frage 
überflüssig gewesen. 

Huguenln Marianne (-, VD): Monsieur Müller, je suis frap
pee par la suffisance absolue avec laquelle vous decretez 
que les enfants «doivent» venir avant 12 ans. II me semble 
que vous faites peu de cas de la vie, des hesitations, du fait 
que des gens viennent en Suisse en pensant par exemple 
venir quelques annees, puis rentrer chez eux. Alors, j'ai une 
question a vous poser. Je suis frappee aussi de voir a quel 
point toutes ces mesures limitatives s'adressent, au fond, 
aux familles pauvres. Est-ce que vous Ates prAt a defendre 
votre position dans le cas d'enfants d'un cadre americain 
d'une multinationale qui, par exemple, rentre frequemment 
dans son pays, mais qui decide tout a coup de faire venir ses 
enfants avec lui? Est-ce que vous Ates prAt a justlffer ces 
mesures restrictives, absolues, y compris pour des enfants 
de classe sociale elevee? 

Müller Philipp (RL, AG): Auch hier muss ich feststellen, 
dass Sie meinen Antrag zu Artikel 41 nicht gelesen haben. 
Wenn Sie sagen, ich wolle den Familiennachzug von Kin
dern auf Kinder unter 12 Jahren begrenzen, ist das schlicht
weg falsch. In meinem Antrag zu Artikel 41 steht als Grund
satz ausdrücklich - ich bitte die Anwesenden wirklich, die 
Begründung dazu zu lesen, wenn Sie Zeit haben -, dass der 
Familiennachzug von Kindern unter 18 Jahren Im Sinne der 
Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes und Im 
Sinne von Artikel 8 EMRK auch in Bezug auf die Regelbe
stimmung zu Absatz 1 möglich ist. Das ist internationale 
Rechtsprechung. 
Ich schlage ein Bonus- und nicht ein Malussystem vor und 
sage in meinem Antrag zu Artikel 41 Folgendes: Wenn ihr 
eure Kinder bis zu Ihrem 12. Altersjahr in die Schweiz holt, 
kriegt ihr sofort und auf der Stelle die Niederlassungsbewllli
gung. Es Ist mir klar, dass der Europäische Gerichtshof, die 
Rechtsprechung zu Artikel 8 der EMRK, Kinder bis 18 Jahre 
und nicht bis 12 Jahre schützt. Daher habe ich gesagt, dass 
man nicht mit einem Malus-, sondern mit einem Bonussys
tem arbeiten muss. Ich kann Ihnen also nur empfehlen, den 
Antrag zu Artikel 41, der in diesem Saal abgelehnt wurde, 
nochmals durchzulesen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktfon unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Dieser Artikel 46 ist ein Musterbei
spiel dafür, wie gut meinende Beamte Gesetzesbestimmun
gen ausarbeiten, die einerseits bei der Umsetzung zu 
Diskriminierungen führen und anderseits die Realität der Be
troffenen nicht berücksichtigen. 
Zuerst zu den Diskriminierungen: Nachzugsfrfsten, das hat 
Frau Leutenegger Oberholzar bereits ausgeführt, gelten 
nicht für Personen, die dem Freizügigkeitsabkommen unter
stehen. Sie können ihre Kinder nachziehen, wann sie wollen 
und so fange sie wollen, bis zum 21. Altersjahr. Schweizeri
sche Staatsangehörige, die mit Ausländerinnen oder Aus
ländern aus Drittstaaten verheiratet sind, können das nicht 
Sie unterstehen der Nachzugsfrist. Auch Niedergelassene 
und Aufenthaltsberechtigte aus Drittstaaten können das 
nicht. Auch sie unterstehen der Nachzugsfrist. Sowohl 
schweizerische Staatsbürger als auch Niedergelassene aus 
Drittstaaten werden somit gegenüber EU-Bürgern diskrimi
niert, und das in einem Schweizer Gesetzentwurf! 
Was die Nachzugsfrist betrifft, ist Folgendes zu sagen: Si
cher ist es sinnvoll - und da bin Ich mit Herrn Müller einver
standen -, die Kinder möglichst rasch und möglichst früh 
nachzuziehen. Es kann aber auch sinnvoll sein, dass ein 
Kind, das bei der Grossmutter lebt, seine Schulausbildung 
abschliesst, bevor es in die Schweiz kommt. Das hat sogar 
das Bundesgericht in einem neueren Fall bestätigt. Dieser 
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Artikel - und das ist ganz gravierend - berOckslchtigt auch in 
keiner Weise die Realität der Migrantinnen und Migranten. 
Insbesondere Angehörige von Drittstaaten haben in der Re
gel mehr Mühe, sich bei uns zurecht zu finden und sich eine 
Situation zu schaffen, in der sie es sich finanziell leisten kön· 
nen, eine angemessene Wohnung fOr ihre Familie zu mieten 
und so die Voraussetzungen für den Familiennachzug zu 
schaffen. Wer die Realität dieser Leute kennt, weiss, wie 
schwer sie es haben, besonders in den ersten Jahren. 
Ich habe jahrelang fast Tür an Tür mit solchen Leuten ge
wohnt und kenne ihre Situation ziemlich genau. Sie haben in 
der Regel ein sehr niedriges Einkommen, unmögliche Ar
beitszeiten und grosse Schwierigkeiten mit den Behörden, 
die Ihnen Papiere ins Haus schicken, die sie nicht verstehen. 
Meine Nachbarn gerieten durch diese Briefe oft In Panik, 
und Ich musste ihnen immer wieder erklären, worum es ging 
und dass es nichts Gefährliches war. Für diese Leute kön
nen wir nicht eine Frist von fünf Jahren setzen. Das würde 
sie überfordern und vor unlösbare Probleme stellen. Das Ist 
unmenschlich und stossend, denn es geht um den Nachzug 
ihrer Kinder. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, den Antrag der Minderheit 
Leutenegger Oberholzer zu unterstützen. 

MQller Geri (G, AG): Sie stellen fest, wie wir immer tiefer in 
Teufels Küche kommen. Vor lauter Regulieren stolpern wir 
und schaffen sogar Widersprüche in der Gesetzgebung. Ich 
muss schon ein bisschen schmunzeln, wenn dann bei der 
ganzen Geschichte noch die eigene Bevölkerung darunter 
kommt. Dann muss ich sagen: Sie haben einfach am Ziel 
vorbellegiferiert. 
Es Ist klar, Sie können Artikel 46 streichen. Er hat, so wie er 
hier drin steht, absolut keine Wirkung. Wieso wollen Sie re
gulieren, bis wann man die Kinder nachzuziehen hat? Wis
sen Sie jeweils, wie die Situation bei den Leuten aussieht? 
Ich sage es anders, aufgrund der Voten, die heute frOh gefal
len sind - es wurde den Migrantinnen und Migranten ja unter 
anderem Schlitzohrigkeit vorgeworfen -: Die Situation sieht 
bedeutend anders aus, wenn Sie die Realität dieser Leute 
sehen. Die meisten Familien haben lange Diskussionen, sie 
lassen sich von verschiedenen Beratungsstellen und von 
Kolleginnen und Kollegen beraten, was sie zu tun haben und 
was am besten laufen würde. Es Ist nicht einfach so, dass 
sie denken, sie möchten hier möglichst viel Geld verdienen, 
und dann die Kinder bei der Grossmutter Im Heimatland fas
sen und mit 16 Jahren nachziehen. Es mag sein, dass das 
der eine oder andere gemacht hat. Aber der Hauptteil dieser 
Personen überlegt sich wirklich sehr gut, wie er den Famlli
ennachzug regulieren will. Wenn Sie jetzt also vorhin hier 
zuerst gesagt haben, wie alt die Kinder sein müssen, und 
noch eine zweite Guillotine bauen, dann Ist es für die Leute 
wirklich sehr schwierig, einen sinnvollen Weg zu finden. Sie 
Oberregulieren diese Geschichte, Sie bevormunden die 
Leute. Sie denken bezüglich dieses Artikels, Sie wüssten 
besser, wie man es effektiv tun sollte. Glauben Sie nicht, 
dass andere Eltern, andere Väter und Matter, nicht auch die 
gleichen emotionalen Bindungen zu den Kindern haben? 
Sind bei den Ausländerinnen und Ausländern die Kinder nur 
wirtschaftliche Faktoren? Das kann Ja nicht Ihr Ernst sein. 
Ich gehe davon aus, dass die Leute in aller Regel sinnvoll 
und logisch handeln, Ausnahmen werden gemacht. Aber 
dann brauchen wir dazu nicht extra einen solchen Artikel, 
der die gesamte Gesetzgebung noch zusätzlich kompliziert. 
Wir bitten Sie zusammen mit der Minderheit, den ganzen Ar· 
tikel 46 zu streichen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Woher kommt diese Fünf
jahresfrist In Artikel 46, die Sie jetzt bekämpfen? Ich muss 
Ihnen sagen; Diese FClnijahresfrist Ist nicht aus irgendeiner 
Laune eines Beamten hineinkommen, sondern sie Ist von 
Fachleuten gefordert worden, die sich mit der Integration von 
Ausländern beschäftigen und gesagt haben, wir sollten drin
gend dafür sorgen, dass man eine Verpflichtung schaffe, da• 
mit der Famlliennachzug Innerhalb einer kurzen Frist erfolge. 
Es gab auch Vorschläge für wesentllch kürzere Fristen. 

Wenn Sie hier bemängeln, das ergäbe jetzt - wegen des 
Freizügigkeitsabkommens - eine Differenz zwischen der Eu
ropäischen Union und den ausserhalb liegenden Ländern, 
dann muss ich Ihnen nochmals sagen - das haben wir am 
Anfang des Gesetzes schon besprochen -; Mit dieser dua
len Konzeption gibt es Unterschiede zwischen Leuten von 
ausserhalb der Europäischen Union und Leuten von inner
halb. Nach diesem Gesetz gelten, wenn die Fristen abgelau• 
fen sind, die Ausländer von Innerhalb der Europäischen 
Union bzw. innerhalb des Rahmens des Freizügigkeitsab• 
kommens eben als Inländer. Damit haben Sie diese Unter
schiede. Nun muss man sich fragen, ob das so stossend Ist. 
In Bezug auf die Integration müssen wir ja auch zugeben, 
dass natürlich Personen aus Europa wesentllch leichter zu 
Integrieren sind als Leute aus anderen Erdteilen. Asiaten, 
Afrikaner sind natürlich schwieriger zu integrieren, weil sie 
einfach aus einem aussereuropäischen Lebenskreis kom• 
men. Das gilt generell, aber nicht für alle. Tamilen beispiels
weise sind relativ leicht zu Integrieren. Aber es gibt Unter
schiede. 
Diese Fünijahresfrist Ist von Kantonen und von den lntegratl• 
onsfachleuten gefordert worden. Sie beruht auf der Erfah
rung, dass ein früher Kindernachzug, soweit er gewünscht 
wird, durch Verankerung der Familie in einem frühen Zeit
punkt wesentlich leichter passiert als später. Ich kann hier 
nur sagen, was die Fachleute sagen, was von der Erfahrung 
her notwendig sei. Nun muss Ich Ihnen auch sagen: Ich 
wundere mich etwas über Ihren Widerstand bei dieser Fünf
jahresfrist. Der Bundesrat hat den Auftrag erhalten - und 
zwar im Zusammenhang mit dem Berufsbildungsgesetz -, 
dass In der heutigen Begrenzungsverordnung eine Ein
schränkung beim Nachzugsalter einzuführen sei. Diese Ver
ordnung hat er auch in Vernehmlassung gegeben, und 
dieser Vernehmlassungsentwurf ist von allen Kreisen, auch 
von den hier anwesenden, als positiv beurteilt worden. 
Nun Ist es klar: Diese fünf Jahre sind nie für alle Fälle richtig. 
Darum haben Sie aber auch einen Absatz 3, wo nämlich 
auch die Ausnahme vorgesehen ist, wonach ein nachträgli
cher Famillennachzug bewilligt werden kann, wenn wichtige 
familiäre Gründe geltend gemacht werden. Darüber hinaus 
muss eben das untersucht werden - das Ist die Fassung der 
Kommission -: Sollen Kinder Ober 14 .lahren dann eben 
auch angehört werden? Das ist dann eine Einzelprüfung. Ich 
muss Ihnen sagen: Solche Empfehlungen haben Fachleute 
abgegeben, die die Integration ernst nehmen und hier auf 
diese Erfahrungen abstützen - ich kann nicht sagen, ob die 
Fachleute uns hier richtige Ratschläge gegeben haben. Vor 
allem auch die Kantone, die die Integration durchführen 
müssen, haben das gefordert. So Ist das In das Gesetz ge
kommen. Ich sage das darum, weil Frau Hubmann gesagt 
hat, das sei ein typisches Beispiel dafür, dass irgendein Be
amter irgendetwas regle. Das Ist nicht in irgendeiner Beam
tenstube erfunden worden, sondern es ist die Forderung 
derjenigen gewesen, die die Integration durchführen. Jetzt 
können Sie streiten: Sind fünf Jahre richtig, wären drei oder 
zehn besser? Die Zahl FQnf ist eine Zahl, mit der sich die 
meisten einverstanden erklären konnten. Viele wollten eine 
kürzere Frist. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Herr Bundesrat, Sie haben darauf 
hingewiesen, dass in Absatz 3 steht. dass in speziellen Fäl
len ein späterer Nachzug aus familiären Gründen bewilligt 
werden kann. Es steht aber nur «aus familiären Gründen». 
Sind Sie bereit, eine Kredltvorlege für jene Fälle vorzuberei
ten, in denen sich die Leute aus finanziellen Gründen den 
Nachzug Ihrer Kinder Innert fünf Jahren nicht leisten können, 
damit wir diese Familien finanziell unterstützen können? 

Blocher Christoph, Bundesrat Nein, dazu bin Ich nicht be
reit. 

BQhlmann Coolle (G, LU): Herr Blocher, Sie haben etwas 
sehr Problematisches darüber gesagt. dass Leute aus dem 
asiatischen Raum in der Schweiz schlechter zu integrieren 

Bulletin offlclel de l'Assemblee fedlirale 



--43..f 
7. Mai 2004 763 Nationalrat 02.024 

seien als z. B. Europäerinnen und Europäer, haben aber 
gleichzeitig selber die Ausnahme gemacht, bei Tamilen 
würde das nicht stimmen. Jetzt frage Ich Sie: Was sind denn 
die GrOnde, warum Tamilen in der Schweiz so gut integrier• 
bar sind und andere Asiaten nicht? Oder anders gefragt: 
Können Sie sich vorstellen, dass eine Informatikerin aus In
dien in Zürich besser zu integrieren ist als jemand aus dem 
ländlichen Raum von Portugal? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: Ich 
habe nicht zu untersuchen, wie die Europäer zu integrieren 
sind. Auch Sie von der linken Seite haben die Freizügigkeits• 
abkommen voll unterstOtzt und haben damit gesagt, dass 
die EU-Bürger In Zukunft den Schweizern gleichgestellt sind. 
Damit sind sie Im Ausländergesetz gleichgestellt. Ich kann 
das nicht ändern, ich habe mich an das Recht zu halten. 
Ich habe nur gesagt, dass die unterschiedliche Behandlung 
im dualen System begrOndet ist. Jetzt können Sie das bei je
dem Absatz bis am Schluss immer nach hinten tragen und 
sagen, die Leute würden verschieden beurteilt. Das ist so, 
weil die einen Ausländer sind, und die anderen, jene aus der 
EuroplUschen Union, sind im Sinne des Ausländergesetzes 
keine Ausländer mehr. Darum gibt es diese Verschiedenhei• 
ten. Ich habe nur gesagt, es gebe auch ein gewisses Ver
ständnis dafür. Es ist eine Tatsache - das sagen auch die 
Kantone-, dass Leute aus entfernteren Gebieten, aus an
deren Lebenskreisen, schwieriger zu integrieren sind als an
dere. Ich habe nicht an jedes Land gedacht; ich habe 
gesagt, dass es auch dort Ausnahmen gibt. Das weiss ich 
jetzt aus eigener Erfahrung, ich habe nicht die Fachleute ge
fragt Tamilen sind im Vergleich zu Angehörigen anderer 
asiatischer Staaten relativ einfach zu Integrieren; Ich möchte 
jetzt hier keine Beispiele erwähnen. Aber es spielt auch 
keine Rolle, es sind Ausländer, und daneben gibt es die In
länder. 
Ich bitte Sie, jetzt am dualen System und den von Ihnen als 
ungerecht gesehenen Verschiedenheiten festzuhalten. Wir 
können jetzt nicht bei Jedem Absatz vom dualen System 
weggehen, das Ist nun einmal so beschlossen worden, und 
zwar bei den ersten Artikeln. 

Huguenln Marianne h VD): Monsieur Blocher, vous vous 
referez a des specialistes de psychologle ou de !'Integration 
qul estiment qu'il peut Atre plus favorable que des enfants 
emigrent plus töt. Vous vous appuyez sur ces specialistes 
pour faire une lol. Je pretends que la plupart de ces specia
listes pourraient aussi vous expliquer qu'II est blen plus favo
rable de faire venir des enfants a 14 ou 15 ans quand leurs 
parents le desirent, plut0t que de ne pas les faire venlr, et 
qu'ils seraient absolument lndlgnes de volr l'utilisation que 
vous faltes d'un avis qui est un conseil, pour faire une loi qui 
empäche un regroupement famllial pour des enfants plus 
äges. Est-ce que vous ne pensez pas que vous utilisez de 
faQOn abusive les avis de ces speclalistes? 
Ma deuxieme question est celle que j'ai posee a Monsieur 
Müller et qu'il n'a pas comprise: est-ce que vous persistez a 
vouloir imposer ces limitations aux enfants de cadres de 
multinationales venant de ces continents que vous decrivez 
par ailleurs comme «inasslmilables»? Est-ce que vous impo
seriez aussi ces restrictions aux enfants des cadres precltes, 
qui vlendraient a l'äge de 14 ou 15 ans? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte Ihnen nochmals 
sagen: Ich habe diesen Artikel nicht geboren. Ich habe ge
sagt, auf welche Unterlagen er sich stützt: Er stützt sich auf 
die Gutachten der Fachleute für Integration und der Kantone 
und auf das entsprechende Vemehmlassungsverfahren. Ich 
habe nur das weitergegeben. Wenn Sie sagen, es gebe 
ganz andere Integrationstheorien, dann müssen Sie sie ver
treten. Ich glaube, es ist richtig, dass wir dann Gesetzge
bung machen, wenn die Vemehmlassungen und die Gut
achten eingetroffen sind; es ist richtig, wenn man es so 
macht, wie die Gutachten - wenn man sie richtig findet -
empfehlen. Die Kantone, die die Leute integrieren müssen, 
legen grössten Wert auf diese Bestimmung. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

MOller Geri (G, AG): Herr Blocher, wenn man bei der Wirt
schaft regulieren muss, dann wird oft gesagt, dass statt 
Gesetzen, statt ultimativen Paragraphen Anreize sinnvoll 
wären. Wäre es nicht eine Möglichkeit, statt ein Gesetz zu 
machen - Türe zu -, einen Anreiz zu schaffen, dass Leute, 
die ihre Kinder möglichst schnell nachziehen, gewisse Vor
teile kriegen? Das wäre eine Idee, die man in den Ständerat 
einbringen könnte. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich nehme die Idee gerne 
mit. Meinen Sie, mir passten diese Regulierungen hier? Ich 
habe es Ihnen am Anfang schon gesagt. Sie möchten für 
alle generell eine Zulassung, aber Sie sind nicht bereit, die 
Konsequenzen zu tragen: nämlich für den Fall, dass die 
Leute arbeitslos sind, lange Karenzfrlsten zu schaffen und 
keine SozialunterstOtzung zu geben. Darum ist dieses Sys
tem entstanden. Aber wir sollten nicht immer wieder Ober 
des Gleiche reden. Ich nehme die Idee für ein solches An
reizsystem gerne mit. Vielleicht haben Sie mir eines; dann 
können Sie es noch abgeben. Ideen sind immer erwOnscht. 

Wldmer Hans (S, LU): Herr Bundesrat Blocher, Sie haben 
angedeutet, dass es ganz verschiedene Bereitschaften oder 
Potenziale gibt, integriert zu werden. Sie haben angedeutet, 
dass Sie eigentlich nicht wissen, warum das so ist, warum 
z. B. Tamilen besser oder schneller integriert werden. Ich 
möchte Sie nun fragen: Wären Sie bereit, von Ihrem Depar
tement her die Erforschung dieser GrOnde - sie kenn nicht 
nur auf unserer persönlichen Erfahrung basieren - auch zu 
unterstOtzen? Ich glaube, wenn wir seriös arbeiten wollen, 
können wir hier nicht auf die Sozialwissenschaften verzich
ten. Wären Sie in diesem Sinne bereit - es geht nicht ums 
Gesetz hier-, solche Anfragen oder solche vertieften Erfor
schungen zu unterstützen? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich nehme die Idee mit. Ich 
kann Ihnen hier am Pult nicht etwas versprechen, wovon ich 
nicht welss, welche Konsequenzen es hat. Es geht hier um 
die Fünijahresfrlst, Herr Widmer. Ich sage nochmals: Sie be
ruht auf der Forderung der Kantone, die Im Alltag die Leute 
integrieren müssen und die dringend gebeten haben, eine 
solche Frist einzuführen. Denn sie sagen, aufgrund der Pra
xis, aufgrund der täglichen Erfahrung, seien Familien, die 
man später nachgezogen hat, ausserordentllch schwer zu 
integrieren. Diese Erlahrung hat der Bundesrat nicht beiseite 
geschoben, sondern ins Gesetz aufgenommen. Ich habe bis 
jetzt keinen Anlass gefunden, davon abzuweichen. 
Eine Untersuchung, das wissen Sie auch, würde ziemlich 
lange dauern und wahrscheinlich kostspielig werden - viel
leicht liegt sie auch schon vor. Ich nehme die Anregung mit. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur le conseiller federal, 
vous avez dit ces jours, ä propos des deux lois, qu'il y avait 
une serie de questions que vous deviez encore examiner en 
vue de la suite de la discussion et pour presenter des propo
sitlons au Conseil des Etats. 
In den Achtzigerjahren hat Ihre Partei, die SVP, Hetzkampa
gnen gegen Tamilen In der Schweiz verursacht. Heute ha
ben Sie persönlich eine andere Meinung. Sind Sie bereit, 
auch bei Ihrer Einschätzung betreffend die verschiedenen 
Volksgruppen nochmals Ober die Bücher zu gehen? 

Blocher Christoph, Bundesrat Ihr Vorwurf stimmt nicht, und 
deshalb lehne ich ihn ab. Ich weiss nichts von Hetzkam
pagnen gegen Tamilen. 
Weiter muss ich Ihnen sagen: Wenn Ich irgendwo ein Fehlur
teil gefällt habe, und es stellt sich als solches heraus, dann 
ändere ich es. Bis jetzt, in diesen vier Monaten, In denen Ich 
im Amt bin, habe ich nichts ändern müssen. Wissen Sie, Ich 
kenne die eingewanderten Leute, auch die Tamilen, nicht 
nur aus der Theorie und aus den Akten, sondern ich war Un
ternehmer. Ich habe auf Bitten des Kantons viele Tamilen -
aber auch andere - beschäftigt. Darum kenne ich die Leute 
und auch die Integrationsfähigkeit von Leuten aus verschle-
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denen Kulturen aus dem Alltag. Das ist meines Erachtens 
mindestens so viel wert wie theoretische Gutachten. 

Leuthan:I Doris (C, AG), für die Kommission: In der Kom
mission gab diese ganze Debatte weit weniger zu reden und 
war auch viel gelassener als hier. Ich verstehe eigentlich die 
Aufregung auch nicht so. Dieses Konzept bringt zwei Sa
chen. Zum einen wollen wir die Rechtsstellung der Familien 
verbessern. Wir führen neu Rechtsansprüche ein, meine 
Damen und Herren vor allem von der Linken, wir geben 
Rechtsansprüche darauf, dass die Familie zusammenge
führt werden kann. Das ist eine klare Verbesserung gegen
über heute, wo das nicht besteht, und es Ist vor allem auch 
eine Konsequenz davon, dass das bei der heutigen Rechts
lage von Kanton zu Kanton unterschiedlich gehandhabt 
wurde. Hier verbessern wir mit dem Rechtsanspruch die Si
tuation der Familien, und wir vereinheitllchen die Praxis der 
Kantone. Das ist absolut zu begrüssen und hat in der Kom
mission Oberhaupt keinen Widerspruch ausgelöst. 
Dann ist jetzt ja diese Frist umstritten. Wir gehen von Fol
gendem aus: Wenn man In einem anderen Land Arbeit 
sucht. eine Stelle antritt und eine Familie hat, dann Ist es 
nahe liegend, dass man möglichst schnell wieder mit seiner 
Familie zusammenleben möchte. Das ist ein natürliches 
Bedürfnis, und wir gehen davon aus, dass das bei allen 
Menschen dasselbe Bedürfnis ist. Es ist lntegratlonspolltisch 
sehr wichtig. Das haben x Studien belegt, das haben uns 
alle Experten bestätigt. Ich habe schon gewisse Studien zi
tiert, wonach das soziale Umfeld fOr die Integration eben 
äusserst wichtig ist; das bedeutet das stabile soziale Umfeld, 
das man kennt und das im Normalfall eben die Familie dar
stellt. Diese Fünijahresfrist ist deshalb absolut richtig. 
Ich möchte auch nochmals betonen, dass die grosse Mehr
heit der Kantone eine kürzere Frist wollte. Wir waren der 
Meinung, es könne im EinzeHall dauern, bis jemand hier ist, 
sich selber eingelebt hat, eine Wohnung hat und für die Kin
der noch geeignete Schulen finden muss. Dafür wollen wir 
eine angemessene Frist zur Verfügung stellen. Die Kommis
sion hat sich daher hinter diese Fünfjahresfrist gestellt Sie 
sehen, das blieb in der Kommission unbestritten. Ich bitte 
Sie daher, das klar zu unterstütze in. 

Beim Kindernachzug ist auch die Uno-Kinderrechtskonven
tion zu berücksichtigen. Artikel 1 O der Uno-Kinderrechtskon
vention besagt - das sage ich jetzt zu Herrn Müller, wenn er 
hier ist und zuhört-, dass die Vereinigung der Kinder mit Ih
ren Eltern wohlwollend, human und beschleunigt zu behan
deln sei. Also geht auch die Uno davon aus, dass man nicht 
während zwanzig Jahren Kinder nachzieht, sondern mög
lichst beschleunigt. Das machen wir mit diesem Gesetz. 
Deshalb ist diese Regelung auch konform mit der Uno-Kin• 
derrechtskonvention, und sie ist mit der Fünijahresfrist auch 
EMRK-konform. 
Der Streichungsantreg Leutenegger Oberholzer wurde folg
lich in der Kommission mit 13 zu 1 Stimmen bei 6 Enthal
tungen abgelehnt. Die Streichung entspräche der heutigen 
Rechtspraxis mit all ihren bekannten Problemen, die eigent
lich niemand bestreiten kann. Sie ändert nichts an der Tat
sache, dass damit die Integration nicht gefördert wird. Das 
ist aber ein erklärtes Ziel dieser Vorlage. 
Deshalb bitte ich Sie, den Antrag der Minderheit Leuten
egger Oberholzer und den Antrag Thanel, der dasselbe will, 
abzulehnen. 
Herr Müller Phlllpp möchte mit seinem Antrag das Alter von 
12 statt 14 Jahren. Das lag In der Kommission nicht vor. Es 
wäre tOr uns auch nicht absolut der Stein des Anstosses ge
wesen; für uns steht die Fünfjahresfrist im Zentrum dieses 
Artikels. 
Zum Antrag Freysinger: Er möchte bei Absatz 1 den Famili
ennachzug auf ein Jahr statt auf fünf Jahre begrenzen. Das 
wurde In der Kommission nicht diskutiert. Wir nehmen nur 
zur Kenntnis, dass es gewisse Kantone gab, die eine kür
zere Frist als die Fünijahresfrist geltend machten. 
Ich bitte Sie also, klar im Sinne eines kohärenten Familien
nachzugs, Im Sinne auch der Integration, des Ziels des Fa-

miliennachzugs, den Anspruch und die FOnfjahresfrlst ge
mäss der Version der Mehrheit zu unterstat.zen. 

Abs. 1-AI. 1 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 162 Stimmen 
FOr den Antrag Hess Bernhard .... 1 Stimme 

Zweite Abstimmung- Dewdeme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 119 Stimmen 
FOr den Antrag Freyslnger .... 52 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 76 Stimmen 

Abs. 3-AI. 3 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... n Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .•.• 155 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 6 Stimmen 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Nun stellen wir den so 
bereinigten Artikel gegen den Streichungsantrag. 

Abstimmung - Vote 
(namentlich - nomlnatif; Beilage - Annexe 02,024/836) 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 102 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderhelt/Thanel .... 65 Stimmen Or-.i 

Sieha.. -Se\e... / ~.- fO.ae ~-
Art.47 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Amstutz 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Kommt eine Adoption nicht zustande, gibt es auch keinen 
Grund zur Verlängerung des Aufenthaltes, da der Aufent
haltszweck entfällt. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Der vorliegende Artikel fördert deslntegrlerte, entwurzelte 
Adoptivkinder. 

Art.47 
Proposition de la commissfon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Amstutz 
Al.2 
Bitter 
Developpement per ecrit 
Si une adoption ne peut aboutlr, II n'exlste aucune raison de 
prolonger le sejour puisque le motlf du sejour disparait 

Proposition Hsss Bernhard 
Al.2 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Cet artlcle encourage les cas d'enfants adoptes non lnt6gres 
et deraclnes. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort. 
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Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
Für den Antrag Hass Bemhard/Amstutz .... 53 Stimmen 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
.... den Artikeln 42 und 43 .... 

Antrag M11/ler Philipp 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Schriftliche Begrl1ndung 

-133 
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Wenn, wie in Artikel 41 gefordert, das Erfordernis des Zu
sammenwohnens gemäss Vorschlag des Bundesrates auf• 
genommen werden soll, ist hier eine redaktionelle Anpas• 
sung vorzunehmen. 

Art. 48 
Proposition de /a commission 
.... des articles 42 et 43 ..•. 

Proposition M11/ler Philipp 
Adherer au projet du Conseil federal 
Developpement par ecrlt 
Une adaptation redactionnelle s'impose si, comme prescrit a 
l'article 41, la necessite d'habiter avec le ressortissant 
suisse, selon la proposition du Conseil federal, doit Eitre inte
gree a la loi. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter ver
zichten auf das Wort 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 92 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 79 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est interrompu 
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Ausländergesetz 
Loi sur les etrangers 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI 2002 3709) 
M-ge du Conseil fe!Mral 08.03.02 (FF 2002 3489) 

15juin 2004 

Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Erstrat- Premier Conseß) 
Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Consell national 08.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseß national 08.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat!Consell national 07 .05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 15.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.06.04 (Fortsetzung - Suite) 

Prisldent (Binder Max, Präsident): Wir befinden uns in der 
Detailberatung bei Artikel 49. 
Das Verfahren Ist noch dasselbe wie In der Sondersession 
im Mai: Die Minderheitsanträge werden In Kategorie 111, die 
Einzelanträge in Kategorie IV behandelt. 

Bundesgesetz Ober die Ausllinderlnnen und Ausländer 
Lol fed6rale sur Jes 6trangers 

Art. 49 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Nach Auflösung der Ehe oder der Familiengemeinschaft be
steht der Anspruch des Ehegatten und der Kinder auf Ertei
lung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den 
Artikeln 41 bis 43 weiter, wenn: 
a. die Ehegemeinschaft mindestens drei Jahre bestanden 
hat und eine erfolgreiche Integration besteht; oder 
b. wichtige persönliche Gründe einen weiteren Aufenthalt in 
der Schweiz erforderlich machen. 
Abs.2 
Wichtige persönliche Gründe nach Absatz 1 Buchstabe b 
können namentlich vorliegen, wenn der Ehegatte Opfer ehe
licher Gewalt wurde und die soziale Wiedereingliederung im 
Herkunftsland stark gefährdet erscheint. 
Abs.S 
Die Frist zur Erteilung der Niederlassungsbewllllgung richtet 
sich nach Artikel 33. 
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Antrag der Minderheit 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, 
Tillmanns) 
. .. . Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Arti
keln 41 bis 43 weiter. (Rest streichen) 

Antrag Wasserfallen 
Abs. 1 
.... Famillengemeinschaft kann dem Ehegatten und den Kin
dern die Aufenthaltsbewilligung nach den Artikeln 41 bis 43 
erteilt und verlängert werden, wenn: 
a. die Ehegemeinschaft mindestens tanf Jahre .... 
Schriftliche BegrGndung 
Hier handelt es sich um die Auflösung der Familiengemein
schaft. Vorgeschlagen wird ein Rechtsanspruch tar den Ehe
gatten und die Kinder auf die Erteilung oder Verlängerung 
der Aufenthaltsbewilligung. Dies steht im Gegensatz zum 
heutigen Recht und geht entschieden zu weit. Wenn man 
die Buchstaben a und b betrachtet, sollen lediglich drei 
Jahre Ehe genügen und wichtige persönliche Grunde vor
handen sein, um einen Aufenthalt In der Schweiz zu begrün
den. Drei Jahre Ehe, auch wenn sie noch so schlecht läutt, 
kann jedermann aussitzen, um ein Aufenthaltsrecht in der 
Schweiz zu erhalten. Dieser Rechtsanspruch kann ohne 
weiteres dazu tahren, dass Scheinehen eingegangen wer
den, um sich einen Vorteil zu verschaffen. Auch sind nach 
drei Jahren, wahrscheinlich auch nach fQnf, die Ehegatten 
und Kinder nicht integriert. Hier wird ein grosses Miss
brauchspotenzial geschaffen. 
Der Zweck des Familiennachzugs liegt nämlich darin, der 
Familie das Zusammenleben in der Schweiz zu ermögli
chen. Bei Auflösung der Ehe besteht dieser Zweck nicht 
mehr. Sind gemeinsame Kinder vorhanden und wird die Be
ziehung zwischen Kindern und beiden Elternteilen gelebt, 
räumt bereits Artikel 8 EMRK faktisch einen Anspruch auf 
Verbleib in der Schweiz ein. Es ist jedoch - nicht zuletzt mit 
Blick auf den auch hier vorkommenden Missbrauch - nicht 
einzusehen, weshalb z. B. bei Scheidung kinderlos geblie
bener Ehen der Ehegatte mit Aufenthaltsbewilligung, der im 
Familiennachzug in die Schweiz gelangt ist und sich viel
leicht erst seit kurzem hier aufhält, einen Anspruch auf Ver
längerung der Aufenthaltsbewilligung erhalten soll. 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich zwölf Kantone 
gegen einen Rechtsanspruch ausgesprochen. nur drei Kan
tone sind vorbehaltlos dafür gewesen. 
Deshalb Ist der Rechtsanspruch zu verweigern und eine 
Kann-Formulierung zu nennen. Auf jeden Fall, sei dies bei 
der Kann-Formulierung oder beim Rechtsanspruch, sind 
fünf Jahre als Mindestanforderung einzusetzen. 

Antrag Baader Caspar 
Abs. 1 
.... nach den Artikeln 41 bis 43 nur dann weiter, wenn: 
a. die Ehegemeinschaft mindestens tanf Jahre .... 
Schriftliche BegrGndung 
Aufgrund der bekannten Problematik der Scheinehen ist es 
unabdingbar, die Frist auf fünf Jahre zu verlängern. 

Antrag Miesch 
Abs.2 
Streichen 
Schrift/iahe BegrGndung 
Die Erteilung bzw. Verlängerung des Aufenthaltsrechtes auf
grund des in Absatz 2 formulierten Tatbestandes kommt der 
Gewährung von Asyl gleich. Dies.kann jedoch nicht Ziel des 
Ausländergesetzes sein, das den Aufenthalt im Rahmen der 
Weiterbildung, der Erwerbstätigkeit oder aber des Familien
nachzuges regelt. Der Absatz ist daher zu streichen. 

Art.49 
Proposition de ls majorite 
Al. 1 
Apres dissolution de la femille, le drolt du conjoint et des 
enfants ä l'octroi d'une autorisation de sejour et a la prolon-
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gation de sa duree de validite en vertu des articles 41 a 43 
subsiste: 
a. lorsque l'union conjugale a dure au molns trois ans et si 
l'integration a ete reussle; ou 
b. lorsque la poursuite du sejour en Suisse s'impose pour 
des raisons personnelles majeures. 
Al. 2 
Les ralsons personnelles majeures visees a l'alinea 1 lettre b 
existent notamment lorsque le conjolnt est victime de vio
lence conjugale et que la relntegration sociale dans le pays 
d'orlglne semble fortement compromise. 
Al. 3 
Le delai d'octroi de l'autorisation d'etablissement est regle 
par l'article 33. 

Proposition de ls minorite 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, 
Tlllmanns) 
Apres dissolution de la famllle, le droit du conjoint et des 
enfants a l'octroi d'une autorisation de sejour et a la prolon
gatlon de sa duree de validite en vertu des articles 41 a 43 
subsiste. (BHfer le reste) 

Proposition Wasserfallen 
Al. 1 
.... l'autorisatlon de sejour et la prolongatlon de sa duree 
peuvent ätre accordees au conjoint et aux enfants selon les 
articles 41 a 43: 
a. lorsque l'union conjugale a dure au rnolns cinq ans .... 
Developpement par ecrit 
II est question en l'occurrence de la dissolutlon de la famille. 
II est propose que, dans ce cas, le conjoint et les enfents al
ent droit a l'octroi ou a la prolongation de l'autorisation de 
sejour. Cette regle est contralre au droit actuel et va trop 
loin. Si l'on consldere les lettres a et b, trois ans de vie com
mune dolvent suffire et des motifs personnels importants 
doivent &tre lnvoques pour que le sejour en Sulsse solt justi
fie. Trols annees, m&me difficlles, peuvent itre vecues «as
sez facilement" pour l'obtentlon d'un drolt de sejour en 
Suisse. Ce drolt peut certalnement encourager les marlages 
blancs dans le seul but d'obtenlr des avantages. De plus, 
trois ans, et certalnement m&me clnq, ne sufflsent pas pour 
que le conjoint et les enfants solent Integres. Les abus sont 
inevitables. 
Le regroupement femillal a pour but de permettre aux mem
bres de la femille de vlvre ensemble en Suisse. Ce but perd 
son sens si la femille se dissout. S'il y a des enfants d'un 
m&me mariage et qu'il y a des relations entre les enfants et 
les deux parents, l'article 8 CEDH prevoit le droit pour eux 
de rester en Sulsse. Mais II n'est pas admisslble que, dans le 
cas d'un divorce de conjolnts sans enfants, le conjoint titu
laire de l'autorlsatlon de sejour qul est arrive en Sulsse au tl
tre du regroupement famlllal et qul n'y reside peut-6tre que 
depuls peu, pulsse avolr le droit d'y rester et de faire prolon
ger son autorisation. 
Dans le cadre de la consultation, douze cantons se sont ex
prlmes contre ce droit et trols seulement y etaient favorables 
sans reserve. 
II taut donc retuser ce droit et utiliser la formule potestative. 
Dans tous les cas, y compris avec la formule potestative, 
l'exigence minimale doit &tre de clnq ans. 

Proposition Bssder Csspsr 
Al. 1 
.... en vertu des articles 41 a. 43 subsiste: 
a. lorsque l'union conjugale a dure au molns cinq ans et si 

Developpement per ecrit 
La prolongation a cinq ans est indispensable pour lutter con
tre le probleme blen connu des mariages blancs. 

Proposition Miesch 
Al. 2 
BHfer 
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Developpement par ecrit 
Octroyer ou prolonger le drolt de sejourner en Suisse sur la 
base des falts vises a l'alinea 2 revient a accorder l'asile. Or 
la loi sur les etrangers ne saurait poursuivre comme but de 
regler le sejour dans le cadre de la formation profession
nelle, de l'exercice d'une actlvite lucratlve ou en cas de re
groupement familial. l!alinea dolt donc fJtre bitte. 

Art.SO 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Marty Kälin, llllmanns, Vermot) 
Abs. 1 

~-sie durch absichtlich falsche Angaben oder wissentliches 
Verschweigen wesentlicher Tatsachen erreicht worden sind; 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.1 
Die Anspruche nach den Artikeln 41, 42 und 47 erlöschen, 
wenn: 

b. Wlderrufsgründe nach den Artlkeln 61 und 62 vorliegen. 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Da die in den Artlkeln 43 und 49 gewährten Anspruche zu 
streichen sind, ist Artlkel 50 entsprechend anzupassen und 
in Absatz 2 der Verweis auf die Artikel 43 und 49 zu strei
chen. 
In redaktioneller Hinsicht ist nicht nachvollziehbar, weshalb 
man den Artlkel In zwei Absätze gleichen Inhaltes unterteilt. 
Der Verweis auf die Anspruch gewährenden Bestimmungen 
(Art. 41, 42 und 47) und auf die beiden Widerrufsgrunde 
(Art. 61: Widerruf von Vertagungen bei Nichtnledergelasse
nen und Art. 62: Widerruf der Niederlassungsbewllllgung) 
kann in einem Absatz erfolgen. 

Art. 50 
Proposition de 1a ma/orlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la mlnorlte 
(Hubmann, Bühlmann, Marty Källn, Tillmanns, Vermot) 
A/.1 

a. lorsqu'lls ont ete obtenus sur 1a fol de declarations volon
tairement erronees ou par la disslmulatlon lntentionnelle de 
falts essentiels; 

Proposition MOi/er Philipp 
Al. 1 
Les droits prevus aux articles 41, 42 et 47 s'eteignent: 

b. s'il existe des rnotifs de revocatlon au sens des artlcles 61 
et 62. 
A/.2 
Biffer 
Developpement par ecrlt 
Etant donne que les droits octroyes aux artlcles 43 et 49 
dolvent ätre biffes, II convient d'adapter l'artlcle 50 et de bit
ter le renvol ä ces artlcles qui figure a l'alinea 2. 
D'un point de vue redactionnel, on ne comprend pas pour
quoi l'article a ete dlvise en deux allneas de contenu lden
tlque. Le renvoi aux disposltions octroyant les droits (art. 41, 
42 et 47) et aux deux motlfs de revocatlon (art. 61: Revoca
tlon des decisions pour les personnes qul ne sont pas tltulal
res d'une autorisation d'etablissement, et art. 62: Revocation 
de l'autorisation d'etabllssement) peut faire l'objet d'un 
mäme alinea. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Artikel 49 soll das 
Recht auf eine Aufenthaltsbewilligung regeln, wenn eine Ehe 
aufgelöst wird. Wir sprechen hier über die parlamentarische 
Initiative Goll 96.461, d. h. Ober die Rechte der Migrantinnen. 
Nachdem der Initiative in unserem Rat zweimal zugestimmt 
wurde, wurde sie nach dem Willen des Bundesrates auf Eis 
gelegt. Anlässlich der Beratung des Ausländergesetzes in 
der Kommission sollte dann endlich auch die Initiative Goll 
im Gesetz verankert werden. Die Kommission allerdings 
wollte es anders, und die Initiative Goll blieb in Wirklichkeit 
ohne grosse Chance. 
Gewaltbetroffene Migrantinnen sollen einmal mehr kein ei
genständiges Aufenthaltsrecht bekommen, wenn sie sich 
von ihrem Partner trennen. Das neue Gesetz sieht eine äus
serst strenge Regelung vor. So soll die Aufenthaltsbewilli
gung einer von Ihrem Ehemann getrennt lebenden Ehefrau 
nur dann verlängert werden, wenn die Ehegemeinschaft 
mindestens drei Jahre lang bestanden hat - im alten Gesetz 
sind es noch fünf Jahre; hier gibt es also eine ganz geringe 
Verbesserung -, die Integration erfolgreich ist oder wich
tige persönliche Grunde einen weiteren Aufenthalt in der 
Schweiz erforderlich machen. Die Definition der wichtigen 
persönlichen Gründe Ist schlicht zynisch, denn die Ehegattin 
muss das Opfer von Gewalt geworden sein, und Ihre Wie
dereingliederung im Heimatland muss stark gefährdet sein. 
Ein ungeheuerliches und frauenverachtendes Paket! Erst 
wenn eine Frau geprugelt, gewürgt und vergewaltigt worden 
ist, kann sie viellelcht den Anspruch auf die Verlängerung 
des Aufenthaltes glaubhaft vorbringen. 
Einzig die Dauer der Ehe Ist objektiv. Was bedeutet jedoch, 
eine Frau müsse das Opfer von Gewalt geworden sein? 
Kann das Parlament wirklich eine solche Formulierung ak
zeptieren? Ist es nicht unsere Aufgabe, alles daranzusetzen, 
dass Frauen nicht Opfer von häuslicher Gewalt werden? Das 
Entsetzen Ober die vielen Fälle von häuslicher Gewalt gilt 
nicht nur für Schweizer Opfer, sondern auch für ausländi
sche Frauen. Das Recht auf Unversehrtheit und Schutz vor 
Gewalt muss zwingend für alle Menschen gelten, die In der 
Schweiz wohnhaft sind. 
Wer überprüft nun die wichtigen persönlichen Grunde, die zu 
einer Verlängerung der Aufenthaltsbewllllgung führen? Diese 
Arbeit wird wiederum den kantonalen Fremdenpolizeien 
überantwortet Sie müssen die Grunde erforschen und ent
scheiden, ob sie wirklich wichtig sind und ob von einer Aus
schaffung abgesehen werden kann oder ob sie vollzogen 
werden soß. Frauen sind hier zweifach Opfer: Opfer des ge
walttätigen Ehemannes und der untersuchenden Fremden
polizei. Die Rechtsunsicherheiten sind auf allen Selten gross. 
Mit diesen Vorschriften und den wenig objektiven Kriterien 
widerspricht das AuG allen Bemühungen um Prävention von 
Gewalt in der Ehe. Mit der Pflicht zum Zusammenleben wird 
die freie Wahl der Lebensform verunmöglicht und das Recht 
auf Privatsphäre verletzt, indem es pollzelllchar Kontrolle un
terworfen wird. Wenn die Partnerinnen und Partner bei Ehe
konflikten oder Gewalt nicht getrennt wohnen können, 
zementiert dies die Abhängigkeit der ausländischen Ehe
partnerin oder des ausländischen Ehepartners. Die Konse
quenzen sind bei einer Trennung oder Scheidung schlicht 
existenziell, können sie doch bis hin zur Abschiebung rei
chen. Ein Beispiel: Für eine zwangsverhelratete Frau bedeu
tet dies, dass sie, sobald sie sich scheiden lässt, In dieselbe 
Familie zuruckgeschickt werden kann, die sie zwangsverhel
ratet hat 
Die Ehe in ihrer traditionellen Form hat Im migrationspollti
schen Kontext damit eine ungeahnte Bedeutung erhalten 
und steht stark unter dem generellen Missbrauchsverdacht, 
der das ganze Ausländergesetz prägt Während die Ehe In 
diesem Land schon lange nicht mehr die einzig mögliche 
Verbindung zwischen zwei Menschen Ist, wird sie In dem 
Moment, In dem sie ein Aufenthaltsrecht begrundet, wieder 
zur alten, «heiligen» Institution. Wer sie zweckentfremdet, 
veriibt eine kriminelle Tat. 
Auch unter diesem Gesichtspunkt Ist es wichtig, dass end
lich ein zivllstandsunabhängiges Aufenthaltsrecht für Mi-
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grantinnen und Migranten geschaffen wird, und zwar unab
hängig von so genannten wichtigen persönlichen Gründen. 
Ich bitte Sie, dem Antrag der Minderheit zuzustimmen. 

Hubmann Vreni (S, ZH): In Artikel 50 geht es um das Erlö
schen des Anspruchs auf Familiennachzug. Die Minderheit 
beantragt Ihnen, Absatz 1 Litera a in der Fassung des Bun
desrates zu streichen und durch eine neue Formulierung zu 
ersetzen. Warum? 
Die Formulierung des Bundesrates ist nicht eindeutig und 
lässt eine willkürliche Auslegung zu. Es müsste zumindest 
eine klare Täuschung der Behörden nachgewiesen werden 
können. Die Fassung des Bundesrates lässt offen, ob es 
sich um eine absichtliche Täuschung handelt oder ob es le
diglich um fehlendes Wissen des Betreffenden geht. 
Das Erlöschen des Anspruchs auf Familiennachzug ist eine 
schwerwiegende Konsequenz. Dieses Recht darf deshalb 
nur abgesprochen werden, wenn der Antragsteller bewusst 
oder vorsätzlich falsche Angaben gemacht oder wichtige 
Tatsachen verschwiegen hat. Unwissen oder Unbeholfenheit 
dürfen nicht derart gravierende Konsequenzen haben. 
Ich bitte Sie deshalb, dem Antrag der Minderheit zuzustim
men. 

Christen Yves (RL, VD): Je m'exprime lci a propos de la mi
norit!\ Vermot. Madame Vermot demande qu'apres dissolu
tion de la famllle, le drolt du conjolnt et des enfants a l'octroi 
d'une autorisatlon de sejour subslste. Elle le demande sans 
poser de condltlons. La majorlte propose deux types de con
dltlons: l'une, ulorsque l'union conjugale a dure au moins 
trois ans et si l'lntegratlon a ete reussle», et l'autre, «lorsque 
la poursuite du sejour en Suisse s'impose pour des ralsons 
personnelles majeures»; puis, a l'allnea 2, on definit ces rai
sons personnelles majeures: «notamment lorsque le con
joint est victime de vlolence conjugale et que la relntegratlon 
sociale dans le pays d'origine semble fortement compro
mise». 
Ces deux conditions sont absolument necessaires, parce 
qu'accepter la proposition de minorite et ne pas lntroduire de 
conditlons ouvre incontestablement la porte a des abus. A 
ce sujet, on peut constater, dans le rapport de la commisslon 
d'experts «Migration», le nombre d'abus qui ont ete commis 
du falt que ces conditions n'avaient pas ete deflnies avec 
preclsion. 
D~ lors, pour eviter ce type d'abus en cas de dissolution de 
la famille, je vous propose, au nom du groupe radical-liberal, 
de rejeter la proposition de la minorite. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe des 
Verts vous recommande de soutenlr la minorite Vermot a 
l'article 49. 
Les femmes etrangeres victimes de violences domestiques 
ou d'un conflit conjugal se trouvent prises souvent dans un 
veritable dilemme. En effet, ou bien elles echappent aux 
coups en fuyant le domicile conjugal, mais cela risque de 
leur faire perdre leur autorisatlon de sejour et de les con
traindre a quitter le pays, ou bien elles choisissent de rester 
en Suisse et pour cela alles doivent se resigner a supporter 
les disputes et l'angoisse de la violence au quotidian. Deja 
pour les femmes suisses mariees a un conjoint violent, la 
decision de le denoncer ou de le quitter est difficile a pren
dre, entre refuge dans un foyer d'accueil et retour au doml
cile conjugal. De nombreux temoignages font etat des 
pressions qu'elles subissent non seulement de la part du 
mari, mals aussi du policier - ou du juge - qui les engage a 
reprendre la vie commune et a pardonner, jusqu'a la pro
chalne fois. 
Pour des etrangeres issues de cuftures ou l'emancipation 
des femmes est encore dans les llmbes, la perspective d'un 
retour au pays, repudiees, dlvorcees ou Separees, est tout 
simplement catastrophique. Pour les femmes des Balkans 
notamment - les Kosovares, les Bosniaques ou les Albanal
ses -, mais aussi pour les lraniennes, les Algeriennes, le re
tour seules au pays slgnifie ta separation d'avec les enfants, 
reprls par la famille du pere, et l'assignation a residence 
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dans la famille d'origine. Souvent, elles se trouvent cloltrees 
dans la maison, vouees aux täches menageres les plus in
grates et privees de toute autonomie. Si leur famille ne veut 
mime pas les accueillir, comme c'est parfols le cas. leurs 
chances de trouver un emplol ou un moyen de survle sont 
restreintes. Pour quelqu'un qul a connu une relative liberte 
en Sulsse, c'est lmpensable! Elles se resignent donc a sup
porter l'insupportable, pour au moins sauver leur vie en res
tant en Suisse. 
Dans sa reponse a mon Interpellation 03.3547, le Conseil fe
deral a recemment repondu qu'II avait d'ores et deja adopte 
une pratique correspondant a son proJet d'article 49. II an
nonyait ainsi que l'IMES avalt effectivement delivre une 
autorlsation de sejour a une femme repudiee par son mari 
apr~ avoir E\te sequestree pendant deux ans au domicile 
conjugal, en Suisse, et qui avait reussi a s'enfuir et a se de
brouiller pour subvenir a ses besoins en restant clandestine
ment dans notre pays. Pourtant dans ce cas, le preavis de 
l'IMES avait d'abord ete negatif, et II est a craindre que bien 
des femmes n'aient pas eu cette chance et qu'elles aient dQ 
partir, qu'elles doivent encore partir aujourd'hui, dans des 
conditions extrimement difficlles. Une fols de plus, le projet 
du Conseil federal est marque par la volonte des autorites 
de garder un pouvoir d'appreciation quasi discretionnaire, 
notamment dans l'interpretation des „raisons personnelles 
majeures .. , selon la formulatlon de l'artlcle 49. 
Dans sa reponse a mon interpellation, le Conseil fed!\ral re
petalt une fois de plus son refus de reconnanre aux epouses 
d'un etranger vivant en Sulsse un droit a un statut autonome 
pourtant reclame par toutes les institutlons qui prennent en 
charge ou accuelllent des femmes en situatlon difliclle pour 
cause de dlvorce ou de violence. 
La version de la majorite de la commlssion est encore plre, 
pulsqu'elle subordonne l'octroi d'un permls de sejour a une 
Integration reussie, sans preciser - et ce n'est pas la pre
mlere foisl - quels sont les crlteres de la reussite, par exem
ple pour une femme sequestree chez elle par son mari. 
C'est pourquoi II est extrimement important de soutenir la 
minoritE3 Vermot, et c'est ce que le groupe des Verts vous re
commande de faire. 

Thanel Anita (S, ZH): Ich bitte Sie im Namen der BP-Frak
tion, die beiden Minderheiten zu den Artikeln 49 und 50 zu 
unterstOtzen. Insbesondere das Thema betreffend Artikel 49 
hat unseren Rat schon oft beschäftigt. Wir haben bereits 
eine diesbez0gliche Änderung bei der Anag-Revision be
schlossen, die weiter geht, als die Minderheit es hier vor
sieht. Diese Vorlage ruht leider beim Ständerat. Sie sieht ein 
Aufanthaltsrecht für Geschiedene und Getrennte vor. 
Die Mehrheit knOpft nun dieses an eine Ehedauer von min
destens drei Jahren und an eine erfolgreiche Integration 
oder fordert bei kürzerer Ehedauer das Vorliegen von wichti
gen Gründen, die den Weiterverbleib in der Schweiz erfor
derlich machen. 
Genau das löst das Problem nicht. Das wird nach wie vor 
dazu führen, dass von Gewalt betroffene Frauen mindestens 
während drei Jahren mit ihren schlagenden Ehemännern zu• 
sammenleben müssen, weil sie sonst faktisch mit einer Aus
weisung aus der Schweiz bestraft werden. Sie werden 
zweimal zum Opfer. Eheliche Gewalt wird gemäss Mehrheit 
nur als wichtiger Grund qualifiziert, wenn zusätzlich für die 
Betroffene die soziale Wiedereingliederung ins Herkunfts
land stark gefährdet erscheint. Man stelle sich die zustän
dige Behörde vor, die das entscheiden soll. Man stelle sich 
auch das Dilemma der betroffenen Frau vor, die letztendlich 
entscheiden soll, was tar sie besser Ist bei Ihrem schlagen
den Ehemann zu bleiben oder In ihr Heimatland zurückzu
kehren. Die Version der Mehrheit führt zu einer staatlichen 
Legitimation der häuslichen Gewalt. 
Ich bitte Sie deshalb, bei Artikel 49 der Minderheit Vermot 
und bei Artikel 50 der Minderheit Hubmann zu folgen. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion unterstützt bei 
den Artikeln 49 und 50 die Anträge und Formulierungen der 
Mehrheit. 
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Zu Artikel 49: Wir haben es hier mit verschiedenen, entge
gengesetzten Anträgen zu tun. So will zum Beispiel der Ein• 
zelantrag Wasserfallen mit der Kann-Formulierung einen 
Rechtsanspruch ausschliessen, während die Minderheit 
Vermot auf der anderen Seite einen bedingungslosen An• 
spruch festschreiben will. Die Formulierung der Kommissi
onsmehrheit scheint uns eine gute Zwischenlösung zu sein, 
indem sie einerseits einen Anspruch festschreibt, anderer
seits aber den Anspruch mit klaren Bedingungen verbindet. 
Die Formulierung der Mehrheit ist kohärent mit dem, was bei 
Artikel 33, wo es um die Kriterien der Niederlassungsbewilli• 
gung geht, unterstOtzt wurde und Mehrheitsmeinung war. 
Die Mehrheit schränkt die Ansprüche genügend ein, sodass 
sich die Kann-Formulierung erübrigt. Zudem muss man se
hen, von welcher Grössenordnung wir hier sprechen. In der 
Schweiz wurden 2001 36 ooo Ehen geschlossen. Jede dritte 
Ehe war binational, d. h. eine Ehe zwischen einer schweize
rischen und einer ausländischen Person: 9 Prozent aller 
Ehen waren solche unter Ausländern; bei den binationalen 
Ehen stammte die ausländische Person in zwei Dritteln der 
Fälle aus einem EU- oder Efta-Staat. Die Zahlen, um die es 
hier geht, betreffen das übrige Drittel; sie sind also ni7ht im
mens hoch. Trotzdem soll das nicht das einzige Kriterium 
sein. Die Mehrheit macht die wichtigen persönlichen Gründe 
objektivierbar, zum Beispiel Gewalt In der Ehe oder eine Si
tuation starker Gefährdung im Herkunftsland. Die Frist von 
drei Jahren in Bezug auf die Auflösung der Ehe ist die Frist, 
die den tatsächlich bestehenden Verhältnissen entspricht. 
Die Kriterien sind nicht abschliessend aufgeführt, sondern 
nur spezifiziert; im Gesetz heisst es «namentlich», das 
heisst, der Behörde bleibt ein angemessener humanitärer 
Spielraum. 
Bel Artikel 50 stimmt die CVP-Fraktlon der Mehrheit zu. Der 
Antrag der Minderheit entspricht aus unserer Sicht bereits 
geltendem Recht. In Artikel 50 Absatz 1 Buchstabe b wird ja 
auch auf Artikel 62 verwiesen. Dort steht genau das, was die 
Minderheit hier verlangt, dort werden diese Probleme auch 
geregelt Bei Artikel 50 unterstützt die CVP•Frak.tlon den An• 
trag der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat hat Ihnen bei 
Artikel 49 eine andere Formulierung vorgeschlagen. Sie ha
ben das dann in der Mehrheitsfassung etwas spezif12iert. 
Wir können das akzeptieren. Sie haben zu den wichtigen 
persönlichen GrOnden Beispiele aufgeführt, namentlich 
«wenn der Ehegatte Opfer ehelicher Gewalt wurde und die 
soziale Wiedereingliederung im Herkunftsland stark getähr• 
det erscheint». Im Übrigen lassen Sie weitere persönliche 
Gründe zu. Das Ist für uns kein Problem. Neu haben Sie 
eine Frist von drei Jahren eingeführt. Das hat der Bundesrat 
in dieser zwingenden Form nicht verlangt. Aber es ist tat
sächlich die heutige Praxis der meisten Kantone. Zum Bei
spiel kennt der Kanton Zürich diese drei Jahre. Wir haben 
hier nichts Schwerwiegendes dagegen einzuwenden, wenn 
Sie das einführen wollen. Es ist mindestens für die Geset• 
zesanwender einfacher, wenn Sie ihnen hier eine klare Frist 
geben. 
Wir bitten Sie bei Artikel 50, beim Erlöschen des Anspruchs 
auf den Famlllennachzug, bei der bundesrätlichen Fassung 
und dem Antrag der Mehrheit zu bleiben. Dort stimmen wir 
0bereln. Der Minderheitsantrag Hubmann Ist sehr restriktiv 
formuliert, wonach «absichtlich falsche Angaben oder wis
sentliches Verschweigen wesentlicher Tatsachen" vorliegen 
müssen. Es muss dann den Gesuchstellem nachgewiesen 
werden, dass das vorliegt. Wir sind der Meinung, dass hier 
bezüglich der Rechtsmlssbräuchllchkelt, die natürlich auch 
vorkommt - und ein Gesetz muss man ja nur wegen der 
Rechtsmissbräuchlichkeit machen -, der Entwurf des Bun
desrates realistischer ist als die Fassung der Minderheit. 
Wir bitten Sie, auch bei Artikel 50 bei der Mehrheit und beim 
Entwurf des Bundesrates zu bleiben. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Lorsque nous 
abordons les problemes que pose la dissolutlon de la famille 
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dans Je cadre du sejour des etrangers, je crois qu'il y a lieu 
de se rappeler quelques conditions-cadres, en partlculier le 
falt qu'un nouveau couple sur trois est binational dans notre 
pays; le fait que la violence conjugale est aussi parfois une 
realitll; et enfin le falt qu'il y a un certaln nombre d'abus dans 
le domaine du mariage blanc, visant justement a contoumer 
les dispositions legales sur le sejour des etrangers - les 
cantons s'en sont amerement plaints. 
II s'agissait donc une fois de plus pour votra commisslon de 
trouver une solution equilibrlle entre deux sltuations extr6-
mes: d'une part eviter les abus dans le domaine du marlage 
de complaisance, d'autre part llviter que, par un usage abu
slf des dispositions de la legislation sur les etrangers, l'un 
des conjoints utilise justement cette menace du renvol dans 
le pays d'origine pour user de violence a l'llgard de son con• 
joint. 
La majorlte de la commission a donc retenu une solutlon 
qu'elle estime equilibree. Elle a introduit une condltlon, soit 
une duree minimum pour l'union conjugale - duree mlnimum 
de trois ans -, qui n'existe pas dans la legislation actuelle et 
qul n'avait pas lltll proposee par le Conseil fedllral. Elle a 
juge opportun de fixer ce delai a trois ans. C'est, ainsl que l'a 
rappele tout a l'heure Monsieur le consellier federal Biocher, 
la pratique d'un certain nombre de cantons, en particulier 
celui de Zurich, qui n'est pas spllclalement tendre dans ce 
domaine. 
En ce qui concerne les defenseurs des proposltions de mi
norite, je crois que la systematique qui veut que l'on tente de 
baser le travail legislatlf sur des cas partlcullers ne conduit 
pas a des solutions d'lnterflt general; et pour chaque cas de 
violence conjugale qul pose des problemes dans la lol que 
nous examinons, l'on pourrait repllquer par tel ou tel cas de 
manage blanc vlsant ä contourner la leglslation. 
La commisslon a pris sa decision par 14 voix contre 6. 
Au nom de la majorite, je ne peux que vous inviter a sulvre 
sa propositlon. D'autre part, je vous invite a rejeter les pro
positions individuelles qui visent l'introduction d'une duree 
plus longue de l'union conjugale. 

Leuthard Doris (C, AG), fOr die Kommission: Bel Artikel 50 -
hier geht es um das Erlöschen des Anspruchs auf Familien
nachzug - hat die Kommissionsmehrheit der Fassung des 
Bundesrates zugestimmt. Die Minderheit Hubmann greift an 
sich ein Anlfegen auf: Sie versucht, das zu präzisieren. Wir 
haben trotzdem an der Fassung des Bundesrates festgehal
ten. Dies deshalb, weil eben zum Begriff des Rechts
missbrauchs eine einlässliche bundesgerlchtliche Recht
sprechung vorliegt: Ein Rechtsmissbrauch liegt etwa dann 
vor, wenn der ausländische Ehegatte sich auf eine Ehe be
ruft, die nur noch formell, mit dem einzigen Ziel aufrechter
halten wird, die Aufenthaltsbewilligung zu erhalten oder nicht 
zu verlieren. Auch im Fall des rechtsmlssbräuchilchen Fami
llennachzugs von Kindern aus nicht familiären Gründen gibt 
es eine klare Praxis, wonach ein Rechtsmissbrauch dann 
vorliegt, wenn man aufgrund der gesamten Umstände davon 
ausgehen muss, dass Kinder in erster Linie aus ökonomi
schen Gründen nachgezogen werden sollen und dabei eben 
nicht das Zusammenleben der Famlllenmltglieder im Vorder• 
grund steht Die Kommission hat daher den Antrag der Min
derheit Hubmann mit 14 zu 6 Stimmen bei 1 Enthaltung 
abgelehnt. 
Es gibt hier noch einen Einzelantrag Müller Philipp, der die 
Absätze 1 und 2 in Artikel 50 verknüpft und einen Mix macht. 
Wir meinen, dass das falsch ist. Artikel 41 bezieht sich nur 
auf Famlllenangehörige von Schweizerinnen und Schwel• 
zem. Sie geniessen eine privilegierte Rechtsstellung. Das ist 
auch richtig, und dieser Rat hat dies auch bereits beschlos
sen. Man kann ihren Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilli
gung deshalb nur beschränkt einengen, auch nicht mit den 
Widerrufsgründen nach Artikel 62. Der Antrag Müller Philipp 
enthält dann noch einen neuen Absatz 2. Hierzu Ist zu sa
gen, dass Bundesrat und Kommission das Problem der 
Scheinehen anpacken und Verbesserungen vorschlagen, 
die wir dann in Artikel 97a ZGB unter dem Trtel «Umgehung 
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des Ausländerrechts» noch behandeln. Wenn eine Ehe un
gQltig ist, dann besteht keine Familiengemeinschaft und logi
scherweise auch kein Recht auf Familiennachzug. Der 
Antrag M0ller Philipp ist daher überflüssig. 
Ich bitte Sie, diesen Antrag abzulehnen. 

Art 49 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 95 Stimmen 
Für den Antrag Baader Caspar .... 78 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 124 Stimmen 
Für den Antrag Miesch .... 50 Stimmen 

Drifte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 109 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 80 Stimmen 

Art. 50 

Erste Abstimmung - Premier vote 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 64 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 88 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 86 stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Artikel 51 und 52 auf 
den Seiten 34f. der Fahne sowie Artikel 2b auf Seite 5 der 
Fahne behandeln wir in einer gemeinsamen Debatte. 

7. Kapltel 
Antrag Bortoluzzi 
Streichen der Artikel 51 bis 57 
Schriftliche BegrDndung 
Die Aufgabe des Bundes und damit der Zweck der Geset
zesvorlage liegen in der Regelung der Zulassung und des 
Aufenthaltes der Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz. Die Integration ist dagegen primär bei der auslän
dischen Bevölkerung selber sowie bei den Gemeinden und 
allenfalls Kantonen und soll dort den unterschiedlichen Be
dürfnissen entsprechend geregelt werden. Die Situierung im 
Bundesgesetz Ist daher nicht sachgerecht. 

Chapltre 7 
Proposition Bortoluzzi 
Bitter les articles 51 a 57 
Developpement par ecrit 
La täche qui revient a la Confederation et, en l'occurrence, le 
but vise par la loi sont de regler l'admission et le sejour des 
etrangers en Suisse. Quant a l'integratlon de ces etrangers, 
c'est de la population etrangere elle-mAme ainsi que des 
communes et des cantons qu'elle releve et c'est a ces ni
veaux que les besoins dolvent Atre pris en compte. Ce sujet 
ne doit pas figurer dans une loi federale. 

Art. 51 
Antrag der Kommission 
Den ganzen Artikel streichen (vgl. Art. 2b Abs. 1, 2) 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Die Integration soll rechtmässig anwesenden Ausländerin
nen und Ausländern ermöglichen .... 
Schriffllche Begründung 
«Längerfristig» ist zu streichen. Das Ziel der Integration ist 
doch, dass sich alle rechtmässig anwesenden Ausländer in 
der Schweiz anpassen und integrieren lassen. 
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Antrag Huguenin 
Abs.2 
Die Integration soll allen in der Schweiz wohnenden Auslän
derinnen und Ausländern ermöglichen, am .... 

Art. 51 
Proposition de /a commission 
Bitter tout l'article (voir art. 2b al. 1, 2) 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 2 
Elle doit permettre aux etrangers dont le sejour est legal de 
partlciper a la vle economique, sociale et culturelle. 
Developpement par ecrit 
«Durable» doit &tre bitte. l.'.objeotif de l'integration est bien 
que tous les etrangers legalement presents en Sulsse s'inte
grent et s'adaptent en Sulsse. 

Proposition Huguenin 
Al.2 
Elle doit permettre a tous les etrangers residant en Suisse 
de particlper .... 

Art. 52 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2 
Streichen (vgl. Art. 2b Abs. 3, 4) 
Abs.2bis 
Die Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilli
gung kann mit der Bedingung verbunden werden, dass ein 
Sprach- oder Integrationskurs besucht wird. Dies gilt auch 
für die Bewilligungserteilung im Rahmen des Famillennach
zuges (Art. 42-44). Die Verpflichtung zum Kursbesuch kann 
In einer Integrationsvereinbarung festgehalten werden. 
Abs.3 
•... insbesondere bei Weg- und Ausweisungen sowie Einrei
severboten, berücksichtigt (Art. 91). 
Abs. 4 
Streichen (vgl. Art. 53 Abs. 4bls) 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Kälin, Till
manns, Vermot) 
Abs. 1 
•••. Offenheit der schweizerischen BeVOlkerung voraus. Es 
wird darauf geachtet, dass integratlonshemmende Bestim
mungen abgebaut und keine neuen erlassen werden. 
Abs.2 
.... Lebensbedingungen In der Schweiz auseinander setzen 
und Im Erlernen einer Landessprache unterstQtzt und geför
dert werden. 
Abs.3 
Streichen 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 2bls 
Die Erteilung einer Aufenthalts- oder Kurzaufenthaltsbewilli
gung ist mit der Bedingung verbunden, dass ein Sprach
oder Integrationskurs besucht wird. (Rest streichen) 
Schrlftlicha BegrDndung 
Das Ziel unserer Integrationspolitik muss es sein, dass Aus
länder eine Landessprache gut beherrschen. 

Eventualantrag Schlüer 
(falls der Antrag Bortoluzzi zum 7. Kapitel abgelehnt wird) 
Abs. 2bis 
.... im Rahmen des Famlliennachzuges (Art. 42-44). (Rest 
des Absatzes streichen) 
Schriftliche BegrDndung 
Es obliegt der betreffenden Person, Integrationsbemühun
gen zu unternehmen in der Art, wie es ihr liegt. Die Verpflich
tung zum Kurs garantiert ebenso wenig eine Integration, wie 
die Absolvierung eines Kurses den Erfolg garantiert. Aus
schlaggebend Ist allein der WIiie des Einzelnen. Die Mög
lichkeit zur Kursverpflichtung Ist daher zu streichen. 
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Art. 52 
Proposition de la majorite 
Al. 1, 2 
Bitter (voir art. 2b al. 3, 4) 
Al. 2bis 
Coctroi d'une autorisation de sejour ou d'une autorisation de 
courte duree peut ätre assorti d'une condition: la participa
tion a un cours de langue ou a un cours d'integration. Ce 
prlncipe s'applique egalement a l'octroi d'une autorisation 
dans le cadre du regroupement familial (art. 42-44). Cobliga• 
tion de participer a un cours peut ätre fixee par ecrit dans 
une convention d'integration. 
Ai. 3 
II est tenu compte du degre d'integration lors de l'octroi 
d'une autorisatlon d'etablissement (art. 33 al. 4) et lorsque 
les autorites exercent leur pouvoir d'appreciation (art 91), 
notamment en cas de renvoi, d'expulsion ou d'interdiction 
d'entree. 
Al. 4 
Bitter (volr art 53 al. 4bis) 

Proposition de 1a mlnorite 
(BOhlmann, Gross Andreas, Hubmann, Marty Källn, Till· 
manns, Vermot) 
Al.1 
.... a leur egard. Les autorites veillent a ce que les dlsposi
tions freinant l'integratlon soient ellminees et qu'aucune nou
velle dlsposltion de ce genre ne solt edlctee. 
Al.2 
.... le mode de vie en Sulsse et qu'ils soient encourages et 
soutenus dans l'apprentissage d'une langue nationale. 
Al. 3 
Bitter 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 2bls 
L'.octroi d'une autorisation de sejour ou d'une autorisation de 
courte duree est assortie d'une conditlon: la particlpation 
a un cours de langue ou a un cours d'integratlon. (Blffer le 
reste) 
Developpement par ecrtt 
Notre polltique d'integratlon dolt viser a ce que les etrangers 
maltrisent bien une langue nationale. 

Proposition subsidiaire Sch/lJer 
(au cas ou la propositlon Bortoluzzi concernant le chapitre 7 
serait rejetee) 
Ai. 2bls 
.... dans le cadre du regroupement familial (art 42-44). (Bif
fer le raste de l'allnea) 
Daveloppement par acrtt 
C'est a la personne qu'il revient de deployer des efforts d'in• 
tegration de la manlere qui lui convlent. Cobligation d'aller au 
cours n'est pas davantage un garant d'integratlon que l'ac
complissement du cours complet n'est garant du succes. 
Seule la volonte de chacun est le facteur determinant II taut 
donc blffer la possiblllte d'obliger un etranger a asslster au 
cours. 

Art. 2b 
Antrag der Kommission 
Titel 
Integration 
(Wortlaut von Art. 51 Abs. 1, 2 sowie Art. 52 Abs. 1, 2 ge
mäss SPK-NR, wird dort gestrichen) 
Abs. 1 
Ziel der Integration ist ein Zusammenleben der einheimi• 
sehen und ausländischen Wohnbevölkerung auf der Basis 
gemeinsamer Grundwerte und der rechtsstaatlichen Ord
nung, welches von gegenseitiger Achtung und Toleranz ge
prägt ist. 
Abs.2 
Die Integration soll längerfrlstig und rechtmässlg anwesen
den Ausländerinnen und Ausländern ermöglichen, am wirt-

schaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Gesell
schaft teilzuhaben. 
Abs.3 
Die Integration setzt sowohl den Willen der Ausländerinnen 
und Ausländer zur Eingliederung in die Gesellschaft als 
auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung voraus. 
Abs.4 
Es ist erforderlich, dass sich Ausländerlnnen und Ausländer 
mit den gesellschaftlichen Verhältnlssen und Lebensbedin
gungen in der Schweiz auseinander setzen und insbeson
dere eine Landessprache erlernen. 

Antrag Borto/uzzi 
Streichen 
Schriftliche BegrOndung 
Die Aufgabe des Bundes und damit der Zweck der Geset
zesvorlage liegen in der Regelung der Zulassung und des 
Aufenthaltes der Ausländerinnen und Ausländer in der 
Schweiz. Die Integration ist dagegen primär bei der auslän
dischen Bevölkerung selber sowie bei den Gemeinden und 
allenfalls Kantonen und soll dort den unterschiedlichen Be
dürfnissen entsprechend geregelt werden. Die Sltuierung Im 
Bundesgesetz Ist daher nicht sachgerecht. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.1 
Ziel der Integration ist ein Zusammenleben der elnheimi• 
sehen und ausländischen Wohnbevölkerung auf der Basis 
gemeinsamer christlich-abendländischer Grundwerte .... 
Schriftliche BagrOndung 
Die Grundwerte müssen kurz definiert werden. Es muss dar
auf geachtet werden, dass die mitteleuropäischen Werte als 
Leitkultur erhalten bleiben. 

Antrag MtJl/er Philipp 
Abs.1 
.... auf der Basis schweizerischer Grundwerte und der 
rechtsstaatlichen .••. 
Schriftliche BegrOndung 
Schweizer und Ausländer haben sich an die In der Schweiz 
geltenden Grundwerte und die hier geltende Ordnung zu 
halten. Von den Schweizern kann aber nicht verlangt wer
den, dass sie ihnen fremde Grundwerte Obernehmen. Ge
nau dies impliziert allerdings der Begriff «gemeinsam». Auch 
mit der neuen Formulierung sind die Schweizer aber gehal
ten, die Grundwerte der ausländischen Wohnbevölkerung zu 
achten und zu tolerieren. 
Zudem hat die FDP im Rahmen der Vernehmlassung ausge
sagt, dass es die persönliche Verpflichtung des Ausländers 
ist, die schweizerische Rechts-- und Gesellschaftsordnung 
zu respektieren (im Kommentar zu Art. 5, Version Vernehm• 
lassungsentwurf). 
Ich verweise in diesem Zusammenhang auch auf das Positl• 
onspapier «Migrationspolitik» der FDP. Dort wird unter der 
Rubrik «Integration» gefordert, dass vonseiten der Auslän• 
derinnen und Ausländer mit der Absicht dauernden Verblel
bens in der Schweiz zu fordern Ist, die schweizerische 
Demokratie, die schweizerische Rechtsordnung und die 
Grundpfeiler unserer Gesellschaft, wie die Glelchberechtl• 
gung der Geschlechter, seien anzuerkennen und es sei der 
Wille zu zeigen, sich tatsächlich in die schweizerische Ge
sellschaft zu integrieren. 

Eventualantrag Sch/tJer 
(falls der Antrag Bortoluzzi abgelehnt wird) 
Voraussetzung der Integration ist der WIiie der Ausländerin
nen und Ausländer, sich in die Gesellschaft an ihrem neuen 
Wohnsitz einzugliedern, die Grundwerte und die rechtsstaat
liche Ordnung, wie sie In der Schweizerischen Bundes
verfassung festgehalten sind, anzuerkennen sowie am 
wirtschaftlichen, sozialen und kulturellen Leben der Schweiz 
teilzunehmen, wofür die selbstständige Bestreitung des Le
bensunterhaltes Im Rahmen der schweizerischen Gegeben
heiten und das Erlernen einer Landessprache erforderlich 
sind. 
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Schrift/iahe Begründung 
Integration basiert primär auf dem Willen des zu Integrieren
den, die neue Gesellschaft und ihre Grundwerte und staatli
che Ordnung anzuerkennen und am Alltag teilzuhaben. Dies 
Ist im Gesetz so als Voraussetzung für die Integrationsför
derung zu formulieren, um klare Regeln und damit die er
forderliche Rechtssicherheit für die Fördermassnahmen zu 
schaffen. 

Art. 2b 
Proposition de la commission 
Titre 
Integration 
(le libelle de l'art. 51 al. 1, 2 ainsi que de l'art. 52 al. 1, 2 
selon CIP-CN est biffe a rart. 51 al. 1, 2 ainsi qu'a l'art. 52 
al.1, 2) 
A/.1 
t.:integratlon des etrangers vise a favortser la coexistence 
des populations suisse et etrangere sur la base de valeurs 
communes et des principes de l'Etat de droit, dans le re
spect et la tolerance mutuels. 
Al.2 
Elle dolt permettre aux etrangers, dont le sejour est legal et 
durable, de participer a la vie economique, sociale et cultu
relle. 
Al. 3 
L.:integratlon suppose d'une part que les etrangers soient 
disposes a s'integrer, d'autre part que la population suisse 
fasse preuve d'ouverture a leur egard. 
Al. 4 
II est indispensable que les etrangers se famlllarisent avec la 
societe et le mode de vie en Suisse et, en partlculier, qu'ils 
apprennent une langue nationale. 

Proposition Borto/uzzi 
Bitter 
Dweloppement par ecrit 
La täche de la Confederatlon - et par consequent l'objet du 
projet de loi - conslste a reglementer l'admission et le sejour 
des etrangers en Sulsse. Par contre, l'integratlon est en pre
mier Heu du ressort de la populatlon etrangere elle-mAme, 
des communes et eventuellement des cantons, et c'est a 
ces niveaux-ci qu'il convient d'adopter des reglementations 
correspondant aux divers besoins. Placer le volet de l'inte
gration dans une loi federale ne parait donc pas pertlnent. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
L:integration des etrangers vise a favoriser la coexlstence 
des populatlons suisse et etrangere sur la base de valeurs 
communes chretiennes et occidentales et des .... 
Deve/oppement par ecrit 
Les valeurs fondamentales doivent Atre brievement definies. 
On dolt velller a ce que les valeurs europeennes occldenta
les soient preservees comme culture de reference. 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 
.... sur la base de valeurs suisses et des principes .... 
Developpament par ecrit 
Les Suisses et les etrangers dolvent respecter les valeurs et 
!'ordre en vigueur en Suisse. Toutefois, II ne peut pas lttre 
exige des Sulsses qu'ils adoptent des valeurs etrangeres, 
comme le terme «commun» l'lndique clairemenl Cepen• 
dant, cette nouvelle formulatlon ne change rien au fait que 
les Suisses sont tenus de prendre en compte et de tolerer 
les valeurs de la population etrangere resldante. 
Dans le cadre de la consultatlon, le Partl radlcal-democra
tique a, en outre, declare que 1'6tranger a l'obligatlon per
sonnelle de respecter !'ordre Juridique et social suisse (cf. 
commentaire a l'art. 5 du projet de consultation). 
A cet egard, je renvoie au paragraphe «Integration» du pa
pier de positlon du Partl radical-democratlque intitule «Poll
tique de migratlon». Dans ce paragraphe, il est pr~ise qu'il 
taut demander aux etrangers qui manifestent la volonte de 
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s6journer durablement en Suisse d'accepter la dllmocratle 
suisse, l'ordre juridique suisse et les piliers fondamentaux de 
notre soci6t6, comme l'egalite des sexes, et de manifester la 
volonte de s'lnt6grer effectivement dans la societe sulsse. 

Proposition subsidiaire SchliJer 
(au cas ou Ja proposition Bortoluzzi serait rejetee) 
L:lltranger pourra s'integrer a condition de manifester sa vo
lonte de: 
- s'integrer, dans son nouveau lieu de rllsidence, a la so
ci6t6 suisse; 
- reconnaitre les valeurs fondamentales et les principes de
mocratiques tels qu'ils sont dllfinis dans la Constltution 
suisse; 
- partlciper a la vie llconomique, soclale et culturelle de la 
Sulsse; 
- pourvoir a son exlstence par ses propres moyens tout en 
respectant les specificltes du pays; 
- apprendre une des langues nationales. 
Developpement par ecrit 
Toute intllgration repose en premier lieu sur la volonte que 
manifeste l'lltranger, d'une part, de reconnaitre la nouvelle 
societe dans laquelle il vit alnsi que ses valeurs fondamenta
les et son regime politlque et, d'autre part, de participer a la 
vie quotidlenne. Ces P*lslons dolvent Atre lnscrltes ainsi 
dans la loi et constltuer une conditlon prllalable a toute pro
motion de l'intllgration: cela permettra de disposer de regles 
sans ambiguit6 qui procureront la securite juridique neces
saire aux mesures d'lntegration envisag6es. 

BQhlmann Cecile (G, LU): Mit Artikel 51 kommen wir zum 
neuen Kapitel «lntegratlon», welches insgesamt gesehen 
das erfreulichste Kapitel Im neuen AuG ist Denn hier Ist tat
sächlich der In den Neunzigerjahren begonnene Paradig
menwechsel, dass man nämllch nicht nur einfach Arbeits
kräfte aus dem Ausland kommen lassen kann, ohne sich um 
ihre Integration zu kümmern, weitergeführt worden. Das frü. 
here System Ist einer Politik gewichen, welche die Integra
tion gleichberechtigt neben die Massnahmen zur Zulassung 
stellt. Das hatte damals angefangen, indem man ja Ober
haupt einmal einen kleinen Artikel zur Integration Ins alte 
Anag eingefügt hat. Bei der Totalrevision bekommt jetzt das 
Kapitel «Integration» endlich den Stellenwert, den es ver
dient. Das ist einmal das Positive daran. 
Der Bundesrat macht in Artikel 52 einen Vorschlag, und 
meine Minderheitsanträge, die Ich jetzt begründe, beziehen 
sich auf den Entwurf des Bundesrates und nicht auf die An
träge der Mehrheit, die ich Ihnen zur Ablehnung empfehle. 
Ich empfehle Ihnen, beim Konzept des Bundesrates zu blei
ben und dieses - mit meinen Minderheitsanträgen angerei
chert bzw. modifiziert - anzunehmen. 
Warum das? In Artikel 52 wird der Grundsatz formuliert, 
dass die Integration sowohl den Willen der Ausländerinnen 
und Ausländer, sich in der neuen Gesellschaft einzugliedern, 
wie auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung 
voraussetze. Das ist der Grundsatz, und der ist an sich rich
tig so: Es Ist ein gegenseitiger, ein wechselseitiger Prozess. 
Ich habe bei meiner langjährigen Tätigkeit in der Integra
tionsarbeit auch immer wieder festgestellt, dass es in der 
Gesellschaft integratlonshemmende Faktoren gibt. Deshalb 
habe ich bei Artikel 52 Absatz 1 einen Zusatz beantragt, der 
lautet: «Es wird darauf geachtet, dass lntegratlonshem
mende Bestimmungen abgebaut und keine neuen erlassen 
werden.» 
Ich habe aufgrund meiner Erfahrungen gemerkt, dass es tat
sächlich auch aufseiten der Schweiz Probleme gibt, die die 
Integration der Migrantinnen und Migranten hemmen. Ein 
Beispiel: Wenn ausländische Jugendliche einfach aufgrund 
Ihres «falschen» Namens keine Chance haben, an eine 
Schnupperlehre oder Lehrstelle zu kommen, ist das eine ln
tegratlonshemmende Massnahme aufseiten der Schweiz. 
Es gibt übrigens zu diesem Tatbestand eine Untersuchung 
des Schweizerischen Forums f0r Migrationsstudien, das 
Blindbewerbungen machte. Einmal war die Bewerberin eine 
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Schweizerin, nachher wurde das gleiche Dossier unter ei
nem ausländischen Namen eingereicht. Die Bewerberinnen 
mit einem Schweizer Namen bekamen die Lehrstellen; iden
tische Dossiers mit einem ausländischen Namen wurden zu
rOckgeschickt. Es handelt sich also klar um eine diskri
minierende Massnahme, die lntegrationshemmend Ist. Ich 
könnte weitere Beispiele aufzählen, etwa den Umstand, 
dass man eine Wohnung nicht bekommt, wenn man einen 
Namen hat, der auf eine ausländische Herkunft hindeutet. 
Ich habe aber gemerkt, dass es schwierig ist, dieses Pro
blem in diesem Gesetz anzugehen, denn was ich jetzt er
wähnt habe, sind Haltungen und nicht gesetzliche Bestim
mungen. Deshalb ziehe Ich den Antrag der Minderheit zu 
Absatz 1 zurOck. Aber ich habe jetzt erklärt, worum es geht 
und dass solche diskriminierende, integrationshemmende 
Verhaltensweisen tatsächlich auch auf Schweizer Seite exis
tieren. Das ist naturllch der Integration Insgesamt abträglich. 
Aber weil es schwierig ist, das in eine Gesetzesbestimmung 
zu fassen, ziehe Ich den Antrag zu Absatz 1 zurOck. 
Ich komme zu Artikel 52 Absatz 2: In der bundesrätlichen 
Fassung dieses Absatzes wird gesagt, dass es erforderlich 
ist, sich mit den Lebensbedingungen In der Schweiz ausein
ander zu setzen und eine Landessprache zu erlernen. Es ist 
an sich unbestritten, dass die Sprache ein wichtiger Integra
tionsfaktor ist. Es hat auch etwas Emanzipatorisches, wenn 
man sich in einem Land selber zurechtfinden kann, ohne 
dauernd Dolmetscherinnen oder Dolmetscher zu brauchen. 
Ich bin absolut der Meinung, dass die Sprachkenntnisse der 
Leute gefördert werden sollen. Ich schlage Ihnen Im Minder
heitsantrag einfach eine Variante vor, In der mehr die Unter
stOtzung und die Förderung betont werden als quasi der 
Zwang, eine Sprache zu lernen. Ich tue das aufgrund der 
guten Erfahrungen, die wir zum Beispiel im Kanton Luzern 
mit dem Projekt «Deutschkurse ffir MOtter» gemacht haben. 
Wir haben gemerkt: Die Frauen sind durchaus bereit, die 
deutsche Sprache zu erlernen, wenn Deutsch- und Integrati
onskurse so angesetzt werden, dass es den Leuten möglich 
Ist, sie zu besuchen - wenn die Kurse zum Beispiel Im 
Schulhaus stattfinden, wo die Kinder In den Unterricht ge
hen, und wenn man im ldeaHall auch Kinderbetreuungsmög
lichkeiten ffir die kleineren Kinder anbietet. Ich kann Ihnen 
sagen, dass es eine absolute Erfolgsgeschichte ist, was in 
diesen Kursen Im Kanton Luzern passiert. Diese sind dank 
der UnterstOtzung durch den Integrationskredit der Eidge
nössischen Ausländerkommisslon (EKA) möglich geworden. 
Das meine ich: Man soll Anreize schaffen, Unterstutzung an
bieten, aber man soll nicht zwingend formulieren. Meine For
mulierung ist einfach weicher, unterstutzender als die 
Fassung des Bundesrates. 
In meinem Minderheitsantrag zu Absatz 3 beantrage ich Ih
nen, die bundesrätilche Version zu streichen, weil da etwas 
sehr Problematisches eingeführt wird - diesbezQglich stutze 
ich mich auch auf die Ausführungen der EKA -: In Absatz 3 
heisst es, dass der Grad der Integration bei der Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung und bei der AusObung des Er
messens durch die Behörden berOckslchtlgt werden soll. Ich 
frage Sie: Wie messen Sie den Grad der Integration? 
Herr Blocher hat in der Debatte in der Sondersession das 
Beispiel des Italieners erwähnt, der seit zwanzig Jahren In 
der Schweiz lebt und perfekt funktioniert, aber praktisch 
nicht Deutsch spricht, und gesagt, dieser Italiener sei doch 
eigentlich auch integriert. Das finde Ich auch. Oder es gibt 
Leute aus der Oberschicht - Einwanderer, Amerikaner, sie 
wohnen Im reichen Vorort Meggen bei Luzern, sprechen 
kein Wort Deutsch; das ist kein Problem, kein Thema, die 
Leute sind bestens integriert Sie worden mit dieser Bestim
mung gezwungen, Deutschkurse zu besuchen und sich bei 
uns zu integrieren. Es gibt auch Vorstellungen von Integra
tion, die dem assimilatorischen Modell der Sechzigetjahre 
verpflichtet sind, wonach jemand nur dann integriert ist, 
wenn er genau so tickt, wie das der eigenen Vorstellung ent• 
spricht. Wenn ich in den Saal schaue, frage ich mich, wer 
denn eigentlich das richtige «Schweizer-Sein» vertritt: Ist je
mand integriert, der so funktioniert wie Ich, oder ist es je
mand, der so funktioniert wie Herr Müller Philipp? Da sind 

doch Welten dazwischen. Wie wollen wir denn diesen Grad 
der Integration messen? Sie sehen, wie ausserordentlich 
problematisch und heikel das ist. 
Deshalb beantragt Ihnen die Minderheit, Artikel 52 Absatz 3 
zu streichen. 

Flurl Kurt (AL. SO): Wir nehmen zur Kenntnis, dass der 
Minderheitsantrag zu Artikel 2b Absatz 3 zurückgezogen Ist, 
und äussern uns zu Absatz 4 auf Seite 5 der Fahne. Hier 
geht es um die Frage der Bringschuld oder der Holschuld bei 
Integrationsleistungen. Die Minderheit BQhlmann geht davon 
aus, dass sich gefälligst der Staat um die Integration der Ein
wanderinnen und Einwanderer zu bemOhen und diese auch 
zu bezahlen habe. 
Die Mehrheit geht eher von einer Holschuld der Einwande
rinnen und Einwanderer aus. Dies dürfte auch eher dem 
Selbstverständnis anderer Staaten entsprechen, haben sich 
doch primär die einwandernden Personen um die Integration 
in ihr neues Lebensumfeld zu bemOhen. Das gilt erst recht 
bei einer Übersiedelung. Der Staat allein kann das nicht re
geln, wenn vonseiten der Zuwandernden nicht ein ausge
prägter Wille zur Integration vorhanden ist. Wie meine 
Vorrednerin kann auch ich davon berichten, dass wir In mei
ner Stadt mit der Integration mittels Sprachkursen ffir fremd
sprachige MOtter in einer entsprechenden Schule gute 
Erfahrungen gemacht haben. Da haben wir gesehen, dass 
sich die Motivation eben aus dem Willen zur Integration er
gibt. Deswegen sehen wir in der Formulierung der Mehrheit 
keine Problematik, wenigstens nicht Jene, die Frau Bühl
mann sieht. 
Wir bitten Sie deshalb, den Antrag der Minderheit abzuleh• 
nen. 
Zu Artikel 52: Hier sind wir der Auffassung, dass der Minder
heitsantrag zu Absatz 3 abzulehnen Ist. Auch hier scheint 
bei der Minderheit die Politik der offenen Grenze Ober die in
tegrationspolitischen Massnahmen gesiegt zu haben. Die 
vorbehaltiose Erteilung der Nlederlassungsbewilligung kommt 
für die FDP-Fraktion nicht infrage. 
In ZUsammenhang mit Absatz 2bis lehnen wir auch den An
trag Hess Bernhard ab. Die Absicht dieses Antrages gemäss 
schriftlich vorliegender BegrOndung kann auch mit der Fas
sung der Mehrheit erreicht werden. Den Antrag Schlüer leh
nen wir ebenfalls ab, da eine Integration nicht allein der 
betreffenden Person überlassen werden kann. Wir sind et
was erstaunt, dass sich die SVP-Fraktion sogar gegen die 
Möglichkeit einer Kursverpflichtung wendet. 
In diesem Sinne bitten wir Sie, den Anträgen der Mehrheit 
zuzustimmen und die Minderheiten und Einzelanträge abzu
lehnen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Bühlmann zu Artikel 52 Absatz 1 wurde zurückgezogen. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Warum ist es wichtig, hier - oder 
dann eben, wie von der Kommission beantragt, am Anfang 
des Gesetzes - die Grundsätze der Integration Im Gesetz 
festzuschreiben? Humanität ist nicht die Kehrseite, sondern 
das notwendige Pendant der Konsequenz. Es ist genauso 
nötig, den Hintergrund zu berOcksichtigen und die Integra
tion zu regeln, wie es wichtig Ist, den Missbrauch zu be
kämpfen. Dieser Artikel leistet seinen Teil dazu, um die 
Integration zu fördern. Das Gesetz hält auch fest, welches 
der Beitrag der Ausländer an die Integration sein soll. Des
halb ist es ebenso wichtig und richtig, die Erwartungen zu 
formulieren, die wir an die Ausländer haben. 
Warum braucht es eine aktive staatliche Integrationspolitik? 
Es braucht sie, um nebst anderem auch negative flnanzielle 
Folgen mangelnder Integration zu verhindern. Gemäss Be
rechnungen des BBT lassen sich mit einer systematischen 
Integration pro tausend Jugendliche etwa 18 Millionen Fran
ken an Ausgaben der Sozialwerke einsparen. Es Ist auch 
klar, dass bei schlecht integrierten Menschen ein erhöhtes 
Risiko von Arbeitslosigkeit, Armut, Krankheit und Kriminalität 
besteht. Das Ausländergesetz schlägt zwei zentrale Neue-
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rungen vor: einerseits die Koordination der lntegrationsbe
mQhungen durch den Bund, und andererseits verlangt man 
eine Integrationsbereitschaft der Immigranten. 
Zu den Minderheitsanträgen: Es ist schwierig, im Gesetz 
festzulegen, was schweizerisch oder christlich-abendlän
disch ist. Ich erinnere an die Diskussion, ob die Miss 
Schweiz nun wirklich eine Miss Schweiz sei. Die Formulie
rung «gemeinsam» ist besser - die Werte, die die Schweiz 
gemeinsam hat, sind die schweizerischen. Das entspricht ei
ner pragmatischen Gesetzeslösung. Der Gesetzgeber darf 
dem Volk nicht vorschreiben, was schweizerisch ist. Dage
gen warde man sich vermutlich zu Recht wehren, gerade 
auch als Schweizer. Schweizerisch ist das, was wir leben, 
nicht das, was wir per Gesetz vorschreiben. 
Auch die CVP lst der Meinung, dass Integration wichtig lst. 
Es gibt Unterschiede zum Minderheitsantrag, nämlich In der 
Auffassung, wer die Integrationsleistung vornehmlich zu er
bringen hat - der Staat oder der Immigrant bzw. die Immi
grantin. Die Sprache Ist ebenfalls eines der wichtigsten 
Mittel der Integration. Es ist richtig, dass dies den Immigran
ten bewusst gemacht wird. Man kann einen Vergleich mit 
Kanada anstellen, wo z. B. ein Sprachtest bestanden wer
den muss. Es ist richtig, den Beitrag der Immigranten an die 
Integration festzuschreiben. Die Kann-Formulierung ist 
ebenso richtig, damit man den Kantonen freistellen kann, 
was sie machen wollen und wie sie es machen wollen. Die 
Behörde soll situativ und fallbezogen, aber gemäss Richtli
nien entscheiden können. Die Kann-Formulierung erlaubt 
dies. Auch mit der Formulierung der Mehrheit Ist kein soforti
ger Anspruch gegeben; es ist eine Zulassung, aber mit Be
dingungen. 
Deshalb stimmt die CVP-Fraktion den Anträgen der Mehr
heit zu. 

Viecher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Anträgen der 
Minderheit Bühlmann zuzustimmen. 
Es ist zum Tell hier drinnen immer noch nicht ganz klar, was 
der Unterschied zwischen Assimilation und Integration ist. 
Assimilation beruht eigentlich auf der Vorstellung, die Aus
länder massten sich einem Idealbild eines so genannten 
schweizerischen Gutmenschen anpassen, müssten gewis
sermassen zum Courant normal der Schweiz werden, wobei 
ja niemand so genau weiss, was das ist. Integration ist ei
gentlich das Gegenteil; Integration baut nicht auf einer vor
gefassten und vorfabrizierten Einheit auf, sondern basiert 
auf Differenz. Integration ist Immer vorerst die Anerkennung 
der Differenz jener, die zu uns kommen, und Ihrer kulturell
religiösen Herkunft. Sie bezweckt gleichzeitig die Förderung 
der Fähigkeit dieser Leute, sich hier - in Anerkennung der 
erwähnten Differenz - In das Leben zu integrieren. Integra
tion meint immer auch Förderung der Chancengleichheit je
ner, die neu In das Land kommen und hier bleiben wollen. 
Hierzu braucht es staatliche Strukturen, die dies ermögli
chen; Frau BQhlmann hat treffend darauf hingewiesen. 
Eine erste Differenz zwischen Mehrheit und Minderheit BQhl
mann besteht darin, dass Letztere mit Bezug auf die Sprach
eingllederung nicht von einer Zwangsvorstellung ausgeht -
ganz Im Sinne, wie das Herr Blocher bereits vorgehend in 
dieser Debatte ausgeführt hat-, sondern davon, dass es nur 
Aufgabe des Staates sein kann, die Spracherlernung zu för
dern und hier die nötigen Mittel bereitzustellen. 
Die zweite Differenz betrifft die Frage: Wann erhält jemand 
eine Niederlassung und wann nlcht? Die Mehrheit geht 
davon aus, dass die Integration gewissermassen wie ein 
Fähigkeitsausweis sei: Zuerst müsse jemand mit dem Fähig
keltsausweis der Integration beweisen, dass er Oberhaupt fä
hig sei, einen C-AUswels in diesem Land zu erhalten. Dies 
Ist absurd und widerspricht der klaren Lebenswirklichkeit 
und der Erfahrung, wie diese Verfahren vor sich gehen. 
Manchmal wird z. B. gesagt, nur weil jemand betrieben 
werde, sei er nicht integriert und könne keinen C-Ausweis 
erhalten. Ich möchte Sie in der Tat Folgendes fragen: Woran 
messen Sie eigentlich, ob jemand Integriert ist? Ist es die 
Sprache? Ist es die Annäherung an ein schweizerisches 
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Gutmenschentum? Ist es Wohlgefälligkelt? Ich glaube, dass 
es keine eineindeutigen Gradmesser gibt. Es wäre viel bes
ser, man warde gewisse formale Kriterien der Anwesenheit 
in diesem Land wie z. B. die Anrechnung einer Dauer als 
hauptsächliche Voraussetzung der Gewährung einer Nieder
lassungsbewilligung festsetzen und in einem Katalog nega
tive Ausschlussgründe -- strafbare Handlungen usw. - als 
einziges Ausschlusskriterium formulieren. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie dringend, auch hier der 
Minderheit Bühlmann zu folgen. 
Zum Schluss bin Ich der Meinung, dass die Integrationspoli
tik der Schweiz, wie ich sie verstehe - nämlich als täglich 
gelebte Integration --, In den letzten zehn Jahren eigentlich 
ein Erfolgsmodell darstellt. Manchmal habe ich das Gefühl, 
etwas weniger SVP-Diskurse, aber auch etwas weniger So
zialarbeiterdiskurse, etwas weniger Politik und mehr Ver
trauen in das autopoietische Funktionieren der ausländi
schen und der schweizerischen Bevölkerung insgesamt in 
diesem Land würden vielleicht dazu führen, dass es viel 
besser und schneller ginge. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Die meisten Mitglie
der der Kommission bejahen grundsätzlich die Integration. 
Der Bundesrat Ist gar noch integrationsfreundllcher als die 
Kommission: Er findet, dass der Wille der Ausländerinnen 
und Ausländer sowie die Offenheit der Schweizerinnen und 
Schweizer die Grundlagen für eine gute Integration sind. 
Ausserdem fordert er Möglichkeiten, dass sich Ausländerin
nen und Ausländer mit den Lebensgewohnheiten in der 
Schweiz auseinander setzen und eine Landessprache erler
nen sollen. 
Artikel 52 beinhaltet so etwas wie einen Wlllkommensgruss 
an die Migrantinnen und Migranten. Davon will die Kommis
sionsmehrheit jedoch nichts wissen. Ihr scheinen Offenheit 
und Toleranz suspekt zu sein. Sie fordert ausschliesslich 
das Erlernen einer Landessprache und macht erst noch die 
Bewilligung des Familiennachzuges vom Spracherwerb ab
hängig. Das Ist eine harsche Forderung, die nicht zulässig 
sein darf. 
Wir unterstatzen daher die Anträge der Minderheit BOhl
mann, die sehr viel differenzierter sind. Integration ist ja im
mer wieder ein umstrittener Begriff. Vor allem Ist auch der 
Grad der Integration, der gemessen werden soll, sehr frag
wardig. Denn was heisst lntegratlon? Es heisst nicht, dass 
Ausländerinnen und Ausländer gleich sein sollen wie 
Schweizerinnen und Schweizer. Es bedeutet auch nicht, 
dass Migrantinnen und Migranten ihre kulturellen Werte zu
gunsten der unseren aufgeben müssen. Im Gegenteil: Wer 
seine eigene kulturelle Identität hat, kann sich viel mehr auf 
die Integration im neuen Land einlassen. Integration wird so 
zur Kompetenz, sich zu verständigen, zu wissen, wie eine 
Gemeinde funktioniert, welche Rechte und Pflichten beste
hen, wie Informationen geholt werden können, wie verbind-
lieh Arbeitszeiten sind, wie religiöses Leben ist. Integration 
bedeutet, zu wissen, wie das Gesundheitswesen oder das 
Schulsystem funktioniert und wo Grenzen zu beachten sind. 
Integration untersteht dem Prinzip der Reziprozität Dem le
gitimen Anspruch der Gesellschaft, von den Individuen Inte
grationswilligkeit einzufordern, steht die Pflicht gegenüber, 
Integration zu ermöglichen und zu unterstatzen. 
Das Recht auf Integration und die Pflicht zur Integration gel
ten gleichermassen für die ganze niedergelassene Wohnbe
völkerung; sie sind also nicht ausländerspeziflsch. Integra
tion ist auch kein Tagesgeschäft, sondern sie Ist ein langfris
tiger, manchmal auch mQhsamer Prozess, bei dem die eine 
oder die andere Seite an Ihre Grenzen stösst, vor allem 
wenn die Auseinandersetzung zwischen den eigenen und 
neuen Werten zu Verunsicherungen tahrt. Integration be
deutet vor allem nicht, dass die Fremden stillhalten, keine 
Anspruche und keine Bedingungen an die Gesellschaft stel
len. 
Zur Integration gehören auch die Chancengleichheit auf 
dem Arbeitsmarkt, die Gleichstellung und nach einigen Jah
ren die politische Tellhabe, auch ohne Schweizer Pass. Ei-
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nlge Kantone haben das bereits heute verwirklicht. Wer bei 
wichtigen Entscheiden ausgegrenzt wird, kann sich auch 
nicht in die Gesellschaft Integrieren. Politische Ausgrenzung 
Ist eine massive Integrationsbarriere. Wer politisch mitbe
stimmen kann, übernimmt in der Regel sehr viel mehr Ver
antwortung für das Gemeinwesen, in dem er lebt. So 
gesehen, ist Integration eben viel mehr, als nur unsere Spra
che zu sprechen, mehr, als hier zu wohnen, zur Schule zu 
gehen oder einen Arbeitsplatz zu haben. 
Weil Integration nicht nur eine lästige, Finanzen verschlin
gende Pflicht sein muss, sind für mich die Anträge der Min
derheit Bühlmann sehr viel klarer. Sie sind auch gast
freundlicher als der abschreckende Antrag der Kommissi
onsmehrheit, der von den Migrantinnen und Migranten nur 
einfordert, ihnen aber keine Angebote macht. Die Kommissi
onsmehrheit geht von der nüchternen Einschätzung aus, 
dass Fremde leisten und liefern müssen. Von Pflichten des 
Gastlandes - in diesem Fall von uns - Ist nichts zu hören. 
Die Abwehr und die Distanzierung von allem Fremden wer
den hier einmal mehr gesetzlich festgeschrieben. 
Ich bitte Sie, den Anträgen der Minderheit Bühlmann zuzu
stimmen. 

Huguenln Marianne (-, VD): L'.amendement que j'ai depose, 
comme membre du groupe «A gauche toute!», demande 
que l'integration solt definie comme un concept s'adressant 
a tous les etrangers resident en Suisse, quel que soit leur 
statut et la duree, ancienne ou future, de leur etablissement. 
L'.lmportant est que la residence dans notre pays solt effec
tive. L'.immediatete dolt primer la duree du sejour, afin d'utiii
ser au maximum les possibilites de formation existent dans 
notre pays. 
Une deflnition restrictive de l'integration cloisonne les etran
gers entre eux, peut obliger des associatlons donnant des 
cours de franyais et subventionnees par les fonds destines a 
l'lntegratlon a refuser des personnes au benefice de permis 
de sejour de courte duree. II faut avolr vu l'envle d'apprendre 
de personnes ayant un staM instable pour reallser l'absur
dlte d'une teile limitatlon. II faut avolr entendu aussl ces reac
tions d'une enseignante en ciasse d'accuell, qui scolarlse 
des leur arrlvee les enfants de requerants d'aslle, sideree 
lorsque je lul rapportals nos debats de mai dernier, en ap
prenant que la scoiarisation immediate des enfants de re
querants dans les communes n'est pas une evldence. Des 
mesures d'integratlon immediates pour tous sont vitales et 
sont une prevention de la deiinquance. Elles sont un inves
tlssement pour l'avenlr, que la personne reste ou non en 
Suisse. Elles sont un devoir et une täche du pays d'accueil, 
pas seulement pour faire quelque chose pour les etrangers, 
mais aussi pour nous. 
Pour nous, l'integration n'est ni une asslmilatlon, ni une ne
gatlon de la culture d'origine - un arbre croTt mieux si ses 
racines sont fortes. Elle ne peut &tre qu'une demarche 
reciproque, visant a favoriser la connalssance, la compre
hension et le respect entre Suisses et etrangers, entre 
etrangers eux-m&mes, encourageant aussi les migrants a 
faire connaltre leur culture, les ralsons de leur venue en 
Suisse. Dans ce sens, les articl~ sur l'integratlon sont dece
vants. La formule potestative de la majorlte de la commis
sion a l'artlcle 54 sur les contributions financleres a 
l'lntegratlon est un retour en arrlere par rapport a la pratique 
actuelle. 
Quelques mots encore sur l'amendement de la majorlte a 
l'artlcle 52 alinea 2bls. Cette dernlere veut pouvolr associer 
i'octroi d'une autorisatlon de sejour ou de courte duree a la 
participation obligatoire a un cours de langue. Paradoxale
ment, cette mime maJorite ne veut d'integration que pour les 
etrangers sejournant durablement. Elle ne veut pas flnancer 
des mesures d'integration pour ceux qui repartiront dans 
leur pays, mals elle veut pouvolr les obliger a suivre des 
coursl 
L'.lntegratlon ne peut se decreter d'en haut Elle doit Mre 
adaptee aux lndMdus, a leur parcours, a leurs conditlons de 
vie. Cette mesure d'obligation demontre une meconnais-
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sance des condltions de vie des migrants, du parcours du 
combattant que represente l'arrivee en Suisse: demarches 
administratives, travail, logement, scolarisation. Voulolr im
poser des cours sans que l'offre de cours adaptes exlste est 
contre-productif; on le voit dans d'autres domaines comme 
lechOmage. 
Cenvle d'apprendre est grande chez les etrangers. La reallte 
sur le terrain montre une tres forte demande pour des cours 
adaptes. Si vous ne ma1trlsez pas l'alphabet, si vous Ates 
non scolarlse, vous ne pouvez pas suivre des cours Migros. 
II faut des assoclations speclfiques et elles manquent cruel
lement de moyens. II taut donc retourner le prlncipe d'obliga
tion: les collectivltes publiques doivent soutenir et encou
rager l'offre de cours de franyais, la demande suivra. 

Amstutz Adrian (V, BE): Die SVP-Fraktion lehnt gemäss 
Antrag Bortoluzzi das ganze 7. Kapitel- das lntegrationska• 
pitel - ab; die Abstimmung findet ja am Schluss statt. 
Wir sind Qberzeugt, dass Integration nicht staatlich verord
net, das heisst zwangsweise übergestülpt werden kann. Es 
Ist unabdingbare Voraussetzung, dass sich Ausländerinnen 
und Ausländer um Integration bemOhen und diese auch aus 
eigenem Antrieb vorantreiben. Es gibt In unserem Land nun 
wirklich eine Vielzahl bestehender Möglichkeiten; ich denke 
an Sprachkurse, aber auch an unser reiches Vereinsleben 
im Bereich von Sport, Kultur und an vieles andere mehr. Hier 
können sich lntegrationswillige Oben und sich auch bewei
sen, was letztlich auch dazu dient, dass im Hinblick auf das 
Einbürgerungsverfahren, das Ja letztlich am Schluss der 
ganzen Integration stehen soll, vielleicht bessere Vorausset
zungen geschaffen werden können und dass auch das Ver
ständnis bei unserer Bevcilkerung erhöht werden kann. 
Die Differenzen zur Lösungsfindung, wie sie hier In der Dis
kussion zwischen Linken und der Kommissionsmehrheit 
zum Ausdruck kommen, zeigen ja deutlich, dass es hier ei
gentlich gar nichts zu regeln gibt. 
Die SVP-Fraktlon lehnt die Minderheitsanträge BOhlmann 
ab, unterstützt bis auf weiteres die Mehrheitsanträge, und 
am Schluss werden wir das ganze 7. Kapitel zur Streichung 
empfehlen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Sie sehen, es ist bei so all
gemeinen Anliegen etwas schwierig, sie In eine gesetzliche 
Form zu fassen. Sobald man sie detailliert umschreibt, wird 
es zu einengend, und dann lässt man gewisse Dinge weg, 
die auch noch notwendig wären. Es braucht also ein Gesetz, 
das den Anwendern auch eine gewisse Gestaltungsfreiheit 
belässt. 
Der Bundesrat hat Ihnen eine Fassung vorgelegt, die Mehr
heit hat diese zum Teil ausgeweitet. Das ist keine Katastro
phe, aber ich bitte Sie trotzdem, bei Artikel 52 bei der 
Fassung des Bundesrates zu bleiben. Die Mehrheit hat ei
nen Absatz 2bls eingefügt. Dagegen haben wir an sich 
nichts einzuwenden, nur ist es fragwürdig, wenn Sie hier In 
die Details gehen, denn Sie legen natürlich doch gewisse 
Wege fest. 
Ich möchte Ihnen das an einem Beispiel zeigen; das geht 
dann bis zu Artikel 54. Wenn Sie hier die so genannten lnte
grationsverelnbarungen so in den Mittelpunkt stellen und 
dann in Artikel 54 noch sagen, dass in der Regel nur Pro
jekte unterstützt werden, die auf Integrationsvereinbarungen 
basieren, dann engen Sie die Sache unnötig ein. Nehmen 
Sie ein Beispiel: Sie führen Sprachkurse durch. Ob daran 
auch Leute teilnehmen, die von ausserhalb Europas kom
men, oder auch Polen respektive die Leute aus den neuen 
EU-Mitgliedstaaten, spielt doch keine Rolle; diese sollten 
ebenfalls diese Sprachkurse besuchen. Beruht das auf Inte
grationsvereinbarungen, so Ist es nicht möglich. Denn zwin
gende Integrationsvereinbarungen sind für die bisherigen 
EU-Bürger - diese sind wie Schweizer zu behandeln -, aber 
auch für Schweizer selbst eine so genannte Diskriminierung. 
Sie dürfen aber freiwllllg teilnehmen, weil sie als Inländer 
gelten. Also muss man für die anderen wieder separate 
Kurse durchführen; das Ist sinnlos. 
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Darum bitte ich Sie, schon bei Artikel 52 bei der Fassung 
des Bundesrates zu bleiben. Ich gebe zu, Absatz 2bis ist 
noch keine Katastrophe, aber wenn Sie dann bei Artikel 54 
noch die UnterstOtzung der Integrationsvereinbarung so 
stark in den Vordergrund stellen wollen, dann hat das dann 
auch grosse finanzielle Folgen, und es führt zu Unmöglich
keiten bzw. Sinnlosigkeiten bei der Durchtahrung. Die Fas
sung des Bundesrates ist offener. Ich gebe zu, wir können 
auch mit Absatz 2bis leben, nicht aber mit Absatz 2bis in 
Kombination mit Artikel 54. Das macht keinen Sinn. 
Ich bitte Sie, bei Artikel 52 Absätze 1 und 2 bei der Fassung 
des Bundesrates zu bleiben. Bei den Absätzen 3 und 4 ha
ben wir nichts gegen die Fassung Ihrer Kommission. Es ist 
eine redaktionelle Änderung, diese können wir akzeptieren. 
Ich bitte Sie, aufzupassen, dass wir nicht zu enge Vorschrif
ten machen, die nachher zu sinnlosen Lösungen führen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Das Kapitel zur 
Integration ist tatsächlich eines der wichtigen in diesem 
Gesetz. Es gehört ebenso dazu wie der Pfeiler der gesteuer
ten Zulassung, als Alternative für diejenigen Ausländerin
nen und Ausländer, die hier sind. Wir wollen sie besser inte
grieren. Sie wissen, wir haben einen Ausländeranteil von 
rund 20 Prozent. Wir sind multikulturell: Menschen aus rund 
194 Ländern befinden sich In der Schweiz und leben mit uns 
zusammen. Die albanische Sprache ist ebenso verbreitet 
wie das Rätoromanische. Seit 1970 Ist die Integration denn 
auch ein Bestandteil der bundesrätlichen Ausländerpolitik. 
Die Erfolge sind aber bisher wenig positiv. Wir haben bei den 
Ausländerinnen und Ausländern eine Arbeitslosigkeit, die 
klar höher liegt als bei den Schweizerinnen und Schweizern. 
Wir haben bei den Ausländern deutlich mehr Sozialhilfeemp
fänger, wir haben einen steigenden und höheren Anteil an 
Gewalt und Kriminalität. Das sind die Fakten. 
Wir wollen aber auf diese Situation, analog zum Bundesrat, 
nicht mit Repression oder mehr Gesetzen reagieren, son
dern - statt eben eine Symptombekämpfung zu betreiben -
eine echte Integrationspolitik in die Wege leiten. Hierin sind 
sich Kommission und Bundesrat einig. Es muss das Ziel 
sein, Ausländerinnen und Ausländer am gesellschaftlichen 
Leben teilhaben zu lassen, Chancengleichheit zu sichern 
und Zukunftsperspektiven zu eröffnen. Ausländerinnen und 
Ausländer sollen In der Lage sein, ihr eigenes Leben zu le
ben, es auch selber zu finanzieren, sich eigenständig In die 
Gesellschaft einzugliedern und unser Schulsystam selber zu 
bewältigen. Das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Es Ist ein vielschichtiger, langfristiger und oft auch kon• 
fliktreicher Entwicklungsprozess, der Lembereitschaft, Ver
ständnis, Toleranz, den Willen zur Kooperation und zu Ei
genleistungen von allen Mitgliedern und Gruppen der Bevöl
kerung verlangt Die Kantone wie die Gemeinden haben 
sehr viele gute Projekte eingeleitet, und das ist zu unterstüt
zen. 
Folgende Punkte sind wichtig: Die Ansprüche der Bürgerin
nen und Bürger unseres Landes haben naturgemäss einen 
gewissen Vorrang vor jenen der Zugewanderten. Die Pro
bleme und Bedürfnisse sowohl der einheimischen wie auch 
der ausländischen Bevölkerung sollen gleicherweise emst 
genommen und aufeinander abgestimmt werden. Integration 
ist ohne ein gegenseitiges Aufeinanderzugehen nicht mög
lich, wobei die Anpassung an den anderen beidseits Ihre 
Grenzen hat. Wichtig ist für die Kommission auch - das hat 
in Artikel 52 seinen klaren Niederschlag gefunden -, dass 
wir erwarten, dass Ausländerinnen und Ausländer den Wil
len zur Integration manifestieren. Das ist auch entscheidend 
fOr diverse Rechte, die sich ja davon ableiten. 
Wenn die SVP-Fraktion dieses ganze Kapitel streichen will, 
so verkennt sie, dass die gesetzliche Verankerung der Inte
gration ein Pfeiler der Ausländerpolitik ist; dieser Pfeiler ist 
im Gesetz zu verankern. Herr Amstutz hat zu Recht darauf 
hingewiesen, dass am Ende einer erfolgreichen Integration 
die Einbürgerung stehe. Diese Auffassung teilen wir, des
halb lade ich Sie herzlich ein, Im September zu den Bürger
rechtsvorlagen Ja zu sagen. 
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Die Kommission hat die Absätze 1 und 2 von Artikel 51 un
verändert Obernommen, aber sie beantragt Ihnen, neu diese 
in diesem Gesetz eingangs als Artikel 2b zu verankern. Wir 
wollen damit die Grundsätze der Zulassung, über die Siebe
reits abgestimmt haben, und eben auch den Grundsatz der 
Integration als Pfeiler dieses Gesetzes zum Ausdruck brin
gen und deshalb am Anfang des Gesetzes sagen, was es 
bezwecken soll. 
Ich bitte Sie daher, dieser Änderung zuzustimmen. Die Kom
mission hat dies mit 16 zu 4 Stimmen getan. 
Der Antrag Müller Philipp zu Artikel 2b Absatz 1 lag der 
Kommission nicht vor, weshalb ich mich dazu auch nicht 
äussern kann. 
Zum neuen Absatz 2bis In Artikel 52, den die Mehrheit ein
getagt hat: Hier möchte Ich darauf hinweisen, dass es sich 
um eine Kann-Bestimmung handelt, eine Bestimmung, wo
nach die kantonalen Behörden eine Bewilligung mit einer 
Bedingung verknOpfen können. Diese Bedingung wäre der 
Besuch eines Sprach- oder Integrationskurses. Wir haben 
lange über diese Bedingung diskutiert und sind zum Schluss 
gekommen, dass das ein sehr guter Mechanismus wäre. 
Man kann Ober die Formulierung streiten, aber das Instru
ment dieser Bedingung möchten wir den Kantonen offerie
ren, damit bei Bedarf gezielt eine Bewilligung damit ver
knüpft werden kann. 
Der Antrag der Minderheit BOhlmann zu Absatz 2 wurde in 
der Kommission mit 11 zu 6 Stimmen abgelehnt. Es ist zu 
betonen, dass sich dieser Minderheitsantrag auf Artikel 115 
Absatz 1 Litera d auswirken wird - dort auf den Antrag der 
Minderheit Vermot-Mangold. 
Zum Schluss möchte ich noch darauf hinweisen, dass die 
Anträge Schlüer und Hess Bernhard so in der Kommission 
nicht vorlagen; sie wollen aber vom Konzept her etwas ande
res und sind deshalb abzulehnen. 
Die Anträge Hess Bernhard und Huguenln zu Artikel 51 Ab
satz 2 machen aus meiner Sicht keinen Sinn, da Integration 
voraussetzt, dass man eine gewisse Zeit in der Schweiz lebt. 
Bei jenen Personen, die nur wenige Monate hier sind, stellt 
sich die Frage der Integration in der Regel nicht. Es ist eine 
gewisse Wohn- und Aufenthaltsdauer vorausgesetzt. 
Deshalb bitte ich Sie, das Wort «längerfristig», wie es in der 
Formulierung der Kommission steht, in dieser Fassung zu 
belassen und diese Anträge ebenfalls abzulehnen. 
Zusammenfassend: Werden Sie sich bewusst, dass die Inte
gration wichtig Ist, dass sie ein gegenseitiger, vielschichtiger 
Prozess ist und dass es einerseits Ressourcen, anderseits 
WIiien zur Integration braucht. 
Ich bitte Sie daher, bei diesen beiden Artikeln der Mehrheit 
der Kommission zu folgen. 

Amstutz Adrian (V, BE): Frau Leuthard, Sie haben darauf 
hingewiesen, dass wir im Herbst noch eine Abstimmung zur 
Einbürgerungsfrage vor uns haben. Sind Sie davon über
zeugt, dass Sie mit Ihrer Massnahme, die Sie so vehement 
vertreten, Im Herbst, wenn bei den Einbürgerungen ein Au
tomatismus eingeführt werden soll, den Integrationswillen 
stärken? 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Es Ist ja so, 
dass der Automatismus für die dritte Generation der Auslän
derinnen und Ausländer eingeführt wird, also für solche Kin
der, die hier geboren sind, die gar keine andere Kultur 
kennen als die schweizerische. Es ist in anderen Ländern 
erwiesen: Je früher die Integration beginnt, je mehr man 
diese Leute integriert, umso erfolgreicher Ist es, umso mehr 
sind sie auch bereit, in unserer Gesellschaft so zu leben, wie 
wir uns das vorstellen. Deshalb bin ich überzeugt, dass das 
Ja dazu richtig ist 

Beck Serge (AL, VD), pour la commission: Comme l'affirme 
le Conseil f6derai dans son message, !'Integration est un 
eiement cle de la politique a. l'egard des etrangers. 
Aujourd'hul, environ 1,4 milllon d'etrangers vlvent dans notre 
pays et contrlbuent a. l'essor de notre l§conomle. lls sont 
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m&me Indispensables dans certaines branches, comme la 
constructlon, l'agriculture, l'hötellerie, et les sieges de socie
tes internationales. 
Les analyses demontrent tres clairement que les rlsques de 
chOmage, de pauvrete, de maladie ou de crlminalite crois
sent proportionnellement au manque d'lntegration. Cun des 
points cardinaux de notre reforme legislative est l'inscription 
d'une forte volonte, autrefols inscrite dans les ordonnances, 
d'lntegration des immigrants. 
Dans ce sens, H convlent de rejeter fermement la proposition 
Bortoluzzl, qui veut biffer tout le chapltre 7, relatif a !'Integra
tion. 
C'est en effet en ralson de l'aspect de princlpe de cette 
question que votre commisslon vous propose d'inscrlre une 
partle des dlspositlons des articles 51 et 52 a l'article 2b. 
Ceffort d'integration repose sur deux piliers: d'une part, la 
mise en place d'une coordination par l'IMES, devenu Office 
tederal de l'immigration, de !'Integration et de l'emlgration -
nous esperons que sa nouveHe mue ne l'empkhera pas de 
poursuivre ses missions dans le domalne de !'Integration; 
d'autre part, l'exigence d'une volonte d'effort d'lntegration de 
la part des etrangers eux-m&mes, etrangers dont le sejour 
est legal et durable. t:IMES a la charge de coordonner la po
litlque d'lntegration au sein de l'admlnlstration federale, 
d'une part, et entre la Confederation et les cantons, d'autre 
part. Les etrangers devront quant ti. eux s'efforcer d'appren
dre une de nos langues nationales, de manlere a pouvoir 
communiquer avec nos concltoyens, cette communication 
etant naturellement une premice indispensable a l'integra
tion. 
L'.article 2b pose parfaitement les deux termes de l'equation 
«Integration»: d'une part, une disposition des etrangers en 
faveur de !'Integration et, d'autre part, une ouverture de la 
population de notre pays a leur egard. Cenrlchlssement cul
turel vlent de la diversite partagee, et non pas d'un prlncipe 
cameleon, comme l'ont evoque certalns intervenants de 
gauche, et de la construction de Valeurs communes, du res
pect mutual de la dlfference dans un cadre qui est garanti 
par notre democratie. Les alineas 1 et 2 ont ete approuves a 
l'unanimite par votre commlsslon. 
A l'article 52 allneas 1 et 3, la mlnorite souhaite que la Con
federation soit plus active dans les mesures concretes 
d'integratlon, en particuller les cours de langue. Comme 
mentionne prealablement, la concretisation des mesures de
pend davantage des cantons que de la Confederatlon, et les 
situations dans ce domaine ne sont pas uniformes, tant dans 
les methodes que dans l'ampleur. II convlent toutefols de no
ter qu'au cours des trols dernleres annees, entre 20 ooo et 
30 ooo personnes ont beneficie de programmes d'integra
tlon soutenus par la Confederation. 
La majorite de la commlsslon s'est egalement ralliee au gou
vernement. qui s'opposait tant pour des raisons financieres 
que pour des raisons de responsabilisation des etrangers, a 
prendre en maln leur Integration, a offrlr systematiquement 
des programmes de cours unilateralement genereux. C'est 
par 11 volx contre 6 que 1a commission a rejete la proposi
tion defendue par la mlnorite BOhlmann. 
On peut constater qu'apres trols decennles de recours au 
regime saisonnier comme porte d'entree principale de l'im
migratlon, les experiences faites et, surtout, la presslon de
mographlque nous arnenent a une perception fondamentale
ment differente de l'lmmlgratlon, qul se concretise dans la 
volonte d'accueilllr et d'integrer durablement les etrangers, 
peryus comme un facteur consolldateur de notre envlronne
ment socioeconomique. 
Notons encore que, dans son corapport, la Commisslon de 
l'economle et des redevances avait adopte de Justesse, par 
11 volx contre 10, une propositlon allant dans le sens d'un 
renforcement de l'engagement de la Confederatlon dans la 
concretisation des mesures d'lntegration. Cette propositlon a 
cependant ete rejetee, par 11 voix contre 6, pour les mämes 
raisons que la minorite BOhlmann. 
Nous vous lnvitons egalement a rejeter les autres proposi
tions de minorite. Encore une fois, la commission a cherche 
un equilibre entre ceux qul estiment que l'on en fait toujours 
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trop et ceux qui estlment qu'il faudraH en faire bien davan
tage. 
C'est dans ce sens que nous vous invitons a suivre nos pro
positions. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen nach dem 
alten Abstimmungsverfahren ab, da die elektronische Ab
stimmungsanlage ausgefallen Ist 

Art. 2b 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Müller Philipp •.•. 101 Stimmen 
FOr den Antrag Hess Bernhard .... 1 Stimme 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Kommission •••• 92 Stimmen 
FOr den Antrag Müller Philipp •.•• 89 stimmen 

Art. 51 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 123 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 37 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
FOr den Antrag der Kommission •.•. 108 Stimmen 
FOr den Antrag Huguenln .... 63 Stimmen 

Art. 52 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
halt zu Absatz 1 Ist zurückgezogen worden. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 11 o Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit (Abs. 2) .... 71 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deux/eme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit •..• 92 Stimmen 
FOr den Eventualantrag Schlüer .... 53 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Tro/s/eme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... offensichtliche Mehrheit 
FOr den Antrag Hess Bernhard .... Minderheit 

Vierte Abstimmung - Quatrfeme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 110 Stimmen 
Für den Antrag des Bundesrates .... 70 Stimmen 

Fünfte Abstimmung- Cinquleme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 114 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit (Abs. 3) .... 69 Stimmen 

Art.2b 

Erste Abstimmung- Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .•.• 124 Stimmen 
Für den Antrag Bortoluzzl .... 52 Stimmen 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 126 Stimmen 
FOr den Eventualantrag SchlOer .... 53 Stimmen 

Art. 53 
Antrag der Kommission 
Abs. 1-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4bis 
Bel der lntegratlon arbeiten die Behörden des Bundes, der 
Kantone und Gemeinden, die Sozialpartner, die Nlchtragie
rungsorganlsatlonen und Ausländerorganisationen zusam
men.(= bisheriger Art. 52 Abs. 4) 
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Eventualantrag Bortoluzzi 
(falls der Antrag Bortoluzzi zum 7. Kapitel abgelehnt wird) 
Streichen 
Schriftliche BegrOndung 
Die Integration hat primär von den Ausländerinnen und Aus
liindern auszugehen. Die Gemeinden können allenfalls be
darfsgerecht mit HiHsangeboten unterstützend tätig sein. Die 
Integration kann aber allein schon deshalb nicht in einem 
Gesetzesartikel formuliert werden, weil die Bedürfnisse zu 
individuell sind, um sie auf Gesetzesstufe adäquat zu veran
kern. Nicht nur jede Gemeinde hat andere Bedürfnisse auf
grund der Zahl und Zusammensetzung ihrer jeweiligen 
ausländischen Bevölkerung; auch die einzelnen Auslände
rinnen und Ausländer haben unterschiedliche Bedürfnisse 
aufgrund der geplanten Zeit, die sie in der Schweiz zu ver
bringen gedenken. 

Art.53 
Proposition de la commission 
Al. 1-4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4bis 
L!lntegratlon est une täche que la Confederatlon, les can
tons, les communes, les partenaires sociaux, les organisati
ons non gouvernementales et les organisatlons d'etrangers 
se doivent d'accomplir en commun. (= ancien art. 52 al. 4) 

Proposition subsldiaire Borto/uzzi 
{au cas oi'.J la proposition Bortoluzzi concernant le chapitre 7 
serait rejetee) 
Biffer 
Deve/oppement par ecrit 
L!integration doit resulter de l'effort foumi par la personne 
elle-mAme. Les communes peuvent, le cas echeant, propo
ser des aides selon les besoins. Mals l'integration ne saurait 
flgurer dans un article de foi, ne serait-ce que parce que les 
besoins sont trop personnels et individuels pour faire l'objet 
d'une norme legale. De trop grandes differences existent 
non seulement au niveau de la commune (le nombre et la 
compositlon de la population etrangere peuvent varier), mais 
aussl au niveau de chaque personne etrangere en fonctlon 
de la duree prevue de son sejour en Suisse. 

Art. 54 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 4 
In der Regel werden nur Projekte unterstützt, die auf lntegra
tlonsverelnbarungen gemäss Artikel 52 Absatz 2bls basie
ren. 

Antrag der Minderheit I 
(Bühlmann, Donze, Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, Ja
niak, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Abs.1 
Der Bund gewährt .... 

Antrag der Minderheit II 
(Bühlmann, Garbani, Hubmann, Janlak. Tillmanns, Vermot) 
Abs.4 
Streichen 

Antrag der Minderheit III 
(Fehr Hans, Glur, Schibli) 
Den ganzen Artikel streichen 

Antrag Engelberger 
Abs. 1 
Der Bund kann für die Integration der Ausländerinnen und 
Ausländer finanzielle Beiträge gewähren. Er unterstützt ins
besondere Projekte, welche dem Erlernen einer Landes
sprache dienen. Beiträge werden in der Regel nur gewährt, 
wenn sich die Kantone, Gemeinden oder Dritte angemessen 
an den Kosten beteiligen. 

Amtliches Bullelln der Bundesversammlung 

Abs. 4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Gemäss Absatz 4 werden in der Regel nur die Projekte finan
ziell unterstützt, die auf Integrationsvereinbarungen (gemäss 
Art. 52 Abs. 2bis) beruhen. Absatz 4 ist durch die Mehrheit 
der SPK-NR neu hinzugefügt worden. Absatz 4 ist aber zu 
streichen, weil es sonst in Zukunft nicht mehr möglich wäre, 
Ausländerinnen und Ausländer, welche im Rahmen des 
freien Personenverkehrs zu uns gelangen, mit notwendigen 
lntegratlonsmassnahmen zu unterstützen. Es ist nämlich aus 
rechtlichen Gründen in solchen Fällen nicht möglich, eine 
Aufenthaltsbewilligung nur dann zu geben, wenn eine Inte
grationsvereinbarung zwischen Behörde und Ausländer ein
gegangen wird. Dies wäre mit dem FreizQglgkeitsabkommen 
mit den Mitgliedstaaten der EU nicht vereinbar. Daher könn
ten Ausländer aus EU-Staaten in Zukunft nicht mehr an lnte
grationsmassnahmen teilnehmen, welche vom Bund unter
stützt werden. Gerade bei niedrig qualifizierten Arbeitskräften 
aus dem EU-Raum und deren Familien sind aber Massnah
men wie Sprachkurse besonders sinnvoll. Das wollen wir 
weiter ermöglichen. Absatz 4 ist daher zu streichen. 
Hingegen beantrage ich Ihnen, Absatz 1 dahin gehend zu 
präzisieren, dass vor allem Sprachkurse unterstützt werden. 
Das Erlernen einer Landessprache ist besonders wichtig als 
Voraussetzung fQr eine erfolgreiche gesellschaftliche und 
berufliche Integration. Es lst auch angesichts der beschränk
ten Bundesmittel richtig, bereits im Gesetz die Prioritäten zu 
nennen. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.4 
Es werden nur Projekte unterstützt, die auf Integrationsver
einbarungen gemäss Artikel 52 Absatz 2bis basieren. 
Schriftliche BegrOndung 
Eine beratende Kommission ist gänzlich Qberflüssig und be
lastet einzig die in- wie ausländischen Steuerzahler unnötig. 

Art. 54 
Proposition de Ja majorite 
Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.4 
En regle generale, seuls sont soutenus les projets se fon
dant sur des accords d'integratlon conformement a l'artl
cle 52 alinea 2bis. 

Proposition de Ja mlnorite I 
(BOhlmann, Donze, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, Ja
niak. Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 
La Confederatlon accorde •••. 

Proposition de Ja minorite II 
(BOhlmann, Garbani, Hubmann, Janlak. Tillmanns, Vermot) 
Al. 4 
Bitter 

Proposition de la minorite III 
(Fehr Hans, Glur, Schibli) 
Blffer tout l'article 

Proposition Engelberger 
Al. 1 
La Confederation peut accorder des contributions finan
cieres a l'integration des etrangers. Elle soutlent notamment 
les projets qul servent a l'apprentlssage d'une langue natio
nale. En regle generale, ces contributions ne sont accordees 
que si les cantons, des communes ou des tiers participent 
de tayon approprlee aux coats. 
Al. 4 
Biffer 
Deve/oppement par ecrit 
D'apres l'alinea 4, seuls les projets reposant sur une con
vention d'integratlon (selon l'art. 52 al. 2bls) beneficient en 
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regle generale d'un soutlen financier. L:allnea 4 a ete ajoute 
par la majorlte de la CIP-CN, mais II convient de le bitter, 
sans quoi il ne serait plus possible a l'avenir de soutenir par 
des mesures d'integratlon necessaires les etrangers qui vi
ennent en Suisse dans le cadre de la libre circulation des 
personnes. Pour des raisons juridiques, II n'est en effet pas 
possible, dans ces cas precis, de ne delivrer une autorisa
tlon de sejour que lorsqu'une telle conventlon d'integratlon a 
ete convenue entre l'administration et le ressortissant etran• 
ger, car une telle mesure seralt incompatible avec l'Accord 
sur la llbre clrculation conclue avec les Etats membres de 
l'UE. En effet, les etrangers provenant de ces Etats ne pour
raient plus a l'avenir participer a des mesures d'lntegration 
soutenues par la Confederation. Or, des mesures telles que 
les cours de langue s'adressent tout particulillrement aux 
travailleurs peu qualifies provenant de l'Espace de l'UE ainsi 
qu'a leurs famllles, et nous souhaltons que cette possiblllte 
subsiste. II convient donc de biffer l'alinea 4. 
Je vous propose par contre de preclser l'allnea 1 en lndi• 
quant que ce sont surtout les cours de langue qui beneficie
ront d'un soutlen. L:apprentissage d'une langue nationale 
constitue une condition prealable particulillrement lm
portante a une Integration reussie, tant sociale que professi
onnelle. Compte tenu des moyens limites de la Confede
ration, II est pertinent de clter les priorites dans la loi. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 4 
Seuls sont soutenus les projets se fondant sur des accords 
d'integration conformement a l'artlcle 52 allnea 2bis. 
Developpement par ecrit 
Une commission consultative est purement et simplement 
superftue et represente lnutllement une charge pour le con
tribuable suisse et etranger. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir behandeln die Arti
kel 53 und 54 in einer gemeinsamen Debatte, 

BOhlmann Ceclle (G, LU): In Artikel 54 geht es um die 
Wurst, nämlich darum, ob uns alle Integrationsbekenntnisse 
auch pekuniär etwas wert sind, Es geht darum, ob wir bereit 
sind, finanzielle Beiträge für die Integration bereitzustellen. 
Der Bundesrat schreibt in seiner Version, dass der Bund sol
che Mittel zur Verfügung stellen kann. Die Minderheit I bean
tragt Ihnen, dass wir das verbindlich formulieren: «Der Bund 
gewährt für die Integration der Ausländerinnen und Auslän
der finanzielle Mittel.» Die Minderheit III (Fehr Hans) bzw. 
die SVP-Fraktlon will überhaupt nichts davon wissen. Sie ha
ben also die Wahl zwischen der Verbindlichkeit, der Nichtun
terstützung und der Kann-Formulierung. 
Warum beantrage ich Ihnen die verbindliche Formulierung? 
Es war ja in den Neunzlgerjahren eine grosse Errungen
schaft, dass wir eben diesen lntegratlonsartlkel ins alte Anag 
einfügen konnten, der auch finanzielle Unterstützung ermög
lichte. Ich kann sagen: Was in den letzten Jahren In den 
Kantonen dank der Unterstützung durch Bundesgelder - die 
von der EKA Ober die Projektbegutachtung gesprochen wer
den - geleistet worden Ist, ist eine Erfolgsgeschichte. Zum 
Beispiel wurden In den Jahren 2001 bis 2003 von den Gel
dern der EKA 29 Prozent gezielt in Projekten zur Förderung 
des Spracherwerbes eingesetzt. Eine weitere wichtige Auf
gabe, die mit 13 Prozent der gesamten Mittel unterstatzt 
worden ist, ist die Aus- und Fortbildung von so genannten 
SchlOsselpersonen. Das sind Personen, die sich professio
nell mit Integration beschäftigen, die sehr viel davon verste
hen, die quasi Vermtttler zwischen den Kulturen sind. Dann 
entfielen 23 Prozent der Mittel auf Projekte, die der Partizi
pation der Migrantinnen und Migranten dienten. 18 Prozent 
der Bundesgelder flossen in die Förderung von Projekten 
von nationaler Bedeutung, und 17 Prozent der Bundesgel
der dienten zur Stärkung der regionalen Strukturen wie zum 
Beispiel Ausländerdienststellen oder Integrationsbüros, wie 
sie in den Kantonen existieren. 
Das sind ganz wichtige Impulse, die vom Bund aus gekom
men sind. Die Kantone haben mitgezogen. In vielen Kanto-

nen und Städten wurden lntegrationsdelegierte, Integra
tionsbeauftragte, eingesetzt, die quasi die Feinarbeit des
sen, was wir hier beschliessen, in den Kantonen und Ge
meinden geleistet haben. 
Damit diese Projekte, diese Initiativen, die erfolgreich ange
laufen sind, auch für die Zukunft gesichert sind, bitte ich Sie, 
der zwingenden Formulierung zuzustimmen, damit die Leute 
auf einer Basis von Sicherheit weiterpianen können und 
nicht damit rechnen mOssen, dass diese Gelder nur dann 
fllessen, je nachdem ob es dem Bund gerade passt oder 
nicht. Es soll daher verbindlich sein, dass Beiträge an die In
tegrationsleistungen von Gemeinden und Kantonen bezahlt 
werden. Die Bedingung ist ja immer noch - das bleibt auch 
bei meinem Minderheitsantrag so-, dass sich Kantone, Ge
meinden und Dritte angemessen an den Kosten betelllgen. 
Das ist die Begründung für meinen ersten Antrag. 
Zum zweiten Minderheitsantrag betreffend Absatz 4: Die 
Formulierung, dass nur Projekte unterstützt werden, die auf 
Integrationsvereinbarungen beruhen, Ist sehr problema
tisch. Bundesrat Blocher hat schon vorhin bei Artikel 52 Ab
satz 2bls gesagt, dass es an sich problematisch sei, wenn 
man diese Bestimmung anwende. Sie werden auch von 
Herrn Engelberger hören, dass die FDP-Fraktion für Strei
chung von Artikel 54 Absatz 4 ist. Es ist nämlich komisch, 
dass Aufenthaltsbewilligungen nur dann erteilt werden sol
len, wenn Leute bereit sind, aufgrund solcher lntegratlons
vereinbarungen zum Beispiel bei uns Sprachkurse zu be
suchen. 
Jatzt kommen aber Leute aus der EU zu uns; sie werden in 
Zukunft vermehrt aus den osteuropäischen Staaten, die 
neue EU-Staaten geworden sind, wie zum Beispiel Polen, zu 
uns kommen. FOr diese Personen gllt dann diese Vereinba
rung nicht, weil wir EU-Angehörigen keine Auflagen machen 
können, denn EU-Angehörige mOssen In jeder Beziehung 
wie Inländer behandelt werden. Es Ist nicht einzusehen, 
wieso solche Integrationsvereinbarungen für Leute gelten 
sollen, die aus den USA in die Schweiz kommen, dass sie 
aber nicht für Leute gelten sollen, die aus Osteuropa kom
men. 
Dieser Absatz der Mehrheit der Kommission ist nicht durch
dacht; er war vielleicht gut gemeint. aber er schafft mehr 
Probleme, weil er zwei Kategorien von Eingewanderten 
schafft. Die einen werden In solche Kurse gezwungen; die 
anderen, die es eigentlich mindestens so nötig hätten, wenn 
man das durchdenkt, sind diesem Regime nicht unterworfen. 
Ich welss, dass sogar Herr Bundesrat Blocher meinen Strei
chungsantrag unterstatzen will. Eine solche Koalition wird es 
in diesem Hause wahrscheinlich relativ selten geben. Es 
spricht doch dafür, dass der Streichungsantrag richtig ist, 
wenn er so breit unterstützt wird: von Herrn Bundesrat Bio
eher bis zu mir von den Grünen. 

Fehr Hans (V. ZH): Bei den Artikeln 53 und 54 kommen wir 
zum Kern der Sache. 
Frau BOhimann hat das Kapitel "Integration» vorher als «das 
erfreulichste Kapitel» Im ganzen Ausländergesetz bezeich
net. Es kommt natOrllch darauf an, was man unter Integra
tion versteht. Dann ist es vielleicht tatsächlich erfreulich. Es 
ist klar, es stehen sich hier zwei diametral unterschiedl!che 
Konzepte gegenOber. Ich hoffe, dass Sie dem guten Konzept 
der SVP-Fraktlon folgen werden. 
Was bedeutet für uns Integration? Wer erbringt die Integrati
onsleistung? Selbstverständlich erbringt der- oder diejenige 
die Integrationsleistung, der oder die sich integrieren will. 
Dort ist die Leistung zu erbringen. Gehen Sie nach Italien, 
nach Frankreich, nach England oder nach Österreich: Dort 
macht der Staat punkto Integration nichts oder praktisch 
nichts. Aber bei uns soll er fördern, Pfllchten haben, Rah
menbedingungen schaffen, diesem und jenem Rechnung 
tragen, zahlen usw. Das ist nicht unsere Auffassung von In
tegration. 
Ich bitte Sie deshalb, die Artikel 53 und 54 zu streichen. 
Warum? Es geht hier um die Pflichten des Bundes. Was hat 
der Bund Im Bereich der Integration für Aufgaben? Wir mei
nen, er habe keine Aufgaben. Wenn jemand Aufgaben hat, 
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ist es erstens der zu Integrierende selbst und zweitens allen
falls die Stufe Gemeinde, und zwar vor allem im schulischen 
Bereich, was ja heute schon funktioniert. Was passiert, 
wenn Sie gemäss Artikel 53 dem Bund Pflichten und Aufga
ben bis zum Gehtnichtmehr auferlegen? Dann schaffen Sie 
erstens einen Rechtsanspruch auf Förderung der Integra
tion. Dann schaffen Sie zweitens eine Integrationsbürokratie: 
Es muss koordiniert werden, es muss informiert werden, es 
muss gezahlt werden, es muss gefördert werden usw. Man 
könnte sogar davon sprechen - analog zum Asylbereich -, 
dass sich dann aufgrund dieser Artikel eine eigentliche «In
tegrationsindustrie» breit machen könnte. 
Frau Leuthard, Sie meinen, das sei Obertrieben. Ich will 
dann schauen, was Ihre Partei konkret unternimmt, wenn 
diese beiden Artikel angenommen sind. Lehnen Sie sie also 
besser ab, dann müssen Sie den Beweis nicht antreten. 
Ich bitte Sie noch einmal: Überlassen Sie die Integrations-
leistung der Person, die sich integrieren will. Ich kenne viele 
solche Leute, ich hatte in früheren Zeiten auch solche Schü
ler, die eine Eigenleistung erbracht haben. Die waren nicht 
auf den Staat angewiesen; die wollten das gar nicht. Sie ha
ben ja auch einen gewissen Stolz. Überlassen Sie das, 
wenn schon, der Gemeinde, und nehmen Sie sich ein Bei
spiel am Ausland rund um uns herum, wo der Staat prak
tisch keine Integrationsleistungen erbringt. 
Zum Schluss bitte ich Sie, natürlich eventualiter, bei Arti-
kel 54 den Antrag der Minderheit II (Bühlmann) auf Strei
chung von Absatz 4 zu unterstützen. Was wir nämlich auch 
nicht wollen, sind Integrationsvereinbarungen; das wäre Be
standteil dieser Integrationsbürokratie. Auch das ist Bürokra
tie, auch das kostet. 
Ich bitte Sie, schaffen Sie Klarheit, und streichen Sie diese 
beiden Artikel. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur Fehr, j'ai bien entendu 
que vous defendez le principe selon lequel l'in~ratlon se
rait une täche des communes. 
Premiere question: est-ce que 98 slgnifie que votre parti, 
l'UDC, ne va plus s'opposer a des programmes d'ln~ra
tlon comme celui de Zurich a l'epoque - uKosovo-Albaner 
Nein»-, oa II s'agissait de soutenir un reseau de benevoles 
qui aidalent a !'Integration de la population d'immigres? 
Deuxieme question: est-ce que vous allez vous engager a 
l'avenir pour que les employeurs qul font venir et engagent 
des travailleurs immigres, organisent par exemple des cours 
d'allemand ou des cours de franyais? Est-ce que vous allez 
vous engager dans ce sens-la, pour que l'Etat n'ait plus be
soin d'intervenir? 

Fehr Hans (V, ZH): Premierement, mon eher collägue Leuen
barger, c'est tres bien que vous ayez bien ecoute. Vous fai
tes vraiment des prognl,s dans l'ecoute de l'UDCI 
In Zürich haben wir uns dafQr stark gemacht, dass Schüler, 
die nicht genügend Deutsch können - das ist das Entschei
dende -, eine gewisse Zelt in Klassen zusammengefasst 
werden, z. B. regional, bis sie genügend Deutsch sprechen. 
Das müssen nicht Ausländer sein. Es geht darum, ob sie ge
nügend Deutsch können. Wenn sie das nicht können, sollen 
sie in regionalen Klassen zusammengefasst werden. Wenn 
sie genügend Deutsch können, können sie in die Normal
klasse eintreten. Das wäre eine gute Integration. Das Ist das 
Konzept der SVP-Fraktlon. Aber ich weiss nicht, ob es die 
grOne Fraktion unterstützt hat. Das ist das Problem. 

Flurl Kurt (AL, SO): Wir lehnen die Anträge der Minderhei
ten 1 (BDhlmann), II (Bühlmann) und III (Fehr Hans) ab und 
unterstatzen Im ganzen Artikel 54 die Mehrheit 
Beim Antrag der Minderheit l lehnen wir die imperative Form 
in Bezug auf die Gewährung finanzieller Beiträge ab. Das 
geht uns zu weit; angebracht scheint uns die Kann-Bestim
mung, die dem Bund einen gewissen Ermessensspielraum 
zubilligt. 
Den Antrag der Minderheit II lehnen wir auch ab. Auch hier 
geht es darum, die Einwandernden betreffs Integrations-
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massnahmen in die Pflicht zu nehmen, wie ja auch der 
Bund für einen Teil seiner Kosten aufkommt. Integration 
kann nur dann erfolgreich sein, wenn sich auch die Einwan
dernden integrationswfllig und -bereit zeigen. Mit einer Inte
grationsvereinbarung wird diesem Gedanken bereits Rech
nung getragen. Diese Vereinbarung ist ja nun in Artikel 52 
Absatz 2bis verankert. 
Der «Koalition» von Bundesrat Blocher und Kollegin BOhl
mann muss ich entgegenhalten, dass Absatz 4 ja eine of
fene Formulierung Ist - es heisst «In der Regel» -; es liegt 
keine zwingende Kursverpflichtung vor, aber auch keine 
zwingende Finanzierung. Der Budgetvorbehalt gemäss Arti
kel 54 Absatz 2 gilt und kann von Jahr zu Jahr angewendet 
werden. Wir unterstützen deshalb die Mehrheit und lehnen 
auch den Einzelantrag Hess Bernhard zu Absatz 4 wegen 
dessen zwingender Formulierung ab. 
Im Übrigen kann Ich mich an dieser Stelle den Bemerkun
gen von Kollege Vischer anschliessen, dass die Integration 
nur zum Tell gesetzlich und behördlich geregelt werden 
kann, weil sie sich zu einem guten Teil auf der zwischen
menschlichen Ebene abspielt Ich muss Herrn Vischer aller
dings dann wieder entgegenhalten, dass seine polemische 
Zuspitzung auf einen angeblichen Gegensatz von Schweizer 
Gutmenschen einerseits und skeptisch beäugten Auslän
dern andererseits ebenfalls nicht der Realität entspricht. 
zwischenmenschlich sieht das alles in der Gemeinde, im 
Quartier, in der gleichen Strasse, im selben Wohnblock nicht 
so kontrontativ aus, allerdings immer unter der Vorausset
zung des - meist vorhandenen - guten Willens. Wenn dieser 
fehlt, so fehlt er überhaupt nicht immer nur seitens der 
Schweizerinnen und Schweizer. Im Übrigen gibt es oft auch 
Integrationsschranken innerhalb der Familie, wenn z. B. der 
Ehemann vor einer dank Integration erworbenen Selbststän
digkeit seiner Ehefrau Angst hat. Hier besteht also der Kon
flikt nicht zwischen Ausländern und Schweizern, sondern, 
kulturell bedingt, innerfamiliär. 
Den Antrag der Minderheit III lehnen wir ebenfalls ab. Wir 
bekennen uns zum Integrationskonzept, wie es im vorlie
genden Gesetzentwurf umschrieben ist, natarlich mit Aus
nahme unserer Vorschläge gemäss den Anträgen zu den 
Artikeln 41 und 43, welche in der Sondersession behandelt 
und - aus unserer Sicht leider - abgelehnt worden sind. 
Die Integrationsvereinbarungen gewährleisten, dass auch 
die Einwandernden einen Teil an eine Integration zu erbrin
gen haben, und gemäss Absatz 2 unterstehen die flnanzlel· 
len Aufwendungen - wie bereits erwähnt - der Budgethoheit 
des Parlamentes. Zusammen mit der Voraussetzung der 
Kostenbeteiligung Dritter gemäss Absatz 1 ist damit gewähr
leistet, dass die Kosten für den Bund tragbar sind und ent
sprechend den jeweiligen Finanzkennzahlen beeinflusst 
werden können. 
Nach der Annahme von Artikel 52 Absatz 2bls wollen wir 
nun auch Artikel 54 Absatz 4 unterstatzen. Im Übrigen lösen 
wir mit der Unterstatzung von Artikel 54 unser Versprechen 
ein, das ich anlässlich der Diskussion von Artikel 22 auf ein 
Votum von Herrn Fasel namens unserer Fraktion abgegeben 
habe. Wir unterstützen dieses Integrationskonzept der Mehr
heit, lehnen gleichzeitig auch den Eventualantrag Bortoluzzi 
zu Artikel 53 ab und unterstatzen den Antrag Engelberger zu 
Absatz 1 von Artikel 54: Wir können uns seiner Meinung an
schliessen, dass insbesondere Projekte, welche dem Erler
nen einer Landessprache dienen, unterstützt werden; hin
gegen lehnen wir logischerweise - wie bereits vorhin bei den 
Minderheitsanträgen geäussert - seinen Streichungsantrag 
zu Absatz 4 ab. 
Wir sind also durchwegs für die Unterstatzung der Mehrheit 
und gegen die Minderheiten und In einem Punkt auch gegen 
den Bundesrat; das ist die Meinung der FDP-Fraktion. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Ich spreche wie mein Vorredner 
auch gleich zu diesem Artikel und dem folgenden, weil sie 
einen inneren Zusammenhang haben. Es geht um die kon
krete Ausführung dessen, was wir in Artikel 52 unter dem all
gemeinen Begriff Integration verstanden haben, wie wir Ihn 
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umsetzen wollen, und zwar auf Gesetzesebene. Bisher war 
das meiste nur auf Verordnungsebene geregelt. 
Die Mehrheit setzt in Artikel 54 auf eine Kann-Formulierung, 
die beiden Minderheiten wollen etwas einander Entgegenge
setztes: entweder eine bindende Verpflichtung oder gar 
nichts. Die CVP-Fraktion unterstützt die Idee, Integration zu 
gewährleisten; sie unterstützt die Mehrheit. Wir dürfen nicht 
nur darOber reden, sondern müssen es auch umsetzen. Ge
wisse Unterstützungsgelder dafür sind nötig, gemäss Proto
koll rund 14 MIiiionen Franken im Jahr -- ein Beitrag, der 
angesichts der Aufgabe angemessen ist Zudem muss man 
sehen, dass man mit Integration Kosten sparen kann, wenn 
man die negativen Folgen von fehlender Integration betrach
tet, die wesentlich teurer zu stehen kommt. Zudem zahlt der 
Bund nur, wenn andere Partner, wie die Gemeinden, sich 
beteiligen; das ist ein entscheidender Punkt für eine effizi
ente Kostenaufteilung. Die Ausgaben müssen ebenfalls von 
der Eidgenössischen Ausländerkommission und vom Parla
ment genehmigt werden, es sind also OberprOfbare und be
grenzbare Kosten. 
Der Antrag Engelberger zu Artikel 54 Absatz 1 wird von uns 
unterstützt. Er bedeutet eine sinnvolle Vereinfachung und 
beinhaltet eine bessere Formulierung. Zudem richtet er den 
Fokus auf den Spracherwerb; dieser ist nach wie vor eines 
der wirksamsten Instrumente, um Integration zu ermögli
chen. Zudem löst der Antrag Engelberger ein Problem, das 
der Kommission offenbar entgangen ist: nämlich dass ein 
Unterschied zwischen EU-Ausländern und anderen Auslän
dern bezüglich der Sprache eigentlich nicht haltbar Ist Wenn 
schon Integration unser Ziel ist, dann müssen wir es auch 
glaubwürdig mit Taten anstreben, aber mit den Freiheiten, 
die für die vollziehenden Behörden nötig sind. 

Viecher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Anträgen der 
Minderheit 1 (BOhlmann) und der Minderheit II (BOhlmann) 
zuzustimmen und den Antrag der Minderheit III (Fahr Hans) 
abzulehnen. 
Ich glaube, Herr Fehr Hans hat Folgendes noch nicht ganz 
begriffen: Was er auch immer sagt, die Ausländerinnen und 
Ausländer, um die es hier mehrheitlich geht, werden unab
hängig von seinem Willen in der Schweiz bleiben. Die 
Schweiz wird sich mit diesen Ausländerinnen und Auslän
dern entwickeln. Es Ist jetzt die Frage, was Herr Fehr will. 
Wollen Sie, dass diese Ausländerinnen und Ausländer get
toisiert werden? Oder wollen Sie, dass sie einen realen Be
standteil unserer Gesellschaft bilden? Ich vermute, Sie wol
len das Erste. Versuchen Sie es, es wird Ihnen nicht gelin
gen. 
Wie schon gesagt, die Lebensrealität Ist eigentlich viel inte
grativer als der Diskurs zwischen SVP und Sozialarbeitern. 
Die Menschen finden zusammen. Sie sind In Schulklassen 
täglich zusammen. Die Menschen kommen an Elterntischen 
zusammen usw. Jetzt geht es um die Frage, was der Bund 
tun soll. Soll er Beiträge nur gewähren können, oder soll er 
sie gewähren müssen? Das Ist ein entscheidender Fight um 
die nötigen Finanzen, die der Bund bereitstellen muss. Ich 
denke, in unseren Schulen tickt eine Zeitbombe, wenn es 
uns nicht gelingt, spezifische Fördermassnahmen tatsäch
lich durchzuführen. 
Wir hatten im Kanton Zürich eine Abstimmung Ober die 
Grundstufe. Sie wurde beispielsweise von der SVP be
kämpft, auch von ein paar anderen, die immer noch meinen, 
es sei wichtiger, Handarbeit zu fördern als die Integration 
von Ausländerinnen und Ausländern. Die Grundstufe ist ein 
Lebensnerv für eine gezielte und sinnvolle Integrationspoli
tik, mit der spezielle Sondermassnahmen verbunden sind. 
Ich denke, wenn der Bund nicht bereit ist, im Bereich des ge
samten Bildungssystems auch Mittel bereitzustellen, die der 
gezielten Förderung von Ausländerinnen und Ausländern 
zukommen, dann schafft er ein Problem, das ihn - wie rich
tig gesagt worden Ist -- teurer zu stehen kommt. 
Vergessen Sie eines nicht Unter hundert Kosovo-Albanerin
nen und -Albanern, die hier bleiben, und unter hundert 
Schweizerinnen und Schweizern gibt es potenziell gleich 

viele Genies. Leider Ist die Lebenswirklichkeit aber nicht so. 
Ich denke, Ausländerinnen und Ausländer mOssen auch die 
Chance haben, an eine Fachhochschule zu kommen. Sie 
müssen eine Chance haben, an unsere Universitäten zu 
kommen. Das fördert die Innovation in diesem Land. Hierzu 
braucht es Geld. Im Übrigen: Integration ist universal. Sie 
darf nicht gebunden sein an die Herkunft aus der EU oder ei
nem anderen Land. In diesem Sinn können Staatsverträge 
nicht die Richtschnur für unser autonomes Handeln sein. 
Ich ersuche Sie, den Anträgen der Minderheit 1 (Bühlmann) 
und der Minderheit II (BOhlmann) zuzustimmen und den An• 
trag der Minderheit III (Fahr Hans) abzulehnen. 

studer Helner (E, AG): Hans Fehr Ist entweder seinen 
Grundsätzen treu, oder er hat nichts gelernt. Da denke ich 
gerne an ein Podiumsgespräch in Wohlen zurOck, und Ich 
hätte jetzt viel lieber, meine jOngste Tochter könnte an die
sem Rednerpult stehen und dasselbe sagen wie damals, als 
sie In jenem Saal Zuhörerin war. Da hat nämlich Hans Fahr 
vor der Abstimmung Ober die so genannte Asylmissbrauchs
Initiative genau das Gleiche gesagt wie heute: Die Sache 
der Integration sei nicht unsere Sache, die sollten es selber 
tun. Dann hat meine Tochter ihn mitten im Votum herausge
fordert mit einer Vehemenz, die Ich mir nicht zutrauen WOrde, 
die ihn aber immerhin beeindruckt hat. Sie sagte zu Herrn 
Fahr, wenn er konsequent sei und weniger ausländische 
Menschen in diesem Land wolle, mQsse er dafür sorgen, 
dass diejenigen, die da seien, alle die gleichen Möglichkei
ten hätten, um sich zu integrieren und zu entwickeln. 
Daran hat sich nichts geändert, und daher bin ich zwar nicht 
erstaunt Ober Ihren Streichungsantrag, aber schon beunru
higt darOber, wenn das die ganze SVP-Politik ist. Das ist ein 
Teil dessen, was die Leute beunruhigt; es Ist nicht die An
zahl Leute, sondern bei vielen Ist es der Umstand, dass sie 
von Ausländern umgeben sind und sich dann in diesem Um
feld als Schweizer fremd fühlen. Genau deshalb ist es doch 
jetzt wichtig, dass wir die rechtliche Grundlage schaffen, da
mit auch der Bund aktiv zur Integration beitragen kann. Der 
Antrag der Kommissionsmehrheit gibt dazu mindestens die 
Möglichkeit; persönlich unterstütze ich allerdings die Minder
heit 1 (BOhlmann). Auch unser Kommisslonsmltglied hat sie 
aktiv mitvertreten. 
Was wir hier vorschlagen, praktizieren wir ja schon; wir brin
gen gar nichts sensationell Neues. Wir haben auf Vorschlag 
der entsprechenden Kommission - Ich war damals Mitglied 
dieser Subkommission der Finanzkommission -- seit ein paar 
Jahren die Mittel schon im Budget drin, um solche Massneh
men mitzuflnanzieren. Uber die Höhe der Beträge -- das 
steht auch im Gesetz -- diskutiert man dann bei der Budget
beratung. Das ist einer der Posten, bei denen die Debatte 
dort stattfinden kann. 
Deshalb bin ich dafür, dass wir hier zumindest die rechtliche 
Grundlage gemäss Kommissionsmehrheit oder, noch bes
ser, gemäss Minderheit 1 (BOhlmann) schaffen. Es soll klar 
festgehalten werden, dass es das braucht. 
Ich bin auch Mitglied einer kommunalen Exekutive und er
lebe dort, wie jetzt solche Kurse In unserer engeren Region 
stattfinden. Sie werden durch unsere Gemeinde in sinnvoller 
Weise unterstützt und werden gut abgestützt durchgeführt. 
Da finden Menschen zu einer Integration, und sie finden be
sondere Unterstützung. Das ist eine sinnvolle Sache, Herr 
Fehr! Ich verstehe Sie zwar, aber doch nicht ganz. 

Strahm Rudolf (S, BE): Es geht in Artikel 54 um die Finan
zierung der Integrationsförderung. 
Zu Absatz 1: Der Bundesrat will bei der Finanzierung durch 
den Bund eine Kann-Formel, die Minderheit 1 (BOhlmann) 
will eine Muss-Formel, und die Minderheit III (Fahr Hans) will 
sogar die ganze Bundeskompetenz streichen. Die SP-Frak
tion unterstützt die Muss-Formel gemäss Antrag der Minder
heit 1. Der Bund hat sich in den letzten Jahren mit Erfolg 
beteiligt und sehr viele Projekte Initiiert; das Ist auch gesagt 
worden. 
Die Minderheit III will sämtliche Bundesbeiträge streichen: 
keine Bundeskompetenz bei der Integration. Da muss Ich 
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schon sagen: Man kann nicht ständig in den Städten und 
Dörfern in Sachen Ausländerfragen polarisieren, alle ande
ren an die Wand drängen und dann für die Integration, für 
den Spracherwerb oder für die berufliche Integration nichts 
tun. Man darf auch nicht darüber klagen, dass die Auslände
rinnen und Ausländer eine so hohe Arbeitslosenquote ha
ben, wenn man für ihre berufliche Integration und Berufs
bildung nichts tut. Diese Aussage gilt für den Antrag der Min
derheit III bei Artikel 54 Absatz 1 - den wir bekämpfen -, sie 
gilt aber auch für den Einzelantrag Bortoluzzi, der bei Arti
kel 53 sämtliche Integrationsanstrengungen der Kantone 
und Gemeinden streichen will. Das zur Frage der finanziel
len Förderungskompetenz. 
Zur Frage der Bedingung für die Förderung, also zu Arti
kel 54 Absatz 4: Hier geht es darum, ob die Unterstützung 
an eine Integrationsvereinbarung gebunden werden soll. 
Der Rat hat dieser Integrationsvereinbarung in Artikel 52 
Absatz 2bis jetzt grossmehrheitlich zugestimmt. Ich unter
stütze das wärmstens. Ich halte die Integrationsvereinba
rung für ein wichtiges Instrument, weil diese bei der 
Berufsberatung massgeschneiderte Lösungen erlaubt; sie 
sind nämlich auf die Fähigkeiten und die Herkunft der Aus
länderin und des Ausländers zugeschnitten. Es erlaubt eine 
individuelle Berufsberatung, einen sanften Druck, ist aber 
auf die Person zugeschnitten. Ich unterstütze das. 
Nun will die Mehrheit der Kommission in Artikel 54 Absatz 4 
nur noch und ausschliesslich Projekte durch den Bund finan
zieren, die auf einer Integrationsvereinbarung beruhen. Dies 
ist zu eng, dies ist zu einschränkend. Wir werden diesen 
Mehrheitsantrag bekämpfen. Die Eidgenössische Auslän
derkommission muss die Möglichkeit haben, auch in ande
ren Bereichen tätig zu sein, auch dort, wo der Abschluss 
einer Integrationsvereinbarung nicht möglich ist. Es wurde 
gesagt, dass dies nicht immer möglich ist. Aber es ist 
wünschbar, und Ich möchte auch dem Bundesrat und der 
Verwaltung nahe legen, diese Integrationsvereinbarungen 
durch die Berufsberatungsstellen zu fördern. Aber ein Ab
schluss ist nicht immer möglich. 
Wir schlagen Ihnen vor, die Mehrheit abzulehnen, aber in Ar
tikel 54 Absatz 1 den Einzelantrag Engelberger Nr. 107 zu 
unterstützen. Herr Engelberger will die Ausschliesslichkeit 
der Finanzierung, diese Enge, aufweichen. Er will die Priori
täten klar beim Erwerb der Landessprachen setzen, aber 
nicht ausschliesslich bei dieser Dimension, sondern bei einer 
etwas weiteren Dimension. Der Antrag Engelberger scheint 
uns eine Mittellösung zu sein. Wir werden bei Absatz 1 even
tual den Antrag Engelberger auch unterstützen. 
zusammengefasst: Wir sind für die Minderheit 1 (Bühlmann) 
und lehnen die Minderheit III (Fahr Hans) und den Einzelan
trag Bortoluzzl ab. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie sehen in den Artikeln 53, 
54 und 55 eigentlich schon die Problematik dieser Integra
tionsartikel. 
Zuerst einmal zur Grundfrage, die sich bei Artikel 54 stellt: 
Wollen Sie eine Verpflichtung oder eine Kann-Formulierung? 
Der Bundesrat und die Mehrheit sind klar für die Kann-For
mulierung. Denn wenn der Bund finanzielle Beiträge gewäh
ren muss, dann entstehen Rechtsansprüche. Es entstehen 
Rechtsansprüche für irgendwelche Dinge, die unter diesem 
Trtel laufen, was zu dauernden Streitereien führt. Also sehen 
Sie die Möglichkeit vor, hier Beiträge zu gewähren, wie das 
die Mehrheit oder auch Herr Engelberger mit seinem Antrag 
wollen. Wir haben nichts dagegen, wenn Sie diesen Antrag 
unterstützen. Ob Antrag der Mehrheit oder Antrag Engelber
ger, ist hier nicht wesentlich. Wesentlicher ist, dass Sie den 
Antrag der Minderheit 1 (Bühlmann) bei Artikel 54 ablehnen. 
Denn das ist eine zwingende Formulierung mit Rechtsan
sprüchen. 
Gegen die Minderheit III (Fehr Hans) ist Folgendes einzu
wenden: Es stimmt zwar, dass die Integrationsförderung in 
den verschiedenen Bereichen - vor allem in Schule, Berufs
bildung und Arbeit - natürlich weit unten stattfindet und nicht 
in den hohen Gefilden des Bundes; sie hat auf allen staatli-
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chen Ebenen stattzufinden. Aber Sie müssen auch sehen, 
dass der Bund verpflichtet ist, hier gemäss Bundesverfas
sung eine Oberaufsicht über die Migrationspolitik zu über
nehmen. Er hat in wichtigen Bereichen die Koordinations
funktion zu übernehmen, z. B. im Berufsbildungsgesetz oder 
in der Arbeitslosenversicherung. Denken Sie an die Be
schäftigungsmassnahmen für Arbeitslose sowie an die Son
derkredite, vor allem die so genannten Integrationskredite, 
die heute schon vom lmes verwaltet werden. Das würde 
dann also auch wegfallen. Darum lehnt der Bundesrat auch 
den Antrag der Minderheit III ab. 
Nun zu Artikel 54 Absatz 4: Ich bitte Sie im Namen des Bun
desrates dringend, diesen Absatz zu streichen. Herr Fluri, 
das ist nicht meine Stellungnahme; der Bundesrat hat, das 
sehen Sie in der ursprünglichen Fassung, auf Absatz 4 ver
zichtet. Sie schaffen damit eine Bevorzugung und eine 
Schwergewichtsbildung zugunsten der Integrationsvereinba
rungen; dagegen haben wir nichts einzuwenden. Aber Sie 
müssen sehen: Dieses Gesetz gilt nur für die aussereuro
päischen Staaten. Es ist uns nicht erlaubt, nachher z. B. 
Sprachkurse für Personen aus der Europäischen Union und 
aus Ländern ausserhalb der Europäischen Union mit diesen 
Integrationsvereinbarungen durchzuführen, weil die Integra
tionsvereinbarungen für die Mitglieder der Europäischen 
Union eine so genannte Diskriminierung sind. Ich bitte Sie, 
diese Flexibilität beizubehalten. Es hat doch keinen Sinn, 
dass wir nachher spezielle Sprachkurse vielleicht für sechs 
Polen und sechs Chilenen und weiss nicht welche sonstigen 
Teilnehmer durchführen - das hat wirklich keinen Sinn. 
Ich bitte Sie, diese Flexibilität zu belassen. Das schliesst 
nicht aus, dass natürlich auch Projekte unterstützt werden, 
die auf Integrationsvereinbarungen beruhen, wenn sie sinn
voll sind. Ich kann die FDP-Fraktion nicht verstehen, dass 
sie den Antrag Engelberger in Absatz 1 unterstützt, aber die 
Streichung In Absatz 4, die Herr Engelberger dann logi
scherweise vornehmen will, nicht mehr unterstützt: Das gibt 
eine Kumulation, die nicht zweckmässig ist. 
Ich bitte Sie, Artikel 54 Absatz 4 zu streichen, wie das der 
Bundesrat, der Antrag Engelberger sowie der Antrag der 
Minderheit II (Bühlmann) vorsehen; deshalb sollte es eigent
lich gelingen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: In Artikel 54 
betreffend die finanzielle Regelung der Integration geht es 
um einen wichtigen Artikel. Er entspricht mehr oder weniger 
dem heutigen Artikel 25a des Anag, der 1999 in Kraft ge
setzt wurde. Es ist eine Kann-Formulierung, und Sie haben 
nun eine ganze Palette zur Auswahl: die Kann-Formulierung 
nach heutigem Gesetz, welche die Mehrheit und der Bun
desrat unterstützen, die verpflichtendere Form der Minder
heit 1 (Bühlmann) und den Antrag der Minderheit III (Fehr 
Hans), weiche die ganze Finanzierungsregelung streichen 
möchte. 
Klar ist: Man kann nicht nur von Integration reden, man 
muss sie vielmehr umsetzen, leben und auf allen Ebenen 
fördern. Das geht nicht gratis, auch wenn jeder Einzelne sel
ber einen grossen Beitrag dazu leisten kann. Es braucht ge
wisse Unterstützungsgelder, was ja bereits heute - basie
rend auf der Integrationsverordnung - funktioniert. 
Wenn Sie Artikel 54 streichen wollen, was schon vorher 
beim Antrag Bortoluzzi auf Streichung des ganzen Kapitels 
abgelehnt wurde, so möchte ich Sie einfach darauf hinwei
sen, dass Sie sich dann zwar konzeptionell für Integration 
aussprechen, aber nicht sagen, wie sie vor sich gehen soll. 
Herr Fehr Hans, nur weil seit 1999 die heutige Regelung In 
Kraft ist, kann man sicher nicht behaupten, dass eine alnte
grationsindustrie» aufgebaut würde; mir jedenfalls ist eine 
solche Industrie nicht bekannt. Ganz wichtig ist zudem der 
Hinweis in Artikel 54 Absatz 2 auf das Budget: Wie viel das 
Parlament jedes Jahr für die Integration ausgeben will, ist 
ein politischer, demokratischer Entscheid, der hier in diesem 
Parlament gefällt wird. In den vergangenen Jahren haben 
wir uns jeweils für Beträge zwischen 10 und 14 Millionen 
Franken entschieden, was angesichts der Bedeutung der In-
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tegration und der grossen Zahl von Personen ein geringfügi
ger Betrag ist. Aber dieses Parlament hat mit der Budget
hoheit jederzeit die Instrumente in der Hand, um eine ge
wisse Industrie, wie Sie das formulieren, gar nicht erst ent
stehen zu lassen. 
Dann ist auch der Hinweis in Artikel 54 Absatz 1 wichtig, 
dass im Normalfall der Bund nur bezahlt, wenn sich andere 
Partner - etwa die Gemeinden - an solchen Integrationspro
jekten im selben Ausmass beteiligen. Die Gesuche werden 
von der Eidgenössischen Ausländerkommission begutach
tet, und damit ist gewährleistet, dass auch die wichtigen 
Ausländerkommissionen, die dort vertreten sind, ein Mit
spracherecht haben. 
Das Parlament mit dem Budget und die Kommission geben 
uns also die Garantie, dass mit der finanziellen Unterstüt
zung der Integration auf keinen !Fall ein Geldhahn geöffnet 
wird, was unbestimmte Folgen hätte. Dieser Vorwurf stimmt 
so schlichtweg nicht. Die Kommission hat sich deshalb mit 
11 zu 8 Stimmen bei 1 Enthaltung der heutigen Regelung 
und damit der Kann-Formulierung angeschlossen. Der Strei
chungsantrag wurde mit 12 zu 3 Stimmen klar abgelehnt, 
ebenso der heutige Antrag der Minderheit 1 (BOhlmann), der 
keine Mehrheit fand. Denn wir sind der Ansicht, dass Inte
gration und finanzielle Unterstatzung wichtig sind, dass aber 
keine Verpflichtung dazu bestehen kann. 
Zur Frage der Integrationsvereinbarungen in Absatz 4: Ich 
nehme heute zur Kenntnis, dass der Bundesrat ein neues 
Argument aufführt, das in der Kommission nicht vorlag, 
nämlich den Hinweis, dass damit eine allfällige Ungleichbe
handlung von EU-BOrgerinnen und -BQrgern entstehen 
könnte. In der Kommission wurde bei Absatz 4 der heutige 
Mehrheitsantrag klar unterstützt, weil wir der Meinung wa
ren, dass diese Konkretisierung mit Integrationsvereinbarun
gen Sinn macht; Kollege Strahm hat das zu Recht unter
stützt. Es ist auch so formuliert, dass es «In der Regel» gilt; 
es ist nicht abschliessend, es ist nicht zwingend, sondern es 
soll den Normalfall darstellen. In der Kommission wurde Ab
satz 4 mit 10 zu 7 Stimmen bei 3 Enthaltungen als Ergän
zung zum Konzept zugestimmt. Der Antrag Engelberger zu 
Absatz 1 lag nicht vor, Ist aber inhaltiich sehr nahe am Kon
zept der Mehrheit. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen und alle anderen 
Anträge abzulehnen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: A l'article 53, 
nous l'avons dit et nous le repetons: l'integratlon est un effort 
symetrlque et n'est pas unilateralement a Ja charge de 
l'etranger. Monsieur Bortoluzzi lul-mäme, lorsqu'il accueille 
un hOte chez lui ou dans son entreprise, falt un effort 
d'ouverture, d'attention aux besoins de la personne qu'il re
c;:oit. C'est donc ce partenarlat, avec une ouverture symetrf
que, que la commission a voulu inscrire a l'alinea 4bis, pour 
ne pas imposer des restrictions a Ja Confederation et ne pas 
lui imposer de pratiquer ce que Monsieur Bortoluzzl lui
mäme ne pratique pas, c'est-a-dire une certaine hostilite ou 
fermeture a l'egard de celui qui penetre dans son milieu so
cioeconomlque. 
A l'article 54 qui traite des contributions financieres a l'inte
gration, ia encore, Ja solution retenue par Ja majorlte de la 
commission, en l'occurrence Je projet du Conseil federal, est 
une solutlon d'equilibre entre deux exträmes, ceux qui veu
lent biffer l'artlcle, estlmant que chaque franc depense dans 
ce domaine est un gaspillage, et ceux, qui trouvent que nous 
n'en faisons jamais assez. 
Notons que le manque d'integration des etrangers est Je 
fond de commerce d'un certain nombre: je pense la particu
lierement a Monsieur Fahr qul, d'ailleurs, nous cite les exem
ples de pays voisins, qui l'arrangent et se garde bien de 
nous clter les autres! 
La contribution actuelle de Ja Confederation pour l'integra
tion est de l'ordre de 14 millions de francs par annee et vise 
a donner une impulsion aux cantons et aux communes qui 
doivent 6tre actifs dans ce domaine. Au cours des trois der
nieres annees, 20 cantons se sont d'ailleurs dotes d'un dele
gue a l'integration, demontrant par la m&me Ja realite de Ja 

problematique de l'integration. En comparaison internatio
nale, l'aspect incitatif de l'engagement federal est evident 
puisque l'Autriche, par exemple, Monsieur Fahr, assume 
50 pour cent des coOts pour 100 heures de cours de lan
gues, que doivent suivre les etrangers. Et si l'on va jus
qu'aux Pays-Bas, l'on constate que ceux-ci engagent cha
que annee environ 300 millions d'euros dans le domaine de 
l'integration des etrangers. Les difficultes financieres de no
tre pays ne permettent naturellement pas que nous nous en
gaglons a une teile hauteur. C'est pour cette raison-la que Ja 
commission a voulu maintenir a l'alinea 1 Ja formule potesta
tive, par 11 voix contre 8, lesquelles soutenaient, alles, Ja 
proposition BOhlmann, similaire d'ailleurs a une proposition 
qui avait ete adoptee par la CER, de justesse. 
La majorite de la commission a plus nettement refuse la pro
position de la minorlte III (Fahr Hans), qui vise a eviter tout 
engagement dans ce domaine. La commission a pris sa de
cision par 16 voix contre 4. 
Par 1 o voix contre 7 et 3 abstentions, eile a juge opportun a 
l'alinea 4 de concentrer l'alde federale a destination des per
sonnes qui doivent suivre un cours d'integration. 
La proposition Engelberger part peut-ätre d'une bonne In
tention, mais eile n'a pas ete discutee en commlssion. Elle a 
le defaut de vouloir concentrer les moyens sur les cours de 
langue en particulier, alors que, si l'on senge par exemple a 
des immigrants en provenance d'Afrique francophone qui 
maitrlsent parfaitement notre langue, ce sont d'autres cours 
qui leur sont necessaires pour decouvrir les aspects de Ja 
vie sociale de notre pays. 
La solution retenue par la majorlte de la commisslon est-elle 
insatlsfaisante en ce qui conceme les ressortissants de 
l'Union europeenne? Eh bien, le Conseil des Etats devra 
sans deute se repencher sur cette question-la. Toutefois, au 
regard des faibles moyens a disposltlon, n'est-ll pas legitime 
de cholslr de concentrer ceux-ci sur les personnes de prove
nance extracontinentale, qul s'integrent beaucoup plus diffl
cilement que les personnes en provenance de l'Union 
europeenne? Encore une fols, notre proposltlon n'est peut
ätre pas definitive. Le Conseil des Etats devra approfondir la 
question des aides a l'integration pour les ressortissants en 
provenance de l'Union europeenne. 
En conclusion, nous vous invitons a suivre la majorite de la 
commission. 

Art. 53 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
FOr den Eventualantrag Bortoluzzi .••• 58 Stimmen 

Art. 54 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag Engelberger (Abs. 1) .... 1 n Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 1 Stimme 

Zweite Abstimmung - Deuxii:Jme vote 
FOr den Antrag Engelberger (Abs. 1) •••. 104 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit 1 •••• 78 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisii:Jme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 156 Stimmen 
FOr den Antrag Hass Bernhard .... 23 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrii:Jme vote 
FOr den Antrag der Minderheit II/ 

Engelberger (Abs. 4) ...• 172 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 8 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Clnquii:Jme vote 
FOr den Antrag der Minderheit III ..•. 47 Stimmen 
Dagegen .... 134 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 
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Art. 55 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Eventualantrag Amstutz 
(falls der Antrag Bortoluzzi zum 7. Kapitel abgelehnt wird) 
Abs. 1 
Die zuständige Behörde informiert die Ausländerinnen und 
Ausländer vor Erteilung einer Bewilligung Ober die Lebens
bedingungen in der Schweiz, insbesondere Ober die Pflich
ten. 
Abs.2,3 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1: Die Formulierung «Bund, Kantone und Ge
meinden» schafft unklare Zuständigkeiten und damit die Ge
fahr der Doppelspurigkeit Es ist AUfgabe der für die jewei
lige Person zuständigen Behörde zu informieren. Dabei hat 
der Schwerpunkt auf den Pflichten zu liegen. 
Zu den Absätzen 2 und 3: Die ausdrOckliche Verpflichtung 
zur Information der ausländischen sowie der einheimischen 
Bevölkerung ist kaum in der flächendeckenden Art umsetz
bar, wie sie formuliert ist. Die Praxis zeigt, dass dort, wo es 
nötig ist, in der Regel informiert wird. Es braucht also keinen 
Gesetzesartikel, der in seiner umfassenden Form ein reines 
Lippenbekenntnis darstellt. 

Art.55 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition subsidiaire Amstutz 
(au cas ou 1a proposition Bortoluzzi concernant le chapitre 7 
serait rejetee) 
At. 1 
Avant d'octroyer une autorisation, l'autorite competente in
forme les etrangers des conditions de vie en Suisse, notam
ment des obligatlons. 
Af.2, 3 
Biffer 
Deve/oppement par ecrit 
Ad alinea 1: La formulation «la Confederatlon, les cantons et 
les communes» est confuse: il risque d'en resulter des 
chevauchements dans les attrlbutlons. II est du devolr de 
l'autorlte s'occupant de la personne etrangere de la rensei
gner, etant entendu que parmi les informations fournies flgu
reront en bonne place les obllgations a respecter. 
Ad alineas 2, 3: L!obllgation falte expressement d'lnformer la 
population etrangere tout comme la populatlon locale n'est 
guere faclle a assurer d'une manlere aussi etendue et ge
nerale que la formulation proposee ne l'exprime. La pratique 
montre que la ou II y a necesslte, !'Information est en regle 
generale fournle. H n'est donc pas necessaire de creer un ar
ticle de loi qui est vide de sens. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Kommissionsspre
cher und der Bundesrat verzichten auf das Wort. 

Abs. 1-A/. 1 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Eventualantrag Amstutz .... 81 Stimmen 

Abs. 2, 3-AI. 2, 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 100 Stimmen 
Für den Eventualantrag Amstutz .... 76 Stimmen 

Art. 56 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Amtliches Bulletln der Bundesversammlung 

Antrag der Minderheit 
(Fehr Hans, Glur, Schibli) 
Den ganzen Artikel streichen 

Art. 56 
Proposition de la maforite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de fa minorite 
(Fehr Hans, Glur, Schibli) 
Biffer tout l'article 

Fehr Hans (V, ZH): Wie Sie sehen, geht es hier um die Ko
ordination der Integration - notabene durch den Bund. Un
sere Minderheit ist der Auffassung, dass diese Koordination 
durch den Bund wiederum Amtsstellen und Bürokratie er
zeugt und Geld kostet. Und weil es ja heisst, dass man den 
Informationsaustausch mit den Kantonen sicherstellt, muss 
der Kanton eine Ansprechstelle, also wieder ein Amt, schaf
fen. Wir bitten Sie, überflüssige Bürokratie zu vermeiden. 
Weil die Integration, wie ich schon angetönt habe, ja primär 
Sache des zu Integrierenden ist und auf Gemeindestufe 
stattfindet, beantragt die Minderheit, Artikel 56 zu streichen. 

Strahm Rudolf (S, BE): Ich möchte einfach die Bedeutung 
der Koordination der verschiedenen Stellen, die sich mit der 
Ausländerintegration befassen, hervorheben. Es geht hier 
um einen Koordinationsartikel, der vorsieht, dass die Berufs
beratungsstellen in den Kantonen, die Ausländerstellen, 
aber auch die Stellen, die sich mit der Arbeitslosigkeit befas
sen, nämlich die regionalen Arbeitsvermittlungszentren und 
allenfalls auch die IV-Stellen zusammenarbeiten. All diese 
Stellen haben Klienten und Klientinnen aus dem Ausländer
bereich, die sich mit der Integration befassen. Oft war es so 
dass die eine Hand nicht wusste, was die andere tat. Diese~ 
Artikel, der von der Minderheit Fehr Hans unverständlicher• 
weise bekämpft wird, soll diese verschiedenen Ämter zur 
Koordination zwingen. 
lc_h ~abe mich auch zu Wort gemeldet, um zu sagen, dass 
wir Im Berufsbildungsgesetz - Im neuen BBG, das seit an
derthalb Jahren in Kraft Ist - auch eine Pflicht zur Koordina
tion und interinstitutionellen Zusammenarbeit haben. Wir 
haben In der Revision des Arbeltslosenverslcherungsgeset
zes auch eine Koordinationspflicht vorgesehen. Es gehört 
zur Logik, dass diese Koordinationspflicht jetzt auch ins Aus
ländergesetz aufgenommen wird, sodass diese drei Stellen 
auf Bundes-, Kantons- und Gemeindeebene zusammenar
beiten müssen. Ich finde auch, dass die Integrationsverord
nung, die jetzt In der Pipeline ist und von einer inter
departementalen Arbeitsgruppe dreler Bundesstellen vorbe
reitet wird, sehr viel zur Effizienzverbesserung beitragen 
wird. Es geht bei der Integration nach meinem Verständnis ja 
vor allem auch um die berufliche Integration. Deswegen 
muss die Ausländerbehörde die Leute in das Berufsbil
dungssystem und in die Berufsberatung einschleusen. Das 
haben wir auch im vorigen Artikel akzeptiert. 
Deswegen möchte ich Sie bitten, den Antrag der Minderheit 
Fehr Hans, der diese ganze Koordination aus dem Bundes• 
gesetz streichen möchte, abzulehnen und dem Bundesrat 
und der Kommission zu folgen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktlon und 
die FDP-Fraktion stimmen dem Antrag der Mehrheit zu. 

Beck Serge (RL, VD), pour 1a commission: La Confedera• 
tion veut et dolt soutenir les cantons et les communes dans 
ce domaine, non seulement en accordant des credits d'im
pulslon qui, nous l'avons vu, sont relativement llmltes par 
rapport a ce qui se falt dans les pays voisins, mais aussi en 
mettant ses ressources a disposltlon pour l'echange d'infor
mations et pour la coordination. La vision globale de l'IMES 
est un apport important dans ce domaine. 
Nous l'avons dit tout a l'heure, Monsieur Fehr, 20 cantons, 
dont un certain nombre dans lesquels votre parti est forte-
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ment represente, ont cree au cours des trois dernieres an
nees des postes de delegue il l'lntegration. Je crois qu'il y a 
lil une problematique averee et nous avons il engager la 
Confederatlon dans ce domaine. SI on peut comprendre, 
Monsieur Fehr, vos besoins politlques de freiner l'integratlon, 
on ne peut que constater qu'ils vont a l'encontre de l'lnterAt 
general de notre pays. 
C'est pour cette ralson que la commission a rejete, par 
12 voix contre 3, la proposltion defendue par la minorlte Fehr 
Hans. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 89 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 35 Stimmen 

Art.57 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Garbani, Hubmann, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Abs. 4bls 
Sie wird bei schwerwiegenden persönlichen Härtefällen bei
gezogen, welche den Bundesämtern zum Entscheid unter
breitet werden (Art. 30 Abs. 1 Bst. b und Art. 44 Abs. 3 
AsylG). 

Antrag Hess Bernhard 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Eine beratende Kommission ist gänzlich überflüssig und be
lastet einzig die in- wie ausländischen Steuerzahler unnötig. 

Eventualantrag Stamm 
(falls der Antrag Bortoluzzi zum 7. Kapitel abgelehnt wird) 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Ausländerkommission wurde 1970 als Expertenkommis
sion des Bundes geschaffen, also zu einer Zelt, als dem 
Bundesrat keine Verwaltung mit Fachleuten zur Verfügung 
stand. Seit dieser Zelt Ist die Zahl der zuständigen Verwal
tungsangasteiiten gewachsen. Mit ihrer Fachkenntnis und 
Erfahrung sind sie befähigt, die Aufgaben der Ausländer
kommission zu erbringen. Dazu kommen die Inzwischen 
zahlreich gewordenen Ausländervereine, die Im Rahmen je
der Vernehmlassung konsultiert werden. Die Ausländerkom
mission als zusätzliche Kommission wird somit nicht mehr 
benötigt. 

Art. 57 
Proposition de la majorite 
Adherer au proJet du Conseil federal 

Proposition de la minorfte 
(Garbani, Hubmann, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al. 4bis 
Elle est consuitee sur les cas lndividuels d'une extr~me gra
vite soumis pour decision aux offices federaux (art. 30 al. 1 
let. b et art. 44 al. 3 LAsi). 

Proposition Hess Bernhard 
Biffer 
Dt§ve/oppement par ecrlt 
Une commission consultatlve est purement et simplement 
superflue et represente inutilement une charge pour le con
tribuable sulsse et etranger. 

Proposition subsidlaire Stamm 
(au cas ou la proposition Bortoluzzi concernant le chapitre 7 
serait rejetee) 
Biffer 
Deve/oppement par t§crit 
La Commisslon federale des etrangers a ete creee en tant 
que groupe d'experts de la Confederation en 1970, donc a 
une epoque ou le Conseil federal ne dlsposait pas d'une ad-

ministration composee de speclalistes. Depuls cette epoque, 
le nombre d'employes federaux competents a augmente. 
Grace a leurs connaissances speclflques et a leur expe
rience, ceux-ci sont en mesure de reprendre les täches de la 
commisslon. S'ajoutent a cela les nombreuses associations 
d'etrangers qui se sont multlpliees depuls cette date et qul 
sont consultees dans le cadre de chaque procedure de con
sultation. La Commisslon federale des etrangers n'est donc 
plus necessalre. 

Garbanl Valerle (S, NE): Ma proposltion de mlnorite vlse a 
conferer une nouvelle competence consultatlve a la Com
mlssion federale des etrangers. Je souhaite qu'elle soit con
sultee dans le cadre de l'application de l'admission pour 
raisons humanitaires de l'article 44 allnea 3 de la loi sur 
l'asile, ainsi que dans le cadre de l'application de la deroga
tlon pour cas individuels d'extrEime gravlte de l'article 30 ali
nea 1 lettre b de la presente loi sur Jes etrangers. 
Pourquoi une teile competence consultative? Ainsi que l'a 
releve Madame Menetrey-Savary dans la motion 03.3285 
qu'elle a deposee le 13 juin 2003, depuis ia publicatlon, en 
decembre 2001, de la circulaire du DFJP sur les conditions 
a satisfaire pour repondre lt la qualification de cas de ri
gueur, 377 dosslers, representant 1089 personnes (valeur 
mai 2003), ont ete soumis par les cantons a !'Office federal 
des refugies (ODR) et a l'Office federal de l'immigration, de 
l'fntegration et de l'emigratlon (IMES). t:IMES a repondu po
sitivement dans 88 pour cent des cas, alors que l'ODR a re
pondu positivement dans 33 pour cent des cas seulement. 
En tout, 563 personnes ont obtenu une autorlsatlon de se
jour, ce qui est un pourcentage excessivement faible. Cela 
signifie que les autorites federales, en particuller les autorl
tes en charge de l'asiie, sont tres restrlctives a avaliser les 
preavis positifs des cantons dans le cadre des cas lndM
duels d'extr&me gravite ou de detresse personnelle grave, 
laquelle est egalement un crltl!re de la nouvelle disposltlon 
sur l'admission humanltaire de l'article 44 alinea 3 de la lol 
sur l'asile que nous avons votee en mai dernler. 
Avec ma propositlon de minorite, je souhalte que les nouvel
les dlspositions de la lol sur les etrangers et de la loi sur 
l'aslle sur les cas d'extrAme gravite et de detresse person
nelle grave, ne solent pas des disposltions alibls en raison 
de Ja severite des autorites federales a reconnaitre que les 
conditions necessaires sont reailsees. Un pouvoir consultatlf 
de 1a Commission federale des etrangers seralt un garde-fou 
pour que ces dlsposltions ne restent pas lettre morte et que 
l'examen de la realisatlon ou non des conditlons soit en 
quelque sorte soumis a une premiere instance. Ce pouvolr 
consultatlf permettra aussi a mon sens aux personnes lnte
ressees de mieux accepter les decisions negatives. 
Je rappelle flnalement que cette Commission federale des 
etrangers est trl!s representatlve puisque, outre des repre
sentants des communautes etranglllres, l'on campte egale
ment, parmi ses membres, notamment une representante 
de !'Union patronale sulsse, un representant de !'Union 
suisse des paysans, un representant du Service des migra
tlons du canton de Berne, ainsl qu'un representant de 
!'Union syndicale suisse. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktlon schllesst sich 
hier der Mehrheit der Kommission an. Die Gründe: Es geht 
hier um die Ausländerkommission und ihre Aufgaben. Ich 
habe mit etwas Überraschung festgestellt, dass die Existenz 
der Ausländerkommission nicht lauthals bestritten wird, ob
wohl ihre Tätigkeit Jn der Kommission offenbar ein Thema 
war, und zwar ein kontroverses. Eventuell wäre zu überprü
fen, wie die Ausländerkommission arbeitet, Wir betrachten 
ihre Abschaffung als eine zu harte Massnahme. 
Die Ausländerkommission hat primär beratende Funktion. 
Die Minderheit möchte ihr auch Entscheidungskompetenz in 
Härtefällen übergeben. Seitens der Verwaltung und des 
Bundesrates wird dies abgelehnt, vor allem aus Praktikablll· 
tätsgründen. Die Verfügungskompetenz soll bei den Behör
den bleiben. Zudem muss man gemäss Bundesrat das Volu-

Bu lletln offlclel de r Assemblee fec:l•rele 



--65 
15.Juni2004 1081 Nationalrat 02.024 

men berücksichtigen. Rund 5000 Fälle werden pro Jahr po
sitiv entschieden. Davon müssten die Gesuche bei Härtefäl
len noch ausgenommen und der Ausländerkommission 
getrennt vorgelegt werden. Die Ausländerkommission tagt 
nur viermal jährlich, und das reicht nicht, um die Gesuche 
bei Härtefällen innert nützlicher Frist und angemessen zu er
ledigen. Zudem muss man sehen, dass gemäss Artikel 21 
Absatz 2 sehr grundlegende und eher quasi strategische 
Aufgaben, Grundlagenarbeit usw., zum Auftrag der Auslän
derkommission gehören und nicht materielle Entscheidun
gen. 
Deshalb bleibt die CVP-Fraktion bei der Fassung der Mehr
heit. 

Flurl Kurt (RL, SO): Die FDP-Fraktion lehnt den Minder
heitsantrag Garbani ab. Für die Beurteilung der schwerwie
genden persönlichen Härtefälle sind die kantonalen Behör
den unter Vorbehalt der Zustimmung der Bundesbehörden 
zuständig. Der Eingriff in operative Abläufe wäre ein massi
ver Eingriff in die kantonale Kompetenz und gehört nicht 
zum Aufgabenkatalog der Eidgenössischen Ausländerkom
mission. Dass sich der Bund aber bereits heute in kantonale 
Verfahrensabläufe einmischt, hat er Im Rundschreiben des 
BFA bzw. lmes und des BFF vom 21. Dezember 2001 betref
fend Anwesenheitsregelung von Ausländerinnen und Aus
ländern in schwerwiegenden persönlichen Härtefällen be
wiesen. Der Antrag an die Bundesbehörden auf Pratung des 
Härtefalles nach Abschluss des Asylverfahrens muss näm
lich aus politischen Überlegungen durch die zuständige De
partementsvorsteherln oder den zuständigen Departements
vorsteher des Kantons erfolgen. 
Wir lehnen den Minderheitsantrag Garbani ab, ebenfalls den 
Eventualantrag Stamm auf Streichung der EKA, nicht zuletzt 
deshalb, well diese gemäss Absatz 4 auch für die Mittelzu
weisung bei Integrationsprojekten, von welchem wir bei den 
vorhergehenden Artikeln ausgiebig gesprochen haben, zu
ständig ist. Wir bleiben also bei der Mehrheit. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Selon la redac
tlon de l'article 57, la Commission federale des etrangers 
«traite des questions», «collabore», «est habilitee a propo
ser», mais on pourralt croire qu'elle n'agit pas. A la limite, 
eile pourrait servir a tout ou servlr a rien, selon comment on 
interprete l'alinea 5: «Le Conseil federal peut lui confier 
d'autres täches.» Certains collegues en ont conclu, bien a 
tort, qu'on pouvait donc y renoncer et ils ont falt des proposi
tlons individuelles dans ce sens. Si on acceptait ces propo
sitions, ce serait un immense gaspillage de competences, 
d'engagement, de sensibilites aussi. 
La commlssion est, et dolt Atre un Instrument indispensable 
pour connaTtre et faire connaitre la realite des migrants, pour 
relayer leurs besoins. Elle est, et doit &tre un Instrument de 
mediation, un facllitateur. Elle peut d'autant mieux le faire 
qu'elle est composee non seulement des representants des 
communautes migrantes, mais aussi des Eglises, des syndi
cats, des cantons. Multlpliant les contacts avec les autorites 
cantonales ou federales, la commission s'efforce de trouver 
des solutions pratlques a des questions difficiles comme 
celle des sans-papiers. Le minorite Garbanl a raison de pro
poser une meilleure utilisatlon de ces competences. Ce se
rait tout a fait utile que la commission puisse donner son avis 
sur des cas individuels, des cas de rigueur ou de detresse 
grave parce qu'elle pourrait apporter un autre eclalrage que 
celul des autorites ou des mandataires, un eclairage qui 
tlenne compte des conditions de vie et des perceptions des 
milieux de la migratlon. 
Dans certaines regions de Suisse, les migrants ne disposent 
que de peu de soutien et ils auraient grandement besoin 
d'une mediation dans le traitement de leurs dosslers. Cer
tains cantons, de leur cöte, ne marquent pas beaucoup 
d'empressement a mettre en oeuvre les politiques federales. 
Je ne pense pas ici aux cantons comme le mien, le canton 
de Vaud, qui a l'epouvantable reputation, dont je suis par 
ailleurs tres fiere, de vouloir rester un canton ouvert, mais je 
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pense a des cantons qui vont plus loin que la Confederation 
dans la severite a l'egard des migrants. Pourquoi est-ce que 
c'est seulement les cantons favorables aux migrants que l'on 
montre toujours du doigt, et jamais ceux qui se distinguent 
par leur durete? 
Madame Garbanl l'a rappele, les demandes de regularisa
tion pour des sans-papiers proviennent a plus de 90 pour 
cent de cinq cantons de Suisse seulement. Cela slgnifie 
que, dans un grand nombre de cantons suisses, les choses 
se passent comme s'il n'y avait tout simplement pas de 
sans-papiers. Cela veut dire aussi que des cas de sans-pa
piers qul pourralent Atre regularlses, ou des cas de detresse 
grave, ne sont tout simplement pas presentes ou n'ont 
aucune chance d'&tre regularlses. 
Pour retablir un peu d'equlllbre, afin que l'egalite de traite
ment solt garantle pour tous les migrants en situation de de
tresse en Suisse, l'apport de la Commlssion federale des 
etrangers, dans l'appreciations de ces cas d'extr&me gravite, 
pourrait Atre tout a fait benefique. 
C'est les ralsons pour lesquelles le groupe des Verts vous 
recommande de voter la mlnorlte Garbanl. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Artikel 57 befasst sich mit 
der Ausländerkommisslon. Das ist eine beratende Kommis
sion. Ich verhehle nicht, dass ich von Grund auf ein grosses 
Misstrauen gegenüber beratenden Kommissionen habe, 
denn solche Kommissionen unterlaufen oder unterwandern 
die Verantwortung. Die Beratenden tragen keine Verantwor
tung, sie beraten ja nur. Es ist allgemein üblich, wenn einer 
entscheidet, wie es die beratende Kommission empfohlen 
hat, dass er sagt, er habe eben so entscheiden müssen, weil 
das die beratende Kommission so wollte. Das ist nicht nur in 
der Politik so, das ist auch In der Wirtschaft so. Aber am 
Schluss trägt niemand richtig die Verantwortung. 
Aber Ich bitte Sie, wenn Sie schon eine solche Kommission 
wollen, aufzupassen, womit Sie eine solche Kommission 
betrauen. Wenn Sie Absatz 2, der ja unbestritten ist, an
schauen, sehen Sie, was das für eine Universalkommission 
Ist. Sie befasst sich mit sozialen, wirtschaftlichen, kulturel
len, politischen, demographischen und rechtlichen Fragen, 
die sich aus dem Aufenthalt von Ausländerinnen und Auslän
dern in der Schweiz ergeben. Das Ist ein immenser Tätig
keitsbereich. 
Wenn Sie dem Minderheitsantrag Garbani zustimmen, geht 
es von diesem umfassenden Beratungsmandat hinunter bis 
zur Detailregelung in einzelnen Verwaltungsfällen. Sie müs
sen einmal überlegen, wie lange es geht, bis eine solche 
Kommission nur schon einberufen Ist. Wenn die Ausländer
kommission bei schwerwiegenden persönlichen Härtefällen, 
in denen die Bundesämter zu entscheiden haben, beigezo
gen werden muss, wird es lange dauern, bis ein solcher Fall 
beurteilt ist. 
Ich bitte Sie, bei der Mehrheitsfassung zu bleiben, wenn Sie 
diese Kommission wollen. Sonst Oberfordern Sie diese Kom
mission, und am Schluss kommt wenig dabei heraus. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Die Mehrheit 
der SPK empfiehlt Ihnen klar, hier ihrem Antrag zu folgen 
und den Antrag der Minderheit Garbani abzulehnen. 
Beratende Kommissionen gibt es auf Stufe Bund relativ 
viele. In der Mehrheit der Fälle haben sich diese Kommissio
nen bewährt, weil man schlicht nicht alles selber wissen 
kann und auf Beratung angewiesen ist. Es ist natürlich so: 
Beratung Ist das eine, aber die Entscheldkompetenz bleibt 
beim Bundesrat, und er trägt natürllch auch die Verantwor
tung. Diese lässt sich nicht delegieren. 
In diesem Artikel wollen wir die Aufgabe der EKA näher de
finieren. Es blieb weitgehend unbestritten, dass das not
wendig Ist, und der vorliegende Minderheitsantrag zu Ab
satz 4bis wurde mit 11 zu 5 Stimmen abgelehnt. Mit diesem 
Antrag wird verlangt, dass die EKA zusätzlich hinzugezogen 
wird bei der Beurteilung, ob ein schwerwiegender persönli
cher Härtefall im Sinne des Asylgesetzes besteht oder nicht. 
Das Ist ein falscher Ansatz. Es handelt sich hier ja um kon
krete Fälle, welche eine Behörde, das lmes, zu entscheiden 
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hat. Das sind Rechtsfälle, und hier braucht es weder eine 
Beratung noch eine weitere Kommission, sondern diese 
Rechtsfälle sind von der zuständigen Behörde nach klaren 
Kriterien und aufgrund der Praxis zu entscheiden. 
Die EKA kann gewisse Entwicklungen verfolgen und dazu 
Stellung nehmen, nicht aber zum einzelnen Gesuch, nicht 
zum konkreten Fall. Das ist Sache der richterlichen Behörde. 
Überdies wäre das fQr die EKA eine Überforderung. Es 
wurde bereits erwähnt, dass sie viermal pro Jahr tagt; sie 
hätte gar keine Zeit, sich auch noch zur grossen Zahl der 
Härtefälle zu äussern. 
Ich bitte Sie aus diesen Gründen, den Antrag der Minderheit 
Garbanl abzulehnen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 105 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 56 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
FOr den Eventualantrag Stamm/Antrag Hess Bernhard .... 54 
Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir stimmen nun Ober 
den Antrag Bortoluzzi ab, das gesamte 7. Kapitel, also die 
Artikel 51 bis 57, zu streichen. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag Bortoluzzl .... 47 Stimmen 
Dagegen .... 122 Stimmen 

Art. 58, 69 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.60 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
. .. . Auf Gesuch hin kann die Niederlassungsbewilligung wäh
rend vier Jahren aufrechterhalten werden. 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, BOhlmann, Garbani, Gross Andreas, Marty Kä
lin, Tillmanns, Vermot) 
Abs.2 
.... nach drei Monaten, die Aufenthalts- und Niederlassungs
bewilllgung nach zwölf Monaten .... 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.2 
.... Auf Gesuch hin kann die Nlederlassungsbewllllgung wäh
rend vier Jahren aufrechterhalten werden, sofern während 
der Dauer der Aufrechterhaltung FreizOglgkeltsleistungen 
bzw. Pensionskassengelder auf einem Sperrkonto bei einer 
schweizerischen Vorsorgeeinrichtung, Bank oder Versiche

haft deponiert werden. 
egründung 

(Entsprechend Art. 30 Abs. 1 Bst. h, Erleichterung der Wie
derzulassung) 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben sich mehrere Kan
tone dahin gehend geäussert, dass die Problematik der Pen• 
sionskassengelder bezüglich missbräuchlicher Verwendung 
durch Ausreise und Wiedereinreise gelöst werden muss. 
Insbesondere muss verhindert werden, dass sich Ausländer 
nur deshalb ins Ausland begeben, um die Guthaben der 
zweiten Säule abheben zu können, und dann vor Erlöschen 
der Bewilligung wieder in die Schweiz zurückkehren. 
Immerhin gilt es hier zu bedenken, dass die SPK die Dauer 
der möglichen Aufrechterhaltung einer Niederlassungsbewil-

ligung - trotz Landesabwesenheit - auf vier Jahre erhöht 
hat, während der bundesrätliche Entwurf noch drei Jahre 
vorsah. Eine Regelung dieser Frage drängt sich daher auf. 

Art. 60 
Proposition de la majorlte 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
.... Sur demande, l'autorisation d'etabllssement peut &tra 
maintenue pendant quatre ans. 

Proposition de /a minorlte 
(Hubmann, BOhlmann, Garbani, Gross Andreas, Marty Kä· 
lin, Tillmanns, Vermot) 
Al.2 
.... apres trois mois, l'autorisation de sejour ou d'etabllsse
ment apres douze mois .... 

Proposition MOi/er Ph11ipp 
Al.2 
.... Sur demande, l'autorlsation d'etabllssement peut Atre 
maintenue pendant quatre ans, pour autant que les presta
tions de libre passage ou les cotisations de calsse de pen
sion soient deposees - pendant la duree concernee - sur un 
compte bloque aupres d'une Institution de prevoyance, d'une 
banque ou d'une compagnle d'assurance suisses. 
Developpement per ecrit 
(Conformement a l'art. 30 al. 1 let. h, Facilitation de la read
mlssion) 
Dans le cadre de la procedure de consultatlon, plusieurs 
cantons ont demande que soit resolue la problematlque des 
abus d'utillsation des cotisatlons a la calsse de penslon 
commis par un etranger qul quitte 1a Suisse et y revlent 
II importe partlculierement d'empkher que les etrangers 
quittent la Sulsse uniquement dans le but de pouvoir prele
ver les avolrs du deuxleme plller et qu'ils reviennent dans 
notre pays avant J'extinctlon de leur autorisation. 
Toujours est-il qu'II convlent de prendre en consideration le 
falt que la CIP alt porte a quatre ans la duree de malntlen 
d'une autorisation d'etablissement - bien que l'etranger ne 
se trouve pas en Sulsse - alors que le projet du Conseil 
federal fixait cette duree a trols ans. Par consequent, II est 
necessalre de regler cette questlon • 

Hubmann Vreni (S, ZH): Artikel 60 betrifft das Erlöschen 
und den Widerruf von Bewilligungen. Eine Aufenthaltsbewilli
gung erlischt, wenn sich jemand Ins Ausland abmeldet oder 
In einen anderen Kanton zieht, wenn die GOltlgkeltsdauer 
der Bewilligung abläuft oder wenn jemand ausgewiesen 
wird. Absatz 2 betrifft die Fälle, in denen eine Ausländerin 
oder ein Ausländer weggeht, ohne sich abzumelden. In die
sem Fall erlöschen Kurzaufenthaltsbewilligungen nach drei 
Monaten. Dagegen haben wir nichts einzuwenden. 
Bei längeren Aufenthalts- und bei Niederlassungsbewilllgun
gen hingegen Ist es etwas anderes: Hier sollten wir die Frist 
auf zwölf Monate verlängern. Warum? 
Es kommt oft vor, dass Migrantinnen oder Migranten in ihr 
Land zurückkehren, weil sie davon träumen, sich dort wieder 
eine Existenz aufzubauen. Diese Hoffnung erweist sich oft 
als Illusion, oder die betreffenden Personen müssen feststel
len - besonders nach einem langen Aufenthalt In der 
Schweiz -, dass sie In Ihrem Heimatland keine Wurzeln 
mehr haben und sich eigentlich In der Schweiz mehr zu 
Hause fühlen. Kommen sie dann nach acht oder zehn Mona• 
ten zurück, müssen sie wieder den ganzen Verfehrensweg 
abschreiten, um eine Aufenthaltsbewilligung zu bekommen. 
Das Gleiche kommt vor, wenn Migrantinnen oder Migranten 
wegen eines Krankheitsfalles mehr als sechs Monate abwe
send sind - sei es, dass sie selber erkrankt sind, sei es, 
dass eines Ihrer Familienmitglieder schwer krank ist 
All diese Leute sollten das Recht haben, innerhalb eines 
Jahres in die Schweiz zurückzukehren und den gleichen 
Aufenthaltsstatus zu erhalten. 
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Ich bitte Sie deshalb, meinen Minderheitsantrag zu unter
statzen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
statzt den Antrag der Mehrheit. 
Herr Christen lässt mitteilen, dass die FDP-Fraktion den An
trag der Mehrheit unterstützt. 

Hutter Jasmin (V. SG): In diesem Artikel geht es darum, 
wann eine Aufenthaltsbewilligung aufgrund bestimmter 
Gründe erlischt Die Minderheit möchte, dass ein Ausländer 
die Aufenthaltsbewilligung ein ganzes Jahr lang behalten 
darf, wenn er die Schweiz verlässt, ohne sich abzumelden. 
Für die SVP-Fraktion gibt es keine Gründe, warum diese 
Frist so lange sein soll. Jede Ausländerin und jeder Auslän
der weiss, dass er oder sie sich abmelden muss, falls er 
oder sie unser Land verlässt Für geplatzte Träume, Frau 
Hubmann, brauchen wir keine längeren Fristen. 
Daher bitte Ich Sie, den Antrag der Minderheit abzulehnen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Es geht nicht so sehr nur um 
Träume, sondern es geht um eine ganz pragmatische Frage. 
Es kommt vor, dass jemand in solchen Fällen länger als 
sechs Monate fort ist und die Aufenthaltsberechtigung dann 
verliert. Das führt dazu, dass er praktisch keine Chance 
mehr hat, wieder zu einer Bewilligung zu kommen. Ich habe 
in der Praxis schon solche Härtefälle erlebt, wo Leute, die 
jahrelang hier gelebt hatten und dann Ober sechs Monate 
fort waren, keine Chance mehr hatten, wieder hierher zu
rückzukommen - sogar Leute, die hier Ihre ganze Jugend 
verbracht hatten. In diesem Sinne ist es ein pragmatischer 
Antrag, diese Frist zu verlängern. Ob es neun oder zwött 
Monate sein sollen, darüber kann man streiten. Aber diese 
Sechsmonatsfrist ist eigentlich in der Praxis zu kurz. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es gibt hier In Abweichung 
vom Entwurf des Bundesrates Änderungsanträge zu Ab
satz 2. Worum geht es? Nach der Fassung des Bundesrates 
Ist es so: Wenn Ausländerinnen und Ausländer die Schweiz 
verlassen, ohne sich abzumelden - nur darum geht es-, er
löschen die Kurzaufenthaltsbewilligung nach drei Monaten 
und die Aufenthalts- und die Niederlassungsbewilligung 
nach sechs Monaten. Auf Gesuch hin kann die Niederlas
sungsbewilligung während drei Jahren aufrechterhalten wer
den. 
Wenn sich Jemand nicht abmeldet, dOrfen wir mit den Fristen 
nicht allzu grosszOglg sein. Das Erlöschen der Kurzaufent
haltsbewilligung nach drei Monaten ist, soweit ich sehe, un
bestritten. Hingegen beantragt die Minderheit Hubmann, 
dass die Aufenthalts- und die Nlederlassungsbewllligung 
erst nach zwöH Monaten erlöschen, obwohl jemand ausge
reist ist, ohne sich abzumelden. 
Wir bitten Sie, diesen Antrag abzulehnen. Sechs Monate 
sind In diesem Fall genug. Es geht ja nur um die Fälle, in de
nen sich jemand nicht abgemeldet hat - diese Verpflichtung 
sollte man aufrechterhalten -, und das sollte nicht honoriert 
werden, indem jemand die Aufenthalts- oder die Niederlas
sungsbewllllgung noch während zwölf Monaten behält 
Zum Antrag der Mehrheit Wir haben nichts dagegen einzu
wenden, dass auf Gesuch hin eine Niederlassungsbewilli
gung während längerer Zelt aufrechterhalten werden _kann. 
Es ist nicht von sehr grosser Bedeutung, ob das drei oder 
vier Jahre sind; es geht dabei meistens um Leute, die seit 
fünfzehn, sechzehn Jahren eine Niederlassungsbewilligung 
in der Schweiz haben, einige Jahre nach Amerika gehen 
und dann wieder zurückkommen. Ob Sie da drei oder vier 
Jahre beschliessen, Ist nicht von allergrösster Bedeutung. 
Wenn Sie wollen, entscheiden Sie sich für vier Jahre, wie 
dies die Mehrheit beantragt 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Monsieur le con
seiller f6deral Blocher vient de le rappeler, nous traitons la 
des personnes qui qulttent notre pays sans declarer leur de
part. 
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En ce qui concerne la proposition de mlnorlte Hubmann qui 
souhalte fixer a douze mois la duree de validlte de l'autorisa
tlon de sejour ou d'etabllssement apres le depart, eile est 
excessive. MEime pour les personnes, ainsi que le mention
nait la porte-parole de la minorite, qui esperent rentrer dans 
leur pays et qui se rendent compte qu'il y a des dlfficultes, je 
crois qu'un delai de six mols est largement suffisant, 
d'autant plus qu'il s'agit de personnes qui ont quitte notre 
pays sans annoncer leur depart, ce dont nous devons tenir 
compte. 
Rappelons que «l'autorisation de sejour est octroyee pour 
un sejour de plus d'une annee» - c'est l'article 32; «elle est 
octroyee pour un sejour dont le but est determine et peut 
Eitre assortie d'autres condltions»; «sa duree de validite est 
limitee, mais peut Eitre prolongee ... Nous sommes la dans le 
cas d'un type de sejour particulier qul est destlne a un but 
precis. II n'y a pas de raisons de faire perdurer cette autori
satlon de sejour, dans la mesure ou les gens quittent notre 
pays pour une duree de plus de six mois. 
En ce qui concerne l'amendement de la majorite qui pro
pose de prolonger a quatre ans le maintien de l'autorisation 
d'etabllssement: c'est a l'intention des cadres de societes in
ternationales qui connaissent des taux de rotation eleves et 
dans le but de simplifier las demarches administratives de 
ces societes qui sont nombreuses dans notre pays que la 
majorite de la commlssion a choisi de prolonger le delai de 
peremption en cas d'absence ä quatre ans pour l'autorisa
tion d'etablissement, si la demande en est falte. 
En ce qui concerne la proposition MQller Philipp qul souhaite 
Her cette prolongation du delai avant peremption de l'autori
satlon d'etablissement a la questlon de l'lnstltutlon de pre
voyance: la commisslon a traite une propositlon simllaire qul 
a flnalement ete retiree. Ces problemes de la loi sur 1a 
prevoyance professionnelle sont a regler dans la loi specifi
que. En acceptant la propositlon Müller Philipp, nous risque
rions de creer une dlscrimination par des dispositlons qui 
seralent contraires aux accords lnternatlonaux: dans de 
telles condltions - depart a l'etranger, puis retour -, les 
Suisses ne seralent pas astrelnts aux mAmes contraln
tes en ce qul concerne la loi sur la prevoyance profession
nelle. 
Je vous invite donc a soutenir la majorite de la commission 
et a rejeter la proposltlon de mlnorlte Hubmann et la proposl
tlon Müller Philipp. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp .... 83 Stimmen 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 75 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir behandeln die Arti• 
kel 61, 62 und 62a in einer gemeinsamen Debatte. 

Art. 61 
Antrag der Mehrheit 

b:·zu einer Freiheitsstrafe von zwöH Monaten oder wiederholt 
zu einer kurzen Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt wurde 
oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne 
von Artikel 61 oder Artikel 64 des Strafgesetzbuches ange
ordnet wurde; 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, BOhlmann, Gross Andreas, Janlak, Marty Källn, 
Tillmanns, Vermot) 
Bst.b 
b ..... angeordnet wurde. Dabei sind die familiären Verhält
nisse zu berücksichtigen. VerbOsste Strafen sind nicht zu be
rücksichtigen, wenn eine Resozialisierung erfolgt ist; 
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Antrag der Minderheit 
(Hubmann, BOhlmann, Garbani, Gross Andreas, Marty Kä
lin, Tillmanns, Vermot) 
Bst. e 
Streichen 

Antrag Müller Philipp 
Bst. C 
c. gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit in der 
Schweiz oder im Ausland verstossen hat oder diese gefähr
det oder die innere oder äussere Sicherheit gefährdet; 
Schriftliche Begründung 
Wer gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit verstos
sen hat, ist grundsätzlich wegzuwelsen, wobei die PrOfung 
der Verhältnismässigkeit der Entfernungsmassnahme In je
dem Fall vorbehalten bleibt (vgl. auch Art. 91 Abs. 2, Verhält
nismässlgkelt). 
überzeugende GrOnde, mit der Wegweisung zuzuwarten, 
bis der Ausländer erheblich oder wiederholt gegen die öf
fentliche Ordnung und Sicherheit verstösst, sind nicht er
sichtlich. Die Einschränkung «erheblich oder wiederholt» ist 
daher ersatzlos aus dem bundesrätllchen Entwurf zu strei
chen. Nicht einzusehen ist auch, warum die innere und - ku
mulativ - die äussere Sicherheit gefährdet sein müssen. Der 
Begriff aund» ist durch «oder» zu ersetzen. 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben zudem mehrere 
Kantone bemängelt, dass die Formulierung "erheblich oder 
wiederholt» zu weit gefasst sei. 

Antrag Hess Bernhard 
Bst. C 
c. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland, insbesondere 
durch politische Agitation und/oder religiösen Eifer, verstos
sen hat, diese gefährdet oder die innere und äussere Sicher
heit gefährdet oder einer politisch-religiösen Vereinigung mit 
verfassungsfeindlicher Ausrichtung angehört; 
Schriftliche Begründung 
zur Wahrung der Inneren und äusseren Sicherheit sind 
Massnahmen zu formulieren, damit frOhzeitig Gefährdung 
durch Terrorismus, radikal-fundamentalistischen lslamlsmus, 
verbotenen Nachrichtendienst sowie gewalttätigen Extremis
mus zu erkennen und zu bekämpfen Ist. Vorbeugende Mass
nah men sind insbesondere Einreiseverbote und die Auswei
sung fOr Personen, welche durch ihre politische Agitation 
und/oder Ihren religiösen Eifer gegen die öffentliche Sicher
heit und Ordnung verstossen oder einer polltisch-religlösen 
Vereinigung mit vertassungsfeindllcher Ausrichtung angehö
ren. 

Antrag Dunant 
Bst. f 
f. wegen Drogendelikten verurteilt wurde. 
Schriftliche Begründung 
Eine wesentliche Anzahl der Verstösse von ausländischen 
Staatsangehörigen sind Im Drogenbereich zu situleren. 
Diese Delikte sollen daher ausdrücklich zum Widerruf der 
Verfügung fQhren können. 

Art. 61 
Proposition de la majorite 

b. s'il a ete condamne ä une pelne privatlve de liberte de 
douze mois, ou s'il a ete condamne a plusieurs reprlses ä 
une pelne privatlve de liberte de courte duree ou ä une 
amende, ou a faJt l'objet d'une mesure penale au sens de 
l'article 61 ou de rarticle 64 du Code penal; 

Proposition de Ja minorite 
(Hubmann, Bühlmann, Gross Andreas, Janiak, Marty Kälin, 
Tillmanns, Vermot) 
Let. b 
b. . ... du Code penal. II convlent en l'occurrence de tenir 
compte de la situation famlllale. Les peines accomplies ne 

seront pas prises en consideration en cas de resocialisation 
reussle; 

Proposition de la minorite 
(Hubmann, BOhlmann, Garbani, Gross Andreas, Marty Kä
lin, Tillmanns, Vermot) 
Let. e 
Bitter 

Proposition MOi/er Philipp 
Let. c 
c. s'II enfreint ou menace l'ordre et la securite publics en 
Suisse ou a l'etranger ou s'II represente une menace pour la 
eecurlte Interieure ou exterieure de la Suisse; 
Developpement par acrlt 
~etranger qui a enfreint ou menace l'ordre et la securite pu
blics dolt Otre renvoye de Suisse; l'examen de la proportl
onnalite de la mesure d'eloignement demeure reserve dans 
tous les cas (cf. art. 91 al. 2, proportionnalite). 
II n'existe aucune ralson convaincante d'attendre que l'etran
ger alt enfrelnt ou menace de maniere grave ou repetee 
l'ordre et la securlte publics pour le renvoyer. II convient 
donc de blffer, sans la remplacer, la restrictlon "de manlere 
grave ou repetee». On ne comprend pas non plus tres bien 
pourquoi l'etranger dolt representer, a la fois, une menace 
pour la eecurite interteure et exterieure. La conjonctlon «et» 
doit &tre remplacee par aou». 
Dans le cadre de la consultation, plusleurs cantons ont emls 
des crttiques a l'encontre de la formulation «de maniere 
grave ou repetee» qu'ils jugent trop vaste. 

Proposition Hess Bernhard 
Let. c 
c. e'il enfreint de maniere grave ou repetee ou menace lau
curite et l'ordre publlcs en Suisse ou ä l'etranger, notamment 
par une agltation politique et/ou par une ferveur rellgleuse, 
s'il represente une menace pour la securite Interieure ou ex
terieure de la Sulsse, ou s'il appartient a une association po
litlque/religieuse avec des visees contraires a la Constltu
tion; 
Deve/oppement par ecrit 
Pour la preservation de la securite interieure et exterieure, n 
convient de formuler des mesures propres a detecter et a 
combattre les dangers du terrorlsme, de l'lslamisme radical 
et fondamentaliste, des servlces de renseignement lnterdits 
et de l'extremisme prOnant la vlolence. Les mesures preven
tlves sont notamment les interdictlons d'entrer en Suisse et 
le renvol de personnes qul enfrelgnent a la securite et l'ordre 
par leur agltatlon polltlque ou rellgleuse et qui appartiennent 
a une assoclation politique ou religieuse qui a des visees qul 
sont contraires a la Constitution. 

Proposition Dunant 
Let. f 
f. s'il a ete condamne pour un delit de drogue. 
Developpement par ecrit 
Une large part des delits commis par les etrangers sont lies 
a la drogue; c'est pourquoi ces delits dolvent Otre men
tlonnes speclalement comme etant un motif de revocation 
d'une decision. 

Art.62 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

b. zu einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten oder wiederholt 
zu einer kurzen Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt wurde 
oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme Im Sinne 
von Artikel 61 oder Artikel 64 des Strafgesetzbuches ange
ordnet wurde; 

Abs.2 
.... nur aus Gründen von Absatz 1 Buchstaben b und c wi
derrufen werden. 
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Antrag der Minderheit 
(Hubmann, BOhlmann, Gross Andreas, Janlak, Marty Kälin, 
Tillmanns, Vermot) 
Abs. 1 

b:· .... angeordnet wurde. Dabei sind die familiären Verhält
nisse zu berücksichtigen. Verbüsste Strafen sind nicht zu be
rücksichtigen, wenn eine Resozialisierung erfolgt ist; 

Antrag der Minderheit 
(Janiak, Bühlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Abs.3 
Beim Widerrufsgrund der Sozialhilfeabhängigkelt sind unnö-
tige Härten zu vermeiden. Ein Widerruf soll namentlich nicht 
angewendet werden, wenn die Sozialhilfebedürftigkeit un
verschuldete Folge von Scheidung oder Trennung ist. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 

c. in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicher
heit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland, insbeson
dere durch politische Agitation und/oder religiösen Eifer, 
verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere und 
äussere Sicherheit gefährdet oder einer politisch-religiösen 
Vereinigung mit verfassungsfeindlicher Ausrichtung ange
hört; 

Schriftliche Begründung 
Zur Wahrung der Inneren und äusseren Sicherheit sind 
Massnahmen zu formulieren, damit frühzeitig Gefährdung 
durch Terrorismus, radikal-fundamentalistischen lslamismus, 
verbotenen Nachrichtendienst sowie gewalttätigen Extremis
mus zu erkennen und zu bekämpfen ist Vorbeugende Mass
nahmen sind insbesondere Einreiseverbote und die Auswei
sung für Personen, welche durch ihre politische Agitation 
und/oder Ihren religiösen Eifer gegen die öffentliche Sicher
heit und Ordnung verstossen oder einer politisch-religiösen 
Vereinigung mit verfassungsfeindlicher Ausrichtung angehö-
ren. 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 1 

~:· in schwerwiegender Weise gegen die öffentliche Sicher
heit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstos
sen hat oder diese gefährdet oder die innere oder äussere 
Sicherheit gefährdet; 

Schriftliche Begründung 
Nicht einzusehen ist auch hier, warum die innere und - ku
mulativ- die äussere Sicherheit gefährdet sein müssen. Der 
Begriff «und» ist durch •oder» zu ersetzen. 

Art. 62 
Proposmon de 1a majorite 
Al. 1 

b:· s'il a ete condamne ä une peine privative de llberte de 
douze mois, ou s'il a ete condamne ä plusieurs reprises ä 
une peine privative de liberte de courte duree ou a une 
amende, ou a falt l'objet d'une mesure penale au sens de 
l'article 61 ou de l'article 64 du Code penaf; 

Al.2 
.... que pour les motifs mentionnes ä l'alinea 1 lettres b et c. 

Proposition de Ja minorite 
(Hubmann, Bühlmann, Gross Andreas, Janiak, Marty Källn, 
Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 

b:· .... du Code penal. IJ convient en l'occurrence de tenir 
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compte de la situation familiale. Las peines accomplles ne 
seront pas prises en consideratlon an cas de resocialisation 
reussie; 

Proposition de Ja minorite 
(Janiak, Bühlmann, Garbani, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Al. 3 
En cas de revocation au motif d'une dependance a l'alde so
ciale, il convlent d'eviter de faire preuve d'une durete hors de 
propos. La revocation ne doit notamment pas s'appliquer 
lorsque la necesslte de recourir ä l'aide sociale est Ja conse
quence involontaire d'un divorce ou d'une separation. 

Proposition Hess Bernhard 
Al.1 

c. s'il enfreint de maniere grave ou menace la securite et 
l'ordre publics en Suisse ou a l'etranger, notamment par une 
agitation politlque et/ou par une ferveur rellgieuse, ou s'il 
represente une menace pour la securite Interieure ou 
exterleure de la Suisse ou s'II appartient ä une association 
politique/religleuse avec des visees contraires ä la Constitu
tlon; 

Developpement par ecrit 
Pour la preservation de la securite Interieure et exterieure, II 
convient de formuler des mesures propres ä detecter et a 
combattre les dangers du terrorisme, de l'islamisme radical 
et fondamentaliste, des servlces de renselgnement interdlts 
et de l'extremisme prönant la violence. Les mesures preven
tives sont notamment les interdictions d'entrer en Suisse et 
le renvol de personnes qui enfreignent la securlte et l'ordre 
par leur agitatlon politique ou religieuse et qul appartiennent 
ä une association politique ou religieuse qui a des visees qui 
sont contralres ä la Constltution. 

Proposition MOi/er Philipp 
Al. 1 

c. s'il enfreint de maniere grave ou menace l'ordre et la se
curite publlcs en Suisse ou a l'etranger ou s'II represente 
une menace pour la securite Interieure ou exterieure de la 
Suisse; 

Developpement par ecrit 
On ne comprend pas tres blen pourquoi l'etranger doit repre
senter, ä 1a fois, une menace pour la securite Interieure et 
exterieure. La conjonctlon «et» doit itre remplacee par 
«ou». 

Art. 62a 
Antrag der Minderheit 
(Janiak, Bühlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Källn, Tillmanns, Vermot) 
Der Widerruf von Bewilligungen muss verhältnlsmässlg sein. 
Zu berücksichtigen sind namentlich die Dauer der Anwesen
heit, die Integration, die persönlichen Verhältnisse und die 
Auswirkungen auf die Familie. 

Art. 62a 
Proposition de Ja minorite 
(Janiak, Bühlmann, Garbanl, Gross Andreas, Hubmann, 
Marty Källn, Tillmanns, Vermot) 
La revocation d'autorlsations doit itre mesuree. II convient 
notamment de prendre en conslderation l'anciennete de 1a 
presence, le niveau d'integration, la situatlon personnelle 
ainsi que les consequences pour la famille. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Bei den Artikeln 61 und 62 habe 
ich gleich lautende Minderheitsanträge gestellt Meine 
Begründung gilt deshalb für beide Artikel, also auch für 
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Artikel 62 Absatz 1 Llterae b und d. Auf der Fahne ist mein 
Antrag aber nicht richtig wiedergegeben. In Artikel 61 
Litera b ergänzt mein Antrag die Fassung des Bundesrates 
und nicht die Fassung der Mehrheit. Das Gleiche gilt für Arti
kel 62 Absatz 1 Litera b. In einem weiteren Antrag bitte ich 
Sie, Artikel 61 Litera e und Artikel 62 Absatz 1 Litera d zu 
streichen. Damit komme Ich zur BegrQndung meiner An
träge. 
Zuerst zu den Buchstaben b in den Artikeln 61 und 62 Ab
satz 1: Beim Widerruf einer Bewilligung müssen die familiä
ren Verhältnisse und die konkrete Situation berQckslchtlgt 
werden. So verlangt es die EMRK. Die Schweiz wurde vom 
Europäischen Gerichtshof fOr Menschenrechte bereits ein• 
mal gerQgt, nämlich im Entscheid vom 2. August 2001 Im 
Fall Boultif. Die Schweiz bzw. der Kanton Zürich wollte einen 
Algerier ausweisen, nachdem er eine Gefängnisstrafe abge
sessen hatte. Dabei wurde nicht berQcksichtlgt, dass er mit 
einer Schweizerin verheiratet war und diese Frau damit ge
zwungen gewesen wäre, in Algerien oder sonst irgendwo Im 
Ausland zu leben. Der Europäische Gerichtshof hat festge
stellt, dass dieser Mann wegen guter Führung vorzeitig aus 
dem Gefängnis entlassen worden war und seither zu kel· 
nen Beanstandungen mehr Anlass gegeben hatte. Er hatte 
im Gefängnis eine Lehre gemacht und nachher als Gärtner 
gearbeitet, war also völlig resozialisiert. Der Gerichtshof 
kam zum Schluss, dass es nicht angehe, in einem solchen 
Fall dem Betroffenen das Recht auf Familienleben zu ver
weigern. Die Schweiz wurde gerügt und musste eine grosse 
Entschädigung bezahlen. 
Um solche Augen in Zukunft zu verhindern, bitte ich Sie, die 
Buchstaben b durch meinen Zusatz zu ergänzen. Es geht 
nicht an, Personen, die eine Strafe verbOsst haben, auszu
weisen, wenn bereits eine Resozialisierung erfolgt Ist. 
Besonders stossend sind die Bestimmungen in Litera e von 
Artikel 61 und Litera d von Artikel 62 Absatz 1 : Personen sol
len ausgewiesen werden, wenn sie auf Sozialhilfe angewie
sen sind oder fOr eine Person sorgen, die Sozialhilfe 
benötigt. Es gibt Fälle, in denen eine Person zehn, zwanzig 
oder dreissig Jahre hier gearbeitet hat und plötzlich arbeits
los oder krank wird. Ein solcher Schicksalsschlag kann dazu 
führen, dass diese Person auf Sozialhilfe angewiesen Ist -
und jetzt ist diese Person plötzlich uneiwOnscht, nach dem 
Motto «Der Mohr hat seine Schuldigkeit getan, der Mohr 
kann gehen», und diese Person bekommt keine Aufenthalts
bewilligung mehr. Eine solche Bestimmung ist unwürdig, und 
ich bitte Sie, meinen Minderheitsantrag zu unterstützen. Sie 
haben sicher auch einen Brief bekommen von der Caritas. 
Auch die Caritas bittet uns dringend, diese beiden Llterae zu 
streichen. Sie und ich, wir wollen ja jeden Morgen auch noch 
in den Spiegel schauen können. 
Ich bitte Sie, meine Minderheitsanträge zu unterstützen. 

Janlak Claude (S, BL): Mein Minderheitsantrag zu Artikel 62 
Absatz 3 stützt sich auf ganz reelle Erfahrungen, die jede 
und jeder macht, die oder der sich mit Eheschutz- und 
Scheidungsverfahren beschäftigt. Es gibt auch hier In die
sem Rat einige solche Personen. Oft werden vor allem 
Frauen mit Betreuungsaufgaben von der Sozialhilfe abhän· 
gig, wenn ihre Ehe scheitert. Das gilt für Schweizerinnen, 
und es gllt oft auch für Ausländerinnen, die Jahre in unserem 
Land gelebt haben. Die Sozialhilfeabhängigkeit Ist eine 
Folge davon, dass Im Scheidungsrecht nicht in das Existenz
minimum des unterhaltsverpflichteten Ehegatten eingegrif
fen werden darf. Das hat in knappen Verhältnissen zur 
Folge, dass die Ehefrau mit Kindern sozlalhilfeabhängig 
wird, was wiederum ausländerrechtlich zum Widerruf der 
Bewilligung führt, wenn nicht eine Sondernorm geschaffen 
wird. 
Das sind Realitäten, die man nicht ausblenden darf. Sie er
zeugen im Zusammenwirken von Ausländer- und Schei
dungsrecht Diskriminierungen von Frauen mit Betreuungs
aufgaben. Wir reden hier vom Widerruf einer Niederlas
sungsbewilligung. Sie wissen, wie lange man In der Schweiz 
gelebt haben muss, um eine C-Bewilllgung zu bekommen. 

Nach einer so langen Zelt wird der Widerruf unverhältnis
mässig, wenn die betroffene Person die Situation, in die sie 
geraten ist, nicht verschuldet hat. Sie wissen, dass im Schei
dungsrecht die Schuldfrage keine Bedeutung mehr hat. Ein 
Widerruf sollte nach einer so langen Zelt vor allem bei 
schwerer Kriminalität möglich sein, er sollte aber bei dem 
von meinem Minderheitsantrag anvisierten Personenkreis 
nicht zulässig sein. Es sind dies verletzliche Personen, die 
Jahre hier gelebt haben und unverschuldet sozialhllfeabhän
gig geworden sind. 
Nun zu meinem Minderheitsantrag zu Artikel 62a: Mit die
sem Antrag bezwecke ich, die Art und Weise der Ermes
sensausübung gemäss Artikel 91, zu dem wir noch 
kommen, beim Widerruf von Niederlassungsbewllllgungen 
zu spezifizieren. Es muss bei der Ausübung des Ermessens 
einen Unterschied machen, ob jemand niedergelassen ist, 
also viele Jahre hier gelebt hat, oder Ober eine andere Bewil
ligung verfügt. Wer Ermessen ausübt, verfügt Ober Macht. 
Diese gilt es bei der von mir anvisierten Konstellation einzu
schränken, Indem man Kriterien formuliert, die Leitlinie für 
eine gesetzeskonforme ErmessensausQbung sind. Konkret 
sagt der Antrag: «Zu berQcksichtigen sind namentlich die 
Dauer der Anwesenheit, die Integration» - Ober die wir ge
rade gesprochen haben -, «die persönlichen Verhältnisse 
und die Auswirkungen auf die Familie.» 
Ich bitte Sie, diesen beiden Minderheitsanträgen zuzustim
men. 

Gross Jost (S, TG): Ich beantrage Ihnen Im Namen der SP
Fraktlon, die Anträge der Minderheit Hubmann und die bei
den Anträge der Minderheit Janiak gutzuheissen. 
Zunächst zum strafrechtlichen Tell: Es ist offensichtlich, dass 
hier die Mehrheit die Version des ursprünglichen bundesrätli
chen Entwurfes verschärft. Der Bundesrat spricht noch von 
«einer längerfristigen Freiheitsstrafe», während die Mehrheit 
auf 12 Monate zurQckgehen will. Die Minderheit Hubmann 
will etwas berQckslchtigen, was eigentlich bei der strafrecht
lichen Beurteilung auch unter dem Gesichtspunkt der Re
sozialisierung selbstverständlich sein sollte, nämlich die 
familiären Verhältnisse und eine e,wiesene Resozialisierung 
nach Straftaten. Ich denke, ein Minimum an Sozialkompe
tenz und strafrechtlichen Grundsätzen beim Vollzug und bei 
der Wiedereingliederung von Straftätern sollte auch bei aus
ländischen Straftätern berQcksichtlgt werden. Es können 
doch für Ausländerinnen und Ausländer nicht völlig andere 
Massstäbe gelten. Meines Erachtens würde das auch gegen 
das Diskriminierungsverbot gemäss Artikel 8 Absatz 2 der 
Bundesverfassung verstossen. Ich denke, es Ist auch unter 
dem Gesichtspunkt der Europäischen Menschenrechtskon
vention sehr fragwürdig, ob hier ein diskriminierendes Son
derrecht fOr Ausländer gelten soll. 
Es wurde bereits darauf hingewiesen, vor allem auch durch 
Herrn Janiak im Zusammenhang mit seinem Minderheitsan
trag zu Artikel 62, dass hier häufig Ehegatten und Kinder ge
troffen werden, die an der Wegweisung unschuldig sind. 
Durch die Revision des Strafgesetzbuches hat sich das im 
Übrigen noch verschärft. Es sind jetzt bedingte Strafen bis 
24 Monate Strafdauer möglich. Das führt dazu, dass tenden
ziell höhere Strafen ausgesprochen werden. Ohne Strafta
ten bagatellisieren zu wollen, plädiere ich fOr ZurQckhaltung 
bei der Zulassung von Doppelbestrafungen, das helsst der 
fremdenpolizeillchen Sanktion zusätzlich zu den strafrechtli
chen Konsequenzen. 
Das Gleiche gilt - hier kann ich auf die sehr eingehenden 
Ausführungen von Herrn Janiak ve,weisen - für die Sozial
hilfeabhängigkeit als Wegweisungsgrund. Hier müssen un
bedingt die Grundsätze der Verhältnismässigkeit gewahrt 
werden. Das heisst eben, dass unnötige Härten vermieden 
werden müssen. Es gibt keine Art von - verfassungswidri
ger - Sippenhaftung unschuldiger Familienangehöriger, 
eben zum Beispiel der von Herrn Janiak erwähnten Famlli
enangehörigen im Scheidungsfall. 
Aus diesen Gründen ersuche ich Sie, den Minderheitsanträ
gen Hubmann und Janiak zuzustimmen. 
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Vlscher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Anträgen der 
Minderheiten Hubmann und Janiak zuzustimmen; vor allem 
ersuche ich Sie, der bundesrätlichen Fassung von Artikel 62 
Buchstabe b gegenüber dem Antrag der Mehrheit der Kom
mission den Vorzug zu geben. Ich gehe davon aus, dass 
diesbezüglich auch Herr Bundesrat Bloch er gleich argumen
tieren wird, dass er also auf längerfristige Freiheitsstrafen 
usw. abstellen und nicht die Einschränkung, die Verhärtung, 
wie sie die Kommission vornimmt, unterstützen wird. 
Der Hauptanwendungsfall dieser Bestimmung liegt im Be
reich von Artikel 8 EMRK. Wie Frau Hubmann aufgezeigt 
hat, hat der Europäische Gerichtshof hier die Schweiz ge
rügt. Die Schweiz hat in diesem Punkt bis jetzt nicht EMRK
konform gehandelt; sie hat nämlich diese Bestimmung, Arti
kel 8 EMRK, nicht verhältnismässig ausgelegt. Eine verhält
nlsmässige Auslegung verbietet es, einen Ausländer schon 
bei relativ geringen Freiheitsstrafen abzuschieben. 
Wesentlich ist aber eine weitere Unterscheidung: Die frem
denpollzeiliche Praxis fand bislang unabhängig von der Re
sozialisierungspraxis der Strafbehörden statt. Das heisst. es 
gab relativ oft den Fall, dass jemand nach zwei Dritteln der 
Haftdauer aus der Strafanstalt entlassen wurde, die zustän
dige Vollzugsbehörde dieser Person auch eine gute Reso
zialisierung bescheinigte, die Fremdenpolizei indessen die
sen Resozialisierungsbefund gar nicht mehr berücksichtigte, 
sondern allein auf die Dauer der auferlegten Freiheitsstrafe 
abstellte. Dies ist ein Unsinn; dies kann auch nicht wirklich 
eine verhältnismässige Auslegung von Artikel 8 EMRK sein. 
Es kann nicht sein, dass jemand, der sich Ober den Strafvoll
zug resozialisiert, letztllch einfach deshalb schlechter be
handelt wird, weil er Ausländer lst. Dies würde, wie Herr 
Gross zu Recht gesagt hat, zu einer eigentlichen Doppelbe
strafung dieser Person führen. 
In diesem Sinne lst der Zusatz gemäss der Minderheit Hub
mann wichtig, weil er eine unselige Folge der bisherigen Ge
richtspraxis korrigiert und die Resozialisierung in den Ent
scheid bezüglich des Widerrufes der Aufenthaltsbewilligung 
einbezieht. 
Ich komme zur Frage der Sozialhilfe: Auch hier ist die bishe
rige Praxis abwegig. Es kann doch nicht sein, dass allein der 
Tatbestand des Sozialhilfebezuges einen Widerrufstatbe
stand darstellt. Das heisst, es kann doch nicht sein, dass die 
Hintergründe, warum eine Person sozialhilfeabhängig wird, 
nicht in den Entscheid einbezogen werden. Dies ist eine 
dringend notwendige Korrektur, die gegenüber dem Status 
quo vorgenommen werden muss, weil diese formale Be
trachtungsweise der zuständigen Behörden und - aufgrund 
der aktuellen Lage - auch der Gerichte zu manchen Härte
fällen geführt hat. Das entspricht nicht mehr einer verhältnis
mässigen Gesetzesauslegung und Praxis. 
Das Gleiche gilt beim zweiten Antrag der Minderheit Janiak. 
Er ist eigentlich nur die Präzisierung dessen, was verfas
sungsmässig eh schon gilt, nämlich der Anwendung des 
Verhältnismässigkeitsprinzips. Das heisst, er bietet eine ge
setzliche Auslegungshilfe, welche Kriterien bei der Beurtei
lung des Verhältnismässlgkeitsprlnzips angewendet werden 
müssen. Es scheint mir wichtig, dass vor allem das Moment 
der Dauer des Aufenthaltes hier vermehrt in den Vorder
grund rückt. Denn es Ist stossend, wenn Sozialhilfeempfän
ger oder im Zusammenhang mit dem Strafrecht auch andere 
Leute des Landes verwiesen werden oder eine Bewilligung 
für Leute widerrufen wird, die schon lange hier sind, die hier 
integriert sind, die hier zum Beispiel ihre Ausbildung ge
macht haben. 
In diesem Sinne ersuche ich Sie, diesen wichtigen Minder
heitsanträgen stattzugeben. Hier stellt sich auch für die CVP, 
die Famillenpartel par excellence auf diesem Planeten, die 
Frage, ob sie einer verhältnlsmässlgen Auslegung von Arti
kel 8 EMRK das Wort reden will oder ob sie einfach auf eine 
formale Praxis abstellt, für die die Familie eigentlich nichts ist 
als Schall und Rauch. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion unterstützt bei 
Artikel 61 die Anliegen der Kommissionsmehrheit. Beim Wi-
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derruf von Verfügungen ist darauf Acht zu geben, dass ein 
ausgewogenes Verhältnis zwischen Effizienz, Humanität 
und Konsequenz erreicht wird. Die Minderheit Hubmann 
möchte auch die familiären Verhältnisse explizit erwähnt ha
ben und den Buchstaben ein Artikel 61 streichen. Der An
trag Müller Philipp geht In die genau entgegengesetzte 
Richtung; er möchte bei Buchstabe c die Widerrufsgründe 
verschärfen. 
Wenn aber bei Buchstabe c die beiden Wörter "erheblich» 
und «wiederholt» gestrichen würden, wäre unter Umständen 
das Gegenteil dessen, was der Antragsteller wlll, erreicht. 
Bei jedem kleineren Vergehen würde ein administrativer Auf
wand entstehen, bei jedem leichten Verstoss, z. B. Im Ver
kehr, wäre ein Widerruf zu erwägen, würde dann aber nach 
langem Verfahren vermutlich doch nicht aktMert oder ge
nehmigt, sodass wegen Geringfügigkeit des Vergehens das 
Ganze überflüssig wäre. 
Buchstabe c formuliert eine Oder-Bedingung, man kann also 
seitens der Behörde ein schweres Vergehen oder mehrere 
kleine Vergehen als Kriterium nehmen. Die Regelung ge
mäss Mehrheit gibt der Behörde die Möglichkeit, die Einzel
fälle umfassend und adäquat zu prüfen. Auch der dauerhafte 
Bezug der Sozialhilfe sowie familiäre Bedingungen sollen 
und müssen als Entscheidungsgrundlage der Behörden eine 
Rolle spielen. Man muss hier aufpassen, dass man nicht mit 
vermeintlichen Verschärfungen oder Aufweichungen das 
Gegenteil dessen erreicht, was man möchte, oder dass man 
den Behörden nicht zu einengende Vorschriften macht, die 
den nötigen, auch humanitären Aspekten Rechnung tragen
den Spielraum ermöglichen. Zu tiefe Detaillierung In einem 
Gesetz kann manchmal nicht zu mehr Genauigkeit, sondern 
eher zum Gegenteil und zu Konfliktfällen führen. 
Gleiches gilt für Artikel 62, der, auch was die Minderheitsan
träge angeht, ähnlich gelagert Ist. Zudem ist zu berücksichti
gen, dass Artikel 91 explizit das Ermessen der Behörden 
regelt. Die Formulierung von Artikel 91 lst ebenfalls präzis 
und umfassend genug und wird richtigerwelse so auch beim 
Widerruf zur Anwendung kommen. Beide Minderheiten miss
trauen verschiedenen Kreisen: die einen den Ausländern, 
die anderen den vollziehenden Behörden. 
Die Mehrheit hat eine pragmatische Lösung gefunden. Des
halb stimmen wir ihr zu. 

Hutter Jasmin (V, SG): Ich spreche zum Antrag der Minder• 
heit Hubmann bei Artikel 61 Buchstabe b. Mit diesem Antrag 
möchte die Linke einmal mehr den Grundsatz der Straffällig
keit aufweichen. Wenn eine Person zu einer Freiheitsstrafe 
von 12 Monaten verurteilt wurde, so hat sie wohl nicht nur 
eine Kleinigkeit verbrochen. 
Nun möchte die Minderheit einmal mehr künstliche Härte
fälle schaffen. Bis heute glaubte ich, dass jede Person, die 
eine Straftat begeht, sich der Folgen bewusst sein müsse. 
Sie welchen das Ganze aber wieder auf und sagen, man 
müsse auf die familiären Verhältnisse Rücksicht nehmen: 
Die Bewilligung einer Person, die nicht welss, was sie tut, 
muss - vor allem, wenn die Person straffällig wird - widerru
fen werden können. Straffällig ist straffällig, und zwar ohne 
Wenn und Aber. 
Ich bitte Sie im Namen der SVP-Fraktion, die Anträge der 
Minderheit Hubmann abzulehnen, auch diejenigen bei Artl· 
kel 61 Buchstabe e und Artikel 62 Absatz 1 Buchstabe b. 

MDller Philipp (RL, AG): Ich spreche zum Minderheitsantrag 
Hubmann, Artikel 61 Litera b sei zu ergänzen. Der Minder
heitsantrag muss als gefährlich eingestuft werden, wenn 
man bedenkt, dass Im neuen Allgemeinen Teil des Strafge
setzbuches, der wahrscheinlich Im Jahr 2006 in Kraft treten 
wird, die Landesverweisung ersatzlos gestrichen worden ist. 
Wenn Sie der Minderheit Hubmann zustimmen, können Sie 
auch ausländerrechtlich gegen angeblich resozialisierte 
Schwer- und Schwerstkriminelle nicht mehr vorgehen, denn 
verbüsste Strafen dürften dann von Gesetzes wegen nicht 
mehr berücksichtigt werden - es ist kaum zu glauben. Im 
Übrigen stellt der Resozialisierungsgedanke nach der bun• 
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desgerichtlichen Rechtsprechung nur einen unter mehreren 
Gesichtspunkten dar, wenn es um die Ausweisung bzw. um 
den Widerruf von Anwesenheitsbewilligungen geht. 
Der Minderheitsantrag ist auch aus einem anderen Grund 
abzulehnen. Mit dem Bundesbeschluss vom 19. Dezember 
2003 Ober die Genehmigung und die Umsetzung des Zu
satzprotokolls zum Übereinkommen des Europarates Ober 
die Uberstellung verurteilter Personen hat sich dieses Parla
ment dafür entschieden, den Resozialisierungschancen Kri
mineller im Herkunftsstaat künftig einen grösseren Stellen
wert beizumessen. 
Lehnen Sie bitte - zusammen mit der FDP-Fraktion - diesen 
Minderheitsantrag Hubmann ab. 
Zum Antrag der Minderheit Hubmann, Artikel 61 _Litera e zu 
streichen: Bei Litera e handelt es sich um die Ubernahme 
der in der Praxis bewährten Bestimmung von Artikel 10 Ab
satz 1 Litera b des heute geltenden Anag, in Verbindung mit 
Artikel 16 Absatz 2 der entsprechenden Verordnung (Anav). 
Es kenn nicht sein, dass Personen, die unsere Sozialwerke 
notorisch belasten, nicht weggewiesen werden können. Es 
handelt sich - man beachte dies bitte - um eine Kann-For
mulierung, was den Behörden genügend Spielraum für eine 
situationsgerechte Anwendung dieser Bestimmung gibt. Im 
Übrigen hat das Bundesgericht den Rahmen der bezogenen 
Sozialhilfe, die zu einer Ausweisung führen kann, extrem 
weit gesteckt. 
Lehnen Sie bitte auch diesen Antrag auf Streichung von Arti
kel 61 Litera e ab. 
Zum Minderheitsantrag Hubmann, Artikel 62 Absatz 1 Litera b 
sei zu ergänzen: Wie schon bei Artikel 61 muss auch dieser 
Minderheitsantrag als gefährlich eingestuft werden. Dies ins
besondere unter dem Aspakt, dass - wie bereits gesagt -
die Landesverweisung Im Allgemeinen Teil des Strafgesetz
buches ersatzlos gestrichen worden Ist. Die familiären Ver
hältnisse werden zudem ohnehin im Rahmen der Beachtung 
von Artikel 8 der Europäischen Menschenrechtskonvention 
berücksichtigt 
Wir bitten Sie, auch diesen Antrag abzulehnen. 
Zum Minderheitsantrag Janiak bei Artikel 62 Absatz 3: Arti
kel 91 im vorliegenden Gesetzentwurf - bezüglich Ermes
sensausübung - gewährleistet eine faire Beurteilung der 
Notwendigkeit von allfälligen Massnahmen. Das muss genü
gen. Mir Ist im Übrigen kein einziger Fall aus den Kantonen 
zugetragen worden, bei dem Ausländerinnen und Ausländer, 
die als echte Worklng Poor zu bezeichnen sind, weg- oder 
ausgewiesen worden wären. Den Migrationsämtern dürfen 
Sie ein gesundes Augenmass zutrauen. Schränken Sie also 
bitte deren Ermessensspielraum nicht weiter ein! Imperati
ven Formulierungen wie der vorliegenden ist eine Absage zu 
erteilen. 
Lehnen Sie bitte auch den Minderheitsantrag Janlak ab. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr Müller, ist Ihnen bewusst, 
dass das Gegenteil von dem, was Sie erzählen, wahr ist? 
Bislang galt bezüglich der Landesverweisung, dass sie bei 
guter Resozlallsierung aufgeschoben werden konnte, nicht 
Indessen der Entscheid der Migrationsämter bezüglich Auf
hebung einer Bewilligung. Das hat dazu geführt, dass man 
eingesehen hat, dass diese Strafbestimmung eigentlich gar 
nicht nötig ist, sondern das alleinige Bewilligungsverfahren 
beziehungsweise Widerrufsverfahren im fremdenpolizelli
chen Verfahren genagt. Sind Sie sich mithin bewusst, dass 
die Abschaffung dieses Strafgesetzartikels rein gar nichts 
mit der vorliegenden Bestimmung zu tun hat? Wäre es aber 
nicht sinnvoll, dass diese gleiche ÜberprQfung der Resoziali
sierung hier vorgenommen würde? 

Müller Philipp (RL, AG): Herr Vischer, ich bin mir schon be
wusst, dass meine Ausführungen richtig sind und dass nicht 
das Gegenteil davon wahr ist. Ich bin mir aber auch bewusst, 
dass Sie mit Ihrer Betrachtungsweise und mit Ihren Ausfüh
rungen wahrscheinlich nicht ganz auf dem neuesten Stand 
sind. Sie werden ja wohl wissen, warum die Landesverwei
sung im Strafrecht abgeschafft worden ist Sie Ist abge-

schafft worden, weil man eben ausweichen und im schnel
leren Verfahren ausländerrechtllch vorgehen wollte. Es gibt 
aber entsprechende Bundesgerlchtsurtelle, die eben ganz 
klar und deutlich sagen - ich habe es In meiner Begründung 
ja erwähnt -. dass die Resozialisierung nur einer der 
Aspekte ist, die bei der Beurteilung herbeigezogen werden. 
Das habe ich klar und deutlich gesagt. Bitte nehmen Sie zur 
Kenntnis, was das Bundesgericht in diesen Punkten ausge
führt hat. Dann werden Sie diese Frage nicht mehr stellen 
mQssen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir behandeln hier die Wl
derrufsgrOnde bezüglich Vertagungen im Falle der Straffäl
ligkeit. Zur Fassung des Bundesrates von Artikel 61 
Buchstabe a sehe Ich keine Abweichungen von Mehr- und 
Minderheiten. Sie sind also damit einverstanden, dass ge
schehen soll, was dort festgeschrieben ist, wenn ein «Ver
treter Im Bewilligungsverfahren falsche Angaben gemacht 
oder wesentliche Tatsachen verschwiegen hat». Da besteht 
Einigkeit. 
Bei den Freiheitsstrafen schlägt Ihnen der Bundesrat die 
Formulierung «zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe» vor. 
Die Person muss verurteilt sein, und es muss gegen sie eine 
strafrechtliche Massnahme im Sinne des Strafgesatzbuches 
angeordnet worden sein. Die Artikelnummern sind jetzt ge
ändert, weil es unterdessen eine neue Fassung des Strafge
setzbuches gibt, aber Im letzten Absatz ist es das Gleiche 
wie bei der Mehrheit. Der Unterschied besteht in zwei Din
gen: 
Die Mehrheit schlägt vor, dass dies nur bei einer Freiheits
strafe von zwölf Monaten oder bei wiederholt ausgesproche
nen kürzeren Freiheits- oder Geldstrafen geschehen soll. Ich 
muss Ihnen sagen, dass das eine zu starre Vorschrift ist. 
Das sollten Sie nicht machen. Wir haben auch beim Asylge
setz darüber gesprochen, und Im Asylgesetz hat Ihr Rat 
dann mit 148 zu 8 Stimmen die bundesrätliche Fassung mit 
der so genannten «längerfristigen Freiheitsstrafe» bewilligt 
Das können in einem Fall mehr als zwölf Monate und In ei
nem anderen Fall weniger als zwölf Monate sein. Die Kom
missionsmehrheit meint wahrscheinllch auch etwas anderes. 
Ich glaube nicht, dass sie ganz genau zwölf Monate meint. 
Sie meint wahrscheinlich «mindestens zwölf Monate», also 
auch dreizehn oder vierzehn Monate. Neun oder acht Mo
nate kommen nicht infrage, gemäss dieser genauen Formu
lierung kommt aber auch eine längere Frist nicht Infrage. 
Was ist der Hintergrund dieser Vorschrift? Der Hintergrund 
dieser Vorschrift ist die Beachtung der Gefährdung der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung In der ZUkunft. Da muss 
den Behörden, meine ich, dieser Spielraum gelassen wer
den. Es soll sich nicht um eine Bagatelle handeln, aber man 
soll auch nicht einfach zwölf Monate sagen können. Es gibt 
verschiedene Strafen, die diesen Rahmen haben, die viel
leicht damit nichts zu tun haben, und dann kann man etwas 
weiter gehen. 
Wir bitten Sie, der bundesrätllchen Fassung zuzustimmen, 
wie Sie das schon im Asylgesetz getan haben. Dann haben 
wir eine Übereinstimmung. 
Sie mOssen auch sehen, dass es Im Falle von gewissen Auf
enthaltsbewilllgungen störend wäre, wenn man bis zu zwölf 
Monate ginge. Was tun Sie bei einem Besuchsvisum? Dass 
ein solches nur nach einer Freiheitsstrafe von zwölf Monaten 
soll widerrufen werden können, sieht niemand ein. Bei ei
nem Besuchsvisum können Sie sicher etwas weiter hinun
tergehen. Einen Widerruf eines Kurzaufenthaltes mOssen 
Sie sicher anders behandeln als einen Widerruf bei jeman
dem, der bereits lange Jahre hier ist. Diese Flexibilität sollte 
gegeben sein. 
Wir bitten Sie, dem Entwurf des Bundesrates in Bezug auf 
die Freiheitsstrafen treu zu bleiben. Wenn Sie wiederholte 
Straftaten hier einbauen wollen, haben wir nichts dagegen. 
Das Ist unseres Erachtens in Artikel 61 Buchstabe c nator
llch enthalten: «erheblich oder wiederholt gegen die öffentli• 
che Sicherheit und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland 
verstossen hat oder diese gefährdet oder die innere und 
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äussere Sicherheit gefährdet». Darin sind natürlich solche 
wiederholten Straftaten auch enthalten, aber immer einge
schränkt auf die Störung der öffentlichen Sicherheit und Ord· 
nung und nicht auf irgendwelche anderen Straftatbestände 
bezogen, die damit nichts zu tun haben. 
Zu den Anträgen der Minderheiten Hubmann und Janiak bei 
den Artikeln 61, 62 und 62a: Sie möchten, dass man die be
sonderen Verhältnisse, die FamilienverhäHnlsse, die Reso
zialisierung und andere Besonderheiten berücksichtigt Ich 
bitte Sie, diese Anträge abzulehnen, und zwar nicht, weil 
diese BerOcksichtigung nicht erfolgen würde, aber ich muss 
Ihnen sagen, wenn Sie die Berücksichtigung hier festschrei
ben, dass dies an anderen Orten dann nicht geht. Ich muss 
Sie darauf aufmerksam machen, dass Im Ausländerrecht in 
jedem Fall die VerhäHnismässigkeit der Massnahmen ge
mäss Artikel 52 Absatz 3 geprüft werden muss. Artikel 91 
des Ausländergesetzes ist ein genereller Artikel, der immer 
gilt. Wenn Sie jetzt an einzelnen Orten das wieder schreiben 
und an anderen Orten nicht, dann sagt man: Hier gilt das 
wahrscheinlich nicht, aber dort gilt das. Ich bitte Sie, dies 
wegzulassen, denn die persönlichen VerhäHnisse und der 
Grad der Integration müssen gemäss den erwähnten Arti
keln bereits berücksichtigt werden. 
Etwas anderes ist es mit dem Begriff Resozialisierung. Ich 
bitte Sie, diesen wegzulassen, denn das ist ein unklarer Be
griff. Resozialisierung ist kein klar fassbarer Begriff, wir soll
ten ihn nicht in ein Gesetz aufnehmen. Eine Wiederholung 
allgemeiner Grundsätze - auch ohne Erwähnung der Reso
zialisierung - schwächt eher die Bedeutung der Artikel 52 
und 91 ab. Bei schweren Straftaten sollte der Handlungs
spielraum der Behörden nicht eingeschränkt werden. Der 
Begriff Resozialisierung ist auch stark auslegungsbedürftig. 
Darum bitten wir Sie, mit dem generellen Artikel zu operie
ren. 
Wenn Sie Artikel 61 Buchstabe e anschauen, sehen Sie, 
dass ein Widerruf auch wegen SozialhilfeunterstOtzung er
folgen kann. Fast alle, die hier gesprochen haben, haben so 
getan, als sei es eine Verpflichtung der Behörden, In jedem 
Fall, In dem einer der in den Buchstaben a bis e aufgeführ
ten Gründe zutrifft, eine Bewilligung oder eine andere Verfü
gung zu widerrufen. Das steht hier nicht. Hier steht, die 
zuständige Behörde könne eine solche Verfügung, eine Be
willigung, widerrufen; sie muss es nicht tun. Herr Janiak, 
wenn Armut wegen einer Scheidung usw. entsteht, war das 
nie ein Grund, dass jemand ausgewiesen wurde. Es geht vor 
allem um diejenigen Fälle, in denen die Sozialhilfeabhängig
keit durch persönliches Verhalten herbeigeführt wurde. Ein 
Beispiel aus der Praxis: Es verweigert einer einfach die Stel
lensuche; er macht es einfach nicht. Da muss die Behörde 
auch die Möglichkeit haben, die Aufenthaltsbewilligung zu 
widerrufen. Die Selbstverantwortung wird durch die grund
sätzlich mögliche Wegweisung gestärkt. Aber es wird nicht 
Jeder, der Sozialhilfeempfänger wird, zum Beispiel wegen ei
ner gescheiterten Ehe oder wegen eines Unfalles In der Fa
milie, weggewiesen. Aber er kenn weggewiesen werden, 
und das wird dann angeordnet, wenn er sich weigert, etwas 
zu tun, um nicht sozialhilfeabhängig zu sein. 
Für den Widerruf der unbefristeten und mit keinen Bedin
gungen versehenen Niederlassungsbewilligung gelten hö
here Anforderungen. Nach einem Aufenthalt von fünfzehn 
Jahren ist ein Widerruf wegen Sozialhilfeabhängigkeit nicht 
mehr möglich. Das ist die Regelung nach Artikel 62 des Aus
ländergesetzes. Rund 75 Prozent aller Ausländer besitzen 
die Niederlassungsbewilligung. 
Ich bitte Sie, hier beim Konzept des Bundesrates zu bleiben. 
Wir können Entscheide zugunsten der Anträge der Mehrheit 
tragen, mit Ausnahme der genauen Formulierung «zu einer 
Freiheitsstrafe von zwölf Monaten». Das macht keinen Sinn. 
Da Ist die Formulierung «längerfristige Freiheitsstrafe» bes
ser, sie berücksichtigt eben die besonderen Verhältnisse, die 
besonderen Straftaten, die besondere Bewilligung: ob als 
Besuchsvisum, ob für einen Kurzaufenthalt, ob für längere 
Zeit usw. Da sollten wir uns nicht einschränken. 
Ich bitte Sie, dem zuzustimmen, wie Sie das beim Asylge
setz auch getan haben. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Ich möchte ei
nes vorausschicken: Beim Widerruf von Verfügungen - Arti
kel 61 - ist es klar, dass dieser Widerruf immer im Ermessen 
der Behörde liegt. Und wie der Bundesrat auch zu Recht er
wähnt hat, liegt dem Ermessensentscheid dieser Behörde 
immer das Prinzip von Artikel 91 zugrunde: Jeder Ermes
sensentscheid muss verhältnismässlg sein und dem Einzel
fall gerecht werden. Das muss man vorausschicken, wenn 
man jetzt die verschiedenen GrOnde hier durchleuchtet. 
Sie sehen, dass es bei Artikel 61 Litera a keine Differenzen 
gibt. Bei Litera b hat die Kommission versucht, das «länger
fristig» zu definieren. Nach unserer Ansicht ist die Gefahr 
gross, dass «längerfristig» von Kanton zu Kanton, von Be
hörde zu Behörde unterschiedlich Interpretiert wird. Wir woll
ten das In der Kommission möglichst einengen. Ich bin damit 
einverstanden, dass wahrscheinlich das Wort ccmindestens» 
hinzugefügt werden müsste. Das kann die Redaktionskom
mission oder der Ständerat nochmals anschauen. Es war 
uns aber auch wichtig, hinzuzufügen -- entgegen der Version 
des Bundesrates -, dass auch wiederholte kurze Freiheits
strafen zum Entzug einer Bewilligung führen können. Es gibt 
viele Fälle, wo regelmässige Verurteilungen stattfinden, bei 
denen es sich aber um kürzere Strafen handelt. Die Kom
mission war der klaren Auffassung, dass auch hier im Ein
zelfall ein Widerruf möglich sein muss. 
Die Minderheit Hubmann möchte, dass zusätzlich die fami
liären Verhältnisse berücksichtigt werden und dass bei einer 
Resozialisierung nach einer verbüssten Strafe vom Widerruf 
abgesehen wird. In der Kommission haben wir das ausführ
lich diskutiert und mit 12 zu 7 Stimmen abgelehnt. Die Mehr
heit ist der Meinung, dass die Behörde bei der Ermessens
ausübung Im Einzelfall die Härte eines Widerrufs ja sowieso 
berücksichtigen muss - und entsprechend auch die Auswir
kungen auf die Familie. Das geht eben aus dem Prinzip von 
Artikel 91 klar hervor. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag der Minderheit Hubmann ab
zulehnen. 
Es liegt noch ein Antrag Müller Philipp zu Artikel 61 Litera c 
vor. Die Aufenthaltsbewilligung kann widerrufen werden, 
wenn jemand wiederholt oder erheblich gegen die öffentliche 
Sicherheit verstösst. Herr Müller möchte dies jetzt bereits 
beim einmaligen Vergehen anwenden. Das geht nach An
sicht der Kommission zu weit. So könnte man zum Beispiel 
bei jedem Verkehrsregelverstoss bereits die Aufenthaltsbe
willigung infrage stellen. Das würde zu administrativem Leer
lauf führen. Da ist es richtig, den Widerruf bei rechtmässig 
Anwesenden auf erhebliche und wiederholte Verstösse ge
gen die Rechtsordnung einzuschränken. 
Die Minderheit Hubmann möchte Litera e ganz streichen. 
Bundesrat und Kommissionsmehrheit wollen, dass beim Auf
enthalt auch der dauerhafte Sozialhilfebezug eine Rolle 
spielt. Es gibt Fälle von unverschuldeter Notlage oder Ar
beitslosigkeit, und selbstverständlich soll hier das Verhältnls
mässigkeltsprinzip greifen. Gemeint sind aber Fälle, In denen 
sich zum Beispiel Jemand weigert, eine Stelle anzutreten. Da 
ist es nach Kommissionsmehrheit eben richtig, dass die Ver
längerung der Aufenthaltsbewilligung angeschaut wird. 
Herr Müller hat zu Litera f einen Antrag gestellt, der der 
Kommission nicht vorlag. Ich verweise aber auf Seite 3809 
der Botschaft. Das würde schon greifen, wenn jemand eine 
Betreibung hat; der Antrag geht daher zu weit. Das Ist wie
derum ein Problem der VerhäHnlsmässigkelt. 
Bei Artikel 62 geht es um den Widerruf der Nlederlassungs
bewilligung. Das soll nur In Fällen möglich sein, wo eben 
krasse Vergehen gegen die Rechtsordnung bestehen, etwa 
bei Freiheitsstrafen. Die Mehrheit hat in Absatz 2 - langjähri
ger Aufenthalt in der Schweiz - gegenOber dem Bundesrat 
eine Einschränkung angebracht. Herr Müller wiederum will 
diesen Absatz ganz streichen, was die Kommission ablehnt. 
Es macht Sinn, bei langjähriger Niederlassung einen Unter
schied zu machen, das ist auch wieder ein Ausfluss des Ver
hältnismässigkeitsprinzips. In Fällen von langjähriger Anwe
senheit ist die Verwurzelung in der Schweiz viel grösser und 
eine Wegweisung umso härter. 
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Die Minderheit Janlak zu Absatz 3 schliesslich greift ein Pro
blem auf - Scheidung, Trennung -, das tatsächlich oft vor
handen ist, selbstverständlich auch bei Schweizerinnen und 
Schweizern. Die Mehrheit ist aber zum Schluss gekommen, 
dass eine Verankerung überflüssig ist, da eben auch hier im 
Einzelfall wieder das Ermessen spiell Die Frage des Selbst
verschuldens ist von der Behörde selbstverständlich zu be
nlcksichtigen. Zudem kann man zig Jahre nach einer 
Scheidung natürlich nicht dieselben Argumente verwenden 
wie kurz danach. In der Kommission wurde dieser Antrag mit 
11 zu 7 Stimmen abgelehnt. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen. 

11/lilller Philipp (RL, AG): Frau Berichterstatterin, da Sie in der 
Kommission mitgearbeitet haben, gehe ich davon aus, dass 
Sie Artikel 91 - das ist der Artikel betreffend die Ermessens
ausübung - genauestens kennen. Wie können Sie dann un
terstellen, dass meine Anträge zu Artikel 61 und 62 schon 
bei geringsten Strassenverkehrsvergehen wirksam werden 
sollen? Das wäre ein klarer Widerspruch zu Artikel 91. 

Leuthan:I Doris (C, AG), für die Kommission: Artikel 91 ent• 
hält den Grundsatz. Das Problem liegt eben bei der Formu
lierung Ihres Antrages und nicht bei Artikel 91; denn Sie 
haben den Antrag zu offen formuliert. Daher bestünde In die
sen Fällen die Gefahr, dass schon kleine Vergehen zum Wi• 
derruf der Bewilligung führen würden. Das will die Kom
mission nichl Es muss ein gewisser Vergehensgrad vorhan
den sein. 

Gross Jost (S, TG): Frau Leuthard, Herr Bundesrat Blocher 
hat hier aufgezeigt, dass Artikel 61 Litera b in der Fassung 
der Mehrheit nicht logisch ist und keinen Sinn macht. Sie ha
ben den Ball jetzt einfach dem Ständerat zuschieben wollen; 
er soll das bereinigen - oder dann die Redaktionskommis
sion. Müssten Sie als Kommissionssprecherin nicht die 
Grösse haben, hier einzugestehen, dass die bundesrätliche 
Fassung die richtige ist, um sie dann hier auch mit einer ge
wissen Flexibilität zu vertreten, statt an der logisch und text
mässlg unsinnigen Fassung der Mehrheit festzuhalten? 

Leuthan:I Doris (C, AG), für die Kommission: Herr Gross, die 
Präzisierung des Begriffes «längerfristig» war In der Kommis
sion unbestritten. Auch Ihre Fraktionskolleginnen und -kolla
gen haben dem zugestimmt. Deshalb kann Ich mir nicht 
anmessen, meine Kolleginnen und Kollegen zu desavouie
ren. Ich habe Verständnis dafür, dass noch das Wort «min
destens» eingebaut werden muss und dass der Ständerat 
das nochmals anschaut. Unser Grundanliegen war, den Be
griff «längerfristig„ zu präzisieren. Wir haben uns hier den 
zwölf Monaten angeschlossen. Wenn etwas anderes eine 
Mehrheit findet, verschliesse Ich mich dem nicht. Aber ich 
sehe, dass ausser der Version des Bundesrates kein anderer 
Antrag besteht. 

Art. 61 Bst. b; 62 Abs. 1 Bst. b 
Art. 61 /et. b; 62 al. 1 /et. b 

Präsident (Binder Max, Präsident): Diese Abstimmung gilt 
auch für den Antrag der Minderheit Hubmann zu Artikel 62 
Absatz 1 Buchstabe b. 

Erste Abstimmung - Premier 110te 
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 156 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ••.. 14 Stimmen 

Art. 61 Bst. c -Art. 61 let. c 

Präsident (Binder Max, Präsident): In Bezug auf den Antrag 
Hess Bernhard gilt die Abstimmung auch für die Artikel 62, 
63 sowie 65 bis 67. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Müller Philipp .... 92 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .•.• 6 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 78 Stimmen 

Art. 61 Bst. e-Art. 61 let. e 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.• 101 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 69 Stimmen 

Art. 61 Bst. f - Art. 61 /et. f 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Dunant .... 65 Stimmen 
Dagegen .... 107 Stimmen 

Art. 62 Abs. 1 Bst. c - Art. 62 al. 1 let. c 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 94 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 78 Stimmen 

Art. 62 Abs. 3 - Art. 62 al. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit •..• 71 Stimmen 
Dagegen .... 100 Stimmen 

Art. 62a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 74 Stimmen 
Dagegen ••.. 98 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres disposltions sont adoptees 

Art. 63 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Tillmanns, Vermot) 
Abs. 1 

15 juin 2004 

Ausländerinnen und Ausländer werden von den zuständigen 
Behörden aus der Schweiz weggewiesen, wenn sie: 

Abs.2 
Die zuständige Behörde erlässt eine Verfügung. Eine Be
schwerde Ist innerhalb von dreissig Tagen nach Eröffnung 
der Vertagung einzureichen. Sie hat aufschiebende Wir
kung. 
Abs.3 
Beim Vollzug der Wegweisung wird der Grundsatz der Ein
heit der Familie berücksichtigt. 
Abs.4 
Vor dem Vollzug wird das Vorliegen von persönlichen Härte
fällen gemäss Artikel 30 Absatz 1 Buchstaben b, d und e 
überprüft. 

Antrag Huguenin 
Streichen 

Antrag Hess Bernhard 
Abs. 1 

c. wenn die betroffene Person erheblich oder wiederholt ge
gen die öffentliche Sicherheit und Ordnung, insbesondere 
durch politische Agitation und/oder religiösen Eifer, verstos
sen hat, diese gefährdet oder die Innere und äussere Sicher
heit gefährdet oder einer politisch-religiösen Vereinigung mit 
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verfassungsfeindlicher Ausrichtung angehört, ist die Weg
weisung sofort vollstreckbar. 
Schriftliche Begründung 
Zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit sind 
Massnahmen zu formulieren, damit frQhzettig Gefährdung 
durch Terrorismus, radikal-fundamentalistischen lslamismus, 
verbotenen Nachrichtendienst sowie gewalttätigen Extremis
mus zu erkennen und zu bekämpfen ist Vorbeugende Mass
nahmen sind Insbesondere Einreiseverbote und die Auswei
sung fQr Personen, welche durch ihre politische Agitation 
und/oder Ihren religiösen Eifer gegen die öffentliche Sicher
heit und Ordnung verstossen oder einer politisch-religiösen 
Vereinigung mit verfassungsfeindllcher Ausrichtung angehö
ren. 

Antrag Schlüer 
Abs.2 
Auf sofortiges Begehren erlässt die zuständige Behörde 
eine kostenpflichtige VerfQgung .... 
Schriftliche Begründung 
Der aus der Verfügung entstehende Aufwand ist von den 
Verursachern zu tragen und die Vertagung daher kosten
pflichtig zu machen. 

Antrag Wasserfallen 
Abs. 2, 3 
Streichen 
Schriftliche Begründµng 
In der Botschaft, Seite 3811, steht zu Artikel 63, Formlose 
Wegweisung, Folgendes: 
«Werden Ausländerinnen und Ausländer von den zuständi
gen Behörden weggewiesen, kann dies im Rahmen eines 
vereinfachten Verfahrens geschehen, wenn sie während des 
bewilligungsfrelen Aufenthaltes in der Schweiz (Art. 8) die 
Einreisevoraussetzungen von Artikel 3 nicht mehr erfüllen 
oder wenn sie eine Bewilligung benötigen, aber keine besit
zen (illegaler Aufenthalt). Eine formlose Wegweisung kann 
mündlich erfolgen; es Ist jedoch vorgesehen, ein entspre
chendes Formular und ein Merkblatt mit den wichtigsten In
formationen zu schaffen. Eine beschwerdefählge Verfügung 
soll wie beim Vlsumsverfahren (Art. 4 Abs. 2), bei der Rück
weisung an der Grenze (Art. 6 Abs. 2) oder bei der Wegwei
sung am Flughafen (Art. 64 Abs. 2) nur auf ausdrückliches 
Verlangen erlassen werden. Gegen diese Verfügung Ist eine 
Beschwerde möglich, der keine aufschiebende Wirkung zu
kommt. Über ein Gesuch um Wiederherstellung der auf
schiebenden Wirkung hat die Beschwerdeinstanz innerhalb 
von zehn Tagen zu entscheiden. Erfordert der Schutz der öf
fentlichen Sicherheit und Ordnung ein rasches Handeln, so 
ist der Wegweisungsentscheid sofort vollstreckbar, und eine 
Ausschaffung nach Artikel 68 Absatz 1 Buchstabe b kann 
unmittelbar erfolgen. Dies bedeutet, dass ein allfälliges Be
schwerdeverfahren Immer Im Ausland abzuwarten ist Bei
spielsweise gilt diese Bestimmung tar 'Hooligans', wenn ihr 
Verhalten offensichtlich eine Gefährdung darstellt Die Be
hörden haben umfassend zu prüfen, ob der Vollzug der 
Wegweisung möglich, zulässig und zumutbar ist. Ist dies 
nicht der Fall, entscheidet das BFF auf Antrag der kantona
len Behörde Ober die Gewährung der vorläufigen Aufnahme 
(Art. 78).» 
Im geltenden Recht Ist die vorsorgliche Wegweisung dem 
Sinn nach mit der hier formulierten formlosen Wegweisung 
vergleichbar. Heute sind die formlosen Wegweisungen ein 
geeignetes Instrument, um die illegale Einwanderung eini
germassen im Griff halten zu können. Pro Jahr werden Tau
sende von formlosen Wegweisungen vollzogen, allein Im 
Kanton Zürich deren 2000. Wenn nun, wie Kommission und 
Bundesrat vorschlagen, in Absatz 2 die Möglichkeit zur Be
schwerde geöffnet wird - auch wenn die Verfügung erst auf 
Begehren erfolgt-, würde von dieser Möglichkeit mit Sicher
heit rege Gebrauch gemacht werden. Die Beschwerdein• 
stanz hätte danach innert zehn Tagen zu entscheiden. Die 
formlose Wegweisung ist nach dem Vorschlag von Kommis
sion und Bundesrat an sich keine formlose Wegweisung, 
denn Absatz 2 steht zum Titel des Artikels im Widerspruch. 
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Wenn Absatz 2 gestrichen wird, muss konsequenterweise 
auch Absatz 3 gestrichen werden. 

Art. 63 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorlte 
(Hubmann, BOhlmann, Tillmanns, Vermot) 
Al. 1 
Les autorites competentes renvoient l'etranger de Suisse: 

Al. 2 
L:autorite competente rend une declslon. Tout recours contre 
cette decision dolt lltre depose dans les trente jours apres 
sa notification. II a un effet suspensif. 
Al. 3 
Le principe de l'unite de la famllle est prls en consideration 
lors de l'execution du renvoi. 
Al. 4 
Avant l'execution du renvol, la presence de cas individuels 
d'une extr&me gravite selon l'article 30 alinea 1 lettres b, d 
et e est vllrifiee. 

Proposition Huguenin 
Biffer 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 

c. s'il enfreint de manlere grave ou menace la securite et 
!'ordre publics en Sulsse ou ä l'etranger, notamment par une 
agitatlon polltique et/ou par une ferveur rellgleuse, ou s'II 
represente une menace pour la securitll intllrleure ou 
exterieure de la Suisse ou s'II appartient ä une assoclation 
politique/rellgleuse avec des visees contraires ä la Constitu
tion, le renvol est execute lmmedlatement sans exlgence de 
forme. 
Deve/oppement par ecrit 
Pour la prllservation de 1a securitll lnterteure et exterieure, II 
convlent de formuler des mesures propres a detecter et a 
combattre les dangers du terrortsme, de l'islamlsme radical 
et fondamentallste, des servlces de renselgnement lnterdits 
et de l'extremisme prönant la vlolence. Les mesures preven
tives sont notamment les interdk:tlons d'entrer en Sulsse et 
le renvol de personnes qui enfrelgnent 1a securite et l'ordre 
par leur agitation politique ou religieuse et qui appartiennent 
a une assoclation politlque ou religieuse qui a des visees qul 
sont contraires a la Constitution. 

Proposition Schlüer 
A/.2 
Sur demande immediate, l'autorite competente rend une d&
cislon contre palement ..•• 
Developpement par ecrit 
Les frais engendres par la decislon sont ä mettre ä la charge 
de celul pour qul elle a ete prononcee. Elle dolt donc &tre pa
yante. 

Proposition Wasssrfal/en 
Al.2, 3 
Biffer 
Developpement par ecrit 
Concernant le renvoi Informel, le message precise que: 
uSI les autorites competentes decident de renvoyer l'etran
ger parce qu'II ne rempllt plus les conditions d'entree de l'ar
tlcle 3 durant son sejour non soumls a autorisatlon (art 8) ou 
parce qu'une autorisation est requlse mais qu'II n'en pos
sede pas (sejour Illegal), elles peuvent le faire au terme 
d'une procedure slmplifiee. Un renvol lnformel paut &tre pro
nonce oralement; II est toutefols prevu de crear une formule 
et un aide-memoire ä cette fin, lesquels comporteront les In
formations les plus lmportantes. Une declsion susceptible de 
recours n'est rendue que sur demande expresse comme 
dans la procedure pour les visas (art. 4 al. 2), le refus d'ent-
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ree a la frontiere (art. 6 al. 2) ou le renvol a l'aeroport (art. 64 
al. 2). Un recours est posslble contre cette declsion, mals il 
n'a pas d'effet suspensif. Cautorite de recours doit statuer 
dans un delai de dix jours sur toute demande de restitution 
de reffet suspensif. 
Lorsque la protection de la securite et de !'ordre publics 
exlge d'agir rapidement, Ja decislon de renvoi est executoire 
immedlatement et peut Atre mise en oeuvre sur !'heure con
formement a l'article 68 alinea 1 lettre b. Cela signifle que 
l'issue d'une eventuelle procedure de recours doit alors Atre 
attendue a l'etranger. Cela s'applique par exemple aux 'hoo
ligans' lorsque leur comportement presente manlfestement 
un danger. Les autorites dolvent s'assurer que l'execution du 
renvol est possible, licite et exiglbie. SI tel n'est pas le cas, 
l'ODR statue, a la requäte de l'autorite cantonale, sur l'octroi 
de l'admisslon provisoire (art. 78).» 
Le renvoi a titre provisionnel prevu dans le droit en vigueur 
est comparable au renvoi Informel prevu dans le projet Le 
renvoi Informel constitue a l'heure actuelle un Instrument qui 
permet de contenir au molns dans une certalne mesure l'lm
migration clandestlne. On denombre chaque annee plusleurs 
milllers de renvols informels, dont 2000 pour le seul canton 
de Zurich. Si, comme le prevoient les textes du Conseil 
federal et de la commission, il devait Atre possible, en vertu 
de l'aJinea 2, de faire recours - et ca, mäme si la decision est 
rendue uniquement sur demande -, nombreux sont ceux qui 
ne manqueraient pas de s'engouffrer dans la breche ainsi 
ouverte (rappelons que l'autorite de recours ne dlsposeralt 
que de dlx Jours pour statuer). D'allleurs, le renvoi Informel tel 
qu'il est prevu dans les projets du Conseil federal et de la 
commisslon ne constitue pas en soi un renvoi Informel, dans 
la mesure ou les dispositlons de l'alinea 2 sont an contradlc
tion avec le titre de l'article. Enfin, la suppression de l'alinea 2 
implique logiquement celle de l'alinea 3. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Die Minderheit herantragt Ihnen, 
das Wort «formlos» in Absatz 1 zu streichen. 
Wir leben hier in einem Rechtsstaat. Den Betroffenen ist 
deshalb der volle Rechtsschutz zu gewähren. Wenn eine 
Person weggewlesen werden muss, hat die zuständige Be
hörde eine VerfOgung zu erlassen, die rekursfähig ist Insbe
sondere dann, wenn sich die Betroffenen längere Zeit In der 
Schweiz aufgehalten haben, haben sie hier nämlich auch 
vertragliche Verpflichtungen, z. B. einen Mietvertrag oder ei
nen Arbeitsvertrag. Wir können sie nicht einfach formlos 
wegweisen, denn diese Verträge müssen gekündigt werden. 
Weiter muss der Grundsatz der Einheit der Familie berück
sichtigt werden. Zudem hat die Härtefallregelung gemäss 
Artikel 30 zur Anwendung zu gelangen. Denn auch „sans
papiers„ sind Menschen, die einen Rechtsschutz verdienen. 
Ich bitte Sie deshalb, meinem Minderheitsantrag zuzustim
men. 

Menetrey-Savary Anne-Catherlne (G, VD): «Renvoi Infor
mel», tel est le titre de cet article, et mäme sl on comprend 
bien ce que cela slgnifie, «Renvoi Informel», c'est deja 
comme une contradlctlon dans les termes. Comment un 
acte aussl material, aussl concret, aussl decisif, peut-11 Atre 
declare cclnformel»? On a peine a concevoir qu'une Jol 
pulsse prevoir une mesure aussi determinante sans exi
gence de forme. C'est vral que c'est une pratique qui, helasl 
existe deja, mais de la a l'inscrire dans une lol, II y a un pas 
qu'on n'aurait pas imagine devoir franchir. 
Le message explique que ces renvois informels sont compa
rables a ceux qui se font a l'aeroport, ou a un contröle de 
frontiere. Or, en falt, les personnes concernees ne sont pas 
du tout les mämes, ou pas du tout dans la mäme situation. 
Qu'on refuse l'entree en Sulsse a quelqu'un qui debarque, 
passe encore! mals qu'on renvoie sans garantle de proce
dure des personnes qui vivent chez nous depuis des an
nees, mime sans autorisation de sejour, excusez-moi, mais 
c;a me parait absolument aberrantl 
II taut voir en effet comment les choses se passent dans la 
realite. II suffit d'un petit incident, d'une minute d'inattention 

au milieu d'une vie vouee a la prudence qu'implique la clan
destlnlte pour que des sans-paplers soient arrätes, places 
en detention dans le cadre des mesures de contrainte, et 
embarques dans le prochain avion. Certains de ces sans
papiers n'ont mäme pas pu toucher leur dernier salaire, 
d'autres n'ont pas pu emporter leurs affaires. Dans un cas 
que je connais, c'est un enfant de 12 ans qul a ete arräte en 
rentrant de l'ecole. La police a ensuite arräte sa mere, avec 
deux autres enfants, dont un bebe de dlx jours! et puls le 
pere, qu'on a fait venlr a 2 heures du matln .... La famille a fi
naJement obtenu un delai d'un mois pour quitter la Suisse, 
alors que ces personnes travaillalent icl depuis six ans, en 
payant impöts et charges soclales. Enfln, un autre sans-pe
piers a ete maintenu a l'lsolement durant quatre jours, avant 
d'Mre expulse vers l'Equateur en bleu de travall et dans une 
ville qu'il ne connalssalt pas. C'est un euphemisme de dire 
qu'on n'y met pas les formes! Et c'est dans ces conditions, 
selon la loi, qu'il faudrait demander immediatement la deci
sion et faire un recours dans les trois Jours et attendre 1a 
conclusion du recours au fin fond de l'Equateur. C'est im
pensable. 
Je peux aussi rappeler que, en 2001, la Cour europeenne de 
Strasbourg a donne tort a la Sulsse, suite a un recours d'un 
Algerien marle a une Suissesse, qui faisait l'objet d'une me
sure d'expulsion. Contrairement au Tribunal federal, la Cour 
europeenne de Strasbourg avait estlme disproportionnee 
une mesure d'expulsion qul ne tenait pas compte de 1a situa
tion de la famille. Ce cas particulier montre bien la pertl
nence de la proposition de la minorite, lorsqu'elle demande 
de respecter au moins le princlpe de l'unlte de la famille et 
d'examiner les cas lndMduels d'exträme gravite. Je connais 
plusieurs famllles de sans-papiers qul ont ete separees lors 
des renvols, et je connais d'autres cas ou c'est in extremis 
que des situations de detresse ont ete prises en consldera
tlon. Les commentaires des journaux sur la decision de 
Strasbourg soulignalent d'ailleurs le caractere generalernent 
expeditif des decisions d'expulslon prises sans etat d'äme 
par les autorites administratives et judicialres sulsses. 
Pour les sans-papiers, cet artlcle exclut de fait toute reguJari
sation des lors qu'ils sont pris par la police, et cela est pro
bablement contralre a l'article 3 de la Conventlon euro
peenne des droits de l'homme qui definit le princlpe de non
refoulement, lequel devrait s'appliquer a tous les etrangers 
et pas seulement aux refugies. 
Ce sont les raisons pour lesquelles le groupe des Verts vous 
recommande d'accepter la proposltion de minorite Hubmann 
a l'article 63. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktlon unter
stützt den Antrag der Minderheit. 
Die Abstimmung Ober diesen Artikel erfolgt noch vor Sit
zungsunterbruch. 

Christen Yves (RL, VD): Le groupe radlcal-llberal vous pro
pose de rejeter la proposltlon de minorlte Hubmann. 
Apres ce que vient de nous dlre la porte-parole du groupe 
des Verts, Madame Menetrey-Savary, le coeur nous incite
rait a accepter cette proposition de mlnorite, mals la ralson 
nous lnvite a la rejeter. Evldemment, II y a un certaln nombre 
d'illegaux qui peuvent tomber sous le coup de l'article 91, 
sur le pouvolr d'appreciation de l'autorite - c'est l'artlcfe ge
neral -, mals II y a tout de mäme beaucoup d'abus, de delin
quants, de hooligans - puisqu'on parfe beaucoup de football 
malntenantl -, pour lesquels il taut prendre rapidement des 
mesures. Ce renvoi sans exigence de forme evite des proce
dures lnutiles pour des personnes qui de toute fac;on ne be
neflcieront pas d'une autorisatlon de sejour. 
S'agissant des delals, ils peuvent effectivement paraitre 
courts, mais la aussi II s'agit pour l'autorite de prendre une 
decislon immediate et de le faire, alors sans desemparer, en 
evitant des mesures dilatoires. 
Les alineas 3 et 4 de la proposltlon de la minorite Hubmann 
sont incontestablement compris dans l'artlcle 91 qui est l'ar
ticle general, mäme en ce qui concerne l'unite de la famllle. 
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Je vous rappelle cet article: «Les autorites competentes 
tiennent compte, en exervant leur pouvoir d'appreciation, 
des interllts publics, de la situatlon personnelle de l'etranger, 
ainsi que de son degre d'integration.» C'est-a-dire que dans 
les cas cites par Madame Menetrey-Savary, il y a des per
sonnes deja integrees; c'est un element fort grlce auquel on 
pourra vraisemblablement evlter une mesure de renvoi im
mediat. Et puis, cet article dit egalement: «Lorsqu'une me• 
sure legale n'est pas proportionnee, l'autorite competente 
peut donner un simple avertissement a la personne concer
nee en la men&9ant de prendre la mesure en question.» 
Des lors, je crois qu'il est ralsonnable, pour eviter les abus, 
de s'en tenir A la version du Conseil federal et de rejeter a 
l'article 63 la proposition de la minorite Hubmann. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Hutter Jasmin (V, SG): Bei Artikel 63 Absatz 3 verlangt die 
Minderheit Hubmann, dass beim Vollzug der Wegweisung 
der Grundsatz der Einheit der Familie berucksichtlgt werden 
muss. 
Gehe ich richtig in der Annahme, dass das bedeutet, dass 
dann die ganze Familie formlos weggewiesen werden kann? 
Falls ja, stimmt die SVP-Fraktlon Ihrem Antrag selbstver
ständlich zu. Falls dies aber nicht der Fall sein sollte -- was 
Ich wohl eher befürchte --, so bedeutet dies einmal mehr 
eine Aufweichung des Gesetzes, und dann lehnen wir diese 
Minderheit ab. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie, den Minder
heitsantrag abzulehnen. 
Zu Absatz 1: Nach geltendem Recht Ist In diesen Fällen eine 
formlose Wegweisung möglich, also eine Wegweisung, die 
an keine Form gebunden Ist und gegen die auch keine Be
schwerde erhoben werden kann. Der Entwurf des Auslän
dergesetzes bringt hier eine erhebliche Verbesserung im 
Sinne der Sicherheit fOr den Wegzuweisenden, indem auf 
Verlangen eine Vertagung ausgestellt werden muss, gegen 
die eine Beschwerdemöglichkeit besteht. Das geht also rela
tiv weit. Die Kantone sind gegenüber diesem Mehraufwand 
ausserordentlich kritisch eingestellt, das muss ich Ihnen sa
gen. Die vorgeschlagene Lösung ist ein Kompromiss. Wenn 
Sie so weit gehen wie die Minderheit, dann überstrapazieren 
Sie die Möglichkeiten der Kantone bei den Wegweisungen. 
Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. Was der 
Gesetzentwurf verlangt, ist das Äusserste, was man gegen
Ober den Kantonen tun kann. 
Zu Absatz 2: Es handelt sich nur um Personen, die sich ille
gal In der Schweiz befinden oder die Voraussetzungen fOr ei
nen kurzen, bewilligungsfreien Aufenthalt nicht mehr erfOl
len. Die für diese Fälle vorgeschlagene Beschwerdefrist von 
drei Tagen trägt diesen besonderen Umständen Rechnung. 
Es geht nicht um jemanden, der eine Bewilligung hat und 
längere Zeit da ist, sondern es geht um jene, die sich illegal 
hier aufhalten oder die Voraussetzungen ror einen kurzen, 
bewilligungsfreien Aufenthalt nicht mehr erfOllen. 
Gemäss dem Gesetzentwurf darf der Wegweisungsvollzug 
erst erfolgen, wenn die Verfügung rechtskräftig ist Die auf
schiebende Wirkung einer Beschwerde ist ausgeschlossen, 
und die Wegweisung kann sofort vollzogen werden, wenn 
eine Sicherheitsgefährdung vorliegt Das sind die einschrän
kenden Dinge, die Sie zu beachten haben. Ich bitte Sie, 
diese Regelung zu unterstützen. Sie geht fllr die Behörden, 
die sie anzuwenden haben, meines Erachtens relativ weit. 
Zu Absatz 3: Auch hier empfehlen wir Ihnen die Ablehnung 
des Minderheitsantrages. Die bereits nach geltendem Recht 
mögliche sofortige Vollstreckung der Wegweisung, also die 
so genannte formlose Wegweisung, kann insbesondere in 
dringenden Fällen -- denken Sie an Fussballspiele mit Hooli
gans, gewalttätige Demonstrationen, an das WEF usw. - die 
richtige Lösung sein. Hier muss eine sofortige formlose 
Wegweisung möglich sein. 
Es geht um den Schutz der öffentlichen Sicherheit und Ord
nung, und es wäre falsch, zuerst eine Beschwerdefrist und 

Amtlfche11 Bulletin der Bundesversammlung 

dann einen Beschwerdeentscheid abzuwarten. Das muss ja 
innert Stunden oder sogar innert Minuten passieren. Denken 
Sie an das WEF. an die Leute, die da gekommen sind; da 
muss man sagen, dass sie wieder ausreisen müssen; oder 
denken Sie an einen Fussballmatch mit Hooligans, Schläge
reien usw. 
Zu beachten ist, dass ein solches Vorgehen nur bei Illegal 
anwesenden Personen oder bei Personen möglich Ist, die 
die Voraussetzungen für einen kurzen, bewilligungsfreien 
Aufenthalt nicht erfüllen -- das gilt auch bei Absatz 3. Beim 
Entscheid über die Wegweisung wird auch hier wieder - das 
darf ich wiederholen - die familiäre Situation berllckslchtlgt. 
Dies ergibt sich eben wieder aus Artikel 91 des Ausländer
gesetzes. Allerdings wäre es beispielsweise nicht ange
bracht, bei einer Person mit Illegalem Aufenthalt, die bei 
einem Fussballmatch als Hooligan in eine Schlägerei ver
wickelt Ist, nur deshalb auf eine Wegweisung zu verzichten, 
weil sich Familienangehörige der betreffenden Person in der 
Schweiz befinden; so weit würden wir nicht gehen. 
Wir bitten Sie, diese Minderheitsanträge abzulehnen. 

Huguenln Marianne (-, VD): Monsieur le conselller federal, 
j'ai une question A vous poser. Vous parlez beaucoup de 
personnes qui sejournent IIJegalement, ou brlevement -
vous avez mentionne A plusieurs reprlses les hooligans. 
Mais fttes-vous conscient qu'un grand nombre de sans-pa
plers sont chez nous parfois depuls des annees et des an
nees, c'est-a-dire Jusqu'A neuf ou dix ans? Je connals un 
cas particulier: ils ont un logement, un travail regulier, des 
enfants qui vont A l'ecole. Etes-vous conscient de cela? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie sehen, dass so viele 
«sans-papiers» hier sind. Sie sind aus dem Kanton Waadt, 
glaube ich, oder? Da haben Sie ja Erfahrung. Das zeigt, 
dass wir nicht einfach jeden, der ohne Papiere und Illegal 
hier ist, ausweisen. 

Beck Serge (Rl, VD), pour 1a commission: La verite ne se 
trouve pas entre Monsieur le conseiller federal Blocher et 
Madame Menetrey-Savary, mais bien dans la Juxtaposition 
de leur posltion respectlve. En effet, nous sommes IA dans le 
cadre de la sectlon 3 concernant les mesures d'elolgne
ment, et l'article 63 traite de la procedure de renvoi informal. 
Or, cette procedure s'appliquera -- comme vlent de le mettre 
en evidence la discussion -- tant A des gens qui sejoument 
depuis une certaine duree, et qui sont flnalement prls en fla
grant delit de conditions de sejour illegales, qu'A des gens 
qui sont interceptes dans une zone frontiere, ou A l'occasion 
d'une manifestatlon sportive. On a evoque tout A l'heure le 
cas de hooligans. Dans de tels cas, II est necessalre qu'il y 
alt une procedure rapide. Elle est necessalre, tant pour les 
autorites et pour la protection des instltutlons et de l'Etat, 
que pour les personnes concernees qui ne dolvent pas res
ter le cas echeant des semaines dans l'attente de declslons 
procedurales. 
II faut donc avolr a l'esprit que ces personnes sont dans des 
conditlons de sejour illegales, seit qu'elles ne remplissent 
plus les conditions d'entree dans ia mesure oi.l elles effec
tuaient initialement un sejour soumis A autorisation -- vous 
trouverez ces conditlons d'entree A l'article 3 -, seit qu'elles 
penetrant sans autorisatlon dans notre pays. 
En ce qui conceme Je cas des sans-papiers, le fait de persis
ter dans un comportement illegal ne permet flnalement pas 
de rendre celul-ci conforme a la leglslation. II n'y a pas lieu, 
par une telle mesure, de permettre la legallsation des sans
papiers. 
En ce qui concerne la propositlon de mlnorite Hubmann, sl 
vous l'acceptez, finalement, pourquol malntenlr la necessite 
de l'obtention d'un vlsa pour un certaln nombre de ressortis
sants etrangers, en particulier extracontinentaux? Finale
ment, II suffirait de penetrer sans autorisatlon dans notre 
pays pour avoir droit a un sejour de 30 jours - puisque Ma
dame Hubmann prevoit un tel delai de recours -- et avec un 
effet suspensif automatlque; donc, dans ce cas-la, on ne 
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peut pas refouler l'etranger et il pourrait sejourner automati
quement 30 Jours dans notre pays, möme en y ayant penetre 
illegalement. 
C'est par 11 voix contre 7 que la commission a rejete cette 
proposition ä l'alinea 2. 
En ce qui concerne l'alinea 3, Madame Hutter l'a fait remar
quer tout ä l'heure, cette formulation est tres equivoque. 
Lorsqu'on dit «Le principe de l'unite de la famille est pris en 
consideratlon lors de l'executlon du renvoi», cela est ä dou
ble tranchant et l'on pourralt aussi imaginer qu'un couple qui 
sejourne legalement, et qui aurait ete rejoint par un enfant 
adolescent juste majeur, pourralt le cas echeant Atre egale
ment expulse pour respecter le principe de l'unite de la fa
mllle. II y auralt lä quelque chose de tout a fait lrratlonnel. 
J'aurals souhaite pour ma part que la minorite retire sa pro
posltion a l'alinea 3. En tout etat de cause, en commission, 
cette propositlon a ete rejetee par 11 voix contre 8. 
En ce qui concerne l'alinea 4, c'est par 11 voix contre 7 et 1 
abstention que 1a commission n'a pas voulu inscrire cette 
disposition. 
Je vous invlte donc a suivre la majorite de la commission et 
a rejeter toutes les propositions de la minorite. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Abstimmung gilt 
auch fQr den Antrag SchlOer zu Artikel 84 Absatz 2. Über 
den Antrag Hess Bernhard wurde bereits bei Artikel 61 
Buchstabe c entschieden. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 1 07 Stimmen 
FOr den Antrag Schlüer .... 33 Stimmen 

ZWeite Abstimmung- Deuxieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 87 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 59 Stimmen 

Dritte Abstimmung - 7toisleme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .••. 111 Stimmen 
FOr den Antrag Wasserfallen .•.. 37 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
Für den Antrag Huguenln .... 58 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le debat sur cet objet est inte"ompu 

Schluss der Sitzung um 13.05 Uhr 
La seance est /evee a 13 h 05 

15 juln 2004 
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Ausländergesetz 
Lol sur les etrangers 

Fortsetzung - Suite 
Bolllchaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI 2002 3709) 
MellSage du Conseil federal 08.03.02 (FF 2002 3469) 
Nallonalral/Consell national 05.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalral/Conseil national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nattonalral/Consell national 06.05.04 {Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 06.05.04 {Fortsetzung - Suite) 
Nallonalral/Consell national r:n .05.04 {Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 15.06.04 {Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federale sur les etrangers 

Art.64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Huguenin 
Streichen 

Antrag Schiller 
Abs.2 
Auf sofortiges Begehren erlässt das Bundesamt innerhalb 
von 48 Stunden eine kostenpflichtige Vertagung .... 

Schriftliche Begründung 
Der aus der Vertagung entstehende Aufwand ist von den 
Verursachern zu tragen und die Verfügung daher kosten
pflichtig zu machen. 

Art. 64 
Proposition de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Huguenin 
Biffer 

Proposition Schlüer 
Al.2 
Sur demande Immediate, l'office rend une decision contre 
paiement dans un delai de 48 heures .... 
Developpement par ecrlt 
Les frais engendres par la decision sont a mettre a la charge 
de celui pour qui alle a ete prononcee. Elle doit donc Atre 
payante. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Bundesrat Blocher 
und die Berichterstatter verzichten auf das Wort. Der Antrag 
Schlaer entfällt. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 95 Stimmen 
Für den Antrag Huguenin .... 59 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Es sind 95 Stimmen, 
weil die Abstimmungsanlage der Berichterstatter noch nicht 
freigegeben war. 

Art. 65 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller Philipp 
Abs.3 
Wenn die betroffene Person gegen die öffentliche Ordnung 
verstossen hat oder diese gefährdet oder die Innere oder 
äussere Sicherheit gefährdet, Ist die Wegweisung sofort voll
streckbar. 
Schriftliche Begründung 
Wer gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit verstos
sen hat, Ist grundsätzlich wegzuwelsen, wobei die Prufung 
der Verhältnlsmässigkeit der Entfernungsmassnahme in je
dem Fall vorbehalten bleibt (vgl. auch Art. 91 Abs. 2). Über
zeugende Gründe, mit der Wegweisung zuzuwarten, bis der 
Ausländer «erheblich oder wiederholt» gegen die öffentliche 
Ordnung und Sicherheit verstösst, sind nicht ersichtlich. Die 
Einschränkung «erheblich oder wiederholt" Ist daher ersatz
los aus dem bundesrätlichen Entwurf zu streichen. 
Nicht einzusehen ist auch, warum die innere und - kumula
tiv - die äussere Sicherheit gefährdet sein müssen. Der Be
griff «und» Ist durch «oder» zu ersetzen. 
Im Rahmen der Vernehmlassung zu Artikel 61 (Widerruf von 
Vertagungen) dieses Gesetzes haben mehrere Kantone be
mängelt, dass die Formulierung «erheblich oder wiederholt» 
zu weit gefasst sei. Sinngemäss gilt der gleiche Vorbehalt 
auch hier, da es sich materiell ebenfalls um den Entzug des 
Aufenthaltsrechtes handelt. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.3 
Wenn die betroffene Person erheblich oder wiederholt gegen 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Insbesondere durch 
politische Agitation und/oder religiösen Elfer, verstossen hat, 
diese gefährdet oder die Innere und äussere Sicherheit ge
fährdet oder einer polltlsch-rellglösen Vereinigung mit vertas
sungsfelndllcher Ausrichtung angehört, Ist die Wegweisung 
sofort vollstreckbar. 
Schriftliche Begründung 
Zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit sind 
Massnahmen zu formulieren, damit frühzeitig Gefährdung 
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durch Terrorismus, radikal-fundamentalistischen lslamismus, 
verbotenen Nachrichtendienst sowie gewalttätigen Extremis
mus zu erkennen und zu bekämpfen sind. Vorbeugende 
Massnahmen sind insbesondere Einreiseverbote und die 
Ausweisung für Personen, welche durch ihre politische Agi
tation und/oder ihren religiösen Eifer gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung verstossen oder einer politisch-reli
giösen Vereinigung mit verfassungsfeindlicher Ausrichtung 
angehören. 

Art. 65 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Philipp 
Al. 3 
Lorsque l'etranger enfreint ou menace l'ordre public en 
Suisse ou a l'etranger ou qu'il represente une menace pour 
la skurite interieure et exterieure de la Suisse, le renvoi est 
executoire lmm6diatement. 
Developpement par ecrit 
L.:etranger qui a enfreint ou menace l'ordre et la s6curite pu
blics dolt Atre renvoye de Suisse; l'examen de la proporti
onnalite de la mesure d'eloignement demeure reserve dans 
tous les cas (cf. art. 91 al. 2, proportionnallte). II n'existe 
aucune raison convalncante d'attendre que l'etranger alt 
enfreint ou menace de maniere grave ou rep6tee l'ordre et la 
securite publics, pour le renvoyer. II convlent donc de biffer, 
sans la remplacer, la restriction «de maniere grave ou repe
tee ... On ne comprend pas non plus tres bien pourquoi 
l'etranger dolt representer, a la fois, une menace pour la se
curite Interieure et exterieure. La conjonction „et» doit Atre 
remplacee par «ou». 
Dans le cadre de la consultation relative a l'article 61 (Revo
cation des d6cisions) de la presente loi, plusieurs cantons 
ont emis des critiques a l'encontre de la formulation «de ma
niere grave ou repetee" qu'ils jugent trop vaste. 
La mAme reserve s'appllque par analogle etant donne qu'il 
s'aglt aussl materiellement du retralt du droit de sejour. 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 3 
Lorsque l'etranger enfreint de maniere grave ou repetee ou 
menace la s6curite et l'ordre publics en Sulsse, notamment 
par une agltatlon politique et/ou par une ferveur religleuse, 
ou s'il represente une menace pour la securite interleure ou 
exterieure de la Suisse ou s'il appartient a une association 
polltique/religleuse avec des visees contraires a la Constitu
tion, le renvoi est execute immediatement sans exigence de 
forme. 
Developpement par ecrit 
Pour la preservation de la securite interieure et exterieure, II 
convient de formuler des mesures propres a detecter et a 
combattre les dangers du terrorlsme, de l'islamisme radical 
et fondamentaliste, des services de renseignement interdits 
et de l'extremisme pr0nant la violence. Les mesures preven
tives sont notamment les interdictions d'entrer en Suisse et 
le renvoi de personnes qui enfreignent la s6curite et !'ordre 
par leur agitation politique ou religieuse et qui appartiennent 
a une association politique ou religieuse qui a des visees qui 
sont contraires a la Constitution. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Bundesrat und die 
Berichterstatter verzichten auf das Wort. Der Antrag Hess 
Bernhard entfällt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 84 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp .... 76 Stimmen 

Art. 66 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag Huguenin 
Streichen 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 1 

e. aufgrund einer Aufenthaltsehe gemäss Artikel 50 wegge
wiesen worden sind. 
Schrift/iahe Begründung 
Wer In der Schweiz bereits einmal eine Aufenthaltsehe zur 
Umgehung der gesetzlichen Zulassungsbestimmungen ein
gegangen ist, sollte keine Gelegenheit mehr erhalten, hier 
eine neue Ehe einzugehen. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Das Bundesamt für Pollzel kann zur Wahrung der inneren 
und äusseren Sicherheit der Schweiz gegenüber Auslände
rinnen und Ausländern ein Einreiseverbot verfügen, insbe
sondere wenn die Gefahr besteht, dass durch die Einreise 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung durch politische Agi
tation und/oder rellgiösen Eifer gefährdet Ist. 
Schriftliche Begründung 
Zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit sind 
Massnahmen zu formulieren, damit frühzeitig Gefährdung 
durch Terrorismus, radikal-fundamentalistischen lslamismus, 
verbotenen Nachrichtendienst sowie gewalttätigen Extremis
mus zu erkennen und zu bekämpfen sind. Vorbeugende 
Massnahmen sind insbesondere Einreiseverbote und die 
Ausweisung für Personen, welche durch Ihre politische Agi
tation und/oder ihren religiösen Eifer gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung verstossen oder einer politisch-reli
giösen Vereinigung mit verfassungsfeindlicher Ausrichtung 
angehören. 

Antrag Perrin 
Abs.3 
Das Einreiseverbot wird unbefristet verfügt. 
Schrift/iahe Begründung 
Ein Einreiseverbot beruht auf einer wesentlichen Schädi
gung des Gastlandes in Form der unter Absatz 1 genannten 
Tatbestände. Dieses ist daher In jedem Fall unbefristet zu 
verhängen, da davon ausgegangen werden muss, dass sich 
der Tatbestand wiederholt. 

Art. 66 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Huguenin 
Biffer 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 

e. s'II a ete renvoye a cause d'un mariage de complaisance 
selon l'article 50. 
Developpement par ecrit 
L.:etranger qui a deja contracte un mariage de complaisance 
en vue de contourner les dispositions legales d'admission 
ne devrait plus obtenir la possibillte de se remarier en 
Suisse. 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 
L.:Offlce f6deral de la pollce peut lnterdlre l'entree en Sulsse 
a un etranger pour sauvegarder la securite Interieure et ex
terieure de la Suisse, notamment s'il y a le risque que la se
curite et l'ordre publics soient menaces par son agltatlon 
politique et/ou sa ferveur religieuse. 
Developpement par ecrit 
Pour la preservatlon de la s6curite interieure et exterieure, il 
convient de formuler des mesures propres a detecter et a 
combattre les dangers du terrorisme, de l'lslamisme radlcal 
et fondamentaliste, des services de renseignement lnterdlts 
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et de l'extremisme prönant la violence. Les mesures preven
tives sont notamment les interdlctions d'entrer en Sulsse et 
le renvoi de personnes qui enfreignent la securite et !'ordre 
par leur agitatlon politique ou religieuse et qui appartiennent 
a une association politique ou religieuse qui a des vlsees qul 
sont contraires a 1a Constitution. 

Proposition Perrin 
Al. 3 
l.:interdiction d'entree est illimitee dans le temps. 
Developpement par ecrit 
Une lnterdiction d'entree est prononcee sur la base d'une in• 
fraction grave - lndiquee a l'alinea 1 -, commise ä l'encontre 
du pays d'accueil. Elle doit donc lttre lllimitee dans le temps 
car on peut admettre qu'II y aura recidive. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Bundesrat und die 
Berichterstatter verzichten auf das Wort. Der Antrag Hass 
Bernhard entfällt 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag Müller Philipp (Abs. 1) .... 81 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 78 Stimmen 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 105 Stimmen 
Für den Antrag Perrin (Abs. 3) .... 60 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag Huguenin .... 57 Stimmen 
Dagegen .... 101 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.67 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.4 
Wenn die betroffene Person erheblich oder wiederholt gegen 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung, Insbesondere durch 
politische Agitation und/oder religiösen Elfer, verstossen hat, 
diese gefährdet oder die Innere und äussere Sicherheit ge
fährdet oder einer politisch-religiösen Vereinigung mit verfas
sungsfeindlicher Ausrichtung angehört, ist die Ausweisung 
sofort vollstreckbar. 
Schriftliche Begründung 
Zur Wahrung der inneren und äusseren Sicherheit sind 
Massnahmen zu formulieren, damit frühzeitig Gefährdung 
durch Terrorismus, radikal-fundamentelistischen lslamismus, 
verbotenen Nachrichtendienst sowie gewalttätigen Extremis
mus zu erkennen und zu bekämpfen sind. Vorbeugende 
Massnahmen sind insbesondere Einreiseverbote und die 
Ausweisung für Personen, welche durch ihre politische Agi
tation und/oder Ihren religiösen Eifer gegen die öffentliche 
Sicherheit und Ordnung verstossen oder einer politisch-reli
giösen Vereinigung mit verfassungsfeindlicher Ausrichtung 
angehören. 

Art.67 
Proposition de /a commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
A/.4 
Lorsque l'etranger enfreint de maniere grave ou repetee ou 
menace la securite et l'ordre publics en SUisse, notamment 
par une agitation politique et/ou par une ferveur religieuse, 
ou s'il represente une menace pour la securite interleure ou 
exterieure de la Suisse ou s'II appartlent ä une association 
polltique/religleuse avec des visees contraires ä la Constitu
tlon, l'expulsion est executee lmmediatement. 

Developpement per ecrlt 
Pour la preservation de la securite interieure et exterleure, II 
convient de formuler des mesures propres a detecter et ä 
combattre las dangers du terrorisme, de l'islamlsme radical 
et fondarnentaliste, des services de renseignement interdits 
et de l'extremisme pr0nant la violence. Les mesures preven
tives sont notamment les interdictions d'entrer en Suisse et 
le renvoi de personnes qui enfreignent la securite et l'ordre 
par leur agitation polltique ou religieuse et qui appartlennent 
ä une association politlque ou religleuse qui a des visees qul 
sont contraires ä la Constltution. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopte selon 1a proposition de la commission 

Art. 68-70 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 71 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Hess Bernhard 
Die zuständige kantonale Behörde .... gefährdet, insbeson
dere zur Bekämpfung des Betäubungsmittelhandels .... 
Schriftliche BegrDndung 
«Widerrechtlich» streichen; Betäubungsmittelhandel Ist auf 
Jeden Fall ein Gesetzesbruch. 

Art. 71 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Hess Bernhard 
t.:autorite cantonale competente, notamment en vue de lutter 
contre le trafic de stupefiants .... 
Deve/oppament par ecrit 
Biffer «illegal»; le traflc de drogue est toujours une infraction 
alalol. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe Ihnen bei der Bera
tung des Asylgesetzes bereits angetönt, dass auf verschie
denen Gebieten die jetzigen Gesetzesvorschläge nicht 
ausreichen werden, um das Problem befriedigend zu lösen. 
Eines dieser Gebiete ist die Regelung der ZWangsmassnah
men. Die Kantone bemängeln Jetzt intensiv, dass die heutige 
Regelung der Ausschaffungshaft nicht genüge, um die ent
sprechenden Zwangsmassnahmen zu haben, die die not
wendigen Ausschaffungen ermöglichen. Es gibt immer mehr 
sehr renitente Ausländer, die das Land verlassen sollten, die 
illegal hier sind, oder insbesondere auch abgewiesene Asyl
bewerber, die die heutigen Regelungen bezüglich der Aus
schaffungshaft ausnützen, sodass am Schluss eine Aus
reise praktisch nicht möglich ist. 
Sie tun es insbesondere, indem sie die neun Monate bis zu 
den letzten zwei Tagen benutzen und dann eine kooperative 
Haltung zeigen, um auszureisen. Dann führen aber im letz
ten Moment auf dem Flughafen Irgendwelche Umstände 
dazu, dass sie trotzdem nicht ausreisen, und dann können 
sie nicht mehr in Ausschaffungshaft gesetzt werden. 
Zweitens sind diese neun Monate fOr viele eine Zelt, die sie 
aussitzen. Die Kantone sind der Meinung: Wenn diese Aus
schaffungshaft verlängert oder - wie es in anderen Ländern 
jetzt üblich ist - nicht mit einer Befristung versehen wird, 
würden die Betroffenen nach ein bis zwei Monaten ausrei
sen, also diese Haftdauer gar nicht beanspruchen. Das führt 
dazu, dass wir der ständerätlichen Kommission - so weit 
sind wir heute - elnE! unbefristete Ausschaffungshaft mit ei• 
ner regelmässigen UberprOfung durch den Haftrichter vor-
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schlagen werden. Heute sind wir nicht so weit, dass wir das 
schon Ihrem Rat vorschlagen können; wir haben es Ihnen 
beim Asylgesetz bereits vorgeschlagen, denn dort haben wir 
natOrllch identische Regelungen. 
Was heute zudem fehlt, ist die so genannte Durchsetzungs
haft. Es geht um die Durchsetzung der behördlichen Ausrei
severpflichtung, wenn der Ausländer durch sein Verhalten 
die Ausschaffung mit allen Mitteln verunmöglicht. Auch hier 
ist eine monatliche OberprOfung durch den Richter notwen
dig, und die Freilassung kann dann stattfinden, wenn der 
Ausländer sich bereit erklärt, freiwillig und kontrolliert auszu
reisen. Auch diese Haft hat keinen Strafcharakter. 
Was im Weiteren fehlt, ist eine kurzfristige Festhaltung. Es 
zeigt sich nach den Auskünften der Kantone und nach inten
siver Untersuchung mit Fachleuten, dass die Kompetenz zu 
einer kurzen Festhaltung notwendig ist, mit dem Ziel, die 
Identität von renitenten und widerspenstigen Ausländern 
festzustellen. Hier sind maximal drei Tage vorgesehen; zum 
Beispiel wenn Personen zur Abklärung bei Botschaften vor
sprechen mOssen. 
Das sind die Regelungen, die wir dem Ständerat als Zweitrat 
beantragen werden. Die Kommission des Ständerates hat 
das auch akzeptiert und ist bereit, solche Zusatzanträge ent
gegenzunehmen. Diese Anträge werden bis Ende Juni aus
gearbeitet sein. Sie werden dann in eine Konsultation 
gehen, insbesondere in den Kantonen. Sie sollten Mitte Au
gust im Bundesrat beschlossen oder abgeändert werden, 
sodass sie im September in die ständerätliche Kommission 
elnfliessen werden, zusammen mit weiteren Regelungen, 
welche die vorläufige Aufnahme betreffen. Ich werde mich 
dann dazu äussern. 

Vennot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Herr Bundesrat Blo
cher, Sie haben vorhin von einer Durchsetzungshaft geredet. 
Was ist diese Durchsetzungshaft? Ich habe dieses Wort Im 
Zusammenhang mit dem Asylgesetz und dem Ausländerge
setz noch nie gehört 
Ist das ein Begriff, der in der Rechtsprechung besteht? Und 
Ist diese Durchsetzungshaft Identisch mit Beugehaft? Sie 
haben ja letzte Woche angedroht, dass Beugehaft ausge
sprochen werde. Die Schweizerische FIOchtllngshilfe hat ge
sagt, die Beugehaft sei gemäss der Europäischen Men
schenrechtskonvention nicht erlaubt bzw. sie verletze die 
Menschenrechte. 
Was ist diese Durchsetzungshaft? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe keine Beugehaft 
angeordnet, nur weil eine Zeitung geschrieben hat, ich wolle 
eine Beugehaft. Der Begriff "Beugehaft» Ist nicht eindeutig. 
Der Begriff «Durchsetzungshaft» Ist eindeutig. Diese Haft 
hat den Zweck, die staatlichen Tätigkeiten durchzusetzen, 
und sie soll dazu führen, dass die Betreffenden Ihre negative 
Haltung zur Mitwirkung aufgeben. Diese Haft ist natürlich in 
Übereinstimmung mit der Europäischen Menschenrechts
konvention, etwas anderes können wir nicht tun. Ich darf Ih
nen sagen, dass andere Staaten diese Durchsetzungshaft 
bereits heute haben. Wir haben sie heute noch nicht, und 
das erweist sich als grosser Nachteil. Zum Tell wird In den 
Kantonen heute versucht, die Durchsetzungshaft mehr oder 
weniger durchzuführen, allerdings gestützt auf die Bestim
mungen Ober die Ausscheffungshaft, und das darf nicht sein, 
das Ist nicht erlaubt; sie hat andere Voraussetzungen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commisslon: Monsieur le con
seiller federal vient de faire en quelque sorte un debat d'en
tree en matibre sur la section 5, •Mesures de contrainte». Je 
crois que nous pourrons examlner ces älfferentes mesures, 
qui sont necessaires dans le cadre de l'application de la loi, 
plus en d'1ail Jorsque nous aborderons Jes artlcles 72 a 75. 
Nous aurons l'occasion de reprendre un certain nombre de 
considerations du Conseil federal. 
J'aimerals lntervenir simplement sur l'article 71 et sur la pro
positlon Hess Bernhard qui, a priori, peut partir d'une cer
talne logique. V a-t-il un trafic 16Qal de stupefiants? Oui, il y a 
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un certain nombre de personnes qul doivent subir des medi
catlons parfois a base de stupefiants de type morphlne ou 
autres, et qul sont egalement des gens qui voyagent. 
Donc, le terme de trafic lll6gal de stupefiants est une preci
sion qui est appropriee et je vous invite a refuser la proposi• 
tion Hess Bernhard et a vous en tenir au texte du projet du 
Conseil federal repris par la commission. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 111 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 49 Stimmen 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Wasserfallen 
Abs. 1 
•... Aufenthaltsberechtigung ror höchstens neun Monate in 
Haft nehmen, wenn sie: 

Schriftliche Begründung 
Hier geht es um die Vorbereitungshaft. Heute beträgt der 
Zeitraum drei Monate, was eindeutig zu wenig Ist. Es geht 
vor allem darum, wie Personen zu behandeln sind, die mit 
den Behörden nicht kooperieren wollen, die sich weigern, 
Ihre Identität offen zu legen, mehrere Asylgesuche stellen, 
Vorladungen nicht Folge leisten, zugewiesene Gebiete ver
lassen, Einreiseverbote missachten, die öffentliche Sicher
heit gefährden, widerrechtlich Asylgesuche stellen, sich 
rechtswidrig In der Schweiz aufhalten, andere bedrohen, 
kurz, sich äusserst negativ, wenn nicht sogar gefährlich ver• 
halten. Und da wollen Bundesrat und Kommission die Frist 
so belassen wie heute, während der solch renitente Perso
nen Inhaftiert werden können, um die Vorbereitungen der 
Wegweisung zu treffen. Auch wenn alle wissen und die 
Leute im Vollzug dies Immer wieder beklagen, dass drei Mo
nate in vielen Fällen niemals ausreichen, um alle Abklärun
gen treffen zu können, und dass diese Zeit durch die reni
tenten Personen In den Gefängnissen locker und zum Tell 
sogar mit Freude abgesessen wird. Auch neun Monate sind 
manchmal noch zu wenig. Schon nur die Beschaffung von 
Papieren bei korrekten Angaben der Ausländer dauert fast 
einen Monat. Bei Nichtkooperation muss meist eine Sprach
analytik weiterhelfen, die gut und gerne drei bis vier Monate 
dauern kann. Man müsste also die Person während den ers
ten Abklärungen bereits laufen lassen. Die Sprachanalytik 
allein kann auch bis zu sieben Monate dauern. Dann muss 
noch die Papierbeschaffung erfolgen. Drei Monate sind kei
ne genQgend lange Zeitdauer, schon gar nicht eine Strafe. 
Manche Personen werden erst gesprächig, wenn sie länger 
im Gefängnis sind. Es geht nicht an, dass Personen nicht mit 
den Behörden kooperieren wollen und sich zusätzlich reni
tent oder sogar gefährlich verhalten. Der Antrag steht auch 
im Zusammenhang mit der Dauer der Ausschaffungshaft, 
die in Artikel 73 behandelt wird und ebenfalls verlängert wer
den muss. 

Eventuala,ntrag Wasserfallen 
(falls der Hauptantrag abgelehnt wird) 
Abs.1 
.... Aufenthaltsberechtigung für höchstens sechs Monate in 
Haft nehmen, wenn sie: 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.1 
.•.• während der Vorbereitung des Entscheides Ober ihre Auf
enthaltsberechtigung in Haft nehmen .... 
Schrift/iahe Begründung 
Die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens dauert in 
der Regel deutlich mehr als drei Monate. Nur mit einer unbe
schränkten Haftmöglichkeit kann auch sichergestellt wer
den, dass der Ausländer nicht untertaucht und sich somit der 
Wegweisung entzieht 
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Antrag Hutter Jasmin 
Abs. 1 

aa. berechtigte Zweifel an der Richtigkeit der angegebenen 
Identität bestehen; 
a. die Person sich im Asyl- oder Wegweisungsverfahren wei
gert .... 
Schriftliche Begründung 
Aus der Praxis ergibt sich, dass zur Durchführung eines 
Wegweisungsverfahrens die Weigerung zur Offenlegung der 
Identität nicht genOgt. Vielmehr mOssen bereits die Zweifel 
an der Identität einen Haftgrund darstellen, da sich die Per
son ansonsten ohne weiteres der Wegweisung entziehen 
und untertauchen kann. 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 1 

d ..••• oder wegen Gefährdung der inneren oder äusseren Si
cherheit weggewlesen wurde und ein Asylgesuch einreicht; 

h. wegen eines Verbrechens oder Vergehens verurteilt wor
den ist; 
i. sich behördllchen Anordnungen widersetzt. 
Schriftliche Begründung 
Zu Buchstabe d: Nicht einzusehen ist, warum die innere und 
- kumulativ - die äussere Sicherheit gefährdet sein mOssen. 
Der Begriff «und» ist durch «oder» zu ersetzen. 
Zu den Buchstaben h und i: Aufgrund der Erfahrungen in der 
Praxis ist der Katalog der Vorbereitungshaft-Tatbestände da
hin gehend zu ergänzen, dass das Nichtbefolgen behördli
cher Anordnungen sowie die Verurteilung aufgrund eines 
Verbrechens oder Vergehens sowie die Gefahr des Unter
tauchens neu eigenständige HaftgrOnde darstellen. 
Im Rahmen des Vernehmlassungsverfahrens hat sich die 
Hälfte aller Kantone fOr eine Erweiterung der HaftgrOnde im 
Sinne der neuen Buchstaben h und i ausgesprochen. 

Art. 72 
Proposition de la commission 
AdMrer au projet du Conseil federal 

Proposition Wasserfallen 
Al. 1 
.... sur le sejour, pour une duree de neuf mols au plus, d'un 
etranger qul ..•. si cette personne: 

Dsveloppement par scrit 
II est question icl des mesures de contrainte. La duree est 
aujourd'hui de trois mois, ce qui est largement insuffisant. La 
question porte avant tout sur la maniere de tralter les per
sonnes qui n'entendent pas cooperer avec les autorites, re
fusent de decliner leur identite, deposent plusieurs de
mandes d'asile, ne repondent pas aux convocations. quittent 
les regions ou ils ont ete asslgnes, violent les interdictions 
d'entrer en Suisse, portent atteinte a la seculite publique, 
deposent des demandes d'aslle contralres a la loi, sejour
nent illegalement en Suisse, menacent les autres, bref, qui 
ont un comportement nuisible, volre dangereux. Le Conseil 
federal et 1a commission veulent maintenir le delai prevu 
dans la loi actuelle - trols mols - pour la detentlon de per
sonnes recalcitrantes en vue de la preparation de leur ren
voi. II est pourtant notoire - les personnes chargees de 
l'execution s'en plaignent - que la duree de trois mois ne 
suffit pas dans bien des cas pour rassembler tous les ele
ments du dossieret que les recalcltrants sont retenus en pri
son, parfois m&me a leur grande satlsfaction. M&me 1a duree 
de neuf mois est parfois insuffisante. Mime dans les cas ou 
les indications fournies sont exactes, la constitution de dos
siers dure quelquefois un mols. Or, dans les cas ou l'etran
ger ne cooplllre pas, U faut parfols recourir a une analyse 
llnguistique, ce qui peut durer de trols a quatre mois. On flni
rait donc par laisser partir la personne d~ les premilllres de
marches alors que l'analyse linguistlque peut deja prendre, a 
elle seule, Jusqu'a sept mois. II faut ensuite rassembler les 

papiers; trois mois ne sont pas sufflsants et, de plus, ne con
stituent pas une peine. Certaines personnes ne se mettent a 
parler qu'apres une longue perlode de detention. II n'est pas 
admissible que des personnes refusent de cooperer et qu'el
les soient recalcitrantes, voire m~me dangereuses. La pro
position est a relier a la duree de la detention en vue de 
l'execution du renvoi ou de l'expulsion, qui fait l'objet de l'ar
ticle 73 et qui doit egalement ~tre prolongee. 

Proposition subsidiaire Wasserfallen 
(au cas ou 1a propositlon prlncipale serait rejetee) 
Al. 1 
..•• sur le sejour, pour une duree de slx mois au plus, d'un 
etranger qul .•.. sl cette personne: 

Proposition Hess Bernhard 
Al. 1 
.... pendant la declslon sur le sejour d'un etranger qul ne 
possede pas •... 
Dsve/oppement par scrit 
Une procedure de renvoi dure generalement blen plus que 
trols mois. Ce n'est qu'avec une possibilite de detention illi
mitee qu'on peut garantir que l'etranger ne disparaltra pas 
dans la clandestlnite pour ainsi echapper a la procedure de 
renvoi. 

Proposition Hutter Jasmin 
Al. 1 
.... si (pour le fram,als seulement: bitter „Ia personne») 
aa. un doute existe quant a l'exactitude de l'ldentite declinee; 
a. la personne refuse de decliner son ldentite lors de la 
procedure .... 
(pour le fram,als seulement les let. b a f commencent par ala 
personne») 
Dsveloppement par scrit 
II ressort de la pratique que le refus de decllner l'identite ne 
suffit pas pour lancer une procedure d'expulsion: le doute 
quant a la veracite de l'identite doit deja Atre un motif de de
tention, sans quoi la personne contlnue d'eluder a la proce
dure et se refugle dans la clandestinite. 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 

d ...•• ou represente une menace pour la securlte Interieure 
ou exterleure de la Suisse; 

h. a ete condamnee pour un crime ou un delit; 
1. refuse d'obtemperer aux instructions des autorites. 
Dsveloppement par 9Crit 
Lettre d: on ne comprend pas trllls blen pourquoi l'etranger 
doit representer, a la fois, une menace pour 1a securlte In
terieure et exterleure. La conjonction «et» doit Atre rem
placee par «ou». 
Lettres h et i: eu egard aux enseignements tires, il convient 
de completer la liste des elements constitutifs d'une deten
tlon en phase preparatoire en preclsant que le refus d'ob
temperer aux lnstructions des autorltes, la condamnation 
pour un crime ou un dellt et le risque de passage a la clan
destinlte constituent de nouveaux motifs independants d'em
prisonnement. 
Dans le cadre de la consultation, la moitie des cantons se 
sont exprlmes en faveur d'une extension des motifs de de
tentlon au sens des nouvelles lettres h et 1. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: In Artikel 72 
geht es ja um die Vorbereitungshaft. Der Bundesrat und die 
Kommission haben hier einen neuen Haftgrund stipuliert. 
Wenn man nachträglich ein Asylgesuch stellt, um sich der 
drohenden Wegweisung oder Ausweisung entziehen zu kön
nen, kann man neu In Haft genommen werden. Diese Aus
dehnung der HaftgrOnde entspricht den Forderungen einer 
parlamenterlschen Initiative Hess Hans, welcher der Stände-

Bulletin offlclel de I' Assemblee federale 
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rat bereits Folge gegeben hat. In der SPK war dies unbestrit
ten. 
Zu den Anträgen Wasserfallen und Müller Philipp: Herr Was
serfallen möchte die Vorbereitungshaft von drei auf neun 
Monate ausdehnen; Herr Müller Philipp möchte in Artikel 73 
die Ausschaffungshaft um zwölf Monate verlängern. Das ist 
aus Sicht der SPK unnötig. Liegt ein erstinstanzlicher Weg
weisungsentscheid vor, kann Ausschaffungshaft angeordnet 
werden. Diese dauert drei Monate und kann um maximal 
sechs Monate verlängert werden. Insgesamt haben wir also 
bei der Vorbereitungs- und der Ausschaffungshaft im Maxi
malfall eine Haftdauer von zwölf Monaten. Schaut man nun 
die Praxis an, so ist festzustellen, dass die Ausschaffungs
haft zwischen 1995 und 2000 zwischen 5500 und 7000 Mal 
angeordnet wurde. Die durchschnlttllche Haftdauer betrug 
dabei 23 Tage; sie war also erstaunlich tief. Eine Verlänge
rung der Haft von drei auf neun Monate war gerade in 5 bis 
1 0 Prozent aller Fälle notwendig. Nur bei 38 Personen er
folgte eine Haftentlassung nach neun Monaten, sodass man 
eben sagen kann, dass kein Bedarf nach einer längeren 
Haftdauer besteht. 
Was die Kantone aus ihrer Erfahrung mit dem Vollzug for
dern, etwa in der Standesinitiative St. Gallen, ist eine Aus
dehnung der Haftgründe. Wir haben dies in den Entwurf des 
Bundesrates aufgenommen, bei der Ausschaffungshaft etwa 
mit dem Haftgrund für passives Verhalten bei der Papierbe
schaffung. 
Ich bitte Sie daher, den Antrag Wasserfallen und den Antrag 
Müller Philipp abzulehnen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Dans ces ques
tions de detention en phase preparatolre, d'ailleurs liees a la 
detention en vue de l'execution du renvol ou de l'expulsion, 
nous abordons le coeur des moyens de coercition a l'egard 
de personnes qui se trouvent dans une situation illegale ou 
qui refusent de collaborer afin de permettre l'etablissement 
correct de leur statut ou encore, le cas echeant, qui ont des 
comportements incompatibles avec notre Etat de droit. 
Actuellement, dans la pratique, sl l'on pense a l'ensemble 
des mesures de detention de ce type, la detention de la per
sonne qui ne donne pas son idenfüe de maniere fiable n'est 
pas limitee, sous reserve de l'artlcle 5 de la Convention 
europeenne des droits de l'homme. Entre les annees 1995 
et 2000, la detention a ete ordonnee pour 5500 a 7000 cas. 
La duree moyenne de detention a ete de 23 jours, ce qui est 
donc beaucoup plus bref que les delais dont nous parlons 
ici, et une prolongation pour une duree de trols a neuf mols a 
ete necessaire dans 5 a 1 0 pour cent des cas. Madame la 
rapporteure de langue allemande l'a dit tout a l'heure: dans 
38 cas seulement sur clnq ans, la detentlon a dure plus de 
neuf mois. Les delais cumules des deux phases prevus aux 
articles 72 et 73 representent une duree totale d'un an. 
La proposition Wasserfallen, contrairement a son develop
pement, ne trouve pas de legitimite dans la consultation. En 
effet, les cantons, a une large majorite, considerent que la 
detentlon pendant trois mols est suffisante. Seuls slx d'entre 
eux souhaitent une posslbllite de prolongation fixee a trois 
mois supplementalres. A !'Inverse, les propositions de gau
che veulent davantage de laxisme dans un domalne ou, 
pourtant, les abus necessitent des sanctions. Une fois de 
plus, le Conseil federal et la commission ont recherche une 
position mesuree entre des conceptions extrAmes, tant a 
gauche qu'a droite, de la polltique mlgratoire. 
Nous vous lnvitons donc a suivre le texte qui a ete retenu par 
la commission et qui est d'ailleurs, pour l'essentiel, celui du 
Conseil federal. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 83 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 82 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Eventualantrag Wasserfallen .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 82 Stimmen 
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Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Eventualantrag Wasserfallen .... 156 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard ...• 1 Stimme · 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag Hutter Jasmin .••. 91 Stimmen 
Dagegen .... 87 Stimmen 

FDnfte Abstimmung - Cinquieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp (Bst. d) .... 92 Stimmen 
Dagegen .... 87 Stimmen 

Sechste Abstimmung - Sixieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp (Bst. h) .... 95 Stimmen 
Dagegen .... 86 Stimmen 

Siebente Abstimmung - Septieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp (Bst. i) .... 91 Stimmen 
Dagegen .••• 88 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres disposltions sont adoptees 

Art. 73 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs. 1 

b. in Haft nehmen, wenn: 
1. Gründe nach Artikel 72 Absatz 1 Buchstaben b c g h 
oder i vorliegen; ' ' ' 
Abs.2 
.... um höchstens zwölf Monate verlängert werden. Mit der 
Haftentlassung wird die Ausländerin oder der Ausländer in 
ein Rückführungszentrum überführt. Dort verbleibt sie oder 
er, b!s d~r Vollzug der Weg- oder Ausweisung tatsächlich 
m_öghch 1st oder der Aufenthalt fremdenpollzellich geregelt 
Wird. 
Schriftliche BegnJndung 
Zu Absatz 1: In der logischen Ergänzung zu Artikel 72 ist 
auch hier die Lücke zu schliessen, um auch Ausländer ge
mäss Artikel 72 Absatz 1 Buchstaben h, 1 und j in Ausschaf
fungshaft nehmen zu können. 
Zu Absatz 2: Die Probleme im Vollzugsbereich verschärfen 
sich von Jahr zu Jahr. Sowohl die zu vollziehenden Wegwei
sungsentscheide des Bundesamtes für Flüchtlinge als auch 
die durch die Schweizerische Asylrekurskommission auf Be
schwerdeebene bestätigten Entscheide werden kaum noch 
akzeptiert, sondern eher ignoriert. Mit legalen, aber auch im
mer mehr illegalen Mitteln wird versucht, den Vollzug zu ver
hindern. 
Annähernd hundert Prozent derjenigen Personen welche 
die Schweiz verlassen müssen, sind nicht im Be~itze von 
vollzugsgenügenden Reisedokumenten. Identität und Her
kunft sind sehr oft ungeklärt. Eine Heimschaffung ist somit 
unmöglich. Praktisch alle Vollzüge müssen auf dem Luftweg 
erfolgen. Die notwendige Papierbeschaffung gestaltet sich 
enorm schwierig und aufwendig. Immer mehr müssen Bund 
und Kantone resigniert feststellen, dass in absehbarer Zeit 
gar keine Reisedokumente beschafft werden können. Die 
Kooperationsbereitschaft bei der Papierbeschaffung sinkt 
ständig. Dies gilt nicht nur für die betreffenden Personen, 
sondern zunehmend auch für diverse Staaten. Diese sind 
oftmals nicht bereit, bei Identitätsabklärungen ernsthafte 
Unterstützung zu leisten. Sie weigern sich ohne Grund 
Ersatzreisedokumente auszustellen, und hindern di~ 
~chweiz daran, renitente Personen zwangsweise zu repatri
ieren. 
Neuestes Beispiel: Der afrikanische Staat Mall (vgl. Urteil 
des Bundesgerichtes 2A.611/2003 vom 30. Januar 2004 
und uNZZ» vom 28. Februar 2004: aRuf nach dem Gesetz
geber-Wird nur noch ausgeschafft, wer will?»). 
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Diese Schwierigkeiten im Vollzug haben dazu geführt, dass 
gesamtschweizerisch mindestens 9000 Personen weiterhin 
in den jeweiligen Kantonsgebieten geduldet und beherbergt 
werden müssen, obwohl die Ausreisefristen seit Wochen, 
Monaten, ja in vielen Fällen seit Jahren abgelaufen sind. 
Zwangsweise Wegweisungsvollz0ge müssen immer mehr 
begleitet, teilweise auch mit Sonderflügen vorgenommen 
werden. Diese finden nun nicht mehr nur in die Staaten der 
Subsahara, sondern auch in die des Maghreb und des Bal
kans statt. Dies ist jeweils mit einem enormen personellen, 
administrativen und finanziellen Aufwand verbunden. Feh
lende Vollzugsperspektiven, massiver Widerstand in der 
Ausschaffungshaft oder unmittelbar vor dem Einsteigen ins 
Flugzeug, aber auch «Erpressungen» mittels Hungerstreiks 
kommen gelegentlich vor. 
Aufgrund der zunehmenden Renitenz der Ausschaffungs
häftlinge ist die Dauer der Haft gegenüber den Vorjahren 
massiv gestiegen. Das hat dazu geführt, dass vermehrt 
Haftverlängerung beantragt werden muss. Aber selbst diese 
Massnahmen tragen, so muss vermehrt festgestellt werden, 
für diesen eng begrenzten Zeitrahmen keine Früchte mehr. 
Die Haft wird einfach abgesessen. Kaum aus der Haft ent
lassen, wird von der Wiederholung von Straftaten kaum ab
gelassen. Eine generelle Verbesserung dieser Situation ist 
nicht absehbar. Es ist im Gegenteil mit einer weiteren Zuspit
zung zu rechnen. 
Es gibt zwei Kategorien von Staaten, welche unseren Behör
den an der Front zurzeit am meisten Probleme bereiten: 
1. Länder, die nur für Freiwillige Reisepapiere ausstellen: Es 
sind dies Iran, Äthiopien, Eritrea, Somalia, Vietnam, die 
Volksrepublik China, die Republik Guinea, Russland, Ban
gladesh und Indien. 
2. Länder, welche die Rückführung besonders renitenter und 
gewaltbereiter Personen nicht akzeptieren, also auch keine 
Sonderflüge ermöglichen: Zu diesen zählen Nigeria, Alge
rien, Sierra Leone, Liberia, die Demokratische Republik Kon
go, Irak, Kamerun und - wie erwähnt - Mali. 
Erstaunlicherweise gibt es aber auch Staaten, welche selbst 
die Reisepapierabgabe an Freiwillige h0rdenreich gestalten, 
so derzeit zum Beispiel der Libanon. 
Daher ist die Gesamtdauer der Ausschaffungshaft ange
messen zu erhöhen. Vorgeschlagen wird eine Option der 
Verlängerung um zwölf anstatt sechs Monate, wobei die an
schliessende Einweisung in ein Rückführungszentrum bis 
zum tatsächlichen Vollzug aus Gründen der öffentlichen Si
cherheit und Ordnung vorbehalten bleiben muss (vgl. dazu 
Art. 75a AuG). 
Die Niederlande, Dänemark, Schweden und Grossbritan
nien kennen in Bezug auf die Ausschaffungshaft bei der 
Haftdauer keine zeitlichen Höchstgrenzen; in Deutschland 
beträgt sie immerhin achtzehn Monate. 
Es ist noch darauf hinzuweisen, dass im Rahmen der De
batte in der SPK-NR zur Einrichtung von geschlossenen, 
zentral geführten Sammelunterkünften eine Minderheit Cina 
mit einer Motion die Veriängerung der Ausschaffungshaft auf 
zwölf Monate verlangt hat. 

Antrag Vermot 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 3, 4 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Zu Ziffer 3: Diese Bestimmung stellt eine neue, drastische 
Verschärfung der Zwangsmassnahmen dar. Sie erlaubt eine 
Inhaftierung bereits aufgrund bloss passiven Verhaltens. 
Passives Verhalten etwa bei Identitätsfeststellung und Pa
pierbeschaffung hat aber nicht bereits eine deliktische Quali
tät, die einen Freiheitsentzug rechtfertigt. Haftgrund ist nicht 
mehr, wie bisher, die Sicherstellung des Wegweisungsvoll
zuges, sondern gleichsam die Erzwingung aktiver Mitwir
kung bei der Papierbeschaffung mittels Beugehaft. Die 
Zweck-Mittel-Relation ist hier aber Oberhaupt nicht mehr ge
wahrt und ein so motivierter Freiheitsentzug ist daher unver
hältnismässig. 
Zu Ziffer 4: Die verwendeten Rechtsbegriffe sind zu unge
nau. Der eröffnete Ermessensspielraum wird Verletzungen 

von Artikel 5 Buchstabe f EMRK mit sich bringen. Die Be
stimmung hat Sanktionscharakter. Der einzig erlaubte Haft
zweck ist die Sicherung des Vollzuges der Wegweisung. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Durchführung eines Wegweisungsverfahrens dauert in 
der Regel deutlich mehr als drei Monate. Nur mit einer unbe
schränkten Haftmöglichkeit kann auch sichergestellt wer
den, dass der Ausländer nicht untertaucht und sich somit der 
Wegweisung entzieht. 

Art. 73 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 

b. la mettre en detention: 
1. pour les motifs cites a l'article 72 allnea 1 lettres b, c, g, h 
ou i; 
A/.2 
La duree de la detention .... de douze mois au maximum 
avec l'accord de l'autorite cantonale. A sa liberation de la de
tention, l'etranger est transfere a un centre de renvoi. II y se
journe jusqu'a ce que le renvoi ou l'expulsion puissent Atre 
executes ou que le sejour soit regle au niveau de la pollce 
des etrangers. 
Deve/oppement par ecrit 
Alinea 1: dans le prolongement logique de l'article 72, II y a 
lieu de combler une lacune dans cet article egalement afln 
que les etrangers puissent aussi Atre mis en detention en 
vue du renvoi ou de l'expulsion pour les motlfs vises a l'ar
ticle 72 alinea 1 lettres h, i et j. 
Alinea 2: les probl~mes lies a l'execution des renvois s'ag
gravent d'annee en annee. Les decisions de renvol rendues 
par l'Office federal des refugies, de mAme que les decislons 
confirmees par la Commission suisse de recours en mati~re 
d'asile en seconde lnstance, loin d'Atre admises, sont de 
plus en plus souvent tout simplement lgnorees. Tous les 
moyens, legaux, mais aussi, et de plus en plus, illegaux, 
sont utilises pour tenter d'empAcher l'executlon du renvoi. 
La quasi-totalite des personnes tenues de qultter la Suisse 
ne poss~ent pas de documents de voyage valables per
mettant d'executer leur renvoi. Bien souvent, les autorites 
n'ont pu etablir ni l'identite ni l'origine des interesses. Par
tant, un renvoi dans le pays d'origlne est impossible. Par ail
leurs, presque tous les renvois doivent Atre effectues par 
voie aerienne. En outre, l'obtention des documents de 
voyage requis, non seulement se rev~le des plus complexes, 
mais eile suppose egalement des lnvestissements consi
derables en temps et en personnel. Dans la pratique, les au
torites federales et cantonales constatent de plus en plus 
souvent qu'elles ne pourront pas obtenir rapidement les do
cuments de voyage necessaires, les personnes concernees 
se montrant de molns en molns dlsposees a cooperer, 
comme d'ailleurs un nombre croissant d'Etats: II arrive fre
quemment qu'ils ne collaborent pas serieusement a la verifi
cation de l'identite des personnes a renvoyer ou qu'ils 
refusent, sans motif, de delivrer un document de voyage de 
remplacement. D~s lors, les autorites suisses ne peuvent 
pas executer le rapatriement sous contrainte des personnes 
recalcitrantes. 
L'.exemple recent du Mali illustre ce constat (cf. arrAt du Tri
bunal federal du 30 juin 2004 2A.611/2003 et «NZZ» du 
28 fevrier 2004: « Ruf nach dem Gesetzgeber - Wird nur 
noch ausgeschafft, wer will?»). 
Tous ces obstacles font que les cantons sont contralnts de 
tolerer sur leur territoire une proportion non negllgeable de 
personnes qui auraient dQ quitter le sol suisse depuis des 
semaines, des mois ou, parfois, des annees: leur nombre 
est estime a au moins 9000 dans toute la Sulsse. De plus, la 
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part des renvois sous contralnte, c'est-a-dire sous escorte, 
ne cesse de s'accroitre. Dans certains cas, dont le nombre 
ne cesse d'ailleurs d'augmenter, II taut organiser des vols 
speciaux. A ce sujet, il convient de soullgner que les renvois 
sous contralnte ne concernent plus uniquement les Etats 
subsahariens, mais aussi ceux du Maghreb et des Balkans. 
A cela s'ajoute le fait que l'execution de ce type de mesures 
necessite que soient effectuees nombre de demarches ad
ministratives et implique des efforts considerables sur le 
plan financier comme en termes d'effectlfs. Et non seule
ment les chances de traduire les declslons de renvol dans 
les faits sont minces, mals certalnes personnes opposent 
une forte resistance pendant leur detention ou juste avant 
d'embarquer, ou tentent de faire presslon sur les autorites 
en entamant une greve de la faim. 
Les personnes mises en detention en vue du renvoi ou de 
l'expulslon se montrant de plus en plus recalcitrantes, la du
ree des detentions a d0 itre prolongee par rapport a l'annee 
precedente. Or, force est de constater que mime la prolon
gation de la detention - qul raste courte - ne porte plus ses 
fruits: la plupart des detenus se contentent de purger leur 
peine pour replonger dans la delinquance aussltöt qu'ils ont 
recouvre leur liberte. Tout porte mime a croire que la situa
tion devralt encore se degrader ll l'avenir. 
Les Etats avec lesquels les autorites chargees d'executer 
!es renvois rencontrent le plus de dlfflcultes se repartissent 
en deux categories: 
1. d'une part, les Etats qul ne dellvrent un document de 
voyage qu'aux personnes quittant volontairement la Suisse, 
ll savoir l'lran, l'Ethiopie, l'Erythree, la Somalia, le Vietnam, 
la Republique populaire de China, la Guinee, la Federation 
de Russie, le Bangladesh et l'lnde; 
2. d'autre part, les Etats qui n'acceptent nl le rapatriement 
de personnes recalcitrantes et potentiellement violentes, ni 
l'organlsation de vols speclaux: par exemple le Nigeria, l'Al
gerie, la Sierra Leone, le Liberia, la Republique democra
tlque du Congo, l'lrak, le Cameroun et le Mali. 
Plus etonnant encore, certalns pays, comme le Uban, ne 
sont guere enclins a delivrer de documenta de voyage de 
remplacement, mime lorsque les Interesses quittent volon• 
talrement 1a Suisse. 
Compte tenu de ce qul precede, il y a lieu de prolonger la 
duree globale de la detention en we du renvoi ou de l'expul
sion, en la portant potentiellement a douze mols au Heu des 
slx proposes, etant entendu que demeure reservee la possl
bilite de placer les Interesses dans un centre de renvoi 
jusqu'a la date effective de leur renvoi, pour des raisons 
touchant a !'ordre public et ä la securite (cf. art. 75a LEtr). 
A titre de comparaison, preclsons que nl les Pays-Bas, nl le 
Danemark, nl la Suede, ni encore la Grande-Bretagne n'ont 
fixe de duree maximale pour la detention en vue du renvoi 
ou de l'expulslon: s'aglssant de l'Allemagne, une personne 
tenue de quitter le pays peut tout de mime itre placee en 
detention pendant dix-huit mois. 
Soulignons encore qu'au cours des debats de la CIP-CN 
concernant la creatlon d'hebergements collectifs fermes, ga
res de maniere centrallsee, une mlnorite adMrant a la pro
posltlon Cina a depose une motion dans laquelle eile 
demande que soit portee ä douze mois la detention en vue 
du renvoi ou de l'expulsion. 

Proposition Vennot 
Al. 1 Jet. b eh. 3, 4 
Blffer 
Developpement ps.r ecrit 
Ad eh. 3: La presente dlspositlon constitue un durclssement 
considerable des mesures de contraintes dans la mesure otl 
elle autorise la mise en detention pour le simple motlf de 
comportement passlf. Or, le fait d'adopter un comportement 
passif notamment lorsqu'il s'agit d'etabllr l'identlte de l'in
teresse ou de produire des pieces de legltimation ne consti
tue pas en l'etat actuel de la leglslation un delit justifiant une 
privatlon de liberte. La detention n'a plus pour objet, comme 
c'etait le cas jusqu'ä present, de garantlr l'execution du ren
voi; eile vise egalement a obliger l'interesse, par le biais de 
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la contralnte par corps, a participer actlvement aux demar
ches visant ä se procurer des pieces de legltimation. En l'oc
currence, il n'y a donc plus adequation entre les moyens mis 
en oeuvre et l'objectif poursuivi, et il serait disproportionne 
de priver de llberte une personne sur la base du motlf prece
demment invoque. 
Ad eh. 4: La formulatlon retenue est trop vague. En outre, 
cette dlsposltlon suppose une marge d'appreciatlon qul con
duira ä des violations de l'article 5 lettre f CEDH. Par all
leurs, elle presente un caractere de sanctlon. La detention 
n'est autorlsee qu'afin de garantlr l'execution du renvoi. 

Proposition Hess Bernhard 
A/.2 
Blffer 
Deve/oppement ps.r ecrit 
Une procedure de renvoi dure generaiement bien plus que 
trois mois. Ce n'est qu'avec une posslbllite de detention illi
mitee qu'on peut garantlr que l'etranger ne disparaitra pas 
dans la clandestinlte pour alnsl echapper a la procedure de 
renvoi. 

Art. 74 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Grass Jost 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Der Haftgrund knüpft nicht an ein Verschulden oder an ein 
missbräuchliches Verhalten an. Gemäss Gutachten Kälin 
darf nur eine aktive Weigerung zur Zusammenarbeit bei der 
Papierbeschaffung zu Haft führen. Andernfalls Ist Haft nicht 
verhältnlsmässig und verstösst gegen Artikel 5 Buchstabe f 
EMRK. 

Antrag Müller Philipp 
Titel 
Ausschaffungshaft bei nicht fristgerechter Ausreise 
Abs. 1 Bst. c 
Streichen 
Abs.2 
Die Haft darf höchstens sechzig Tage dauern. 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1: Die Ausschaffungshaft soll nicht nur dann an
geordnet werden können, wenn die ausländische Person 
nicht fristgerecht ausreist und die zuständige Behörde Rei
sepapiere für sie beschaffen musste, sondern grundsätzlich 
dann, wenn keine fristgerechte Ausreise erfolgt Ist 
Zu Absatz 2: Die Praxis zeigt, dass das Organisieren einer 
Ausschaffung regelmässig mehr als zwanzig Tage dauert. 
Reist ein Ausländer nicht fristgerecht aus und hat er aUS$8r
dem nicht die notwendigen Reisepapiere, verlangen zahlrei
che Staaten die Zuführung des Ausländers an die Botschaft. 
Oft muss die Botschaft im Herkunftsstaat selbst noch Abklä
rungen tätigen. Einzelne Staaten stellen Ersatzreisedoku
mente aus, die nur einen Tag lang gültig sind. Flugbuchungen 
müssen sodann auf die Ersatzreisedokumente abgestimmt 
werden. Buchungen können also erst vorgenommen werden, 
wenn das Ersatzreisedokument effaktlv vorliegt. Bis also im 
Einzelfall das notwendige Ersatzreisedokument ausgestellt 
ist und ein Flug gebucht werden kann, dauert es In der Regel 
länger als zwanzig Tage. Die Haftdauer muss daher realisti
scherweise von zwanzig auf sechzig Tage erhöht werden. 
Im Rahmen der Vernehmlassung haben zwölf Kantone eine 
wesentlich längere Haftdauer verlangt; die geforderte Haft
dauer lag dabei zwischen drelssig Tagen und drei Monaten. 

Antrag Parmelin 
Abs.2 
Die Haft darf höchstens neunzig Tage dauern. 
Schriftliche Begründung 
In der Praxis hat sich gezeigt, dass die Im Entwurf vorgese
henen zwanzig Tage oft zu kurz sind, um die notwendigen 
Reisepapiere zu beschaffen, namentlich wenn die zuständi-
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gen Stellen Im Ausland ungenügend kooperieren. Daher Ist 
die Frist auszudehnen. Mit einer Maximalangabe von neun
zig Tagen solle aufgrund der bisherigen Erfahrungen den 
Bedürfnissen der Vollzugsbehörden entsprochen werden 
können. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 
Die Haft darf höchstens neunzig Tage dauern. 

Art. 74 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Grass Jost 
Bitter 
Developpement par ecrit 
Le motif de la detention ne se rattache ni a une taute ni a un 
comportement abusif. D'apres l'expertise Kälin, le refus deli• 
bere de cooperer a l'obtention des papiers constitue l'unique 
motif de detention. Dans tous les autres cas, la detention est 
disproportionnee et alle vlole l'article 5 lettre f CEDH. 

Proposition Müller Philipp 
Titre 
Detention en vue du renvol ou de l'expulsion en cas de non• 
respect du delai de depart 
Al. 1 Jet. c 
Bitter 
A/.2 
La duree de la detentlon ne peut exceder soixante jours. 
Deve/oppement par ecrlt 
Alinea 1: la detention en vue du renvoi ou de l'expulsion doit 
non seulement pouvolr 6tre ordonnee lorsque l'etranger n'a 
pas quitte la Suisse dans le delai lmparti et que l'autorite 
competente a dü se procurer elle-m&me les documents de 
voyage mals, en principe, egalement quand le depart n'a 
pas eu lieu dans le delai prevu. 
Alinea 2: la pratique montre que l'organisation d'une deten• 
tion en vue du renvoi ou de l'expulsion necessite regullere
ment plus de vingt jours. Si un etranger n'a pas quitte la 
Suisse dans le delai imparti et qu'il ne possede pas les do
cuments de voyage necessaires, de nombreux Etats exlgent 
qu'il soit conduit a l'ambassade. 
L:ambassade dans le pays d'orlglne doit souvent faire elle
m&me des recherches. En outre, certains pays etablissent 
des documents de voyage de remplacement valables un jour 
seulement. Les reservations de vol doivent donc etre adap
tees a la duree de validite des documents precites. Par ail
leurs, il n'est possible de reserver un vol que si l'on est 
effectivement en possession du document de voyage de 
remplacement. En regle generale, II s'ecoule donc alnsi plus 
de vlngt Jours entre le moment oa le document susmenti
onne est etabli et celui ou le vol est reserve. En conse
quence, II est realiste de faire passer la duree de detentlon 
de vingt a soixante Jours. 
Dans le cadre de la consultation, douze cantons ont de
mande que la duree de detention soit sensiblement plus lon
gue (entre trente jours et trois mois). 

Proposition Parmelin 
A/.2 
La duree de la detentlon ne peut exceder nonante Jours. 
Deve/oppement par ecrlt 
La pratique a montre que les vingt Jours prevus dans le pro
jet sont une periode trop courte pour l'acquisltlon des pe
plers de voyage, surtout si les servlces competents a l'etran
ger refusent de cooperer. Le delal doit donc 6tre etendu. 
Une duree maximale de nonante Jours dolt suffire pour re
pondre aux besoins des autorites d'execution selon les ex
periences faites jusqu'a present. 

Proposftion Hess Bernhard 
Al. 2 
La duree de detention ne peut exceder nonante jours. 

Art. 74a 
Antrag Müller Philipp 
Titel 
Rückführungszentren 
Abs.1 
Ausländerinnen und Ausländer, bei denen Vollzug der Weg
oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zu
mutbar ist und die gegen die öffentliche Sicherheit und Ord
nung verstossen haben, wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens verurteilt worden sind oder sich nicht an behördll· 
ehe Anordnungen halten, werden bis zum möglichen Vollzug 
in ein Rückführungszentrum mit strengen Präsenzpflichten 
eingewiesen. 
Abs.2 
Die Rückführungszentren werden durch den Bund betrie
ben. 
Abs.3 
Erweist sich die Einweisung in ein ROckführungszentrum als 
nicht verhältnismässig, kann die Bewegungsfreiheit von Aus
länderinnen und Ausländern, welche die Voraussetzungen 
gemäss Absatz 1 erfüllen, auch auf andere Art einge
schränkt werden. 
Abs.4 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten, insbesondere allfäl
lige Sanktionen bei Missachtung der Präsenzpfllchten. 
Schriftliche Begründung 
Weder die Vorbereitungs- noch die Ausschaffungshaft lösen 
das Problem des nicht durchführbaren Vollzuges. Gerade im 
Asylbereich können rechtskräftig weggewiesene und - teil
weise massiv - straffällig gewordene Asylsuchende oft nicht 
ausgeschaffl werden. Die gleichen Probleme bestehen 
ebenfalls Im Anag-Berelch, wenn illegal eingereiste und/oder 
sich illegal aufhaltende Ausländer ab Entlassung aus der 
Untersuchungshaft oder dem Strafvollzug ausgeschaffl wer
den sollten. 
Eine Ausschaffungshaft kann heute nicht immer angeordnet 
werden. Aber auch Ausländer, die eigentlich die Schweiz 
freiwillig verlassen könnten, jedoch - unter Verletzung ihrer 
Mitwirkungspflicht - nicht ausreisen, können nicht ohne wei
teres Inhaftiert werden. Es stellt sich somit die grundsätzli
che Frage, ob sich die grosse Mehrheit der In der Schweiz 
lebenden Bevölkerung - und dazu zählen selbstverständlich 
ebenfalls die rechtmässig In der Schweiz lebenden Auslän
der - von einer kleinen Minderheit drangsalieren lassen 
muss. Beispiele ergeben sich aus dem Drogenhandel von 
Personen aus Westafrika, aus Ladendiebstählen, Raubüber
fällen und Körperverletzungsdelikten von gewaltbereiten 
Männern aus dem ehemaligen Ostblock, aus MassenelnbrO
chen von in Frankreich lebenden Roma usw. 
Solche Personen sollten bis zu ihrer möglichen Ausschal· 
fung in speziell durch den Bund betriebenen RückfOhrungs
zentren mit strengen Präsenzpflichten und engmaschiger 
Kontrolle untergebracht werden können. Unter Wahrung des 
Verhältnismässigkeltsprinzips und der rechtsstaatlichen 
Grundlagen muss daher auf Gesetzesebene eine entspr&
chende Bestimmung geschaffen werden. 
Der Bundesrat hat sodann auf Verordnungsstufe das Re
gime in den ROckführungszentren detailllert zu regeln. Ge
rade im Hinblick auf einige EG-Staaten ist dieses Ansinnen 
in keiner Art und Weise abwegig. So bestehen beispiels
weise In Belgien und einigen deutschen Bundesländern be· 
relts spezielle Ausreisezentren. Weitere sollen in Deutsch
land entstehen. 
Die von verschiedenen Seiten erhobene Forderung nach ra• 
schestmöglicher ROck- bzw. Ausschaffung dellnqulerender 
Personen im Asylbereich stellt zwar ein wichtiges Vollzugs
mittel dar, lässt sich aber in vielen Fällen nur schwerlich oder 
gar nicht umsetzen und Ist darüber hinaus mit einem enor
men Aufwand verbunden. Vor allem hat sich aber gezeigt, 
dass eine rasche Ausschaffung von straffälligen und reniten
ten Personen im Asylbereich oder von Kriminaltouristen zu 
einer ebenso raschen Wiedereinreise dieser Personen führt. 
Wenn den Dellnquierenden lediglich die rasche Ausschaffung 
droht, lassen sie sich von einer Wiedereinreise und weiteren 
Straftaten in der Schweiz kaum abhalten. Auch die Kürzung 
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von Fürsorgegeldern trifft die delinquferenden Personen 
kaum, da sie auf diese Beträge nicht angewiesen sind. 
Darüber hinaus hat das Bundesgericht einem Entzug der fi
nanziellen Unterstützung deutliche Grenzen gesetzt. Die 
Ausübung von straftaten setzt eine entsprechende Bewe
gungsfreiheit voraus. Das mit den Zwangsmassnahmen ein
geführte «Rayonverbot» hat sich als zu wenig griffig erwie
sen und lässt sich darüber hinaus kaum mit einem vernünf
tigen Aufwand überwachen. 
Nur die -- für die Dauer des Aufenthaltes in der Schweiz gel
tende -- Einschränkung der Bewegungsfreiheit von straffälli
gen und renitenten Personen im Asylbereich hindert diese 
an weiteren Verstössen und bietet den Polizeiorganen die 
Gewähr, dass sie nicht mehrmals hintereinander die glei
chen Personen verhaften und wieder laufen lassen mOssen. 
Dies hat mit einem eigentlichen Freiheitsentzug nichts zu 
tun, obwohl auch ein solcher mit der Europäischen Men
schenrechtskonvention (EMRK) zu vereinbaren wäre, wird 
doch darin ausdrOcklich festgehalten, dass dieser auch in 
Fällen angewendet werden kann, «wo ein hinreichender Ver
dacht dafOr besteht, dass der Betreffende eine strafbare 
Handlung begangen hat, oder begrOndeter Anlass zu der 
Annahme besteht, dass es notwendig ist, den Betreffenden 
an der Begehung einer strafbaren Handlung oder an der 
Flucht nach der Begehung einer solchen zu hindern». Selbst 
mit geschlossenen Sammelunterkünften wäre also Artikel 5 
Ziffer 1 Buchstaben b und c EMRK Rechnung getragen. 
Im Jahr 2000 haben die eidgenössischen Räte eine Stan
desinitiative Aargau behandelt, die vom Bund die Einrich
tung von geschlossenen und zentral gefOhrten Sammelun
terkOnften verlangte. Eingewiesen werden sollten Personen 
mit einer provisorischen Aufenthaltsbewilligung im Asylbe
reich oder solche ohne Aufenthaltsbewilligung, die sich nicht 
an unsere Rechtsordnung halten. Aufgrund der Bedenken 
betreffend Artikel 5 EMRK wurden die Standesinitiative Aar
gau und eine ähnlich lautende Motion Loretan abgelehnt. 
Die FDP hat in diesem Rat allerdings dem damaligen Be
gehren grossmehrheltlich - mit 26 zu 9 Stimmen bei 1 Ent
haltung -- zugestimmt. Zudem hat sich die FDP In Medlen
mltteilungen mehrfach fOr die Einrichtung solcher Sammella
ger ausgesprochen. 
Der vorliegende Antrag zur Einrichtung von Rückführungs
zentren trägt den damals vorgetragenen Einwänden bezüg
lich Konformität mit der EMRK vollumfllnglich Rechnung, 
handelt es sich doch nicht um geschlossene Einrichtungen, 
sondern um solche mit einer Präsenzpflicht 
Für die Einrichtung von ROckfOhrungszentren stehen die 48 
freistehenden Truppenunterkünfte mit Ober 8300 Plätzen, 
die von der Armee als Ferienlager fOr ganze Schulklassen 
angeboten werden, zur Diskussion. 

Art. 74a 
Proposition Müller Philipp 
Tltre 
Centres de renvoi 
Al. 1 
Les etrangers pour qui l'execution du renvoi ou de l'expul
sion n'est pas possible, n'est pas llcite ou ne peut ~tre rai
sonnablement exlgee et qul ont enfreint l'ordre et la securlte 
publics, qul ont ete condamnes pour une lnfrection ou un 
delit et qui ne respectent pas las ordres des autorites, seront 
admis, Jusqu'a. l'execution possible des mesures prlses a. 
leur encontre, dans un centre de renvoi et soumis a des obli
gatlons de presence strictes. 
Al.2 
Las centres de renvol sont gares par la Confederation. 
Al. 3 
S'il s'avere qua l'admission dans un centre de renvol est dis
proportlonnee, la liberte de mouvement des etrangers qui ne 
rempllssent pas las conditions enoncees a l'alinea 1 peut 
~ restreinte d'une autre maniere. 
Al.4 
Le Conseil federal regle las modalites de detail, notamment 
d'eventuelles sanctions en cas de non-respect des obliga
tions de presence. 
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Developpement par ecrit 
Ni la detention preparatolre, ni la detention en vue de l'expul
sion ne resolvent le probleme de l'impossibilite d'executer 
une expulsion. Dans le domaine de l'aslle, II est frequent qua 
des requerants d'asile dont l'expulsion a ete prononcee et 
qui ont commis des dellts parlois graves ne puissent ~e ex
pulses. Las m&mes problemes se posent dans le domalne 
de la LSEE lorsque des etrangers entres ou sejournant ille
galement en Suisse devraient Otre expulses a l'lssue d'une 
detentlon preventive ou de rexecution d'une peine. 
A !'heure actuelle, il n'est pas toujours posslble d'ordonner 
une detention aux fins d'expulsion. M&me les etrangers qul 
pourraient choisir de quitter la Suisse mais ne le font pas 
alors qu'lls violent leur obllgation de cooperer ne peuvent 
Otre places an detention sans autre. Cela pose une question 
fondamentale: la grande majorlte de la population vivant en 
Sulsse, dont les etrangers vivant regulierement an Suisse 
font naturellement partie, doit-elle se lalsser importuner par 
une petlte minorite? On en volt des exemples dans le trafic 
de drogue pratique par des personnes d'Afrique de l'Ouest, 
dans las vols a la roulotte, les atteques a maln armee et las 
attelntes a. l'integrlte corporelle perpetres par des hommes 
de l'ancien bloc de l'Est pr&ts a la violence, dans las Intru
sions massives de gens du voyage vlvant en France, etc. 
Ces personnes devraient pouvolr Atre Mbergees, jusqu'a 
leur posslble expulsion, dans des centres de renvol speci
fiques gares par la Confederatlon et Atre soumlses a. des ob
llgatlons de presence strlctes alnsl qu'a des contrOles 
serres. II faut donc que solt adoptee une dlspositlon dans ca 
sens au nlveau de la loi, dans le respect du principe de la 
proportlonnalite et des regles de l'Etat de droit. 
Le Conseil federal devra ensuite deflnlr les details du regime 
d'execution au nlveau de l'ordonnance. II s'agit la d'une 
necesslte incontournable si l'on regarde ca que font certains 
Etats membres de l'UE. II existe deja. des centres d'expul
sion speciaux an Belgique et dans quelques pays alle
mands, et l'Allemagne a des projets slmilalres. 
Des volx s'elevent pour demander que las requerants d'aslle 
dellnquants soient renvoyes ou expulses dans las plus brefs 
delals. II s'aglt la certes d'un instrument d'execution im
portant, mais II est tres souvent dlfficlle, voire Impossible, a 
mettre an oeuvre. De plus, D a un coOt enorme. Et surtout, on 
a vu qua l'expulsion rapide des delinquants recldMstes, qu'lls 
soient requerants d'aslle ou simples touristes, est lmmanqua
blement sulvi du retour, tout aussl rapide, de ces personnes. 
Si le seul risque qu'encourent las dellnquants est une expul
slon rapide, cela ne las dissuadera pas de revenir en Sulsse 
et d'y commettre d'autres delits. La suppresslon des aides 
soclales ne touche pas non plus las dellnquants puisqu'lls 
n'ont pas besoin de cet argent. 
De plus, le Tribunal federal a fixe des limites tres nettes en 
ca qui concerne ie retrait des aldes financieres. Pour com
mettre des delits, II faut beneficier d'une certalne llberte de 
mouvement. t.:interdiction de depasser un certaln rayon 
instauree par les mesures de contrainte est manlfestement 
inadaptee sur le plan pratlque et l'effort de surveillance 
qu'elle exige raste difficilement dans la llmite du ralsonnable. 
Seule la restriction de la liberte de mouvement des delin
quants recidivlstes pendant la duree de leur sejour en 
Suisse peut las emp~her de contlnuer a commettre des 
dellts et garantir aux organes de police qu'ils n'incarcereront 
pas las m&mes personnes plusleurs fols d'affllN apres avoir 
ete obliges de les relächer. II ne s'aglt an rien d'une prlvation 
de liberte au sens propre, bien qu'une privation de llberte 
solt compatible avec la Convention europeenne des drolts 
de l'homme (CEDH). En effet, alle stlpule expressement qua 
l'on peut avoir recours a cet Instrument lorsqu'il y a des rai
sons plausibles de soupyonner qua 1a personne concernee 
a commls une infractlon ou lorsqu'II y a des motlfs raisonna
bles de croire a la necessite de l'emp~her de commettre 
une infraction ou de s'enfuir apres /'accomplissement de 
celle-cl. Des centres d'hebergement fermes respecteralent 
donc eux aussi l'artlcle 5 chiffre 1 lettres b et c CEDH. 
En 2000, las Chambres federales ont examine une initiative 
deposee par le canton d'Argovie pour demander a la Con-
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federation de creer des lieux d'hebergement collectifs fer
mes et centraux. lls auraient ete destlnes aux personnes 
titulaires d'une autorisation de sejour provisoire au tltre de 
l'asile et aux personnes sans autorisation de sejour ne re
spectant pas !'ordre etabli dans notre pays. Des reserves 
fondees sur l'article 5 CEDH ont conduit au rejet de !'initia
tive du canton d'Argovie et d'une motion Loretan allant dans 
le meme sens. Au sein de la presente chambre, le Parti radi
cal-democratique avait a. l'epoque approuve cette proposi
tion a une tres forte majorite (par 26 voix contre 9 et 1 abs
tention). II s'etait egalement exprime en faveur de la creation 
de ces lieux d'hebergement collectifs a plusieurs reprlses 
par voie de communique de presse. 
La presente proposltion d'instaurer des centres de renvol 
tient totalement compte des objectlons soulevees a l'epoque 
en ce qul conceme la conformite avec la CEDH, pulsqu'II ne 
s'agit pas de creer des institutions fermees mais des institu
tions imposant une obllgatlon de presence. 
On pourrait envisager d'installer les centres de renvoi propo
ses dans les 48 casemes vacantes offrant plus de 8300 pla
ces que l'armee met a la dlsposition de classes scolaires 
pour leur servlr de camps de vacances. 

Art. 75 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 
Die Rechtrnässigkelt und die Angemessenheit der spätes
tens nach 96 stunden angeordneten Haft sind nach weite
ren 96 stunden durch eine richterliche .... 
Abs.3 
.... nach der Haftanordnung erfolgen wird. Kann die Aus
schaffung nicht innerhalb .... 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 2: Viele Haftrichter In verschiedenen Kantonen 
führen keine Haftverhandlungen durch, wenn sich Innert 
96 Stunden eine Ausschaffung bewerkstelligen lässt. Es ist 
in der Tat nicht sinnvoll, in diesen klaren Fällen noch eine 
Haftverhandlung durchführen zu müssen, zumal das Perso
nal, das Haftsachen bearbeiten und vor Gericht vertreten 
kann, knapp dotiert ist. Diese bewährte Praxis ist als ge
samtschweizerisch einheitliche Lösung In das AuG zu über
führen. 
Der Gesetzgeber muss zudem die Frist zwischen ausländer
rechtllch motivierter Anhaltung und Haftanordnung exakt de
finieren, wenn er den für die Migrationsbehörden absolut 
notwendigen zeitlichen Ermessensspielraum massvoll er
weitern will (vgl. dazu Urteil des Bundesgerichtes 2A.101/ 
2004 vom 3. März 2004, E. 2.2.1 mit weiteren Hinweisen). 
Fazit: Mit der vorgeschlagenen Lösung erhalten die Migrati
onsbehörden einen Spielraum von vier Tagen zur Anord
nung der Haft (Tag 1 bis 4 nach Anhaltung); einen gleich 
langen Spielraum erhält der Haftrichter zwecks Überprüfung 
der Haft (Tag 1 bis 4 nach Haftanordnung). Dieser Eingriff In 
die persönliche Freiheit (maximal 8 Tage) lässt sich ange
sichts der Ausreisepflicht des Inhaftierten (illegaler Aufent
halt!) ohne weiteres rechtfertigen. 
Zu Absatz 3: Zu begrOssen ist der bundesrätliche Vorschlag, 
auf eine mündliche Verhandlung verzichten zu können, 
wenn die Ausschaffung voraussichtlich Innerhalb von acht 
Tagen nach Haftanordnung erfolgen wird. 
Der Gewinn dieser Regelung wird indessen gleich wieder 
zunichte gemacht, wenn sich die betroffene Person damit 
schriftlich einverstanden erklären muss. Das Institut der Aus• 
schaffungshaft wurde für Ausländer geschaffen, die sich 
nicht an gesetzliche Bestimmungen oder behördliche Anord
nungen halten. 
Warum diese Personen nun faktisch entscheiden können, ob 
die bundesrätllche Massnahme zur ressourcenschonenden, 
aber rechtlich einwandfreien Verfahrenserledigung greift 
oder nicht, ist nicht nachvollziehbar. Die entsprechende For
mulierung in Absatz 3 Ist zu streichen. 

Antrag Hubmann 
Abs.2 
.... Verhandlung zu überprüfen. (Rest des Absatzes strei
chen) 
Abs.3 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Der in Artikel 75 Absatz 3 geregelte Verzicht auf die Haftprü
fung durch den Richter ist nicht konform mit dem Anspruch 
auf rechtliches Gehör. Die Rechtrnässigkeit der Haftanord• 
nung kann nur vom Richter geprüft werden. Insbesondere 
kann die betroffene Person (in aller Regel rechtsunkundlg) 
nicht durch Einverständniserklärung gagenüber der haftan
ordnenden Behörde auf die Haftprüfung durch den Richter 
verzichten. 

Art. 75 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Müller Phillpp 
Al.2 
La legalite et l'adequation de la detention prononcee au plus 
tard dans les 96 heures doivent etre examlnees dans les 
96 heures suivantes au plus tard par une autorfte judiciaire .... 
Al.3 
.... suivant l'ordre de detention. SI le renvoi ou l'expulsion ne 
peut Atre execute .... 
Ddve/oppement per krit 
Alinea 2: nombre de juges d'instructlon exer~nt dans dif
ferents cantons n'engagent pas de pl'OC8dure de mise en 
detention lorsque le renvoi ou l'expulsion est execute dans 
les 96 heures. En effet, il n'est pas judicleux, dans des cas 
evidents, de devoir engager une procedure de mlse en de
tentlon, d'autant moins que le personnel qul traite le cas et 
represente l'etranger devant le trlbunal, dlspose tout juste 
des elements necessaires. Cette pratique doit etre lntegree 
ä la LEtr en tant que solution uniforme ä l'echelle nationale. 
En outre, le legislateur est tenu de determlner exactement le 
delal entre l'interpellatlon düment fondee sur le droit des 
etrangers et !'ordre de detention s'il souhalte prolonger de 
maniere adequate la marge essentielle dont dlsposent les 
autorftes de mlgratlon pour apprecler le cas (cf. a ce suJet le 
jugement du Tribunal federal 2A.101/2004 du 3 mars 2004, 
considerant 2.2.1 assorti d'autres indications). 
Resume: la mesure proposee permet aux autorltes de ma
noeuvre de beneficler d'une marge de manoeuvre de quatre 
Jours avant de prononcer !'ordre de detentlon (du 1er au 4e 
Jour suivant l'interpellatlon); le juge d'lnstructlon dispose du 
meme delai pour examiner la legallte et l'adequation de la 
detention (du 1er au 4e Jour sulvant !'ordre de detention). 
Cette ingerence dans la llberte personnelle (8 Jours maxi
mum) est Justifiee au vu de l'obligation du detenu de quitter 
la Suisse (sejour illegal!). 
Alinea 3: II convlent de saluer la proposltlon du Conseil 
federal conslstant a pouvolr renoncer a engager une proce
dure orale lorsqu'il parait vralsemblable que l'execution du 
renvoi ou de l'expulslon sera effectuee dans les huit jours 
suivant l'ordre de detentlon. 
Les acquis de cette reglementatlon sont a nouveau redults a 
neant sl la personne concernee dolt donner son consente
ment ecrlt. !!Institution de detentlon en vue du renvoi ou de 
l'expulsion a ete creee pour les etrangers qul ne respectent 
pas les dispositions legales ou les instructlons des autorites. 
II est incomprehensible que ces personnes puissent mainte
nant decider si la mesure du Conseil federal vlsant a executer 
la procedure, en limitant certes les coüts mals en demeurant 
irrecusable sur le plan jurldique, dolt etre appliquee ou non. 
La phrase de l'allnea 3 y relative doit etre biffee. 

Proposition Hubmann 
Al.2 
.... terme d'une pl'OC8dure orale. (Blffer le reste de l'allnea) 
Al.3 
Bitter 
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Developpement par ecrit 
Le falt que le juge puisse renoncer ä l'examen de la deten
tlon (art. 75 al. 3) n'est pas conforme avec le drolt d'Atre en
tendu. La legallte de la mise en detention ne peut Atre 
examlnee que par un Juge. La personne concernee (qul ne 
connattra pas le drolt dans la majorlte des cas) ne peut pas 
notamment renoncer ä l'examen de la detentlon par le Juge 
en donnant son consentement ecrlt ä l'autorlte qul aura pro
nonce la mlse en detention. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir behandeln die Arti
kel 73, 74, 74a und 75 in einer gemeinsamen Debatte. Der 
Bundesrat verzichtet auf das Wort. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Nur kurz, was 
die Haftdauern betrifft: Ich habe mich schon darüber ausge
sprochen, wie die Situation In der Praxis aussieht und wie 
die EMRK-Bedingungen sind. Ich möchte das nicht repetie
ren, Sie aber nochmals ausdnlcklich auf die völkerrechtli
chen Vorgaben hinweisen. 
Bei Artikel 74 ist es so: Wenn die Behörde die Reisepapiere 
beschaffen muss, hat die betreffende Person ihre Mitwlr
kungspflichten im Verfahren verletzt Daher darf man sie in 
Haft nehmen, das ist EMRK-konform. Der Antrag MOller 
Philipp will nun aber weiter gehen und die Ausschaffungs
haft unabhängig davon, wer die Papiere beschafft hat, an
ordnen. Wer Papiere hat und nicht ausgereist ist, der kann in 
aller Regel sowieso In Haft genommen werden, weil die Vor
aussetzungen von Artikel 73 erfOllt sind. 
Noch zu Artikel 75 und zum Antrag Müller Philipp: In Absatz 
2 wlll er praktisch einen Zwischenschritt einleiten; die Haft 
muss dann erst nach 96 Stunden angeordnet werden. Man 
könnte also jemanden 96 Stunden lang ohne Haftbefehl zu
rOckhalten, und das geht nicht. Jede Inhaftierung ist ein Ein
griff in die persönliche Freiheit eines Menschen. Sie braucht 
eine gesetzliche Grundlage, einen Grund, und soll verhält
nismässig sein. Es gelten also die allgemeinen Grundsätze 
von Verfügungen und eine Güterabwägung. In Absatz 3 will 
der Antrag Müller Philipp auf das schriftliche Einverständnis 
der betroffenen Person verzichten; es könnte also eine 
mündliche Verhandlung entfallen, wenn das die Behörde so 
will. Damit WOrde aber das rechtliche Gehör des Betroffenen 
verletzt. Eine Verhandlung gehört zu den prozessualen Mini
malrechten. Der Verzicht darauf kann erfolgen, es muss aber 
ein Einverständnis vorliegen. Daher ist auch dieser Antrag 
abzulehnen. 
Ich bitte Sie daher, sämtliche Anträge von einzelnen Rats
mitgliedern abzulehnen und dem Bundesrat und der Kom
mission, die einstimmig war, zu folgen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlssion: Ma collegue a 
dejä traite un certaln nombre de propositlons. J'aimerais in
sister plus partlcullerement sur la proposltion Müller Phillpp 
d'introduire un article 74a concernant des centres de renvoi. 
Ce qui est tres clair, c'est que saus le regime legal actuel, 
les cantons ont deja cette possibilite et, sauf erreur de ma 
part, le week-end dernier, la population d'une commune d'un 
canton alemanique a refuse par vole de referendum l'lm
plantatlon d'un centre pour requerants d'asile. Et les cantons 
sont naturellement confrontes ä la dlfficulte de mise sur pled 
de centres de ce type. II n'appartlent pas ä 1a Confederation 
de se substltuer ä eux dans une täche pour laquelle lls ne 
reussissent pas ä reunlr las ressources - financieres comme 
politiques - necessaires. 
Nous avions deja, dans le cadre de la Commission des lnsti
tutions polltlques, tralte cet objet avec une initiative canto
nale qui emanalt du canton d'Argovle. Nous devons avolr a 
l'esprlt que, si nous souscrivons ä la proposition Müller Phi• 
lipp concernant la creation, sous l'egide de et par Ia Confe
deration, de centres de renvoi, cela va necesslter des 
moyens flnanciers considerables que les cantons se sont 
jusqu'ici refuses ä engager, y compris les plus durs d'entre 
d'eux dans ce domaine, alors qu'lls avaient la possibilite de 
mettre en place de tels centres. 
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Je crols qu'il taut qua les cantons assument leurs responsa
billtes dans ce domaine. 11 leur appartient, le cas echeant, de 
negocier avec la Confederatlon pour la mise a dlsposition de 
certaines Installations, mafs II n'appartient pas a la Confede
ratlon de se substltuer aux cantons, qul assument des ras: 
ponsabilites premieres dans ce domaine et qul, il convlent 
d'insister sur cet element, et y comprls dans le canton d'Ar
govie, ont de]ä la posslbllite de mettre en place de tels cen
tres de coercitlon en vue de la preparation au renvoi. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Vischer hat das 
Wort für eine kurze persönliche Erklärung. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Wir haben vorhin - fast mit einem 
Zufallsmehr - drei Anträge gutgeheissen, die einen der 
schwersten Eingriffe in das von der Verfassung geschützte 
Persönlichkeitsrecht betreffen und die Haftbedingungen ver
schärften. Es hat inhaltlich darüber keine effektive Diskus
sion gegeben. Frau Leuthard hat auf die EMRK-Wldrigkelt 
hingewiesen. 
Dieses Parlament führt sich selbst ad absurdum, wenn es in 
einem solch diffizilen Projekt wie den Haftfragen einfach 
nach politischer Couleur entscheidet. 
Ich hoffe, es gibt bei den Freisinnigen, wo Ja Juristinnen und 
Juristen vertreten sind, die sich für liberal halten, genügend 
Leute, die diesem Spuk ein Ende setzen. 

Art. 73 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ober den Antrag Hess 
Bernhard wurde bereits bei Artikel 72 entschieden. Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer 1 Ist gemäss Antrag MOller Philipp ange
nommen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 100 Stimmen 
Für den Antrag Vermot (Zlff. 3) .••. 75 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 103 Stimmen 
FOr den Antrag Vermot (ZHf. 4) .... 73 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Trolsieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 91 Stimmen 
FOr den Antrag Müller Philipp (Abs. 2) .... 86 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dfsposltions sont adoptees 

Art. 74 

Erste Abstimmung - Premier vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 91 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp (Titel) .... 87 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 91 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp (Abs. 1) •••. 87 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisleme vote 
Für den Antrag MOller Philipp (Abs. 2) .... 121 Stimmen 
Für den Antrag Parmelin/Hess Bernhard .... 52 Stimmen 

Vierte Abstimmung- Quatrieme vote 
Für den Antrag Müller Philipp (Abs. 2) .••. 92 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .... 91 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Cinquieme vote 
Für den Antrag Gross Jost .... 73 Stimmen 
Dagegen .... 109 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 
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Art. 74a 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Müller Philipp .... 87 Stimmen 
Dagegen .... 95 Stimmen 

Art. 75 

Erste Abstimmung - Premier wte 
Für den Antrag der Kommission .... 97 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp (Abs. 2) .... 87 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission •••• 111 Stimmen 
Für den Antrag Hubmann (Abs. 2) •••• 70 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Trolsieme vote 
F0r den Antrag der Kommission •••• 97 Stimmen 
Für den Antrag Müller Phlllpp (Abs. 3 ) .... 86 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 115 Stimmen 
Für den Antrag Hubmann (Abs. 3) .... 68 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositlons sont adoptees 

Art. 75a 
Antrag Hess Bernhard 
Titel 
Bundes-ROckführungszentren 
(vgl. Antrag Hess zu Art. 42a des Asylgesetzes, 02.060) 
Abs. 1 
Ausländerinnen und Ausländer, bei denen Vollzug der Weg
oder Ausweisung nicht möglich, nicht zulässig oder nicht zu
mutbar ist und die gegen die öffentliche Sicherheit und Ord
nung verstossen haben, wegen eines Verbrechens oder 
Vergehens verurteilt worden sind oder sich nicht an behördli
che Anordnungen halten, werden bis zum möglichen Vollzug 
in ein zentral geführtes, geschlossenes Bundes-Rückfüh
rungszentrum eingewiesen. 
Abs.2 
Die Rückführungszentren werden durch den Bund geführt. 
Schriftliche Begründung 
Der Bund soll für Asylbewerber, deren Ausweisung nicht 
möglich ist, welche straffällig werden, Mitwirkungspflichten 
verletzen oder sich gegenüber behördlichen Weisungen re
nitent verhalten, geschlossene Rückführungszentren ein
richten. 

Art. 75a 
Proposition Hess Bernhard 
Tltre 
Centres de renvol de la Confederation 
{cf. proposltlon Hess concemant l'art. 42a de la lol sur l'asile 
02.080) 
Al. 1 
Les etrangers dont l'execution du renvoi ou de l'expulslon 
est Impossible, non autorisee ou n'est raisonnablement pas 
exigible, qui ont porte atteinte a la securite et a !'ordre pu
blics et qui ont ete condamnes en raison d'un crime ou d'un 
delit ou qui ne respectent pas les prescrlptions des autorites, 
sont places, Jusqu'a la possibilite d'executer leur renvoi, 
dans un centre de renvoi de la Confederation, gere de fa90n 
centralisee et ferme. 
Al.2 
Les centres de renvoi sont geres par la Confederation. 
Deve/oppement par ecrit 
La Confederation doit amenager des centres de renvoi fer
mes pour les requerants d'asile dont le renvol est impossf.. 
ble, qui sont passlbles d'une peine de prison, qui ont viole 
leur obligation de cooperer ou qui ont adopte un com
portement recalcitrant a l'encontre des lnstructions des auto
rltes. 

Präsident {Binder Max, Präsident): Die Berichterstatter 
wünschen das Wort nicht. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hess Bernhard •..• 60 Stimmen 
Dagegen .... 121 Stimmen 

Art. 76 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Wyss 
Abs. 1 
.... mündlich und schriftlich verkehren. Der Zugang zur 
Rechtsvertretung ist gewährleistet. 
Abs.2 
•... im Strafvollzug ist zu vermeiden. Minderjährige sind ge
trennt von Erwachsenen unterzubringen. Den Inhaftierten ist 
soweit möglich eine geeignete Beschäftigung anzubieten. 
Schriftliche Begründung 
Der Zugang zur Rechtsvertretung muss gewährleistet sein. 
Minderjährige sind altersgerecht unterzubringen (vgl. dazu 
Art. 37 Bst. b Kinderrechtskonvention). 

Antrag Dunant 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Vorschrift für die Mindestanforderungen an die Haftbe
dingungen stellt eine zusätzliche Auflage für die Vollzugsbe
hörden dar, die angesichts der angespannten Finanzlage 
der meisten Kantone nicht zumutbar Ist Zudem ist die Un
terscheidung zwischen Ausschaffungshaft und anderen 
Haftarten nicht evident. 

Art. 76 
Proposition de Ja commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Wyss 
Al. 1 
.••• et correspondre avec son mandatalre. t.:acces ä une assi
stance Jurldique est garantl. 
Al. 2 
.... ou purgeant une peine. Les mineurs doivent ttre separes 
des adultes. Les personnes mlses en detention doivent pou
voir, dans la mesure du posslble, s'occuper de maniere ap
propriee. 
Developpement par ecrlt 
t.:acces a une assistance juridique doit ttre garanti. Le pla
cement des mineurs doit se faire dans des condltlons qui 
correspondent a leur äge (sur ce polnt, voir l'art. 37 let. b de 
la Convention relative aux droits de l'enfant). 

Proposition Dunant 
A/.2 
Biffer 
Däveloppement par ecrit 
Les exigences minimales quant aux conditlons de detentlon 
sont une charge de plus impos€1e aux autorites d'execution, 
difficilement appllcables par elles dans la situation financiere 
tendue que connaissent la plupart des cantons. De plus, la 
distlnction entre detention en vue de l'expulslon et les autres 
formes de detentlon n'est pas evidente. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Bundesrat und die 
Berichterstatter wünschen das Wort nicht. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 113 Stimmen 
Für den Antrag Wyss (Abs. 1) ••.. 70 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Kommission •.•• 107 Stimmen 
Für den Antrag Wyss (Abs. 2) .... 76 Stimmen 
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Dritte Abstimmung - Ti'oisieme vote 
Für den Antrag der Kommission .•.. 115 Stimmen 
Für den Antrag Dunant .... 60 Stimmen 

Art. 77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

9. Kapitel 5. Abschnm (Art. 71-77) 
Antrag Huguenin 
Streichen 

Chapltre 9 sectlon 5 (art. 71-77) 
Proposition Huguenin 
Bitter 

Abstimmung - Vota 
Für den Antrag Huguenln •.•. 46 Stimmen 
Dagegen ...• 115 Stimmen 

Art. 78 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1-7 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.8 
Bewilligungsgesuche nach Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b 
von vorläufig aufgenommenen Ausländerinnen und Auslän
dern, die sich seit mehr als vier Jahren in der Schweiz auf
halten, werden unter Berücksichtigung der Integration, der 
familiären Verhältnisse und der Zumutbarkelt einer Rückkehr 
in das Herkunftsland vertieft geprüft. 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Garbani, Janiak, Marty Kälin, Till
manns, Vermot) 
Abs.5 
.... verfügen. Führt der Vollzug der Wegweisung bei Auslän
dern zu einem schwerwiegenden persönlichen Härtefall 
nach Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b AuG, so kann das 
Bundesamt für Ausländerfragen die vorläufige Aufnahme 
verfügen, sofern der Kanton keine Aufenthaltsbewilligung er
teilt. 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Dormond Beguelin, Garbani, Leuten
egger Oberholzer, Tillmanns, Vermot) 
Abs. 8 
Nach vier Jahren Aufenthalt hat die vorläufig aufgenommene 
Person Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung. 

Antrag Hass Bernhard 
Abs. 8 
Streichen 
Schriftliche BegrDndung 
Es darf nicht sein, dass Bewilligungsgesuche von vorläufig 
aufgenommenen Ausländern bereits nach vier Jahren ver
tieft geprüft werden. Eine solche Regelung öffnet dem 
Missbrauch Tür und Tor. 

Art. 78 
Proposition de la majorite 
Al. 1-7 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 8 
Les demandes d'admission selon l'article 30 alinea 1 lettre b 
deposees par un etranger admis provisoirement et residant 
en Suisse depuis plus de quatre ans sont examinees de ma
niere approfondie en fonction du niveau d'integration, de la 
situatlon familiale et de l'exigibilite d'un retour dans le pays 
d'origine. 
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Proposition de la minorite 
(Hubmann, Bühlmann, Garbani, Janiak, Marty Kälin, Till
manns, Vermot) 
Al. 5 
••.. l'article 44 alinea 3 LAsi. Si l'execution du renvoi place 
l'etranger dans une situation personnelle d'une extrflme gra
vite selon l'article 30 alinea 1 lettre b LEtr, l'Office federal 
des etrangers peut ordonner l'admisslon provisoire si le can
ton n'octroie pas d'autorisation de sejour. 

Proposition de la minorite 
(Hubmann, Bühlmann, Dormond B6guelin, Garbani, Leute
negger Oberholzar, Tillmanns, Vermot) 
Al. B 
Apres quatre annees de sejour, la personne admlse provi
soirement a droit a une autorisatlon de sejour. 

Proposition Hass Bernhard 
Al. B 
Bitter 
Developpement par ecrit 
II n'est pas acceptable que les demandes deposees par des 
etrangers admis provisoirement soient revisees de maniere 
approfondie deja apres quatre ans. Une teile regle est la 
porte ouverte a tous les abus. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Ich spreche zu den Absätzen 5 
und 8 von Artikel 78. Die Fassung des Bundesrates, die von 
der Mehrheit unterstutzt wurde, bezieht sich auf Asylsu
chende, die sich in einer schwerwiegenden persönlichen 
Notlage im Sinne von Artikel 44 Absatz 3 des Asylgesetzes 
befinden. Sie sollen vorläufig aufgenommen werden können. 
Mit ihrem Antrag möchte die Minderheit, dass diese Bestim
mung auch für Fälle gilt, in denen Ausländerinnen und Aus
länder in einer Situation sind, die einen Härtefall im Sinne 
von Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe b AuG darstellt. Ich 
denke dabei zum Beispiel an Opfer von Menschenhandel. 
Auch sie sollen vorläufig aufgenommen werden können, 
denn wenn sie nach Hause zurückkehren, riskieren sie dort, 
umgebracht zu werden, weil sie die Menschenhändler anzei
gen könnten. Deshalb Ist diese Ausweitung ganz wichtig; sie 
kann Menschenleben retten. 
Der zweite Antrag der Minderheit betrifft nicht Absatz 7, wie 
dies auf der Fahne steht, sondern Absatz 8. Der Status einer 
vorläufigen Aufnahme soll nur eine beschränkte Zelt dauern, 
nämllch vier Jahre. Der provisorische Aufenthaltsstatus ist 
mit schwerwiegenden Einschränkungen verbunden, wie wir 
das Im Zusammenhang mit der Diskussion über das Asylge
setz bereits dargelegt haben. Diese Einschränkungen ver
hindern eine eigenständige Lebensführung. So haben Leute 
mit diesem Aufenthaltsstatus nur einen beschränkten Zu
gang zum Arbeitsmarkt. Sie haben auch ein Ausreiseverbot. 
So konnte eine mir bekannte Familie beispielsweise nicht an 
einem Hochzeitsfest In Deutschland teilnehmen, weil Ihre 
Mitglieder nur vorläufig aufgenommen waren. Die meisten 
vorläufig Aufgenommenen leben aber mit einer langfristigen 
Perspektive In der Schweiz. Deshalb sollten sie spätestens 
nach vier Jahren eine ordentliche Aufenthaltsbewilligung er
halten. Das dient ihnen, aber auch uns. 
Ich bitte Sie, den beiden Anträgen der Minderheit zuzustim
men. 

MQller Philipp (RL, AG): Ich spreche zu den Minderheitsan
trägen Hubmann, wonach die Absätze 5 und 8 zu ändern 
sind. 
Zu Absatz 5: Mit der Änderung von Absatz 5 versucht die 
Kommissionsminderheit Hubmann, die vollzugswllllgen Kan
tone gesetzlich In die Knie zu zwingen. Der Antrag bewirkt, 
dass Kantone, welche ihren gesetzlichen Auftrag zum Voll
zug der Wegweisung ernst nehmen, gebremst werden, da 
die Gründe, die den Bundesbehörden gestatten, eine vorläu
fige Aufnahme zu verfügen - die mittelfristig halt doch zu 
einer Aufenthaltsbewilligung führt -, ausgedehnt werden 
sollen. Für die Kommissionsminderheit ist es offenbar ein 
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Ärgernis, dass nur die Kantone, nicht aber der Bund, in Här• 
tefällen Aufenthaltsbewilligungen erteilen können. 
Zudem verweisen die in Absatz 5 beschriebenen Kriterien, 
welche zu einer vorläufigen Aufnahme tohren, auf Artikel 44 
des Asylgesetzes. In Absatz 3 dieses Artikels 44 wird auf die 
schwerwiegende persönliche Notlage hingewiesen, die zu 
einer vorläufigen Aufnahme führen kann. Präzisiert wird 
diese schwerwiegende persönliche Notlage in Artikel 33 der 
Asylverordnung 1 Ober Verfahrensfragen. Die dort wiederum 
beschriebenen Umstände sind sehr umfassend und decken 
alle möglichen Härtefälle ab, die zu einer vorläufigen Auf· 
nahme tohren können. Eine weitere Zusatzformulierung Im 
vorliegenden Absatz 5 drängt sich daher nicht auf. 
Zu Absatz B: Es kann nicht zulässig sein, dass allein der 
Zeitfaktor zu einem Rechtsanspruch auf eine Aufenthaltsbe• 
wllligung führt. Dadurch wird geradezu ein Anreiz geschaf• 
fen, die Kooperation zu verweigern und den Aufenthalt 
möglichst so lange zu verlängern, dass diese vier Jahre er• 
reicht werden. 
Lehnen Sie daher bitte die beiden Minderheitsanträge Hub
mann zu Artikel 78 ab. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Die CVP-Fraktion unterstiltzt in Ar
tikel 78 die Mehrheit. 
Im Asylgesetz wäre nun die vorläufige, humanitäre Auf
nahme vorgesehen, zumindest in der Fassung, die an den 
Ständerat gegangen ist. Solange diese aber nicht in Kraft ist, 
macht es keinen Sinn, bereits Regelungen dafür vorzuneh
men. Vor allem ist es nicht richtig, in die Kompetenzvertei
lung zwischen Kantonen und Bund elnzugreHen. Der 
Minderheitsantrag wilrde eine starke Änderung der bisheri
gen Kompetenzaufteilung bedeuten. 
Ebenso lehnt die CVP-Fraktion bei Absatz 8 einen Rechts
anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung ab. Es gibt im Be
reich der ausländerrechtlichen Verfahren Fälle, in denen die 
öffentliche Sicherheit und Ordnung erheblich oder wiederholt 
gestört werden. Die Behörde muss eine Handhabe besitzen, 
um dagegen etwas tun zu können. Gerade eben im Zusam• 
menhang mit den „sans-papiers» macht auch der neue Ab
satz 8 der Kommissionsmehrheit Sinn; er übernimmt eine 
Regelung, die bisher einfach in einem Kreisschreiben formu
liert war. Gemäss diesem Kreisschreiben soll nach vier Jah
ren illegalem Aufenthalt in der Schweiz sorgfältig gepratt 
werden, ob nicht ein Bleiberecht möglich sei. Bei einem vor
läufig Aufgenommenen gibt es diese Möglichkeit nicht. Es 
wäre absurd, die vorläufig Aufgenommenen schlechter zu 
stellen als die illegal hier lebenden Personen. Dagegen 
muss man hier die Gleichstellung vornehmen: Unter Berück
sichtigung der Integration, der familiären Verhältnisse und 
der Zumutbarkeit einer ROckkahr können die Gesuche ver
tieft geprüft werden. Die vorläufige Aufnahme ist beim Asyl
gesetz ja sehr umstritten, aber es macht keinen Sinn, 
Ausländer gegenOber Asylsuchenden zu benachteiligen. 
Deshalb stimmt die CVP-Fraktlon hier mit der Mehrheit 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich mache hier eine Bemer
kung zum ganzen Bereich der vorläufigen Aufnahme. Es ist 
wie bei den Zwangsmassnahmen: Wir Oberarbeiten dieses 
Gebiet neu, und wir werden uns erlauben - wie schon bei 
der Revision des Asylgesetzes angekOndigt -, bei der zwei
ten Lesung in der ständerätlichen Kommission neue Vor
schläge einzubringen. Das Gebiet ist überlagert von Miss
verständnissen, sprachlichen Verwirrungen, Unklarheiten 
und dem Verdacht, die Behörden hätten die Möglichkeit, will
kürliche Entscheide zu treffen. Dies Ist nicht nur ein Ver
dacht, sondern diese Möglichkeit ist wirklich vorhanden. Ich 
habe selbst erlebt, wie wir hier eine Woche lang das Asylge
setz beraten haben und dass Ober die vorläufige Aufnahme, 
die Grande für eine vorläufige Aufnahme und die Nichtaus
schaffung von Leuten, die an sich keinen Rechtsgrund ha
ben, hier zu bleiben, völlige Unklarheit herrscht - selbst 
unter den Parlamentariern. Das hängt nicht zuletzt damit zu
sammen, dass gewisse Wörter, die durch den allgemeinen 
Sprachgebrauch besetzt sind, im Asylwesen tar etwas ande-

res benutzt werden. Dies gilt zum Beispiel für den BegrHf 
«Unzumutbarkeit», den Begriff «humanitäre Aufnahme" und 
dergleichen mehr. 
Worum geht es hier eigentlich? Es gibt Ausländer, die in der 
Schweiz sind und einen Rechtsgrund haben, hier zu sein. 
Das können Leute sein, die eine Aufenthaltsbewilligung er
halten haben, also Leute, die mit einer Bewilligung in der 
Schweiz sind, sei es, dass sie ein Besuchervisum haben, sei 
es, dass sie mit einer Arbeitsbewilligung für längere Zeit da 
sind usw. Dann gibt es Ausländer, die zwar hier sind, die 
aber nicht hier sein dOrfen, die keinen Rechtsgrund haben, 
hier zu sein, und ausreisen müssen. Und dann gibt es 
Flüchtlinge; diese haben einen Rechtsgrund, hier zu bleiben, 
weil sie Aüchtlinge sind. Sie sind in unserem Land, und Ihre 
Rechtsstellung Ist nicht wie die von Ausländern, sondern sie 
ist praktisch die gleiche wie die Rechtsstellung von Schwei
zern. Sie sollten in Ihren Rechten gleichgestellt sein, aber 
sie sollten auch gleichgestellt sein, was die Pflichten anbe
langt. 
Wie steht es nun mit den Personen, die ausreisen mOssen? 
Es gibt eine Kategorie von Menschen, die nicht ausreisen 
müssen, obwohl sie keinen Rechtsgrund haben, hier zu blei
ben. Sie können hier bleiben, weil es besondere Gründe 
gibt. Es gibt vier verschiedene Gründe, die auseinander zu 
halten sind. Wir werden vorschlagen, dass im Gesetz nur 
noch von diesen Personen gesprochen wird, sodass allge
meine Begriffe wie «Unzumutbarkeit» und „humanitäre Auf
nahme» nicht mehr gebraucht werden mOssen. 
1. Es gibt Leute, die können nicht ausreisen, weil die Aus
reise unmöglich Ist Das sind solche, die wegen Unmöglich
keit der Wegweisung vorläufig aufgenommen sind. Das Ist 
namentlich bei technischer Unmöglichkeit so: keine Flugver
bindung, bei anderen sind die Flughäfen geschlossen, es 
gibt keine Reiseverbindungen usw. Von den ungefähr 25 000 
vorläufig Aufgenommenen, die wir zurzeit in der Schweiz ha· 
ben, also etwa gleich viele wie Flilchtllnge, gehören unge
fähr 1000 dazu. Diese können hier bleiben, bis die Un
möglichkeit der Wegweisung beseitigt ist; dann können sie 
ausreisen. In der Regel reisen sie auch nach kurzer Zeit aus; 
es gibt nicht solche, die sieben oder acht Jahre wegen der 
Unmöglichkeit der Wegweisung hier sind, denn die Unmög
lfchkelt ist von relativ kurzer Dauer. 
2. Es gibt solche, die hier sind - obwohl sie nach Hause ge
hen mOssen -, well die Unzulässigkeit der Ausschaffung 
festgestellt Ist Namentlich aus völkerrechtlichen Granden 
können sie nicht ausgeschafft werden. Hier handelt es sich 
ebenfalls um eine kleinere Zahl, es sind auch ungefähr 1000 
unter den 25 000 Personen. 
3. Diese Personen stellen eine wesentlich grössere Katego
rie dar. Es sind vorläufig Aufgenommene, die bei einer Aus
schaffung an dem Ort, wo sie hinmOssten, existenziell 
gefährdet wären, obwohl sie staatlich nicht verfolgt sind und 
obwohl sie keine klassischen FIOchtlinge sind. Das sind von 
den 25 000 ungefähr 17 500 Personen. Hier gibt es Insbe
sondere drei Gründe, die akzeptiert werden: Krieg, allge
meine Gewalt und Krankheit. Am betreffenden Herkunftsort 
herrschen Zustände, die eine existenzielle Gefährdung be
deuten. 
4. Es gibt vorläufig Aufgenommene, die wegen einer schwer
wiegenden persönlichen Notlage nicht heimreisen mOssen. 
Diese werden wegen einer schweiwlegenden persönlichen 
Notlage vorläufig aufgenommen. 
Es Ist die Meinung, dass vorläufig Aufgenommene ausreisen 
mOssen, sobald der Grund tar die vorläufige Aufnahme nicht 
mehr da ist. Die Erfahrung zeigt, dass die meisten der vor
läufig Aufgenommenen, etwa 90 Prozent, nicht mehr ausrei
sen. Das ist das grosse Problem: dass sie in der Regel hier 
bleiben. Ein Teil von ihnen wird bei den Kantonen umgetellt, 
und sie bekommen eine Bewilligung; andere mOssen da 
bleiben, weil das Provisorium zum Dauerzustand wird. 
Hierzu gehören vor allem Leute, die krank sind - nicht sol
che, die wegen Epidemien in ihrem Heimatland krank sind, 
sondern solche, die Krankheiten haben, tor die es in den 
entsprechenden Ländern keine Behandlungsmöglichkeiten 
gibt, also beispielsweise Krebs oder Aids, und denen man 
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eine Ausweisung nicht zumuten kann. Das ist die grösste 
Kategorie. Andere gibt es nicht. 
Wenn wir vorläufig Aufgenommene haben, so sind sie ent
weder vorläufig aufgenommen, weil eine Ausweisung un
möglich oder unzulässig ist oder weil eine existenzielle 
Gefährdung oder eine schwerwiegende persönliche Notlage 
vorliegt. 
Die Rechtsfolgen bei diesen vier Gruppen sind zu unter
scheiden. Neu schlagen wir namentlich eine Besserstellung 
derjenigen vor, welche mit Papieren eingereist sind. Wir 
schlagen also vor, diese zu bevorzugen. Die ganze Proble
matik im illegalen Bereich - aber auch im Asylbereich -
hängt damit zusammen, dass wir in der Schweiz mit den 
heutigen Verfahren diejenigen, die keine Papiere vorweisen, 
gegenQber den anderen begQnstigen. Es ist ein irrationaler 
Zustand: Jene, die keine Papiere haben, werden bevorzugt. 
Sie können immer da bleiben, weil sie eben keine Papiere 
haben; sie können bevorzugt behandelt werden, weil sie 
keine Papiere haben. 
Das haben auch die Einreisenden bemerkt. Darum ist der 
Anteil der Papierlosen, die um Asyl nachgesucht haben, in
nerhalb von zehn Jahren von 20 auf ungefähr 80 Prozent an
gestiegen. Die überwiegende Mehrzahl hat keine Papiere 
mehr, und ein Grossteil davon gibt auch die Identität nicht 
bekannt. Es kann nicht sein, dass wir diese Gruppe begün
stigen. Darum werden wir bei den vorläufig Aufgenommenen 
vorschlagen - seien sie aus dem Asylbereich oder nicht -, 
dass für diejenigen, die mit Papieren eingereist sind, die Er
werbstätigkeit, der Famillennachzug und die Übergabe In die 
finanzielle Zuständigkeit der Kantone, wo sie dann auch Ar
beitsbewilligungen bekommen, früher möglich sind als für 
diejenigen, die ohne Papiere eingereist sind. 
Man kann diejenigen, die ohne Papiere einreisen, nicht völlig 
benachteiligen; man kann nicht jemanden ins Elend schi
cken, nur weil er keine Papiere hat. Aber man soll die Papier
losen nicht noch bevorzugen gegenüber denjenigen, die 
Papiere haben. Das grosse Problem heute Im ganzen Asyl
bereich, aber auch im Ausländerbereich sind die illegal An
wesenden - abgewiesene Asylsuchende sind auch illegal 
anwesend -, die nicht mehr heimreisen und die nicht mehr 
heim geschafft werden können, weil sie keine Papiere haben. 
Sie sehen, es gibt also neue Vorschläge im Bereich der 
Zwangsmassnahmen und neue Vorschläge Im Bereich der 
vorläufig Aufgenommenen. ich bitte Sie, bei dieser Lesung 
Im Nationalrat die Minderheitsanträge abzulehnen - siege
hen in eine völlig falsche Richtung - und der Mehrheitsfas
sung und der Fassung des Bundesrates zuzustimmen. Dann 
werden Sie in der zweiten Lesung, sofern der Ständerat das 
in dieser Form akzeptiert, voraussichtlich neue Lösungen 
bekommen. Das zeitliche Verfahren Ist das gleiche wie bei 
den neuen Vorschlägen zu den Zwangsmassnahmen. Wir 
werden Ende Juni den Kantonen diese Vorschläge vorlegen; 
wir werden auch weitere interessierte Organisationen be
grQssen, weil es sich ja um Zusatzanträge handelt. Mitte Au
gust werden wir dann mit den bereinigten Vorschlägen in 
den Bundesrat gehen. Die Ständeratskommisslon hat jetzt, 
fOr die erste Lesung, beschlossen, dass sie diese neuen 
Vorschläge Anfang September beraten wird. 
Ich werde darum zu den übrigen Artikeln, soweit sie die vor
läufige Aufnahme betreffen, nicht mehr sprechen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Dieses Kapitel 
handelt von der vorläufigen Aufnahme, entspricht also der 
Konzeption der heutigen Situation im Anag, im Asylgesetz. 
Wenn neu die provisorische und humanitäre Aufnahme ins 
Asylgesetz aufgenommen wird - das hat dieser Rat schon 
verabschiedet, der Ständerat wird noch darQber befinden -, 
müssten Trtel und Konzeption gesetzessystematisch selbst
verständlich angepasst werden. Es macht aber keinen Sinn, 
zum Voraus andere Regelungen zu vereinbaren und dieses 
Konzept, das in der SPK Unterstützung fand, nicht weiterzu
verfolgen. 
Der Antrag der Minderheit Hubmann zu Absatz 5 würde ei
nen Systemwechsel initiieren. Das Asylwesen ist nämlich 
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Bundessache, während die Ausländerbehörden beim Kan
ton angesiedelt sind. Daher gibt es unterschiedliche Ent
scheidwege. Der Antrag würde in die Kompetenz der Kan
tone eingreifen, was die Kommission ablehnt, und zwar mit 
10 zu 7 Stimmen. 
Der Antrag der Minderheit Hubmann zu Absatz 8 verlangt für 
vorläufig Aufgenommene einen Rechtsanspruch auf eine 
Aufenthaltsbewilligung. Auch das lehnt die Kommissions
mehrheit klar ab. Bis anhin konnten die Kantone humanitäre 
Aufnahmen vorsehen, was nichts mit dem Asylrecht zu tun 
hat. Es waren meist Fälle von persönlichen Härten, etwa we
gen der Begrenzungsverordnung. Es handelt sich um etwa 
5000 Personen Im Jahr. Die Praxis in den Kantonen ist dabei 
sehr unterschiedlich. Es würde nun zu einer Unglelchbe
handlung führen, wenn alleine aufgrund des Zeitablaufs von 
vier Jahren ein Anspruch auf Aufenthalt resultieren würde. 
Wir haben - nicht zuletzt wegen der ganzen Diskussion um 
die «sans-papiers" - einen neuen Absatz 8 in die Vorlage 
eingebaut. Heute besteht für diese ganze Problematik ledig
lich ein Kreisschreiben des Bundes an die Kantone; Sie ha
ben In diesem Rat auch schon darQber debattiert. Für vor
läufig Aufgenommene besteht kein Lösungsansatz. Daher 
hat die Kommission gehandelt. Denn es macht in diesem 
Bereich keinen Sinn, Illegale anders zu behandeln als vor
läufig Aufgenommene. Gemäss Absatz 8 soll nach vierjähri
gem Aufenthalt in der Schweiz ein Anspruch auf vertiefte 
PrQfung des Falles bestehen - ein Prüfungsrecht, aber eben 
nicht ein Aufenthaltsrecht. Wir wollen keine generelle Regu
larisierung; dieser Rat hat sich In mehrfachen Entscheiden 
auch so ausgesprochen. Vielmehr soll weiterhin der Einzel
fall im Vordergrund stehen. Es gibt problematische Fälle, 
und es wäre verfehlt, allen einen Rechtsanspruch ohne nä
here Sichtung des Falles einzuräumen. 
Wir anerkennen, dass es mit zunehmender Aufenthalts
dauer problematischer wird, eine Person in die Heimat zu
rückzuschicken. Dennoch besteht kein Rechtsanspruch auf 
Aufenthalt, sondern eben nur auf Prüfung. Damit kann die 
Situation entschärft werden. Insbesondere die Kantone ha
ben diesen Vorschlag begrQsst. Die SPK hat daher den An
trag Hubmann mit 14 zu 7 stimmen abgelehnt. Der Proble
matik wird zudem mit der Einführung der humanitären Auf
nahme im Asylrecht Rechnung aufgefangen. Wer diesem 
Weg zugestimmt hat, der ja eine Mehrheit fand, hat deshalb 
das Problem aufgenommen. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen. 

Beck Serge (RL, VD), pour ia commission: Nous nous trou
vons la dans des dispositions legislatives qul sont en quel
que sorte une charni~re entre le droit d'aslle et le drolt de 
sejour ordinaire des etrangers. 
En ce qui concerne la proposltlon de mlnorite il l'alinea 5, 
vous me permettrez de dire il Madame Hubmann que je ne 
comprends pas son insistance dans ce domaine a dupliquer 
des elements; eile a evoque les victimes de la traite des 
€1tres humains, qu'elle a deja pu faire inscrire a l'article 30 
lettre e, d'ailleurs contre l'avis de la commission et du Con
seil federal. Je rappelle que cet artlcle prevolt les possibilltes 
de deroger aux conditions d'admission, et en particulier que 
les victlmes de la tralte d'€1tres humains, ainsl que les te
moins de celle-ci, sulte a la proposltion Hubmann, benefi
cient deja d'une posslbllite de derogation de leur statut ou de 
leurs conditions d'admission. II n'y a donc pas lleu de dupli
quer. 
II taut rejeter la proposition de minorite Hubmann a l'alinea 5, 
ce qu'a fait ia commission par 10 voix contre 7. 
En ce qul concerne l'allnea 7, l'admission provisoire est clai
rement definie dans l'article 78 alinea 1. C'est une admis
sion dans l'attente d'un renvol ou d'une expulsion qui n'est 
pas possible pour des raisons independantes de la volonte 
de l'etranger. C'est donc une possibilite de sejour qui, par 
definition m€1me, est limitee par des conditions tout a falt par
ticuli~res. II ne saurait donc y avoir de transformation auto
matique de l'admission provisoire en autorlsation de sejour 
apr~ quatre ans. 
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Par contre, apres ce delai, les demandes d'octroi d'une de
rogation aux conditions d'admisslon, au sens de l'article 30 
auquel j'al deja fait reference tout a l'heure et qul mentionne 
les cas individuels d'une extrllme gravite, sont examinees de 
manlere approfondie en vue de l'octroi d'un statut plus sta
ble. 
C'est la raison pour laquelle la commlsslon vous invite, par 
1 O volx contre 6 et 1 abstention, a rejeter egalement la pro
position de minorite Hubmann a l'alinea 7. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 107 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit (Abs. 5) .... 65 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Frau Hubmann, ist es 
richtig, dass sich Ihr Minderheitsantrag auf Absatz 8 be
zieht? - Es ist richtig. Auf der Fahne ist die Minderheit Hub
mann fälschlicherweise zu Absatz 7 aufgeführt. 

zweite Abstimmung - Deuxfeme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 11 o Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit (Abs. 8) .... 65 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Ttoisieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 127 Stimmen 
Für den Antrag Hess Bernhard .... 47 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositlons sont adoptees 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 80 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Wasserfallen 
Abs. 7 
.... und die Ausübung einer Erwerbstätigkeit. Die Überfüh
rung der vorläufigen Aufnahme in eine definitive Aufenthalts
bewilligung ist ausgeschlossen. 
Schriffliche Begrondung 
Der renitente Ausländer darf nicht belohnt werden. Die Aus
führungen In Artikel 80 Absatz 7 sind relativ unpräzis und 
schwammig. Der Bundesrat kann fast alles bzw. fast nichts. 
Deshalb muss eine Strafe bei Nichtkooperation (keine Be
lohnung mit einer definitiven Aufenthaltsbewilligung) ange
droht werden. 

Art. 80 
Proposition de la commfssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Wasserfallen 
Al. 7 
.... et de l'exerclce d'une activlte lucrative. II est exclu qu'une 
admission provisoire soit transformee en autorisation de se
jour definitive. 
Developpement par ecrft 
II ne saurait Eitre question de «recompenser" le demandeur 
d'asile recalcitrant. Les dispositions de l'article 80 allnea 7 
sont relativement impreclses et floues. Le Conseil federal 
peut a la fois presque tout faire et ne rien faire. II faut donc 
prevoir une menace de peine en cas de refus de cooperatlon 
(donc empllcher une «recompense» par l'octroi d'une autori
satlon definitive). 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Nous n'avons 
pas traite cette proposition en commission. Vous me permet-

trez tout de mllme d'attlrer votre attentlon sur le fait que 
Monsieur Wasserfallen a tendance a confondre les reque
rants d'asile admis a titre provisoire avec les recalcitrants qui 
refusent de collaborer a la procedure. 
Nous debattons ici de personnes pour lesquelles le renvoi 
n'est pas possible sans responsabillte de leur part. II n'y a 
donc a priori pas lieu de suivre la proposition Wasserfallen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 89 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 79 Stimmen 

Art. 81-86 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commissfon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 87 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Tillmanns, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Vermot) 
Streichen 

Art. 87 
Proposition de /a majorite 
Adherer au projet du ConseH federal 

Proposition de /a mfnorite 
(Tillmanns, Bühlmann, Garbani, Hubmann. Vermot) 
Bitter 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit llllmanns wurde zuruckgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon 1a proposition de la majorite 

Art. 88 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de ia commlsslon 
Adherer au projet du Conseil f&deral 

Angenommen -Adopte 

Art. 89 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Janiak) 
Abs.2 

d ..... hat oder die Person als SchutzbedClrftige gemäss Arti
kel 4 des Asylgesetzes gilt, oder die Wegweisung der Per
son unzulässig oder unzumutbar Ist und ihr die Flüchtlingsei
genschaft nach dem .... 

Art. 89 
Proposition de ta majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Vermot. Bühlmann, Garbanl, Hubmann, Janlak) 
Al.2 

d ..... une demande d'asile, ou lorsque l'etranger est consl
dere comme une personne a proteger au sens de l'article 4 
de la loi sur l'asile, ou lorsque son renvol est irrecevable ou 
inadmissible et qu'il est reconnu refugie au sens de .•.. 
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Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht hier um Bus
sen bei Sorgfaltspfllchtverletzungen durch die Luftverkehrs
unternehmen. Die Luftverkehrsunternehmen sollen Bussen 
bezahlen, wenn sie Personen transportieren, die die notwen
digen Papiere zur Durch-, Ein- oder Ausreise nicht besitzen. 
Ich möchte aber zuerst etwas ganz Grundsätzliches zu die
sen ganzen Massnahmen gegen Luftverkehrsunternehmen 
sagen: Hier herrscht nämlich europaweit ein grundsätzliches 
Unbehagen. Den Beförderungsunternehmen werden Aufga
ben überbürdet, die definitiv zu den fremdenpollzeillchen 
Aufgaben und Aufträgen gehören. Die Luftverkehrsunter
nehmen müssen nämlich verhindern, dass Leute ohne ihre 
Schriften ein-, aus- oder durchreisen. Bei einer Anhörung im 
Europarat zu diesem Thema anlässlich der Beratung der 
zwangsweisen Ausschaffungen hat der Chef der Internatio
nalen PIiotenvereinigung sich äusserst skeptisch Ober die
sen Aufgabentransfer von der Polizei hin zu den Piloten bzw. 
zu den Transportunternehmen geäussert. Vor allem die 
Sanktionen, die mit diesem Transfer von Aufgaben verbun
den sind, wurden heftig bestritten. Vorbehalte der Internatio
nalen PIiotenvereinigung lauteten zum Beispiel, dass die 
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen von Luftverkehrsunterneh
men keine entsprechenden Ausbildungen hätten und dass 
polizeiliche Aufgaben grundsätzlich nicht Ins Pflichtenheft 
der Piloten gehörten. 
In Artikel 89 Absatz 2 Buchstabe d sollen nun Ausnahmen 
gemacht werden filr Personen, die ein Asylgesuch einge
reicht haben und denen die Flüchtlingseigenschaft zuer
kannt wird. Hier stellt sich auch die Frage: Wie kann das 
Flugpersonal dies erkennen? Wie kann jemand erkennen, 
dass diese Person wirklich ein Asylgesuch gestellt hat und 
ihr die Flüchtlingseigenschaft zuerkannt worden Ist? Das ist 
völlig ausserhalb der Kompetenz und des Aufgabenberei
ches von Piloten und Mltarbeitanden von Flugunternehmen. 
Ich möchte den Personenkreis trotzdem erweitern. Ich 
möchte, dass In dieses Gesetz auch noch aufgenommen 
wird, dass Personen ausgenommen sind, die als Schutzbe
dürftlge gemäss Artikel 4 des Asylgesetzes gelten, deren 
Wegweisung unzulässig oder unzumutbar Ist und denen die 
Flüchtllngseigenschaft zuerkannt wirc!. Mir fehlt der Glaube, 
dass dieser Artikel aus diesem Gesetz gestrichen wird, da
her müssen wir die Gruppe der Personen, die hier ausge
nommen sind, auf die Schutzbedürftlgen ausweiten. 
Ich bitte Sie um Zustimmung. 

Engelberger Eduard (RL, NW): Im Namen der FDP-Frak
tion beantrage ich Ihnen, den Minderheitsantrag Vermot
Mangold abzulehnen, weil er schlicht nicht notwendig Ist 
Denn auch Schutzbedürftlge haben die Möglichkeit, ein 
Asylgesuch einzureichen; sie werden es auch In aller Regel 
tun. Die Zumutbarkeit und die Zulässigkeit einer Rilckschaf
fung werden ohnehin im Rahmen dieses Asylgesuches dann 
auch geprilft. 
In diesem Zusammenhang ist es auch richtig, dass nur filr 
jene Personen Bussen gegen die Beförderungsuntemeh
men ausgesprochen werden, welche ein Asylgesuch schluss
endlich einreichen. 
Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktlon und 
die EVP/EDU-Fraktlon unterstützen den Antrag der Mehrheit. 

Perrln Yvan (V, NE): A l'artlcle 89 allnea 2 lettre d, la mlno
rlte propose d'elarglr les cas oCI l'on renonce a infllger une 
amende a une compagnle de transport aerlen lorsque le 
passager est considere comme personne a proteger ou lors
que son renvoi est irrecevable ou lnadmlssible. Cette dispo
sition complique lnutllement la lol sans apporter quelque 
element utlle, ceci d'autant plus que la verslon proposee par 
le Conseil federal lui octroie la competence de prevolr 
d'autres exceptions. II nous paralt dH lors judlcieux de lals
ser une marge d'appreciatlon au Conseil federal pour deter
mlner dans quelle mesure il souhaita elargir les cas oCI une 
amende n'est pas prononcee. 
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C'est la raison pour laquelle le groupe UDC vous recom• 
mande de rejeter la proposltion de la minorlte et d'en rester 
au texte du Conseil federal. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, dem Antrag der 
Minderheit zu folgen. Der Antrag der Minderheit filhrt zu ei
ner humanitären und verhältnlsmässigen Auslegung dieser 
Problematik. 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich bitte Sie, der Mehrheit 
und damit der Fassung des Bundesrates zuzustimmen. Die 
Minderheit will keine Busse bei Sorgfaltspflichtverletzungen, 
wenn es sich um SchutzbedOrftlge oder anerkannte Flücht
linge handelt oder wenn eine Rückkehr unzulässig oder un
zumutbar Ist. 
Wir haben die Fluggesellschaften dringend an ihre Sorgfalts
pflfcht zu mahnen. Jeder, der fliegt, welss, er braucht Pa
piere, sonst kann er nicht fllegen. Wenn die Fluggesell
schaften diese Sorgfaltspflicht verletzen, namentlich auch 
Fluggesellschaften aus Ländern, wo es den Fluggesell
schaften glelchgOltig sein kann, ob die Leute ohne Papiere 
reisen, so milssen sie zur Rechenschaft gezogen werden. 
Die angedrohte Busse von 5000 Franken ist fQr eine Flugge
sellschaft natürlich relativ niedrig, das Ist mir schon klar. Sie 
muss sie auch nicht in jedem Fall bezahlen. Man nimmt das 
ja aus In Buchstabe d, nämlich wenn die beförderte Person 
ein Asylgesuch eingereicht hat und die Flilchtlingseigen
schaft erwiesen ist, dann wird diese Busse nicht ausgespro
chen; das heisst, sie wird dann eben hinfällig. Wetter 
entgegenkommen sollten wir nicht Der Bundesrat kann so
gar noch weitere Ausnahmen vorsehen. In extremen Fällen 
von grosser persönlicher Notlage kann darauf zurückgegrif
fen werden. 
Aber Sie sollten nicht so weit gehen, dass Sie hier wieder 
die Tore öffnen. Es Ist eigenartig, dass man filr das Reisen 
Oberall P iere braucht, dass man aber, um Illegal einzurei
sen, h keine Papiere hat und dann sagt, man könne 
nicht mehr zurück. Man kann anscheinend gut ohne Papiere 
kommen, aber nicht mehr ohne Papiere gehen. Da stimmt 
etwas nicht. Die Fluggesellschaften haben es in der Hand 
bei der Kontrolle Jedes Einzelnen, sie haben Ja auch die Auf
gabe und die Pflicht, die Visa zu Oberprilfen. 
Wir bitten Sie, bei der Mehrheit zu bleiben. 

Leulhard Doris (C, AG), filr die Kommission: Ich glaube, es 
gibt bei dieser Diskussion ein Missverständnis, wie auch der 
Bundesrat jetzt zu Recht gesagt hat. Es geht nicht um Bus
sen filr die Personen, sondern fOr die Luftverkehrsunterneh
men. Es geht um die Konsequenzen. Wenn ein Luftver
kehrsunternehmen seiner Sorgfaltspflicht nicht oder nur un
genilgend nachkommt. dann wird es neu nach dem Vor
schlag von Bundesrat und Mehrheit gebüsst. Das wurde In 
der Kommission nicht bestritten, und das entspricht auch ei
nem Uno-Zusatzprotokoll und wird auch intematlonal heute 
so gehandhabt. 
Bei Absatz 2 hatte die Mehrheit der Kommission kein Gehör 
filr die Minderheit Vermot, wo die Strafbestimmung filr Asyl
personen oder Schutzbedürftlge ausser Kraft gesetzt wer
den soll. Wir haben das mit 10 zu 5 Stimmen abgelehnt. Es 
wäre sowieso wieder eine Frage, die Im Rahmen des Asyl
gesetzes geklärt werden milsste und nicht hier Im Rahmen 
des Ausländergesetzes. 
Ich bitte Sie daher, das abzulehnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Filr den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

Art. 90 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adoptt§ 
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11. Kapltel 2. Abschnitt (Art. 88-90) 
Antrag Huguenln 
Streichen 

Chapltre 11 sectlon 2 (art. 88-90) 
Proposition Huguenin 
Bitter 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag Huguenin .... 48 Stimmen 
Dagegen .... 104 Stimmen 

Art. 91 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, BOhlmann, Dormond Beguelin, Tillmanns, Ver
mot) 
Abs. 1 
Die zuständigen Behörden berücksichtigen bei der Ermes
sensausübung die öffentlichen Interessen und die persönli
chen Verhältnisse der Ausländerinnen und Ausländer. Deren 
bisheriger Anwesenheit sowie verwandtschaftlichen Bindun
gen in der Schweiz ist besonders Rechnung zu tragen. Bei 
Massnahmen, die Kinder betreffen, ist das Kindeswohl vor
rangig zu berücksichtigen. 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 
..•• unter Androhung dieser Massnahme maximal zweimal 
verwarnt werden. 
Schriftliche Begründung 
Der wieder aufzunehmende Absatz 2 Ist im Entwurf des 
Bundesrates enthalten gewesen, jedoch von der Kommissi
onsmehrheit gestrichen worden. Die Verwarnung fehlbarer 
Ausländer hat sich in der Praxis bewährt (vgl. zur heutigen 
Rechtsgrundlage: Art. 16 Abs. 3 Anav, Beurteilung der An
gemessenheit). 
Allerdings sind auch Fälle bekannt, dass kantonale Migrati
onsbehörden einen fehlbaren Ausländer fOnf Mal und mehr 
verwarnt haben. Die Behörden nehmen in solchen Fällen 
schlechthin ihre Verantwortung gegenOber der Öffentlichkeit 
nicht wahr und drOcken sich vor der Entscheidung, die Aus
oder Wegweisung des fehlbaren Ausländers zu verfügen 
und zu vollziehen. 
Dem ist mit dem Einschub zu begegnen, dass maximal zwei 
Verwarnungen ausgesprochen werden können. Selbstver
ständlich braucht bei schwerwiegendem Fehlverhalten der 
Aus- oder Wegweisung keine Verwarnung vorausgegangen 
zu sein. 
Der Antrag der Kommisslonsmehrheit auf Streichung des 
gesamten Absatzes 2 ist nicht sachdienlich; der bundesrätli
che Entwurf zu Absatz 2 ist wieder einzufügen und gemäss 
Begründung zu ergänzen. 

Antrag Zisyadis 
Streichen 

Art. 91 
Proposition de 1a majorlte 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
A/.2 
Bitter 

Proposition de la minorlte 
(Hubmann, BOhlmann, Dormond Beguelin, Tillmanns, Ver
mot) 
Al. 1 
Les autorltes comp6tentes tlennent compte, en exerc;ant leur 
pouvoir d'appreciatlon, des interllts publlcs et de la situation 

de l'etranger. II convlent ä cet egard de prendre particuliere
ment en compte la duree de sa presence et ses liens paren
taux en Sulsse. En cas de mesures concemant les enfants, 
la prise en consideration du bien-lltre de l'enfant est priori
taire. 

Proposition Müller Philipp 
A/.2 
.... peut donner au maximum deux avertissements en 1a 
men~ant de prendre la mesure en question. 
Deve/oppement par ecrlt 
L'.alinea 2 qui doit Atre repris est maintenu dans le projet du 
Conseil federal, mais II a ete biffe par la majorite. Le fait 
d'avertir l'etranger faillible a falt ses preuves dans 1a pratique 
(cf. l'art. 16 al. 3 RSEE, appreciation de l'equite). 
Nous savons egalement qu'il existe des etrangers que les 
autorites de mlgration ont averti cinq fois et plus. Dans de 
tels cas, les autorites ne pe1yoivent pas leur responsabillte 
envers l'opinion publlque et esqulvent la declslon d'ordonner 
et d'executer le renvoi ou l'expulsion de l'etranger faillible. 
II convient de completer le present allnea en precisant que 
seuls deux avertissements pourront Atre prononces. II est 
evident que, dans des cas extrAmement graves, le renvoi ou 
l'expulslon peut Atre execute sans avertissement. 
La demande de la majorlte de bitter l'integrallte de l'alinea 2 
n'est pas pertinente; le projet du Conseil federal concernant 
l'alinea 2 dolt Atre reintegre et complete selon la motivation 
susmentionnee. 

Proposition Zisyadis 
Bitter 

Hubmann Vreni (S, ZH): Mit Artikel 91 kommen wir zu ei
nem Herzstück dieses Gesetzes. Es geht nämlich um die Er
messensfrage. 
In seinem Buch «ZUkunft 'Ausländer'. Plädoyer für eine weit
sichtige Migrationspolitik" schildert der Zürcher Rechtsan
walt Marc Spescha, wie Ermessensentscheide im Auslän
derrecht dazu führen, dass von Kanton zu Kanton anders 
entschieden wird. Obwohl wir im gleichen Land leben, wer
den gleiche Fälle ganz unterschiedlich behandelt und ent
schieden, je nachdem, in welchem Kanton sie vorkommen. 
Besonders beunruhigend sei, so der Anwalt Marc Spescha, 
die Mentalität vieler fremdenpollzeilicher Behörden. Ihre 
Hauptsorge sei es oft, unser Land möglichst vor so genann
ter Uberfremdung zu bewahren und Ausländerinnen und 
Ausländer so schnell wie möglich loszuwerden. 
Wir erinnern uns an den Fall, wo ein Schweizer eine junge 
Rumänin geheiratet hatte und mit Ihr In der Schweiz lebte. 
Das Paar war sehr glücklich, und die Schwiegerfamllie nahm 
die Schwiegertochter sehr herzlich auf. Leider starb der 
junge Mann nach knapp einem Jahr an einem Herzversa
gen. Als die Frau ihre Aufenthaltsbewllllgung verlängern 
wollte, wurde dies abgelehnt mit der Begründung, ihr Aufent
halt in der Schweiz sei nicht mehr gerechtfertigt. Nur der 
hartnäckige Widerstand der Eltern des verstorbenen Ehe
mannes verhinderte, dass diese Frau wieder ausreisen mus
ste. Dies ist nur ein Beispiel dafür, welch stossende 
Entscheide gewisse fremdenpollzelllche Behörden In unse
rem Land fällen. 
Dass Ermessensentscheide in jedem Kanton wieder anders 
gefällt werden, fOhrt dazu, dass wir 26 verschiedene Sys
teme haben. Das ist ungerecht und verfassungswidrig. Die 
Formulierung des Bundesrates in Absatz 1 - "Die zuständi
gen Behörden berücksichtigen .... die persönlichen Verhält
nisse sowie den Grad der Integration" - Ist viel zu 
schwammig und so nichtssagend, dass die Fremdenpoli
zeien bei ihren negativen Verfügungen zwar darauf verwei
sen, dann aber ohne nähere Begründung folgern können, 
diese Umstände vermöchten keinen anderen Entscheid zu 
rechtfertigen. 
So geschieht das bereits heute, tagtäglich. Deshalb dürfen 
wir den Behörden keinen derart weiten Ermessensspielraum 
gewähren. Es ist Aufgabe des Gesetzgebers, also unsere 
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Aufgabe, festzulegen, welchen Kriterien besonders Rech
nung zu tragen ist, wenn die Behörden zu entscheiden ha
ben. 
BerOcksichtigt werden mOssen in erster Linie die bisherige 
Anwesenheit der Betroffenen in der Schweiz oder alHällige 
verwandtschaftliche Bindungen. Wieso soll eine verwitwete 
Frau, die In ihrem Herkunftsland alleine lebt, keine Aufent
haltsbewilligung erhalten, wenn sie bei ihrer Tochter und de
ren Familie in der Schweiz wohnen und sich um deren 
Kinder kOmmern könnte? Bei Massnahmen, die Kinder be
treffen, ist das Kindeswohl vorrangig zu berOckslchtigen. 
Dies entspricht auch Artikel 3 Absatz 1 der Uno-Kinder
rechtskonvention. Wenn wir bedenken, dass das Migrations
amt des Kantons ZOrich Jugendliche Im Alter von dreizehn 
bis fünfzehn Jahren wegweisen wollte, obwohl sie sämtliche 
Schuljahre in der Schweiz verbracht haben und Qberdies 
noch gute Schüler sind, sind hier klare Vorgaben des Ge
setzgebers dringend nötig. Dadurch wird es auch den Re
kursbehörden möglich sein, anhand dieser Inhaltlichen Vor
gaben bei der ErmessensausObung zu beurteilen, ob tat
sächlich den genannten Kriterien besonders Rechnung ge
tragen bzw. das Kindeswohl vorrangig berOcksichtigt wurde. 
Mit diesen Vorgaben könnten wir zumindest die krassesten 
behördlichen Missbräuche erschweren. Leitplanken worden 
auch dazu führen, dass wir in den verschiedenen Kantonen 
endlich eine einheitlichere Praxis hätten. 
Ich bitte Sie deshalb dringend, meinem Minderheitsantrag 
zuzustimmen. 

Flurl Kurt (RL, SO): Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag 
Hubmann abzulehnen. Mit der BerQcksichtigung der persön
lichen Verhältnisse, des Integrationsgrades bei der Ermes
sensausObung sind die ausformulierten Anliegen der Min• 
derhelt genOgend abgedeckt. Wir verweisen auch auf un
sere Ausführungen zum Minderheitsantrag Janlak zu Arti
kel 62a betreffend Verhältnismässlgkeit des Widerrufes von 
Bewilligungen. Dort gelten ähnliche Kriterien. 
Die von Frau Hubmann geschilderten Fälle, der konkrete Fall 
und die angetönten Fälle, wären auch gemäss Ihrer Fassung 
nicht anders zu beurteilen gewesen. Im Übrigen gibt es nicht 
26 verschiedene Begriffe der ErmessensausObung. Der Er
messensbegriff ist durch Praxis und herrschende Lehre recht 
gut definiert. Und es gibt auch noch Artikel 108 Absatz 2 des 
Ausländergesetzes, den wir noch beraten werden, mit der 
Möglichkeit der Verwaltungsgerichtsbeschwerde. Spätestens 
dort wird das Ermessen einheitlich ausgellbt werden. 
Bei dieser Gelegenheit bitte Ich Sie gleichzeitig, den Antrag 
Nummer 31 zu unterstatzen, Im Sinne einer Klarstellung, 
und den Einzelantrag Nummer 101 abzulehnen, da es für 
uns unerfindlich ist, wieso die Umschreibung der Ermes
sensausObung gestrichen werden sollte und könnte. 
Den Antrag der Minderheit Hubmann lehnen Sie also bitte 
ab. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Artikel 91 Ist, fest in welcher Form 
auch Immer, ob In jener der Mehrheit oder der Minderheit, 
ein ziemlich wichtiger Artikel. Wir haben uns in den vorigen 
Artikeln öfters in der Argumentation darauf bezogen, dass er 
einen Grundsatz verankert, der zentral Ist. 
Es fragt sich nun, wie konkret das Ermessen beschrieben 
werden soll. Auch hier kann es aus unserer Sicht sein, dass 
eine grössere Konkretisierung nicht unbedingt eine Präzisie
rung, sondern eher Anlass für Differenzen ist Aus unserer 
Sicht Ist das Anliegen der Minderheit in der Mehrheltsfas• 
sung enthalten. Die Grunde, welche die Minderheit nennt, 
sind aus unserer Sicht in der grundsätzlichen Formulierung 
«öffentlichen Interessen» sowie «Grad der Integration» und 
«persönliche Verhältnisse„ genügend berQckslchtigt. Wäre 
z. B. ausschliesslich die wirtschaftliche Selbstständigkeit ein 
Kriterium, so könnte es fllr eine Frau, die mit ihren Kindern 
seit zehn oder mehr Jahren In der Schweiz Ist, problema
tisch werden. Eine etwas offenere Formulierung kann auch 
von Vorteil sein. 
Die Integration der Kinder In der Schule kann hier auch be
rQckslchtigt werden. Ein gewisser Spielraum ist gerade Im 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Einzelfall sehr wichtig. Das Kinderwohl ist In der Formulie
rung «persönliche Verhältnisse» enthalten. Die Einengung 
oder Präzisierung gehört unserer Ansicht nach auf die Ver
ordnungsstufe. Ermessen muss auch auf einer Vertrauens
basis spielen können. 
Die Minderheit wirft der Mehrheit öfters implizit vor, den Aus
ländern zu misstrauen. Auf der anderen Seite habe Ich den 
Eindruck, dass sie den Behörden manchmal mehr misstraut 
als den Ausländern, wenn sie das Ermessen derart eng fas. 
sen will. In diesem Sinne ist Artikel 91 ausreichend präzise 
und ausreichend flexibel. 
Die CVP-Fraktion stimmt der Mehrheit zu. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Herr Pfister, wenn mit dem bisheri
gen Artikel ja alles zum Besten bestellt ist, wie erklären Sie 
sich dann Im Zusammenhang mit dem Grundsatz des Kin
deswohls den Entscheid des Migrationsamtes des Kantons 
Zürich, das diese jungen Männer eben ausweisen, sie also 
in Ihr Herkunftsland schikken wollte, obwohl sie bestens in 
der Schule Integriert waren? Sie erfüllten also genau die 
Voraussetzung, die Sie als Argument erwähnt haben - und 
trotzdem sollten sie weggeschickt werden? 

Pfister Gerhard (C, ZG): Aus meiner Sicht wäre der Ent
scheid nicht anders ausgefallen, wenn man Ihren Vorschlag 
aufgenommen hätte. 

Amstutz Adrian (V, BE): Im Namen der SVP-Fraktion emp
fehle Ich Ihnen, die Minderheit Hubmann zu Absatz 1, aber 
auch den Antrag der Mehrheit der Kommission auf Strei
chung von Absatz 2 abzulehnen. 
Wir wollen eine klare Regelung und nicht wieder Tllr und Tor 
tor Verzögerungs- und VerhlnderungsObungen öffnen. Wir 
wollen eben gerade, Frau Hubmann, dass alle Kantone das 
Gesetz gleich, und zwar gleich konsequent, anwenden mOs
sen. 
Ich bitte Sie, den Entwurf des Bundesrates zu unterstatzen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie, den Minderheits
antrag Hubmann anzunehmen. Die BegrQndung, warum er 
unnötig sei - was ja immerhin erstaunlich Ist, denn obwohl er 
«unnötig» Ist, sagen Sie dann, Sie meinten und wollten ei
gentlich das Gleiche wie Frau Hubmann -, überzeugt nicht, 
weil dann ganz andere Argumente vorgeschoben werden. 
Es wird gesagt, der Begriff «Grad der Integration» umfasse 
all das, was auch Frau Hubmann in ihrem Antrag formuliere. 
Dem Ist Indes nicht so. Sie nennt die Dauer der bisherigen 
Anwesenheit als speziellen Tatbestand, der geprQft werden 
muss. Das helsst, eine längere Dauer rechtfertigt auch eine 
klarere Auslegung zugunsten des Gesuchstellers. Zum an
deren fQhrt sie die verwandtschaftlichen Bindungen an. Da 
kann man sagen, das entspreche der bisherigen Rechtspre
chung. 
Hingegen nennt sie neu das Moment des Kindeswohls. Das 
Moment des Kindeswohls wurde bis jetzt nie als separater 
Tatbestand in die ErmessensausObung und In die Angemes
senheit einbezogen, sondern es gab nur eine Generalabwä• 
gung mit Bezug auf den lntegrlerungsgrad. Wenn aber 
speziell das Interesse des Kindeswohls im Gesetz verankert 
ist, muss bei jedem Gesuch, unabhängig von den anderen 
lntegratlonsmassgaben, geprott werden, wie die Frage Im 
lichte des Kindeswohls zu beantworten ist. In diesem Sinne 
ist es eine Erweiterung, die gesetzgeberisch nach meinem 
Oafllrhalten nötig Ist und auch einen erweiterten sinnvollen 
Tatbestand schafft. 
Im Obrigen nehme ich mit grosser Genugtuung zur Kenntnis, 
dass all die, die Frau Hubmann insofern nicht widersprochen 
haben, als sie sagen, sie meinten das Gleiche wie Frau Hub
mann, der Meinung sind, der Regierungsrat des Kantons 
Zllrlch habe mit seinem Entscheid bezllglich der Auswei
sung völlig danebengelegen. Das Ist doch bemerkenswert, 
dass wir hier eine neue Einheit In diesem Saal gefunden ha• 
ben. 
Ich ersuche Sie, den Minderheitsantrag Hubmann gutzu
heissen. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Ich sehe, wie weit Voten aus
gelegt werden und wie jetzt hier auf parlamentarischer 
Ebene bereits Rechtsprechung im Einzelfall betrieben wird. 
Ich muss Ihnen sagen: Sie sollten bei der Mehrheit bleiben, 
und zwar nicht mit der Begründung, dass das, was Frau 
Hubmann will, das Gleiche ist wie die Fassung des Bundes
rates, sondern weil es etwas anderes ist. Die Umschreibung, 
dass man auch die persönlichen Verhältnisse der Auslände
rinnen und Ausländer berücksichtigt, deckt sich mit der Fas
sung des Bundesrates. Aber schon der Satz «Deren 
bisherigen Anwesenheit sowie verwandtschaftlichen Bindun
gen in der Schweiz ist besonders Rechnung zu tragen» 
deckt sich, Herr Vischer, ausdrücklich nicht damit. 
Ich warne Sie auch davor, das hier hineinzunehmen. Das ist 
nämlich ein ganz häufiger Fall, namentlich bei den Einreisen 
aus dem ehemaligen Jugoslawien. Die haben Leute hier mit 
einer Aufenthaltsbewilligung, da kommen Neffen, Cousins 
usw., sie reisen ein zu diesen Verwandten, haben hier eine 
verwandtschaftliche Beziehung; sie sind an sich illegal hier. 
Nach vierzehn Tagen oder drei Wochen funktioniert es nicht 
mehr so zwischen den Verwandten; das kommt ja vor. Was 
machen sie dann? Sie kommen und stellen ein Asylgesuch 
und wollen hier bleiben, weil sie keine andere Möglichkeit 
mehr haben. Denn die verwandtschaftliche Beziehung war 
nicht so stark, dass die Verwandten in der Schweiz ewig für 
sie sorgten. Wenn sie längere Zeit da sind und dies mit den 
verwandtschaftlichen Beziehungen begründen, dann muss 
dem gemäss diesem Artikel 91 besonderes Gewicht gege
ben werden. 
Die übrigen Dinge, nämlich die Berücksichtigung der öffentli
chen Interessen, der persönlichen Verhältnisse sowie des 
Grades der Integration bei der Ermessensausübung, genü
gen. Wenn nun jemand eine lntegrationsmassnahme mit Er
folg durchschritten hat, zum Beispiel wenn jemand drei oder 
vier Jahre hier in der Schule war, heisst das nicht, wie Frau 
Hubmann hier dargelegt hat, dass diese Integration allein 
genügt, um nicht einzugreifen. Das sind die strittigen Fälle. 
Sonst führt das nämlich namentlich bei vorläufig Aufgenom
menen, die ja nur eine gewisse Zeit da sind, zu Folgendem: 
Sie waren zwei, drei Jahre da, man hat sie noch gefördert, 
sie konnten eine Lehre machen, damit sie, wenn sie in ihr 
Land zurückkehren, dort die Lehre gebrauchen können. 
Dann sagt man, die seien jetzt so gut integriert, sie könnten 
nicht mehr nach Hause gehen. Das ist eine gefährliche Sa
che, wenn man die Integration allein in den Vordergrund 
stellt. Darum haben in Artikel 91 die zuständigen Behörden 
das öffentliche Interesse, die persönlichen Verhältnisse so
wie den Grad der Integration zu berücksichtigen. Das sind 
drei Dinge, die nebeneinander stehen. Ein Element allein 
kann In den seltensten Fällen bei der Beurteilung genügen. 
Wir bitten Sie, diesen wichtigen Artikel 91, der für die Ausle
gung aller Artikel gilt, In der Mehrheitsfassung zu belassen, 
ein einzelnes Element nicht als selbstständiges Kriterium 
einzusMen und namentlich die verwandtschaftliche Bezie
hung nicht nur gleich zu bewerten, sondern noch in den Mit
telpunkt zu stellen, nämlich mit dem Ausdruck «besonders 
Rechnung zu tragen». 
Wir bitten Sie, den Minderheitsantrag abzulehnen. Soweit er 
unbestritten ist, deckt er sich mit der Fassung der Mehrheit, 
und soweit er bestritten ist, verdient er keine Unterstützung. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr Bundesrat, in Artikel 91 geht 
es um Aufenthaltsbewilligungen von Leuten, die bereits eine 
gewisse Zeit hier gelebt haben und deren Aufenthaltsbewilli
gung nicht verlängert wird. Ich möchte hier bestimmte Leit
planken für den Ermessensentscheid einführen. 
Halten Sie es für zulässig, dass ein Bundesrat, auch wenn er 
In der SVP ist, diese Thematik fröhlich mit vorläufiger Auf
nahme und Asylpolitik mischt? Meiner Meinung nach ist das 
unseriös! 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen, dass 
dieser Artikel 91 - das haben wir gestern auch festgelegt 
und mehrmals gesagt - für sämtliche Ermessensentscheide 

in diesem Gesetz gilt, ob das die vorläufige Aufnahme ist 
oder ob das Aufenthaltsbewilligungen anderer Art sind. Das 
gilt für das Ganze. Der Bundesrat, der Ihnen nicht passt, hat 
das gesagt, was Ihr früherer Bundesrat beschlossen hat. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Frau Hubmann, 
ich glaube, Sie haben auch einmal eine juristische Ausbil
dung genossen. Es ist so, und das hat dieser Rat gestern 
zigmal beschlossen: In Artikel 91 geht es um einen Grund
satzentscheid, um das Verhältnismässigkeitsprinzip, das Im 
gesamten Verwaltungsrecht und für jede einzelne Verfügung 
einer Behörde gilt. Das ist nicht einzuschränken, das Ist von 
allen zu beachten. Deshalb ist Artikel 91 ein wichtiger Arti
kel, weshalb wir dem Streichungsantrag Zisyadis auch nicht 
zustimmen können. 
In diesem Grundsatzartikel ist nichts anderes als das Er
messen umschrieben. Alle, die in irgendeiner Behörde tätig 
sind, kennen das aus Ihrer Praxis. Sie wissen, dass es Ent
scheide gibt, für die es klare gesetzliche Grundlagen gibt -
für die Aufenthaltsdauer gibt es keinen Ermessensspiel
raum. Und es gibt Entscheide, für die es auslegungsbedürf
tige Gesetze, Begriffe, gibt, also Ermessensspielraum. 
Es ist so, wie es verschiedene Redner In ihren Voten ange
tönt haben: Die Kommission ist klar der Auffassung, dass zu 
den persönlichen Verhältnissen selbstverständlich die fami
liären Verhältnisse gehören und dass selbstverständlich 
auch die Interessen der Kinder zu berücksichtigen sind, 
wenn Kinder betroffen sind. Aber eben nur im Bereich, in 
dem es Ermessen gibt, in dem nicht bereits andere, klare 
rechtliche Grundlagen den Entscheid präsumieren. 
Die Kommission hat daher mit 16 zu 5 Stimmen diesen An
trag abgelehnt, und ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit 
Hubmann ebenfalls abzulehnen. 
Sie haben gesehen, dass die Kommission Absatz 2 im Ge
gensatz zum Bundesrat gestrichen hat. Ich habe auch heute 
vom Bundesrat gehört, dass er sich der Mehrheit an
schliesst. Es ist uns in der Kommission schlichtweg nicht klar 
geworden, was das soll. Wenn wir die Behörde auf die Ver
hältnismässigkeit verpflichten, hat sie sich daran zu halten; 
dann darf eine Verfügung nicht unverhältnismässig sein. 
Wenn sie es ist, verletzt sie einen Grundsatz des Verwal
tungsrechtes. Man darf mit solchen Massnahmen nicht noch 
verwarnen, weder einmal noch zweimal. Dieses Rechtsprin
zip ist zu beachten. Hier gibt es keine Ausweichmanöver. 
Ich bitte Sie daher namens der Kommission, auch den An
trag Müller Philipp abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Ratspräsident macht 
mich darauf aufmerksam, dass wir auch gleich Absatz 2 be
handeln, wie dies auch Frau Leuthard getan hat. Sie hat 
Recht: Wir schliessen uns der Mehrheit an, denn die Formu
lierung des Bundesrates ist etwas verunglückt Es macht 
wenig Sinn, dass man etwas androhen kann, wenn eine ge
setzliche Massnahme nicht verhältnismässig ist Es müsste 
dann richtigerweise heissen: «Ist eine Massnahme begrün
det, aber den Umständen nicht angemessen, so kann die 
betroffene Person unter Androhung dieser Massnahme ver
warnt werden.» Das kann man auch ohne eine solche Be
stimmung tun; deshalb stimmen wir der Streichung zu. 

Back Serge (RL, VD), pour la commission: Madame Hub
mann l'a dit en defendant sa proposition de minorite, nous 
sommes la dans un article qui est essential dans le prlncipe 
d'une mise en place de la legislatlon: l'inscrlption du princlpe 
d'un pouvoir d'appr~iation. 
La commission a considere que l'alin~ 2 propose par le 
Conseil federal restreignait ce pouvoir et a donc d~ide de le 
supprimer. 
La minorlte Hubmann presente un texte plus restrictif et de
fend a cette trlbune qu'il taut Atre le plus restrlctif posslble 
avec un pouvoir d'appr~iation. C'est un non-sens: plus on 
veut enfermer le pouvoir d'appr~lation des autorltes 
lorsqu'on met en place une legislation, plus on va au devant 
de situations et de decisions aberrantes dans le cadre d'une 
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analyse de bon sens, compte tenu du fait que nous traitons 
des cas concernant des personnes dans le domaine tres 
complexe de la migration legale, illegale et, pour differentes 
raisons, socioeconomique. 
Madame Hubmann, lorsque vous voulez restreindre le droit 
d'appreciation, je vous rappelle que c'est a double sens. Et 
ceux qul ont denonce parfois le pouvolr d'appreciation trop 
large de certaines autorites des cantons romands, feraient 
bien de s'en souvenir au moment ou lls veulent restreindre 
tres fortement les possibllites de ce mime pouvoir. II con
vient de laisser aux autorites d'execution la marge la plus 
grande possible qui permet de tenlr compte des sltuations 
humaines auxquelles sont confrontees toutes les autorites 
d'execution, et qui permet aussl de tenlr compte des ele
ments cardinaux qui sont mentionnes a l'alinea 1. 
Lorsqu'on a parle des inter&ts publics, qui sont d'ailleurs 
parfois divergents entre les differentes regions du pays, 
lorsqu'on a parle de la situation personnelle de l'etranger, 
c'est-a-dire de toutes les facettes de celle-ci: situation fami
liale, duree de sejour et autres, je crois qu'II n'y a plus rien a 
dire et plus rien a ajouter, sous peine de placer tes autorites 
d'execution dans des situations aberrantes. 
C'est la ralson pour laquelle la commission, par 16 voix con
tre 5, vous invite a rejeter la proposition de minorite Hub
mann et apprecie le ralliement du Conseil federal en ce qui 
concerne l'allnea 2. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag Müller Phi
Upp zu Absatz 2 wurde zurOckgezogen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit •... 102 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 61 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Mehrheit ..•. 103 Stimmen 
Für den Antrag Zlsyadis .... 48 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
le debat sur cet objet est interrompu 

Schluss der Sitzung um 13.10 Uhr 
La seance est levee a 13 h 10 
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Bundesgesetz über die Ausliinderlnnen und Ausländer 
Lol federale sur les etrangers 

Art.92 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Wasserfallen 
Abs.4 
Die Polizei- und Gerichtsbehörden sind verpflichtet, der kan
tonalen Fremdenpolizei Mitteilung zu machen von Tatsa
chen, nach denen die Anwesenheit eines Ausländers als 
unerwünscht oder den fremdenpolizeilichen Vorschriften zu
widerlaufend erscheinen kann. Die kantonale Fremdenpoli
zei gibt solche Mitteilungen gegebenenfalls an die Fremden
polizei des Bewilligungskantons weiter. Diese meldet sie 
dem Bundesamt für Zuwanderung, Integration und Auswan
derung, wenn dessen Zustimmung zur Bewilligung nötig war 
oder ist. 
Schriftliche Begründung 
Angesichts der zunehmenden Bedeutung des Datenschut
zes ist es äusserst wichtig, dass die Behörden, welchen eine 
Amtshilfepflicht obliegt, ausdrücklich im Gesetz erwähnt wer
den. Besonders erwähnensbed0rftig sind in diesem Zusam
menhang die Auskunftspflichten der Gerichte. Die Informa
tionspflicht wird am besten analog der heutigen Bestimmung 
In der Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über Auf
enthalt und Niederlassung der Ausländer (Anav) übernom
men und so im Gesetz verankert. 

Art. 92 
Proposmon de la commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Wasserfallen 
Al. 4 
Les autorites policieres et judiciaires ont l'obligatlon de com
muniquer a la police cantonale des etrangers tout acte ou 
falt faisant apparanre que la presence de l'etranger est inde
slrable ou contraire aux dlspositlons relatives a la police des 
etrangers. Le cas echeant, la police cantonale des etrangers 
transmet ces Informations a la pollce des etrangers du can
ton accordant l'autorlsatlon. Cette dernlere informe !'Office 

federal de !'Immigration, de l'integratlon et de l'emlgration au 
cas ou ce dernier devait ou doit approuver l'octroi de l'autorl
sation. 
Developpement par ecrit 
Eu egard a l'importance croissante de la protection des don
nees, il est essential que les autorites a quf II revient de 
priiter assistance aux autres autorites soient expressement 
mentionnees dans la loi. II taut relever tout speclalement 
dans ce contexte l'obligation imposee aux tribunaux de 
renseigner. La solution la plus judlcieuse consiste a re
prendre l'obligation d'informer teile qu'elle figure dans le re
glement d'execution de la loi federale sur le sejour et 
l'etablissement des etrangers (RSEE) et de l'ancrer dans la 
presente loi. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Ich begrOsse Sie zur 
Nachmittagssitzung - mindestens jene, die da sind. 
Es liegt ein Antrag Wasserfallen zu Artikel 92 Absatz 4 vor. 
Wünscht jemand das Wort? (Heiterkeit) Das Wort wird we
der vom Bundesrat, der noch nicht da ist, noch von den Be
richterstattern gewünscht. Wir setzen die Abstimmung aus, 
bis die Präsenz besser ist. 

Verschoben - Renvoye 

Art.93 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commfssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 94 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Janiak, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Marty Kälin, Tlll
manns, Vermot) 
.... oder den kantonalen Entscheid einschränken. Dem ZU
stlmmungserfordernis können Bewilligungen nicht unterstellt 
werden, auf die ein Rechtsanspruch besteht. 

Art. 94 
Proposition de 1a majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Janiak, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Marty Kälin, lill
manns, Vermot) 
•... ou limiter la portee de la decision cantonale. Les autorl
sations ayant force de droit ne sont pas soumlses a appro
bation. 

Präsident (Binder Max. Präsident): Der Antrag der Minder
heit Janiak wurde zurückgezogen. 

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propositlon de la majorite 

Art. 95 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art. 96 
Antrag der Kommission 
.... die zuständigen Ausländerbehörden .... 
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Art. 96 
Proposition de ls commlssion 
..•• les autorites cantonales chargees des questlons relatives 
aux 6trangers et. ... 

Angenommen -Adopte 

Art. 97 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... biometrischer Daten anordnen. 
Abs.2 
Der Bundesrat legt fest, welche biometrischen Daten erho
ben werden, und er regelt den Zugriff. 

Antrag Wasserfallen 
.... die Erhebung biometrischer und anderer zur Identifizie
rung geeigneter Daten anordnen. 
(in Kombination mit Art. 100 Abs. 2 Bst. c; 101 Bst. c: 102 
Abs. 2 Bst. c: 
c. biometrische und andere zur Identifizierung geeignete Da
ten;) 
Schriftliche Begründung 
Vorbemerkung: Dieser Wortlaut ist analog zum Antrag Was
serfallen zum Asylgesetz (Revisionsvorlage) in den Arti
keln 22 Absatz 1 : 26 Absatz 2; 97 Absatz 3 Buchstabe c; 98 
Absatz 2 Buchstabe c; 98b. 
Die Definition biometrischer Daten gemäss wissenschaftli
chem Dienst des Deutschen Bundestages lautet Der Begriff 
Biometrie leitet sich aus den griechischen Wörtern «bios» 
(Leben) und «metron» (Mass) ab. Biometrie ist als Lehre von 
der Anwendung mathematisch-statistischer Methoden auf 
die Mess- und Zahlenverhältnisse der Lebewesen und ihrer 
Einzelteile definiert. 
Als biometrische Daten kommen infrage: 
- Hand: Abmessungen der Finger und der Dicke der Hand; 
- Netzhaut (Iris): Struktur der Augennetzhaut; 
- Fingerabdruck; 
-Gesicht; 
- Unterschrift; 
-Stimme. 
Fotografien, die durch die Kommission gestrichen wurden, 
sind per Definition keine biometrischen Daten und könnten 
also nicht mehr erhoben werden, was sicher nicht die Mei
nung der Kommission war. Mit dem Zusatz « .... und anderer 
zur ldentlflzlerung geeigneter Daten» werden jedoch die Fo
tografien wieder erfasst und mOssen nicht mehr separat auf
geführt werden. 
Der Zusatz Ist aber auch aus folgendem Grund wichtig: Fo
tografien, FlngerabdrOcke und weitere biometrische Daten 
sind sinnvolle Personenidentifizlerungsmögllchkeiten. Es gibt 
jedoch weitere, einfach zu handhabende und automatisier
bare ldentifizierungsmöglichkeiten. In erster Linie wird hier 
an die DNA-Profile gedacht. Biometrische Daten, vor allem 
wenn sie nicht In Kombination angewendet werden, haben 
eine gewisse Unsicherheit, DNA-Profile dagegen nicht. Die 
Ergänzung In den Artikeln 97, 100 Absatz 2 Buchstabe c, 
101 Buchstabe c und 102 Absatz 2 Buchstabe c erschliesst 
eine weitere, sehr effiziente und sichere ldentifizlerungs• 
möglichkeit. Beim DNA-Profil geht es darum, Personen zu 
Identifizieren, aber auch nicht betroffene Personen allenfalls 
zu entlasten. 

Antrag Müller Philipp 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Als biometrische Daten Im Sinne dieses Gesetzes gelten der 
Fingerabdruck, die Morphologie der Hand, des Gesichtes 
und des Ohrs, das Muster der Iris oder der Netzhaut sowie 
die Blutzusammensetzung. Das Bundesamt fQr Polizeiwe
sen verwaltet die von den kantonalen Behörden oder den 
Behörden des Bundes Obermittelten biometrischen Daten in 
einer zentralen Datenbank. Der Bundesrat legt fest, welche 
dieser biometrischen Daten erhoben werden, und er regelt 
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den Zugriff, das Akteneinsichtsrecht, die Aufbewahrungszeit 
und die Löschung dieser Daten. 
Abs.3 
Bestehen Im Rahmen eines ausländerrechtlichen Verfah
rens oder eines Strafverfahrens Hinweise, dass eine angeb
lich minderjährige ausländische Person das MOndigkeitsalter 
bereits erreicht hat, kann die zuständige Behörde ein Alters
gutachten anordnen. 
Schriftliche Begründung 
Zu Absatz 1: Die wieder aufzunehmende Forderung nach 
der Erstellung von Fotografien ist Im Entwurf des Bundesra
tes enthalten gewesen, jedoch von der Kommission gestri
chen worden. Warum auf die Erstellung von Fotos verzichtet 
werden soll, ist rechtlich nicht nachvollziehbar, zumal die Er
hebung biometrischer Daten eine Massnahme darstellt, die 
stärker in die Persönlichkeitsrechte der betroffenen Auslän
der eingreift. Die Version des Bundesrates ist eindeutig bes
ser. Die Erstellung von Fotografien war in der Vernehmlas
sung bei den Kantonen unbestritten. 
Zu Absatz 2: Das Bundesamt fOr Flüchtlinge macht In sei
nem Schreiben vom 11. März 2004, das an die Kommissi
onssprecher der SPK-NR gerichtet war, eine Kehrtwendung: 
Nunmehr versucht es, dem Parlament beliebt zu machen, 
dass man In einer Delegationsnorm den Bundesrat beauftra
gen kann, alles Weitere zu regeln. 
Da ja tatsächlich umstritten war, wie umfassend die gesetzli
che Grundlage sein muss, Ist es aber gerade Pflicht des Ge
setzgebers, die Diskussion abzubrechen und die gesetzliche 
Grundlage präzise und umfassend zu formulieren. Das ver
langt ohnehin die bundesgerichtliche Rechtsprechung, die 
sich bereits mehrfach mit den Anforderungen an eine Dele
gationsbestimmung auseinander zu setzen hatte (vgl. dazu 
BGE 118 la 305, 310 und BGE 118 Ja 245, 2471.). 
Legen wir also fest, welche der biometrischen Daten grund
sätzlich gesammelt werden können und welche nicht. Legen 
wir weiter fest, dass das bereits heute mit der Sammlung 
von sensiblen Daten beauftragte Bundesamt für Polizeiwe
sen der Leader bei der Sammlung sämtlicher biometrischer 
Daten wird. Überlassen wir aber gleichzeitig dem Bundesrat 
den Entscheid, welche biometrische Daten effektiv gesam
melt werden sollen und wie Zugriff, Aktenelnslchtsrecht, Auf
bewahrungszelt und Löschung der Daten geregelt werden 
sollen. 
Die Delegation dieser Punkte steht übrigens im Einklang mit 
der bundesgerlchtlichen Rechtsprechung, weil es sich pri
mär um technische Aspekte handelt. Der Bundesrat Ist auch 
am besten dazu in der Lage, die notwendigen datensch0tze
rlschen Einzelheiten festzulegen. Zudem beschäftigt er sich 
zurzeit intensiv mit der Problematik biometrischer Daten in 
Pässen, well die USA die Einreisevoraussetzungen stetig 
verschärfen. 
Zu Absatz 3: Asylsuchenden, aber auch illegal eingereisten 
oder sich illegal In der Schweiz aufhaltenden Ausländern Ist 
bekannt, dass Jugendliche eine privilegierte Verfahrensstel
lung einnehmen. Dies wird systematisch ausgenatzt, Indem 
den Behörden falsche Geburtsdaten genannt werden, um -
obwohl schon erwachsen - als Jugendliche erfasst zu wer
den. 
Diesem Missbrauch ist mit der Schaffung einer gesetzlichen 
Grundlage entgegenzuwirken: Behörden muss es erlaubt 
sein, die Schätzung des Lebensalters von Jugendlichen und 
jungen Erwachsenen durch so genannte Altersgutachten 
vornehmen zu lassen, sofern entsprechende Hinweise vor
liegen. 

Antrag Zisyadls 
Streichen 

Art. 97 
Proposition de ls commisslon 
Al. 1 
Les .•.. biometriques d'un 6tranger afln d'6tabllr .... 
Al.2 
Le Conseil federal determlne quelles sont las donnees blo
m6triques a relever et il regle l'acces a ces dernieres. 
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Proposition Wasserfallen 
.... relever les donnees blometriques ou toute autre donnee 
permettant l'ldentification. 
(en combinaison avec l'art. 100 al. 2 lel c; 101 let. c; 102 
al. 2 let. c: 
c. des donnees biometriques ou toute autre donnee permet• 
tant l'identification;) 
Devetoppement par ecrn 
Remarque: texte analogue a celul figurant dans la proposi
tion Wasserfallen concernant les articles 22 alinea 1 ; 26 all· 
nea 2; 97 alinea 3 lettre c; 98 alinea 2 lettre c; 98b de la loi 
sur l'asile. 
(Le raste du developpement n'existe qu'en allemand.) 

Proposition Müller Philipp 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Sont consideres comme des donnees biometriques au sens 
de la presente loi les emprelntes digitales, la morphologie de 
la main, du visage et de l'oreille, le motif de l'lris ou de la re
tine ainsi que 1a composltion du sang. !.:Office federal de la 
police gere dans une banque centrale les donnees biome
triques qui lui sont transmises par les autorites cantonales 
ou les autorites de la Confederation. Le Conseil federal de
termine quelles sont les donnees biometrlques a relever et il 
regle l'acces a ces donnees, le drolt de consulter les dos
siers a leur sujet, alnsi que la duree de conservation et la ra
diation de ces donnees. 
Al. 3 
Si, dans le cadre d'une procedure de droit en matiere 
d'etrangers, II exlste des indicatlons selon lesquelles une 
personne pretendue mlneure a deja atteint sa majorite, l'au
torite competente peut ordonner une expertise sur la deter
mination de l'äge. 
Developpament par ecrit 
Alinea 1: l'exlgence maintes fois exprlmee de photographier 
les etrangers est contenue dans le projet du Conseil federal, 
mals a ete biffee par la commisslon. Renoncer aux photo
graphies est juridiquement incomprehenslble alors que le re
leve des donnees biometriques est une mesure qui constitue 
une attelnte plus lmportante aux droits de la personnalite de 
J'etranger concerne. La version du Conseil federal est lndis
cutablement mellleure. La prise de photographles n'avalt 
pas ete contestee par les cantons lors de 1a consultation. 
Alinea 2: l'Office federal des refugies, dans sa lettre du 
11 mars 2004 aux rapporteurs de la CIP-CN, amorce un 
changement on cherche a sensibiliser le Parlament a l'idee 
qu'une delegation au Conseil federal peut €1tre proposee afin 
de regler tous les detalls. 
II n'etait pas conteste que la base legale dolve Atre com
plete, car c'est precisement le devoir du legislateur d'abreger 
la discussion et de preciser la base legale de ta9on a ce 
qu'elle solt complete. Cela est de toute fayon exige par Ja ju
risprudence du Tribunal federal qui s'est occupe a plusieurs 
reprises des cas d'exigences d'une disposltion sur la delega
tion (cf. ATF 118 a 305, 31 O et ATF 118 la 245, 2471.). 
Determinons donc quelles sont les donnees biometrlques 
qui doivent Atre relevees et quelles sont celles qui ne doivent 
pas 1'€1tre. Constatons aussi que la collecte de donnees sen
sibles, dont est charge !'Office fllderal de la pollce, qui est le 
leader en matiere de collecte de donnees biometrlques, est 
deja falte aujourd'hui. Laissons en m&me temps au Conseil 
federal la decision de determlner quelles sont les donnees 
biometriques a relever et comment l'acces aux dossiers, le 
droit de les consulter, la duree de conservatlon et la radia
tion de ces donnees doivent &tre regles. 
La delegatlon de ces elements correspond en outre a la ju
risprudence du Tribunal federal car II s'aglt en premier Heu 
d'aspects techniques. Le Conseil federal est dans une 
meilleure situation pour determiner les detalls relatifs a la 
protection des donnees. En outre, II s'occupe lntensement 
de la problematique des donnees dans les passeports, car 
les USA renforcent constamment les condltions d'entree sur 
leur territoire. 

Alinea 3: les requerants d'asile, mals egalement les etran
gers entres lllegalement ou qui se comportent de manlere il
legale, savent que les mineurs jouissent d'une positlon privi
legiee dans la procedure. On a recours systematiquement a 
cette difference de traitement en indlquant aux autorites des 
dates de naissance inexactes afin d'enregistrer des adultes 
comme mineurs. 
Cet abus est a combattre par une base legale: les autorites 
doivent €1tre mises en mesure d'estimer l'äge des jeunes ou 
des jeunes adultes par ce qu'il est convenu d'appeler des 
expertises sur la determination de l'äge. 

Proposition Zisyadis 
Biffer 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: La commission 
s'est longuement penchee sur le probleme de la collecte de 
donnees a des fins d'identlflcation et sur la problematique 
des donnees biometriques. Reconnaissons que la solution a 
laquelle nous sommes arrives n'est pas forcement satisfai
sante sur le plan du droit. Nous avons toutefols audite le pre
pose federal a la protection des donnees, qui a lnsiste sur la 
necessite du principe de l'ancrage dans la loi de la possl
bilite, pour les autorites d'executlon, de prelever, le cas 
echeant de conserver des donnees biometriques, ancrage 
dont le principe dolt €1tre tres clair dans la loi, avec une pos
sibilite de delegation au Conseil federal en ce qul concerne 
les modalites de determination du type de donnees qul peut 
&tre preleve. 
Alors que nous avons mis en place une leglslation specifl
que dans le domaine des donnees ADN, concernant entre 
autres la criminallte, je crois qu'il est peut-Atre lnsuffisam
ment satisfaisant de se contenter d'une delegation generale 
de competence au Conseil federal, dans la mesure ou le 
prelevement, la conservation et l'utilisation de donnees bio
metriques presentent naturellement un potential important 
d'atteinte aux droits fondamentaux et aux libertes indM
duelles. 
Toutefois, compte tenu de la position du prepose federal a la 
protection des donnees, qui estime que l'ancrage du prin
clpe du prelevement des donnees biometriques dans Ja lol, 
avec delegation au Conseil federal pour determiner le type 
de donnees et les modalltes d'utilisation, est au minimum 
suffisant, la commlssion a finalement adopte l'article 97 
dans la versionq qui figure dans le depliant. 
Je crois qu'il serait errone de souscrire aux proposltions indi
viduelles qui souhaitent que nous traltions des donnees bio
metriques dans le cadre relativement etrolt de cet article 97. 
Nous ne pouvons que souhalter que le Conseil federal matte 
en place, dans le cadre d'une legislation adequate, un ou 
plusieurs articles qui permettront vraisemblablement d'y volr 
plus clair quant a l'utilisation et aux prlncipes concernant les 
donnees biometriques. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir können uns mit der 
Mehrheit einverstanden erklären. Sie wollen die Erstellung 
von Fotografien streichen. Es ist so, dass die Erstellung von 
Fotografien Im Begriff «biometrische Daten» eingeschlossen 
Ist; das ist also auch _!Tlögllch. Wenn es so gemacht wird, Ist 
das keine Inhaltliche Anderung. Ich möchte hier auch eiwäh
nen, dass dieser Artikel für die zweite Lesung aus unserer 
Sicht neu umschrieben werden muss. Es fehlt hier nämlich 
die Ergänzung: «zur Feststellung und zur Sicherung der 
Identität.» Die jetzige Formulierung allein genagt nicht, weil 
diese Identitätsfeststellungen auch bei wiederholten Einrei
sen gemacht werden müssen; aber wir bringen das Im 
Zweitrat ein. 

Leuthard Doris (C, AG), ffir die Kommission: In Artikel 97 
geht es unter anderem um die biometrischen Daten; sie neh
men an Bedeutung zu. Sie kennen den Trend in Europa und 
vor allem in den USA, wo neuerdings biometrische Daten 
auch für eine Einreise generell verlangt werden. Es ist bis 
heute nirgends klar definiert, was darunter zu verstehen ist. 

Buffetln officlel de r Assemblee flkfera!e 
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Die Kommission hat gegenüber der Version Bundesrat ers
tens die Erstellung von Fotografien zur Feststellung der 
Identität abgelehnt. zweitens haben wir in einem Absatz 2 
geregelt, dass der Bundesrat festlegt, welche biometrischen 
Daten erhoben werden sollen und wer Zugriff darauf hat. 
Derzeit gibt es vier oder fünf biometrische Datenquellen, 
z.B. die Iris, die Handgeometrie oder die Stimme. Aber die 
technische Entwicklung ist im Fluss; es werden In den nächs
ten Jahren wohl weitere Datenquellen hinzukommen. 
Die Erhebung von biometrischen Daten braucht eine gesetz
liche Grundlage. Es muss klar sein, was alles unter diesen 
Begriff fällt, wer die Daten erfasst und wer sie benOtzen darf. 
Das sind teils sensible Daten, die auch entsprechend sensi
ble Grundlagen erfordern. Mit der gewählten Formulierung 
schaffen wir diese gesetzliche Grundlage und erteilen dem 
Bundesrat die Kompetenz, die Liste laufend an die Entwick
lung anzupassen. 
Ich bitte Sie daher, der Kommission zuzustimmen und den 
Einzelantrag Müller Philipp abzulehnen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Für diejenigen, die spä
ter, das heisst nach 15 Uhr, eingetroffen sind: Wir stehen In 
der Debatte zu Artikel 97. Wir sind hier abstimmungsreif, 
kehren aber zur Abstimmung über Artikel 92 Absatz 4 zu
rück, denn mit 30 Ratsmitgliedern konnte Ich keine Abstim
mung durchführen. 
Wir stimmen somit zuerst über Artikel 92 ab. 

Art. 92 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .... 76 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 54 Stimmen 

Art. 97 

Erste Abstimmung- Premier vote 
Für den Antrag Müller Philipp .... 35 Stimmen 
Für den Antrag Wasserfallen .... 33 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 81 Stimmen 
Für den Antrag Müller Phllipp (Abs. 1) .... 59 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 83 Stimmen 
Für den Antrag Müller Philipp (Abs. 2) .... 57 Stimmen 

Vierte Abstimmung - Quatrleme vote 
Für den Antrag Müller Philipp (Abs. 3) .... 78 Stimmen 
Dagegen .... 68 Stimmen 

Fünfte Abstimmung - Clnquieme vote 
Für den Antrag Zisyadis .... 62 Stimmen 
Dagegen .... 84 Stimmen 

Art. 97a 
Antrag Müller Philipp 
Titel 
Datenerhebung zur Identifikation bei illegaler Einreise und 
Illegalem Aufenthalt 
Abs.1 
Ausländerinnen oder Ausländer, die in die Schweiz einge
reist sind, ohne die Einreisevoraussetzungen (Art. 3-6) zu 
erfüllen, werden bei deren Anhaltung daktyioskopiert. 
Abs.2 
Das Bundesamt für Polizeiwesen verwaltet die von den kan
tonalen Behörden oder den Behörden des Bundes übermit
telten Daten in einer zentralen Datenbank. 
Schriftliche Begründung 
Nicht alle Kantone, insbesondere dleJenigen ohne Landes
grenzen, daktyloskopieren, nehmen also die Fingerabdrücke 
von illegal eingereisten Ausländern. Oftmals reisen diese 
nach erfolgter Ausschaffung erneut Illegal In die Schweiz 
ein, meist mit einer anderen Identität. 
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Bestünde eine gesetzliche Grundlage auf Bundesebene, 
dass illegal eingereiste Ausländer in jedem Falle zu daktylo
skopleren sind, könnte diesem Missbrauch nachhaltig entge
gengetreten werden. Daher ist die gesetzliche Grundlage zu 
schaffen, wonach die erhobenen Daten in einer vom Bund 
betriebenen zentralen Datenbank gespeichert werden. 
Mit der Fingerabdruck-Datenbank Eurodac hat die Europäi
sche Union seit Anfang 2003 ein Instrument Im Aufbau, mit 
dem sie verhindern kann, dass eine Person Asylgesuche in 
mehreren Ländern stellt. 
Sollte die Schweiz eines Tages von Eurodac profitieren wol
len, ist die Aufnahme von Fingerabdrücken unerlässlich. Da
her muss schon heute mit der lückenlosen Erfassung der 
Fingerabdrücke gemäss AuG begonnen werden. Die so er
fassten Daten können, falls die Schweiz an Eurodac teil
nimmt, dann später problemlos in dieses System elngesple
sen werden. 

Art. 97a 
Proposition Müller Ph11ipp 
Tltre 
Releve de donnees en vue de l'ldentification en cas d'entree 
ou de sejour illegal 
Al. 1 
Les etrangers qui sont entres en Suisse sans rempllr les 
conditions d'entree (art. 3-6) feront l'objet, a leur intercep
tion, d'un re!eve de donnees dactyloscoplques. 
Al. 2 
t:Office federal de 1a po!ice gere dans une banque centrale 
les donnees qui lui sont transmises par les autorltes canto
nales ou les autorltes de la Confederation. 
Developpement par ecrit 
Taus les cantons, en particulier ceux qui n'ont pas de fron
tleres avec un pays etranger, ne procedent pas a un releve 
des donnees dactyloscoplques, c'est-a-dlre qu'ils ne pren
nent pas les empreintes digitales des etrangers entres llle
galement en Sulsse. Or, II est frequent que, apres avolr ete 
expulses de notre pays, ces personnes y entrent a nouveau 
illegalement, la plupart du temps sous une autre ldentite. 
S'il existait une base legale nationale stipulant que les em
preintes digitales des etrangers entrff illegalement en 
Suisse doivent dans tous les cas lltre relevees, il serait pos
sible de contrecarrer ulterieurement cet abus. C'est pourquoi 
il Importe de creer cette base legale seien laquelle les don
nees relevees seraient enreglstrees dans une banque de 
donnees centrale geree par la Confederation. 
Depuls le debut de l'annee 2003, l'Union europeenne met en 
place une banque de donnees nommee Eurodac stockant 
les empreintes digitales et permettant d'evlter qu'une per
sonne depose une demande d'asile dans plusieurs pays. 
Si la Suisse devalt un jour avolr acces a Eurodac, il est indis
pensable que les empreintes digitales des etrangers entres 
lllegalement soient relevees. Par consequent, nous devons 
des a present relever lntegralement les donnees dactylosco
piques, conformement a la LEtr. Ainsl, les donnees saisies 
pourront lltre integrees sans probleme a Eurodac, le Jour oCI 
la Sulsse participera a l'elaboration de cette benque de don
nees. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort wird nicht ver
langt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Müller Philipp ...• 62 Stimmen 
Dagegen .... 88 Stimmen 

Art. 98 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Scherer Marcel, Glur, Fehr Hans, Weyeneth) 
Abs.3 
.... benötigt werden, werden sie bis zum Abschluss des Ver
fahrens aufbewahrt. 
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Antrag Gross Jost 
Streichen 
Schriftliche BsgrOndung. 
Das Ausländergesetz ist nicht der richtige Ort, um die Erfas
sung von Flugpassagieren zu regeln. Diese Meinung teilt 
auch der Eidgenössische Datenschützer: «Da die Anzahl 
der betroffenen Personen sehr klein ist, stellt sich ebenfalls 
die Frage der Verhältnismässigkeit der geplanten Mass
nahme .... In der Tat müssen diese Massnahmen einerseits 
Gegenstand einer tieferen Überprüfung sein, bei welcher 
insbesondere dem Gleichgewicht zwischen den Rechten der 
Individuen und dem Einsatz von verhäHnismässigen Sicher
heitsmassnahmen Rechnung getragen werden muss. Ande
rerseits müssen diese Massnahmen, falls ihre Notwendigkeit 
erwiesen sein sollte, im Rahmen der Gesetzgebung betref
fend die Polizei oder die Innere Sicherheit und nicht im Aus
ländergesetz vorgesehen werden.» 

Antrag Zisyadis 
Streichen 

Art. 98 
Proposition de la majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Scherer Marcel, Glur, Fehr Hans, Weyeneth) 
Al. 3 
.... pour certaines donnees. Si alles sont uttlisees dans une 
procedure pendante relevant du droit penal, du droit en ma
ttere d'etrangers ou du droit en mattere d'asile, alles sont 
conservees jusqu'au terme de ladite procedure. 

Proposition Gross Jost 
Biffer 
Developpement par ecrit 
La loi sur les etrangers n'est pas le cadre proplce pour regler 
la question de la saisie des passagers aer!ens. C'est egale.
ment l'avis du prepose federal a la protection des donnees: 
«Le nombre des personnes concernees etant tres petit, la 
questlon de la proportlonnallte de la mesure prevue se pose 
egalement .... II conviendra en fait, d'une part, d'examiner 
ces mesures de maniere approtondle en prenant soin de te
nir campte notamment de l'equilibre entre les drolts de l'indi
vidu et l'emploi de mesures de s€1curite proportionnees et, 
d'autre part, de prevoir ces mesures, le cas echeant, non 
dans le cadre de la lol sur les etrangers, mais dans celui de 
la legislation sur la police ou sur la securlte Interieure.» 

Proposition Zisyadis 
Biffer 

Amstutz Adrian r,J, BE): Die Minderheit fordert Klarheit Das 
heisst, entweder benötigt man die erhobenen Daten, und 
diese sind von Bedeutung, dann sind die Daten bis zum 
Schluss des Verfahrens aufzubewahren; oder man benötigt 
diese Daten nicht, dann sind sie bedeutungslos und können 
vernichtet werden. 
Ich empfehle Ihnen, der Minderheit zuzustimmen. 

Christen Yves (RL, VD): A l'article 9B alinea 3, il s'agit de 
savoir pendant combien de temps les autorltes competentes 
peuvent conserver les donnees dont il a ete question preala
blement dans ce debet. La majorlte de la commission ad
here a la verslon du Conseil federal, selon laquelle celul-ci 
peut prevoir un delal un peu plus long que les trente Jours. 
La proposition de minorite Scherer demande a pouvoir les 
conserver jusqu'a la fin de la procedure. 
Au nom du groupe radical-liberal, je vous invite a rejeter 
cette proposition de mlnorlte parce que, flnalement, cela doit 
tltre de la competence du Conseil federal de savoir s'II en
tend garder ces donnees pendant la procedure ou jusqu'a la 
fin de celle-cl, voire un peu plus tard. II s'agit vralment ici 
d'un pur probl(lme de competence du Conseil federal. 

Je vous invlte ä ne pas inscrire de tels detalls dans la lol et, 
donc, a rejeter la proposition de minor!te. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Wenn ich die Minderheit richtig ver
stehe, will sie nicht, dass die Frage der längeren Aufbewah
rung In einer Verordnung geregeH wird, sondern sich direkt 
aus dem Gesetz ergibt, ohne dass klare Richtlinien vorhan
den sind, unter welcher Voraussetzung diese Verwahrung 
Oberhaupt möglich ist. Dies erachte ich als ziemlich abwe
gig. Das heisst, ich erachte die Fassung des Bundesrates für 
besser und rechtsstaatlich korrekter. Man kann sich natürlich 
fragen, ob diese ganze Bestimmung In rechtsstaatlichem 
lichte besehen tatsächlich zulässig ist. Ich bestreite das, 
denn es ist ein übermässlger Eingriff in das Persönlichkeits
recht der Betroffenen und stimmt mit den Richtlinien des Da
tenschutzes und mit dem Datenschutzgesetz nicht überein 
und ist auch verfassungsmässig fragwürdig. 
Nachdem kein Ablehnungsantrag vorliegt, plädiere ich dafür, 
dass die Mehrheitsfassung der Minderheitsfassung vorgezo
gen wird. 
Wir sind gespannt, wie der Bundesrat das im Einzelnen re.
gelt, wenn er das in einer Verordnung vorsieht. Ich nehme 
an, der Bundesrat ist mit mir der Meinung, dass er nur 
EMRK- und verfassungskonforme Verordnungen erlassen 
darf. Ich denke, es ist ihm auch bewusst, dass das Daten
schutzgesetz ein übergeordnetes Gesetz ist und die Verord
nung mit dem Datenschutzgesetz übereinstimmen muss. 

Scherer Marcel (V, ZG): In meinem Minderheitsantrag zu 
Artikel 9B Absatz 3, auf den Ich jetzt als Fraktionssprecher 
eingehe, geht es um folgende Frage: Ist der Datenschutz hö
her zu gewichten als die Verbrechensbekämpfung? 
Was helsst das im Konkreten? Die erhobenen Daten, die 
durch ein technisches Erkennungsverfahren erfasst werden, 
werden grundsätzlich Innerhalb von 30 Tagen wieder ge.
löscht. Das Ist unbestritten. Nun kommt das Entscheidende, 
und ich kann mir kaum vorstellen, dass jemand In diesem 
Saal dies bekämpfen will: Falls diese Daten für ein hängiges 
straf-, asyl- oder ausländerrechtllches Verfahren benötigt 
werden, «werden sie bis zum Abschluss des Verfahrens auf
bewahrt». Es wäre unverständlich, wenn wir ein Gesetz 
schaffen warden, das offensichtlich die Betrugs- und Krimi
nalitätsbekämpfung verhindern würde. Diese Fakten wurden 
mir auch vom Bundessicherheitsdienst bestätigt, mit dem 
Hinweis, dass vor allem bei bandenmässlger Kriminalität, 
die sich zweifellos Im Vormarsch befindet, solche Daten von 
Wichtigkeit sind. 
Stimmen Sie der Minderheit zu. Damit leisten Sie einen ech
ten Beitrag, dass der Datenschutz nicht zum Täterschutz 
wird. 

Müller Philipp (RL, AG): Herr Kollege Scherer, ich lnterpre.
tlere Ihren Minderheitsantrag so, dass die Daten bis zum Ab
schluss des Verfahrens aufbewahrt werden, und nachher Ist 
es mit dem Aufbewahren zu Ende: Daten weg - gelöscht. 
Wenn ich Absatz 3 des Antrages der Mehrheit - sprich des 
Entwurfes des Bundesrates - richtig interpretiere, könnten 
mit jener Formulierung die Daten auch länger als bis zum 
Abschluss des Verfahrens aufbewahrt werden. Sind Sie 
auch mit mir der Meinung, dass mit Ihrem Antrag die Daten 
de facto weniger lang aufbewahrt würden als mit dem Antrag 
der Mehrheit? 

Scherer Marcel (V, ZG): Ich gebe Ihnen Recht, dass unsere 
Formulierung beinhaltet, dass die Daten nach Abschluss 
des Verfahrens wirklich gelöscht werden müssen. Mit seiner 
Formulierung in Absatz 3 Ist der Bundesrat berechtigt, diese 
Daten länger als bis zum Abschluss des Verfahrens aufzu
bewahren. Ich traue es dem Bundesrat auch wirklich zu. 
Aber wir wissen nicht, wie die Zusammensetzung des Bun
desrates später Ist, wenn dieses Gesetz wirklich zur Anwen
dung kommt. Ich bin mir aber bewusst, dass vielleicht das 
Wort «mindestens» einbezogen werden musste. Ich werde 
zuhanden eines Kollegen in der SPK-SR einen entsprechen
den Antrag formulieren. 
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Prisldent (Binder Max, Präsident): Die SP-Fraktion unter
statzt den Antrag der Mehrheil 

Blocher Christoph Bundesrat: In Artikel 98 geht es um die 
Aufbewahrung der'oaten. Der Antrag der Minderheit Ist für 
den Bundesrat annehmbar. Sie müssen klar sehen, bei die
sem Verfahren müssen die Akten - zumindest die wesent
lichen Akten - immer bis zum Abschluss des Verfahrens 
aufbewahrt werden. Das Ist nicht anders möglich. Wenn das 
Verfahren nach 30 Tagen abgeschlossen Ist, stellt sich die 
Frage nach der Fassung der Kommissionsmehrheit_ nicht. 
Aber wenn die Verfahren länger dauem als 30 Tage, 1st das 
mit dem Antrag der Minderheit also machbar. Allerdings Ist 
dies mit der Fassung der Kommissionsmehrheit auch nicht 
ausgeschlossen, die Ausnahmen müssen dann eben be
sprochen werden. 
Nun hat Herr Vlscher die Frage gestellt, ob sich der Bundes
rat im Klaren sei dass er bei der Ausarbeitung der Verord
nung nicht nur ~uf dieses Gesetz Rücksicht zu nehmen 
habe sondem auch auf die Bundesverfassung, auf die Eu
ropäi;.,:he Menschenrechtskonvention, auf das Völkerrecht 
und auf das Datenschutzgesetz. Ich kann Ihnen versichern, 
wir müssen auch noch auf ein paar Tausend andere Ge
setze Rücksicht nehmen, denn wir können keine Verordnun
gen machen welche gesetzeswidrig sind; das schliesst die 
Gesetze die.Bundesverfassung, das Völkerrecht und die ln
ternatio~alen Vereinbarungen ein. Wir müssen das nicht in 
jedem Fall noch separat erwähnen. Die Fassung der ~inder
helt Ist in Bezug auf die Daten natürlich klarer. Aber wir kön
nen mit der Fassung der Minderheit und mit derjenigen der 
Kommissionsmehrheit leben. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Es geht hier 
lediglich um die Flughafenverfahren. Rund 2500 Ausländerin
nen und Ausländer werden Im Schnitt pro Jahr bei der Grenz
kontrolle am Flughafen zurOckgewiesen. In rund 10 Prozent 
dieser Fälle kann nicht mehr eruiert werden, mit welcher 
Fluggesellschaft die betroffene Person angekommen ist, weil 
keine entsprechenden Dokumente mehr vorhanden sind und 
die betroffene Person Ihre Mitwirkung verweigert. Aus diesen 
GrOnden wollen Bund und Standortkantone eine gesetzliche 
Grundlage für eine bessere Überwachung und Aufzeichnung 
der Ankunft von Personen am Flughafen. Das hat in der 
Kommission Zustimmung gefunden. 
In Absatz 3 geht es noch darum, was mit all den erhobenen 
Daten passiert, wann sie gelöscht werden müssen. Die 
Mehrheit der Kommission hat dem Entwurf des Bundesrates 
zugestimmt, wonach diese Daten innerhalb von 30 Tagen zu 
löschen seien. Der Bundesrat hat die Kompetenz, Ausnah
men von diesem Grundsatz vorzusehen, wenn ein Strafver
fahren, ein asyl- oder ein ausländerrechtliches Verfahren 
hängig ist. . 
Die Minderheit Scherer möchte hingegen, dass die Daten 
immer bis zum Abschluss eines Verfahrens aufbewahrt wer
den müssen. Das ist einerseits eine Präzisierung, anderer
seits aber auch unnötig, weil eine solche Aufbewahrungs
pflicht nicht in allen Verfahren Sinn macht, aufwendig ist und 
auch Kosten verursacht. 
Ich empfehle dahe~ die Kompetenz beim Bundesrat zu be
lassen. Der Entscheid in der Kommission fiel mit 11 zu 4 Stim
men bei 3 Enthaltungen. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 106 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 42 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxlsme vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 90 Stimmen 
Für den Antrag Gross Jost/Zlsyadis •..• 62 Stimmen 

Art. 99 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Antrag der Minderheit 
(BQhlmann, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Tillmanns, 
Vermot) 
Abs.2 
Streichen 

Art. 99 
Proposition de Ja majorite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de Ja minorite 
(B0hlmann, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Tlllmanns, 
Vermot) 
AJ.2 
Bitter 

BQhlmann Cecile (G, LU): In Artikel 99 geht es um den Da
tenaustausch mit Beförderungsunternehmen wie Fluggesell
schaften. Mit dieser Bestlmmung In Artikel 99 sollen Grenz
kontrollbehörden Daten mit Fluggesellschaften austauschen 
können. Damit will man den Fluggesellschaften eine Auf
gabe aufbürden, die eigentlich eine Kontrollaufgabe ist und 
die in die Hände von Polizei und Grenzorganen und nicht in 
die Hände von privaten Fluggesellschaften gehört. Das Pro
blematische daran Ist, dass es bei diesem Datenaustausch 
mit den Fluggesellschaften auch um solche Fluggesellschaf
ten geht, die in Staaten beheimatet sind, die keinen mit der 
Schweiz vergleichbaren Datenschutz kennen. Das ist der In
halt von Absatz 1. 
Wir haben In der Kommission den Eidgenössischen Daten
schützer, Hanspeter Thür, angehört. Er hat gesagt, dass Ab
satz 1 den Datenschutzbestimmungen genügen würde, weil 
darin auf das Bundesgesetz über den Datenschutz verwie
sen werde, und dass dieses selbstverständlich vo~hal
ten bleibe. Er hat aber gesagt - deshalb mein Straichungs
antrag -, dass Absatz 2 unverhältnismässig sei, dass es ge
nügen würde, wenn Fluggesellschaften den Grenzkontroll
behörden die Daten ausliefern würden, die offensichtlich ei
nen Missbrauchstatbestand bezeichnen. Aber generelle Ein
sicht in Passaglerllsten von Fluggesellschaften zu gewähren 
sei unverhältnismässlg und datenschützerisch problema
tisch. 
Aus diesem Grund bitte ich Sie, Absatz 2 zu streichen und 
es bei Absatz 1 bewenden zu lassen. 

Levrat Christian (S, FR): La questlon qui se pose lcl est de 
savolr sl uns compagnle d'avlatlon dolt Atre conslderee 
comme un auxlllaire de police, si Iss donnees qu'elle recoite 
dans le cadre de ses activit~ doivent Atre accessibles aux 
autorlt~, ou plre, comme le proposent la majorite de la com
mission et le Conseil federal, leur Atre automatlquement 
transmises. Cette pratlque seralt deja en sol contestable 
s'agissant de notre compagnie nationale. Comment admet
tra qu'une hOtesse, qu'un steward reeoltent des donnus qul 
seraient ensulte transmises aux autorlt~ pollcleres a l'lnsu 
des passagers? . 
Mals, plus grave que les obllgations qul sont faites a SWISS, 
ces mtsmes obllgations seraient faites aux compagnles 
etrangeres, et ces obligations-la doivent nous lnterpeller. 
Les Etats-Unis ont recemment prls uns declsion simllaire 
dans le contexte de 1a lutte contre le terrorlsme International. 
Prise dans un contexte particulier, cette declsion a provoque 
une levee de boucliers dans le monde entler. Le Conseil fe
deral a mime ete amene a se prononcer sur la possibilite de 
mesures de retorslon ll l'egard de cltoyens americains en 
voyage en Suisse, notamment au regard de l'interpellatlon 
Gysin Remo 04.3142, lnterpellatlon a laquelle II a repondu la 
semaine derniere. 
Le falt d'exiger de compagnles aeriennes etrangeres qu'el
les livrent, sur requOte de l'offlce, la liste de leurs passagers 
nous parait tstre uns mesure disproportionnee et qui n'ame
llorera pas, ou seulement marginalement, la securits a la 
frontiere. 



-19] 
16 juin 2004 02.024 Conseil national 1140 

Cette requ&te pose, de plus, des questions importantes au 
regard de la loi federale sur la protection des donnees, notre 
collegue Bühlmann l'a explique precedemment. Les listes de 
passagers contiennent en effet la plupart du temps des infor
mations personnelles particulierement sensibles, comme 
leur appartenance religieuse ou leurs habitudes alimen
taires. II convient des lors d'Atre particulierement restrictif 
dans la transmission de ces donnees a des tiers, a fortiori 
lorsque ces donnees doivent circuler entre des tiers etran
gers, en l'espece une compagnie aerienne et une autorite 
helvetique. 
En conclusion, je vous remercie de soutenir la minorite Bühl
mann: c'est la seule qui soit compatible avec nos regles en 
matiere de protection des donnees. 

Christen Yves (RL, VD): Apres l'affalre des fiches, il est de
venu hautement suspect de se servir de donnees personnel
les. La reactlon a engendre aussi une exageration de ce 
cöte-la. Nous pensons, quant a nous, qu'il est utlle de pou
voir disposer de ces informatlons. Pourquoi? Parce que le 
probleme de la maTtrise de l'immjgration passe bien sar par 
le contröle aux frontieres, d'une part - peut-Atre que les Ac
cords de Sehengen et de Dublin seront utlles a ce sujet -, 
mais aussi par le contröle des gros flux migratoires qui s'eta
blissent a travers les «coulolrs aeriens», d'autre part. Et la, 
on est au coeur du debat. 
C'est la raison pour laquelle il nous apparaTt que si on con
tröle l'immigratlon hors de notre pays, par le canal par lequel 
les ressortissants etrangers arrivent, c'est tres posltif. II faut 
faire tout ce que nous pouvons pour maitrlser ce flux migra
toire a l'exterieur de notre pays, c'est-a-dire au nlveau des 
compagnies aeriennes, tout comme nous devons aussi, 
pour eviter ce flux mlgratoire, plus positivement, continuer 
l'aide au developpement et a la cooperation. S'aglssant des 
compagnies aeriennes, nous pensons que le fait qu'on sa
che que ce contröle existe, que des listes de passagers peu
vent Atre foumies, est egalement une mesure de prevention; 
nous pensons que c'est un moindre mal. 
C'est la raison pour laquelle nous vous prions d'en rester a 
la proposition de la majorite de la commission et de rejeter la 
proposition de mlnorite Bühlmann. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die SVP-Fraktlon unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Viecher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie dringend, den An
trag der Minderheit Bühlmann zu unterstOtzen. 
Es mag ja sein, dass mit Bezug auf auszuschaffende Perso
nen, die in einem Asylverfahren gewesen sind, weiter ge
hende Befugnisse bestehen als sonst. Das Fragwürdige an 
dieser Bestimmung ist aber, dass durch die Gewährung von 
Einsicht In die Daten der Flugunternehmungen Drittperso
nen betroffen sind. Die Betroffenen müssen sich also einen 
übermässigen Eingriff der Behörden gefallen lassen, der da
tenschutzrechtlich nicht mehr gedeckt ist. 
Es ist übrigens auch bemerkenswert, dass in Artikel 99 Ab
satz 1 in der Fassung der Mehrheit ein Datenschutzvorbe
halt angebracht wird; es Ist der Vorbehalt der verhältnismäs
sigen Auslegung. Dieser fehlt in Absatz 2. Ich weiss schon, 
dass es in Absatz 1 um die internationalen Bezüge geht, 
aber im Grunde genommen müsste auch in Absatz 2 ein 
Verweis auf das Datenschutzgesetz enthalten sein. Das 
würde zeigen, dass diese Bestimmung nur in Übereinstim
mung mit dem Datenschutzgesetz und dessen Verhältnis
mässigkeitsprinzip ausgelegt werden darf. Fehlt dieser Ver
weis auf das Datenschutzgesetz, so wird diese Bestimmung 
in Artikel 99 Absatz 2 zu einer Lex specialls, die selbststän
dig neben dem Datenschutzgesetz besteht. Damit besteht 
die Gefahr, dass sie unabhängig von diesem angewendet 
wird. 
Aus diesem Grund ist diese Bestimmung auch nicht mehr 
verfassungskonform, well sie in übermässiger Strapazierung 
des Persönlichkeitsschutzes ausgelegt werden könnte. 
Der einzige Ausweg aus diesem Dilemma ist es demzufolge, 
der Minderheit Bühlmann zu folgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich begreife, dass hier eine 
gewisse Sensibilität da ist, wenn man Daten herausgeben 
muss. Aber ich bitte Sie zu beachten: Es ist nicht einfach 
irgendeine belanglose Angelegenheit. Es ist so, dass die Be
förderungsunternehmen verpflichtet sind, den für die Grenz
kontrollen zuständigen Behörden auf Verlangen Einblick in 
ihre Passagierlisten zu gewähren - aber nur, wenn dies zur 
Erfüllung der gesetzlichen Aufgaben notwendig ist. Man 
kann diesen Einblick nicht einfach beliebig gewähren. Aber 
wenn es notwendig ist, dann kann man das tun. Das Bun
desamt kann zur Erleichterung der Grenzkontrollen mit 
den Beförderungsunternehmen einen systematischen Da
tenaustausch vereinbaren, um eben diesen Einblick für die 
gesetzlich notwendigen Bedürfnisse zu erreichen. Ich finde 
das Ganze nicht ausserordentlich problematisch, auch wenn 
es stimmt: Wer in die Listen Einblick hat, kann sehen, wer 
mit dieser Fluggesellschaft auf den Flughafen gekommen 
ist. 
Herr Vischer, Artikel 99 Absatz 1 ist etwas anderes. Dort 
geht es darum, dass wir Daten ins Ausland geben. Damit ha
ben wir gemäss Datenschutzgesetz dafür zu sorgen, dass 
die Daten im Ausland nicht missbraucht werden; das ist et
was anderes. 
Hier bei Absatz 2 bekommen die Behörden Daten, und zwar 
die schweizerischen Behörden. Jetzt können Sie sagen, wir 
können Immer wieder einen Datenschutzvorbehalt machen. 
Wir wollen hier damit auch sagen: Mit dieser gesetzlichen 
Bestimmung ist auch das Anliegen des Datenschutzes ge
währleistet. Hier Ist eine Ausnahme zu machen vom voll
ständigen Datenschutz. 
Ich bitte Sie, zu beachten, worum es geht. Das ist doch wi
dernatürlich: Leute steigen in ein Flugzeug ein; sie müssen 
alle Ihre Daten offen legen, sie müssen bekannt geben, wer 
sie sind, sie müssen ihre Pässe geben, ihre Papiere vorwei
sen. Sie kommen auf Listen, diese Listen werden gemacht, 
damit man bei einem Unglücksfall weiss, wer da ist. Dann 
steigen sie aus, und zwischen dem Aussteigen aus dem 
Flugzeug und dem Erreichen des Grenzhäuschens büsst ei
ner plötzlich seine Papiere ein und weiss auch nicht mehr, 
mit welchem Flugzeug er gekommen ist. Es ist doch etwas 
Naivität dabei, wenn wir das noch schützen wollen. Für die
sen Fall ist Absatz 2 vorgesehen. Wir haben etwa 200 Per
sonen im Jahr, denen das so geht, die nicht mehr wissen, 
mit welchem Flugzeug sie gekommen sind; und mit dieser 
Bestimmung ist es eben eruierbar. 
Wir sind der Meinung, dass hier das Rechtsschutzinteresse 
für die Erfüllung der öffentlichen Aufgaben diesem exzessi
ven Datenschutz vorgeht. Aber Sie haben Recht, das Ist 
eine politische Frage. Stimmen Sie darOber ab! 
Der Bundesrat ist, mit den Kantonen, der Meinung, es sei 
dringend notwendig, dass dies passiere - und ich sehe noch 
ab von all den Kosten, die es verursacht, um etwas, das rela
tiv einfach festzustellen ist, während Wochen zu eruieren. 

BOhlmann Ceclle (G, LU): Herr Bundesrat Blocher, Sie ha
ben jetzt in Ihrer Begründung eigentlich alles gesagt, was 
mit Absatz 1 zusammenhängt. Sie haben den Missbrauchs
tatbestand zitiert, wenn jemand plötzlich keine Papiere mehr 
hat. Für diesen Fall ist Absatz 1 gedacht. Gegen den habe 
ich eigentlich nichts; er ist auch laut dem Datenschützer pas
sabel. 
Aber mein Streichungsantrag betrifft Absatz 2, der Einsicht 
in Passagierlisten verlangt. Das hat überhaupt nichts damit 
zu tun, dass irgendein Missbrauchstatbestand vorhanden 
ist. In Artikel 6 Absatz 1 des Datenschutzgesetzes, auf den 
sich der Datenschützer in der Kommission bezogen hat, 
heisst es: «Personendaten dürfen nicht ins Ausland bekannt 
gegeben werden, wenn dadurch die Persönlichkeit der be
troffenen Personen schwerwiegend gefährdet würde, na
mentlich weil ein Datenschutz fehlt, der dem schweizeri
schen gleichwertig ist.» 
Auf die Frage, was es mit dem Einblick In die Passagierlisten 
auf sich hat, sind Sie jetzt nicht eingegangen. Ich weiss 
auch, dass es Fluggesellschaften gibt, die gar nicht erfreut 
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sind, wenn sie Einblick gewähren müssten. Wie stellen Sie 
sich zu dieser Frage, die zu Absatz 2 aufgeworfen Ist? 

Blocher Christoph, Bundesrat Frau Bühlmann, ich habe nur 
zu Absatz 2 gesprochen. Absatz 1 sieht vor, dass Informatio
nen von den Grenzkontrollen ins Ausland weitergegeben 
werden. Absatz 2 sieht vor, dass die Beförderungsunter
nehmen den schweizerischen Behörden Auskünfte geben. 
Und das wollen Sie streichen? Es Ist notwendig, dass der 
Einblick in diese Passagierlisten dann gegeben ist, wenn Ihn 
die Grenzbehörden brauchen, um Ihren gesetzlichen Auftrag 
zu erfüllen. Wir statuieren hier eine Pflicht für die Beförde
rungsunternehmen. Es wundert mich nicht, dass diese nicht 
hocherfreut sind. Ich freue mich, dass Sie für die Fluggesell
schaften sprechen, aber In diesem Fall können wir dem nicht 
entsprechen. Wir müssen verlangen, dass sie Einblick ge
ben. Das ist vor allem bei denjenigen Personen der Fall, bei 
denen die Identität nicht festgestellt werden kann, die keine 
Papiere haben und die auch auf dem Weg vom Flugzeug bis 
zur Grenze «vergessen» haben, mit welchem Flugzeug sie 
gekommen sind. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Herr Bundesrat Blocher, es besteht 
doch das Problem, dass übermässig viele Leute, die mit die
sem Eingriff gar nichts zu tun haben, von dieser Regelung 
betroffen sind: Sie verlangen die Herausgabe einer Passa
gierliste; der Verdacht bezieht sich auf eine Person, heraus
gegeben werden müssen aber Daten über dreihundert 
Personen. Es stellt sich die Frage, wie In diesem Sinne das 
Verhältnismässigkeitsprlnzip gewahrt wird und wie mit dieser 
Bestimmung verhindert wird, dass es zu einer Verwendung 
der Daten von Personen kommt, die mit dem ursprünglichen 
Grund für die Erulerung der Daten nichts zu tun haben. Es 
gibt Immer auch das Beispiel des Zufallsfundes. 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Ich bitte Sie, jetzt zur 
Frage zu kommen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich möchte Sie fragen, warum Sie 
der Meinung sind, dass hier - genau aus den Gründen des 
Drittschutzes - kein Vorbehalt des Datenschutzes ange
bracht werden muss. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich habe Ihnen anfänglich 
gesagt; ich begreife Ihre Bedenken. Es Ist so: Wer Einblick 
hat In eine solche liste, sieht nicht nur den Namen desjeni
gen, welcher eben zu eruieren ist. sondern er sieht auch 
noch andere Namen. Aber, Herr Vlscher, es stimmt nicht, 
dass hier eine Pflicht besteht, die Liste herauszugeben. Es 
geht nur um den Einblick, und es geht nur darum, eben die 
Daten zu verlangen, soweit sie zur Erfüllung der gesetzli· 
chen Aufgabe notwendig sind. Die Einsicht ist also gerade 
eingeschränkt. 
Wenn Sie fragen, ob das mit dem Datenschutzgesetz ver
einbar ist: Wir mussten nicht schauen, ob es mit dem Daten
schutzgesetz vereinbar ist, sondern ob es mit der Verfas
sung vereinbar Ist. Wenn es hier gesetzlich geregelt ist, ist 
es damit vereinbar. Ich persönlich habe die politische Über
zeugung, dass es in Kauf zu nehmen Ist, dass eine Grenz
behörde auch andere Namen von Leuten sieht, die auch in 
diesem Flugzeug waren, wenn man diesen Einblick gewährt, 
um eben das zu eruieren, was notwendig Ist. Ich selber kann 
mir nicht vorstellen, dass einer etwas dagegen hat, wenn der 
Zöllner sieht, dass er auch mit diesem Flugzeug gekommen 
ist Sie glauben ja nicht, dass die Zollbehörden, wenn nicht 
gerade zehn Flugzeuge miteinander landen, nicht auch wis
sen, aus welchen Flugzeugen die Leute sind, die hier einrei
sen. 

Beck Serge (AL, VD), pour la commission: Je crols que, 
dans ce domaine sensible de l'echange de donnees avec les 
entreprises de transport, il y a lieu d'abord de brosser le ta
bleau du contexte glmeral. Contexte general qui voll un cer
taln nombre d'Etats, en particulier tes USA et le Canada, 
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exiger de la part de toutes les compagnies qui operent sur 
leur territoire Ja transmlsslon de telles listes de donnees. 
t:Union europeenne eile-mime, au moment des debats de 
Ja commission, et sauf erreur de ma part encore actuelle
ment, examinalt l'opportunite de systematiser de tels echan
ges de donnees concernant les listes de passagers. Dans le 
cadre de l'IATA, l'Organisation internationale du transport 
aerien, plus d'une vingtalne d'Etats ont annonce qu'ils 
etaient en train de mettre au point des procedures de trans
mission de donnees de ce type-la, dans le but de lutter non 
seulement contre l'immlgratlon illegale, mais sans doute sur
tout contre le terrorisme. 
Je crois qu'il s'aglt pour notre pays de ne pas avoir une 
guerre de retard. Et mime si le prepose federal a la protec
tion des donnees a emis un certaln nombre de reserves, il 
faut Je reconnaitre, nous devons mettre en place des mesu
res qui respectent le principe de la proportionnalite, mais qul 
ne mettent finalement pas notre compagnie aerienne, ou les 
operateurs aeriens qui travalllent avec les passagers en pro
venance de notre pays, dans des sltuations difficiles d'inter
diction de vol a destination de certalns pays. pour refus de 
collaboration. 
Pour en revenlr a l'article 99, II y a deux allneas fort distincts. 
A l'alinea 1, il s'agit du traitement des donnees que tes auto
rltes peuvent foumir aux entreprises de transport. Je suis 
pour ma part tres surpris que le debat se focalise sur l'ali
nea 2, alors que selon moi, le potential le plus eleve d'ele
ments concernant Ja protectlon des donnees, c'est bei et 
bien a l'allnea 1 qu'on le trouve, lorsque las autorltes de 
notre pays transmettent des donnees a des compagnles 
tierces. II taut noter dans ce domaine-la que Je Conseil fede
ral s'est engage en commission a ce que ces donnees trans
mises - ou en tout cas les donnees plus sensibles - ne le 
soient qu'a l'egard d'entreprises de transport qul sont soumi
ses au drolt de pays qui connalssent une legislatlon sur la 
protectlon des donnees qui est semblable a la nötre. 
En ce qul concerne l'alinea 2, on peut, la aussi, s'etonner, fi. 
nalement, que les representants de la mime tendance politi
que, qui, tout a l'heure, nous disalent que les compagnies 
aeriennes etaient demunles pour faire un contröle de leurs 
passagers dans le cadre du devoir de dillgence definl a l'artl
cle 87, s'opposent a ce qu'II y alt des echanges de donnees 
entre les autorltes chargees du contröle a la frontiere et les 
compagnies aeriennes, las echanges de donnees etant fina
lement reclproques. Je crois qu'il y a beaucoup moins de re
serves de la part des suppöts de 1a minorite lorsqu'II s'aglt 
d'etablir, par exemple dans Je cadre de 1a lutte contre le blan
chiment d'argent, des listes de titulaires de comptes. Tous 
les etabllssements bancalres, qu'lls solent suisses ou etran
gers, sont bei et bien obliges de les fournir aux autorltesl 
Ceci dit, ta solution qui a ete proposee par le Conseil federal, 
et qui a etll adoptee par Ja majorlte- par 10 voix contre 6 en 
commission -, respecte le principe de Ja proportionnalite 
ainsi que les precautions qui sont nllcessalres a Ja protec
tion de la sphere prlvee. Cette solution est adequate en ce 
qul concerne tant Ja lutte contre l'immigration Illegale que les 
mesures qui sont prlses au niveau international, en particu
iier dans la lutte contre le terrorisme - et j'insiste sur le fait 
que nous ne pouvons echapper aux developpements gene
raux dans ce domalne-la, au rlsque de volr notre pays subir 
les problemes dus a un certaln isolement 
Je vous invlte donc a adopter le texte du Conseil federal, qul 
est soutenu par Ja majorite - je Je repete, Ja commisslon a 
pris sa decision par 1 o voix contre 6. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 60 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Es liegt ein Ordnungs
antrag vor, auf Artikel 72 Absatz 1 Buchstaben aa und a zu
rückzukommen. Dies betrifft den Antrag Hutter Jasmin. 
Damtt es klar Ist, wie ein Ordnungsantrag behandelt wird, 
lese ich Ihnen Artikel 51 des Geschäftsreglementes vor. Ab· 
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satz 1: «Der Rat behandelt einen Ordnungsantrag sofort.» 
Absatz 2: «Er beschllesst ohne Diskussion Ober einen ROck
kommensantrag, nachdem er eine kurze BegrOndung des 
Antrages und eines allfälligen Gegenantrages gehört hat." 
Absatz 3: «Stimmt der Rat dem ROckkommensantrag zu, so 
wird der betreffende Artikel oder Abschnitt nochmals bera
ten.» 
Das Wort zur BegrOndung des Ordnungsantrages hat Herr 
Sommaruga. 

Sommaruga Carlo (S, GE): Ce matin, dans le cadre d'un 
debat en categorie IV, un amendement a passe rapidement 
et II n'a pas vraiment ete posslble d'en discuter. II s'aglt de 
la proposition Hutter Jasmin a l'article 72 alinea 1 lettres aa 
et a. 
De quoi s'agit-il? II s'agit de la question de l'arrestatlon, pen
dant la phase preparatoire, de toute personne qui n'aurait 
pas de papiers ou dont l'identite ne seralt pas clairement 
etablie. En d'autres termes, par cet amendement, il s'agit 
d'introduire dans 1a loi - et c'est ce que la majorite a vote 
dans ce consell - le principe d'une arrestation pour des mil
liers de personnes, car le fait d'indiquer que l'ldentlte est 
soumise a dlscussion et presente un doute est une notlon 
extrimement large et, en fait, cela permet tous les abus. 
Cela offre aussi la possibilite reelle de creer des camps en 
Suisse, oi.l des mllliers de personnes, dont l'identite est re
mise en doute, pourraient itre detenues jusqu'a douze mois, 
comme cela a ete decide ce matin. 
II s'agit la d'une violation claire des drolts de l'homme qul ne 
peut itre acceptee par ce Parlament. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Sommaruga, ich 
bitte Sie, nur den Ordnungsantrag zu begrOnden und nicht 
inhaltlich zu diskutieren. 

Sommaruga Carlo (S, GE): D'accord. II s'aglt aussl pour 
nous d'une question de proportionnalite. Nous vous deman
dons donc de revenlr sur le vote de l'artlcle 72 alinea 1 let
tres aa et a qul concerne Justement, comme Je le disais, la 
question de la possibillte d'arriter toute personne sur l'iden
tlte de laquelle un doute existe. 
La question est grave et je vous demande de suivre cette 
proposition de reexamen. 

Hutter Jasmin (V, SG): Die SVP-Fraktion lehnt diesen ROck
kommensantrag ganz klar ab. Ich nehme mit meinem Antrag 
die Hauptforderung der Initiative des Kantons St. Gallen auf, 
In dem ich wohnhaft bin. Diese soll abgeschrieben werden, 
obwohl sie von diesem Rat ja angenommen wurde, die 
Hauptforderung In dieser Vorlage aber nicht enthalten Ist. 
Eine kleine Nebenbemerkung: Einmal mehr zeigt sich hier 
das fehlende Demokratieverständnis der Linken. Ich kann 
auch nichts dafür, wenn Sie heute Morgen zu wenig Präsenz 
hatten! (Tel/weiser Beifall, Unruhe) 

Präsident (Binder Max, Präsident): Wir kommen zur Ab
stimmung. (Unruhe) Nein, keine Diskussion: Wir kommen 
zur Abstimmung Ober den Rückkommensantrag betreffend 
Artikel 72 Absatz 1 Buchstaben aa und a. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Ordnungsantrag Sommaruga Carlo .... 86 Stimmen 
Dagegen .... 76 Stimmen 

Art. 72 Abs. 1 Bst. aa, a -Art. 72 al. 1 Jet. aa, a 

Sommaruga Carlo (S, GE): J'ai deja lndique tout a l'heure 
ce qu'll en etait: cette proposltion rlsque de rendre possible 
la creation de camps pour les personnes qui arrlvent en 
Suisse. II s'agit effectivement de milliers de personnes qui 
risquent de se retrouver privees de liberte. Je vous laisse 
egalement lmaginer les problemes concrets d'organisatlon. 
Mals II s'agit en fait et au fond d'un probleme de violatlon des 
droits de l'homme et de 1a convention a laquelle la Sulsse 
est llee. 

Je vous demande sur ce point de rejeter la proposition Hut
ter Jasmin. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich möchte mich zu diesen 
Anträgen nicht mehr äussern. Ich habe Ihnen gesagt, dass 
dieses Kapitel nicht zu Ende geschrieben Ist. Dies ist eine 
Tatsache, und darum gibt es auch eine Standesinitiative. Es 
ist die ganze Konferenz der Ostschweizerischen Justiz- und 
Polizeidirektorinnen und -direktoren, welche das heutige 
Ausschaffungsregime, die heutige Ausschaffungsdauer und 
die AusschaffungsgrOnde als unzureichend empfindet. 
Es hat eben eine Änderung in der Zusammensetzung der 
illegal Anwesenden gegeben: Es sind vermehrt junge Män
ner - namentlich aus Afrika -. die renitent sind. Eine Mög
lichkeit, dem entgegenzuwirken, Ist die Verlängerung der 
Vorbereitungshaft, die Sie heute Morgen beschlossen ha
ben. Eine andere Möglichkeit ist die, dass man die Haft
dauer unbegrenzt macht und periodisch prOft. Die Meinung 
ist nicht die, dass die Betreffenden dann länger in diesem 
Arrest sind, sondern die Erfahrung ist die: Wenn sie keine 
Mögllchkelt sehen, nach neun Monaten wieder herauszu
kommen und wieder von vorn zu beginnen, werden sie eben 
Ihren Widerstand nach ein oder zwei Monaten aufgeben. 
Diese Erfahrung haben auch andere Länder gemacht. 
Aber Sie können hier beschllessen, wie Sie wollen: Wir müs
sen das Im Ständerat wieder aufnehmen. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur le conseiller federal, 
j'aurais tout simplement alme savoir si c'est votre posltion 
personnelle ou celle du Conseil federal. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Immer das Gleicha 
sagen, Herr Leuenberger, ich habe es Ihnen heute Morgen 
erklärt. Ich habe die Zustimmung des Bundesrates. Ich habe 
Ihn vor der Asylgesetz- und der Ausläodergesetzrevislon 
orientiert, dass die heutige Fassung nicht befriedigt Ich 
habe dem Bundesrat mitgeteilt - und ich habe es dem Rat 
mitgeteilt, beiden Räten mitgeteilt -, dass wir uns nach der 
Beratung im Erstrat vorbehalten müssen, im Zweitrat Ver
besserungen einzubringen, die namentlich den Kantonen, 
welche den Vollzug nicht bewerkstelligen können, helfen, ihn 
bewerkstelligen zu können. Ich bitte Sie, die Kantone, die die 
Aufgabe ausführen müssen und sie nicht ausführen, endlich 
emstzu nehmen, damit sie ihre Aufgabe erfüllen können. 
Ich habe angetönt, das Problem liege erstens insbesondere 
Im Bereich der Ausschaffungshaft und der Durchsetzungs• 
haft, also bei den Zwangsmassnahmen für renitente Auszu
schaffende, und zweitens braucht es eine Verbesserung der 
Umschreibung der vorläufigen Aufnahme. Wir haben Ihnen 
das Vorgehen bekannt gegeben: Zuerst erarbeiten wir das 
departementsintern. Dann, wenn wir die Lösungen departe
mentsintern beschlossen haben, werden wir Ende des Mo
nats Juni an die Kantone gelangen. Wir werden Mitte August 
das Ganze dem Bundesrat als Detaillösung vorschlagen und 
dann im September in den Rat geben. Ich glaube, Sie geben 
mir Recht: Es ist nichts als anständig und richtig, wenn wir 
die Massnahmen, die erarbeitet werden, in den entscheiden
den Etappen als das bekannt geben, was sie sind. Das Ist im 
Departement beschlossen, es Ist nicht Im Detail im Bundes
rat beschlossen, und die Konsultationen bei den Kantonen 
sind noch nicht abgeschlossen. 
Ich glaube, es hat keinen Wert, wenn ich Ihnen das jedes 
Mal sage; das ist jetzt das zweite Mal, dass Sie mich persön
lich fragen, und ich habe es schon zweimal im Ratsplenum 
bekannt gegeben. Ich glaube, das sollte Jetzt eigentlich rei
chen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Ich habe ei
gentlich drei Anliegen an Sie: 
1. Der Nationalrat hat Kategorie IV beschlossen. Des heisst, 
es gibt eben keine Debatten, es gibt keine Wortmeldungen. 
Das haben Sie so gewollt, und ich wäre schon dankbar, 
wenn man Jetzt nicht mit Ausnahmen beginnt. Sonst sind wir 
nämllch morgen noch dran. 
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2. Wir haben in diesem Rat Mehrheiten und Minderheiten: 
Man verliert, und man gewinnt. Wir haben hier entschieden. 
Wir haben uns aus der Sicht der Kommission geäussert; wir 
haben uns eingehend mit diesen Haftbestimmungen ausein
ander gesetzt. Wir von der Kommission haben Ihnen gesagt, 
dass es hier Anträge hatte, die aus unserer Sicht nicht völ• 
kerrechtskonform sind. Aber der Rat entscheidet und hat 
das auch zu verantworten. Das Ist Demokratie, das läuft so. 
3. Was die Haftbedingungen betrifft, haben wir die Kantone 
natürlich sehr wohl angehört Das Gros der Kantone ist mit 
der heutigen Situation unzufrieden. Man wollte mehr Hatt
grOnde, und das fOhren wir mit der Version von Bundesrat 
und Kommission hier auch ein. Der Rahmen ist aber halt die 
EMRK, die Grenzen setzt. Man kann HaftgrOnde nicht belie
big erweitern, weil die HaftgrOnde in diesem Bereich völker• 
rechtlich den Sinn haben müssen, dass sie der Wegweisung 
dienen und nichts anderem. In diesem Sinne Ist der Kern der 
Standesinitiativen des Kantons St. Gallen sowie des Kan
tons Aargau In der Vorlage umgesetzt. Das hat die Kommis• 
sion so bestimmt. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen nochmals, Kommission und 
Bundesrat zu folgen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Hutter Jasmin .... 76 Stimmen 
Dagegen .... 95 Stimmen 

Art.100 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

c. biometrische Daten; 

e. • ... soweit dies im Interesse der betroffenen Person liegt 
und diese benachrichtigt wurde; 

Antrag Ruey 
Abs. 1 
.... gleichwertig ist und wenn davon ausgegangen werden 
kann, dass die betreffenden Behörden oder Organisationen 
die Menschenrechte beachten. 

Antrag MOi/er Philipp 
Abs.2 

c. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Schriftliche Begründung 
Auch hier Ist die wieder aufzunehmende Forderung nach der 
Erstellung von Fotografien im Entwurf des Bundesrates ent
halten gewesen, jedoch von der Kommission gestrichen 
worden. 
Da auf die Erstellung von Fotos nicht verzichtet werden kann -
siehe Artikel 97 Absatz 1 -, sind diese auch zu verwenden. 

Antrag Hass Bernhard 
Abs.2 

e. Angaben über den Gesundheitszustand; (Rest streichen) 
Schriftliche Begründung 
Um weltweite Epidemien zu verhindern, mOssen Angaben 
über den Gesundheitszustand auch gegen den Willen der 
betreffenden Person gemacht werden können. 

Antrag Zlsyadls 
Streichen 

Art.100 
Proposition de /a commlss/on 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Al.2 

c. des donnees biometriques; 

e ..... a condition que cela soit dans son interAt et qu'il ait ete 
averti; 

Proposition Ruey 
Al. 1 
.... ä celle de la Suisse et soit consldere comme sOr en ma
tlere de respeot des droits de l'homme. 

Proposition MOi/er Philipp 
A/.2 

c. Adherer au projet du Conseil federal 

Developpement par ecrlt 
La encore, la necessite de prendre des photograhies a ete 
maintenue dans le projet du Conseil federal mais biffee par 
la commission. 
Etant donne qu'il est impossible de renoncer a. la prlse de 
photographies (cf. art. 97 al. 1 ), celles-cl doivent egalement 
Atre utilisees. 

Proposition Hess Bernhard 
Al.2 

e. des indlcations sur l'etat de sante de l'etranger; (blffer le 
reste) 
Deve/oppement par ecrft 
Pour empAcher la propagation d'epidemles dans le monde, 
des donnee sur l'etat de sante dolvent itre recuelllies mAme 
contre Ja volonte des personnes concernees. 

Proposition Zisyadls 
Biffer 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag MOller Phi
lipp wurde bereits frOher entschieden. Das gilt auch für die 
Artikel 1 o 1 und 102. Der Bundesrat verzichtet auf das Wort. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .... 136 Stimmen 
Für den Antrag Ruey .... 16 Stimmen 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Abstimmung Ober 
den Antrag Hass Bernhard gilt auch für die Artikel 101 und 
102. 

Zweite Abstimmung- Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission ••.. 120 Stimmen 
FOr den Antrag Hess Bernhard .... 45 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Troisleme vote 
Für den Antrag der Kommission ..•• 98 Stimmen 
Für den Antrag Zlsyadis •... 65 Stimmen 

Art.101 
Antrag der Kommission 
.... folgende Daten nur dann an die ausländische Behörde 
bekannt geben, wenn dadurch die Ausländerin oder der 
Ausländer oder die Angehörigen nicht gefährdet werden: 

c. biometrische Daten; 

e •.... soweit dies Im Interesse der betroffenen Person liegt 
und diese benachrichtigt wurde; 

Antrag MOi/er Philipp 

c. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Schriftliche Begründung 
Auch hier ist die wieder aufzunehmende Forderung nach der 
Erstellung von Fotografien im Entwurf des Bundesrates ent
halten gewesen, jedoch von der Kommission gestrichen 
worden. 
Da auf die Erstellung von Fotos nicht verzichtet werden 
kann - siehe Art. 97 Abs. 1 -, sind diese auch zu verwen
den. 

Antrag Hess Bernhard 

e. Angaben über den Gesundheitszustand; (Rest streichen) 
Schriftliche Begründung 
Um weltweite Epidemien zu verhindern, müssen Angaben 
über den Gesundheitszustand auch gegen den Willen der 
betreffenden Person gemacht werden können. 

Antrag Ruey 
.... bekannt geben, sofern davon ausgegangen werden 
kann, dass dieser Staat die Menschenrechte beachtet und 
dadurch die Ausländerin •••• nicht gefährdet werden: 

Art.101 
Proposition de la commission 
L.:autorite chargee d'organiser le depart n'est autorisee a 
communiquer a l'autorite competente de i'Etat d'origine ou 
de provenance ies donnees personnelles suivantes en vue 
de l'execution du renvoi ou de l'expuision dans cet Etat que 
si cette demarche ne constitue pas une menace pour l'etran
ger et ses proches: 

c. des donnees biometriques; 

e ..... a condition que cela soit dans son interöt et qu'il ait ete 
averti; 

Proposition Müller Philipp 

c. Adherer au projet du Conseil federal 

Daveloppement par acrit 
La encore, la necessite de prendre des photograhies a ete 
maintenue dans le projet du Conseil federal mais biffee par 
la commission. 
Etant donne qu'il est impossible de renoncer a la prise de 
photographies (cf. art. 97 al. 1 ), celles-ci doivent egaiement 
Atre utilisees. 

Proposition Hess Bernhard 

e. des indications sur l'etat de sante de l'etranger; (biffer le 
reste) 
Daveloppement par ecrit 
Pour empAcher la propagation d'epidemies dans le monde, 
des donnees sur l'etat de sante doivent Atre recueillies 
mAme contre ia volonte des personnes concernees. 

Proposition Ruey 
L.:autorite chargee d'organiser le depart peut communiquer a 
l'autorite competente de !'Etat d'origine ou de provenance 
(es donnees personnelles suivantes en vue de l'execution du 
renvoi ou de l'expulsion dans cet Etat, pour autant que cet 
Etat soit un Etat considere comme sür en matiere de respect 
des droits de l'homme et que l'etranger et ses proches ne 
soient pas menaces: .... 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort zum Antrag 
_ Ruey wird nicht verlangt. Die übrigen Einzelanträge wurden 
bereits erledigt. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Kommission .••. 129 Stimmen 
Für den Antrag Ruey ...• 31 Stimmen 

Art.102 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3, 4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 

c. biometrische Daten; 

Antrag Müller Philipp 
Abs.2 

c. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Schriftliche Begründung 
Auch hier ist die wieder aufzunehmende Forderung nach der 
Erstellung von Fotografien im Entwurf des Bundesrates ent
halten gewesen, jedoch von der Kommission gestrichen 
worden. 
Da auf die Erstellung von Fotos nicht verzichtet werden 
kann - siehe Artikel 97 Absatz 1 -, sind diese auch zu ver
wenden. 

Antrag Hess Bernhard 
Abs.2 

e. Angaben über den Gesundheitszustand; (Rest streichen) 
Schriftliche Begründung 
Um weltweite Epidemien zu verhindern, müssen Angaben 
über den Gesundheitszustand auch gegen den Willen der 
betreffenden Person gemacht werden können. 

Art.102 
Proposition de la commission 
Al. 1, 3, 4 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 

c. des donnees blometriques; 

Proposition Müller Philipp 
Al.2 

c. Adherer au projet du Conseil federal 

Daveloppement par acrit 
La encore, la necesslte de prendre des photograhies a ete 
maintenue dans ie projet du Conseil federal, mais biffee par 
la commission. 
Etant donne qu'il est impossible de renoncer il la prise de 
photographies (cf. art. 97 al. 1 ), celles-ci doivent egalement 
Atre utilisees. 

Proposition Hess Bernhard 

e. des indicatlons sur l'etat de sante de l'etranger; (biffer le 
reste) 
Daveloppement par ecrit 
Pour empächer la propagatlon d'epidemies dans le monde, 
des donnees sur l'etat de sante doivent ötre recueillies 
mAme contre la volonte des personnes concemees. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die Einzelanträge entfal
len. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopta selon la proposition de la commlssion 

Art.103 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Zisyadis 
Streichen 
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Art.103 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Z/syadis 
Biffer 

Prlsldent (Binder Max, Präsident): Das Wort zum Antrag 
Zlsyadis wird nicht verlangt. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Kommission .... 98 stimmen 
FOr den Antrag Zisyadis .... 60 stimmen 

Art.104-107 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art.108 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Tillmanns, 
Vermot) 
Abs.2 
Beschwerdeentscheide eidgenössischer Departemente sind 
endgOltig .... 
Abs.3 
Verfügungen kantonaler Behörden können bei einer vom 
kantonalen Recht bestimmten richterlichen Behörde ange
fochten werden. Wo nach dem Bundesrechtspflegegesetz 
die Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesgericht 
ausgeschlossen ist, muss zunächst mindestens eine Be
schwerde an eine obere kantonale Instanz und daran an
schliessend eine solche an eine richterliche Behörde offen 
stehen. Die kantonalen richterlichen Behörden überprüfen 
mindestens den Sachverhalt sowie die Ausl~ung und An
wendung des Bundesrechtes elnschliesslich Überschreitung 
oder Missbrauch des Ermessens. 
Abs.4 
Entscheide Ober die Ausschaffung nach Artikel 68 dieses 
Gesetzes sowie über Zwangsmassnahmen nach den Arti
keln 71 bis 74 dieses Gesetzes sind vor den Rechtsmittelin
stanzen der Kantone und des Bundes selbstständig anfecht
bar. 

Art.108 
Proposition de la maforite 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de 1a minorlte 
(Garbani, Hubmann, Leutenegger Oberholzer, Tillmanns, 
Vermot) 
Al.2 
Le departement statue definitivement .... 
Al.3 
Les declsions des autorltes cantonales peuvent itre atta
quees devant une autorite judlclalre prevue par le drolt can
tonal. Dans les cas precis ou la loi d'organisatlon judicialre 
exclut le recours de droit administratlf aupres du Tribunal 
federal II convlent tout d'abord d'adresser le recours a. une 
instanc~ cantonale superleure avant qu'il ne solt examine 
par l'autorlte judiciaire. Les autorites judicialres cantonales 
examinent au moins les faits ainsi que l'interpretatlon et l'ap
plication du droit federal, y comprls les abus et les erreurs 
d'appreciation. 
Al.4 
Les decisions d'execution du renvoi ou de l'expulsion seien 
l'article 68 de la presente lol alnsi que les mesures de con-
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trainte prevues aux articles 71 a. 74 de la presente lol sont 
separement susceptlbles de recours devant les instances de 
recours des cantons et de la Confederation. 

Janlak Claude (S, BL): Die Minderheit Garbani geht auf ei
nen Antrag zurOck, den ich bei der Detailberatung in der 
Kommission gestellt habe. Ich bitte Sie, separat Ober die bei· 
den Absätze abzustimmen, da sie verschiedene Rechtsfra• 
gen betreffen. Es sind Rechtsfragen, von denen ich mir 
erhofft hätte, dass sich die Verwaltung vertieft damit ausein• 
ander setzen wOrde, leider vergeblich. 
Zu Absatz 3: Wie Ihnen bekannt ist, Ist in Artikel 29a der 
Bundesverfassung die Rechtsweggarantie in einer Volksab
stimmung eingeführt worden. Es Ist deshalb klarzustellen, 
dass die Kantone auch im Ausländerrecht integral richterli
che Behörden einrichten müssen und welche Mindestanfor• 
derungen für deren Oberprüfungsbefugnisse gelten. Im Hin• 
bllck auf Artikel 11 des Freizüglgkeitsabkommens, wo ein 
doppelter Rechtsmittelzug vorgeschrieben ist - wovon min• 
destens in zweiter Instanz ein Gericht -, muss überdies si
chergestellt werden, dass die Kantone dort, wo der Weiter
zug an das Bundesgericht ausgeschlossen ist, einen dop
pelten lnstanzenzug vorsehen; dies wäre sonst in gewissen 
Konstellationen, etwa bei der ordentlichen Wegweisung ei• 
nes EU-Angehörigen, nicht gewährleistet. 
Zu Absatz 4: Bel Ausschaffungen besteht heute eine ekla
tante RechtsschutzlOcke, die mit Blick auf Artikel 3 EMRK 
bzw. Artikel 25 Absatz 3 der Bundesverfassung höchst pro
blematisch ist. Entsprechende Rügen werden von den Ge
richten nämlich bei der Anordnung von Entfemungsmass
nahmen wie Aus- und Wegweisungen regelmässig nicht 
überprüft, und zwar mit der Begründung, dies sei erst beim 
Vollzug, das helsst bei der Ausschaffung, zu tun. Hier be
steht zudem ein nicht gerechtfertigter Unterschied zum Asyl
bereich. Ausschaffungen werden Im Ausländerrecht mitunter 
nicht einmal förmlich angeordnet oder können als Vollstrek
kungsentscheide unter Umständen schon rechtlich - ich ver
weise auf Artikel 101 Buchstabe c 0G -, häufig jedenfalls 
aber faktisch nicht mehr angefochten werden. 
Die Klarstellung, dass es sich um anfechtbare Entscheide 
handelt, ist erforderlich. Dabei werden logischerweise, wie 
bei allen anderen VollstreckungsverfOgungen auch, diejeni
gen Gesichtspunkte, die bereits beim Hauptentscheid ge
prüft wurden - zum Beispiel Vereinbarkeit mit Artikel 13 der 
Bundesverfassung bzw. Artikel 8 EMRK -. nicht mehr gerügt 
werden können, wohl aber die einzig für den Vollzug wesent
lichen Aspekte wie eben die Vereinbarkeit mit Artikel 3 
EMRK bzw. Artikel 25 Absatz 3 der Bundesverfassung. Dass 
Zwangsmassnahmen, obwohl an sich ebenfalls Vollstrek
kungsakte, selbstständig anfechtbare Entscheide darstellen, 
hat das Bundesgericht bereits bisher anerkannt. Ich ver
weise auf BGE 125 II 369 Erwägung 2b und Seite 371. 
Hierzu wird also lediglich die bisherige Rechtsprechung im 
Gesetz festgeschrieben. 
Ich bitte Sie, diesem Minderheitsantrag zu entsprechen. Ich 
gebe zu, es ist ein bisschen schwierig, im Verlaufe einer Par• 
lamentsdebatte derartige juristische Debatten zu führen, 
aber Ich hätte es mir trotzdem gewünscht, dass man dazu in 
der Lage wäre. 

Perrln Yvan (Y, NE): Les dispositions proposees dans le 
projet qul nous est soumis octroient un droit de recours suffi
sant au justlclable, qui a 1a possiblllte de faire examlner 1a 
decision qui le tauche per une autorlte superleure. 
La minorite Garbani complique la procedure qui devient ainsi 
longue et coOteuse, limitant une nouvelle fols les disposi
tlons contraignantes prevues dans la presente lol. La duree 
de la procedure tout au long de laquelle l'etranger conceme 
sejourne sur notre sol est bien souvent un argument avance 
afin d'obtenir l'admisslon provisoire sur laquelle nous nous 
sommes deja. longuement exprimes. 
Le projet du Conseil federal permet de sauvegarder les 
droits du justiciable dans le cadre d'une procedure rapide et 
efflcace. 
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Compte tenu de ces elements, le groupe UDC vous recom
mande de rejeter les alineas 3 et 4 proposes par cette mlno
rite, et d'en rester a la version du Conseil federal. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich ersuche Sie dringend, dem An
trag der Minderheit Garbani zuzustimmen. Er ergibt sich ei
gentlich aus der bundesrechtlich vorgeschriebenen Rechts
weggarantie. 
Das Hauptproblem mit Bezug auf Absatz 3 besteht ja darin, 
dass es heute einen ungenügenden Rechtsschutz für jene 
Fälle gibt, wo nach bundesgerlchtlicher Rechtsprechung und 
nach heutigem Bundesgesetz kein Rechtsanspruch besteht. 
In diesen Fällen ist es nicht möglich, Beschwerde beim Bun
desverwaltungsgericht zu erheben; es besteht aber oftmals 
nur eine kantonale Instanz, die dies überprOft. Dies ist nach 
neuer Rechtsweggarantie aber unzulässig. Mithin braucht es 
zwingend eine Vorschrift, welche die Kantone zwingt, eine 
doppelte richterliche Instanz einzuführen, damit innerkanto
nal eine Überprüfung Jener Fälle vorgenommen werden 
kann, wo das besagte so genannte Rechtsschutzinteresse 
nicht vorhanden ist, mithin keine höchstrichterliche Überprü
fung auf Bundesebene vorgenommen wird. 
Ebenso notwendig scheint mir der Antrag mit Bezug auf Ab
satz 4 zu sein. Auch hier ist ein ungenügender Rechtsschutz 
vorhanden, und es ist nötig, dass tatsächlich eine Instanz 
vorhanden ist, die die entsprechenden Anordnungen oder 
Verfügungen überprüft. 
Heute haben wir eigentlich den Tatbestand, dass wir im Aus• 
länderrecht oftmals einen weniger weit entwickelten Rechts
schutz haben als in anderen Bereichen. Hierfür gibt es 
überhaupt keinen einleuchtenden Grund. Im Gegenteil: Hier 
stehen Lebensschicksale auf dem Spiel. Hier sollte eigent
lich nach juristischem und politischem «Normalverstand» 
das Minimum an Rechtsschutz, das wir heute in unserer 
Bundesgesetzgebung verankert haben, auch für diese Ver
fahren gelten. 
Deshalb ersuche Ich Sie dringend, dem Antrag der Minder
heit gemäss den Ausführungen von Herrn Janiak zuzustim
men. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktlon unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Grass Jost (S, TG): Ich bitte Sie im Namen der SP-Fraktlon, 
die Minderheit Garbani, vertreten durch Kollege Janiak, zu 
unterstützen. 
Ich kann in einem weiten Umfang auf die Ausführungen von 
Herrn Vischer verweisen. Wir haben ja das Problem auf 
Bundesebene Insofern gelöst, als in Ausnahmefällen, wenn 
Rechtsansprüche beispielsweise aufgrund der EMRK -
Recht auf Wahrung der Ehe, auf Wahrung des Familien
lebens - betroffen sind, die Verwaltungsgerichtsbeschwerde 
möglich ist. Sonst ist, bei Verletzung entsprechender verfas
sungsmässiger Rechte nur die staatsrechtliche Beschwerde 
möglich. Wir brauchen die gleichen Verfahrensgarantien 
selbstverständlich auf kantonaler Ebene, aufgrund der 
EMRK, aber auch aufgrund der Bundesverfassung. Artikel 30 
der Bundesverfassung vermittelt einen Anspruch auf gericht
liche Verfahren bei Eingriffen In zivile Rechte der Betroffenen, 
In Übereinstimmung mit Artikel 6 der EMRK. Der Widerruf ei
ner Aufenthaltsbewilligung Ist beispielsweise ein Eingriff in 
eine bestehende Rechtsposition. 
Wenn wir hier In den Absätzen 3 und 4 keine Anpassungen 
vomehmen, ist der verfahrensrechtliche Schutz, der in der 
Substanz nicht hinter das Bundesverfahrensrecht zurückge
hen darf, berührt. Der Antrag der Minderheit bringt auf kan
tonaler Ebene den Rechtsschutz, In Übereinstimmung mit 
der EMRK, insbesondere mit der Rechtsweggarantie und 
dem Anspruch auf unabhängige richterliche Beurteilung. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, die Minderheit Garbani zu un
terstützen. 

Müller Philipp (RL, AG): Ich spreche jetzt zu Artikel 108 Ab
sätze 2, 3 und 4, zum Antrag der Minderheit Garbani. 

Die Minderheit versucht hier, sich in das kantonale Verwal
tungsverfahren einzumischen, Indem sie das Bundesrecht 
so verschärfen will, dass beim hintersten und letzten auslän
derrechtllchen Entscheid immer noch eine umfassende ge
richtliche Kontrolle möglich sein muss. Es ist der Minderheit 
offensichtlich ein Dorn im Auge, dass etliche kantonale Re
gierungen Ihren ausländerpolitlschen Spielraum wahrneh• 
men und das ihnen zustehende Ermessen restriktiv, aber 
verantwortungsvoll ausüben - sei es in Form von kantonalen 
Weisungen, sei es bei kantonalen Ermessensentscheiden in 
zweiter und letzter Instanz. Der bundesrätllche Entwurf, der 
sich am bewährten Artikel 19 Anag orientiert, genügt voll
ends. Des sieht auch die Kommissionsmehrheit so. 
Zum neuen Absatz 4: Wenn ich den Minderheitsantrag rich
tig Interpretiere, hätte das zur Folge, dass der inhaftierte 
Ausschaffungshäftllng wählen kann, ob er sich gegen die 
angeordnete Haft bei einem kantonalen oder auch bei einem 
eidgenössischen Haftrichter beschweren will. Das helsst 
aber nichts anderes, als dass die Minderheit die Schweizeri
sche Asylrekurskommission neu zum Haftgericht küren will, 
weil gegen die fronterfahrenen kantonalen Haftrichter offen
bar nicht anzukommen ist. 
Ich bitte Sie im Namen der FDP-Fraktion, den Antrag der 
Minderheit Garbanl zu Artikel 108 abzulehnen. 

Blocher Christoph, Bundesrat In Artikel 108 geht es um Be
schwerdeinstanzen, es ist eine etwas trockene juristische 
Angelegenheit und interessiert deshalb denn auch vor allem 
die Anwälte. Zunächst ist zu sagen: Wir bitten Sie, die Mehr
heit zu unterstützen. Ich möchte versuchen, Ihnen das ein
fach darzulegen, sodass es nicht zu einer rein juristischen 
Spitzfindigkeit verkommt. Herr Vischer als Anwalt hat hier 
gesagt, an sich geite das gemäss der Justizreform ja schon. 
Da hat er Recht. Das Ist auch einer der Gründe, warum wir 
Sie bitten, den Minderheitsantrag abzulehnen. 
Es ist nicht zuletzt mit Blick auf Artikel 29a der Bundesverfas
sung klarzustellen, dass die Kantone auch Im Ausländerrecht 
integral richterliche Behörden einrichten müssen und welche 
Mindestanforderungen tor deren Überprüfungsbefugnisse 
geiten. Das Ist gemäss Artikel 29a der Bundesverfassung ge
geben. Im Hlnbllck auf Artikel 11 des FrelzOglg-keltsabkom
mens, wo ein doppelter Rechtsmittelzug vorgeschrieben Ist -
wovon zumindest in zweiter Instanz ein Gericht-, muss Ober• 
dies sichergestellt werden, dass die Kan-tone dort, wo der 
Weiterzug ans Bundesgericht ausgeschlossen ist, einen dop
pelten lnstenzenzug vorsehen. Sonst ist das in gewissen 
Konstellationen, etwa bei der ordentlichen Wegweisung ei
nes EU-Angehörigen, nicht gewährleistet. 
Die angestrebte Verbesserung dieses Rechtsschutzes ergibt 
sich direkt aus der von Volk und Ständen gutgeheissenen 
Justizreform und der damit verbundenen Rechtsweggaran
tie. Eine Umsetzung dieses verfassungsmässigen Grundsat
zes in allen Spezialgebieten ist nicht notwendig und würde 
Verwirrung stiften. Das gilt allgemein, nicht nur hier, auch ge
mäss geltendem Recht - die Justizreform Ist ja noch nicht In 
Kraft, wir sind jetzt am Bundesgerichtsgesetz und am Bun
desverwaltungsgerichtsgesetz -: Auch gemäss dem gelten
den Recht, das heisst gemäss Artikel 98a OG, muss heute 
eine kantonale richterliche Behörde als letzte kantonale Be
schwerdeinstanz zwingend vorgesehen sein, sofern der Ent
scheid an das Bundesgericht weltergezogen werden kann. 
Dies gilt selbstverständlich auch für die Angehörigen der 
EU- und Efta-Staaten, die ein Aufenthaltsrecht gemäss dem 
Freizüglgkeitsabkommen geltend machen können und die 
deshalb beim Bundesgericht beschwerdeberechtigt sind. In 
allen anderen Fällen ist die kantonale Organisationsautono
mie zu wahren. 
Das gilt nun für die Absätze 2 und 3. Aus diesen Gründen 
bitten wir Sie, den Antrag der Minderheit zu diesen beiden 
Absätzen abzulehnen. 
Zu Absatz 4: Auch hier bitten wir Sie, den Antrag der Minder
heit abzulehnen. Es ist richtig, dass die Ausschaffung selbst 
tatsächlich eine reine Vollzugshandlung Ist. Hier besteht 
nach Lehre und Rechtsprechung keine Beschwerdemöglich
keit mehr. 
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Nun muss Ich Ihnen sagen: Einmal ist es natürlich mit den 
Beschwerden fertig. Das ist, wie wenn Sie eine Verurteilung 
in einem Strafprozess haben. Dort gibt es ein Schlussurteil, 
und danach muss der Vollzug erfolgen. Das kann eine Frei
heitsstrafe, eine Busse usw. sein, und diese ist dann nicht 
mehr anfechtbar, weil es sich um den Vollzug handelt Das 
gilt auch hier. 
Andernfalls würden neue, Zeit raubende Verfahren eröffnet 
und die behördlichen Entscheide kaum mehr durchgesetzt. 
Die dargestellte besondere Problematik im Ausländerrecht 
besteht mit dem neuen Ausländergesetz gerade nicht mehr. 
Es gibt keine formlosen Wegweisungen mehr, mit Aus
nahme derjenigen, die wir gestern besprochen haben, die 
also innert einer halben Stunde z. B. bei Hooligans oder an 
der Grenze vorgenommen werden, wo es von Natur aus 
keine Beschwerdemöglichkeit mehr geben würde, mindes
tens nicht mit aufschiebender Wirkung. Weil es keine sol
chen Wegweisungen gibt, kann In diesen Fällen auch die 
Frage des Non-Refoulement nicht geprüft werden; in allen 
anderen Fällen kann sie geprüft werden. 
Im Übrigen besteht heute jederzeit auch die Möglichkeit, 
dass ein Asylgesuch gestellt werden kann. Das Ist nicht aus
geschlossen, und der Grundsatz des Non-Refoulement wird 
dort nochmals geprOft. 
Bei den Zwangsmassnahmen ergibt sich die Mögllchkeit ei
ner selbstständigen Anfechtung beim Bundesgericht aus 
dem Bundesrechtspflegegesetz. Es handelt sich hier eben 
nicht um eine reine Vollzugsmassnahme, da für ihre Anord
nung neben dem Wegweisungsentscheid besondere Vor
aussetzungen erforderlich sein müssen, die vom Richter 
wieder neu ilberprüft werden. Eine explizite Regelung Im 
Ausländergesetz ist unnötig. 
Darum bitte ich Sie, der Fassung des Bundesrates und der 
Mehrheit zuzustimmen. 

Leuthard Doris (C, AG), filr die Kommission: Namens der 
Kommission empfehle ich Ihnen auch, der Mehrheit zu fol
gen. Wir können uns den AusfOhrungen des Bundesrates 
zur Haltung In dieser rechtlich komplizierten Angelegenheit 
vollumfänglich anschliessen. 
Es Ist so - es ist verschiedentlich darauf hingewiesen wor
den -, dass die Bundesverfassung In Artikel 29a von dieser 
Rechtsweggarantie ausgeht. Man muss aber auch erwäh
nen, dass es davon Ausnahmen geben kann - Ausnahmen, 
sofern sie gesetzlich verankert sind. 
Ich möchte darauf hinweisen, dass heute natürlich Im 0G 
geregelt ist, wann ein Weiterzug ans Bundesgericht zulässig 
ist Und wie zu Recht erwähnt worden ist, Ist das dann der 
Fall, wenn eine kantonale richterliche Instanz als letzte In
stanz vorgesehen war und entschieden hat. In all diesen 
Fällen ist schon heute ein Weiterzug ans Bundesgericht 
möglich. 
Es Ist zu erwähnen, dass wir hier auch wieder ein Schnitt
stellenproblem haben, weil die Kommission fOr Rechtsfragen 
des Nationalrates gleichzeitig mit diesem Ausländerrecht 
auch den ganzen Bereich der Bundesrechtspflege revidiert. 
Der Ständerat hat darüber bereits entschieden. Daher ist es 
richtig, dass man diese Problematik Im Ständerat dann 
nochmals anschaut, wenn sich beide Räte Im Rahmen des 
Bundesrechtspflegegesetzes bezüglich dieser Beschwerden 
positioniert haben. Das scheint sinnvoll zu sein, denn diese 
Entscheide müssen natilrlich kohärent sein mit den Ent
scheiden, die unser Rat Im Rahmen dieser Revision trifft 
Die Mehrheit der Kommission hat abgestellt auf die heutige 
Gesetzeslage, auf die Verfassung und das OG, das heute 
diese Instanzenwege regelt. Fllr einen Entscheid bei Ab
satz 4 scheint mir wichtig zu sein, dass man klarstellt: Alle 
problematischen Ausschaffungen, Fälle des Non-Refoule
ment, in denen eine Rückschaffung filr die betroffene 
Person schwierig wäre, sind nicht Fragen des Vollzuges, 
sondern des Entscheides selber. Das muss die beurtei
lende Behörde in ihrem Entscheid, ob die Ausschaffung zu
lässig Ist oder nicht, berücksichtigen. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zu folgen. Die SPK hat dies 
mit 14 zu 6 Stimmen beschlossen. 
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Abstimmung - Vote 
Filr den Antrag der Mehrheit .... 97 Stimmen 
FQr den Antrag der Minderheit .... 66 Stimmen 

Art.109 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adoptt§ 

Art. 110 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird 
bestraft, wer: 

Abs.2-4 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bilhlmann, Gross Andreas, Garbani, Hubmann, 
Sommaruga Simonetta) 
Abs.5 
Der Bundesrat darf durch Verordnung die Anwendung der in 
diesem Artikel vorgesehenen Massnahme gegenllber Aus
länderinnen und Ausländern aufheben, die Ihren irregulären 
Aufenthalt bei den zuständigen kantonalen Behörden spon
tan anmelden, sofern sie Ihre Pflichten gegenilber den 
Steuerbehörden und den Sozialversicherungen erfllllen. 
Der Bundesrat regelt die Einzelheiten. (In Zusammenhang 
mit Art. 20, Antrag der Minderheit III) 

Art.110 
Proposition de la majoritt§ 
Al.1 
Sera punl d'une peine privatlve de llberte d'un an au plus ou 
d'une peine pecuniaire quiconque: 

Al. 2-4 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Vermot, BClhlmann, Gross Andreas, Garbani, Hubmann, 
Sommaruga Slmonetta) 
Al.5 
Le Conseil fedtlral est habiliti!I a suspendre, par vole d'ordon
nance, le recours aux mesures pravues par le present article 
a l't,gard des etrangers en si!ljour lrrt,gulier, dans la mesure 
oü lls se prtlsentent spontanement devant les autorltes can
tonales competentes et oü ils remplissent leurs obiigatlons 
envers les autorites flscales et les assurances soclales. Le 
Conseil fi!lderal fixe las modalites. (En relation avec l'art. 20, 
propositlon de la minoriti!I III) 

Präsident (Binder Max, Präsident): Der Antrag der Minder
heit Vermot wurde zurückgezogen. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltion de la majorite 

Art. 111 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder Geldstrafe wird 
bestraft, wer: 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.3 
Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu filnf Jahren oder Geld• 
strafe, und mit der Freiheitsstrafe Ist eine Geldstrafe zu ver
binden, wenn der Täter oder die Täterin: 
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a. mit der Absicht handelt, sich oder einen anderen unrecht
mässig zu bereichern; oder 
b. für eine Vereinigung oder Gruppe handelt, die sich zur 
fortgesetzten Begehung dieser Tat zusammengefunden hat. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer) 
Abs. 4 
Von einer strafrechtlichen Verfolgung wird abgesehen, wenn 
die Tat aus achtenswerten GrOnden begangen wird. Von ei
ner strafrechtlichen Verfolgung wird ferner abgesehen, wenn 
die ausländische Person als Flüchtling oder Schutzbedürf
tlge anerkannt wird oder ihre Wegweisung als unzulässig 
oder unzumutbar erachtet wird. 

Antrag Amstutz 
Abs.2 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Bei der Förderung der rechtswidrigen Ein- und Ausreise 
sowie des rechtswidrigen Aufenthaltes handelt es sich nicht 
um ein Kavaliersdelikt. Die Einräumung der Möglichkeit 
der Busse erweckt diesen Eindruck und ist daher zu strei
chen. 

Antrag Menetrey-Savary 
Abs. 2bis 
Von einer strafrechtlichen Verfolgung und jeglicher Bestra
fung wird abgesehen, wenn die Tat einzig darin bestand, ei
ner Person ohne Aufenthaltsbewilligung Unterkunft zu bieten 
oder ihr aus einer zwischenmenschlich-solidarischen Gesin
nung heraus beizustehen. 
Schriftliche Begründung 
In den letzten Jahren sind verschiedene Personen verzeigt 
worden, weil sie Papierlosen geholfen haben. So wurden im 
November 2003 Gläubige, ein Pfarrer und ein der Paplerlo
senbewegung nahe stehender Abgeordneter, gebüsst, wen 
sie Personen ohne Aufenthaltsbewilligung Kirchenräumlich
keiten zur VerfOgung gestellt oder sie beherbergt hatten. 
Auch im Kanton Waadt gab es Verzeigungen, allerdings wur
den hier die Verfahren eingestellt. Alle diese Personen wur
den angezeigt, weil sie Papierlose aufgenommen, verpflegt 
und beherbergt hatten. Selbst wenn die Bussen nicht hoch 
waren, geht es hier doch um eine Art Kriminalisierung der 
Solidarität oder der christlichen Nächstenliebe. Angesichts 
des Schicksals, das von einem Nichtelntretensentscheld be
troffene Asylsuchende erwartet, wenn sie das Land nicht 
verlassen, könnten solche Fälle in Zukunft vermehrt vorkom
men. Da diese Personen zu einem Untergrunddasein ge
zwungen werden und ohne jede Unterstützung dastehen, 
liegt es auf der Hand, dass sich Einzelpersonen oder Hilfsor
ganisationen gezwungen sehen, ihnen Hilfe zu leisten, und 
sich somit gemäss diesem Artikel strafbar machen, weil sie 
«einer Ausländerin oder einem Ausländer .... den rechtswid
rigen Aufenthalt in der Schweiz erleichtert haben». Es geht 
nicht an, dass Personen, deren Aufgabe es ist, Hiffe zu lei
sten, und wohlmeinende Bürgerinnen und Bürger in solchen 
Fällen angezeigt oder bestraft werden. Die Straffreiheit fQr 
Solidaritätshandlungen würde den Kampf gegen die Kreise, 
auf die dieser Artikel abzielt (Schlepperorganisationen und 
Arbeitgeber, die Schwarzarbeiter ausnutzen), keineswegs 
schwächen. 

Antrag Z,syadls 
Streichen 

Art.111 
Proposition dB ta majorlte 
Al. 1 
Sera punl d'une pelne privative de liberte d'un an au plus ou 
d'une peine pecunlaire quiconque: 

Al. 2 
Adherer au proJet du Conseil federal 

A/.3 
La peine encourue est une peine prlvative de liberte de clnq 
ans au plus ou une amende, ou une combinaison des deux 
si l'auteur: 
a. a agi pour se procurer ou pour procurer ä un tiers un enri
chissement illegitime; ou 
b. a agi dans le cadre d'un groupe ou d'une associatlon de 
personnes, forme dans le but de commettre de tels actes de 
maniere continue. 

Proposition de la mtnorite 
(Vermot, Bühlmann, Garbani, Hubmann, Leutenegger Ober
holzer) 
Al. 4 
Si l'auteur aglt au nom de motifs honorables, l'eventuallte de 
poursuites penales sera abandonnee, de mAme qua lorsque 
l'etranger est officiellement reconnu comme refugie ou 
comme personne ä proteger, ou lorsque son renvol est 
considere comme irrecevable ou inadmissible. 

Proposition Amstutz 
A/.2 
Bitter 
Developpement par ecrit 
L:incitation ä l'entree, ä la sortie ou au sejour lllegaux n'est 
pas un delit anodin; or Ja possibillte de sanctionner ce delit 
par une amende donne cette impression; il faut donc la sup
primer. 

Proposition Menetrey-Savary 
Al. 2bis 
SI l'auteur s'est bome a heberger une personne sans tltre de 
sejour ou ä lui prAter asslstance dans une intention d'ent
ralde et de solidarite humaine, II n'est pas poursulvl et II est 
exempte de toute peine. 
Deve/oppement par ecrit 
Ces demleres annees, plusieurs personnes ont ete denon
cees ä la justlce pour avoir aide des sans-papiers. En no
vembre 2003 notamment, ä Frlbourg, des rellgieux, un 
pasteur ainsi qu'un depute proche des mouvements de 
sans-paplers ont ete amendes pour avoir prAte des locaux 
d'eglise ou heberge des personnes en sltuatlon Illegale. 
Dans le canton de Vaud, II y a egalement eu des denonciati
ons, mais alles se sont conclues par un non-lieu. Toutes les 
personnes concernees ont ete denoncees pour avoir accu
eilli, nourri et heberge des sans-paplers. Mime si les amen
des ne sont pas considerables, il n'en raste pas moins qu'il 
s'agit d'une sorte de criminalisation de la solidarite ou de 1a 
charlte chretienne. A l'avenlr, cette sltuatlon risque de se re
produire plus souvent, w le sort qul attend les requerants 
frsppes de non-entree an matiere s'lls ne quittent pas notre 
pays. Vu qu'ils seront contralnts ä la clandestlnlte et depour
vus de toute assistance, II est clair que des particullers ou 
des organlsmes d'entraide seront amenes ä leur prAter assi
stance, tombant ainsl sous le coup de cet article, pour avoir 
«facillte .... le sejour illegal d'un etranger». II n'est pas ac
ceptable que des personnes dont c'est la tAche de porter as
sistance ainsi que des citoyens de bonne volonte encourent 
une peine ou mAme une denonciation dans de tels cas. Re
connaitre la non-punlssabillte des actes de solldarlte n'ent
rave en rlen la lutte contre les filieres de passeurs ou contre 
Ies employeurs qui exploitent des clandestins, que cet article 
vise en priorite. 

Proposition Zisyadis 
Bitter 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Es geht hier darum, 
dass von einer strafrechtlichen Verfolgung abgesehen wird, 
wenn die Tat aus achtenswerten GrOnden begangen wird. 
Wir kennen ja alle die Geschichte von Flüchtlingshelfer Paul 
Grüninger; es gibt auch noch andere Menschen, die Im 
ZWeiten Weltkrieg einer Vielzahl von jüdischen Flüchtlingen 
das Leben gerettet haben. Dies allerdings nur, indem er, 
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Paul Grüninger, die geltenden Einreise- und .Aufenthaltsbe
stimmungen verletzt hat - ich sage absichtlich «verletzt„ 
hat. Grüninger wurde für seine Handlungen denn auch straf
rechtlich verfolgt und verurteilt. Dass er fünfzig Jahre danach 
posthum rehabilitiert wurde, macht die ihm durch den Staat 
zugefügten Kränkungen nicht rückgängig. So bleibt die Er
kenntnis, dass strafrechtliche Verurteilungen wegen ethisch
moralisch begründeter Hilfeleistungen In einem Rechtsstaat, 
wenn immer möglich, vermieden werden sollten. 
Es gibt sie auch heute, die zlvilcouraglerten Menschen, dank 
deren selbstlosem Einsatz Menschenleben gerettet werden. 
Ich erinnere nur an den jüngst bekannt gewordenen Fall des 
Jesuitenpaters Lukas Niederberger, der den tamilischen 
«sans-papiers» Kesavan Rasiah während Jahren im Las
salle-Haus Bad Schönbrunn In Edllbach Im Kanton Zug ver
steckt hatte. Dies, nachdem das Asylgesuch des jungen 
Tamilen abgelehnt worden war. Der zivile Ungehorsam Nie
derbergers verhinderte die Ausschaffung eines Menschen, 
welche mögllcherwelse dessen Tod bedeutet hätte. Denn 
während Kesavan Raslah bei Niederberger In Sicherheit 
war, wurde sein Bruder Im Jahr 2000 In Sri Lanka auf offener 
Strasse verbrannt. Dies war fOr das BFF Anlass, Rasiahs 
Asylgesuch erneut zu Oberprüfen und schliesslich gutzu
heissen. Wäre Niederberger nicht gewesen, wäre Kesavan 
Rasiah ausgeschafft und möglicherweise gleich wie sein 
Bruder ermordet worden. Strafrechtlich ist Niederberger 
dennoch, gestützt auf das heute noch geltende Anag, we
gen illegaler Beherbergung verurteilt worden. 
Um solche rechtsstaatlich unerträglichen Verurteilungen 
ethisch qualifizierter Handlungen zu vermelden, Ist Arti
kel 111 mit einem Absatz 4 zu ergänzen. Mein Antrag er
laubt es, auf die Verfolgung von Hilfeleistungen zu verzich
ten, die aus achtenswerten ethisch-moralischen Gründen 
erfolgt sind und die selbstverständlich keine finanzielle Be
günstigung erbringen dürfen. Um des Rechtsstaates willen 
sind wir nicht zuletzt aufgrund historischer Erfahrungen auf
gefordert, von einer unwürdigen Kriminalisierung guter Taten 
abzusehen. 
Ich bitte Sie, meinem Antrag zuzustimmen. 

Lang Josef (G, ZG): Meine Vorrednerin hat einen konkreten 
Fall angesprochen, der zeigt, dass der Fall Grüninger auch 
aktuell sein kann. Tatsächlich wurde einem tamilischen 
FIOchtling In den Jahren 1996 und 1997 das Asylrecht nicht 
gewährt. Dieser Flüchtling wurde dann während fünf Jahren 
versteckt. Als das Versteck aufflog, wurde der Fall vom Bun
desamt für Flüchtlinge neu beurteilt. Am 2. März 2004 - be
reits zur Zelt von Herrn Bundesrat Blocher - hat das 
Bundesamt dieser Person den Flüchtllngsstatus zuerkannt. 
In der Zwischenzeit, zwischen 1996 und 2004, haben sich 
zwei Sachverhalte verändert: Erstens wurde der Bruder des 
Flüchtlings in Colombo umgebracht, offensichtlich aus politi
schen Gründen, und zweitens Ist bei diesem Flüchtling we
gen Misshandlungen, die er in Sri Lanka erleiden musste, 
eine Ohrenentzündung ausgebrochen, die für die Hirnhaut 
gefährlich wurde. Wäre er nicht versteckt worden, so wäre 
es dem Bundesamt für Flüchtlinge nicht möglich gewesen, 
auf einen gefährlichen Fehlentscheid zurückzukommen. 
Es ist deshalb unsinnig, dass Leute bestraft werden, die aus 
achtenswerten Gründen etwas machen, das auch dem 
Recht zu seinem Durchbruch verhilft. Deshalb ist es wichtig, 
dem Minderheitsantrag zuzustimmen. 

Pfister Gerhard (C, ZG): Es geht hier, wie das Anliegen von 
Frau Vermot zeigt, um ein historisch belastetes und emotio
nales Thema. Dabei sollte man erst feststellen, dass man in 
der Grundsatzfrage einig ist: Man soll jene bestrafen, die zur 
Umgehung des Gesetzes beitragen. Die Frage Ist jetzt, ob 
man alle bestrafen will, die das Gesetz umgehen, oder vor 
allem jene mit Berelcherungsabslcht. Ich habe Verständnis 
für die Ansicht, dass sich ein Fall Grüninger nicht wiederho
len soll, und teile sie. 
Innerhalb der CVP-Fraktlon ist die Meinung darüber geteilt, 
was man mit dem Antrag der Minderheit Vermot machen 
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sollte. Ich möchte ein paar Sachen zu bedenken geben, die 
mich persönlich zur Ablehnung dieses Antrages bringen: 
Man sollte sehen, dass sich die Zeiten auch etwas geändert 
haben. Es gibt eine Flüchtlingskonvention, an die man sich 
halten muss. Man sollte daraus aber nicht schliessen, dass 
man bereits präventiv bestimmte Personen vom Gesetz aus
nehmen sollte. Das Gesetz sollte auch fQr einen Priester 
oder für die NGO gelten. Mit Herrn Pater Niederberger ha• 
ben mein Vorredner und Ich auch schon ein Podiumsge
spräch über diese Frage geführt. Man sollte da rechtsstaat
liche Rahmenbedingungen schaffen, die wrlässlich sind. 
Zudem bin Ich nicht sicher - deshalb kritisiere Ich die Formu
lierung etwas -, ob der Minderheitsantrag mit dem zweiten 
Satz nicht etwas impliziert, was er garantiert nicht möchte. 
Denn wenn die Bestrafung nicht erfolgt, wenn der Ausländer 
als Flüchtling anerkannt wird, könnte man riskieren, dass 
auch Schlepper davon profitieren. Der zweite Satz stellt 
Straffreiheit - mit der Formulierung «ferner» anstatt der For
mulierung «auch» - In Aussicht, wenn eine Anerkennung 
folgt, unabhängig davon, ob achtenswerte Gründe des Straf
täters vorliegen. Das wäre wirklich auch nicht im Sinne der 
Antragsteller. Es kann auch sein, dass ich das etwas zu te
leologisch Interpretiere, aber die Formulierung scheint mir 
nicht ganz sauber zu sein. 
Weiter Ist der Begriff «strafrechtliche Verfolgung» nicht ganz 
sauber formuliert. Wenn man schon auf der Ebene der straf
rechtlichen Verfolgung unterbinden will, hat das zur Folge, 
dass bereits der Polizist oder der Untersuchungsrichter ent
scheiden muss, ob achtenswerte Gründe vorhanden seien. 
Hätte man hier die Formulierung «Bestrafung» oder «Bus
se» gewählt, dann wäre der Richter der Entscheider, und der 
wäre dazu in der Lage, wenn schon Jemand entscheiden 
muss, ob achtenswerte Gründe vorliegen oder nicht Grund
sätzlich stehe ich dem Anliegen positiv gegenüber, aber in 
dieser Formulierung schafft man aus meiner Sicht mehr Pro
bleme, als man lösen würde. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Herr Pfister, haben Sie 
den Antrag gut gelesen? Ich möchte wirklich, dass von einer 
strafrechtlichen Verfolgung abgesehen wird, wenn eine Tat 
aus achtenswerten Gründen begangen wird. Das Ist wohl 
verständlich. Wir sind hier bei Absatz 4, wo es um HIifeiei
stungen geht, die aus achtenswerten Gründen begangen 
werden. Es geht auch darum, dass die Leute nicht bestraft 
werden, wenn eine Wegweisung unzulässig oder unzumut
bar ist. Ist es nicht eine WortkJauberei, die Sie hier vorneh• 
men, um diesen Absatz zu bodigen? Es geht hier wirklich 
um Taten, die aus achtenswerten Gründen begangen wer
den. Es gibt genügend Fälle, In denen Menschen, die solche 
Hilfeleistungen begangen haben, nicht geschützt werden. 
Finden Sie nicht auch, dass Sie hier in der Dramatik ein bis
schen zu weit gehen? 

Pfister Gerhard (C, ZG): Ihre erste Frage war, ob Ich den 
Artikel gelesen habe. Darauf lautet meine Antwort: Ja. Zwei• 
tens: Es kann sein, dass es spitzfindig ist, aber Ich möchte 
einfach, dass der Ständerat sich diese Formulierung, wenn 
sie durchkommt, sicher noch einmal ansieht. Denn ich 
glaube, man sollte auf Gesetzesebene eine bessere und ge
nauere Formulierung finden, die Ihrem Anliegen nicht wider
spricht. 

MOller Philipp (RL, AG): Ich muss meinen Vorredner Inso
fern in Schutz nehmen, als er meiner Ansicht nach in seiner 
Argumentation nicht spitzfindig war. Es geht hier um den 
Grundsatz unserer Rechtsordnung und Rechtsauslegung. 
Ich habe mir erklären lassen, dass im Strafrecht und im Straf
prozessrecht das Legalitätsprinzip einer der absolut zentra
len Grundsätze Ist. Dieses besagt - stark vereinfacht-, dass 
alle Straftaten grundsätzlich verfolgt und eingeklagt werden 
müssen. Das Legalitätsprinzip verwirklicht also Im strafrecht
lichen Bereich auch den Grundsatz der Gleichbehandlung 
vor dem Gesetz. Ausnahmen vom Verfolgungs- und Anklage
zwang, wie sie hier verlangt werden, sind daher nur aus wich-
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tigen öffentlichen Gründen möglich. Es geht hier also um das 
so genannte Opportunitätsprinzip. 
Diese Ausnahmen hat der Gesetzgeber zwar festzulegen, er 
muss dabei aber sehr zurückhaltend sein. Mit dem Minder
heitsantrag Vermot wOrde das Legalitätsprinzip fast vollstän
dig durchlöchert; das ist rechtsstaatlich äusserst bedenklich. 
Zudem stellt sich schlicht und einfach die Frage, was denn 
«achtenswerte Gründe» sind. «Achtenswerte Gründe» sind 
kein genOglicher Rechtsbegriff; es gibt hierzu keine Recht
sprechung und keine Praxis. Das Geforderte ist schlichtweg 
nicht umsetzbar; es drohen WillkOr und Ungleichbehand
lung. Genau das wollen wir aber mit diesem Gesetz nicht. 
Aus diesem Grund bittet Sie die FDP-Fraktion, den Antrag 
der Minderheit abzulehnen. 

Donz6 Walter (E, BE): Nur ganz kurz, weshalb wir den An
trag der Minderheit Vermot ablehnen: Den ersten Satz von 
Absatz 4 könnten wir mittragen; dieser ist wegen des Falls 
Grüninger verständlich. Aber der zweite Satz erlaubt es nun 
wirklich jedem illegal hier Anwesenden, wenn er ein Nieren
leiden hat und ihm deshalb die ROckfOhrung nicht zumutbar 
ist, sich hier zu verstecken. Das geht eindeutig zu weit. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zunächst gibt es in der Fas
sung der Mehrheit Abweichungen vom bundesrätlichen Ent
wurf. Wir stimmen der Mehrheit zu. Sie sehen auch, wie sich 
die Situation seit dem Entwurf des Asylgesetzes und dem 
Entwurf des Ausländergesetzes verschärft hat. Der Bundes
rat war beim Entwurf noch der Meinung, dass eine Strafe 
von drei Jahren für Schlepper schon eine wesentlich bes
sere Handhabe sei, um das Schlepperwesen zu unterbin
den. Es ist tatsächlich so, dass immer mehr Illegale und 
Asylsuchende durch Schlepper in das Land kommen. Sie 
bezahlen zum Teil auch sehr hohe Preise, um in das Land 
zu kommen; es werden ihnen auch falsche Versprechen ge
macht. Die Bestrafung dieser Schlepper ist geradezu roman
tisch. Da werden Bussen von 200 oder 300 Franken 
ausgesprochen. Das hält keinen Schlepper davon ab, solche 
Leute in die Schweiz zu bringen. Man muss auch sehen, 
dass das Schlepperwesen eine Industrie geworden ist Nach 
den Befragungen ist ein Oberwiegendar Teil der Asylsuchen
den, die abgewiesen werden, und der illegal Anwesenden 
Ober Schlepper in dieses Land gekommen; das Schlepper
wesen hat also zugenommen. Es ist hier doch Folgendes zu 
sagen: Es handelt sich um Menschenschmuggel - das muss 
man einfach so bezeichnen, und es ist auch so! 
Im Gesetzentwurf ist für die qualifizierte Form der Schleppe
rei eine Höchststrafe von drei Jahren Gefängnis vorgesehen. 
Damit wOrde Menschenschmuggel weiterhin als Vergehen 
eingestuft, und das ist stossend. Dies gilt auch gemäss den 
neuen Bestimmungen des Strafgesetzbuches. Angesichts 
der neuen Dimension des Phänomens ist es gerechtfertigt, 
die qualifizierte Form von Menschenschmuggel als Verbre
chen einzustufen und auch danach zu handeln. Dies hätte 
den Vorteil, dass die Bundesgerichtsbarkeit greifen wOrde, 
wenn der Menschenschmuggel von einer kriminellen Orga
nisation durchgeführt wird. Ebenfalls von Vorteil wäre die da
mit einhergehende höhere Verjährungsfrist von fünfzehn 
statt sieben Jahren. Wir sind folgender Meinung: Wenn man 
das hier im Gesetz konsequent festlegt und es einmal einen 
Fall gäbe, der so gehandhabt WOrde, hätte das eine grosse 
Abschreckungswirkung. 
Wie stehen wir im internationalen Rechtsvergleich da? Ich 
muss Ihnen sagen: Die jOngsten Entwicklungen gehen in 
Richtung eines noch höheren Strafrahmens. In der Europäi
schen Union drohen den Tätern von Menschenschmuggel 
kOnftig bis zu acht Jahre Freiheitsentzug, wenn die Straftat 
als Handlung einer kriminellen Vereinigung begangen wurde 
oder das Leben der geschmuggelten Personen gefährdet 
wurde. Mit einem neuen Strafmass von bis zu fünf Jahren 
Freiheitsstrafe wäre die erforderliche Kohärenz auch mit den 
Drittstaaten hergestellt. 
Nun zu Absatz 4, der Förderung des illegalen Aufenthaltes: 
Es ist nicht ersichtlich, welche achtenswerten Gründe beste-

hen können, die die Förderung des Illegalen Aufenthaltes -
es geht nur darum - in der Schweiz rechtfertigen könnten. 
Es besteht jederzeit die Möglichkeit, ein Aufenthalts- oder 
Asylgesuch einzureichen. Diese Möglichkeit hat heute jeder. 
Nach der Einreichung hat er einen Rechtsstatus, er ist also 
nicht Illegal im Land. FOr einen vorangehenden illegalen Auf
enthalt besteht keine Notwendigkeit. Das Ausländer- und 
Asylrecht garantiert rechtsstaatliche Verfahren unter Berück
sichtigung aller Interessen. ZUdem erlauben vor allem die im 
Strafgesetzbuch vorgesehenen und selbstverständlich auch 
hier anwendbaren Rechtfertigungsgründe eine umfassende 
Berücksichtigung der persönlichen Motive durch den Rich
ter. 
Es ist eine Tatsache, dass heute alle Nachbarstaaten der 
Schweiz verfolgungssichere Staaten sind. Ein notwendiges 
Asylgesuch kann ohne weiteres dort oder, wie vorgesehen, 
an der Schweizer Grenze gestellt werden. Die Notwendigkeit 
für einen rechtswidrigen GrenzObertritt wegen einer unmit
telbaren Gefährdung des Lebens besteht nicht. Ein Ver
gleich mit der Situation im zweiten Weltkrieg ist gesucht, das 
waren andere Fälle. Dort standen Leute, die FIOchtlingssta
tus hatten und Aufenthalt suchten, an der Schweizer Grenze 
in einem Land, wo sie, wenn sie dort geblieben wären, an 
Leib und Leben verfolgt gewesen wären. Das ist hier nicht 
der Fall. 
Eine moralisch begrOndete Fluchthilfe aus einem unmensch
lichen Nachbarstaat wie damals ist heute nicht möglich. 
Aber es könnte sein, dass das natarlich in Zukunft möglich 
ist. Darum nehmen wir ja auch solche Leute auf. Aber wir 
haben ein eigenes rechtsstaatliches Verfahren, das dies 
ausschliesst. In der Beurteilung von solchen Einzelfällen wie 
dem Fall, den Herr Lang hier geschildert hat - der Auf
nahme, die schlussendlich später erfolgt ist -, muss man 
aufpassen. Denn nach so vielen Jahren und aufgrund be
sonderer persönlicher Verhältnisse wird natarlich dann der 
FIOchtlingsstatus einmal anerkannt werden, auch wenn er 

. vielleicht eher ein Grenzfall ist. 
Nun muss ich Ihnen sagen: Solche Fälle wie den Fall, den 
Sie geschildert haben, mag ~s geben, wonach jemand ver
steckt wurde, der nach Ihrer Uberzeugung mit Sicherheit ein 
echter FIQchtling gewesen sei und der nicht anerkannt wor
den ist. Aber die Gesetzgebung kann solche Fälle nicht von 
vornherein als straffrei erklären. In solchen Grenzfällen hat 
der Mensch eben Gutes zu tun und muss in Kauf nehmen, 
dass er bestraft wird. Im Gerichtsurteil wird er nämlich auch 
ohne eine Bestimmung in diesem Gesetz von einer Bestra
fung ausgenommen, weil es wahrscheinlich am subjektiven 
Tatbestand fehlt. BezOgllch Absatz 4 mOssen Sie sehen, 
dass in diesen Strafverfahren alle Gründe vorgebracht wer
den. Es gibt praktisch keine Schlepper, die nicht sagen, sie 
hätten es aus ehrenwerten Gründen getan. Das ist ja ohne
hin eine menschliche Neigung. 
Wir bitten Sie, hier nicht noch einen Vorzugstatbestand zu 
schaffen. Wir bitten Sie, dies abzulehnen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commisslon: Au-dela de Ja pro
position de minorite Vermot, qui est rejointe par la proposi
tion Menetrey-Savary, c'est bei et bien l'Etat de droit qui est 
en jeu. Je crois que c'est par Je respect des institutions et de 
la communaute qul constituent une democratie, c'est par le 
respect du cadre legal que cette democratie est respectee. 
Si une personne se trouve en presence d'un tlers qu'elle 
juge en etat de necessite pour entrer en Sulsse, II lul appar
tient de l'accompagner dans un poste-frontiere pour deposer 
une demande a cette fin. Nous avons d'ailleurs une legisla
tion qui est adaptee, en particulier dans le domaine de 
l'asile. Bien sOr que si l'on entend, au nom de la solidarite, 
favoriser l'immigration illegale, entretenir le nombre des 
sans-papiers, il faut introduire cet alinea 41 
Moi aussi, je connais un certaln nombre de personnes dans 
le tiers monde, qu'au nom de la solidarite il serait legitime 
que je fasse entrer dans notre pays - solidarite economique, 
en particulier. Mais je crois que nous ne pouvons pas proce
der ainsi, et qu'il existe une legislation democratiquement 
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mise en place, qui est appliquee par des autorltes d'execu
tlon qul ne sont pas molns democratiquement mlses en 
place, et que ce sont la les principes de base du fonctlonne
ment de l'Etat de droit. 
Certes, on nous a cite un certain nombre de cas tout a 
!'heure, en particulier en provenance du Sri Lanka. Mals, 
quels que soient la maniere qua vous utllisez et les detalls 
dans lesquels vous voulez rediger cette legislation, II n'est 
pas posslble, alors que notre pays r9901t chaque annee plu
sleurs dizalnes de mllliers de mlgrants, en particulier dans le 
domaine de l'asile, dont 80 pour cent doivent l!tre renvoyes 
parce qu'ils ne repondent pas aux crtteres de la leglslation 
en place, qu'II n'y alt pas d'erreurl Je defle quiconque dans 
cette salle de rediger un texte et des mesures d'applicatlon 
qui empl!chent de telles erreurs. Nous n'avons pas, en cltant 
des cas particuliers, les bases necessaires pour mettre en 
place une legislatlon mesuree, equilibree, basee sur l'Etat 
de droit. 
C'est donc moi aussi au nom de l'Etat de droit que je vous 
invite, comme la commlsslon l'a fait, par 14 voix contre 5, a 
rejeter la minorlte Vermot. En effet, notre democratie veut 
que ce ne solt pas a chacun de nous de Juger ce qul est legi
time, ce qui est humainement correct en termes d'immigra
tion, de faire sa propre legislation et de decider qu'il falt 
entrer, en l'occurrence illegalement, une personne qu'en tant 
qu'individu, il juge en etat de necessite. Ce serait la negation 
de la democratie. C'est bei et bien dans le cadre de la mise 
en place d'une legislatlon, travall que nous faisons actuelle
ment, que nous devons determiner et mettre en place les 
mesures d'execution qui permettent a l'autorlte, et au nom 
des cltoyens, de determlner quelles sont les personnes qui 
peuvent justifier d'une entree dans notre pays pour quelque 
raison que ce solt. Toute autre attitude ne peut que condulre 
a l'anarchie; chaque personne ne peut l!tre son propre juge, 
son propre gouvernement, son propre legislateur. 
C'est pour cette raison que je vous invite a refuser la mino
rite Vermot. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Monsieur Beck, 
est-ce que vous savez que des procedures sont actuelle
ment engagees, par exemple au Tessin, dans les cantons de 
Vaud ou de Fribourg, contre des personnes qui ont slmple
ment ouvert leur porte a des sans-papiers? En particuller 
dans le canton de Frlbourg, II s'agit de rellgleuses qui ne 
vont pas faire une enqul!te pour savolr a qul elles ont affaire. 
Au moment oCI ils viennent dans leur egUse, comment vou
lez-vous que ces religieuses denoncent des sans-papiers et 
aillent les accompagner, comme vous suggerez de le faire, a 
la police ou a la frontiere? C'est absolument impensable. En 
refusant de distinguer des passeurs, contre qui c'est legitime 
de lancer une procedure, et des gens qui slmplement ac
cueillent ou aident un sans-papiers, sans faire cette diffe
rence, est-ce qu'on n'est pas en traln de tirer avec un canon 
sur des moineaux et de laisser partir les delinquants qu'il 
faudralt poursuivre? 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlssion: Madame Men&
trey-Savary, vous voulez absolument vendre l'idee qu'il y a 
des gentlls passeurs et des mechants passeurs. Eh bien, 
Madame Menetrey-Savary, II y a des gens qui ne respectent 
pas laloi. 
Le legislateur, sans doute comme vous le faltes, apprecie la 
gravite de la faute et prononce des sanctlons qui sont pro
portionnees. II n'en demeure pas molns que les uns et les 
autres sont des gens qui ne respectent pas la loi et qui dol
vent, les uns comme les autres, l!tre sanctlonnes, ml!me sl 
c'est dans une proportlon qui est differente. 

erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 91 Stimmen 
FOr den Antrag Amstutz .... n Stimmen 

zwene Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag Menetrey-Savary ..•. 75 Stimmen 
Dagegen .... 94 Stimmen 
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Dritte Abstimmung - Trofsleme vote 
(namentUcb - nominatif; Benage - Annexe 02,024/1138) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 

.~--~ /l.!IOil e. ~T 
~ Antrag der Mi~eit .... 70 Stimmen ~,-r,::y 

erte Smmung- uaii{eme vote fl '!! 
Für den Antrag der Mehrheit .... 1 OB Stimmen 
F0r den Antrag Zisyadis .... 59 Stimmen 

Art.112 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... besitzt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder 
Geldstrafe bestraft. In schweren Fällen ist die Strafe Frei
heitsstrate bis zu drei Jahren oder Geldstrafe. Mit der Frei
heitsstrafe Ist eine Geldstrafe zu verbinden. 
Abs.2 
Wer nach Absatz 1 rechtskräftig verurteilt wurde und innert 
fünf Jahren erneut Straftaten nach Absatz 1 begeht, wird mit 
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe bestraft. 
Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu verbinden. 

Art. 112 
Proposition de ia commission 
Ai. 1 
...• sera punl d'une peine privatlve de liberte d'un an au plus 
ou d'une peine pecunialre. Dans les cas graves, la peine 
sera une peine privatlve de llberte de trols ans au plus ou 
une peine pecunlalre. En cas de peine privatlve de liberte, 
une pelne pecunlaire est egalement prononcee. 
A/.2 
Quiconque, ayant fait l'objet d'une condamnation executoire 
en vertu de l'alinea 1, aura de nouveau, dans les cinq an
nees sulvantes, contrevenu a l'alinea 1, sera puni d'une 
peine privatlve de llberte de trois ans au plus ou d'une pelne 
pecuniaire. En cas de peine privative de liberte, une peine 
pecuniaire est egalement prononcee. 

Angenommen -Adopte 

Art. 113 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... unterbleibt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft. 
Abs.2 
.... wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder Geldstrafe 
bestraft. 
Abs.3 
.... bereichern, wird er mit Freiheltsstrate bis zu drei Jahren 
oder Geldstrafe bestraft. Mit der Freiheitsstrafe ist eine Geld
strafe zu verbinden. 

Art. 113 
Proposition de la commlssion 
Al.1 
.... sera punl d'une peine privatlve de liberte de trois ans au 
plus ou d'une peine pecunialre. 
Al.2 
.... sera punl d'une pelne privative de liberte de trols ans au 
plus ou d'une peine pecunlalre. 
Al. 3 
.... II sera punl d'une peine privatlve de llberte de trois ans au 
plus ou d'une peine pecunialre. En cas de peine privatlve de 
liberte, une pelne pecuniaire est egalement prononcee. 

Angenommen -Adopte 

Art.114 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder 
Geldstrate bestraft. 
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Abs.2 
Streichen 
Abs. 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Amstutz 
Abs. 1 
.... befolgt, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren be
straft. 
Schriftliche Begründung 
Die Missachtung der Ein- und Ausgrenzung ist in jedem Fall 
mit einer Freiheitsstrafe zu ahnden, um der Vorschrift die nö
tige Nachachtung zu verschaffen. Eine Geldstrafe - wie im 
bundesrätlichen Entwurf vorgeschlagen ist daher - auszu
schliessen. 

Antrag Thanei 
Streichen 
Schriftliche Begründung 
Die Nichtbeachtung eines Rayonverbotes hat einen relativ 
tiefen Unrechtsgehalt. Die Bestrafung mit bis zu drei Jahren 
erscheint unverhältnismässig und ist abzulehnen. 

Art.114 
Proposition de la commission 
Al. 1 
.... sera puni d'une peine privative de liberte de trois ans au 
plus ou d'une peine pecuniaire. 
Al. 2 
Biffer 
Al. 3 
Adherer au projet du Conseil f6deral 

Proposition Amstutz 
Al. 1 
.... sera puni d'une peine privative de liberte de trois ans au 
plus. 
Developpement par ecrit 
La violation d'une asslgnation a un lieu de residence ou de 
l'interdiction de penetrer dans une reglon determinee est a 
sanctionner dans tous les cas par une peine privative de 11-
berte. II taut donc exclure la peine pecuniaire que prevoit le 
projet du Conseil federal et mettre ainsi en avant l'im
portance du delit. 

Proposition Thanei 
Bitter 
Developpement par ecrit 
Enfreindre l'interdiction de penetrer dans une region deter
minee a un degre d'illiceite relativement faible. La peine en
courue (un a trois ans) semble dlsproportionnee et doit ätre 
rejetee. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Das Wort wird nicht ver
langt. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
Für den Antrag der Kommission .••• 95 Stimmen 
Für den Antrag Amstutz ...• 77 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxieme vote 
Für den Antrag der Kommission .... 105 Stimmen 
Für den Antrag Thanei .•.. 68 Stimmen 

Art.115 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Mit Busse wird bestraft .... 

d ..... (Art. 31, 32, 34 und 52); 

Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Baumann Stephanie, Bühlmann, Gysin Remo, 
Hubmann, Leutenegger Oberholzar, Marty Kälin, Tillmanns) 
Abs. 1 

d. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag Amstutz 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Schriftliche Begründung 
Bei den weiteren Widerhandlungen sind Delikte genannt, die 
als schwer bezeichnet werden müssen, und daher nicht ein
fach mit Busse, sondern auch mit Haft zu bestrafen sind. Zu 
nennen ist namentlich die Mitwirkungspflicht bei der Be
schaffung der Ausweispapiere (Bst. e). 

Antrag Zisyadis 
Streichen 

Art.115 
Proposition de la majorite 
Al. 1 
Sera puni d'une amende .... 

d ..... (art. 31, 32, 34 et 52); 

Al. 2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la minorite 
(Vermot, Baumann Stephanie, Bühlmann, Gysin Remo, 
Hubmann, Leutenegger Oberholzar, Marty Kälin, Tllimanns) 
Al. 1 

d. Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition Amstutz 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Developpement par ecrit 
Parmi ces autres infractions enumerees, on trouve des delits 
qui doivent ätre qualifies de graves et qui, par consequent, 
ne sont pas a punir d'une amende mais d'une peine privative 
de liberte: mentionnons notamment l'obligation de cooperer 
dans l'obtention de papiers (let. e). 

Proposition Zisyadis 
Biffer 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Ich begründe meinen 
Minderheitsantrag zu Artikel 115 Absatz 1 Buchstabe d. 
Die Mehrheit möchte gemäss Artikel 115 mit Busse bestra
fen, wer mit der Bewilligung verbundene Bedingungen nicht 
einhält; es geht um die Integration. Dabei führt die Mehrheit 
explizit auch Artikel 52 dieses Gesetzes an, in welchem die 
Grundsätze der Integration festgehalten werden. Wer also 
die vom Gesetz geforderten Integrationsbemühungen nicht 
unternimmt, soll nach Ansicht der Mehrheit mit einer Busse 
bestraft werden können. Das könnte beispielsweise dann 
der Fall sein, wenn eine ausländische Person nicht an einem 
Sprach- oder Integrationskurs teilnimmt. 
Die Androhung von strafrechtlichen Folgen, von Bussen, ist 
völlig fehl am Platz. Integration ist ein Prozess, welcher von 
den Beteiligten erfordert, dass sie sich mit unserer Kultur 
und unserer Lebensweise auseinander setzen. Eine solche 
Integration hängt, wie dies in Artikel 52 bereits formuliert Ist, 
auch vom Willen der Ausländerinnen oder der Ausländer ab. 
Das hat auch viel mit persönlicher Motivation und mit Freiwil
ligkeit zu tun. Wer eine erfolgreiche und nachhaltige Integra
tion im Auge hat, dem muss klar sein, dass die Androhung 
einer Strafe für den Fall, dass sich eine ausländische Person 
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nicht an lntegrationsmassnahmen betelllgt, völlig kontrapro
duktiv sein kann. 
Ich bitte Sie deshalb, diesen Minderheitsantrag zu unterstut• 
zen. 

Müller Gerl (G, AG): Die Kommission möchte Jene mit 
Busse bestrafen, die vorsätzlich oder fahrlässig mit der Be
willlg ung verbundene Bedingungen nicht einhalten. Jetzt 
muss man schnell zurückblättern, um genau zu wissen, 
worum es geht. Auf der einen Seite meint man, dass die be
treffenden Personen keine Aufenthaltsbewilligung haben, 
und auf der anderen Seite meint man, dass sie keinen 
Sprach- oder Integrationskurs besuchen. 
Stellen Sie sich vor, warum Jemand das nicht machen 
könnte. Es könnte sein, dass jemand für einen Sprach- oder 
Integrationskurs keine Zelt hat. Stellen Sie sich vor, dass die 
Spitze der Swiss, beispielsweise Herr Pieter Bouw, einen 
Deutschkurs oder einen Integrationskurs machen sollte: Das 
wird von ihm nicht verlangt. Stellen Sie sich vor, dass Herr 
Marc Rich einen Deutsch- oder einen Integrationskurs ma
chen sollte: Das wird nicht verlangt. Sie dürfen hier sein, 
brauchen kein Deutsch zu sprechen. Oder stellen Sie sich 
vor, wie es mit dem tamilischen Kebab-Verkäufer in Baden 
ist, Inmitten der Industrie, die hauptsächlich von Englisch ge
prägt ist. Ja, dieser Kebab-Verkäufer spricht Englisch, ge
nauso wie seine Kunden und Kundinnen. Integration, Spra
che ist eine Frage der Möglichkeit, die die Leute effektiv 
haben. 
Die Kommission möchte den Leuten aufzwingen, sich zu in
tegrieren, unbesehen davon, dass die Leute bereits lntegra
tionsmassnahmen betreiben - auf Ihre Art und Welse. Aber 
wir müssen ihnen eine Möglichkeit geben, sich zu Integrie
ren, konkret gesagt: Wenn sie die Möglichkeit haben, zu ar
beiten, sich mit der Bevölkerung auseinander zu setzen, 
dann kommt Integration von selber. Ich spreche hier aus Er
fahrung, Ich bin selber für verschiedene Integrationspro
gramme verantwortlich. Sobald die Leute In Kontakt mit ihrer 
Umwelt sind, fängt die Integration an. 
Jetzt mögen Sie sagen, dass es Leute gibt, die sich gegen 
die Integration wehren, die sogar die Integration unterlaufen. 
Dann sieht man Frauen in Kopftüchern. Man denkt vielleicht 
an die Frauen, die Im Oberwallls schwarze Kopftücher tra
gen, man denkt vielleicht an die Frauen, die in der Vorstadt 
mit Kopftüchern herumgehen: Das Ist kein Zeichen der Inte
gration. Integration findet dann statt, wenn auf beiden Seiten 
die Möglichkeit besteht, sich auszutauschen. Wir haben in 
einem Quartier, das von vielen Ausländerinnen und Auslän
dern bewohnt ist, genau diese Massnahme getroffen. Wir 
sind mit den Leuten Ins Gespräch gekommen; die Integra
tion Ist in Gang gekommen. Die Integration muss ermöglicht 
werden, sie darf auf keinen Fall aufgezwungen werden. 
Wenn Sie diesen Artikel durchgehen lassen, werden Sie 
wieder Arbeit für Leute generieren, die andere Leute büssen 
und bestrafen mOssen, weil sie sich vermeintlich nicht inte
grieren wollen. 
Ein Letztes: Ich hätte Probleme, den Schweizerinnen und 
Schweizern, die Leute integrieren müssen, zu sagen, wie sie 
diese Leute bilden oder «machen» müssen, damit sie gleich 
werden wie die Schweizerinnen und Schweizer. Sollen sie 
den Genfern gleichen oder den St. Gallerinnen, den Aargau
ern oder Aargauerinnen? Wie sollen diese Leute Integriert 
werden? 
Die Integration erfolgt durch einen Schritt beider Gruppierun
gen. Machen wir den ersten Schritt, und streichen wir Ab
satz 1 Buchstabe d. 

Freyslnger Oskar (V, VS): Herr Müller, wenn Sie nach 
Saudi-Arabien auswandern und man dort von Ihnen ver
langt, dass Sie zwecks Integration beim Betreten einer Mo
schee die Schuhe ausziehen, machen Sie das oder nicht? 

Müller Ger! (G, AG): Ich werde mich selbstverständlich den 
Gepflogenheiten in dieser Moschee anpassen, werde die 
Schuhe ausziehen. 
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Ich möchte Sie darauf hinweisen, dass die saudischen Dele
gierten, die in die Schweiz gekommen sind und mit uns ge
sprochen haben, sich auch Anzüge mit Krawatte «montiert» 
haben. Wir haben sie darauf angesprochen. Sie haben ge
sagt, sie passten sich an, sie seien als Gäste da. Das ist 
nicht Integration, das ist Begegnung auf der gleichen Ebene 
in verschiedenen Situationen. 

Engelberger Eduard (RL, NW): Ich beantrage Ihnen im Na
men der FDP-Fraktion, den Antrag der Minderheit Vermot 
abzulehnen. Frau Vermot wlll mit ihrem Minderheitsantrag In 
Artikel 115 Absatz 1 Litera d den Verweis auf Artikel 52 her
ausstreichen und damit die Bedingungen fOr eine Aufent
haltsbewilligung massiv schwächen oder wieder hinunter
fahren. Gleichzeitig höhlt sie mit diesem Antrag auch das In
tegrationskonzept aus, das wir gestern beschlossen haben. 
Das war bestimmt nicht das Ziel der Mehrheit dieses Rates, 
der sich gestern mit dieser Frage In den Artikeln 52 und 54 
ausgiablg beschäftigt hat und sie auch ganz klar entschied. 
Die Mehrheit der Kommission hat diesen Verweis auf Arti
kel 52 in den Buchstaben d aufgenommen, um der Integra
tionswilligkeit der Ausländer und Ausländerinnen auch mehr 
Gewicht zu geben. Es ist so: Wenn Sie diesen Minderheits
antrag unterstützen, kann sich z. B. eine Ausländerin oder 
ein Ausländer ihrer oder seiner Verpflichtung zum Besuch ei
nes Sprach- oder Integrationskurses im Rahmen der Inte
grationsvereinbarung sanktionslos entledigen. Ich glaube, 
das war nicht die Meinung, die wir gestern vertreten haben. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, den Minderheitsantrag abzu
lehnen und hier der Mehrheit zuzustimmen. 

MOller Geri (G, AG): Herr Kollege Engelberger, sind Sie 
schon einmal vor einer Klasse gestanden, die Sie unterrich
ten mussten, und die ganze Klasse hat sich gegen den Un
terricht gesperrt? Können Sie sich vorstellen, wie das funk
tioniert? 

Engelberger Eduard (RL, NW): Wie ich meinen Charakter 
kenne, kann ich mir nicht vorstellen, dass es eine Klasse ge
ben könnte, die den Unterricht bei mir nicht aushalten 
würde. (Teilweiser Beifall, Heiterkeit) 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Perrln Vvan (V, NE): Le majorite de la commisslon estime 
que les dispositions prevues a l'article 52, qul flxent les prin
clpes de l'lnt~ratlon, doivent ätre prises en compte dans les 
presentes disposltlons, ce qui est conteste par la minorlte 
Vermot. 
t:artlcle 52 prevolt notamment la possiblllte de lier l'octrol 
d'une autorisation de sejour a 1a partlcipation a un cours de 
langue ou d'lntegration. Le cas ~heant, II parait des lors 
pour le moins judicieux de pouvoir sanctionner l'etranger qui 
refuse de faire l'effort qui lui est demande. 
Dans ces conditions, le groupe UDC vous recommande de 
rejeter la proposition de minorlte Vermot et de vous en tenir 
a la proposltion de la majorlte de la commission. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie sehen, der Bundesrat 
hat die Fassung vorgeschlagen, wie sie auch die Minderheit 
will. Ich möchte sagen, warum: Artikel 52 Absatz 1 lautet: 
«Die Integration setzt sowohl den WIiien der Ausländerinnen 
und Ausländer zur Eingliederung in die Gesellschaft als 
auch die Offenheit der schweizerischen Bevölkerung vor
aus.» Sie erklären den Willen des zu Integrierenden als 
wichtigen Bestandteil der Integration. Wenn man natürlich 
etwas unter Strafe stellt, weil einer den WIiien nicht hat, 
dann wird man mit der Strafe zwar vlelleicht eine Tat, nicht 
aber den Willen erzwingen können. 
Im Weiteren haben wir in Artikel 2b Folgendes festgelegt: 
«Es ist erforderlich, dass sich Ausländerinnen und Auslän
der mit den gesellschaftlichen Verhältnissen und Lebensbe
dingungen in der Schweiz auseinander setzen und insbe-
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sondere eine Landessprache erlernen.» Das geht nun wie• 
der vom Ausländer und der Ausländerin aus. und hier wird 
natürlich die Problematik der Strafandrohung deutlich. Es ist 
eine Problematik, da gebe Ich Herrn Müller Recht. Der Bun
desrat hat darum davon abgesehen, Dinge zu Straftaten zu 
erklären, wenn solche Strafandrohungen nachher nicht zum 
erwünschten Erfolg führen oder das Gegenteil davon bewir
ken könnten. Wir haben ja in Artikel 52ft. Massnahmen für 
Leute, die sich nicht integrieren wollen, umschrieben. Derje
nige, der sich nicht integrieren will oder der sich weigert, 
Sprachen zu lernen, hat einfach auf gewisse Vorteile bei der 
Aufenthalts-, bei der Arbeitsbewilligung usw. zu verzichten. 
Er nimmt das dann eben in Kauf, weil er sich nicht integrie
ren will. Ich bin der Meinung, dass das genügt und dass die 
Strafandrohung wirklich problematisch ist 
Ich habe schon das letzte Mal gesagt, dass es In der 
Schweiz Italiener gibt - ich kenne das von meiner berufli
chen Tätigkeit her-, die seit 40 Jahren In der Schweiz woh• 
nen und sich nicht integriert haben. Sie sprechen immer 
noch Italienisch, sie sprechen praktisch nicht Deutsch. Sie 
können es auch nicht, obwohl ihre Kinder schon lange 
Deutsch sprechen, aber sie leben gut, es ist ihnen wohl, und 
sie möchten auch nicht mehr zurück. Ich welss nicht, ob es 
notwendig Ist, dass man sie unter Strafandrohung zwingt, 
die Sprache zu lernen. Denn sie haben Nachteile, wenn sie 
nicht integriert sind - die Einbürgerung usw. ist für sie nicht 
möglich -, und das nehmen sie in Kauf. Es stösst sich auch 
niemand daran, meistens leben solche Leute ja in Quartie
ren oder in Dorfteilen unter sich. Ich finde nicht, dass man 
diese unter Strafandrohung unbedingt dazu bringen sollte, 
Sprachkurse zu belegen. 
Denn es bringt nichts: Wer sich nicht integrieren lassen will, 
hat die Nachteile auf sich zu nehmen, und diese bestehen 
darin, dass der Betreffende die Vorteile der Integration nicht 
nutzen kann; das ist geregelt. Aber mit Strafen würde ich 
das nicht belegen. 
Darum bitte ich Sie, bei der Fassung des Bundesrates zu 
bleiben, d. h., der Minderheit zuzustimmen. 

Back Serge (AL, VD), pour la commission: Nous l'avons 
reaffirme a plusieurs reprises, un des axes forts de cette loi 
est le renforcement de l'integratlon. Alors, on ne peut pas a 
la fois, comme le fait la mlnorite, reclamer davantage de 
moyens pour !'Integration, particulierement pour des cours 
de langues. et dire finalement que ceux-cl sont facultatlfs. 
Ceci, d'autant plus que nous avons ancre l'alinea 2bis a l'ar
ticle 52. Je rends Monsieur le conseiller federal attentif au 
fait que son argumentatlon serait parfaitement valable selon 
la formule du Conseil federal, mais qu'il s'aglt de 1a transfor
mer puisque nous avons Jnscrlt, par 110 voix contre 70, cet 
alinea 2bis qui prewit justement qu'une autorisatlon de se
jour peut Atre assortie de condltions. 
A partir de la, si nous assortissons une teile autorisatlon de 
conditlons, il est logique qu'il y alt un systeme de sanctions, 
qui plus est, que ce systeme de sanctlons soit progressif. 
C'est ainsi que, si une personne beneflcie d'une autorisation 
de sejour assortie de conditlons, le cas echeant fixees dans 
une convention ecrite d'integration - c'est aussi une nou
veaute, par rapport au projet du Conseil federal, que nous 
avons inscrite a l'article 52 allnea 2bis -, II est logique que, 
dans la mesure ou nous avons insiste sur le fait que l'inte
gration est un effort symetrlque, la personne qui ne respec
terait pas ladite conventlon et ne ferait pas l'effort attendu de 
sa part, dolve pouvolr itre sanctionnee. Elle dolt pouvoir &tre 
sanctionnee de manlere progressive, donc non pes imme
dlatement par le retrait de son autorisation de sejour, mais 
peut-Atre par une mesure de senslbillsatlon, qui peut Atre 
une sanction legere comme une amende. 
II convient donc de rejeter la proposltion de minorite Vermot, 
comme ce fut le cas en commisslon, par 12 volx contre 8. 

Erste Abstimmung - Premier vote 
F0r den Antrag Amstutz .... 92 Stimmen 
F0r den Antrag der Mehrheit .... 74 Stimmen 

zweite Abstimmung - Deuxleme vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 129 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 35 Stimmen 

Dritte Abstimmung - Trolsieme vote 
Für den Antrag Zisyadis .... 29 Stimmen 
Dagegen .... 126 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dispositions sont adoptees 

Art.116 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de la commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Art.117 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1-3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.4 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche ihre Sorgfalts
pflicht mindestens zweimal verletzen, werden von den zu
ständigen Behörden für ein bis fünf Jahre von der Vergabe 
von öffenttichen Aufträgen ausgeschlossen. 

Antrag der Minderheit 
(Glur, Antllle, Beck, Fehr Hans, Schlbll, Weyeneth) 
Abs. 4 
Streichen 

Antrag Wasserfallen 
Abs.1 
.... verstossen, so weist die zuständige Behörde dessen Ge
suche um Zulassung ausländischer Arbeitnehmerinnen und 
Arbeitnehmer, die keinen Anspruch auf Erteilung einer Be• 
willigung haben, ab oder bewilligt sie nur teilweise. 
Schriftliche Begründung 
Gerade mit der Einwanderung billiger Arbeitskräfte werden 
Firmen versuchen, im Ausländerrecht Umgehungen dieses 
Gesetzes zu machen. Das geht In Richtung Schwarzarbeit, 
die wir effizient bekämpfen müssen und die das Parlament 
auch bekämpfen will. Das mag f0r gewisse Betriebe interes
sant sein, ist aber volkswirtschaftlich schädlich. 

Antrag Triponez 
Abs. 4 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche ihre Sorgfalts
pflicht in schwerwiegender Art und Weise verletzten und 
hierfür rechtskräftig verurteilt worden sind, werden von den 
zuständigen Behörden für ein bis fünf Jahre von der Vergabe 
von öffentlichen Aufträgen ausgeschlossen. 
Schriftliche Begründung 
Der von der Mehrheit vorgeschlagene Ausschluss von der 
Vergabe öffentlicher Aufträge ist eine schwere Strafe, die 
sich für ein Unternehmen existenzgefährdend auswirken 
kann. Zudem stellt sie insofern eine Ungleichbehandlung 
dar, als Unternehmen, die nicht auf öffentliche Aufträge an
gewiesen sind, von dieser Sanktion nicht betroffen werden. 
Daher ist diese Strafe nur dann vorzusehen, wenn die Sorg
faltspflicht in schwerwiegender Art und Welse verletzt wor
den und hierfür eine rechtskräftige Sanktion gesprochen 
worden Ist. 

Art.117 
Proposition de la majorite 
Al. 1-3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 4 
Tout employeur qul aura manque au moins deux fois a son 
devoir de diligence sera exclu des appels d'offre publics par 
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les autorltes competentes pendent une periode d'un ä cinq 
ans. 

Proposition de 1a minorite 
(Glur, Antille, Beck, Fehr Hans, Schibli, Weyeneth) 
Al. 4 
Bitter 

Proposition Wasserfallen 
Al. 1 
.... loi, l'autorite competente rejette ou accepte en partie seu
lement les demandes d'admisslon de travailleurs etrangers 
qu'il presente, a moins que ceux-ci n'aient un droit a l'autori
sation. 
!Mveloppement par ecrit 
Face a l'arrivee de main-d'oeuvre bon marche, les entre
prises chercheront a tourner la loi en matiere de droit des 
etrangers. Ce sera la porte ouverte au travall au noir, un 
phenomene que nous devons combattre efflcacement et que 
le Parlament entend blen combattre aussl. Si certaines ent• 
reprises sont interessees, l'llconomle dans son ensemble y 
sera plutOt perdante. 

Proposition Triponez 
Al. 4 
Tout employeur qui aura gravement manque a son devoir de 
diligence et qul aura pour cette raison fait l'objet d'une con
damnation passee en force de chose jugee sera exclu des 
appels d'offres publlcs par les autorites competentes pen
dent une periode d'un a cinq ans. 
Developpement par ecrit 
Le fait pour une entreprise d'itre exclue des appels d'offres 
publlcs, comme le prevoit la majorite, represente une 
sanction tres lourde, au polnt de compromettre l'exlstence 
mime de l'entreprise. En outre, la formulation retenue par la 
majorlte introdult une lnegalite de traitement etant donne 
qu'elle penalise unlquement les entreprises trlbutaires des 
appels d'offres publlcs. En consequence, II convlent de pre
voir une telle sanction uniquement en cas de manquement 
grave au devoir de dillgence ayant donne lieu a une con
damnation passee en force de chose jugee. 

Perrln Yvan CV, NE): II parait pour le moins sense de sanc
tionner les employeurs indellcats qui emploient des ouvrlers 
qui ne sont pas au beneflce des autorisatlons nllcessaires. 
On peut neanmoins se demander s'il est judlcieux de le faire 
par le blais d'une exclusion des appels d'offres publlcs. 
Si d'aventure cette sanction devait itre retenue, ce n'est pas 
dans 1a presente loi qu'elle devrait figurer, mals dans la loi 
contre le travall au noir. On constate a ce propos que le pro• 
jet sur lequel nous allons nous pencher prevoit une telle dls
position a son article 18. La proposition de la majorite ferait 
donc double emplol. 
C'est 1a raison pour laquelle le groupe UDC vous recom
mande de soutenlr la propositlon de minorite Glur et de vous 
en tenlr au projet du Conseil federal. 

Stelner Rudolf (RL, SO): Die Mehrheit der Kommission be
antragt uns, in Artikel 117 einen zusätzlichen Absatz 4 ein
zufOgen. Danach sollen Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, 
die Ihre Sorgfaltspflicht zweimal verletzen, von den zuständi• 
gen Behörden für ein bis fünf Jahre von der Vergabe öffentli
cher Aufträge ausgeschlossen werden. Herr Glur stellt nun 
den Antrag, den Antrag der Kommissionsmehrheit zu strei
chen. 
Die FDP-Fraktion unterstützt diesen zusätzlichen Absatz 4 in 
Artikel 117 aus folgenden Gründen: Bei illegalen Arbeitsver
hältnissen gibt es in der Regel mehrere Beteiligte: Es ist 
nicht nur der Illegal Arbeitende beteiligt, sondern es braucht 
auch einen Arbeitgeber, der Hand bietet, damit der illegal Ar
beitende seine Tätigkeit ausführen kann. Wir sind nun doch 
der Meinung, dass der Arbeitgeber genauso wie der Arbeit
nehmer für Verstösse zur Rechenschaft gezogen werden 
soll. Dies trägt eben auch dazu bei, dass kein Anreiz für eine 
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illegale Arbeitsaufnahme geschaffen wird. Es wäre nach un
serem Verständnis ein arger Widerspruch, wenn Arbeitge
ber, die der öffentlichen Hand schaden, dann von derselben 
öffentlichen Hand wieder Aufträge beanspruchen könnten 
und nicht für eine bestimmte Zeit von der Vergabe solcher 
öffentlicher Aufträge ausgeschlossen werden könnten. 
Wir bitten Sie, auch diese Sanktionsmassnahme für Arbeit• 
gebar gutzuheissen, indem Sie den Antrag der Minderheit 
Glur ablehnen. Wir bevorzugen dann allerdings den Antrag 
Triponez, der eine gewisse Konkretisierung des Absatzes 4 
bringt. Aber im Grundsatz sagen wir Ja zu Absatz 4 . 

Gysln Remo (S, BS): In Artikel 117 Absatz 4 setzt die Kom
missionsmehrheit ein wichtiges Instrument zur Vermeidung 
von Schwarzarbeit ein. Sie wissen: Schwarzarbeit wirkt wett
bewerbsverzerrend, und ihre Bekämpfung liegt sowohl Im 
volkswirtschaftlichen als auch im unternehmerischen Inter
esse. Die vorgeschlagenen Sanktionen wirken präventiv und 
selbstregulierend. Sie sollten also primär abschreckend wir
ken und möglichst wenig zur Anwendung kommen. Anderer
seits sollten wiederholte Verletzungen der Sorgfaltspflicht 
nicht noch durch staatliche Aufträge belohnt werden. Das wi
derspräche einer kohärenten öffentlichen Politik; es geht hier 
auch um die Kohärenz der öffentlichen Politik. Mit anderen 
Worten: Öffentliche Aufträge dürften nur an Unternehmen 
erteilt werden, die sich an die arbeitsmarktllchen Regeln hal
ten. Das ist eigentlich eine Selbstverständlichkeit, und doch 
ist es das In der Praxis nicht. Deswegen m0ssen wir eine 
entsprechende Formulierung In dieses Gesetz aufnehmen. 
Wenn Sie nun die Umschreibung der Voraussetzungen zur 
Anwendung der Sanktionen anschauen, sehen Sie, dass sie 
sehr zurOckhaltend umschrieben sind. Als Voraussetzung ist 
genannt, dass mindestens zweimal ein Verstoss gegen das 
Ausländergesetz erfolgt sein muss; die Sanktion greift aiso 
nur im Wiederholungsfalle. Andererseits Ist auch eine diffe. 
renzierte Regelung vorgesehen: Sanktionen können in der 
Spanne von ein bis fünf Jahren, also mit einer klaren Ober
grenze, ausgesprochen werden. 
Elgentllch müsste hier nicht nur ein Ausschluss von öffentli
chen Aufträgen, d. h. das Submlssionswesen angesprochen 
sein, sondern auch die Subventionen. Es wäre nicht kohä
rent, im Falle solcher Verstösse auch noch öffentliche Bei
träge auszurichten; davon steht hier leider nichts. Das 
unterstreicht aber, wie zurückhaltend diese Sanktionen um
schrieben sind. 
Wir haben aber trotzdem die Hoffnung, dass sie greifen, und 
ich bitte Sie namens der SP-Fraktion, der Mehrheit zuzu
stimmen und die Minderheit abzulehnen. 
Nun noch ein Wort zum Antrag Triponez. Ich begreife den 
Freisinn nicht: einerseits zuzustimmen und dann, wahr
scheinlich aus Gefälligkeit einem Kollegen gegen0ber, der 
Verwässerung gemäss Herrn Triponez das Wort zu reden. 
Schauen Sie doch den Text an. Offenbar Ist die wiederholte 
Regelverletzung für Herrn Triponez kein erschwerender Tat
bestand. Wahrscheinlich hat er auch vergessen, dass das 
Anliegen der Mehrheit In der Kommission vor allem ein frei• 
sinniges Anliegen war. Der Freisinn hat sich dafür einge
setzt, und Jetzt kommen Sie daher und sagen: Ja, ist ja nicht 
so wichtig, wir können da Herrn Triponez noch folgen. So 
verwässert das Ganze einfach. Und wenn man bei der 
Schwarzarbeit noch einen Gang zurückschaltet, entwertet 
das das ganze Instrument. Es wird damit fast sinnlos. 
Ich bitte Sie, Ihre Haltung zu überdenken und Herrn Triponez 
nicht zu folgen. Folgen Sie der Mehrheit! 

Trlponez Pierre (RL, BE): Herr Kollege, Sie haben mich hier 
bezüglich meiner Präzisierungen, die ich angebracht habe, 
ziemlich hart angefasst. Ich habe Ihnen folgende Frage zu 
stellen: Es gibt Sorgfaltspflichten verschiedener Art. Wenn 
jetzt ein Arbeitgeber zweimal eine Kleinigkeit begeht, eine 
administrative Unterlassung begeht, müsste er - es helsst 
nicht einmal: kann ausgeschlossen werden - nach dem WIi
ien der Mehrheit «von den zuständigen Behörden für ein bis 
fünf Jahre von der Vergabe von öffentlichen Aufträgen aus
geschlossen» werden. 
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Ich verlange nicht einmal, dass das zweimal der Fall ist. 
Aber ich möchte gerne, dass das wenigstens ein schwerwie
gender Fall ist, dass man diesen Automatismus aber nicht 
hat, wenn z. B. vergessen wurde, die Arbeitspapiere für die 
Reise auszufüllen, oder im Arbeitsvertrag Irgendein Fehler 
gemacht wurde. Dann möchte Ich nicht einfach tor fünf Jahre 
keinen Auftrag mehr haben. 

Gysln Remo (S, BS): Ich habe jetzt eigentlich auf Ihre 
Frage gewartet. Herr Triponez, ich begreife Sie nicht Ihr Tat
bestand «schwerwiegend» ist nicht umschrieben. Was 
heisst das? Es muss sich doch um einen wiederholten Ver
stoss handeln; das ist gemeint. Wenn Sie den Text der Mehr
heit anschauen, dann sehen Sie, dass in den Sanktionen 
selbst sehr viele Differenzierungsmöglichkeiten bestehen, 
zum Beispiel eine Differenzierung von ein bis fünf Jahren. 
Dann muss es also um eine Wiederholung gehen; man kann 
unterschiedlich handeln. Das Ermessen Ist hier berücksich
tigt. Was Sie wollen, ist eigentlich ein Rückzug, eine Ent
schärfung, eine Verwässerung des Ganzen. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Herr Gysin, sind Sie nicht auch der 
Auffassung, dass es Absatz 4 in Artikel 117 nicht mehr 
braucht, wenn die Strafbestimmungen In Kapitel 15 des Aus
ländergesetzes durchgesetzt und angewendet werden? 
Denn Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber können sich Verfeh
lungen gar nicht erlauben, sonst machen sie entweder Kon
kurs, oder sie haben sonst kein Geld mehr. 

Gysln Remo (S, BS): Hier liegt eine Ergänzung vor, die zur 
Vermeidung von Schwarzarbeit absolut notwendig ist Es ist 
auch notwendig, die öffentliche Hand daran zu erinnern, 
dass sie in der Pflicht steht und fehlbare Unternehmer nicht 
noch mit Aufträgen belohnen soll. Das finden Sie im 15. Ka
pitel nicht. Das braucht es hier zwingend. Ich darf Sie auch 
daran erinnern, dass die Schwarzarbeit noch einmal Gegen
stand dieser Session sein wird: Wir werden ein ganzes Ge
setz dazu formulieren und genehmigen. Aber hier wird ein 
direkter Bezug zur Ausländerregelung hergestellt, und des
halb sollten wir die Aufnahme dieser Ergänzung unterstüt
zen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Ich bin erstaunt, Herr Schibli, dass 
gerade Sie eine solche Frage stellen. Sie reden Ja fast im
mer, wenn jemand irgendwie Geld vom Staat bezieht, von 
«Staatskassenplllnderei». Nun haben Sie Angst, dass ~ 
mand plötzlich einen Auftrag verliert, weil er In diesem 
Lande illegal Schwarzarbeiter anstellt. Sie sind für die Verfol
gung jedes «Mys» im Ausländerbereich. Wenn einer Irgend
wie vier Tage bewilllgungslos herumläuft, ist er ein Krimi
neller. Wenn jemand indessen wiederholt Schwarzarbeiter 
beschäftigt, dann ist er gewissermassen im Rahmen des 
Courant normal. Das ist in etwa Ihre Ideologie, und die ver
dient keinen Schutz. Ich nehme an, dass Herr Bundesrat 
Blocher, der so sehr um die Staatskasse bemüht ist, diesen 
Antrag der Mehrheit wärmstens unterstützt Denn da geht es 
darum, dass niemand Geld von diesem Staat erhält, der sich 
nicht an dle Gesetze dieses Staates hält - eigentlich eine 
der normalsten Regeln, die es in einem Staat geben kann. 
Sodann sagen Sie, Herr Schlbli, die Strafdrohung sei so 
stark, dass gar niemand illegal Arbeiter beschäftige. Wenn 
das so wäre, müssten Sie ja nicht aufgeregt hier nach vorne 
kommen und für die Streichung dieser Bestimmung kämp
fen. Dann könnten Sie ja gelassen dieser Mehrheit zustim• 
men und sagen: Es spielt eh keine Rolle; wir haben eine 
Strafdrohung, die wirkt; das gibt es eigentlich Ja gar nicht, 
diese Schwarzarbeit. Herr Weyeneth will das auch abschwä
chen. Das begreife ich, er ist Verbandsmensch, er vertritt 
eine gewisse Klientel. Das ist Courant normal, dass man 
sich für seine eigenen Schäflein einsetzt Immerhin ist es 
doch so, dass er auch der Meinung Ist, in seinen Kreisen ge
höre Schwarzarbeit halt eher zum Courant normal - was ei
gentlich nicht einem klaren sozialpartnerschaftlichen Ver
ständnis entspricht. 

Wir Grünen lehnen also den Antrag der Minderheit ab. Hin
gegen nehmen wir den Antrag Wasserfallen an. Er will näm
lich im Gegensatz zur Kommission eine zwingende Vor
schrift, wenn ich das richtig verstanden habe - ein bemer
kenswerter Vorgang. 
Ich ersuche Sie, im Interesse eines sozialpartnerschaftli
chen Verständnisses, im Interesse der Nichtgeringschät
zung des Problems der Schwarzarbeit, hier entsprechend 
dem Antrag der Mehrheit respektive dem Antrag Wasserfal
len zuzustimmen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Vorhin hat ein Verbands-
mensch einem anderen Verbandsmenschen «Verbands
mensch!» vorgehalten. Ich lege meine Interessen hier offen: 
Ich bin Unternehmer, und ich bin daran interessiert, dass 
Schwarzarbeit sanktioniert wird. 
Die Mehrheit der Kommission hat zu diesem Artikel einen 
Antrag stipuliert, der fordert, dass im Wiederholungsfall Un
ternehmungen, die sich nicht korrekt verhalten, entspre
chend gebüsst werden, indem sie vom öffentlichen Submls
sionswesen fern gehalten werden sollen. Das ist in Ordnung. 
Ich möchte allerdings die Diskussion zwischen Herrn Gysln 
Remo und Herrn Trlponez insofern relatMeren, als Herr Tri
ponez durchaus auch für eine Sanktion eintritt, nicht nur im 
Wiederholungsfall, sondern sogar schon beim ersten Mal, 
wenn es um einen schwerwiegenden Verstoss geht. 
Für die CVP-Fraktion ist es letztlich zweitrangig, ob Herr Tri
ponez oder die Kommissionsmehrheit obsiegt. Wichtig Ist 
uns, dass solche Sanktionen auch ausgesprochen werden 
können, denn es ist in der Tat stossend, dass Unternehmun
gen, die sich wettbewerbsverzerrend Vorteile erschleichen -
unter Umgehung allenfalls von Abgaben an den Staat -, 
gleich lange Spiesse haben sollten wie die anderen 99 Pro
zent der Unternehmungen, die sich korrekt verhalten. We
gen diesem einen Prozent der schwarzen Schafe müssen 
wir einen solchen Artikel im Gesetz haben. 
Meine Damen und Herren, die Sie Jetzt gegen diese Bestim
mung Sturm laufen: Es kann hier drinnen kein Unternehmer, 
der sich korrekt verhält - und ich gehe davon aus, dass das 
alle hier drinnen tun -. grundsätzlich daran interessiert sein, 
diesen Absatz zu streichen. 
Ich gestatte mir noch eine Frage an Herrn Bundesrat Blo
cher: Wir werden morgen auch das Bundesgesetz Ober 
Messnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit beraten. 
Um Schwarzarbeit - darum geht es hier in erster Linie - aus
zuführen, braucht es in aller Regel zwei Beteiligte: Der eine 
bietet einem Schwarzarbeiter einen Arbeitsplatz an; der an
dere, der Arbeitnehmer, weiss in der Regel, dass er 
schwarzangestellt ist, oder er will sogar, dass er schwarzen
gestellt wird. Wo sind hier in diesem Gesetz die Sanktionen 
gegenüber den Arbeitnehmern und Arbeitnehmerinnen? 
Eine zweite Frage - ich erwarte von Herrn Bundesrat Blo
cher, dass er sie allenfalls nicht beantworten kann, weil sie 
nicht in sein Departement, in sein Ressort, fällt -: Wo sind 
die Sanktionen im morgen zu beratenden Bundesgesetz ge
gen die Schwarzarbeit? Dort werden nämlich nur die Unter• 
nehmungen belangt. 

Glur Walter (Y, AG): Herr Kollega Lustenberger, es geht ja 
bei unserer Minderheit nicht um die Schwarzarbeit, wie Sie 
jetzt erklärt haben. Die Schwarzarbeit wird lm Bundesgesetz 
gegen die Schwarzarbeit geregelt, wie Sie Jetzt erklärt ha
ben. Wieso brauchen wir diese Doppelspurlgkeit? 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Lieber Kollege Glur, dann 
würde ich eigentlich erwarten, dass ich Im Zusammenhang 
mit der morgigen Gesetzesberatung bereits heute einen ent
sprechenden Antrag von Ihnen auf dem Tisch hätte. 

Blocher Christoph, Bundesrat Mir scheint hier eine grosse 
babylonische Sprachverwirrung zu herrschen. Sie führen 
hier eine Schwarzarbeitsdebatte, die morgen beim Schwarz
arbeitsgesetz stattfinden muss. Jetzt führen wir plötzlich für 
nur eine Kategorie von Gesetzesvergehen, tor nur eine Ka· 
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tegorie von Schwarzarbeitern, nämlich nur für jene, die Aus
länder sind, einen Tatbestand ein. Es ist doch In Bezug auf 
die Vergehen bei Schwarzarbeit kein Unterschied, ob je
mand als Schwarzarbeiter einen Schweizer, eine Person aus 
dem EU- oder Efta-Raum oder einen Ausländer von ausser
halb anstellt Ein Vergehen durch Schwarzarbeit ist ein Ver
gehen gegen die Abgabepflichten, die man eben hat -- AHV 
usw. -. und gegen die Bewilligungspflichten, die allgemein 
bestehen. 
Warum hat der Bundesrat administrative Sanktionen bei Ver
gehen gegen dieses Gesetz vorgeschlagen? Warum hat er 
spezifisch diese Tatbestände hier nicht geregelt? Er ist der 
Meinung, durch das Schwarzarbeitsgesetz müssten alle 
diese Sanktionen fOr alle gelten, gleichgültig ob sie Auslän
der sind oder nicht. zweitens frage ich Sie, warum Sie hier 
einen Sondertatbestand für Unternehmen schaffen wollen, 
die im öffentlichen Bereich tätig sind. Die Mehrheit der Un
ternehmen hat keine Aufträge vom Staat, sie unterliegen 
dann keinen Sanktionen. Es ist also meines Erachtens 
falsch. 
Herr Lustenberger, Sie haben mir die Frage zum Schwarzar• 
beitsgesetz von morgen gestellt -- das ist nicht mein Gesetz. 
Meine persönliche Meinung, wenn ich die Ihnen als Bundes
rat Oberhaupt noch sagen darf: Ich bin Immer der Meinung 
gewesen, Schwarzarbeit muss für den Unternehmer, aber 
auch für den Arbeitnehmer strafbar sein. Das muss für beide 
gelten. Aber ich weiss jetzt nicht, wie Sie es morgen hand
haben, und die Frage, wie es sein sollte, müssen Sie dann 
morgen Ihrem eigenen Bundesrat stellen, denn es fällt In 
seine Zuständigkeit. 
Hier bitte Ich Sie, bei der Fassung des Bundesrates zu blei
ben, und zwar weil es mit der Strafbarkeit, die bei einem Ge
setz fOr alle anderen nicht gilt, dann stossende Verhältnisse 
gibt. Darum ist die Konzeption des Bundesrates besser. Wie 
sieht sie aus? 
Einern Arbeitgeber, der wiederholt gegen Vorschriften die
ses Gesetzes verstösst, kann die zuständige Behörde die 
Gesuche um Zulassung ausländischer Arbeitnehmerinnen 
und Arbeitnehmer sperren bzw. die Bewilligung nicht ertei
len. Das ist eine der schmerzvollsten Massnahmen für Un
ternehmen, und sie gilt dann nicht nur fOr Leute, welche 
öffentliche Aufträge haben. Sie Ist hier sinnvoll, denn sie be
zieht sich auf Ausländerinnen und Ausländer und auf alle 
Vorschriften, die damit zusammenhängen. Sie kann noch 
weiter gehen; sie kann nämlich auch androhen, dass dieser 
Fall eintreten wird, wenn sie sich nicht an das Gesetz halten: 
Die ungedeckten Kosten, die dem Gemeinwesen dadurch 
entstehen, können auferlegt werden. 
Was Absatz 4 gemäss der Mehrheit betrifft, wo es heisst 
«Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber, welche Ihre Sorgfalts
pflicht mindestens zweimal verletzen, werden •... ausge
schlossen», so denken Sie dabei vor allem an die 
Schwarzarbeit. Das müssen Sie morgen bei der Behandlung 
des Bundesgesetzes Ober Massnahmen zur Bekämpfung 
der Schwarzarbeit regeln. 
Im Übrigen frage Ich Sie bezüglich der Sanktionen wegen öf
fentlichen Aufträgen, Herr Gysln: Warum soll diese Mass
nahme eigentlich nur bei Verletzungen gelten, die dieses 
Gesetz betreffen? Warum sollen nicht auch andere Regel
verletzungen bzw. Verletzungen der Sorgfaltspflicht bei der 
Vergabe von öffentlichen Aufträgen gelten? Das wird zum 
Teil auch gemacht, zum Beispiel wenn jemand die gewerk
schaftlichen Vorschriften nicht einhält, wenn der Arbeitneh
mer nicht in der Gewerkschaft Ist usw. 
Absatz 4 ist hier also am falschen Platz. Er muss morgen 
beim Gesetz gegen Schwarzarbeit diskutiert werden und 
muss dort für alle gelten, ob Schweizer, EU-Bürger oder 
Ausländer von Nicht-EU-Staaten. Es macht keinen Sinn, 
diese Bestimmung hier isoliert einzufügen. 

Gysln Remo (S, BS): Jetzt werde Ich Sie verblüffen und Ih
nen trotzdem eine Antwort geben. 
Ich habe nichts dagegen, wenn Sie In anderen Gesetzen fOr 
Übertretungen eine solche Sanktion einfügen, also vorse-
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hen, dass die öffentliche Hand keine Aufträge mehr erteilt. 
Das hängt vom Gegenstand ab. Da gibt es Ermessen. Wenn 
Sie das generell bei gravierenden Verstössen von Unterneh
men, z. B. gegen den Umweltschutz, einführen wollen, bin 
ich dabei. Dann machen wir das in allen spezifischen Geset
zen. Da unterstütze ich Sie. 
Und jetzt zu meiner Frage: Ich hatte den Eindruck, Sie ver
breiteten ziemlich viel Konfusion. Sie haben zum Beispiel 
gesagt, das gelte nur für die öffentlichen Unternehmen. Das 
stimmt nicht. Lesen Sie den Text! Es sind alle Unternehmen 
angesprochen, die privaten und die öffentlichen. Aber die öf
fentliche Hand, der Staat ist spezifisch angesprochen bei 
dieser Sanktion, die nur er verfügen kann. Hier ist die Exklu
sivität: Bei öffentlichen Aufträgen ist Zurückhaltung zu Oben. 
Da Ist der Staat angesprochen. Aber von den Tatbeständen 
her können Übertretungen von privater wie von öffentlicher 
Seite erfolgen. 

Blocher Christoph, Bundesrat Herr Gysin, das gilt nur für 
die Vergabe von öffentlichen Aufträgen. Private Aufträge 
können Sie gar nicht sanktionieren. Aber ich sage Ihnen 
nochmals, wenn Sie Sanktionen bei Verstössen gegen alle 
Gesetze möchten, dann müssen Sie das in einem Vergabe
gesetz regeln: Die öffentliche Hand vergibt nur Aufträge an 
Unternehmen, welche sich keine schwerwiegenden gesetzli
chen Verstösse leisten, wurde das z. 8. heissen. Sie haben 
von der Schwarzarbeit gesprochen und meinen sie auch. 
Aber hier muss das für alle gelten, und es ist nicht sinnvoll, 
nur bei ausländischen Schwarzarbeitern eine Regelung zu 
treffen. 
Darum bitte Ich Sie, bei der Fassung des Bundesrates zu 
bleiben. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Herr Bundesrat, ich danke Ih
nen fOr die Beantwortung meiner Frage, und ich werde sie 
morgen selbstverständlich dem zuständigen Bundesrat Im 
gleichen Wortlaut ebenfalls stellen. 
Sie haben bewusst und zu Recht eine Differenzierung zwi
schen öffentlichen und privaten Aufträgen vorgenommen. 
Sind Sie nicht auch der Meinung, dass die öffentliche Hand -
seien dies nun der Bund, die Kantone oder die Gemeinden -
einen höheren Standard bei der Vergabe von Arbeiten an 
Firmen setzen sollte, die sich In dieser Frage allenfalls straf
bar gemacht haben? 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich habe Ihnen gesagt: Straf
bar muss es fOr alle sein, ob das private oder öffentliche Auf
träge sind. Es Ist verboten, Leute schwarzanzustellen -
fertig! Es Ist auch verboten, schwarzzuarbeiten, deshalb 
muss es auch die Arbeitnehmer treffen. Das Ist meine Auf
fassung. 
Welche Sanktionen Sie dafür vorsehen, muss Ich nicht beur
teilen, das Ist eine Frage des Schwarzarbeitsgesetzes. Die 
Frage ist, ob Sie als öffentlicher Auftraggeber fQr Arbeitgebe
rinnen und Arbeitgeber, die wegen Nichteinhaltung von Vor
schriften bestraft werden, zusätzlich die Aufträge sperren 
wollen. Dagegen habe Ich nichts. Bel privaten Aufträgen 
können Sie es nicht tun, weil das nicht Aufgabe des Staates 
ist. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Es herrschte In 
der Diskussion zu diesem Artikel ein bisschen viel Ver
wirrung; sie wurde diesem Artikel auch schlichtweg nicht 
gerecht. Es geht keineswegs nur um Schwarzarbeit. Arti
kel 117 entspricht in der Konzeption dem heutigen Arti
kel 55 BVO; das ist nichts anderes als die heutige Gesetzge
bung. 
Wenn wir in der Kommission In Absatz 4 etwas Zusätzliches 
eingebaut haben, dann helsst das nicht, dass wir hier die 
Schwarzarbeit regeln, sondern es geht um alle Sorgfalts
pflichtverletzungen, die Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber 
im Bereich Ausländerrecht begehen können. Es geht um die 
Ein- und Ausreise und um den Aufenthalt; das hat nichts mit 
Schwarzarbeit zu tun. Es geht um die Förderung von rechts-
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widriger Ein- und Ausreise. Es geht um den Erwerb ohne 
Bewilligung; hier wären wir bei der Schwarzarbeit. Es geht 
auch um allgemeine Tatbestände der Täuschung von Be
hörden; das hat auch nichts mit Schwarzarbeit zu tun. Ich 
muss Sie schon bitten - die Formulierung der Kommission 
umfasst alle Sorgfaltspflichtverletzungen, für die wir in den 
Artikeln 11 Of. Sanktionen beschlossen haben, bei denen 
dieses Parlament beschlossen hat Das sind Regelver
stösse, bei denen eine Sanktion, sei es Busse oder Strafe 
usw., erfolgen soll. 
Die Kommission hat diesen Sanktionskatalog mit Absatz 4 
konsequent erweitert. Er betrifft also nicht nur die Schwarz
arbeit, denn ein Arbeitgeber hat weitere Pflichten, als nur 
jemanden mit Bewilligung anzustellen. Es geht z. B. auch 
um Fälle, in denen jemand einen Arbeitnehmer mit Bewilli
gung, mit Aufenthaltsberechtigung rechtmässig anstellt, ihm 
aber z. B. dann nicht den branchenüblichen Lohn bezahlt. 
Das ist eine Sorgfaltspflichtverletzung, die Sie hier ahnden 
können. 
Die Kommission hat das ganz klar mit 16 zu 6 Stimmen be
schlossen und empfiehlt Ihnen diese Bestimmung zur An
nahme. 
Zum Antrag Wasserfallen zu Absatz 1, welcher ja sehr nahe 
bei der Kommissionsfassung liegt Er will dies aber mit einer 
zwingenden Formulierung verankern. Wir haben eine Kann• 
Formulierung gemäss Bundesrat vorgeschlagen, weil dort 
auch wieder ein gewisser Ermessensspielraum besteht und 
man eben dann einzelfallgerecht die richtige Sanktionierung 
treffen kann. 
Ich empfehle Ihnen daher hier, der Kommissionsmehrheit 
und dem Bundesrat zu folgen. 
Zum Antrag Triponez bei Absatz 4: Ich bin Herrn Triponez 
dankbar dafür, dass er auch als Vertreter des Gewerbever
bandes sagt, dass er diese Sanktion grundsätzlich bajahen 
warde. Er hat In seiner Fassung statt der zweimaligen Verlet
zung die Formulierung «in schwerwiegender Art und Weise» 
eingesetzt. Das ist an sich ein Definitionsproblem. Ich ver
stehe seinen Ansatz, wenn er sagt, eine zweimalige Verlet
zung sei vielleicht nicht immer schwerwiegend, das komme 
auf den Fall an. Aber es wäre natürlich ebenso schwierig, zu 
definieren, was «schwerwiegend» im Einzelfall ist. Ist eine 
Anstellung ohne Bewilligung schwerwiegend oder nicht? Die 
Kommission hat das diskutiert und sich deshalb auf die For
mulierung der zweimaligen Verletzung konzentriert. Herr Trl
ponez bringt zusätzlich noch das Element der rechts• 
kräftigen Verurteilung; damit könnte ich persönlich, von der 
Formullerung her, leben. 
Also nochmals: Ich bitte Sie, hier der Mehrheit zu folgen. Es 
geht um mehr als nur um Schwarzarbeit, es geht darum, 
dass dieses Parlament sagt: Regelverstösse, die von Aus
länderinnen und Ausländern verübt werden, akzeptieren wir 
nicht, und wir akzeptieren dasselbe auch nicht, wenn es von 
Arbeitgeberinnen und Arbeitgebern verübt wird. 
Was wir im Bereich Schwarzarbeit machen, wird morgen 
entschieden; das geht darüber hinaus. 

Erste Abstimmung- Premier vote 
Für den Antrag Wasserfallen .... 113 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit •.•. 54 Stimmen 

Zweite Abstimmung - Deuxteme vote 
Für den Antrag Triponez .... 92 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit ...• 76 Stimmen 

Dritte Abstimmung - 7roisleme vote 
Für den Antrag Trlponez .... 115 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 54 Stimmen 

Übrige Bsstimmungen angenommen 
Les autres dlsposltions sont adoptees 

Art.118; 119; 120 Abs.1, 2 Zlff.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art.118; 119; 120 al.1, 2 ch.1 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 2 
Antrag der Mehlheft 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Antrag der Mlndemeit 
(BOhlmann, Gysin Remo, Hubmann, Leutenegger Oberhol
zar, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Art. 97a; 105 zm. 4 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Gysin Remo, Hubmann, Leutenegger Oberhol
zer, Leuthard, Marty Källn, Tillmanns, Vermot) 
Art. 109Abs. 3 
Streichen 

Antrag Zisyadis 
Art. 97a 
Streichen 

Art. 120 al. 2 eh. 2 
Proposition de 1a majorlte 
Adherer au projet du Conseil federal 

Proposition de la mlnorite 
(BQhlmann, Gysln Remo, Hubmann, Leutenegger Oberhol
zer, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Art. 97a; 105 eh. 4 
Biffer 

Proposition de la minorlte 
(BQhlmann, Gysln Remo, Hubmann, Leutenegger Oberhol
zer, Leuthard, Marty Kälin, Tillmanns, Vermot) 
Art. 109 al. 3 
Bitter 

Proposition Z,syadis 
Art. 97a 
Biffer 

BQhlmann Ceclle (G, LU): Wir kommen mit dieser neuen 
Änderung des Zivilgesetzbuches in einen anderen Bereich 
als das, was wir bisher besprochen haben, nämlich zu 
Massnahmen gegen so genannte Scheinehen. Ich zitiere 
aus dem Protokoll der Sitzung, was Bundesrätin Metzler da
mals zu Schelnahen gesagt hat: «Man muss aber festhalten, 
dass das Phänomen der Scheinehen prozentual nach wie 
vor eine Randerscheinung Ist Die grosse Mehrheit der be
treffenden Eheschllessungen basiert auf aufrichtigen eheli
chen Absichten.» Eingangs sagte sie, man müsse diese 
Änderungen des Zivilgesetzbuches vornehmen, weil das 
Phänomen der Scheinehen zunehme. Auf wiederholte 
Nachfrage hin, um wie viele Scheinehen es sich denn wirk
lich handle, konnte uns niemand Auskunft geben. Die vage 
Behauptung, es gäbe immer mehr Scheinehen, blieb im 
Raum stehen. 
Der Bundesrat schlägt nun vor - um diesem Phantom, das 
niemand belegen kann, etwas entgegenzuhalten -. Im Zivil
gesetzbuch drei Revisionen vorzunehmen. Die erste Ände
rung, die der Bundesrat vorschlägt, ist, dass Zlvllstands
beamtinnen oder Zivilstandsbeamte nicht auf Gesuche ein
treten müssen, wenn die Braut oder der Bräutigam offen
sichtlich keine Lebensgemeinschaft begründen will, sondern 
sich nur einen ausländerrechtlichen Aufenthalt erschleichen 
will. Das ist der erste Teil, und jetzt wird es ganz happig: 
«Die Zivilstandsbeamtin oder der Zivilstandsbeamte hört die 
Brautleute an und kann bei anderen Behörden oder bei Dritt-
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personen Auskünfte einholen.» Das helsst nichts anderes, 
als dass wir hier einen Schnüffelparagraphen einfahren war
den, der Zlvllstandsbeamtinnen und Zivilstandsbeamten 
Pleinpouvoir gibt, Erkundigungen bei Nachbarn und Nach
barinnen einzuholen. Das Ist eine absolute Zumutung, ich 
denke auch tar die Betroffenen, die von diesem Recht Ge
brauch machen sollen. 
Dieser Artikel 97a ist unerträglich. Wir haben In der Kommis
sion die Vertreterinnen der IG Binational und des Frauenin• 
formationszentrums angehört. Sie haben uns eindringlich 
gebeten, auf diese Ergänzungen im ZGB zu verzichten, weil 
damit quasi alle binationalen Beziehungen unter dem Gene
ralverdacht stehen, dass es um eine Scheinehe gehen 
könnte. 
Was Ist denn eine Scheinehe? Wer von uns, wer von Ihnen, 
welcher Zlvllstandsbeamte will beurteilen, ob eine Ehe ge
schlossen wird, weil sich zwei Leute gern haben, oder ob es 
vielleicht gar eine Zweckehe ist? Wollen Sie das verbieten? 
Es gibt auch Schweizerinnen und Schweizer, die Zweckehen 
schliessen, weil sie z. B. geschäftliche Beziehungen mitein
ander haben, miteinander ein Geschäft fOhren wollen oder 
aus ErbschaftsgrOnden usw. Es gibt verschiedene Gründe, 
warum Leute heiraten. Es ist nicht immer einfach nur Liebe, 
die sie dazu bringt 
Jetzt wollen wir bei Ausländerinnen und Ausländern beurtei
len, ob das eine Liebesheirat ist oder nicht. Der Zweck der 
Heirat kann tatsächlich sein, dass zwei Leute, die sich in den 
Ferien verliebt haben, nachher schneller heiraten, weil aus
länderrechtliche Bestimmungen sie dazu zwingen. Vielleicht 
läuft das Touristenvisum der Frau ab, die In den Ferien einen 
Schweizer kennen gelernt hat und Ihren Geliebten In der 
Schweiz besuchen kommt. Damit sie nicht wieder zurück
kehren muss, heiraten die beiden, und das unter Umstän
den, unter denen sie sonst nicht geheiratet hätten. Sie 
hätten vielleicht mehr Zelt gebraucht, sich besser kennen zu 
lernen. Aber well ausländerrechtllche Bestimmungen sie 
sonst trennen warden, heiraten sie vielleicht früher, als sie 
das sonst getan hätten. Das kann eine Zweckehe sein. Oder 
bezeichnen Sie das auch schon als Scheinehe? 
Oder stellen Sie sich die folgende Situation vor: Ein Zivil
standsbeamter hat ein Paar vor sich, das unkonventionell 
Ist - das gibt es; vielleicht ist die Frau älter als der Mann. 
Dann läuten vielleicht schon die Alarmglocken. Es gibt sol
che Fälle, die uns bekannt geworden sind. Wenn die Frau äl
ter ist als der Mann, dann wittern die Beamten vielleicht 
schon, dass das keine Liebesheirat sein könnte. 
Ich finde, In den Fällen, In denen es tatsächlich um Miss
brauch geht - das sind alle Fälle mit Menschenhandel, mit 
Frauenhandel, mit Frauen, die von Menschenhändlern in die 
Schweiz geholt werden-, muss man etwas dagegen tun. Ich 
finde es überhaupt keine gute Situation, dass Frauen zu die
sen Zwecken In die Schweiz geholt und dann gezwungen 
werden, in die Prostitution zu gehen. Aber das soll man Ober 
Zeugenschutz, Ober Schutz von Opfern regeln, Ober Härte
fälle, Ober Information, damit die Frauen wissen, was ihnen 
blüht, wenn sie sich solchen Menschenhändlern anver
trauen. Das sollte man nicht Ober solche Schnüffelparagra
phen im ZGB regeln. 
Artikel 105 Ziffer 4 bedeutet, dass man nachträglich eine 
Ehe tar ungOltig erklären kann, wenn die Ehegatten die Ehe 
nicht mit dem Ziel geschlossen haben, eine Lebensgemein
schaft zu begründen, sondern eben um die Bestimmungen 
Ober Zulassung und Aufenthalt zu umgehen. Das Ist ein In
strument, das, gewissen Männern in die Hände gelegt, sehr 
gefährlich sein kann. Es gibt tatsächlich Männer - das ist 
eine Tatsache-, die Frauen per Katalog aus der Dritten Welt 
kommen lassen, heiraten und «ausprobieren» und sie wie
der loswerden wollen, wenn sie ihren Ansprüchen nicht ge
nügen. Mit dieser Bestimmung geben wir solchen Männern 
ein wunderbares Instrument in die Hand: Sie können dann 
sagen, es sei eine Scheinehe gewesen, sie hätten gar nie 
die Absicht gehabt, eine richtige Ehe zu schliessen. Diese 
Ungültigkeitserklärung im Nachhinein ist also ein sehr ge
fährliches Instrument, das Frauen massiv unter Druck set
zen kann. 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Der absurdeste Paragraph ist Artikel 109 Absatz 3. Jetzt 
müssen Sie gut zuhören: «Die Vaterschaftsvermutung des 
Ehemannes entfällt, wenn die Ehe für ungaltig erklärt wor
den ist ····" Es kann bei diesen Scheinehen sogar noch ein 
Kind geben, und wenn dann die Ehe fQr ungültig erklärt ist, 
wird die Vaterschaft abgesprochen. Wahrscheinlich machen 
diese Paare sogar noch ein Kind, um den Aufenthalt zu er
schleichen - so weit gehen die Absurditäten in diesen Be
stimmungen. 
Ich bitte Sie auch Im Namen der betroffenen Institutionen ve
hement, diese Bestimmungen abzulehnen. Vertreterinnen 
und Vertreter von binationalen Paaren, die selber Hunderte 
von Paaren kennen, die in binationalen Ehen leben, haben 
uns eindringlich gewarnt, das nicht einzuführen, weil sie als 
gemischtnationale Partner dann alle unter den Verdacht ei
ner Scheinehe geraten könnten. Angesichts der Tatsache, 
dass niemand weiss, wie viele Scheinehen es gibt, die tat
sächlich zur Erschleichung einer Aufenthaltsbewilligung ge
schlossen werden, richten wir viel zu viel Schaden bei der 
grossen Mehrheit derer an, die tatsächlich mit guten Grün• 
den heiraten und nichts anderes wollen, als miteinander 
glücklich zu werden, wie die meisten von Ihnen auch. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Die SP-Fraktlon wird die Anträge 
der Minderheit BOhlmann unterstOtzen. Dass es Scheinehen 
gibt, bestreiten wir nicht, und dass sie bekämpft werden 
müssen, hat Frau Bühlmann soaben richtig dargestellt Es 
kann aber nicht die Aufgabe von Zlvilstandsbeamtinnen und 
Zlvllstandsbeamten sein, darüber zu entscheiden, ob ein 
Paar, das vielleicht etwas ungewöhnlich aussieht, eine 
Scheinehe eingehen will oder nicht. Zlvllstandsbeamte ha
ben keine Polizeiaufgabe. Als ZMlstandsbeamtln würde Ich 
mich schlicht weigern, eine solche Verantwortung zu über
nehmen. Wir worden der Willkür TOr und Tor öffnen; das dür
fen wir nicht machen. 
Zu Artikel 109 Absatz 3: Diese Bestimmung Ist absurd, denn 
sie wird dazu führen, dass es Kinder gibt, die keinen Vater 
haben. Es geht nicht an, dass wir einfach sagen: Diese Ver
mutung entfällt, und das Kind Ist von einer Jungfrau geboren 
worden. Im heutigen Recht hat die Vaterschaftsvermutung 
des Ehemannes die Funktion, dem Kind einen Vaterzuge
ben. Wenn der vermutete Vater nicht der biologische Vater 
Ist, können sowohl er als auch das Kind diese Vaterschafts
vermutung anfechten. Das Ist heute geltendes Recht, und 
das genügt vollkommen. 
Im alten französischen Straf- bzw. Zivilrecht gab es die 
«mort clvlle», Ober die ich meine Dissertation geschrieben 
habe. Die «mort clvile» wurde als Nebenstrafe verhängt und 
hatte unter anderem zur Folge, dass ein verurteilter Straftä
ter nicht mehr Vater seiner Kinder war. Es brauchte fast hun
dert Jahre, bis die «mort clvlle», die längst als unsinnig 
erkannt worden war, im Jahre 1854 In Frankreich endlich ab
geschafft wurde. 
Fellen wir im Jahr 2004 nicht um 150 Jahre zurück! Stimmen 
Sie den Anträgen der Minderheit Bühlmann zu. 

Perrln Yvan (V, NE): Les experlences rMlls'8s ä ce jour 
dans tous les cantons demontrent clairement que le marlage 
blanc est de plus en plus souvent utillse pour contoumer les 
dispositions legales concernant l'etabllssement des etran
gers. Au cours des dernieres ann'8s, cette pratlque a no
tamment permls de fournir du personnel Jeune aux nom
breux salons de massage qui fleurlssent aux abords das 
autoroutes. La pratique relativement IIMrale en la matlere 
constitue une aubaine pour les trafiquants de chalr humaine 
qui obtlennent, moyennant un investlssement modeste rapl• 
dement amortl, des permls de sejour pour leur personnel. 
Les prix pratiques actuellement vont de quelques mllliers de 
francs pour epouser un etranger ou une etrangere tltulalre 
d'une autorisatlon de seJour, il. plusleurs dizaines de milllers 
de francs pour une union avec un Sulsse ou une Sulssesse. 
Selon certeins officiers d'etat civil, les mariages blancs tou
cheraient entre 1 o et 30 pour cent des unions entre Sulsses 
et etrangers celebrees dans notre pays, ce qul est loln d'&tre 
anecdotiquel 
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Les dispositions legales doivent tenlr compte de cette situa
tion et permettre de lutter contre cette pratique, que ce solt a 
titre preventif, par le blais du refus de celebrer le mariage, 
comme le prevolt l'article 97a, ou par la suite, en annulant 
une union manifestement conclue dans le but de contourner 
les dispositions de la presente loi, comme en disposent les 
articles 105 chiffre 4 et 109 alinea 3. 
Pour ces raisons, le groupe UDC vous recommande de reje
ter en bloc les trois propositions de minorlte concernant le 
Code Civil. 

Stelner Rudolf (RL, SO): Dass auch Im Bereich der Zuwan
derung mit der Eheschliessung Missbrauch getrieben wird, 
ist offenkundig. Ich verweise auf den Ausländerbericht. Wir 
verstehen daher nicht, dass Bestimmungen Im Zivilgesetz
buch, mit denen einem solchen Missbrauch ein Riegel vor
geschoben werden soll, bekämpft werden. Die vom Bundes
rat vorgeschlagenen und von der Kommissionsmehrheit mit
getragenen Bestimmungen aber die Konsequenzen miss
bräuchllchen Verhaltens Oberzeugen. Frau B0hlmann, es 
geht nicht um die Anzahl der Fälle, sondern es geht um je
den einzelnen Fall: Jede Scheinehe Ist eben eine Scheinehe 
zuviel. 
Wir begrOnden auch keinen Schn0ffelstaat. Ich bitte Sie 
doch, den Wortlaut von Artikel 97a zu lesen. Er bezieht sich 
ganz klar auf die Fälle, in denen «offensichtlich» keine Le
bensgemeinschaft begrOndet werden soll, sondern in denen 
die Bestimmungen Ober die Zulassung und den Aufenthalt 
von Ausländerinnen und Ausländern umgangen werden sol
len. Letztlich Ist auch die Macht und die Entscheidungsge
walt der Zivllstandsbeamtlnnen und -beamten beschränkt, 
denn auch hier steht selbstverständlich der Rechtsweg of
fen, wenn der betroffene Ausländer oder die betroffene Aus
länderin mit dem vom Beamten getroffenen Entscheid nicht 
einverstanden Ist. 
Die FDP-Fraktion unterstiltzt mit Überzeugung die Mehrheit 
und bittet Sie, diese wohl durchdachte Bestimmung, die vom 
Bundesrat formuliert worden Ist, zu unterstiltzen. 

Vlscher Daniel (G, ZH): 1. Es Ist eigentlich gar nicht so klar, 
was offensichtlich Ist und was unter dem Begriff «offensicht
lich» dann zur Anwendung gelangt. Wir haben diesbezüglich 
ja heute eine sehr schwammige Rechtsprechung. 
2. Ich weiss gar nicht, ob die Zivilstandsbeamtlnnen und -be
amten so wahnsinnig interessiert daran sind, gewissermas
sen zu SchnOfflern erklärt zu werden. Ich kann Ihnen nur 
sagen: Das, was hier gesetzlich formiert wird, Ist eigentlich 
eines Rechtsstaates unwürdig. Die Zivilstandsbearnten mas
sen dann bei einer grossen Zahl von Ausländerehen den 
Verdacht haben, dass es sich offenbar um Missbräuche han
delt, und es beginnt die Schn0fflertätigkelt. 
Natürlich Ist niemand dagegen, dass Scheinehen sanktio
niert werden, nur Ist der Begriff ccSchelnehe» eben nicht 
ganz einfach zu definieren. Denn heute gelten viele Ehen zu 
Unrecht als Scheinehen, die zuerst als normale Ehen ge
schlossen wurden; es gibt dann eine Krise - aus welchem 
Grund auch immer-, und der Partner, der den anderen Part
ner gewissermassen als verantwortlich erachtet für die 
Krise, beschuldigt diesen natilrlich dann, er sei die Ehe nur 
aus ausländerrechtlichen GrOnden eingegangen. Das ist 
das Problem, und Sie werden diese Grenzziehung nie ge
nau vornehmen können. Mit dem Tatbestand, wie er hier for
muliert ist, weiten Sie eigentlich den Begriff der Scheinehe ln 
einem nicht mehr vertretbaren Umfang aus. Das betrifft vor 
allem auch Artikel 105 Ziffer 4 ZGB. 
Entscheidend bei der Scheinehe Ist ja, dass der Tatbestand 
der Scheinehe Im Moment der BegrOndung der Ehe erfüllt 
sein muss. Es darf nicht so sein, dass eine Ehe im Nachhin
ein zur Scheinehe wird, wie Ich das vorher gesagt habe, weil 
ein Partner mit der Ehe nicht mehr zufrieden ist, aus berech
tigten oder unberechtigten GrOnden. Und es darf nicht sein, 
dass gewissermassen ein Scheidungsgrund, der die Auflö
sung der Ehe nach altem Gesetz gerechtfertigt hätte, im 
Nachhinein den Tatbestand der Scheinehe indiziert. 

Genau diesen Tatbestand schaffen Sie eigentlich mit der 
Neuformulierung in Artikel 105 Ziffer 4. Ich halte das für ei• 
nen unheilvollen Weg, für einen Weg, der zeigt, dass Sie mit 
dieser Gesetzgebung eigentlich Schwammigkeit erreichen 
wollen, nicht klare Tatbestände, die eindeutig und klar aus
legbar sind. 
Folgen Sie mithin den Anträgen der Minderheit B0hlmann. 

Donze Walter (E, BE): Die EVP/EDU-Fraktion bittet Sie, der 
Mehrheit zu folgen. 
1. Zivilstandsbeamte wissen, was sie tun. Sie werden ge
schult, und sie sind heute in der Regel Profis. Es ist nicht 
recht, sie als SchnClffler zu bezeichnen, sonst müssten Sie 
auch jeden Steuerbeamten als Schnüffler bezeichnen. 
2. Die Scheinehe muss verhindert werden. Fälle offensichtli• 
chen Missbrauchs sind den Behörden bekannt, und gerade 
wer Frauen vor Täuschung und Enttäuschung, vor Miss
brauch und Misshandlung bewahren will, muss hier eigent
lich der Mehrheit zustimmen. 
3. Beim Partnerschaftsgesetz reden wir von zahlreichen Fäl
len, hier ist es die absolute Ausnahme. Ich mache Sie darauf 
aufmerksam, dass Sie im Begriffe sind, mit dem Partner
schaftsgesetz die Hintertüre für Scheinehen offen stehen zu 
lassen. 
Machen Sie das nicht, und stimmen Sie deshalb hier der 
Mehrheit zu! 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Der Bundesrat hat ja diese 
Änderungen Im ZGB nicht aus irgendeiner Laune heraus be
antragt. In der Vernehmlassung haben vor allem die Kan
tone und die Gemeinden diese Verschärfungen gewQnscht. 
Und es sind ja die Kantone und die Gemeinden, die mit die
ser Problematik konfrontiert sind. Der Bundesgesetzgeber 
ist also gut beraten, wenn diese Anliegen der Vollzugsbehör
den in Kantonen und Gemeinden nach guteidgenösslschem 
Prinzip ernst genommen werden. 
In der Regel wissen diese Leute, mit was für Fällen sie es zu 
tun haben. Und aus diesen Erfahrungen heraus sind diese 
Änderungen beantragt worden. 
Das Konstrukt, von dem Herr Vischer vorhin gesprochen hat, 
ist die absolute Ausnahme. Die Regel bei Scheinehen zeigt 
eben, dass durchaus Handlungsbedarf besteht Und dem 
hat der Bundesrat Rechnung getragen. 
Die CVP-Fraktion wird Artikel 97a und Artikel 105 Ziffer 4 in 
der Fassung des Bundesrates bejahen. Bei Artikel 109 Ab
satz 3 unterstiltzen wir aus den dargelegten GrOnden die 
Minderheit BQhlmann. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier um das Pro
blem der Scheinehen. Die Frage ist, ob das Oberhaupt ein 
Problem ist und wie gross dieses Problem ist. Wie bei all die
sen Dingen - es ist auch bei der Schwarzarbeit so - Ist die 
genaue Zahl unbekannt Das Ist bei Scheindingen so, dass 
sie eben nicht bekannt sind. 
Die Kantone verweisen auf eine starke Zunahme von 
Scheinehen. Gemäss Polizeiberichten ist es der Polizei auch 
bekannt, dass in ausländischen Staaten ganze Systeme be
stehen, die für die Vermittlung von Partnern für den Ab
schluss von Scheinehen eine Bezahlung anbieten. Das 
Problem besteht. Die Schätzungen, die wir zurzeit haben, 
liegen bei 500 bis 1000 Scheinehen pro Jahr. Es werden in 
der Schweiz pro Jahr 12 000 Ehen geschlossen, bei denen 
ein Partner ein Ausländer Ist, davon seien etwa 500 bis 1000 
Scheinehen. Das Phänomen der Schliessung einer Schein
ehe ist am Zunehmen, und es wird auch kommerziell ausge
nutzt. Das Bundesgericht behandelt pro Jahr etwa 100 Be
schwerden in diesem Zusammenhang. 
Nach dem Zivilgesetzbuch ist es schon heute so, dass die 
Zivilstandsbeamten und -beamtlnnen nach dem geltenden 
Recht Im Falle offensichtlicher Missbräuche die Möglichkeit 
haben, gestützt auf die Generalklausel in Artikel 2 Absatz 2 
ZGB, die Eheschliessung zu verweigern. Ich erinnere daran, 
dass man frOher auch In den Heimatgemeinden und in den 
Wohnortgemelnden entsprechend annonciert hat, bevor 
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man heiraten konnte, damit auch andere entsprechende Ein
sprachen machen konnten. Das ist damit begründet, dass 
die Ehe eben nicht ein privatrechtlicher Vertrag ist, sondern 
ein öffentlich-rechtlicher Vertrag mit doch erheblichen öffent
lich-rechtlichen Folgen und Pflichten. 
Angesichts der wachsenden Zahl solcher gesetzeswidrigen 
Eheschliessungen ist es aber aus Gründen der Rechtssi
cherheit gerechtfertigt, auch gesetzliche Normen einzufah
ren. Die Mehrheit der Kantone sowie der Schweizerische 
Verband fQr Zivllstandswesen haben ausdrücklich verlangt, 
der Gesetzgeber möge doch eine klare gesetzliche Bestim
mung zur Bekämpfung der Gefälligkeltsehen oder eben 
Scheinehen schaffen - Insbesondere auch darum, weil die 
Kantone und auch die Zivilstandsämter natürlich von den 
negativen Folgen dieser Scheinehen besonders betroffen 
sind. Dem Kampf gegen missbräuchliche Ehen sind natar
lich Grenzen gesetzt; diese ergeben sich insbesondere im 
Hinblick auf die schwierige Beweislage. 
Nun, der Bundesrat und die Mehrheit gehen eben davon aus, 
dass In offensichtlichen Fällen - und es kann sich Ja nur um 
solche handeln, darum finden Sie das schon in Absatz 1 -, In 
denen die Braut oder der Bräutigam keine Lebensgemein
schaft begründen, auf das Gesuch nicht eingetreten werden 
soll. Man kann ja nicht leicht feststellen, wie die innere Hal
tung Ist und ob der WIiie zum FOhren einer Ehe besteht. Ein 
Fall, wie ihn Herr Vlscher erwähnt hat - er sagt, dass es sehr 
oft Eheschliessungen gibt, die Im ordentlichen Verfahren und 
mit dem besten Willen abgeschlossen werden, später dann 
aber nicht mehr als Ehe bezeichnet werden können -, ist 
hier ausgeschlossen. Hier werden nur die Fälle der Trauun
gen oder der fehlenden Trauungen behandelt. Die neue Re
gelung betrifft nur Scheinehen nach dem Ausländerrecht. Es 
gibt natürlich auch andere Scheinehen, nämlich Ehen, die 
aus erbrechtllchen, finanziellen oder sozlalversicherungs
rechtllchen Gründen geschlossen werden. Das gibt es natür
llch auch. 
Der Bundesrat ist der Meinung, er hätte mit dieser Regelung 
einen gangbaren Weg eingeschlagen. 
Nun noch zur Vaterschaftsvermutung: Die gesetzliche Vater
schaftsvermutung ergibt sich aus der Ehe als enger und 
ausschllesslicher Lebensgemeinschaft und aus der tatsäch
lichen Vermutung, dass allein der Ehemann mit der Mutter 
zusammenlebt und das Kind gezeugt hat. Das ist die gesetz
liche Regelung der Vaterschaftsvermutung. 
Erfahrungsgemäss - das ist eben jetzt die Erfahrung - stam
men Kinder, die während einer Scheinehe geboren werden, 
nicht vom Ehegatten ab. Damit übernimmt der Ehemann in 
aller Regel nicht die gesellschaftliche Rolle eines Vaters und 
schon gar nicht das Kind die erbrechtllche Rolle gegenQber 
dem Vater. Sehr oft werden eben die Scheinehen gerade 
darum eingegangen, damit das Kind, welches von einem an
deren Vater stammt, die Vorteile des Scheinehepartners er• 
hält. Darum Ist hier diese Regelung aufgenommen worden: 
Wenn das schon in der überwiegenden Zahl der Fälle so ist, 
sollte nicht noch tar die Minderheit die Vaterschaftsvermu
tung gelten. 
Die Aufhebung der Vaterschaftsvermutung dient der Über
einstimmung von tatsächlicher und rechtlicher Abstammung 
des Kindes, indem das Kind vom tatsächlichen Vater aner
kannt werden kann, und es macht den Erwerb des Schwei
zer Bürgerrechtes aufgrund einer nicht gerechtfertigten 
gesetzlichen Vermutung rückgängig. Die Gefahr, dass ein 
Kind wegen der Aufhebung der Vaterschaftsvermutung ohne 
rechtlichen Vater bleibt, ist heute ausserordentlich gering. 
Mit den bestehenden gentechnischen Tests kann die tat
sächliche Vaterschaft elnfech abgeklärt werden. 
Wir bitten Sie, diese Regelung hier vorzunehmen. Sie ent
spricht einem Bedürfnis derjenigen Leute, welche mit diesen 
widrigen Verhältnissen zu tun haben. Ich glaube auch, dass 
die vorgeschlagene Regelung des Bundesrates nicht so Ist, 
dass man von einem überborden sprechen kann. Aber 
nichts zu tun helsst natürlich auch, diese Missstände zu le
galisieren. Ich bitte Sie, zu beachten, dass diese Missstände 
nach Auskünften der Kantone und ZMlstandsämter zuge
nommen haben. 
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Bühlmann Cecile (G, LU): Herr Blocher, Sie haben gesagt, 
diese neuen Bestimmungen gälten nur für den Moment der 
Trauung und einen Fall, wie Ihn Dani Vischer geschildert 
hat - in dem jemand im Nachhinein einfach eine unbequeme 
Ehefrau loswerden will und sagt, es habe sich um eine 
Scheinehe gehandelt-, gäbe es nicht. Aber in Artikel 105 
Ziffer 4 heisst es eben, ein Ungültigkeltsgrund liege vor, 
wenn nicht eine Ehe begründet werden solle, und in Arti
kel 109 Absatz 3 heisst es, die Vaterschaftsvermutung des 
Ehemannes entfalle, wenn die Ehe für ungültig erklärt wor
den sei. Das heisst doch, dass man im Nachhinein eine Ehe 
für ungültig erklären kann. Es geht also nicht nur um den 
Moment der Trauung, sondern es geht darum, Ehen Im 
Nachhinein für ungültig zu erklären. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Dann bin Ich missverstan
den worden. Ich meine, diese Bestimmung über die Nachfor
schungen durch Zivllstandsbeamte, die Sie bemängelt 
haben, gilt natürlich für die Eheschliessung und nicht nach
her, wenn sich ein Ehegatte nach fünf oder sechs Jahren auf 
Scheinehe beruft. Ein nachträglicher Ungültigkeitsgrund liegt 
vor, wenn einer der Ehegatten nicht eine Lebensgemein
schaft begründen wollte. Das hat aber nichts damit zu tun, 
dass die Zivllstandsbeamten hier noch nachforschen müs
sen; das habe ich sagen wollen. 

Leuthard Doris (C, AG), fQr die Kommission: Wir nähern uns 
dem Ende dieser Beratungen, und deshalb hoffe ich, hier 
noch ein bisschen Ihre AUfmerksamkelt zu erhalten. 
Die Scheinehen sind ein Problem. Gemäss Rechtsprechung 
liegt eine Scheinehe dann vor, wenn der Zweck der Ehe aus
schliesslich darin liegt, eine Aufenthaltsbewilligung zu be
kommen, und wenn womöglich eine geldwerte Gegenleis
tung dafür erbracht wurde. Das Ist eine Definition, welche 
die Schweiz nicht erfunden hat; auch die EU wendet genau 
dieselben Kriterien an. Die EU hat dazu bereits am 4. De
zember 1997 eine Richtlinie erlassen. 
Im Rahmen der Vernehmlassung konnten wir zur Kenntnis 
nehmen, dass der Entwurf des Bundesrates In den Kanto
nen und - wie bereits erwähnt - auch bei den ZMlstandsbe
amten auf breite Unterstützung gestossen Ist. Die Proble
matik kann zwar nicht mit Zahlen untermauert werden, sie 
scheint aber ganz offensichtlich zunehmend zu sein. Wenn 
man nichts regeln will, wie die Minderheit Bühlmann, dann 
ist das na10rlich schwierig. Mindestens müssten dann an
dere, konstruktive Ansätze vorliegen, was aber nicht der Fall 
Ist 
Seit 1992 wird die Schliessung einer Scheinehe einzig vom 
Verwaltungsrecht geahndet. Vorher war es möglich, Bürger
rechtsehen für ungültig zu erklären. Ausgangspunkt ist un
sere Verfassung; sie schützt das Recht auf Ehe. Auch Arti
kel 8 EMRK schützt das Recht auf Achtung des Famillen
lebens, nicht aber den Missbrauch auf dem Umweg einer 
reinen Scheinehe. Das Recht auf Ehe ist somit zu gewähr
leisten. Jede Einschränkung dieses Rechtes braucht eine 
gesetzliche Grundlage, ein öffentliches Interesse, die Var
hältnismässigkelt und die Unantastbarkeit des Kerngehaltes 
des Rechtes auf Ehe. 
Frau Bühlmann hat zu Recht erwähnt, dass heute jede vierte 
Ehe binational ist und eine Einschränkung sicher nicht dazu 
führen dart, dass solche Ehen von vornherein als anrüchig 
oder problematisch erachtet werden. Das wäre eine unhalt• 
bare Diskriminierung. Die Mehrheit Ist aber klar der Auffes
sung, dass die Version des Bundesrates einen gangbaren 
und der Verfassung entsprechenden Weg darstellt. 
Gegner kritisieren das Misstrauen, das damit instltutlonall
siert wird. Allerdings wehren sich auch Zlvilstandsbeamte 
dagegen, eine Art polizeiliche Behörde zu werden. Daher 
hat man sich zu Recht auf offensichtlichen Missbrauch be
schränkt, was In Artikel 2 Absatz 2 unseres Zivilgesetzbu
ches bereits verankert ist. Es geht also um die offensicht
lichen Fälle. Wir rechnen damit, dass die Zahl der Verweige
rungen durch die ZMlstandsbeamten eher klein bleiben 
dOrfte, dass hingegen die Zahl der Ungültlgerklärungen ge-
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mäss Artikel 105 ZGB nach diesem Entwurf zunehmen 
dürfte. 
Die Kommission empfiehlt Ihnen daher mit 12 zu 8 Stimmen, 
den Antrag der Minderheit Bühlmann zu den Artikeln 97a 
und 105 ZGB abzulehnen. Die Minderheit Bühlmann zu Arti
kel 109 Absatz 3 ZGB wurde mit 12 zu 10 Stimmen abge
lehnt. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Frau Leuthard, ich beziehe mich 
nicht auf eine Ehe, die von Anfang an als ungültig erklärt 
wird, sondern auf eine Ehe, bei welcher der UngOltlgkeits
grund im Nachhinein festgestellt wird. Sagen Sie mir doch 
einmal mit klaren Worten: Nach welchen Kriterien wollen Sie 
im Nachhinein bemessen, ob eine offensichtliche Umgehung 
des Eherechtes aus fremdenpolizeilichen Motiven stattge
funden hat? Es würde mich interessieren, ob Sie offensichtli
che Gründe für eine solche Feststellung im Nachhinein 
nennen können. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Herr Vischer, 
Sie sind Anwalt wie ich. Ich gehe davon aus, dass Sie in Ih
rer Praxis auch Fälle haben, sei es bei Trennungen oder 
Scheidungen, in denen die Ehepartner klar zugeben, dass 
bei der Eheschliessung Geld geflossen Ist Das sind offen
sichtliche Fälle von Scheinehen. Es gibt dann sogar interes
sierte ehemalige Ehegatten, die sagen: Es war so; ich bin 
bereit, die Ehe für ungültig erklären zu lassen. Das ist die 
Praxis. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlsslon: Les abus dans 
le domaine du mariage en vue d'obtenir une autorlsatlon de 
sejour ont ete largement denonces et le sont encore par les 
cantons. II est irratlonnel de ne pas vouloir sanctionner de 
tels detournements du statut du mariage en vue d'eluder la 
loi sur les etrangers ou en vue, et Monsieur le conselller fe-
deral a raison d'insister la-dessus, d'obtenir la nationalite 
pour des enfants qui sont nes ou qui sont a venlr. 
J'lnvite ceux qui seraient sceptlques a consulter l'arr&t du 
Tribunal federal 122.11.2891. Celui-cl, dans un jugement, 
constatait qu'une etrangere, qui avait ete renvoyee de 
Suisse suite a un marlage repute abusH par les autorltes 
responsables, etalt retournee dans son pays d'orlgine. 
Aucun des deux conjoints n'ayant demande l'annulatlon du 
mariage, le droit civil restait en vlgueur. De ce fait, l'enfant ne 
pandant la duree du marlage, mais dont le pere n'etait pas le 
conjolnt sulsse, obtenait la natlonalite sulsse. Et le regime ci
vil pardurant, les enfants a venir de la conjointe retournee 
dans son pays d'orlgine, beneficlalent d'ores et dejä aussi 
de la nationalite sulsse, dans la mesure oü le regime du ma
rfage n'etait pas dlssous sur demande de l'un ou l'autre des 
conjoints. Vous voyez donc qu'i! y a la des cas d'abus que 
nous ne saurlons tolerer. 
Flnalement, la question qu'il convlent de se poser est de sa
volr si les suppOts de la minorite veulent creer une sorte 
d'agence matrimoniale d'immigratlon et d'acquisitlon de la 
nationalite suisse. Contrairement a ce que laissaient enten
dre differents intervenants de la minorite, c'est bei et bien 
I' Assoclatlon sulsse des officiers de l'etat civil qui demande 
que des mesures soient prlses dans ce domalne, puisque 
ces responsables sont confrontes parfois a ia situation de 
devoir celebrer des marlages qu'ils constatent &tre manifes
tement abuslfs. 
Madame BOhlmann nous dlt maintenant qu'il n'y a pas de 
donnees statistlques. SI l'on tient le m&me raisonnement 
dans le domaine des sans-paplers, je panse que Madame 
BOhlmann aura une autre appreciation de la situation. La 
aussl, II n'y a pas de statlstiques; ce n'est pas une ralson 
pour dire que le probleme n'existe pas et pour que nous ne 
devions pas y trouver des remedes au sens de la leglslation. 
Les officiers d'etat civil estiment que la part des martages si
mules, on l'a dit tout a !'heure, est de !'ordre de 1 a 3 cas sur 
1 o, et dans la mesure ou les marlages binationaux represen
tent actuellement environ 30 pour cent du total des maria
ges, cela signifie que la proportion des mariages abusifs en 

vue d'eluder la loi sur la nationalite ou la loi sur le sejour et 
l'etablissement des etrangers, est de !'ordre de 3 a 9 pour 
cent de l'ensemble des martages. Vous voyez donc qu'II y a 
une necessite urgente a intervenir dans ce domaine. 
C'est la raison pour laquelle, en commission, la propositlon 
Buhlmann a ete rejetee a l'artlcle 97a par 12 voix contre 8, 
a l'article 105 chiffre 4 par 12 voix contre 8 et 1 abstentlon, 
et a l'article 109 alinea 3, en raison de la jurisprudence du 
Tribunal federal que je vous ai citee, par 12 voix contre 10. 

Art. 97a 

Abstimmung - Vote 
Fur den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit/Zlsyadls .... 63 Stimmen 

Art. 105 Ziff. 4-Art. 105 eh. 4 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 104 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ...• 61 Stimmen 

Art. 109 Abs. 3 -Art. 109 al. 3 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 99 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 65 Stimmen 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 3 Art. 100 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 Bst. b Zlff. 1, 3 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 Bst. b Ziff. 4 
4. die vom Bundesrat unmittelbar gestOtzt auf die Verfas
sung angeordnete Ausweisung und die Wegweisung. 

Antrag der Minderheit 
(Leutenegger Oberholzar, BOhlmann, Gysin Remo, Hub
mann, Marty Kälin, lillmanns, Vermot) 
Abs. 1 Bst. b Zlff. 3 
Unverändert 

Art. 120 al. 2 eh. 3 art. 100 
Proposition de 1a majoritfj 
Al. 1 let beh. 1, 3 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 /et b eh. 4 
4. les expulsions et les renvois ordonnes par le Conseil 
federal qui se fondent dlrectement sur la Constitutlon. 

Proposition de 1a minoritfj 
(Leutenegger Oberholzer, Bühlmann, Gysin Remo, Hub
mann, Marty Kälin, lillmanns, Vermot) 
Al. 1 /et. b eh. 3 
lnchange 

Janlak Claude (S, BL): Ich danke der Kommission und der 
Verwaltung, dass sie meinen Kommissionsantrag zu Ziffer 4 
Obernommen hat. 
Zu Ziffer 3: Durch die Erweiterung des Ausnahmekatalogs 
bei der Verwaltungsgerichtsbeschwerde an das Bundesge
richt wird die Einheit der Rechtsordnung beeinträchtigt Es 
würde an Leitentscheiden fehlen, auf welche die kantonale 
Praxis angewiesen ist Einmal mehr Ist ein Hinweis auf den 
vom Volk angenommenen Artikel 29a der Bundesverfas
sung, die Rechtsweggarantie, und vor allem auch auf Arti
kel 11 des Freizügigkeltsabkommens notwendig. Die Erwei
terung des Ausnahmekatalogs ist vor dem Hintergrund die
ser Bestimmungen äusserst fragwürdig. Mit der vorliegen
den Revision werden die Bewilligungsansprüche ausge
dehnt. Es ist logisch, dass damit normalerweise der Weg an 
das Bundesgericht mit Verwaltungsgerichtsbeschwerde of
fen sein sollte. Der Entwurf des Bundesrates limitiert den 
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Rechtsweg, was vor den erwähnten Bestimmungen meines 
Erachtens nicht standhält. 
Ich bitte Sie, dem Kommissionsantrag zu Ziffer 4 zuzustim
men. 

Stelner Rudolf (RL, SO): Wir alle wissen, dass das Bundes
gericht überlastet ist und sich auf Wesentliches und Grund
sätzliches beschränken können sollte. Es liegt an uns, das 
Gericht in diesem Bestreben zu unterstützen. Denn ange
sichts der Geschäftslast des Bundesgerichtes gerade auch 
durch Verwaltungsgerichtsbeschwerden, auch durch solche 
im Ausländerrecht, muss Wesentliches vom Nichtwesentli
chen getrennt werden. Diesbezüglich sind nach unserer 
Überzeugung die vom Bundesrat vorgeschlagenen Bereiche 
würdig, von der Verwaltungsgerichtsbeschwerde ausge
schlossen zu werden. Dieser Ausschluss von der Verwal
tungsgerichtsbeschwerde dient einerseits der gewünschten 
Beschleunigung der Verfahren im Ausländerbereich, ande
rerseits aber eben auch der Entlastung des Bundesgerich
tes. 
Die FDP-Fraktion unterstützt die Mehrheit Ihrer Kommission 
und bittet Sie, diesem Ausschluss, dieser Unzulässigkeit von 
einzelnen Beschwerdebereichen, zuzustimmen. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Die CVP-Fraktion unter
stützt den Antrag der Mehrheit. 

Blocher Christoph, Bundesrat Zuerst zu Ziffer 3 bzw. Arti
kel 1 oo des Bundesrechtspflegegesetzes: Wir beantragen 
eine Präzisierung, wonach eine Verwaltungsgerichtsbe
schwerde gegen «die vom Bundesrat unmittelbar gestützt 
auf die Verfassung angeordnete Ausweisung und die Weg
weisung» nicht möglich ist. Diese Präzisierung ist sinnvoll. 
Sie weist darauf hin, dass wie bisher nur die aus politischen 
Gründen direkt vom Bundesrat ausgesprochenen Aus- und 
Wegweisungen nicht der Beschwerde unterstehen; sie stüt
zen sich auf die Artikel 121 und 187 der Bundesverfassung. 
Werden solche Verfügungen von Verwaltungsbehörden er
lassen, unterstehen sie weiterhin den allgemeinen Vorschrif
ten Ober den Zugang zum Bundesgericht. 
Zum Bundesrechtspflegegesetz ist anzuführen, dass der 
vorliegende Gesetzentwurf zusätzliche Rechtsansprüche 
vorsieht, nämlich Erteilung der Niederlassungsbewilligung 
nach zehn Jahren, Anspruch auf Kantonswechsel, berufliche 
Mobilität usw. Die Kantone befürchten nun, dass es neue 
langwierige Beschwerdeverfahren gebe, wenn man diesen 
extensiven Rechtsweg zulässt, und dass sie diesen Rech
nung tragen müssen. Darum sieht der Entwurf folgende Lö
sung vor: In Fällen, In welchen der Aufenthalt in der Schweiz 
selbst nicht Infrage gestellt ist, soll kein Zugang zum Bun
desgericht bestehen. Dies Ist auch mit Blick auf die neue 
Rechtsweggarantie In Artikel 29a der Bundesverfassung, der 
noch nicht in Kraft Ist, zulässig; da herrscht also Überein
stimmung. 
Die neue Rechtsweggarantie verlangt eine Überprüfung 
durch eine unabhängige richterliche Instanz; dies muss aber 
nicht unbedingt das Bundesgericht sein. Anders ist es beim 
Frelzügigkeltsabkommen: Dort ist ausdrücklich festgelegt, 
dass es das Bundesgericht sein muss. Das ist deshalb so, 
weil das Völkerrecht eben Landesrecht bricht; darum gilt 
dort diese Bestimmung. 
Ich glaube, es Ist gut, wenn Sie der Mehrheitsfassung bezie
hungsweise dem Bundesrat zustimmen. 

Leuthard Doris (C, AG), für die Kommission: Ich habe nichts 
mehr anzuführen. Die Kommission hat sich der Argumenta
tion des Bundesrates vollumfängllch angeschlossen. Wir ha
ben auch hier wieder die Schnittstellenproblematik mit dem 
Bunde setz, das auch in Beratung ist und in Arti-
kel 78 1 grundsätzlich die Fassung des Bundesrates, 
wie Sie sie hier sehen, übernimmt. Wo im Ausländergesetz 
neu ein Rechtsanspruch besteht, also nach dem Willen die
ses Rates etwa beim Familiennachzug, steht neu der Weg 
ans Bundesgericht offen, oder er wird neu geschaffen. Die 
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Kantone haben nicht unbedingt Freude daran, weil das auch 
langwierigere Verfahren gibt. Deshalb sind wir der klaren 
Auffassung, dass die Version des Bundesrates fOr die 
Rechtsweggarantie ausreichend ist und dass das Bedürf
nis der Kommission nach weniger und konziseren Verfah
ren erfüllt ist. Wir haben daher unseren Entscheid mit 12 zu 
8 Stimmen gefällt. 
Ich empfehle Ihnen somit, den Antrag der Minderheit abzu
lehnen. 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit .... 96 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... eo Stimmen 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 120 al. 2 eh. 4 
Proposit/onde~commissron 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 5 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bundesgesetz Ober das lnformatlonssystem für den Auslän
der- und den Asylbereich vom 20. Juni 2003 
Art. 1 Abs. 2 
Die Artikel 96 bis 106 des Bundesgesetzes vom .... Ober die 
Ausländerinnen und Ausländer (AuG), die Artikel 96 bis 102 
des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 (AsylG) sowie die Arti
kel 49a und 49b des Bürgerrechtsgesetzes vom 29. Septem
ber 1952 (BOG) bleiben vorbehalten. 
Art.3Abs.2 
Es unterstützt das lmes bei der Erfüllung der folgenden Auf
gaben: 

c. die Kontrolle der Einreise- und Aufenthaltsvoraussetzun
gen der Ausländerinnen und Ausländer Im Rahmen der Vor
schriften des AuG, des Abkommens vom 21. Juni 1999 
zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft einer
seits und der Europäischen Gemeinschaft und ihren Mit
gliedstaaten andererseits Ober die Freizügigkeit sowie des 
Abkommens vom 21. Juni 2001 zur Änderung des Efta
Übereinkommens (FrelzOglgkeltsabkommen); 

Art. 9Abs. 1 
Das lmes kann die von ihm oder In seinem Auftrag Im In
formationssystem bearbeiteten Daten folgenden Behörden 
durch ein Abrufverfahren zugänglich machen: 

b. den Asylbehörden des Bundes fOr ihre Aufgaben nach 
dem AsylG und dem AuG; 

Art. 9Abs.2 
Das BFF kann die von Ihm oder in seinem Auftrag Im In
formationssystem bearbeiteten Daten folgenden Behörden 
durch ein Abrufverfahren zugänglich machen: 

b. den Ausländerbehörden des Bundes fOr ihre Aufgaben 
nach dem AuG; 

Art. 11 Abs. 1 
Beauftragen das lmes, das BFF oder die nach Artikel 7 Ab
satz 1 am Informationssystem beteiligten Behörden einen 
Dritten aufgrund einer gesetzlichen Ermächtigung mit der 
Erfüllung von Aufgaben nach dem AuG, dem AsylG oder 
dem BOG, so kann das nach Artikel 3 Absatz 2 oder 3 zu
ständige Bundesamt diesem Dritten durch ein Abrufverfah
ren den Zugriff auf diejenigen Im Informationssystem bear
beiteten Personendaten gewähren, welche dieser zur ErfOI• 
lung seiner gesetzlichen Aufgaben benötigt. 
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Art. 12 Abs. 1 
Das Eidgenössische Justiz- und Polizeidepartement kann 
die zuständigen kantonalen Behörden zum Zwecke der Ra
tionalisierung ermächtigen, Daten von Personen, für die sie 
nach dem AuG, dem AsylG oder dem BOG zuständig sind, in 
ihre eigenen Informationssysteme zu übernehmen. 
Art. 15 
Die Bekanntgabe von Daten ins Ausland lichtet sich nach 
Artikel 6 DSG, den Artikeln 100 bis 102 AuG sowie den Arti
keln 97 und 98 AsylG. 

Art. 120 al. 2 eh. 5 
Proposition de la commission 
Titre 
Loi federale sur le systeme d'lnformation commun aux do
maines des etrangers et de l'asile du 20 juin 2003 
Art. 1 al. 2 
Les articles 96 a 106 de la loi federale du .... sur les etran
gers (LEtr), les artlcles 96 a 102 de la loi du 26 juin 1998 sur 
l'asile (LAsi) ainsi que les articles 49a et 49b de la lol du 
29 septembre 1952 sur la nationallte (LN) sont reserves. 
Art. 3 al. 2 
L:IMES l'utillse dans l'execution des täches suivantes: 

c. le contröle des condltlons d'entree et de sejour des etran
gers conformement aux dispositlons de la LEtr, de l'Accord 
du 21 juln 1999 entre la Communaute europeenne et ses 
Etats membres, d'une part, et la Confederation suisse, 
d'autre part, sur la llbre circulation des personnes et de l'Ac
cord du 21 juin 2001 amendant Ja Convention instituant 
l'AELE (accords sur la libre clrculation des personnes); 

Art. 9al. 1 
L:IMES peut autoriser les autorltes ci-apres a acceder en li
gne aux donnees qu'il a traltees ou fait traiter dans le sys
teme d'information: 

b. les autorites federales chargees des questions d'asile, 
pour qu'elles puissent accomplir les täches qul leur lncom
bent en vertu de la LAsi et de la LEtr; 

Art. 9al. 2 
L:ODR peut autoriser les autorltes cl-apres a acceder en li
gne aux donnees qu'il a traltees ou fait traiter dans le sys
teme d'informatlon: 

b. les autorltes federales chargees des questions relatives 
aux etrangers, pour qu'elles puissent accomplir les täches 
qui leur incombent en vertu de la LEtr; 

Art. 11 al. 1 
Si l'IMES, l'ODR ou l'une des autorites visees a l'article 7 ali
nea 1 conflent l'accompllssement de certalnes täches lega
les, en vertu de la LEtr, de la LAsl ou de la LN, a un tiers, sur 
la base d'une habilitatlon legale, l'offlce competent en vertu 
de l'artlcle 3 alinea 2 ou 3 peut permettre a ce tiers d'acce
der en llgne aux donnees personnelles traltees dans le sys
teme d'lnformatlon dont il a besoin pour accomplir les täches 
qui lui incombent conformement a la loi. 
Art. 12a/. 1 
A des fins de ratlonalisatlon, le Departement federal de ju
stice et pollce peut autoriser les autorltes cantonales compe
tentes a transferer dans leur systeme d'information les 
donnees de personnes qui relevent de leur competence en 
vertu de la LEtr, de la LAsi ou de la LN. 
Art. 15 
La communicatlon de donnees a des destlnataires a l'etran
ger est regle par l'article 6 LPD, par les articles 100 a 102 
LEtr et par les articles 97 et 98 LAsi. 

Angenommen - Adopts 

Präsident (Binder Max, Präsident): Über Artikel 121 haben 
wir schon in der Sondersession am 6. Mai 2004 (7. Sitzung) 
abgestimmt. 

Art.122 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Proposition de /a commission 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen - Adopte 

Präsident (Binder Max, Präsident): Vor der Gesamtabstlm· 
mung kommen wir zu diversen Fraktionserklärungen. Die 
Fraktionserklärungen haben zwei Minuten zu dauern - Im 
Maximum! (Teilweise Heiterkeit) 

Weyeneth Hermann (V. BE): Wir haben bei der Revision 
des Bundesgesetzes über die Ausländerinnen und Auslän
der ohne Zweifel den Nachvollzug des bereits seit längerer 
Zelt vom Bundesrat gehandhabten Zwelkrelsemodells und 
andere durchaus positive Punkte eingeführt. Dennoch wird 
die grosse Mehrheit der SVP-Fraktlon diese Revision ableh
nen. Wir haben uns für die Stabßisierung des Ausländeran
teils an der Wohnbevölkerung eingesetzt. Sie haben das In 
Artikel 17 als Zielsetzung mehrheitlich abgelehnt. Wir haben 
uns von Anfang an dafür eingesetzt, dass als Ziel dieser Re
vision vorab die Bedürfnisse des Arbeitsmarktes und der 
Wirtschaft Priorität haben sollen. Sie haben nun eine Ein
wanderungspolitik nachvollzogen, die eher eine Einwande
rung in die schweizerischen Sozialwerke ermöglicht Die 
vom Bund neu zu finanzierenden Integrationsprogramme 
werden eine ähnliche Entwicklung nehmen wie im Asylwe
sen: Zuletzt wird es darum gehen, dafür zu sorgen, dass die 
damit geschaffenen Apparate aufrechterhalten bleiben, wie 
das heute schon bei all den privaten Institutionen, die sich 
mit Asylfragen beschäftigen, der Fall Ist. Mit der Präzisierung 
der lntegraüonsmassnahmen haben Sie in Bezug auf den 
Sprachunterricht ganz klar ein den Kantonen zugeteiltes 
Aufgabengebiet verletzt. Es stimmt auch nicht überein mit 
den Zielen des NFA. 
Ich beantrage Ihnen deshalb, diese Revision abzulehnen. 
Möglicherweise ermöglicht es der Ständerat, dass wir auf 
diesen Entscheid In späteren Zeiten, bei der Differenzberei
nigung, zurückkommen. 

Men6trey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Le groupe des 
Verts ne votera pas cette loi. 
Au terme d'un parcours difflcile, paut-Atre avons-nous ob
tenu quelques amelioratlons, quelques assoupllssements. 
Peut-&tre avons-nous evite quelques-unes des aggravations 
proposees par la droite de cette assemblee. Est-ce suffisant 
pour accepter cette loi? Les Verts estlment que non. 
L:avenlr est totalement lncertain, car Monsieur le conseiller 
federal Blocher a deja annonce son Intention de proposer au 
Conseil des Etats de nouvelles mesures restrlctlves pour 
rendre cette loi encore plus severe. Cette manlere de faire 
est d'ailleurs tres problematique, car eile nous donne 
l'lmpresslon que ce que nous votons n'a finalement que 
peu d'lmportance aux yeux de Monsieur le conseiller fede
ral. 
Dans ces condltlons, les Verts restent sur les posltlons qu11s 
ont defendues avec constance et qui se sltuent aux antlpo
des de la philosophle qui lmpregne cette loi, et que les dfi
bats que nous avons menes n'ont en rien modiflee. Apres 
comme avant, eile reste une loi dlscrlmlnatoire a l'egard des 
migrants qui ne dlsposent pas des quallfJCatlons et speclali
satlons exlgees. Elle est tout speclalement dlscrlmlnatolre a 
l'egard des femmes, lesquelles ne connaitront peut-Atre que 
la clandestlnite des emplois mal payes ou les permis spe
ciaux des danseuses de cabaret. 
Cette lol reste beaucoup plus restrictlve que nous l'aurions 
souhalte en ce qul concerne le regroupement familial. Enfin, 
eile est particuli~rement severe dans les mesures de police 
qui constltuent son contenu principal. Ce matln, vous avez 
encore lourdement aggrave le chapitre des mesures de con
tralnte en adoptant m&me des proposltlons contraires a la 
Conventlon europeenne des drolts de l'homme. 
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Ainsi, cette loi presente une accumulatlon d'obstacles destl
nes a proteger notre pays contre des migrants constamment 
presentes comme une menace et Jamais comme un apport 
et un enrlchissement, ce qu'ils sont pourtant. 

Pell! Fulvio (AL, Tl): Die Erfahrung in den letzten Jahrzehn
ten mit der Anwendung des geltenden Ausländergesetzes 
hätte uns mindestens zwei Dinge lehren sollen: 
1. Der Familiennachzug hat grosse Probleme geschaffen 
und viele Missbrauchsgelegenheiten geboten; die Integra
tion der nachgezogenen Familienangehörigen ist oft ein 
Misserfolg gewesen. 
2. FOr den Verzicht auf klare Anforderungen bezOglich beruf
licher Qualifikation zugunsten einzelner Wirtschaftsbran
chen bezahlt die Schweiz einen hohen volkswirtschaftlichen 
Preis. 
Bei der Revision des Gesetzes wollten die Freisinnigen ver
hindern, dass die schweren Fehler der Vergangenheit wie
derholt werden. Dazu wäre es notwendig gewesen, die 
Migration In die Schweiz Ober einen restriktiven Famllien
nachzug endlich unter Kontrolle zu bringen, sie Ober die be
rufliche Qualifikation zu steuern und somit die Chancen fQr 
die Integration der Ausländerinnen und Ausländer zu ver
bessern. 
Die Behandlung dieser Vorlage im Plenum hat es erlaubt, ei
nige intelligente lntegrationsmassnahmen vorzusehen. Da
mit sind die Freisinnigen zufrieden. Aber In den beiden fOr 
uns entscheidenden Fragen - der Regelung des Familien
nachzugs und der beruflichen Qualifikation der erwerbstäti
gen Einwanderer - haben wir feststellen müssen, dass die 
Mehrheit Lösungen vorgezogen hat, die neue Integrations
probleme vorprogrammleren. 
Die FDP-Fraktion kann deshalb die Verantwortung fOr den im 
Plenum beratenen Text nicht Qbemehmen, sie will jedoch die 
Weiterberatung der Vorlage Im Ständerat nicht verhindern; 
sie wird sich deshalb In der Gesamtabstimmung der Stimme 
enthalten. Sie wird bereit sein, ihre Position nach der Bera
tung Im Ständerat zu ändern, wenn - und nur wenn - dort 
entscheidende Verbesserungen beschlossen werden. 

Fässler-Osterwalder Hildegard (S, SG): Was jetzt, nach 
der ersten Beratung im Nationalrat, vorliegt, Ist kein gutes 
Gesetz. Der repressive Geist dominiert nach wie vor. Er wird 
zum Belsplel bei der Regelung des Famlllennachzugs deut
lich. Es gibt aus Sicht der SP-Fraktion auch einige positive 
Punkte: im Bereich der Integration, bei der Zulassung von 
Arbeitskräften von ausserhalb der EU durch die Aufwei
chung des dualen Systems, bei der Situation der «sans-pa
piers». 
Heute Morgen wurden Verschärfungen der Zwangsmass
nahmen beschlossen, auch EMRK-wldrige, die unsere Bi
lanz massiv verschlachtern. Wenigstens hat die Mehrheit 
des Rates heute Nachmittag den zusätzlichen Grund fOr 
eine Vorbereitungshaft wieder gestrichen. 
Trotz all unserer Bedenken wird die Mehrheit der SP-Frak
lion der Vorlage zustimmen, dies aus einem einzigen Grund: 
Wir wollen mit unserem Entscheid bewirken, dass der Stän
derat seine Beratungen aufnehmen kann, ausgehend vom 
Resultat unserer Arbeit. 
Wir haben aber Erwartungen an den Ständerat. Wir erwar
ten vom Ständerat, dass er die Vorlage wesentlich verbes
sert. Er muss insbesondere die EMRK-widrigen Beschlüsse 
korrigieren. Wir erwarten vom Ständerat, dass er die von uns 
errungenen Verbesserungen stOtzt. Wir erwarten vom Stän
derat, dass er die ökonomischen Folgen der Beschlüsse ab
schätzt und berücksichtigt. 
Wenn wir heute dieses Gesetz nicht ablehnen und mehrheit
lich Ja dazu sagen, bedeutet dies keineswegs, dass wir 
auch In der Schlussabstimmung Ja sagen werden. Wir wer
den unsere BIianz am Schluss ziehen, nach Abschluss der 
Beratungen In beiden Räten. 

Donze Walter (E, BE): Unser Volk hat Ende letzten Jahres 
ein Parlament gewählt und hat dabei die Akzente links und 
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rechts gesetzt. Es hat die Extreme gestärkt. Die Arbeit Im 
Rat seither und verschiedene Nulllösungen sind das Resul
tat dieser Wahlen, Ich bin mir dessen bewusst. Dieses glei
che Volk erwartet aber vom Parlament, dass es Lösungen 
erarbeitet und dass es nicht fQr den Papierkorb arbeitet. Ich 
frage mich, ob dieses gleiche Volk nicht am liebsten Neu
wahlen ausrufen würde. Profillerung durch Ablehnung, Profi
lierung durch «Paplerkorblsierung» unserer Arbeit - das hat 
dieses Volk nicht gewollt. Dutzende von Kommissionssit
zungstagen, Ober drelsslg Stunden Arbeit im Plenum, das ist 
nicht fQr den Papierkorb bestimmt! 
Ich bitte Sie eindringlich - Im Hinblick darauf, dass der Bun
desrat und der Ständerat an einer Lösung weiterarbeiten -, 
Jetzt dem Gesetz Ihre Zustimmung zu geben und den weite
ren Weg durch die Instanzen zu ermöglichen. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Das geltende Ausländerrecht, 
darüber ist sich wohl eine Mehrheit In diesem Saal einig, Ist 
ein Schönwettergesetz. Der Bundesrat und die vorberatende 
Kommission - und in den letzten rund drelssig Stunden 
schliessllch auch unser Rat - haben zusammen einen Er• 
lass gemacht, der zwar noch nicht allwettertauglich ist, aber 
doch den heutigen Realitäten Rechnung trägt. 
Ich stelle fest, dass In der Detailberatung fast alle Minder
heitsanträge der linken Ratshälfte abgelehnt worden sind 
und dass vereinzelte Einzelanträge aus der rechten Rats
hälfte eine Mehrheit gefunden haben. Aber wo kommen wir 
hin, wenn wir sagen - wie vorhin an diesem Pult gesagt wor
den Ist-, wir haben rNar In vielen Punkten Erfolge verbucht, 
aber da wir unsere Maximalforderungen nicht durchgesetzt 
haben, lehnen wir das Gesetz ab? Und das hören wir nota• 
bene von einer Bundesratspartei, die In die Konkordanz ein
gebunden Ist. 
Für die CVP-Fraktlon sind In dieser Gesetzesberatung wich
tige Punkte erfüllt worden. Wir haben Immer ein Bekenntnis 
zur Verbesserung der Integration der ausländischen MitbOr
gerlnnen und MltbOrger abgegeben, und wir haben immer 
gesagt, dass In diesem Gesetz durchaus Verschärfungen 
bei den Strafbestimmungen und Verkürzungen bei den Fris
ten zu fordern und durchzusetzen sind. Das haben wir er
reicht. Wenn Sie diesem Erlass zustimmen, wird der Stän
derat Gelegenheit haben, das Gesetz noch zu verbessern -
und zwar sollte dies nach unserer Ansicht nicht im Sinne der 
SP geschehen. 
Ich stelle noch fest, dass Oberdurchschnittllch viele Einzelan
träge eingereicht worden sind. Es sei von hier aus die Frage 
erlaubt, ob alle Fraktionen ihre Arbeit in der vorberatenden 
Kommission seriös vorbereitet haben. 
Die CVP-Fraktion stimmt diesem Erlass zu. 

Huguenln Marianne h VD): Flnalement, la Suisse, c'est 
comme la Natl: sans les etrangers, eile est foutuel Or avec 
votre loi, ceux qul sont lfl malntenant en Suisse n'auraient Ja• 
mais pu venlr. 
La gauche ne peut pas voter cette loi. Nous avons lci beau• 
coup parle de slgne, de signal a donner: signe negatif pour 
les femmes en decembre, ce lundi pour les jeunes. At• 
tention a ce que ce Parlament ne stigmatise aujourd'hui 
les etrangers. qui plus est, appuye par une parlie de 
la gauche. J'invite celle-ci, l'entier de celle-cl, a confirmer 
son non a l'entree en matiere et les combats menes pour 
amender cette lol qui, au final, a tres maJoritalrement ete 
durcle. 
Une citation: «Dans l'espace qu'II occupe, un peuple ne sau
rait Atre un mur mais uniquement une porte. Cette porte 
peut Atre plus ou molns largement ouverte, et eile peut 
mime l'Atre tout a fait; mais en aucun cas, eile ne doit Atre 
verroulllee et moins encore muree. l!lndividu qui vit reelle
ment au milleu de son peuple, parmi ses proches, se trouve 
prts dans un mouvement qul l'ortente vers les gens qul lul 
sont etrangers, vers !es autres peuples, vers le monde.» Ces 
mots sont de Karl Barth, un des rares theologiens protes
tants a s'Atre Interesses a la problematique des migrants. 
Nous sommes ici en train de construire un mur pour la 
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quasi-totallte des etrangers provenant de pays sltues hors 
d'Europe. 
Le groupe «A gauche toute!» vous lnvite a rejeter cette loi. 

Hass Bernhard (-. BE): Die jetzt vorliegende Fassung des 
Ausländergesetzes ist unbefriedigend und fOr die Schweizer 
Demokraten inakzeptabel. Keineswegs hält dieses Gesetz 
dem Zuwanderungsdruck auf unser kleines, dicht besiedel
tes Land stand. Durch die massive Ausdehnung der Be
stimmung zum Familiennachzug muss befürchtet werden, 
dass die Zuwanderung nicht eingedämmt wird, im Ge• 
genteil: Der Familiennachzug wird nochmals massiv zuneh• 
men. 
Im Gegensatz zur bundesrätlichen Fassung und der Kom
missionsfassung wurde zudem eine Bestimmung neu einge
baut, die de facto wieder eine Rekrutierung unqualifizierter 
Arbeitskräfte von auch ausserhalb des EU/Efte-Raumes er• 
möglichen soll. Zudem wurden beinahe alle Anträge für grif
fige Massnahmen zur Rechtsmissbrauchsbekämpfung ab
geschmettert. Völlig unbefriedigend ist auch die Rechtslage 
bei der Ausschaffungs-, Vorbereitungs- und Durchfuhrungs
haft. 
Namens der Schweizer Demokraten werde ich dieses Ge
setz ablehnen und darauf hoffen, dass der Ständerat die 
noch notwendigen Korrekturen anbringen wird. Ansonsten 
mussen bereits Allianzen geschmiedet werden, damit dieses 
ungluckliche Gesetz mittels Referendum dem Volk vorgelegt 
werden kann. 

Präsident (Binder Max, Präsident): Herr Back wOnscht das 
Wort für die Kommission. (Unruhe) 

Beck Serge (RL. VD), pour la commission: Je sais que vous 
avez faim. Je pense cependant que vous Ales conscients 
que le sujet est sufflsamment serieux pour que la commis
sion, par la voix de run de ses deux rapporteurs, emette 
quelques considerations sur les consequences que peut 
avoir sur ce projet le resultat du vote sur l'ensemble, sans 
quoi je vous propose de quitter immediatement la salle et 
d'aller vous rejoulr autour de la table. 
Dans les debats, tant en commission qu'au Parlament, nous 
avons ete confrontlls a un exercice constant de recherche 
d'equilibre entre les perceptions extr6mes de la problemati
que de l'immlgration. Le deroulement des debats a dllmon
tre ces antagonlsmes, bases trbs souvent plus sur des 
facteurs emotlonnels - d'un cöte comme de l'autre - que sur 
des facteurs rationnels. La polarisatlon de 1a population et 
de notre assembllle qui 1a represente fait planer de lourdes 
hypotMques non seulement sur le prllsent projet, mais ega
lement sur les travaux legislatifs a venir dans le domaine de 
la politique des etrangers. 
Je dls a gauche comme a droite, et au nom de la commis
sion - parce que cela a ete son esprit tout au long des de
bats: un tiens vaut mieux que deux tu l'auras. II est trop 
facile, de quelque tendance que l'on soft, de ne pas assumer 
ses responsabilitlls parlementalres sous le simple pretexte 
que tous ses choix en matlbre d'immigration n'ont pas ete 
retenus. Nous evoluons dans un regime parlementaire con
sensuel. Si nous voulons pratiquer des comportements de 
regime parlementaire majoritalre, II convient que, tous, nous 
prenions les mesures pour changer Je fonctionnement des 
institutions, sans quoi nous allons, de m6me que le pays, 
nous engager dans l'impasse. En l'occurrence, si vous reje
tez au vote sur l'ensemble ce projet tel qu'il est issu des tra
vaux de la commission et de nos dllbats, ie Conseil des 
Etats reprendra le debat dans 1a situation d'un premier con
sell, mals nous aurons perdu et gaspllle beaucoup de temps 
pour ne pas avolr de perspective d'aboutir a des solutions 
plus constructlves dans nos prochains debats. 

Gesamtabstimmung - Vote sur l'ensemble 
(namentncb- nominatif; Beilage-Annexe 02.024/1154) 
Für Annahme des Entwurfes .... 64 Stimmen 

Abschreibung - Classement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil federal 
Classer les interventlons parlementaires 
selon lettre aux Chambres federales 

Angenommen - Adopte 

D~eg,;-a Stimm~n / • 9t.2c 
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Präsident (BOttlker Rolf, erster Vizepräsident): Ich begrüsse 
bei uns - etwas verspätet - Herrn Bundesrat Blocher. 
Blocher kommt zu spät! (Heiterkeit) 

Heberleln Trix (AL, ZH), für die Kommission: Die Revision 
des Anag von 1931 und die Revision des Asylgesetzes ha
ben einen engen Zusammenhang. Das Anag wird vom 
Ausländergesetz abgelöst, wobei verschiedene Artikel Im 
Asylgesetz materiell zur Beratung kommen werden; ich 
werde noch darauf zurückkommen. Eine umfassende Migra
tionspolitik kommt nicht umhin, die Auswirkungen der Zulas
sungspolitik betreffend den Arbeitsmarkt. die Bedingungen 
für einen dauernden oder temporären Aufenthalt und für die 
Integration, aber auch die Migrationsaussenpolitik gesamt
haft zu betrachten. Während im Ausländergesetz auch die 
Missbrauchsbekämpfung Ihren Niederschlag finden muss, 
geht es im Asylgesetz um die Zulassung aus humanitären 
Gründen. 
Seit Je waren für die Schweiz, für Ihre Bevölkerung und die 
schWeizerische Wirtschaft Ein- und Auswanderungen sehr 
wichtig. Ausländer waren zu Beginn der Neunzlgerjahre ge
suchte Arbeitskräfte; Schweizer wanderten zur Sicherung ih
rer Existenz in Zeiten der Wirtschaftskrise auch ins Ausland 
aus. 
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Die duale Zulassungspolitik, wie sie im Ausländergesetz neu 
geregelt wird, geht auf die Vorschläge der Expertenkommis
sion Migration vom August 1997 zurück. Sie Ist unterschied
lichen Ansprüchen aus verschiedenen Politikbereichen aus
gesetzt, und damit sind Zielkonflikte vorprogrammiert. Dies 
kommt in den Diskussionen über die beiden Gesetzesvor
lagen auch Immer wieder zum Ausdruck. Die gesamtwirt
schaftlichen Interessen prägen die Zulassungspolitik betref
fend ausländische Arbeitskräfte ebenso wie die Frage der 
längerfristigen Integration, während in der Asylpolitik bei der 
Zulassung die humanitären Aspekte Im Vordergrund stehen. 
Die Zulassung von Ausländerinnen und Ausländern ist unter 
Vorbehalt der völkerrechtlichen Bestimmungen ein souverä
ner Entscheid Jedes Staates. Dies bedeutet, dass In der Re
gel kein Anspruch auf Einreise und Gewährung des Aufent
haltes besteht. 
Und damit konkret zum Anag. Eine Totalrevision des Anag 
von 1931 ist aus folgenden Gründen nötig: 
1. Wichtige Bestimmungen des Ausländergesetzes sind 
heute in Verordnungen des Bundesrates enthalten, die jähr
lich revidiert werden. Sie sind eine ungen0gende Legitima
tion zur Festlegung unserer Ausländerpolitik. 
2. Die Zuwanderung In unser Land war in den vergangenen 
Jahren wenig gesteuert, und die Bestimmungen sind unge
n0gend - Stichwort: Saisonnlerstatut, automatische Um
wandlung und Familiennachzug nach vier Saisons. Im 
Schnitt reisen rund 42 Prozent der Ausländerinnen und Aus
länder via Familiennachzug ein und nur 25,2 Prozent mit 
kontingentierter Erwerbstätigkeit. Dabei Ist auch festzustel
len, dass die Zahl der EU-/Efta-Angehörlgen unter den Aus
ländern rund 56 Prozent beträgt 
3. Die Zuwanderung wurde Im laufe der Jahre mehrmals 
von Initiativen als Thema aufgenommen, letztmals mit der 
18-Prozent-lnltlative, die zwar abgelehnt wurde, uns aber 
dennoch verpflichtet, den Empfindungen eines grossen Teils 
der Bevölkerung Rechnung zu tragen. 
4. Der Hauptgrund für ein neues Ausländergesetz Ist die mit 
den EU- und Efta-Staaten vereinbarte Personenfrelz0glg
keit. Damit haben die B0rgerinnen und Bürger dieser Staa
ten freien Zugang zu unserem Arbeitsmarkt, und auch wir 
profitieren von dieser Freiz0gigkeit. Dadurch hat sich das 
Potenzial der Arbeitskräfte für unser Land stark vergrössert, 
insbesondere auch mit der geplanten Ausdehnung der Frei
zügigkeit auf die zehn neuen EU-Staaten, auf deren Wissen 
und Potenzial unser Land dringend angewiesen ist. 
5. Gerade weil mit dieser Vergrösserung der Zahl der poten
ziellen Arbeitskräfte auch Ängste in der Bevölkerung verbun• 
den sind, hat ein Ausländergesetz, das seinen Geltungsbe
reich bei der Zulassung ausschliesslich auf Nicht-EU- und 
Nlcht-Efta-Länder beschränkt, klare Zulassungskriterien, 
Aufenthaltsbedingungen, Umwandlungskriterien und Miss
brauchsregelungen aufzuweisen. 
Rund eine MIiiion ausländische Personen haben heute eine 
Nlederlassungsbewilllgung. Dies sind rund 72 Prozent der 
anwesenden.Ausländer - Total: 1 495 008. Davon sind, wie 
gesagt, aus den EU- und Efta-Staaten rund 868 ooo Perso
nen, wenn man die 25 EU-Länder mit einbezieht; wenn es 
die 15 EU-Länder sind, sind rund 58 Prozent davon -
846 635 Personen - aus diesen Staaten niedergelassen, 
das heisst, sie leben seit vielen Jahren In unserem Land. 
Jeder dritte Schweizer ist mit einer Ausländerin verheiratet, 
und Jede siebte Schweizerin ist mit einem Mann mit einem 
ausländischen Pass verheiratet Rund ein Drittel der Ehen 
ist binational, und ein Viertel unseres Arbeitsvolumens wird 
von ausländischen Arbeitskräften bewältigt. 
Angesichts der demografischen Entwicklung und der tiefen 
Geburtenraten zeichnet sich In einigen Jahren auch ein 
Mangel an schweizerischen Arbeitskräften ab. Diesen Vor
gaben will das Gesetz Rechnung tragen, auch wenn die län
gerf Entwicklung auf dem Arbeitsmarkt nicht voraus
se 
Das neue Ausländergesetz geht wie erwähnt von der dualen 
Zulassungspraxis aus. Nur wenn keine geeigneten Arbeits
kräfte in den EU- und Efta-Staaten gefunden werden, kön
nen Bewilligungen an Arbeitskräfte ausserhalb dieses 
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Raumes erteilt werden, und zwar für FQhrungskräfte, Spe
zialisten und andere qualifizierte Arbeitskräfte. Saisonale 
oder BranchenbedQrfnlsse können dabei nicht zusätzlich be
rücksichtigt werden, dies sollte uns die Erfahrung lehren. 
Unterschieden wird nach wie vor zwischen Kurz- und Dauer• 
aufenthalten, wobei unsere Kommission, im Gegensatz zum 
Nationalrat, im Gesetz keinen Anspruch auf Niederlassung 
verankern will. 
Im Gegensatz zum heutigen Anag werden im Ausländerge
setz Rechte und Pflichten der Ausländer, Einreisevorausset
zungen, Familiennachzug und Beschwerdemöglichkeiten 
wie auch die Grundsätze zur Integration ausdrücklich veran
kert. Die Regelungen über die Integrationsförderung gelten 
für alle Ausländer, auch für BQrger von EU- und Efta-Län
dem; ebenso gilt dies für die Erteilung von Nlederlassungs
bewllligungen, Entfernungs- oder Femhaltemassnahmen. 
Kompliziert wurden unsere Verhandlungen durch die Tatsa
che, dass der Bundesrat nach der Verabschiedung der Bot
schaft zum Ausländergesetz zwei wesentliche Teile dieses 
Gesetzes im Rahmen der Botschaft zur Teilrevision des 
Asylgesetzes neu regelte. Einerseits schlägt er Im Asylge
setz statt der in den Artikeln 78 bis 83 des Ausländergeset
zes geregelten vorläufigen Aufnahme den neuen Status der 
humanitären Aufnahme vor. Andererseits zielt er mit neuen 
Anträgen vom August 2004 zum Anag - Teil der Revision 
des Asylgesetzes - auf eine Ausdehnung der Zwangsmass-
nahmen in den Artikeln 71 bis 77. 
Aus Transparenz- und VerständlichkeitsgrQnden hat deshalb 
die Kommission diese beiden Themen im Ausländergesetz 
lediglich formell behandelt. Materiell werden diese beiden 
Themen dann Im Asylgesetz behandelt. Die beiden betref
fenden Kapitel im Ausländergesetz sollen erst nach der Dif
ferenzbereinigung beim Asylgesetz Im Nationalrat ent
sprechend ergänzt und Im Ständerat dann wieder ins berei
nigte Ausländergesetz zurückgetohrt werden. Für die er
wähnten Artikel erfolgt demnach heute nur die formelle 
Genehmigung Im Ausländergesetz; dies im Hinblick auf all
fällige Referenden oder Veränderungen der Vorlagen. 
Anlässlich der Beratung lagen der Kommission vier Peti
tionen mit Bezug auf den Gesetzentwurf vor. Gemäss Arti
kel 17 des Parlamentsgesetzes hatten die Kommissionsmit
glieder Gelegenheit, die Anliegen der Petenten In die Detail
beratung einzubringen. Es handelt sich dabei um die folgen
den Petitionen: eine Petition von GBI/Smuv ZOrich gegen 
das neue Ausländergesetz; die Petition des Zürcher Regio
nalkomitees zur Unterstützung der •sans-papiers», .. Regu
larisierung der Papierlosen» (01.2011 ); eine Petition der 
Jugendsession 2003 zur Regelung des Status der «sans
papiers .. ; sowie eine Petition betreffend die Aufenthaltsbe
willigung der PIioten der ehemaligen Crossair AG. Die Kom
mission hat die Petitionen zur Kenntnis genommen, ohne ih
nen Folge zu geben. 
Im Namen der einstimmigen Kommission beantrage ich Ih
nen, auf die Vorlage einzutreten. Die Kommission stimmte 
der Vorlage mit 6 zu 3 Stimmen zu. 

Präsident (Flick Bruno, Präsident): Zum Vorgehen: Wir wer
den versuchen, die Behandlung des Bundesgesetzes über 
die Ausländerinnen und Ausländer heute abzuschliessen. 
Der morgige Tag wird dem Asylgesetz gewidmet sein; die 
von Anfang an festgelegte Nachmittagssitzung wird stattfin
den. Wir müssen die Beratung des Asylgesetzes diese Ses
sion abschliessen. Sollte dies bis morgen Donnerstag nicht 
gelingen, müssten wir als letzte Massnahme in Betracht zie
hen, die Beratung am Freitagmorgen abzuschllessen. Wir 
hoffen aber, dass wir auf eine Debatte am Freltagmorgen 
verzichten können. 

Kuprecht Alex (Y, SZ): Das tägliche Zusammenleben mit 
Menschen aus anderen Ländern und Kulturen gehört in un
serem Land zur Normalität und ist kaum mehr wegzuden
ken. Die Einwanderungen südlicher Gastarbeiter haben in 
den letzten 40 bis 50 Jahren nicht unwesentlich zu Prosperi
tät und Wohlstand In unserem Land beigetragen. Diese Ein
wanderer sind heute akzeptiert und Integriert. 

Die bisherige Rechtsstellung der Ausländer bedarf Jedoch 
einer berechtigten und umfassenden Revision bzw. Neure
gelung. Die bilateralen Verträge I und II haben zusätzliche 
Auswirkungen auf das noch lautende Revisionsverfahren. 
Die Schweiz - das hat die wirtschaftliche Vergangenheit 
ganz deutiich aufgezeigt - war und ist auf ausländische Ar
beitnehmerinnen und Arbeitnehmer angewiesen und wird es 
auch in Zukunft sein. Die Migrationsströme, insbesondere 
jene von Menschen östlicher Nationalitäten, und die reale 
Entwicklung am Arbeitsmarkt erfordern zusätzliche Einwir
kungen seitens des Gesetzgebers. Eine Regelung insbeson
dere betreffend die Auswirkungen auf unser System der 
Sozialversicherung sowie die anderen Sozial- und Fürsorge
einrichtungen ist von zentraler Bedeutung. 
Die zur Diskussion stehende Vorlage nimmt sich dieser aus
serordentlich wichtigen Faktoren an und verfolgt In besonde
rem Masse auch eine klarere und restriktivere Regelung des 
Famillennachzuges, ohne automatischen Rechtsanspruch 
auf eine dauerhafte Niederlassung. Zusätzlich gibt die Revi
sion einen wichtigen Anstoss zur Verbesserung der Integra
tion der heute in unserem Land lebenden Ausländerinnen 
und Ausländer sowie von deren Angehörigen, die sich schon 
lange In unserem Land aufhalten und kaum mehr In ihr Ge
burtsland zurückkehren werden. 
Von zusätzlicher, ausserordentlicher Wichtigkeit ist meines 
Erachtens die Bekämpfung des Missbrauchs unserer 
Rechtsordnung hinsichtlich des Niederlassungsrechtes. Die 
in der Vergangenheit in erhöhtem Masse festgestellten Um
gehungen unseres Ausländerrechtes, zum Beispiel durch 
die Schllessung von immer häufiger anzutreffenden Schein
ehen, erfordert rigorose und unabdingbare Massnahmen, 
nicht zuletzt auch zum Schutze der Ausländerinnen und 
Ausländer, die sich regulär und ordnungsgemäss in unse
rem Land aufhalten. 
Ich bin für Eintreten auf die Vorlage und begrüsse die Ver
besserungen sowie die von der Kommission vorgeschlage
nen Änderungen. 
Ich bitte Sie, ebenfalls auf die Vorlage und auf die neuen, 
von der Kommission vorgeschlagenen Lösungsansätze ein
zutreten. 

Stiihelln Philipp (C, TG): Ich bin tor Eintreten, aber die 
grosse Begeisterung fehlt mir. Ich hätte mir ein umfassendes 
Migrationsgesetz, ein formell geschlossenes, widerspruchs
loses System unseres gesamten Ausländerrechtes ge
wünscht. Das liegt nicht vor. Sie erinnern sich vielleicht 
noch, dass das einmal die Absicht war. Der Bundesrat Ist da
von abgekommen, er wollte kein Migrationsgesetz, und er 
beschränkt sich auf die Totalrevision des mehrere Jahr
zehnte alten Anag. Wir haben deshalb nun mit dieser Vor
lage einen Zwitter vor uns. Die Zielrichtung ist in erster Linie 
polizeilich. Es geht primär um die Missbrauchsbekämpfung. 
Vor allem das Abtauchen In die Illegalität und die Schwarzar
beit sollen verhindert werden. So weit, so gutl Dennoch ent
hält die Vorlage auch Elemente einer Migrationsgesetz
gebung, Insbesondere die Integration, das duale System. 
Ich begrQsse diese Ansätze, aber das Ganze bleibt ein Zwit
ter. 
Diese unterschiedliche Zielsetzung hat sich auch auf die Art 
und Weise der Gesetzgebung ausgewirkt. Auch das macht 
mir Bauchweh. Es war für die Kommission aber zu spät, hier 
eine umfassende Neukonzeption vorzunehmen. Die Art der 
Gesetzgebung zeigt sich darin, dess das Ausländergesetz 
jetzt rund 150 Artikel enthält, während das bisher geltende 
Anag lediglich 26 Artikel umfasst. Wegen der vorbildlichen 
Kürze hatte das Anag auch so fange Bestand und wurde in 
der Praxis durchaus mit gutem Erfolg umgesetzt. Mit der 
grossen Regelungsdlchte der neuen Vorlage habe ich nun 
meine Mühe. Sie könnte dazu führen, dess der Hauptinhalt 
des Gesetzes, die Polizeivorschriften, schlussendlich schwie
riger durchzusetzen ist, als es ein Gesetz mit einem geringe
ren Detaillierungsgrad wahrscheinlich erlauben würde. 
"Eng glismet», auf Schweizerdeutsch gesagt, ist in der Ge
setzgebung nicht besser, sondern öffnet einfach mehr Lö-
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eher. Glelchzeitig entsteht hier Juristenfutter und führt eine 
solch eng gefasste Leglferierung auch zu vermehrter Büro
kratie. Ich bitte - und sage das, weil der anwesende Polizei
minister auch Justizminister Ist -, künftighin hier bei der 
Gesetzgebung eher einen Zacken zurückzufahren. 
Ein umfassendes Migrationsgesetz hätte auch das Asylge
setz umfassen mOssen. Dieses bleibt nun eine ausgeglie
derte Vorlage. Auch das Ist schlussendlich nicht verboten. 
Diese ausgegliederte Vorlage ist aber In allerengstem Zu
sammenhang mit dem Ausländergesetz zu sehen. Das Aus
ländergesetz Ist auch der Rahmen zur Asylgesetzgebung, 
und die beiden Vorlagen sind zusammen zu behandeln. Ich 
spreche dabei durchaus auch mögllche Nichteintretens
oder Rückweisungsanträge zum Asylgesetz an. Wenn die 
beiden Gesetze nicht zusammen behandelt und beschlos
sen werden, dann stimmen das neue Ausländergesetz und 
das alte Asylgesetz nicht mehr überein. Es entstehen im 
System der gesamten Ausländergesetzgebung Lücken und 
Löcher. 
Es darf aber meines Erachtens nicht sein, dass wir für Aus
länder, die sich ordnungsgemäss anmelden und sich damit 
einer Kontrolle unterstellen, eine einlässtfche Rechtsordnung 
kreieren und diese Rechtsordnung gleichzeitig Ober den 
Asylbereich faktisch Ober weite Strecken wieder ausser Kraft 
setzen und damit im Grunde genommen zu Altpapier wer
den lassen. Dies müsste auch negative Auswirkungen auf 
unsere gesamte Rechtssicherheit haben, welche ja schlus
sendlich die Grundlage der Wohlfahrt unseres Landes dar
stellt. Wenn die beiden Erlasse schon nicht formell zusam
mengefasst werden, dann ist es doch wenigstens unerläss
lich, dass sie fein aufeinander abgestimmt werden. Dies 
lässt es aber nicht zu, dass lediglich der eine Erlass behan
delt und beschlossen wird, nicht aber der andere. 
Ich bin In diesem Sinne für Eintreten. Ich erlaube mir im 
Rahmen des Eintretens aber noch einen kleinen Hinweis zu 
einem Nebenpunkt. Der Anlass für die Totalrevlslon des 
Anag liegt vor allem im FrelzOgigkeltsabkommen mit der EU. 
Das FreizOgigkeltsabkommen ist eine Sache - wir haben 
darauf In Artikel 2 Absatz 2 Bezug genommen -, gleichzeitig 
leben wir aber nach wie vor mit einer ganzen Reihe von Nie
derlassungsabkommen der Schweiz oder der Kantone, wel
che nicht aufgehoben worden sind. Herr Bundesrat, Sie 
erinnern sich an ein Postulat, das ich zu diesem Punkt ein
gereicht habe und das in der letzten Session angenommen 
worden ist. In der Zwischenzeit habe ich hierzu wieder Er
staunliches erleben dürfen - ich nehme an, Sie auch. Ich be
ziehe mich hiermit auf das jahrhundertealte Abkommen Ober 
die Genfer Freizonen, die Freizonen mit dem Pays de Gex 
und mit Hochsavoyen. Ich habe festgestellt, dass sich An
fang dieses Jahres tatsächlich eine französische Richterin 
wieder einmal auf diese Abkommen gestützt hat. Vielleicht 
haben Sie die Schlagzeilen •les contröles a la douane sont 
lllegaux» auch gelesen. Diese alten Abkommen entfalten 
doch noch Immer wieder ihre Rechtswirkung. Ich bitte des· 
halb bei dieser Gelegenheit den Bundesrat noch einmal 
darum, hier einmal Durchsicht zu schaffen und zu einer um
fassenden Rechtsordnung betreffend Niederlassungsfreihel· 
ten usw. mit ausländischen Staaten zu kommen. 

Brunner Christiane (S, GE): Jusqu'a la Premiere Guerre 
mondiale, la libre ciroulation etait entiere dans notre pays, ce 
qul explique d'ailleurs le fait que j'al eu une grand-mere alle
mande et un grand-pere polonals, qul sont venus travailler 
en Suisse, qui se sont rencontres et maries en Suisse, et qui 
ont finalement donne naissance a une petite Sulssesse, 
dont Je suls la fille. 
Je ne vaux pas vous conter la genealogle de ma famille, 
mais Je voulals slmplement exprimer alnsl que les flux migra
toires vers notre pays ne datent pas d'hier et que nous som
mes encore un pays d'lmmigration a !'heure actuelle. Cette 
Immigration a falt notre prosperite. Elle la fera encore. Mal
heureusement, l'histoire de !'Immigration dans notre pays est 
aussl l'histoire du discours populiste fonde sur la cralnte de 
l'etranger, sur l'etranger en tant que bouc emlssaire respon-
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sable de tout ce qul n'est pas parfait au fil du temps, sur la 
stigmatlsation de l'etranger, considere comme un lntrus 
dans notre corps social. 
Je suls favorable a l'entree en matlere sur la revision de 
cette lol, paroe qu'il faut bien l'adapter a la nouvelle donne 
qul est celle de la libre circulatlon pour les ressortlssants de~ 
pays de !'Union europeenne. J'aurals cependant souhatte 
que le Conseil federal solt moins frileux et qu'il salsisse la 
chance de dlre que toutes les personnes qui trouvent l'op
portunite de travailler dans notre pays puissent le faire et 
que leurs employeurs doivent avoir l'obllgatlon de pourvoir a 
leur Integration et a leur formatlon si necessaire. L:erreur de 
notre politlque migratolre anterieure a ete de n'avoir falt 
aucun effort d'lntegration, ni aucun effort de formatlon, alors 
que l'on etait surtout Interesse par de la main-d'oeuvre non 
qualiflee. 
Le Conseil federal a prefere adopter une politique migratoire 
restrictive, qul est devenue de plus en plus restrlctlve au fll 
des travaux parlementalres et des changements a la tete du 
departement. Les nouvelles propositions du conselller fede
ral en charge du dossler conduisent a un durclssement 
constant de la politique a l'egard des etrangers, avec 1a cas
cade de possibilites d'intemement - jusqu'a 24 mois au to
tal! -, avec un durcissement des mesures de contralnte 
alors qu'elles n'ont jamais fait leurs preuves depuis qu'ell~ 
ont ete introduttes. 
Notre consell est premier conseil pour examlner ces nouval
les propositions, et j'espere que Je Conseil national aura du 
temps a consacrer a ce sujet, car, quant a nous en commls
sion, nous n'avons fait que les survoler, tant en ce qui con
ceme la lol sur les etrangers que la loi sur l'aslle, sur laquelle 
j'aural l'occasion de revenir demain. 
En ce qui conceme 1a situation des femmes migrantes, le 
Conseil federal a mis partiellement en oeuvre l'initiativa par
lementaire Goll 96.461, et le droit au regroupement femilial 
amellore aussi en grande partie la situation des femmes ml• 
grantes, sl toutefois - II reste un «si toutefois» - notre con
seil ne suit pas la majorite de sa commlsslon, mals sult a ce 
sujet le projet Initial du Conseil federal. 
II ressort a l'evldence cependant d'une recente affeire gene
voise que le droit du conjolnt et des enfants a l'octroi d'une 
autorlsatlon de sejour en cas de dlssolutlon de la famille ne 
doit pas necessairement dependre du nombre d'annees de 
mariage. Nous avons, pour notre part, ramene le nombre 
d'annees de mariage a trois - avant, c'etait clnq -, mals cela 
devrait blen plutöt dependre des clrconstances du cas parti
culier et du degre d'integratlon. En suivant le Conseil natio
nal a cet egard, 1a commlsslon n'a peut-etre pas encore 
suffisamment approfondi 1a questlon. 
La commisslon, dans sa majorite, a encore aggrave la regle
mentation telle qu'elle etalt proposee lnitialement par le Con
seil federal et teile qu'elle a ete amendee par le Conseil 
national, notamment en supprlmant purement et simplement 
la reglementation pour les cas de rigueur, alnsi qu'en restrel
gnant le droit a l'obtention d'une autorisatlon d'etabllssement 
et le drolt au regroupement familial. 
Cette lol «sur» les etrangers est alnsl devenue une lol «con
tre» les etrangers, et c'est pourquol je vous lnvite ä 1a rejeter. 

Die Beratung dieses Geschäftes wird untsrbrochen 
Le debat sur cet objet est intsrrompu 
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BOttlker Rolf (AL, SO): Ich bin für Eintreten auf die Vorlage, 
denn es besteht Handlungsbedarf, weil praktisch jedes euro
päische Land als Daueraufgabe die rechtliche Stellung der 
Ausländerinnen und Ausländer OberprOfen und laufend den 
aktuellen Gegebenheiten anpassen muss. 
Gerade aus den Entwicklungen und Erfahrungen der letzten 
Jahre sollten wir gelernt haben, dass es richtig Ist, die Zulas
sung auf erwerbstätige Drittstaatenangehörige zu beschrän
ken, deren nachhaltige berufliche und soziale Integration als 
gesichert erscheint. FOr die Zulassung dieses Personenkrei
ses erwarte ich erstens einfache Verfahren, verkarzte Ver
fahren zugunsten dieser Menschen, der Wirtschaft und der 
Behörden; das soll also möglich sein, und zwar nicht nur fQr 
Eishockeyspieler mit Über-Nacht-Transfers. Weiter erwarte 
ich administrative Vereinfachungen und Kosteneinsparun
gen im Formular- und Paragrafen-Dschungel, ferner eine 
einheitliche Anwendung des Ausländergesetzes Im ganzen 
Land, um Wettbewerbsverzerrungen zu vermeiden. 
Vor allem aber bin ich ganz klar der Meinung, dass es so
wohl bei der ZUiassung von Arbeitskräften aus Drittstaaten 
als auch beim entsprechenden Familiennachzug im jetzigen 
Zeitpunkt keine Lokkerung, keine neuen Ansprüche - also 
keine neuen Ansprüche auf Verlängerung der Aufenthaltsbe
willigung, keine neuen Ansprüche auf Erweiterung der Nle
dertassungsbewilligung, keine neuen Ansprüche auf Farn!-
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liennachzu.9 der Aufenthalter -, geben darf, und zwar aus 
folgender Uberiegung: Wir dQrfen hier und heute mit dieser 
Vortage die Annahme des Personenfreizügigkeitsabkom
mens mit der EU bei der Abstimmung im Herbst 2005 nicht 
gefährden. Das ist fOr mich der primäre Grund, bei diesem 
Gesetz restriktiv zu sein. Solange nämlich die Auswirkungen 
des Personenfreizügigkeitsabkommens mit den EU- und den 
Efta-Staaten nicht im Massstab eins zu eins bekannt sind 
und solange die Chancen der Rekrutierung von beruflich 
weniger quallflzierten Arbeitskräften innerhalb von EU- und 
Efta-Staaten nicht vollumfänglich genutzt und ausgeschöpft 
sind, wird das Schweizervolk nicht bereit sein, im Voraus ge
genOber Angehörigen von Drittstaaten zusätzliche Konzes
sionen einzugehen. 
Keine Regel ohne Ausnahme: Bel der Integration der Kinder 
müssen wir im Hinblick auf die Zukunft neue Überlegungen 
anstellen. Wir haben dies bei der erleichterten Einbürgerung 
und beim Berufsbildungsgesetz bereits getan; Ich komme 
später darauf zurück. Um den Anreiz für die Integration zu 
erhöhen, müssen wir das Alter der Kinder, die Anspruch auf 
Erteilung der Niederlassungsbewllligung haben, unbedingt 
auf 12 Jahre senken. Eigentlich könnte man es noch weiter 
senken, denn es gilt: je rascher, desto besser; je jünger, 
desto Integrativer. 
Fazit: Ich bin für administrative Vereinfachungen, Miss
brauchsbekämpfung und verbesserte Integration, vor allem 
bei den Kindern, aber gegen neue Ansprüche. 

Saudan Fran90lse (RL, GE): Nul ne conteste le blen-tonde 
d'une revlsion de 1a loi sur les etrangers. Aborder cette revi
sion, c'est egalement, dans notre systeme politique, ou la 
democratie directe joue un rOle tondamental, devolr concilier 
une vision a long terme et des exlgences parfols contradlc
tolres entre le souhaitable, le raisonnable et le possible. 
C'est aussi faire un constat simple: que nous le voulions ou 
non, la situation chez nous depend de ce qui se passe dans 
le monde et non plus directement ll nos frontleres. II nous 
faut donc leglferer, en tenant compte non seulement de la le
glslation europeenne, mais egalement de celle des grands 
pays d'lmmigration que sont les Etats-Unis, le Canada ou 
l'Australie. 
l.!lmmlgration a egalement change de nature, tout comme 
les besoins de notre pays. Je dols aussi constater ce que je 
quallfleral d'inquietude diffuse mais reelle au sein de notre 
population, face ll des situations non maitrisees en matlere 
d'accuell humanltaire. Ces elements rendent cette revislon 
urgente sl nous voulons eviter de perdre 1a confiance de la 
population dans ce domaine. 
Les objectifs de la presente revision vous ont ete presentes 
par notre collegue Trix Heberlein. Je n'y reviendrai pas. Mais 
permettez-moi neanmoins de la remercier d'avolr accepte 
d'assumer le rOle de rapporteur dans deux domaines aussl 
importants et sensibles. 
II est necessaire de fixer dans 1a loi certaines regles, d'ame
liorer le statut Juridique des etrangers, de slmplifier les pro
cedures administratives, mals surtout de preciser et de 
rentorcer le processus d'lntegratlon, qui seul permettra de 
mattrfser les defis poses par l'origine culturelle ou retigleuse 
des nouveaux migrants. l.!lntegratlon fait l'objet de l'artlcle 2b 
qui pose la definition et d'un chapitre qui fixe les droits et les 
devoirs non seulement de notre pays a l'egard des etran
gers, mals des etrangers a l'egard de notre pays. Nous en 
sommes tous conscients et personne ne peut contester 1a 
necessite de fixer des regles precises concernant le respect 
des valeurs fondamentales lnscrites dans notre Constitutlon. 
II est pour moi lntolerable qu'un citoyen suisse justifie, au 
nom de sa rellglon, la lapldatlon ou affirme que l'excision est 
une valeur cuiturelle. Faudra-t-il etabllr une hierarchie entre 
nos valeurs et nos droits fondamentaux? J'avoue que la 
question m'interpelle. 
Pour avolr connu dans mon actlvite professionnelle les va
gues d'immigretlon Italienne, espagnole, portugaise et enfin 
yougoslave, j'ai pu constater ll quel point ce qui n'avait pose 
pratiquement aucun probleme - sl ce n'est quelques frictions 
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entre las Italiens du nord et du sud, entre las Catalans et las 
Sevlllans, par exemple - etalt devenu dHferent avec les per
sonnes provenant par exemple des Balkans. J'ai pu en effet 
regretter - parce que c'est le terme exact - que mAme l'ac
qulsltion du passeport suisse ne permettelt pas de remedier 
a des siecles de haine accumulee par l'histolre, ce qui ne 
s'etalt jamals produit auparavant. Dans ce contexte, l'inte
gration est pour mol quelque chose d'essentlel et un ele
ment determinant pour l'avenir de notre pays. 
Outre las disposltions concemant !'Integration, auxquelles 
fattache enormement d'importance, quelques disposltions, 
hormls celles qui sont en rapport direct avec la loi sur l'asile, 
meriteront une dlscussion approfondie. II s'aglt des artic
les 33 et 43 alnsi que des dlsposltions qul en decoulent 
Nous avons ete sensibles - je le reconnais bien volontiers -
et peut-Otre mAme trop sensibles aux exigences de la majo
rite des cantons qul voulaient garder une marge de manoeu
vre dans des domaines qui les touchent directement. Avons
nous ete trop loln? Nos debats le determlneront. Mais en de
finitive, seule l'appllcatlon des nouvelles dispositlons nous 
permettra de juger si les objectifs fixes par le Conseil federal 
et le Parlament seront atteints. 
Mais, en l'etat, je vous invlte a entrer en matiere. 

Studer Jean (S, NE): En tant qua presldent de la commis
sion, je tiens aussi a remercier notre collegue Trix Heberlein 
d'avoir accepte d'assumer le röle de rapporteur, a la fois 
pour la presente loi et pour celle qua nous debattrons de
maln, c'est-a-dire la loi sur l'aslle. Je la remercle d'avoir alnsi 
soulage las tenslons Interieures qua J'aurais eprouvees et 
las problemes de conscience qua j'aurais aus en rapportant 
sur les decislons de la commlsslon. 
Lorsqu'on examlne notre politique a l'egard des etrangers -
et je parle bien de ce qui releve des etrangers et non pas de 
l'asile -, on constate que, flnalement, le seul axe constant 
des cholx qul ont ete taits, y compris ceux faits par le peuple 
lorsqu'il a d0 se prononcer dans ce domalne, sont les be
soins de notre economie. En fait, ce sont toujours ces be
solns qul ont dlcte notre polltique a l'egard des etrangers. 
Vous-mAme, Monsieur te conseiller federal, nous l'avez dit 
en seance de commlssion: «L'.economie suisse a effective
ment besoin des etrangers.» Mais ce besoin n'est pas sim
plement celui de notre pays, il est le propre de tous les pays 
lndustrlallses, qul ont besoln de maln-d'oeuvre etrangere. 
Mals un besoln a lui seul ne sufflt pas pour Atre satisfalt. II 
taut que ce besoln reponde, pour Atre satisfalt, a un autre 
besoin. Et cet autre besoln est tout simplement celul d'une 
vie mellleure, dont rävent les etrangers. Et II n'y a rien de 
honteux, ni de criminel a vouloir une vie mellleure. Et lorsque 
tes conditions de vle sont tres dlfflciles dans son propre 
pays, comme c'est le cas dans de nombreux pays, voulolr 
une vie meilleure n'est pas slmplement un räve, c'est une 
necessite; une telle necessite d'ailleurs - et vous le savez 
aussl bien qua mol - qu'on est prAt a payer de sa propre vie 
pour essayer d'acceder a cette vle meilleure. 
Besoins de notre economie et besoln pour las etrangers 
d'une vie meilleure constltuent donc ensemble l'engrenage 
de !'Immigration, un engrenage que nous-mAmes ou plutOt 
nos ancAtres connaissaient bien. II faut rappeler ici qu'ä la 
fin du XIXe siilcle, notre pays etait un pays d'emigratlon: des 
milliers de Suisses ont qultte notre pays pour aller ä l'etran
ger, en partlculler vers ce que l'on appelalt alors couram
ment le Nouveau Monde; et des centalnes de milliers 
d'Europeens ont egalement falt la traverses de l'Atlantlque. 
Aujourd'hui, I' Ancien Monde que nous sommes a retrouve 
de l'attrait, et je crois que l'on peut Atre fiers d'avoir retrouve 
de l'attrait pour la population de ce continent. Mais cette 
fierte ne dolt pas nous rendre amnesiques et ne doit pas 
nous faire oublier aussi les besoins qu'eprouvent ailleurs des 
personnes a venir chez nous. 
«La grande majorite des immigrants sont travaiileurs. sont 
courageux, sont determines. lls ne cherchent pas a proflter 
du systeme, ils demandent seulement qu'on leur donne une 
chance, a eux et a leur famille; lls ne sont pas des criminels 
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ou des terrorlstes; lls ne souhaltent pas vlvre a part, mais 
s'lntegrer sans perdre leur identite.» Ces propos sont ceux 
que tenait le secretaire general de l'ONU dans une publlca
tion parue au mois de janvier de l'annee passee. Je crois 
qu'II taut donner raison a Monsieur Kofl Annan. 
II taut aussl se rappeler quelles ont ete flnalement les diff1-
cultes auxquelles se sont heurtees des personnes qui, 
aujourd'hui, enrichissent plelnement notre communaute hel
vetique. Lorsqu'on debat de la polltique des etrangers, 
j'alme bien utillser !'Image de l'huile d'olive: quand 1a pre
miere Immigration, apres la Seconde Guerre mondiale, s'est 
falte dans notre pays, elle venalt d'abord des pays du sud de 
l'Europe, en particuller de l'ltalle. J'ai, comme beaucoup 
d'entre vous, frequente les ressortissants de ce pays qul ar
rlvalent dans notre pays. Et on trouvait que, dans notre pays, 
ces ressortissants etaient certes utiles a la crolssance eco
nomique, mais qu'ils avaient quand mAme des moeurs un 
peu particulieres. Je me souviens d'ailleurs qu'on reprochalt 
aux parents de laisser las petits copalns Italiens Jouer au 
football jusqu'a 8 ou 9 heures le soir, alors qua mol, je devais 
rentrer a 7 heures a la maison. Et je trouvals que ces petlts 
Italiens avaient quand mäme beaucoup de chancel Et puis, 
on s'est aussi dlt qu'ils faisalent la culsine d'une maniere 
speclale, ces Italiens, et que leur cuisine avalt un peu une 
mauvaise odeur: mAme un presldent de la Republique fran
yaise a parle du bruit et des odeurs qua falsaient les etran
gersl Eh bien, on trouvait que cette odeur n'etalt pas tout a 
fait agreable. Puis finalement, au fil du temps, on a apprecie 
cette odeur et on s'est dlt que cette huile d'olive qu'on ne 
connalssait pas etalt vraiment quelque chose non seuiement 
de bon, mais en plus de saln; et malntenant, dans tous las 
menages sulsses, on trouve des boutellles d'hulle d'olive 
gräce a l'immigration Italienne, et on ne peut pas s'en pas
ser. 
Si, aujourd'hui, on ne peut plus se passer de notre hulle 
d'olive, on ne peut pas non plus se passer de nos amls Ita
liens, espagnols, portugais, comme on ne pourra blentöt 
plus se passer de nos amis turcs, ou encore de nos amls orl
ginaires de reglons plus lointaines. C'est en tout cas dans 
cet etat d'esprit que je souhalterais voir notre chambre abor
der cette loi sur les etrangers. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Ausländerpolitik im Sinne die
ses Gesetzes ist zu weiten und grossen Teilen auch Arbeits
marktpolitik. Das Ist in Rechnung zu stellen. Arbeitsmarkt
politik heisst auch: Es geht um handfeste ökonomische In
teressen. 
Ich bin seit über dreissig Jahren Gewerkschaftssekretär. Ich 
erlebte immer wieder, dass bei jedem Konjunkturauf
schwung die Unternehmenden den Arbeitsmarktbehörden 
praktisch die Türe elndrOckten und mehr ausländische Ar
beitskräfte verlangten. Die Gewerkschaften erstritten sich 
mit den Jahren in einzelnen Kantonen das Recht, dass sie 
bei der Erteilung dieser Bewilligungen und bei der Kontrolle 
der gemachten Auflagen - die dazu führen sollten, dass 
über dieses Stück Arbeitsmarktpolitik nicht splitternackte So
zialdumpingpolitlk betrieben wird - ein Mitspracherecht ein
geräumt erhielten. Das funktionierte über Jahrzehnte hinweg 
einigermassen, und zwar deshalb, weil die wesentlichen po
litischen Kräfte dieses Landes sowie sämtliche verantwor
tungsbewussten Wirtschaftsverbände sich immer wieder be
mühten, in dem zur Ausländerpolitik gehörenden Tell der 
Arbeitsmarktpolitik einen Konsens, eine mittlere Mitte, zu fin
den und Angriffe auf diese Politik eben gemeinsam abzu
wehren. 
Das hat sich inzwischen grundlegend geändert. Wir hatten 
schon in den Siebzigerjahren feststellen müssen, dass ein
zelne dieser Unternehmen, die zuerst hingingen und Bewilli
gungen für ausländische Arbeitskräfte verlangten und auch 
erhielten, dann nach Hause gingen und einen Einzahlungs
schein ausfyliten, um einen Beitrag an die «Nationale Aktion 
gegen die Uberfremdung von Volk und Heimat» zu leisten. 
Dies brach dann also in simple und primitive Fremdenhetze 
aus. Damit bin ich beim Hintergrund all dieser Diskussionen, 
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die wir heute und morgen führen. Es ist vermutlich an der 
Zeit, auch in diesem Zusammenhang Klartext zu reden. 
Während in den Siebzigerjahren ein Aussenseiter, der etwas 
verschrobene Textilindustriellenspross James Schwarzen
bach, die Fremdenfeindlichkeit mit soi-disant konservativen 
Argumenten pflegte und damals, wie Ich bereits ausgeführt 
habe, durch die grosse Koalition aller Bundesratsparteien 
und aller verantwortungsbewussten Wirtschaftsverbände im 
Juni 1970 abgewehrt werden konnte, änderten sich die Ver
hältnisse, als der damalige Besitzer der Emser Werke - ich 
spreche von der Vergangenheit - sich in diese «Konjunktur» 
einschaltete, weil er begriff, dass Fremdenfeindlichkeit poli
tlsch ein Top-Erfolgsrezept ist, mit dem man gross Politik 
machen kann. Dies führte dazu, dass die grosse Koalition, 
welche die vernünftigen Lösungen in der Ausländerpolitik 
während Jahrzehnten getragen hatte, dann auseinander 
brach. Vor diesem Hintergrund einer äusserst primitiven und 
finanzkräftig geförderten Fremdenhetze von politischen 
«Konjunkturrittern» müssen wir In diesem Zusammenhang 
heute und morgen schwierige und schwierigste Fragen dis
kutieren. 
Ich habe grossen Wert darauf gelegt, das hier auszuspre
chen. Es werden dann einzelne Journalisten sagen, Ich 
hätte jetzt provoziert und durch diese Provokation sei das 
Gesetz noch schärfer ausgefallen, als es eigentlich geplant 
war. Als Anhänger der Aufklärung vertraue ich darauf, dass 
man mir hier in dieser Chambre de Reflexion zwar ordentlich 
heimleuchtet- das gehört zur Diskussion und zum Diskurs-, 
aber ich vertraue auch darauf, dass kein einziges Mitglied 
dieser zweiten Kammer des eidgenössischen Parlamentes 
nur aus einer Trotzreaktion in eine bestimmte Richtung 
stimmt 
Ziel dieser Revision muss es sein, klar zu machen - soweit 
es um Arbeitsmarktpolitik geht -. dass Dumping verhindert 
werden muss; es müssen jenen, die Bewilligungen erhalten, 
Auflagen gemacht werden; es müssen der Inte-
grationsanstrengungen dieser ausländisch lkerungs-
teile, die als Arbeitende in die Schweiz kommen, Auflagen 
gemacht werden; es müssen Schutzvorschriften erlassen, 
durchgesetzt und gefördert werden, die jeglichen Verdacht 
von uns nehmen, dass über diese Bewilligungspolitik letzt
lich Sozialdumping angestrebt wird. Wenn es, wie ein Vor
redner deutlich ausgeführt hat, unser Ziel sein soll, im 
Herbst der Personenfrelzü it zum Durchbruch zu verhel-
fen, damit wir wieder Ve isse erhalten, wie wir sie am 
Ende des 19. Jahrhunderts oder zu Beginn des 20. Jahrhun
derts gekannt haben, dann müssen wir hier einige Pflöcke 
einschlagen, die klar machen: Wir wollen über diese ganze 
Bewilligungspolitik klare Verhältnisse schaffen, Auflagen er
lassen und Auflagen auch durchsetzen. 
Diese Überlegungen waren für mich der Grund, auf diese 
Gesetzesrevision einzutreten. Was dann in der Kommission 
herausgekommen ist, hat mich eigentlich in der Meinung be
stärkt, dass wir mit dieser Art Gesetzgebung das gesteckte 
Ziel nicht erreichen. Man soll die Hoffnung nie aufgeben -
wir werden sehen, wie das weitergeht· 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich danke Ihnen für die ge
samthaft doch wohlwollende Aufnahme des Ausländergeset
zes. Wir haben ja dann in einem zweiten Teil die Beratung 
des Asylgesetzes, und Ich möchte mich hier zunächst nur 
zur Revision des Ausländergesetzes äussern. 
Gestatten Sie mir, dass ich diese Vorlage in einen etwas 
grosseren Zusammenhang stelle, damit nicht die Klelnka
riertheit plötzlich obsiegt Der Schweizer Arbeitsmarkt stand 
bis in die Sechzigerjahre des letzten Jahrhunderts für aus
ländische Arbeitskräfte weitgehend und grundsätzlich offen. 
Wer in der Schweiz eine Arbeit gefunden hatte, konnte in un
ser Land kommen und konnte hier arbeiten. Der Bundesrat 
legte pro Betrieb lediglich eine Höchstzahl von ausländi· 
schen Arbeitskräften fest. Diese Politik sorgte in den Sechzi• 
ger- und Slebzigerjahren - Herr Leuenberger hat das ange
tönt- für Unmut in der Bevölkerung. Ausdruck davon war die 
damalige Schwarzenbach-Initiative, die 1970 zur Abstlm-

mung gelangte und eine Begrenzung der Zahl der Ausländer 
auf sehr tiefem Niveau verlangte. Dies hätte die Ausweisung 
eines grossen Teils der Ausländer zur Folge gehabt. 
Trotz dieser folgenreichen, strengen Formulierung befürchte
ten Bundesrat und Parlament, dass diese Initiative ange
nommen werden könnte, und der Bundesrat formulierte 
damals im Vorleid der Abstimmung über diese Initiative eine 
neue Regelung der Ausländerpolitik, die die Begrenzung der 
Zahl der Ausländer vorsah, was die Ausweisung eines Teils 
der Ausländer verhinderte. Aber er stützte diese Regelung 
auf zwei Säulen ab, nämlich auf den Vorrang der Schweizer 
Arbeitskräfte - das war natürlich Jeweils vor allem in Zeiten 
der Rezession ausschlaggebend - und die Kontlngentsrege
lung, nicht pro Betrieb, sondern gesamthaft, die bei Überhit
zungsjahren zur Anwendung kam, letztmals eigentlich 1989. 
Diese Grundsätze haben nun während rund dreisslg Jahren 
unsere Ausländerpolitik geleitet, und sie sollen im neuen 
Ausländergesetz auch beibehalten werden, mit dem einzi
gen Unterschied, dass «Inländer„ nicht mehr nur Schweizer 
sind, sondern auch sämtliche Angehörige alter Efte- und EU
Staaten. Aber ausserhalb dieses Kreises gilt auch weiterhin 
qer Grundsatz der Kontingente. 
Uber die Ausländerpolitik, die in den letzten dreissig Jahren 
geführt wurde, wage ich zu sagen, dass es - wenn man das 
an den volkswirtschaftlichen Daten beurteilt - eine erfolgrei
che Politik war. Die Schweiz hat heute mit über 20 Prozent 
einen der höchsten Ausländeranteile in Europa Oberhaupt 
Das Ist eine Feststellung. Die Einbürgerungsquote In unse
rem Land Ist in Bezug auf die Gesamtbevölkerung im Inter
nationalen Vergleich eine der höchsten - wir stehen an 
vierter Stelle, hinter den eigentlichen Einwanderungslän
dern. Trotzdem konnten wir bis 2003 die Arbeitslosenquote 
auf einem der tiefsten Niveaus halten. Die Wirtschaft hat die 
einheimische Bevölkerung beschäftigen können; wir haben 
einen der höchsten Beschäftigungsgrade aller Länder der 
Welt, mit einem Ausländeranteil von über 20 Prozent und mit 
einer der höchsten Einbürgerungsquoten. Das sind Daten, 
die natürlich alles überschatten und etwas über die Wohl
fahrt, über den Wohlstand und über das Wohlbefinden aus
sagen. 
Trotz allem weist unser Land - es ist zwar heute noch etwas 
umstritten - nicht nur ein Lohnniveau auf, das zu den höchs
ten gehört, sondern auch eine Kaufkraft, die zu den höchs
ten gehört. Das ist also parallel gelaufen. Die neuesten 
Zahlen zeigen: Nicht nur das Lohnniveau, sondern auch die 
Kaufkraft gehört zumindest zu den höchsten. Der Grund da
für liegt darin, dass wir eine Wirtschaft halten konnten, die 
dies ermöglfchte, und zwar dank einer liberalen Wirtschafts
ordnung und auch dank eines liberalen Arbeitsmarktes, der 
wegen der Kontrolle der Ausländerpolitik auf anderer Basis 
nicht reguliert werden musste. 
Das sind die bedeutsamen volkswirtschaftlichen Faktoren. 
So darf man doch sagen, die Schweizer Ausländerpolitik 
hat sich Im Grossen und Ganzen bewährt Wir beschäftigen 
1,4 Millionen Ausländer. Wenn wir zudem mit Ausländerun
ruhen In Ländern vergleichen, die wesentlich kleinere Zah
len an Ausländern haben, so haben wir auch im Ganzen den 
sozialen Frieden In diesem Land wahren können. 
Es ist festzuhalten, dass die bisherige Politik trotz dieser ein
drücklichen volkswirtschaftlichen Erfolgsbilanz auch Pro
bleme hat Die Integration, namentlich die eines Teils der 
ausländischen Bevölkerung, Ist uns nur mangelhaft gelun
gen - das wissen wir -; es betrifft vor allem die Angehörigen 
der einfacheren Berufsgattungen. Die Arbeitslosigkeit unter 
den Ausländerinnen und Ausländern ist überproportional 
hoch; sie ist heute doppelt so hoch wie bei der Gesamtbe
völkerung, sie Ist dreimal so hoch wie bei den Schweizern. 
Das ist im Auge zu behalten; man muss sich die Frage stel
len: Woher kommt das? Die Straffälligkeit von Ausländern Ist 
nach wie vor überproportional gross; das muss einfach fest
gestellt werden. Der Anteil der ausländischen IV-Bezüger 
liegt mit 35 Prozent weit über jenem der Durchschnittsbevöl
kerung. 
Ein weiteres Kapitel, das wir - auch im Ausmass - nicht 
überblicken können, obwohl ich es seit dem ersten Monat 
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meiner Amtszeit In Angriff genommen habe, ist das Problem 
der illegalen Anwesenheit In unserem Land. Wir wissen 
nicht einmal, wie viele es betrifft. Wir haben auch keinen 
rechten Überblick, wo - was sie tun. Wir sind an der Arbeit 
Ich habe in der ersten Hälfte des letzten Jahres ein Internes 
Gutachten machen lassen; was die Zahl anbelangt, sind es 
50 000 bis 300 000. Das ist natOrlich keine genaue Zahl. Wir 
haben Jetzt noch eine externe Studie machen lassen; sie 
liegt im ersten Entwurf vor. Sie liefert etwas genauere Zah
len, aber wir müssen sie noch vertiefen. Ein Ausländer, des
sen Besuchsvisum abgelaufen Ist und der noch zwei Tage 
länger da ist, Ist nicht gleich zu beurteilen wie ein Illegaler, 
der schon fOnf Jahre da ist. Daran arbeiten wir. Bevor wir da 
nicht hineinsehen, ist es für uns schwierig, Massnahmen zu 
treffen. 
Wir haben aus früheren Jahren schlecht qualifizierte Saison
niers; das sind vor allem auch die schlecht Integrierten. Wir 
haben zunehmend Kriminaltourlsten; das stellen vor allem 
die Polizeiorgane fest. Und wir haben für die Firmen ein 
kompliziertes Verfahren; sie müssen in der Bewilligungspra
xls relativ viel Bürokratie auf sich nehmen. 
Der ganze Bereich Asylpolitik beschäftigt uns überproportio
nal, denn gewisse Fälle können wir bisher nicht bewältigen, 
vor allem jene von Personen, die in der Schweiz um Asyl 
nachsuchen, obwohl sie keine asylrelevanten Gründe ha
ben. Darauf werden wir morgen eingehen. 
Zum Ausländergesetz: Bei den vorhandenen Mängeln ver
sucht das Ausländergesetz bessere Regelungen zu finden, 
unter anderem mit einer beschränkten Zulassung von gut 
qualifizierten Arbeitskräften von ausserhalb des EU-/Efta
Berelches. Mit anderen Worten: Die Zulassung von schwer 
Integrierbaren Personen, die fOr kurze Zeit kommen, ist künf
tig aufgrund der schlechten Erfahrungen, die wir gemacht 
haben, nicht mehr möglich. 
Ferner geht es um Massnahmen gegen die Illegalität wie die 
generell verschärften Strafandrohungen und die Zwangs
massnahmen. Diese werden wir morgen im Zusammenhang 
mit dem Asylgesetz behandeln, aber sie geiten für beide Be
reiche. Der grössere Teil der Zwangsmassnahmen betrifft 
nicht abgewiesene Asylsuchende, sondern aus anderen 
Gründen hier anwesende Illegale Ausländer. Die Verweige
rung der Eheschliessung bei Scheinehen sowie neue Rege
lungen beim Famlllennachzug und die bessere Integration 
sind die Hauptsäulen dieser Revision. 
Mit der Übernahme des freien Personenverkehrs mit den 
EU-/Efta-Staaten verändert sich auch die Ausländerpolitik 
zahlenmässig. Die Personenfreizügigkeit bringt Im Jahr 2007 
die arbeitsrechtliche Gleichstellung der Schweizer und der 
Bürger der 15 alten EU-Staaten sowie der Efta-Staaten, und 
diese Bürger gelten ab 2007 als Inländer. Wenn die Perso
nenfreizügigkeit vom Volk auch auf die neuen EU-Staaten 
ausgedehnt wird, gllt sie ab 2011 auch gegenüber diesen. 
Damit gilt das revidierte Ausländergesetz weitgehend nur 
noch für Personen aus Ländern ausserhalb des EU-/Efta
Berelches, und das bedeutet, dass dann Ober 50 Prozent 
der heutigen Ausländer In der Schweiz als Inländer gelten. 
Dies, damit Sie etwa die zahlenmässige Grösse sehen. 
Ein Wort zur Ausländerpolitik und zur Frage, warum es in 
den Räten zwei grundsätzliche Richtungen gibt, die sich 
nicht vereinbaren lassen - sie sind vor allem im Nationalrat 
stark zum Ausdruck gekommen -: Die Frage, welche Aus
länder nach 2007 bzw. 2011 in die Schweiz kommen dürfen, 
ist die Grundfrage, die wir zu regeln haben. Welche Rechte 
und Pflichten haben sie? Diese Frage beschäftigt uns hier. 
Das ist natOrllch nie eindeutig und wissenschaftlich zu be
antworten; es Ist auch eine Frage der Wertung. Aber es sind 
zwei Auffassungen In der Ausländerpolitik. 
Die eine Auffassung. mit dem Fachbegriff die «monistische» 
Auffassung genannt, wurde im Nationalrat vor allem von den 
Sozialdemokraten und den Grünen vertreten. Sie hat den 
Grundsatz: Alle Ausländer, die einen Arbeitsvertrag in der 
Schweiz bekommen, sollen kommen. Das Ist eine sehr libe
rale Regelung, die mir an sich nicht unsympathisch ist: we
nig Bürokratie, keine Kontrollen; die Ausländer können kom
men - wenn sie keinen Arbeitsvertrag haben, können sie 
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nicht kommen. Das ist relativ einfach. Diese Auffassung be
ruht auf dem Prinzip der Selbstverantwortung, aber nur dann, 
wenn die Selbstverantwortung - hier liegt der Nachteil -wirk
lich ernst genommen wird. Denn mit der Arbeitsbewilligung 
eröffnet sich für denjenigen, der einreist, nicht nur der Zu
gang zur Arbeit, sondern gleichzeitig auch der Zugang zum 
Sozialsystem. Die Selbstverantwortung hört dort dann auf. 
Darum kann man diese Regelung bei den heutigen, gross
zügigen Sozialsystemen nicht handhaben - ausser, man 
würde die Selbstverantwortung so definieren: Du kannst ar
beiten, solange du Arbeit findest; aber nachher musst du 
wieder ausreisen, oder du bekommst keine UnterstOtzung. 
Es würde zu einer grossen Einwanderung ins schweizeri
sche Sozialsystem führen, wenn man auf diesem Prinzip 
aufbauta. 
Viele Anträge, die im Nationalrat gestellt wurden, und auch 
einige Anträge, die heute als Minderheitsanträge gestellt 
werden, sind wieder ein Rückgriff auf dieses monistische 
System, bei dem aber die Selbstverantwortung nicht ganz 
durchgezogen wird. Somit würde dieses System zu einer 
Einwanderungspolitik führen, die eine starke Einwanderung 
in die Schweiz und eine grosse Einwanderung ins Sozialsys
tem zur Folge hätte. Das waren auch die Probleme in den 
Sechziger- und Slebzigerjahren, wobei damals die Sozial
systeme viel weniger stark ausgebaut waren. Es gab damals 
nicht einmal eine Arbeitslosenversicherung. Die Probleme 
wären heute grösser, da die Sozialversicherungen stark aus
gebaut wurden. 
Der Bundesrat und die Mehrheit Ihrer Kommission haben 
sich eindeutig für das duale System entschieden. Dieses 
führt im Grunde genommen die Ausländerpolitik, wie wir sie 
haben, weiter; der «Inländer„ ist einfach neu umschrieben. 
Es ist also relativ einfach: Einerseits besteht der gegensei
tige freie Personenverkehr mit der EU. FOr Personen ausser
halb dieses Raums macht der Bundesrat nochmals eine 
Einschränkung gegenüber heute; die Regelung Ist wesent• 
lieh restriktiver. Es sollen nur noch gut qualifizierte Personen 
von ausserhalb kommen. Aber auch da ist Immer der Nach
weis, dass man eine Stelle braucht, zu erbringen, und der 
Vorrang der schweizerischen Arbeitskraft Ist gegeben. 
Heute sind das Jährlich 4000 Personen, die eine Zulassung 
erhalten. Sie sehen, das ist beschränkt, nicht sehr grosszü
gig. Müssten wir die 5000 Personen, wie das der Kanton 
Genf verlangt, die alle von ausserhalb der EU- und Efta• 
Staaten kämen, In die Bewilligung einpacken, wäre das al
lein mehr als ein Jahreskontingent für die ganze Schweiz. 
Und es wären natOrllch nicht qualifizierte Personen; dies, 
damit Sie die Grössenordnung, die Probleme sehen. 
Die besonders qualifizierten ausländischen Personen erhal
ten eine Jahres- oder eine Kurzaufenthaltsbewilligung. Jah
resaufenthalter und Kurzaufenthalter - und Jetzt kommt die 
wesentliche Frage, die uns beschäftigt - können die Familie 
nachziehen. Weil die Zahl so beschränkt ist und weil es qua• 
llfizlerte Arbeitskräfte sind, hat man für den Famillennachzug 
eine relativ grosszOgige Regelung statuiert. Es ist klar, so
wohl im Ausländergesetz wie Im Asylgesetz Ist das ein 
Hauptproblem mit den Kantonen: Die Kantone verlangen 
sehr restriktive Bedingungen für den Familiennachzug, weil 
sie natürlich die Hauptlasten - denken Sie an die Schulen, 
Integration usw. - zu tragen haben. Auch der Ehepartner 
wird neu die Möglichkeit haben, in der Schweiz zu arbeiten. 
So weit zum Generellen. Den sehr umstrittenen Bereich 
Massnahmen gegen Illegale Anwesenheit werden wir mor
gen mit dem Asylgesetz behandeln. Dann werde ich darauf 
eintreten. 
Ich möchte auf ein paar Bemerkungen von Ihnen eingehen. 
Herr Stähelin hat gesagt, diese Gesetze hätten eine grosse 
Regelungsdichte. Da gebe ich ihm Recht. Ich glaube, die 
Regelungsdichte ist Im Parlament erhöht, nicht vermindert 
worden. Das Ist der Ausdruck mangelnden Vertrauens in die 
Behörden, in den Bundesrat; das Ist für mich klar. Wenn man 
so eng reguliert, hat man kein Vertrauen, dass es in der Pra
xis recht gemacht wird. Ich bedaure das, aber das ist die Si
tuation. Ich hätte lieber ein offenes Gesetz, vor allem so
lange ich diese Domäne betreue - das ist ja klar-, da hätte 
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Ich gerne viel Freiheit, nachher welss Ich nicht, ob ich das 
Vertrauen hätte. Das mangelnde Vertrauen drückt sich in der 
Regelungsdichte aus. Mit dem m0ssen wir leben. 
Es wird natürlich immer wieder neue Schlupflöcher geben. 
Darum müssen wir aufpassen und dort, wo wir Rechts
anspruche zementieren, Kann-Formulierungen vermeiden. 
Glauben Sie nicht, dadurch werde es einfacher. Bei Rechts
ansprüchen gibt es die Möglichkeit der rechtlichen Verfahren 
bis zum Bundesgericht, Revisionen mehrmals usw. Das 
führt dazu, dass allein auf Verfahren gemacht wird, nur um 
die Zeit ausnützen zu können. Da müssen wir aufpassen. 
Zu Ihrer Frage nach alten Vereinbarungen und Abkommen, 
Herr Stähelin: Wir sind daran, aber es sind viel mehr, als wir 
geglaubt haben. Ich wollte eigentlich die Russen hier mit ei
nem russischen Abkommen aus dem Jahre 1873 - einem 
Niederfassungsvertrag - begrüssen; aber sie sind jetzt 
schon gegangen! Aber Sie sehen: Wir schlagen uns mit rela
tiv alten Verträgen herum. Ich glaube, wir sind bis Ende Jahr 
so weit, dass wir sagen können - es ist nicht ganz einfach -, 
welche wir eher aufheben möchten. Wir können sie natürlich 
nicht einseitig aufheben, und dort, wo man kündigt, muss 
man auch aufpassen, ob man nicht einen Hasen auf
scheucht, und am Schluss haben wir einen Streit über eine 
Lappalie mit dem betreffenden Staat. Es ist also nicht nur 
eine rechtliche Frage, sondern auch eine Frage der zwi
schenstaatlichen Verhältnisse. 
Nun bitte ich Sie, auf der Linie Ihrer Kommission zu bleiben. 
Wir haben ganz wenige Punkte, wo sie vom Entwurf ab
weicht und wo wir Ihnen die Fassung des Bundesrates emp
fehlen werden; das werde ich dann noch sagen. Aber im 
Wesentlichen stimmen wir hier 0bereln, und Ich bin über
zeugt Wenn wir das so machen, können wir die guten Teile 
der Ausländerpolitik bewahren. Natürlich wissen wir noch 
nicht, welche Folgen der freie Personenverkehr mit der gan
zen EU in den kommenden Jahren haben wird, aber die 
starken Säulen der bisherigen Ausiänderpolltlk bleiben, und 
die schwachen Dinge werden mit diesen Massnahmen zwar 
nicht ausgemerzt, aber doch wesentlich verbessert. 
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Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federala sur les etrangers 

Detailberatung - Dlscusslon par artlcle 

Titel und Ingress, Art. 1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Tltre et preambule, art. 1, 2 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 2a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Dieser Artikel 
wurde in Abweichung von Artikel 16 vom Nationalrat neu ge
staltet. Es handelt sich um den Grundsatz der ZUiassung 
von Arbeitskräften aus aussereuropälschen Ländern. Mass
gebend sind die gesamtwirtschaftlichen Interessen, wie in 
der Einführung erklärt. Es sollen keine kurzfristigen wirt
schaftlichen Interessen wahrgenommen oder gefördert wer
den. Spezifische Branchen oder Regionen können auch 
nicht spezifisch berOcksichtlgt werden. Diese Absicht wurde 
von unserer Kommission durch den Antrag auf Streichung 
von Artikel 23 Absatz 1, der im Nationalrat eingefügt worden 

war, noch unterstrichen. Ich komme nochmals darauf zu
rück. 
Der Integrationsartikel ist sehr wichtig. Er wurde in der Be
deutung daher auch richtigerwelse vom Nationalrat in Arti
kel 2b 0bernommen. Wir haben dazu einen Antrag Pfisterer. 
Ich möchte nachher allenfalls nochmals kurz dazu Stellung 
nehmen. Es geht darum, dass der Nationalrat folgenden 
Wortlaut beschlossen hat: «Ziel der Integration ist ein Zu
sammenleben der einheimischen und ausländischen Wohn
bevölkerung auf der Basis gemeinsamer Grundwerte ...... 
Für unsere Kommission und auch für den Nationalrat war 
klar, dass mit den gemeinsamen Grundwerten die Werte un
serer Bundesverfassung gemeint sind, dass aber auch eine 
weitere Ausdehnung auf gemeinsame Grundwerte gemeint 
Ist, die sich nicht allein auf die Verfassung beschränken. 

Angenommen -Adoptt, 

Art. 2b 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag Pflsterer Thomas 
Abs. 1 
•... auf der Basis der Werte der Bundesverfassung sowie ge
genseitiger Achtung und Toleranz. 

Art. 2b 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition Pfisterer Thomas 
Al. 1 
.... sur la base des valeurs de la Constitutlon federale ainsi 
que le respect et la tolerance mutuels. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Integration Ist eines der zentra
len Themen der Ausländerpolitik. Herr Bundesrat Biocher 
hat das soeben unterstrichen. Es ist sinnvoll, dieses Thema 
auch schwergewichtig anzugehen. Das macht die Vorlage. 
DafOr bin Ich dankbar. 
Sie haben hier die Gelegenheit, einen Wegweiser zu setzen. 
Das ist umso nötiger, als das Gesetz darauf verzichtet, die 
Integration zu definieren. Niemand verlangt von den Auslän
dern, dass sie Ihre Eigenart und Persönlichkeit aufgeben. Im 
Gegenteil, wir haben immer wieder vieles von Ihnen mitbe
kommen. Ebenso unbestritten Ist der Umstand, dass Inte
gration ein gegenseitiger Prozess ist, an dem auch wir als 
Inländer teilhaben. Aber wenn sie am zusammenleben auf 
dem Gebiet teilhaben wollen, müssen sie sich der demokra
tisch festgelegten rechtsstaatlichen Ordnung unterwerfen. 
Insbesondere gilt dies für die fundamentalen Regeln wie das 
Gewaltmonopol des Staates, die Gleichbehandlung der Ge
schlechter oder die Glaubens- und Gewissensfreiheit. 
Dieses Gebot der Einordnung Ist kein Sonderopfer, weiches 
wir von den Ausländerinnen und Ausländern verlangen. Wir 
als Inländer sind ihm genau gleich unterworfen. Mit der Inte
gration erhalten indessen die Ausländer und Ausländerinnen 
nicht nur Leistungen und Rechte, sie übernehmen auch 
Pflichten und die gesellschaftliche Verantwortung, wie sie 
unsere Bundesverfassung umschreibt. Sie sagt ausdrück
lich, dass «jede Person» an dieser Verantwortung mitträgt -
jede Person, also auch die Ausländerinnen und Ausländer, 
nicht nur die Inländerinnen und Inländer. 
Wo liegt der Inhaltliche Kern meines Antrages? Er liegt in 
drei Punkten: 
1. Zunächst geht es sprachlich nicht um Irgendwelche «ge
meinsamen Grundwerte», sondern um diejenigen, die die 
Bundesverfassung umschreibt. Wenn wir auf die Bundesver
fassung Bezug nehmen, müssen wir die «rechtsstaatliche 
Ordnung» nicht mehr ausdrücklich erwähnen. Darum lässt 
sie mein Antrag weg. 
2. Wenn wir von der Bundesverfassung sprechen, dann 
sprechen wir vom Grundgesetz, das in einem demokrati-
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sehen Prozess zustande gekommen ist. An diese Demokra
tie und ihre Ergebnisse sind Inländer und Ausländer genau 
gleich gebunden. 
3. Wenn Sie meinem Antrag zustimmen, verweisen Sie auf 
einen bestimmten Gehalt, auf einen Inhalt, im Gegensatz zu 
den unbestimmten «gemeinsamen Grundwerten». Integra
tion meint mehr als berufliche, wirtschaftliche, sprachliche 
Eingliederung. Sie meint auch nicht das, was die Amtsträger 
zufällig im Kopf haben und als ihre Grundwerte betrachten. 
Und sie meint auch etwas, das von den Zeitströmungen ab
gehoben und eben stabil, auf Dauer hin, angelegt ist. 
Diese Bestimmung unterwirft die Inländer und die Ausländer 
keiner Sonderordnung, Insbesondere auch die Ausländerin
nen nicht. Ich mache darauf aufmerksam, dass Im National
rat eine andere Formel diskutiert wurde, nämlich die 
Bindung an "schweizerische Grundwerte». Das ist ein sehr 
problematischer Begriff. Was kann da auch Immer hineinin
terpretiert werdenl Dieser Antrag ist im Nationalrat nur mit 
92 zu 89 Stimmen abgelehnt worden. Dafür war also sehr 
viel Sympathie vorhanden. 
Es ging mir darum, diesen Gedanken aufzunehmen und in 
eine rechtsstaatlich saubere, für alle In- und Ausländer ver
nünftige Form zu kleiden. Ich lege Ihnen dies vor, mit der 
Bitte, meinem Antrag zuzustimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir hatten relativ wenig Zeit, 
um dies zu prüfen. Zunächst würde ich sagen - Ich glaube, 
das steht in der Fassung des Bundesrates -, dass das auch 
gemeint Ist, wobei es klar Ist, dass es hier um ein Ziel der In
tegration geht. 
Dieses Ziel ist natürlich nicht ganz klar umschrieben, weil 
eine Integration keine Punktlandung ist. Es gibt verschie
dene Formen der Integration, es gibt verschiedene Leute, 
die auch mit verschiedenen Standards integriert sind. Ich 
kenne beispielsweise im Kanton Aargau Italiener, die seit 
vierzig Jahren In der Schweiz sind und noch kein Wort 
Deutsch sprechen. Aber sie sind integriert; sie leben vor al
lem untereinander. Niemand stört sich an ihnen, niemand 
hat das Gefühl, sie seien nicht integriert, aber sie sprechen 
zu Hause Italienisch. Die Kinder sprechen schon lange 
Deutsch, aber zu Hause wird Italienisch gesprochen. Soll 
man sagen, diese älteren Italiener seien nicht integriert, 
oder soll man verlangen, dass sie Sprachkurse besuchen? 
Vor allem sprechen sie ja eine Landessprache, es ist die 
dritte Landessprache. Wie soll man also die Integration ge
nau umschreiben? 
Die gemeinsamen Grundwerte, die wir haben, sind ja recht
lich in der Bundesverfassung niedergelegt. Was ausserhalb 
ist, liegt ausserhalb des rechtlichen Bereiches. Wenn Sie 
also dem Antrag Pfisterer Thomas zustimmen wollen, werde 
Ich nicht auf die Barrikaden gehen. Ich glaube aber, der Bun
desrat habe das gemeint. Wenn Sie diesem Antrag zustim
men, ergibt sich eine Differenz zum Nationalrat; da müssten 
wir dann noch von Fachgelehrten untersuchen lassen, wie 
gross der Unterschied ist. Ich glaube also, die Differenz Ist 
relativ klein. Sie haben ja auch die Begriffe Achtung und To
leranz drin, und Sie haben dann die rechtsstaatliche Ord
nung nicht mehr drin, weil diese ja in der Bundesverfassung 
enthalten ist. Ich überlasse den Entscheid Ihnen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag Pfisterer Thomas .... offensichtliche Mehrheit 
Für den Antrag der Kommission .... Minderheit 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltlons sont adoptt§es 

Art. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commisslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Art. 4 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.••. erlässt das Bundesamt für Migration (Bundesamt) auf 
Verlangen .... 

Art. 4 
Proposition de la comm/sslon 
Al. 1, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
.... l'Office federal des migrations (office) rend •... 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: In diesem und 
einigen folgenden Artikeln geht es nur um eine Anpassung 
an die neue Amtsbezeichnung. Am 1. Januar 2005 wurde 
das Bundesamt für Migration geschaffen. 

Angenommen -AdopttJ 

Art. 5 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.••• und regelt in Absprache mit den Grenzkantonen den .... 

Art. 5 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.2 
.••. trafic frontalier apres consultation des cantons concer
nes. 

Angenommen -AdopttJ 

Art. 6 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la comm/sslon 
Adherer 1\ la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 7 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Die Kantone üben auf ihrem Hoheitsgebiet die Personen
kontrolle aus. 
Abs.2 
Der Bundesrat regelt Im Einvernehmen mit den Grenzkanto
nen die Personenkontrolle durch den Bund Im Grenzraum. 

Art. 7 
Proposition de 1a commisslon 
Al. 1 
Les cantons exercent le contröle des personnes sur leur ter
ritoire. 
Al.2 
Le Conseil federal regle en accord avec les cantons fronta
liers le contröle des personnes par la Confederation dans la 
zone frontaliere. 

Heberlein Trix (RL, ZH), für die Kommission: Bei der neuen 
Formulierung von Artikel 7 handelt es sich um die Anpas
sung an das Zollgesetz, das in dieser Session in die Schlus
sabstimmung kommen soll. Die Botschaft zum neuen 
Ausländergesetz hält fest, dass der Bundesrat bei der Ver
abschiedung dieses Gesetzes noch nicht dem Usls vorgrei
fen wollte; die Grenzkontrolle sollte deshalb grundsätzlich 
weiterhin eine Aufgabe der Kantone bleiben. Jetzt wird die 
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Normierung dem Zollgesetz angepasst; die Personenkon
trolle bei der Zollgrenze und im Grenzraum soll deshalb Im 
Sinne der bestehenden Praxis und in Absprache mit den 
Kantonen geregelt werden. 

Angenommen -AdopM 

Art. 8 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
..•• beantragen. Artikel 15 Absatz 2 bleibt vorbehalten. 

Art.8 
Proposition de Ja commlsslon 
A/.1 
Adherer a la decision du Conseil national 
AJ.2 
.... envisage. t.:article 15 alinea 2 est reserve. 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Artikel 8 Ist in 
Zusammenhang mit Artikel 15 zu sehen; wir haben In Arti
kel 15 eine Neuordnung vorgenommen. Ich möchte dann 
darauf zurückkommen. Hier wird daher auf Artikel 15 Ab
satz 2 verwiesen. 

Angenommen -AdopM 

Art. 9-13 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -AdopM 

Art.14 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja comm/sslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Brunner Christiane (S, GE): Je me pennets de faire Juste 
une remarque, que J'avais faite aussi en commlssion, par 
rapport a 1a verslon franc;aise de cet artlcle. 
La formulation cccelui qul loge un etranger a titre lucratif„ ne 
correspond pas a la traduction de l'expression «wer Aus
länderinnen oder Ausländer gewerbsmässig beherbergt», 
parce que le mot «gewerbsmässig„ vise uniquement l'hOtel
lerie et la parahötellerie et que cela ne peut pas vlser la per
sonne privee qul loge un etranger a titre lucratif. 
On s'etait pose cette question. II faudrait en tout cas corriger 
le depliant fram;als, ou bien, avec mon Interpretation, dire 
que 98 correspond a ce qu'on a exprime en langue alle
mande. 

Prlsldent (Büttiker Rolf, erster Vizepräsident): Wir nehmen 
die Anregung von Frau Brunner entgegen, dass die französi
sche Fassung nicht mit der deutschen 0bereinstlmmt. 

Angenommen - AdopM 

Art.15 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Werden die Zulassungsvoraussetzungen offensichtlich er
füllt .... 

Art.15 
Proposition de Ja comm/sslon 
Al.1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 2 
.... durant la procedure, s'll est manifeste que las conditions 
d'admission seront remplies. 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: In Artikel 15 
Absatz 2 hat die Kommission eine Anderung vorgenommen, 
indem sie festschreibt aWerden die Zulassungsvorausset
zungen offensichtlich erfüllt", während Nationalrat und Bun
desrat noch die Formulierung «voraussichtlich erfüllt" ge
wählt hatten. 
Ich komme zurück auf Artikel 6 Absatz 2. Dort hat der Natio
nalrat präzisiert, dass das Gesuch grundsätzlich Im Ausland 
gestellt werden muss. Das entspricht auch der heutigen Pra
xis. Diese Regelung gilt grundsätzlich auch in denjenigen 
Fällen, in denen ein Besuchervlsum abläuft und der Gesuch
steller länger im Land bleiben möchte. 
In Artikel 15 Absatz 2 wird die Ausnahme von dieser Regel 
statuiert, für den Fall, dass der Ausländer bereits Im Land ist 
und die Zulassungsvoraussetzungen «offensichtlich„ erfüllt 
werden. Das Wort "offensichtlich» Ist präziser als das Wort 
"voraussichtlich", denn dann ist es klar vorhersehbar, der 
Fakt ist gegeben, dass die Voraussetzungen erfüllt werden. 
Die Kommission hat aufgrund der natlonalrätlichen Diskus
sion den wenig präzisen und interpretationsbedürftigen Be
griff ccvoraussichtlich„ ersetzt und im Einverständnis mit dem 
Bundesrat beschlossen, dass diese Bewilligung dann erteilt 
werden kann, wenn die Zulassungsvoraussetzungen «offen
sichtlich» erfüllt werden. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir können uns der Kom
mission anschliessen. Es wird damit einfach klargestellt, 
dass ein Aufenthalt in der Schweiz während des Gesuchs
verfahrens nur dann bewilligt wird, wenn die Bewilligungser
teilung tatsächlich nur noch eine reine Fonnsache ist - es 
wird natürlich für die Handhabung wesentlich klarer - und 
wenn eine Wiederausreise als Schikane betrachtet würde. In 
diesen FAiien ist also ein Aufenthalt in der Schweiz während 
des Gesuchsverfahrens möglich. 

Angenommen-AdopM 

Art.16 
Anttag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Heberleln ltix (RL, ZH), fOr die Kommission: Artikel 16 fällt 
weg; das wurde bereits bei Artikel 2a geregelt. 

Angenommen -AdopM 

Art.17 
Anttag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlss/on 
Adherer a la d~cision du Conseil national 

Heberleln Trix (AL, ZH), für die Kommission: Die folgenden 
Artikel formulieren die Voraussetzungen für die Zulassung 
zu einem Aufenthalt mit Erwerbstätigkeit, Artikel 17 für die 
unselbstständige, Artikel 18 für die selbstständige Erwerbs
tätigkeit, als generelle Umschreibung. Im Vordergrund ste
hen die gesamtwirtschaftlichen Interessen. Die persönlichen 
Qualifikationen werden in den Artikeln 23, 30 und 31 festge
halten. 
Heute werden diese Voraussetzungen in Artikel 8 der Voll
zugsverordnung zum Anag festgelegt Es sind dies die geis
tigen und wirtschaftlichen Interessen des Landes, der Grad 
der Überfremdung und die Lage des Arbeitsmarktes. Die 
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allgemeine Formulierung, wie sie in den Artikeln 17 und 18 
formuliert wurde, ermöglicht selbstverständlich auch die Be
rücksichtigung von regionalen oder von Brancheninteressen, 
deren Behandlung in der Diskussion von Artikel 23 nachher 
sicher wiederaufgenommen wird. 

Angenommen -Adoptt§ 

Art.18, 19 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commisslon 
Adherer ä la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 20 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 

d. Streichen (vgl. Art. 30 Abs. 1 Bst. gter) 

Art. 20 
Proposltlon de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer ä la decislon du Conseil national 
A/.2 

d. Biffer (cf. art. 30 al. 1 let. gter) 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: In Zusammen
hang mit Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d möchte ich nur er
wähnen, dass der Nationalrat die Zulassung von Hochschul
absolventen in Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe gter geregelt 
hat, zusammen mit der Zulassung von Fachkräften, die dort 
neu geregelt wird. 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
.... wenn die orts-, berufs- und branchen0blichen Lohn- und 
Arbeitsbedingungen ...• 

Art. 21 
Proposltlon de la commlsslon 
••.. de travail usuelles du lieu, de la professlon et de la bran
che. 

Heberleln Trix (RL, ZH), fOr die Kommission: Es handelt sich 
nur um eine Ergänzung, eine Angleichung an den französi
schen Text, in dem das Wort «branchen0blich» bereits ent
halten war. 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 22 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothurn, Brunner Christiane, lnderkum, Stä
helin) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 22 
Proposltlon de la majorltt§ 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Proposltlon de Ja mlnorftt§ 
(Leuenberger-Solothurn, Brunner Christiane, lnderkum, Stä
helin) 
Adherer au projet du Conseil federal 
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Heberleln Trix (RL, ZH), f0r die Kommission: Ich ersuche 
Sie, hier der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 
Die vom Bundesrat vorgeschlagene Verpflichtung zur Schaf
fung von Ausbildungsplätzen - die im Nationalrat mit 103 zu 
61 Stimmen klar verworfen wurde - stellt einen sachfremden 
Zusammenhang dar, auch wenn es sich nur um eine Kann
Formulierung handelt. Unternehmen, welche keine Ausbil
dungsplätze anbieten können, werden benachteiligt. 
Ein Nachweis wäre fOr die Ausländerbewllllgungspraxis sehr 
aufwendig. Die bestehenden Probleme fehlender Ausbil
dungsplätze sind über die Berufsbildung zu lösen und nicht 
Ober die Zulassungspraxis, wie es hier vorgesehen ist. 
Der Artikel entsprang einem Anliegen eines Postulates 
Strahm, das der Bundesrat seinerzeit entgegengenommen 
hatte. Die Problematik aber ist Die Entscheide werden nicht 
von den Arbeitsämtern, sondern von den Migrationsämtern 
gefällt. Dies ist wie gesagt sachfremd. Deshalb haben wir 
diesen Artikel abgelehnt. 

Leuenberger Ernst (S, SO): Die Minderheit beantragt Ih
nen, hier die ursprüngliche Fassung des Bundesrates bei
zubehalten. Es ist wohl am besten, wenn ich einen Satz aus 
der Botschaft dazu zitiere, der begründet, weshalb diese 
Bestimmung in Artikel 22 aufgenommen worden ist «Es 
besteht eine gewisse Wettbewerbsverzerrung zwischen Be
trieben, die im Inland Jugendliche ausbilden, und Betrie
ben, die bereits ausgebildetes Personal hauptsächlich aus 
dem Ausland rekrutieren.» Das ist die zentrale Begründung 
hier. 
Ich w0rde bestreiten, dass das hier sachfremd ist, weil ja der 
Grundgedanke dieses Gesetzes eigentlich darauf beruht, 
dass man unter dem Titel dieses Gesetzes nicht mehr wie 
früher vor allem Hilfskräfte rekrutieren möchte, sondern dass 
man eigentlich qualifiziertes Personal rekrutieren möchte, 
dass man eine regelrechte Quallfikationsstrategie verfolgen 
möchte. Das Ist hier ja auch In vorhergehenden Voten zum 
Ausdruck gekommen, dass das eben der Zweck dieses Ge
setzes Ist. 
Wenn das wirklich so ist, dass man unter dem Titel dieses 
Gesetzes hochqualifiziertes Personal holen will, dann ist es 
wohl angezeigt, sich Gedanken darüber zu machen, wie 
jene Betriebe dastehen, die von dieser Bewilligung Ge
brauch machen, und jene Betriebe, die nicht davon Ge
brauch machen, weil sie eben unter grossen Anstrengungen 
selber das Personal hier im Inland ausbilden. Daher ist man 
zum Schluss gekommen, es wäre wohl angezeigt, diese 
Wettbewerbsverzerrung auch hier - nicht nur In der Berufs
bildungsgesetzgebung - zu verhindern . 
Ich bitte Sie daher, der Minderheit zuzustimmen. Ich erlaube 
mir, darauf hinzuweisen, dass in der Kommission 7 Mitglie
der die Mehrheit ausgemacht haben, 5 Mitglieder haben der 
Ursprungsfassung des Bundesrates zugestimmt und gehö
ren zur Minderheit. 

Stilhelln Philipp (C, TG): Auch mich hat hier die Argumenta
tion des Bundesrates 0berzeugt. Ich bitte Sie daher, mit der 
Minderheit zu stimmen. Ich bitte Sie aber auch aus prakti
schen Erfahrungen heraus darum. 
Ich spreche hier insbesondere vom Gesundheitsbereich. Sie 
kennen unsere Pflegeschulen, welche das Pflegepersonal 
für die Spitäler ausbilden. Insbesondere in den Grenzregio
nen - Sie wissen, woher ich komme - haben wir ganz klar 
die Erscheinung, dass gewisse Spitäler sich hier zur Verta
gung stellen, Ausbildungsplätze offerieren und In einem re
gen Kontakt mit den Ausbildungsschulen, mit den Pflege
schulen, stehen. Und dann gibt es die anderen: Die verwei
gern sich hier völlig, sie machen nicht mit, und sie profitieren 
schlicht und einfach davon, dass andere Spitäler ausbilden 
und dadurch Mehrkosten haben. Sie holen sich dadurch ei
nen Wettbewerbsvorteil, und sie profitieren bei uns insbe
sondere, indem sie eben in hohem Masse ausländisches 
Pflegepersonal beschäftigen. Ich bin der Meinung, dass 
diese Wettbewerbsverzerrung angegangen werden soll. 
Ich unterstOtze deshalb diesen Antrag. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat hat sich in
zwischen der Mehrheit angeschlossen, und zwar hat er 
diese Auffassung schon bei der Beratung im Nationalrat 
vertreten. Warum hat er hier einen Richtungswechsel vor
genommen? Seit der Beratung der Fassung des Bundes
rates Im Nationalrat sind von der Wirtschaft grosse, 
ernstzunehmende Bedenken gegen diese Formulierung ein
gegangen. Darum hat der Bundesrat beschlossen, er werde 
sich dem Nationalrat anschliessen. Es Ist auch eine nicht 
ganz ungefährliche Referendumsmöglichkelt. Ich habe am 
Anfang nicht gesehen, wie es ist, aber es ist also wirklich 
störend. 
Herr Stähelin, Sie haben den Gesundheitsbereich angespro
chen - ein mehrheitlich staatliches oder staatlich gelenktes 
Gebiet. Das Ist verständlich, aber Sie mOssen die gesamte 
Wirtschaft sehen. Nehmen Sie an, ein Unternehmen mit 
zehn Arbeitskräften braucht einen Spezialisten von ausser
halb der Europäischen Union. Jetzt wird die Ausländerbe
hörde, das Migrationsamt, dieses Unternehmen verpflichten, 
Ausbildungsplätze zur Verfügung zu stellen. Das Ist dermas
sen störend und auch praxiswidrig. Es Ist in der Schweiz na
tOrllch so, dass einige Betriebe in der Ausbildung mehr tun 
und andere weniger. Wenn ich an meine frühere Tätigkeit 
denke, stelle ich fest, dass wir 140 Lehrlinge ausgebildet ha
ben; wir haben auch die Lehrlinge aus der Umgebung aus
gebildet, weil wir eine Struktur hatten. Kleine Unternehmen 
haben diese nicht. Es ist natürlich störend, wenn Sie sagen: 
«Wer eine solche Bewilligung hat, den verpflichten wir 
nun zur Schaffung einer bestimmten Zahl an Ausbildungs
plätzen - und das nicht durch das Arbeitsamt, nicht durch 
die Berufsbildungsbehörden, sondern durch das Migrations
amt.» Davon möchten wir absehen. Ich glaube auch, dass 
meine Ämter mit dieser Sache Oberfordert sind. 
in der nationalrätlichen Kommission wurde von CVP-Seite 
ein Antrag eingebracht, um diesen Nachteilen auszuwei
chen, nämlich die Erhebung einer einmaligen Integrations
abgabe bei der erstmaligen Bewliligungserteilung. Das hat 
man auch verworfen, aus dem gleichen Grund: Wer be
stimmt die lntegratlonsielstung, die hier abgegolten werden 
soll? Ist es bei einem amerikanischen Spezialisten anders 
als bei einem chinesischen? Ich glaube, wir sollten von die
ser Vorschrift- so viel Verständnis ich auch dafOr habe - ab
sehen. Es ist sachwidrig, wenn das Migrationsamt Unter
nehmen aus dem einzigen Grund zur Schaffung von Ausbil
dungsplätzen verpflichtet, weil sie einen Spezialisten von 
ausserhalb der EU beiziehen mOssen. 
Darum bitte ich Sie, dem Antrag der Mehrheit zuzustimmen. 

Priisldent (Büttlker Rolf, erster Vizepräsident): Der Bundes
rat schliesst sich dem Antrag der Mehrheit an. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 20 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .•.. 16 Stimmen 

Art. 23 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 

f. Streichen (vgl. Art. 30 Abs. 1 Bst. gter) 

Art. 23 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al.2 
Adherer a ia decislon du Conseil national 
Al.3 

f. Bitter (cf. art. 30 al. 1 let. gter) 

Heberleln Trix (RL, ZH), fOr die Kommission: Der National
rat hat bei diesem Artikel mit ganz wenigen Stimmen Mehr
heit - mit 79 zu 75 Stimmen - einen Einbruch in den Grund
satz der Zulassung von qualifizierten Arbeitskräften be
schlossen, gemäss dem damaligen Antrag einer Minderheit 
Schibli. 
Artikel 23 ist der zentrale Artikel im Zusammenhang mit der 
Ausländerzulassung; dabei ist in Erinnerung zu rufen, dass 
sich der Ausländerbegriff dief!es Gesetzes ausschliesslich 
auf Nicht-EU-BOrger bezieht. Uber die genauen Auswirkun
gen dieser Änderungen, die gemäss dem Antrag der Min
derheit Schibli angenommen wurden bestehen unterschied
liche Auffassungen. Eine generelle Öffnung auch für beruf
lich wenig qualifizierte Arbeitskräfte war damals vielleicht 
nicht gemeint, allenfalls könnte man auf das Kriterium der 
persönlichen Voraussetzungen Rücksicht nehmen. Das 
duale System aber kann nicht mit Ausnahmen durchbrochen 
werden, indem man anstelle der Qualifikation saisonale oder 
branchenspezifische Bedürfnisse in den Vordergrund stellt. 
Die bisherige Praxis, Bewilligungen in den Bereichen zu er
teilen, wo sie gerade nötig waren, hat zur bekannten, nicht 
mehr steuerbaren Zuwanderung gefOhrt Familiennachzug, 
Automatismen usw. Diese Arbeitskräfte müssen aus dem 
EU-Raum rekrutiert werden. 
Absatz 1 beinhaltet Kurzaufenthalts- und längerfristige Auf
enthaltsbewilligungen, die an besondere Qualifikationen ge
knüpft sind. Die vom Nationalrat eingefOhrte Zulassung für 
«spezifische Arbeiten» hat eine Zulassung aller möglichen 
Arbeiter zur Folge und bedeutet einen Rückfall in die Zelt der 
Saisonarbeiter. 
Absatz 2 umschreibt die Anforderungen für längerfristige 
Aufenthaltsbewilligungen. Hier werden zusätzliche Voraus
setzungen gefordert, wie berufliche Anpassungsfähigkeit, 
Sprachkenntnisse usw. Ein Automatismus zur Umwandlung 
von der Kurzaufenthaltsbewilligung zur längerfristigen Auf
enthaltsbewilligung ist nicht vorgesehen. Es sind alle Anfor
derungen zu prüfen. 
Absatz 3 beinhaltet Ausnahmen von den Absätzen 1 und 2, 
die eine Flexibilisierung zulassen - keinesfalls aber Im Sinne 
der Beschlüsse des Nationalrates -, z. 8. IT-Spezialisten, 
z. B. aber auch fOr Pflegepersonal, Herr Stähelin. Litera c 
von Absatz 3 ermöglicht es gerade, dem Bedarf nach Ar
beitskräften mit besonderen beruflichen Kenntnissen oder 
Fähigkeiten Rechnung zu tragen. 
Die Kommission hat der Streichung des Beschlusses des 
Nationalrates und damit dem Entwurf des Bundesrates mit 
12 zu 1 Stimmen zugestimmt. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, bei der Fas
sung gemäss Bundesrat zu bleiben, wie es auch Ihre Kom
mission beantragt. 
Natürlich muss man die Bedenken, die dem nationalrätli
chen Beschluss zugrunde liegen, ernst nehmen. Sie stam
men vor allem aus der Landwirtschaft. Es sind natürlich hier 
auch Berufsgattungen gemeint, die nicht nur hochqualifi
zierte Spezialisten brauchen - es ist jetzt meistens von Pro
fessoren und Atomphysikern usw. gesprochen worden -; es 
gibt natürlich auch andere Bedürfnisse. Wir sind aber der 
Auffassung, dass das Bedürfnis nach Kurzaufenthaltem, na
mentlich Im landwirtschaftlichen Bereich, in den nächsten 
Jahren mit Leuten aus den neuen EU-Staaten weitgehend 
abgedeckt werden kann. 
Wir haben ja im freien Personenverkehr eine Übergangsre
gelung mit 15 000 Jahresaufenthaltern und 115 000 Kurz
aufenthaltem. Das Kontingent fOr Jahresaufenthalter ist so
fort erschöpft. Es ist klar, dass es einen starken Druck gäbe, 
wenn wir diese Zahl erhöhen würden. Bel den Kurzaufent
haltem sind von den 115 000 gemäss Kontingent ungefähr 
70 000 ausgeschöpft. Sie sehen, dass wir hier also noch Re
serven haben. Wir können die Bedürfnisse bei den einfache
ren Berufen in der Landwirtschaft, im Gärtnereiwesen und 
im Gastgewerbe ohne weiteres mit Kurzaufenthaltsbewilli
gungen befriedigen. 
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Wenn wir hier öffnen, dann öffnen wir natOrllch im Grunde 
genommen ad libitum. Dann haben wir wieder eine unbefrie
digende Situation, und Sie mOssen auch sehen: Diejenigen, 
die dann hier arbeiten und nachher nicht nach Hause gehen, 
sondern hier bleiben, gehören nachher alle in den illegalen 
Bereich. Sie wissen, wie schwierig es ist, dann die ROckrei
sen zu organisieren und Massnahmen gegen solche Leute 
ergreifen zu können. 
Darum bitten wir Sie, dem Entwurf des Bundesrates zuzu
stimmen. Die Bedürfnisse der Antragsteller im Nationalrat 
können auch mit der heutigen Regelung befriedigt werden. 

Angenommen -Adopttl 

Art. 24-29 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de /a commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art. 30 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 

e. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

gbis. den betrieblichen Transfer von Angehörigen des höhe
ren Kaders und unentbehrlichen Spezialistinnen und Spe
zialisten In international tätigen Unternehmen zu verein
fachen; 
gter. Personen mit einem In der Schweiz abgeschlossenen 
Studium die Ausübung einer Erwerbstätigkeit zu erleichtern, 
sofern sie von hohem wissenschaftlichem Interesse ist; 
gquater. Au-pair-Angestellten, die von einer anerkannten Or
ganisation vermittelt werden, einen Welterbildungsaufanthalt 
in der Schweiz zu ermöglichen; 

Abs. 1bls 
Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Abs. 1bls 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30 
Proposition de la ma]orfte 
Al. 1 

;:·Adherer au projet du Conseil federal 

gbis. pour simpllfier l'echange de cadres superieurs et de 
specialistes indispensables au sein d'une entreprise de
ployant des actlvltes Internationales; 
gter. pour faclllter l'exercice d'une actlvlte lucrative aux titu
laires d'un diplöme universitalre sulsse, dans la mesure oü 
l'activite rev~t un interit sclentiflque preponderant; 
gquater. pour permettre aux personnes au pair placees per 
une organisation reconnue d'effectuer un sejour de perfec
tlonnement en Suisse; 

Al. 1bls 
Bitter 
Al.2 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Proposition de /a mlnoriM 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Al. 1bls 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Amtliches Bulletin der Bundesversammlung 

Heberleln Trix (AL, ZH), tor die Kommission: Hier mOssen 
zwei Punkte erwähnt werden. Zuerst zu Artikel 30 Absatz 1 
Litera e: Die Kommission beantragt Ihnen, beim Entwurf deS 
Bundesrates zu bleiben. Ich möchte aber ganz klar beltogen, 
dass dies nicht beinhaltet, dass Zeugen und Zeuginnen von 
Menschenhandel nicht geschOtzt werden sollen. Sie sind 
nach Meinung des Bundesrates in Litera b enthalten, also 
dort geschOtzt, nämlich als «schwerwiegende persönliche 
Härtefälle». Wir haben das in der Kommission so diskutiert 
und tm Protokoll festgehalten, und es ist nun auch hier noch
mals ausdrOckllch zu Protokoll gegeben worden. 
Zeuginnen und Zeugen werden vor Gericht befragt. Die For
mulierung gemäss Nationalrat ist daher weniger klar als jetzt 
gemäss Bundesrat. Daher verzichten wir auf Litera e. 
Zu Buchstabe g habe ich vorhin erwähnt, dass wir zwei Er
gänzungen vorgenommen haben. Wir haben einen Buchsta
ben gbls belgefOgt, der den betrieblichen Transfer von 
Angehörigen des höheren Kaders und unentbehrlichen Spe
zialistinnen und Spezialisten In International tätigen Unter
nehmen vereinfachen will. Hier bestand auch in der 
Kommission eine einheitliche Meinung. 
Dann haben wir den im Nationalrat von den Zulassungsvor
aussetzungen in den Artikeln 17 bis 29 abweichenden Ent
scheid bezüglich Zulassung von Hochschulabsolventen in 
Buchstabe gter präzisiert, Indem wir festgehalten haben, 
auch hier Spezialisten, also Personen mit einem in der 
Schweiz abgeschlossenen Studium, die AusObung einer Er
werbstätigkeit zu erleichtern, wenn diese Tätigkeit von ho
hem wissenschaftlichem Interesse ist. Hier sind ausdrücklich 
nicht nur Professoren oder Assistenten gemeint, sondern es 
können beispielsweise auch Tätigkeiten der ETH, Universi
Wen oder Spln-offs usw. erleichtert werden. Wir waren aber 
der Meinung, dass eine abgeschlossene Ausbildung von 
Drittstaatenangehörigen In der Schweiz nicht automatisch 
auch den erleichterten Zugang zum Arbeitsmarkt öffnen 
darf. Dator ist der Arbeitsmarkt zu klein. Es werden auch bei 
uns mehr ausgebildet, als im Arbeitsmarkt aufgenommen 
werden können. Jährlich sind es rund 14 000 Ausländer, die 
zur Ausbildung zugelassen werden, und sie werden in Ihren 
Herkunftsländern auch gebraucht. Die Kommission war der 
Meinung, dass wir den Braindrain aus diesen Ländern nicht 
noch verstärken sollten - daher diese Einschränkung. Eine 
generelle Ausnehmemögllchkelt ergibt eben einen grösse
ren Spielraum. 

Brunner Christiane (S, GE): Je remercie Madame la rap
porteure de ce qu'elle a dlt a propos des lettres g a gquater. 
Je remercie aussi le Conseil federal d'avoir considere qua 
c'etait quelque chose d'important et d'avoir ouvert la porte, a 
l'article 30. En effet, pendant des annees, on m'a toujours dlt 
que, dans le domaine des start-up, dans celui des spin-off, 
on a des produits qua l'on almeralt commerclaiiser, qua l'on 
a les gens qul ont finalement developpe ces produits dans le 
cadre de l'EPFL ou blen m6me d'une haute ecole speciali
see. Ce sont des etrangers qui ont falt leurs etudes en 
Sulsse et qui n'ont donc pas le drolt de rester lcl apres leurs 
etudes alors qua, par exemple, dans tel cas particulier, pour 
teile commerclalisation, on a besoln de teile ou teile per• 
sonne, m&me s'II s'agit d'un laborantin, et pas d'un specia
liste de haut niveau, mais qui salt faire precisement cela, 
alors qu'il est dlfficlle de trouver l'equivalent en Sulsse. 
Je suls donc reconnaissante au Conseil federal et a la oom
mission d'avoir accepte d'ouvrir cette porte. De plus, Je pense 
que c'est profitable a la creation de nouvelles places de tra· 
vail et au renouvellement du tissu Industrie! dans notra pays. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir können uns der Fas
sung Ihrer Kommission anschliessen. In Zusammenhang mit 
dem, was Sie bei Artikel 20 beschlossen haben, ist die ent
sprechende Sicherheit gewährleistet. Wir können uns damit 
einverstanden erklären. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Zu Absatz 1bis: 
Die Regelung betreffend «sans-papiers», um die es sich hier 



23-, 
02.024 Conseil des Etats 298 16mars2005 

handelt, wurde lm Parlament bereits verschiedentlich disku
tiert. Bereits in der Antwort des Bundesrates vom Juni 1998 
auf eine Motion Fankhauser hat der Bundesrat festgehalten, 
dass eine Amnestie lediglich die Missachtung der Bestim
mungen im Ausländerrecht belohnen würde und demzufolge 
eine Erwartungshaltung und einen Anziehungseffekt zur 
Folge hätte. Zudem wäre eine Amnestie fOr Illegale auch un
gerecht gegenüber jenen, die sich rechtmässlg verhalten ha
ben. Es geht vor allem auch darum, dass die Kantone ihre 
Vollzugsfunktion wirklich wahrnehmen. 
Zahlreiche weitere Vorstösse führten dann zu einem Rund
schreiben des Bundesamtes fQr Flüchtlinge und des Bun
desamtes für Ausländerfragen. Nach Konsultation der 
Kantone führte es dazu, dass betreffend den Grundsatz der 
Aufnahme in schwerwiegenden persönlichen Härtefällen ei
nes der Kriterien die Aufenthaltsdauer von vier Jahren ist, 
dann auch die Einschulung der Kinder, die soziale Integra
tion oder das Verhalten auf dem Arbeitsmarkt. Damit besteht 
die Möglichkeit, diese Aufnahme in schwerwiegenden Fällen 
vorzunehmen, aber eine verpflichtende Formulierung im Ge
setz ist nicht erforderlich. Es wäre auch störend, wenn wir 
die Regeln im Gesetz klar festhalten und dann in einem spe
ziellen Absatz die Umgehung unter bestimmten Bedingun
gen ermöglichen. 
Die vom Nationalrat beschlossene Bestimmung entspricht, 
wie gesagt, dem erwähnten Rundschreiben von 2001. Aber 
darin Ist ausdrücklich keine Bewilligung für Fälle aus dem 
Asylbereich enthalten. 

Brunner Christiane (S, GE): L!alin6a 1 bis introdult par le 
Conseil national conceme toute 1a problematique des sans
papiers. En commission, f avais propose de placer cet alin6a 
dans les disposltions transltoires, afin de permettre une re
gularisation dans le cas des personnes qui sont la depuls 
longtemps, qul sont souvent integrees dans le marche du 
travail et dont les dossiers ont parfois aussi traine par notre 
propre faute. Selon ma proposition, II n'y aurait pas eu, une 
fois le temps ecoule, d'appel d'alr puisqu'une fois la transi
tion passee, cela aurait ete fini, 1a solution etant limitee dans 
le temps. Ensuite, puisque l'arsenal de la nouvelle loi est ex
trämement restrictif et que le Conseil federal l'a voulu de 
cette maniere, dans le fond, II ne peut finalement plus y avolr 
a l'avenir d'immlgres clandestlns, II ne peut plus y avolr de 
sans-papiers si on applique la loi dans toute sa rlgueur. 
Oonc, il s'agissait a mes yeux de faire quelque chose pour le 
passe. 
J'allais dans le mElme sens que le Conseil d'Etat genevois -
je ne le savais pas, d'ailleurs, mais enfin, je l'ai appris par la 
suite -, qui solliclte maintenant une regularisation exception
nelle et unique des travailleurs clandestins dans le secteur 
domestique a Geneve. Le gouvemement de mon canton 
propose la aussi des mesures consistant en une action uni
que, non renouvelable, a des conditions tres precises, pour 
l'examen de ces situatlons. Nous n'avons pas a traiter de 
cela aujourd'hui. Simplement, dans le fond, on allait dans la 
mElme direction: on ne falsait pas un appel d'alr, on resolvait 
une question, et apres c'etait stop. 
La majorite des membres de la commission, tout en admet
tant que ma proposition de transferer l'alinea dans les dispo
sitions transitoires n'etait en realite pas si bElte, l'a quand 
mElme rejetee. Cela m'amene a defendre 1a solution du Con
seil national telle quelle dans ma proposltion de mlnorlte. 
II est vrai que, dans le passe - vous l'avez dit, Madame 
Heberlein -, le traitement des cas de rlgueur se fondait sur 
les circulaires Metzler, aujourd'hui abrogees, qui etaient par
fois interpretees de maniere differente d'un canton a l'autre. 
Mais ce n'est pas en revoquant une clrculaire qu'on elimlne 
le probleme ou qu'on alde les cantons a trouver des solu
tions humainement et administrativement acceptables pour 
le grand nombre de personnes qui vlvent, qul travaillent en 
Suisse dans l'ombre et sous la menace constante d'une ex
pulsion. 
L!alinea 1 bis permet de regulariser les cas indivlduels d'une 
extrime gravite et de tenir compte des lnterElts publlcs ma-

jeurs lorsqu'une personne etrangere sejoume illegalement 
en Suisse depuis plus de quatre ans a des condltions bien 
precises et restrictives. Cette dispositlon a l'avantage de 
donner les mElmes chances dans tous les cantons aux per
sonnes visees, en laissant cependant aux autorites compe
tentes suffisamment de marge de manoeuvre et d'appre
ciation selon les cas. Elle a aussi l'avantage de concemer 
tout etranger qui sejoume illegalement en Suisse, quel que 
soit son canton de räsidence. Mais cette disposition n'im
pose rlen aux cantons qui restent libres d'en faire usage ou 
pas. 
Je suis aussi consclente que le Conseil national n'a vote 
cette disposltlon qu'a une bien courte majorite, puisqu'il ne 
l'a adoptee qu'avec 1 voix de majorite. Mais, pour notre 
Chambre des cantons, il me semble que l'interElt des can
tons devrait Eitre une preoccupation majeure. En adoptant 
cette disposltlon, nous donnons aux cantons un Instrument 
qul leur pennet de mieux garer la problematlque des sans
papiers qui sont la a l'heure actuelle. 
Des lors, je vous invite a suivre la proposltion de mlnorlte et 
a adherer a Ja decision du Conseil national. 

Saudan Frany0ise (AL, GE): Je dois dire que j'avais ete 
sensible ä la proposition de Madame Brumer en commis
sion, en particulier a 1a finesse de l'introduire dans les dispo
sitions transltoires, ce qul auralt eu reellement une portee 
legale plus importante que de prevolr une disposition tout a 
fait generale. Nous avions d'ailleurs aborde ce probleme, 
Monsieur le conseiller federal, lors de votre entree en fonc
tion, quand je vous avais interroge sur les solutions qui 
avaient ete proposees par Monsieur George Bush aux Etats
Unis pour faire face justement aussi au probleme des tra
vailleurs clandestlns. 
SI, en definitive, je ne me suis pas ralliee ä ta minorite, c'est 
pour une ralson essentielle, a savoir les experiences faites a 
l'etranger. Le dernier exemple est la tragedle que vivent cer
taines persomes, sl J'en crois les nouvelles d'hier: 1500 per
sonnes sont arrivees lllegalement en ltalie et vont Eitre 
renvoyees malntenant en Libye, a la suite d'accords dont on 
ne connait vraiment pas la portee. 
Tout d'abord, je n'ai pas constatä que ce mode de faire alt 
permls de resoudre definltivement ce probleme dans un seul 
pays. Madame Brunner nous affirme que ce serait le cas 
avec ces dispositions; mais, Madame Brunner, vous nous 
avez egalement dit que vous n'etlez pas d'accord avec cer
talnes de ces disposltions et que vous envisagiez de rejeter 
la loi. Donc il y a la une contradiction, parce que les dlsposl
tions restrictives que nous avons adoptees pour faire face a 
ce probleme sont lnscrites dans cette loi. 
Ensuite, s'il est vrai que la suggestion du Conseil d'Etat ge
nevois est Interessante, eile me pose toutefois un probleme 
fondamental, a savoir celui de l'inegalite de traltement lntro
dulte entre des personnes qui travaillent de maniere illegale 
en Suisse en fonctlon du secteur dans lequel elles tra• 
vaillent. Proposer de ne regularlser que les sans-paplers 
dans le secteur de l'economie domestique a pour moi quel
que chose de choquant par rapport aux sans-papiers qul tra
vaillent de maniere lllligale, soit dans l'hOtellerle, soit dans le 
bätlment. 
Je dois dire que J'etais tres partagee. SI je me souviens blen, 
je vous avais m&me dlt en commisslon, Madame Brunner, 
que, sl on pouvalt avoir des engagements fermes disant que 
le probleme serait regle une fois pour toutes, ce seralt une 
bonne solution, mais qu'apres, II nous faudralt Eitre tous sur 
1a mime longueur d'onde. Or, on a vu que le probleme se re
prodult dans les pays etrangers: quasiment un ou deux ans 
apres, on etalt dans la mElme situation. A mon avls, on aurait 
peut-Eltre pu faire la, comme je vous l'ai dit, un bout de ehe
min en commun. 
Mais, en l'etat, Je me rallle a la propositlon de la majorite, 
tout en etant consciente, Monsieur le conseiller federal, qu'il 
va vous fallolr repondre aux autorites genevoises et peut
Eltre aborder de maniere beaucoup plus generale le pro
bleme des sans-papiers qui travalllent depuis des annees en 
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Suisse et voir si vous pouvez nous trouver une solution plus 
satisfalsante que celle qui existe actuellement. 

Stilhelln Philipp (C, TG): Ich bitte Sie ebenfalls, mit der 
Mehrheit zu stimmen. Wir sprechen hier von Bewlfligungsge
suchen nach Absatz 1 Buchstabe b. In Buchstabe b wird ins
besondere auch gesagt, dass man von den Zulassungs
voraussetzungen abweichen könne, um wichtigen öffentli
chen Interessen Rechnung zu tragen. F0r mich gehört zu 
den ganz wichtigen öffentlichen Interessen nicht zuletzt die 
Rechtssicherheit. 
Hier machen wir genau das Umgekehrte: Wer sich vier 
Jahre rachtswidrig In der Schweiz aufhält, kommt dann In 
eine Vorzugsbehandlung hinein. Wenn man sich legal um 
eine Bewilligung bemüht, wird das Gesuch geprOft; bei dem 
hingegen, der sich vier Jahre rechtswidrig hier aufhält, wird 
das Gesuch nach dieser Fassung noch vertieft geprOft. 
Damit habe ich M0he. Man kann nicht rechtswidriges Verhal
ten schlussendlich noch belohnen. Für mich geht es hier tat
sächlich primär auch um die Einhaltung der Rechtsordnung -
Rechtswidrigkeit soll nicht belohnt werden. 

David Eugen (C, SG): Ich möchte die Fragen, die Kollege 
Stähelin soeben angesprochen hat, keineswegs In den Hin
tergrund stellen. Es ist zwar eine Frage des Rechtsstaates, 
aber es ist auch eine Frage der Realitäten. Herr Bundesrat 
Blocher hat gesagt, es werde von 300 000 Illegalen in der 
Schweiz gesprochen. Jetzt macht man ein Gutachten, in 
dem man dann vielleicht herausfindet, dass es nur 100 000 
sind. Ob man das wirklich per Gutachten herausfindet, dar
über bin ich etwas Im Zweifel. Aber es sind sicher Ober 
100 000 Illegal hier. 
Was sagt das Recht, was sagt dieses Gesetz dazu? Diese 
müssten alle verhaftet und In ein Gefängnis gesteckt wer
den; das steht in Artikel 110 Absatz 1 Buchstabe d; die 
Leute massen sanktioniert werden. Das macht der Staat 
aber nicht. Ich habe bis jetzt nicht gehört, dass die Absicht 
der staatlichen Behörden besteht, in diese Richtung aktiv zu 
werden. 
Die Realität ist aber, dass sehr viele dieser Leute auf dem 
Arbeitsmarkt tätig sind; sie werden vor allem im Bau, in der 
Landwirtschaft, Im Gastgewerbe beschäftigt. Und wir ma
chen hier Gesetze, bauen diese noch aus, und die Anzahl 
der Illegalen wird aufgrund dieser Revision nochmals stei
gen. Man produziert also weitere Illegale, aber am Schluss 
foutiert man sich um sie, und zwar auch vom Rechtsstaat 
aus. Zu einem schönen Tell überlässt man sie den Gemein
den oder dann Irgendwelchen anderen Organisationen oder 
Privaten. Der Staat schafft mit diesen Regelungen ein Nie
mandsland, das immer grösser wird. Natürlich gibt es dann 
auch einen Teil Kriminalität, die In diesem Sektor stattfindet. 
Nach meiner Überzeugung sind das keine Lösungen. Ich 
kann durchaus akzeptieren, wenn jetzt die Mehrheit sagt, 
auch das, was der Nationalrat beschlossen habe, sei keine 
Lösung. Aber ich sage einfach nur: Wir machen die Augen 
zu, wir verschliessen die Augen vor diesem Problem, dass 
Zehntausende, ja Ober 100 000 Menschen in dieser Situa
tion leben, und handeln nicht. Das Ist meines Erachtens 
auch gegen0ber den B0rgem nicht korrekt. 
Wir können hier schon den Rechtsstaat zelebrieren, aber 
dieser findet nur In den Büchern statt; in der Realität - In den 
Bahnhöfen, Oberall sonst - findet er nicht statt. Darum habe 
ich etwas genug von diesen grossen Worten, die auch von 
bundesrätlicher Seite kommen, was man hier alles unter
nehme, um die Dinge in diesem Sektor In den Griff zu be
kommen. Dabei sind die Leute einfach da, auch wenn sie 
nicht mehr Im Register sind. Sie sind nicht mehr in diesen 
schönen Kategorien, die wir hier für alle Ausländer aufstel
len, sondern sie sind als Illegale da. Ich denke, damit erfüllt 
der Staat schlicht und einfach seine Aufgabe nicht. 
Hier geht es nicht um die Wertung, wie bei diesen Personen 
genau vorzugehen ist. Aber sie einfach aus dem Gedächtnis 
zu streichen Ist In Jeder Hinsicht falsch. Das ist gegen0ber 
diesen Personen falsch, aber Insbesondere auch gegenüber 
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der Schweizer Bevölkerung. Diese möchte nämlich wissen, 
was eigentlich mit den Illegalen passiert. Das wollen auch 
die Gemeindebehörden wissen, die Kantone wollen es wis
sen - und der Bund macht mit der Gesetzgebung eigentlich 
nur eines: Er schafft immer mehr solche Personen. 
Von mir aus gesehen ist der Ansatz des Nationalrates viel
leicht unbefriedigend. Was mich aber noch weniger befrie
digt, ist die Streichung, dass man gar nichts macht und sagt: 
Wir wollen hier für diesen Hauptproblemfall, den wir heute 
haben, gar keine Lösung anbieten. Ich ersuche den Bundes
rat, hier eine Lösung anzubieten. Es ist seine Pflicht, uns für 
die illegalen Aufenthalter eine Lösung zu präsentieren. 

Slongo Marianne (C, NW): Ich wende mich gegen die Pau
schaläusserung von Ihnen, Herr Kollege David, dass wir Ille
gale auf dem Bau beschäftigen. So geht das nicht. Ich 
verwahre mich gegen diese Aussage. Wir haben Arbeitsver
träge, und wir verhalten uns korrekt auf dem Bau. Ich bitte 
Sie um Kenntnisnahme. 
Bitte stimmen Sie der Mehrheit zu. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie - und das Ist 
unsere Lösung, Herr David -, der Mehrheit zuzustimmen 
und diesen Absatz zu streichen. 
Wir haben in Artikel 30 zahlreiche Ausnahmen, mit denen 
man von den Zulassungsvoraussetzungen abweichen kann. 
Diese Ausnahmen gelten sogar für Illegale. Es kann von 
den Zulassungsvoraussetzungen abgewichen werden, um 
schwerwiegenden persönlichen Härtelällen oder wichtigen 
öffentlichen Interessen Rechnung zu tragen. Dies steht in 
Absatz 1 Litera b. Weiter kann nach Litera c von den Zulas
sungsvoraussetzungen abgewichen werden, um den Aufent
halt von Pflegekindern zu regeln, und nach Litera d, um 
Personen vor Ausbeutung zu schützen usw. Wir haben rela
tiv viele Ausnahmen - auch fOr Leute, die sich rechtswidrig 
und Illegal In diesem Lande aufhalten. 
Wenn Sie sagen, Herr David, Ich hätte gesagt, wir hätten 
300 000 Illegale, so Ist das nicht richtig. Im ersten Gutachten 
wurde gesagt, es seien 50 000 bis 300 000. Sie sagen, es 
seien mehrere Hunderttausend. Das sind Schätzungen, mit 
denen kann ich nichts anfangen. Wir werden jetzt etwas ge
nauer schauen, wie das Ist. Aber es ist bei Dunkelziffern so: 
Man weiss es nicht. Wenn man es wüsste, wäre es einfach. 
Wir schauen, dass wir die illegal Anwesenden jetzt genauer 
beziffern können. 
Zur Behauptung, die Gesetzgebung schaffe Illegale: Ja, das 
Ist immer sol Wenn Sie keine Gesetze haben, gibt es keine 
Leute, die Illegal sind. Ich meine, man kann ja nur gegen ein 
Gesetz verstossen, wenn es ein Gesetz gibt. Wenn es keine 
Gesetze gibt, dann gibt es auch keine Illegalen. Aber das 
hier ist ja eine viel zu einfache Regelung. Tatsache ist: Wir 
haben relatlv viele Illegale hier, weil In der Schweiz Illegalität 
attraktiv Ist. Das müssen Sie einfach sehen. Es geht darum, 
Illegalität nicht zu attraktiv zu machen, sonst haben Sie im
mer mehr Illegale. Sie haben morgen die Gelegenheit, mir 
beim Asylgesetz zu helfen - ich danke Ihnen - und mit der 
Ausdehnung des Nothilfestopps dafür zu sorgen, dass die 
Attraktivität gebrochen wird. Da haben wir bereits gute 
Erfahrungen gemacht - übrigens nicht nur in der Schweiz, 
sondern auch im Ausland: in Dänemark, Norwegen, 
Deutschland und ganz besonders In den Niederlanden. Da 
schwindet auch die Attraktivität. Das Ist eines der Mittel. 
zweitens: Wir gehen gegen Illegale vor. Sie haben keine Be
willigung, sie müssen das Land verlassen - und sie verlas
sen es auch, ausser man w0rde ihnen diesen Service 
bieten. Das ist ja klar, sie haben auch Recht. Illegale attrak
tiv zu versorgen Ist anscheinend Interessant und wird gedul
det. Darüber können wir morgen reden. 
Wir müssten sie alle ins Gefängnis stecken: Wir können Ille
gale, die wir nicht kennen, nicht in ein Gefängnis stecken. 
Das Ist ja eine Dunkelziffer; Sie reden auch von einer Dun
kelziffer. Aber das Ist In anderen Bereichen auch so. Ich 
weiss nicht, wie viele Diebe es In der Schweiz gibt. Wir ken
nen nur diejenigen, die wir feststellen, und wenn wir sie fest-
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stellen, werden sie der gerichtlichen Beurteilung zugeführt, 
und dann werden sie bestraft. Bel den Illegalen, sofern sie 
aufgegriffen werden und keine Gründe haben, schauen wir, 
dass sie das Land verlassen. Im Notfall müssen sie sogar 
überführt werden. Die Schwierigkeiten sind uns bekannt. 
Wenn Sie diese Bestimmung hier gutheissen, dann haben 
Sie eine vierjährige Frist Obwohl 2001 ein Kreisschreiben 
mit diesen vier Jahren erlassen worden ist, hat der Bundes
rat sie ausdrücklich nicht ins Gesetz genommen, weil wir mit 
diesem Kreisschreiben ganz schlechte Erfahrungen ge
macht haben. Soundso viele haben versucht, einfach diese 
Vierjahresgrenze zu erreichen. Sie sagen dann: Jetzt müsst 
ihr neu prüfen und vertieft prüfen, ihr habt vorher nicht ver
tieft geprüft - und das ganze Rechtsverfahren beginnt von 
vorne! Sie haben hier solche, die haben drei, vier Jahre 
Rechtsverfahren hinter sich, warten diese vier Jahre und be
ginnen wieder mit drei-, vierjährigen Rechtsverfahren, mit 
Revisionsbegehren usw. Das ist doch eine willkürliche 
Grenze, diese vier Jahre! Wir lassen diese Grenze offen. In 
Ausnahmefällen - in Härtefällen usw. - muss geprüft wer
den. Wir gehen davon aus, dass immer vertieft geprüft wird. 
Ich kenne keine Fälle, bei denen wir nur oberflächlich prüfen. 
Darum müssen Sie diesen Absatz streichen. Ich bitte Sie, 
hier der Mehrheit zuzustimmen. Sie haben in den vorherge
henden Buchstaben genügend Ausnahmeregelungen. Ich 
wende mich auch dagegen, dass man das hier als Zelebra
tion des Rechtsstaates auffesst. Wenn Sie die Illegalität dul
den - und sagen: Das macht nichts, das machen wir - und 
die Illegalität noch per Gesetz fördern und per Praxis för
dern, dann heben Sie den Rechtsstaat aus den Angeln. Ich 
bitte Sie, dazu hier nicht Hand zu bieten. Wir haben genug 
Bestimmungen, in denen es zum Teil gemacht wird. Darauf 
werden wir morgen zurückkommen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •••• 26 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••• 9 Stimmen 

Art. 31 
Antrag der Kommission 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposltlon de 1a commisslon 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Da wir In der 
Kommission nicht intensiv Ober diesen Artikel diskutiert ha
ben, wissen wir nicht, ob der Bundesrat an seinem Antrag 
festhält. Die Bestimmung mit der sechsmonatigen Aufent
haltsfrist ist im Nationalrat hineingekommen. Wir wissen 
nicht, ob der Bundesrat an seinem Antrag festhält. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es Ist so, wie Frau Heberlein 
gesagt hat: In der Kommission Ist das nicht mehr geprüft 
worden, wir haben dort einige Artikel zusammengenommen. 
Ich entschuldige mich, dass ich damals bei diesem Artikel 
nicht interveniert habe. Wir halten am bisherigen Antrag des 
Bundesrates fest. Ich bitte Sie, diesem Antrag zu folgen. 
Die Unterbruchsfrist von sechs Monaten - ein Kurzaufent
halter muss sechs Monate gehen und kann dann wieder 
kommen - ist in der Praxis zu starr. Darum hat der Bundes
rat gesagt «nach einem angemessenen Unterbruch .. ; die
ser ist je nach Arbeitsverhältnis verschieden. Ein schönes 
Beispiel dafür, auch wenn es zahlenmässig nicht entschei
dend ist, Ist das Zirkuspersonal. Das sind alles Spezialisten, 
von denen die meisten aus dem Nicht-ELI-Raum kommen; 
es geht um Artisten und das besondere Personal, das sich 
mit Elefanten und Kamelen auskennt usw. Das sind typische 
Kurzaufenthalter, denen wir auch eine Genehmigung ertei
len, weil man die Spezialisten in Europa nicht findet. Die ge
hen Im Winter nach Hause, dann haben sie keine Bewllli
gung mehr, und dann kommen sie wieder. Wenn das nur 
fünf Monate sind, sind wir gezwungen, ihnen Jahresaufent
haltsbewilligungen zu geben, weil wir die Möglichkeit von 
fünf Monaten Unterbruch nicht haben. Also müssen sie eine 

Jahresaufenthaltsbewilligung haben und können das ganze 
Jahr hier bleiben. 
Da muss Ich Ihnen sagen, das macht keinen Sinn. Es gibt 
Leute, bei denen das Ausländeramt sagt, man müsse einen 
Unterbruch von acht Monaten festlegen, weil es von der Si
tuation her so ist, bei anderen kann man vier Monate festle
gen, beim Zirkus fünf Monate. 
Wir bitten Sie, den Ausdruck uangemessen» zu belassen 
und von der starren Frist von sechs Monaten, wie sie der 
Nationalrat damals gewählt hat, abzusehen. Die Folgen wa
ren auch mir damals noch nicht geläufig. 

Präsident (Büttlker Rolf, erster Vizepräsident): Der Bundes
rat hält bei Absatz 4 an seinem Antrag fest. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag des Bundesrates .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Kommission .••• 9 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres d/sposltlons sont adoptees 

Art. 32 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlssion 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 33 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Ausländerinnen und Ausländern kann die Niederlassungs
bewllligung erteilt werden, wenn: 

Abs. 3-5 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Studer Jean) 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 33 
Proposition de 1a majorltd 
Al. 1 
Adherer a. la decislon du Conseil national 
Al.2 
II est posslble d'octroyer l'autorisation d'etabllssement a. un 
etranger: 

Al. 3-5 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de 1a mlnorite 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothum, Studer Jean) 
Al.2 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Die Kommissi
onsmehrheit wollte im Gegensatz zum Nationalrat für die Er
teilung der Nlederlassungsbewilligung keine neuen Rechts
ansprüche Im Gesetz schaffen. Nicht allein die Anzahl Jahre 
soll massgebend sein, sondern auch weitere Faktoren wie 
z. B. die Integration sollen massgebend sein. Sie trug damit 
den In der Vernehmlassung von den Kantonen vorgebrach
ten Bedenken Rechnung. Dies im Wissen, dass mit diesem 
Entscheid der Faktor Rechtssicherheit beeinflusst werden 
kann. Es Ist in jedem Fall eine eingehende Prüfung durch die 
Ausländerbehörden nötig. 
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Heute besteht kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Nie
derlassungsbewilligung - er ist weder Im Gesetz noch in ei
ner Verordnung verankert. Ob ein Rechtsanspruch oder eine 
Kann-Bestimmung für die Erteilung der Niederlassungsbe
willlgung nach zehn Jahren im Gesetz steht, hat wahrschein
lich In der Praxis keine wesentlichen Auswirkungen, denn in 
der heutigen Praxis wird nach zehn Jahren Aufenthalt die 
Bewilligung erteitt. Der Bundesrat woltte hier mtt dieser Muss
Vorschrift - als Gegensatz zu den strengeren Bedingungen 
bei der Zulassung und zur verschärften Bekämpfung von 
Missbrauch - einen Rechtsanspruch statuieren und ande
rerseits eben auch die Rechtsstellung verbessern. Die Kom
missionsmehrheit ist der Meinung, dass hier die bestehende 
Praxis nicht zu Missbräuchen geführt hat und dass die kan
tonalen Behörden eine klare Praxis durchziehen. Sie hat da
her - mit 9 zu 3 Stimmen - beschlossen, die natlonalrätliche 
Fassung abzuändern, der bundesrätlichen Fassung nicht zu
zustimmen und eine Kann-Vorschrift hineinzubringen. 
Bereits der Entwurf des Bundesrates sah vor, dass die Ver
weigerung der Nlederlassungsbewilligung nicht beim Bun
desgericht angefochten werden kann. Es wird daher auch 
belm Verzicht bezüglich des Rechtsschutzes keine zusätzli
chen Rechtsmittel geben. Der Verzicht auf einen Anspruch 
hat, wie Ich bereits erwähnt habe, In der Praxis wahrschein
lich keine bedeutenden Auswirkungen, weil die Handhabung 
schon so ist Die Kantone legen Jedoch Wert darauf, dass 
sie selber entscheiden können. Weil der Kantonswechsel er
laubt ist, kann es sein, dass Leute, welche eine Nlederlas
sungsbewilligung beantragen, erst seit wenigen Monaten In 
einem bestimmten Kanton niedergelassen sind und dass die 
Kantone hier ihren Spielraum wahrnehmen möchten. Die
sem Anliegen, das auch in der Kommission von den Kanto
nen nochmals vorgetragen wurde, woltten wir Rechnung 
tragen. Dies im Bewusstsein, dass sich In der Praxis wahr
scheinlich kaum viel ändern wird. Es Ist, wenn man das so 
sagen kann, auch eher eine psychologische Bestimmung. 
Wenn die Voraussetzungen, die fonnuliert sind, erfüllt sind, 
wird heute - wie gesagt - die Niederlassungsbewilllgung er
teitt, auch nach diesen zehn Jahren, und dies auch ohne 
eine gesetzliche Verpflichtung. 

Brunner Christiane (S, GE): Cette revision de la loi sur les 
etrangers introduit un changement complet d'orlentatlon en 
matiere de politique d'immigratlon, un verlteble changement 
de paradigme. Et de l'avls du Conseil federal, avec l'ouver
ture de notre pays aux ressortissants de l'Union euro
peenne, nous devons garer de maniere plus stricte 
l'lmmlgratlon des personnes lssues d'Etats tlers. C'est cela, 
1a philosophle de base de cette revlslon. 
Avec le systeme binaire qu'on lntrodult, seules les person
nes qualiflees qui sont Indispensables a notre economle 
sont admises a travailler en Suisse. Ce princlpe veut qua l'on 
serre ta vls a l'entree en n'acceptant que les grands specia
listes, les «cas» exceptionnels, et qu'on lutte contre les 
abus, que l'on durcisse las sanctlons en cas d'infractions. 
Mals une fois que 1a personne etrangere satisfait aux exigen
ces tres strlctes de la loi et qu'elle est admise en Suisse sur 
1a base de ces exlgences, alle beneficie de droits precis. II 
n'y a des lors plus aucune raison de faire de difference de 
traltement entre les personnes qul ont toutes rempli les con
ditions requises par la loi. 
La majorite de la commisslon est en complete contradiction 
avec la logique qua Je viens de decrlre. Elle cede a de vieux 
reflexes. Elle reagit comme sl l'on etait encore dans le sys
teme actuel, c'est-a-dlre qu'elle veut se proteger contre l'im
mlgratlon de personnes pauvres et peu qualifiees. C'est 
exactement ce qul se passe a cet article. Or, mol, je ne com
prends pas pourquoi un ressortissant etranger qui n'a com
mls aucun delit, qul ne menace pas notre securite interleure, 
notre ordre public, qul n'a pas trlche pour obtenir une autori
sation, qui ne depend pas de l'aide sociale, n'auratt pas un 
drott, apres avoir sejoume au moins dix ans en Sulsse, voire 
cinq ans s'il est bien Integre et parle une de nos langues, a 
une autorisation d'etablissement sans conditions. 
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En lntrodulsant la formule potestatlve proposee par la majo
rite, donc qu'II est «posslble» d'octroyer l'autorisation d'eta
bllssement a un etranger, on revlent a l'arbitraire le plus 
total, a l'arbitraire envers les personnes concernees qui rem
plissent pourtant toutes les conditions legales, mais qui ne 
peuvent pas faire valolr un drolt. C'est l'arbitralre d'ailleurs 
aussl envers las cantons qul devraient decider au coup 
par coup si l'autorisation doit Atre accordee ou non. Sur 
quels criteres se baseraient-lls? Faut-il lalsser decider les 
fonctionnaires, selon le degre de presslon exercee par les 
groupements d'intertts economiques ou scientifiques? Je 
suis convalncue que les cantons seront mleux armes 
pour repondre sans amblguTte aux demandes parfols contra
dlctoires dans le domaine de l'octroi de permis d'etablisse
ment, s'ils pauvent s'appuyer sur des disposltlons legales 
qul sont clalres et qui ne font pas la part belle a l'interpre
tation. 
En commission, Monsieur le conselller federal Blocher a de
clare qu'il pouvait vivre avec cette •Kann-Bestimmung»; et 
moi je suis profondement choquee du revirement de Mon
sieur Je conseiller federal, parce que ce retour en arriere re
vient a trahir !'Intention premlere de cette revision teile 
qu'elle nous a ete presentee par le Conseil tederal: des con
dltlons d'admlssion tres restrictives, mais une fois qu'on les 
a remplles, alles ne sont plus remises en cause. Un drolt, ce 
n'est pas une questlon psychologique; il s'agit de savoir sl 
on a ce droit a l'autorisation d'etablissement ou sl on ne l'a 
pas. 
Vous Ales en traln de faire erreur si vous suivez la majorlte. 
Ce n'est pas la m&me chose si on dit que c'est une posslbl
lite, que c'est surtout psychologlque, que de toute fa90n cela 
revlendra au m&me dans l'applicatlon par les cantons. SI on 
inscrit quelque chose dans 1a lol, II faut qua ce soft clalr - et 
le Conseil federal proposait l'lnscriptlon d'un droit. 
Je vous invtte a soutenir le projet du Conseil federal et, par 
consequent, la proposition de minorite. 

Studer Jean (S, NE): C'est effectlvement un des elements 
importants de cette revlsion que la reconnalssa.nce ou non 
du droit a l'autorisation d'etablissement, et je n'arrlve tou
jours pas a comprendre la posltlon de la majorlte de 1a com
mlssion. 
D'abord, je ne comprends en princlpe pas qu'on me dise: 
«De toute fayon, ce sera 1a mime chose qu'un drolt, mais on 
ne veut pas le reconnattre comme etant un droit» II y a la 
quelque chose qui n'est pas coherent soll c'est un droit, et 
on ecrit clalrement dans la lol que c'est un droit; soit ce n'est 
pas un drolt, mais a ce moment-la on ne dit pas que c'est 1a 
mime chose qu'un drolt. C'est une questlon de logique. 
II y a un autre element qui me parait lmportant et qui regarde 
l'ensemble du projet. On a lnslste, dans le debat d'entree en 
matiere, sur la necessite de favorlser l'integratlon; et on est a 
peu pres tous d'accord pour conslderer qu'un des aspects, 
un des axes de 1a politlque des etrangers doll Atre de favori
ser l'lntegratlon. Comment voulez-vous vraiment assocler a 
un processus d'lntegratlon les etrangers qui se comportent 
parfaitement blen, qui sont autonomes financierement, qui 
ne posent aucun probleme, mals auxquels on doll toujours 
continuer a dire: «Non, en l'etat actuel on ne peut pas vous 
reconnaitre un drolt. Mime si, pandant dix ans, vous avez 
travaille chez nous, apporte votre savoir, apporte vos res
sources, paye vos imp0ts, m&me sl vous n'avez pas commls 
d'infractlons, on ne peut toujours pas vous assurer que vous 
pouvez beneflcler d'une autorisation d'etablissement ou de 
sejourl»? 
Je crois que, dans la politique d'integratlon elle-mAme, si on 
veut vraiment inctter un etranger a s'ldentifier plelnement 
aux valeurs de notre Constitutlon - pour reprendre l'amen
dement que nous avons vote au tout debut de la lol -, il faut 
au moins reconnaitre qua celui qul, alnsi, adhere plelnement 
aux valeurs de la Constltutlon, est parfaltement insere dans 
la communaute et sur le marche du travail, a effectlvement 
droit a l'autorisatlon d'etablissement 
C'est pour cette ralson que Je vous lnvite a suivre la mlnortte. 
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Saudan Fran~ise (RL, GE): Dans mon interventlon dans le 
debat d'entree en matiere, j'ai dit que deux dispositions me 
posalent probleme: il s'aglt des articles 33 et 43. J'al dlt ega
lement que nous avlons ete peut..&tre trop sensibles a la po
sition des cantons. C'est vral que les cantons sont presque 
tous d'accord pour laisser la situation en l'etat dans ce do
maine, et se sont dit que, du moment qu'elle n'avalt pes 
pose de probleme, nous n'allions pas les brusquer en leur 
imposant un changement. J'ai dit egalement que je voudrais 
que ces deux dispositions solent discutees d'une maniere 
approfondie, paroe que, meme si je n'appartiens pas ä la mi
norite en ce qui conceme l'article 33 - j'y appartlens en ce 
qul conceme l'article 43 -, j'al beaucoup de peine avec le 
malntien de la disposltion en l'etat, d'autant plus que le Con
seil federal, dans le fond, nous avait propose des regles ex
tremement strictes. 
En ce qui conceme cette lol ainsi que la loi sur l'asile, je 
vous ai aussi dit que ce sont vralment les deux projets de loi 
auxquels j'ai participe qui m'ont pose le plus de problemes 
et qul m'ont demande le plus de travail. J'essaie d'avoir une 
llgne coherente dans ce domaine, et sl, dans bien des do
maines, je suis d'accord de renforcer, la, en tout cas person
nellement, j'ai cede aux presslons des cantons, sans voir 
egalement toutes les consequences ä long terme. 
Pour ma part, je me rallle, a l'article 33, a la minorite qui est, 
dans le fond, la positlon du Conseil federal. 

Marty Dick (RL, Tl): Ce n'est pas un probleme gauche/ 
droite, ni d'etre pour ou contre les etrangers. C'est un pro
bleme d'Etat de droit, de dlgnite et de respect de la per• 
sonne. II ne s'agit pas de decider de l'admission au Rotary 
Club ou ä une associatlon quelconque; II s'agit de dire a une 
personne si elle satisfait aux conditions prevues par la lol 
pour sejoumer dans ce pays. 
On n'est plus dans une societe moyenAgeuse de corpora
tions, dans un regime autocratique ou on peut, avec le 
pouce toume soft vers le haut soft vers le bas, decider du 
destin des personnes. Je serais tres choque sl justement le 
Conseil des Etats violalt d'une fa~n si grosslere, si mani
feste, les dispositions d'un Etat fonde sur le droit et qui res
pecte la dlgnite des personnes. 
La loi fixe les conditlons et, si ces conditions ne sont pas suf
fisantes, on n'a qu'ä en ajouter d'autres. Mals si les condi
tions sont remplies par une personne, on doft pouvoir dire 
que cette personne a le droft de rester chez nous. Et si les 
conditions ne sont pas remplies, elle n'en a pas le droit. Mais 
on ne peut pas instituer l'arbftraire, comme on l'institue avec 
une disposition qui dft: ccOn peut» ou ccOn ne peut pas». II 
s'agit de personnes qui ont vecu dans ce pays pendant dix 
ans et qui, pendant dix ans, se sont blen comportees, ont 
contribue au bien-Atre de ce pays, et je crols que la moindre 
des choses, c'est de respecter ces personnes et de leur con
ferer un droit de savoir exactement pourquol elles peuvent 
rester et pourquoi elles ne le peuvent pas. 
Je pense donc que la dignite et le respect de ces personnes 
nous imposant de soutenir le projet du Conseil federal, donc 
d'adopter la proposition de la minorite. 

Studer Jean (S, NE): Je reprends la parole parce que, pen
dant l'expose de notre collegue Marty, une autre explicatlon 
m'est venue en tAte et j'ai voulu effectuer une verification 
avant de vous la livrer. 
Cette autre raison qui dolt vous inciter a suivre la minorfte, 
ce sont les dispositions sur la naturalisation. Le droit en vi
gueur - la loi federale sur l'acquisition et la perte de la natio
nalite suisse - permet a un etranger qul a reside en Suisse 
pendant douze ans de devenir Suisse. Autrement dit, la ma
jorite de la commission ne veut pas reconnaltre ä un etran
ger qui vit en Suisse depuis dix ans le drolt d'obtenir un 
permis d'etablissement, alors que deux ans plus tard cet 
etranger aurait le drolt d'obtenir sa naturalisation. 
La, on voit bien ce que signifie, sur le plan de !'Integration, 
de la politlque a l'egard des etrangers aussi, la prapositlon 
de 1a majorite. Vous ne pouvez pas refuser de reconnaitre ä 
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quelqu'un le droit d'obtenir un permis d'etablissement apres 
dix ans, alors qu'il suffit d'attendre deux ans supplemental
res pour pouvoir devenlr Sulsse. 
Je crois qu'il y a lä une certaine coherence a avoir, ce qui jus
tifie aussi que vous souteniez la propositlon de la minorlte. 

Eplney Simon (C, VS): La priorite a ete donnee a un mem
bre de la commission, et II m'a malheureusement coupe 
l'herbe sous les pieds. 
En effet, II existe une lncOherence dans la proposltion de la 
majorite. Une incoherence parce que, si, apres dix ans, ef
fectivement, quelqu'un n'a pas le drolt d'obtenir un permls 
d'etabllssement, et que deux ans apres II a le droit d'etre na
turalise, il y a quelque chose qui ne fonctionne pas. De 
meme, je vous rappelte que, dans la lol sur le partenariat en
reglstre, nous avons lnscrit le drolt d'obtenir un permis d'eta• 
blissement apres cinq ans de vie commune. Donc, il y a lä 
quelque chose qui ne fonctlonne pas. 
GrAce aux accords bilateraux, les ressortissants de l'Union 
europeenne et de l'AELE peuvent obtenir sans difficulte 
d'abord le drolt de sejoumer, et ensuite le droit de s'etablir 
en Suisse. Par contre, pour les non-ressortissants de l'Union 
europeenne et de I' AELE, II est vrai que c'est un parcours du 
combattant qui les attend, sauf s'ils sont attractifs pour la 
Suisse parce qua ce sont des stars, des celebrites, des ca
dres, des investisseurs ou des speclalistes necessaires a 
notre economle. Mais pour les autres, la petite categorie de 
gens qualifies necessaires a notre economie, que nous 
avons accueillis chez nous, pendant cinq ans, chaque annee 
on leur renouvelle le permis de sejour s1ls montrent patte 
blanche; apres cinq ans, ils ont drolt a une prolongation -
automatique, J'allais dire - de leur perrnis de sejour; et apres 
dix ans, on serait encore en droft, sl l'on suivalt la majorite de 
1a commlssion, de leur dire: ccVous rempllssez toutes les 
condltlons, mals on n'a pas encore envie de vous donner ce 
permis d'etablissement.» 
Manifestement, on va trop loln: on ouvre effectlvement la 
porte a l'arbltraire et a tous les abus. Objectlvement, si, 
apres dlx ans, une personne qui a accompli tout ce parcours 
du combattant n'a pas encore droit a une autorisatlon d'eta
bllssement, alors que deux ans apres, eile auralt le drolt 
d'etre naturallsee Suisse, c'est la manHestatlon d'un trafte
ment differencle qui ne se justifle en aucune manlere. 
C'est pour cette raison que je vous lnvite a adopter la propo
sition de la minorite Brunner Christiane. 

Schmid-Butter Carlo (C, Al): Ich wende mich insbesondere 
gegen das von Herrn Marty vorgebrachte Argument, wir 
seien kein Rechtsstaat, wenn wir hier der Mehrheit folgten. 
Ich gehe davon aus, dass wir heute ein Rechtsstaat sind, 
Herr Kollege Marty. Das heute geltende Anag sieht In Arti
kel 4 vor, dass die Behörde im Rahmen der gesetzlichen 
Vorschriften und der Verträge mit dem Ausland nach freiem 
Ermessen Ober die Bewilligung der Niederlassung verfügt -
nach freiem Ermessen. In der Botschaft wird dann exemplifi
ziert, was das heisst. Es wird darauf hingewiesen, dass 
heute alle Angehörigen von Mitgliedstaaten der EU oder der 
Efta sowie der USA nach einem rechtmässigen und ununter
brochenen Aufenthalt von fünf Jahren aufgrund von Niader
lassungsvereinbarungen und Gegenrechtserwägungen die 
Niederlassungsbewilligung erhalten. In den übrigen Fällen 
wird die Nlederlassungsbewilligung regelmässig nach zehn 
Jahren erteilt, wenn keine öffentlichen Interessen dagegen
stehen. 
Die Zahlen sehen so aus, dass 90 Prozent dieser Personen 
die Niederlassung tatsächlich erhalten. Aber die Niederlas
sung ist auf unbestimmte Zeit gültig, sie ist endgültig. Hier 
soll meines Erachtens doch eine Prüfung nochmals ergeben 
können, ob man tatsächlich im Einzelfall die Niederlas
sungsbewllllgung erteilen will oder nicht. Ein reiner Automa
tismus ist, Herr Studer, auch Im Bürgerrecht bis heute nicht 
der Fall. 
Ich bitte Sie daher, der Mehrheit zuzustimmen, welche 
nichts Rechtswidriges tut, welche durchaus rechtsstaatlich 
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argumentiert und welche im Bereich einer auf Endgültigkeit 
ausgelegten Bewilligung doch noch eine Sicherheit vorsieht. 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Ich möchte 
einfach noch einmal darauf hinweisen, dass der Rechtsan
spruch, wie er vom Nationalrat beschlossen worden Ist, In 
der Vernehmlassung von mindestens 13 Kantonen abge
lehnt wurde. Wir sind dem Wunsch dieser Kantone nachge
kommen, Indem wir wieder eine Kann-Formulierung einge
führt haben und -- in dem Sinne, wie es jetzt auch von Herrn 
Schmid erläutert worden Ist -- die heutige Praxis fortsetzen 
wollen. Die Kantone haben heute eine Praxis, sie Ist Ihnen 
allen bekannt, sie Ist auch den Gerichten bekannt. Daher 
wollen die Kantone an dieser Praxis festhalten können. Sie 
brauchen eben den Spielraum, und sie wollen nicht, dass 
nach zehn Jahren automatisch ein Rechtsanspruch besteht. 
Es gibt weitere Fälle, die hier nicht enthalten sind und auf die 
Ich nicht im Detail eingehen kann. Ich mOchte nur noch ei
nen weiteren Punkt erwähnen, nämlich die Frage der Rezi
prozität in diesem Bereich, und die Frage stellen, wie es mit 
den Staaten ausserhalb des EU-/Efta-Berelchs ist, mit de
nen wir keine Nlederlassungsverelnbarungen haben und die 
kein Gegenrecht halten, auch wenn wir Im Gesetz eine Nie
derlassung als Rechtsanspruch verankern. 
Ich möchte Sie nochmals bitten, der Kommissionsmehrheit 
zuzustimmen, die diesen Entscheid mit 9 zu 3 Stlmmen ge
fällt hat. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es geht hier um die Nieder
lassungsbewllligung. Sie haben es erwähnt: Eine solche Ist 
unbefristet und wird ohne Bedingungen erteilt. Es geht also 
um das weitestgehende Instrument, das hier zur Verfügung 
steht. 
Die Mehrheit der Kommission will die heutige Regelung Im 
Gesetz verankern. Sie hat den Vorteil, dass die Kantone ihre 
Autonomie In der Ausländerpolitik auch Im Bereich der Nie
derlassungsbewilligung haben. Es Ist eine kantonale Ange
legenheit. Die Kantone können auch einen Rechtsanspruch 
nach zehn Jahren geben, wenn sie wollen. Die Kantone ha
ben heute die Autonomie In der Ausländerpolitik, soweit Sie 
diese nicht einschränken; und Sie müssen wissen, ob Sie 
sie einschränken wollen oder nicht. Wenn Sie einen Rechts
anspruch schaffen, haben die Kantone diese Autonomie 
nicht mehr. Sie sind aber der Meinung, es wäre besser, 
wenn den Kantonen diese Autonomie mit der Kann-Bestim
mung bleibt. Was die Aufenthalte unter zehn Jahren betrifft, 
stellt es der Bundesgesetzgeber, auch nach der Fassung 
des Bundesrates, den Kantonen frei, ob sie die Nlederlas
sungsbewilligung früher geben wollen, wenn gewisse Bedin
gungen erfüllt sind. Aber er lässt ihnen, in der Fassung des 
Bundesrates, nach zehn Jahren keine Freiheit mehr, wäh
rend die Mehrheit Ihrer Kommission diese Freiheit vorsieht. 
Was die EU-Staatsangehörigen betrifft - Herr Epiney hat 
das Beispiel eines fünfjährigen Aufenthalts erwähnt -, haben 
wir spezielle Abkommen mit diesen Ländern. Das sind spe
zielle Verträge, die nicht Im Freizügigkeltsabkommen, son
dern in den Niederlassungsvereinbarungen geregelt sind; 
das sind vertragliche Abmachungen. Filr alle anderen gelten 
die zehn Jahre, und es ist heute den Kantonen überlassen, 
ob sie In Ausnahmefällen diese Nlederlassungsbewilllgun
gen nicht erteilen wollen. Ich habe mir sagen lassen, dass -
wenn man die Praxis der vergangenen Jahre anschaut - in 
etwa 5 Prozent der Fälle die Nlederlassungsbewilligung 
nach zehn Jahren nicht erteilt wird; allerdings haben wir ja 
später diese Fälle nur noch bei Personen, die aus Ländern 
ausserhalb der Europäischen Union stammen. 
Was den Rechtsanspruch betrifft, hat der Betreffende das 
Recht, einen solchen Entscheid gerichtlich anzufechten. Ei
ner der Gründe, warum der Bundesrat ursprünglich diese 
Regelung mit dem Rechtsanspruch gewählt hat, ist folgen
der: Man erreicht natürlich -- das ist der Vorteil - eine gleiche 
Praxis in der ganzen Schweiz. Es gibt keine unterschiedliche 
Praxis mehr in den Kantonen. Ob man das will oder nicht, 
das ist die Frage. Die Autonomie der Kantone führt natilrllch 
immer auch zu Verschiedenheiten. 
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Frau Brunner hat zu Recht gesagt, Ich hätte in der Kommis
sion gesagt, ich könne mit der heutigen Lösung leben. Der 
Bundesrat hat hier diesen rechtlichen Anspruch fixiert, weil 
er natürlich auch der gegnerischen Linie entgegenkommen 
wollte. Es war ein Kompromiss. Ob das am Schluss noch so 
bleibt, weiss ich nicht. Es ist klar, das Ganze - dass man ei
nen Rechtsanspruch macht - macht natürlich nur dann Sinn, 
wenn man die Regelungen macht Ober die Zulassung, die 
Bekämpfung der Missbräuche, alle die härteren Massnah
men, die vorgesehen sind. Wenn man die nicht macht, dann 
können Sie gar nicht dabei bleiben. 
Ich bleibe bei der Fassung des Bundesrates, weil er so be
schlossen hat, aber wenn Sie der Fassung der Mehrheit zu
stimmen, kann ich damit auch leben. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 18 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •... 14 Stimmen 

Art. 34-40 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a Ja decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 41 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Ausländische Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren 
von Schweizerinnen und Schweizern haben Anspruch auf 
Erteilung und Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung, 
wenn sie mit diesen zusammenwohnen. 
Abs.2 
Ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen und 
Schweizern haben Anspruch auf Erteilung und Verlänge
rung der Aufenthaltsbewilligung, wenn sie im Besitz einer 
dauerhaften Aufenthaltsbewllligung eines Staates sind, mit 
dem ein Freizilglgkeltsabkommen abgeschlossen wurde. Als 
Familienangehörige gelten: 

Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Bilttiker, Briner, Heberlein, Kuprecht) 
Abs.4 
Kinder unter 12 Jahren .•.. 

Art. 41 
Proposition de la major/tl 
Al. 1 
Le conjoint d'un ressortlssant sulsse, ainsi que ses enfants 
celibatalres de molns de 18 ans ont droit a l'octrol d'une au
torisation de sejour et a Ja prolongatlon de sa duree de vall
dite, tl condition d'habiter avec Jul. 
Al.2 
Las membres de Ja famlile d'un ressortissant suisse, titulai
res d'une autorisation de ~jour durable delivree par un Etat 
avec lequel 1a Sulsse a conclu un accord sur la libre clrcula
tlon des parsonnes, ont drolt ä l'octrol d'une autorlsation de 
sejour et ä la prolongation de sa valldite. Sont consideres 
comme membres de 1a famille: 

Al. 3, 4 
Adherer a Ja declsion du Conseil national 

Proposition de /a m/norltt§ 
(Bilttiker, Briner, Heberleln, Kuprecht) 
Al. 4 
Les enfants de moins de 12 ans .... 
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Heberlefn Trix (AL, ZH), rar die Kommission: Hier gab es ei
nige Änderungen, nicht auf Antrag der Kommission, sondern 
aufgrund eines Bundesgerlchtsurtails vom 17. Januar 2003. 
Schweizerinnen und Schweizer müssen bei einem Famllien
nachzug von ausländischen Angehörigen den EU-/Efta-An
gehörigen künftig gleichgestellt werden. Die Regelung des 
Frelzügigkeitsabkommens ist hier grosszügig; es gilt hier Ar
tikel 8 der Bundesverfassung mit der Rechtsgleichheit. Im 
Abkommen Ist das Zusammenwohnen keine ausdrückliche 
Bedingung für das Aufenthaltsrecht der Familienangehöri
gen. Gemäss Bundesgericht ist es die Aufgabe des Parla
mentes, eine Ungleichbehandlung zu vermelden. Der Natio
nalrat hat mit der Änderung von Absatz 1 diesem Bundesge
richtsentscheid Rechnung getragen. 
Im November 2003 kam ein neuer Bundesgerichtsentscheid. 
Darin kam das Bundesgericht, mit dem Hinweis auf ein 
grundlegendes Urteil des Europäischen Gerichtshofes, neu 
zum Schluss, dass die Familiennachzugsregelung des Frei
zügigkeitsabkommens nur für Personen zur Anwendung ge
langen kann, die zuvor schon in einem Mitgliedstaat des 
Abkommens nach dem dortigen nationalen Recht eine An• 
wesenheitsberechtigung erlangt haben. Der Anspruch auf 
Famillennachzug wird dadurch deutlich eingeschränkt. Eine 
Ausdehnung des Familiennachzugs betreffend die aus
ländischen Familienangehörigen von Schweizerinnen und 
Schweizern kommt daher nicht mehr in Betracht, wenn es 
sich um den Nachzug eines Familienmitglieds direkt aus ei
nem Drittstaat handelt. Der Entwurf des Bundesrates be
rücksichtigt die neueste Entwicklung. 
In Absatz 1 wird eine Regelung vorgeschlagen, wie sie ge
mäss Artikel 42 auch für die Familienangehörigen von nie
dergelassenen Ausländerinnen und Ausländern gilt. Dabei 
ist auch das Zusammenwohnen eine Bedingung des Aufent• 
haltsrechtes - dies eine Verschärfung gegenüber dem heute 
geltenden Anag. Das war auch im ursprünglichen Entwurf 
des Bundesrates so vorgesehen, weil dadurch die Miss
brauchsbekämpfung wesentlich einfacher ist. In begründe• 
ten Fällen, z. B. aus beruflichen Gründen, aber auch in 
Fällen häuslicher Gewalt, ist eine getrennte Wohnung aus
drücklich möglich. 
In Absatz 2 wird der Kreis der Personen, die berechtigt sind, 
ausländische Familienangehörige nachzuziehen, analog den 
Bestimmungen im Freizügigkeitsabkommen ausgedehnt. 
Das Zusammenleben ist keine Bedingung für das Aufent
haltsrecht. Eine Voraussetzung dafür Ist aber gemäss der 
Rechtsprechung auch des Europäischen Gerichtshofes, 
dass die betreffenden Familienangehörigen schon eine dau
erhafte Aufenthaltsbewilligung In einem Mitgliedstaat des 
Freizüglgkeitsabkommens besitzen. Damit wird der einzu
haltende Grundsatz der Gleichbehandlung der Schweizerin• 
nen und Schweizer und der EU-/Efta-Angehörlgen ver
wirklicht. 
Zu Absatz 4: Die Kommissionsmehrheit hat sich dem Natio
nalrat angeschlossen und das Alter bei 14 Jahren belassen, 
wohl im Wissen, dass Integrationsprobleme von Klndem 
umso besser gelöst werden können, je früher der Familien
nachzug erfolgen kann. Der bundesrätliche Entwurf sieht 
ebenfalls vor, dass die Aufenthaltsbewilligung Kindern bis 
14 Jahre erteilt wird. Es ist dies also keine neue Idee. 
Ich möchte vielleicht zuerst den Minderheitsantrag begrün
den lassen, bevor Ich weiter auf diese Bestimmung eingehe. 
Sicher ist, dass die Aufnehme nicht verweigert werden kann. 
Wir kommen nachher noch zu den Voraussetzungen der Fri
sten, innerhalb welcher die Kinder oder Jugendlichen nach
gezogen werden müssen. 

Büttlker Rolf (RL, SO): Ich sehe In Bezug auf mein Anlie
gen, dass ich eigentlich auf dem Stuhl des Vizepräsidenten 
hätte bleiben können. Ich finde es bei diesem Antrag eigent• 
lich erstaunlich, das muss ich sagen - ich kämpfe ja oft in 
der Minderheit und habe immer Verständnis für Mehrheit 
und Minderheit-, dass er keine Mehrheit gefunden hat. Herr 
Marty hat bei Artikel 33 gesagt, das sei keine Frage des 
Links-rechts-Schemas In der schweizerischen Politik. Das 

möchte ich bei diesem Antrag deutlich wiederholen. Ich 
habe eigenUich auf grössere Unterstützung gehofft, da es 
um die Integration geht. In den Sonntagsreden reden alle 
von Integration, aber wenn es dann im Massstab eins zu 
eins um den Beschluss geht, wird dann wieder gekniffen. 
Ich möchte mit meinem Antrag eigentlich erreichen, dass wir 
für die Kinder einen Integrationsanreiz schaffen. Ich habe ei
gentlich nur beim Bundesrat und bei der Verwaltung Ver
ständnis für meinen Antrag gefunden. Vom Rest bin ich 
erstaunlicherweise nicht unterstützt worden. Es geht um ei
nen lntegratlonsanreiz, um eine Integrationsverbesserung. 
Ich möchte mit meinem Antrag einen möglichst frühen Nach• 
zug der Kinder erreichen. Das kann man hier in diesem 
Rechtsgeflecht nur erreichen, indem man einen Anreiz 
schafft. Mit dem Anreiz will ich zusätzlich erreichen, dass 
mindestens ungefähr die Hälfte der obligatorischen Schul
zeit in der Schweiz absolviert wird. Das ist eigentlich der 
Grundgedanke, der hinter dem Antrag steckt. 
Dies kann man eben nicht erreichen, indem man irgendein 
Malussystem einführt, da Artikel 8 EMRK und die dazuge
hörige Rechtsprechung den Nachzug von Kindern bis zum 
18. Altersjahr schützen. Ein möglichst früher Nachzug kann 
nur mit einem Anrelzsystem, mit einem Bonussystem - also 
einer rechtlichen Besserstellung als Anreiz -, gefördert wer
den. Dies Ist möglich, wenn nachgezogenen Kindern bis zu 
einem Höchstalter von 12 Jahren - eigentlich, haben mir 
viele gesagt, müsste man noch tiefer gehen, wenn man er
reichen möchte, dass die Hälfte der obligatorischen Schul
zeit In der Schweiz absolviert wird - nicht eine Aufenthalts-, 
sondern direkt eine Niederlassungsbewilllgung, das ist eben 
der Anreiz, erteilt wird. Die Integrationschancen, davon bin 
ich fest überzeugt, werden dadurch erheblich verbessert, 
denn die Hälfte der obligatorischen Schulzeit In der Schweiz 
zu absolvieren ermöglicht doch auch sprachlich - und Spra
che ist das A und O der Integration - eine deutliche Verbes
serung der Integrationschancen. 
Ich erinnere Sie daran: Beim Bürgerrechtsgesetz, das 
schliesslich abgelehnt wurde, haben wir verlangt, dass mit 
Blick auf die erlelchterta Einbürgerung fünf Schuljahre oder 
die Hälfte der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz ab· 
solviert werden sollten. Auch bei der Beratung des Berufsbil
dungsgesetzes - Sie erinnern sich - wurde in diesem Saal 
deutlich zum Ausdruck gebracht, dass der Nachzug von Kin
dem wenn immer möglich in einem Alter erfolgen sollte, das 
es ihnen ermöglicht, in die berufliche Grundausbildung ein
zusteigen. Das setzt aber voraus, dass die nachziehenden 
Kinder mindestens ungefähr die Hälfte der obligatorischen 
Schulzeit in der Schweiz verbringen können. Ich verweise 
auf Artikel 17 Absatz 2 BBG, wo eben diese Absicht stipu
liert wurde. 
Das Parlament hat also schon mehrfach zum Ausdruck ge
bracht, dass der Nachzug von Kindern möglichst früh erfol
gen soll, um ihre Integrationschancen erheblich zu verbes
sern. Ich bitte Sie: Schauen Sie die Vernehmlassungsunter
lagen an. Eine Mehrheit der Kantone, nämlich 14, hat eine 
Senkung des Nachzugsalters empfohlen. Ich werfe auch 
noch einen Blick in unsere europäische Nachbarschaft: In 
Deutschland Ist zurzeit ein neues Zuwanderungsgesetz in 
Diskussion. Die rot-grüne Regierung verlangt in Deutsch
land das Alter von 12 Jahren; dort ist man offenbar fort
schrittlicher als bei uns. Die Union als Opposition fordert so
gar 1 o Jahre als Höchstalter der nachziehenden Kinder. 
Aus all diesen erdrückenden Gründen mache Ich Ihnen be· 
liebt, eine Bestimmung ins Gesetz aufzunehmen, die die In• 
tegrationschancen der Kinder als Anreiz wesentlich ver
bessert. Ich danke Ihnen - ich schaue vor allem in den lin
ken Block - für die Unterstützung des Antrages der Minder
heit. 

Pflsterer Thomas (RL, AG): Ich dart das Integrationsanlie
gen von Herrn Bllttiker unterstreichen und vor allem darauf 
hinweisen, dass Sie mit einer Zustimmung zum Antrag der 
Minderheit BOttiker kein zusätzliches Kind in der Schweiz 
heben. Diese Kinder kommen höchstens früher, aber nicht 

Bulletin offlciel de !'Assemblee fedende 



16. März 2005 

zusätzlich. Sie sind nach der EMRK ohnehin berechtigt zu 
kommen. Also ist es doch sinnvoll, sie fruh kommen zu las
sen, damit sie hier die Schule besuchen und sich integrieren 
können. 
Darum bitte ich Sie sehr - und das ist nicht ein Links-rechts
Schema -, der Vernunft und dem Integrationsanliegen zu 
folgenl 

Berset Alain (S, FR): Je vous demande de rejeter la propo
sition de la minorite, qui demande d'abaisser a 12 ans l'äge 
determfnant donnant droit pour les enfants a l'obtention 
d'une autorisation d'etabllssement. 
II taut voir que cette disposition concerne fes personnes qui 
viennent de pays tiers, desquels ne peuvent fmmfgrer en 
principe que des cadres, des specialistes et des travaflfeurs 
qualifies qui sont recherches par fes entreprises et qui sont 
necessaires au fonctionnement de notre economie. Nous 
avons affafre ici a une popufation qui viendra dans notre 
pays parce qu'une entreprise y a un fnterAt. 
Je suis un peu surpris de devoir, apres avoir entendu l'inter
vention de Monsieur BOttiker, me faire le defenseur de la 
place economfque suisse et des interAts des entreprises 
dans cette affaire. Mais dans ces situations, Oll nous som
mes demandeurs de competences particulferes, il me parait 
tout a fait contreproductif de voulofr durcir les conditions 
d'octroi de l'autorisation d'etablissement pour fes enfants. II 
est dans notre interAt de pouvoir accueiffir des specialistes, 
des cadres, des professeurs, dans de bonnes conditfons, et 
je crois que durcir les conditions d'acces nuirait clairement a 
cet interAt. 
Nous savons qu'un nombre fmportant de chercheurs suisses 
ont quitte le pays pour des horizons Oll les condftfons de tra
vafl leur convfennent mieux, mais aussf Oll les conditions 
d'accueil pour les familles sont favorables, ce quf facilfte 
l'instalfation et aussi l'integratfon. !.'.Integration est aussi liee 
au statut qu'obtlennent les membres d'une famille et, plus le 
statut est precaire, plus l'lntegratfon est difficlfe. 
Et pufsqu'on parfe d'integratfon, il y a un autre article qui re
prend fa preoccupation evoquee par notre colfegue Büttfker: 
c'est l'artfcle 46 qui prevoit, a l'alinea 1, que fe regroupement 
familiaf soft realise dans les cinq ans et ensuite que, pour les 
enfants de plus de 14 ans, ce regroupement intervienne 
dans un delal de douze mois. Je crois que cette preoccupa
tion d'integratlon existe; eile existe aflfeurs, et il n'y a pas lieu 
ici d'utiliser cet argunient pour, en fait, abaisser a cet article 
a 12 ans l'äge donnant droit a l'octroi d'une autorisation 
d'etablissement. 
C'est dans ce sens que je vous propose d'adopter fa propo
sitlon de fa ma]orite a l'artlcle 41 aiinea 4. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Man hat festgestellt, dass 
Jugendliche, die frühzeitig in die Schweiz kommen und hier 
die Schulen besuchen, wesentlich besser integriert werden 
können als solche, die später kommen. Heute haben wir ein 
Recht auf die Niederlassung bis 18 Jahre. Das ist jemand, 
der kurz vor dem Ende der Lehre steht. Viele haben auch 
keine Lehre, die dann kommen; sie sind sehr schwer zu inte
grieren, sie fallen zwischen Stuhl und Bank. Darum hat hier 
der Bundesrat das Alter gesenkt. Die Frage ist nun: Wie weit 
soll es gesenkt werden? Es ist richtig, dass die Mehrheit der 
Kantone unter die 14 Jahre gehen möchte, weil sie sagen: 
Es ist für uns viel leichter, die Leute zu Integrieren, wenn sie 
fruher kommen. Man muss aber wissen: Das hat den Nach
teil, jetzt wieder vom Asylsuchenden oder vom Arbeitenden 
her gesehen, dass die 13- oder 14-]ährigen Kinder keine 
Niederlassungsbewifligung haben, wenn er sie nachzieht; 
das Ist die Kehrseite. 
Die Erteilung der Niederfassungsbewilligung Ist ein Anreiz 
dafür, die Kinder fruher nachzuziehen. Dass unter diese 
12 Jahre gegangen wird, wurde von niemandem gefordert. 
Sie müssen die Folgen sehen, wenn Sie zu weit hinunter
gehen. Es gibt sehr oft erwerbstätige Ehepaare, die in die 
Schweiz kommen und hier arbeiten möchten. Mit der neuen 
Regelung hat der Ehegatte das Recht, auch hier arbeiten zu 
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können. Sie lassen dann ihre Kinder noch bei den Gross
eltern Im entsprechenden Land, sie wissen auch noch nicht 
recht, wie lange sie bleiben. Das ist keine Diskussion - ob
wohl es richtig ist, dass in Deutschland die Bestrebungen, 
auf 10 Jahre zu gehen, relativ stark sind. Das Alter wird aber 
in Deutschland auf 12 Jahre festgelegt. 
Die Untersuchungen über die Auswirkungen der Integrati
onsanstrengungen bei Jugendllchen mit unterschiedlichem 
Alter sind relativ neu. Darum kann man nicht allgemein gül
tig sagen: Mit 12 oder 14 Jahren Ist es besser. Je jünger, 
desto besser; das Ist richtig. Aber Sie schaffen damit für die 
13- und 14-Jährigen auch einen Nachteil; das muss man se
hen. Sie haben keine Niederlassungsbewilligung, wenn sie 
erst in diesem Alter kommen. 
Der Bundesrat hat sich für 14 Jahre entschieden. Wir haben 
namentlich von den Kantonen und den Leuten Im In
tegrationsbereich her einen starken Druck, auf 12 Jahre zu 
gehen. Ich habe dafür auch Verständnis. Es gibt keine 
allgemein gültige Regel, was richtig und was falsch ist. Von 
der Integration her sind 12 Jahre besser, vom Recht des 
13- und 14-Jährigen her ist der Antrag des Bundesrates bes
ser. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Minderheit •... 23 Stimmen 
Für den Antrag der Mehrheit .... 1 O Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltlons sont adoptt§es 

Art. 42 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(BOttiker, Brlner, Heberleln, Kuprecht) 
Abs.3 
Kinder unter 12 Jahren .••. 

Art. 42 
Proposition de la majoritd 
Adherer a la decision du Conseil national 

Proposition de la mlnorltd 
(Büttiker, Briner, Heberlein, Kuprecht) 
Al.3 
Les enfants de molns de 12 ans ••.• 

Heberleln Trfx (RL, ZH), für die Kommission: Hier geht es 
wiederum um die Frage des Alters. Hier - im Gegensatz zu 
Artikel 41 - geht es um Personen mit einer Niederlassungs
bewilligung, während es sich bei Artikel 41 um Personen mit 
einer Aufenthaltsbewilligung handelte. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adoptd selon la proposltlon de la mlnorlM 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltlons sont adoptees 

Art.43 
Antrag der Mehrheit 
Ausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 18 Jah
ren von Personen mit Aufenthaltsbewilligung kann eine Auf
enthaltsbewilligung erteilt werden, wenn: 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Studer 
Jean) 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
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Art.43 
Proposition de ta majorltfJ 
II est possible d'octroyer une autorlsation de sejour au con
joint du titulaire d'une autorisation de sejour alnsi qu'a ses 
enfants celibataires de moins de 18 ans a condltion: 

Proposition de ta mlnorltfJ 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Adherer au projet du Conseil federal 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Bel diesem 
Thema geht es wiederum um die Frage: verpflichtende For
mulierung oder Kann-Bestimmung? Es geht um die Frage, 
ob ccausländischen Ehegatten und ledigen Kindern unter 
18 Jahren von Personen mit AufenthaltsbewHUgung» eine 
solche verpflichtend erteilt werden muss, im Sinne des 
bundesrätlichen Entwurfes und des nationalrätllchen Be
schlusses. Artikel 43 umfasst alle Aufenthaltsbewilligungen, 
auch jene von Jahresaufenthaltern. Auch hier war die Kom
missionsmehrheit der Ansicht, dass nicht ein genereller An
spruch auf Familiennachzug Im Gesetz festgeschrieben 
werden solle, sondern dass die Kantone selber entscheiden 
müssten, wie sie dies in den Vernehmlassungsantworten 
auch klar gefordert haben. 
Auch eine Kann-Formullerung ermöglicht, wie wir bereits 
vorher festgestellt haben, eine konstante Praxis der Kantone 
und damit Rechtssicherheit für die Gesuchsteller, so, wie die 
Praxis der Kantone heute bekannt ist und auch den Gesuch
stellern bekannt ist Auch hier haben sich die Kantone in der 
Vernehmlassung klar in dem Sinne geäussert, dass sie eben 
keinen Rechtsanspruch wollen, keinen generellen neuen 
Rechtsanspruch aut Familiennachzug, der anders als Im 
geltenden Recht hier eben auch niedergelassenen Auslän
dern eingeräumt wird. 
Jetzt sind wir bei den Jahresaufenthaltern. Der Anspruch 
soll nach Meinung der Kommissionsmehrheit nur denjenigen 
Personen eingeräumt werden, die sich schon längere Zeit In 
der Schweiz aufhalten und von denen angenommen werden 
kann, dass sie sich integriert haben. Wenn Jahresaufenthal
tern ein Anspruch auf Familiennachzug eingeräumt würde, 
müsste der Familiennachzug auch bewilligt werden, wenn 
sich die Person, deren Familie nachgezogen werden soll, 
erst seit kurzem in unserem Land aufhält und sich hier nicht 
integriert hat. 
Daher war die Mehrheit der Meinung, dass hier kein Rechts
anspruch begründet, sondern in Analogie zum vorherigen 
Entscheid eine Kann-Formulierung verankert werden soll. 

Brunner Christiane (S, GE): A l'article 43, la majorlte pro
pose finalement la mAme chose qu'a l'article 33, soit d'enle
ver un droit. A mon avis, c'est encore plus grave icl qu'a 
l'article 33, car on s'attaque de front au droit au regroupe
ment familial. 
Je me permets de me repeter, mais le concept du Conseil 
federal est un concept qul limlte l'admission des personnes 
d'Etats tiers de manillre tres selective, mais en contrepartle 
il donne droit au regroupement famillal: pour les autorisa
tions de courte duree, c'est seulement une possibilite; et 
pour les autorisations de sejour, c'est un droit Encore une 
fois, la majorite ne respecte pas ce principe de base. Si on 
ne donne pas droit au regroupement familial a ces speclalis
tes, a ces cadres qu'on almerait voir venlr dans notre pays, 
s'ils n'ont pas l'assurance de pouvoir venir avec leur conjoint 
et leurs enfants, ils iront offrlr leurs services dans un pays 
plus accueillant que le nOtre. 
Je pense aussi que la prise de position de certalns cantons, 
qui sont contre le fait de donner un drolt, etait un peu erro
nee, parce qu'ils continuent a reflechlr dans le systllme ac
tuel et pas dans le systllme que propose le Conseil federal, 
lequel restrelnt l'entree et les autorisatlons de travail vral
ment aux speciallstes et aux cadres dont on a besoin. 
J'avais mAme le sentiment que Monsieur le conseiller fade-

rat Biocher n'y croyait pas trop, parce qu'il a dlt en commis
sion qu'il y aura quand mAme une Immigration de personnes 
qui ne correspondent pas aux crlteres de l'articie 23, qul ne 
seront ni des specialistes ni des cadres. 
Donc, en fait, nous sommes en train de faire une loi a la
quelle nous ne croyons pas nous-m&nes si nous commen-
90ns a dire: «Comme d'autres personnes -- non qualiflees -
vont venir en Suisse, alors il ne faut pas donner le droit au 
regroupement familial." Je crois que la aussl c'est une ques
tion d'egalite de traitement. Les personnes, quand elles 
viennent, entrent par cette toute petite porte ouverte aux 
seuls specialistes, aux personnes qualiflees. II taut qu'elles 
pulssent avoir le drolt de venir avec leur famille, c'est finale
ment ce que prevoit aussl la Convention relative aux droits 
de l'enfant que nous avons ratifiee: les enfants ont le droit de 
vivre avec leurs parents. 
Alors, je vous lnvite ä respecter la philosophie de cette loi et 
a vous en tenir a la version du Conseil federal, adoptee sur 
ce point par le Conseil national. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich darf auf meine Ausfüh
rungen zu Artikel 33 verweisen. Es Ist die gleiche grundsätz
liche Frage: Wollen Sie das den Kantonen überlassen oder 
nicht? Es ist eine Frage der Kantonshoheit. Nachdem Sie 
dort diese grundsätzliche Frage für die Kantone beschlos
sen haben und auch Ober die 12 oder 14 Jahre beschlossen 
haben, meine ich, Sie müssten auch da die Konsequenzen 
ziehen; aber das ist dann gegen den Bundesrat. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit ••.• 20 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••• 13 Stimmen 

Art. 44 
Antrag der Mehtfreit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Aeimann, Briner, Büttiker, Kupracht, Schmid-Sutter Carlo) 

c. die gesuchstellende Person in guten wirtschaftlichen Ver
hältnissen lebt; und 
d. die Ausreise nach Ablauf der Kurzaufenthaltsbewilligung 
sichergestellt Ist 

Art. 44 
Proposition de la majorltl 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Proposition de Ja m/norltd 
(Reimann, Brlner, BOttiker, Kuprecht, Schmid-Sutter Carlo) 

c. le requerant vive dans de bonnes conditions econo
miques; et 
d. qu'a l'echeance de l'autorisation de courte duree, le 
depart de Suisse solt garanti. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Bel Artikel 44 
haben wir einen Antrag der Minderheit Aeimann. Die Kom
mission war mit 8 zu 5 Stimmen der Meinung, dass die Krite
rien für die Erteilung einer Kurzaufenthaltsbewilligung im 
Beschluss des Nationalrates zu den Buchstaben a, b und c 
umfassend umschrieben sind. Wer aut Sozialhilfe angewie
sen ist, kann Ehegatten und Kinder nicht nachziehen. Damit 
ist Litera c des Antrages der Minderheit erfüllt. 
Wir sind der Meinung, dass inhaltlich keine Differenzen be
stehen. Eine bedarfsgerechte Wohnung und die zusätzli
chen Bedingungen, die in den Buchstaben c und d des 
Antrages der Minderheit Reirnann formuliert werden, sind 
auch im Antrag der Mehrheit enthalten. 

Relmann Maximilian (V, AG): Ich werde gleich beide Be
stimmungen - die Buchstaben c und d - begründen. Sie ha
ben einen inneren Zusammenhang, aber wir sollten dann 
schon getrennt abstimmen. 
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Wie die Kommissionssprecherin erläutert hat, geht es hier 
um die Voraussetzungen für den Famlliennachzug bei Kurz
aufenthaltsbewilligung. Eine starke Minderheit der Kommis
sion ist der Ansicht, dass wir die wirtschaftliche und soziale 
Position, wie sie in Buchstabe c festgehalten ist, positiv um
schreiben sollten. Das ist die eine Änderung. Die andere Än
derung betrifft dann Buchstabe d. 
Zunächst zu Buchstabe c: Hier genügt der Kommissionsmin
derheit das negative Kriterium des Nichtangewiesenseins 
auf Sozialhilfe nicht. Stattdessen schlagen wir Ihnen die For
mulierung des Vorliegens von «guten wirtschaftlichen Ver
hältnissen» vor. Das ist schon ein gewisser Unterschied. Es 
kann ja sein, dass die fraglichen Personen im Moment der 
Erteilung der Bewilligung nicht oder noch nicht auf Sozlal
hllfe angewiesen sind, es aber kurz darauf sein werden. Das 
kann ja nicht die Absicht des Gesetzgebers sein. Gemeint ist 
doch vielmehr, dass Kurzaufenthalter Oberhaupt nicht auf 
Sozialhilfe angewiesen sein sollen. Das sind sie dann nicht, 
wenn die gesuchstellende Person In «guten wirtschaftlichen 
Verhältnissen» lebt. Das heisst beileibe nicht, dass ein 
Reichtum vorhanden sein muss, sondern lediglich, dass die 
gesuchstellende Person selbst für den Lebensunterhalt auf
kommen kann, sowohl für den eigenen als auch für denjeni
gen ihrer Familienangehörigen. Das soll die Regel sein; 
Ausnahmen kann es immer noch geben. 
Auf dieser Linie liegt auch der von uns neu vorgeschlagene 
Buchstabe d. Wir wollen sichergestellt haben, dass auch die 
Ausreise nach Ablauf der Kurzaufenthaltszelt sichergestellt 
ist, dass nicht nachträglich noch der Staat oder die Sozial
ämter zur Kasse gebeten werden. Wenn eine Person in gu
ten wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, dann wird sie wahr
scheinlich auch die Ausreise sicherstellen können. 

Stiihelln Philipp (C, TG): Ich bitte Sie, bei Buchstabe c bei 
der Mehrheit zu bleiben. 
Der Minderheitsantrag - «In guten wirtschaftlichen Verhält
nissen lebt» - Ist meines Erachtens nicht griffig. Er ist nicht 
definiert. Bisher, und das wird jetzt auch vom Bundesrat vor
geschlagen, war das Kriterium «nicht auf SozialhlHe ange
wiesen» einfach feststellbar. Es Ist heute bereits gängige 
Praxis. 
Hingegen die «guten wirtschaftlichen Verhältnisse»: Ich gehe 
davon aus, es handelt sich um ausländische Ehegatten und 
ledige Kinder, die Im Ausland leben. Wle wollen Sie dort 
feststellen, ob die In «guten wirtschaftlichen Verhältnissen» 
leben? Was ist der Standard? Ist das schweizerischer Stan
dard, oder ist das Standard am Wohnort? Wie geht das auf? 
Bezüglich wirtschaftlicher Sicherheit in der Schweiz mDsste 
man auf den Standard Schweiz abstellen. Wle können Sie 
das überhaupt vom Ausland her umrechnen? Faktisch Ist ein 
ausländischer Standard gegeben. 
Mir scheinen sich hier so viele Fragen zu stellen, dass wir 
beim Bewährten bleiben sollten, sprich bei der Angewiesen
helt auf Sozialhilfe. 

Berset Alain (S, FR): SI nous reprenons cette lettre c, le 
concept de «bonnes conditions economiques» me para1t 
terriblement subjectlf et difficile a definir. Pour completer ce 
que disalt notre collegue Stähelin, non seulement il n'est 
pas deflnl, mais II est en plus impossible - ou presque - a 
definir. 
Monsieur Relmann, nous n'avons deja probablement pas la 
mime Idee de ce que signlfient de «bomes conditions eco
nomlques». SI nous elargissons 1a discussion a l'ensemble 
du consell, nous aurons vraisemblablement 46 avls dlffe
rents sur ce que signlfie l'expresslon «bonnes condltlons 
economiques", et ce sera encore plus complique si nous in
terrogeons d'autres personnes a l'exterieur de notre conseil. 
Je crois que la questlon, ici, n'est pas tellement de cholsir 
entre une formulatlon positive et une formulatlon negative, 
mais de choisir - et c'est la le veritable enjeu - entre quel
que chose de clair et quelque chose de pas clair, de nebu
leux. C'est pour cette ralson que la verslon de la majorite de 
1a commlsslon me parait nettement meilleure. 
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Quant a la lettre d, II me semble qu'elle n'a pas sa place a 
cet article, d'abord parce que celui-ci s'occupe de regroupe
ment famlllal, et pas de depart de la Suisse; ensuite, la 
question du depart est deja reglee a l'article 3 du projet; en
fin, il me semble que cet article repond deja aux preoccupa
tions qu'a la mlnorlte a la lettre d. 
Je vous prle donc de sulvre, pour la lettre c, la proposition de 
la majorlte de la commission et de ne pas ajouter de lettre d, 
donc de rejeter la propositlon de la mlnorite. 

Schwelger Rolf (AL, ZG): Nur für den Fall, dass Litera d 
gutgehelssen würde, eine Frage zuhanden der Materialien: 
Würde der Begriff «sichergestellt" eine förmliche Slcherstel
lung erfordern, beispielsweise das Vorhandensein einer ent
sprechenden Garantie? Oder wäre «sichergestellt» so zu 
verstehen, dass sich der das Gesuch bewilligende Beamte 
aufgrund der Umstände sagen kam, es sei sicher, dass das 
bezahlt werden könne? 

Laurl Hans (\1, BE): Auch für den Fall eine Bemerkung, dass 
Litera c in der Variante der Mehrheit beschlossen würde: Ich 
verstehe natürlich «nicht auf Sozialhilfe angewiesen sein" 
so, Kollege Stähelln, dass das nicht nur gerade in einem 
Zeitpunkt sichergestellt werden muss. Vielmehr muss in 
Aussicht stehen, dass man nicht auf Sozialhilfe angewiesen 
sein wird. Das scheint mir ganz wesentlich zu sein, denn 
dann hat Litera c in der Fassung der Mehrheit den Vorteil der 
grösseren Präzision und Einfachheit im Vollzug. Diese Art 
der Auslegung scheint mir zuhanden der Materialien doch 
sehr wesentlich zu sein. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie, bei der Fas
sung der Mehrheit zu bleiben, die grundsätzlich mit der des 
Bundesrates übereinstimmt. 
Ich selber bin einverstanden - das werden Sie bei der Ausle
gung von Litera c den Materialien entnehmen -, dass das 
nicht eine punktuelle Sache Ist, wenn jemand jetzt gerade 
arbeitet und man welss, dass er in vierzehn Tagen nicht 
mehr arbeiten und dann auf Sozialhilfe angewiesen sein 
wird. Die Fassung des Bundesrates hat den Vorteil, dass 
man welss, wer In guten Verhältnissen lebt. Jemand, der 
keine Sozialhilfe bezieht und keine beziehen wird, soweit 
man das sieht, lebt In guten Verhältnissen. Da haben wir na
türlich Grenzen. Die Sozialhilfeleistungen sind heute ge
mäss Skos-Rlchtlinien bestimmt. Man weiss, dass ein Fami
lienvater mit zwei Klndem als Sozialleistungen, wenn man 
alles zusammenrechnet, zwischen 4500 und 5000 Fran
ken pro Monat erhält Man hat hier klare Richtlinien. Sonst 
wüsste man, wenn man von «guten Verhältnissen» spricht, 
nicht, was das bedeutet Aber Ich teile die Auffassung, dass 
hier nicht eine rein systematische, momentane Aufnahme 
gemeint ist. Ich nehme an, auch Herr Stähelln wird bestäti
gen, dass wir die Auslegung immer Im Auge gehabt haben. 
Zur Sicherstellung der Ausreise nach Ablauf der Kurzaufent
haltsbewilligung: Die Erlahrung zeigt, dass eine alHälllge 
Nichtausreise praktisch nie aus finanziellen Gründen pas
siert, sondern man möchte einfach hier bleiben. Das würde 
bedeuten, dass man bei Jedem, dem man eine Kurzaufent
haltsbewilligung ausstellt, sagt: Du hast die Ausreise sicher
zustellen, also ein Sperrkonto und Ähnliches einzurichten. 
Ich weiss nicht, ob der Aufwand in Anbetracht der doch nicht 
sehr zahlreichen Fälle zu gross ist. Grund fDr die Nichtaus
reise ist In der Regel einfach, dass man hier bleiben will, und 
nicht In erster Linle, dass man die Ausreise nicht bezahlen 
kann. 
Im Gegenteil, wir haben sehr viele Fälle, in denen wir die 
Ausreise bezahlen: Wir geben illegalen Aufenthaltern das 
Flugbillett, wir bezahlen ihnen die Reise zum Flughafen, und 
sie gehen trotzdem nicht. Darum haben Ja viele Kantone 
Ausschaffungsgefängnisse. Ich erinnere Sie daran, dass wir 
Ja in meinem Departement ein eigenes Reisebüro haben, 
das BIiiette fQr die Leute ausstellt, die nach Hause sollen. 
Wlr haben Kantone, die Flugzeuge reservieren und jeden 
Morgen bis zu 50 Prozent Annullationen haben, weil die 
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Leute einfach nicht kommen, obwohl alles da ist und bezahlt 
wird. 
Also, ich wOrde meinen, wir schaffen hier einen relativ gros
sen administrativen Aufwand, der schlussendlich das Grund
problem nicht löst. FOr die paar Fälle, die dann vielleicht 
besser zu lösen sind, bedeutet es einen zu grossen Auf
wand. 
Ich bitte Sie, der Fassung des Bundesrates bzw. der Mehr
heit zuzustimmen. 

Bst. c-Let. c 

Abstimmung - Vote 
FOr den Antrag der Mehrheit ..•• 27 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit •... 6 Stimmen 

Bst. d - Let. d 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Minderheit .... 1 O Stimmen 
Dagegen .•.. 25 Stimmen 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltions sont adoptees 

Art. 45 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commission 
AdMrer il la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adoptt§ 

Art. 46 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(BOttiker, Briner, Heberlein, Kuprecht, Reimann) 
Abs. 1 
.... Kinder Ober 12 Jahren ••.• 

Art. 46 
Proposition de la ma]orltt§ 
Adherer il la decision du Conseil national 

Proposition de la minorltt§ 
(BOttiker, Briner, Heberlein, Kuprecht, Reimann) 
Al. 1 
.... les enfants de plus de 12 ans ..•. 

Heberleln Trix (RL, ZH), fOr die Kommission: Artikel 46 ist 
ebenfalls bereits erledigt, nehme ich an, durch die vorherge
henden Abstimmungen, auch wenn bei diesem Artikel theo
retisch ein anderer Entscheid gefällt werden könnte. 

Prisldent (Bieri Peter, zweiter Vizepräsident): Teilt der 
Sprecher der Minderheit die Meinung von Frau Heberlein? 

Büttlker Rolf (RL, SO): Den Antrag werde ich sicher auf
rechterhalten. Aber wir haben abgestimmt, und ich glaube, 
es geht beim Konzept, beim System, bei der Frage betref
fend das Alter 12 eigentlich um dasselbe. Man könnte, wie 
gesagt, theoretisch einen anderen Entscheid fällen, aber ich 
glaube, analog den Entscheiden bei den vorherigen Artikeln 
ist das Alter 12 richtig. Ich glaube, das sieht auch die ur
sprOngliche Mehrheit so. 

Brunner Christiane (S, GE): Ich wäre bei der ursprOngli
chen Mehrheit. Mais je suis tout il fait d'accord avec l'inter
pretation de Monsieur BOttiker: nous avons dejil vote en fait. 

Angenommen gemäss Antrag der Minderheit 
Adoptt§ selon la proposition de la minorltt§ 

Übrige Bestimmungen angenommen 
Les autres dlsposltlons sont adoptees 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le dt§bat sur cet objet est inteffompu 

Schluss der Sitzung um 12.50 Uhr 
La st§ance est levee a 12 h 50 
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Ausländergesetz 
Lol sur les etrangers 

Fortsetzung - Suite 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI 2002 3709) 
Message du Conseil f6d6ral 08.03.02 (FF 2002 3469) 
Nationalral/Conseil national 05.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Natlonalral/Consell national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalral/Conseil natlonal 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil natlonal 06.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 07.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 15.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalral/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Bats 18.03.05 (Zweitrat - Dewd!lme ConseiQ 
Ständerat/Conseil des Etats 16.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 17 .03.05 (Fortsetzung - Suite) 

Bundesgesetz llber die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federale sur les etrangers 

Art. 47 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
(die Anderung betrifft nur den französischen Text) 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 47 
Proposition de Ja commlsslon 
Al. 1 

b. lorsque les conditions du droit civil sur le placement des 
enfants li des fins d'adoption sont remplies; 

A/.2 
Adherer li la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopt,j 

Art. 48 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
(vgl. Art. 41 Abs. 1) 

Art. 48 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer au projet du Conseil federal 
(cf. art. 41 al. 1) 

Brunner Christiane (S, GE): J'aimerals dire quelque chose 
li propos de l'article 48. Si j'ai envie de prendre la parole sur 
cette disposition li l'article 48, c'est parce que ma preoccu
pation concerne le probleme de la violence conjugale. Les 
organisations engagees dans la defense des femmes nous 
ont signale que de nombreuses femmes etrangeres vivent 
sous la menace constante de violences physiques ou 
sexuelles de la part de leur mari. II est deja difficlle, pour la 
plupart des femmes, mäme lorsqu'elles sont suisses, de 
quitter leur partenaire lorsqu'il est violent, mais pour les fem
mes immigrees, le probleme est encore bien plus aigu: alles 
n'osent souvent pas quitter le domicile conjugal, lorsque les 
choses se passent tres mal pour alles et leurs enfants, de 
peur de perdre leur droit de rester en Suisse. Elles croient 
en effet que si alles quittent leur mari pendant une periode 
transitolre en se refuglant, par exemple dans une maison 
pour femmes battues ou chez une amie, alles ne repondront 
plus au entere de cohabitation, qui fonde dans la loi le droit li 
l'autorisation de sejour pour alles et pour les enfants de 
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moins de 18 ans. II est important d'ellminer toute ambiguite 
sur cette question afin de donner les assurances necessai
res aux femmes etrangeres victimes de violence conjugale 
ainsi qu'aux organismes qui les soutiennent. 
J'avais, quant a moi, presente une proposition de minorite a 
un autre article, mais il me parait qu'elle n'est pas utile au vu 
de l'interpretation que l'on donne li l'article 48. A ce tltre, 
j'aimerais que Monsieur le conseiller federal Blocher con
firme ce qu'il a declare en commission, c'est-ii-dire que l'arti
cle 48 ne concerne pas uniquement le cas de deux conjoints 
qui auraient des domiciles separes, par exemple pour des 
raisons professionnelles, mais que cela concerne aussi le 
cas des femmes qui, pour se proteger, qulttent momentane
ment le domicile conjugal sans se creer un domicile separe. 
En d'autres termes, j'aimerais avoir la confirmatlon expresse 
que, parmi les raisons majeures justifiant, selon cet article, 
l'abandon de la cohabitation, figure aussi la violence conju
gale. 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Wir haben dies 
bei Artikel 41 bereits erwähnt Ich habe dort ausdrücklich ge
sagt, dass dieser Artikel auch die Frauen in schwierigen fa
miliären Verhältnissen betrifft, dass dieser Fall als wichtiger 
Grund für eine Ausnahme vom Erfordernis des Zusammen
wohnens anerkannt wird. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Es ist richtig, dass ich Frau 
Brunner in der Kommission zugesichert habe, zu Artikel 48 
eine Erklärung zuhanden der Materialien abzugeben. Das 
hat dazu geführt, dass sie ihren Antrag zurückgezogen hat. 
Ich will es hier gerne tun. 
Gemäss Artikel 48 sind getrennte Wohnungen möglich, so
fern wichtige Gründe dafür geltend gemacht werden. Als 
grundsätzliche Voraussetzung muss aber weiterhin eine Fa
miliengemeinschaft bestehen. Dies gilt etwa auch für aus
ländische Frauen, die unter ehelicher Gewalt leiden und 
deshalb vorübergehend in einem Frauenhaus oder an einem 
anderen Ort wohnen. Ist eine Trennung definitiv, so ist zu 
prüfen, ob das Aufenthaltsrecht gemäss Artikel 49 weiterhin 
bestehen kann. Auch dort ist vorgesehen, dass das Aufent
haltsrecht in schwerwiegenden Härtefällen weiterbesteht. 
Dies gilt gemäss Artikel 49 Absatz 2 insbesondere dann, 
wenn die Ehegattin zum Opfer häuslicher Gewalt wurde und 
die soziale Eingliederung im Herkunftsland gefährdet er
scheint. 

Angenommen -Adopt,j 

Art49 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
.... Verlängerung der Aufenthaltsbewilligung nach den Arti
keln 41 und 42 weiter, wenn: 

(vgl. Art. 43) 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art49 
Proposition de Ja majorft,j 
Al. 1 
.... des articles 41 et 42 subsiste: 

(cf. art. 43) 
A/.2, 3 
Adherer li la decision du Conseil national 
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Proposition de la minorlte 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Sie haben sich bereits 
bei Artikel 43 für die Mehrheit entschieden. 

Angenommen gemiiss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposltlon de ta ma}orlte 

Art. 50 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Die Ansprüche nach den Artikeln 42, 47 und 49 erlöschen, 
wenn: 

(vgl. Art. 43) 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Abs.2 
Die Ansprüche nach den Artikeln 42, 43 und 49 erlöschen, 
wenn: 

Art. 50 
Proposition de 1a ma}orlte 
Al. 1 
Adherer EI la decislon du Conseil national 
Al.2 
Les droits prevus aux articles 42, 47 et 49 s'etelgnent: 

(cf. art. 43) 

Proposition de 1a mlnorlte 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Al.2 
Les droits prevus aux articles 42, 43 et 49 s'eteignent: 

Präsident (Frick Bruno, Präsident): Es liegt ein korrigierter 
Antrag der Minderheit Brunner Christiane vor. 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Wir haben hier 
einen korrigierten Minderheitsantrag Brunner Christiane. Ich 
möchte Ihnen beantragen, dem Mehrheitsantrag der SPK zu 
folgen, weil Artikel 43 ja bereits entsprechend geändert 
wurde. 
Das Rechtsmissbrauchsverbot ergibt sich aus dem allgemei
nen Verwaltungsrecht und aus den Grundsätzen des Völker
rechtes. Artikel 50 wurde deklaratorisch eingefügt, weil im 
Bereich des Famlllennachzuges leider sehr oft Rechts
missbräuche vorkommen. Auch bei Pflegekindern ist ein 
Rechtsmissbrauch möglich, gerade im Einverständnis mit ei
nem älteren Pflegekind, das so die Zulassungsvorschriften 
der Schweiz umgehen will. Zudem können hier auch die 
Widerrutsgründe von Artikel 61 vorliegen. Daher kann in Ar
tikel 50 der Verweis auf Artikel 47 nicht gestrichen werden, 
denn der Grundsatz des Rechtsmissbrauchsverbotes gilt 
selbstverständlich auch bezüglich des Aufenthaltsrechtes 
von Pflegekindern. Artikel 47 entspricht dem heutigen Arti
kel 7a Anag. Die ausdrückliche Erwähnung von Artikel 47 in 
Artikel 50 ist keineswegs eine Verschlechterung gegenüber 
der heutigen Rechtslage. Bei minderjährigen Kindern wird 
selbstverständlich das Kindeswohl berücksichtigt. 
Daher beantrage ich Ihnen, der Kommissionsmehrheit zuzu
stimmen, wie Sie dies in Artikel 43 ja auch bereits beschlos
sen haben. 
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Brunner Christiane (S, GE): II ne s'agit pas de la proposi
tion de minorite qui figure dans le depliant, mais de la propo
sition modifiee de la minorite, distribuee sur feuille. Ce que je 
demande a l'article 50, c'est de bitter non pas la mention de 
l'article 43 - la majorite a decide dans l'autre sens -, mais la 
reference a l'article 47. Cette proposition concerne donc un 
autre probleme, celui pose par la situation particuliere des 
enfants pla~s dans une famille d'adoption. 
L.:article 50 traite de l'extinction du droit au regroupement 
familial et, parmi les motifs justifiant l'extinction de ce droit, 
figure aussl le fait que la personne etrangere ou une per
sonne dont eile a la charge depend de l'aide sociale. Dans la 
formulation actuelle, il serait donc tout EI fait possible qu'un 
enfant place en Suisse en vue d'une adoption aupres d'une 
famille qui viendrait EI dependre de l'aide sociale perde son 
droit de sejourner en Suisse, suite a la revocation de l'autori
satlon du regroupement familial des parents qui souhaitaient 
l'adopter. 
Qu'adviendrait-il de cet enfant? Suivant la Convention de 
La Haye sur la protection des enfants et la cooperation en 
matiere d'adoption internationale, que la Suisse a ratifiee, 
l'autorlte suisse qul accepte le placement d'un enfant venant 
d'un pays etranger doit confirmer aux autorltes de ce pays 
que l'enfant pourra sejourner de maniere permanente en 
Suisse. Lorsque le maintien dans une famille d'accueil pose 
des problemes serieux, le renvoi d'un enfant dans son pays 
d'origine n'est possible qu'en dernier ressort et a condition 
que l'interllt de l'enfant l'exige. En d'autres termes, la Suisse 
doit assurer que le sejour en Suisse des enfants adoptifs ve
nus de l'etranger soit permanent, quelles que soient les diffi
cultes economiques ou sociales de la famllle d'accueil. 
Prenons un autre cas de figure: les personnes chez qui l'en
fant est pla~ en vue d'adoption ne veulent plus, pour une 
raison ou pour une autre, proceder a l'adoption. L.:enfant de
pendrait alors tout de suite de l'aide sociale et perdrait, du 
fait de ce motif de revocation, aussi son droit de sejour en 
Suisse. 
Quant aux autres motifs d'extinction ou de revocation, qui 
sont evoques a l'artlcle 47, lls ne sont pas justifies dans le 
cas d'une adoption, dans la mesure ou ils tendent a sanc
tionner des abus ou des irregularltes dans la procedure. En 
effet, dans le contexte des procedures regies par la Conven
tion de La Haye, toutes les garanties sont donnees aux auto
rites suisses pour verifier le deroulement correct de la 
pro~dure d'adoption, tant dans le pays d'origine qu'en 
Suisse. 
Une fois l'adoption prononcee, l'enfant doit rester integre 
dans sa nouvelle famille de manlere permanente; il taut donc 
bitter, a l'alinea 2 de l'article 50, la mention de l'article 47 qui 
regit le droit au sejour des enfants places en vue de l'adop
tion, pour exempter ces enfants de la revocation du droit de 
sejour; pour ne pas leser d'une part le droit de ces enfants, 
et pour ne pas violer d'autre part la Convention de La Haye 
sur l'adoption, que notre pays a ratifiee. 
J'aimerais ajouter une reflexion en ce qui concerne les 
parents candidats a l'adoption. Pour beaucoup de couples 
en Suisse, l'adoption internationale est le dernier espoir de 
devenir parents. lls entament souvent un processus de re
cherches et de demarches qui est long et fastidieux avant 
d'avoir la chance de pouvoir accueillir un enfant venu 
d'ailleurs. Si les Etats parties a la Convention de La Haye 
apprenaient que la Suisse ne respecte pas dans tous les 
cas le droit de l'enfant a un sejour permanent en Suisse, 
leur reaction pourrait lltre de ne plus «destiner» les enfants 
vers la Suisse. II me semble que cela aussi devrait lltre pris 
en consideration. 
N'oublions pas que nous parlons ici d'enfants orphelins ou 
abandonnes, qui ont trouve retuge dans une famille en 
Suisse. II serait indecent de les soumettre une fois de plus 
au traumatisme de l'abandon pour des raisons de procedure 
auxquelles eux-mllmes ne peuvent strictement rien. 
Je vous invite a suivre ma proposition de minorlte, qui est 
peut-lltre un detail mais, pour les personnes que cela con
cerne, celui-ci peut lltre extrllmement important. 
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Blocher Christoph, Bundesrat: Artikel 43 ist erledigt, weil 
wir das schon beschlossen haben. Also geht es noch um Ar
tikel 47. Ich bitte Sie auch, der Mehrheit zuzustimmen. 
Das Rechtsmissbrauchsverbot ergibt sich bereits aus dem 
allgemeinen Verwaltungsrecht und aus dem Grundsatz des 
Völkerrechtes. Artikel 50 des Ausländergesetzes ist einge
führt worden, weil im Bereich des Familiennachzuges leider 
relativ oft Rechtsmissbräuche vorkommen. Bei Pflegekin
dern ist ein Rechtsmissbrauch möglich, gerade auch im Ein
verständnis mit älteren Pflegekindern, sodass die Zulas
sungsvorschriften der Schweiz umgangen werden können. 
Zudem können hier Widerrufsgründe gemäss Artikel 61 vor
liegen; daher kann in Artikel 50 der Verweis auf Artikel 47 
nicht gestrichen werden. Wir wollen eben gerade diesen Fall 
betonen, der häufig vorkommt. Der Grundsatz des Rechts
missbrauchsverbotes gilt somit selbstverständlich auch be
züglich des Aufenthaltsrechtes von Pflegekindern. 
Artikel 47 des Ausländergesetzes entspricht dem heutigen 
Artikel 7a Anag. Die ausdrückliche Erwähnung von Artikel 47 
Ist keine Verschlechterung gegenüber der heutigen Rechts
lage. Selbstverständlich steht aber auch bei minderjährigen 
Pflegekindern das Kindeswohl im Vordergrund. Besteht kein 
Aufenthaltsrecht mehr, z. B. wegen Rechtsmissbrauchs, 
helsst das jedoch noch nicht, dass automatisch eine Aus
reise verfügt wird. 
Eine Bewilligung kann im Ermessen der Behörden trotzdem 
verlängert werden, wenn das Kindeswohl im Vordergrund 
steht. Das sieht auch das Haager Übereinkommen über in
ternationale Adoptionen so vor. Dieses Abkommen enthält 
kein absolutes Aufenthaltsrecht, etwa im Fall eines Rechts
missbrauchs. Es hält lediglich fest, dass beim Scheitern der 
Adoption in der Schweiz für den Entscheid über den weite
ren Aufenthalt des Kindes das Kindeswohl ausschlaggebend 
sein muss. Die Erwähnung von Artikel 47 hier Ist kein Wider
spruch dazu, sondern besagt lediglich, dass zuerst geprüft 
wird, ob Rechtsmissbrauch ein Einschreiten erfordert. Aber 
das Kindeswohl kann eine andere Entscheidung ergeben. 
Den Bundesbehörden Ist im Übrigen bis heute kein einziger 
Fall bekannt, in dem die Ausländerbehörde ein Pflegekind im 
Widerspruch zum Kindesinteresse aus der Schweiz wegge
wiesen hätte. 
Wir bitten Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 24 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.• 9 Stimmen 

Art. 50a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Eingetragene Partnerschaft 
Text 
Die Bestimmungen dieses Kapitels über ausländische Ehe
gatten gelten für die eingetragene Partnerschaft sinnge
mäss. 

Art. 50a 
Proposition de Ja commlss/on 
Tltre 
Partenariat enreglstre 
Texte 
Les disposltions de ce chapltre concernant le conjoint etran
ger s'appliquent par analogie aux partenaires enregistres. 

Heberleln Trix (AL, ZH), für die Kommission: Hier wurden 
bereits die Änderungen, die bei einem Inkrafttreten des Part
nerschaftsgesetzes vorgenommen werden müssten, hinein
genommen. Wir hoffen, dass bis zum Abschluss des Dif
ferenzbereinigungsverfahrens die Abstimmung vorbei sein 
wird und dass wir dann wissen, ob das ins Gesetz hineinge
hört oder nicht. 

Angenommen -Adopte 

Art. 51-57 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 58 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Das Bundesamt kann an schriftenlose ...• 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 58 
Proposition de Ja commlss/on 
Al. 1 
t.:office peut etablir •••• 
A/.2--4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Hier handelt es 
sich nur um eine textliche Anpassung aufgrund der Reorga
nisation des Bundesamtes. 

Angenommen -Adopte 

Art. 59 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commission 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 60 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
.. .. aufrechterhalten werden. (Rest des Absatzes streichen) 

Art. 60 
Proposition de Ja comm/ss/on 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
A/.2 
.... pendant quatre ans. (Biffer le raste de l'alinea) 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Wie Sie sehen, 
haben wir hier die Fragen der Freizügigkeltsleistungen oder 
Pensionskassengelder, die im Nationalrat hinzugefügt wur
den, wieder gestrichen. Die Ergänzung, die im Nationalrat 
vorgenommen wurde, Ist nicht praktikabel. Wir haben einen 
Bericht des Bundesamtes für Sozialversicherungen einge
holt, der nachweist, dass der Aufwand unverhältnismässig 
wäre. 
Es gibt noch weitere Gründe, die zu Auszahlungen der Pen
sionskassen führen können, zum Beisplel eben Selbststän
digkeit bei der Rückkehr ins Ausland, Erwerb von Wohn
eigentum, Aufgabe der Erwerbstätigkeit usw. Die Miss
brauchsbekämpfung bei den Auszahlungen müsste, wenn 
schon, generell im Rahmen des Gesetzes über die berufli
che Vorsorge erfolgen. Dies entspricht auch der Meinung 
des Bundesamtes für Sozialversicherung. Die Ausreise aus 
der Schweiz erfolgt ja oftmals, um Im Herkunftsland eine 
neue Existenz aufzubauen. Dafür wird das Geld der zweiten 
Säule benutzt. Dies müsste im Einzelfall berücksichtigt wer
den. Andernfalls würde der Versuch einer - wünschenswer
ten - Wiedereingliederung im Herkunftsland künstlich er
schwert. 
Es besteht ausserdem auch kein Anspruch auf Wiederzulas
sung In unserem Land. Eine Kann-Bestimmung kann immer 
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mit Bedingungen verknüpft werden. Es bleibt den Behörden 
unbenommen, in möglichen Missbrauchsfällen die Wieder
zulassung an die Verpflichtung zu knüpfen, die Pensionskas
sengelder bei der Rückkehr wieder einzuzahlen. Dies ist in 
der Botschaft auf Seite 3808 auch so vermerkt. 

Angenommen -Adopt6 

Art. 61 
Antrag der Kommission 

c ....• oder die innere oder die äussere .... 

Art. 61 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 
(la modffication ne conceme que le texte allemand) 

Prisldent (Frick Bruno, Präsident): Bel den Artikeln 61 bis 
65 und bei Artikel 67 wird die gleiche Korrektur beantragt. 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Es ist eine for
melle Anpassung. Wir haben nie die innere und die äussere 
Sicherheit als gleichzeitig gefährdet betrachten wollen, son
dern es geht um die Frage der inneren oder der äusseren Si
cherheit. 

Angenommen -Adopt6 

Art.62 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

c ..... oder die innere oder die äussere .... 

Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 62 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
(la modification ne conceme que le texte aHemand} 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopt6 

Art. 63 
Antrag der Kommission 
Abs. 1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.... oder die innere oder die äussere .... 

Art. 83 
Proposition de 1a commisslon 
Al.1,2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.3 
Adherer a la decision du Conseil national 
(la modification ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen -Adopt6 

Art. 64 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopt6 
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Art. 65 
Antrag der Kommission 
Abs.1,2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
..•. oder die Innere oder die äussere .... 

Art65 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1, 2 
Adherer a la decislon du Conseil national 
Al.3 
Adherer a la decislon du Conseil national 
(la modiflcation ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen -Adopte 

Art66 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

e. Streichen 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 66 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 

e. Biffer 
Al.2-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Wir haben Li
tera e von Absatz 1 gestrichen - nicht, weil wir nicht die Not
wendigkeit sehen, dass Scheinehen eben bestraft werden 
müssen. Es heisst hier: Wer in der Schweiz bereits einmal 
eine Aufenthaitsehe zur Umgehung der gesetzlichen Be
stimmungen eingegangen ist, soll keine Gelegenheit mehr 
erhalten, hier eine neue Ehe einzugehen. Wir meinen, dass 
diese Bestimmung, die vom Nationalrat eingefügt worden ist, 
nicht nötig ist Das Anllegen Ist bereits in Litera a enthalten. 
Ein Einreiseverbot Ist möglich bei einem Verstoss «gegen 
die öffentliche Sicherheit und Ordnung». Das Eingehen ei
ner Scheinehe wird als Straftatbestand erfasst. 
Ich glaube, dass Im Nationalrat die Meinung bestand, dass 
es in Artikel 113 Absatz 2 des Ausländergesetzes nicht um 
das Vorliegen eines Straftatbestandes gehe. Damit Ist es ein 
Verstoss gegen die öffentliche Ordnung und Sicherheit, und 
der Erlass eines Einreiseverbotes ist möglich, auch wenn 
keine strafrechtliche Verfolgung erfolgt Generell sollte hier 
also nicht nochmals eine Bestimmung eingefOgt werden, die 
nur bestätigt, was bereits geregelt worden ist. 

Angenommen -Adopt6 

Art. 67 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... der inneren oder der äusseren •.•• 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
.... oder die innere oder die äussere ..•. 

Art. 87 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
.... la securite Interieure ou exterleure de la Suisse. 
A/.2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 
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Al.4 
Adherer a la decision du Conseil national 
(la modiflcatlon ne conceme que le texte allemand) 

Angenommen -Adopte 

Art. 68-71 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adoptf§ 

Art. 72 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 Einleitung 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs. 1 Bst a-c 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1 Bst. d 
.••• Gefährdung der inneren oder der äusseren ..•. 
Abs. 1 Bst. e-g 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs. 1 Bst. h, I 
Streichen 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 72 
Proposition de Ja commisslon 
Al. 1 lntroductlon 
Adherer au projet du Conseil federal 
Al. 1 let a-c 
Adherer a la declsion du Conseil national 
Al. 1 let. d 
Adherer a la declsion du Conse!I national 
(la modification ne concerne que le texte allemand) 
Al. 1 /et e-g 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al. 1 /et. h, I 
Biffer 
A/.2 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), fOr die Kommission: Die Artikel 71 
bis 83 werden materiell ja erst Im Rahmen der Beratung des 
Asylgesetzes behandelt. Wir m0ssen hier eine formelle Ge
nehmigung vorlegen. Die Artikel 71 bis 77 betreffen die 
Zwangsmassnahmen, die Artikel 78 bis 83 die vorläufige 
Aufnahme. Diese Artikel werden materiell, wie gesagt, Im 
Asylgesetz behandelt, zusammen mit den neuen Anträgen 
des Bundesrates. Wir m0ssen hier einfach eine formelle Ge
nehmigung der Anträge des Bundesrates vornehmen. Nach
her soll dann die ganze Materie wieder eingegliedert wer
den, wie ich dies in meinem Elntretensreferat gesagt habe. 

Angenommen -Adopte 

Art. 73 
Antrag der Kommlss/on 
Abs. 1 

b ..... 
1. Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

3. • ... weil sie der Mitwirkungspflicht nach Artikel 85 dieses 
Gesetzes sowie .... 

Abs. 2, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 73 
Proposltlon de 1a commisslon 
Al. 1 

b ..... 
1. Adherer au projet du Conseil federal 

3 ..•.• de l'artlcle 85 de la presente loi .... 

Al.2, 3 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 74 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 

Art. 74 
Proposition de /a comm/sslon 
Al. 1, 3 
Adherer a la decislon du Conseil national 
A/.2 
Adherer au projet du Conseil federal 

Angenommen -Adopte 

Art. 75, 76 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer ä la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 77 
Antrag der Kommission 

17 mars2005 

c. .... mit einer Wegwelsungsverf0gung des Bundesamtes 
angeordnet .... 

Art. 77 
Proposition de 1a commlsslon 

c ..... une decision de renvol de l'office; 

Angenommen -Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
•••• so verfDgt das Bundesamt die vorläufige Aufnahme. 
Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.5 
.•.• so kann das Bundesamt die vorläufige Aufnahme verfü
gen. 
Abs.6 
Die vorläufige Aufnahme kann vom Bundesamt für Polizei 
und den zuständigen Behörden der Kantone beantragt wer
den. 
Abs.7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.8 
Streichen 

Art. 78 
Proposition de iB comm/sslon 
Al. 1 
l.'.office decide •••• 
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AJ.2-4 
Adherer a la decislon du Conseil national 
AJ.5 
L'.office peut decider ••.. 
AJ.6 
L'.admission provisoire peut Atre proposee par !'Office federal 
de la police et par les autorltes cantonales competentes. 
Al. 7 
Adherer a Ja decision du Conseil national 
Al. 8 
Biffer 

Angenommen -Adopte 

Art. 79 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
.... ist durch das Bundesamt aufzuheben, wenn •••. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 79 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
L'.office leve .••• 
AJ.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 80 
Antrag der Kommission 
Abs. 1, 2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
.•.• beim Bundesamt einzureichen •••• 
Abs. 4-7 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 80 
Proposition de 1a commlsslon 
Al.1,2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.3 
.•.• soumet sa demande a l'office. Celui-ci •••• 
Al.4-7 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 81 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 82 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
.... Zeitpunkt, den das Bundesamt mit der Aufhebung •... 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 82 
Proposition de /a. comm/ss/on 
Al. 1 
..•• la date fixee par l'office lors •.•. 
AJ.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -AdoptfJ 
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Art. 83-90 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 91 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 

02.024 

Ist eine Massnahme begrundet, aber den Umständen nicht 
angemessen, so kann .... 

Art. 91 
Proposition de 1a commlss/on 
AI.1 
Adherer a la decision du Conseil national 
AI.2 
Lorsqu'une mesure serait justifiee, mais qu'elle est inappro
prlee aux clrconstances, l'autorite competente .... 

Hebarleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Die Kommis
sion hat hier die etwas verunglOckte Formunerung im Ent
wurf des Bundesrates verbessert, welche der Nationalrat 
zuvor gestrichen hatte. Wir sind der Meinung, dass Mass
nahmen zwar gesetzlich sein mOssen, aber auch unverhält
nismässig sein können; so können z. B. kleine Diebstähle 
eine Verwarnung rechtfertigen. Aus diesem Grunde haben 
wir Absatz 2 In angepasster Form wieder aufgenommen. 

Angenommen -Adopte 

Art. 92-96 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen-Adopte 

Art. 97 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zur Feststellung und Sicherung der Identität einer Auslände
rin oder eines Ausländers können die zuständigen Behörden 
bei der Prufung der Einreisevoraussetzungen sowie bei aus
länderrechtlichen Verfahren die Erhebung biometrischer Da
ten anordnen. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.3 
Streichen 

Art. 97 
Proposition de la commlssion 
Al.1 
Les autorltes competentes peuvent relever les donnees bio
metriques d'un etranger afin d'etablir et sauvegarder son 
identite lors de l'examen des conditions d'entree ou lors 
d'une procedure relevant du droit an matlere d'etrangers • 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.3 
Biffer 

Haberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Bei Artikel 97 
haben wir gegenOber dem Nationalrat Änderungen vorge
nommen. Es geht um die Datenerhebung fOr die ldentffike
tion. 
In Absatz 1 wurde eine Ergänzung vorgenommen, weil nach 
dem Wortlaut der ursprunglichen Bestimmung gemäss Bun-
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desratsentwurf solche Daten nur erhoben werden dürfen, 
wenn Zweifel an der Identität bestehen. Mit der Ergänzung 
soll sichergestellt werden, dass biometrische Daten auch er
hoben werden dOrfen, wenn die Identität feststeht, weil dies 
fOr die Ausstellung von Reisepapieren sehr wichtig sein 
kann, vor allem bei Einreisen mit illegalen Reisepapieren. 
Mit biometrischen Daten kann sichergestellt werden, dass 
der Träger des Ausweises auch der rechtmässige Inhaber 
isl Dies ist auch Im Schengener Vertrag so vorgesehen, 
zum Beispiel damit Jemand im Grenzgebiet nach einer Ille
galen Einreise mit echten Reisepapieren in einen Nachbar
staat zurOckgewlesen werden kann. Wenn später ein neuer 
Versuch der illegalen Einreise in die Schweiz erfolgt und 
ohne Abgabe von Reisepapieren ein Asylgesuch gestellt 
wird, sind die Fingerabdrucke gespeichert. Das erfolgt heute 
gestOtzt auf eine Verordnung und soll nun auf eine gesetzli
che Grundlage gestellt werden. 
Zu Absatz 3: Unter Asylsuchenden, Illegal eingereisten oder 
sich illegal in der Schweiz aufhaltenden Ausländern ist be
kannt, dass Jugendliche in den Verfahren eine privilegierte 
Stellung haben. Dies wird ausgenützt, indem Mündige den 
Behörden falsche Geburtsdaten nennen, um als Jugendliche 
erfasst zu werden. Hier wollen wir eine gesetzliche Grund
lage schaffen: Den Behörden muss es erlaubt sein, die 
Schätzung des Lebensalters von Jugendlichen und Jungen 
Erwachsenen durch sogenannte Altersgutachten vorneh
men zu lassen, sofern entsprechende Hinweise vorliegen. 
Ich möchte Ihnen beantragen, den Änderungen der Kom
mission zuzustimmen. 

Angenommen-Adopte 

Art. 98-101 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposlt/on de 1B commlsslon 
Adherer a 1a decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 102 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Bundesamt und die zuständigen Behörden der Kantone 

Abs.2-4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.102 
Proposition de /a commlsslon 
Al. 1 
L:office et les autorites cantonales competentes ...• 
Al.2-4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heberleln Trix (AL, ZH), für die Kommission: Hier geht es nur 
um die Frage der Terminologie des Bundesamtes. 

Angenommen -Adopte 

Art.103 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposlt/on de 1a commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.104 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 

c. der Schweizerischen Asylrekurskommission fOr ihre Auf
gaben nach dem AsylG und nach dem vorliegenden Gesetz 

Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.104 
Proposition de la commlss/on 
Al. 1 

c. la Commlssion suisse de recours en matillre d'aslle pour 
l'accompllssement des täches qul lui incombent .... 

A/.2, 3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.105 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlss/on 
Adherer a la declsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.108 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Das Bundesamt führt ein Informationssystem zur Ausstellung 
von schweizerischen Reisedokumenten und von Rückreise
visa an ausländische Personen (ISA) gemäss Artikel 58. 
Abs.2 
Das ISA enthält folgende Daten: 
a. Personalien der gesuchstellenden Person, wie Name, 
Vorname, Geschlecht, Geburtsdatum, Geburtsort, Nationa
lität, Adresse, Grösse, Fotografie, Name und Vorname der 
Eltern, Ledigname der Eltern, Unterschrift, Dossiernummer 
sowie Personennummer; 
b. Angaben zum Gesuch, wie Gesuchselngang und Ge
suchsentscheid; 
c. Angaben zum Reisedokument, wie Ausstellungsdatum 
und GOltlgkeltsdauer; 
d. die Unterschriften und Namen der gesetzlichen Vertre
tung bei Reisedokumenten fOr minderjährige oder fOr ent
mündigte Personen; 
e. den Allianz-, Ordens- oder Künstlernamen sowie Anga
ben über besondere Kennzeichen wie Behinderungen, Pro
thesen oder Implantate, falls die antragstellende Person 
verlangt, dass das Reisedokument diese Angaben enthalten 
soll; 
f. Angaben zu den verlorenen Reisedokumenten. 
Abs.3 
Zur PrOfung, ob die gesuchstellende Person wegen eines 
Verbrechens oder Vergehens ausgeschrieben Ist, erfolgt 
eine automatische Abfrage im automatisierten Fahndungs
system Ripol. 
Abs.4 
Die vom Bundesamt nach Absatz 2 erfassten Daten werden 
von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Bundesamtes, die 
mit der Ausstellung von schweizerischen Reisedokumenten 
und Rückreisevisa befasst sind, bearbeitet. 
Abs.5 
Das Bundesamt kann die von Ihm nach Absatz 2 erfassten 
Daten .••• 
Abs.6 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.108 
Proposition de Ja commlss/on 
Al. 1 
l:offlce explolte un systeme d'lnformation en vue de l'etablis
sement des documents de voyage sulsses et des visas de 
retour pour etrangers (ISA) conformement a l'article 58. 
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Al.2 
L.:ISR contient les donnees suivantes: 
a. les donnees personnelles de l'etranger, telles que nom, 
prenom, sexe, date et lieu de naissance, nationalite, 
adresse, taille, photographie, nom et prenom des parents, 
nom avant mariage des parents, signature, numero de dos
sier et numero de personnes; 
b. les donnees relatives a la demande, telles que la date de 
depöt et la decision correspondante; 
c. les donnees relatives au document de voyage, telles que 
la date d'etablissement et la duree de validite; 
d. la signature et le nom du representant legal, lorsque lade
mande concerne un etranger mineur ou interdlt; 
e. les noms d'alliance, les noms r~us dans les ordres reli
gieux ou les noms d'artiste, ainsi que les signes particuliers 
tels que des handicaps, des protheses ou des implants, si la 
personne demande que ces informations figurent sur le do
cument de voyage; 
f. les donnees relatives aux documents perdus. 
Al. 3 
Pour verifier si l'etranger fait l'objet d'un mandat de detention 
en raison d'un crime ou d'un delit, une recherche est auto
matiquement lancee dans le systeme RIPOL. 
Al. 4 
Les collaborateurs de l'office charges de l'etablissement des 
documents de voyage suisses et des visas de retour traitent 
les donnees saisies par l'office conforrnement a l'alinea 2. 
Al.5 
.•.. l'office peut •••• aux donnees personnelles qu'il a salsies 
dans le systeme d'inforrnation vise a l'alinea 2: 

Al. 6 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Hier mussten 
die entsprechenden Gesetzesartikel an die Reisepapierver
ordnung angepasst werden, welche unterdessen totalrevi
diert worden Ist Auch wegen der nachträglichen Reali
sierung des Systems ISR muss Artikel 106 nun angepasst 
werden. Insbesondere Ist auf den Aufbau von zwei unter
schiedlichen Systemen verzichtet worden, wie es in den Ab
sätzen 1 und 2 des bundesrätlichen Entwurfes noch vorge
sehen war. 

Stähelln Philipp (C, TG): In aller Kürze: Ich möchte hier im 
Plenum anbringen, dass sich die Verwaltung, der Bundesrat, 
auch mit der Frage befassen sollte, ob solche Anordnungen 
wirklich auf Gesetzesstufe zu regeln sind. Schauen Sie sich 
Artikel 106 an: Er erstreckt sich über drei Seiten! Das passt 
mir nicht. Man sollte hier prüfen, ob man nicht zu gescheite
ren gesetzestechnischen Lösungen kommen könnte. Das ist 
jetzt das zweite Mal; bei der Einführungsgesetzgebung zu 
Sehengen hatten wir die gleiche Erscheinung. Die Vorschrif
ten für die Informatik müssen meines Erachtens delegiert 
werden können. Damit habe ich meinen Wunsch ange
bracht. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich nehme diesen Wunsch 
gerne entgegen. 

Angenommen -Adopti§ 

Art.107 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposlt/on de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopti§ 

Art.108 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Gegen Verfügungen des Bundesamtes kann beim Eidge
nössischen Justiz- und Polizeidepartement Beschwerde 
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erhoben werden, sofern nicht die Schweizerische Asylre
k1,1rskommission zuständig ist. 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.108 
Proposition de la commlsslon 
Al. 1 
Les decisions de l'office peuvent faire l'objet d'un recours au 
Departement federal de justice et police, si la Commission 
suisse de recours en matiere d'asile n'est pas competente. 
Al.2 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.109 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposlt/on de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.110 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.2 
. ... Schweiz oder aus dem Transitraum eines schweizeri
schen Flughafens Ist das .... einreist oder dazu Anstalten 
trifft. 
Abs. 3,4 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 110 
Proposlt/on de la commlsslon 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil national 
Al.2 
..•• de Suisse ou de la zone de transit d'un aeroport sulsse, 
entre ou a pris des dispositions en vue d'entrer sur le terri
toire •... 
Al. 3,4 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Bel den Arti
keln 11 O bis 115 handelt es sich um die Anpassungen an 
das neue Strafgesetzbuch. Bei Artikel 11 O wird zusätzlich 
eine Präzisierung eingefügt, Insbesondere auch auf Wunsch 
der Grenzpolizei des Kantons Zürich. Im Botschaftstext 
wurde bereits ausdrücklich erwähnt, dass Schleppertätigkeit 
auch im Transitraum eines Flughafens strafbar Ist Gemäss 
den ergangenen Strafentscheiden ist dies jedoch umstritten. 
Mit der Ergänzung, die wir jetzt in Artikel 110 Absatz 2 und in 
Artikel 111 Absatz 1 des Ausländergesetzes vorgenommen 
haben, wird die versuchte illegale Weiterreise in einen ande
ren Staat strafbar, auch wenn sich die betroffene Person im 
Transitbereich aufhält. In Artikel 111 Absatz 1 wird sicherge
stellt, dass Schleppertätigkeit auch im Transitbereich be
straft werden kann. Andernfalls müsste die Polizei tatenlos 
zusehen, wie im Transitraum falsche oder gefälschte Doku
mente für die Weiterreise ausgetauscht werden. 

Angenommen -Adopti§ 

Art. 111 
Antrag der Kommission 
Abs.1 

c. .... aus der Schweiz oder aus dem Transitraum eines 
schweizerischen Flughafens die Einreise •.•. 
Abs.2,3 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
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Art. 111 
Proposltlon de la commlsslon 
Al. 1 

c. .•.. de Suisse ou de la zone de transit d'un aeroport 
suisse, l'entree d'un etranger ••.• 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 112-114 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopt6 

Art. 115 
Antrag der Kommission 
Abs.1 
Mit Busse wird bestraft •••• 
Abs.2 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art.115 
Proposition de 1a commlsslon 
Al. 1 
Sera puni d'une amende ...• 
Al.2 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.116 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.117 
Antrag der Kommission 
Abs. 1 
Zustimmung zum Entwurf des Bundesrates 
Abs.2, 3 
ZUstimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Abs.4 
Streichen 

Art.117 
Proposition de 1a comm/sslon 
Al. 1 
Adherer au proJet du Conseil federal 
Al.2,3 
Adherer a la decision du Conseil national 
AJ.4 
Bitter 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Die Kommis
sion ist der Meinung, dass eine automatische Ablehnung 
von zukünftigen Gesuchen um ausländische Arbeitskräfte im 
Einzelfall sicher unverhältnlsmässig ist und auch die Stellen 
von rechtmässig anwesenden Inländern gefährdet. Wir ha
ben hier die Kann-Formulierung aufgenommen; wir sind der 
Meinung, dass die Bestrafungsmögllchkelt genügt und dass 
hier keine verpflichtende Formulierung eingefügt werden 
soll. 

Angenommen -Adopte 

Art. 118, 119 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.120 Abs.1, 2 Zlff.1, 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 120 al. 1, 2 eh. 1, 2 
Proposltlon de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopt6 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 3 
Antrag der Mehrheit 
Art. 100 Abs. 1 

3. •••• keinen Anspruch einräumt, sowie gegen Entscheide 
über die Verlängerung der Grenzgängerbewllligung, die Ver
legung ...• 
(vgl. Art. 33 Abs. 2) 

Antrag der Minderheit 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 120 al. 2 eh. 3 
Proposition de 1a majorlte 
Art. 100 al. 1 

3. l'octroi ou le refus d'une autorisatlon, a laquelle le droit 
f6deral ne confere aucun droit, la prolongation de Ja dunfle 
de validlte .... 
(cf. art. 33 al. 2) 

Proposition de la mlnorfte 
(Brunner Christiane, Leuenberger-Solothurn, Saudan, Stu
der Jean) 
Adherer a la decision du Conseil national 

Heberleln Trlx (RL, ZH), fOr die Kommission: Wir haben bei 
Artikel 33 entschieden, dass kein Rechtsanspruch besteht. 
Aber ich möchte noch beifügen, dass sich bei dieser Bestim
mung ein weiteres Problem grundsätzlicher Natur ergibt, 
denn durch die Änderung der Ziffern 1 und 3 von Artikel 100 
Absatz 1 Buchstabe b des geltenden Bundesrechtspflege
gesetzes beabsichtigt der Bundesrat, jene Gebiete des Aus
länder- und Asylrechts aufzulisten, In welchen die Verwal
tungsgerichtsbeschwerde unzulässig sein soll. Der Katalog 
in der Botschaft wurde unabhängig von der laufenden OG
Revislon erstellt und ist daher gesetzestechnlsch problema
tisch. Indem unser Rat diese Differenz schafft, gibt er dem 
Nationalrat die Möglichkeit, den betreffenden Passus noch
mals zu prüfen und anzupassen. 
Das Problem stellt sich nachher übrigens auch im Rahmen 
der Revision des Asylgesetzes, die ebenfalls eine Änderung 
von Artikel 100 OG vorsieht, jedoch bei Absetz 1 Buchsta
be b Ziffer 3 beim geltenden Recht bleibt. Durch die voraus
sichtliche Differenz In der vorliegenden Ziffer 3 wird es dem 
Nationalrat möglich sein, auch Artikel 100 OG nochmals zu 
OberprOfen und die korrekte Formulierung aufzunehmen. 

Präsident (Flick Bruno, Präsident): Die Minderheit schliesst 
sich dieser Auffassung an. 

Angenommen gem/lss Antrag der Mehrheit 
Adopttf selon la proposltlon de 1a majorite 
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Art. 120 Abs. 2 Zlff. 3bls 
Antrag Forstar 
Titel 
3bis. Schweizerisches Strafgesetzbuch vom 21. Dezember 
1937 
Art. 181b/s 77tel 
Zwangsheirat 
Art. 181bls Text 
Wer jemand durch Gewalt oder Androhung ernstlicher Nach
teile oder durch andere Beschränkung seiner Handlungsfrei
heit nötigt, eine Ehe einzugehen, wird mit Gefängnis zwi
schen sechs Monaten und filnf Jahren bestraft. 

Art. 120 al. 2 eh. 3bls 
Proposition Forster 
Tdre 
3bis. Code penal suisse du 21 decembre 1937 
Art. 181 bis tltre 
Mariage force 
Art. 181bls texte 
Celui qui, en usant de violence envers une personne ou en 
la mena1,ant d'un dommage serieux, ou en l'entravant de 
quelque autre maniere dans sa liberte d'action, l'aura obli
gee a se marier sera puni de l'emprisonnement entre six 
mois et cinq ans. 

Forster-Vannlnl Erika (RL, SG): Der Bundesrat sieht in Be
zug auf Zwangsheiraten keinen gesetzgeberischen Hand
lungsbedarf. Dies Ist seiner Antwort vom 16. Februar 2005 
auf eine Anfrage Bange im Nationalrat (04.1181) zu entneh
men. Er verweist dabei auf das bestehende zivil- und straf
rechtliche Instrumentarium - Nichtigkeitserklärung, Nötigung 
usw. 
Diese Einschätzung teile ich nicht. Eltern, die ihre Kinder 
zwangsverheiraten, verletzen nicht nur die Persönlichkeits
rechte der Betroffenen, sie verstossen auch gegen unsere 
Rechtsordnung und Kultur. Deshalb ist die Zwangsehe zu 
bestrafen. Wir fordern in der politischen Diskussion immer 
wieder, dass sich Ausländerinnen und Ausländer, die in der 
Schweiz leben, integrieren. Das helsst, dass sie unsere 
Sprache lernen und sich mit unserer Kultur vertraut machen. 
Ich bin klar der Meinung, dass dies zu kurz greift. Wir dürfen 
auch ein klares Bekenntnis zu unserer Verfassung, das 
heisst zu unseren Grundwerten, verlangen. Das haben Sie 
gestern mit der Annahme des Antrages Pfisterer Thomas zu 
Artikel 2b ja bestätigt. Sie haben auch eingefügt, es brauche 
Toleranz. Es ist falsch verstandene Toleranz, wenn wir aus 
Angst, als fremdenfeindlich zu gelten, die Zwangsheirat nicht 
klar als Straftatbestand deklarieren. Eine Ehe gegen den 
freien Willen eines Menschen zu schliessen ist eine schwer
wiegende Verletzung der persönlichen Freiheit. Es ist nicht 
davon auszugehen, dass in der Schweiz aufgewachsene, 
mit westlichen Werten vertraute junge Leute freiwillig in eine 
durch ihre Eltern arrangierte Hochzeit einwilligen. Die Angst 
vor Ausgrenzung, Achtung oder Gewalt in der eigenen Fami
lie ist jedoch grösser. 
Was das Brautgeld betrifft, werden offenbar bei den Zwangs
ehen handfeste Interessen geltend gemacht, und es wird 
von der Tradition nutzbringend abgewichen. Bezahlt wird, 
wie bei Scheinehen üblich, in monatlichen Raten, sobald der 
nachgezogene Ehepartner eine Arbeitsstelle gefunden hat, 
und meist so lange, bis die Niederlassungsbewilligung erteilt 
wird. Dass zwangsweise geschlossene Ehen oft problem
und gewaltbelastet sind, brauche ich nicht speziell zu erwäh
nen. Diese Problematik zeigt sich immer häufiger auch bei 
eingebürgerten jungen Erwachsenen. Zwangsehen sind 
auch im Asylbereich zu verzeichnen. 
ich bin mir bewusst, dass der Nachweis einer erzwungenen 
Ehe in der Praxis nur in wenigen Fällen gelingen wird. Dies 
soll uns aber nicht daran hindern, ein klares Zeichen zu set
zen und zu signalisieren, dass wir keine Praktiken dulden, 
die mit den Grundprinzipien unserer Rechtsordnung unver
einbar sind. Wir stehen mit dieser Ansicht übrigens nicht al
leine da: Der Deutsche Bundestag hat am 28. Oktober 2004 
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neue Strafvorschriften zur Bekämpfung des Menschenhan
dels beschlossen. Dabei wird auch die Zwangsheirat als be
sonders schwerer Fall der Nötigung pönalisiert. Es drohen 
Freiheitsstrafen von 6 Monaten bis 5 Jahren. Die Strafvor
schriften dürften demnächst in Kraft treten. 
Artikel 113 Absatz 2 des Entwurfes zum neuen Ausländer
gesetz stellt das Eingehen oder Vermitteln einer Scheinehe 
unter Strafe. Während eine Scheinehe geschlossen wird, in
dem zwei Personen in rechtsmissbräuchlicher Absicht frei
willig das Gesetz umgehen, liegt bei einer Zwangsheirat eine 
spezielle Form der Nötigung vor. Wenn man zudem bedenkt, 
dass bei niedergelassenen Ausländern mit langjährigem 
Aufenthalt in der Schweiz in der Regel erst mehrjährige Frei
heitsstrafen zum Verlust der Aufenthaltsbewilligung führen, 
so würde mit einer nur geringen strafrechtlichen Sanktionie
rung der Zwangsheirat die Möglichkeit, den Eltern den Auf
enthaltsstatus zu entziehen, dahinfailen. Dies sind die Grün
de, deretwegen Ich im Strafgesetzbuch einen Artikel 181bis, 
Zwangsheirat, einfügen möchte, der besagt, dass mit Ge
fängnis bestraft werden soll, wer jemanden zu einer Ehe nö
tigt. 
Gestatten Sie mir noch eine Bemerkung: Ich habe gestern in 
einem kleinen Kreis hier im Rat diese Frage diskutiert. Es 
war eine sehr interessante Diskussion. Kollege Dick Marty 
meinte am Schluss, der Motor stimme, aber die Karosserie 
bedürfe noch einer Verbesserung. Ich habe einen Wunsch 
an Sie: Verschliessen Sie sich meinem Anliegen nicht, nur 
weil die Karosserie nicht stimmt, denn an der Karosserie 
kann immer noch gearbeitet werden, z. B. im Nationalrat. Ich 
bin keine Strafrechtlerin, Ich weiss nicht, ob das Strafmass 
richtig angesetzt ist, ob mein Anliegen im Strafrecht am rich
tigen Ort ist. Ich möchte Sie bitten, das Anliegen mit mir auf
zunehmen und meinem Antrag zuzustimmen. 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Ich kann nicht 
im Namen der Kommission sprechen, weil wir das Anliegen 
dort nicht diskutiert haben. Persönlich bin ich der Meinung, 
dass wir das hier einmal aufnehmen sollten, damit dann im 
Zweitrat der richtige Ort und die richtige Formulierung gefun
den werden können. 

Stlhelln Philipp (C, TG): Ich habe materiell nicht nur Ver
ständnis filr den Antrag, sondern unterstütze ihn auch. Ich 
habe aber trotzdem eine Frage, und dabei geht es mir nicht 
einfach um die Karosserie, sondern um das Vehikel. Die 
Frage geht dahin: Wir beraten hier einen Artikel des Straf
rechtes, der sich an jedermann richtet - Ausländerinnen, 
Ausländer, aber auch Schweizerinnen und Schweizer-, und 
zwar auch für den Fall, dass das Verhältnis Schweizer/ 
Schweizerin angesprochen wird. Da frage ich mich schlus
sendlich, ob wir hier formal am richtigen Ort legiferleren, ob 
wir das tun können, ob hier dann auch die Einheit der Mate
rie gewahrt ist. Ich möchte diese Frage an unseren Justizmi
nister richten. 

Bürgl Hermann (V, TG): Ich bin Frau Forster für ihre letzte 
Bemerkung dankbar, weil ich denke, dass die Frage in Zu
sammenhang mit diesem neuen Straftatbestand noch ver
tiefter geprüft werden muss. Deshalb möchte ich anregen, 
dass die entsprechende Fachkommission, d. h. die Kommis
sion für Rechtsfragen, eingeschaltet wird. Man muss der 
Kommission für Rechtsfragen die Möglichkeit geben, zumin
dest einen Mitbericht darüber zu verfassen, ob diese Straf
norm in Bezug auf die Karosserie, aber auch auf die 
Innenausstattung wirklich so ist, wie sich Frau Forster das 
vorstellt. Mit anderen Worten: Wir müssen diesen Vorbehalt 
anbringen, wenn wir zustimmen, dass da noch mit der nöti
gen Sorgfalt legiferiert werden kann. 

Schlesser Fritz (RL, GL): Ich unterstütze selbstverständlich 
den Antrag Forster. Einzelheiten können im Differenzbereini
gungsverfahren sicher noch geprüft werden. Es geht hier 
darum, ob wir grundsätzlich auf diese Problematik eingehen 
oder nicht. Das ist für mich keine Frage. Denn wir haben in 
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der Eintretensdebatte betont - und das wird auch In der Ein
tretensdebatte zum kommenden Geschäft der Fall sein -, 
dass wir ganz klare Grenzen setzen müssen, auch in Bezug 
auf die Integration in unsere Kultur. Da gibt es Grenzen, die 
nicht überschritten werden dürfen. Das ist für mich zum ei
nen die Zwangsheirat, zum andern ist es die Züchtigung der 
Ehefrau und ganz klar auch die Blutrache. Derartige Verhal
tensweisen können in unserer Rechtsordnung nicht akzep
tiert werden. Darüber gibt es für mich keine Diskussion. Das 
sind Regeln aus anderen Kulturen, die den grundlegenden 
Werten In unserer Verfassung absolut widersprechen. Herr 
Pfisterer hat das gestern ausgeführt. Es ist also lediglich 
eine Konkretisierung dessen, was wir gestern bei Artikel 2b 
beschlossen haben. 
Zur Frage, die gestellt worden ist: Ich bin an der Antwort von 
Herrn Bundesrat Blocher auf die Frage von Herrn Stähelln 
auch interessiert. Ich möchte aber noch etwas anfügen: Bel 
der Scheinehe haben wir uns nicht gefragt, ob auch Einhei
mische beteiligt sind. Dort sind sicher Einheimische beteiligt, 
weil der Zweck der Scheinehe ja gerade darin besteht, den 
Aufenthalt in der Schweiz zu sichern. Deshalb ist es für mich 
auch eine Frage, ob jene Bestimmung am richtigen Ort Ist 
und ob auch die Strafnorm hier richtig eingefügt ist. Aber das 
sind mehr technische Fragen, die man im Rahmen der wei
teren Beratungen durch die Experten abklären lassen kann. 
Noch eine kurze Bemerkung: Ich schaue den Tatbestand der 
Scheinehe und die Strafandrohung hier noch nach dem heu
tigen Strafgesetzbuch an, weil ich noch nicht ganz sicher 
bin, ob der Allgemeine Tell des Strafgesetzbuches vor die
sem Gesetz In Kraft treten wird; aber auch das ist eine tech
nische Frage. Wenn Ich die Straftatbestände und die Straf
androhungen miteinander vergleiche, so scheint mir das, 
was Frau Forster hier beantragt, noch relativ zurückhaltend 
zu sein. Denn der Unrechtsgehalt einer Zwangsheirat ist un
endlich viel höher als jener einer Scheinehe. Deshalb meine 
ich, dass der Antrag Forster auch in dieser Beziehung durch
aus eingeordnet werden könne. Ja, es stellt sich sogar die 
Frage, ob im Strafgesetzbuch nicht ein höheres Strafmass 
vorgesehen werden müsste. Beim Tatbestand Angriff auf die 
sexuelle Freiheit und Ehre und sexuelle Nötigung - Arti
kel 189-- ist ein Strafrahmen von bis zu zehn Jahren Zucht
haus vorgesehen. Auch bei der Vergewaltigung ist ein Straf
rahmen von bis zu zehn Jahren Zuchthaus vorgesehen. Bei 
der weiteren Prüfung stellt sich die Frage, ob der beantragte 
Strafrahmen richtig ist oder ob er nicht noch höher sein müs
ste. Und noch ein letzter Punkt: Wie Frau Forster schon aus
geführt hat, wird es im konkreten Fall nl~ht ganz einfach 
sein, die Beweise zu erbringen. Wenn wir aber nach der 
Wahrscheinlichkelt leglferieren, dass ein Beweis geführt 
werden kann, dann müssten wir noch einige Tatbestände in 
unserem Strafgesetzbuch hinterfragen. 
Das alles darf uns nicht daran hindern, hier ein klares Zei
chen des Gesetzgebers im Hinblick darauf zu setzen, was 
wir unter Integration verstehen und was wir verlangen, was 
es heisst, wenn sich jemand In unsere Rechtsordnung ein
fügt. 
Ich bitte Sie, dem Antrag Forster zuzustimmen und die tech
nische Regelung dem weiteren Verfahren zu Oberlassen. 
Gegen den Antrag Bürgi, die Kommission für Rechtsfragen 
einzuladen, sich dazu zu äussern, habe ich nichts einzuwen
den. Aber ich wäre froh, wenn sich die Kommission für 
Rechtsfragen dann auch zum Verhältnis mit dem Tatbestand 
der Scheinehe äussern könnte. 

Marty Dick (AL, Tl): Je crois qu'il y a deux fa90ns de consi
derer les choses. 
Si on les considere comme puriste, il faudralt dire: 
1. ce n'est pas le lleu de discuter cette norme penale; 
2. il y aurait passablement de remarques a faire quant a Ja 
formulation, ainsi qu'ä la mesure de la peine. 
II ne faudralt donc pas traiter cela icl. 
L:autre fa9on de considerer les choses, c'est de donner un 
signal politique. Monsieur le conseiller federal Blocher nous 
dira probeblement qu'on pourrait dejä punlr ce genre de 

comportement avec l'ordre Juridique actuel, notamment avec 
l'article 181 du Code penal suisse. Dans le Code penal, 
nous avons en effet dejä aujourd'hul les Instruments pour re
primer ce genre de comportement Si on ne Je fait pas, c'est 
souvent non seulement en raison d'une absence de sensibj.. 
llte des autorites de poursuite, mais c'est aussi un probleme 
de preuves, parce que les femmes n'avouent pratiquement 
jamais devant l'autorite qu'on les a contraintes a se marier. 
Mals je crois que le fait de prevoir une disposltion expresse 
favoriseralt l'integration, parce qu'on pourralt clalrement sou
ligner le falt que le Code penal menace expressl!ment ca 
genre de comportement. Et au fond, le Code penal a un effet 
que les Allemands dl!flnissent comme «sitten- und wertbil
dende Wirkung ... Je pense donc qu'on devrait raisonner 
malntenant un peu comme des polltiques. surtout qu'il y a un 
deuxieme consell. 
Monsieur Stähelin a raison, cela ne vise evidemment pas 
seulement les etrangers, mals aussi les Suisses: il y a aussi 
eu des mariages forces dans notre culture: c'etait surtout 
pour des raisons economiques. 
Notre collegue Bürgi a egalement raison de parler de la ne
cessite de saisir la Commisslon des affaires juridiques. 
Je pense qu'au cours des navettes entre les deux consells, 
on pourrait trouver une solution satlsfalsante. 
Je vous invite donc a soutenir la proposition Forstar, en re
merciant son auteur de la senslbllM ainsi manifestee. 

Studer Jean (S, NE): Mol non plus, je n'ai pas examine an 
detail si ce que propose notre collegue est deja couvert ou 
non par la loi actuelle, en partlculier par l'artlcle du Code pe
nal qui reprime la contralnte. Si je pars de l'hypothese que 
ce n'est pas deja couvert par cet artlcle, Je m'interroge sur le 
fondement mäme de la proposition Forster. Ce que veut pro
teger ladite proposition, c'est ftnalement, au fond d'elle
mäme, la liberte personnelle, 1a liberte individuelle, dont un 
des aspects est de pouvoir choislr librement sl on entend ou 
non se marier. Mais 1a liberte personnelle a aussi d'autres 
aspects: celul de la liberte, par exemple, de divorcer - et on 
connart des situations, y compris dans le domaine qu'on 
traite icl, Oll II y a parfois des menaces serieuses au cas oll 
on empAcherait un conjoint de divorcer. 
Quand je commence ä y reflechir, Je me demande si on ne 
prend pas, quand mäme, des orientations exträmement pro
blematiques quant a la repression penale de certains as
pects de 1a liberte, Si on veut reprimer le mariage force, on 
doit aussl reprimer l'empAchement force de divorcer. Et vous 
voyez a quelles derives on va assister: on va commencer a 
utiliser la loi penale a des fins tout autres que la protection 
d'un certein nombre de biens, a laquelle elle sert. 
Alors, on peut avolr ce debat qui est vraiment assez compli
que et sensible. Vous savez qu'on a aussi un Code penal qui 
permet le sulcide, qul ne le reprime pas parce que c'etait la 
phllosophle au moment ou on l'a adopte, en 1937. Et puis 
apres, on va se demander si l'on va intervenir en matlere 
d'avortementl Je crois que, vraiment, 98 falt beaucoup de 
choses. 
Si on veut avoir ce debat-la, il doit peut-Atre avoir lieu, mais 
en tout cas pas dans le cadre de la revision de la lol sur les 
etrangers; il faudrait alors lancer une nouvelle revision du 
Code penal pour voir de quelle maniere l'ensemble de ce qui 
conceme la liberte personnelle doit Atre reprime sl cette 11-
berte n'est pas totalement libre. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Antrag ist kurzfristig ein
gereicht worden, und die Gefahr ist gross, dass jetzt hier 
eine Kommissionssitzung zu diesem Antrag stattfindet, weil 
eine Vorbereitung nicht möglich war. Ich bin dafür, dass man 
diesen Antrag aufnimmt - ich werde nicht dagegen opponie
ren -, aber nur, damit er in einer Kommissionssitzung disku
tiert wird. 
Der Bundesrat hat sich zu diesem Problem eingehend ge
äussert. Er hat am 16. Februar 2005 auf die Anfrage Banga 
04.1181, «Bekämpfung von Zwangsheiraten und besserer 
Schutz der Opfer von Zwangsheiraten», eine Antwort gege-
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ben. Es ging bei der Anfrage insbesondere um die Verschär
fung der Praxis in Deutschland. Der Bundesrat wies darauf 
hin, dass sich das Problem in Deutschland anders stellt. Die 
Normen im Bürgerlichen Gesetzbuch sind anders. Bei uns 
ist eine solche Heirat ein Eheungültigkeitsgrund, hat also 
schon zivilrechtlich eine andere Folge. In Deutschland ist zu
dem die Verheiratung bereits ab 16 Jahren zugelassen. Da
mit stellt sich im strafrechtlichen Bereich ein anderes 
Problem. 
Der Bundesrat hat damals empfohlen, keinen neuen Tatbe
stand zu schaffen. Zwangsheirat falle Insbesondere unter 
Artikel 181 StGB, nämlich die Nötigung generell. Aber dann 
gebe es auch Verschärfendes, sexuelle Nötigung usw. 
Zwangsheirat sei darunter subsumiert. Die Strafrechtsexper
ten des Bundesamtes für Justiz haben davon abgeraten. 
Ich möchte aber diese Diskussion hier nicht Im Detail führen. 
Es ist nicht zu verkennen, dass eine solche Norm, wenn sie 
richtig formuliert ist und nicht zum Gegenteil führt, den Vor
teil der Schaffung eines gewissen Problembewusstseins hat. 
Sie müssen sehen, warum diese Fälle relativ selten zur An
klage kommen; das hat der Bundesrat damals auch ausge
führt, und Herr Studer hat das auch gesagt. Nötigungen 
innerhalb des persönlichen Bereiches, des Familienberei
ches, kommen relativ satten zur Anklage, weil das In der Na
tur der Sache liegt. Die Frage ist - das ist auch von den 
Strafexperten ausgeführt worden -: Ist eine Verschärfung 
der Strafe in diesem Bereich nicht gerade ein Hindemls da
für, dass Anzeige erstattet oder Anklage erhoben wird? 
Denn die Familienbande sind relativ stark. 
Ich habe Ihnen gesagt, was der Bundesrat damals entschie
den hat. Weil es sich lohnt, das noch etwas genauer anzu
schauen und zu diskutieren, bin Ich der Meinung, dass wir 
das einmal aufnehmen könnten. Ich möchte es aber nicht so 
verstanden wissen, dass ich an den Entscheid gebunden bin 
und dass dann gesagt wird, der Bundesrat habe das unter
stützt. 

Abstimmung- Vote 
FOr den Antrag Forster •••. offensichtliche Mehrheit 
Dagegen .... Minderheit 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 4, 5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 120 al. 2 eh. 4, 5 
Proposition de Ja commlsslon 
Adherer a la d6clsion du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art.120 Abs. 2 Zlff. 6 
Antrag der Kommission 
11tel 
6. Bundesgesetz vom 18. Juni 2004 Ober die eingetragene 
Partnerschaft gleichgeschlechtlicher Paare 
Art. 6Abs. 1 
Das zuständige •.•• 
Art. 6Abs. 2 
Die Zlvilstandsbeamtln oder der Zlvilstandsbeamte tritt auf 
das Gesuch nicht ein, wenn eine der Partnerinnen oder ei
ner der Partner offensichtlich keine Lebensgemeinschaft be
gründen, sondern die Bestimmungen über Zulassung und 
Aufenthalt von Ausländerinnen und Ausländern umgehen 
will. 
Art. 6Abs. 3 
In den Fällen nach Absatz 2 hört die Zivilstandsbeamtin oder 
der Zivilstandsbeamte die Partnerinnen oder Partner an und 
kann bei anderen Behörden oder bei Drittpersonen Aus
künfte einholen. 
Art. 9 Abs. 1 Bst c 
c. eine der Partnerinnen oder einer der Partner nicht eine 
Lebensgemeinschaft begründen, sondern die Bestimmun
gen Ober Zulassung und Aufenthatt von Ausländerinnen und 
Ausländern umgehen will. 
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Art. 120 al. 2 eh. 6 
Proposition de Ja commlsslon 
Tdre 
6. Loi federale du 18 juin 2004 sur le partenariat enregistre 
entre personnes du mäme sexe 
Art. 6al. 1 
L.:office de l'etat civll .... 
Art. 6 al. 2 
L.:officier de l'etat civil refuse son concours lorsque l'un des 
partenalres ne veut manttestement pas mener une vie com
mune, mais äluder les regles sur l'admlssion et le sejour des 
etrangers. 
Art. 6al. 3 
Dans les cas vises a l'alin6a 2, il entend las partenalres et 
peut demander des renseignements aupres d'autres autori
täs ou de tiers. 
Art. 9 al. 1 let. c 
c. l'un des partenalres ne veut pas mener une vie commune, 
mais eluder les regles sur l'admission et le säjour des etran
gers. 

Angenommen -Adopte 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 7 
Antrag der Kommission 
Tdel 
7. Bundesgesetz vom 6. Oktober 2000 betreffend die Über
wachung des Post- und Fernmeldeverkehrs 
Art. 3 Abs. 2 Bst g 
g. Artikel 113 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom .... Ober 
die Ausländerinnen und Ausländer. 

Art. 120 al. 2 eh. 7 
Proposition de /a commlsslon 
TJtre 
7. Loi federale du 6 octobre 2000 sur la surveillance de la 
correspondance par poste et telecommunication 
Art. 3 al. 2 Jet g 
g. l'article 113 alin6a 3 de la loi federale du .... sur les etrangers. 

Heberteln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Diese Mass
nahme ist zur Bekämpfung der Schleppertätigkeit notwen
dig. Denn eine verbesserte Überwachungsmöglichkeit wur
de insbesondere von den Polizeibehörden wiederholt ge
fordert, da sie ohne die Möglichkeit der Telefonüberwachung 
die Bereicherungsabsicht aus der Schleppertätigkett kaum 
nachweisen können. In dieser Bestimmung wird auf Artl· 
kel 113 Absatz 3 AuG verwiesen - Täuschung der Behör
den, z. B. durch Visumserschleichung -: es Ist aber notwen
dig, hier auch Artikel 111 Absatz 3 bezüglich der klassischen 
Schleppertätigkeit an den Grenzen aufzunehmen. 
Dasselbe gilt beim Bundesgesetz Ober die verdeckte Ermitt
lung. Heute ist bereits eine verdeckte Ermittlung bei Zuwi
derhandlungen gegen Artikel 23 Anag möglich. In dieser 
Bestimmung wird also auf Artikel 113 Absatz 3 verwiesen; 
es geht um die Täuschung der Behörden. Aber auch hier 
müssen wir auf Artikel 111 Absatz 3 verweisen, nämlich auf 
die Schleppertätigkeit an der Grenze. 

Angenommen -Adopte 

Art.120 Abs. 2 Zlff. 8 
Antrag der Kommission 
11te/ 
8. Bundesgesetz vom 20. Juni 2003 über die verdeckte Er
mittlung 
Art. 4 Abs. 2 Bst. h 
h. Artikel 113 Absatz 3 des Bundesgesetzes vom .... Ober 
die Ausländerinnen und Ausländer. 

Art. 120 al. 2 eh. 8 
Proposition de Ja commlsslon 
TJtre 
B. Loi federale du 20 juin 2003 sur l'investigation secrete 
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Art. 4 a.l. 2 /et h 
h. l'artlcie 113 alinea 3 de ia loi federale du .... sur les etran
gers. 

Angenommen -Adopte 

Art.121, 122 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Gesamtabstimmung- Vote sur /'ensemble 
Für Annahme des Entwurfes .... 31 Stimmen 
Dagegen •... 8 Stimmen 

Abschreibung- Cla.ssement 

Antrag des Bundesrates 
Abschreiben der parlamentarischen Vorstösse 
gemäss Brief an die eidgenössischen Räte 
Proposition du Conseil Mdt§ra/ 
Classer les Interventions parlementaires 
selon lettre aux Charnbres federales 

Angenommen -Adopte 
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Ausländergesetz 
Loi sur les etrangers 

Differenzen - Dlvergences 

27 septembre 2005 
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Natlonalrat/ConseD national 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
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Nationalrat/Conseil national 15.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung -Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.03.05 (Zweitrat - Deuxl~e ConseiO 
Stinderat/Conssll des Etats 16.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Stinderat/Consell des Etats 17.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell national 27 .09.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung- Suite) 

Ordnungsantrag Huguenln 
Angesichts der neuen Situation nach der Annahme des Frei
zügigkeltsabkommens beantrage ich, dass das Ausländer
gesetz von der Tagesordnung abgesetzt wird. 

Motlon d'ordre HuguenJn 
En fonctlon de la nouvelle situation liee a l'acceptation des 
accords bllateraux sur la libre-clrculation, je demande que la 
lol sur les etrangers soit retiree de l'ordre du jour. 

Pfister Gerhan::I (C, ZG), fOr die Kommission: Wir kommen 
noch zur Differenzbereinigung im Ausländergesetz. Wir ha
ben es hier vermutlich mit einer ruhigeren oder vielleicht 
auch etwas sachlicheren Differenzbereinigung zu tun; denn 
die meisten Artikel, vor allem die Artikel 71 bis 83, sind in der 
vorangegangenen Debatte zum Asylgesetz entschieden 
worden, und im Rahmen des Ausländergesetzes gab es 
keine neuen Anträge des Bundesrates zu verhandeln. Der 
neue Artikel 30a zum Beispiel, der eine neue Differenz 
schafft. entspricht Artikel 6a des Anag. 
Die Artikel 71 bis 83 entsprechen den soeben geänderten 
Artikeln, die aus dem Anag ins Ausländergesetz übertragen 
wen::len müssen. Artikel 70a (neu) wln::I ebenfalls Ins Auslän
dergesetz eingefügt. Er entspricht dem gehenden Recht, 
nämlich Artikel 14f Anag gemäss Entlastungsprogramm 
2003. Auch diese Artikel, in denen die wichtigsten Differen
zen bestehen, müssen in der Beratung des Ausländergeset
zes nochmals genehmigt werden. Es macht aber aus Sicht 
der Kommission keinen Sinn, jetzt materiell andere Ent
scheide zu fällen als die, die in der vorhergehenden Bera
tung gefällt won::len sind, obwohl das rechtlich möglich wäre. 
Wir werden Sie als Kommissionssprecher noch darauf hin
weisen und Ihnen beantragen, keine anderen Entscheide zu 
fällen, als Sie es vorher gemacht haben. 
Wenn wir kurz an die Erstberatung In der Sondersession 
2004 zurückdenken, m0ssen wir uns daran erinnern, dass 
auch das Ausländergesetz in der Gesamtabstimmung mit 
64 zu 48 Stimmen bei 55 Enthaltungen den Nationalrat 
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denkbar knapp passierte. In diesem Resultat drückt sich 
eine grosse Unzufriedenheit verschiedener Lager aus, 
selbstverständlich aus verschiedenen Gründen. 
Der Ständerat hatte also die Aufgabe, das Ausländergesetz 
bei der Beratung so zu ändern, dass die Chancen auf eine 
Mehrheit grösser werden. Er hat das getan. Aber auch das 
Ausländergesetz steht natürlich - wir haben es soeben ge
hört - unter der Referendumsdrohung. Und es gilt aus Sicht 
der Kommissionsmehrheit auch hier, ein Gesetz zu schaffen, 
das eine Volksmehrheit finden kann. 
Die Mehrheit der Kommission des Nationalrates schliesst 
sich vor allem aus diesen Gründen bei den meisten Differen
zen dem Ständerat an, wie sie es schon beim Asylgesetz 
gemacht hat. 
Der Ständerat bestätigte das duale Zulassungssystem mit 
dem Vorrang für Personen aus Staaten, mit denen das Frel
zügigkeitsabkommen gilt. Konsequenterweise haben der 
Ständerat und die Kommissionsmehrheit die beiden Abwei
chungen von diesem Prinzip in den Artikeln 20 und 23, die 
im Nationalrat beschlossen wurden, wieder rückgängig ge
macht. 
Die Kommissionsmehrheit schloss sich auch in den folgen
den wichtigsten Punkten dem Ständerat an: Die automati
sche Erteilung der Niederlassungsbewiiligung für Auslände
rinnen und Ausländer, die seit mehr als zehn Jahren In der 
Schweiz leben, wird abgelehnt; ein Automatismus des Fami
liennachzugs wird abgelehnt, doch wird bei der Erteilung der 
Niederiassungsbewilligung für Kinder die Aiterslimite aus in
tegrationspoiitischen Gründen von 14 auf 12 Jahre gesenkt; 
die sogenannte vertiefte Prüfung von Bewilligungsgesuchen 
nach vier Jahren rechtswidrigen Aufenthaltes in der Schweiz 
wurde vom Ständerat und von der Kommissionsmehrheit ge
strichen. 
Gemäss Artikel 127 des Parlamentsgesetzes sind die Kom
missionsberichterstatter verpflichtet, im Rat auf Petitionen 
hinzuweisen, die einen Bezug zum Gesetzentwurf haben. 
Das wurde bei der ersten Beratung in diesem Rat verpasst, 
und die Kommissionssprecher haben vereinbart, das jetzt 
nachzuholen. Es lagen zu diesem Gesetz vier Petitionen vor. 
Die Kommissionsmitglieder hatten somit Gelegenheit, die 
Anliegen der Petenten In die Detailberatung einzubringen. 
Da die Bittschriften im Rahmen der Erstberatung Im Natio
nalrat nicht namentlich erwähnt wurden, müssen wir dies 
nachholen. Es handelt sich um folgende Petitionen: 
1. Petition GBVSMUV Zürich gegen das neue Ausländerge
setz: Das Anliegen der Gewerkschaften, welche das Auslän
dergesetz wegen des als diskriminierend erachteten dualen 
Zulassungssystems ablehnten, wurde Im Rahmen des Min
derheitsantrages auf Nichteintreten diskutiert. Dieser Antrag 
wurde vom Rat bekanntlich abgelehnt. 
213. Petition des Zürcher Regionalkomitees zur Unterstüt
zung der «sans-papiers» und Petition Jugendsession 2003, 
Regelung des Status der «sans-papiers»: Diesen Petitionen 
hatte der Nationalrat auf Antrag seiner Kommission in der 
Erstberatung durch die Einführung einer Legalisierungsbe
stimmung, Artikel 30 Absatz 1 bis, teilweise Rechnung getra
gen. Diese Bestimmung sah vor, dass Personen, die sich 
länger als vier Jahre illegal in der Schweiz aufgehalten ha
ben, den Anspruch erhalten, dass ihr Bewilligungsgesuch 
vertieft geprüft wird. Nachdem der Ständerat diese Bestim
mung gestrichen hat, beantragt die Kommissionsmehrheit, 
dass sich der Nationalrat dem Ständerat anschliesst und 
diese Bestimmung fallen lässt. 
4. Petition der Piloten der ehemaligen Crossair AG zur Auf
enthaltsbewilligung: Die Petition der Gewerkschaft Swiss PI
lots schliesslich verlangte eine Verlängerung der B-Bewilli
gungen für ausländische Linienpiloten. Dieser Petition wurde 
keine Folge gegeben. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commlssion: La loi sur les 
etrangers et la loi sur l'asiie sont etroitement llees, cela a ete 
rappele dans le cadre du debat sur cette dernlere. Les dls
positions relatives aux mesures de contrainte qui peuvent 
Atre prlses a l'egard des etrangers qui ne respectent pas les 
conditions de sejour dans notre pays concement d'ailleurs 
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tant la loi sur les etrangers, dans laquelle alles figurent, que 
la loi sur l'asile ou que les lnfractions a d'autres legislations. 
Nous avons modifie, apres un long debat, dans le cadre 
de l'examen de la lol sur l'asile, les articles 3a, 6a, 13a-13i, 
14a-14f, 15, 20, 25b, 25c du droit en vlgueur, c'est-a-dire de 
la loi federale sur le sejour et l'etablissement des etrangers. 
Ces dispositions sont reprlses aux articles 70a et suivants 
de la loi sur les etrangers. II convient de considerer que ces 
articles ont ete debattus. 
A l'ouverture de ce deuxieme debat, II est necessaire de rap
peler que la loi que nous debattons conceme, pour l'essen
tiel, les personnes qui viennent de pays exterieurs a !'Union 
europeenne, a i'AELE ou d'autres pays que ceux avec les
quels la Confederation a conclu ou pourrait conclure un ac
cord de libre circulation des personnes. Ce sont en effet ces 
accords qui reglent les condltions d'entree et de sejour des 
citoyens ou des personnes ayant durablement et legalement 
sejoume dans les pays avec lesquels nous avons contracte 
de tels engagements. 
La loi sur les etrangers, dont le rapporteur qui vous parle 
n'est pas toujours porteur, a pour but de concentrer l'imml
gration venant de pays sans accords partlculiers avec la 
Sulsse sur des personnes de formation superleure ou des 
speciaiistes. Par contre, au-dela de ses plus hautes exigen
ces, eile a la volonte de favoriser !'Integration des etrangers 
qui obtlennent l'autorisation de sejoumer dans notre pays. 
Votre serviteur, qul s'est toujours engage pour une certaine 
permeabilite permettant une Immigration moderee venant de 
pays hors Union europeenne et AELE, se rejouit qu'a defaut 
d'avoir pu inscrlre une teile solution dans la loi, le premier 
cercle se soit considerablement agrandi par la volonte du 
peuple lors du scrutln de dimanche demier, favorisant les 
rapports mlgratoires avec la plupart des partenaires econo
miques et politiques naturels de notre pays que sont les 
Etats du continent europeen. 
Au cours de ses travaux, le Conseil des Etats a lnscrit, sans 
compter les corrections linguistiques ou de terminologle, une 
quarantaine de divergences avec le texte issu de notre pre
mier debat. La commission s'est ralliee a la majorite des de
cisions de la Chambre des cantons et nous avons a tralter 
une quinzaine de minorites ou divergences, ce qui nous 
donne espolr de mener ce deuxleme debat dans un laps de 
temps plus court que les 34 heures du premier debat. Ceci, 
bien entendu, pour autant que nous ne discutions pas une 
deuxieme fols des articles que nous venons d'adopter con
cemant les mesures de contralnte. 
Dans le cadre de ce long debat, pourtant, nous n'avons pas 
traite les petitions en rapport avec le projet de loi sur les 
etrangers, dont les objectlfs ont ete debattus par la commis
slon dans le cadre de ses premiers travaux. Ces petitlons 
etaient au nombre de quatre. 
1. La petition SIB FTMH Zurlch contre 1a nouveiie loi sur les 
etrangers: la petition de ces syndlcats qui rejettent la loi sur 
ies etrangers en raison de son systeme d'admission a deux 
vitesses juge discriminatoire a ete discutee dans ie cadre 
d'une proposition de mlnorlte de non-entree en matiere. 
Cette propositlon a ete deJa rejetee par notre conseil. 
2. La petition du Comite zurichois de defense des sans-pa
piers, «Regularisatlon des sans-papiers» (01.2011). 
3. La petition de la Session des jeunes 2003, «Regler le sta
tut des sans-papiers». 
Le Conseil national avait partleiiement tenu compte de ces 
deux petitions en introduisant en premiere lecture une nou
veiie disposition a l'article 30 alinea 1 bis de la ioi sur ies 
etrangers, aux termes de laqueiie les personnes sejoumant 
illegalement en Suisse depuis plus de quatre ans pouvaient 
pretendre a un examen approfondi de leur demande d'auto
risation. Le Conseil des Etats ayant toutefols decide de bHfer 
cet artlcle, la majorite de la commlsslon propose a notre 
conseil de se rallier a la version adoptee par le Conseil des 
Etats, donc d'abandonner cette disposition. 
4. En ce qui conceme la petltion relative a l'autorisatlon de 
sejour des pilotes de l'anclenne Crossair, celle-ci demandait 
une prolongation des permls B pour les pllotes de ligne 
etrangers. La commission a rejete cette petition. 
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Huguenln Marianne h VD): En raison de la nouvelle situa
tion liee a l'acceptation des accords bilateraux sur la libre cir
culation, «A gauche touteVUnksl» demande que la loi sur 
les etrangers sott retiree de l'ordre du Jour. Les hasards du 
calendrier font que la loi sur les etrangers est a l'agenda de 
ce conseil au lendemain du vote sur l'extension de la libre 
circulation des personnes. 
Dans l'euphorie de l'acceptatlon de cette extension, on a 
parle ouverture, libre circulatlon, liberte. La loi sur les etran
gers vient cruellement rappeler que l'ouverture s'arrete a 
l'Europe, ultima horizon voulu par nos mllieux economiques 
et politlques dominants, et que la polltlque migratoire de ce 
pays est completement inadaptee et mime a une s1tuation 
absurde, pour reprendre les termes mämes de Fran9ois 
Couchepin, ancien chancelier de la Confederatlon. En effet, 
ce demler denonQait hier dans «Le Temps» l'absence de 
vraie loi sur l'immigratlon et l'impossibil1te pour les tra
vailleurs extra-europeens de legaliser leur situation. 
Les 100 000 travailleurs sans papiers qui travaillent dans no
tre pays ont de la chance si, dans ia loterie de la vie, celle-ci 
leur a donne un passeport venant des dix nouveaux pays de 
!'Union europeenne. Quant aux autres, c'est-a-dlre l'enorme 
major1te des sans-paplers, ceux issus d'ex-Yougoslavle, de 
Turquie, qui font partie pourtant des cercles d'immlgration 
tradltlonnels de la Suisse, ceux venus d'Amerique latine ou 
d'Afrique, ils resteront dans l'illegal1te sans aucune possibi
lite de legallser leur staM. Oui au plombier polonals, non a 
la femme de manage equatorlenne, au travailleur agrlcole 
kurde ou kosovar. 
L:absurdtte de cette situation saute aux yeux apres le vote 
sur l'extension de la llbre clrculatlon. Cela demontre simple
ment que nos milieux economlques et politiques ne sont In
teresses qu'aux grands marches et a l'obtention d'une main
d'oeuvre a bas prbc, mais sont denues de principes en ce qui 
conceme la libre circulation des ätres humalns. Or II ne peut 
y avoir d'un cöte ceux qui, legalement, peuvent venir ici et de 
l'autre les damnes de la terre, sans aucun droit nl aucune 
autre perspectlve de venir en Sulsse que l'illegaltte ou l'asile. 
«A gauche toutel» a tente l'an demier de nommer formelle
ment cette loi pour ce qu'elle est une loi contre les etrangers 
et non sur les etrangers, une loi raciste confirmant le carac
tere absolu du systeme dit «des deux cercles». Nous ne 
sommes pas en presence d'une loi sur !'Immigration, mais 
d'un reglement de police, qui multiplie les mesures adminis
tratives et restrictlves. C'est finalement une glgantesque ma• 
chine a. fabriquer des travallleurs sans papiers et sans droits, 
une machine aussi a limlter les dro1ts des travallleurs etran
gers etablis icl legalement. 
Alors qu'elle ava1t deja ete durcie apres son passage au 
Conseil national, on pouvalt penser que le fond de l'inaccep
table etalt atteint avec cette loi. Or, le cap de l'arbltraire total 
a en fait ete attelnt apres son passage devant le Conseil des 
Etats, ce qui donne deflnitlvement tort aux strateges socia
listes qui avaient cru pouvoir l'adopter ou s'abstenir au Con
seil national. Les condltions de regroupement famillal sont 
durcies. L:automatlcite du droit de faire venir le conjoint et les 
enfants est supprimee. 
Le seuil de l'äge permettant un regroupement famllial a 
baisse de 14 a 12 ans, comme si un enfant de 14 ans n'etait 
pas juste un enfant ayant le droit de vivre avec sa famillel La 
petite posslbllite de regularisation des sans-papiers a egale
ment ete eliminee. La cerise sur le gäteau, le comble de l'ar
bitraire, c'est 1a suppression de l'octroi automatique du 
permis d'etablissement C aux etrangers vivant en Suisse de· 
puis plus de dix ans. 
L:examen approfondl voulu par la major1te des membres du 
Conseil des Etats ouvre la aussl la porte toute grande a l'ar
bitraire. tetranger n'aura dans ce pays plus le droit a l'er
reur, plus le droit d'ötre au chömage, d'ätre malade ou 
invalide. Un examen approfondi de sa situation par les auto
rites cantonales dira s'il peut rester 1a ou pas. Cette situation 
honteuse est deja vecue par des detenteurs de permis B Je• 
tes hors de la Suisse comme des malpropres, par exemple 
apres un accident de chantier. 

L:ensemble de cette dispositlon est d'ailleurs marque par 
l'usage de la forme potestatlve. II n'y a plus de droits, mais 
juste l'arbltralre. Celles et ceux dans ce Parlament qui es
sayent deja actuellement d'utiliser les quelques fenätres 
existant dans nos lois et nos ordonnances pour regler des si
tuations humaines desesperees savent a quel point leur ef
fort est la plupart du temps vain. 
Ce regne de l'arbitralre, cette absence de droits nous main
tiennent dans cette vieille tradition de la politique de la 
Suisse a l'egard des etrangers: nous ne voyons que la main
d'oeuvre mais pas l'humain, et nous Jetons la main-d'oeuvre 
des qu'elle ne nous sert plus. 
Un mot encore pour dire que cette loi contre les etrangers 
est aussi, mine de rien, une loi contre les Suisses. Ceux-ci 
sont souvent slderes lorsqu'ils decouvrent, par les hasards 
de la vie, que la mere ou les enfants de leur nouvelle con· 
jointe, par exemple, n'ont simplement aucune possibilite de 
venir en Suisse. 
«C'est 1a honte!», comme disent les jeunes, la honte de voir 
supprimer dans la loi sur l'asile le demier rempart contre la 
barbarle qu'etait l'admisslon humanitaire, 1a honte de volr le 
simple droit de principe de rester en Suisse arrache aux de
tenteurs d'un permis C. Apres le vote de dimanche demier, 
ce vote d'ouverture, nous ne pouvons enger un mur entre la 
Suisse et le monde. 
«A gauche touteVLinksl» vous lnvlte donc a retirer la lol sur 
les etrangers de l'ordre du Jour. II faut logiquement 1a ren
voyer au Conseil federal afin qu'il presente une lol sur l'immi
gratlon coherente. 

Blocher Christoph, Bundesrat Durch die Annahme der Frei
zOgigkeitsabkommen ist keinerlei neue Situation entstanden. 
Ich w0sste nicht, was hier anders geworden wäre. Bevor wir 
die Personenfreizügigkeit mit den alten EU-Staaten be
schlossen hatten, gab es auf unserem Arbeitsmarkt einer
seits Schweizer, und alle ausserhalb waren Ausländer. Dann 
beschlossen wir die Freiz0gigkelt. Jetzt gelten die Quoten, 
und wenn die Quoten abgelaufen sind, gelten auch die Euro
päer im Sinne des Arbeitsmarktes als Schweizer. Jetzt sind 
die zehn neuen EU-Länder dazugekommen, somit gilt das 
künftig auch für sie. 
Dahinter steht, Frau Huguenin, eine andere Ausländerpolitik, 
die besagt: Jeder aus dem Ausland kann kommen, wenn er 
eine Arbeit hat. Ich wäre natürlich sehr für diese Politik. Aber 
das geht nur für einen Fall: wenn Sie die Sozialleistungen 
einschränken. Sie können nicht jedermann kommen lassen 
und ihm das Recht geben, zehn Monate hier zu sein, eine 
Arbeit zu suchen, eine Arbeit zu ergreifen und dann das 
ganze Sozialsystem zur Verfügung zu haben. Das machen 
wir jetzt in Bezug auf die Europäer. Aber wenn Sie es für die 
ganze Welt machen, geht das leider nicht. 
Es ist keine neue Situation entstanden. Darum bitte ich Sie, 
diesen Antrag abzulehnen. 

Pfister Gerhard (C, ZG), tor die Kommission: Die Debatte, 
die nun mit dem Ordnungsantrag Huguenin initiiert wird, ist 
eigentlich bereits geführt worden, nämlich in unserer ersten 
Beratung, als wir In der Sondersession 2004 über dieses 
neue Ausländergesetz debattierten. Schon damals gab es 
Kr1tik am dualen System. Der Bundesrat hat vorhin die 
Gründe noch einmal erwähnt, warum man beim dualen Sys
tem bleiben und nicht zum monistischen übergehen sollte. 
Die Argumentation in Bezug auf die Abstimmung zum Frei
zügigkeitsabkommen kann man natarllch auch anders fOh· 
ren. Es war zum Beispiel in meinem Kanton ein entschei
dendes Argument für dieses Frelzügigkeltsabkommen, dass 
man dann die aussereuropäische Migration begrenzen 
werde und wolle, und das tut dieses neue Ausländergesetz. 
Insofern hat die Kommission dieses Ausländergesetz In 
Kenntnis der Problematik oder in Kenntnis der möglichen 
Abstimmungsergebnisse beraten. 
Ihren Vorwurf des Rassismus und der Willkür möchte ich zu. 
rückweisen, Frau Huguenin. Ich glaube, dass die Regle
mente und Gesetze, die wir heute haben, eines Rechts-
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staates würdig sind. Die Schweiz ist - bis zum Beweis des 
Gegenteils durch Sie - mindestens noch ein Rechtsstaat, 
und daran wird sich auch mit der Beratung des Ausländerge
setzes hoffentlich nichts ändern. Inhaltlich können Sie 
selbstverständlich zum Beispiel bei der Regelung bezüglich 
der «sans-papiers» anderer Meinung sein. Das rechtfertigt 
aus der Sicht der Kommission, mit der ich keine Rückspra
che nehmen konnte, einen Rückweisungsantrag nicht. 
Ich bitte Sie, den Ordnungsantrag Huguenin abzulehnen. 

Beck Serge (AL, VD), pour la commlsslon: IJ est tout de 
mAme piquant de constater que l'extrAme gauche, qul s'est 
opposee a l'elargissement du premier cercle - en tout cas 
une partle d'entre eile -, vient aujourd'hul dans ce consell 
pour demander de remettre en question le debat sur la loi 
sur les etrangers. 
Nous abordons, et nous aborderons, dans le cadre de ce 
deuxieme debat, le probleme de la regularlsation des sans
papiers. Encore, pour l'aborder, faut•il b!en vouloir entrer en 
discusslonl Je crois donc que ce n'est pas en renvoyant au 
Conseil federal un tel projet, alors que nous avons deja lar
gement debattu des prlncipes qui fondent cette loi, que nous 
avancerons. Dans le cadre de cette loi, il y a un certain nom
bre de mesures - je l'al rappele tout a l'heure - qui favorlsent 
l'integratlon, y comprls au titre du regroupement familial, 
mAme si vous ne voulez pas le reconnaitre, Madame Hu
guenin. 
Je ne peux donc que vous lnviter a rejeter cette motion d'or
dre. 

Zlsyadls Josef (-. VD): Je n'al pas de question; je voulais 
juste rappeler quelque chose. Je croyais que mon collegue 
Beck etait un homme informe. Mais, peut-ätre n'a-t-11 pas 
pris en compte le fait que les Bilaterales I ont ete votees ici 
par les representants de ce qu'il appelle «l'extrAme gau
che», tout comme les BIiateraies II, mäme si nous voulions 
que les mesures d'accompagnement soient blen plus impor
tantes. II taut prendre le temps de vous informer, Monsieur 
Beckl 

Beck Serge (AL, VD), pour la commisslon: Ecoutez, Mon
sieur Zlsyadis, Je prends volontiers note de votre remarque. 
Elle concerne un certain nombre de membres de votre 
groupe et du mouvement que vous representez. Mais il y en 
a d'autres, et on peut les mentionner, en partlculier dans le 
canton de Geneve, qul representent les mAmes ldees que 
vous et qul sont souvent en parfalte coordination avec votre 
action, qui ont combattu les Bilaterales II. 

Abstimmung- Vote 
Für den Ordnungsantrag Huguenln ..•. so Stimmen 
Dagegen .•.. 114 Stimmen 

Die Beratung dieses Geschäftes wird unterbrochen 
Le ddbat sur cet objet est lnterrompu 

Schluss der Sitzung um 12.45 Uhr 
La sdance est levde a 12 h 45 
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Adherer a la declslon du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorlt6 
(Wyss, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, Leuen
berger-Geneve, Roth-Bernasconi, Vermot) 
Maintenir 

Wyss Ursula (S, BE): Wir reden jetzt nicht mehr über das 
Asylgesetz, wir reden jetzt über das Ausländerinnen- und 
Ausländergesetz. Und hier, in diesem Artikel, reden wir über 
die bestqualifizierten und mit grösster Wahrscheinlichkeit 
auch über die bestintegrierten aussereuropäischen Auslän
derinnen und Ausländer. Es handelt sich um diejenigen, die 
hier ihre Ausbildung, die hier Ihr Studium abgeschlossen ha
ben. Die Frage, die sich stellt, Ist: Kann es sich die Schweiz 
leisten, diesen Ausländerinnen und Ausländern zu verste
hen zu geben, dass sie eigentlich unerwünscht sind? Kann 
es sich die Schweizer Wirtschaft wirklich leisten, diese jun
gen Akademikerinnen und Akademiker an die USA, an Ka
nada oder all die europäischen Länder zu verlieren, die um 
diese Ausländerinnen und Ausländer buhlen? 
Ich bezweifle es sehr. Zwar wurde den multinationalen 
Grosskonzemen zugestanden, dass sie ihre Leute mitneh
men dürfen; das wird dann Herr Bundesrat Blocher auch als 
Kompromiss darlegen. Aber das ist es nicht, worum es hier 
geht Hier stellt sich die simple Frage: Wollen wir Auslände
rinnen und Ausländer von ausserhalb der EU ausbilden, um 
sie dann, kaum haben sie ihre Ausbildung abgeschlossen, 
an andere Länder zu verlieren? Es Ist auch eine Frage unse
rer Steuergelder, es ist eine Frage der Ressourcen. Wollen 
wir diese Gelder ausgeben, um die Leute auszubilden und 
dann keinen Nutzen davon zu haben? 
Ich muss dabei noch ein anderes Argument von Herrn Bun
desrat Blocher gleich vorwegnehmen. Ich gehe davon aus, 
Herr Blocher, dass Sie nachher in Ihrer Begründung sagen 
werden, es gehe hier um den Grundsatzentscheid, ob wir 
das linke Konzept einer Ausländerpolitik oder eben das bür
gerliche, dualistische System wollten. Aber hier, Herr Blo
cher, geht es eben nicht um Ideologie, es geht eben nicht 
um die Grundsatzfrage, sondern es geht um die ganz simple 
Frage: Wollen wir bestausgeblldete Leute, die wir notabene 
hier mit unseren Steuergeldern ausgebildet haben, für unse
ren Arbeitsmarkt hier behalten, oder wollen wir sie verlieren? 
Was die Universitäten davon halten und zu diesem Punkt zu 
sagen haben, das haben sie uns eindringlich in einem Brief 
mitgeteilt. 
Stoppen wir diesen Verschlelss bestausgebildeter Hirne, sa
gen Sie hier Ja zur Minderheit und Ja zur Fassung des Na
tionalrates. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): Le groupe socialiste vous 
demande de soutenir la minorlte de la commlssion, qui sou
haite maintenlr la decision prise par notre conseil en juin 
2004. 
Premierement, la prescription prevue a l'article 30 alinea 1 
lettre gter ne perrnet pas aux tltulaires d'un diplöme d'une 
haute ecole specialisee de rester en Suisse apres leur 
diplöme. Nous ne pouvons introduire dans la loi une teile 
inegalite de traitement. En effet, l'introdulre equivaut a consi
derer les diplömes des HES comme des dlplömes de 
deuxleme categorie par rapport aux diplömes des universi
tes. En agissant de la sorte, nous ne precarisons pas seule
ment le statut des etrangers titulaires de diplömes HES, 
mais tous les titulaires de ces diplömes, puisque nous fai
sons passer le message qu'ils sont moins importants que 
les diplömes universitaires. 
Concemant les titulaires de diplömes universitaires, la no
tion d'«interät scientifique preponderant» necessaire a l'ob
tention d'une derogation est floue. C'est quoi, un interät 
scientifique preponderant? Comment savoir a l'avance si les 
travaux de tel ou tel diplöme seront d'un interät scientifique 
preponderant pour la recherche? A titre d'exemple, on peut 
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clter l'histoire de cet etudiant en droit que ccL'.Hebdo" nous 
raconte dans sa derniere edltion. Asslstant de Monsieur 
Auer, professeur de droit constitutionnel, reconnu en Sulsse 
comme un grand specialiste de son domalne, II n'a pas ob
tenu de permis de sejour. II est parti a Boston ou il a falt une 
magnlfique carriere. On peut imaginer que travaillant avec 
un grand constitutionnaliste de notre pays, et vu la carriere 
qu'il a falte aux Etats-Unis, les travaux de ce diplöme 
auraient ete d'un interAt scientifique preponderant pour sa 
branche. Mais comment le savoir a priori? Et pourquoi reste
rait-il en Sulsse, ou II doit se battre avec des procedures ad
ministratives, quand on lui offre la mAme chose, volre mleux, 
allleurs? 
Nous parlons sans cesse de la problematique de fa fuite des 
cerveaux et des consequences nefastes qu'elle engendre 
pour notre capacite d'innovation et donc pour notre crois
sance. Or, ce n'est pas en mettant en place ce type de me
sures qui font que les gens se sentent non seulement pas 
les blenvenus, mais en plus des etrangers indesirables, que 
nous endiguerons ce phenomene. Les Etats-Unis - qul ne 
sont pourtant pas reputes pour avolr une politlque migratoire 
laxlste - l'ont blen comprls et beaucoup de scientlfiques, las
ses de devoir se battre contre un pays qul met en place des 
procedures dont le seul but est de les pousser a partir, s'en
volent pour s'etablir sous d'autres cleux. 
Pour toutes ces raisons, Je vous prle de bien vouloir soutenlr 
1a proposition de la mlnorite Wyss. 

Wldmer Hans (S, LU): Ich kann nahtlos beim letzten Ge
denken meiner Vorrednerin anknüpfen, nämlich beim Stich
wort Braindrain. Kaum Jemand wird bezweifeln, dass wir in 
einer wissensbasierten Gesellschaft leben. Das hat natürlich 
Konsequenzen: Konsequenzen für Forschung und Lehre ei
nerseits, Konsequenzen aber auch für die Wirtschaft ande
rerseits. Der Bereich Forschung und Lehre begriff schon Im 
letzten und vorletzten Jahrhundert, was es bedeutet, über 
die Landesgrenzen hinaus, Ober die Grenzen der Kontinente 
hinaus immer wieder Menschen anzustellen, welche sich 
durch überdurchschnittliche Leistungen in Ihren jeweiligen 
Wissensgebieten auszeichnen. Viele Familiennamen -
schauen Sie die Vorlesungsverzeichnisse an - machen nicht 
den Anschein, als seien ihre Träger mit dem roten Pass ge
boren worden. 
Etwas ganz Ähnllches gilt für gewisse Forschungs- und Ent
wicklungsabteilungen, aber auch für das mittlere Kader der 
KMU. Meine Damen und Herren von der Mitte und von 
rechts, denken Sie daran: Viele KMU - das gilt nicht nur für 
die Ems-Chemie, für Nestle oder Novartis - können nicht 
mehr überleben, wenn in ihren Forschungs- und Entwfck
lungsabteilungen keine Spitzenkräfte vorhanden sind: Spit
zenkräfte, die sie von überall her rekrutieren können soffen. 
Seien Sie nicht masochistisch! Nehmen Sie alle auf, vor al
lem wenn sie bei uns ausgebildet worden sind! Beim FC 
Thun hat das Goal nicht einer geschossen, dessen Familie 
den roten Pass seit langem, seit Jahrhunderten, besitzt, son
dern es ist geschossen worden, weil dort, wie auch in allen 
Spitzenclubs der Welt, Leute mitmachen können, die eben 
Qualität. Spitzenqualität. bieten. 
Ich bitte natürlich vor allem die FDP-Fraktion, die das im· 
mer wieder predigt, diesen Minderheitsantrag anzunehmen. 
Seien Sie konsequent mit Ihren Bekenntnissen In Bezug auf 
die KMU-Politik, die Sie in Ihren Parteiprogrammen haben, 
und stimmen Sie dem Antrag der Minderheit Wyss zu, auch 
wenn er aus der Mitte der sozialdemokratischen Fraktion 
kommt. Das Ist kein partei-, sondern ein wirtschaftspoliti
sches Problem. Ich danke, falls Sie diesen Antrag anneh
men; falls nicht, kann ich nicht verleugnen, dass ich dann 
einige Enttäuschung nach Hause tragen werde. 

La presldente (Meyer Therese, presidente): Le groupe PDC 
communlque qu'il soutlent la proposition de la majorite. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Selon la Conference universi
taire suisse, il y a actuellement parmi les doctorants en 
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Suisse 40 pour cent d'etrangers; II y a plus de 4000 etu
diants etrangers en formatlon de licence et ccmaster», qui 
co0tent pres de 78 millions de francs par an. Ne pas asslmi
ler ces jeunes diplömes a des travailleurs en Suisse consti
tue un double gächls: un gächis financier et un gächls 
humall1. 
Tout d'abord un gächis financier. compte tenu des sommes 
depensees et investies pour ces etudiants, notre pays, en 
les renvoyant sltöt leur diplöme obtenu, se prive d'une main
d'oeuvre hautement qualifiee. Certalns pays comme las 
Etats-Unis ou le Canada ont d'ailleurs bien comprls l'interAt 
d'attirer 1a main-d'oeuvre qualifiee etrangere. Les exemples 
ne manquent pas de Jeunes formes en Sulsse qui ont fini per 
s'etablir outre-Atlantlque, faute d'avolr obtenu un permis de 
sejour. II y a egalement le risque qua la Sulsse perde de son 
attractivite et qu'elle soit boudee par las jeunes etrangers, ca 
qui serait une perte sur le plan intellectuel pour nous. 
Certains ont objecte et contlnuent d'objecter qu'en octroyant 
des permis de travall, nous empAcherlons cette maln
d'oeuvre de se mettre au service de son pays d'origlne. Or, 
le choix de rentrer ou non chez sol releve de plusleurs crite
res, notamment le parcours personnel et la sltuation preva
lant dans le pays d'origine. Le contexte dans certalns pays 
est tel qu'il est mAme parfois plus rentable, pour leur deve
loppement, de recevoir l'argent que leur envoient des expa
tries lorsque aucune parspective professlonnelle ne peut 
leur Atre offerte. 
Soulignons qua cette situation n'est pas generallsable. De 
nombreux pays dits du ccSud» offrent a leurs cadres des 
posslbilites d'emploi et de formation qui n'ont rien ä envler 
aux nötres. II est donc primordial de lalsser a chaque jeune 
diplöme le choix d'acquerir ou non une premiere experience 
professionnelle en Suisse et de ne pas doubler le gächis fi
nancier d'un gächis humaln. 
L'.obstination de certains a ne pas voulolr accorder d'autori
sations de travail et de seJour et a se debarrasser a tout prix 
de cette categorle d'etrangers est peut-Atre explicable de la 
part de xenophobes, pour qul chaque etranger qui qultte la 
Suisse est une bonne chose; mais pour les mllieux eclalres 
et les representants qul defendent ies mllleux de l'economle, 
un tel retus est tout slmplement incomprehenslble. Une teile 
attitude est economlquement un non-sens - pour ne pas uti
liser un terme beaucoup plus fort et populalre! La Confe
rence universltalre sulsse, et tout simplement le bon sens, 
demandent le malntien de la position de notre conseil. 
Par consequent, je vous invite - et particullerement les re
presentants qui pretendent detendre des inte~ts economl
ques aussl en Sulsse - a soutenir la minorlte Wyss et a 
malntenir la lettre d de l'alinea 2, teile que notre chambre 
l'avait adoptee. 

Flurl Kurt (RL, SO): Im Namen der FDP-Fraktion bitte ich 
Sie, einerseits den Minderheitsantrag Wyss betreffend diese 
Bestimmung abzulehnen und andererseits Artikel 23 Ab
satz 3 Litera f zu streichen. Dafür Ist Artikel 30 Absatz 1 
Buchstabe gter zu unterstOtzen. 
Frau Wyss hat vorhin von den bestintegrlerten Ausländerin• 
nen und Ausländern gesprochen. Das mag Im Zeltpunkt des 
Studiums bzw. des Studfenabschlusses stimmen. Was aber 
ist mit dieser Integration einige Jahre nach Abschluss des 
Studiums? Was, wenn frühere Absolventinnen und Absol
venten schweizerischer Universitäten später mitsamt Familie 
verarmt In die Schweiz ziehen wollen? Genau das wollen wir 
mit unserem System verhindern. Wir wollen eine Einwande
rung durch Qualifikation; der Ankn0pfungspunkt des Stu
diums gen0gt uns nicht. 
Von Herrn Leuenberger haben wir wieder die alte Platte von 
vorgestern und gestern gehört, den Vorwurf der angebll
chen Xenophobie. Die ständige Wiederholung dieses Vor
wurfes macht ihn nicht korrekter. Unser Vorschlag stützt die 
bisher eingehaltene Systematik unserer Ausländerpolitik. In 
Artikel 20 Absatz 2 sehen Sie die Umschreibungen des so
genannten Vorranges: In Litera a betrifft es Schweizerinnen 
und Schweizer, in Litera b betrifft es Personen mit einer Nie-
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derlassungsbewilllgung, in Litera c Personen mit einer Auf
enthaltsbewilligung, die zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit 
berechtigt sind. Nun passt die vorgeschlagene Litera d über
haupt nicht in diese Systematik, das ist ein neues Element. 
Die Lösung liegt in Artikel 23, bei den persönlichen Voraus
setzungen. Er umschreibt in Absatz 2 die persönlichen Vor
aussetzungen unter anderem mit den zusätzlichen berufli· 
chen Qualifikationen, die bei der Erteilung von Aufenthalts
bewilligungen berOcksichtigt werden müssen. Neu wird dann 
in Artikel 30 Absatz 1 Litera gter noch der Spezialfall des 
speziellen wissenschaftlichen Interesses eingeführt. 
Ich erinnere Sie also an die Systematik unserer Ausländer
politik: Wir verfolgen bei der Europäischen Union bekannt
lich das Prinzip des bilateralen Weges mit der Personenfrei
zügigkeit. Bei den Ländern ausserhalb der EU verfolgen wir 
das Prinzip des Zugangs zum schweizerischen Arbeitsmarkt 
via berufliche Qualifikation. Zu dieser beruflichen Qualifika
tion trägt auch ein Hochschulstudium mit bei. Deshalb Ist der 
Weg eines Hochschulabsolventen oder einer Hochschulab
solventin von ausserhalb der EU in Artikel 23 geregelt und 
nicht in Artikel 20. 
Ich bitte Sie deshalb, den Minderheitsantrag abzulehnen und 
der Mehrheit zu folgen. 

Weyeneth Hermann (Y, BE): Die Minderheitsvertreter wün
schen mit ihrer Forderung hier ausgesprochen einen Vor
rang, ganz allgemein die Gleichstellung eines ausländischen 
Hochschulabsolventen In der Schweiz mit Schweizerinnen 
und Schweizern, also praktisch eine Zusicherung In allen 
Teilen. Der Ständerat hat das abgelehnt. Er hat das in Arti
kel 30 Absatz 1 Buchstabe gter so geregelt, dass die Vor• 
aussetzung nach wie vor die Ist, dass eine Stelle vorhanden 
Ist. Es soll nicht einfach generell so sein, dass man rein 
durch den Abschluss eines Hochschulstudiums In der 
Schweiz das Recht auf eine Aufenthaltsbewilligung erwirbt, 
ohne Rücksicht darauf, ob für diese wissenschaftlich ohne 
Zweifel hohe Ausbildung denn tatsächlich auch auf irgendei
nem Arbeitsmarkt eine Nachfrage besteht. 
Deshalb empfehlen wir Ihnen, der Regelung des Ständera
tes zu folgen. Ich schliesse mich In Bezug auf die persönli
chen Voraussetzungen den Überlegungen von Herrn Fluri 
an. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich bitte Sie auch im Namen 
des Bundesrates, den Mehrheitsantrag zu unterstützen. Ich 
weiss nicht, woher die Überzeugung kommt - es haben hier 
vor allem Hochschulabsolventinnen und Hochschulabsol
venten gesprochen -, dass jemand, der ein Studium ab
geschlossen hat, ein ganz besonders hochqualifizierter 
Mensch sei, der auf dem Arbeitsmarkt eine Sonderbehand
lung brauche. Es freut mich, dass hier gesagt worden ist, 
dieser Artikel sei eingefügt worden, um unter anderem auch 
für meine ehemalige Firma hochqualifizierte Forschungs
kräfte zu beschaffen. 
Da muss ich Ihnen sagen: Da täuschen Sie sich. Allein die 
Tatsache, dass jemand in der Schweiz studiert hat, genügt 
nicht, um zu sagen: «Jetzt gehört der zu den Vorzugskräf
ten, die wir ausserhalb der Europäischen Union rekrutieren 
und die besonders gute Eigenschaften haben», und um zu 
sagen, diese Leute müssten eine Vorzugsstellung bekom
men. Wenn sie sich gut integriert haben und die Sprache be
herrschen und wirklich Spitzenkräfte sind, dann können sie 
in der Schweiz angestellt werden und werden gegenüber je
mandem, der aus einem anderen Lend kommt und z. B. die 
Sprache nicht beherrscht, natürlich auch bevorzugt werden. 
Ein Hochschulabgänger wird aber nur dann bevorzugt wer
den, wenn er besser Ist. Wenn der andere besser ist, wird 
man eben den anderen vorziehen. 
Dass jemand das ganze Leben lang das Recht haben soll, in 
der Schweiz eine Stelle anzutreten, allein weil er In der 
Schweiz studiert hat, ist mit dem Konzept, das wir haben -
da hat Frau Wyss Recht-, unvereinbar. Wir sehen jetzt vor, 
dass alle Personen aus den EU-Mitgliedstaaten .9egen0ber 
den Schweizern glelchberechtigt sind. Mit den Ubergangs-

bestlmmungen ist dies noch beschränkt, nachher betrifft es 
dann alle. Aber ausserhalb der Europäischen Union rekrutie
ren wir nur noch Arbeitskräfte, die eben besondere Qualifi
kationen haben, Spezialisten sind, besser sind als die, die 
man auf dem europäischen Markt findet. Jene, die eine 
Hochschule In der Schweiz absolviert haben, gehören nicht 
automatisch hierzu. 
Um diesen Bedürfnissen Rechnung zu tragen, hat der Stän
derat mit Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe gter eine Bestim
mung eingefügt, wonach Personen, die in der Schweiz ein 
Studium abgeschlossen haben, eine gewisse Vorzugsbe
handlung zugestanden wird, wenn ihre Tätigkeit von «ho
hem wissenschaftlichem Interesse„ ist Aber automatisch 
sollten Sie keinen solchen Freipass geben. Damit würden 
Sie auch in der Schweiz für Hochschulabgänger Privilegien 
gegenüber anderen schaffen. Das dürfen Sie nicht tun. 
Darum bitten wir Sie, Artikel 20 Absatz 2 Buchstabe d ZU 
streichen. Die Bestimmung ist ein Einbruch in das duale 
System, und erst noch ein sehr ungerechter, weil Sie damit 
Hochschulabsolventen, die schon den Vorzug haben, dass 
sie in der Schweiz gratis - oder mehr oder weniger gratis -
studieren können, automatisch einen Freipass für den Ar
beitsmarkt geben. 
Ich muss Ihnen sagen: Weder Amerika noch Kanada, noch 
irgendein anderes Land kennt eine solche Bestimmung. Ein 
Studium in Amerika bringt keine bevorzugte Behandlung auf 
dem Arbeitsmarkt: Hochschulabsolventen brauchen eine 
Green Card, sie brauchen eine Bewilligung, und der Arbeit
geber muss nachweisen, dass er diese hochqualifizierte 
Kraft braucht Das sollte bei uns auch so bleiben. 

Roth•Bemasconl Maria (S, GE): Monsieur ie conseiller fe
deral, vous venez de vous moquer un peu des titulalres de 
diplOmes unlversltaires; c'est votre droit et i;a ne m'etonne 
pas de votre partl 
Je ne sais pas si vous m'avez ecoutee, car ia iettre d de i'ar
ticle 20 alinea 2 proposee initiaiement par ie Conseil national 
conceme las personnes ayant suivi et acheve une formation 
superieure comparable en Suisse. Dans 1a proposltion que 
vous faites, vous parlez uniquement des titulaires d'un dl
piöme unlversltaire. Alors, les dlplOmes HES ne valent-ils 
rlen? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen, ich 
wüsste nicht, warum ich mich über Hochschulabsolventen 
mokieren sollte, Ich bin Ja selber einer. (Heiterkeit) Ich habe 
schon Selbsthumor; aber ich habe wirklich nichts gegen 
Hochschulabsolventen. Doch ich wehre mich dagegen, dass 
einer, nur weil er ein Studium abgeschlossen hat, hier als 
hochqualifizierte, für die Forschung besonders qualifizierte 
Person bezeichnet wird. Das Ist damit nicht gegeben. Zu 
Ihrer Frage: Wir haben jetzt hier eben diese Ausnahmen 
geschaffen; das Ist eine gewisse Öffnung, die aber nicht ge
nerell und für alle Zeiten gilt. 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Die Kommis
sionsmehrheit beantragt Ihnen, den Minderheitsantrag Wyss 
abzulehnen und dafür - es Ist schon mehnnals gesagt wor
den - mit Artikel 30 Absatz 1 Buchstabe gter eine Ergän
zung gemäss dem Beschluss des Ständerates anzubringen. 
Zu Herrn Widmer möchte ich nur noch kurz sagen: Derje
nige, der gestern das Fussbalitor geschossen hat, Ist genau 
einer von jenen, die vermutlich nicht unter diese Bestim
mung fallen würden. Denn er hat sehr wahrscheinlich kein 
Hochschulstudium und war gestern trotzdem ein äusserst 
wertvoller «Mitarbeiter" des FC Thun. Dieses Argument 
können Sie hier also nicht bringen. 
Es wurde schon gesagt: Eine Ausbildung In der Schweiz 
darf für Drittstaatenangehörige nicht automatisch den er
leichterten Zugang zum Arbeitsmarkt öffnen. Dafür Ist der 
schweizerische Arbeitsmarkt zu klein. Andernfalls könnten 
nicht mehr jährlich 13 000 Ausländer - inklusive EU-Ange
hörige - zur Ausbildung zugelassen werden, wie es Jetzt der 
Fall ist. In der Schweiz gut ausgebildete Ausländer, die 
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tatsächlich gebraucht werden, weil keine Inländischen Ar
beitskräfte vorhanden sind, erfüllen die Zulassungsvoraus
setzungen. Eine stark erleichterte Zulassung für alle Ab
solventen einer höheren Ausbildung in der Schweiz würde 
zudem die an anderen Orten als unethlsch empfundene Ab
wanderung der besten Kräfte in die entwickelten Staaten -
Stichwort: Braindrain - noch verschärfen. Eine Zulassungs
erleichterung, beschränkt auf Gebiete von hohem wissen
schaftlichem Interesse, Ist sinnvoll. Hier kann beim Zulas
sungsentscheid insbesondere auf eine langwierige Prüfung 
des Vorrangs der Inländer verzichtet werden. 
Ein paar persönliche Überlegungen: Es ist aus meiner Sicht 
nicht so klar, ob wir hier überhaupt ein Problem haben. Es ist 
nicht so klar, ob die Schweizer Hochschulen das Problem 
haben, dass gute Leute nicht arbeiten können, weil sie aus
reisen müssen. Der freie Zugang an die Universitäten in der 
Schweiz Ist durchaus möglich, und kein Land hat so viele 
ausländische Studierende wie die Schweiz. Wenn nun die 
europäischen Universitäten zunehmend den Numerus clau
sus einführen oder dies schon getan haben, geraten die Uni
versitäten mit freiem Zugang zusätzlich unter Druck. Arbeits
lose Akademiker sind heutzutage auch in der Schweiz keine 
Seltenheit mehr. 
Ich möchte nur noch elnmal darauf hinweisen, dass das hier 
eine entscheidende Abweichung vom dualen System wäre. 
Mit dem dualen System soll die Einwanderung aus den Län
dern ausserhalb Europas auf Spezialisten eingeschränkt 
werden. Akademiker können natürlich darunterfallen. Aber 
entscheidend müssen die Bedürfnisse des Inländischen Ar
beitsmarktes bleiben, und entscheidend muss bleiben - wie 
es der Vorrangartikel hier auch meint -, dass man zuvor 
keine geeigneten Personen aus dem Inland oder aus dem 
europäischen Freizüglgkeltsraum gefunden hat. Erst dann 
sollte man auf Personen aus Ländern ausserhalb dieses 
Raumes zurückgreifen. 
Die Kommissionsmehrheit ist deshalb dem Ständerat gefolgt 
und lehnt den Antrag der Minderheit Wyss ab. 

Leuenberger Uell (G, GE): Vous avez dit tout a !'heure que 
vous n'etiez pas sür qu'il y ait vraiment un probleme dans ce 
domaine. 
Comment expliquez-vous que les responsables des univer
sltes, les recteurs, la Conference universitaire suisse, etc., 
soient intervenus justement pour souligner ce probleme -
qui existe - par rapport a des unlversltalres hautement quali
fies, a qui on ne peut actuellement pas donner une autorisa
tion de sejour qui leur permettrait de poursuivre une activite 
en Suisse? 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Vermutlich ha
ben die Leute, die diesen Brief geschrieben haben, Arti
kel 23 Absatz 1 nicht gelesen und haben zudem nicht gese
hen, dass der Ständerat den wirklichen Bedürfnissen der 
Universitäten entgegenkommt, nämlich bei der Abweichung 
von den Zulassungsvoraussetzungen In Artikel 30. 
Es Ist entscheidend, dass wir das nicht hier beim lnländer
vorrang regeln, sondern dort, wo von den Zulassungsvor
aussetzungen abgewichen werden kann. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Le souci de ne 
pas voir des jeunes qui ont une formation universltaire en 
Suisse, ou qui l'achevent, et qui sont precieux pour la 
recherche prlves d'autorisation de sejour est legitime et 
reel. Par contre, c'est blen la le but de l'article 30 alinea 1 
lettre gter et je crois qu'il serait deraisonnable sur le fond de 
vouloir introduire une sorte de garantie de sejour, donc 
d'emploi pour tout etudiant etranger hors Union euro
peenne/AELE qui viendrait faire ses etudes en Suisse. 
Mais surtout, il y a confusion dans la construction du texte 
legislatif a laquelle nous procedons. Ce n'est pas a l'arti
cle 20 que doit se derouler ce debat. L.:article 20 definit l'or
dre de priorite pour l'admission en vue de l'exercice d'une 
actlvite lucrative. L.:alinea 1 pose comme condition, au mo
ment ou l'on entend recruter un travailleur hors de l'Union 
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europeenne ou de l'AELE - ou d'autres pays beneficlant 
d'un accord de libre circulation avec la Suisse -, de demon
trer qu'aucun travailleur issu de ce cercle n'a pu ätre trouve. 
Nous sommes donc dans une logique de demonstration par 
la negative. II y a une confusion dans la systematique lors
que l'on entend debattre ici d'un privilege que l'on voudralt 
peut-ätre accorder a des personnes ayant suivi une filiere 
universitaire en Suisse. 
Finalement, dans cet article 20, ce qui est decrit, c'est le 
bassin de personnes dans lequel un employeur qui souhaite 
engager une personne d'un pays du «deuxieme cercle» - si 
l'on peut l'appeler ainsi - doit contröler qu'il n'y alt pas de 
personne pouvant remplir la fonction qui est destinee a cet 
employe recrute. 
II taut ätre tres attentif a la r6daction de cette lettre d. Elle im
poserait a un futur employeur de contröler qu'il n'exlste pas, 
dans l'ensemble de la communaute des diplömes univer
sltaires de notre pays, ou qu'ils solent dans le monde, 
quelqu'un qul puisse rempllr une fonction, avant d'engager 
une autre personne de provenance extra-europeenne. Car 
dans la lettre d, il n'est pas questfon de titulaires de diplömes 
universitaires actuellement en Suisse, ou y sejournant, mais 
on parle bien de l'ensemble des personnes qui ont suivi une 
filiere universitaire. 
Vous conviendrez donc qu'il est impossible et impratfcable 
de demander a un employeur qui entend engager une per
sonne de provenance extra-europeenne de contröler dans le 
monde entier s'il n'existe personne apte a remplir cette fonc
tion dans la communaute des licencles ou docteurs des unl
versltes suisses. 
C'est donc pour cette raison que, par 12 voix contre 8, la 
commission vous invite a vous rallier a la version du Conseil 
des Etats. Cette question est reglee a l'article 30, mäme sl, 
je le concede a Madame Roth-Bernasconi, le libelle est sans 
doute un peu trop etroit. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 111 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 69 Stimmen 

Art. 21 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Proposition de Ja commission 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 22 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Roth
Bernasconl, Vermot, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 22 
Proposition de Ja ma)orlte 
Maintenir 

Proposition de Ja mlnorite 
(Bühlmann, Heim, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Roth
Bernasconi, Vermot, Wyss) 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 

Bilhlmann Cecile (G, LU): Bei Artikel 22 geht es darum, 
dass Unternehmen mit einer Kann-Formulierung ein wenig 
in die Pflicht genommen werden, Ausbildungsplätze zu 
schaffen, wenn sie viel ausländisches Personal beschäfti
gen. Es ist der einzige Artikel im ganzen Ausländergesetz, 
der - nur mit einer Kann-Formulierung - die Arbeitgeber et
was in die Pflicht nimmt. Es kommt dann weiter hinten im 
Gesetz, bei der Schwarzarbeit, noch ein Artikel, der auch in 
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diese Richtung geht. Aber sonst wird die Arbeitgeberseite 
mit diesem Gesetz in keiner Art und Weise zu irgendetwas 
verpflichtet, was aussergewöhnlich Ist, was nicht normalem 
Recht in der Schweiz entspricht. 
Artikel 22 kam ursprOnglich vonseiten des Bundesrates ins 
Gesetz. Der Nationalrat kippte ihn in der ersten Lesung her
aus, und zwar mit 103 zu 61 Stimmen. In der vorberatenden 
Kommission des Ständerates wurde er im Sinne des Be
schlusses des Nationalrates ebenfalls abgelehnt. Aber im 
Plenum des Ständerates fand er dann eine Mehrheit von 
20 zu 16 Stimmen. 
Was hat diesen Wandel zurOck auf den Pfad der Tugend des 
Bundesrates gebracht? Offensichtlich hat die Argumentation 
von Herrn Leuenberger-Solothurn im Ständerat überzeugt. 
Er sagte nämlich, Unternehmen, die nach diesem Gesetz 
qualifiziertes Personal aus dem Ausland rekrutierten, hätten 
einen Wettbewerbsvorteil gegenüber den Unternehmen, die 
die Leute In der Schweiz selber ausbilden würden, und das 
gebe eine Wettbewerbsverzerrung. Und man muss wissen: 
Dieses Gesetz Ist für qualifiziertes Personal gemacht. Man 
will Leute mit Qualifikationen aus dem Kreis ausserhalb der 
EU, aus den sogenannten Drittstaaten, holen. Dass diese 
Wettbewerbsverzerrung unzulässig ist, hat den Ständerat 
überzeugt. 
Was mich sehr erstaunt, ist natürlich der Umstand, dass 
Herr Bundesrat Blocher nicht die Meinung des Bundesrates 
unterstützte: Er schloss sich der Mehrheit des Nationalrates 
an und war gegen diesen Artikel. Da hatte Herr Blocher 
wahrscheinlich noch sein «altes Herz» als Unternehmer In 
der Brust und dachte weniger als Bundesrat: Ausbildungs
plätze zu schaffen kann Unternehmen auch etwas kosten. 
Wie gesagt: Es Ist eine Kann-Formulierung; und es Ist die 
einzige Formulierung, die die Arbeitgeberseite irgendwie da
für In die Pflicht nimmt, dass sie gutqualiflzlertes Personal 
aus dem Ausland beschäftigen kann. Ich bitte Sie also, die 
ursprüngliche Version des Bundesrates zu übernehmen, die 
der Ständerat unterstützt, das heisst, unseren Beschluss der 
ersten Lesung zu revidieren. 

Lang Josef (G, ZG): Die Berufsbildungsdebatte In der letz
ten Session hat gezeigt, dass wir jede Chance packen müs
sen, um die Schaffung von Ausbildungsplätzen zu fördern. 
Jene Diskussion hat weiter gezeigt, dass es In unserem 
Lande Branchen gibt, denen der Einstieg in die Berufsbil
dung äusserst schwer fällt. Artikel 22 bietet eine Chance, 
dieses Problem anzugehen. Der Zusammenhang mit dem 
Ausländergesetz ist durch den Umstand gegeben, dass Aus
bildung ein wichtiges Instrument der Integration ist. Auf die 
Erteilung von Bewilligungen zur Ausübung der Erwerbstätig
keit sind nicht zuletzt Betriebe angewiesen, die einen beson
deren Impuls brauchen, um Ausbildungsplätze zu schaffen. 
In meinem Kanton beispielsweise fordern internationale Fir
men seit je von den Kantonsbehörden mehr Bewilligungen 
für Leute aus Übersee. Die Verknüpfung einer Bewilligungs• 
erteilung mit der Schaffung von Arbeitsplätzen könnte bei
den Seiten dienen. Das Unternehmen bekommt die nötigen 
Fachpersonen, die Öffentlichkeit bekommt mehr Ausbil· 
dungsplätze. Damit würde auch die Ungerechtigkeit gelin
dert, die der Bundesrat in seiner Botschaft erwähnt: «Es 
besteht eine gewisse Wettbewerbsverzerrung zwischen Be
trieben, die im Inland Jugendliche ausbilden, und Betrieben, 
die bereits ausgebildetes Personal hauptsächlich aus dem 
Ausland rekrutieren." 
Ich bitte Sie, dem bundesrätlichen Entwurf zu folgen und der 
Fassung des Ständerates zuzustimmen. 

Helm Bea (S, SO): Die SP-Fraktion empfiehlt Ihnen für ein
mal, dem Ständerat und damit dem Entwurf des Bundesra
tes zu folgen. Es geht derum, dass Unternehmen, die aus
ländisches Personal aus Drittstaaten rekrutieren, bei Bedarf 
verpflichtet werden können, Lehrstellen, Ausbildungs- oder 
Praktikumsplätze zu schaffen. 
Heute besteht eine Wettbewerbsverzerrung zwischen den 
Firmen im Inland, die Lehrstellen anbieten und Jugendliche 

ausbilden, und den Unternehmen, die das duale schweizeri
sche Ausbildungssystem ignorieren. Sie kennen das Phäno
men; das Stichwort heisst «Trittbrettfahren». Das benachtei
ligt andere Unternehmen, nämlich eben jene, die sich in der 
Berufsbildung engagieren. Das benachteiligt aber auch 
Arbeitskräfte, deren Einsatzmöglichkeiten durch strukturelle 
Umwälzungen plötzlich nicht mehr gefragt sein könnten. 
Artikel 22 hält fest, dass Betriebe, die ausländisches Perso
nal rekrutieren, auch eine Ausbildungsverpfllchtung haben. 
Was haben wir in diesem Baal schon tageweise Ober die 
wirklich andauernd schwierige Lage auf dem Lehrstellen
markt diskutiert! Geben wir uns einen Ruck, geben wir den 
Jungen mehr Chancen, verpflichten wir diese Unternehmen, 
unsere schweizerischen Jugendlichen auszubilden. 
Diese Firmen sollen aber auch gegenüber unseren Migran
tinnen und Migranten Im Land eine Ausblldungsverpfllchtung 
haben. Arbeit und Ausbildung sind die besten Möglichkeiten 
der Integration. Sie sind das beste Instrument, um auch das 
Phänomen der Working Poor mit Effizienz zu bekämpfen. 
Die Betriebe sollen diese Ausbildungsverpflichtung haben, 
weil die Schweiz aus WettbewerbsgrOnden auf einen hohen 
Ausbildungsstand der Arbeitenden angewiesen ist. Es ist 
also Im volkswirtschaftlichen Interesse, diesem Artikel zuzu
stimmen. Wir alle fordern eine gute Integration der Migran
tinnen und Migranten. Ausbildung und Arbeit sind der beste 
Weg dazu. 
Wenn man bedenkt, wie zentral eine gute Berufsbildung für 
unsere Jugend und für unsere wirtschaftliche Zukunft ist, 
dann muss man sagen, dass es nur konsequent ist, wenn 
wir Artikel 22 zustimmen und die rechtliche Grundlage 
schaffen, um Arbeltsbewilligungen mit der Auflage der 
Schaffung von Ausbildungsplätzen zu verbinden. Die Kann
Formulierung gibt die notwendige Flexibilität für Ausnahmen, 
z. B. für Kleinstbetriebe oder für bestimmte Branchen. 
Ich bitte Sie, Im Interesse der Jungen, der Schweizer Ju
gendlichen wie der Migrantinnen und Migranten, diesem Ar
tikel zuzustimmen. 

Engelberger Eduard (AL, NW): Sie wissen es: Der Natio
nalrat hat als Erstrat Artikel 22, Schaffung von Ausbildungs
plätzen, gestrichen - nach Ansicht der FDP-Fraktion zu 
Recht, auch wenn es nur eine Kann-Formulierung ist. Der 
Ständerat hat diesen Artikel dann wieder aufgenommen. 
Aber wir sind nach wie vor der Ansicht, dass er quer in der 
Landschaft liegt, denn mit diesem Artikel werden zwei unter
schiedliche Tatbestände miteinander verknüpft, und es wird 
ein sachfremder Zusammenhang hergestellt. Zudem ist es 
ein unnötiger Eingriff in die Freiheit der Unternehmen, frei 
und flexibel zu entscheiden; es ist eln weiterer Eingriff in den 
Arbeitsmarkt. Schlussendlich ist es auch eine Diskriminie
rung der ganz kleinen Betriebe, der KMU mit zwei bis fOnf 
Angestellten, die aus irgendeinem Grund keine Lehrlinge 
ausbilden können, aber je nach Standort, je nach Region 
und je nach Branche trotzdem auf ausländische Arbeits
kräfte angewiesen sind oder angewiesen sein können. 
Deshalb bitte Ich Sie im Namen der FDP-Fraktion, der Mehr
heit zuzustimmen und den Antrag der Minderheit Bühlmann 
abzulehnen, denn mit dieser Forderung machen Sie keine 
Gewerbepolitik, aber ganz sicher auch keine wirkliche Be
rufsbildungspolitik. 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die CVP-Fraktlon hat diesen 
systernfremden Artikel schon in der ersten Lesung abge
lehnt - systemfremd, ja: Er gehört, wenn das Anliegen auf
genommen werden sollte, nicht ins Ausländergesetz. Er 
gehört allenfalls ins Arbeitsgesetz oder ins Berufsbildungs
gesetz. Wenn der Ständerat an dieser Version festhalten 
will, wäre er gut beraten, das richtige Gesetz zu suchen, wo 
dieses Anliegen stipuliert werden kann. 
Stellen Sie sich vor: Jetzt haben Sie eine Bewilligungsbe
hörde, und die kann dann nach eigenem Ermessen die Er
teilung der Bewilligung allenfalls mit der Auflage zur 
Schaffung von Ausbildungsplätzen verbinden. Sie setzen ei
nen Verwaltungsapparat von drei oder vier Amtsstellen In 
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Gang. Letztlich weiss dann die Linke nicht mehr, was die 
Rechte getan hat. 
Lehnen Sie die Fassung des Ständerates ab. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Bei Artikel 22 sehen Sie, wie 
die Wogen hin und her gehen. Zuerst darf Ich Frau Bühl
mann beruhigen: Der Bundesrat hat die Sache nach der Be
ratung des Ständerates neu überprüft. Er ist heute auch der 
Meinung, dass dem Nationalrat zugestimmt werden sollte 
und dass dieser Artikel, entgegen dem Entwurf, gestrichen 
werden sollte - das nur, damit Sie merken, dass Ich nicht Im 
eigenen Namen spreche. 
Erstens Ist es völlig unverständlich, warum mit Irgendeiner 
Bewilligung, die Jemand vom Staat erhalten muss, die Pflicht 
zu einem Ausbildungsplatzangebot verbunden werden soll. 
Ebenso könnten Sie sagen: «Ausbildungsplätze sind wahn
sinnig wichtig; eine Person kann nur dann in den Nationalrat 
gewählt werden, wenn sie noch einen Ausbildungsplatz zur 
Verfügung stellt." Es besteht kein Zusammenhang zwischen 
einer Bewilligung für die Einstellung eines Ausländers und 
dem Angebot eines Ausbildungsplatzes. 
zweitens würden Sie hier jeden kleinen Unternehmer tref
fen. Jemand, der drei oder vier Personen angestellt hat und 
einen Spezialisten braucht und die Bewilligung bekommt, 
kann doch deswegen nicht einen Ausbildungsplatz zur Ver
fügung stellen; das Ist unmöglich. Grosse Unternehmen 
können das tun und machen das auch. 
Frau Bühlmann hat gemeint, das sei in meinem eigenen In
teresse. Ich kann Frau Bühlmann beruhigen. Bei meiner 
ehemaligen Firma sind 1 O Prozent der Mitarbeiter Lehrlinge. 
Wir stellen dem Abendtechnikum Chur unsere Labors am 
Abend für die Ausbildung zur Verfügung. Meine ehemaligen 
Mitarbeiter mussten dort die Ausbildung betreiben. Ich 
weiss, was das helsst; solche grossen Unternehmen treffen 
Sie nicht, aber die kleinen treffen Sie. Ausbildungsplätze 
sind wichtig - davon haben Sie jetzt das Hohelied ge
sungen -, aber Sie können doch an die Erteilung einer 
fremdenpollzeillchen Arbeitsbewilligung nicht die Vorausset
zung binden: Aber nur, wenn du noch einen Ausbildungs
platz zur Verfügung stellst! 
Ich bitte Sie, diese völlig widersinnige Verbindung hier zu 
streichen. 

BDhlmann Ceclle (G, LU): Herr Bundesrat, dann Ist die 
Ems-Chemie ja das beste Beispiel dafür, dass man diese 
Kann-Formulierung anwenden kann. Sie haben esagt, 
dass das bei Ihrer Ems-Chemie gut geht und ist. 
Wieso wehren Sie sich dagegen, dass die Unternehmen, die 
das tun kömen, das auch tun sollen? Ein Betrieb mit vier 
Personen wird selbstverständlich nicht dazu gezwungen. Sie 
malen jetzt wieder den Teufel an die Wand. Man wird diese 
Klausel ja dann vernünftig anwenden. Haben Sie bemerkt, 
dass es sich nur um eine Kann-Formulierung handelt? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie müssen begreifen, dass 
Ich nicht Gesetze machen kann, die mein ehemaliges eige
nes Unternehmen nicht treffen. Ich habe für die Wirtschaft 
zu sorgen. Ich habe zu berücksichtigen, dass der Schweize
rische Arbeitgeberverband und der Schweizerische Gewer
beverband hier ein Referendum angekündigt haben, weil 
diese Bestimmung ausserordentllch weit geht Ich habe das 
auch dem Bundesrat so unterbreitet. Jetzt müssen Sie wis
sen: Die Sozialdemokraten sind ohnehin gegen diese Ge
setze - ich bedaure das -, weil sie ein anderes Modell der 
Ausländerpolitik haben; das Ist Ihr Recht. Wir können aber 
nicht auch noch die andere Seite nicht zufrieden stellen, so
dass das Gesetz nachher scheitert. 
Es ist ein wichtiger Artikel. Darum hat der Bundesrat diese 
Sache auch nochmals geprüft, und er bittet Sie, der Mehr
heit zu folgen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Je crois que nous 
ne devons pas chercher a regler tous les problemes dans 
chaque texte de loi. La commission vous invite a ne pas lier 
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l'engagement d'une personne en provenance d'un pays ne 
beneficlant pas d'accord de llbre circulatlon avec la Sulsse a 
la creatlon de places de formation. 
De qui parlons-nous? De gens de provenance extra-euro
peenne - cela est fixe ailleurs dans la loi - qui devront Atre 
hautement qualifles - cela est egalement fixe dans las 
autres disposltions de la loi. Ce sont donc des speclalistes 
avec de tres hauts niveaux de formation qul seront soumis 
aux dlspositlons dont nous debattons. C'est donc un nombre 
de personnes qui est marginal par rapport a l'emploi dans 
notre pays, par rapport a l'ensemble de l'economie, et sur
tout qul n'a pas de lien dlrect avec les places de formation 
que nous devons creer las plus nombreuses possibles, mals 
dans le cadre d'une concurrence qui est avant tout la con
currence a laquelle nous serons confrontes a l'interieur du 
premler cercle, avec !'Union europeenne, l'AELE et d'autres 
pays qui pourraient Atre lies par un accord de llbre circula
tion. 
La formatlon est un probleme fondamental pour notre pays, 
mais qui n'a pas de lien direct avec la polltique de migration 
extra-europeenne. Les efforts qui dolvent Atre deployes dans 
le domaine de la formation professionnelle dolvent Atre re
gles dans la leglslatlon speclfique. Comme l'a dit Monsieur 
le conselller fedaral Blocher, la propositlon Initiale du Conseil 
federal etait dlscriminatoire pour les petites et moyennes en
treprises, parce que tres souvent - contrairement a ce qu'on 
crolt - des PME de quatre ou cinq personnes qui travaillent 
dans des secteurs de pointe ont besoin de specialistes de 
provenance extra-europeenne. 
Le Conseil federal - on vous l'a dlt - a pris conscience de 
cette difflculte, il a change de posltion et il soutient la propo
sltion de la majorite. 
Je le repete: II ne faut pas creer la confusion en confondant 
une problematlque d'effectifs marglnaux de maln-d'oeuvre 
en provenance de l'etranger avec l'effort general de forma
tion que nous avons a faire. 
Finalement, ce que nous propose Monsieur Lang - et II per
mettra peut-Atre cette image a un paysan -, c'est comme si 
on exigealt de quelqu'un qui veut acheter des poires qu'il 
plante un pommier dans son jardlnl Je crois que ce n'est pas 
avec ce genre de solution que nous reglerons las problemes 
de formation professlonnelle, qui dependent avant tout ega
lement de la sante de l'economie. 
Je vous lnvite donc, au nom de la commlssion, qui a decide 
par 14 voix contre 8, a maintenir 1a posltion de notre conseil. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 115 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .•.. 66 Stimmen 

Art. 23 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 3 Bst f 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Back, Gross Jost, Heim, Hubmann, Leuen
berger-Geneve, Roth-Bemasconi, Vermot) 
Abs.1 
Festhallen 

Art. 23 
Proposition de la ma}ortttJ 
Al. 1, 3 let. f 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de 1a mlnorltt§ 
(Bühlmann, Beck, Gross Jost, Heim, Hubmann, Leuen
berger-Geneve, Roth-Bemasconi, Vermot) 
Al. 1 
Maintenir 

BOhlmann Cecile (G, LU): Bei Artikel 23 geht es um den 
sogenannten «Schibll-Artikel»; ich sage dies, damit die SVP-
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Fraktion weiss, dass das, woran ich hier festhalten will, ur
sprünglich aus ihren Reihen stammt. 
Das Konzept des neuen Ausländergesetzes geht ja davon 
aus, dass von ausserhalb der EU nur noch Leute mit Qualifi
kationen in die Schweiz kommen sollen. Die persönlichen 
Voraussetzungen sind in Artikel 23 Absatz 1 so umschrie
ben: «Kurzaufenthalts- und Aufenthaltsbewilligungen zur 
Ausübung einer Erwerbstätigkeit können nur an Führungs
kräfte, Spezialisten und andere qualifizierte Arbeitskräfte er
teilt werden ... Das ist das Konzept des Bundesrates. 
Der Nationalrat hat in der ersten Lesung dem Artikel 23 ei• 
nen Zusatz angefügt, der «und andere für spezifische Ar
beiten benötigte Arbeitskräfte„ lautet. Er hat das strenge 
Konzept, wonach nur noch qualifizierte Leute kommen kön
nen, etwas aufgeweicht, um damit flexibler auf Bedürfnisse 
auch des Arbeitsmarktes reagieren zu können und natürlich 
auch - das muss man einfach wieder einmal laut und deut
lich sagen - um zu verhindern, dass Leute aus diesen Län
dern nur als «sans-papiers„ bei uns arbeiten können, also 
schwarz. Es scheint ja, wenn man die Schwarzarbeitssitua
tion anschaut, tatsächlich einen Arbeitsmarkt für Leute von 
ausserhalb der EU In nichtqualifizlerten Tätigkeiten zu ge
ben. Mit Artikel 23 will man diesen Tatsachen ins Auge 
schauen. Man will einerseits die Bedürfnisse des Arbeits
marktes und andererseits die Bedürfnisse von Personen aus 
Ländern von ausserhalb der EU berücksichtigen, die nicht 
zu den Qualifizierten zählen. Das ist etwas, was dem Status 
quo auch einigermassen Rechnung trägt. 
Der Ständerat hat diesen Zusatz wieder herausgestrichen 
und will am Modell festhalten, welches nur für qualifizierte 
Personen aus dem Ausland gelten soll. Ich habe in der Kom
mission natürlich gehofft, dass Herr Schibli seinem ur
sprünglichen Antrag treu bleiben würde; leider hat er sich 
davon zurückgezogen. Deshalb habe ich den Antrag wieder 
aufgenommen, denn er dünkt mich wichtig, weil er dieses 
kleine Türchen offen lässt und etwas vom sturen Konzept 
abweicht, welches von ausserhalb der EU nur qualifizierte 
Leute zum Arbeitsmarkt zulassen will. 
Ich bitte Sie: Blelben Sie doch bei unserem ersten Be
schluss; er war weise, er entspricht viel mehr den Tatsachen 
als die strenge Version des Bundesrates und des Ständera
tes. Deshalb sollten wir unbedingt auf unsere Version zu
rückkommen. 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): C'est vral que 
lors de notre premier debat, nous avions trouve dans ce con
seil une majorlte, qu'on pourrait dlre un peu contre nature, 
qui s'etait constituee pour elarglr un tant soit peu le cercle de 
ceux que la Suisse est d'accord d'accueillir, en l'elargissant 
a «la maln-d'oeuvre necessaire a l'accomplissement de tä
ches specffiques ... Nous sommes en train de faire une lol 
discrlminatoire, humainement lnjuste et economiquement 
contre-productive. C'est precisement 1a conjonction de ces 
deux perspectives - humanitaire et economique - qui avalt 
permls a notre conseil de voter en faveur de cette ouverture. 
Cette solution n'enthousiasmait pas les Verts, car les Inten
tions de ses auteurs, qui etalent du cOte drolt de la salle, 
n'etaient pas parfaltement pures et on pouvalt les souPQOn• 
ner de vouloir reintroduire an douce le statut honnl de sai
sonnier. Les Verts preteraient le principe general: un emplol, 
un permis. Mais maintenant, nous n'avons pas d'autre cholx 
que de malntenir cette petlte ouverture, ce petit coin de bleu 
dans un ciel iourd de menaces. 
Pour la majorite actuelle de la commission, dans le contexte 
d'une mallte migratoire marquee par la violence et la misere, 
la Suisse raste pourtant centree sur ses interAts bien com
pris. On ne veut que des cadres, des speclalistes, des gens 
qualifies, mals aussl, a l'alinea 3 de cet article, des investls
seurs, des chefs d'entreprise, des vedettes du sport et du 
show-business, des hommes d'affaires mondialisees et des 
universltaires que nous avons formes, plus quelques dan• 
seuses de cabaretl Et cela, sans aucun egard pour des dl· 
zaines de milliers d'Africains qui attendent sur les rivages 
sud de la Mediterranee un passage lmprobable vers la forte-

resse Europa, sans aucun egard pour les Equatoriens - et 
surtout las Equatoriennes sans qui les femmes de notre 
pays ne pourraient pas poursuivre leur carrlere, taute de 
garde d'enfants ou de femme de manage. 
Nous sommes auJourd'hui comme hier convaincus que la 
Suisse a besoin de ces travailleuses et de ces travailleurs 
qui vlendront de toute f&QOn chez nous, d'une maniere ou 
d'une autre. Pour qu'ils ne solent pas rejetes a la mer - ou 
rejetes par la mer! -, pour qu'ils ne viennent pas grossir les 
rangs des sans-papiers, il taut absolument leur laisser une 
chance de faire un petit bout de vie chez nous de maniere 
legale. 
Quant aux disposltions de l'alinea 2 de cet article, elles 
temoignent d'une vision ethnocentriste de l'lmmigration, 
comme si seules les personnes hautement qualifiees etalent 
aptes a s'lntegrer chez nous, comme sl seules les elites in
ternationales etaient dignes de nous, car seules capables 
d'adopter nos moeurs et de parler notre langue. Eh blen, 
c'est souvent le contraire qul est vrai. Les cadres vivent dans 
leurs villas et envoient leurs enfants dans les ecoles privees; 
ils parlent anglais partout, y compris au club de golf, alors 
que les moins qualifies, c'est-a-dire les gens ordinaires, sont 
dans les bistrots avec les Suisses, vont au match et font la 
fAte avec le peuplel 
J'almerais encore souligner a quel point les dispositions de 
cet article sont discriminatoires pour les femmes, car celles
ci font rarement partie des cadres et des specialistes haute
ment formes. Ce n'est pas qu'elles manquent de quallflca
tions, mais celles-ci ne sont pas reconnues, de telle sorte 
que des universitaires s'occupent du nettoyage des bureaux 
ou d'economie domestique. Elles n'ont que peu de chances 
d'acceder a un statut legal et alles restent dans la clandesti
nite. 
En conclusion, je vous raconterai que, le 4 avril 2005, trelze 
fammes lmmigrees dont quelques-unes etaient sans statut 
legal ont reyu des malns du malre de Geneve le Prix «Fem
mes exilees, femmes engagees ... A cette occaslon, l'une 
d'entre alles venant du Burundi s'est exprlmee ainsi: «Desl• 
reuses malgre tout d'assurer notre independance financiere, 
1a plupart d'entre nous avons ete contraintes d'accepter le 
premier emploi qul s'est offert a nous, souvent sans aucun 
lien avec notre formatlon de base. Nos differents proflls pro
fessionnels constituent une rlchesse pour la Suisse; cette ri
chesse seralt perdue si elle n'etalt pas mise au servlce de 1a 
communaute dens son sens le plus large ... 
Volll une tres bonne conclusion pour vous dire qu'il taut 
maintenir cette ouverture a l'article 23 et sulvre 1a minorite 
Bühlmann. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Das Ausländergesetz, das wir ge
genwärtig diskutieren, Ist keine Visitankarte für unser Land. 
Nirgends wird darin spürbar, dass wir unseren Reichtum und 
unseren Wohlstand zu einem wesentlichen Teil den Leuten 
verdanken, die Im laufe der Geschichte und in den letzten 
hundert Jahren in unser Land eingewandert sind und die bei 
uns leben. Das Ausländergesetz ist, wie bereits das Anag 
aus den Dreisslgerjahren, geprägt von Misstrauen und einer 
Abwehrhaltung. Diese Haltung lässt sich so zusammenfas
sen: lieber keine Einwanderung, und wenn eine Einwande
rung, dann nur, wenn sie der Wirtschaft nützt. 
Artikel 23 zeigt diese Grundhaltung besonders klar: Der 
Bundesrat und der Ständerat wollen eine reine Elite-Immi
gration. Sie akzeptieren nur Führungskräfte, Spezialisten 
und andere qualifizierte Arbeitskräfte; weniger Qualifizierte 
haben keine Chance. Sie fördern damit den Braindrain aus 
Drittweltländern, die ihre qualifizierten Leute dringend selber 
brauchen. Für den Bundesrat und den Ständerat ist die 
Hauptsache, dass wir die guten Leute haben. Die SP-Frak
tlon wird deshalb an der Fassung des Nationalrates festhal
ten, die auch weniger Qualifizierte berücksichtigt. 
Ein weiteres Problem bei diesem Artikel sind die unpräzisen 
und schwammigen Begriffe. Was sind «Spezialisten und an
dere qualifizierte Arbeitskräfte,.? In Absatz 3 Litera c Ist die 
Rede von «Personen mit besonderen beruflichen Kenntnis-
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sen oder Fähigkeiten, sofern für deren Zulassung ein Bedarf 
ausgewiesen ist». Solche Personen sind - wir erinnern uns 
an die Aussage von Frau Bundesrätin Metzler - z. B. Elefan
tenpfleger. Ob auch Pflegepersonal für kranke oder betagte 
Menschen zu dieser Personenkategorie gehört, konnte uns 
Frau Metzler damals aber nicht sagen. Weiter verlangt Ab
satz 2, dass Einwanderungswillige vom Alter und von den 
Sprachkenntnissen her für eine nachhaltige Integration in 
den schweizerischen Arbeitsmarkt und das soziale Umfeld 
geeignet sind. Das trifft beim Landarbeiter aus Anatolien 
vermutlich kaum zu. Was aber, Herr Blocher, machen Sie mit 
einem fünfzigjährigen japanischen Banker? Er wird selbst
verständlich mit offenen Armen empfangen, obwohl er ver
mutlich nie eine unserer Landessprachen erlernen wird. 
Unser Land braucht nicht nur Spezialisten, es braucht auch 
Leute, die weniger qualifiziert sind. Deshalb werden wir an 
der von unserem Rat beschlossenen Fassung festhalten. Ich 
bitte Sie, dies auch zu tun. 

Hutter Jasmin Cv, SG): Ich glaube fast, Frau Hubmann hat 
ihr Votum vor dem letzten Abstimmungssonntag geschrie
ben. Der Beschluss des Nationalrates, jetzt die Version der 
Minderheit, Ist Ja nicht zuletzt dank der Stimmen der SVP
Fraktion zustande gekommen. Frau Bühlmann hat Ihnen das 
bereits mitgeteilt. Die Situation sieht jetzt, nach dem 25. Sep
tember, aber reichlich anders aus. Das Volk hat dem freien 
Personenverkehr mit den EU-Oststaaten zugestimmt, die 
Schweiz, insbesondere die Landwirtschaft, hat nun eine Res
source von mehr als 450 Millionen Menschen, die nicht spe
ziell qualifiziert sein müssen. Dies wird wohl mehr als 
genügen. 
Die SVP-Fraktion sieht keinen Grund, weiterhin am Be
schluss des Nationalrates festzuhalten. Ich bitte Sie, klar der 
Mehrheit und somit dem Beschluss des Ständerates zu fol-
gen. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Nach der Sprecherin der 
SVP-Fraktion ist es leicht zu argumentieren. Wir haben alle 
zur Kenntnis genommen, dass die SVP froh Ist, dass allen
falls zusätzlich 75 Millionen Personen aus der osterweiterten 
EU mit Sondermassnahmen und bevorzugt in der Schweiz 
arbeiten können. Das war fast ein versöhnliches Ab
schlussvotum von Frau Hutter vis-a-vis des doch intensiv ge
führten Abstimmungskampfes. Diesbezüglich erübrigt sich 
mein Wort; Frau Hutter, Sie haben es mir aus dem Mund ge
nommen. Nur, Ich war für die Personenfreizügigkeit- im Ge
gensatz zu Ihnen. 

Müller Philipp (RL, AG): Dieses neue Ausländergesetz, wel-
ches das alte Anag ersetzt, basiert auf dem Zweikreisemo
dell, dem dualen Zulassungssystem. Viele der Argumente, 
die Ich, vor allem von links, gehört habe, zielen darauf ab, 
dieses duale Zulassungssystem zu unterlaufen. Dieses Ge
setz basiert Im Weitem nicht auf Quoten, nicht auf Prozen
ten, auch nicht auf 18 Prozent; es basiert auf der beruflichen 
Qualifikation als Hürde für die Zulassung. Denken Sie daran, 
es Ist ein Gesetz, welches die Zuwanderung von ausserhalb 
der EU und der Efta regelt. Wir haben mit dem Frelzügig
keitsabkommen eine Ressource von 450 Millionen Men• 
schen, die unter speziellen, erleichterten Bedingungen bei 
uns arbeiten kommen können. 
Wenn Sie hier erzählen, man müsse auch an Leute aus dem 
Showbusiness denken, an Zlrkusleute usw., dann lesen Sie 
bitte auch, was im Weitern In Artikel 23 steht. Wenn Sie von 
Elefantenpflegem oder dergleichen sprechen, dann lesen 
Sie bitte Artikel 31 - Kurzaufenthaltsbewilligungen, welche 
ein Jahr dauern, welche verlängert werden können, welche 
aneinander gereiht werden können. Sie wollen immer noch 
mehr. Ich bitte Sie, das Prinzip dieses Gesetzes nicht mit 
derartigen Anträgen zu unterlaufen. 
Ich fasse zusammen: Es Ist die berufliche Qualifikation, wel
che vor allem die primäre Hürde darstellt und darstellen soll. 
Wir können nicht einerseits die Freizügigkeit mit der Europä.1-
schen Union beschliessen - das Volk hat diesen Weg bestä-
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tigt - und andererseits bei der Drittstaateneinwanderung die 
Hürde filr die berufliche Qualifikation praktisch auf null her
untersetzen. Das würden wir tun, wenn wir diesen Zusatz 
«und andere für spezifische Arbeiten benötigte Arbeits
kräfte» einfügten, welcher sämtliche Interpretationen in der 
Verordnung offen liesse. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, der Mehrheit zuzustimmen. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Der Antrag, Aufenthaltsbewilligungen 
an «andere filr spezifische Arbeiten benötigte Arbeitskräfte» 
zu erteilen, stammte von mir und fand bei der Erstberatung 
in unserem Rat erfreulicherweise eine Mehrheit. Warum 
habe ich diesen Antrag nun in der Differenzbereinigung zu
rückgezogen? 
Dieser Antrag bringt nur etwas, wenn diese Menschen zu 
günstigeren Konditionen bei uns arbeiten können als jenen, 
welche die flankierenden Massnahmen vorschreiben. Ich 
hoffe, dass der Bundesrat die Situation der angesprochenen 
Wirtschaftsbereiche, nämlich der Landwirtschaft, des Bau
gewerbes, des Tourismus und auch des Gesundheitswe
sens, im internationalen Vergleich richtig wertet und bei 
Bedarf zum richtigen Zeitpunkt Kontingente zuteilt, damit 
Menschen In diesen Bereichen In der Schweiz arbeiten kön
nen. Diese einfacheren Bereiche sind nämlich filr die 
Schweizer Volkswirtschaft ebenso wichtig wie das Hightech
Gewerbe, und Ich denke, dass man da zum richtigen Zeit
punkt sehr viel Gutes leisten kann, damit unsere Volkswirt
schaft den hohen Level, den sie heute hat, beibehalten 
kann. 
In diesem Sinne hoffe ich, dass Sie verstehen, weshalb ich 
meinen Antrag zurückgezogen habe. 

Lang Josef (G, ZG): Herr Schibll, können Sie mir folgenden 
Widerspruch erklären: Im Abstimmungskampf, den ich auch 
mH SVP-Bauemvertretern geführt habe, hat die Kritik gelau
tet, die Personenfreizügigkeit sei schlecht, weil sie uns zu 
tiefe Löhne beschere. Jetzt haben wir von Ihnen gehört, die 
Personenfreizügigkeit sei schlecht, weil sie diese tiefen 
Löhne verhindere. 

Schlbll Ernst r,J, ZH): Herr Lang, das Ist kein Widerspruch. 
Ich muss Ihnen dazu Folgendes sagen: Wir haben ganz in 
unserer Nähe, nämlich in Osteuropa, erlebt, was Gleichma
cherei bedeutet Der eine, der wenig verdient oder nicht ar
beiten will, wird bevorzugt behandelt, und der andere, der 
am Karren zieht und viel leistet, wird nach unten gedrückt. 
Sie verlieren die Motivation, wenn Sie am Karren ziehen, 
nichts mehr verdienen und Immer mehr Abgaben bezahlen 
müssen. Tatsache ist, dass niemand mehr arbeiten und 
Geld verdienen will, nur um die anderen bezahlen zu kön
nen, die Geld beziehen, ohne es zu verdienen. Dann erleidet 
ein System politisch und wirtschaftlich Schiffbruch. Das ist 
Im Osten geschehen. Mit der Personenfreizü lt gehen 
wir in einem zügigen Tempo genau in diese tung. Das 
Ist der Grund, weshalb wir die Personenfreizügigkeit und da
mit tiefere Löhne bekämpft haben. 

Blocher Christoph, Bundesrat Wir bitten Sie, der Mehrheit 
zu folgen. Ich habe es bereits in der Kommission erklärt, und 
dort hat auch Herr Schlbli sein selbstverständlich berechtig
tes Anliegen eingebracht: Man kann Betriebe nicht nur mit 
hochqualifizierten Spezialisten, Hochschulabgängern usw. 
führen, sondern die Betriebe brauchen auch einfache Ar
beitskräfte, in Erntezeiten vor allem auch die Landwirtschaft. 
Wir haben aber genügend Kontingente, nicht nur aufgrund 
der Personenfreizügigkeit, sondern auch wegen der Bezie
hung mit den alten EU-Staaten und den neuen EU-Staaten, 
dank denen wir diese Bedürfnisse abdecken können, auch 
bis 2010. Nachher sind sie ohnehin freigegeben. Das Ist der 
Grund, warum Herr Schibli eingesehen hat, dass die Ar
beitskräfteanzahl aus der Sicht der Landwirtschaft genügt. 
Er muss keine Angst haben, dass nicht genug Leute zur Ver
fügung stehen. 
Innerhalb von Quoten läuft die Personenfreizügigkeit bereits. 
Ein Jahr vor der Abstimmung haben wir damit begonnen, 
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und es gibt genügend Kontingente. Es ist mir aus bäuerli
chen und aus Gewerbekreisen gesagt worden, das stimme, 
sie bekämen die Leute bereits heute aus diesen Quoten, die 
wir aus freien Stücken festgelegt haben. Darum ist es sinn
voll, hier den Zugang nicht auch noch für die aussereuropäi· 
sehen Gebiete zu öffnen. Es war und ist das Problem, dass 
wir relativ viele unqualifizierte Leute aus Ländern haben, die 
früher einen Zugang hatten, und da kommen dann auch die 
Probleme im Bereich von Integration, Kriminalität, Arbeitslo
sigkeit usw. Darum sollten wir hier vorsichtig sein. 
Wir bitten Sie, der Mehrheit zu folgen. 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Artikel 23 Ab
satz 1 war im Nationalrat in der ersten Lesung stark umstrit
ten: Die vorliegende Fassung kam nur mit 79 zu 75 Stimmen 
durch. Dieser Absatz wurde in der Kommission des Stände
rates ausgiebig diskutiert, im Plenum aber nicht mehr. Das 
Plenum beschloss ohne Diskussion, die Fassung des Bun
desrates zu belassen. Es ist kaum anzunehmen, dass der 
Ständerat in weiteren Differenzbereinigungsrunden auf sei
nen derart klaren Entscheid zurückkommt. 
Diese Situation bewog die Kommission des Nationalrates, 
nochmals ausführlich über Artikel 23 zu debattieren. Die Ar
gumente zugunsten der Änderung von Absatz 1 haben Sie 
gehört. Sie kamen aus zwei Richtungen. Die eine Gruppe, 
vertreten durch die Minderheit Bühlmann, möchte an dieser 
Stelle - und das Ist die ganz entscheidende Stelle - das 
duale System, das sle ablehnt, aufbrechen. Die andere 
Gruppe sind Kreise, die sich fragen, ob für einfachere Arbei
ten, die in gewisser Weise eine Spezialisierung sind, ohne 
dass man dafür eine Qualifikation braucht, genügend Ar
beitskräfte aus dem Freizügigkeitsraum vorhanden sind. 
Es ist vorhin bereits gesagt worden: Herr Schibli hat seinen 
Antrag unter bestimmten Bedingungen zurückgezogen, vor 
allem unter der Bedingung, dass klargestellt wird, dass ge
nügend weniger qualifizierte Arbeitskräfte aus dem Freizü• 
gigkeitsraum vorhanden sind. Deshalb habe ich von der 
Kommission den Auftrag, hier als Kommissionssprecher zu 
sagen, dass die Kontingentslösung eine Lösung ist, dle ei
gentlich auch Herrn Schlbli überzeugt hat. Ich darf daran er
innern: Die Kontingente für 15 000 Jahresaufenthalter sind 
immer rasch ausgeschöpft, das Kontingent für 115 000 Kurz
aufenthalter wird seit 2002 zu 50 bis 60 Prozent ausge
schöpft, und darunter fallen qualifizierte wie unqualifizierte 
Arbeitskräfte. 
ZUdem - und das ist zu wenig bekannt - gilt seit fünf bis 
sechs Jahren mit den zehn neuen EU-Staaten eine Verein
barung, die 3000 bis 5000 Kurzaufenthalter bis zu einer 
Dauer von vier Monaten zulässt, dies vor allem für Ernte• 
arbeiten. In der Landwirtschaft werden Verträge mit einem 
Mindestlohn abgeschlossen. Der Bundesrat hat zudem be
schlossen, dass ab dem Datum der Unterzeichnung der 
Abkommen mit den neuen EU-Staaten im Sinne einer 
Übergangsregelung nochmals 700 Jahresaufenthalter und 
2500 Kurzaufenthalter aus den neuen EU-Staaten rekrutiert 
werden können, darunter auch Hilfsarbeiter. Das läuft be
reits, ist aber eventuell noch zu wenig bekannt. 
Auch diese Arbeitskräfte sollen vor allem der Landwirtschaft 
zugute kommen. Die Bedürfnisse der Gastronomie und des 
Baugewerbes lassen sich aus dem Raum der EU der Fünf
zehn decken. Die Kommissionsmehrheit möchte hier aber 
deutlich zu Protokoll geben, dass sie nicht will, dass man zu 
einem späteren Zeitpunkt eine Verordnung gegen die Bran
chen Landwirtschaft, Baugewerbe, Tourismus und Gesund
heitswesen macht, sodass bei der Rekrutierung von Ar
beitskräften aus den EU-Staaten wieder vermehrt Schwie
rigkeiten entstehen. 
Nochmals: Wenn Sie der Minderheit Bühlmann folgen, bre
chen Sie das ganze duale System wieder auf. Man hätte im 
Ausländergesetz keine Steuerungsfunktion mehr. Deshalb 
bittet Sie die Kommissionsmehrheit, gemäss Bundesrat und 
Ständerat zu entscheiden und den Antrag der Minderheit 
Bilhlmann abzulehnen. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 115 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •... 67 Stimmen 

Art. 30 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1 Bst. e 
Festhalten 
Abs. 1 Bst. gbls, gter, gquater, Abs. 1 bis 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060) 
Abs. 1 Bst. I 
.... humanitär oder provisorisch Aufgenommenen (Art. 80) 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Geneve, Bühlmann, Christen, Gross Andreas, 
Gross Jost, Helm, Hubmann, Meyer Therese, Roth-Bema
sconi, Vermot, Wyss) 
Abs. 1bls 
Festhalten 

Art. 30 
Proposition de la majorite 
Al. 1 let e 
Maintenir 
Al. 1 /et. gb/s, gter, gquater, al. 1 bis 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Vermot, Bflhlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Mlnorlte resultant des decisions prises sur 02.060) 
Al. 1 /et/ 
.... admis a titre humanltaire ou provisoire (art. 80) .... 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Leuenberger-Geneve, Bühlmann, Christen, Gross Andreas, 
Gross Jost, Heim, Hubmann, Meyer Therese, Roth-Bema
sconi, Vermot, Wyss) 
Al. 1bls 
Maintenir 

Leuenberger Ueli (G, GE): Tout d'abord, Je declare mes 
llens d'lnter'Ats: je preside le collectif de soutien aux sans-pa
plers de Geneve. C'est un cartel d'associations qui regroupe 
35 organlsations. Les täches et le travall sont executes de 
fa.9on entierement benevole. Je dls 98 pour insister tout sim
plement sur 1a chose suivante: je connais passablement 1a 
situation des sans-papiers, des personnes qui travalllent en 
Suisse souvent depuis de fort nombreuses annees, qui font 
un travail indispensable dans des secteurs economiques 
comme Jes travaux domestiques, l'hötellerie et 1a restaura
tlon, l'agriculture, les soins aux personnes ägees et 1a garde 
des enfants. 
On sait que beaucoup de sans-paplers travament chez nous. 
Ce sont des travailleurs comme les autres; ce qul leur man
que, ce sont les autorisations de travail et de sejour, ainsi 
que, souvent aussl, les mämes conditlons de travall que 
leurs autres collegues qui travaillent dans las mämes 
secteurs. Differentes etudes ont ete menees: on parle de 
70 ooo a 180 ooo sans-paplers en Sulsse; certalnes etudes 
vont jusqu'a 250 000 sans-papiers. On sait que l'etude que 
le Conseil federal a commandee parte de 90 000 sans
paplers, chiffre qul sous-estime peut-Atre le nombre total 
real. II y a donc au moins 90 000 sans-papiers en Suisse, 
chiffre sur lequel tout le monde s'acoorde. 
l!article 30 alinea 1 bis tel qu'il nous est soumis represente 
une toute petite avancee afin d'ameliorer la situation de cer
talns sans-papiers. Je vous invite ä bien reiire son libelle. II 
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dlt tout simplement qua, pour ceux qui sont en Suisse depuis 
plus de quatre ans, «las demandes .•.• seront examinees de 
maniere approfondle»: cela signlfie qua cette dispositlon 
donne droit uniquement a un examen des dosslers «compte 
tenu de l'integration, de la situatlon familiale et de l'exiglbillte 
d'un retour dans leur pays d'origine». Je vous invite vralment 
pour une fois a faire une toute petlte avancee, un tout petit 
compromls malgre le climat dans lequel nous nous trouvons 
depuis lundi demier 16 heures. 
Je lance aussl un appel. J'ai eu des dlscusslons dans ies 
couloirs; j'ai regullerement des dlscussions avec des entre
preneurs qui dirigent des petltes et moyennes entreprises, 
des paysans, des hOteliers et des restaurateurs, toutes per• 
sonnes ou entreprises qui emploient des tmvailleurs sans 
papiers. Pourquoi emploient-ils des personnes sans pa
piers? Parce que les contingents de permls de tmvall etaient 
lnsuffisantsl Vous savez tres bien aussi que, quand leurs 
employes se font «attraper», ces employeurs se mobilisent 
generalement pour eux sans que l'issue de leur action solt 
favorable, cela parce que cette posslblllte n'exlste pas ac
tuellement. Donc je lance vraiment un appel: relisez cet ali
nea et faites pour une fois une petlte a.vancee en faveur de 
ces personnes qui vivent souvent en Suisse dans des condi
tions difficiles et surtout dans l'incertltude. Cela permettrait 
d'examiner d'une maniere approfondie le dossier de ces per
sonnes qul vlvent et travalllent chez nous depuis plus de 
quatre ans. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Im Namen der BP-Fraktion bitte 
ich Sie, die Minderheit Leuenberger-Geneve zu unterstüt
zen. Wie Herr Leuenberger bereits ausgeführt hat, geht es 
hier um die «sans-papiers», welche seit Jahren bei uns le· 
ben, seit Jahren bei uns arbeiten und deren Kinder unsere 
Schulen besuchen. Sehr oft sind sie gut integriert, haben 
aber keine Aufenthaltsbewilligung. Mit Absatz 1bls, dem wir 
hier bereits einmal zugestimmt haben, wollen wir diesen 
Leuten eine Chance geben, endlich einen legalen Aufent• 
haltsstatus zu erhalten. Wie Herr Leuenberger gesagt hat, 
ist dieser Absatz ein kleiner, aber sehr wichtiger Schritt. 
Ich danke Ihnen für Ihre Unterstützung. 

Menetrey-&avary Anne-Catherine (G, VD): II faut absolu
ment maintenir l'alinea 1 bis de l'article 30. Les sans-papiers 
en Suisse, c'est deja une longue histolre. A la fin des annees 
1990 - peut-etre certains de vous se le rappellent-Ils -, 
c'etait le temps ou 1a majorite de ce Parlament trouvait juste 
de chercher une solutlon; m6me Monsieur Pascal Couche
pln, alors conseiller national, avalt signe la motlon deman
dant une amnistie pour les sans-paplers. Ensulte, en 2001, 
le mouvement a pris de l'ampleur. Les sans-papiers osalent 
enfin sortir, se montrer, et personnellement je croyais naTve
ment que rien ne serait plus jamais comme avant. On n'allalt 
quand mäme pas organiser des charters pour les renvoyer 
tousl Eton ne pouvalt plus faire non plus comme s'ils n'exis
taient pas et comme si on ne savait pas. 
Eh bien, c'est pourtant exactement ce qui s'est passe! Les 
tmvailleurs de l'ombre sont retoumes dans l'ombre; ils conti
nuent de construire nos maisons, de servlr nos cafes et nos 
repas, de s'occuper de nos enfants, de nettoyer nos mai
sons, de soigner nos parents äges, et cette situation semble 
convenlr lt tout le monde. Quelle hypocrislel 
Evidemment, offlciellement, le discours est tout autre. Mon
sieur Blocher a clairement exprime, lors du debat au Conseil 
des Etats, sa volonte de chasser tous les sans-papiers de 
Sulsse. Usant d'une comparaison hasardeuse, il a affirme 
que, comme les voleurs, il faudrait les mettre tous en prison, 
mals que ce n'etait pas possible parce qu'on n'arrivalt pas a 
les attraper tous. 
Au Conseil des Etats aussi, Monsieur Blocher a pretendu 
que nous avions beaucoup de sans-papiers parce que l'ille
galite etait attractive en Suisse. 
Attractives, leurs conditions de vle? Attractive, une vle a 
10 ou 12 heures de travall par Jour, pour des salalres entre 
1300 et 3000 francs? Attractive, une vie ou la regle numero 
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un est de ne jamais se faire remarquer: pas d'adresse dans 
le bottin, pas de bail a son nom, pas de carte de credit, pas 
de fflte, pas d'histoires - et la peur tous les jours et toutes 
les heures du Jour et de la nuit? Attractive, une vie ou !es en
fants peuvent se faire arr6ter sur le chemin de l'ecole, ou les 
parents tremblent chaque fois que leurs adolescents sortent 
le soir; ou les perspectives d'apprentissage et de carriere 
professlonnelle pour les Jeunes sont proches de zero? A 
cela s'ajoute la necessite de faire vivre la famllle restee au 
pays, de ne pas tomber malade, taute d'une assurance
maladie, de supporter les humiliations liees a cette forme 
d'lnexlstence sociale. 
Bien sOr, certains d'entre nous estiment que le probleme 
pourralt fltre resoiu une fois pour toutes: amnlstier ceux qui 
sont la, et ensuite appliquer les lols avec rlgueur pour &tre a 
tout jamals debarrasses de ce probleme. C'est helas une 
Illusion. On estime qu'il y a dans le monde 160 mllllons 
d'lmmigres, d'exiles, dont 40 millions d'illegaux. Las catas
trophes climatiques qul se preparent risquent d'en Jeter en
core beaucoup plus sur les routes de l'exil. Avec les lols que 
nous preparons, nous fabriquerons encore davantage de 
sans-papiers, et le «tout-repressif» ou les contrOles doua
niers n'y pourront rien. 
Actuellement, l'examen des demandes au cas par cas se falt 
sur la base de la circulalre Metzler, devenue «clrculalre 
Blocher». Elle n'a donne des resultats positifs que pour 
695 personnes; sur 90 000 a 100 000 sans-papiers, c'est 
derisolrel Les reponses donnees par l'Office federal des mi
gratlons aux cantons demandeurs ne sont pas des declsions 
juridlques ouvrant la vole au recours mais de simples repon
ses informelles non motivees, ce qul entretient chez les per
sonnes concemees un sentiment d'arbitraire. Disposer 
d'une base legale, aussl modeste soit-elle, c'est aussi ren
dre le processus plus transparent, c'est ouvrlr une breche 
dans le pouvoir dlscretionnaire et obscur qua revendlque le 
Conseil federal. 
Comme Monsieur Leuenberger tout a l'heure, Je vous lance 
moi aussl cet appel: II faut maintenlr cette disposltion. 

Lustenberger Ruedl (C, LU): Es ist eine Tatsache, dass 
sich in der Schweiz viele, sehr viele «sans-paplers» aufhal
ten. Nun, der Ständerat hat aus begreiflichen Gründen den 
von unserem Rat eingefügten Absatz 1 bis gestrichen. Die 
Mehrheit der CVP-Fraktion unterstützt den Beschluss des 
Ständerates. Es geht um die Legalisierung ebendieser 
«sans-papiers», die sich seit mindestens vier Jahren rechts
widrig in der Schweiz aufhalten. Es geht hier also um die 
rechtsstaatliche Durchsetzung oder um eine sogenannte 
Amnestie. Ich hätte ja noch Verständnis, wenn der Text die
ses Artikels etwas anders formuliert und das eine einmalige 
Amnestie wäre, wenn es heissen würde: für solche, die bei 
Inkrafttreten dieses Gesetzes seit vier Jahren In der Schweiz 
sind. Aber mit der Formulierung, wie sie Jetzt gewählt wurde, 
geben Sie einen Blankoscheck, bis dieses Gesetz in zehn 
oder zwanzig Jahren wieder geändert wird, und Sie schaffen 
einen Anreiz, dass die «sans-papiers» mindestens vier 
Jahre hier bleiben, also ausharren; und wenn sie dann vier 
Jahre ausgeharrt haben, haben sie das Recht auf eine ver
tiefte Prüfung ihres Falles. 
Ich bitte Sie also, der Mehrheit zu folgen. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Je ne comprends pas tres bien 
votre position, Monsieur Lustenberger. Vous parlez d'amnls
tie; ou se trouve cet alinea qui parie d'une amnistie pour les 
sans-papiers? L!article 30 alinea 1 bis parle d'un examen ap
profondi des demandes pour des personnes qui sont en 
Sulsse depuis plus de quatre ans. Vous critiquez ia formula
tion de l'article. Or vous avez suivi tous les travaux au sein 
de la commisslon et, comme run des plus tarouches «hard
liners», vous n'avez jamais fait une proposltion de modiflca
tlon pour une dispositlon de compromls que vous auriez pu 
voter. Donc, ou se trouve mentlonnee cette amnistie? Cet 
alinea parle tout simplement d'un examen approfondl de la 
sltuation des personnes qui sont la depuis quatre ans. 
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Lustenberger Ruedl (C, LU): Herr Kollega Leuenberger, 
Sie haben richtig bemerkt, dass ich nie ein Freund dieses 
Artikels für eine Amnestie oder für eine vertiefte Prüfung 
war. Es ist allenfalls - da haben Sie Recht - der Kommission 
der Fehler unterlaufen, diese Präzisierung nicht zu machen. 
Wir sind in der Differenzbereinigung. Es liegt nicht an mir, ei
nen solchen Antrag zu stellen, aber Ich habe hier darauf hin
weisen wollen, dass eben diese vier Jahre nicht nur für 
heute gelten, sondern bis zur Änderung dieses Artikels in 
zehn oder zwanzig Jahren. 

Donzti Walter (E, BE): Ich möchte noch ein Plädoyer zu
gunsten des Antrages der Minderheit Leuenberger-Geneve 
abgeben. Der EVP/EDU-Fraktion geht es nicht um eine Ge
neralamnestie fOr Papierlose. Wir müssen uns aber der Tat
sache stellen, dass sich zahlreiche Leute illegal in unserem 
Land aufhalten und dass wir gegenwärtig eine Laisser-falre
Politik haben. Wir gehen das Problem nicht an, weil wir uns 
vor einer globalen Anerkennung dieser Leute scheuen. Ich 
teile die Auffassung, dass bei einer globalen Aufnahme das 
Vakuum sehr schnell wieder mit anderen illegal eingereisten 
Lauten aufgefOllt würde. 
Es geht hier aber nicht nur um Asylbewerber; es gibt auch 
Leute, die sonst illegal in unser Land eingereist sind. Wir 
sollten diese Fragen rechtsstaatlich angehen und diese 
Laute genauer anschauen. Was wir mit dieser Bestimmung 
erreichen wollen, ist eine vertiefte Prüfung und keine globale 
Anerkennung. Der Einzelfall soll angegangen werden, wir 
wollen das Problem nicht einfach ruhen lassen. 
Wir wollen eine rechtsstaatliche Lösung, keine Willkür, kein 
Lalsser-faire. Wir wollen nicht spezielle Privileglen fOr Leute, 
die auf ungesetzlichem Wege hierher kamen und hier leben. 
Aber wir wollen, dass ihre persönliche Situation angeschaut 
werden kann und dass wir sie im Einzelfall mit einem Status 
versehen können, damit sie Rechtssicherheit haben, damit 
auch die Versicherungen abgerechnet werden, sodass wir 
rechtsstaatliche Verhältnisse haben. In diesem Sinne täten 
wir einen Schritt Im Sinne des Rechtsstaates, aber auch ei
nen humanitären Schritt. 
Ich bitte Sie eindringlich, der Minderheit Leuenberger-Ge
neve zuzustimmen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir bitten Sie, der Mehrheit 
zuzustimmen, wie das der Bundesrat von Anfang an vertre
ten hat. 
Frau Menetrey-Savary, Sie haben es erwähnt: Es gab ein 
Kreisschreiben. Ich habe es für den Asylbereich aufgeho
ben. Jeder hat versucht, diese vierjährige Klausel zu erfül
len, denn nachher gab es ein Anrecht, hier zu bleiben. Denn 
«vertiefte Prüfung» helsst natürlich, wie das Jetzt auch Herr 
Donze ehrlich ausgeführt hat, dass es eine Anerkennung 
gibt. Wenn sie das auf die Illegal Anwesenden ausdehnen, 
heisst das: Jemand muss vier Jahre Illegal In der Schweiz 
sein, dann wird sein Fall näher geprüft, und dann wird er an
erkannt. 
Frau Menetrey-Savary, Sie haben die Situation der Illegalen 
angesprochen, der «sans-papiers", welche hier arbeiten. 
Wir haben einen Fall genauestens untersucht, weil wir dank 
dem Kanton darüber gute Angaben hatten. Es geht um 
Leute, die fOr 1400 bis 1700 Franken arbeiten, vor allem in 
Haushalten. Der Kanton sagt, man solle diese Leute zum 
Mindestlohn von 3500 Franken legalisieren. Wir haben im 
fraglichen Gebiet für die Haushalterbeit eine Arbeitslosen• 
quote von 8 Prozent. Es gibt also genug Leute, die Im Haus
halt arbeiten möchten, aber natürlich nicht fOr 1400 und 
auch nicht für 1700 Franken. Was passiert, wenn Sie diese 
Legalisierung bei 3500 Franken machen? Die Arbeitgeber, 
die diese Leute für 1400 bis 1700 Franken angestellt haben, 
werden sie nicht mehr anstellen, weil sie nicht bereit sind, 
3500 Franken zu bezahlen. Wenn Sie diese Leute legalisie
ren, werden sie aus dem Arbeitsprozess fallen, sie kommen 
zur Arbeitslosenversicherung, denn sie werden arbeitslos. 
Und in kürzester Zeit werden andere asans-paplers» für 
1400 bis 1700 Franken an diesen Orten arbeiten. 

Es tut mir Leid, Ihnen das sagen zu müssen, Frau Menetrey: 
Wir dürfen keine illegal arbeitenden Leute zulassen. Dieser 
Kanton hat sie zugelassen, er hat sie sogar abgerechnet. 
Sie sind also «illegal legal .. , und Jetzt weiss man nicht mehr, 
was man mit ihnen machen soll. 
Wenn Sie diesen Absatz beschliessen und nach vier Jahren 
Illegalität hier in der Schweiz eine Anerkennung vornehmen, 
werden die Verhältnisse so werden wie in Spanien, das die 
Erfahrung zweimal gemacht hat: Die Lücken sind Jedes Mal 
wieder durch neue Illegale aufgefüllt worden. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Leuenberger
Geneve abzulehnen. Der Bundesrat hat Ihn von Anfang an 
bekämpft, der Ständerat hat ihn bekämpft, und die Mehrheit 
tut es auch wieder. Sonst öffnen Sie Tür und Tor auch für die 
aussereuropäischen illegal Anwesenden. 

Hubmann Vreni (S, ZH): Herr Bundesrat, Sie haben eben 
gesagt, wenn wir die asans-papiers» legalisieren würden, 
dann seien sie nachher abhängig von der Arbeltslosenversl
cherung. Ist Ihnen bewusst, dass man mindestens ein Jahr 
lang in die Arbeitslosenversicherung elnbezahlt haben 
muss, bis man Oberhaupt eine Rente beziehen kann? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wenn sie Im ersten Jahr ar
beitslos werden, haben Sie die Leute in der Fürsorge; das ist 
ja klar. Wo wollen sie sonst diese UnterstOtzung beziehen? 
Wenn sie nach einem Jahr arbeitslos werden, ist die Arbeits
losenversicherung zuständig. Frau Hubmann, das Ist «Hans 
wasHeiri». 

Menetrey-Savary Anne-Catherine (G, VD): Monsieur le con
seiller fllderal, votre reponse me falt penser a l'hlstoire de ce 
psychiatre maurltanien qui n'avait pas requ l'autorlsation de 
partlciper a un congres sur 1a toxicomanie: en effet, vu que 
la toxicomanle etait interdite dans son pays, II n'y avait donc 
aucun probleme. Vous, vous dltes: ul.:entree illegale et lese
jour des clandestlns ne sont pas tolerables, donc II n'y a pas 
de clandestlns.» Ce n'est pas possible de raisonner comme 
,;al II faut aussi avoir le sens des reallt6s. Ne pensez-vous 
pas que nous avons en Suisse des lllegaux, que nous en 
aurons encore, mAme si nous regularisons certalnes per
sonnes? Ne pensez-vous pas que nous aurons toujours des 
illegaux et qu'il faut prendre en compte cette realite et que 
de dlre: «C'est lnterdit», ne suffit pas? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Ich muss Ihnen sagen: 
Wenn der Betreffende diese Person - die nach Ihrer Mei
nung Illegal da Ist - braucht, muss er ein ordentliches Bewil
ligungsverfahren durchmachen, ob sie in der Schweiz ist 
oder nicht; das ist das Gleiche. Wenn das Gesuch nicht be
willigt wird, muss die Person ausreisen; darum stellt ja nie
mand diese Gesuche. Es tut mir Leid, es braucht eine 
gewisse Konsequenz. In den Kantonen, In denen man die 
Illegalen, die •sans-papiers», von Anfang an nicht zugelas
sen hat, gibt es auch viel weniger «sans-paplers». Es tut mir 
Leid, Ihnen das sagen zu müssen. Dort, wo man sie halb le
galisiert hat, sind sie jetzt da, und sie sind ein Problem. 
Die einzige Möglichkeit - wenn Sie sie legalisieren wollten -
wäre freie Lohnbildung auch nach unten. Dann haben sie 
das Gleiche wie heute, ausser dass noch die Sozialbeiträge 
dazu kommen. Ich weiss nicht, ob die Leute auch dann noch 
angestellt werden. Das Ist die Realität. Wir müssen im Inte
resse der Sache konsequent bleiben. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Monsieur le conseiller federal, 
vous parlez dans l'interAt de quelle cause? Vous ne perlez 
que de 1a situation des sans-papiers qul se seraient lnstalles 
lci illegalement, etc. Mais une grande partle des employeurs 
n'a pas trouve d'employes dans certains secteurs et c'est 
bien pour cette raison-la qu'il y a des sans-papiers! Ne pou
vez-vous pas essayer une fois de regarder les choses sous 
cetangle? 
Quand allez-vous enfin etudier les rapports que 1a Confede
ratlon a payes - et pas seulement votre departement- sur 1a 
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situation reelle des sans-paplers, qui expliquent blen les me
canlsmes et qui presentent aussl toute une serie de proposi
tions tout ä fait pratlcables pour faire un peu d'orclre, mais 
dans l'interAt et le respect de ces Atres humalns dans notre 
pays? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Herr Leuenberger, Ich muss 
Ihnen sagen: Wenn jemand keine Arbeitskraft findet, dann 
hat er die Möglichkeit, ein Gesuch zu stellen; dann bekommt 
er eine. Aber nicht der Illegale bekommt eine Bewilligung, 
weil er vier Jahre da Ist, sondern der Arbeitgeber muss 
nachweisen, dass er in der Schweiz - und neu im ganzen 
europäischen Umfeld - keine solche Arbeitskraft findet. Es 
Ist unmöglich, dass es so ist, wie Sie sagen; bei diesem Re
servoir, bei 20 Millionen Arbeitslosen Innerhalb der Europäi
schen Union, möchte ich einen entsprechenden Fall sehen. 
Es kann ja nur um einen ganz hochspezialisierten Spezia
listen gehen, der ohnehin eine Bewilligung für das ganze 
Land bekommt. 

Müller Philipp (RL, AG): Ich möchte Sie daran erinnern, 
dass wir gestern beim Asylgesetz eine Härtefallregelung be
schlossen haben, in der steht, dass Jemand, dessen Identität 
während seiner Präsenzzeit In der Schweiz bekannt war, 
nach fünf Jahren die Möglichkeit hat, eine Aufenthaltsbewilli
gung zu bekommen. Weiter haben wir gestern Im Annexge
setz Anag - dem Vorlliufergesetz zum Gesetz, das wir jetzt 
behandeln - unter Artikel 14b beschlossen, dass ein vorläu
fig Aufgenommener nach fünf Jahren die Möglichkeit hat, 
eine definitive Aufenthaltsgenehmigung zu erhalten. 
Wenn Sie jetzt hier lesen, dass jemand, der rechtswidrig in 
der Schweiz ist, nach bereits vier Jahren eine vertiefte Pril
fung mit dem Ziel der Aufenthaltsgenehmigung erhalten soll, 
dann muss ich Ihnen sagen: Das ist für mein Rechtsempfin
den nicht nachvollziehbar. Wenn jemand kommt, seine Iden
tität preisgibt, seinen Aufenthalt preisgibt, seine Papiere 
hinterlegt, muss er fünf Jahre warten; und Sie wollen illegal, 
rechtswidrig Anwesende bereits nach vier Jahren legalisie
ren. Das kann ich nicht verstehen. 
Die FDP-Fraktion steht nicht hinter einem derartigem Auf
den-Kopf-Stellen eines Rechtsgefüges und bittet Sie, diesen 
Antrag abzulehnen. 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Ich spreche 
namens der Kommission noch zum ganzen Artikel 30. In 
Absatz 1 Buchstabe e findet sich eine Neuformulierung 
aufgrund eines Kommissionsantrages. Die nationalrätliche 
Kommission hält an dieser Fassung fest. Die Zielrichtung ist 
natürlich bei beiden Fassungen die gleiche. Der Nationalrat 
möchte aber die Zeuginnen und Zeugen von Menschenhan
del explizit im Gesetz festschreiben, auch wenn die Verwal
tung versichert hat, dass Absatz 1 Buchstabe b eine 
ausreichende Formulierung sei. Der Bundesrat hat sich die
ser Neuformulierung nicht widersetzt. 
Der vom Ständerat neu zugefügte Absatz 1 Buchstabe gbis -
Kadertransfer - war in der Kommission unbestritten. Buch
stabe gter Ist die Konsequenz aus den Streichungsentschei
den des Ständerates, denen wir vorher gefolgt sind, bei 
Artikel 20 Absatz 2 und Artikel 23 Absatz 3 Buchstabe f. 
Wenn der Nationalrat vorher dem Ständerat gefolgt Ist, muss 
er es konsequenterweise auch hier tun. Zudem wurde im 
Ständerat von Frau Brunner ausdrücklich erwähnt, dass 
diese neue Formulierung genüge, um in der Schweiz ausge
bildete Ausländerinnen und Ausländer In der Schweiz behal
ten zu können, wenn sie unternehmerisch oder In einem 
spezialisierten Umfeld Eigeninitiative entwickeln wollten. 
Der umstrittenste Absatz ist natürlich Absatz 1 bis. Der Stän
derat entschied mit 26 zu 9 Stimmen sehr deutlich, diesen 
Absatz zu streichen. Die Mehrheit unserer Kommission 
schloss sich dem vor allem aus rechtsstaatlichen Gründen 
an. Zudem muss man sagen, dass in Buchstabe b persönli
che Härtefälle erwähnt sind, gemäss Buchstabe c der Auf
enthalt von Pflegekindern möglich Ist und In Buchstabe d der 
Schutz vor Ausbeutung formuliert ist. Das sind nach Ansicht 
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der Kommissionsmehrheit ausreichende Bestimmungen, um 
die Abweichung von den Zulassungsvoraussetzungen zu 
umschreiben. Sie lösen das, was man lösen will und - das 
Ist uns wichtig - im Bereich der illegalen Aufenthalte auch 
rechtsstaatlich tun kann. Wenn man aber Absatz 1 bis drin 
lässt, gibt man denen, die sich hier rechtswidrig aufhalten, 
sogar noch mehr, als man denen gibt, die sich um einen 
rechtskonformen Aufenthalt bemühen, nämlich das Anrecht 
auf eine sogenannt vertiefte Prüfung des Gesuches nach 
vier Jahren. Die Frist von vier Jahren Ist willkürlich. Herr Mül
ler hat das vorhin mit dem Asylgesetz vergllchen. Auch der 
Begriff «vertieft geprüft» Ist relativ unklar, denn er insinuiert 
eigentlich, dass die erste Prilfung weniger gut ist als die 
zweite, vertiefte. 
Die Kommissionsmehrheit hat aus rechtsstaatlichen Überle
gungen beschlossen, hier dem Ständerat zu folgen und die
sen Absatz 1 bis zu streichen. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: Je vais faire 
brievement un commentaire sur l'article 30 alinea 1 lettre e 
que nous avons adopte tout ä !'heure pour nourrlr Je debat 
du Conseil des Etats qui a une position divergente de la 
n0tre. 
Effectivement, le but de la commission est d'accorder une 
protection aux personnes qui acceptent de temolgner dans 
le cadre de la tralte d'Atres humains. Actuellement cette pos
slblllte existe selon 1a lettre b. Mais, compte tenu d'experien
ces recentes, en particuller dans le canton de Zurich, au 
cours desquelles la police a expulse immedlatement les 
prostituees d'un reseau parce que leur visa tourlstique etait 
echu depuis longtemps, II convient d'expliclter plus clalre
ment dans la lol les prolongations de sejour des personnes 
qui sont prAtes a temoigner. II en va de l'lnterAt public et de 
l'efficacite de la lutte contre les reseaux de tralte d'Atres hu
malns. 
J'en viens malntenant ä 1a problematique des sans-papiers, 
a l'alinea 1 bis. Cet alinea, que nous avons introduit a 
une tres courte majorite - pulsque c'etalt a une seule voix 
pres -, vise a resoudre la problematlque des sans-paplers 
sejoumant depuls plus de quatre ans dans notre pays. Si 
cette disposltion n'est pas formellement une amnistie, ses 
effets y ressemblent fortement, dans la mesure ou II devra 
Atre tenu compte de l'lntegration, de la situation famlliale et 
des problemes que pourrait representer le retour dans le 
pays d'orlgine pour toutes les personnes qul sejoument de
puis plus de quatre ans illegalement en Suisse. 
La perceptlon d'une teile mesure varie tres fortement d'un 
canton ä l'autre et l'on peut constater que dans la pratlque 
actuelle, de nombreux cantons alemanlques n'invoquent la 
lettre b de cet artlcle que tres rarement, c'est-ä-dire pour 
deux a trols dizaines de cas par annee. Au cours des dlx 
demieres annees, les cas de rigueur accordes selon la let
tre b sont de l'orclre de 5000. 
Mais surtout, le princlpal obstacle ä la regularisation des 
sans-papiers, dont le nombre est evalue dans notre pays en
tre 70 000 et 300 000, est surtout l'effet d'aspiration de nou
veaux migrants illegaux par Ja perspective d'une legalisation 
apres quatre ans de sejour dellctueux. J'aimerais attlrer vo
tre attentlon, et cela a ete souleve dans le debat au Conseil 
des Etats par Madame Brunner, sur le fait que la solutlon 
proposee, avec l'inscription d'un alinea 1 bis a l'artlcle 30, 
n'est pas une amnistie ponctuelle. C'est de fait l'incitation ä 
inscrire une amnistle ou un examen des cas en direction 
d'une amnlstie qui est permanente. Certains pays de l'Unlon 
europeenne qul ont pratlque les amnisties a repetltlon - on 
peut clter par exemple la Belgique - ont vu ä chaque reprise 
crottre le nombre des candldats a la bienvelllance qul sejour
nalent illegalement dans le pays. 
Le probleme de fond reste la volonte politlque et l'efficacite 
des moyens mls en oeuvre pour appliquer la legislation sur 
les etrangers. C'est une situatlon tenant ä la fois du renie
ment et de la perte de credit que le legislateur doit assumer 
s'il edlcte des mesures preclses et contraignantes en ma
tlere de sejour des etrangers en introduisant simultanement 
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une clause qui tend a la derogation durable pour ceux qui ne 
respectent pas la legislation. Finalement, tout ce qui tend 
vers une amnistie permanente est quelque chose qui con
court a vlder la loi de sa substance. La politique migratoire 
doit &tre envisagee dans une perspective durable, tant en 
termes d'integration qu'en termes d'effets sur le marche de 
l'emploi. Dans ce sens, le travail au noir doit &tre reprime de 
maniere accrue, tant d'ailleurs a l'egard des employes que 
des employeurs. C'est l'orientation que notre conseil a adop
tee recemment dans le cadre de l'examen de la loi specifi
que. 
J'aimerals encore vous rendre attentifs a un element. Je le 
veux bien, cet alinea 1bis n'est pas directement une amnis
tie globale et je le concede volontiers. C'est cependant don
ner des espoirs supplementaires aux personnes qui seraient 
tentees de venir vivre illegalement dans notre pays, et 
f aimerais aussi vous rappeler que les migrants illegaux qui 
perdent trop souvent et trop regulierement leur vie en traver
sant la Mediterranes ne le font qu'en fonction d'espoirs, 
aussi tenus soient-ils. Alors faut-11 multiplier ce genre de 
perspective? Je crois que nous n'avons pas a multiplier ces 
faux espolrs, qua nous mettons en place une loi qul doit &tre 
claire et precise, de manlere a ce que ceux qui seraient ten
tes d'immigrer illegalement dans notre pays soient dissua
des de le faire - et leur vie, peut-&tre, depend de ce 
renoncement a une Immigration illegale. 
C'est pour toutes ces raisons que la commisslon, par 14 voix 
contre 11, vous invite a suivre le Conseil des Etats et a bitter 
cet alinea 1 bis. 

La presldente (Meyer Therese, presidente): La proposition 
de la minorite Vermot est caduque. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 99 Stimmen 
Für den Antrag 

der Minderheit Leuenberger-Geneve .... 84 Stimmen 

Art.30a 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 6a Anag) 
Titel 
Staatenlose 
Abs. 1 
Eine von der Schweiz als staatenlos anerkannte Person hat 
Anspruch auf eine Aufenthaltsbewilligung Im Kanton, In dem 
sie sich rechtmässig aufhält Vorbehalten bleibt Absatz 2. 
Abs.2 
Erfüllt die staatenlose Person die Tatbestände nach Arti
kel 78 Absatz 7, so kommen die Bestimmungen über vorläu
fig aufgenommene Personen nach Artikel 78 Absatz 7bis zur 
Anwendung. 
Abs.3 
Staatenlose Personen mit Anspruch auf eine Aufenthalts
bewilligung, die sich seit mindestens fünf Jahren rechtmäs
sig in der Schweiz aufhalten, haben Anspruch auf die 
Niederlassungsbewilligung. 

Art. 30a 
Proposition de 1a commlsslon 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond ä l'art. 6a LSEE) 
Tltre 
Apatrldes 
Al. 1 
Les apatrides reconnus en Suisse ont droit a une autorisa
tion de sejour dans le canton dans lequel ils sejoument lega
lement. t.:alinea 2 est reserve. 
Al.2 
Les dlsposltions de l'article 78 alinea 7bls relatives aux per
sonnes admlses a titre provlsolre sont applicables aux apa
trides ayant commis un acta reunissant les elements 
constitutifs decrits a l'article 78 alinea 7. 

Al. 3 
Les apatrides qui remplissent les conditions d'octroi d'une 
autorlsatlon de sejour et qui sejournent legalement en 
Suisse depuis cinq ans au moins ont droit a une autorisation 
d'etablissement 

Angenommen -Adopte 

Art. 31 Abs. 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 31 al. 4 
Proposition de 1a commlsslon 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 33 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Beck, Christen, Gross Andreas, Gross Jost, 
Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Meyer Therese, 
Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Festhalten 

Art. 33 al. 2 
ProposHJon de la majortte 
Adherer ä la declsion du Conseil des Etats 

Proposition de 1a minortte 
(Bühlmann, Beck, Christen, Gross Andreas, Gross Jost, 
Helm, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Meyer Therese, 
Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Malntenir 

Bl:ihlmann Cecile (G, LU): Bei Artikel 33 geht es um eine 
der ganz wichtigen Bestimmungen im neuen Gesetz. Ich 
muss kurz zurückblenden: Das aktuelle Anag Ist ein Gesetz, 
das sehr viele Delegationsnormen enthAlt, d. h., die Behör
den können viel über Verordnungen regulieren. Einer der 
Hauptgründe für die Totalrevision des Anag lag darin, dass 
wir ein Gesetz schaffen wollten, mit dem mehr auf Gesetzes
ebene geregelt wird als auf Verordnungsebene. Den Behör
den sollte ein kleinerer Ermessensspielraum gegeben und 
im Gesetz sollten mehr Rechtsansprüche festgeschrieben 
werden. Das war einer der positiven Punkte der Revision. 
Wir hatten von Anfang an auch Sympathie für Teile dieses 
Gesetzes, weil es wegen dieser Rechtsansprüche auch Vor
teile für die Betroffenen bringt 
Artikel 331st nun einer dieser Kernartikel. Es geht hier näm
lich darum, dass Personen, die zehn Jahre lang in der 
Schweiz gearbeitet haben, ein Rechtsanspruch auf eine Nie
derlassungsbewllligung zusteht. Dieser Formulierung hat 
der Nationalrat - haben also Sie - in der ersten Lesung zu
gestimmt. Der Ständerat hat sie umgekippt und in eine 
Kann-Formulierung verwandelt Damit hätten wir im Prinzip 
wieder den Status quo; dann müssten wir das gar nicht neu 
regeln. Ich beantrage Ihnen, am Entscheid unseres Rates 
aus der ersten Runde festzuhalten. Dieser Entscheid war 
klug, aber in der Kommission wollte leider nur noch eine 
Minderheit daran festhalten. 
Worum genau geht es? Es geht eben um Personen, die 
ohne Unterbruch zehn Jahre lang in der Schweiz gearbeitet 
haben, die sich nichts haben zuschulden kommen lassen, 
die sich erfolgreich integriert haben und bei denen keine Wi
derrufsgründe vorhanden sind - dass sie im Verfahren Ir
gendeinmal falsche Angaben gemacht hatten, dass sie zu 
einer Freiheitsstrafe verurteilt worden wAren, dass sie In der 
Schweiz oder im Ausland erheblich oder wiederholt gegen 
die öffentliche Sicherheit verstossen hatten oder dass eine 
Person, für die sie zuständig sind, auf Sozialhilfe angewie-
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sen wäre. Sie hören es: Eine ganze Serie von Klauseln 
schliesst aus, dass es sich um Personen handeln könnte 
die sich irgendetwas haben zuschulden kommen lassen. E~ 
geht also um absolut integre Personen, die Ihre Arbeit in der 
S?lweiz ohne irgendwelche Anstände gemacht haben. 
Diese Personen sollen jetzt einen Rechtsanspruch auf eine 
Niederlassungsbewllligung haben. Das ist doch nicht mehr 
a~s fair. Es Ist eben ein Kernstück dieser neuen Vorlage. Ich 
bitte dringend, am Beschluss unseres Rates festzuhalten, 
denn sonst brauchen wir am Schluss dieses neue Gesetz 
gar nicht mehr. 
Was die Mehrheit will, ist ja genau das, was wir Jetzt haben 
und immer beklagen: unterschiedliche Praxen in den Kanto
n~n bei der Erteilung von Niederlassungsbewllllgungen. Da 
gibt es restriktive Kantone, und da gibt es fortschrittlichere 
Kantone, die offener sind und solche Bewilligungen eher er
teilen. Es kann doch nicht sein, dass es für die Eingewan
derten darauf ankommt, in welchem Kanton sie zufällig 
arbeiten. Wenn sie in einem restriktiven Kanton arbeiten be
~on:men sie die Nlederlassungsbewllligung nicht, wen~ sie 
m einem liberaleren Kanton mit liberalen Behörden arbeiten 
bekommen sie sie. Das kann doch in einem Rechtsstaat 
nicht angehen. 
Deshalb bitte Ich Sie, unbedingt an unserer Version und der 
Version des Bundesrates - es ist im ursprünglichen Konzept 
des Bundesrates so vorgesehen, das muss man wissen -
festzuhalten. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Le Conseil des Etats propose 
de passer du droit ä une autorisation d'etabllssement apres 
dix ans de sejour ä la formule potestatlve. Alnsi, non seule
ment les condltions pour obtenir une autorisation de sejour 
ou de courte duree seraient exträmement restrictives, mais 
de surcroit les condltions pour un titre de sejour plus stable 
sont durcies. 
On ne comprend pas bien cette restriction du Conseil des 
Etats, car la lettre b de l'alinea 2 met des garde-fous ä ce 
droit d'etablissement: l'etranger ou l'etrangere a un permis C 
qul peut ätre revoque en cas d'infraction aux lois ou de de
marche aupres de l'aide soclale. Ces garde-fous sont tres 
clairs. La ioi sur les etrangers s'est fixe comme obJectif de 
«llmiter l'admission des ressortissants d'Etats tiers en vue 
de rexercice d'une activlte lucrative aux travailleurs susceptl
bles de s'integrer durablement aux plans professionnel et 
social», selon le message du Conseil federal. 
Devons-nous des lors en conclure que le Conseil des Etats 
Juge que l'on a passe ä cöte de cet objectlf, critiquable par 
ailleurs, puisqu'il taut encore eriger des barrieres? 
Quel est le souci du Conseil des Etats? La peur d'un man
que d'integration apres dix annees de sejour? On remar
quera ä ce propos qu'on exige douze ans de sejour aux 
candidats et candidates ä la nationalite suisse et qu'il est 
donc curieux de voir qua dix annees ne suffisent pas pour 
avoir droit ä un permis d'etablissement Par ailleurs, avant la 
mise an application des accords bilateraux, des ressortis
sants d'ltalle, d'Espagne, du Portugal et d'autres pays 
avaient la possibilite d'obtenir un permis d'etablissement au 
bout de quatre ans de sejour. 
Lors de sa seance du 7 septembre demler, le Conseil fede
ral_ a revise l'ordonnance sur l'integratlon des etrangers, ce 
qur revlent quelque part ä mettre la charrue avant !es boeufs 
pulsque nous n'avons pas encore adopte la loi sur les etran~ 
gers. L'.ordonnance sur !'Integration des etrangers revisee 
stipule que l'octroi d'une autorlsation de sejour sera subor
donne a l'obllgatlon de frequenter un cours de langue et d'ln
tegration. Et cette mäme autorisation de sejour, apres dlx 
ans, ne pourrait pas donner droit a une autorisation d'eta
blissement? Curieuxl Non seulement la loi sur las etrangers 
ne fait rlen, absolument rien, pour regler le statut des nom
breux sans-papiers qui vivent dans notre pays, mals de sur
crolt elle ancre la precarlte dans la leglslation mäme pour 
celles et ceux qui auraient reussl a depasser tous les obsta
cles mls en place en Suisse pour sejourner dans le pays. 
En consequence, je vous invite vivement a soutenir la propo
sltion de la minorlte Bühlmann et ä adopter l'article 33 tel 
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qu'il a ete vote par notre chambre et tel qu'II etait propose A 
l'epoque par le Conseil federal, II est vral pas encore dirige 
~r Monsieur Blocher au niveau de la polltique d'lmmigra
tion. 

Hutter ~asmln (V, SG):_ In Artikel 33 Absatz 2 geht es einzig 
und allem darum, ob wrr Personen nach einem zehnjährigen 
Aufenthalt einen Rechtsanspruch auf die Niederlassungsbe
wllligung geben wollen. Ein Rechtsanspruch bedeutet nicht 
mehr und nicht weniger, als dass unserer Behörde eben die 
Möglichkeit genommen wird, eine Niederlassungsbewilli
gung nicht zu erteilen. Schon heute werden fast alle Auf-
enthaltsb in Niederlassungsbewilligungen um-
gewandelt, auch ohne Rechtsanspruch. 
Es muss weiterhin möglich sein, Einwanderern eine Nleder
lassungsbewilligung zu verwehren. Ich möchte Sie darum im 
Namen der SVP-Fraktion bitten, der Mehrheit zu folgen und 
somit die Kann-Formulierung zuzulassen. 

Vennot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Frau Bühlmann hat 
gesagt, diese Bestimmung sei wichtig, weil hier ein Rechts
anspruch gegen eine unverbindliche Kann-Formulierung 
steht. Es ist eine wichtige Bestimmung, und sie zeigt einmal 
meh~. dass das Ausländergesetz kein gutes Gesetz ist. Es 
Ist em abschottendes Gesetz, und ich möchte einmal mehr 
In Erinnerung rufen, dass dieses Gesetz für gerade s Pro
~"! der sog_enannten ccDrltt-Ausländer» gemacht wird, die 
rn die Schweiz kommen können, um Arbeit zu finden. Bei al
len anderen Ausländerinnen und Ausländern Ist das ja über 
die Personenfreizügigkeit geregelt. Wir machen hier also für 
5 Prozent der «Dritt-Ausländer» ein Gesetz. 
Nach zehn Jahren Aufenthalt sollen Personen aus Drittlän
dern die Niederfassungsbewilligung erhalten. Der Ständerat 
und die Mehrheit der SPK wollen nun wiederum eine Kann
Formulierung einführen und damit den Rechtsanspruch auf 
die Niederlassung verhindern. Diese Leute können In der 
Schweiz bleiben, wenn keine Widerrufsgründe vorhanden 
sind, und diese Widerrufsgründe sind ja, wie immer die Stö
rung der Sicherheit und der öffentlichen Ordnung. Und diese 
Leute dürfen auch nicht Sozialhlifebezügerlnnen sein, sonst 
können sie keine Nlederlassungsbewilligung erhalten. 
Die Leute, die zehn Jahre hier sind, nicht Sozialhilfeempfän
gerinnen sind und die öffentliche Sicherheit nicht stören 
sind in der Regel schweizerischer als wir Schweizerinne~ 
und Schweizer. Ihnen wird nämlich, bevor sie eine Nieder
lassungsbewilllgung erhalten, nichts verziehen. Das Ist eine 
äusserst unwürdige Hürde. 
Schauen wir einmal hin: Was passiert eigentlich in zehn Jah
ren? Zehn Jahre sind eine lange Zelt in einem Menschenle
ben. Die Kinder kommen in die Schule und absoMeren ihre 
ganze Schulzeit. die Eltern sind an Eltemgesprächen betei
ligt. Sie müssen sich mit der Schule auseinander setzen. Die 
Leute machen möglicherweise auch Karriereschritte oder 
die Jugendlichen machen eine Lehre. Es passiert al~ un
endlich viel in der Zeit, nach der diese Menschen eine Auf
enthaltsbewilligung nur erhalten können sollen, aber keinen 
Rechtsanspruch darauf haben sollen. Das Misstrauen, dass 
diese Menschen die Aufenthaltsbewilligung verdient haben 
bleibt auf Schweizer Seite, auf der Seite des Gesetzgebers: 
immer noch bestehen. 
Nach zehn Jahren sind Frauen und Männer Integriert Sie 
sind Teil unseres Alltags. Sie arbeiten, zahlen Steuern, neh
men - wie schon gesagt worden Ist - an Schulereignissen, 
an Eltemgesprächen teil. Sie fühlen sich verantwortlich -
und dann bekommen sie die Niederfassungsbewilligung 
nicht. Sie haben also keine Sicherheit. Kurzaufenthalte sind 
unsicher. Niederlassungsbewilllgungen gäben eine grössere 
Sicherheit, die nach zehn Jahren ganz bestimmt gewährt 
werden müsste. 
Ich bitte Sie, den Antrag der Minderheit Bühlmann zu unter
stützen. Es Ist richtig, diesen Rechtsanspruch zu erfüllen. 

Müller Philipp (RL, AG): Wenn Sie der Minderheit Bühl· 
mann zustimmen würden, würden Sie unseren Ausland-
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schweizerinnen und Auslandschweizern einen Bärendienst 
erweisen. Der Rechtsanspruch auf eine Niederlassungsbe
willigung alleine aufgrund eines Zeitkriteriums unterläuft un
sere Bemühungen um die Niederlassungsvereinbarungen, 
die wir mit verschiedenen Staaten anstreben. Die Möglich
keit der Reziprozität, also der Gegenseitigkeit, dürfen wir uns 
hier mit einem neuen Rechtsanspruch nicht verbauen. 
Denken Sie im Weiteren daran, dass wir hier nicht nur die 
Möglichkeit, nach zehn Jahren eine Bewilligung zu erhalten, 
einbauen würden, sondern dass dies bereits früher möglich 
Ist, «wenn dafür wichtige Gründe bestehen», wie es hier im 
Gesetzestext in Absatz 3 heisst, der von der Minderheit ja 
auch befürwortet wird. Was würde das in der Praxis bedeu
ten? Es gäbe unzählige Verfahren, Ansprüche, die man auf 
dem Rechtsweg geltend machen würde, weil dann natürlich 
jeder «wichtige Gründe„ geltend machen würde. Das Bun
desgericht hat zu Recht vor neuen Rechtsansprüchen ge
warnt, weil es eine zusätzliche Belastung gebe. 
Denken Sie nochmals daran: Das Kriterium der Anwesen
heitsdauer alleine kann nichts darüber aussagen, ob jemand 
integriert ist oder nicht. Wenn Sie einen Grenzfall haben -
nicht jemand, der sich straffällig macht, denn der hat den 
Anspruch nicht -, beispielsweise jemand, der sich mit sei
nem Verhalten in der Grauzone bewegt, nahe an Gefängnis
strafen, Freiheitsentzug usw.: Auch dieser Mensch hätte 
dann einen Rechtsanspruch auf die Niederlassungsbewllli
gung. Das kann nicht im Sinne der Pragmatik sein, auch 
nicht im Sinne der Integration. Wir müssen den Behörden ei
nen letzten kleinen Spielraum lassen, um solche Fälle ver
hindern respektive eine Verhaltensänderung herbeiführen zu 
können. Die Erfahrungen in den kantonalen Migrationszen
tren haben uns gelehrt, dass es möglich ist, mit einer Kann
Formulierung, wie wir sie seit Jahrzehnten kennen, in sol
chen Grenzfällen eine Verhaltensänderung herbeizuführen. 
Ich bitte Sie also, den Antrag der Minderheit abzulehnen und 
die Version des Ständerates zu übernehmen. 

Bühlmann Cecile (G, LU): Herr Müller, Sie wissen, dass wir 
über Absatz 2 sprechen und dass es einen Absatz 4 gibt, 
der einen Spielraum gibt, d. h., dass bereits nach fünf Jah
ren die Möglichkeit für die Erteilung einer Niederlassungsbe
willlgung besteht. 
Ihre Argumentation im ersten Teil liegt völlig quer zu dem, 
was in Absatz 4 steht. 

Müller Philipp (AL, AG): Frau Bühlmann, ich kann Ihre 
Frage nicht beantworten, weil ich sie nicht verstehe. (Teil
weise Heiterkeit) 

Lustenberger Ruedi (C, LU): Die Kolleginnen Vermot-Man
gold und Bühlmann haben es richtig ausgeführt: Es geht um 
eine wichtige Bestimmung Im Ausländergesetz. Es geht 
nämlich darum, ob wir einen Rechtsanspruch stipulieren 
oder ob wir - wie es der Ständerat vorsieht - den Kantonen, 
also den Vollzugsbehörden, die Möglichkeit geben, auch 
Nein sagen zu können. 
Frau Bühlmann hat es vorhin richtig ausgeführt: Es geht 
nicht abschliessend um zehn Jehre. Ich habe Ihre Frage 
richtig verstanden, Frau Bühlmann. Aber sie war nicht an 
mich gerichtet. In Absatz 4 schreibt der Gesetzgeber eine 
Ausnahme fest, und von dieser Ausnahme wird sehr viel Ge
brauch gemacht: Es gibt sehr viele, die ununterbrochen fünf 
Jahre hier sind und schon nach fünf Jahren eine Nlederlas
sungsbewilligung beantragen können. 
Wir sind gut beraten, wenn wir dem Ständerat folgen; das 
helsst, den Kantonen die Möglichkeit geben, im Zweifelsfall 
Nein zu sagen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Unterschied zwischen 
der Mehrheits- und der Minderheitsfassung Ist hier weniger 
gross, als Sie annehmen. Es ist zwar bereits heute so, dass 
kein Rechtsanspruch auf Erteilung der Niederlassungsbewil
ligung besteht, aber wenn man die Praxis anschaut, sieht 
man, dass in der überwiegenden Zahl der Fälle nach zehn 

Jahren eine solche Bewilligung auch ohne Rechtsanspruch 
erteilt wird. Es ist aber zuzugeben, dass es Fälle gibt, in de
nen keine Nlederlassungsbewilligungen erteilt werden kön
nen, weil die Voraussetzungen nicht erfüllt sind. 
Der Bundesrat hat hier damals diesen Rechtsanspruch vor
geschlagen. Er Ist der Auffassung, dass damit in allen Kanto
nen die gleiche Praxis angewendet würde. Es Ist klar, dass 
es unterschiedliche Praxen gibt. Jene, welche die gleiche 
Praxis bevorzugen, halten das für einen Vorteil; die anderen 
sagen, es solle unterschiedliche Praxen geben. Es soll also 
gemäss Bundesrat die gleiche Praxis herrschen, und die Be• 
willlgung wird automatisch erteilt. Es ist für den Bund einfa• 
eher, wenn man sie automatisch erteilt. Allerdings ist auch 
zuzugeben, dass Rechtsansprüche generell zu neuen, lang
wierigen Verfahren führen, weil jeder Entscheid justlziabel ist. 
Die Minderheit will am Konzept des Bundesrates festhalten. 
Bei der Mehrheitsfassung wfrd ein Rechtsanspruch abge
lehnt. Aber in den überwiegenden Fällen wird eine Bewilli· 
gung auch ohne Rechtsanspruch erteilt. 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Es geht hier 
nicht um einen matchentscheidenden, aber doch um einen 
wichtigen Punkt des Ausländergesetzes. Die Minderheit 
Bühlmann und unser Rat in der ersten Runde wollten hier 
einen neuen Rechtsanspruch ins Gesetz schreiben. Der 
Ständerat will bei der bisherigen Praxis bleiben, und die 
Kommissionsmehrheit stimmte dem zu. 
Was waren die wichtigsten Gründe für die Kommissions• 
mehrheit, dem Ständerat zu folgen? Der erste und wichtigste 
Punkt war, dass in der Vernehmlassung 13 Kantone diesen 
Rechtsanspruch ablehnten. Diese Kantone möchten weiter
hin bei der aus ihrer Sicht bewährten Praxis bleiben. Diese 
Praxis sieht so aus, dass 90 Prozent der Betroffenen die 
Nlederlassungsbewilligung nach zehn Jahren erhalten. Aber 
die Niederiassungsbewilllgung ist endgültig, und da möchte 
man den Kantonen doch die Möglichkeit einer Prüfung nicht 
entziehen. Sie brauchen den Spielraum - gerade weil wir in 
diesem neuen Gesetz die Anforderungen an die Integration 
angehoben haben -, um, wenn nötig, den Grad der Integra
tion auch tatsächlich prüfen können. 
Zudem wird in den Absätzen 3 und 4 auch dam, wenn man 
der Mehrheit der Kommission folgt, die Möglichkeit vorgese
hen, die Niederlassungsbewilligung bereits nach fünf Jahren 
zu beantragen. In Absatz 3 heisst es: «Die Niederlassungs
bewilligung kann nach einem kürzeren Aufenthalt erteilt wer
den, wenn dafür wichtige Gründe bestehen ... In Absatz 4 
heisst es, dass die Niederlassungsbewlllfgung nach fünf 
Jahren Aufenthalt erteilt werden kann, namentlich bei guter 
Integration und Kenntnissen einer Landessprache. Diese 
Möglichkeit gibt es heute nicht Wir haben also In jedem Fall 
eine Besserstellung, ohne den Kantonen die letzte Entschei
dungsmöglichkeit aus der Hand zu nehmen. 
Es ist nicht so, dass die bisherige Praxis der Kantone rechts
staatlich bedenklich wäre, wie dies in einigen Voten zum 
Ausdruck kam. Es ist auch nicht so, dass das neue Auslän· 
dergesetz keine Verbesserungen für die Ausländerinnen und 
Ausländer brächte, wie auch behauptet wurde. 
Die Kommissionsmehrheit möchte aber den Kantonen in 
diesem Bereich eine gewisse Autonomie lassen, gerade 
auch, um den Integrationsforderungen glaubwürdig Nach• 
druck verleihen zu können. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit •••. 84 Stimmen 

Art. 40 Aba. 2 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060) 
Humanitär oder provisorisch Aufgenommene .... 
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Art. 40al. 2 
Proposition de /a majorltt§ 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a minorltt§ 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
(Minorite resultant des decisions prises sur 02.060) 
L:etranger admls a titre humanitalre ou provisoire .•.. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptd se/on /a proposltion de la majoritt§ 

Art. 41 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 2, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Gross Andreas, Gross Jost, Heim, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Vermot, Wyss) 
Abs. 1,2 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Bühlmann, Donze, Gross Jost, Heim, Hubmann, Leuen
berger-Geneve, Lustenberger, Meyer Therese, Pfister Ger
hard, Roth-Bernasconi, Vermot) 
Abs.4 
Festhalten 

Art. 41 
Proposition de /a majorltt§ 
Al. 1, 2, 4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de /a mlnorltt§ 
(Hubmann, Bühlmann, Gross Andreas, Gross Jost, Heim, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Vermot, Wyss) 
Al. 1, 2 
Maintenir 

Proposition de la mlnorit6 
(Bühimann, Donze, Gross Jost, Heim, Hubmann, Leuen
berger-Geneve, Lustenberger, Meyer Therese, Pfister Ger
hard, Roth-Bernasconl, Vermot) 
Al. 4 
Maintenir 

Hubmann Vreni (S, ZH): In Artikel 41 geht es um den Fami
liennachzug von Schweizerinnen und Schweizern, die einen 
Ausländer oder eine Ausländerin geheiratet haben. Eine von 
drei Ehen in unserem Land besteht aus solch einem binatio
nalen Paar. Die ausländischen Ehepartner und allfällige Kin
der aus einer früheren Verbindung sollen einen Anspruch 
auf ein Aufenthaltsrecht in unserem Land haben. 
Die Fassung, wie sie der Ständerat beschlossen hat, ist rea
litätstremd. Sie begrenzt das Alter der Kinder, die dieses 
Recht haben sollen, auf 1 B Jahre. In diesem Alter aber ist 
kaum ein Jugendlicher in der Lage, selbstständig zu leben. 
Die meisten sind dann noch in der Ausbildung. Der Stände
rat erwähnt auch die Grosseltern nicht. Das ist ein grosser 
Fehler, denn es gibt viele ausländische Grossmütter, die ihre 
Enkel hier in der Schweiz betreuen, damit ihre Tochter arbei
ten gehen kann. Die Anwesenheit dieser Grossmutter ist für 
die Kinder sehr wichtig. 
Abzulehnen ist vor allem die in der ständerätlichen Fassung 
vorgesehene Verpflichtung zum Zusammenwohnen. Im 
schweizerischen Zivilrecht ist das Zusammenwohnen von 
Ehepaaren nicht erforderlich. Aufgrund eines entsprechen
den Gerichtsentscheides haben wir deshalb diese Bedin
gung damals in der nationalrätlichen Fassung gestrichen. 
Zudem hat unser Rat zweimal der parlamentarischen initia
tive Goll zugestimmt, welche verlangt, dass ausländische 
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Ehegatten ein unabhängiges Aufenthaltsrecht erhalten. Da
mit wollte Frau Goll verhindern, dass ausländische Frauen, 
wenn sie von ihren Ehemännern misshandelt werden und 
deshalb die gemeinsame Wohnung verlassen, ihr Aufent
haltsrecht in der Schweiz verlieren. Das wissen die gewalt
bereiten Ehemänner sehr genau, und das nützen sie auch 
aus, indem sie auf ihre Frauen, die von ihnen völlig abhängig 
sind, Druck ausüben. Mit ihrer parlamentarischen Initiative 
wollte Frau Goll deshalb diesen Frauen mehr Rechte geben, 
und der Nationalrat hat ihr zweimal zugestimmt, wie ich be
reits erwähnt habe. 
Es ist deshalb unsinnig, die Pflicht zum Zusammenwohnen 
hier wieder einzuführen. 
Es gibt noch einen weiteren Grund, warum wir die Pflicht 
zum Zusammenwohnen nicht wieder einführen dürfen: 
Wenn Sie das tun, stellen Sie Schweizer Bürgerinnen und 
Bürger schlechter als Bürgerinnen und Bürger aus EU
Staaten, die bei uns leben. Denn diese sind nicht verpflich
tet, mit ihrem Ehegatten zusammenzuwohnen. Es gibt kei
nen Grund, Schweizerinnen und Schweizer in einem 
schweizerischen Gesetz schlechter zu stellen. 
Aus all diesen Gründen bitte ich Sie, an der Fassung unse
res Rates festzuhalten. 

BQhlmann Cecile (G, LU): In Absatz 4 geht es darum, bis 
zu welchem Alter nachgezogene Kinder von Schweizer El
tern eine Niederlassungsbewilligung erhalten. Es geht nicht 
um Kinder von niedergelassenen Ausländern, sondern von 
Schweizer Eltern. Es geht um Familienangehörige von 
Schweizerinnen und Schweizern, also zum Beispiel um den 
Fall, dass ein Schweizer eine Ausländerin mit Kindern heira
tet; es geht um solche Situationen, um den Nachzug von 
Kindern von Schweizer Staatsangehörigen und um die 
Frage, bis zu welchem Alter diese Kinder die Niederfas
sungsbewilligung erhalten sollen? 
Es geht nicht darum, ob sie kommen dürfen oder nicht, sie 
dürfen auf jeden Fall kommen. Es geht nur darum, bis zu 
welchem Alter man ihnen eine Niederlassungsbewilligung 
und nicht nur eine Aufenthaltsbewilligung gibt. Das ist der 
Sinn von Absatz 4. 
Der Bundesrat hat vorgeschlagen, das bis zu 14 Jahren zu 
tun, und der Nationalrat Ist diesem Anliegen gefolgt. Der 
Ständerat Ist auf das Alter von 12 Jahren hinuntergegangen. 
Er hat also für Kinder zwischen 12 und 14 Jahren eine Ver
schlechterung ihres Status eingeführt. Die Begründung der 
schnelleren und besseren Integration greift hier nicht, denn 
es geht gar nicht darum, dass sie nicht kommen dürfen. Sie 
dürfen auf jeden Fall kommen, sie haben einfach einen 
schlechteren Aufenthaltsstatus. Es geht eher darum, dass 
man diese Bewilligung auch wieder widerrufen kann, wenn 
sie «nicht recht tun». Ich glaube, das ist die Absicht hinter 
diesem Gedanken. Das macht wenig Sinn, es ist eine Schi
kane gegenüber Kindern im Alter von 12 bis 14 Jahren. Wir 
sollten unbedingt an unserer Version festhalten. 
Wenn es keine spezielle Debatte zu den Artikeln 42 und 46 
mehr gibt, möchte ich zum Nachzugsalter noch mehr sagen. 
Ich habe mich jetzt auf den Artikel beschränkt, der das 
Nachzugsalter von Kindern von Schweizer Staatsangehöri
gen regelt. Das andere müssen wir separat diskutieren. 
Sonst müsste ich jetzt noch mehr dazu sagen. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE): L:article 41 porte sur le re
groupement familial des personnes etrangeres ayant marie 
un Suisse ou une Suissesse. Le Conseil des Etats, ainsi qua 
la majorite de la commission, veulent faire dependre l'autori
sation de ce regroupement familial de la cohabitation avec 
un ressortissant suisse. 
J'aimerais vous rappeler pourquoi, a l'epoque, nous avions 
decide de supprimer la condition de la cohabitation. Premie
rement, et Madame Hubmann l'a dlt tres clairement, cette 
condition creerait une inegalite de traitement entre les Suis
ses et las Europeens. En effet, selon l'alinea 2 de cet article, 
las membres de la famille d'un Suisse ont droit a une autori
sation de sejour et a la prolongation de sa validite, mäme 
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s'ils n'habltent pas ensemble, s'il y a un accord de libre cir
culation entre la Suisse et leur pays d'origlne. De ce falt, une 
inegalite de traltement est creee entre citoyens et citoyennes 
suisses et ceux et celles de l'Union europeenne. 
De plus, je vous rappelle qu'en droit suisse du mariage, 
l'obligation de cohabiter n'exlste plus pour les conjoints. 
Pour quelles raisons devralt-on donc creer une telle inegalite 
de traltement? Cette proposition de durcissement touche 
donc a l'essence mAme de ce qui constituait en 2004 l'une 
des principales ameliorations de cette loi. 
De plus, nous ne pouvons pas lmposer une norme generale 
quant a l'obllgatlon de cohabiter. En effet, 1a aussi mes pre
dEicesseurs en ont perle, la problematlque des femmes bat
tues est un fleau de notre societe contre lequel nous devons 
lutter. Les ressortlssants suisses marles a des etrangeres 
ne font malheureusement pas exception aux statlstiques. Or, 
les foyers pour femmes battues sont sans cesse confrontes 
au fait que les migrantes doivent rester avec leur marl pour 
demeurer en Suisse. t:obligation de cohabiter nie cette rea
lite dont nous avons le devoir de tenir compte. Nous ne pou
vons decemment pas demander a une femme battue de 
rester pendant cinq ans avec son marl sous peine de se voir 
refouler. Nous ne pouvons pas donner un tel pouvoir a un 
marl ou a un pere violent. 
Bitter l'obllgation de cohabiter est egalement un moyen de 
proteger ces femmes et ces enfants. En falsant, de maniere 
tormelle, dependre de la cohabitatlon la prolongation de 
l'autorlsation de sejour, nous penallsons les victimes d'une 
maniere qui pourrait s'averer dramatlque. II est inadmissible 
qu'une loi punisse les victimes d'actes de violence lorsqu'el
les se defendent en leur retirant leur autorlsatlon de sejour. 
La aussi, je vous rappelle l'initlatlve parlementaire Goll 
96.461 qui demande un droit de sejour lndependant; notre 
conseil a adopte le projet issu de celle-ci. 
Concemant l'ige des enfants, je seral tres brave. Connais
sez-vous des enfants de 12 ans? Pensez-vous vraiment 
qu'un enfant de 12 ans n'a plus besoin de ses parents? J'en 
doute fOrtement. 
Au nom du groupe soclaliste, je vous demande donc de sou
tenir les propositlons de minorite qui concement cet article. 

Müller Gerl (G, AG): Ich komme mir manchmal ein bisschen 
wie im falschen Film vor, wenn Ich diese Ausländergesetzge
bung hier betrachte. Nach meiner Meinung wOrde eigentlich 
ein Artikel genOgen: «Die Schweiz hat kein Ausländerge
setz.» 
Einen Höhepunkt bildet Artikel 41, der etwas zu regulieren 
versucht, was, wie Sie sehen, praktisch nicht regulierbar ist, 
und sich dann wieder in Details verstrickt. Ich spreche hier 
also, obwohl ich welss, dass Artikel 41 eigentlich OberflOssig 
wäre. Obwohl Sie alle hier - von rechts bis links - denken, 
dass es gut ist, wenn Famlllen zusammen sind, obwohl Sie 
alle - von rechts bis links - denken, dass es gut und sinnvoll 
ist, wenn in der Familie eine gewisse Kohäsion entstehen, 
sich entwickeln kann, wird das hier trotzdem wieder partiali
siert und reguliert. Ich habe manchmal auch das GefOhl, wir 
seien noch die einzigen Libaralen, die fOr die Deregulierung 
einer solchen Situation sind. 
Bei Absatz 1 wird der Begriff der Familie in der Fassung des 
Ständerates beschnitten. In der Originalfassung gemäss 
Bundesrat wurde an die Familie als unsere klassische Fami
lie gedacht, so wie eine Familie halt aben auch funktioniert 
und wie sie ihren Sinn und Zweck hat. Wir können doch den 
Familien nicht vorschreiben, was sie als Familie anzusehen 
haben. Genau das macht aber Artikel 41 Absatz 1. Es ist da
bei egal, ob es sich hier um Ausländerinnen oder um 
Schweizerinnen handelt. 
Genau das Gleiche gilt fOr Artikel 41 Absatz 2. Auch dort soll 
wiederum reguliert werden, was genau unter Familienange
hörigen zu verstehen ist. Wir gehen dabei zurOck - das 
wurde vorhin schon ein paar Mal erwähnt -, hinter das zu
rOck, was EU-Ausländerinnen und EU-Ausländern bezüglich 
Familiennachzug erlaubt ist. Das kann doch nicht wahr sein, 
das kann doch nicht der Ernst dieses Parlamentes sein. 

Wir gehen in Absatz 4 sogar noch einen Schritt weiter. Da 
fangen wir an, eine neue Definition von Kindern einzuführen. 
Noch einmal: Es geht um eine schlanke Gesetzgebung, Kin
der sind definiert gemäss Uno-Konvention. Dort geht es bis 
18 Jahre, und diese Grenze Ist nicht einfach willkOrlich fest
gesetzt. Das hat sehr viel mit einem bestimmten Kinder
schutz, mit Ausbildung, mit Kohäsion in der Familie zu tun. 
Der Bundesrat hat dort 14 Jahre eingesetzt, der Ständerat 
Ist auf diesen Handel eingetreten und het die Grenze auf 
12 Jahre hlnuntergesetzt. Alle diese Elemente versuchen ei
gentlich etwas zu zerstören, sie versuchen eine Vorstellung 
bezOgllch Familie und Leben zu zerstören; wir hier drin defi
nieren dies dann fOr unsere eigenen Familien und für unser 
Leben aber ganz anders. 
Warum tun wir das? Ich weiss es nicht Ich habe einen ganz, 
ganz schlechten Gedanken dabei, so wie das bei den ande
ren Paragrafen auch erläutert worden ist: Man möchte es 
den Leuten, die nicht den Schweizer Pass haben, möglichst 
schwer machen. Wir möchten es auch den Leuten, die 
Nichtschweizerinnen und -schweizer heiraten, möglichst 
schwer machen. Ja, was soll denn das? In anderen Fällen 
versuchen wir, an den Ressourcen orientiert zu arbeiten. Wir 
versuchen, die Ressourcen der Leute zu binden. Eine Fami
lie, eine Gruppe von Menschen, die zusammengehört, kann 
eine Ressource sein für dieses Land, fOr die Region, für die 
Gemeinde, in der diese Leute leben. 
Wenn wir anfangen, an diesen Ressourcen zu zerren und 
den Leuten einfach Dinge wegzunehmen, die ihnen wichtig 
sind, dann zerstören wir etwas. Dann mOssen wir uns nicht 
wundem, wenn es keine soziale Kontrolle mehr gibt - und 
diese übt eine Familie halt aus-, wenn die Jugendlichen hier 
oder in ihrem Heimatland, wo sie aufgewachsen sind, Pro
bleme bekommen. Dann mOssen wir nicht scheinheilig tun 
und sagen, wir hätten es immer gewusst, ausländische Ju
gendliche seien ein grosses Problem. Das Problem schaffen 
wir hier mit einer Gesetzgebung, die absolut wlllkOrlich ist 
und die absolut nichts mit dem zu tun hat, was wir internatio
nal vereinbart haben und was eigentlich fOr uns - Ich sage 
noch einmal: von rechts bis links - klar Ist: Eine Familie ge
hört zusammen, wenn sie sich versteht. Die Mitglieder einer 
Famllie haben etwas miteinander zu tun. 
Ich bitte Sie sehr, hier die liberalere Fassung des Bundesra
tes - ich muss sagen «liberalere„ Fassung, weil sie nicht 
echt liberal ist - anzunehmen und die Fassung des Stände
rates abzulehnen. 

Humbel Nif Ruth (C, AG): Die CVP-Fraktlon erachtet Arti
kel 41 als richtig und wichtig und unterstOtzt bei allen Absät
zen die Kommissionsmehrheit. Bei Absatz 4 geht es um den 
Rechtsanspruch der nachgezogenen Kinder auf eine Nie
derlassungsbewllligung. Dabei geht es im Grunde genom
men aber auch um die Frage einer möglichst guten Integra
tion der Kinder und Jugendlichen. Es Ist unbestritten, dass 
sich Jugendliche und Kinder umso besser Integrieren las
sen, besser integriert werden können, je früher sie in die 
Schweiz kommen und je länger sie bei uns die Volksschule 
besuchen. Mit Absatz 4 schaffen wir einen Anreiz, damit Kin
der und Jugendliche möglichst früh in die Schweiz nachge
zogen werden. Wir haben zu entscheiden, bis zu welchem 
Alter eine rechtliche Basserstellung, d. h. der Anspruch auf 
eine Nlederlassungsbewilligung, gewährt werden soll - bis 
12 oder bis 14 Jahre. 
Die CVP-Fraktion unterstOtzt die Fassung der Mehrheit, also 
bis 12 Jahre, weil wir Im Interesse einer möglichst guten In
tegration der Jugendlichen einen frühen Nachzug wollen. Mit 
14 Jahren stehen Jugendliche bereits vor der Berufswahl. 
Wenn sie in dieser Phase unsere Sprache nicht beherr
schen, sind sie benachteiligt Kommen die Kinder aber be
reits mit 12 Jahren oder früher, können sie mindestens das 
letzte Drittel der obligatorischen Schulzeit in der Schweiz ab
solvieren und dabei genOgende Sprachkenntnisse erwer
ben. Das erleichtert die Berufswahl und den Schritt in 
höhere Schulen. Wir sind überzeugt, dass damit die Integra
tionschancen der Jugendlichen wesentlich verbessert wer
den können. 
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Eine Mehrheit der Kantone hat sich für ein tieferes Nach
zugsalter ausgesprochen. Kontakte mit Gemeinden und vor 
allem auch mit Lehrpersonen bestätigen die Notwendigkeit 
und Wichtigkeit eines möglichst frühen Nachzuges der Kin
der. Das gewährt die bestmögliche Integration im Interesse 
der Jugendlichen, aber auch im Interesse unserer Gesell
schaft. 
Die CVP-Fraktlon stimmt der Mehrheit zu und wird dies kon
sequenterweise auch bei Artikel 42 Absatz 3 und Artikel 46 
Absatz 1 tun. 

MDller Philipp (RL, AG): Zu Absatz 1: Um die Zahl von Auf
enthaltsehen oder von rechtsmissbräuchllch aufrechterhalte
nen schweizerisch-ausländischen Ehen zu minimieren, ist 
das Erfordernis des Zusammenwohnens gemäss dem bun
desrätllchen Entwurf und dem Beschluss des Ständerates 
zu belassen. Für das Erfordernis des Zusammenwohnens 
haben sich im Rahmen der Vernehmlassung zwölf Kantone 
ausgesprochen, dagegen waren nur deren vier. 
Zu Absatz 2: Hier spielt das Freizügigkeltsabkommen (FZA) 
eine Rolle. Das Bundesgericht hatte sich am 17. Januar 
2003 mit der Frage auseinander zu setzen, wann sich 
Schweizer auf das FZA berufen können und wann nicht, 
wenn sie Familienangehörige aus Drittstaaten nachziehen 
wollen. In einem publizierten Urteil vom 4. November 2003 
gelangte das Bundesgericht unter Hinweis auf ein Urteil des 
Europäischen Gerichtshofes vom 23. September 2003 zum 
Schluss, dass die Familiennachzugsregelung des FZA nur 
bei Personen zur Anwendung gelangen kann, die zuvor in 
einem Mitgliedstaat des FZA nach dortigem nationalen 
Recht eine Anwesenheitsberechtigung erlangt haben. 
Das Bundesgericht folgerte daraus, dass eine analoge An
wendung der Familiennachzugsregelung des FZA im Sinne 
einer rechtsgleichen Behandlung von vornherein nur in Fäl
len in Betracht kommen kann, in denen Schweizer ausländi
sche Familienangehörige aus Mitgliedstaaten der EG in die 
Schweiz nachziehen wollen, nicht dagegen in Fällen, in de
nen es um den Nachzug eines Familienmitglieds aus einem 
Drittstaat geht. Dafür können sich auch in der Schweiz auf
enthaltsberechtigte Angehörige aus EG-Staaten nicht auf 
das FZA berufen. Absatz 2 In der Fassung des Ständerates 
entspricht der Rechtsprechung des Europäischen Gerichts
hofes und des Bundesgerichtes. 
Zu Absatz 4 und dem Alter der Kinder: Für einen möglichst 
frühen Nachzug der Kinder spricht, wie schon von meiner 
Vorrednerin betont worden ist, dass damit ein Integrations
anreiz geboten wird, sodass die Kinder mindestens die 
Hälfte der obligatorischen Schulzeit In der Schweiz absolvie
ren können. Dies kann aber nicht mit einem Malussystem er
reicht werden, da Artikel 8 EMRK und die dazugehörige 
Rechtsprechung den Nachzug von Kindern bis zum 18. Al
tersjahr schützen. Ein möglichst früher Nachzug kann nur 
über ein Bonussystem, wie es hier vorgesehen ist, also mit 
einer rechtlichen Besserstellung als Anreiz, gefördert wer
den. 
Ich bitte Sie daher Im Namen der FDP-Fraktion, der Mehr
heit zu folgen. 

Bilhlmann Cecile (G, LU): Danke, Frau Präsidentin, dass 
Sie mir noch einmal das Wort geben, denn es gibt eine Ver
wirrung Ober die Altersfragen bei Kindern. Bel Artikel 41 Ab· 
satz 3 geht es um Kinder von Schweizer Eltern. Bei Arti
kel 42 geht es um Kinder von ausländischen Eltern mit Nle
derlassungsbewllllgung. Diese beiden Kategorien von Eltern 
dürfen ihre Kinder nachziehen. Die Frage ist nur, welchen 
Status die Kinder erhalten. Es geht darum, dass die Mehr
heit unseres Rates damals wollte, dass sie die Niederlas• 
sungsbewilligung bis zum Alter von 14 Jahren bekommen: 
der Ständerat will eine Limite bei nur 12 Jahren. Aber es 
geht nicht darum, dass die Kinder nicht kommen dürfen. 
Einen grossen Unterschied, eine grosse Neuerung fOhren 
wir bei Artikel 46 ein. Da geht es um die Frist, Innerhalb wel
cher der Famillennachzug realisiert werden muss. Da muss 
Ich jetzt auch noch etwas zum Status quo sagen. Bis heute 
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ist es so, dass Personen aus EU-Staaten ihre Kinder und Ju
gendlichen bis 21 Jahre ohne jede Einschränkung mitneh
men können, wenn sie In die Schweiz kommen. Personen 
aus Nicht-EU-Staaten können dies gemäss heutigem Ge
setz tun, bis Ihre Kinder 18 Jahre alt sind. 
Beim Famlliennachzug fügen wir eine Einschränkung für 
Leute aus Drittstaaten ein. Der Bundesrat sah in seinem 
Entwurf vor, dass der Familiennachzug innerhalb von fünf 
Jahren realisiert werden muss; das ist jetzt nicht so, jetzt 
können Eltern selber entscheiden, wie lange sie warten wol
len, ob sie Ihre Kinder im Heimatland ausbllden lassen wol
len oder nicht. Das Ist bereits eine Einschränkung: Der 
Nachzug muss Innerhalb von fünf Jahren passieren. Unser 
Rat hat eine zweite Einschränkung eingeführt, nämlich die, 
dass der Familiennachzug innerhalb eines Jahres passieren 
muss, wenn die Kinder mehr als 14 Jahre alt sind. Das ist 
eine weitere Einschränkung, eine weitere Verschärfung, die 
unser Rat eingeführt hat. 
Jetzt will der Ständerat noch eine Verschärfung. Er will, dass 
bereits Eltern mit Kindern, die 12 Jahre alt und älter sind, nur 
noch ein Jalhr Zelt gegeben wird, um diese nachzuziehen. 
Im Namen der Grünen muss Ich einfach sagen: Bei allem 
Verständnis für die Idee der Integration, die Ja auch etwas für 
sich hat, ist dies auch eine Bevormundung der Eltern. Ich 
muss tlaran erinnern, um wen es hier geht, für wen wir hier 
legiferieren. Wir legiferieren hier fOr Leute aus Drittstaaten, 
und wir haben heute Morgen beschlossen, dass wir nur 
noch qualifizierte Personen zum schweizerischen Arbeits
markt zulassen wollen. Ich habe das Gefühl, dass Sie immer 
noch die Eltern im Kopf haben, von denen Sie annehmen, 
dass deren Kinder in der Schule nicht sehr integrationsfähig 
sind, weil sie aus blldungsfernen Häusern kommen, was für 
einen Teil der bisher Immigrierten tatsächlich stimmt Aber 
jetzt wollen Sie ja genau diese Personen aus Drittstaaten 
nicht mehr zum Arbeitsmarkt zulassen, sondern nur noch 
Qualifizierte. Sie bevormunden diese Eltern. Die Eltern sol
len selber entscheiden, ob ihre Kinder ihre Ausbildung im 
Herkunftsland oder in der Schweiz abschliessen. 
Deshalb bitte Ich Sie, wenigstens an der schon einge
schränkten Version festzuhalten, die unser Rat eingefügt 
hat, und sie nicht noch weiter Im Sinne des Ständerates zu 
verschärfen. 

Milller Philipp (RL, AG): Frau BOhlmann, Sie haben gesagt, 
dass ausländische Familienangehörige von Schweizerinnen 
und Schweizern warten müssten, bis sie ihre Familien nach
ziehen könnten. Ich trage konkret: Kennen Sie Artikel 46 Ab
satz 1 bis und Absatz 2 Litera a? 

Bilhlmann Cecile (G, LU): Ich habe gesagt, dass es bei 
den ersten beiden Artikeln, Artikel 41 und 42, darum geht, 
welchen Status die Kinder bekommen, wenn sie In die 
Schweiz nachgezogen werden. Es geht nicht darum, ob sie 
kommen, sondern nur darum, welchen Rechtstitel sie ha
ben, ob sie gleich eine Niederlassungsbewilligung bekom
men oder nicht. Darum geht es in den Artikeln 41 und 42. 
In Artikel 46 geht es um etwas ganz anderes. Da geht es 
darum, in welchem Zeitraum der Famlllennachzug realisiert 
werden muss, und darum, ab welchem Alter die einjährige 
Frist für die Kinder läuft. Das habe ich, glaube Ich, ausführ
lich erklärt. Ich verstehe den Sinn Ihrer Frage eigentlich 
nicht. 

Hutter Jasmin (V, SG): Über das Nachzugsalter von Kin
dern wurde schon früher immer sehr lange debattiert. Ich 
halte mich darum wie immer sehr kurz. 
Die SVP-Fraktion möchte die Altersgrenze möglichst tief an
setzen. Dies macht auch Sinn. Alle reden von Integration, 
und es ist doch mehr als logisch, dass die Integrationsfähig
keit eines Kindes bei niedrigem Alter am grössten Ist; die Al· 
tersgrenze sollte also tief angesetzt werden. Es geht hier 
nicht nur um die ausländischen Kinder, sondern auch um die 
Schweizer Kinder. Wenn ausländische Kinder erst mit drei
zehn oder vierzehn Jahren kommen, dann also, wenn die 
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Schulausbildung sehr intensiv ist, können sie dem Unterricht 
nicht folgen und blockieren diesen unweigerlich; sie beherr
schen unsere Sprache nicht. Sie, geschätzte Damen und 
Herren der Linken, helfen so keinem Kind, keinem schweize
rischen und keinem ausländischen Kind. 
Ich bitte Sie, in den Artikeln 41 , 42 und 46 der Mehrheit und 
somit dem Ständerat zu folgen. 

Roth-Bemasconl Maria (S, GE}: Madame Hutter, je me 
permets de vous demander quelle experience vous avez 
pour affirmer que des enfants qui arrivent lcl a l'äge de 
12 ans n'arrivent plus a. apprendre la langue? A Geneve, on 
a fait de tout autres experiences et j'aimerals juste connaitre 
la vötre: est-ce que vous connalssez des jeunes de cet äge 
venus d'ailleurs et qui vivent maintenant en Suisse? 

Hutter Jasmin r,.J, SG): Es geht in diesem Gesetz einmal 
mehr um den gesunden Menschenverstand. Wenn wir den 
gesunden Menschenverstand anwenden, dann wissen wir: 
Wenn wir Kinder möglichst frOh in die Schweiz holen können, 
in unsere Lebensgewohnheiten integrieren können, dann ler
nen sie die Sprache auch schneller. Sie wollen mir doch nicht 
sagen, dass es einfacher ist, eine Sprache mit 14 Jahren 
zu lernen - wenn man schon vor der Lehrlingsausbildung 
steht -, als wenn man noch in der Sekundarschule oder so
gar noch in der Primarschule eingeschult wird. 

Leuenberger Ueli (G, GE): Madame Hutter, quand allez
vous nous faire, a notre conseil et a ce Parlament, des pro
positions pour qu'ä l'avenir on recrute des immigres dont la 
famille ne compte qu'un enfant unlque, par exemple, qui alt 
juste l'äge qui convlent et qui au nlveau professionnel alt un 
projet qui tombe juste au bon moment pour les entrepre
neurs qul vont recruter? Vous savez tres bien que la majorite 
des familles de mlgrants ont deux ou trois enfants et que les 
enfants d'une fratrie ne se suivent pas une annee apres 
l'autre exactement. 
Quelle nouvelle Invention allez-vous nous proposer concer
nant Je recrutement? 

Hutter Jasmin N, SG): Es tut mir leid, ich habe wirklich 
sehr intensiv zugehört, aber ich habe keine Frage herausge
hört. 

MDller Geri (G, AG): Frau Hutter, Sie argumentieren hier als 
Einzige mit dem gesunden Menschenverstand. Ist Ihnen be
wusst, dass es In diesem Artikel um etwas ganz anderes 
geht, nämlich um das Maximum? Es hat hier niemand gefor
dert, dass erst 14-Jährige in die Schweiz kommen können, 
sondern bis zum Alter von 14 Jahren. Ist Ihnen das be
wusst? 

Hutter Jasmin r,.J, SG): Herr Geri Müller, Ich bitte Sie, Arti
kel 42 zu lesen. In Absatz 3 steht ausdrOcklich «Kinder unter 
12 Jahren ....... Ich habe also sehr richtig argumentiert. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Zur ersten Differenz: Hier ist 
es eine komplizierte Geschichte mit dem EU-Recht; dazu 
hat eigentlich Herr M0ller Philipp alles gesagt. Er hat darge
legt, dass die Fassung, wie sie der Bundesrat ursprOnglich 
vorgelegt und wie sie der Nationalrat akzeptiert hat, auf ei
nem Bundesgerichtsurteil von Anfang 2003 beruhte. Unter
dessen Ist ein anderes Gerichtsurteil ergangen - und zwar 
am 4. November 2003 -, welches auch ein Urteil des Euro
päischen Gerichtshofes berOcksichtigt. Diesem Urteil trägt 
die Fassung des Ständerates Rechnung. 
Darum Ist der Bundesrat heute auch fOr die Fassung des 
Ständerates bzw. jene Ihrer Kommissionsmehrheit. Ich bitte 
Sie, diesem Antrag zuzustimmen. 
Zu Absatz 4: Bis wann sollen Kinder einen Anspruch auf Er
teilung der Niederlassungsbewilllgung haben? Herr Müller 
Geri, Sie können schon jedem, der für eine andere Lösung 
eintritt, eine böse Absicht unterstellen. Aber Ich muss Ihnen 
sagen: Die Altersgrenze von 12 Jahren, die von den Kanto-

nen kommt, wird vor allem von Leuten verlangt, die sich mit 
der Integration und der sozialen Eingliederung beschäftigen. 
Warum? Die wichtigsten Integrationselemente bei Jugendli
chen sind die Sprache und die Schule, und bei Leuten, die 
arbeiten, die Sprache und die Arbeit. Das sind die zwei wich
tigen Elemente. 
Nun sagen die Kantone: Wenn wir das Alter bei 14 Jahren 
ansetzen, haben wir das Problem, dass sie als 14- bis 15-
Jährige ins letzte Schuljahr kommen. Dann sind sie weder in 
der Schule noch nachher Im Arbeitsprozess integriert. 
Darum will man den bis 12 Jahre alten Kindern mit der stän
derätlichen Fassung einen Vorzug geben; es geht ja nur um 
einen Vorzug und nicht darum, dass jene, die 12 Jahre alt 
oder älter sind, nicht kommen dürfen; das ist nicht die Mei
nung. Aber Kinder unter 14 Jahren - das war die ursprOngli
che Fassung- bzw. unter 12 Jahren haben einen Anspruch 
auf Erteilung der Niederlassungsbewllligung. Man gibt ihnen 
also einen Vorzug, und den Vorzug m0ssen Sie ihnen ge
ben, damit sie unverzOglich nachgezogen werden. Später 
fällt der Nachzug In ein schwieriges Alter, und man kann die 
Kinder fast nicht mehr Integrieren. 
Es sind soziale und humanitäre Argumente, die fOr die Al
tersgrenze von 12 Jahren sprechen. Die älteren Kinder kön
nen auch nachgezogen werden, aber sie erhalten die 
Niederlassungsbewllligung nicht; das ist der Unterschied. 
Die Praxis zeigt, dass bis zu diesem Zeitpunkt gewartet wird, 
wenn Sie die Niederlassungsbewilligung bis zu 14 Jahren 
erteilen, und wenn die Kinder In diesem Alter nachgezogen 
werden, lassen sie sich fast nicht integrieren. Das ist ein 
ernstzunehmendes Argument. 
Der Bundesrat widersetzt sich dem Antrag auf 12 Jahre 
nicht, weil er das Integrationsargument sieht, aber eine sol
che Bestimmung hat natOrlich den Nachteil - Frau Bühl
mann hat es gesagt-, dass jemand, der mehr als 12 Jahre 
alt ist und in die Schweiz kommt, nicht automatisch die Nie
derfassungsbewilligung erhält. Aber er kann in die Schweiz 
kommen. Nur die Attraktivität der sofortigen Erteilung der 
Niederlassungsbewilligung müssen Sie schon bei höchstens 
zwölf Jahren ansetzen - aus GrOnden der Integration. 

Huguenln Marianne h VD}: II se trouve que je connais plu
sieurs sltuations tres concretes de Jeunes qui sont arrives en 
Sulsse apres l'äge de 12 ans: une jeune Portugaise arrlvee 
a. l'äge de 14 ans - elle a aujourd'hul 25 ans - qui s'exprime 
avec l'accent vaudols, qui a falt une formation et est gestlon
naire de vente dans une entreprlse; un jeune Sri lankeis 
pariant franQais sans accent. Comment expliquez-vous a 
ces jeunes qu'lls n'auraient pas pu venir en Suisse rejolndre 
leurs parents pour sol-disant des raisons humanitalres? 

Blocher Christoph, Bundesrat: Nat0rlich können sie ja trotz
dem kommen; sie erhalten einfach die Niederfassungsbewil
ligung nicht automatisch. Das ist der Unterschied: Sie 
müssen länger warten als jene, die noch nicht zwölfjährig 
sind. Das Ist eine Bevorzugung des jüngeren Kindes. Ich 
kann Ihm ja gut erklären, warum man das gemacht hat. Man 
kann auch erklären: Man will, dass Ausländer, die in die 
Schweiz kommen, die Kindar möglichst frOh nachziehen -
indem man ihnen eine Nlederlassungsbewilligung gibt-, da
mit man sie besser In die Schule integrieren kann. Sie geben 
mir doch Recht: 14 Jahre ist ein schwieriges Alter; es folgt 
das letzte Schuljahr. In diesem letzten Schuljahr können Sie 
die Kinder nicht mehr integrieren. Es geht nur um diese Nie
derlassungsbewilligung und die frOhere Integration. 

Roth•Bemasconl Maria (S, GE}: Je suis desolee de mono
pollser le micro sur cette question. 
Concernant l'integration et l'apprentissage des langues, 
Monsieur ie conseiller federal Blocher, vous dites qu'on ne 
peut plus bien apprendre la langue quand on a depasse 
t'äge de 12 ans. Mol, personnellement, je suis aussi une im
migree parce que je suis partie pour Genbve ä l'äge de vingt 
ans. Et vous aussi, Monsieur, vous avez montre qu'a 
soixante ans, on peut encore faire des progres en frangaisl 
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Pensez-vous aussi qu'a partir d'un certain äge, on n'est plus 
capable d'apprendre une langue ni de s'integrer dans un 
autre endroit du monde? 

Blocher Christoph, Bundesrat Ich danke Ihnen, dass Sie 
mir sagen, Ich sei bereits mit sechzig Jahren integriert wor
den. Aber ich muss Ihnen Folgendes sagen: Die Erfahrung 
zeigt, dass es Leute aus einer ganz anderen Kultur, mit einer 
anderen Sprache, welche hier nur ein Schuljahr gemacht ha
ben, ausserordentlich schwer haben, eine Lehre zu absol
vieren. Es geht viel leichter, wenn sie mit zwölf Jahren 
kommen und bereits drei oder vier Jahre hier waren und die 
Schule besucht haben. Sie haben es In einer Lehre viel ein
facher. 
Schauen Sie mal, wie viele Ausländer keine Lehrstelle be
korrvnenl Das geschieht nicht, weil Jemand etwas gegen 
Ausländer hat, sondern weil die Voraussetzungen nicht ge
geben sind. Mit der Limite von zwölf Jahren werden die Kin
der frOher kommen. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Beim Nachzug von 
Kindern reden wir von Kindern. Nach der Kinderrechtskon
vention, die auch die Schweiz ratifiziert und bei der sie In 
diesem Fall keinen Vorbehalt angebracht hat, gelten als Kin
der Menschen von 0 bis 18 Jahren. Können Sie mir eine Ant
wort geben, wieso wir uns hier nicht nach der Kinderrechts
konvention richten? 

Blocher Christoph, Bundesrat Diese Bestimmung wider
spricht der Kinderrechtskonvention nicht. Es Ist richtig: Der 
Begriff «Kind» gilt bis zum 18. Altersjahr. Aber wir haben In 
der ganzen Gesetzgebung auch immer wieder andere Al
tersgrenzen. Wenn Sie hier sagen, der Begriff «Kinder» be
treffe Personen bis zum 18. Altersjahr, dann macht das 
keinen Sinn. Die sind ja dann der Schule entwachsen; dabei 
wollen wir sie In der Schule Integrieren. 12 Jahre sind natOr
lich auch eine willkürliche Grenze, da gebe ich Ihnen Recht. 
Aber dann sind ausländische Burschen oder Mädchen in der 
sechsten Klasse. Sie haben mindestens noch drei Schul
jahre vor sich. Mit 14 Jahren haben sie nur ein Schuljahr vor 
sich. Nechher kommt die Lehre oder eine höhere Schule 
oder was immer. Derjenige, der drei Schuljahre absolviert 
hat, ist besser integriert, kann die Sprache besser, findet 
leichter eine Lehrstelle und kann auch dort besser Integriert 
werden. Das sind doch humanitäre Argumente! Jetzt sagen 
Sie: Ja, aber der Nachteil Ist, dass die Kinder zwischen 12 
und 14 Jahren benachteiligt werden. Da haben Sie Recht. 
Das Ist so. Sie können auch kommen, nur erhalten sie die 
Nlederlassungsbewilligung nicht sofort, wefl die Integrations
kraft kleiner ist. 

MOller Ger! (G, AG): Ich bin ja mit der Analyse einverstan
den, dass die Kinder umso besser integriert werden können, 
je früher sie in die Schweiz kommen; diesbezüglich gibt es 
keine Differenz. Für mich gibt es nach dem neuen Gesetz 
dann eine Differenz, wenn eine Familie zwei Kinder mit• 
bringt, eines mit 12 und eines mit 14 Jahren. Ist Ihnen 
bewusst -- ich spreche Jetzt hier von einem Integrationspro
gramm , das ich selber durchführe -, dass Jugendliche, die 
später kommen und eine Option, eben zum Beispiel eine 
Aufenthaltsbewilligung, auf sicher haben, erfolgreicher sind 
als Jugendliche, die keine sichere Situation haben? Mir geht 
es um die Absicherung dieser sicheren Situation bezüglich 
der Integration. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben Recht Der Ju
gendliche, der älter Ist und kommt, erhält keine Niederfas
sungsbewilligung. Jetzt müssen Sie abwägen: Wollen Sie 
mit der auf 14 Jahre lautenden Bestimmung erreichen, dass 
sehr viele Kinder erst In diesem Alter kommen -- dass es so 
ist, zeigt die Erfahrung - und, das ist der Nachteil, nicht inte
griert werden? Oder wollen Sie, dass von zwei Kindern in ei
ner Familie eines den Nachteil hat, keine Niederlassungsbe• 
willigung zu haben? Die anderen Dinge hat es alle, es muss 
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nicht nach Hause zurOck; aber es hat noch keine Nlederlas
sungsbewilligung. Ich bin der Auflassung: Dieser Integra
tionsfaktor im Interesse der Jugendlichen hat hier aus sozia
len Gründen vorzugehen. Wir können nicht beides errei
chen, das nicht. 
Wenn Sie die Grenze auf 14 Jahre hinausschieben - oder 
sogar auf 18 Jahre, wie vorher noch mit der Kinderrechts
konvention argumentiert wurde -, erreichen Sie diese Inte
gration nicht. Der Vorschlag, die Grenze auf 12 Jahre 
hinunterzusetzen, Ist von Schulvertretern gekommen. Sonst 
warten die Eltern bis zum Alter von 14 Jahren, und dann 
können wir die Kinder nicht mehr integrieren. Den Nachteil, 
den Sie erwähnt haben, müssen wir in Kauf nehmen. 

Beck Serge (RL, VD), pour 1a commlsslon: Au chapitre 6 con
cernant le regroupement famlllal, les choses ne sont pas 
tres simples parce que nous examinons le regroupement ta
milial dans le cadre de plusieurs types de famllles; d'abord, 
le cas d'un ressortissant sulsse ayant de la famille provenant 
de l'etranger, avec deux types de provenances: d'une part, 
provenance d'un pays avec lequel nous avons passe un 
accord de libre circulation - Union europeenne et AELE, 
potentiellement d'autres pays -, et d'autre part, autres pro
venances, c'est-ä-dire d'Afrique, d'Arnerique du Sud ou 
d'autres reglons. 
Ensuite, nous avons a proceder aux mAmes dlstinctions 
dans le cadre du regroupement familial pour des citoyens 
etrangers qui ont une autorisation de sejour ou d'etablisse
ment dans notre peys. avec 1a mllme distinctlon de prove
nances pour le conjolnt ou les enfants, solt du premier cercle 
ou a l'exterleur du premler cercle. 
En ce qui concerne l'article 41, celui-ci tralte des membres 
etrangers de la famille d'un citoyen suisse. Le projet Initial du 
Conseil federal traltait de maniere equivalente le conjoint et 
les autres membres de la famille partageant le domiclle du 
ressortlssant suisse. Le Conseil des Etats a cholsi d'octroyer 
ä l'allnea 1 le sejour pour le conJoint et les enfants de molns 
de 18 ans, 1a famille elargie n'etant concemee que dans la 
mesure ou eile provient d'un pays du premler cercle, c'est-a
dire avec lequel nous avons un accord de libre circulation. 
Le Conseil federal, lui, ne faisalt pas de distinction selon la 
provenance de l'interieur ou de l'exterieur du premler cercle. 
Rappelons que ces dispositlons sur le regroupement ne 
s'appliquent que pour les personnes qui n'ont pas la natio
nalite de pays du premier cercle, c'est-a-dire faisant l'objet 
d'un accord sur la libre circulation des personnes. 
La ma]orlte de la commlsslon s'est ralliee au Conseil des 
Etats et a reintrodult par lä l'exigence du domicile commun. 
Elle a limite ainsi l'octroi d'une autorisation de sejour au con
jolnt et aux enfants cellbatalres de molns de 18 ans, sans te
nir compte du pays de provenance. La famille elargie, quant 
a eile, ne pourra beneficier de ce type d'autorlsation que 
dans la mesure ou, je le repete, elle provient du premier cer
cle. 
Contrairement ä ce qu'affirmait Madame Hubmann tout a 
l'heure, II n'y a pas de dlscriminatlon dans ce domaine. Cette 
absence de discrimlnation a d'allleurs ete recemment confir
mee par la Cour de justice des Communautes europeennes: 
c'est le cas dans la mesure ou, dans le cas d'un regroupe
ment avec un conjoint et des enfants de provenance exte
rieure au premier cercle, le citoyen suisse sera traite de 
manlere ldentique au «cltoyen» du premier cercle ayant une 
autorisatlon de sejour ou d'etablissement dans notre pays. 
Donc, II n'y a pas de discrimlnation. 
Je le repete, les autres membres de la famille ne pourront 
beneflcler de l'autorlsation de sejour au titre du regroupe
ment familial que s'lls disposent deja d'une teile autorlsation 
dans un peys du premler cercle. La Jurlsprudence de l'Unlon 
europeenne est donc tres clalre et le texte qui vous est pro
pose est parfaitement compatlble avec celle-ci. Ce qu'II taut 
encore avoir a l'esprit, c'est que notre pays garde, dans les 
cas de regroupements familiaux avec des personnes de pro
venance extra-europeenne, toute sa liberte et II n'y a dans 
ce domaine pas de contralnte du droit europeen. 
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La commission vous invite donc, par 13 voix contre 9, a 
adopter le texte du Conseil des Etats. 
En ce qul concerne les articles 41 alinea 4 et 42 allnea 3 de 
m6me que 46 alinea 1, se pose la question de la determlna• 
tion de l'äge limlte qui permet aux enfants, non pas de bene
ficler du regroupement famlllal, mais, ainsi que le disait 
Monsieur le conseiller federal Blocher, de beneficier directe
ment d'un permis d'etablissement dans ce cas de regroupe
ment. C'est donc une prima pour ces enfants dans la 
mesure oü ils vlennent töt. 
Cette mesure n'aura vraisemblablement pas d'effet sur le 
nombre d'enfants qui beneficient du regroupement, et la je 
crois qu'on peut Atre d'accord avec Madame Bühlmann. 
Cette mesure vise simplement a inciter au regroupement le 
plus rapide possible. 
Le but vise par le Conseil des Etats, auquel se rallle la majo
rite de la commlsslon, est donc d'lnclter les enfants a venir 
dans notre pays pour beneficler d'une plus longue perlode 
de scolarlte possible. Je crois que la scolarisation raste - et 
la encore Je crois que nous serons d'accord avec la gauche 
de cet hemicycle - un moyen privilegie d'lntegration. C'est 
dans ce but que cette limite a 12 ans a ete introdulte. Cette 
limite n'est pas tombee du ciel: elle est lnspiree de deux de• 
cisions anterieures des Chambres federales. Le projet des 
naturalisations facilitees, qul a malheureusement echoue 
devant le peuple, comme d'ailleurs la loi sur la formation pro
fassionnelle, ont pose des crlteres exlgeant cinq ans de sco
larite dans notre pays pour beneficier de conditions plus 
favorables. 
C'est donc en parfaite coherence avec ces decisions ante
rleures que la majorlte de 1a commlssion vous propose de 
placer cette limlte a 12 ans. C'est chaque fois de manlere 
tres serree, par 12 voix contre 12 avec la volx preponderante 
du president, que la commission a suM le Conseil des Etats. 

Abs. 1, 2-AI. 1, 2 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nominatif: Beilage - Annexe 02.024/2438) 
Für den Antrag der Mehrheit .... 102 Stimmen 
FOr den Antra~inderheit .... 81 Stimmen ,:::. """""" 
~ ~\&/ \.':)C.\' ~--~ Abs. 4-AJ. 4 

Abstimmung- Vote 
(namentlich - nomjnatlf: Beilage - Annexe 02.024/2438) 
FOr den Antrag der Mehrheit ...• 100 Stimmen 
~~ntrag:1/:r Minderhejt .... 82 .Stimmen ~~ 
..:::::S:::i.ce::t-e•=- S ei.4e I ~,, ~ ~---..... 
Art. 42 Abs. 3 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(BOhlmann, Donze, Gross Andreas, Gross Jost, Helm, Hub
mann, Leuenberger-Geneve, Lustenberger, Meyer Therese, 
Pfister Gerhard, Roth-Bemasconl, Vermot) 
Festhalten 

Art. 42 al. 3 
Proposltlon de Ja maforltd 
Adherer a ta declsion du Conseil des Etats 

Proposition de 1a mlnorlte 
(BOhlmann, Donze, Gross Andreas. Gross Jost, Heim, Hub
mann, Leuenberger-Geneve, Lustenberger, Meyer Therese, 
Pfister Gerhard, Roth-Bemasconi, Vermot) 
Maintenir 

Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon Ja proposltlon de Ja ma]orlte 

Art. 43 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Geneve, Back, Bühlmann, Gross Andreas, 
Heim, Hubmann, Janiak, Nordmann, Vermot) 
Festhalten 

Art. 43 
Proposition de 1a majorlte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Leuenberger-Geneve, Beck, Bühlmann, Gross Andreas, 
Heim, Hubmann, Janiak, Nordmann. Vermot) 
Maintenir 

Leuenberger Ueli (G, GE): Le Conseil des Etats a declde 
de passer du droit a une autorisation de sejour pour les con
joints et enfants de titulaires de permis B a la formule potes· 
tative. Je rappelle que la version du Conseil federal, 
legerement amendee par le Conseil national, pose deJa 
toute une serie de restrlctlons a ce droit: habitat commun, lo
gement convenable, absence de dependance de l'aide so
ciale. 
Le crltere du logement convenable represente deja une res
trlction en sol dans le contexte tendu que connait le marche 
du logement. En gros, cette restrlction conduit a une inega• 
lite de traitement entre hauts salaires, qui pourront s'offrlr le 
logement convenable, et bas salalres, qui y parviendront 
tres difficilement. Brei, d'une certalne maniere, on relntroduit 
les pratiques en vigueur liees au permis saisonnier a l'epo
que. 
Cela etant, la formule potestative pose probleme; non seule
ment au plan humain, en reduisant au bon vouloir des auto
rites la possibilite du regroupement famillal, mais aussi en 
termes de compatibllite avec nos engagements lntematlo
naux. La Suisse a ratifie 1a Conventlon relative aux droits de 
l'enfant, et celle-ci prevoft un drolt de l'enfant de vivre avec 
ses parents. Par ailleurs, on peut facllement lmaginer que 
cette tormule potestative decourage certalns cadres intema
tlonaux - ce qui devrait lnteresser plus d'une personne dans 
cette salle - qul seralent amenes a travalller dans notre 
pays. 
J'avals cru que le souci de la majorite des parlementalres 
etait de fermer le pays a tous les etrangers non europeens, 
sauf les plus qualifies. Le message du Conseil federal le rap
pelait d'allleurs: «Les personnes hautement qualifiees ne 
sont souvent disposees a exercer une activite lucrative pas
sagere en Suisse que si alles peuvent emmener leur famille 
avecelles.» 
Au cas oü nous refuserlons ce que nous avons decide a 
l'epoque au sein de ce conseil, on pourrait parler d'un auto
goal. 
Pour des questions d'equite et d'egalite de traitement, Je 
vous invite donc a soutenir rna proposition de minorlte, qui 
correspond a la formulatlon du Conseil federal teile qu'elle 
fut approuvee par le Conseil national au cours du debat pre
cedent concernant ce point. 

Grass Andreas (S, ZH): Es geht hier um die Frage, wann 
Ehegatten und Kinder unter 18 Jahren den Anspruch be
kommen sollen nachzukommen. Es geht nicht um ganz 
arme Leute, vor denen man Angst haben muss, weil sie 
nachher unterstOtzt werden müssen. Eine der Voraussetzun
gen ist ja zum Beispiel, dass sie von ihrer eigenen Arbeit le
ben können. Sie müssen auch eine Wohnung haben, und 
die Kinder müssen mit den Eltern zusammenwohnen. In die
ser Beziehung bitte Ich Sie wirklich, einmal ein bisschen 
über Ihren eigenen Schatten zu springen und nicht härter zu 
sein als ein Mensch, der keine Seele hat. 
Was sind die besten Voraussetzungen, um die Integration zu 
realisieren, von der wir immer reden? Es ist genau die Mög• 
lichkeit, im Familienverbund mit den Liebsten zusammenle• 
ben zu dürfen. Nichts anderes dient der Integration so wie 
dieser Lebenszusammenhalt. 
Wir sollten zudem endlich aufhören, diese Menschen pater
nalistisch zu behandeln, in dem Sinne, dass wir Immer das 
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Recht beanspruchen, noch einmal selber beurteilen zu dOr
fen, Ober welche Rechte sie verfügen sollen. Wenn man die 
Menschen, die nicht In der Schweiz aufgewachsen sind, als 
gleichberechtigt ansieht, muss man ihnen auch Rechte ge
ben und darf sie nicht von sich abhängig machen. Das wäre 
auch ein Beitrag zur Integration, zur Teilwardung am Ge
meinsamen, an unserem Gemeinsamen. Das geht besser, 
wenn wir Rechte schaffen und nicht mit Kann-Formulierun
gen arbeiten. 
Ein weiterer Grund, weshalb die SP-Fraktion Sie bittet, der 
Minderheit zu folgen: Wir sollten es nicht jedem Kanton 
Oberlassen, wie er das tut. Je mehr Kann-Formulierungen 
wir ins Gesetz einbauen, umso mehr gibt es eine Schweiz, 
In der gleiche Menschen Im Leben ungleiche Chancen ha
ben, weil sie vom GutdOnken der Kantone abhängig sind - in 
Fragen, in denen wir eine gemeinsame Regel aufstellen soll
ten, die für alle gilt, die alle unter gleichen Voraussetzungen 
fOr sich beanspruchen können. 
Ich bitte Sie wirklich, nicht einfach dem Courant normal zu 
folgen, sondern der Minderheit Recht zu geben, die nichts 
Revolutionäres verlangt, sondern genau das, was der Bun
desrat vor einiger Zeit selber als richtig beurteilte. 

La presldente (Meyer Therese, presldente): Le groupe PDC 
communique qu'il soutient la propositlon de la majorite. 

Müller Philipp (RL, AG): Wenn wir in Artikel 43 einen 
Rechtsanspruch auf Famillennachzug postulieren, verlieren 
wir die wirkllch allerletzte Möglichkeit, die Einwanderung aus 
Drittstaaten noch elnigermassen zu steuern. Sie wissen, es 
gibt viele Einwanderungskategorien, die wir nicht steuern 
können, den ganzen humanitären Bereich beispielsweise. 
Wir haben auch andere Artikel in diesem Gesetz, die uns 
einschränken. 
Es handelt sich hier um den Familiennachzug von Jahres
aufenthaltern, und die Minderheit will hier, verglichen mit 
dem geltendem Recht, das sich seit Jahrzehnten bewährt 
hat, einen neuen Rechtsanspruch schaffen. Es geht hier 
auch um die grOsste Einwanderungsgruppe Oberhaupt, 
nämlich die Familien von Jahresaufenthaltern. Das sind etwa 
25 000 bis 30 000 Menschen pro Jahr. 
Wenn Sie diesem Antrag der Minderheit zustimmen, unter
laufen Sie auch das Integrationskonzept. Einerseits postulie
ren wir, dass nur jemand, der Integriert ist - persönliche 
Voraussetzungen usw. sind im Gesetz formuliert worden -, 
die Familie nachziehen darf, und jetzt wollen Sie hier einen 
Rechtsanspruch auf Familiennachzug verankern. Es genOgt, 
wenn sich die Person, die die Familie nachziehen will, einige 
Zeit bei uns sozusagen bestätigt und beweist, dass sie sich 
integrieren will und integrieren kann. Dann hat sie keine Pro
bleme, den Familiennachzug zu erhalten. 
Ich bitte Sie also, beim geltenden Recht zu bleiben und kei
nen neuen Rechtsanspruch zu schaffen. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Wir haben Ober die gleichen 
Grundsatzfragen bereits bei den vorigen Artikeln gespro
chen. Hier ist das Gleiche zu sagen. Ob Rechtsanspruch 
oder die Kann-Formulierung: Ich habe Ihnen die Vor- und 
Nachteile dargelegt. 

Pfister Gerhard (C, ZG), fOr die Kommission: Wir haben es 
bei Artikel 43 mit der gleichen bzw. einer ähnlichen Proble
matik zu tun wie bei Artikel 33. Wir haben dort auf Wunsch 
von 13 Kantonen den Rechtsanspruch gestrichen, und wenn 
man Ihn dort gestrichen hat, sollte man ihn konsequenter
weise hier auch streichen. Deshalb gelten, was die Kantons
hoheit angeht, für die Kommissionsmehrheit die gleichen 
Argumente wie bei Artikel 33. Man will keinen Automatis
mus, man will in der Mehrheit keinen Anspruch auf Familien
nachzug. Denn sonst musste der Familiennachzug auch 
zugestanden werden, wenn sich die Person, deren Familie 
nachgezogen werden soll, erst seit kurzem In der Schweiz 
aufhält und sich hier nicht integriert hat. 
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Ich möchte das, was Herr Gross vorhin gesagt hat, etwas re
lativieren. Auch eine Kann-Formulierung bedeutet nicht Will
kOr, sondern stutzt sich auf eine gefestigte Praxis, ohne dass 
der Rechtsanspruch verankert werden musste. Es gibt vier 
Bundesgerichtsurteile, die den Familiennachzug entspre
chend definiert haben, und es gibt keine Fälle auf Bundes
gerichtsebene, in denen WillkOr der Behörden festgestellt 
worden wäre. 
Deshalb empfehle ich Ihnen hier, der Mehrheit zu folgen. 

Abstimmung- Vota 
Für den Antrag der Mehrheit .... 89 Stimmen 
FOr den Antrag der Minderheit .... 75 Stimmen 

Art. 46 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
(Mit Zustimmung der Kommission des Zweitrates zum Ruck
kommen auf eine Frage, in der keine Differenz mehr be
steht:) 
Abs. 1bls 
Diese Fristen gelten nicht fOr den Familiennachzug nach Ar
tikel 41 Absatz 2. 
Abs.2 
Die Fristen beginnen bei Familienangehörigen von: 
a. Schweizerinnen und Schweizern nach Artikel 41 Absatz 1 
mit deren Einreise oder der Entstehung des Familienverhält
nisses; 

Antrag der Minderheit 
(BOhlmann, Helm, Hubmann, Janiak, Leuenberger-Geneve, 
Nordmann, Roth-Bemasconi, Vermot) 
Abs.1 
Festhalten 

Art. 46 
Propositlon de la rria]orite 
Al. 1 
Adherer a la declsion du Consell des Etats 
(La commission du second conseil approuve le reexamen de 
cette dlsposition bien qu'elle ne fasse plus l'objet d'aucune 
divergence:) 
Al. 1bls 
Ces delais ne s'appliquent pas au regroupement famillal vise 
a l'article 41 alinea 2. 
Al.2 
Les delais commencent a courir: 
a. pour les membres de la famille des ressortissants suisses 
selon l'article 41 alinea 1, au moment de leur entree en 
Suisse; ou 

Proposition de la mlnorite 
(BOhlmann, Heim, Hubmann, Janiak, Leuenberger-Geneve, 
Nordmann, Roth-Bernasconi, Vermot) 
Al. 1 
Malntenir 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
AdopttJ selon la proposlt/on de la ma]orlttJ 

Art. 47 Abs. 1 Bst. b; 48; 49 Abs. 1; 50 Abs. 2; 50a; 58 
Abs. 1; 60 Abs. 2; 61 Bst. c; 62 Abs. 1 Bst. c; 63 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 47 al. 1 let. b; 48; 49 al. 1; 50 al. 2; 50a; 58 al. 1; 60 
al. 2; 61 let. c; 62 al. 1 let. c; 63 al. 3 
Proposition de la commlss/on 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 
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Art. 64 Ab&. 3 
Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minderheit In der Folge der Beschlüsse zu 02.060) 
..•. über die humanitäre oder provisorische Aufnahme 
(Art. 78) .... 

Art. 64al. 3 
Proposition de Ja mlnorlte 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Mlnorite resultant des decisions prises sur 02.060) 
.... relatives a l'admission provisoire ou a l'admisslon pour 
raisons humanitalres (art. 78) .... 

Abgelehnt- Re}ete 

Art. 65 Abs. 3; 66 Abs. 1 Bst. e; 67 Ab&. 1, 4 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 65 al. 3; 66 al. 1 let. e; 67 al. 1, 4 
Proposition de Ja commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

La pruldente (Meyer Therese, presidente): Les articles 70a, 
70b, 71-74, 74a, 74b, 75 et n-a3 ont deja ete traltes mate
riellement lors du debat sur l'objet 02.060. 

Art. 70a 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht dem geltenden Art. 14f Anag, 
gemäss EP 2003) 
Titel 
Beteiligung des Bundes an den Kosten für Nothilfe und Aus
schaffung 
Abs. 1 
Der Bund erstattet den Kantonen die Ausreisekosten für Per
sonen nach Artikel 44a des Asylgesetzes vom 26. Juni 
1998. Artikel 92 des Asylgesetzes gilt sinngemäss. 
Abs.2 
Der Bund richtet den Kantonen für Personen nach Absatz 1 
eine pauschale Entschädigung aus für: 
a die Nothilfe nach Artikel 12 der Bundesverfassung; 
b. den Vollzug der Wegweisung; die Auszahlung dieser Ent
schädigung kann zeitlich befristet werden. 
Abs. 3 
Der Bundesrat passt die Höhe der pauschalen Entschädi
gung nach Absatz 2 Buchstabe a aufgrund der Ergebnisse 
einer zeitlich befristeten Kostenüberprüfung und nach Kon
sultation der Kantone an. 

Art,708 
Proposit/on de Ja commlsslon 
(Nouvelle dlvergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond a rart. 14f LSEE en vigueur, selon le 
PAB 2003) 
Tltre 
Particlpation financiere de 1a Confederatlon pour l'aide d'ur
gence et l'expulsion 
Al. 1 
La Confederation rembourse aux cantons les frais de depart 
des parsonnes visees a l'article 44a de la lol du 26 juln 1998 
sur l'asile. L:artlcle 92 de cette loi s'applique par analogie. 
A/.2 
Pour les personnes visees a l'alinea 1, la Confederation 
versa aux cantons un forfait pour: 
a. l'aide d'urgence fournie en application de l'article 12 de la 
Constltution; 
b. l'execution du renvoi; le versement de cette indemnlte 
peut Atre llmite dans le temps. 

Al. 3 
Le Conseil federal adapte le montant du forfait vise a l'alinea 
2 lettre a en fonction des resultats d'une procedure de 
reexamen des coüts limitee dans le temps et apres consulta
tion des cantons. 

Angenommen -Adopte 

Art. 70b 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 3a Anag) 
Titel 
Kurzfristige Festhaltung 
Abs.1 
Die zuständige Behörde des Bundes oder des Kantons kann 
Personen ohne Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Nieder
lassungsbewilllgung festhalten: 
a. zur Eröffnung einer Verfügung im Zusammenhang mit 
ihrem Aufenthaltsstatus; 
b. zur Feststellung ihrer Identität oder Staatsangehörigkeit, 
soweit dazu ihre persönliche Mitwirkung erforderlich ist. 
Abs.2 
Die Festhaltung nach Absatz 1 hat sich auf die Dauer der er
forderlichen Mitwirkung oder Befragung sowie des allenfalls 
erforderlichen Transportes zu erstrecken, höchstens aber 
auf drei Tage. 
Abs.3 
Wird eine Person festgehalten, muss sie: 
a. über den Grund ihrer Festhaltung informiert werden; 
b. die Möglichkeit haben, mit den bewachenden Personen 
Kontakt aufzunehmen, wenn sie Hilfe benötigt. 
Abs.4 
Dauert die Festhaltung voraussichtlich länger als 24 Stun
den, ist der betroffenen Person zuvor Gelegenheit zu geben, 
dringliche persönliche Angelegenheiten zu erledigen oder 
erledigen zu fassen. 
Abs.5 
Auf Gesuch hin hat die zuständige richterliche Behörde die 
Rechtmässlgkelt der Festhaltung nachträglich zu überprü
fen. 
Abs.6 
Die Dauer der Festhaltung wird nicht der Dauer einer allfälli
gen Ausschaffungshaft, Vorbereitungshaft oder Durch
setzungshaft angerechnet. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Streichen 

Art. 70b 
Proposition de la ma}orlte 
(Nouvelle divergence resultant des declsions prlses sur 
02.060; correspond a l'art. 3a LSEE) 
71tre 
Detention de courte duree 
Al. 1 
Les autorites competentes de la Confederatlon ou des can
tons peuvent proceder a la retention de personnes depour
vues d'autorlsation de courte duree, de sejour ou d'etablis
sement afin: 
a. de leur notHier une declsion relative a leur statut de se
Jour; 
b. d'etablir et de contrßler leur identite et leur nationallte, pour 
autant qu'eiles alent l'obllgation de coilaborer a cet effet. 
AL2 
La retention selon l'alinea 1 dolt durer aussi longtemps que 
necessaire pour garantir la coilaboration de la personne con
cemee ou pour permettre son interrogatoire et, le cas 
echeant, son transport; eile ne peut toutefols exceder trois 
Jours. 
Al.3 
Toute personne faisant l'objet d'une retention dolt: 
a. Atre informee du motif de sa retention; 
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b. avoir 1a possibilite d'entrer en contact avec les personnes 
chargees de sa surveillance si eile a besoin d'aide. 
AJ.4 
S'il est probable que la retentlon excede 24 heures, la per
sonne concemee dolt avolr la posslblllte, au prealable, de re
gler ou de faire regler des affaires personnelles urgentes. 
A/.5 
Sur requ6te, l'autorlte judlclaire competente contrOle, a pos
teriori, la legalite de 1a retention. 
A/.6 
Le cas echeant, la duree de la retentlon n'est comptabillsee 
ni dans la duree de la detention en vue de l'execution du 
renvol ou de l'expulslon ni dans celle de 1a detention de 
phase preparatoire ou de la detention pour insoumlsslon. 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Blffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on la proposition de Ja majorJte 

Art. 71 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 13e Anag) 
Die zuständige kantonale Behörde kann einer Person die 
Auflage machen, ein ihr zugewiesenes Gebiet nicht zu ver
lassen oder ein bestimmtes Gebiet nicht zu betreten, wenn: 
a sie keine Kurzaufenthalts-, Aufenthalts- oder Niederlas
sungsbewilllgung besitzt und sie die öffentliche Sicherheit und 
Ordnung stört oder gefährdet. insbesondere zur Bekämpfung 
des widerrechtlichen Betäubungsmittelhandels; oder 
b. ein rechtskräftiger Weg- oder Ausweisungsentscheid vor
liegt und sie die ihr angesetzte Ausreisefrist nicht eingehal
ten hat. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Festhalten 

Art. 71 al.1 
Proposition de Ja majorlte 
(Nouvelle divergence resultant des declslons prises sur 
02.060; correspond a l'art. 13e LSEE) 
L:autorite competente peut enjoindre un etranger de ne pas 
quitter le territoire qui lui est asslgne ou de ne pas penetrer 
dans une region, lorsque: 
a. il n'est pas titulaire d'une autorisation de courte duree, de 
sejour ou d'etablissement et qu'il trouble ou menace 1a secu
rlte et !'ordre publics, notamment en vue de lutter contre le 
trafic illegal de stupefiants; ou lorsque 
b. il est trappe d'une declslon de renvol ou d'expulslon et 
qu'il n'a pas respecte le delai qui lui etait impartl pour qultter 
le territolre. 

Proposition de 1a mlnorlte 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Maintenir 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt{J selon 1a proposition de 1a majorlte 

Art. 72 Abs. 1 
Antrag der Mehrheit 
Einleitung 
Festhalten 
Bsta 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060) 
a ..... Folge leistet oder andere Anordnungen der Behörden 
im Asylverfahren missachtet; 
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Bstd 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bsth 
h. wegen eines Verbrechens verurteilt worden ist; 
Bst. l 
(entspricht Art. 13a der Anag-Revision im Rahmen von 
02.060) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Einleitung 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Bst.a 
Festhalten 

Art. 72 al.1 
Proposition de Ja ma.jorJte 
lntroductlon 
Malntenir 
Let. a 
(Nouvelle dlvergence resultant des decisions prises sur 
02.060) 
a. .... une convocatlon ou qu'elle n'observe pas d'autres 
prescriptlons des autorites dans le cadre de la procedure 
d'aslle; 
Let.d 
Adherer a la declsion du Conseil des Etats 
Let.h 
h. a ete condarnnee pour crlme; 
Let./ 
(correspond a l'art. 13a de la revislon de 1a LSEE) 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Gen~ve. Roth-Bemasconl, Wyss) 
lntroductlon 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Let. a 
Maintenir 

Angenommen gemlss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon /a proposltion de Ja majorJte 

Art. 73 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 13b Anag) 
Abs. 1 
•.•. die zuständige Behörde .... 

1 ..... Buchstaben b, c, g oder h vorliegen; 

5. in Haft nehmen, wenn der Wegweisungsentscheid auf
grund der Artikel 32 bis 35 des Asylgesetzes vom 26. Juni 
1998 in einer Empfangsstelle eröffnet wird und der Vollzug 
der Wegweisung absehbar ist. 
Abs.2 
Die Haft nach Absatz 1 Buchstabe b Ziffer 5 darf höchstens 
20 Tage dauern. Die Haft nach Absatz 1 Buchstabe a und 
Buchstabe b Ziffern 1 bis 4 darf höchstens drei Monate 
dauern; stehen dem Vollzug der Weg- der Ausweisung be
sondere Hindernisse entgegen, so kann die Haft nach Ab
satz 1 Buchstabe a und Buchstabe b Ziffern 1 bis 4 mit 
Zustimmung der kantonalen richterlichen Behörde um 
höchstens 15 Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 
18 Jahren um höchstens neun Monate, verlängert werden. 
Der Höchstdauer sind die Hafttage nach Absatz 1 Buch
stabe b Ziffer 5 anzurechnen. 
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Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
Abs. 1, 2 
Streichen 

Art. 73 
Proposition de la ma}orltd 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond ä l'art. 13b LSEE) 
Al.1 
.... l'autorite competente peut .... 

1 ..... l'article 72 alinea 1 lettres b, c, g ou h; 

5. la mettre en detention si la decision de renvoi prlse sur la 
base des articles 32 ä 35 de la loi du 26 juin 1998 sur l'asile 
est notttlee dans un centre d'enregistrement et si l'execution 
de renvoi est imminente. 
Al.2 
La duree de la detention visee ä l'alinea 1 lettre b chiffre 5 ne 
peut exceder 20 jours. La duree de la detention visee ä l'ali• 
nea 1 lettre a et lettre b chiffres 1 ä 4 ne peut exceder trois 
mois; si des obstacles particuliers s'opposent a l'execution 
de la decision de renvol ou d'expulslon, la detention visee ä 
l'alinea 1 lettre a et lettre b chiffres 1 a 4, peut, avec l'accord 
de l'autorlte judiclaire cantonale, Atre prolongee de 15 mois 
au maximum; pour les mineurs äges de 15 a 18 ans, de neuf 
mols au maxlmum. Doit Atre comptabllise dans la duree de 
detention maximale le nombre de jours de detention au sens 
de l'alinea 1 lettre b chiffre 5. 

Proposition de 1a mlnorltd 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth•Bernasconi, Wyss) 
Al. 1, 2 
Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt6 selon la proposit/on de 1a majoritd 

Art. 74 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
(entspricht Art. 131 Abs. 2 der Anag-Revlsion im Rahmen 
von02.060) 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 74al. 2 
Proposition de 1a ma]orlte 
(correspond a l'art. 13i al. 2 LSEE dans le cadre de 02.060) 
Maintenlr 

Proposition de la mlnorlte 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Wyss) 
Adherer a Ja declsion du Conseil des Etats 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de la majorltr§ 

Art. 74a 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 13g der Anag-Revlsion 
Im Rahmen von 02.060) 
11tel 
Durchsetzungshaft 
Abs.1 
Hat eine Person Ihre Pflicht zur Ausreise aus der Schweiz in
nerhalb der ihr angesetzten Frist nicht erfüllt und kann die 

rechtskräftige Weg- oder Ausweisung aufgrund Ihres per
sönlichen Verhaltens nicht vollzogen werden, so kann sie, 
um der Ausreisepflicht Nachachtung zu verschaffen, in Haft 
genommen werden, sofern die Anordnung der Ausschaf
fungshaft nicht zulässig Ist oder eine andere mildere Mass
nahme nicht zum Ziel führt. 
Abs.2 
Die Haft kann erstmals für einen Monat angeordnet werden 
und kann mit Zustimmung der kantonalen richterlichen Be
hörde jeweils um zwei Monate verlängert werden, sofern die 
betroffene Person weiterhin nicht bereit ist, ihr Verhalten zu 
ändern und auszureisen. Die maximale Haftdauer beträgt 
18 Monate, für Minderjährige zwischen 15 und 18 Jahren 
höchstens neun Monate. Vorbehalten bleibt Artikel 74b. 
Abs. 3 
Die Haft und deren Verlängerung werden von der Behörde 
Jenes Kantons angeordnet, welcher für den Vollzug der 
Weg- oder Ausweisung zuständig ist Befindet sich die be
troffene Person gestützt auf die Artikel 72, 73 und 74 bereits 
in Haft, kann sie in Haft belassen werden, wenn die Voraus
setzungen von Absatz 1 erfüllt sind. 
Abs.4 
Die erstmalige Anordnung der Haft ist spätestens nach 
96 Stunden durch eine richterliche Behörde aufgrund einer 
mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Die Verlängerung 
der Haft Ist auf Gesuch der inhaftierten Person von der rich
terlichen Behörde Innerhalb acht Arbeitstagen aufgrund 
einer mündlichen Verhandlung zu überprüfen. Die Prüfungs
befugnis richtet sich nach Artikel 75 Absätze 2 und 4. 
Abs.5 
Die Haftbedingungen richten sich nach Artikel 76. 
Abs. 6 
Die Haft wird beendet, wenn: 
a. eine selbstständige und pfllchtgemässe Ausreise nicht 
möglich ist, obwohl die betroffene Person den behördlich 
vorgegebenen Mitwirkungspflichten nachgekommen ist; 
b. die Schweiz weisungsgemäss verlassen wird; 
c. die Ausschaffungshaft angeordnet wird; 
d. einem Haftentlassungsgesuch entsprochen wird. 

Antrag der Minderheit I 
(B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bernasconi, Vermot, Wyss) 
Tdel 
Beugehaft 

Antrag der Minderheit II 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Streichen 

Art. 74a 
Proposition de la majorltr§ 
(Nouvelle divergence resultant des declsions prises sur 
02.oso; correspond a l'art. 13g de la revlsion de la LSEE 
dans le cadre de 02.060) 
Tltra 
Detention pour insoumission 
Al. 1 
Si l'etranger n'a pas obtempere a l'injonction de qultter la 
Sulsse dans le delai prescrlt et que l'expulsion ou le renvol 
passe en force de chose Jugee ne peuvent Atre executes en 
raison de son comportement personnel, et si l'ordre de de
tention en vue du refoulement n'est pas recevable ou qu'il 
n'existe pas d'autre mesure moins contraignante susceptible 
de conduire a l'objectif vise, il peut fltre place en detentlon 
afin de garantir qu'il quittera effectivement le pays. 
Al.2 
La detention peut Atre ordonnee une premlere fols pour une 
periode d'un mols; sous reserve de l'accord de l'autorlte ju
diciaire cantonale, et dans la mesure oi'.I l'etranger n'est pas 
dispose a modifier son comportement et a quitter le pays, 
elle peut Atre prolongee de deux mois, puls a nouveau de 
deux mois tous les deux mols. La duree maximale de deten-

Bulletin ofliciel de I' Assemb16e federale 



29--1 
28. September 2005 1243 Nationalrat 02.024 

tion est de 18 mois, et de neuf mois pour les mineurs äges 
de 15 a 18 ans. l!article 74b demeure reserve. 
A/.3 
La detentlon et sa prolongatlon sont ordonnees par l'autorlte 
du canton qul est competent pour l'executlon du renvol ou de 
l'expulsion. Lorsque l'etranger se trouve dejä en detentlon 
en vertu des articles 72, 73 et 74, il peut y l!ltre maintenu, 
pour autant que les conditions visees a l'alinea 1 soient rem
plies. 
Al. 4 
Le premler ordre de detention doit &tre examine dans un de
lai de 96 heures au plus tard par une autorlte judlciaire au 
terme d'une procEkfure orale. A la demande de l'etranger de
tenu, la prolongation de la detentlon doit &tre examinee dans 
un delal de hult Jours ouvrables par une autorlte judiciaire au 
terme d'une procEkfure orale. La pouvoir d'examen est regi 
par l'article 75 allneas 2 et 4. 
Al.5 
Les conditions de detention sont regies par l'article 76. 
Al. 6 
La detention est levee: 
a. si un depart de Suisse a la fois volontalre et conforme aux 
prescriptions n'est pas possible, bien que l'etranger se solt 
soumis a l'obligatlon de collaborer avec les autorltes; 
b. si le depart de Suisse a lieu conformement aux prescrlp· 
tions; 
c. sl la detention en vue du refoulement est ordonnee: 
d. si une demande de levee de detention est deposee et ap
prouvee. 

Proposition de 1a mlnorlte I 
(B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, Leuenberger
Geneve, Roth-Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Tdre 
Contrainte par corps 

Proposition de 1a mlnorlte II 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltlon de 1a majorlte 

Art. 74b 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be• 
schl0sse zu 02.060; entspricht Art. 13h der Anag-Revislon 
im Rahmen von 02.060) 
Titel 
Maximale Haftdauer 
Text 
Die Vorbereitungs- und Ausschaffungshaft nach den Artikeln 
72, 73 und 74 sowie die Durchsetzungshaft nach Artikel 74a 
dürfen zusammen die maximale Haftdauer von 24 Mona-ten 
nicht überschreiten. Bei Minderjährigen zwischen 15 und 
18 Jahren darf sie 12 Monate nicht überschreiten. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot. Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
Streichen 

Art. 74b 
Proposition de 1a ma}orlte 
(Nouvelle divergence resultant des declslons prises sur 
02.060; correspond a l'art. 13h LSEE) 
Tltre 
Duree maximale de la detention 
Texte 
La detention de phase preparatoire et la detentlon en vue de 
l'execution du renvoi ou de l'expulsion vlsees aux artlcles 72, 
73 et 74 ainsi que la detentlon pour defaut de collaboration 
visee a l'article 74a ne peuvent exceder 24 mols au total. 
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S'agissant des mlneurs äges de 15 a 18 ans, la detention ne 
pourra exceder 12 mois au total. 

Proposition de /a minorlte 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Bitter 

Angenommen gemllss Antrag der Mehrheit 
Adopte se/on /a proposlt/on de la majorlte 

Art. 75 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art 13c Abs. 1 und 2 der 
Anag-Revision Im Rahmen von 02.060) 
Abs.1 
.... zuständig Ist. In den Fällen nach Artikel 73 Absatz 1 
Buchstabe b Ziffer 5 wird die Haft vom Bundesamt angeord
net. 
Abs.2 
.... schriftlich durchgefOhrt. Bel einer Haft nach Artikel 73 Ab
satz 1 Buchstabe b Ziffer 5 richtet sich die ZUständigkelt und 
das Verfahren zur Haftprüfung nach den Artikeln 105, 108 
und 1 09 AsylG. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
Abs.1,2 
Streichen 

Art. 75 
Proposition de 1a majoritlf 
(Nouvelle divergence resultant des declslons prises sur 
02.060; correspond a l'art. 13c al. 1 et 2 de la revlsion de 1a 
LSEE dans le cadre de 02.060) 
Al. 1 
La detention est ordonnee par l'autorite du canton compe
tent pour l'executlon de 1a decislon de renvoi ou d'expulsion. 
S'agissant des cas prevus a l'artlcle 73 alinea 1 lettre b chlf
fre 5, 1a detention est ordonnee par l'office federal. 
Al.2 
.... se deroule par ecrlt. En cas de detention au sens de l'ar
ticle 73 allnea 1 lettre b chlffre 5, la procedure tendant a 
examiner la legallte et la proportlonnalite de la detentlon et 
la competence en la matiere sont regies par les articles 105, 
108 et 109 de la lol du 26 juln 1998 sur l'aslle. 

Proposition de la mlnorlte 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Al. 1, 2 
Blffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la propositlon de la majorlte 

Art. 77 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 14e Abs. 2 der Anag
Revislon im Rahmen von 02.060) 
Einleitung 
.... für den Vollzug der Vorbereitungs~, Ausschaffungs- und 
Durchsetzungshaft ..•. 
Bst.c 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Grass Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
Einleitung 
Festhalten 



02.024 Conseil national 
292 
1244 28 septembre 2005 

Art.n 
Proposition de Ja majorlt6 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond a l'art. 14e al. 2 de la revision de la 
LSEE dans le cadre de 02.060) 
lntroduction 
.... en vue du renvoi et de l'expulsion et de la detention pour 
insoumission. 
Let. c 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorit6 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
lntroduction 
Maintenir 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt6 se/on Ja proposltion de Ja majorit6 

1 O. Kapitel Titel 
Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060) 
Humanitäre und provisorische Aufnahme 

Chapltre 1 O tltre 
Proposition de Ja mlnorit6 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minorite resultant des decisions prises sur 02.060) 
Admission a titre humanitaire ou provisoire 

Abgelehnt - Rejete 

Art. 78 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 14a der Anag-Revision 
im Rahmen von 02.060) 
Abs. 1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.4 
Der Vollzug kann für Ausländerinnen oder Ausländer unzu
mutbar sein, wenn sie in Situationen wie Krieg, Bürgerkrieg, 
allgemeiner Gewalt und medizinischer Notlage im Heimat
oder Herkunftsstaat konkret gefährdet sind. 
Abs.5 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.6 
Die vorläufige Aufnahme kann von den kantonalen Behör
den beantragt werden. 
Abs. 7 
Die vorläufige Aufnahme nach den Absätzen 2 und 4 wird 
nicht verfügt, wenn die weg- oder ausgewiesene Person: 
a zu einer längerfristigen Freiheitsstrafe im In- oder Ausland 
verurteilt wurde oder wenn gegen sie eine strafrechtliche 
Massnahme im Sinne von Artikel 61 oder 64 des Strafge
setzbuches (StGB) angeordnet wurde; 
b. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat 
oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicher
heit gefährdet; oder 
c. die Unmöglichkeit des Vollzuges der Weg- oder Auswei
sung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. 
Abs. 7bis 
Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe nach Arti
kel 53 oder 54 des Asylgesetzes vorliegen, werden vorläufig 
aufgenommen. 
Abs.B 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060; ent
spricht Art. 14a der Anag-Revision gemäss Beschluss des 
Nationalrates im Rahmen von 02.060) 
Titel 
Anordnung der humanitären und provisorischen Aufnahme 
Abs. 1 
Das Bundesamt verfügt die humanitäre Aufnahme, wenn der 
Vollzug der Weg- oder Ausweisung: 
a. nicht zulässig ist; oder 
b. nicht zumutbar ist. 
Abs.2 
Die humanitäre und die provisorische Aufnahme können von 
den kantonalen Behörden beantragt werden. 
(Entspricht Art. 14b Abs. 1 Anag) 
Abs. 3, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs.5 
Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung nicht möglich, so 
verfügt das Bundesamt die provisorische Aufnahme. 
Abs.6 
Führt der Vollzug der Wegweisung für den Asylbewerber 
zu einer schwerwiegenden persönlichen Notlage nach Arti
kel 44 Absatz 3 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998, so 
kann das Bundesamt die humanitäre Aufnahme verfügen. 
Abs. 7 
Der Vollzug ist nicht möglich, wenn der Ausländer weder in 
den Herkunfts- oder Heimatstaat noch in einen Drittstaat 
ausreisen oder dorthin gebracht werden kann. Sind seit der 
Anordnung der provisorischen Aufnahme mehr als vier 
Jahre vergangen, so kann das Bundesamt die humanitäre 
Aufnahme nach Absatz 1 anordnen, sofern keine Gründe 
nach Absatz 8 dagegen sprechen. 
Abs.B 
Die Absätze 1 Buchstabe b und 5 finden in der Regel keine 
Anwendung und die Weg- oder Ausweisung wird vollzogen, 
wenn die betroffene Person: 
a. zu einer Freiheitsstrafe von 12 Monaten oder wiederholt 
zu einer kürzeren Freiheits- oder Geldstrafe verurteilt wurde 
oder gegen sie eine strafrechtliche Massnahme im Sinne 
von Artikel 61 oder 64 des Strafgesetzbuches (StGB) ange
ordnet wurde: 
b. erheblich oder wiederholt gegen die öffentliche Sicherheit 
und Ordnung in der Schweiz oder im Ausland verstossen hat 
oder diese gefährdet oder die innere oder äussere Sicher
heit gefährdet; oder 
c. die Unmöglichkeit des Vollzuges der Weg- oder Auswei
sung durch ihr eigenes Verhalten verursacht hat. 
Abs.9 
Personen, deren Weg- oder Ausweisung nicht zulässig ist, 
sowie Flüchtlinge, bei denen Asylausschlussgründe vorlie
gen, werden: 
a. humanitär aufgenommen; oder 
b. provisorisch aufgenommen, wenn sie Tatbestände nach 
Absatz 8 Buchstaben a oder b erfüllen. 

Art. 78 
Proposition de Ja majorlt6 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond a l'art. 14a de la revision de la LSEE 
dans le cadre de 02.060) 
Al. 1 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
Al. 4 
L.:execution de la decision peut ne pas 6tre raisonnablement 
exigee si le renvoi ou l'expulsion de l'etranger dans son pays 
d'origine ou de provenance represente une mise en danger 
concrete de l'etranger, par exemple parce qu'il y regne une 
situation de guerre, de guerre civile, de violence generalisee 
ou de detresse medicale. 
Al. 5 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
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Al. 6 
l..'.admission provisoire peut ötre proposee par les autorites 
cantonales. 
Al. 7 
Dans les cas vises aux alineas 2 et 4, l'admission provisolre 
n'est pas ordonnee lorsque l'etranger qui feit l'objet d'une 
decision de renvoi ou d'expulsion: 
a. a ete condamne a une pelne privative de liberte de longue 
duree en Suisse ou a l'etranger ou a fait l'objet d'une mesure 
penale au sens de l'article 61 ou 64 du Code penal (CP); ou 
b. a porte atteinte, de maniere grave ou repetee, a la secu
rite et a l'ordre publics en Suisse ou a l'etranger ou repre
sente une menace pour la sürete interieure ou exterieure de 
la Suisse; ou 
c. doit l'impossibllite de l'execution de la decislon de renvoi 
ou d'expulslon a son propre comportement. 
Al. 7bis 
Les refugies auxquels l'asile n'est pas accorde en vertu de 
l'article 53 ou 54 LAsl sont admls provisoirement. 
Al. 8 
Bitter 

Proposition de Ja mlnorltf§ 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
(Minorite resultant des decisions prises sur 02.060; cor
respond a l'art. 14a de la revision de la LSEE, seien la deci
sion du Conseil national dans le cadre de 02.060) 
Tltre 
Declsion d'admission a titre humanitaire ou provlsoire 
Al. 1 
l..'.office decide d'admettre l'etranger pour raisons hu
manitaires si l'execution de la decision de renvoi ou d'expul
sion: 
a. n'est pas licite; ou 
b. ne peut pas ötre raisonnablement exigee. 
Al.2 
l..'.admission a titre humanitaire ou provisoire peut ötre propo
see par les autorites cantonales. 
(Correspond a l'art. 14b al. 1 LSEE) 
Al.3,4 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
AJ.5 
l..'.Office federai des refugies decide d'admettre provisolre
ment l'etranger si l'execution du renvoi ou de l'expulsion 
n'est pas possible. 
Al.6 
l..'.Office federai des refugies peut decider d'admettre pour 
raisons humanitaires un demandeur d'asile si l'execution du 
renvoi le place dans une situation de detresse personnelle 
grave au sens de l'article 44 alinea 3 LAsl. 
Al. 7 
l..'.execution n'est pas possible lorsque l'etranger ne peut pas 
quitter la Suisse pour son Etat d'origine, son Etat de prove
nance ou un Etattiers, nl ötre renvoye dans un de ces Etats. 
Si plus de quatre ans se sont ecoules depuis la declsion 
d'admlssion a titre provisoire, l'Office federal des refugies 
peut, en vertu de l'aiinea 1, decider d'admettre l'etranger 
pour raisons humanitaires, pour autant qu'aucune des ral
sons visees a l'alinea 8 ne s'y oppose. 
AJ.8 
l..'.alinea 1 lettre b et l'alinea 5 ne sont en prlncipe pas 
applicables, et l'execution ordonnee, si la personne concer
nee: 
a. a ete condamnee a une peine privative de liberte de 
12 mois ou plus, a ete condamnee a plusieurs reprlses a 
une peine privative de liberte plus courte ou a une amende, 
ou a fait l'objet d'une mesure penale au sens de l'article 61 
ou 64 du Code penal (CP); 
b. a porte atteinte, de manlere grave ou repetee, a la secu
rite et a l'ordre publics en Suisse ou a l'etranger, ou repre
sente une menace pour la sürete Interieure ou exterleure de 
la Suisse; 
c. doit l'impossibilite de l'execution de la decision de renvoi 
ou d'expulsion a son propre comportement. 
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Al. 9 
Les personnes dont l'execution de la decision de renvoi ou 
d'expulsion n'est pas llcite, et les refugies auxqueis l'asile 
n'est pas accorde, sont: 
a. admis pour raisons humanitaires; ou 
b. admis provisolrement, dans les cas vises a l'allnea 8 let
tre aou b. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptf§ selon Ja proposltlon de Ja majorltf§ 

Art. 79 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 14b der Anag-Revision 
im Rahmen von 02.060) 
Abs.1 
Das Bundesamt überprüft periodisch, ob die Voraussetzun
gen für die vorläufige Aufnahme nach Artikel 78 Absatz 1 
noch gegeben sind. 
Abs.2 
Das Bundesamt hebt die vorläufige Aufnahme auf und ordnet 
den Vollzug der Weg- oder Ausweisung an, wenn die Voraus
setzungen von Artikel 78 Absatz 1 nicht mehr gegeben sind. 
Abs.3 
Auf Antrag der kantonalen Behörden oder des Bundesamtes 
für Polizei kann das Bundesamt die vorläufige Aufnahme 
wegen Unzumutbarkeit oder Unmöglichkeit des Vollzuges 
(Art. 78 Abs. 2 und 4) aufheben und den Vollzug der Weg
weisung anordnen, wenn Gründe nach Artikel 78 Absatz 7 
gegeben sind. 
Abs.4 
Die vorläufige Aufnahme erlischt mit der definitiven Ausreise 
oder bei Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung. 
Abs.5 
Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von vor
läufig aufgenommenen Ausländerinnen und Ausländern, die 
sich seit mehr als fünf Jahren in der Schweiz aufhalten, wer
den unter Berücksichtigung der Integration, der familiären 
Verhältnisse und der Zumutbarkeit einer Rückkehr in das 
Herkunftsland vertieft geprüft. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, Leu
enberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060; ent
spricht Art. 14b Abs. 2 und 3 der Anag-Revision gemäss Be
schluss des Nationalrates sowie Abs. 3bls gemäss Antrag 
der Kommissionsmehrheit, modifiziert) 
Titel 
Beendigung der humanitären und provisorischen Aufnahme 
Abs.1 
Das Bundesamt überprüft periodisch, ob die Voraussetzun
gen für die humanitäre oder die provisorische Aufnahme 
noch gegeben sind. Sind sie nicht mehr gegeben, so hebt es 
die humanitäre oder provisorische Aufnahme auf und ordnet 
den Vollzug an. Ist der Vollzug der Weg- oder Ausweisung 
bei Aufhebung der humanitären Aufnahme nicht möglich, so 
verfügt das Bundesamt die provisorische Aufnahme nach 
Artikel 78 Absätze 5 und 7. Vorbehalten bleibt Artikel 78 Ab
satz 8 Buchstabe c. 
Abs.2 
Das Bundesamt hebt auf Antrag der kantonalen Behörde 
oder des Bundesamtes für Polizei die humanitäre oder die 
provisorische Aufnahme nach den Artikeln 78 Absätze 1 und 
5 sowie 44 Absatz 3 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 
auf und ordnet den Vollzug der Wegweisung an, wenn 
Gründe nach Artikel 78 Absatz 8 vorliegen. Wird die humani
täre Aufnahme nach Artikel 78 Absatz 1 Buchstabe a oder 9 
Buchstabe a aufgehoben, so wird die provisorische Auf
nahme nach Artikel 78 Absatz 5 verfügt. 
Abs.3 
Die humanitäre oder die provisorische Aufnahme erlischt bei 
Erhalt einer Aufenthaltsbewilligung oder mit der definitiven 
Ausreise. 
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Abs.4 
Gesuche um Erteilung einer Aufenthaltsbewilligung von hu
manitär oder provisorisch aufgenommenen Ausländerinnen 
und Ausländern, die sich seit mehr als fünf Jahren in der 
Schweiz aufhalten, werden unter Berücksichtung der Inte
gration, der familiären Verhältnisse und der Zumutbarkelt ei
ner Rückkehr In das Herkunftsland vertieft geprüft. 

Art. 79 
Proposition de 1a ma}orlte 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond a l'art. 14b de la revision de la LSEE 
dans le cadre de 02.060) 
Al.1 
t:Offlce federal des refugles verifie perlodiquement sl l'etran
ger admls provisoirement en vertu de l'article 78 allnea 1 de 
la presente loi remplit encore les conditions visees audit ali
nea. 
Al.2 
Si tel n'est plus le cas, il procllde ä la levee de l'admission 
provisoire et ordonne l'execution de la decislon de renvoi ou 
d'expulsion. 
Al.3 
Si les motifs vises a l'article 78 alinea 7 sont reunis et qu'une 
autorite cantonale ou !'Office federal de la police an fait 1a 
demande, l'office federal peut levar l'admlssion provlsolre 
accordee en vertu de l'article 78 alineas 2 et 4 de la pre
sente loi et ordonner l'execution de la declsion de renvoi. 
Al. 4 
l:admlsslon provisolre prend fin lorsque !'Interesse quitte de
flnitivement la Suisse ou obtient une autorisation de sejour. 
Al.5 
Las demandes d'autorisation de sejour deposees par un 
etranger admis provisolrement et resident en Suisse depuls 
plus de cinq ans sont examinees de maniere approfondle en 
fonction du niveau d'integratlon, de la sltuation familiale et de 
l'exigibilite d'un retour dans le pays d'origine. 

Proposition de 1a mlnorltlf 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Oeneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
(Minorite resultant des decisions prises sur 02.060; cor
respond a. l'art. 14b al. 2 et 3 de la revision de la LSEE selon 
la decision du Conseil national et al. 3bis selon la proposi
tion de la majorite de 1a commission, modifiee) 
Tltre 
Fin de l'admission li titre humanltaire ou provisoire 
Al. 1 
t.:Offlce federal des refugies verifie periodiquement si l'etran
ger admis ä titre humanitaire ou provisoire remplit encore les 
condltions concemees. Si tel n'est plus le cas, il procede a la 
levee de l'admisslon a titre humanitaire ou provisoire et or
donne l'execution de la decision de renvol ou d'expulsion. 
S'il n'est pas possible d'executer la decision de renvoi ou 
d'expulslon, l'Offlce federal des refugies decide d'admettre 
provlsoirement l'etranger en vertu de l'article 78 alineas 5 et 
7, sous resarve de l'article 78 alinea 8 lettre c. 
Al.2 
Conformement aux erticles 78 alineas 1 et 5 et 44 alinea 3 
LAsi, l'Office federal des refugles leve l'admission a titre hu
manitaire ou provisolre lorsqu'une autorlte cantonale ou !'Of
fice federal de la police en fait la demande. Dans las cas 
vises a l'article 78 alinea 8 lettres a, b ou c, !'Office federal 
des refugies ordonne l'execution de la decision de renvoi. 
Lorsque l'admission a titre humanitalre a ete accordee en 
vertu de l'article 78 alinea 1 lettre a ou de l'article 9 lettre a, 
!'Office federal des refugies decide d'admettre provisoire
ment l'etranger concerne en vertu de l'article 78 alinea 5. 
Al.3 
L:admission a. titre humanltalre ou provisoire prend fin lors
que l'interesse obtlent une autorisatlon de sejour ou lorsqu'il 
quitte definitivement la Suisse. 
Al. 4 
Las demandes d'autorisation de sejour deposees par un 
etranger admis a titre humanltaire ou provlsolre et resident 

en Suisse depuis plus de clnq ans sont examfnees de ma
niere approfondie en fonction du niveau d'lntegration, de la 
situatlon famlliale et de l'exigibllite d'un retour dans le pays 
d'origine. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt6 selon Ja propositlon de Ja. ma.jorlte 

Art. 80 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlOsse zu 02.060; entspricht Art. 14c der Anag-Revision 
Im Rahmen von 02.060) 
Abs.3 
.... entscheidet unter Vorbehalt von Absatz 4 Ober den Kan
tonswechsel nach Anhörung der betroffenen Kantone end
g0ltig. 
Abs.6 
Die kantonalen Behörden können vorläufig aufgenommenen 
Personen unabhängig von der Arbeitsmarkt- und Wirt
schaftslage eine Bewilligung zur Erwerbstätigkeit erteilen. 
Abs. 6bls 
Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von vorläufig 
aufgenommenen Personen und vorläufig aufgenommenen 
FIOchtlingen können frühestens drei Jahre nach Anordnung 
der vorläufigen Aufnahme nachgezogen und in diese einge
schlossen werden, wenn: 
a. sie mit diesen zusammen wohnen; 
b. eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist; und 
c. die Familie nicht auf Sozialhilfe angewiesen lsl 
Abs.7 
Streichen 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060; ent
spricht Art. 14c der Anag-Revision gemäss Beschluss des 
Nationalrates) 
Titel 
Ausgestaltung der humanitären und provisorischen Auf
nahme 
Abs.1 
Der Ausweis für humanitär oder provisorisch aufgenommene 
Personen (Art. 40 Abs. 2) wird vom Aufenthaltskanton zur 
Kontrolle fOr höchstens 12 Monate ausgestellt und unter Vor
behalt von Artikel 79 verlängert. 
Abs.2 
F0r die Verteilung der humanitär und provisorisch aufge
nommenen Personen Ist Artikel 27 AsylG sinngemäss an
wendbar. 
Abs.3 
Das Gesuch um einen Kantonswechsel ist von der humani
tär oder provisorisch aufgenommenen Person beim Bundes
amt einzureichen. Dieses entscheidet über den Kantons-
wechsel unter Vorbehalt von Absatz 4 endg0ltlg. 
Abs.5 
Die humanitär oder provisorisch aufgenommenen Personen 
können ••.• 
Abs.6 
Humanitär aufgenommene Personen sind stellensuchenden 
Ausländerinnen und Ausländern, die sich bereits in der 
Schweiz aufhalten und zur Erwerbstätigkeit berechtigt sind, 
gleichgestellt. Provisorisch aufgenommenen Personen wird 
von den kantonalen Behörden eine Bewilligung zur unselbst
ständigen Erwerbstätigkeit erteilt, sofern die Arbeits- und 
Wirtschaftslage dies gestatten. 
Abs.7 
Ehegatten und ledige Kinder unter 18 Jahren von humanitär 
aufgenommenen Personen können nachgezogen und In die 
humanitäre Aufnahme eingeschlossen werden, wenn: 
a. sie mit diesen zusammen wohnen; 
b. eine bedarfsgerechte Wohnung vorhanden ist. 
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Art. 80 
Proposition de Ja majorltd 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond a l'art. 14c de la revision de la LSEE 
dans le cadre de 02.060) 
Al.3 
.... Celui-ci declde de maniere definitive apres avoir entendu 
les cantons concemes, sous reserve de l'allnea 4. 
Al.6 
Les personnes admlses provisoirement peuvent obtenlr de 
la part des autorites ca.ntonales une autorlsation d'exercer 
une activite lucrative, independamment de la situatlon sur le 
marche de l'emploi et de la situation economlque. 
Al. 6bJs 
Les epoux et les enfants calibataires de moins de 18 ans 
des personnes admlses provisoirement et des refugies ad
mis provlsolrement peuvent beneficier du regroupement fa
mllial et du mllme statut au plus töt trois ans apres que 
l'admission provisolre a ete prononcae: 
a. s'ils habitent ensemble; 
b. si un logement approprle a leurs besoins est disponible; 
c. si la famille ne depend pas de l'alde sociale. 
Al. 7 
Biffer 

Proposition de Ja mlnorltd 
(Verrnot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
(Mlnorite resultant des decisions prises sur 02.060; cor
respond ä l'art. 14c de la revision de la LSEE, selon la deci
sion du Conseil national) 
Titre 
Reglementatlon de l'admlsslon a tltre humanitalre ou provi
soire 
Al. 1 
Le tltre de sejour de l'etranger admls ä titre humanltalre 
ou provisolre (art. 40 al. 2) est etabli par le canton de 
sejour. A des fins de contröle, II est etabli pour 12 mois au 
plus et sa duree de validite est prolongee sous reserve de 
l'artlcle 79. 
AJ.2 
L:article 27 LAsi s'applique par analogle a la repartitlon des 
etrangers admis a titre humanitalre ou provlsoire. 
AJ.3 
Cetranger admis a titre humanitaire ou provisoire qul so
uhaite changer de canton soumet sa demande a !'Office 
federal des refugies. Sa decision est definitive, SOUS reserve 
de l'alinea 4. 
Al.5 
L:etranger admis a titre humanitaire ou provisoire ...• 
Al.6 
Les personnes admlses a tltre humanitalre sont asslmilees 
aux etrangers a 1a recherche d'un emploi qui resident deja 
en Suisse et qui ont Je drolt d'exercer une activite lucratlve. 
Les autorites cantonales leur accordent une autorisatlon 
d'exercer une actlvite lucratlve dependante, pour autant que 
le marche de l'emploi et la conjoncture le permettent. 
Al. 7 
L:epoux et les enfants celibatalres de molns de 18 ans des 
personnes admlses a titre humanltalre peuvent beneficier du 
regroupement familial et du m&me statut, pour autant que: 
a. ils habitent ensemble; 
b. un logement approprie ä leurs besolns est disponible. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adoptd selon Ja proposltlon de Ja majorltd 

Art. 81 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 14c Abs. 4 und 7 der 
Anag-Revision im Rahmen von 02.060) 
Titel 
Sozialhilfe und Krankenversicherung 
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Abs.1 
Die Kantone regeln die Festsetzung und die Ausrichtung der 
Sozialhilfe und Nothilfe für vorläufig Aufgenommene. Die Be
stimmungen für Asylsuchende der Artikel 80 bis 84 des Asyl
gesetzes vom 26. Juni 1998 sind anwendbar. Für vorläufig 
aufgenommene Flüchtlinge gelten bezüglich Sozialhilfestan
dard die gleichen Bestimmungen wie für Flüchtlinge, denen 
die Schweiz Asyl gewährt hat. 
Abs.2 
Bezüglich obligatorischer Krankenversicherung für vorläu
fig aufgenommene Personen sind die entsprechenden Be
stimmungen für Asylsuchende nach dem Asylgesetz vom 
26. Juni 1998 und dem Bundesgesetz vom 18. März 1994 
Ober die Krankenversicherung anwendbar. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, BDhlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060; ent
spricht Art 14c Abs. 4 und 7 der Anag-Revislon gemäss Be
.Schluss des Nationalrates) 
Abs.1 
Festsetzung, Ausrichtung und Abrechnung von Sozialhilfe 
für humanitär oder provisorisch Aufgenommene richten sich 
nach kantonalem Recht Die Bestimmungen für Asylsu
chende der Artikel 80 bis 84 des Asylgesetzes vom 26. Juni 
1998 sind anwendbar. Für provisorisch oder humanitär auf
genommene Flüchtlinge gelten bezüglich Sozialhilfestan
dard die gleichen Bestimmungen wie für Flüchtlinge, denen 
die Schweiz Asyl gewährt hat. 
Abs.2 
Bezüglich obligatorischer Krankenversicherung für humani
tär oder provisorisch aufgenommene Personen sind die ent
sprechenden Bestimmungen für Asylsuchende nach dem 
Asylgesetz vom 26. Juni 1998 und dem Bundesgesetz vom 
18. März 1994 Ober die Krankenversicherung anwendbar. 

Art. 81 
Propos{tlon de la majorltd 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond ä l'art. 14c al. 4 et 7 de la revision de la 
LSEE dans le cadre de 02.060) 
Titre 
Aide soclale et assurance-maladie 
Al. 1 
Les cantons reglementent la fixation et le versement de 
l'aide sociale et de l'alde d'urgence destinees aux per
sonnes admises provlsoirement. Les disposltions des arti
cles 80 a 84 de la lol du 26 Juln 1998 sur l'aslle concemant 
les requerants s'appliquent. En ce qul conceme l'aide so
ciale, les refugies admls provlsolrement sont soumis aux 
mAmes dispositions que les refugies auxquels la Suisse a 
accorde l'asile. 
Al.2 
L:assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises 
provisoirement est regle par les dlspositions y afferentes, 
applicables aux requerants d'asile, de la lol sur l'asile et de 
la lol federale du 18 mars 1994 sur l'assurance-maladie. 

Proposition de Ja mJnorltd 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
(Minorite resultant des decisions prises sur 02.060; cor
respond a l'art. 14c al. 4 et 7 de la revlsion de la LSEE selon 
la decision du Conseil national) 
Al. 1 
Le calcul, le versement et le decompte des prestations de 
l'alde sooiale versee aux etrangers admls a titre humanltaire 
ou provisoire sont regis par le drolt cantonal. Les disposl
tions des articles 80 a 84 de la loi du 26 juln 1998 sur l'aslle 
concemant les demandeurs d'aslle s'appllquent. S'agissant 
de l'aide sociale, les refugies admis ä tltre humanitaire ou 
provisoire sont soumls aux mAmes disposltlons que les refu
gies auxquels la Sulsse a accorde l'asile. 
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Al.2 
L:assurance-maladie obligatoire pour les personnes admises 
a tltre humanitaire ou provisolre est regie par les dispositions 
y afferentes, applicables aux demandeurs d'asile, de la loi 
sur l'asile et de la loi federale du 18 mars 1994 sur l'as
surance-maladie. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt~ se/on la proposltlon de la majorlts 

Art. 82 
Antrag der Mehrheit 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 14c Abs. 5 und 5bis der 
Anag-Revision im Rahmen von 02.060) 
Abs.1 
Der Bund zahlt den Kantonen fOr: 
a. jede vorläufig aufgenommene Person eine Pauschale 
nach den Artikeln 88 Absätze 1 und 2 und 89 des Asylgeset
zes sowie einen Beitrag zur Förderung der sozialen lntagra
tion und der wirtschaftlichen Selbstständigkeit der betroffe.. 
nen Personen. Diese lntegratlonspauschale kann von der 
Erreichung sozlalpolltischer Ziele abhängig gemacht und auf 
bestimmte Gruppen eingeschränkt werden; der Bundesrat 
legt ihre Höhe fest; 
b. jaden vorläufig aufgenommenen Flüchtling eine Pau
schale nach den Artikeln 88 Absatz 3 und 89 des Asylgeset
zes. 
Abs.3 
Die Pauschalen nach Absatz 1 werden während längstens 
sieben Jahren seit der Einreise ausgerichtet 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der BeschlOsse zu 02.060; ent
spricht Art. 14c Abs. 5 und Sbis der Anag-Revislon gemäss 
Beschluss des Nationalrates) 
Abs. 1 
Der Bund zahlt den Kantonen für: 
a jede provisorisch aufgenommene Person eine Pauschale 
nach den Artikeln 88 Absatz 2 und 89 des Asylgesetzes vom 
26. Juni 1998; 
b. Jeden provisorisch oder humanitär aufgenommenen 
Flüchtling eine Pauschale nach den Artikeln 88 Absatz 3 und 
89 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998; 
c. jede humanitär aufgenommene Person eine Pauschale, 
bestehend aus der Pauschale nach den Artikeln 88 Absatz 2 
und 89 des Asylgesetzes sowie aus einem Beitrag an die 
beruflich, soziale und kulturelle Integration. Diese Integra
tionspauschale kann von der Erreichung sozialpolitischer 
Ziele abhängig gemacht und auf bestimmte Gruppen einge
schränkt werden. 
Abs. 3 
Die Pauschalen nach Absatz 1 Buchstabe c und die Pau
schalen für humanitär aufgenommene Flüchtlinge nach Ab
satz 1 Buchstabe b werden während längstens sieben Jahre 
seit Einreise In die Schweiz ausgerichtet. 

Art. 82 
Proposition de Ja majorits 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060; correspond a l'art. 14c al. 5 et 5bis de la revislon de 
la LSEE dans le cadre de 02.060) 
Al. 1 
La Confederation versa aux cantons: 
a. pour chaque personne admise provisoirement, une in
demnite forfaitalre, conformement aux articles 88 alineas 1 
et 2 et 89 de la lol sur l'aaile, ainsl qu'une subvention visant a 
facillter !'Integration soclale et l'independance economique 
de chaque personne admise provisoirement. Cette indem
nite forfaitaire d'lntegration peut Atre llee a l'atteinte d'objec
tifs sociopolitiques et limitee a certalnes categories de 
personnes: le Conseil federal en fixe le montant; 

b. pour chaque refugie admls provisoirement, une indemnite 
forfaitaire, conformement aux articles 88 alinea 3 et 89 de la 
loi sur l'aslte. 
A/.3 
Les indemnltes forfaitaires visees a l'alinea 1 ne sont ver
sees que pour une duree de sept ans au maximum depuls 
l'entree en Suisse. 

Proposition de la minorlts 
(Verrnot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconi, Wyss) 
(Minorlte resultant des declslons prises sur 02.060; cor
respond a l'art. 14c al. 5 et Sbis de la revlsion de la LSEE se
lon la decision du Conseil national) 
Al. 1 
La Confederation verse une indemnlte forfaitaire aux cantons: 
a. pour chaque personne admlse a titre provisoire, confor
mement aux articles 88 allnea 2 et 89 LAsl; 
b. pour chaque refugie admis a tltre humanitaire ou provi
soire, conformement aux articles 88 alinea 4 et 89 LAsi; 
c. pour chaque personne admise a tltre humanltaire. Elle se 
compose de l'indemnite forfaltalre prevue aux articles 88 ali
nea 3 et 89 LAsi, ainsl que d'une subvention visant a faciliter 
l'lntegration professlonnelle, sociale et culturelle. Cette lndem
nite forfaitaire d'lntegration peut Atre liee a des objectifs socio
politiques et limitee a certaines categorles de personnes. 
Al. 3 
Les indemnites fortaitaires visees a l'alinea 1 lettre c et les 
indemnites forfaitaires visees a l'allnea 1 lettre b pour cha
que refugie admis a tltre humanitalre ne sont versees que 
pour une duree de sept ans au plus depuls l'entree en 
Sulsse. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopt~ selon Ja proposlt/on de Ja majorlts 

Art. 83 
Antrag der Minderheit 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconl, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschlüsse zu 02.060; ent
spricht Art. 14c Abs. 6 der Anag-Revislon gemäss Be
schluss des Nationalrates) 
Humanitär oder provisorisch aufgenommene Personen sind 

Art. 83 
Proposition de la mlnorlts 
(Vermot, Bühlmann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Genilve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minorlte resultant des decislons prlses sur 02.060; corres
pond a l'art. 14c al. 6 LSEE selon la declsion du Conseil na
tional) 
t.:etranger admis a tltre humanitaire ou provisolre .... 

Abgelehnt- Re]ete 

Art. 91 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 91 al. 2 
Proposition de /a comm/ss/on 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adoptd 

Art. 95 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 25b Abs. 1 und 1ter der 
Anag-Revislon) 
Abs.1a 
Der Bundesrat fördert bilaterale und multilaterale Migrations
partnerschaften mit anderen Staaten. Er kann Abkommen 
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abschliessen, um die Zusammenarbeit im Migrationsbereich 
zu stärken sowie die illegale Migration und deren negative 
Folgen zu mindern. 
Abs. 1 
Der Bundesrat .... 
Abs. 1bls 
Bei R0ckübernahme- und Transitvereinbarungen kann er im 
Rahmen seiner Zuständigkeiten Leistungen und Vorteile ge
währen oder vorenthalten. Er berücksichtig1 dabei die völker
rechtlichen Verpflichtungen sowie die Gesamtheit der 
Beziehungen der Schweiz zum betroffenen Staat. 

Art. 95 
Proposition de la commlsslon 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prlses sur 
02.060; correspond a l'art. 25b al. 1 et 1ter de la revision de 
la LSEE selon la decision du Conseil national) 
Al. 1a 
Le Conseil federal encourage les partenarlats bilateraux et 
multilateraux avec d'autres Etats dans le domaine des mi
grations. II peut conclure des accords visant a renforcer la 
cooperation dans le domaine migratoire et a lutter contre la 
migration illegale et ses consequences negatives. 
Al. 1 
Le Conseil federai ••.• 
Al. 1bls 
Dans ie cadre de conventions de readmlssion et de transit, ii 
peut, dans les limites de ses competences, accorder ou reti
rer le benefice de prestations ou d'avantages. II tient compte 
des obllgations de droit international ainsi que de l'ensemble 
des relations existant entre la Suisse et !'Etat concerne. 

Angenommen -Adopte 

Art. 97 Abs. 1, 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 97 al. 1, 3 
Proposltlon de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.102 
Antrag der Mehrheit 
Abs.1 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Abs. 2Bst. g 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060; entspricht Art. 25c Abs. 2 Bst. d der 
Anag-Revision gemäss Beschluss des Ständerates) 
g. Angaben Ober strafrechtliche Verfahren, soweit dies im 
konkreten Fall zur Abwicklung der R0ck0bemahme und zur 
Wahrung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Hei
matstaat erforderlich ist und dadurch die betroffene Person 
nicht gefährdet wird. Artikel 2 des Rechtshilfegesetzes gilt 
sinngemäss. 

Antrag der Minderheit 
(Vermot, B0hlmann, Gross Andreas, Helm, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bemasconi, Wyss) 
(Minderheit in der Folge der Beschl0sse zu 02.060) 
Abs.2Bst.g 
Streichen 

Art. 102 
Proposltlon de ta ma]orlte 
Al. 1 
Adherer a la decislon du Conseil des Etats 
Al. 2 let. g 
(Nouveile divergence resultant des decisions prlses sur 
02.060; correspond a l'art. 25c al. 2 let. d de ia revision de la 
LSEE selon la decision du Conseil des Etats) 
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g. des lndications sur des procedures penales pour autant 
que, dans le cas d'espece, la procedure de readmission et la 
sauvegarde de la securlte et de l'ordre publics dans !'Etat 
d'origine l'exigent et qu'ii n'en decoule aucun danger pour la 
personne concemee. L.:article 2 de la loi sur l'entraide penale 
internationale s'applique par analogie. 

Proposltlon de la mlnor/te 
(Vermot, Bühimann, Gross Andreas, Heim, Hubmann, 
Leuenberger-Geneve, Roth-Bernasconl, Wyss) 
(Minorlte resultant des decisions prises sur 02.060) 
Al. 2let. g 
Biffer 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposlt/on de la majorite 

Art. 104 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 104 al. 1 let. c 
Proposltlon de la commlsslon 
Adherer a ia declsion du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 105 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060) 
.... in Zusammenarbeit mit dem Bundesverwaltungsgericht 
und den zuständigen .... 

Art. 105 
Proposltlon de la comm/sslon 
(Nouveile divergence resultant des decisions prises sur 
02.060) 
L.:office exploite, en collaboration avec le Tribunal administra
tif federal et les autorites cantonales competentes .... 

Angenommen -Adopte 

Art. 106 Abs. 1-5 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 106 al. 1-5 
Proposltlon de la comm/sslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art. 107 Abs. 2 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlOsse zu 02.060) 
.... nach den Artikeln 64 und 73 Absatz 1 Buchstabe b Zif
fer 5 keine Anwendung. 

Art. 107 al. 2 
Proposltlon de la commfssfon 
(Nouveile divergence resultant des declsions prises sur 
02.060) 
Les disposltions sur ia suspension des delais ne sont pas 
applicables aux procedures prevues aux articles 64 et 73 
alinea 1 lettre b chiffre 5. 

Angenommen -Adopte 

Art. 108 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz in der Folge der Be
schlüsse zu 02.060) 



29e, 
02.024 Conseil national 1250 28 septembre 2005 

Abs. 1 
Gegen Verfügungen von Bundesverwaltungsbehörden kann 
nach Massgabe des Verwaltungsgerichtsgesetzes vom 
17. Juni 2005 beim Bundesverwaltungsgericht Beschwerde 
geführt werden. 
Abs.2 
Streichen 

Art. 108 
Proposition de Ja commlsslon 
(Nouvelle divergence resultant des decisions prises sur 
02.060) 
Al. 1 
Un recours peut ~e depose contre les declsions des autori
tas administratives federales aupres du Tribunal administratlf 
federal, conformement a la loi sur le Tribunal admlnistratlf 
federal du 17 /uin 2005. 
Al.2 
Biffer 

Angenommen- Adopte 

Art. 110 Abs. 2 
Antrag der Mehrheit 
.... einreist oder dazu Vorbereitungen trifft. 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, B0hlmann, Dormond Beguelin, Gross Andreas, 
Leuenberger-Geneve, Nordmann. Roth-Bemasconl, Ver
mot) 
Festhalten 

Art. 110al.2 
Proposition de Ja msjorlte 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 
(Ja modification ne concerne qua le texte allemand) 

Proposition de la mlnorlts 
(Hubmann, Bühlmann, Dormond Beguelin, Gross Andreas, 
Leuenberger-Geneve, Nordmann, Roth-Bernasconi, Ver
mot) 
Maintenir 

Art. 111 Abs. 1 Bst. c 
Antrag der Mehrheit 
ZUstimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(Hubmann, Bühlmann, Dormond Beguelin, Gross Andreas, 
Leuenberger-Geneve, Nordmann, Roth-Bemasconl, Ver
mot) 
Festhalten 

Art. 111 al.1 leL c 
Proposition de /a msjorite 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja mlnorlte 
(Hubmann, B0hlmann, Dormond Beguelin, Gross Andreas, 
Leuenberger-Geneve, Nordmann, Roth-Bernasconi, Ver
mot) 
Malntenir 

Hubmann Vreni (S, ZH): In diesen beiden Artikeln geht es 
um die Strafbestimmungen und administrativen Sanktionen. 
Das heisst, ein bestimmtes Verhalten wird bestraft. 
Artikel 11 o Absatz 2 lautet gemäss Beschluss des Ständera
tes folgendermassen: «Die gleiche Strafdrohung gllt, wenn 
die Ausländerin oder der Ausländer nach der Ausreise aus 
der Schweiz oder aus dem Transitraum eines schweize
rischen Flughafens in das Hoheitsgebiet eines anderen 
Staates unter Verletzung der dort geltenden Einreisebestim
mungen einreist oder dazu Anstalten trifft.» Die Mehrheit un
serer Kommission hat das dann geändert und geschrieben: 
« .... einreist oder dazu Vorbereitungen trifft.» 

Die Formulierung «dazu Vorbereitungen trifft» ist sehr un
präzis. Man hat uns in der Kommission nicht sagen können, 
was damit gemeint ist. Darum beantragt Ihnen die Minder
heit, dass wir bei dieser Bestimmung an der Fassung des 
Nationalrates festhalten. Wenn wir Gesetze machen, sollten 
wir klar sagen, was damit gemeint ist. 
Darum bitte ich Sie, an der Fassung des Nationalrates fest
zuhalten. 
Der Minderheitsantrag zu Artikel 111 hat sich erledigt; ich 
ziehe ihn zurOck. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Bundesrat befürwortet 
den Beschluss des Ständerates, weil er eine Verdeutlichung 
bedeutet. Wir haben durch die Gerichte erfahren müssen, 
dass umstritten Ist, ob der Transitraum eines schweizeri
schen Flughafens Schweizer Gebiet ist oder nicht. Darum ist 
es hier aufgeführt. Ich kann nicht verstehen, Frau Hubmann, 
warum man das noch bekämpft, und bin jetzt froh, dass Sie 
den Minderheitsantrag zu Artikel 111 zurOckgezogen haben. 
Es ist ja gut, dass Sie eine grosse Vorliebe für Ausländer ha
ben, aber dass es gerade auch noch für die Schlepper sein 
muss, ist jetzt also nicht notwendig. 

La presldente (Meyer Therese, presidente): Le groupe ra
dical-liberal communique qu'il soutient la pmpositlon de 1a 
majorite. 
Les rapporteurs renoncent a s'exprimer. 

Abstimmung- Vote 
F0r den Antrag der Mehrheit •••• 95 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 67 Stimmen 

Art. 113 Abs. 3 
Antrag der Kommission 
(Schaffung einer neuen Differenz als Folge der Beschlüsse 
ZU Art. 120 Abs. 2 Ziff. 7 und 8) 
Die Strafe ist Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder Gelds
trafe, und mit der Freiheitsstrafe ist eine Geldstrafe zu ver
binden, wenn der Täter oder die Täterin: 
a. mit der Absicht handelt, sich oder einen anderen un
rechtmässig zu bereichern; oder 
b. für eine Vereinigung oder Gruppe handelt, die sich zur fort
gesetzten Begehung dieser Tat zusammengefunden hat. 

Art. 113 al. 3 
Proposition de 1a comm/ss/on 
(Nouvelle divergence resultant des declsions prises a 
l'art. 120 al. 2 eh. 7 et 8) 
La peine encourue est une pelne privative de liberte de cinq 
ans au plus ou une amende, ou une combinaison des deux 
si l'auteur: 
a. a agi pour se procurer ou pour procurer a un tiers un enri
chissement illegitime; ou 
b. a agi dans le cadre d'un groupe ou d'une association de 
personnes, forme dans le but de commettre de tels actes de 
maniere contlnue. 

Beck Serge (RL, VD), pour la commission: La commission 
a effectivement cree une nouvelle divergence a cet artlcle 
dans le but de permettre, egalement dans le cas de compor
tement frauduleux a l'egard des autorites, de recourir aux 
Instruments de survemance qul sont prevus aux chapltres 7 
et 8, c'est-a-dire, d'une part, dans la loi federale du 6 octo
bre 2000 sur la surveillance de la correspondance par poste 
et telecommunlcation et, d'autre part, dans la lol tederale du 
20 juln 2003 sur l'lnvestigation secrete. II convenait, pour 
que ces Instruments de survelllance puissent Eitre appliques, 
que la peine prevue soit aggravee dans la mesure que nous 
vous proposons. 

Angenommen - Adopte 

Art. 115 Abs.1 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
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Art. 115 al. 1 
Proposition de Ja commJss/on 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Art.117 
Antrag der Mehrheit 
Abs. 1, 4 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Antrag der Minderheit 
(BOhlmann, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth
Bemasconi, Vermot, Wyss) 
Abs.4 
Artikel 13 des Bundesgesetzes vom 17. Juni 2005 Ober 
Massnahmen zur Bekämpfung der Schwarzarbeit Ist an
wendbar bei Arbeitgebern, welche wegen schwerwiegender 
oder wiederholter Beschäftigung von Ausländerinnen und 
Ausländern ohne Bewilligung nach diesem Gesetz (Art. 112) 
rechtskräftig verurteilt worden sind. 

Art.117 
ProposltJon de la ma}orlte 
Al. 1, 4 
Adherer ä la decision du Conseil des Etats 

Proposition de Ja minorlte 
(BOhfmann, Hubmann, Leuenberger-Geneve, Levrat, Roth
Bemasconi, Vermot, Wyss) 
AJ.4 
t:article 13 de la lol federale du 17 Juin 2005 concemant des 
mesures en matiere de lutte contre le travail au noir est ap
pllcable ä l'employeur qul aura fait l'objet d'une condamna
tion executolre selon la presente lol (art. 112) pour avoir 
enfreint gravement ou a plusieurs reprises ses dispositions 
en occupant des etrangers sans autorisation. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Bei Artikel 117 geht es um Sank
tionen gegen Arbeitgeber, wenn sie Schwarzarbeiterinnen 
und Schwarzarbeiter beschäftigen. Der Nationalrat hat einen 
neuen Absatz 4 eingeführt, dem Sie in der ersten Lesung 
zugestimmt haben. Ich lese ihn kurz vor: «Arbeitgeberinnen 
und Arbeitgeber, welche Ihre Sorgfaltspflicht in schwerwie
gender Art und Weise verletzten und hierfür rechtskräftig 
verurteilt worden sind, werden von den zuständigen Behör
den fOr ein bis fünf Jahre von der Vergabe von öffentlichen 
Aufträgen ausgeschlossen.» Der Nationalrat war damals der 
Meinung, es sei nicht mehr als recht, dass auch Arbeitgeber 
in die Pflicht genommen wOrden und sicher keine öffentli· 
chen Aufträge mehr erhielten, wenn sie selber gegen Ge
setze des Bundes verstossen würden. Auf der anderen Seite 
mOssen ja die Schwarzarbeiter, die erwischt werden, selber 
mit grossen Sanktionen wie Ausweisung und Einreisesperre 
rechnen. 
Diesen Absatz 4 hat der Nationalrat eingeführt; der Stände
rat hat ihn unverständlicherweise gestrichen. Es ist wirklich 
eine Asymmetrie, wenn man einerseits die Schwarzarbeiten
den hart an die Kandare nimmt. andererseits aber die, die 
Ihnen Arbeit geben, nicht einmal von der Vergabe von öffent
lichen Aufträgen ausschliessen will. 
Ich lege Ihnen Jetzt auf Anregung des Bundesrates und der 
Verwaltung einen Minderheitsantrag mit einer modifizierten 
Fassung vor. Wir wollen sinngemäss das Gleiche, was wir 
beschlossen haben, aber wir machen eine Referenz auf das 
Schwarzarbeitsgesetz, das wir Ja in der Zwischenzeit be
schlossen haben. Ich lese vor, was im Schwarzarbeitsgesetz 
steht. worauf Ich mich beziehe: «Gestützt auf die endgOlti• 
gen Entscheide, die Ihr bei schwerwiegenden Verstössen 
gegen dieses Gesetz mitgeteilt werden, schliesst die zustän
dige kantonale Behörde den betroffenen Arbeitgeber wäh
rend höchstens fünf Jahren von kOnftlgen Aufträgen des 
öffentlichen Beschaffungswesens auf kommunaler, kantona
ler und eidgenössischer Ebene aus.» Das Ist die Fassung im 
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Schwarzarbeitsgesetz. Wir machen jetzt eine Referenz auf 
dieses Schwarzarbeitsgesetz und unterbreiten Ihnen diesen 
Minderheitsantrag. Er hat zum Ziel, dass Massnahmen zur 
Bekämpfung von Schwarzarbeit anwendbar sind bei den Ar
beitgebern, welche wegen schwerwiegender oder wieder
holter Beschäftigung von Ausländerinnen und Ausländern 
ohne Bewilligung nach diesem Gesetz rechtskräftig verurteilt 
worden sind. Es ist eines Rechtsstaates würdig, wenn wir 
auch hier sanktionieren. 

Gysln Remo (S, 88): Ist es nicht selbstverständlich dass 
Arbeitgeber, die In schwerwiegender Art oder wiederh~lt ge
gen das Schwarzarbeitsgesetz verstossen, nicht noch mit 
öffentlichen Aufträgen und Subventionen belohnt werden? 
Das wäre doch eine inkohärente Politik. Es wäre auch das 
Gegenteil von dem, was wir alle versprochen haben, als es 
darum ging. das FreizOgigkeitsabkommen Ober die Runden 
zu bringen. Wir wehrten uns In diesem Zusammenhang ge
gen Lohndumping und Schwarzarbeit Ich bin dafür, dass wir 
uns auch drei Tage danach für diese Sache einsetzen. 
Die entsprechende Regelung ist, wie gesagt, auch im Mass
nahmenpaket zur Bekämpfung der Schwarzarbeit im ent
sprechenden Gesetz von der WAK vorgeschlagen und von 
Ihnen aufgenommen worden. Hier braucht es nun, weil dort 
ein Hinweis auf das Ausländergesetz aufgenommen worden 
ist, die Symmetrie, indem wir hier Im Ausländergesetz auch 
einen Hinweis auf das Schwarzarbeitsgesetz machen. Das 
schafft Klarheit und Transparenz. Ich denke, wir sollten das 
unbedingt tun, wie es die Minderheit beantragt. 
Ich darf noch In Erinnerung rufen, dass dieser Vorschlag 
nicht etwa aus der Küche der Gewerkschaften oder der Un
ken kommt, sondern dass das ein Antrag Lelive d'Epinay 
vom 9. Januar 2003 in der Staatspolitischen Kommission 
war. ich war damals zufällig Stellvertreter In der Kommis
sion. Er wurde akzeptiert, auch im Nationalrat, und ich bitte 
Sie, bei Ihrer Meinung zu bleiben. Die Minderheit greift einen 
Antrag auf, dem Sie In der letzten Runde Ihre Zustimmung 
gegeben haben. Er entspricht Inhaltlich genau dem, was 
Frau Lalive d'Eplnay beantragt hat. 
Die SP-Fraktion empfiehlt Ihnen, den Antrag der Minderheit 
zu unterstützen. 

Schlbll Ernst (V, ZH): Namens der SVP-Fraktion bitte ich 
Sie, Absatz 4 zu streichen, und zwar deshalb, weil er über
flüssig ist. Man muss die Schwarzarbeit ahnden, indem man 
das Bundesgesetz gegen Schwarzarbeit durchsetzt. Wenn 
man die Vorgaben dieses Gesetzes durchsetzt, kann sich 
kein Unternehmer mehr in schwerwiegender Art und Weise 
Schwarzarbeit leisten, weil er sonst Konkurs geht. Aber 
wenn man natürlich die Schwarzarbeit von Papierlosen dul
det, ~rsucht man auf der anderen Seite, Im Ausländerge
setz einen weiteren Passus einzufOhren, um so die Arbeitge
ber bestrafen zu können. 
Ich denke, das Ist widersprilchlich, und daher bitte ich Sie 
namens der SVP-Fraktion, den Antrag der Minderheit abzu
lehnen. 

Flur! Kurt (AL, SO): Die FDP-Fraktion unterstOtzt das Anlie
gen der Bekämpfung der Schwarzarbeit selbstverständlich, 
wie das In der Fassung des Nationalrates vom 16. Juni 2004 
vorgesehen war. Inzwischen aber haben wir das Bundesge
setz gegen die Schwarzarbeit. Er ist zwar weniger rigid als 
die vorgeschlagene Fassung der Minderheit, es gibt dort 
eine Kann-Vorschrift; das Ist der grosse Unterschied. In der 
Kommission sind wir zum Schluss gelangt, dass wir hier mit 
dieser Bestimmung keine parallele Schwarzarbeitsgesetzge
bung und auch kein paralleles Submisslonsrecht In Kraft tre
ten lassen wollen. 
Deswegen bitten wir Sie, den Antrag der Minderheit abzu
lehnen. 

BOhlmann Cecile (G, LU): Herr Flur!, wie kommen Sie dar
auf zu sagen, es sei eine Kann-Formulierung? Im Bundes
gesetz gegen die Schwarzarbeit heisst es: «GestOtzt auf die 



..3,:'!) 
02.024 Conseil national 1252 28 septembre 2005 

endgOltigen Entscheide, die bei schwerwiegenden Verstös
sen gegen dieses Gesetz mitgeteilt werden, schliesst die zu
ständige kantonale Behörde .... aus.» Es handelt sich also 
nicht um eine Kann-Formulierung. Warum sagen Sie, es 
gebe da eine Kann-Formulierung? 

Flurl Kurt (RL, SO): Ich habe das dem Protokoll unserer Sit
zung vom 23. Juni entnommen. Den Gesetzestext habe Ich 
nicht vor mir, aber wenn es keine Kann-Bestimmung ist, ist 
es umso weniger nötig, dass wir hier eine andere Bestim
mung aufnehmen; dann ist es eine Wiederholung dessen, 
was im Bundesgesetz gegen Schwarzarbeit steht. Die Min
derheit beantragt ohnehin etwas, was nicht mehr nötig ist. 

Studer Helner (E, AG): Ich kann nicht verstehen - und das 
ist auch die Meinung von Walter Donze -, dass man hier 
nicht der Minderheit zustimmt. Wenn Sie die Missbrauchs
frage ernst nehmen, dann muss dies auch in diesem Gesetz 
klar festgehalten werden. All das, was jetzt relativiert wurde, 
stimmt nicht. Ich bitte Sie also sehr: Halten Sie an dem fest, 
was Sie frOher entschieden haben und was dem Minder
heitsantrag entspricht 
Da ich jetzt ausnahmsweise einmal das Wort ergriffen habe, 
erlaube ich mir noch eine Bemerkung: Ich bitte die Kommis
sionssprecher, das zu tun, was Ihre Vorgänger bei der letz
ten Vorlage nicht getan haben und was sie jetzt auch nicht 
tun. Es heisst in unseren Bestimmungen, dass sich immer 
nur der eine oder der andere äussert, ausser bei wenigen 
grundsätzlichen Themen. Bei diesen beiden Vorlagen haben 
wir immer von den Kommissionssprechern beider Sprachen 
ausführliche Darstellungen erhalten, was unserem Ge
schäftsreglement, das wir beschlossen haben, nicht ent• 
spricht. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Der Antrag der Minderheit 
sieht einfach vor, dass das Gesetz hier etwas vorschreibt, 
was schon in einem anderen Gesetz enthalten ist Es Ist un
nötig, Sie können es weglassen, wie der Ständerat das tat 
und die Mehrheit es tun will. Wenn Sie gerne politische De
klarationen haben und wenn die Zustimmung zum Antrag 
der SP und der GrOnen hier bedeuten wOrde, dass diese die 
beiden Gesetze, das Asylgesetz und das Ausländergesetz, 
mittragen könnten, so können Sie hier am Ende nachgeben. 
Es ist eine unnötige Bestimmung, aber es ist keine Katastro
phe, wenn Sie sie hineinschreiben. 

Pfister Gerhard (C, ZG), tor die Kommission: Zu Herrn Stu
der: Ich glaube, wir gehen morgen zusammen das Amtliche 
Bulletin durch. Ich kann ihm z. B. zeigen, dass ich bei Artl· 
kel 23 ausführlich von der Minderheit und deren Überlegun
gen gesprochen habe. Aber wir können das morgen klären. 
Bei diesem Artikel geht es um eine Ermessensfrage. Die 
Kommission des Ständerates und der Ständerat haben un
sere ursprOngliche Fassung abgelehnt, und auch die Kom
missionsmehrheit fand diesen Absatz jetzt problematisch. 
Es ist einmal problematisch, wenn Sie ihn so belassen, wie 
es unser Rat beschlossen hat. Aber das ist auch nicht das 
Anliegen der Minderheit BOhlmann. Wenn man ihn so be
lässt, wie wir ihn beschlossen haben, stellt sich z. B. die 
Frage, ob der Bund damit nicht in kantonales Submissions
recht eingreift. Im von Frau BOhlmann erwähnten Artikel des 
Bundesgesetzes gegen die Schwarzarbeit helsst es nämlich 
ganz klar, dass die kantonale Behörde dann eingreifen kann. 
Das wOrde die Submisslonsreglemente nicht tangieren. 
Ich möchte aber doch noch sagen, dass das Problem bei 
diesem Artikel eigentlich darin besteht, dass Sie unter Um
ständen diejenigen bestrafen, die Sie nicht bestrafen wollen. 
Denn wenn Sie einen Arbeitgeber, z. B. einen Unternehmer, 
dafür bestrafen, und dieser Unternehmer geht pleite oder 
macht Konkurs, Ist damit unter Umständen das Risiko eines 
Arbeitsplatzverlustes fOr andere verbunden. Das waren die 
Erwägungen, die dazu gefOhrt haben, dass man sich in der 
Kommission dem Antrag nicht anschliessen konnte. 
Darüber hinaus will die Minderheit BOhlmann im Ausländer
gesetz einen Verweis auf das Bundesgesetz gegen die 

Schwarzarbeit anbringen, d. h. eigentlich nichts anderes, als 
dass bei Schwarzarbeit das Bundesgesetz gegen die 
Schwarzarbeit zum Tragen kommt. In diesem Sinne ist das 
ein Antrag, der nicht so wichtig ist. Es ist besser, man regelt 
das im Bundesgesetz gegen die Schwarzarbeit und nicht Im 
Ausländergesetz. 

Fasel Hugo (G, FR): Herr Pfister, ich möchte Ihnen eine 
Frage stellen. Ich finde Ihre Argumentation doch sehr eigen
artig. Sie sagen: Ein Betrieb, der Leute schwarz beschäftigt, 
könnte Bankrott gehen, wenn man ihm das verbietet. Das 
haben Sie soeben gesagt Deshalb sind Sie gegen diesen 
Artikel. Ich finde es schon eigenartig, wenn das Parlament 
heute beschliesst, dass Betriebe über Schwarzarbeit erhal
ten werden sollen. 

Pfister Gerhard (C, ZG), fOr die Kommission: Ich muss das 
präzisieren. Es geht um Folgendes: Wenn ein Unternehmer, 
dessen Unternehmen von öffentlichen Aufträgen abhängig 
ist, rechtskräftig verurteilt wird, besteht eine gewisse Gefahr 
fOr dieses Unternehmen, wenn ihm die öffentlichen Aufträge 
entzogen werden. 

Vlscher Daniel (G, ZH): Es haben jetzt eigentlich alle Vo
tantinnen und Votanten, die gegen den Minderheitsantrag 
waren - inklusive Bundesrat Blocher - gesagt, sie lehnten 
Ihn ab, weil er unnötig sei. Sie, Herr Pfister, haben jetzt als 
Erster gesagt, es gebe auch materielle Gründe gegen die
sen Antrag. 
Ist das jetzt Ihre Privatmeinung, oder haben alle anderen 
Votanten einfach vergessen, dass sie eigentlich dagegen 
waren, und nur formelle Gründe vorgeschoben? Herr Bun
desrat Blocher hat eigentlich klar gemacht, dass es eine 
kosmetische Frage ist. Eigentlich wollen alle ausser Sie das 
Gleiche, nämlich dass eine Bestrafung erfolgt. 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Ich habe in 
meiner Eigenschaft als Kommissionssprecher nur die Argu• 
mente wiederholt, die dafOr verantwortlich waren, dass der 
Ständerat diese Bestimmung gestrichen hat 

Aeschbacher Ruedi (E, ZH): Herr Kollege Pfister, Sie ha
ben gesagt, Arbeltsplätze könnten verloren gehen, wenn 
man einen Unternehmer bestrafe. Das stimmt schon, aber 
die logische Folgerung wäre ja dann - und da möchte ich 
Sie fragen, ob Sie dem zustimmen -, dass man Oberhaupt 
keinen Arbeitgeber, keinen Unternehmer mehr bestrafen 
dürfte, denn wenn ein solcher Ins Gefängnis muss, gehen 
möglicherweise eben diese Arbeitsplätze verloren. Das ist 
doch eine Argumentation, die nicht verhält! 

Pfister Gerhard (C, ZG), tor die Kommission: Ich wollte nur 
noch einmal die Überlegungen darlegen, die der Ständerat 
angestellt hat Es waren diese Überlegungen. Ich bin selbst
verständlich gegen Schwarzarbeit. Ich habe dem Schwarz
arbeitsgesetz In diesem Rat zugestimmt. 

Studer Heiner (E, AG): Weil der Kommissionsberichterstat
ter meine Bemerkung missverstanden hat, muss ich sie er
klären. Lesen Sie Artikel 19 unseres eigenen Geschäftsre
glementes, da steht in Absatz 2: ccBerlchterstatterinnen und 
Berichterstatter teilen Ihre Erläuterungen nach Themen un
tereinander auf. Ausser bei besonders wichtigen und kom
plexen Fragen verzichten sie auf Wiederholungen in einer 
anderen Amtssprache.» Das steht hier, und das wurde beim 
Asylgesetz und auch beim Ausländergesetz nicht gemacht. 
Wir brauchen viel zu viel Zeit fOr Wiederholungen in zwei 
Sprachen. Ich bitte generell alle Kommissionssprecherinnen 
und Kommissionssprecher - sie wurden vom BOro Immer 
wieder darauf hingewiesen -, sich daran zu halten. (Beifall) 

Beck Serge (RL, VD), pour 1a commission: Puisqu'il eta.it 
convenu que cet article serait un objet important sur lequel 
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las deux rapporteurs devraient s'exprlmer, je reviendrai tout 
a !'heure sur les remarques de Monsieur Studer. 
Sur le plan formal, une symetrie n'est absolument pas ne
cessaire entre les textes juridlques. Je ne suis pas jurlste; 
mais, si nous pratiquons systematiquement ce raisonnement 
de symetrie, 1a legislation deviendra rapidement un touillis 
de dispositions croisees. Las dispositions adequates exis
tent dans la loi contre le travail au noir. Mais surtout, ne me
langeons pas tout: Monsieur Gysin, il n'y a pas la d'interat 
pour la formation de l'opinion publique; vous avez fait allu
sion aux votations de ce week-end; ies consequences de 
ces votetions sont reglees dans le cadre des mesures d'ac
compagnement; alles n'ont rien a faire dans ce texte de lol. 
Je crois qu'il taut aussl Atre clalr et coherent lorsque nous 
debattons d'un sujet. 
En ce qui conceme le tond, je me suis deja exprime a titre 
personnel puisque j'al refuse de voter la loi contre le travail 
au noir et je vous prie de vous reterer a la declaration que j'ai 
falte ä cette occaslon. 
Ceci dlt, Monsieur Studer, vous me permettrez de ne pas du 
tout comprendre votre remarque. Je constate d'ailleurs que 
les repetitions ne dolvent pas vous gAner, dans la mesure ou 
vous n'ecoutez pas les rapporteurs. 
Mais je crois que nous avons tres clairement organise ces 
travaux. Nous nous sommes repartl les interventions sur les 
articles de moindre importance alternativement, et nous 
avons exprime dans les deux langues les considerations de 
la commission sur les articles les plus importants. 
Ceci dit, un certain nombre de personnes dans ce conseil 
tonctionnent avec la pendule. Je l'ai deja dit dans le cadre 
des travaux de la lol sur le Parlament: s'il n'y a que va qul 
compte, c'est une bien pietre image de la democratie que 
nous donnons ä. nos concitoyens. Des legislatlons aussi im
portantes que celle-ci et que celle sur l'aslle meritent d'Atre 
debattues, et dans les deux langues, sur les polnts impor
tants. C'est necessaire pour 1a formation de l'opinion des cl
toyens de ce pays. 

Abstimmung- Vote 
Für den Antrag der Mehrheit .... 103 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit ..•• 70 Stimmen 

Art- 120 Abs. 2 Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Titel 
Bundesgesetz vom 17. Juni 2005 Ober das Bundesgericht 
(löst das geltende Bundesrechtspflegegesetz am 1. Januar 
2007 ab) 
Art. 838st c 
c. Entscheide auf dem Gebiet des Ausländerrechtes: 

2. .... sowie gegen Entscheide Ober die Verlängerung der 
Grenzgängerbewilllgungen, die Verlegung des Wohnsitzes 
in einen anderen Kanton, den Stellenwechsel von Personen 
mit einer Grenzgingerbewllligung sowie die Erteilung von 
Reisepapieren an schrittlose Ausländerinnen und Ausländer. 

Art. 120 al. 2 eh. 3 
Proposition de /a comm/ss/on 
Tltre 
Loi federale du 17 juin 2005 sur le Tribunal tederal 
(cette loi remplacera la lol federale d'organisation judlclalre a 
partir du 1er janvfer 2007) 
Art. 83 let. C 
c. Declsions en matlere de leglslation sur les etrangers: 

2 ..... les decisions relatives a la prolongatlon de la duree de 
validite des autorisations frontalieres, le deplacement de la 
residence dans un autre canton, le changement d'emploi du 
titulaire d'une autorlsation frontaliere et la delivrance de do
cuments de voyage aux etrangers sans pieces de legltima
tion. 

Angenommen -Adopte 
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Art.120 Abs. 2 Zlff. 3bls 
Antrag der Kommission 
Streichen 
(siehe Postulat SPK-NR 05.34n) 

AntragBanga 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 
Schrfftl/che BegrOndung 
Im Gegensatz zum Bundesrat hat die Mehrheit des Stände
rates erkannt, dass dringender Handlungsbedarf zur Be
kämpfung von Zwangshelraten und zum besseren Schutz 
der Opfer von Zwangsheiraten besteht. Ich habe auch nicht 
etwa Obersehen, dass die Staatspolitische Kommission an
stelle der standerätlichen Fassung das Postulat 05.34n 
«Strafbarkeit von Zwangsheiraten und arrangierten Heira
ten» zum Entscheid unterbreitet. 
Nachdem aber der Bundesrat die Anfrage 04.1181 mit wenig 
überzeugenden Argumenten negativ beantwortete, fehlt mir 
der Glaube. Der Druck zur ernsthaften Prüfung dieser Sache 
Ist demzufolge aufrecht zu erhalten. 
Sollten die Kommissionssprecher und der Bundesrat ihren 
ernsthaften Handlungswillen ausreichend glaubhaft ma
chen, so bin ich allenfalls bereit, meinen Antrag zurückzuzie
hen. 

Art. 120 al. 2 eh. 3bls 
Proposltlon de la comm/sslon 
Biffer 
(volr le postulat CIP-CN 05.3477) 

Proposition Banga 
Adherer ä. la decision du Conseil des Etats 
Deve/oppement par ecrlt 
Contrairement au Conseil federal, la majorlte du Conseil des 
Etats a reconnu qu'il etalt urgent d'aglr afin de lutter contre 
les mariages forces et de rentorcer la protection des per
sonnes qui en sont victimes. Je tiens en l'occurrence a preci
ser que le depöt par la Commlssion des lnstltutions 
politiques du postulat 05.34n, •Repression des mariages 
forces et des mariages arranges» - cense remplacer la pro
positlon du Conseil des Etats -, ne m'a pas echappe. 
Cela dit, les arguments peu convaincants avances par le 
Conseil federal dans sa reponse a la question que f ai posee 
a ce sujet (04.1181) me rendent sceptlque. II me parait donc 
necessaire de prevenir tout relächement sur ce dossler de 
faqon qu'il soit examlne serleusement. 
Toutefols, Je serais eventuellement dlspose a retirer ma pro
position sl le rapporteur de 1a commlsslon et le Conseil 
federal devaient apporter la preuve qu'ils sont animes d'une 
veritable volonte de faire bouger les choses. 

Pfister Gerhard (C, ZG), für die Kommission: Zuhanden der 
Materialien müssen wir das jetzt halt auch zweisprachig ma
chen, Ich bitte Herrn Studer um Verständnis. 
Der Ständerat hat bei diesem Artikel am Ende diese neue 
Formulierung beschlossen, nicht weil er überzeugt war, dass 
er damit die richtige Lösung getroffen und das Problem der 
Zwangsheirat sicher gelöst hat, sondern um dem Nationalrat 
und der Kommission den Auftrag zu geben, die richtige For
mulierung zu finden und zu beurteilen, an welchem Ort und 
in welchem Gesetz man hier leglferleren müsste. 
Die Kommission hat diese Problematik der Zwangsheirat 
ausführlich diskutiert, dann aber feststellen müssen, dass 
die Sache zu komplex ist, um sie jetzt, im laufenden Diffe
renzbereinigungsverfahren des Ausländergesetzes, zu re
geln. Deshalb hat die Kommission einstimmig beschlossen, 
diese Bestimmung zu streichen, aber gleichzeitig ein Postu
lat einzureichen, dessen Wortlaut Sie auf Seite 62 der 
Fahne sehen können. Der Bundesrat hat bereits zugesi
chert, das Postulat anzunehmen, sodass gründlicher abge
klärt werden kann, ob gesetzgeberischer Handlungsbedarf 
besteht, und wenn ja, welcher. 
Dann gibt es noch den Einzelantrag Banga zu diesem 
Vorhaben, der die Fassung des Ständerates beibehalten 
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möchte. Da besteht ein gewisses Misstrauen, ob man die 
Sache seitens der Verwaltung denn auch wirklich lösen 
wolle. Die Kommission konnte ihm zusichern, dass wir sehr 
daran sind, diese Problematik zu lösen. Als Exekutivpolitiker 
kennt Herr Banga ja den manchmal etwas fahrlässigen Um
gang der Exekutive mit Postulaten. Ich denke, dass wir die
ses Anliegen vertieft diskutieren sollten, aber nicht im 
Rahmen der Differenzbereinigung beim Ausländergesetz. 
Das war ein einstimmiger Beschluss der Kommission; uner
wartet haben wir am Schluss doch noch In irgendeiner Frage 
harmonisch zueinander gefunden und haben einen einstim
migen Beschluss gefasst. 

Vermot-Mangold Ruth-Gaby (S, BE): Zwangshelraten sind 
neu zu einem Gesprächsthema geworden, gestützt durch 
Medienberichte Ober Tötungen von jungen Frauen hier bei 
uns, die sich weigerten, die von den Eltern arrangierten oder 
erzwungenen Heiraten im Heimatland einzugehen, oder von 
Frauen, die sich vom Ehemann trennten, den die Familie 
ausgewählt hatte. Solche Taten lösen Erschrecken aus und 
zeigen Abgrunde auf, die wir nur schwer einordnen können. 
Allgemein sind uns Zwangsheiraten fremd. Wir kennen die 
arrangierten Heiraten aus unseren jüngeren Familienge
schichten. Von Zwang wird hier nicht gesprochen. Aber wo 
ist der Unterschied? Wir haben uns in der Kommission lange 
über die Abgrenzung von arrangierter Heirat und Zwangs
heirat unterhalten. Wir haben uns auch gefragt, ob Sanktio
nen nur in der Schweiz oder auch für Personen gelten 
sollen, die ihre Angehörigen, meist Jugendliche, aus der 
Schweiz ins Heimatland schicken, damit sie dort zwangsver
heiratet werden. 
Wir sind zum Schluss gekommen, dass wir zuerst alles wis
sen müssen, um nicht - wie Stefan Trechsel, emeritierter 
Strafrechtsprofessor, letzten Sonntag In der ocNZZ» zitiert 
wurde - «eine Gesetzesflut auszulösen, die unnötig ist». Wir 
fordern in unserem Kommissionspostulat einen Bericht. Die 
Verwaltung soll mit Frauenhäusern, Ausländerberatungsstel
len, Rechtsexpertinnen, Frauenorganisationen usw. zusam
mensitzen und die Frage ausleuchten. Wir werden an
schliessend entscheiden, ob und wo eine gesetzliche Be
stimmung zur Bestrafung von Zwangshelraten eingefügt 
werden muss; ob im Ausländergesetz, wie der Ständerat 
dies will, oder in Artikel 181 bis StGB, Nötigungen. Der Be• 
schluss des Ständerates soll vorläufig zugunsten des Postu
lates der SPK ausgesetzt werden. 
Warum dieser Aufwand, wenn doch die Eheschliessung zu 
den privatesten Bereichen gehört, die uns nichts angehen? 
Es darf uns nicht egal sein, dass Junge Frauen oder Männer 
unter Drohungen und Nötigung in eine Lebensgemeinschaft 
mit einem Partner oder einer Partnerin gezwungen werden, 
aus der sie kaum mehr oder dann nur unter Lebensgefahr 
ausbrechen können. Es gibt Ja auch bei uns Fälle von jun
gen, emanzipierten Ausländerinnen, die hier geboren und 
aufgewachsen sind und ihren Widerstand gegen eine 
Zwangsverheiratung mit dem Leben bezahlen mussten. 
Haben wir auf der anderen Seite das Recht, Handlungswei
sen anderer Kulturen wie sexuelle Verstümmelung, Kinder
heiraten, Steinigungen zu kritisieren oder gar zu bestrafen? 
Ja, das haben wirl Wir verurteilen andere Kulturen zwar 
grundsätzlich nicht und werten sie nicht ab, aber wir haben 
die Pflicht, kulturell bedingte oder kulturell definierte Hand
lungsweisen, die die Würde und Rechte von Menschen ver
letzen, zu verfolgen; und Zwangsheiraten verletzen die 
Rechte der Opfer. Wir können uns nicht mit dem Hinweis 
aus der Verantwortung stehlen, dass dies ja andere, kulturell 
bedingte Lebensformen seien. Mit kulturellen Normen, das 
haben wir letzte Woche an einer internationalen Tagung an 
der Universität Bem zu Gewalt gegen Frauen einmal mehr 
diskutiert, darf man nie Menschenrechtsverletzungen ent
schuldigen oder die Menschenrechte aushebeln. 
Nächste Woche wird der Europarat den Bericht unserer Kol
legin Rosmarie Zapf! diskutieren. Ihre wichtigsten Forderun
gen - sie könnte sie hier ja eigentlich selber vertreten, aber 
sie kann das anscheinend nicht - sind folgende: Sie ver-

langt, dass in den 45 Mitgliedstaaten des Europarates eine 
entsprechende Gesetzgebung geschaffen wird, wonach die 
Zwangs- und Kinderheirat verboten und erzwungene Ehen 
als ungOltig erklärt werden sollen. Sie fordert die Staaten 
auf, Zwangs- und Kinderheirat analog zur sexuellen Gewalt 
und zu Vergewaltigung zu bestrafen, einen entsprechenden 
Opferschutz zu organisieren und Opferschutzorganisationen 
zu schaffen. Sie empfiehlt den Mitgliedstaaten auch, die ver
schiedenen Konventionen des Europarates, die dieses 
Thema betreffen, zu ratifizieren. 
Ich warne nochmals davor: Zwangsheiraten unter kulturellen 
Gesichtspunkten zu beurteilen - afrikanische, muslimische 
Kulturen -, führt zu Rassismus und Kulturverachtung, und 
das wollen wir nicht, sondem wir sollen diese Frage aus
schliessllch unter den Aspekten der Verletzung der Men
schen• und Frauenrechte, der Diskriminierung und der 
Gewalt betrachten. 
In diesem Sinne bitte ich Sie, das Postulat zu unterstützen. 

Leuenberger Ueli (G, GE): C'est evident: il est important 
que le mariage force ne puisse pas Atre tolere. II est impor
tant de le combattre et cela avec des moyens adequats, 
avec les moyens les plus efficaces aussi bien au nlveau de 
l'arsenal legislatif - a disposition ou a creer - que par des 
campagnes d'informatlon et de preventlon au sein des com
munautes qul sont plus touchees que d'autres par ce pro
bleme qui est extrAmement grave. 
Nous avons longtemps discute a la seance de la Commis
sion des lnstltutlons politiques et nous avons comprls qu'il y 
avait toute une serie de questions qui restaient ouvertes. 
Une des questions les plus importantes est la distlnctlon en
tre le marlage force et le mariage arrange, bien que ce soit 
parfois la m6me chose. II y a un besoln d'eclalrcir cette 
questlon lorsqu'on sait que dans le monde 50 a 60 pour cent 
de tous les mariages sont des mariages arranges, ce qui 
veut donc dlre que deux familles lnterviennent dans ces ma
rlages. C'est comme chez nous il y a deux ou trois g{mera
tions ou cela se pratiqualt parfois encore. 
II y a des sltuations complexes. SI l'on veut Atre efflcace, 
pour combattre le mariage force, II est important d'y voir plus 
clalr. Le Conseil federal a promis de travalller dans ce sens. 
Je vous invlte, puisque la problematique est dlscutee en ce 
moment, a adopter le postulat 05.34n de la commlssion. 
Je peux assurer a Monsieur Banga qu'il y a unanimite afin 
d'empolgner le probleme, mais qu'on a besoin de plus d'in
formations pour choisir les moyens legislatifs et aussi en ma• 
tiere d'information et de prevention. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Beim vom Ständerat be· 
schlossenen Artikel betreffend Zwangsheirat handelt es sich 
um einen Spezialtatbestand der Nötigung. Das alles ist 
heute an sich schon unter der allgemeinen Norm der Nöti
gung strafbar. Aber wie er bereits am 16. Februar dieses 
Jahres in seiner Antwort auf eine Anfrage von Herrn Banga 
ausgeführt hat, glaubt der Bundesrat, dass es richtig ist, fOr 
die Zwangsheirat im Strafgesetzbuch einen Spezialtatbe
stand zu schaffen. Mindestens wOrde dadurch das Problem
bewusstsein geschärft. 
Aber der Im Plenum des Ständerates entworfene Vorschlag 
liegt, was das Strafmass anbelangt - sechs Monate bis fOnf 
Jahre-, einfach ausserhalb des Strafgesetzbuches. Er muss 
also dort hinsichtlich des Strafmasses eingereiht werden. 
Und zudem ist natürlich der Begriff «Zwangsheirat„ nicht 
einfach so klar. Auf Französisch spricht man von «mariage 
force». Ich frage Sie: Welche Heirat Ist nicht «force», welche 
Ist «force»? Und womöglich soll sie strafbar sein, wenn das 
fraglich ist. Da muss man aufpassen, was man festschreibt. 
Da sind wir im Bereich der persönlichen Verhältnisse. Ich 
habe jemanden Im Rat gefragt: Bist du auch verheiratet? 
War das eine «marlage forcen? Da hat er gesagt, die erste 
Ehe sei es gewesen, es habe nur etwas lange gedauert, bis 
er es gemerkt habe. 
Wir müssen diesen Tatbestand strafrechtlich also klarer for
mulieren: aber der Bundesrat anerkennt das Anliegen. Ich 
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habe das Postulat, das hier vorliegt, dem Bundesrat bereits 
zur Annahme vorgelegt, und der Bundesrat hat bereits ent
schieden: Wenn Sie dieses Postulat annehmen, wird er es 
umsetzen, in dem Sinne, dass wir das Strafgesetzbuch än
dern, dabei aber die strafrechtliche Umschreibung und das 
Strafrnass besser fassen. 
Ich bitte Sie, der Kommission zuzustimmen. Ich glaube, da
mit erfüllen Sie auch das Anliegen von Herrn Bange. 

Banga Boris (S, SO): Als altes Politfossil bin ich natürlich 
immer misstrauisch. Aber nach dieser Zustimmung der Kom
missionsreferenten, der Kolleginnen und Kollegen aus der 
Kommission und vor allen Dingen auch nach dem Votum von 
Bundesrat Blocher - dem ich ja glaube, weil er Bundesrat 
ist - bin ich bereit, meinen Antrag zurückzuziehen. Ich er
warte einfach, dass diese Arbeiten innert eines Jahres ge
macht sind, und ich bitte Sie, unter anderen auch die 
Organisation Terra des femmes einzuladen und anzuhören, 
die sich mit diesen Problemen sehr eingehend beschäftigt. 

La presldente (Meyer Therese, presidente): Monsieur Banga 
retire sa proposition. 

Angenommen gemäss Antrag der Kommission 
Adopt, selon la proposit/on de la commlsslon 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 6-8 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 120 al. 2 eh. 6-8 
Proposition de la commisslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopt, 
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Ausländergesetz 
Lol sur les etrangers 

Differenzen - Divergences 
Botschaft des Bundesrates 08.03.02 {BBI 2002 3709) 
Message du Conseil f6d6ral 08.03.02 (FF 2002 3469) 
Nallonalrat/Consefl national 05.0S.04 (Erstrat - Premier ConselQ 
Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 07 .05.04 {Fortsetzung - Suite) 
Nallonalrat/Consell national 15.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nallonalrat/Consell national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.03.05 (Zwettrat- Dewcfllme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 17.03.05 (Fortsetzung-Suite) 
Nallonalrat/Consell national 27.09.05 (Differenzen - Dlvergence&) 
Nationalral/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.12.05 (Differenzen - Divergentes) 
Ständerat/Conseil des Etals 12.12.05 (Differenzen - Divergences) 
Nationalrat/Conseil national 16.12.05 (SChlussabstimmung- Vote final) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.12.05 (SChlussab&timmung - Vote final) 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federale aur les etrangers 

Art. 22 
Antrag der Mehrheit 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Antrag der Minderheit 
(Leuenberger-Solothum, Brunner Christiane, Studer Jean) 
Festhalten 

Art. 22 
Proposition de Ja msjorlte 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Proposition de la mlnorfte 
(Leuenberger-Solothurn, Brunner Christiane, Studer Jean) 
Malntenlr 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Zu den formel
len Bemerkungen möchte Ich nicht mehr Stellung nehmen. 
Die Harmonisierung habe ich bereits In meinen Ausführun• 
gen zum Asylgesetz behandelt; ich komme ganz am Schluss 
noch auf eine weitere Harmonisierung zu sprechen, die sich 
unterdessen aus unserer Abstimmung In Bezug auf die Um
setzung der bilateralen Abkommen zwischen der Schweiz 
und der EU Ober die Assoziierung an Sehengen und an Du
blin vom 17. Dezember 2004 ergeben hat. Es sind Vorschrlf• 
ten, die damals akzeptiert wurden und jetzt auch noch Ins 
Gesetz aufgenommen werden müssen; wir werden das Im 
Verlauf der Beratungen sehen. 
Jetzt aber zur einzigen materiellen Differenz, die im Bundes
gesetz Ober die Ausländerlnnen und Ausländer noch be
steht. Sie haben auch hier eine komplette Fahne; die Be
stimmungen, die wir das letzte Mal beraten und über die wir 
definitiv entschieden haben, sind Integriert. 
Bel Artikel 22 entschied der Ständerat ln der ersten Lesung 
entgegen der Kommissionsmehrheit und dem Nationalrat, 
dass die Erteilung \/On Bewilligungen zur Ausübung einer Er
werbstätigkeit bei Bedarf mit der Auflage zur Schaffung von 
Ausbildungsplätzen durch den Arbeitgeber verbunden wer
den kann. Der Nationalrat entschied In der ersten Lesung 
mit 103 zu 61 und In der zweiten Lesung mit 115 zu 66 Stim
men gemäss der Kommissionsmehrheit und will diese Be
stimmung streichen. 
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Unsere Kommission hat sich jetzt mit 5 zu 4 Stimmen bei 
1 Enthaltung dem Nationalrat angeschlossen. Weshalb? Die 
GrOnde habe Ich bereits In der ersten Beratung erwähnt. Der 
von der Kommissionsminderheit aufrechterhaltene Antrag 
für eine Verpflichtung zur Schaffung von Ausblldungsplätzen 
stellt sachfremde zusammenhänge her. Nicht alle Unterneh• 
men können Ausbildungsplätze anbieten. Bn Nachweis und 
eine elnheltliche Kontrolle wären äusserst aufwendig. Die 
bestehenden Probleme fehlender Ausbildungsplätze können 
nicht über die Zulassung aussereuropälscher Ausländer ge
löst oder angepackt werden. Es geht hier um die Zulassung 
aussereuropäischer Ausländer; alle anderen dürfen Ja nicht 
diskriminiert werden. 
Aus diesem Grund beantrage Ich Ihnen, diese Differenz zu 
bereinigen, der Kommissionsmehrheit und dem Beschluss 
des Nationalrates zuzustimmen. 
Der Bundesrat hat sich unterdessen auch der Mehrheit un
serer Kommission angeschlossen. Ich nehme an, dass Bun
desrat Blocher noch ausführen wird, welche GrOnde den 
Bundesrat motiviert haben, von seinem ursprOnglichen An
trag abzukommen. Ich denke, das Ist ein entscheidender 
Punkt, denn die Arbeitgeber und Gewerbeverbände wollen 
diese Verknüpfung auch nicht. Sie haben klar erklärt, dass 
das sachfremde zusammenhänge sind. Sie könnten dem 
nicht gerecht werden, die Probleme fehlender Ausbildungs
plätze müssten auf anderen Wegen, wie wir sie Im Berufsbll· 
dungsgesetz und In anderen Vorschriften beschreiten, ge
löst werden. 

Leuenberger Emst {S, SO): Mit Artikel 22 hat unser Rat Im 
März 2005 beschlossen, es sei die Erteilung von Bewilligun
gen zur Ausübung einer Erwerbstätigkeit fakultativ mit der 
Auflage zur Schaffung von Ausbildungsplätzen durch den 
Arbeitgeber zu verbinden, wenn dafür Bedarf bestehe. Zur 
BegrOndung führe Ich Folgendes aus: «Es besteht eine ge
wisse Wettbewerbsverzerrung zwischen Betrieben, die Im 
Inland Jugendliche ausbilden, und Betrieben, die bereits 
ausgeblldates Personal hauptsächlich aus dem Ausland re
krutieren. Mit dieser Bestimmung sollen Arbeitgeber nöti
genfalls in Ihre sozlalpolltlsche Verantwortung einbezogen 
werden, um das bereits In der Schweiz verfügbare Arbelts
kräftepotenzlal besser auszuschöpfen. Bel nachgewiese
nem Bedarf kann daher die Erteilung der Bewilligung an 
Drittstaatenangehörige mit der Auflage zur Schaffung von 
Ausbildungsplätzen durch den Arbeitgeber oder zu entspre
chenden Entschädigungsbeiträgen verbunden werden. An
gesichts der Bedeutung, die der Bereitstellung von Ausbll· 
dungsplätzen zukommt, Ist die Mögllchkelt einer solchen 
Auflage sinnvoll und zweckmässlg.» (Botschaft S. 3782) 
Was Ich jetzt vorgelesen habe, Ist ein Zitat aus der Bot
schaft, als der Bundesrat noch der Meinung war, dies sei zu 
fördern. Wenn auch ausgeführt wurde, dass die Arbeitgeber 
und die Gewerbeverbände gegen eine solche Bestimmung 
seien, so darf ich Ihnen hier bekennen, dass Ich sehr, sehr 
viele Gewerbetreibende, KMU-Leute, kenne, die sich solche 
Bestimmungen wünschen, genau aus Jenen GrOnden, die 
der Bundesrat damals noch in seine Botschaft geschrieben 
hat. Dess der Bundesrat sehr flexibel geworden Ist, das wis
sen wir. Es trägt zur Stabilisierung der Politik nicht gerade 
bei. Aber das Ist Ja offensichtlich beabsichtigt. 
Ich bitte Sie, mit der Minderheit am ursprOnglichen Be
schluss unseres Rates festzuhalten. 

Blocher Christoph, Bundesrat: Sie haben von Herrn Leuen
berger gehört, dass der Bundesrat der Meinung der Kom
missionsmehrheit ist. Er hat sich das gut überlegt. Herr 
Leuenberger, es Ist nicht einfach, wie Sie das wahrscheinlich 
wünschen, eine DestablllslerungsOberlegung, sondern der 
Bundesrat hat die Sache nochmals angeschaut. Das Ist eine 
Bestimmung, gegen die sich die Klelngewerbler, die Ver
bände sehr stark wehren - Ich sage Ihnen dann, welche 
nicht; da gibt es dann nicht mehr so edle Gründe. 
Es Ist ja klar: Ein Betrieb mit drei Personen, der einen Spe
zialisten haben muss - es geht ja nur noch um die Leute 
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ausserhalb der Europäischen Union - und der nur eine Be
willigung bekommt, wenn er sich verpflichtet, einen Lehr• 
platz anzubieten, kann dies nicht erfüllen. Die Grassen 
können es erfüllen oder erfüllen es bereits, aber die Kleinen 
können das nicht, und darum Ist das ungerecht. 
Die Migrationsämter erteilen also die Bewilligung, wenn der 
Arbeitgeber einen Lehrplatz schafft. Jetzt müssen Sie se
hen: Das Ist zwar gut gemeint - darum war der Bundesrat 
damals dieser Meinung. Jetzt hat er aber gesehen, dass das 
schlechte Folgen hat. und hat es sich anders überlegt. Der 
Bundesrat hat darum einen anderen Entschluss gefasst und 
bittet Sie, der Kommissionsmehrheit zuzustimmen. 
Herr Leuenberger, Sie haben gesagt, es gebe Gewerbler, 
die das wollen. Jetzt müssen Sie sehen: Jemand, der diese 
Bedingung erfüllen kann und erfüllt, der Ist natürlich froh, 
wenn ein anderer, sein Konkurrent, diese Bewilligung nicht 
bekommt, well er diese Bedingung nicht erfüllen kann - das 
Ist der normale Konkurrenzkampf. Da muss man aufpassen, 
dass man diese Beweggründe auch richtig beurteilt. Es Ist Ja 
klar: Angenommen, Ich bin Unternehmer und habe 30 Lehr
linge und kann die Bedingungen erfüllen. Nun kommt einer 
mit drei Angestellten und will auch eine Bewilligung. Er wird 
schikaniert, Indem man Ihm eine Lehrstelle aufzwingt und er 
diese Pflicht gar nicht erfüllen kann: Dann habe ich doch ei
nen Konkurrenten vom Tisch. Diese Beweggründe dürfen 
wir nicht honorieren. Sie sind nicht unanständig - es Ist ja 
die Aufgabe jedes Unternehmens, seinen Konkurrenten in 
die Knie zu zwingen -, aber wir sollten nicht solche Bestlm• 
mlingen machen, die konkurrenzkampfwidrlg sind. 
Darum bittet Sie der Bundesrat, der Kommissionsmehrheit 
wie übrigens auch dem Nationalrat zuzustimmen. Ich glau
be, es Ist hier ein sinnwidriger Artlkel, wenn die Migrations
ämter bei der Bewilligung eines Spezialisten von ausserhalb 
der EU Lehrstellenverpflichtungen aussprechen müssen. 

Abstimmung - Vote 
Für den Antrag der Mehrheit •.•. 19 Stimmen 
Für den Antrag der Minderheit .... 1 O Stimmen 

Art. 30 Abs. 1 Bst. e 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30 al. 1 lel a 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trlx (RL, ZH), für die Kommission: Wir stimmen 
hier dem Beschluss des Nationalrates zu. 

Angenommen - Adopte 

Art. 30a; 46 Abs. 1bls, 2; 708; 70b; 71 Abs. 1; 72 Abs. 1 
Einleitung, Bst. a, h; 73 Abs. 1 Bst. b Zlff. 1, 5, Abs. 2; 
74Abs. 2; 74a; 74b; 75 Abs.1, 2; 77 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 30a; 46 al. 1 bis, 2; 708; 70b; 71 al. 1; 72 al. 1 lntro
ductlon, let. a, h; 73 al. 1 let. b eh. 1, 5, al. 2; 74 al. 2; 74a; 
74b; 75 al. 1, 2; 77 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decislon du Conseil national 

Angenommen - Adopte 

Art. 78 
Antrag der Kommission 
Abs.4 
... Herkunftsstaat in seiner Existenz gefährdet Ist. 
Abs. 6, 7, 7bls, 8 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 78 
Proposition de la commlsslon 
Al. 4 
L:executlon du renvol d'un etranger peut ne pas ätre ral
sonnablement exlgible sl eile condult a une mlse en danger 
concrete de son exlstence dans son Etat d'orlglne ou de pro
venance en ralson d'une guerre, d'une guerre civile, d'une 
sltuation de violence generalisee ou d'une lnsufflsance des 
structures medlcales. 
Al. 6, 7, 7bis, 8 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 79; 80 Abs. 3, 6, &bis, 7; 81; 82 Abs. 1, 3; 95 Abs. 1 a, 
1bls; 102 Abs. 2 Bst. g; 105; 107 Abs. 2; 108; 110 Abs. 2; 
113Abs. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 79; 80 aL 3, 6, &bis, 7; 81; 82 al. 1, 3; 95 al. 1a, 1bls; 
102 al. 2 let. g; 105; 107 al. 2; 108; 110 al. 2; 113 al. 3 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Angenommen -Adopte 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 1 
Antrag der Kommission 
Titel 
Asylgesetz vom 26. Juni 1998 
(Ergänzung der bereits beratenen Artikel) 
Art. 44 Abs. 2 
Ist der Vollzug der Wegweisung nicht zulässig, nicht zumut
bar oder nicht möglich, so regelt es das Anwesenheltsver
hältnls nach den gesetzlichen Bestimmungen Ober die 
vorläufige Aufnahme nach dem Bundesgesetz vom 20. De
zember 2005 Ober die Ausländerinnen und Ausländer (AuG). 
Art. 76 Abs. 4 
Geben die betroffenen Personen auf das gewährte rechtli• 
ehe Gehör keine Stellungnahme ab, so verfügt das Bundes
amt die Wegweisung. Für den Vollzug der Wegweisung 
gelten die Artikel 1 o Absatz 4 und 46 bis 48 dieses Gesetzes 
sowie Artikel 70 AuG sinngemäss. 
Art. 79 
Der vorObergehende Schutz erlischt, wenn die schutzbedOrf
tige Person den Mittelpunkt Ihres Lebensverhältnisses ins 
Ausland verlegt, auf den vorübergehenden Schutz verzichtet 
oder gestützt auf das AuG eine Nledertassungsbewllllgung 
erhalten hat. 
Art. 84 
Kinderzulagen fOr Im Ausland lebende Kinder von Asylsu
chenden werden während des Asylverfahrens zurückbehal
ten. Sie werden ausbezahlt, wenn die asylsuchende Person 
als ROchtllng anerkannt oder nach Artikel 78 Absätze 2, 3 
und 5 AuG vorläufig aufgenommen wird. 
Art. 107 Abs. 1 
Zwischenvertagungen, die In Anwendung der Artikel 10 Ab
sätze 1 bis 3 und 18 bis 48 dieses Gesetzes sowie Artikel 70 
AuG ergehen, können nur durch Beschwerde gegen die 
Endverfügung angefochten werden. Vorbehalten bleibt die 
Anfechtung von Verfügungen nach Artikel 27 Absatz 3. 
Art. 108a Tdel 
Beschwerdefristen 
Art. 108a Abs. 2 
Die Überprüfung der Rechtmässlgkelt und der Verhältnls
mässlgkeit der Haft nach Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer 5 AuG kann jederzeit mittels Beschwerde beantragt 
werden. 
Art. 109 71tel 
Behandlungsfristen 
Art. 109 Abs. 8 
Die Rekurskommlsslon entscheidet Ober Beschwerden ge
gen Entscheide nach Artikal 73 Absatz 1 Buchstabe b Zif
fer 5 AuG unverzüglich In der Regel aufgrund der Akten. 
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Art. 111 Abs. 2 Bst. d 
d. Anordnung der Haft nach Artikel 73 Absatz 1 Buchstabe b 
Ziffer 5 AuG. 

Art. 120 al. 2 eh. 1 
Proposition de /a commisslon 
Tltre 
Loi du 26 Juin 1998 sur l'aslle 
(Articles ajoutes aux articles deja examines) 
Art. 44al. 2 
Si l'executlon du renvoi n'est pas possible, est llliclte ou ne 
peut Atre ralsonnablement exlgee, l'offlce regle les conditi
ons de residence conformement aux disposltlons de la loi 
federale du 20 decembre 2005 sur las etrangers (LEtr). 
Art. 76al. 4 
SI, le drolt d'Atre entendu ayant ete accorde, la personne 
concernee ne prend pas posltlon, l'office declde alors de la 
renvoyer. Les artlcles 1 o alinea 4 et 46 a 48 de la presente 
lol, alnsl que l'artlcle 70 LEtr s'appllquent par analogie a 
l'executlon du renvol. 
Art. 79 
La protectlon provlsolre s'eteint lorsque la personne a prot&
ger transfere son centre de vie dans un autre pays, renonce 
a la protectlon provisolre ou a obtenu une autorlsation d'eta
blissement en vertu de la LEtr. 
Al. 84 
Pour les requerants dont les enfants vlvent a l'etranger, les 
allocatlons sont retenues pendant la duree de la procedure. 
Elias sont versees lorsque le requerant est reconnu comme 
refugle ou admis a tltre provisoire au sens de l'artlcle 78 ali
neas 2, 3 et 5 LEtr. 
Art. 107 al. 1 
Les decisions incldentes prlses en applicatlon de l'article 1 0 
allneas 1 a 3 et des articles 18 a 48 de la presente lol, alnsi 
que de l'artlcle 70 LEtr, ne peuvent Atre contestees que dans 
le cadre d'un recours contre la declslon finale. Le recours 
contre les decisions prlses en application de l'artlcle 27 all
nea 3 est reserve. 
Art. 1 0Ba t/tre 
Deiais de recours 
Art. 108a al. 2 
L.:examen de la legallte et de la proportionnallte de la deten
tion en vertu de l'artlcie 73 alinea 1 lettre b chlffre 5 LEtr peut 
Atre requls en tout temps par le blais d'un recours. 
Art. 109 tffre 
Delais de traltement des recours 
Art. 109 al. 3 
La commisslon de recours statue sans delai et, en regle g&
nerale, sur dossler sur les recours deposes contre des deci
sions rendues en vertu de l'article 73 allnea 1 iettre b chif
fre 5 LEtr. 
Art. 111 al. 2 /et. d 
d. mise en detention au sens de l'article 73 allnea 1 lettre b 
eh iffre 5 LEtr. 

Heberleln Trix (AL, ZH), für die Kommission: Ich habe die 
formelle Koordination bereits erwähnt und verweise auf 
meine Ausführungen beim Asylgesetz. Materien wurde es 
beraten, es Ist die formelle Nachführung. 

Angenommen - Adopte 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 3 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 120 al. 2 eh. 3 
Proposition de la commission 
Adherer a la decision du Conseli national 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Ich habe die 
Ausführungen, welche die Radaktionskommission verlangt, 
bereits am Anfang gemacht. Das helsst, es wird eine Rück
führung vom Bundesrechtspflegegesetz in das Bundesge-
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richtsgesetz geben, denn die neuen Gesetze sind im 
Moment noch nicht in Kraft. Diese Gesetzesformulierung 
wird dann automatisch gelten, sobald die neuen Gesetze in 
Kraft sind. 

Angenommen -Adopte 

Art. 120 Abs. 2 Zlff. 3bls 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 120 al. 2 eh. 3bls 
Proposition de /a comm/sslon 
Adherer a ia decislon du Conseil national 

Heberleln Trlx (AL, ZH), für die Kommission: Ich möchte nur 
kurz ausführen, weshalb unsere Kommission nicht an Ihrem 
Beschluss festgehalten hat: Der Nationalrat hat ja ein ent
sprechendes Postulat eingereicht. Wir haben uns aber über
zeugen lassen, dass die von Frau Forstar damals gewollte 
Wirkung mit der Formulierung, wie sie hier enthalten war, 
nicht erzielt werden kann. Daher hat der Nationalrat dann 
ein Postulat eingereicht, und der Bundesrat ist bereit, dieses 
Postulat entgegenzunehmen. Das Anliegen ist aufgenom
men, es kann aber nicht In dieser Form hier erfüllt werden. 

Angenommen -Adopte 

Art.121a 
Antrag der Kommission 
Titel 
Koordination mit dem Abkommen über die Assoziierung an 
Sehengen 
Einleitung 
Mit dem Inkrafttreten des Abkommens vom 26. Oktober 
2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossenschaft, 
der Europäischen Union und der Europäischen Gemein
schaft über die Assoziierung dieses Staates bei der Umset
zung, Anwendung und Entwicklung des Sehengen-Besitz
standes werden folgende Artikel angepasst: 
Art. 2Abs. 4 
Die Bestimmungen über das Vlsumverfahren und die Ein
und Ausreise gelten nur, sofern das Abkommen vom 26. Ok
tober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenossen
schaft, der Europäischen Union und der Europäischen Ge
meinschaft Ober die Assoziierung dieses Staates bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Sehengen
Besitzstandes keine abweichenden Bestimmungen enthält. 
Art. 3Abs. 3 
Aufheben 
Art. 3Abs. 4 
Der Bundesrat bestimmt die für den Grenzübertritt aner
kannten Ausweispapiere. 
Art. 4Abs. 3 
Zur Deckung von allfälligen Aufenthalts-, Betreuungs- und 
Rückreisekosten können eine befristete Verpfiichtungserklä
rung, die Hinterlegung einer Kaution oder andere Sicherhei
ten verlangt werden. 
Art. 5 Titel 
Grenzübertritt und Grenzkontrollen 
Art. 5Abs. 1 
Die Ein- und Ausreise richtet sich nach dem Abkommen vom 
26. Oktober 2004 zwischen der Schweizerischen Eidgenos
senschaft, der Europäischen Union und der Europäischen 
Gemeinschaft über die Assoziierung dieses Staates bei der 
Umsetzung, Anwendung und Entwicklung des Schengen
Besltzstandes. 
Art. 5Abs.2 
Der Bundesrat regelt die nach diesem Abkommen mögli
chen Personenkontrollen an der Grenze. Wird dabei die Ein
reise verweigert, erlässt das Bundesamt auf Verlangen eine 
gebührenpflichtige Verfügung. Das Begehren ist unmittelbar 
nach der Verweigerung der Einreise zu stellen. Der Auslän
der oder die Ausländerin wird auf diese Möglichkeit aufmerk
sam gemacht. 
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Art. 6 
Aufheben 
Art. 87 Abs. 1 
Die Luftverkehrs-, Strassentransport- und Schifffahrtsunter
nehmen, die Im Internationalen Linienverkehr Personen be
fördern, sind verpflichtet, alle Ihnen zumutbaren Vorkehren 
zu treffen, damit nur Personen befördert werden, die über 
die für die Durchreise, Einreise oder Ausreise erforderllchen 
Reisedokumente verfügen. 
Art. 87 Abs. 2 
Der Bundesrat regelt den Umfang der Sorgfaltspflicht der 
Luftverkehrs-, Strassentransport- und Schifffahrtsunterneh
men. 
Art. 87 Abs. 3 
Die zuständigen Behörden des Bundes und der Kantone 
arbeiten mit den Luftverkehrs-, Strassentransport- und 
Schifffahrtsunternehmen zusammen. Die Modalitäten der 
Zusammenarbeit sind In der Betriebsbewilligung oder In ei
ner zwischen dem zuständigen Bundesamt und dem Unter
nehmen abgeschlossenen Vereinbarung zu regeln. 
(Entspricht Art. 22abls Anag gemäss Bundesbeschluss über 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assozi
ierung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 88 Abs. 1 
Das Luftverkehrs-, Strassentransport-, Schifffahrts- oder El
senbahnuntemehmen Im Internationalen Linienverkehr hat 
auf Verlangen der zuständigen Behörden des Bundes oder 
der Kantone die von Ihm beförderten Personen, denen die 
Einreise verweigert wird, unverzüglich zu betreuen. 
Art. 88 Abs. 2 
Die Betreuungspflicht umfasst: 
a. die unverzügliche Beförderung der betroffenen Person 
von der Schweiz In den Herkunftsstaat, den Staat, der die 
Reisepapiere ausgestellt hat, oder einen anderen Staat, In 
dem Ihre Aufnahme gewährleistet Ist; 
b. die Übernahme der ungedeckten Kosten .... 
Art. 88 Abs. 3 
Kann ein Luftverkehrs-, Strassentransport- oder Schifffahrts
unternehmen nicht nachweisen, dass es seiner Sorgfalts
pflicht nachgekommen Ist, so muss es zusätzlich überneh
men: 
a. die ungedeckten Lebenshaltungs- und Betreuungskosten, 
die von Behörden des Bundes oder der Kantone getragen 
wurden, bis zu einem Aufenthalt von sechs Monaten, ein
schllessllch der Kosten für die ausländerrechtllche Haft; 
b. die Kosten für die Begleitung; 
c. die Ausschaffungskosten. 
Art. 88 Abs. 4 
Absatz 3 findet keine Anwendung, wenn der beförderten 
Person die Einreise In die Schweiz nach Artikel 21 des 
Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 bewllllgt wurde. Der 
Bundesrat kann weitere Ausnahmen vorsehen, Insbeson
dere für Ausnahmesituationen wie Krieg oder Naturkatastro
phen. 
Art. 88 Abs. 5 
Der Bundesrat kann auf der Grundlage der vorausslchtll
chen Aufwendungen eine Pauschale festlegen. 
Art. 88 Abs. 6 
Es können Sicherheiten verlangt werden. 
(Entspricht Art. 22ater Anag gemäss Bundesbeschluss über 
die Genehmigung und die Umsetzung der bllateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU über die Asso
ziierung an Sehengen und an Dublln) 
Art. 89 Abs. 1 
Das zuständige Bundesamt bestraft ein Luftverkehrs-, Stras
sentransport- oder Schifffahrtsunternehmen, das In Verlet
zung seiner Sorgfaltspflicht Personen ohne die für die 
Durchreise, Einreise oder Ausreise erforderlichen Reisedo
kumente befördert, mit einer Busse bis zu 8000 Franken für 
jede beförderte Person. 
Art. 89 Abs. 2 
Es verfügt keine Busse, wenn: 
a. der beförderten Person die Einreise oder Weiterreise be
willigt wurde; 

b. dem Transportunternehmen das Aufdecken einer Fäl
schung oder Verfälschung der Reisedokumente nicht zumut
bar war; 
c. das Transportunternehmen zur Beförderung einer Person 
genötigt wurde; 
d. der beförderten Person die Einreise In die Schweiz nach 
Artikel 21 des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 bewilligt 
wurde. 
Art. 89 Abs. 3 
Der Bundesrat kann weitere Ausnahmen vorsehen, Insbe
sondere für Ausnahmesituationen wie Krieg oder Naturkata
strophen. 
Art. 89 Abs. 4 
In !eichten Fällen kann das zuständige Bundesamt von einer 
Busse absehen, Insbesondere wenn keine ungedeckten 
Kosten für Betreuung, Lebenshaltung und Ausschaffung ent
standen sind. 
Art. 89 Abs. 5 
Besteht eine Vereinbarung über die Zusammenarbeit nach 
Artikel 87 Absatz 3, so berOckslchtlgt das zuständige Bun
desamt diesen Umstand bei der Festlegung der Busse. 
Art. 89 Abs. 6 
Die Verfahrensbestimmungen des Bundesgesetzes vom 
22. März 1974 über das Verwaltungsstrafrecht sind anwend
bar. 
(Entspricht Art. 23b Anag gemäss Bundesbeschluss über 
die Genehmigung und die Umsetzung der bllateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU über die Assozi
ierung an Sehengen und an Dublin) 
13b/s. Kapitel Titel 
Datenschutz Im Rahmen der Schengen-Assozilerungsab
kommen 
Art. 106a Titel 
Bekanntgabe von Personendaten 
Art. 106a Text 
Die Bekanntgabe von Personendaten an die zuständigen 
Behörden von Staaten, die durch eines der Schengen-Asso
zllerungsabkommen gebunden sind, wird der Bekanntgabe 
von Personendaten zwischen Bundesorganen gleichgestellt. 
(Entspricht Art. 22h Anag gemäss Bundesbeschluss über 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU über die Asso
ziierung an Sehengen und an Dublln) 
Art. 106b Titel 
Datenbearbeitung 
Art. 106b Abs. 1 
Das zuständige Bundesamt Ist die zentrale Behörde für Kon
sultationen im Zusammenhang mit Visumgesuchen gemäss 
den Schengen-Assozllerungsabkommen. 
Art. 106b Abs. 2 
In dieser Eigenschaft kann es mit HIife automatisierter Ver
fahren namentlich Daten der folgenden Kategorien bekannt 
geben und abrufen: 
a. die diplomatische oder konsularische Vertretung, bei der 
das Visumgesuch eingereicht wurde; 
b. die Identität der betroffenen Person (Name, Vornamen, 
Geburtsdatum, Geburtsort, Staatsangehörigkeit, Wohnort, 
Beruf und Arbeitgeber) sowie, wenn nötig, die Identität Ihrer 
Angehörigen; 
c. Angaben über die Identitätspapiere; 
d. Angaben über die Aufenthaltsorte und Reisewege. 
Art. 106b Abs. 3 
Die schweizerischen Auslandvertretungen können mit Ihren 
Partnern aus den Staaten, die durch eines der Schengen
Assozllerungsabkommen gebunden sind, die für die konsu
larische Zusammenarbeit vor Ort notwendigen Daten aus
tauschen, namentlich Informationen über die Verwendung 
gefälschter oder verfälschter Dokumente und über Schlep
pernetze sowie Daten der In Absatz 2 erwähnten Katego
rien. 
Art. 106b Abs. 4 
Der Bundesrat kann die In Absatz 2 erwähnten Kategorien 
von Personendaten an die neuesten Entwicklungen des 
Sehengen-Besitzstandes anpassen. Er konsultiert dazu den 
Eidgenössischen Datenschutzbeauftragten. 
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(Entspricht Art. 221 Anag gemäss Bundesbeschluss Ober die 
Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkom
men zwischen der Schweiz und der EU Ober die Assoziie
rung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 106c Tttel 
Datenaustausch 
Art. 106c Abs. 1 
Die Grenzkontrollbehörden und die Transportunternehmen 
können die im Rahmen der Sorgfaltspflicht nach Artikel 87 
und der Betreuungspflicht nach Artikel B8 notwendigen Per
sonendaten austauschen. 
Art. 106c Abs. 2 
Zu diesem Zweck können sie namentlich die Personendaten 
nach Artikel 106b Absatz 2 Buchstaben b bis d bekannt ge
ben und abrufen. 
Art. 106c Abs. 3 
Die Artikel 106a und 106d bis 106h gelten sinngemäss. 
(Entspricht Art. 22j Anag gemäss Bundesbeschluss Ober die 
Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkom
men zwischen der Schweiz und der EU Ober die Assoziie
rung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 106d Titel 
Datenbekanntgabe 
Art. 106d Abs. 1 
Drittstaaten dOrfen Personendaten nur bekannt gegeben 
werden, sofern diese ein angemessenes Datenschutzniveau 
gewährleisten. 
Art. 106d Abs. 2 
Gewährleistet ein Drittstaat kein angemessenes Daten
schutzniveau, so können ihm Personendaten im Einzelfall 
bekannt gegeben werden, wenn: 
a. die betroffene Person ohne jeden Zweifel eingewilligt hat; 
handelt es sich um besonders schOtzenswerte Personenda
ten oder Persönlichkeitsprofile, so muss die Einwilligung 
ausdrOcklich sein; 
b. die Bekanntgabe erforderlich ist, um das Leben oder die 
körperliche Integrität der betroffenen Person zu schOtzen; 
oder 
c. die Bekanntgabe zur Wahrung Oberwiegendar öffentlicher 
Interessen oder zur Feststellung, AusObung oder Durchset
zung von RechtsansprOchen vor Gericht erforderlich ist. 
Art. 106d Abs. 3 
Neben den In Absatz 2 genannten Fällen können Personen
daten auch bekannt gegeben werden, wenn im Einzelfall 
hinreichende Garantien einen angemessenen Schutz der 
betroffenen Person gewährleisten. 
Art. 106d Abs. 4 
Der Bundesrat bestimmt den Umfang der zu erbringenden 
Garantien und die Modalitäten der Garantieerbringung. 
(Entspricht Art. 22k Anag gemäss Bundesbeschluss Ober 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU Ober die Assozi
ierung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 106e Tttel 
Information Ober die Beschaffung von Personendaten 
Art. 106e Abs. 1 
Werden Personendaten beschafft, so muss die betroffene 
Person darOber informiert werden. Die Informationspflicht 
entfällt, sofern die betroffene Person bereits informiert Ist. 
Art. 106e Abs. 2 
Die betroffene Person Ist mindestens zu informieren Ober: 
a. den Inhaber der Datensammlung: 
b. den Zweck des Bearbeitens; 
c. die Kategorien der Empfänger, wenn eine Datenbekannt
gabe vorgesehen ist; 
d. das Auskunftsrecht nach Artikel 106f; 
e. die Konsequenzen einer Weigerung, die verlangten Daten 
anzugeben. 
Art. 1066 Abs. 3 
Werden die Daten nicht bei der betroffenen Person beschafft, 
so muss diese spätestens bei Beginn der Datenspeicherung 
oder bei der ersten Bekanntgabe an Dritte Informiert werden, 
es sei denn, dies sei nicht oder nur mit unverhältnlsmässlgem 
Aufwand möglich oder die Speicherung oder die Bekannt
gabe der Daten sei vom Gesetz ausdrOckllch vorgesehen. 
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(Entspricht Art. 221 Anag gemäss Bundesbeschluss Ober die 
Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Abkom
men zwischen der Schweiz und der EU Ober die Assoziie
rung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 106f Titel 
Auskunftsrecht 
Art. 106f Text 
Das Auskunftsrecht richtet sich nach Artikel 8 DSG. Der In
haber der Datensammlung erteilt auch Auskunft Ober die 
verfügbaren Angaben zur Herkunft der Daten. 
(Entspricht Art. 22m Anag gemäss Bundesbeschluss Ober 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU Ober die Assozi
ierung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 106g Titel 
Verweigerung und Einschränkung der Auskunft 
Art. 106g Abs. 1 
FOr die Einschränkung der Informationspflicht und des Aus
kunftsrechtes gilt Artikel 9 Absätze 1, 2 und 4 DSG. 
Art. 106g Abs. 2 
Wurde die lnformatlon oder die Auskunft verweigert, einge
schränkt oder aufgeschoben, so Ist sie bei Wegfall des Ver
weigerungs-, Elnschränkungs- oder Aufschiebungsgrundes 
unverzOglich nachzuholen, ausser wenn dies nicht oder nur 
mit unverhältnlsmässigem Aufwand möglich ist. 
(Entspricht Art. 22n Anag gemäss Bundesbeschluss Ober 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU Ober die Asso
ziierung an Sehengen und an Dublin) 
Art. 106h Titel 
Beschwerde durch den Eidgenössischen Datenschutzbeauf
tragten 
Art. 106h Text 
Der Eidgenössische Datenschutzbeauftragte kann einen 
nach Artikel 27 Absatz 5 DSG ergangenen Entscheid sowie 
den Entscheid der Beschwerdebehörde anfechten. 
(Entspricht Art. 220 Anag gemäss Bundesbeschluss Ober 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU Ober die Asso
ziierung an Sehengen und an Dublin) 
13ter. Kapitel Titel 
Eurodac 
Art. 106/ Abs. 1 
Die Grenzposten und die Polizeibehörden der Kantone und 
Gemeinden nehmen von Ausländerinnen und Ausländern, 
die Ober 14 Jahre alt sind, unverzOgllch die AbdrOcke aller 
Finger ab, wenn die betroffene Person aus einem Staat, der 
nicht durch eines der Dublln-Assoziierungsabkommen ge
bunden ist, illegal In die Schweiz einreist und nicht zurOckge
wlesen wird. 
Art. 106/ Abs. 2 
Ausser den FlngerabdrOcken werden folgende Daten erho
ben: 
a. der Ort und das Datum des Aufgreifens In der Schweiz; 
b. das Geschlecht der aufgegriffenen Person; 
c. das Datum der Abnahme der FlngerabdrOcke; 
d. die schwelzerisc!Je Kennnummer der FlngerabdrOcke; 
e. das Datum der Ubermlttiung der Daten an die Zentralein
heit. 
Art. 106i Abs. 3 
Die Grenzposten und die Ausländer- und Polizeibehörden 
der Kantone und Gemeinden können von Ausländerinnen 
und Ausländern, die Ober 14 Jahre alt sind und sich Illegal In 
der Schweiz aufhalten, die AbdrOcke aller Finger abnehmen, 
um zu OberprOfen, ob sie schon In einem anderen Staat, der 
durch eines der Dublln-Assoziierungsabkommen gebunden 
ist, ein Asylgesuch gestellt haben. 
Art. 1061 Abs. 4 
Die nach den Absätzen 2 und 3 erhobenen Daten werden 
dem zuständigen Bundesamt zur Weiterleitung an die Zen
traleinheit Obermlttelt. 
Art. 106/ Abs. 5 
Die nach Absatz 2 Obermlttelten Daten werden von der Zen
traleinheit In der Datenbank Eurodac gespeichert und zwei 
Jahre nach Abnahme der FlngerabdrOcke automatisch ver-
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nichtet. Das zuständige Bundesamt ersucht die Zentralein
heit unverzOgllch um vorzeitige Vernichtung dieser Daten, 
sobald es Kenntnis davon erhält, dass die Ausländerin oder 
der Ausländer: 
a. In der Schweiz eine Aufenthaltsbewilligung erhalten hat; 
b. das Hoheitsgebiet der Staaten verlassen hat, die durch ei
nes der Dubiin-Assozllerungsabkommen gebunden sind; 
e. die Staatsangehörigkeit eines Staates erhalten hat, der 
durch eines der Oublln-Assozilerungsabkommen gebunden 
Ist. 
Art. 106I Abs. 6 
Auf die Verfahren nach den Absätzen 1 bis 5 sind die Arti
kel 102b bis 102g des Asylgesetzes vom 26. Juni 1998 an
wendbar. 
(Entspricht Art. 22p Anag gemäss Bundesbeschluss Ober 
die Genehmigung und die Umsetzung der bilateralen Ab
kommen zwischen der Schweiz und der EU Ober die Asso
ziierung an Sehengen und an Dublin) 

Art.121a 
Proposition de la commlsslon 
Tltre 
Coordlnatlon avec l'accord d'assoclatlon a Sehengen 
lndroductlon 
Avec l'entree en vigueur de i'Accord du 26 octobre 2004 
entre la Confederation suisse, !'Union europeenne et Ja 
Communaute europeenne sur i'assoclatlon de la Confedera
tion sulsse a la mise en oeuvre, a l'appllcatlon et au develop
pement de l'acquls de Sehengen, les artleles suivants sont 
modlfles: 
Art. 2al. 4 
Les disposltlons sur la procedure en matlere de vlsa et sur 
l'entree et le depart ne s'appliquent que pour autant que 
l'Accord du 26 octobre 2004 entre la Confederation sulsse, 
!'Union europeenne et la Communaute europeenne sur l'as
soclatlon de 1a Confederatlon sulsse a la mlse en oeuvre, a 
l'appiicatlon et au developpement de J'acquls de Sehengen, 
ne contlenne pas de dlsposltions divergentes. 
Art. 3al. 3 
Abroger 
Art. 3al. 4 
Le Conseil federal deslgne les pieces de legltimatlon recon
nues pour le passage de ia frontlere. 
Art. 4a/. 3 
Afin de eouvrlr les frais eventueis de sejour, d'asslstance et 
de voyage de retour, une declaratlon d'engagement iimltee 
dans le temps, ie depöt d'une cautlon ou d'autres süretes 
peuvent Atre exlges. 
Art. 5 tltre 
Franchlssement de la frontlere et eontröies frontallers 
Art Sa/. 1 
L:entree et le depart sont regls par I' Accord du 26 octobre 
2004 entre la Confederatlon sulsse, l'Unlon europeenne et la 
Communaute europeenne sur i'associatlon de Ja Confedera
tlon sulsse ä la mlse en oeuvre, a l'applicatlon et au develop
pement de l'acquls de Sehengen. 
Art. 5 al. 2 
Le Conseil federal regle le contröle des personnes a la fron
tlere autorise par cet accord. SI l'entree y est refusee, l'offlce 
federal rend une declslon sur demande et contre payement 
d'une taxe. Une demande dans ce sens dolt Otre formulee 
lmmedlatement apres le refus d'entrer. L:etranger est rendu 
attentlf a cette possibillte. 
Art. 6 
Abroger 
Art 87 a/. 1 
L:entreprlse de transport aerlen, routler ou fluvial qui explolte 
des llalsons Internationales est tenue de prendre les dlsposl
tlons que l'on peut attendre d'elle pour ne transporter que 
les personnes disposant des documenta de voyage requls 
lors du translt, de l'entree en Sulsse ou de la sortle de 
Sulsse. 
Art. 87a/. 2 
Le Conseil federal regle l'etendue du devolr de dlllgence des 
entreprlses de transport aerlen, routler ou fluvlal. 

Art. 87 al. 3 
Les autorites federales et cantonales competentes collabo
rent avec las entreprlses de transport aerlen, routier ou flu
vial. Las modalltes de la eollaboratlon sont fixees dans la 
concession ou dans un accord entre l'offlce competent et 
l'entreprlse. 
(Correspond a l'art. 22abis LSEE selon l'arrete federal 
portant approbatlon et mlse en oeuvre des accords blla~ 
teraux d'assoclatlon ä l'Espace Sehengen et a l'Espace Du
blin) 
Art 88 a/. 1 
Sur demande des autorltes federales ou cantonales compe
tentes, l'entreprlse de transport aerlen, routier, ferrovlalre ou 
fluvlal qul explolte des llalsons Internationales prend lmme
dlatement en charge eeux de ses passagers auxquels l'en
tree en Sulsse est refusee. 
Art. 88a/. 2 
La prlse en charge comprend: 
a le transport Immediat de la Sulsse vers !'Etat de prove
nance, vers l'Etat qul a dellvre le document de voyage ou 
vers un Etat ou l'admlsslon est garantle; 
b. le flnancement des frais d'escorte non couverts .... 
Art. 88al. 3 
SI l'entreprlse de transport aerlen, routler ou fluvlal ne peut 
pas prouver qu'elle a rempll son devolr de dlllgence, eile doit 
egalement supporter: 
a. les frais non couverts de subslstance et d'asslstance 
supportes par les autorltes federales ou cantonales, pour un 
sejour de slx mois au plus, y comprls les coOts d'une 
eventuelle detentlon ordonnee en vertu du drolt des etran
gers; 
b. les frais d'escorte; 
c. les frais de refoulement. 
Art. 88a/. 4 
L:allnee 3 n'est pas appllcable lorsque l'entree en Sulsse a 
ete autorlsee conformement a l'artlele 21 de 1a 101 du 26 juin 
1998 sur raslle. Le Conseil federal peut prevolr d'autres ex
ceptlons, notamment en cas de sltuatlon extraordlnaire, tel• 
les une guerre ou une catastrophe naturelle. 
Art. 88 al. 5 
Le Conseil federal peut fixer un forfalt sur la base des frais 
probables. 
Art. 88a/. 6 
Des sOretes peuvent etre exlgees. 
(Correspond a l'art. 22ater LSEE selon rwte federal 
portant approbatlon et mlse en oeuvre des accords blla
teraux d'assoclatlon a l'Espace Sehengen et a l'Espace Du
blin) 
Art. 89a/. 1 
L:offlce competent punlt d'une amende de 8000 francs au 
plus par passager l'entreprlse de transport aerien, routier ou 
fluvlal qul, en vlolatlon de son devolr de dlligence, transporte 
des personnes qul ne sont pas munles des documenta de 
voyage requls lors du translt, de l'entree en Sulsse ou de la 
sortle de Sulsse. 
Art. 89al. 2 
II n'lnfllge aucune amende lorsque: 
a. l'entree en Sulsse ou la poursulte du voyage a ete autorl· 
see; 
b. la decouverte d'une contrefa90n ou d'une falslflcatlon ne 
pouvalt etre ralsonnablement exlgee de l'entreprlse de trans
port; 
e. l'entreprlse a ete contralnte de transporter une per
sonne; 
d. l'entree en Sulsse de la personne transportee a ete auto
rlsee conformement a l'artlcle 21 de la lol du 26 juln 1998 
surl'aslle. 
Art. 89a/. 3 
Le Conseil federal peut prevolr d'autres exceptions, notam
ment en cas de situatlons extraordlnalres, telles une guerre 
ou une catastrophe naturelle. 
Art. 89a/. 4 
Dans las cas de peu de gravlte, l'offlce competent peut 
renoncer a l'amende, notamment en l'absence de frais non 
couverts de subslstance, d'asslstance, de refoulement. 

Bulletin officlel de l'Assemblee federale 



3-0 
1. Dezember 2005 981 Ständerat 02.024 

Art. 89al. 5 
S'II existe un accord de collaboration au sens de l'article 87 
alinea 3, l'offlce competent en tient compte pour fixer le 
montant de l'amende. 
Art. 89al. 6 
Les disposltlons de procedure de la lol fed6rale du 22 mars 
197 4 sur le drolt penal admlnlstratlf sont appllcables. 
(Correspond a l'art. 23b LSEE selon l'arr6te federal portant 
approbatlon et mlse en oeuvre des accords bllateraux d'as
soclatlon a l'Espace Sehengen et a l'Espace Dublln) 
Chapltre 13bls titre 
Protectlon des donnees dans le cadre des accords d'asso
clatlon a Sehengen 
Art. 106a tltre 
Communlcatlon de donnees 
Art. 106a texte 
La communlcatlon de donne es personnelles aux autorltes 
competentes des Etats lies par un des accords d'associatlon 
a Sehengen est asslmllee a une communlcatlon entre orga
nes fed6raux. 
(Correspond a l'art. 22h LSEE selon l'arrllte federal portant 
approbatlon et mlse en oeuvre des accords bilateraux d'as
soclation a l'Espace Sehengen et it l'Espace Dublin) 
Art. 106b tltre 
Traltement des donnees 
Art. 106b a/. 1 
L!office competent est l'autorlte centrale consultee pour las 
demandes de visa, conformement aux accords d'assoclatlon 
a Sehengen. 
Art. 106b al. 2 
A ce titre, II peut notamment communlquer et recevolr de 
manlere automatlsee des donnees concernant: 
a la representatlon dlplomatlque ou consulaire aupres de la• 
quelle la demande de vlsa a ete lntrodulte; 
b. l'ldentlte de la personne concernee (nom, prenoms, date 
et lleu de nalssance, natlonallte, domlclle, professlon et em
ployeur) et, sl necessalre, de ses proches; 
c. les documents d'ldentlte; 
d. les lieux de seJour et les ltlneralres empruntes. 
Art. 106b al. 3 
Les representations sulsses a l'etranger peuvent echanger 
avec leurs homologues des Etats lies par un des accords 
d'assoclatlon a Sehengen les donnees necessalres a l'ac
compllssement des täches relevant de la cooperatlon consu
lalre au niveau local, notamment des Informations sur l'utlll· 
satlon de documents faux ou falsffles et les fllleres d'lmmi
gratlon clandestlne, alnsl que les categorles de donnees 
mentlonnees a l'alinea 2. 
Art. 106b al. 4 
Le Conseil federal peut adapter les categorles de donnees 
personnelles mentlonnees a l'allnea 2 en fonction du de
veloppement de l'acquis de Sehengen. II consulte le Pre
pose federal a la protectlon des donnees. 
(Correspond a l'art. 221 LSEE selon l'arrllte federal por
tant approbatlon et mlse en oeuvre des accords bllate
raux d'assoclation a l'Espace Sehengen et a l'Espace Du
blin) 
Art. 1060 titre 
Echange de donnees personnelles 
Art. 1060 al. 1 
Les autorltes chargees du contr0le a la frontlere et les entre
prises de transport peuvent echanger les donnees person
nelles necessalres a l'executlon du devolr de dlligence vlse a 
l'artlcle 87 et a la prise en charge de passagers au sens de 
l'article 88. 
Art. 106c al. 2 
A ce tltre, alles peuvent communlquer et recevolr notamment 
les donnees personnelles visees ä l'artlcle 106b alinea 2 
lettres b a d. 
Art 1060 al. 3 
Les artlcles 106a et 1 06d li 106h sont appllcables par anato
gle. 
(Correspond ä l'art. 22J LSEE selon l'arr6te federal portant 
approbatlon et mlse en oeuvre des accords bilateraux d'as
sociation a l'Espace Sehengen et a l'Espace Dublin) 
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Art 106d tltre 
Communlcatlon de donnees personnelles 
Art. 106d al. 1 
Aucune donnee personnelle ne peut &tre communlquee a un 
Etat tlers si celul-ci n'assure pas un nlveau adequat de pro
tection des donnees. 
Art. 106d al. 2 
Des donnees personnelles peuvent lltre communlquees, 
dans des cas partlcullers, a un Etat tiers en deplt de l'ab
sence d'un nlveau adequat de protectfon des donnees: 
a. sl la personne concernee a lndubltablement donne son 
consentement; s'II s'aglt de donnees sensibles ou de proflls 
de personnalite, le consentement dolt lltre expliclte; 
b. si la communication est necessalre pour proteger la vie ou 
l'lntegrlte corporelle de la personne concemee; ou 
c. si la communlcatlon est Indispensable a la sauvegarde 
d'un interllt publlc preponderant ou a la constatatlon, a 
rexercice ou a la defense d'un drolt en Justice. 
Art 106d al. 3 
Des donnees personnelles peuvent lltre communlquees en 
dehors des cas vlses a l'allnea 2 iorsque des garantles suffi
santes permettent d'assurer, dans des cas partlcullers, une 
protectlon adequate de la personne concemee. 
Art. 106d a/. 4 
Le Conseil federal fixe l'etendue des garanties a fournir et 
les modalltes selon lesquelles alles doivent lltre fournles. 
(Correspond li l'art. 22k LSEE selon l'arr6te federal portant 
approbatlon et mlse en oeuvre des accords bllateraux d'as
sociatlon li l'Espace Sehengen et a i'Espace Dublin) 
Art. 106e titre 
Information sur la collecte de donnees personnelles 
Art. 106e al. 1 
La personne concernee dolt lltre informee de toute collecte 
de donnees personnelles la concernant. Le devolr d'lnformer 
ne s'applique pas sl la personne concernee a deja ete lnfor• 
mee. 
Art. 106e al. 2 
Elle dolt recevolr au moins les Informations sutvantes: 
a. l'ldentlte du mailre du flchler; 
b. les flnalites du traltement des donnees; 
c. les categorles de destlnatalres sl la communlcatlon des 
donnees est envisagee; 
d. le drolt d'acceder aux donnees la concemant conforme
ment a l'artlcle 106f; 
e. les consequences Hees au refus de sa part de foumlr les 
donnees personnelles demandees. 
Art. 106e al. 3 
SI les donnees ne sont pas collectees aupres de la per
sonne concernee, celle-cl dolt lltre lnformee au plus tard lors 
de l'enreglstrement des donnees ou de ieur premlere com
munlcatlon a un tlers, a molns qua cela ne s'avere impossi
ble, ne necesslte un surcroit de travail dlsproportlonne ou 
que l'enreglstrement ou la communlcatlon ne solent expres
sement prevus par la loi. 
(Correspond a l'art 221 LSEE selon l'arrllte federal portant 
approbatlon et mise en oeuvre des accords bilateraux d'as
sociatlon li l'Espace Sehengen et li l'Espace Dublin) 
Art. 106f tltre 
Droit d'acces 
Art. 106f texte 
Le droit d'acces est regl par l'artlcle 8 LPD. En outre, le 
maitre du flchler fournit les Informations dont II dispose con
cernant l'orlglne des donnees. 
(Correspond li l'art. 22m LSEE selon l'arr6te federal portant 
approbatlon et mlse en oeuvre des accords bllateraux d'as
sociatlon a l'Espace Sehengen et a l'Espece Dublin) 
Art. 106g titre 
Refus ou restrlctlon du drolt d'acces 
Art. 106g al. 1 
L!artlcle 9 alineas 1, 2 et 4 LPD s'applique a la restrlctlon du 
devolr d'lnformer et du drolt d'acoes. 
Art. 106g al. 2 
SI une Information ou un renselgnement sont refuses. res
trelnts ou dlfferes, lls doivent lltre donnes des que le motlf 
pour lequel lls ont ete refuses, restrelnts ou dlfferes n'exlste 
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plus et pour autant que cela ne s'avere pas Impossible ou ne 
necesslte pas un surcroTt de travall disproportionne. 
(Correspond a l'art. 22n LSEE seien i'arräte federal portant 
approbation et mise en oeuvre des accords bllateraux d'as
soclatlon a l'Espace Sehengen et a l'Espace Dublin) 
Art. 106h titre 
Recours du Prepose federal a la protectlon des donnees 
Art. 106h texte 
Le Prepose federal a la protectlon des donnees a quallte 
pour recourir contre toute decislon rendue en vertu de l'ar
ticle 27 allnea 5 LPD et contre celle de i'autorlte de recours. 
(Correspond a l'art. 220 LSEE seien i'arräte federai portant 
approbatlon et mlse en oeuvre des accords bllateraux d'as
soclation a l'Espace Sehengen et a l'Espace Dublin) 
Chapitre 13ter tftre 
Eurodac 
Art 106/ a/. 1 
Les postes-frontiere et les autorltes cantonales et communa
les de police relevant lmmedlatement les emprelntes digita
les de tous les doigts des etrangers äges de plus de 14 ans 
qui entrent illegalement en Sulsse en provenance d'un Etat 
qul n'est pas lie par un des accords d'assoclation a Dublin et 
ne sont pas refoules. 
Art. 106/ a/. 2 
Par ailleurs, les donnees sulvantes sont relevees: 
a. le lieu ou la personne a ete apprehendee et la date; 
b. le sexe de la personne apprehendee; 
c. la date a laquelle les empreintes digitales ont ete rele
vees; 
d. le numero de reference attrlbue par la Sulsse aux em
prelntes digitales; 
e. la date a laquelle les donnees ont ete transmlses a i'unlte 
centrale. 
Art. 1061 a/. 3 
Les postes-frontlere, les autorltes cantonales et communa
les de police et celles competentes dans le domalne des 
etrangers peuvent relever les emprelntes digitales de tous 
les doigts des etrangers de plus de 14 ans qui sejournent ll
legalement en Suisse afln de contröler s'lls ont deja depose 
une demande d'aslle dans un autre Etat lle par un des ac
cords d'assoclation a Dublin. 
Art. 106/ al. 4 
Les donnees relevees conformement aux allneas 2 et 3 sont 
communlquees a l'offlce competent en vue de leur transmis
slon a i'unlte centrale. 
Art. 106/ a/. 5 
Les donnees transmlses conformement a l'alinea 2 sont en
reglstrees par l'unlte centrale dans la banque de donnees 
Eurodac et sont detrultes automatiquement deux ans apres 
le reieve des empreintes digitales. L.:office competent de
mande a l'unlte centraie de proceder a la destruction antlcl
pee de ces donnees des qu'II a connalssance du falt que 
l'etranger a: 
a. obtenu une autorlsation de sejour en Suisse; 
b. qultte le terrltolre des Etats lies par un des accords d'as
soclation a Dublin; 
c. acquls la natlonallte d'un Etat lie par un des accords d'as
soclatfon a Dublin. 
Art. 106/ a/. 6 
Les artlcles 102b a 102g de la loi du 26 juin 1998 sur l'aslle 
sont appllcabies aux procedures deflnles aux alineas 1 a 5. 
(Correspond a l'art. 22p LSEE seien l'arräte federal portant 
approbatfon et mlse en oeuvre des accords bllateraux d'as
soclatlon a l'Espace Sehengen et a l'Espace Dublin) 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Ich habe hier 
kurz erwähnt, dass die Koordination zwischen Asylgesetz, 
Ausländergesetz, Anag und den Bestimmungen Im Bundes
beschluss vom 17. Dezember 2004 Ober die Genehmigung 
und Umsetzung der bilateralen Abkommen zwischen der 
Schweiz und der EU Ober die Assoziierung an Sehengen 
und Dublin erfolgen muss. Es geht um Gesetzesbestimmun
gen, die bereits in der Volksabstimmung angenommen wor
den sind. Diese sind Im Anag verankert, und sie sind hier In 

das Ausländergesetz zu Integrieren. Daher erubrigt es sich, 
noch materiell daruber zu diskutieren, wen sie In der Volks
abstimmung angenommen worden sind. 

Angenommen -Adopte 

Präsident (BOttlker Rolf, Präsident): Gestatzt auf Artikel 127 
des Parlamentsgesetzes wird nun Frau Heberleln noch Ober 
die Petition 05-08 Bericht erstatten, welche die Vorlage 
02.024 betrifft. 

Heberleln Trix (RL, ZH), für die Kommission: Wir haben mit 
dem vorliegenden Geschäft noch eine Petition zu bereini
gen, nämlich die Petition ccNatlonales Unterstatzungskollek
tiv für Asylsuchende. Nein zur unmenschlichen Politik von 
ROckweisung und Ausschluss» (05-08). 
Im Rahmen der Differenzbereinigung lag der Kommission 
die Petition des Nationalen Unterstatzungskoliektlvs für Asyl
suchende mit Sitz in Bern vor - versehen mit 2190 Unter
schriften. Die Kommission hat die Bittschrift mit dem Titel 
ccNein zur unmenschlichen Politik von ROckwelsung und 
Ausschluss» zur Kenntnis genommen, ohne ihr Folge zu ge
ben. 

Präsident (BOttlker Rolf, Präsident): Wir nehmen von dieser 
Erklärung Kenntnis. 
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Ausländergesetz 
Lol sur les etrangers 

Dffferenzen - Divergences 

Natlonalrat 

Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI 2002 3709) 
Message du Conseil f6deral 08.03.02 (FF 2002 3469) 

02.024 

Nationalrat/Conseil nallonal 05.05.04 (Erstral - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseß national 07 .05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 15.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil nallonal 18.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil nallonal 16.08.04 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (ZWellrat- Deuxl~ Conseil) 
Stinderat/ConseU des Etats 18.03.05 (Fortsetzung-Suite) 
Sttl.nderat/Consell des Etats 17.03.05 (Fortsetzung-Suite) 
Nalionalrat/Consell national 27.09.05 (Differenzen - Olvergences) 
Nalionalrat/Consell national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 
Stinderat/Conseil des Etats 01.12.05 (Differenzen - Olvergences) 
Nationalrat/Conseil national 07 .12.05 (Differenzen - Olvergences) 
Ständerat/Conseil des Etats 12.12.05 (Differenzen-Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 18.12.05 (Schlussabstimmung- Vote final) 
Stinderat/Consell des Etats 18.12.05 (Schlussabstimmung-Vota final) 
Text des Erlasses (BBI 2005 7385) 
Texta de racte leglslatlf (FF 2005 6885) 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federale sur les 6trangers 

Art. 78 Abs. 4 
Antrag der Mehrheit 
Festhalten 

Antrag der Minderheit 
(Müller Phllipp, Fehr Hans, Hutter Markus, Mürl, Perrln, 
Rutschmann, Sehwandar, Stahl, Weyeneth) 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 78 al.4 
Proposition de la majorite 
Maintenlr 

Proposition de la mlnorlte 
(Müller Phlllpp, Fahr Hans, Hutter Markus, Mürl, Perrln, 
Rutschmann, Schwander, Stahl, Weyeneth) 
Adherer ä la decislon du Consell des Etats 

Prlsldent (Janlak Claude, Präsident): Die Differenz In Arti
kel 78 Absatz 4 hat sich mit der Abstimmung zu Artikel 14a 
Absatz 3 Anag (Geschäft 02.060, Änderungen bisherigen 
Rechts) erledigt. 

Angenommen gemäss Antrag der Mehrheit 
Adopte selon la proposltfon de la majorlte 

Art.120 Abs. 2 Zlff.1; 121a 
Antrag der Kommission 
Zustimmung zum Beschluss des Ständerates 

Art. 120 al. 2 eh. 1; 121a 
Proposition de la commlsslon 
Adherer a la decision du Conseil des Etats 

Angenommen -Adopte 

Schluss der Sitzung um 13.20 Uhr 
La seance est levee a 13 h 20 
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Ausländergesetz 
Lol sur les etrangers 

Differenzen - Divergences 

12 decembre 2005 

Bolschaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI 2002 3709) 
Message du Conseil ledllral 08.03.02 (FF 2002 3489) 
Nationalrat/Conseil natlonal 05.05.04 (Erstrat- Premier Conseil) 
Natlonalrat/Consell natlonal 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonelrat/Conseil national 08.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Consell natlonal 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil natlonal 07.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonelrat/ConseD national 15.06.04 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.08.04 (Fortsetzung-Suite) 
Nationalrat/Conseil national 18.08.04 (Fortsetzung- Suite) 
SUlnderat/Consell des Etets 18.03.05 (ZweHrat- Deuxltlme Conse!Q 
Ständerat/Conseil des Etats 18.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Slilnderal/Conseil des Etets 17.03.05 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/Conseil national 27.09.05 (Differenzen - Dlvllrgences) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung- SuHe) 
Slilnderat/Conseil des Etats 01.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.12.05 (Dlfferenzen-Dlvergences) 
Stinderat/Consell des Etats 12.12.05 (Differenzen- Dlvergences) 
Natlonalrat/Consell national 18.12.05 (Schlussabstimmung - Vote linaQ 
Ständerat/ConseD des Etats 18.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Taxt des Erlasses (BBI 2005 7365) 
Taxte de racte leglslatlf (FF 2005 6885) 

Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol fednle sur las 6trangers 

Arl 78Abs.4 
Antrag der Kommission 
ZUstlmmung zum Beschluss des Nationalrates 

Art. 78al.4 
Proposition de Ja commlss/on 
Adherer a la declslon du Conseil national 

Heberleln Trlx (AL, ZH), fOr die Kommission: Ich habe be
reits erwähnt, dass es um die Anpassung der Formulierung 
geht, wie wir sie jetzt eben im Asylgesetz (02.060) beschlos
sen haben. 

Angenommen -Adopte 

Präsident (B0ttlker Rolf, Präsident): Damit haben wir sowohl 
beim Asylgesetz als auch beim Ausländergesetz die Diffe
renzen bereinigt. Ich wünsche Herrn Bundesrat Blocher 
noch einen angenehmen Abend. Ich gehe davon aus. dass 
er mit dem Ständerat zufrieden Ist. (Zwischenruf Bundesrat 
Blocher: Sehr/) (Heiterkeit) 
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Botschaft des Bundesrates 08.03.02 (BBI 2002 3709) 
Message du Conseil Md~ral 08.03.02 (FF 2002 3469) 

01.082 

Natlonalrat/ConseU national 05.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Natlonalrat/Conse!I national 06.05.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/ConseU national 07.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Nationalrat/ConseU national 15.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Standerat/Conself des Etats 16.03.05 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Stlnderat/Consell des Etats 16.03.05 ( Fortsetzung - Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 17 .03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 27 .09.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 28.09.05 (Fortsetzung - Suite) 
Stlnderat/Conseil des Etats 01.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nationalrat/Conseil national 07.12.05 (Dlfferenzen-Divergences) 
Ständerat/Conseß des Etats 12.12.05 (Differenzen- Divergences) 
Nallonalrat/ConseU national 16.12.05 (Schlussabstimmung-Vote final) 
Stlnderat/Consell des Etats 16.12.05 (Schlussabstimmung - Vote final) 
Text des Erlasses (BBI 2005 7365) 
Texte de racte l~islatif (FF 2005 6885) 

Donz6 Walter (E, BE): Ich werde mich vor den Schlussab
stimmungen zum Ausländergesetz wie auch zum Asylgesetz 
nur einmal zu Wort melden. 
Je nach Betrachtungsweise können wir diese Gesetzesän• 
derungen nun als bissigen Pltbull oder als wohltätigen Bern• 
hardlner sehen. Ich möchte aber sagen: Diese Gesetzesän
derungen sind nicht In der ccSession der Kampfhunde» ge
boren. Die Verhandlungen haben sich Immerhin Ober etwa 
drei Jahre hingezogen, und dabei kam das ganze Spektrum 
zum Ausdruck: von der Ausländerfelndllchkelt bis zum Hel
fersyndrom. Auch ein Wechsel an der Departementsspttze 
hat stattgefunden. 
Es Ist das Verdienst der Mlttepartelen, dass die Situation de
blockiert wurde und nun eine Lösung vorliegt. Die EVP/EDU• 
Fraktion anerkennt, dass Missstände behoben werden, dass 
aber die humanitäre Tradition der Schweiz und die Men
schenWOrde hochgehalten werden. Der Rechtsstaatlichkeit 
wird Nachachtung verschafft, Verfahren werden effizienter, 
Bedingungen klarer. Die vorläufige Aufnahme Ist klar verbes
sert worden, und die Notwendigkeit der Integration bei län
gerem Aufenthalt wurde erkannt, z. B. mit der Möglichkeit 
einer Erwerbstätigkeit. 
Wir bedauern jedoch, dass die nichtstaatllche Verfolgung Im 
Gesetz nicht Aufnahme gefunden hat, dass das Risiko einer 
Abweisung von papierlosen echten FIOchtllngen nicht aus
geräumt ist, dass bei der ROckfOhrung ein Restrisiko fOr le
bensbedrohliche Situationen bleibt. Wir finden auch, dass 
man bei der Behandlung von Härtefällen grosszOglger sein 
könnte und dass die Kritik von UNHCR, Kirchen und FIOcht
lingsorganisatlonen nicht vollständig ausgeräumt wurde. 
Mit der Verabschiedung der beiden Gesetze und der Volks· 
abstlmmung sind die Aufgaben noch nicht gelöst. Wir sehen 
deshalb vier Punkte, In denen weiterhin Handlungsbedarf 
besteht: 
1. Das Problem des Illegalen Aufenthalts muss aktiv ange
gangen werden: Man darf das Thema «sans-paplers" nicht 
einfach Hegen lassen. 
2. Menschenrechte und Völkerrecht sind in jedem Fall zu re
spektieren. 
3. Wir fordern einen menschenwürdigen Vollzug, das helsst: 
keine Deals, also keine Entwicklungsprogramme auf Regie
rungsebene gegen ROckfOhrungsbereltschaft. 
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4. Wir fordern auch nochmals ein, dass flankierende Mass
nahmen In der Entwicklungszusammenarbelt und In der Ar
mutsbekämpfung nicht umgangen werden. 
Unsere Fraktion stimmt grossmehrheitllch für diese Geset
zesänderungen. 

Hubmann Vrenl (S, ZH): Ich spreche Im Namen der SP• 
Fraktion. Das vorliegende Ausländergesetz Ist kein Ruhmes
blatt für unser Land. Es Ist geprägt vom Geist ängstlicher 
Abwehr gegen alles Fremde, Insbesondere gegenüber Men
schen aus Nlcht-EU-Staatan. Es Ist realltätsfremd, und es Ist 
eine verpasste Chance. 
1. Die ursprüngliche Idee des Bundesrates war: Wir setzen 
hohe Hürden fOr die Einwanderung, aber wenn die Leute 
einmal da sind, sollen sie den Einheimischen möglichst 
glelchgestellt sein. Von dieser Idee Ist nichts mehr übrig. Nur 
die hohen Hürden wurden beibehalten. Aus Nicht-EU-Staa
ten dürfen nur Leute kommen, die hochqualifiziert sind. 
2. Die Bestimmungen Ober den Famlliennachzug sind 
realltätsfremd. Sie tragen den Bedürfnissen der Betroffenen 
In keiner Weise Rechnung. Nicht berücksichtigt sind auch 
die Interessen von blnatlonalen Paaren, also Schweizerin• 
nen, die mit Ausländern, und Schweizern, die mit Auslände
rinnen verheiratet sind. Die Eheschllessungen dieser 
blnatlonalen Paare machen bald die Hälfte aller Eheschlies
sungen aus. Im Weiteren sind EU-Bürgerinnen und -Bürger 
In diesem Gesetz besser gestellt als Schweizerinnen und 
Schweizer. 
Nicht berücksichtigt 1st auch die Realität der grossen Zahl 
von usans-paplers», die bei uns leben und arbeiten. 
3. Mit diesem Gesetz verpassen wir eine ganz grosse 
Chance. Wir zeigen den hier lebenden Migrantinnen und Mi
granten In keiner Welse, dass wir froh sind, dass sie da sind. 
Unser Land Ist existenziell auf die Migrantinnen und Migran
ten angewiesen. Sie leisten tagtäglich Grosses Im Gastge
werbe, in der Bauwirtschaft, Im Gesundheitswesen, In der 
Landwirtschaft, In der Wissenschaft. Viele haben dazu bei· 
getragen, dass die Schweiz In der Welt einen guten Namen 
hat. Stellvertretend für viele zitiere Ich Ihnen drei Namen: 
Phlllppe Suchard, Nlcolas Hayek und - für die Sportbegels• 
terten unter Ihnen - Martina Hingls. 
zusammenfassend Ist festzuhalten, dass dieses Gesetz das 
Ergebnis ängstlicher Erbsenzählerel und Ausdruck eines 
fehlenden Selbstbewusstseins von uns Schweizerinnen und 
Schweizern Ist. Unser Land hat Besseres verdient als dieses 
Gesetz, und unsere Migrantinnen und Migranten auch. 
Deshalb wird die SP•Fraktlon dieses Gesetz ablehnen und 
das Referendum unterstützen. 

Hiberll•Koller Brigitte (C, TG): Die CVP•Fraktlon wird der 
Asyl· und der Ausländergesetzrevlslon mehrheitlich zustim
men. Diese Revisionen erfüllen Im Grossen und Ganzen die 
Forderungen der CVP In der Migrationspolitik, namentlich 
eine kontrollierte Zuwanderung, Integrierte Zugewanderte 
und die Bekämpfung von Missbräuchen. Eine kontrollierte 
Zuwanderung erreichen wir einerseits durch die Beseitigung 
des Anreizes, länger als nötig In der Schweiz zu bleiben, an
derseits auch durch schnellere Verfahren. Beim Asylgesetz 
sind vor allem die Ausweitung des Sozialhllfestopps, das 
verbesserte Flughafenverfahren sowie die beschleunigte Pa
pierbeschaffung zu nennen. 
Beim Ausländergesetz Ist der Vorrang von Inländern und von 
Staatsangehörigen von Ländern, mit denen ein Freizügig• 
keltsabkommen abgeschlossen wurde, zentral. Zur Integra
tion beitragen werden die Im Asylgesetz vorgesehene neue 
Härtefallregelung für eine Aufenthaltsbewilligung, die er
leichterte Arbeitsaufnahme und der Famlllennachzug von 
vorläufig Aufgenommenen nach drei Jahren. Beim Auslän• 
dergesetz Ist auf die allgemein verstärkte Bedeutung der 
Integration hinzuweisen. In den Bereich der Missbrauchsbe
kämpfung fallen die Verlängerung der Maximaldauer der 
Ausschaffungshaft und die neugeschaffene Durchsetzungs
haft sowie die Abgabe von Reise- und ldentltätspapieren 
beim Stellen des Asylgesuches. 

Die CVP-Fraktlon Ist aber auch zufrieden damit, dass ver
schiedene Massnahmen nicht ins Gesetz aufgenommen 
wolden sind, z. 8. geschlossene Gemeinschaftsunterkünfte 
fOr renitente Asylbewerber, der Entzug oder die Einschrän
kung der Nothilfe und die Einschränkung der Pflichtleistun
gen der Krankenversicherer auf Notmassnahmen. 
Schllessllch begrOsst die CVP-Fraktlon, dass als Vorausset
zung für die vorläufige Aufnahme lediglich eine konkrete Ge
fährdung Im Herkunftsstaat und nicht eine konkrete Gefähr• 
dung In der Existenz des Gesuchstellers gegeben sein 
muss. 
Die Frage der Werte hat In unserer Fraktion zu einer einge
henden Diskussion geführt. Denn wir alle wissen, dass wir 
als Politikerinnen und Politiker nicht ohne gesellschaftliche 
Grundsätze und Vorstellungen auskommen, die den eigenen 
Gestaltungsauftrag rechtfertigen. Eine Minderheit der Frak
tion ist der Meinung, dass auch nach den eingebrachten Ver• 
besserungen der Würde des Menschen und dem Gedanken 
der Gerechtigkeit, zwei Grundpfeilern der christlichen Ethik, 
noch zu wenig Beachtung geschenkt wurde. Sie wird sich 
daher der Stimme enthalten. 
Insgesamt Ist Jedoch die Mehrheit der CVP-Fraktlon über
zeugt, ein ausgewogenes Gesetz vor sich zu haben, wel
ches auf die heutigen Anforderungen im Asylwesen eine 
gute Antwort gibt und verfassungskonform Ist. 

Gutzwlller Felix (RL, ZH): Wir ordnen das Asyl- und das 
Ausländergesetz In die gesamte Mlgratlonspolltlk der FDP 
ein. Diese Migrationspolitik basiert auf vier Pfeilern: 
1. auf der Personenfreizügigkeit Innerhalb Europas; 
2. auf dem revidierten Ausländergesetz, das ja die Auslän
derpolitik gegenüber Drittstaaten sowie die Integration In der 
Schweiz regelt; 
3. auf dem verstärkten Engagement für die Friedenssiche
rung an Krisenorten und einer verstärkten Ausrichtung der 
Entwicklungszusammenarbeit auf die Migrationsproblema
tik; sowie 
4. auf der Asylpolltlk. 
Die FDP-Fraktion bekennt sich zur humanitären 'Tradition 
und respektiert die verfassungs• und völkerrechtlichen Ver
pflichtungen der Schweiz. Deshalb hat sie sich z. B. auch 
dagegen gewandt, dass die Nothilfe, die In Artikel 12 der 
Bundesverfassung verankert Ist, verweigert, eingeschränkt 
oder an rechtlich unzulässige Bedingungen geknüpft wild. 
Des Weiteren betont die FDP-Fraktion, dass am Schutz der 
tatsächlich Schutzbedürftlgen in keiner Weise gerüttelt wer
den soll. Sie Ist der Auffassung, dass mit dem revidierten 
Asylgesetz der Vollzug auf verfassungs- und völkerrechts
konforme Welse verbessert wird und Missbräuche verhln• 
dert werden können. 
Der Bundesrat Ist In der Pflicht, fOr eine menschenrechts
konforme Umsetzung des Gesetzes zu sorgen. Die Maas
nahmen zielen darauf ab, rechtsstaatlich getroffene 
Entscheide auch wirklich durchzusetzen. Die Massnahmen 
sind Insbesondere fOr die Kantone und die Städte wichtig, 
damit diese Ihre Aufgaben wahrnehmen können. 
Die Revision beinhaltet auch repressive Massnahmen. Auf· 
grund der offensichtlichen Vollzugsprobleme sind diese 
Massnahmen aber notwendig. Eine rein karitative Asylpolitik 
würde bedeuten, die Augen vor den realen Problemen zu 
verschliessen. Genau dies tun aber diejenigen, die bereits 
heute mit dem Referendum gegen das Asylgesetz drohen. 
Zudem sind, wie Sie wissen, viele der Bestimmungen Im 
Vollzugsberefch In beiden Gesetzen verankert, was konse
quenterweise ein doppeltes Referendum erfordern wOrde. 
Die Respektierung des Rechtsstaates Ist ein urllberales An• 
liegen. Liberal sein helsst auch, dem Rechtsstaat Nachach• 
tung zu verschaffen. 
Die Neuerungen Im Asylgesetz verfolgen genau dieses Ziel, 
weshalb die FDP-Fraktion diese Revision unterstützt. 

Leuenberger Uell (G, GE): Une dernlere fols, ä 1a fln des 
longs travaux sur la lol sur les 6trangers, le groupe des Verts 
vous lnvite a rejeter cette loi: cette lol qul ferme quasiment 
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aux ressortissantes et ressortissants venant de pays hors de 
!'Union europeenne l'acces a notre pays; cette nouvelle lol 
qui accroit la precarlte de 700 ooo etrangers qul vlvent et 
travalllent en Suisse en llmltant le regroupement famlllal et 
l'obtention du permis d'etabllssement; cette nouvelle loi qui 
Jette la suspiclon sur les couples blnationaux; cette nouvelle 
ioi qul permet d'enfermer Jusqu'a deux ans dans des prisons 
suisses des personnes qui n'ont commis aucun delit; cette 
nouvelle loi qui refuse de prendre an campte la presence 
des sans-papiers, toute solutlon de regularisatlon et qui feit 
perdurer une des plus grandes hypocrlsles dans notre pays. 
La majorite au Parlament feit feusse route an soutenant 
cette loi qui va creer beaucoup plus de problemes dans no
tre pays qu'elle n'en resoudra. 
Je vous invtte a rejeter la lol sur les etrangers, comme Je 
vous invlte a rejeter la loi sur l'aslle. 
Las Verts combattront d'une matlere determinee les deux 
«lax Blocher„ par le referendum. 

Huguenin Marianne (-, VD): En Juln 2004, avant le vote sur 
l'ensemble sur la lol sur las etrangers, j'avals cite Karl Barth. 
Comme Je n'ai pas !'Impression d'avolr ete entendue, vous 
me permettrez de repeter cette cltatlon: «Dans l'espace qu'H 
occupe, un peuple ne sauralt ätre un mur, mals uniquement 
une porte. Cette porte peut ätre plus ou molns largement 
ouverte, et eile peut mäme l'ätre tout a feit. Mals an aucun 
cas alle ne doit ätre verroulllee, et molns encore muree. L'.ln
dlvldu qui vit reellement au mllleu de son peuple, parml ses 
proches, se trouve prls dans un mowement qul l'oriente 
vers les gens qul lul sont etrangers, vers las autres peuples, 
vers le monde. » 

Avec la loi sur las etrangers et la loi sur l'aslle, vous avez 
mure la porte; vous l'avez verroulliee. Ce sont des lots que je 
quallflerai d'autlstes. La majorlte au Parlament s'enferme 
elle-mäme a !'Interieur de ce mur qu'eile constrult contre 
l'exterieur. Elle pretend ellmtner toute la realtte humaine 
des Immigrations traditionnelles en Sulsse: celle de Turqule, 
celle d'ex-Yougoslavle, les 100 000 sans-papiers officlelle
ment recenses. Elle pretend ellminer la dure reallte des re
querants d'aslle du monde dans lequel nous sommes. 
«Lol contre les etrangers», avions-nous dit lors du debat 
d'entree en matiere, l'evolutlon des choses a depasse nos 
plres cralntes: lol contre les etrangers, loi contre l'aslle - lols 
contre la Sulsse et contre les Suisses aussl. Contra ceux 
qul, comme Karl Barth l'a dlt, sont prls dans le mouvement 
qul !es orlente vers ies gens qui leur sont a priori etrangers, 
qul les orlente vers les autres peuples, vers le monde. 
«A gauche toute/Llnksl» s'associe actlvement aux deux re
ferendums qul vont ätre lances, referendums Indispensables 
a la dignlte de ce pays. 

Bundesgesetz Ober die Auslilnderlnnen und Ausländer 
Lol Ndnle sur les 6trangers 

Abstimmung- Vote 
(namentlich nominatit: Beilage -Annexe 02.024/2819) 
Für Annahme des Entwurfes .... 106 Stimmen 
Dagegen .... 66 Stimmen 
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Message du Conseil fed6ial 08.03.02 (FF 2002 3469) 
Nationalrat/Conseil national 05.05.04 (Erstrat - Premier Conseil) 
Natlonalrat!Consell nallonal 05.05.04 (ForlSetZung - Suite} 
Nationalrat/Conseil national 06.05.04 (Fortsetzung- Suite} 
Nationairat/Corisell national 06.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Conse!I national 07.05.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Consell national 15.06.04 (Fortsetzung- Suite) 
Natlonalrat/Conseß national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite) 
Nationalrat/Conseil national 16.06.04 (Fortsetzung - Suite} 
SU!nderat/ConseD des Etats 16.03.05 (Zweitrat - Deuxleme Conseil) 
Ständerat/Conseil des Etats 16.03.05 (Fortsetzung - Suite) 
Ständetat/Consell des Etats 17.03.05 (Fortsetzung-Suite) 
Natlonalrat/Conseß national 27.09.05 (Dlffere~n - Divergences) 
Netlonalrat/Consell national 28.09.05 (Fortsetzung- Suite) 
Ständerat/Conseil des Etats 01.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Natlonalrat/Conseß national 07.12.05 (Differenzen - Olvergences) 
StAnderat/ConseU des Etats 12.12.05 (Differenzen - Dlvergences) 
Nalionalrat/Consell national 16.12.05 (Schlussabslimmung - Vote final) 
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Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer 
Lol federale sur les etrangers 

Abstimmung - Vote 
FOr Annahme des Entwurfes .... 33 Stimmen 
Dagegen •••• B Stimmen 
(4 Enthaltungen) 
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Ref. 784 

NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi fedärale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 23 

Abstimmung vom/ Vote du: 06.05.2004 16:21 :16 
Abate = R Tl Fluri = 
Aeschbacher 0 E ZH Föhn = 
Allemann + S BE Frevsin~er = 
Amstutz = V BE Frösch + 
Baader Caspar . V BL Gadient = 
BaderEMra . C SO Gaßade + 
Banaa . s so Garbani + 
Baumann Alexander = V TG Genner + 
Bäumle + • ZH Gennanier = 
Back = R VD Giezendanner • 
Berberat + S NE Glasson = 
Bazzola = R GR Glur = 
Biaaer = V SG Goll + 
Bianasca Alblio = V Tl Graf + 
Binder # V ZH Gross Andreas + 
Borer = V SO GrossJast + 
Bortoluzzi = V ZH Guisan = 
Bruderer . SAG Günter + 
Brun = C LU Gutzwißer • 
Brunner Tonl = V SG Gvr • 
Brunschwig Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf . 
Büchler = C SG Gvsin Remo + 
Bugnon = V VD Häberli = 
Bühlmann + G LU Haerina + 
Bührer = R SH Haßer = 
Burkhalter = R NE Hämmerle + 
Cathomas 0 C GR Hassler = 
Cavaßi • s TI Heaetschweiler = 
Chevrier = C vs Heim Bea + 
Christen • R VD Hess Bernhard = 
Cina 0 C vs Hochreutener . 
Cuche + G NE Hofmann Urs + 
Daguet + s BE Hoßenstein + 
Darbeßav + C vs Huber • 
DeBuman 0 C FR Hubmann + 
Danze 0 E BE Huguenin + 
Dannond Beouelin + s VD Humbel Näf 0 

Dunant = V BS Hutter Jasmin = 
Duoraz = R GE Hutter Markus = 
Eaenm1tri-Obrist = R AG lrnfeld • 
Eaalv = R GE lneichen = 
Enaelberaer = R NW Janiak • 
Fasel + G FR Jennann • 
Fässler-Osterwalder + s SG Jeder = 
Falleber! = V VD Jutzet + 
Favre = R VD Kaufmann = 
FehrHans = V ZH Keller Robert = 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kiener Nellen + 
Fehr Jacci ueline + s ZH Kleiner = 
FehrMario + s ZH Kahler • 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Graupe / Gruppe C G 
Ja/ oui / si 4 14 
nein / non / no 7 0 
enlh. / abst. / ast. 12 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S LN 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
S BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C JW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
0 42 

30 0 
0 0 
0 0 
10 10 

Bedeutung Ja / Signlflcation de oui: Antrag der Minderheit 1 (Garbani) 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Antrag der Minderheit II (Schibli) 

E 
0 
1 
3 
0 
1 

Kunz = V LU Rolh-Bemasconi + S GE 
Lana + G ZG Ruev = R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sadis = R TI 
LeuenMmerGeneve + G GE Salvi • S VD 
Leuteneac er Filiooo = R ZH Savarv + S VD 
Leuteneaaer Oberholzer + S BL Schenk = V BE 
Leuthard 0 C AG Schenker + S BS 
Levrat + SFR Scherer Marcel = V ZG 
Loecfe = C Al Schibli = V ZH 
Lustenberger = C LU Schlüer = V ZH 
Malßard + S VD Schmied Walter • V BE 
Maiire 0 C GE Schneider . R BE 
Markwalder Bär = R BE Schwander • V SZ 
MartiWemer • S GL SiB!lrist • V AG 
MartvKälin + S ZH Simoneschi-Cortesi 0 C TI 
Mathvs = V AG Sommaruga Cerio + S GE 
Maurer • V ZH SnRr.1< . V AG 
Maury PaSQuier . S GE Souhler = V TG 
Meier-5chatz + C SG Stahl = V ZH 
Menetrey-Savary + G VD StammLuzi = V AG 
Messmer . R TG Steiner = R SO 
Mever Therese 0 C FR Slrahrn + S BE 
Miesch = V BL Studer Heiner 0 E AG 
Möraell = V ZH Stump + s AG 
MüllerGeri + G AG Teuscher + G BE 
Müller Phninn = R AG Thanei + s ZH 
Müller Walter = R SG TheHer = R LU 
Müller-Hemmi + s ZH Trioonez = R BE 
Müri = V LU Vanek + - GE 
Noser • R ZH Vaudroz Rene = R VD 
Oehrfi = V BE Veißon = V VD 
Paaan = V GE Vennot-Manaold + s BE 
Panneßn = V VD Vischer + G ZH 
Pedrina • s Tl Voßmer + s BE 
Pelfi = R Tl Waber Christian . E BE 
Perrin = V NE Wäfler = E ZH 
Pfister Gerhard 0 C ZG WalkerF66x 0 C SG 
Pfister Theo Phil = V SG Walter Hansiöm = V TG 
Randeoaer . R BS Wandfluh = V BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wasserfaßen = R BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli 0 C sz 
Recordon + G VD Weillelt • R SG 
Rennwald + s JU Wevenelh = V BE 
Rev • s vs Wtdmer + s LU 
Revmond . V GE Wobmann = V so 
Riklin 0 C ZH Wvss Ursula + s BE 
Rime = V FR Zaofl + C ZH 
Robbiani + C Tl Zisvadis + - VD 
Rossinl + s vs Zuooiaer = V ZH 

+ ja/ oui / si 

V - Tot. = nein / non / no 

0 4 64 o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

47 1 86 
0 0 15 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 0 
B 0 34 

* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Eleklronlsches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:56:45129 ldentif.: 47.3 / 06.05.2004 16:21 :16 
Conseil national, Systeme de vote electronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 7B4 



.:.:~rC:J 
02.024 

Ref. 785 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces•verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi ~«sie surles etrangeis (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.23 

Abstimmung vom/ Vote du: 06.05.2004 16:22:23 
Abate + R Tl Fluri + 

~eher 
+ E ZH 
+ s BE 
= V BE 

Föhn = 
Frevsinoer = 
Frösch 0 

Baader Casnar • V BL Gedient = 
Bader8vira • C SO Gdade + 
Banaa • s so Garbani = 
Baumann Alexander = V TG Ganner + 
Bäumte 0 • ZH Garmanler = 
Beck = R VD Giezendanner • 
Belberat = S NE Glasson = 
Bezzola = R GR Glur = 
Blaaer = V SG Goll + 
lfianasca Attlllo = V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas + 
Borer = V SO GrossJost + 
Bortoluzzl = V ZH 
Bruderer * SAG 
Brun = C LU 

Gulsan + 

~ + 
• 

Brunner Toni = V SG Gvr • 
Brunschwla Graf • R GE GV!lin Hans Rudolf • 
BOchler + C SG Gvstn Remo + 
t!imnon = V VD Häberli + 
BOhlmann = G LU Haerina + 
Bührer o R SH Haller = 
Burkhalter + R NE Hämmerle + 
Celhomas + C GR Hassler = 
Cavalli * S Tl Heaetschweiler = 
Chevrier = C vs HeimBee + 
Christen * R VD Hass Bernhard = 
Cina + C VS Hochreutener * 

Cuche + G NE Hofmann Urs + 
IDaOuel = S BE Hollenstein = 
DarbellaV + C vs Huber • 
DeBuman + C FR Hubmann + 
0onze + E BE 
Donnond l,Wluelin + s VD 
Dunant = V BS a + 

+ 
in = 

DuDlll2 = R GE Hutter Markus + 
-Obrist = R AG lmfeld • 

l,lltll\l = R GE lneichen + 
Ena81D81ll81' = R ',IW Janiek • 
Fasel + G FR Jennann • 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder = 
Falteber! = V VD Jutzet + 
Favre = R VD Kaufmann = 
FehrHans = V ZH Keller Robert = 
Fehr Hans-Jüra + s SH Kiener Nellen + 
Fahr JIICllUefme + s ZH Kleiner + 
FehrMario + s ZH Kohler • 

Ergebnisse/ Resultats: 
!Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
IJa/oul/ sl 20 4 

~on/no 2 5 
abst. / ast. 1 5 
• Art • .., , 4 / excuse art. 57 4 / scusato NC. o, 4 0 0 

lhat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oui: Antrag der Mehrheit 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C .m 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
12 34 
16 7 
1 1 
0 0 

11 10 

Bedeutung Nein / Slgniflcatlon de non: Antrag der Minderheit II Schibli 

E 
3 
1 
0 
0 
1 

Kunz = V LU Rolh-Bemasconl + S GE 
Lang o G ZG Ruey + R VD 
Laubacller = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu + C LU Sadis + R 11 
LeuenDeraer Geneve 0 G GE. Selvl • S VD 
LeutenMner rllippo • R ZH Sevarv + S VD 
LeumnAMAr Oberholzer = S BL Schenk = V BE 
Leuthard 
Levrat 
lloellfe 
lustenDeroer 
Malllard 
Maltre 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
IMaftY Kälin 
Ma1!IVS 

Maurer 
MaUIV PaSQuier 
Meier-Schatz 
Menelrey..Savarv 
Massmer 
MeverTherae 
Mlesch 
Mörgeß 
MüllerGeri 
Müller l'llllioD 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelin 
Padrina 
Pelli 
Perrin 
Pfister Galhard 
Pfister I llSODhH 
RendMtr8f 

Rechstelner Paul 
Rechstelner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rey 
F<eVmond 
Rl1din 
Rilne 
Robbieni 
Rossini 

V - Tot 
0 2 75 

47 1 79 
0 2 10 
0 0 0 
8 0 35 

+ C AG Schenker + S BS 
0 S FR Scherer Maroel = V ZG 
0 C Al Schibli = V ZH 
+ C LU SchlQer = V ZH 
+ S VD Schmied Walter • V BE 
+ C GE Schneider • R BE 
+ R BE Schwander • V SZ . S GL Siearist • V AG 
+ S ZH Simoneschi-Cort + C 11 
= V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
• V ZH $neck • V AG 
* S GE SDUhler = V TG 
+ C SG Stahl = V ZH 
= G VD StammLuzi = V AG 
• R TG Steiner = R SO 
+ C FR Strahm + S BE 
= V BL Studer Heiner + E AG 
= V ZH stumo + s AG 
+ G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei + s ZH 
= R SG Theller = R LU 
+ s ZH TriMM2 = R BE 
= V LU Vanek 0 - GE 
• R ZH Vaudroz Rene = R VD 
= V BE Velllon = V VD 
= V GE Vermot-Mannold + s BE 
= V VD Vischer 0 G ZH 
• s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Weber Christian • E BE 
= V NE Wäller = E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Walter Hansiiira = V TG 
• R BS Wandlluh = V BE 
= s SG Wasserfallen = R BE 
= s BS Wehrll + C sz 
0 G VD Weiaelt • R SG 
+ s JU Wevenelh = V BE 
* s vs Widmer + s LU 
• V GE Wobmann = V so 
+ C ZH WIISSUrsule + s BE 
= V FR Zann + C ZH 
+ C Tl 1:11M1dls + • VD 
+ s vs Zuooioer = V ZH 

+ ja/oui/sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prand pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:56:49130 ldentif.: 47.3 / 06.05.200416:22:23 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 785 
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~ NATIONALRAT 
Ss-1 Abstimmungsprotokoll Namentlic,he Abstimmung/ Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgese1z über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 23, Abs. 3, Bst. f 

Abstimmung vom/ Vote du: 06.05.2004 16:23:33 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 
Allemann + s BE Freysinger = V vs 
Amstu1z = V BE Frösch + G BE 
Baader Casoar . V BL Gedient = V GR 
Bader Elvira . C so Gallade + s ZH 
Banaa . s so Garbani + s NE 
Baumann Alexander = V TG Genner + G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier = R VS 
Beck = R VD Giezendanner . V AG 
Berberat + s NE Glasson = R FR 
Bezzola = R GR Glur = V AG 
Bloaer . V SG Gon + S ZH 
Blanasca Attilio = V Tl GrafMava + G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + S ZH 
Borer = V so GrossJost + S TG 
Bortoluzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderer . s AG Günter + s BE 
Brun = C LU Gutzwiller . R ZH 
Brunner Toni = V SG Gvr . s sz 
Brunschwia Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Büchler + C SG Gvsin Remo + s BS 
BU!!ll0n = V VD Häberli + C TG 
Bühlmann + G LU Haering + S ZH 
Bührer = R SH HaUer = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerte + S GR 
Cathomas + C GR Hassler = V GR 
Cavam . s Tl HMAtschweiler = R ZH 
Chevrier = C vs Heim Bea + s so 
Christen . R VD Hess Bernhard + - BE 
Cina = C vs Hochreutener . C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauet + s BE HoOenstein + G SG 
Darbellav = C vs Huber . R UR 
DeBuman + C FR Hubmann + s ZH 
Donze + E BE Huauenin + - VD 
Dormond Beguelin + s VD Humbel Näf + C AG 
Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG 
Duoraz = R GE Hutter Markus = R ZH 
Eaerszeai-Obrist = R AG lmfeld • C OW 
Eruilv = R GE lneichen = R LU 
Enaelberaer = R NW Janiak . s BL 
Fasel + G FR Jermann . C BL 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder = V BE 
Fattebert = V VD Ju1zet + s FR 
Favre = R VD Kaufmann = V ZH 
FehrHans = V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jüm + s SH Kiener Neßen + s BE 
Fehr Jacaueline + s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario + s ZH Kohler . C JU 

Fraktion / Graupe/ Gruppe C G R s E 
Ja/oui/si 16 14 10 42 3 
nein / non / no 7 0 20 0 1 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 10 10 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja/ Signification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Slgnification de non: Antrag Triponez 

Kunz = V LU Rolh-Bemasconi + s GE 
Lana + G ZG Ruev + R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sadis + R Tl 
Leuenberoer Geneve + G GE SaM . s VD 
Leuteneaaer Fißooo = R ZH Savarv + s VD 
Leuteneaaer Oberholzer + s BL Schenk = V BE 
Leuthard + C AG Schenker + s BS 
Levrat + s FR Scherer Marcel = V ZG 
Loeofe = C Al SchlbU = V ZH 
LustenbernAr = C LU Schlüer = V ZH 
Maillard + s VD Schmied Walter . V BE 
Maitre + C GE Schneider . R BE 
Markwalder Bär + R BE Schwander . V sz 
MartiWemer . s GL Siearist . V AG 
Martv Käßn + s ZH Simoneschi-Cortesi + C Tl 
Mathvs = V AG Sommaruaa Carlo + s GE 
Maurer . V ZH Soeck . V AG 
Maurv Pasouier . s GE Spuhler = V TG 
Meier-Scha1z + C SG Stahl = V ZH 
Menetrev-Savarv + G VD Stamm Luzi = V AG 
Messmer . R TG Steiner = R so 
Meyer Therese + C FR Strahm + s BE 
Miesch = V BL Studer Heiner + E AG 
Mörgeü = V ZH Stumo + S AG 
MüllerGeri + G AG Teuscher + G BE 
MüllerPhilioo + R AG Thanei + s ZH 
Müller Walter = R SG Theiler = R LU 
Müller-Hemmi + s ZH Trioonez = R BE 
Müri = V LU Vanek + - GE 
Noser . R ZH Vaudroz Rene = R VD 
Oehril = V BE vemon = V VD 
Pa!!an = V GE Vermot-Manaold + s BE 
Parmeün = V VD Vischer + G ZH 
Pedrina . s Tl Vollmer + s BE 
Peßi + R Tl WaberChrisllan . E BE 
Perrin = V NE Wäfler = E ZH 
Pfister Gerhard + C ZG Walker Felix + C SG 
Pfister Theoohil = V SG Walter Hansiöro = V TG 
Randeaaer . R BS Wandfluh = V BE 
Rechsteiner Paul + s SG Wasserfallen = R BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrli + C sz 
Recordon + G VD Weiaelt . R SG 
Rennwald + s JU Weyenelh = V BE 
Rev . s vs Wldmer + s LU 
Revmond . V GE Wobmann = V so 
Riklin + C ZH WvssUrsula + s BE 
Rime = V FR Zapft + C ZH 
Robbiani + C Tl Zisvadis + - VD 
Rossini + s VS Zunnloer = V ZH 

+ ja/ oui / si 
V - Tot. = nein / non / no 
0 5 90 o enth. / abst. / ast. 

46 0 74 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

0 0 0 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
9 0 
0 0 

0 
35 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 19:50:26 /31 ldentif.: 47.3 / 06.05.2004 16:23:33 

Conseil national, Systeme de vote electronique 
Ref.: (Erfassung) Nr. 787 
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~ NATIONALRAT v Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vota nominatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur las etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
M.23,Abs.4 

Abstimmung vom/ Vote du: 06.05.2004 16:24:33 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 
Allernann = s BE Frevsinaer = V vs 
Amstutz + V BE Frösch = G BE 
Baader Casoar . V BL Gadlent = V GR 
Bader Elvira . C so Gallade = s ZH 
Banaa . s so Garbani = s NE 
Baumann Alexander + V TG Genner = G ZH 
Bäumle = - ZH Germanier + R vs 
Beck = R VD Glezendanner . V AG 
Berberat = S NE Glasson + R FR 
Bezzola + R GR Glur + V AG 
Blaaar = V SG Goll = s ZH 
Bianasca AttiUo = V Tl GrafMava = G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas = s ZH 
Borer = V SO GrossJost = s TG 
Bortoluzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderar . S AG Günter = s BE 
Brun = C LU Gutzwiller . R ZH 
Brunner Tonl = V SG Gyr . s sz 
Brunschwia Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf . R BL 
Büchler = C SG Gvsin Remo = s BS 
Buanon = V VD Häberii = C TG 
Bühlmann = G LU Haerina = s ZH 
Bührer + R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerie = s GR 
Cathomas = C GR Hassler = V GR 
Cavalli • s Tl Hegetschweiler + R ZH 
Chevrier = C VS Helm Bea = s so 
Christen . R VD Hess Bemhard + - BE 
Cina = C VS Hochreutener . C BE 
Cuche = G NE Hofmann Urs = s AG 
Daauet = S BE Hollenstein = G SG 
Darbellav = C VS Huber . R UR 
DeBuman = C FR Hubmann = s ZH 
Donze = E BE Huguenin = - VD 
Dormond Beaueßn = S VD Humbel Näf + C AG 
Dunant = v es Hutter Jasmin + V SG 
Duoraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszeai-Obrist + R AG lmfeld . C ow 
Eggly + R GE lneichen + R LU 
Enaelberaer + R NW Janiak • s BL 
Fasel = G FR Jermann • C BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder = V BE 
Fattebert = V VD Jutzet = s FR 
Favre + R VD Kaufmann + V ZH 
FehrHans = V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jüra = s SH Kiener Nellen = s BE 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner + R AR 
FehrMario = s ZH Kohler . C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppo C G R s E 
Ja/oui/si 3 0 28 0 1 
nein / non / no 20 14 2 42 3 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 5 0 10 10 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Kunz = V LU Rath-Bemasconi = s GE 
Lana = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sadis + R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi • s VD 
Leuteneaaer Filippo + R ZH Savarv = s VD 
Leuteneaaer Oberholzer = s BL Schenk + V BE 
Leuthard = C AG Schenker = s es 
Levrat = s FR Scherer Marcel + V ZG 
Loeofe + C Al Schibli = V ZH 
Lustenru.mer = C LU Schlüer + V ZH 
Malßard = S VD Schmied Walter . V BE 
Maiire = C GE Schneider . R BE 
Markwalder Bär + R BE Schwander . V sz 
MartiWemer . s GL Slegrtst . V AG 
MartvKälin = S ZH Simoneschi-Cortesi = C Tl 
Mathvs = V AG Sommaruaa Carlo = s GE 
Maurer . V ZH Soeck . V AG 
Maury Pasauier . S GE Souhler = V TG 
Meier-Schatz = C SG Stahl = V ZH 
Menetrev-Savarv = G VD Stamm Luzi = V AG 
Messmer . R TG Steiner + R so 
Mever Therese = C FR Strahm = s BE 
Mlesch + V BL Studer Heiner = E AG 
Möraeli + V ZH Stumo = S AG 
MüllerGeri = G AG Teuscher = G BE 
MüllerPhißpp + R AG Thanei = S ZH 
Müller Walter + R SG Theiler + R LU 
Müller-Hemmi = S ZH Trioonez + R BE 
Müri = V LU Vanek = - GE 
Noser • R ZH Vaudroz Rene + R VD 
Oehrli = V BE Velllon = V VD 
Paaan = V GE Vermot-Manaold = s BE 
Parmerm = V VD Vischer = G ZH 
Pedrina . s Tl Vollmer = s BE 
Pelli + R Tl Waber Christian . E BE 
Perrin = V NE Wäfler = E ZH 
Pfister Gerhard = C ZG Walker Felix = C SG 
Pfister Theoohil = V SG Walter Hanslöl'!! = V TG 
Randeoaer . R BS Wandfluh = V BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner-Basel = s BS Wehrii = C sz 
Recordon = G VD Weigelt . R SG 
Rennwald = s JU Weyeneth = V BE 
Rev . s vs Widmer = s LU 
Revmond . V GE Wobmann = V so 
Riklin + C ZH WvssUrsula = s BE 
Rime = V FR Zapf) = C ZH 
Robbiani = C Tl Zisvadls = - VD 
Rossini = s VS Zuoolaer = V ZH 

+ ja/ oul/ si 
V - Tot. = nein / non / no 
10 1 43 o enth. / abst. / ast. 
37 4 122 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

0 0 0 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
8 0 
0 0 

0 
34 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Bedeutung Ja / Signlficatlon de oui: Zustimmung zum Antrag Müller Philipp 
Bedeutung Nein / Slgnlfication de non: Ablehnung 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 19:50:31 /32 ldentif.: 47.3 / 06.05.2004 16:24:33 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 788 
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~ NATIONALRAT 
c;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi fedlirale sur les elrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 30a 

Abstimmung vom / Vote du: 06.05.2004 18:20:58 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V sz 

~ 
+ s BE 
= V BE 
= V BL . C SO 

FMWinaer • V vs 
Frösch + G BE 
Gedient = V GR 
Geßade + s ZH 

Ban!lS • s so Gerbanl + s NE 
Baumann Alexander = V TG Genner + G ZH 
Bäumle + - ZH Germanier = R VS 
Beck = R VD Giezendanner • V AG 
Berberat + s NE Glasson + R FR 
Bezzola = R GR Glur = V AG 
B1aaer = V SG Goß + s ZH 
Blonasca Atb'llo = V Tl GrafMava + G BL 
Binder # V ZH Gross Andreas + s ZH 
Barer = V SO GrossJost + s TG 
Bortoluzzi = V ZH Guisan + R VD 
Bruderar . S AG Günter + s BE 
Brun = C LU Gutzwiller • R ZH 
Brunner Toni = V SG Gvr • s sz 
Brunschwia Graf . R ~ Hans Rudolf • R BL 
Büchler = C SG AwlnRemo + s BS 
Buanon = V VD Häberii + C TG 
Bühlmann + G LU Haerina • s ZH 
Bührer o R SH Haller = V BE 
Burkhalter + R NE Hämmerte + s GR 
Cathomas + C GR Hassler = V GR 
Cavalü . s Tl Hegetschweiler = R ZH 
Chevrier = C VS Helm Bea + s so 
Christen . R VD Hass Bernhard + - BE 
Cina • C VS Hochreulener • C BE 
Cuche + G NE Hofmann Urs + s AG 
Daauat + s BE Hollenstein + G SG 
Darbellav = C VS Huber • R UR 
DeBuman . C FR Hubmann + s ZH 
Donze = E BE Huauenin + • VD 
Darmond IWlllelin + S VD 
Dunant = V BS ~ 

+ C AG 
= V SG 

Oupraz + R GE Hutter Markus + R ZH 
Eaerszeai-Obrist + R AG lmfeld • C 0W 
EaalV + R GE inelchen + R LU 
EngelMmer + R NW Janlak • s BL 
Fasel . G FR Jermann . C BL 
Fässler-Osterwalder + S SG Joder = V BE 
Fattebert = V VD Julzet + s FR 
Favre = R VD Kaufmann • V ZH 
FehrHans . V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jül'Q + S SH Klener Neffen + s BE 
Fehr JaCll ueline + S ZH Kleiner + R AR 
FehrMario + S ZH Kohler = C JU 

Fraktion / Groupe / Gruppe C G R s E 
Ja/ oui/ sl 13 13 20 41 1 
nein I non / no 8 0 9 0 3 
emn. / abst. / ast. 0 0 1 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non na votato 7 1 10 11 1 
!Vakant / vacant t vac:ante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Signlflc:ation de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein / Slgnffication de non: Antrag der Minderheit (Beck) 

Kunz = V LU Roth-Bemasconi + S GE 
Lana + G ZG Ruev = R VD 
Laubacher = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Sadis + R Tl 
Leuenbamer Geneve + G GE Salvi . S VD 
Leuten-er Fllinnn + R ZH Savaiv + s VD 

~ 
Levrat 
Loema 
Lustenb..,.,,er 
Maißard 
Mai1nl 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
M"l'I\IKäen 
Mathvs 
Maurer 
Mauiv Pasauier 
Meler-Schalz 
MenetreY-Savarv 
Messmer 
Mever Therese 
Mlesch 
MöraeD 
MüllerGeri 
MüllerPhlliDD 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
MOii 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
PanneUn 
Pedrina 
Pem 

li= 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklln 
Rirne 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
0 5 93 

44 0 64 
0 0 1 
0 0 0 
11 0 41 
0 0 0 

+ s BL Schenk = V BE 
+ C AG Schenker + s BS 
+ s FR Scherer Marcel • V ZG 
+ C Al Schlbli = V ZH 
= C LU Schlüer = V ZH 
+ S VD Schmied Walter . V BE 
+ C GE Schneider . R BE 
+ R BE Schwander . V SZ . s GL Siearist • V AG 
+ S ZH Simoneschi-Cortesl + C Tl 
= V AG Sommaruaa Garlo + S GE 

= V ZH SMl'Jc . V AG . S GE SDuhler . V TG 
+ C SG Stahl = V ZH 
+ G VD StammLuzl = V AG . R TG Steinar = R SO 
= C FR Strahm + s BE 
= V BL Studer Helner = E AG 
= V ZH Stumn + s AG 
+ G AG Teuscher + G BE 
+ R AG Thanei + s ZH 
+ R SG Theller + R LU 
+ S ZH Trioonez = R BE 
= V LU Vanek + - GE . R ZH Vaudroz Rene = R VD 
= V BE Veillon = V VD 
= V GE Vermot-Manaold + S BE 
= V VD Vischer + G ZH . s Tl VoBmer + S BE 
+ R Tl Weber Christian . E BE 
= V NE Wäffer = E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
= V SG Waller Hanmm = V TG . R BS Wandfluh = V BE 
+ s SG Wasserfallen + R BE 
+ s BS Wehrli + C sz 
+ G VD Weicelt . R SG 
+ s JU w-neth = V BE . s vs Widmer + s LU . V GE Wobmann = V so . C ZH W""-e Ursula + s BE 
= V FR 7,u,fl + C ZH 
+ C Tl 711M1dls + . VD 
+ s vs Zunniner = V ZH 

+ ja/ oui / si 
= nein / non / no 
o enth. I abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas perl aux votes 
v Vakant / Vacant / Vac:ante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
21.06.2005 19:51 :36 /46 ldentif.: 47.3 / 06.05.2004 18:20:58 

Conseil national, Systeme de vote electranique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 802 
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Ref. 805 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur les elrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art 31a 

Abstimmung vom/ Vote du: 06.05.2004 18:24:08 
Abate + R Tl Auri + R SO 
Aeschbacher + E ZH Föhn = V SZ 
Allemann + S BE FreVS1110er • V VS 
Amstutz = V BE Frösch + G BE 

Kunz = V LU Rath-Bemasconi + S GE 
Lana + G ZG Ruey + R VD 
Laubadler = V LU Rutschmann = V ZH 
Leu = C LU Saäis + R Tl 

Baader casoar = V BL Gedient = V GR LeuennAmer Geneve + G GE Salvl . S VOi 
BaderElvira • C SO 
Banaa • s so 
Baumann Alexander V TG 

Gaßada + S ZH 
Garbani + S NE 
Genner G ZH 

=FiJiDDO + R ZH 
Oberholzer + s BL 

Leuthard + C AG 

i'ialllffl/ + S VD 
Schenk = V BE 
Schanker S BS = + 

Bäumle + • ZH Germanier = R VS Levrat 
Beck = R VD Giezendanner • V AG laepfe 
Berberat + s NE Glasson + R FR Lustenberaer 
Bezzola = R GR Glur = V AG Maillard 
l:liaaer = V SG Goll + S ZH Maitre 
IS!anasca Allilio = V Tl Graf + G BL Markwalder Bär 
Binder # V ZH Grass Andreas + S ZH Marti Werner 
Borer = V so GrossJost + s TG MartvKälin 
Bortoluzzi = V ZH Guisan + R VD MalhYS 
Bruderar • SAG Günter + s BE Maurer 
Brun = C LU Gutzwlllar • R ZH Maurv Pasouler 
Brunner Toni = V SG Gvr • s sz Meier-8chatz 

Graf • R GE GVAin Hans Rudolf • R BL Menetrey.Savary 
lliUClller = C SG GYSinRemo + s BS Messmer 
Buanon = V VD Häber1i + C TG M!1111!r Therese 
Büh!mann + G LU Haerin!! • s ZH Miasch 
Büluer + R SH Haller = V BE Moraeli 
Burkhalter + R NE Hämmerte + s GR Müller Gart 
Cathomas + C GR Husler = V GR Müller Phffioo 
Cevalli • s Tl Heaelsehweiler = R ZH Müffer Walter 
Chevriar = C vs 
Christen • R VD 
Cina + C vs 
Cuche + G NE 

Heim Bea + s so 
Hess Bernhard + • BE 
Hochreutener • C BE 
Hofmann Urs + s AG 

Müller-Hernmi 

1 
DaQUet + s BE Hollensteln + G SG Pacan 
Darbeßav = C vs 

~ • C FR 
+ E BE 

Huber • R UR 
Hubmann + s ZH 
Huauenin + • VD 

Parmalin 
Pedr1na 
Pein 

Dormond KMuef'III + s VD HumbelNäf + C AG Perr1n 
Dunant = V BS Hutter Jasmin = V SG Pfister Gerhard 
Duoraz = R GE Hutter Markus + R ZH Pfister I neopnU 
Eaerszeai-Obrist + R AG lmfeld • C ow Rand...,mir 
EaalV + R GE lneichen + R LU Rechstainer Paul 
Enaelneroer + R ~VY Janiak • s BL Rechsteiner•Basel 
Fasel • G FR Jermarin • C BL Recordon 
Fässler-Osterwalder + s SG Joder = V BE Rennwald 
Fattebelt = V VD Jutzet + s FR 
Fawe = R VD Kaufmann • V ZH 
FehrHans • V ZH Keller Robert = V ZH 
Fehr Hans-Jüra • s SH Kianer Nellen + s BE Rima 
Fahr Jacoueline + s ZH Kleiner + R AR Rabbiani 
FehrMario + s ZH Kollier = C JU Rossini 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G R S E V - Tot 
Ja/oui/si 15 13 22 40 3 0 5 98 
ne 70801440 60 
en 0000000 
en 0000000 

6 1 10 12 1 11 0 

Bedeutung Ja / Slgnification de oui: Antrag der Mehrheit 
Bedeutung Nein/ Slgniflcation de non: Antrag der Minderheit (Weyeneth) 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:57:04 /49 ldentif.: 47.3 / 06.05.2004 18:24:08 

+ 
+ SFR Scherer Marcel • V ZG 
+ C Al Schibli = V ZH 
+ C LU Schlüer = V ZH 
+ S VD Schmied Walter • V BE 
+ C GE Schneider • R BE 
+ R BE Sehwandar • V SZ . S GL Siear1st • V AG 
+ S ZH Slmoneschi-Corlesi + C TI 
= V AG Sommaruaa carto + S GE 
= V ZH SDeck . V AG 
• S GE 
+ C SG 
+ G VD 
• R TG ! 

• V TG 
= V ZH 

Luzl = V AG 
+ R SO 

= C FR Strahm + S BE 
= V BL Studer Hainer + E AG 
= V ZH 
+ G AG 
+ R AG 

eer 

+ s AG 
+ G BE 
+ s ZH 

+ R SG Theller + R LU 
+ s ZH TrlnOnez = R BE 
= V LU Vanak + • GE 
• R ZH Vaudroz Rene = R VD 
= V BE Velßon = V VD 
= V GE Vermot-Mancotd + s BE 
= V VD Vlscher + G ZH . s Tl Vollmer + s BE 
+ R Tl Wabar Christten . E BE 
= V NE Wäfter = E ZH 
+ C ZG WalkerFellx + C SG 
= V SG Walter Hanstörcr = V TG . R BS Wandfluh = V BE 
+ s SG Wasserfaßen + R BE 
+ s es Wehrli + C sz 
+ G VD Weiaalt • R SG 
+ s JU Wevenetn = V BE 
• s vs Widmer + s LU 
• V GE Wabmam = V so 
• C ZH WllflAUrsula + s BE 
= V FR ZaPfl + C ZH 
+ C Tl IZlsvadis + • VD 
+ s vs l'IJnn!nAI' = V ZH 

+ ja/oui/si 
= nein l non l no 
o enth. I absl / ast. 
% entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 

excuse selon arl 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas votil / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pes part aux votes 

Conseil national, Syshllme de vote lllectronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 805 
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Ref. 810 

~ NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NA"rlONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Lei federale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art. 121 

Abstimmung vom / Vote du: 06.05.2004 18:25:35 
Abate + R Tl Fluri + 
Aeschbacher = E ZH Föhn + 
Allernann = S BE Frevsinaer • 
Arnstutz + V BE Frösch = 
Baader Casoar + V BL Gedient + 
BaderEMra • C SO GaDade = 
Banaa • s so Garbani = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle = • ZH Gerrnanier + 
Beck = R VD Giezendanner . 
Berberat = S NE Glasson + 
Bezzola + R GR Glur + 
Bigger + V SG Goll = 
Bicmasca Attilio + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas = 
Borer + V SO GrossJost = 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + 
Bruderer • SAG Günter = 
Brun + C LU GutzwiUer • 
Brunner Toni + V SG Gyr . 
Brunschwig Graf . R GE Gvsin Hans Rudolf . 
Büchler + C SG Gvsin Remo = 
Buanon + V VD Häberli + 
Bühlmann = G LU Haerina • 
Bührer + R SH HaUer + 
Burkhalter 0 R NE Hämmerle = 
Cathomas + C GR Hassler + 
Cavaßi . s Tl Hll!letschweiler + 
Chevrier + C vs Heim Bea = 
Christen • R VD Hess Bernhard + 
Cina + C vs Hochreutener . 
Cuche = G NE Hofmann Urs = 
Daauet = s BE Haßenstein = 
DarbeUav + C vs Huber • 
DeBuman • C FR Hubmann = 
Donze = E BE Huguenin = 
Dormond HAnuelin = s VD HumbelNäf + 
Dunant + V es Hutter Jasmin + 
Duoraz = R GE Hutter Markus + 
Eae=AOi-Obrist + R AG lmfeld . 
Ennlv = R GE lneichen + 
Enaelberaer . R NW Janiak . 
Fasel • G FR Jerrnann . 
Fässler-Oslelwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzet = 
Favre + R VD Kaufmann • 
FehrHans • V ZH KeDer Robert + 
Fehr Hans-JÜI'![ = s SH Kiener Nellen = 
Fehr Jaccueline = s ZH Kleiner + 
FehrMario = s ZH Kahler + 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Graupe / Gruppo C G 
Ja/oui/si 22 0 
nein / non / no 0 13 
enth. / abst. / ast. 0 0 
entsch. Art. 57 4 / excuse art. 57 4 / scusato Art. 57 4 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 6 1 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s es 
C TG 
S ZH 
V BE 
S GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C 'JW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
21 0 
6 40 
2 0 
0 0 

11 12 

Bedeutung Nein / Significatlon de non: Antrag der Minderheit 1 (Beck) 

E 
1 
3 
0 
0 
1 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
IIAnn = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis 0 R TI 
Leuenbemer Geneve = G GE Salvi • S VD 
Leutenenner Fdinoo + R ZH Savarv = S VD 
Leutenenaer Oberheizer = S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loepfe 
Lustenberger 
Maißard 
Maiire 
Markwalder Bär 
MartiWemer 
Martv Kälin 
Mathvs 
Maurer 
Maury Pasauier 
Meier-Schatz 
Menetrey-Savary 
Messmer 
Mever Therese 
Miesch 
Möraeli 
MüllerGeri 
Müller Phßioo 
Müller Walter 
Müller-Hemmi 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parrne6n 
Pedrina 
Pel6 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randeaaer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Reccrdon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot. 
43 1 88 
0 4 66 
0 0 2 
0 0 0 
12 0 43 

+ C AG Schenker = s es 
= S FR Scherer Marcel • V ZG 
+ C Al Sctubli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
• S VD Schmied Walter • V BE 
+ C GE Schneider . R BE 
+ R BE Schwander • V SZ 
• S GL Sienrist • V AG 
= S ZH Simoneschl-Cortesi + C TI 
+ V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
+ V ZH Speck . V AG . s GE Souhler . V TG 
+ C SG Stehl + V ZH 
= G VD Stamm Luzi + V AG 
• R TG Steiner + R SO 
+ C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH S!umP = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanei = S ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
= s ZH Trinonez + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Manaold = S BE 
+ V VD Vischer = G ZH 
• s Tl Vollmer = s BE 
= R Tl Waber Christian • E BE 
+ V NE Wäffer + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
• R BS Wandffuh • V BE 
= s SG Wasserfallen = R BE 
= s es Wehrli + C sz 
= G VD Weiaelt • R SG 
= s JU Wevaneth + V BE 
• s vs Widmer = s LU 
• V GE Webmann + V so 
• C ZH WvssUrsula = s BE 
+ V FR Zapft + C ZH 
+ C Tl h!NAÖIS = • VD 
= s vs LUl'.lniaer + V ZH 

+ Ja/ oui /si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excuse seien art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:57:08 /50 ldentif.: 47.3 / 06.05.2004 18:25:35 

ConseU national, Syst6me de vote electronlque 

Ref.: (Erfassung) Nr: 810 
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Ref. 811 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur !es etrangers (LElr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art 121. Zif. 5 

Abstimmung vom/ Vota du: 06.05.2004 18:26:38 
Abate = R Tl Fluri = 
Aeschbacher = E ZH Föhn + 
A!lemann = S BE Frevstnaer . 
Amstulz + V BE Frösch = 
Baader Cespar + V BL Gedient + 
BaderEMra • C SO Gaßade = 
ISllOII • s so Garben! = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumte = - ZH Germanier + 
Beck + R VD Giezendanner • 
Barberat = S NE Glasson + 
Bezzola + R GR Glur + 
Biacer + V SG Goll = 
Bianasca Attmo + V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas = 
Borer + V SO GrossJost = 
Bortoluzzi + V ZH Guisan = 
Bruderar . SAG Günter = 
Brun + C LU GU12.Willer • 
BrunnerToni + V SG Gvr • 

• Graf • R GE Gvsin Hans Rudolf • 
Bilchler + C SG GvsinRemo = 
Bummn + V VD Häberli = 
Bühlmann = G LU Haerin11 . 
Bührer = R SH Haller + 
Burkhalter = R NE Hämmerte = 
Celhomas + C GR Hassler + 
Cevaßi . s Tl Heaetschweiler = 
Chevrter + C vs Heim Bea = 
Christen • R VD Hess Bernhard + 
Clna = C vs Hochreutener • 
CUche = G NE Hofmann Urs = 
l.lallUet = s BE Hollenstein = 
lJlllllellllV + C vs Huber • 
DeBuman • C FR Hubmann = 
Donze = E BE Huauenin = 
Dormond HMuelin = s VD HumbelNäf + 
Dunant + V es HutterJasmin + 
DuDraz = R GE Hutter Markus = - ~brist = R AG lmfeld • 
EoalV = R GE lneichen = 
Enn<11MmAr = R NW Jeniak • 
Fasel • G FR Jennann • 
Fässler-Ostetwalder = s SG Joder + 
Faltebert + V Julzet = 
Fevre = R Kaufmann • 
FehrHans • V Keller Robert + 
Fehr Hans-Jüro = S SH Kiener Nellen = 
Fahr Jecaueline = S ZH Kleiner = 
FehrMario = S ZH Kahler = 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Graupe / Gruppo C G 
Ja/oui/si 12 0 
nein I non / no 10 13 
enth. / abst. / ast. 0 0 
entsch. An. 57 41 excuse art 57 4 / scusato Arl 57 4 0 0 
hat mcnt teilgenommen / n ont pes vme / non ha votato 6 1 

Bedeutung Ja / Signlfication de oui: Antrag der Mehrheit 

R SO 
V sz, 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s es: 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR, 
V GRi 
R ZHi 
s so 
. BE 
C BE 
s AGi 
G SGI 
R UR 
s ZH 
- VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C "JW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
6 0 

23 41 
1 0 
0 0 
10 11 

Bedeutung Nein / Slgnificatlon de non: Antrag der Minderheit II (Vermot) 

E 
1 
3 
0 
0 
1 

Kunz + V LU RoUl-Bernasconi = S GE 
Lana = G ZG Ruev = R VD 
Laubacher + V LU Rutschmann + V ZH 
Leu + C LU Sadfs = R Tl 
Leu-rGeneve = G GE SaM • S VD 
1 A•-erFDinM = R ZH 5aVBlY = s VD 
Leuteneoaer Obelholzer = S BL Schenk + V BE 
Leulhard 
Levret 
LOll!lTII 
Lu!lll!rlllfll'ller 
MsWard 
Maiire 
Msrkwalder Bär 
MsrtI Werner 
MartvKälln 
Malhvs 
Maurer 
Msurv Puiuler 
Msiar-schelz 

~ 
Mever Therese 
Miesch 
Miircell 
MüUerGeri 
Müller Philinn 
Müller Waller 
Müller-Hemm! 
Mari 
Noser 
Oehrü 
Paaan 
Parm&Dn 
Padrina 
Pelti 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theoohil 
Randenlllll' 
Rechsteiner Paul 
Rechstelner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
RlKlin 
Rime 
Robbiani 
Rossini 

V . Tot 
44 1 64 
0 4 94 
0 0 1 
0 0 0 

11 0 40 

= C AG Schenker = s es 
= SFR Scherer Msrcel • V ZG 
+ C Al Schlbli + V ZH 
+ C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Watter • V BE 
= C GE Schneider • R BE 
= R BE Schwander • V SZ 
• S GL Siearlsl • V AG 
= S ZH Simoneschi-Cortesi = C Tl 
+ V AG Sommaruaa Cario = S GE 
+ V ZH ~ • V AG . S GE snuhler • V TG 
= C SG Stahl + V ZH 
= G VD Stammluzl + V AG 
• R TG Steinar = R SO 
+ C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Heiner = E AG 
+ V ZH Stumo = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
= RAG Thane! = s ZH 
+ R SG Theiler = R LU 
= s ZH T,innnez 0 R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rene + R VD 
+ V BE VeiDon + V VD 
+ V GE Vennot-Mllmmld = s BE 
+ V VD Vlscher = G ZH 
• s Tl Vollmer = s BE 
= R Tl Weber Christian • E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG WalkerFilfüc = C SG 
+ V SG Watter Hanslöro + V TG 
• R es Wandlluh + V BE 
= s SG Wasserfallen = R BE 
= s BS Wehrli + C sz 
= G VD 
= s JU . s VS 
• V GE 
~ 

• R SG 
+ V BE 
= s LU 

Wobmann + V so 
• C ZH VYVSS Ursula = s BE 
+ V FR 2aDfl = C ZH 
= C Tl Zisvadfs = • VD 
= s vs Zuon1aer + V ZH 

+ ja I oul / si 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gem. Arl 57 Abs. 4 

excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Prisldent stimmt nicht 

Le president ne prend pes part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:57:12 /51 ldentif.: 47.3 / 06.05.200418:26:38 

Conseil national, Systeme de vote tlectronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 811 
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Ref. 836 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal devote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art.46 

Abstimmung vom/ Vote du: 07.05.2004 10:48:55 
Abate + R Tl Fluri + 
Aeschbecher + E ZH Föhn • 
Allemann = S BE Frevs1n11er + 
Amstutz + V BE Frösch = 
Beader Casoar + V BL Gedient . 
BederEMra + C SO Gallade = 
Banaa = s so Garbani = 
Baumann Alexander + V TG Genner • 
Bäumle + • ZH Germanler + 
Beck + R VD Giezendanner • 
Berberat = S NE Glasson + 
Bezzola . R GR Glur + 
Blllaer + V SG Goll = 
Bianasi:a Allilio • V Tl Graf = 
Binder # V ZH Gross Andreas = 
Borsr + V SO GrossJost = 
Bortoluzzi + V ZH Guisan + 
Bruderer = SAG Günter • 
Brun + C LU Gutzwiller • 
Brunner Toni + V SG l,;Vf = 

• Graf • R GE t-.'V!lffl Hans Rudolf • 
Büchler + C SG Gvs1nRemo = 
But!l!Oll + V VD Häballi + 
Biihlmann = G LU Haerina = 
Bührer + R SH Haller + 
Burkhalter + R NE Hämmerle = 
Csthomas + C GR Hassler + 
Cavaßi • s Tl Heaelschweller + 
Chevrier + C vs Heim Bea = 
Christen • R VD Hess Bemhard + 
Cina + C vs Hochreutener + 
Cuche = G NE Hofmann Urs = 
Daauet = S BE Hollenstein = 
DarbeDay + C vs Huber • 
DeBuman + C FR Hubmann = 
Donz6 + E BE Huauenin = 
Dormond lffKruelin = s VD Humbel Näf + 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
Dulll'IIZ . R GE Hutter Markus + 
En...,.7Afli.Qbrist + R AG lmfeld • 
11-ntllV • R GE lneiehen + 
EnM1Nlrn8f + R NW Janiak = 
Fasel = G FR Jermann + 
Fässler-Osterwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzel = 
Favre + R VD Kaufmann + 
FehrHans + V ZH Keller Robert + 
Fahr Hans-Jüm = s SH Klener Nellen = 
Fahr Jacaueline = s ZH Kleiner + 
FehrMario = s ZH Kahler + 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion/ Groupe / Gruppe C G 
Ja/oui/sl 22 0 
nein / non / no 0 13 
enth. / abst. / ast. 3 0 
entscn. Art. 57 4 / excuse art. 01 4 t scusato Art 57 4 0 0 
hat mcnt teugenommen I n'ont pas vote / non ha votato 3 1 

Bedeutung Ja / Signification de oui: Antrag der Mehrheit 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
. BE 
C BE 
s I\G 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C '1111 

R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s E 
28 0 5 
1 48 0 
0 0 0 
0 0 0 

11 4 0 

Kunz + V LU Roth-Bemasconi = S GE 
Lan~ :: G ZG Ruev + R VD 
Laubadler + V LU Rufsehmann + V ZH 
Leu + C LU Sadis + R Tl 
Leuen""'"'"' Geneve = G GE Salvi = S VD 
Leute.,..,,ner Fil!ooo + R ZH Sau::arv = S VD 
Leuten,.,,ner Oberholzer = S BL Schenk + V BE 
Leuthard 
Levrat 
Loeofe 
Lustenberaer 
Maißard 
Maltre 
Markwalder Bär 
Marti Werner 
MAffllKäßn 

Mathvs 
Maurer 
Maurv 1'8SDUler 
Meier-Schatz 
Menetrav.Savarv 
Messmer 
M-Therese 
Miesch 
Mt1mefi 
MüllerGeri 
Müßer Phllioo 
Müßer Walter 
Müller-Hemm! 
Müri 
Noser 
Oehrli 
Paaan 
Parmelln 
Padrina 
Pelß 
Perrin 
Pfister Gerhard 
Pfister Theonhil 

Rand-er 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Recordon 
Rennwald 
Rev 
Revmond 
Riklin 
Rime 
Robbleni 
Rossini 

V - Tot 
45 2 102 
0 3 65 
0 0 3 
0 0 0 
10 0 29 

+ C AG Schenker = S BS 
= SFR Scherer Marcel + V ZG 
• C Al SchibU + V ZH . C LU Schlüer + V ZH 
= S VD Schmied Walter • V BE 
+ C GE Schneider • R BE 
= R BE Schwander + V sz 
• S GL Siearist . V AG 
= S ZH Simonesd!I-Oort + C Tl 
+ V AG Sommaruaa Carlo = S GE 
+ V ZH -· + V AG 
= S GE lfriiihler . V TG 
0 C SG Stahl • V ZH 
= G VD Stammluzi + V AG 
+ R TG Steiner + R so 
+ C FR Strahm = S BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumn = SAG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG Thanel = S ZH 
+ R SG Theiler + R LU 
= S ZH TrinnnA7 + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH VaudmzRene + R VD 
+ V BE Veillon + V VD 
+ V GE Vermot-Man•11''d = S BE 
+ V VD VIScher = G ZH . s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl Weber Christian + E BE 
+ V NE Wäfler + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hanall\m + V TG 
• R BS Wandfluh • V BE 
= s SG Wasserfallen + R BE 
= s BS Wehrß + C sz 
= G VD Welaelt + R SG 
= s JU We""""'lh + V BE 
= s vs W!dmer = s LU 
• V GE Wobmann + V so 
+ C ZH wvssUrsula = s BE 
+ V FR ZeDfl 0 C ZH 
0 C Tl 17l!M:inis = • VD 
= s vs IZunniner + V ZH 

+ Ja/oul/sl 
= nein / non / no 
o enth. / abst. / ast. 
% entschuldigt gern. Art 57 Abs. 4 

excus.!I selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 
* hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le pr6sldent ne prend pas part aux votes 

Bedeutung Nein / Signification de non: Antrag der Minderheit (Leutnegger Oberholzar) und Antrag Thanei 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

07.02.2005 16:57:16 /30 ldentif.: 47.3 / 07.05.200410:48:55 
Consell national, Systttme de vote 61ectronique 

Ref.: (Erfassung) Nr: 836 
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Ref. 1138 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatlf 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi fed6rale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Art 111 Abs. 4 

Abstimmung vom / Vote du: 16.06.2004 17:09:23 
Abate + R Tl Fluri + 
Aeschbacher + E ZHi Föhn . 
Allemann = S BE Frevsinaer + 
Amslulz + V BE Friisch • 
Baader casoar + V BL Gadient + 
BaderElvira + C so Galladle = 
Banaa • s so Garbeni = 
Baumann Alexander + V TG Genner = 
Bäumle • • ZH Germanier + 
Back + R VD Giezendanner • 
Barberat = S NE Glasson + 
Bezzola + R GR Glur + 
lmlfll' + V SG Goll = 
Bianasea Atlilio + V Tl Graf = 
Binder # V ZH GrossAndreas = 
Borer + V so GrossJost = 
Bortoluzzl + V ZH Guisan . 
Bruderar = SAG Günter = 
Brun + C LU Gutzwiller + 
Brunner Toni + V SG l;vr = 
Brunschwig Graf • R GE Gv!lin Hans Rudolf + 
Büchler + C SG GV!l!nRemo = 
Buanon + V VD Häberli + 
Bühlmann = G LU Hesrioo = 
Bührer + R SH Halter . 
Burlchalter + R NE Hämmerle = 
Cethomas • C GR Hasslar + 
Cevalli = s Tl Hegelschweiler + 
Chevrier • C vs HeimBea = 
Christen + R VD Hass Bernhard + 
Cina + C vs Hochreutener • 
Cuche = G NE HofmannUJS = 
Daauet = s BE Hollenstein = 
Darbenav + C vs Huber + 
DeBuman + C FR Hubmann = 
Donze + E BE Huauenln = 
Dormond Beaueftn = s VD HumbelNif . 
Dunant + V BS Hutter Jasmin + 
DuDraz + R GE Hutter Markus + 
Eael'!:7AIIi-Obrist + R AG lmfeld + 
MlfflV + R GE lneichen + 
Enaelller!ler + R NW Janiak = 
Fasel = G FR Jermann • 
Fässler.Os!elwalder = s SG Joder + 
Fattebert + V VD Jutzet = 
Favre + R VD Kaufmann + 
Fahr Hans + V ZH Kaller Robert + 
Fehr Hans-Jilra = s SH Kiener Nellen = 
Fehr Jacaueline = s ZH Kleiner + 
FehrMario = s ZH Kohler = 

Ergebnisse/ Resultats: 
Fraktion / Grouce / Gruppo C G 
Ja/oui/si 17 0 
nein/non/ no 3 13 
enth. / aost. / ast. 2 0 
entsch. Alt. <ot 4 I excust art. 57 4 / scusato Art 57 4 0 0 
nat mcht te11genommen / n'ont pas vote I non ha votato 6 1 

Bedeutung Ja / Signlflcatlon de oui: Antrag der Mehmelt 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GRi 
S ZH 
S NE 
G ZH! 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VD 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
s BS 
C TG 
s ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
• BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C ow 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
31 0 
0 51 
0 0 
0 0 
9 1 

Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: Antrag der Minderheit (Verrnot) 

E 
5 
0 
0 
0 
0 

Kunz + v wr Roth-Bamasconl = S GE 
Lall!! = G ZG Ruey + R VD 
Laubacher + V LUi Rutschmann + V ZH 
Lau + C LU Sadis + R Tl 
Lauenruimer Geni¼ve = G GE Salvi = S VD 
Leuterwmer Fßinnn • R ZH Savarv = S VD 
Leutenaaner Oberholzer = S BL Schenk + V BE 

~ 
loepfe 
LustenDemer 
Maillard 
Maiire 
Markwalder Bir 
MarliWemer 
Mart.vKilln 
Mathys 
Maurer 
Maurv PAMUier 
Meier-8chatz 
Menefrev„8Alll!IV 
Messmer 
Maver Theras& 
M'iesch 
IMOro"efi 

MilllerGeri 
Müllar PhiflDD 
Müller Walter 
Müller-Hemm! 
Mürl 
Noser 
Oehrli 
Paoan 
Parmelin 
Pedrlna 
PelJj 

Penin 
PfisterGerhard 
Pfister Theonhil 
Randeooer 
Rechsteiner Paul 
Rechsteiner-Basel 
Reconlon 
Rennwald 
Rey 
RAVmond 
Rlklln 
Rllne 
Robbiani 
Rossini 

V - Tot 
48 1 102 
0 3 70 
0 0 2 
0 0 0 
7 1 25 

+ C AG Schenker = S BS 
= SFR Scherer Marcel • V ZG 
+ C Al Schlbli + V ZH 
+ C LU Schliier + V ZH 
= S VD Schmied Walter + V BE 
+ C GE Schneider + R BE 
+ R BE Sehwandar + V sz 
= S GL Siearist • V AG 
= S ZH Slmoneschi-Cortesi 0 C Tl 
+ V AG Sammaruaa carto = S GE 
+ V ZH $Nlr.l< • V AG 
= S GE Souhler + V TG 
+ C SG Stahl + V ZH 
= G VD Stammluzi + V AG 
+ R TG Steinar + R so 
+ C FR Strahm = s BE 
+ V BL Studer Heiner + E AG 
+ V ZH Stumo = s AG 
= G AG Teuscher = G BE 
+ R AG: Thanei = s ZH 
+ R SG Theller • R LU 
= s ZH' Tnnonez + R BE 
+ V LU Vanek = • GE 
• R ZH Vaudroz Rene • R VD 
+ V BE VelHon + V VD 
+ V GE Vermot-MaOOold = s BE 
+ V VD VISCher = G ZH 
= s Tl Vollmer = s BE 
+ R Tl Weber Christian + E BE 
+ V NE Wäller + E ZH 
+ C ZG Walker Felix + C SG 
+ V SG Walter Hansiöra + V TG 
• R BS Wandfluh • V BE 
= s SG WesserraHen . R BE 
= s BS Wehrli = C sz 
= G VD Weiaelt • R SG 
= s JU Wevenath + V BE 
= s vs Widmer = s LU 
+ V GE Wobmann + V so 
• C LH w-ullllJla = s BE 
+ V FR UID1I = C ZH 
0 C Tl i!isvadis = • VD 
= s vs runnimlr + V ZH 

+ Ja/oui/sl 
= nein / non I no 
o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

excus6 selon art. 57 al. 41 scusato sec. art. 57 cps. 4 
• hat nicht teilgenommen / n'a pas vot6 / non ha votato 
# Der Prhldent stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:59:34 /66 ldentlf.: 47.4 / 16.06.200417:09:23 

Conseil national, Systeme devote 61ectronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr: 1138 
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Ref. 1154 
NATIONALRAT 
Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur les etrangers (LElr) 

Gegenstand / Objet du vote: 
Gesamtabstimmung 
Vote sur rensemble 

Abstimmung vom/ Vote du: 16.06.2004 19:18:28 
Abate o R Tl Fluri 0 

Aeschbacher . E ZH Föhn = 
Allemann + S BE Frevsinaer = 
Amstutz = V BE Frösch . 
Baader casoar = V BL Gadlent + 
Bader Elvira + C SO Gaßade + 
Banoa . s so Garbani 0 

Baumann Alexander = V TG Genner = 
Biiumle . - ZH Germanier 0 

Beck + R VO Giezendanner = 
Berberat + S NE Glasson 0 

Bezzola 0 R GR Glur = 
Biaaer = V SG Goll 0 

Bianasca Atlilio 0 V Tl Graf • 
Binder # V ZH Gross Andreas 0 

Borer = V SO GrossJost + 
Bortoluzzl = V ZH Guisan 0 

Bruderar + SAG Günter + 
Brun + C LU Gutzwi11er 0 

Brunner Ton! = V SG Gvr + 
BrunffllWKI Graf . R GE GV!lin Hans Rudolf 0 

Büchler + C SG GVSlnRemo + 
Bucnon 0 V VD Hiiberli + 
Bühlmann = G LU Haerina + 
Bührer 0 R SH Haßer . 
Burkhalter 0 R NE Hämmerte + 
ca!homas • C GR Hassler + 
cava01 0 S Tl H ·1er 0 

Chevrier • C vs Heim Bea 0 

Christen • R vo Hess Bemherd = 
Cina + C vs Hochreutener + 
Cuche = G NE Hofmann Urs + 
=et 0 S BE Hollenstein = 
OarbeOav + C vs Huber 0 

OeBuman + C FR Hubmann + 
Oonze + E BE Huauenin = 
Oormond Bt!lluelin = s vo HumbelNiif . 
Dunant 0 V BS Hutter Jasmin = 
Oupraz o R GE Hutter Markus 0 
Eae=Mi-Obrist 0 R AG lmfeld + 
HUIIV • R GE lneichen 0 
Enaeweraer 0 R NW Janiak + 
Fasel • G FR Jermann + 
Fiissler-Osterwalder + s SG Joder = 
Falteber! 0 V vo Jutzet + 
Fam 0 R vo Kaufmann • 
FehrHans . V ZH KeHer Robert = 
Fehr Hans-Jum + s SH Kiene!' Nellen + 
Fehr Jacoueline + s ZH Kleiner 0 

FehrMario + s ZH Kohler + 

Ergebnisse / Resultats: 
Fraktion / Groupe / Gruppo C G 
Ja/oui/sl 23 0 
nein/ 0 11 
enth. 0 0 
entsc 4 scusato Art. 57 4 0 0 
hat ni svote non ha votato 5 3 

Bedeutung Ja / Significatlon de oui: 
Bedeutung Nein/ Slgnificatlon de non: 

R SO 
V SZ 
V VS 
G BE 
V GR 
S ZH 
S NE 
G ZH 
R VS 
V AG 
R FR 
V AG 
S ZH 
G BL 
S ZH 
S TG 
R VO 
S BE 
R ZH 
s sz 
R BL 
S BS 
C TG 
S ZH 
V BE 
s GR 
V GR 
R ZH 
s so 
- BE 
C BE 
s AG 
G SG 
R UR 
s ZH 
• VD 
C AG 
V SG 
R ZH 
C JW 
R LU 
s BL 
C BL 
V BE 
s FR 
V ZH 
V ZH 
s BE 
R AR 
C JU 

R s 
2 34 
0 2 
31 14 
0 0 
7 2 

E 
3 
0 
0 
0 
2 

Kunz = V LU Roth-Bemasconi 0 S GE 
Lana = G ZG Ruev + R VD 
Laubacher 0 V LU Rutschmann = V ZH 
Lau + C LU Sadis o R Tl 
Leuenberaer Geneve = G GE Salvi + s vo 
Leuteneaaer Filinoo :li:fr f Leu,..,,,.,,,,..r Oberholzer 
Leutherd + C ÄG 

Savarv 0 S VD 
Schenk = V BE 
Schenker + S BS 

Levrat 0 S FR Scherer Marcel • V ZG 
Loeofe + C Al Schibli = V ZH 
Lustenberaer + C LU SchlOer = V ZH 
Maillard 0 s vo Schmied Walter = V BE 
Maitre + C GE Schneider o R BE 
MarkwalderBiir 0 R BE Schwander • V SZ 
Marli Werner • S GL :siearist • V AG 
IMaflY Kälin + S ZH Simoneschl-Cortesl + C Tl 
Malhvs = V AG Sommanlge carto 0 S GE 
Maurer = V ZH SD8Ck . V AG 
Maury Pasauier 0 S GE Souhler = V TG 
Meier-Schatz + C SG Stahl o V ZH 
Menlltrev-savarv = G VD Stemmluzi = V AG 
Messmer 0 R TG Stelner o R so 
Meyer Thllresa + C FR Strahm + s BE 
Miesch = V BL Studer Heiner + E AG 
Mö eD • V ZH Stumo + s AG 

Geri = G AG Teuscher = G BE 
Phmnn 0 R AG Thanel + s ZH 
Walter 0 R SG Theiler o R LU 

emmi + s ZH Trinnn112 o R BE 
= V LU Vanek = - GE 
• R ZH Vaudroz Rene 0 R vo 
= V BE VelBon 0 V VD . V GE Vermot-wmcold + s BE 

Parmelin 0 V vo VtSCher = G ZH 
Pedrina + s Tl Vollmer + s BE 
Pelli 0 R Tl Waber Christian • E BE 
Perrin = V NE Wäller + E ZH 
Pfister Gerhard . C ZG Walker F61ix + C SG 
Pfister TheoDhU 0 V SG Walter Hanllliim • V TG 
Randeaaer . R BS Wandfluh • V BE 
Rechstelner Paul 0 s SG Wasserfallen 0 R BE 
Rechsteiner-Basel + s BS Wehrll + C sz 
Recordon = G vo Weiaelt • R SG 
Rennwald = s JU We\ll!Mth = V BE 
Rev + s vs Widmer + s LU 
Revmond . V GE Wobmann = V so 
Rildin . C ZH IVMlllUrsula + s BE 
Rime 0 V FR nmfl + C ZH 
Robbiani + C Tl ; IIMldis = - vo 
Rossinl 0 s vs Zuaniaer = V ZH 

+ ja/oui/si 

V -
2 0 

= nein / non / no 
o enth. / absl / ast. 
% entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 

31 4 
10 0 

excusi selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
12 1 

* hat nicht teilgenommen / n'a pas voti / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le president ne prend pas part aux votes 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
07.02.2005 16:59:38 /80 ldentif.: 47.4 / 16.06.200419:18:28 

Conseil national, Systeme de vote !';lectronique 
Ref.: (Erfassung) Nr: 1154 
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~ NATIONALRAT 

c:;_r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nomlnatif 
CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ Objet: 
Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 41al. 1 et 2 

Abstimmung vom/ Vote du: 28.09.2005 11 :16:35 

Abate + R Tl Flur! + R SO 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V SZ 
Allemann = s BE Frevsinaer + V vs 
Amherd = C vs Frosch = G BE 
Amstutz + V BE FOallstaller + V AG 
Baader Casoar + V BL Gedient = V GR 
Bader Elvira = C so Gallade = S ZH 
Banaa = s so Garbani Cl s NE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander + VITG Germanler + R vs 
Baumle + - ZH Giezendanner * V AG 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = s NE Glur * V AG 
Bezzola + R GR Goll = 5 ZH 
B1aaer + V &:i GrafMaYB = G BL 
Blanasca Attllio + V Tl Graf-utscher Edith = S TG 
Binder + V ZH Gross Andreas = s ZH 
J::K]fBr + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzl + V ZH Günter = S BE 
Bruderer • s AG Gutzwiller + R ZH 
Brun + C LU L,Vf = S:sL. 
Brunner Tonl + V SG 1.:>-vsln Hans Rudolf + R BL 
Brunschwia Graf • R GE GvslnRerno = S BS 
B0chler + C SG Hl:lberll = C TG 
Buanon + V VD Haerlna = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller * V BE 
Bohrer + R SH Hammerle = S GR 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweller + R ZH 
Cavalli = s Tl Helm Bea = s so 
Chevrier = C vs Hess Bernhard + - BE 
Christen • R VD Hochreuiener * C BE 
Da01Jet = s BE Hofmann Urs = s AG 
Darballav * C vs Hollenstein = G SG 
Det:1uman = C FR Huber + R UR 
oonze + E BE Hubmann = s ZH 
Donnond Btmuelln = s VD Huauenin = • VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Eamszeal-Obrlst + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eaaiv + R GE lmfeld + C 'JW 
Enaelnemer • R Nvv lnelchen + R LU 
Fasel = G FR Janlak = s BL 
Fassler-Osterwalder = s SG Jermann * C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = s FR 
Fehr Hans-Jora = s SH Kaufmann + V ZH 
Fehr Jacauellne = s ZH Keller Robert + IV ZH 
FehrMarlo = s ZH Kiener Nellen Cl s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oul/ si 12 0 34 0 4 
nein f non I no 12 14 2 50 0 
enth. I abst. f ast. 0 0 0 0 0 
entsch. An. 57 4 I excuse art. 57 41 scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nictlt teilgenommen / n'ont pas vote t non ha votato 3 0 4 2 1 
Vakant/ Vacant /Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgnlflcatlon de oul: Proposition de la majorlte 
Bedeutung Nein / Slgnlflcation de non: Proposition de la mlnorlte Hubmann 

Kleiner + R AR Rossinl = s vs 
Kahler = IC JU Roth-Bemasconl = s GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadls + R Tl 
Leu + C LU Salvi = s VD 
Leuenberaer = G GE Savarv = S VD 
Leuteneaaer Fllfnno + R ZH Schenk + V BE 
Leuteneaaer * s BL Schenker = S BS 
Letithard = C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = s FR :scmnll + V ZH 
Loeote + C Al SchlOer + V ZH 
LustenbAmer + C LU Schmied Walter + V BE 
Markwak:ler Bar = R BE Schneider + R BE 
Marti Werner = s GL Schwander + V sz 
M11m1Kalln = s ZH 1S1eOrist * V AG 
Matnvs + VAG Simoneschi-cortesl = C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Csrlo = S GE 
Maurv Pasauler = S GE Souhler + V TG 
Meier-Schatz: = C SG Stahl + V ZH 
Menerrev-Savarv = G VD stamm Luzl + V AG 
Messmer + R TG Stelner + R so 
Mever Therese 1# C FR Stöckll = s BE 
Miesch + V BL Studer Helner + E AG 
Möraeil + V ZH Stumo = s AG 
M0ßerGerl Cl G AG Teuscher = G BE 
M0ßerPhllioo + RAG Thanei = S ZH 
M0llerWalter + R SG Theller + R LU 
M0ßer-Hemmi = S ZH Trloonez + R BE 
MOrl + V LU Vanek . • GE 
Nordmann = S VD vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Velllon + V VD 
Oehrll + V BE Vermot-Manaold = S BE 
Paaan + V GE Vischer = G ZH 
Pannelln + V VD Vollmer ; s BE 
Pedrlna = s Tl Waber Christian + E BE 
Pelll * R Tl Wäfler • E ZH 
Perrln + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hanslöra + V TG 
Pfister TheoohH + V SG Wandfluh + V BE 
Randeacer + R BS Wassenallen + R BE 
Rechstelner Paul = s SG Wehrli + C sz 
Rechstelner-Basel = s BS Welaelt + R SG 
Recordon = G VD Weveneth * V BE 
Rennwald = s JU Wldrner = s LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE IVVVSS Ursula = s BE 
Rlklin + C ZH Zaofl = C ZH 
Rlme + V FR Zlsvadis = . VD 
IRobbianl = C TI Zuonlaer + V ZH 

+ ja/ oul/sl 
V . Tot. = nein/ non/ no 
50 2 102 o enth. / abst. / ast. 

% entschuldlgt gem. Art. 57 Abs. 4 1 2 81 
0 0 0 excus~ selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
5 1 
0 0 

0 
16 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Prisldent stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant/ Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 
28.09.2005 11:17:09 /8 ldentlf.: 47.9 / 28.09.2005 11 :16:35 

Conseil national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr. 2438 
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~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft / Objet: 
Bundesgesetz über die Ausländerinnen und Ausländer (AuG) 

Loi federale sur les etrangers (LEtr) 

Gegenstand / Objet du vote: 

Art. 41 al. 4 

Abstimmung vom/ Vote du: 28.09.2005 11 :17:51 

Abate + R Tl Fluri + R so 
Aeschbacher + E ZH Föhn + V sz 
Allernann = s BE Frevsinaer + V vs 
Arnherd = C VS Frosch = G BE 
Arnstutz + V BE Füallstaller + V AG 
Baader Casoar + V BL Gedient = V GR 
Bader Elvlra = C SO Gallade = s ZH 
Banga = s so Garbani = S NE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH 
Baumann Alexander • V TG Germanier + R vs 
Baumle + - ZH Giezendanner • V AG 
Beck + R VD Glasson + R FR 
Berberat = S NE Glur + V AG 
!ieZZ0la + R GR Goll = S ZH 
Biaaer + V SG Graf Maya = G BL 
Bignasca Attilio + V Tl Graf-Litscher Edith = S TG 
Binder + V ZH Grass Andreas = S ZH 
Borer + V so Guisan + R VD 
Bortoluzzi + V ZH Günter = S BE 
Bruderer • s AG Gutzwlller + R ZH 
IBrun + C LU Gvr = s sz 
Brunner Toni + V SG Gvsln Hans Rudolf + R BL 
Brunschwlg Graf . R GE GvslnRemo • s BS 
Büchler + C SG Häberli + C TG 
Buanon + V VD Haerlno = S ZH 
Bühlmann = G LU Haller • V BE 
Bohrer + R SH Hämmerte = S GR 
Burl<llalter + R NE Hassler + V GR 
Cathomas + C GR Heaetschweller + R ZH 
Cavalli = s Tl Heim Bea = s so 
Chevrier = C VS Hess Bernhard + - BE 
Christen • R VD Hochreutener • C BE 
Daguet = S BE Hofmann Urs = s AG 
Darbellav • C vs 1 Hollenstein = G SG 
DeBuman = C FR Huber + R UR 
Donze + E BE Hubmann = s ZH 
Dormond Beauelin = S VD Huauenln = - VD 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG 
Duoraz + R GE Hutter Jasmin + V SG 
Egerszegi-Obrist + R AG Hutter Markus + R ZH 
Eooiv + R GE lmfeld + C 'OW 
Enoelberaer • R NW lnelchen + R LU 
Fasel :, G FR Janiak = s BL 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann . C BL 
Fattebert + V VD Joder + V BE 
Favre + R VD John-Calame = G NE 
FehrHans + V ZH Jutzet = s FR 
Fahr Hans-Jora = s SH Kaufmann + V ZH 
Fahr JaCQueline = s ZH Keller Robert + V ZH 
Fehr Maria = s ZH Kiener Nellen = s BE 

Fraktion / Graupe / Gruppo C G R s E 
Ja/ oui/ si 12 0 33 0 3 
nein / non / no 11 14 3 50 1 
enth. / abst. / ast. 0 0 0 0 0 
entsch. Art. 57 41 excuse art. 57 41 scusato Art. 57 4 0 0 0 0 0 
hat nicht teilgenommen / n'ont pas vote / non ha votato 4 0 4 2 1 
Vakant/ Vacant / Vacante 0 0 0 0 0 

Bedeutung Ja / Slgniflcatlon de oul: Proposition de la majorite 
Bedeutung Nein / Slgniflcatlon de non: Proposition de la mlnorlte Bühlmann 

Kleiner + R AR Rossini = s vs 
Kahler = C JU Roth-Bernasconi = S GE 
Kunz + V LU Ruev = R VD 
ILana = G ZG Rutschmann + V ZH 
Laubacher + V LU Sadis = R Tl 
Leu + C LU Salvi = S VD 
Leuenberger = G GE Savarv = S VD 
LeutenAnoer Filiooo + R ZH Schenk + V BE 
_euteneaaer = s BL Schenker = S BS 

Leuthard = C AG Scherer Marcel + V ZG 
Levrat = SFR Schibli + V ZH 
Loeofe + C Al Schlüer + V ZH 
Lustenberaer + C LU Schmied Walter + V BE 
MarkwalderBär = R BE Schneider + R BE 
MartlWemer = s GL Schwander + V sz 
Martv Kalin = S ZH Siearlst • V AG 
Mathvs + V AG Slmoneschl-Cortesi = C Tl 
Maurer + V ZH Sommaruaa Carlo = S GE 
Maurv Pasauier = S GE Souhler + V TG 
Meier-Schatz = C SG Stahl + V ZH 
Menetrev-Savarv = G VD Stamm Luzi + V AG 
Messmer + R TG Steiner + R so 
Mever Therese # C FR Stöckli = S BE 
Miesch + V BL Studer Heiner = E AG 
Möraeli + V ZH Stump = SAG 
MüllerGeri = GAG Teuscher = G BE 
MüllerPhiliDD + RAG Thanei = S ZH 
Müller Walter + R SG Theller + R LU 
Müller-Hemm! = S ZH Trioonez + R BE 
Müri + V LU Vanek . - GE 
Nordmann = S VD Vaudroz Rene + R VD 
Noser + R ZH Velllon + V VD 
Oehrli + V BE Vermot-Manaold = S BE 
Pagan + V GE Vlscher = G ZH 
Parmelin + V VD Vollmer = S BE 
Pedrina = s Tl Waber Christian + E BE 
Peili • R Tl Wäfler . E ZH 
Perrin + V NE Walker Felix + C SG 
Pfister Gerhard + C ZG Walter Hanslöra + V TG 
Pfister Theoohil + V SG Wandfluh + V BE 
Randegaer + R BS Wasserfallen + R BE 
Rechsteiner Paul = s SG Wehrli • C sz 
Rechsteiner-Basel = s BS Weiaelt + R SG 
Recordon = G VD Weveneth • V BE 
Rennwald = s JU Widmer = s LU 
Rev = s vs Wobmann + V so 
Revmond + V GE IWvss Ursula = s BE 
Riklin + C ZH Zaofl = C ZH 
Rime + V FR Zlsvadis = - VD 
Robbiani = C Tl ZUDDiaer + V ZH 

+ Ja/ oui/si 
V - Tot. = nein / non / no 
50 2 100 o enth. / abst. / ast. 

1 82 % entschuldigt gern. Art. 57 Abs. 4 2 
0 0 0 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cps. 4 

0 0 
5 1 
0 0 

0 
17 
0 

• hat nicht teilgenommen / n'a pas vote / non ha votato 
# Der Präsident stimmt nicht 

Le presldent ne prend pas part aux votes 
v Vakant / Vacant / Vacante 

Nationalrat, Elektronisches Abstimmungssystem 

28.09.2005 11 :18:24 /9 ldentif.: 47.9 / 28.09.2005 11:17:51 

Conseil national, Systi!me de vote electronique 
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~ NATIONALRAT 
~r Abstimmungsprotokoll Namentliche Abstimmung / Vote nominatif 

CONSEIL NATIONAL 
Proces-verbal de vote 

Geschäft/ ObJet: 
Bundesgesetz Ober die Ausländerinnen und Ausländer (Al.IG) 

Loi federale sur las etrangers (LEtr) 

Gegenstand/ Objet du vote: 
Schlussabstlmmung 

Vote final 

Abstimmung vom/ Vote du: 16.12.2005 09:23:25 

Abate + R Tl Flurl + R so Kleiner + R AR Rossinl = s IVS 
Aeschbacher + E ZH FOhn + V sz Kahler „ C JU Roth-Bemasconl = s GE 
Allemann = s BE FreVAlnaer + V vs IKunz + V LU Ruev = R vo 
Amherd + C VS Frösch = G BE Lang = G ZG Rutschmann + V ZH 
Amstutz + V BE FOalistaller + V AG Laubacher + V LU Sadis 0 R Tl 
Baader Casoar + V BL Gadlent + V GR Leu + C LU Salvl = s vo 
BaderElvlra + C so Gallade * s ZH Leuenberaer = G GE Savarv = s vo 
Banaa = s so Garbani = s NE Leuteneaaer Flllooo + R ZH Schenk + V BE 
Barthassat = C GE Genner = G ZH LeutenAnner * s BL Schenker = s BS 
Baumann Alexander + V TG Germanler o R vs Leuthard + C AG Scherer Marcel + V ZG 
Baumle + - ZH Giezendanner + V AG Levrat = SFR Schlbll + V ZH 
Beck = R vo Glasson + R FR Loeofe + C Al Sehloer + V ZH 
Berberat = s NE Glur + V AG Lustenberaer + C LU Schmied Walter • V BE 
Bezzola • R GR Goll = s ZH Markwalder Bar • R BE Schneider • R BE 
Biaaer + V SG GrafMava = G BL MartiWerner = S GL Schwander + V SZ 
Bianasca AttlUo + V Tl Grat-Lltscher Edith = S TG Marcv Kälin = S ZH $1EKlrist 0 V AG 
Binder + ,V ZH Gross Andreas = s ZH Mamvs + VAG Slmoneschl-Cortesl o C Tl 
Borer + V so Gulsan = R VD Maurer + V ZH Sommarwa Carlo = S GE 
Bortoluzzl + V ZH Ganter % S BE Maurv PaSQuler * s GE Souhler + V TG 
Bruderer = s AG Gutzwlller + R ZH Meler-8chatz o C SG Stahl + V ZH 
Brun • C LU i(C 1/f = s sz Menetrev-Savarv = G VD Stamm Luzl + V AG 
Brunner Tonl + V SG ,cc vsln Hans Rud01t * R BL Messmer + R TG Steiner + R so 
Brunschwla Graf = R GE IGvslnRemo = s BS Mever Therese + C FR StöCKd • s BE 
BOchler + C SG Haberll + C TG Mlesch + V BL Studer Helner = E AG 
Buanon + V VO Haerlno: C S ZH Moraell + V ZH Stump = SAG 
BOhlmann = G LU Haller + V BE MOUerGerl = G AG Teuscher = G BE 
BOhrer + R SH Hämmerte = s GR MOllerPhllloo + R AG Thanel • s ZH 
Burkhalter + R NE Hassler + V GR Müller Walter + R SG Theller + R LU 
Cathomas + C GR Heaetschweiler + R ZH MOller-Hemmi = S ZH Trloonez + R BE 
Cavalli = S Tl Heim Bea = s so MOrl + V LU Vanek = • GE 
Chevrler + C vs Hess Bernhard + • BE Nordmann * s VD Vaudraz Rene + R vo 
Christen 0 R vo Hochreutener + C BE Noser + R ZH Veißon + V vo 
Daguet = s BE Hofmann Urs = s AG Oehrll + V BE Vermot-Mamold = 5 BE 
Darbellav + C vs Hollenstein = G SG Pagan + V GE Vlscher = G ZH 
DeBuman 0 C FR Huber + R UR Parmelin + V vo Vollmer • s BE 
Donz6 + E BE Hubmann • s ZH = s Tl Waber Christian + E BE 
Dormond Beauelln = s VD Huauenln = • vo + R Tl Wafler + E ZH 
Dunant + V BS Humbel Näf + C AG Perrln + V NE Walker Felix + C SG 
Duoraz • R GE Hutter Jasmin + V ISG Pfister Gerhard + C ZG Walter Hans1ora + V TG 
t=aerszeaJ..Obrlst + R AG Hutter Markus + R ZH Pfister Theophlf • V SG Wandfluh + V BE 
Eggly 0 R GE lmfeld + C 0W Randeaaer + R BS Wasserfallen + R BE 
t::nQelberaer + R NW lnefchen + R LU Rechsteiner Paul C s SG Wehrll + C sz 
Fasel = G FR Janiak # s BL Rechstelner-Basel = s BS Weiaelt + R SG 
Fässler-Osterwalder = s SG Jermann + C BL Recordon = G VD weveneth + V BE 
Fattebert + V vo Joder + V BE Rennwald C s JU Widmer = s LU 
Favre + R vo John-Calame C G NE Rev = s vs Wobmann + V so 
Fehr Hans + V ZH Jutzet C s FR H'AVm0nd + V GE wvss Ursula = s BE 
Fehr Hans-JOro = s SH Kaufmann + V ZH Riklln + C ZH Zaofl 0 C ZH 
Fehr Jacauellne = s ZH KeUer Robert + V ZH Rlme + V FR Zlsvadls = . vo 
Fehr Maria = s ZH Klener NeUen = s BE Robblanl 0 C Tl ZuDDlaer + V ZH 

+ ja/oui/sl 
Graupe / Grup o C G R s E V . Tot. = neln/non/no 

20 0 27 0 4 53 2 106 o enth. / abst / ast 
2 14 4 42 1 0 3 66 % entschuldigt gem. Art. 57 Abs. 4 
5 0 4 0 0 1 0 10 excuse selon art. 57 al. 4 / scusato sec. art. 57 cpa. 4 . hat nicht teUgenommen / n'a pas vote / non ha votato . 574 0 0 0 1 0 0 0 1 

a votato 1 0 5 8 0 2 0 16 
# Der Präsident stimmt nicht 

0 0 0 0 0 0 0 0 
Le presldent ne prend pas part aux votes 

v Vakant / Vacant / Vacante 
Bedeutung Ja / Signlflcatlon de oul: 
Bedeutung Nein / Slgnlficatlon de non: 

Natlonalrat, Elektronlschas Abstlmmungssystem 
10.01.2006 09:17:06 /12 ldentlf.: 47.10 / 16.12.2005 09:23:25 

Consell national, Systeme de vote electronlque 
Ref.: (Erfassung) Nr. 2819 




